
 Bayerisches Staatsministerium für
Familie, Arbeit und Soziales

Ein Lexikon über soziale  
Hilfen, Leistungen und Rechte

Sozial-Fibel



Ein Lexikon über soziale  
Hilfen, Leistungen und Rechte

Sozial-Fibel
22. Auflage; Rechtsstand 01.07.2019



Vorwort

Die Sozial-Fibel ist Ratgeber und Hilfe für die Bürgerinnen und Bürger. Sie liegt nun in 
aktualisierter Ausgabe vor. 

Bereits im Mai 1978 erschien in Bayern die erste Auflage eines Lexikons über soziale 
Hilfe, Leistungen und Rechte: die Sozial-Fibel. Sie ist aus dem Gedanken entstanden, 
dass mit dem Ausbau des Sozialstaates die Verständlichkeit des sozialen Sicherungssys-
tems einhergehen sollte. So wichtig einfache und klare Regelungen sind: Ein gewisses 
Maß an differenzierten Vorschriften muss erhalten bleiben, um individuelle und sozial 
gerechte Hilfen vorzuhalten. Daher entstand die Idee, die Bürgerinnen und Bürger mit 
einer Sozial-Fibel über die wichtigsten Ansprüche und Rechte im sozialen Bereich zu in-
formieren.

Nach nun mehr als 40 Jahren ist diese Idee genauso aktuell wie damals. Wir haben ein 
sehr ausgefeiltes System der sozialen Sicherung. Dieses System lebt. Es wird den sich 
immer schneller ändernden Lebensverhältnissen angepasst. Ein Wegweiser durch die 
Vielzahl der Hilfeangebote ist heute so wichtig und notwendig wie damals.

Die Beliebtheit, der sich die Sozial-Fibel seit über vier Jahrzehnten erfreut,  
zeigt: Sie wird ihrer Aufgabe gerecht. Der Digitalisierung wird durch das Angebot  
der Sozial-Fibel auf der Homepage des Bayerischen Sozialministeriums  
www.sozialministerium.bayern. de selbstverständlich ebenso Rechnung getragen. 

Die Sozial-Fibel ist aber auch nach wie vor als gedrucktes Standardwerk gefragt. Wir 
freuen uns, dass wir jetzt die 22. gedruckte Auflage vorlegen können. Wir hoffen und 
wünschen, dass auch die 22. Auflage der Sozial-Fibel für die Bürgerinnen und Bürger 
eine spürbare Hilfe im Alltag sein wird.

Kerstin Schreyer, MdL 
Staatsministerin

Carolina Trautner, MdL 
Staatssekretärin

www.sozialministerium.bayern.de


Leitfaden zum Gebrauch der SoziaL-fibeL

5

Was findet man in der Sozial-Fibel?

Die wichtigsten sozialen Hilfen, Leistun-
gen und Rechte mit ihren Anspruchsvor-
aussetzungen und Rechtsgrundlagen.

Dabei ist zu unterscheiden zwischen

→  Stichworten, in deren Text die jeweili-
gen sozialen Hilfen, Leistungen oder 
Rechte im Einzelnen erläutert sind, und

→  Stichworten ohne Erläuterung; sie 
 verweisen mit dem Symbol → auf ein 
anderes oder mehrere andere Stichwor-
te, wo nähere Erläuterungen gefunden 
werden können.

Die Bezeichnung der Behörden und Stel-
len, an die sich die Bürgerin/der Bürger mit 
ihrem/seinem Anliegen wenden kann.

Diese Stellen können je nach Sachlage für 
Auskunft und Beratung oder für die 
 Gewährung von Leistungen in Betracht 
kommen.

Weitere Hinweise dazu enthalten die 
Stichworte: „Auskünfte in sozialen An-
gelegenheiten“ und „Antragstellung bei 
Sozialleistungen“.

Wie findet man die gesuchte 
 Information?

Durch die alphabetische Reihenfolge der 
Stichworte

Durch die einheitliche Gliederung der ein-
zelnen Stichworte

Die Erläuterungen informieren in der  
Regel

→  bei sozialen Hilfen und Leistungen über 
den anspruchsberechtigten Personen-
kreis, über die Anspruchsvoraussetzun-
gen, über Art und Höhe der Leistungen 
und Hilfen;

→  bei sozialen Rechten über den berech-
tigten oder geschützten Personenkreis, 
über die Voraussetzungen für die Inan-
spruchnahme des jeweiligen Rechts so-
wie über dessen Art und Inhalt.

Abschließend werden die Rechtsgrund-
lagen und nach dem Symbol  Z  die 
 Behörden und Stellen genannt, die für 
 nähere Auskünfte, Beratung und Antrag-
stellung zuständig sind.

Durch Verweisung auf andere Stichworte

In den Verweisungsstichworten (gekenn-
zeichnet mit dem Symbol →) werden 
 entweder

→  die für das Hauptstichwort in Betracht 
kommenden Hilfen und Leistungen nä-
her beschrieben,

→  Begriffe näher erläutert oder
→  rechtliche Zusammenhänge erschlos-

sen, unter denen eine Leistung oder ein 
Recht gesehen werden muss.
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Was findet man nicht in der Sozial-Fibel

Die Sozial-Fibel will und kann keinen An-
spruch auf umfassende und rechtsverbind-
liche Auskunft über alle sozialen Hilfen, 
Leistungen und Rechte erheben. Eine er-
schöpfende Wiedergabe aller Möglichkei-
ten, aller Anspruchsvoraussetzungen und 
aller zuständigen Behörden und Stellen 
würde den Rahmen dieses Buches spren-
gen. Die Sozial-Fibel versteht sich viel-
mehr als ein handlicher Ratgeber und 
Wegweiser, der sich auf eine Auswahl so-
wie auf eine kurz gefasste Darstellung be-
schränken muss. Sie kann und will eine im 
Einzelfall notwendige Rechtsberatung 
nicht ersetzen.

Wie aktuell ist die Sozial-Fibel?

Die vorliegende gedruckte Ausgabe der 
Sozial-Fibel berücksichtigt grundsätzlich 
den Rechtsstand, der am 1. Juli 2019 vor 
der Drucklegung Gültigkeit hatte. Soweit 
allerdings später eintretende Änderungen 
bekannt waren, wurden sie bereits in die 
Erläuterungen aufgenommen.

Die Sozial-Fibel ist auch online unter 
www.sozialministerium.bayern.de. Dort 
werden die Informationen laufend aktuali-
siert. 

www.sozialministerium.bayern.de
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Abfindung

→  bei Auflösung des  
Arbeitsverhältnisses 

Arbeitnehmer können mit dem Arbeitge-
ber durch Vertrag oder in einem Rechts-
streit durch Prozessvergleich eine Abfin-
dung für den Verlust des Arbeitsplatzes 
vereinbaren. Sie kann auch durch Arbeits-
gerichtsurteil (→ Arbeitsgerichtsprozess) 
zuerkannt werden, wenn 

→  der Arbeitnehmer unter den Geltungs-
bereich des Kündigungsschutzgesetzes 
fällt und gegen eine Kündigung eine 
Kündigungsschutzklage (→ Kündi-
gungsschutz für Arbeitsverhältnisse) er-
hebt, 

→  das Gericht feststellt, dass das → Ar-
beitsverhältnis durch die Kündigung 
nicht aufgelöst worden ist und 

→  auf Antrag durch Urteil das Arbeitsver-
hältnis auflöst.

Den Antrag auf Auflösung kann der 
 Arbeitnehmer stellen, wenn ihm die Fort-
setzung des Arbeitsverhältnisses nicht zu-
zumuten ist, der Arbeitgeber, wenn 
 Gründe vorliegen, die eine den Betriebs-
zwecken dienliche weitere Zusammenar-
beit nicht erwarten lassen. 

Das Gericht setzt eine Abfindung bis zu 
12 Monatsverdiensten fest. Diese kann, 
sofern die Regelaltersgrenze noch nicht 
 erreicht ist, erhöht werden, und zwar auf 
bis zu 15 Monatsverdienste, wenn der 
 Arbeitnehmer das 50. Lebensjahr vollen-
det und das Arbeitsverhältnis mindestens 
15 Jahre bestanden hat, auf bis zu 18 Mo-

natsverdienste, wenn der Arbeitnehmer 
das 55. Lebensjahr vollendet und das Ar-
beitsverhältnis mindestens 20 Jahre be-
standen hat. 

Im Falle einer betriebsbedingten Kündi-
gung erhalten Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer die Möglichkeit einer außergerichtli-
chen Klärung der Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses. Kündigt der Arbeit-
geber betriebsbedingt, kann der Arbeit-
nehmer zwischen der Kündigungsschutz-
klage oder einer Abfindung in Höhe eines 
halben Monatsverdienstes je Beschäfti-
gungsjahr wählen. Der Abfindungsan-
spruch setzt voraus, dass der Arbeitgeber 
im Kündigungsschreiben die Kündigung 
auf betriebsbedingte Gründe stützt und 
den Arbeitnehmer darauf hinweist, dass er 
die im Gesetz vorgegebene Abfindung be-
anspruchen kann, wenn er die dreiwöchige 
Frist für die Erhebung der Kündigungs-
schutzklage verstreichen lässt. 

§§ 1a, 9, 10 Kündigungsschutzgesetz

 Z  Arbeitgeber bei Abfindung durch Ver-
trag; Arbeitsgericht bei Abfindung durch 
Prozessvergleich oder Urteil 

→ bei Betriebsstilllegungen  
→ Betriebsverfassung

→ in der betrieblichen Altersversorgung  
Arbeitnehmer, die aus einem Betrieb aus-
scheiden und eine gesetzlich unverfallbare 
Anwartschaft auf → betrieb liche 
 Altersversorgung erworben haben oder 
laufende Leistungen (aus Versorgungs-
zusagen ab 01.01.2005) beziehen, können 
nur in Sonderfällen eine einmalige Abfin-
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dung erhalten. Grundsätzlich ist eine Ab-
findung nur möglich, wenn der Wert der 
Versorgungsanwartschaft 1 % der monatli-
chen → Bezugsgröße nicht übersteigt. 

Versorgungsanwartschaften, die anlässlich 
des Ausscheidens vertraglich aufrechter-
halten wurden, können jederzeit abgefun-
den werden. 

Die Abfindung wird nach dem Barwert der 
künftigen Versorgungsleistungen im Zeit-
punkt des Ausscheidens berechnet. Für 
Ansprüche gegen Direktversicherungen, 
Pensionsfonds und Pensionskassen wird 
das gebildete Kapital im Zeitpunkt des 
Ausscheidens zugrunde gelegt. 

§§ 1b, 3, 4 Betriebsrentengesetz

 Z  Arbeitgeber 

→  in der gesetzlichen 
 Renten versicherung

Bezieher von → Witwen(r)rente oder Ge-
schiedenenwitwenrente aus der  
→ Rentenversicherung erhalten bei der 
ersten Wiederverheiratung oder Begrün-
dung einer Lebenspartnerschaft anstelle 
der wegfallenden Hinterbliebenenrente 
eine Abfindung in Höhe des 24-fachen 
Monatsbetrages der bisher bezogenen 
Rente. Endet die neue Ehe bzw. die Le-
benspartnerschaft, lebt die weggefallene 
Rente unter Anrechnung sämtlicher, durch 
die neue Ehe bzw. Lebenspartnerschaft 
 erworbenen Ansprüche (Ausnahme: auf 
Versorgungsausgleich beruhender Teil 
 einer Versichertenrente) mit Beginn des 
auf die Auflösung der Ehe bzw. der 
 Lebenspartnerschaft folgenden Monats 

wieder auf. Die Abfindung wird dabei in 
angemessenen Teilbeträgen einbehalten, 
soweit sie noch für die Zeit nach Wieder-
aufleben der Rente gewährt ist. 

§§ 46, 90, 107 Sozialgesetzbuch VI

 Z  Gesetzlicher Rentenversicherungs-
träger, der die frühere Hinterbliebenen-
rente gewährt hat 

www.deutsche-rentenversicherung.de

→  in der gesetzlichen Unfallversicherung 
Durch → Arbeitsunfall oder → Berufs-
krankheiten Geschädigte sowie deren 
Witwen (Witwer) können in bestimmten 
Fällen anstelle der Rente aus der → Unfall-
versicherung einen Kapitalbetrag erhalten. 

Ist nur eine vorläufige Entschädigung zu 
zahlen, können Versicherte nach  Abschluss 
der → Heilbehandlung durch eine Gesamt-
vergütung in Höhe des voraussichtlichen 
Rentenaufwands abgefunden werden. 
Renten auf unbestimmte Zeit bei Minde-
rung der Erwerbsfähigkeit um weniger als 
40 % können auf Antrag des Versicherten 
mit einem, dem Kapitalwert der Rente ent -
sprechenden Betrag abgefunden werden.

Bei einer Minderung der Erwerbsfähigkeit 
um wenigstens 40 % kann auf Antrag eine 
Abfindung bewilligt werden, sofern das 
18. Lebensjahr vollendet ist und nicht zu 
erwarten ist, dass innerhalb des Abfin-
dungszeitraumes die Minderung der Er-
werbsfähigkeit wesentlich sinkt. 

Die auf 10 Jahre beschränkte Abfindung 
kann die → Verletztenrente bis zur Hälfte 

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Home/home_node.html;jsessionid=7F099ABB8E05EF8BFD7499E2E0931E61.delivery2-8-replication
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umfassen. Sie wird in Höhe des neunfa-
chen Jahresbetrages der Rente gezahlt. 
Bei Wiederheirat einer Witwe (eines Wit-
wers) wird das Zweifache des Jahresbetra-
ges der Witwen-/Witwerrente gewährt. 
Der Rentenanspruch lebt bei Auflösung 
der 2. Ehe unter Anrechnung der hieraus 
erworbenen Unterhalts-, Renten- oder 
Versorgungsansprüche (Ausnahme: auf 
Versorgungsausgleich beruhender Teil ei-
ner Versichertenrente) sowie der Abfin-
dung, soweit sie noch für die Zeit nach 
Wiederaufleben der Rente gewährt ist, 
wieder auf. 

§§ 75 – 80 Sozialgesetzbuch VII

 Z  Gesetzliche Unfallversicherungsträger 

www.dguv.de 
www.svlfg.de

→  in der Kriegsopferversorgung 
Beschädigte und Witwen (Witwer), die 
das 55. Lebensjahr (im Ausnahmefall  
das 65. Lebensjahr) noch nicht vollendet 
haben, können ihren Anspruch auf die 
Grundrente (→ Kriegsopferrente) ganz 
oder teilweise zum Erwerb oder zur wirt-
schaftlichen Stärkung von selbst genutz-
tem Hausbesitz und Wohneigentum kapi-
talisieren lassen. Dabei muss die 
zweckentsprechende Verwendung des 
Geldes gewährleistet und darf das Able-
ben des Berechtigten während des Abfin-
dungszeitraums nicht zu erwarten sein. 
Die Abfindung wird in Höhe des neunfa-
chen Jahresbetrages der zu Grunde liegen-
den (Teil-)Grundrente gewährt und löst 
den Grundrentenanspruch auf die Dauer 
von 10 Jahren ab. Bei einer Antragstellung 

nach Vollendung des 60. Lebensjahres 
wird als Abfindungssumme das 57-Fache 
des der Kapitalabfindung zu Grunde lie-
genden Monatsbetrages gewährt; sie löst 
den Grundrentenanspruch auf die Dauer 
von 5 Jahren ab. 

§§ 72 – 80 Bundesversorgungsgesetz

 Z  Zentrum Bayern Familie und Soziales 
– Versorgungsamt 

www.zbfs.bayern.de

→  für Kriegerwitwen bei  
Wiederverehelichung 

Geht die Witwe eine neue Ehe ein, so 
 erlischt ihr Versorgungsanspruch mit Ab-
lauf des Monats der Wiederheirat. Anstel-
le des Versorgungsanspruchs erhält sie 
eine einmalige Abfindung. Diese beträgt 
das Fünfzigfache der im Monat der Ehe-
schließung zustehenden Grundrente. Der 
Versorgungsanspruch lebt wieder auf, 
wenn die neue Ehe aufgelöst oder für nich-
tig erklärt wird; infolge der neuen Ehe er-
worbene Renten- und Unterhaltsansprü-
che sind auf die wiederaufgelebte 
Witwenrente anzurechnen. 

§ 44 Bundesversorgungsgesetz

 Z  Zentrum Bayern Familie und Soziales 
– Versorgungsamt 

www.zbfs.bayern.de

Abgeltung von Urlaub

→ Urlaub, Gewährung von 

www.dguv.de
www.svlfg.de
www.zbfs.bayern.de
www.zbfs.bayern.de
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Abkömmlinge von Spätaussied-
lern, Hilfen für

→ Spätaussiedler, Hilfen für Ehegatten 
und Abkömmlinge 

Abschlag

→ Rentenabschlag 

Abtretung von Ansprüchen

→  auf Lohn und Gehalt 
Arbeitnehmer können durch Vertrag mit 
einem Dritten an diesen Teile ihrer Ar-
beitsvergütung, der im Krankheitsfall zu 
zahlenden → Entgeltfortzahlung sowie ei-
ner Abfindungssumme (→ Abfindung) ab-
treten. Der Arbeitgeber ist zur Zahlung an 
den neuen Gläubiger (Dritten) nur ver-
pflichtet, wenn ihm der Arbeitnehmer die 
Abtretung schriftlich angezeigt hat oder 
ihm eine vom Arbeitnehmer über die Ab-
tretung ausgestellte Urkunde ausgehän-
digt wird. Bei Beschäftigten des öffentli-
chen Dienstes ist eine solche Urkunde 
immer vorzulegen, und zwar in öffentlich 
oder amtlich beglaubigter Form. Unzulässig 
ist die Abtretung von Beträgen, die nicht 
gepfändet (→ Pfändung) werden können. 
Eine Abtretung ist auch nicht möglich, 
wenn sie durch Einzelarbeitsvertrag (→ 
Arbeitsverhältnis), Betriebsvereinbarung 
oder → Tarifvertrag ausgeschlossen ist. 

§§ 399, 400, 410, 411  
Bürgerschaftliches Gesetzbuch,  
§§ 850 ff. Zivilprozessordnung

 Z  Arbeitgeber; Gewerkschaften (→ Be-
ratungshilfe) 

→  auf Sozialleistungen 
Ansprüche auf die im Sozialgesetzbuch 
vorgesehenen Dienst- und Sachleistungen 
(→ Sozialleistungen) können vom An-
spruchsinhaber nicht an einen Dritten 
übertragen (z. B. abgetreten) werden. Da-
gegen können Ansprüche auf Geldleistun-
gen aus 2 Gründen übertragen oder ver-
pfändet werden: Einmal zur Erfüllung oder 
zur Sicherung von Ansprüchen auf Rück-
zahlung von Darlehen und auf Erstattung 
von Aufwendungen, die im Vorgriff auf fäl-
lig gewordene Sozialleistungen zu einer 
angemessenen Lebensführung gegeben 
oder gemacht wurden. Ferner, wenn der 
zuständige Leistungsträger feststellt, dass 
die Übertragung oder Verpfändung im 
wohlverstandenen Interesse des Berech-
tigten liegt. Ansprüche auf laufende Geld-
leistungen, die der Sicherung des Lebens-
unterhalts zu dienen bestimmt sind, 
können in anderen Fällen übertragen wer-
den, soweit sie den für Arbeitseinkommen 
geltenden unpfändbaren Betrag (→ Pfän-
dung) übersteigen. Besonderheiten gelten 
bei Ansprüchen nach dem Sozialgesetz-
buch XII. Eine Abtretung der sog. Opfer-
rente nach § 17a Strafrechtliches Reha-
bilitierungsgesetz (StrRehaG) ist nicht 
möglich, da diese Leistung unpfändbar, 
nicht übertragbar und nicht vererbbar ist. 

§ 53 Sozialgesetzbuch I, § 17 a Strafrechtliches 
Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG)

 Z  Sozialleistungsträger; (→ Auskünfte in 
sozialen Angelegenheiten) 
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→ aus dem Lastenausgleich 
Bezieher von Leistungen nach dem Lasten-
ausgleichsgesetz können diese unter be-
stimmten Voraussetzungen an Dritte ab-
treten. Die Abtretung richtet sich nach 
dem Bürgerlichen Gesetzbuch. Abtretbar 
sind Rechtsansprüche auf → Hauptent-
schädigung sowie bereits zuerkannte 
Nachzahlungsbeträge an → Kriegsscha-
denrente für einen zurückliegenden Zeit-
raum, soweit nicht Erstattungsansprüche 
anderer Stellen (z. B. Sozialhilfeverwal-
tung) bestehen. Die Abtretung ist nur 
wirksam, wenn das zuständige Ausgleich-
samt davon Kenntnis erlangt hat. Einer Ab-
tretung geht die Verrechnung mit erfüllten 
Lastenausgleichansprüchen vor, z. B. bei 
gewährten Aufbaudarlehen und bei der 
Anrechnung von Kriegsschadenrente. 

§§ 398 ff. Bürgerliches Gesetzbuch,  
§§ 244, 262 Lastenausgleichsgesetz

 Z  Ausgleichsamt bei der Regierung  
von Mittelfranken bzw. das Bundesaus-
gleichsamt (bei Kriegsschadenrenten-
ansprüchen) 

Adoption

Ehepaare, von denen ein Ehegatte das 25. 
und der andere das 21. Lebensjahr vollen-
det hat, sowie Einzelpersonen ab 25 Jahre 
können ein minderjähriges Kind adoptie-
ren. Der Adoption soll eine angemessene 
Adoptionspflegezeit vorausgehen, die eine 
Einschätzung ermöglicht, ob die Annahme 
dem Kindeswohl dient und ein Eltern- 
Kind- Verhältnis zu erwarten ist. Die Adop-
tion wird auf notariell beurkundeten An-

trag des/der Annehmenden vom 
Familiengericht ausgesprochen. Mit der 
Rechtswirksamkeit der Adoption erlangt 
das Kind die Rechtsstellung eines Kindes 
des Annehmenden, bei der Adoption 
durch ein Ehepaar oder einen Stiefeltern-
teil die rechtliche Stellung eines gemein-
schaftlichen Kindes der Ehegatten. Auch 
die Lebenspartnerin oder der Lebenspart-
ner in einer gleichgeschlechtlichen einge-
tragenen Lebenspartnerschaft kann das 
Kind ihrer Lebenspartnerin oder seines 
 Lebenspartners adoptieren, unabhängig 
davon, ob es sich um ein leibliches oder 
adoptiertes Kind handelt. 

Die Adoptionsvermittlung (das Zusam-
menführen von Kindern unter 18 Jahren 
und Adoptionsbewerbern mit dem Ziel der 
Annahme als Kind) ist Aufgabe der Ju-
gendämter und der Landesjugendämter. 
Zur Adoptionsvermittlung sind auch Ver-
bände der freien Wohlfahrtspflege sowie 
sonstige Organisationen berechtigt, wenn 
sie von der zentralen Adoptionsstelle des 
Landesjugendamtes als Adoptionsvermitt-
lungsstellen anerkannt worden sind. Bei 
der Adoptionsvermittlung steht das Wohl 
des Kindes im Mittelpunkt. Aufgabe der 
Vermittlungsstelle ist, Kinder zu den für 
sie am besten geeigneten Bewerbern zu 
vermitteln, nicht aber für Bewerber „pas-
sende“ Kinder zu suchen. Deshalb über-
prüft die Adoptionsvermittlungsstelle Be-
werber auf ihre Eignung, ein Kind zu 
adoptieren. 

Die Bewerbung für die Vermittlung eines 
Kindes aus dem Ausland ist nur bei einer 
zur internationalen Adoptionsvermittlung 
befugten Stelle in Deutschland zulässig. 
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Bundesweit wurde eine Reihe von Aus-
landsvermittlungsstellen in freier, gemein-
nütziger Trägerschaft anerkannt, die sich 
jeweils auf bestimmte Länder spezialisiert 
haben. Zur internationalen Adoptionsver-
mittlung sind auch die zentralen Adopti-
onsstellen der Landesjugendämter befugt. 

Ist eine Adoption im Ausland durchgeführt 
worden, kann das Familiengericht auf An-
trag feststellen, ob sie in Deutschland an-
zuerkennen ist und welche Wirkungen ihr 
beigemessen werden können. Zuständig 
für das Anerkennungsverfahren ist das Fa-
miliengericht in dessen Bezirk ein Oberlan-
desgericht seinen Sitz hat, für den Bezirk 
dieses Oberlandesgerichtes. Handelt es 
sich um eine Adoption, die unter Anwen-
dung des Haager Adoptionsübereinkom-
mens durchgeführt wurde und liegt hier-
über eine Bescheinigung der zuständigen 
Zentralen Behörde vor, wird die Adoption 
grundsätzlich kraft Gesetzes anerkannt. 

Hat eine nach ausländischem Recht durch-
geführte Adoption schwächere Wirkungen 
als eine nach den deutschen Sachvor-
schriften ausgesprochene Adoption, kann 
das Familiengericht auf notariellen Antrag 
die Umwandlung in eine Adoption mit den 
nach deutschem Recht vorgesehenen star-
ken Wirkungen aussprechen. Der Antrag 
auf Umwandlung kann auch noch Jahre 
nach der Adoption gestellt werden. 

Wegen der möglichen Hilfen und Leistun-
gen für Adoptivkinder → Kinder und Ju-
gendliche, Hilfen für

§§ 1741 – 1772 Bürgerliches Gesetzbuch, Adop-
tionsvermittlungsgesetz, Haager Adoptionsüber-

einkommen von 1993, Adoptionsübereinkom-
mens-Ausführungsgesetz,Adoptionswirkungsgesetz

 Z  Jugendämter bei den Landratsämtern 
und kreisfreien Städten; Zentrale Adop-
tionsstelle des Bayerischen Landesju-
gendamtes im Zentrum Bayern Familie 
und Soziales; Verbände der freien Wohl-
fahrtspflege; Amtsgericht – Familienge-
richt 

www.blja.bayern.de

AIDS

Acquired-Immune-Deficiency-Syndrome 
(= Erworbenes Immun-Mangel-Syndrom, 
hervorgerufen durch das HI-Virus).

Für AIDS-Kranke und HIV-Infizierte sowie 
für deren Angehörige, Partnerinnen und 
Partner und alle Personen, die zum Thema 
Fragen haben, stehen neben den 76 staat-
lichen und kommunalen Gesundheitsäm-
tern 10 psychosoziale AIDS-Beratungs-
stellen und die AIDS-Hilfen zur Information 
über  HIV/AIDS zur Verfügung. Mit zumin-
dest einer psychosozialen AIDS-Bera-
tungsstelle in jedem Regierungsbezirk hat 
Bayern ein flächendeckendes, spezialisier-
tes Aufklärungs- und Beratungsangebot 
aufgebaut. Die Beratungsstellen, Gesund-
heitsämter und die AIDS-Hilfen beraten 
telefonisch und persönlich und führen Auf-
klärungsveranstaltungen über HIV/AIDS 
durch. Darüber hinaus bieten die Gesund-
heitsämter bei Bedarf kostenfreie, anony-
me HIV-Antikörpertests an. 

www.blja.bayern.de
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Durch die Beratung und Betreuung sollen 
direkt oder indirekt vom HI-Virus Betroffe-
ne mit ihrem Schicksal nicht allein gelas-
sen werden und die Motivation zu gesund-
heitsbewusstem, verantwortungsvollem 
Handeln gestärkt werden. 

Vermittlungen an Gesundheitsämter, Ärz-
te oder andere infrage kommende Bera-
tungsstellen (→ Suchtkrankheiten, Hilfen 
bei, → Schwangerschaft, Hilfen bei, → 
Psychisch Kranke, Hilfen für) erfolgen von 
Fall zu Fall.

 Z  Verbände der freien Wohlfahrtspflege 
einschließlich der örtlichen AIDS-Hilfen; 
Gesundheitsämter 

www.patientenportal.bayern.de

Akkordarbeit, Verbot von

Die Beschäftigung von Jugendlichen  
(→ Kinder und Jugendliche, Hilfen für) mit 
Akkordarbeit und sonstigen Arbeiten, bei 
denen durch ein gesteigertes Arbeitstem-
po ein höheres Entgelt erzielt werden 
kann, sowie mit Arbeiten mit vorgeschrie-
benem Arbeitstempo ist verboten (→ Ju-
gendarbeitsschutz). Dies gilt lediglich 
dann nicht, wenn Jugendliche in einer Ar-
beitsgruppe mit erwachsenen Arbeitneh-
mern beschäftigt werden, soweit dies zur 
Erreichung ihres Ausbildungszieles erfor-
derlich ist, oder wenn sie eine Berufsaus-
bildung für diese Beschäftigung abge-
schlossen haben und der Schutz der 
Jugendlichen durch die Aufsicht eines 
Fachkundigen gewährleistet ist. 

Ebenso ist eine Beschäftigung von 
schwangeren oder stillenden Frauen mit 
Akkordarbeit oder sonstigen Arbeiten, bei 
denen durch ein gesteigertes Arbeitstempo 
ein höheres Entgelt erzielt werden kann, 
mit Fließbandarbeit oder stark getakteter 
Arbeit mit vorgeschriebenem Arbeits-
tempo, wenn die Art der Arbeit oder das 
 Arbeitstempo für die schwangere oder 
stillende Frau oder ihr Kind eine unverant-
wortbare Gefährdung darstellt, verboten 
(→ Mutterschutz). Eine Ausnahme von 
dem Verbot der Akkordarbeit, der sonsti-
gen Arbeiten, bei denen das gesteigerte 
Arbeitstempo ein höheres Entgelt erzielt 
werden kann oder Fließbandarbeit kann 
von der Aufsichtsbehörde nur dann bewil-
ligt werden, wenn die Art der Arbeit und 
das Arbeitstempo keine unverantwortbare 
Gefährdung für die schwangere oder stil-
lende Frau oder für ihr Kind darstellen. 

Schließlich dürfen Mitglieder des Fahrper-
sonals von Lastkraftwagen und Omnibus-
sen nicht nach den zurückgelegten 
Fahrtstrecken oder der Menge der beför-
derten Güter entlohnt werden, auch nicht 
in Form von Prämien oder Zuschlägen; 
ausgenommen sind Vergütungen, die nicht 
die Sicherheit im Straßenverkehr beein-
trächtigen. 

§ 23 Jugendarbeitsschutzgesetz,  
§§ 4, 11, 12, 29 Mutterschutzgesetz,  
§ 3 Fahrpersonalgesetz

 Z  Gewerbeaufsichtsämter  
(→ Gewerbeaufsicht) 

www.patientenportal.bayern.de


aktiVierunGS- und VermittLunGSGutSchein

Aktivierungs- und Vermittlungs-
gutschein

Mit Hilfe des Aktivierungs- und Vermitt-
lungsgutscheins können Ausbildungssu-
chende, von Arbeitslosigkeit bedrohte Ar-
beitsuchende und Arbeitslose kostenlos 
die Bemühungen eines privaten Arbeits-
vermittlers in Anspruch nehmen. Für die-
sen Gutschein gelten für Arbeitslose 
folgen de Voraussetzungen: Einen Aktivie-
rungs- und Vermittlungsgutschein erhält 
auf Antrag, wer einen Anspruch auf Ar-
beitslosengeld (→ Arbeitslosigkeit, Hilfen 
bei) oder → Arbeitslosengeld II hat und in-
nerhalb von einer Frist von drei Monaten 
sechs Wochen arbeitslos war. Der Aktivie-
rungs- und Vermittlungsgutschein kann re-
gional beschränkt und zeitlich befristet 
werden. 

Nach einer erfolgreichen Arbeitsvermitt-
lung erhält der Vermittler von der Agentur 
für Arbeit die auf dem Gutschein vermerk-
te Vergütung (2.000 €). Bei Langzeitar-
beitslosen und behinderten Menschen 
kann die erfolgreiche Arbeitsvermittlung 
in Höhe von bis zu 2.500 € vergütet wer-
den. Die Vergütung wird in Höhe von 
1.000 € nach 6-wöchigem und der Rest-
betrag nach 6-monatigem Bestehen des 
Beschäftigungsverhältnisses ausgezahlt. 

§ 45 Sozialgesetzbuch III, § 16 Absatz 1 Satz 1 
Nr. 2 Sozialgesetzbuch II

 Z  Agenturen für Arbeit, Jobcenter 

www.arbeitsagentur.de  
www.stmas.bayern.de/grundsicherung/
jobcenter/

Aktueller Rentenwert

→ Rentenwert, aktueller 

Alkoholiker, Hilfen für

→ Suchtkrankheiten, Hilfen bei 

Alleinerziehende Eltern

Einen Überblick über die zahlreichen As-
pekte des Alleinerziehens, insbesondere 
über die rechtlichen Rahmenbedingungen 
und die zur Verfügung stehenden Bera-
tungs- und Unterstützungsangebote bietet 
das Internetangebot „Familienland Bay-
ern“.

Neben den Beratungs- und Unterstüt-
zungsangeboten bei der Ausübung der → 
Personensorge sind folgende staatliche 
Leistungen bzw. Hilfen besonders zu nen-
nen:

→  Leistungen der → Grundsicherung für 
Arbeitsuchende (Arbeitslosengeld II, 
Sozialgeld, Mehrbedarfszuschlag für Al-
leinerziehende)

→  → Elterngeld
→  → Unterhaltsvorschuss
→  → Wohngeld
→  → Kinderzuschlag
→  → Steuerlicher Entlastungsbetrag
→  „Landesstiftung Hilfe für Mutter und 

Kind“ (→ Familien, Hilfen für)
→  → Kindertageseinrichtungen
→  → Müttergenesung

www.arbeitsagentur.de
www.stmas.bayern.de/grundsicherung/jobcenter/
www.stmas.bayern.de/grundsicherung/jobcenter/
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→  → Erziehungshilfen für Kinder und 
 Jugendliche

→  → Beistandschaft
→  Familienerholung in Familienferienstät-

ten (→ Familien, Hilfen für)
→  Mutter-Kind-Wohneinrichtungen (→ 

Mutter und Kind, Hilfen für)

Für alleinerziehende Eltern ist Vernetzung 
besonders wichtig. Neben den vor Ort zu 
erfragenden, gemeindlichen oder kirchli-
chen Treffpunkten und Kontaktstellen 
oder Angeboten besonderer regionaler Al-
leinerziehenden Vereine (z. B. siaf. e. V.) ist 
besonders auf die Ortsverbände des Ver-
bandes alleinerziehender Mütter und Vä-
ter e. V. (VAMV), Landesverband Bayern 
hinzuweisen. 

www.familienland.bayern.de/themen/ 
alleinerziehend/index.php  
www.vamv-bayern.de/  
www.siaf.de/  
www.zbfs.bayern.de/stiftung/index.html

Altenbetreuung für Kriegsopfer

→ Kriegsopfer, Hilfen für 

Altenheime

→ Seniorenarbeit 

Altenpflegeheime

→ Seniorenarbeit

Altenservicezentren

→ Seniorenarbeit 

Altenwohnheime

→ Seniorenarbeit 

Altersrenten

→  in der gesetzlichen 
 Rentenver sicherung 

Versicherte der gesetzlichen → Rentenver-
sicherung haben Anspruch auf Alters rente, 
wenn sie ein bestimmtes Lebens alter er-
reicht und eine Mindestversicherungszeit 
(→ Wartezeit) zurückgelegt haben. Für 
 einige Altersrenten müssen darüber hinaus 
weitere besondere Anspruchsvoraus-
setzungen erfüllt sein. 

Regelaltersrente wird bei einer zurück-
gelegten → Wartezeit von 5 Jahren  
(60 Monaten) und Erreichen der Regel-
altersgrenze gewährt. Bis zum 31.12.2011 
lag die Regelaltersgrenze bei 65 Jahren. 
Seit 01.01.2012 wird sie schrittweise auf 
67 Jahre angehoben. Für Versicherte des 
Jahrgangs 1952 beträgt sie z. B. 65 Jahre 
und 6 Monate. 

Anstelle der Regelaltersrente können – 
 bereits vor Erreichen der Regelaltersgren-
ze – folgende vorgezogene Altersrenten 
gewährt werden, wenn die hierfür erfor-
derlichen besonderen versicherungsrecht-
lichen und persönlichen Voraussetzungen 
erfüllt sind: 

www.familienland.bayern.de/themen/alleinerziehend/index.php
www.familienland.bayern.de/themen/alleinerziehend/index.php
www.vamv-bayern.de/
www.siaf.de/
www.zbfs.bayern.de/stiftung/index.html
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→Altersrente für schwerbehinderte 
 Menschen (→ Behinderte Menschen, Hil-
fen für): Für Versicherte, die zu Beginn der 
Altersrente als schwerbehinderte Men-
schen anerkannt sind und die → Wartezeit 
von 35 Jahren erfüllt haben. Die Alters-
grenze für eine abschlagsfreie Rente wird 
für Versicherte der Geburtsjahrgänge ab 
1952 stufenweise von 63 auf 65 Jahre an-
gehoben. Die Altersgrenze für den frühest-
möglichen Bezug dieser Rente unter 
 Inkaufnahme von → Abschlägen bis zu 
maximal 10,8 % steigt von 60 auf 62 Jahre. 

→ Altersrente für langjährige Versicherte: 
Für Versicherte, die die → Wartezeit von 
35 Jahren erfüllt haben. Die Altersgrenze 
für eine abschlagsfreie Rente wird für Ver-
sicherte der Geburtsjahrgänge ab 1949 
stufenweise von 65 auf 67 Jahre angeho-
ben. Unter Inkaufnahme von → Abschlä-
gen bis zu maximal 14,4 % kann diese Ren-
te frühestens mit 63 Jahren bezogen 
werden. 

→ Altersrente für besonders langjährig 
Versicherte: Versicherte, die mindestens 
45 Jahre in der gesetzlichen Rentenversi-
cherung versichert waren, können seit 
01.07.2014 schon mit 63 Jahren ohne → 
Abschläge in Rente gehen. Ab dem Jahr-
gang 1953 steigt die Altersgrenze für die 
abschlagsfreie Rente wieder schrittweise 
an. Für alle 1964 oder später Geborenen 
liegt sie wieder wie bislang bei 65 Jahren. 

Werden die Altersrenten vorzeitig in An-
spruch genommen, so werden sie für die 
gesamte Dauer des Rentenbezuges um 
 einen Abschlag in Höhe von 0,3 % für 
 jeden Monat gemindert, in dem sie vor Er-

reichen der jeweiligen Altersgrenze bezo-
gen werden. Es gibt allerdings verschie-
dene  Vertrauensschutzregelungen, die es 
Versicherten unter bestimmten Voraus-
setzungen ermöglichen, eine Altersrente 
 vorzeitig mit geringerem Abschlag oder 
 abschlagsfrei zu erhalten (→ Renten-
abschlag).

Da für die einzelnen Altersrentenarten 
verschiedene Anspruchsvoraussetzungen, 
Altersgrenzen und Vertrauensschutzrege-
lungen gelten, muss für jeden Einzelfall ge-
sondert geprüft werden, ab wann welche 
Rentenart jeweils mit welchem Abschlag 
zusteht. Aus diesem Grund empfiehlt sich 
für Versicherte, die den Eintritt in den Ru-
hestand planen wollen, dringend eine 
rechtzeitige individuelle Beratung durch 
die Träger der Deutschen Rentenversiche-
rung. 

Versicherte, die evtl. eine Altersrente mit 
Abschlägen in Anspruch nehmen wollen, 
haben ab dem 50. Lebensjahr bis zum Er-
reichen der für sie geltenden Regelalters-
grenze die Möglichkeit, diese Einbußen 
durch zusätzliche Beitragszahlungen ganz 
oder teilweise auszugleichen. 

Wird der Renteneintritt hingegen trotz er-
füllter → Wartezeit über das Erreichen der 
Regelaltersgrenze hinausgeschoben, so 
wird die spätere Alters- bzw. Hinterbliebe-
nenrente für jeden Kalendermonat, in dem 
die Rente nach dem Erreichen der Regelal-
tersgrenze nicht in Anspruch genommen 
wurde, um einen Zuschlag von 0,5 % er-
höht. Ein Aufschieben des Renteneintritts 
um ein Jahr führt damit zu einer Rentener-
höhung um 6 %. 
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Eine Altersrente vor Erreichen der Regelal-
tersgrenze wird nur geleistet, wenn die → 
Hinzuverdienstgrenze nicht überschritten 
wird. Die Hinzuverdienstgrenze beträgt 
bei einer Vollrente 6.300 € jährlich. Bei 
 einem höheren Verdienst kann die Rente 
maximal als Teilrente geleistet werden. 
Für Teilrenten gelten besondere → Hin-
zuverdienstgrenzen, die für jede(n) Ver-
sicherte(n) individuell errechnet werden. 
Nach Erreichen der Regelaltersgrenze darf 
in beliebiger Höhe zur Rente hinzuverdient 
werden, ohne dass sich dies auf die Ren-
tenhöhe auswirkt. 

Altersrente wird nur auf Antrag (→ Ren-
tenantrag) gewährt. Wird dieser spätes-
tens innerhalb von drei Kalendermonaten 
nach Erreichen der jeweiligen Altersgrenze 
gestellt, beginnt die Rente mit Ablauf des 
Kalendermonats, in dem die Vorausset-
zungen erfüllt sind, bei späterer Antrag-
stellung mit dem Ersten des Antragsmo-
nats. Der Rentenbeginn kann aber auch 
durch Weiterarbeit hinausgeschoben wer-
den. 

Höhe der Rente → Rentenberechnung; 
 Altersrente für langjährig unter Tage be-
schäftigte Bergleute → Knappschaftsver-
sicherung; Altersgeld für Landwirte → Al-
terssicherung der Landwirte 

§§ 34 – 37, 40, 42, 236-238 Sozialgesetzbuch VI

 Z  Gesetzliche  Rentenversicherungs träger

www.deutsche-rentenversicherung.de

→  in der landwirtschaftlichen 
 Alterssicherung 

→ Alterssicherung der Landwirte

Alterssicherung der Landwirte

Die Alterssicherung der Landwirte ist ein 
Zweig der → Sozialversicherung. Sie ist 
eine berufsständische Alterssicherung für 
Haupt-, Zuerwerbs- und Nebenerwerbs-
landwirte sowie für deren Ehegatten und 
mitarbeitende Familienangehörige. 

Grundlage der Versicherungspflicht in der 
Alterssicherung der Landwirte ist das auf 
Bodenbewirtschaftung beruhende land-
wirtschaftliche Unternehmen. Versiche-
rungspflichtig sind Unternehmer der Land- 
und Forstwirtschaft, des Garten- und 
Weinbaus, der Fischzucht und der Teich-
wirtschaft, der Binnenfischerei, der Imkerei 
und der Wanderschäferei, wenn deren Un-
ternehmen eine bestimmte Mindestgröße 
erreichen. Versicherungspflichtig ist auch 
der Ehegatte eines Landwirts, es sei denn, 
die Ehegatten leben dauernd getrennt oder 
der Ehegatte des Landwirts ist (unabhän-
gig von der Arbeitsmarktlage) voll er-
werbsgemindert (→ Erwerbsminderungs-
rente). Pflichtversichert sind ferner alle 
hauptberuflich in dem landwirtschaftlichen 
Unternehmen mitarbeitenden Familienan-
gehörigen (d. h. Verwandte bis zum dritten 
Grad, Verschwägerte bis zum zweiten 
Grad sowie Pflegekinder des Landwirts 
oder seines Ehegatten. 

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Home/home_node.html


aLterSSicherunG der Landwirte 

Zur Versicherungsfreiheit bzw. Befreiung 
von der Versicherungspflicht auf Antrag → 
Versicherungsfreiheit.

Für Ehegatten von ehemaligen Landwirten 
sowie für Personen, die zuletzt als Land-
wirt versichert waren und die nicht mehr 
versicherungspflichtig sind, besteht unter 
bestimmten Voraussetzungen die Mög-
lichkeit einer freiwilligen (Weiter-)Versi-
cherung. 

Der monatliche Beitrag wird jährlich durch 
Rechtsverordnung festgesetzt. Er beträgt 
im Jahr 2019 für Landwirte, Ehegatten von 
Landwirten und freiwillig Versicherte je-
weils 253 € (neue Bundesländer: 234 €) 
und für mitarbeitende Familienangehörige 
126,50 € (neue Bundesländer: 117 €). 

Versicherungspflichtige Landwirte und 
ihre Ehegatten erhalten einen Zuschuss zu 
ihrem Beitrag, wenn das Einkommen des 
landwirtschaftlichen Unternehmens und 
seines nicht dauernd von ihm getrennt le-
benden Ehegatten je 15.500 € (zusammen 
somit 31.000 €) nicht übersteigt. Der 
 Beitragszuschuss ist nach der wirtschaft-
lichen Situation gestaffelt (2019 zwischen 
10 € und 152 €; in den neuen Bundeslän-
dern zwischen 9 € und 140 €) → Beitrags-
zuschuss in der Alterssicherung. 

Regelaltersrente wird gewährt, wenn die 
Regelaltersrente erreicht und eine → War-
tezeit von 15 Jahren erfüllt ist. 

Die Regelaltersgrenze wird für die Ge-
burtsjahrgänge von 1947 bis 1964 stufen-
weise von 65 auf 67 Jahre angehoben.

Landwirte können eine vorzeitige Alters-
rente mit 65 Jahren in Anspruch nehmen, 
wenn sie eine Wartezeit von 35 Jahren er-
füllt haben. 

Landwirte, die vor 1953 geboren sind, kön-
nen eine vorzeitige Altersrente für langjäh-
rig Versicherte mit 63 Jahren in Anspruch 
nehmen, wenn sie eine Wartezeit von 35 
Jahren erfüllt und insgesamt 45 Versiche-
rungsjahre zurückgelegt haben. Für die 
Geburtsjahrgänge 1953 bis 1963 erfolgt 
eine stufenweise Anhebung von 63 auf 65 
Jahre. 

Vorzeitige Altersrente kann ab Vollendung 
des 55. Lebensjahres in Anspruch genom-
men werden, wenn die → Wartezeit von 
15 Jahren erfüllt ist und der Ehegatte be-
reits Anspruch auf Regelaltersrente, vor-
zeitige Altersrente mit 65 Jahren oder vor-
zeitige Altersrente für langjährige 
Versicherte hat. 

Für die Geburtsjahrgänge von 1957 bis 
1964 wird die Altersgrenze stufenweise 
auf das 67. Lebensjahr angehoben.

Rente wegen Erwerbsminderung wird bei 
teilweiser oder voller Erwerbsminderung 
i. S. der gesetzlichen Rentenversicherung 
(→ Erwerbsminderungsrente) gewährt, 
wenn in den letzten 5 Jahren vor Eintritt 
der Erwerbsminderung mindestens 3 Jahre 
Pflichtbeiträge zur Landwirtschaftlichen 
Alterskasse gezahlt wurden und eine → 
Wartezeit von 5 Jahren erfüllt ist. 

In allen Fällen ist weitere Voraussetzung, 
dass das landwirtschaftliche Unterneh-
men abgegeben wurde.
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Witwenrente oder Witwerrente erhalten 
Witwen oder Witwer, die nicht wieder ge-
heiratet haben und nicht selbst Landwirte 
sind, wenn das landwirtschaftliche Unter-
nehmen des Verstorbenen abgegeben ist, 
der verstorbene Ehegatte die → Wartezeit 
von 5 Jahren erfüllt hat und der Witwer/
die Witwe ein eigenes Kind oder ein Kind 
des verstorbenen Ehegatten unter 18 Jah-
ren erzieht oder das 45. Lebensjahr vollen-
det hat oder erwerbsgemindert i. S. der ge-
setzlichen Rentenversicherung (→ 
Erwerbsminderungsrente) ist. Die Alters-
grenze von 45 Jahren wird für Todesfälle 
seit 2012 schrittweise bis 2029 auf 47 Jah-
re angehoben. 

Waisenrente erhalten Kinder nach dem 
Tod eines Elternteils entsprechend den Be-
stimmungen der gesetzlichen Rentenversi-
cherung (→ Waisenrente). Die → Warte-
zeit ist erfüllt, wenn der verstorbene 
Elternteil die Wartezeit von 5 Jahren er-
füllt hat. 

Überbrückungsgeld erhalten Witwen oder 
Witwer nach dem Tod versicherter Land-
wirte, wenn sie das landwirtschaftliche 
Unternehmen weiterführen, im Haushalt 
mindestens ein waisenrentenberechtigtes 
Kind lebt, das das 18. Lebensjahr noch 
nicht vollendet hat oder das wegen körper-
licher, geistiger oder seelischer Behinde-
rung außerstande ist, sich selbst zu unter-
halten, der Verstorbene Anspruch auf 
Zuschuss zum Beitrag hatte, der Leistungs-
berechtigte die Regelaltersgrenze noch 
nicht erreicht hat und der Verstorbene die 
beitragsmäßigen Voraussetzungen für 
eine Rente wegen Erwerbsminderung er-
füllt hat. 

Bei → Krankheit und anderen Gebrechen 
des landwirtschaftlichen Unternehmers, 
seines Ehegatten oder seines überleben-
den Ehegatten kann außerdem stationäre 
→ Heilbehandlung (→ Krankenhausbe-
handlung) einschließlich → Kuren sowie 
→ Betriebshilfe und → Haushaltshilfe ge-
währt werden, wenn dadurch die Erwerbs-
fähigkeit erhalten, wesentlich gebessert 
oder wieder hergestellt werden kann. 

Gesetz über die Alterssicherung der  Landwirte

 Z  Sozialversicherung für Landwirtschaft, 
Forsten und Gartenbau 

www.svlfg.de

Altersvorsorge, zusätzliche 
private

Seit dem 01.01.2002 wird der Aufbau ei-
ner zusätzlichen kapitalgedeckten priva-
ten oder betrieblichen Altersversorgung – 
besser bekannt unter der Bezeichnung 
„Riester-Rente“ – staatlich gefördert. Die 
zusätzliche Altersvorsorge ist freiwillig. Als 
Riester-Rente dürfen nur Anlageprodukte 
bezeichnet werden, die vom Bundeszent-
ralamt für Steuern als solche zertifiziert 
wurden. Voraussetzung für eine Zertifizie-
rung ist, dass gewisse Mindestanforderun-
gen z. B. hinsichtlich der Auszahlungsform 
und des frühestmöglichen Beginns der 
Auszahlung erfüllt sind. 

Der Aufbau einer Riester-Rente wird 
staatlich gefördert. Die staatliche Förde-
rung besteht in einer Zulage und einem 
steuerlichen Sonderausgabenabzug. 

www.svlfg.de
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Förderberechtigt sind: 
→  Pflichtversicherte in der inländischen 

gesetzlichen → Rentenversicherung: 
Arbeitnehmer in der Privatwirtschaft, 
Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst, 
bestimmte Selbstständige (z. B. Hand-
werker), Bezieher von Arbeitslosen-  
und → Krankengeld, Bezieher sonstiger 
Entgeltersatzleistungen, Bezieher von 
Vorruhestandsgeld, Pflegepersonen, 
Wehr- und Zivildienstleistende, gering-
fügig Beschäftigte (allerdings nur unter 
der Voraussetzung, dass sie sich nicht 
von der Versicherungspflicht befreien 
lassen, also den Pauschalbetrag, den  
ihr Arbeitgeber zur Rentenversiche- 
 rung zahlt, freiwillig auf den vollen Be-
trag aufstocken), Behinderte in Werk-
stätten 

→  Pflichtversicherte nach dem Gesetz 
über die Alterssicherung der Landwirte

→  Arbeitslose, die bei einer inländischen 
Agentur für Arbeit als Arbeitsuchende 
gemeldet sind und eine öffentlich-recht-
liche Leistung beziehen oder nur wegen 
des zu berücksichtigenden Einkommens 
oder Vermögens nicht beziehen 

→  Bezieher von Arbeitslosengeld II   
(→ Grundsicherung für Arbeitsuchende)

→  Beamte, Richter, Berufssoldaten und 
Soldaten auf Zeit

→  Kindererziehende, soweit sie → Kinder-
erziehungszeiten in der inländischen ge-
setzlichen Rentenversicherung erhalten 
oder nur wegen der → Versicherungs-
freiheit nicht in Anspruch nehmen kön-
nen

→  Ehegatten/Lebenspartner förderbe-
rechtigter Versicherter, sofern sie einen 
förderfähigen Altersvorsorgevertrag auf 

den eigenen Namen abschließen und 
die Ehepartner/Lebenspartner nicht 
dauernd getrennt leben 

→  Personen, die eine Rente wegen voller 
Erwerbsminderung oder Erwerbsunfä-
higkeit oder eine Versorgung wegen 
Dienstunfähigkeit beziehen. 

Keine Förderung erhalten freiwillig Versi-
cherte, nicht rentenversicherungspflichtige 
Selbstständige, geringfügig Beschäftigte, 
die sich von der Versicherungspflicht be-
freien lassen, Pflichtversicherte in berufs-
ständischen Versorgungseinrichtungen 
(z. B. Ärzte, Apotheker, Rechtsanwälte), 
Sozialhilfebezieher und grundsätzlich 
Rentner. 

Voraussetzung für die volle Förderung ist, 
dass der Förderberechtigte einen Min-
desteigenbeitrag leistet. Dieser beträgt  
4 % des sozialversicherungspflichtigen Ein-
kommens des jeweiligen Vorjahres und 
setzt sich aus einem Eigenbeitrag und den 
staatlichen Zulagen zusammen. Mindes-
tens müssen jährlich 60 € gezahlt werden. 
Sind alle diese Voraussetzungen erfüllt, er-
hält der Förderberechtigte eine staatliche 
Grundzulage von jährlich 175 €. Für Perso-
nen, die zu Beginn des Beitragsjahres das 
25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben 
(„Berufsanfänger“), und unmittelbar för-
derberechtigt sind, erhöht sich die Grund-
zulage einmalig um 200 €. Außerdem wird 
für jedes kindergeldberechtigte Kind zu-
sätzlich eine Kinderzulage gezahlt, die 
jährlich 300 € ausmacht. Für alle vor dem 
01.01.2008 geborenen Kinder gibt es eine 
Kinderzulage von 185 € pro Jahr. Die Kin-
derzulage erhält der Kindergeldempfänger. 
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Der Antrag auf Zulagenförderung muss bis 
zum Ablauf des zweiten Kalenderjahres, 
das auf das Beitragsjahr folgt, bei dem An-
bieter des Vertrages eingereicht werden. 

Die Aufwendungen für die Riester-Rente 
einschließlich der erhaltenen staatlichen 
Zulagen können jährlich bis zu 2.100 € als 
Sonderausgabe im Rahmen der Einkom-
mensteuerveranlagung abgesetzt werden. 
Sofern der steuerliche Vorteil hieraus den 
Wert der zustehenden Zulagen übersteigt, 
wird die Differenz im Rahmen der Steuer-
rückzahlung vom Finanzamt an den För-
derberechtigten ausgezahlt. 

Seit 01.01.2008 wird auch der Kauf oder 
die Entschuldung einer Wohnimmobilie 
(eigenes Haus, Eigentumswohnung oder 
Genossenschaftswohnung einer eingetra-
genen Genossenschaft) im Rahmen der 
Riester-Rente gefördert (sog. „Wohnries-
ter“). Zu einem kann das in einem Ries-
ter-Vertrag angesparte Kapital hierzu voll-
ständig oder teilweise entnommen 
werden. Dies gilt auch für die Finanzierung 
eines barrierefreien Umbaus der Wohnim-
mobilie. Zum anderen können die Aufwen-
dungen für die Tilgung des Immobiliendar-
lehens wie Beiträge zu einem 
Riester-Sparvertrag mit Zulagen gefördert 
werden. Voraussetzung ist, dass die Immo-
bilie zu eigenen Wohnzwecken als Haupt-
wohnsitz genutzt wird und in einem Mit-
gliedsstaat der Europäischen Union liegt. 
Ferienimmobilien sind von der Förderung 
ausgeschlossen. Wird gefördertes Alters-
vorsorgevermögen nicht entsprechend 
den Zertifizierungsvoraussetzungen aus-
gezahlt (schädliche Verwendung), sind die 

erhaltenen Zulagen und die erhaltene 
Steuerermäßigung zurückzuzahlen. 

Seit 01.01.2005 wird zusätzlich der Auf-
bau einer sog. Basisrente-Alter 
(„Rürup-Rente“ genannt) staatlich ge-
fördert. Den Steuervorteil erhalten alle 
Steuerpflichtigen, wenn sie einen Vertrag 
abschließen, der die Zahlung einer monat-
lichen lebenslangen Leibrente nicht vor 
Vollendung des 62. Lebensjahres vorsieht 
und der nicht vererblich, nicht übertragbar, 
nicht beleihbar, nicht veräußerbar sowie 
nicht kapitalisierbar ist. Ebenfalls geför-
dert werden seit dem Veranlagungszeit-
raum 2014 Beiträge zur Absicherung ge-
gen den Eintritt der verminderten 
Erwerbstätigkeit, ggf. verbunden mit einer 
Absicherung gegen den Eintritt der Berufs-
unfähigkeit (Basisrente-Erwerbsminde-
rung). 

Die Basisrente-Alter und die Basisren-
te-Erwerbsminderung sind eine besondere 
Form der privaten Rentenversicherung 
und werden, anders als die Riester-Rente, 
ausschließlich steuerlich gefördert. Auch 
Basisrentenverträge müssen vom Bundes-
zentralamt für Steuern zertifiziert werden. 
Erfüllt ein Altersvorsorgevertrag die Vor-
aussetzungen, sind die geleisteten Vorsor-
geaufwendungen bis zu einem bestimm-
ten Höchstbetrag steuerlich als 
Sonderausgaben berücksichtigungsfähig. 

Zum 01.01.2018 wurde mit dem Betriebs-
rentenstärkungsgesetz ein Freibetrag in 
der → Grundsicherung im Alter und bei Er-
werbsminderung für Leistungen der zu-
sätzlichen Altersversorgung eingeführt. 
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Dieser verhindert, dass Riester-Renten 
oder Basisrenten bei der Berechnung der 
Grundsicherung voll angerechnet werden. 
Der monatliche Grundfreibetrag beträgt 
100 €, ein ggf. übersteigender Betrag ist 
zu 30% anrechnungsfrei (bis insgesamt 
maximal rd. 200 €). 

Alterszertifizierungsgesetz, Einkommenssteuer-
gesetz

 Z  Bundeszentralamt für Steuern (für die 
Zertifizierung); Zentrale Zulagenstelle für 
Altersvermögen bei der Deutschen Ren-
tenversicherung Bund (für die staatliche 
Zulage); Finanzämter (für die steuerliche 
Förderung); private Träger (für die Anlage-
formen). 

www.deutsche-rentenversicherung.de 
www.die-rente.info  
www.ihre-vorsorge.de  
www.bzst.de 

Ambulante Altenpflege

→ Soziale Dienste 

Ambulante Behindertendienste

→ Behindertendienste (Dienste der offe-
nen Behindertenarbeit) 

Ambulante Krankenpflege-
stationen

→ Soziale Dienste 

Ambulante Wohn- und Betreu-
ungsformen für Seniorinnen und 
Senioren

Vor dem Hintergrund der demografischen 
Entwicklung werden dringend verbesserte 
und neue ambulante Wohn- und Betreu-
ungsformen benötigt. Um den Bedürfnis-
sen der Betroffenen gerecht zu werden, 
wie z. B. dem Wunsch nach Selbstständig-
keit und Selbstbestimmtheit im Alter, 
Wohnen in der vertrauten und gewohnten 
Umgebung sowie der Finanzierbarkeit, ha-
ben sich verschiedene neue ambulante 
Wohn- und Betreuungsformen entwickelt 
und etabliert. 

Ambulant betreute Wohngemeinschaften 
Ambulant betreute Wohngemeinschaften 
für pflege- und betreuungsbedürftige 
Menschen sollen das Leben in einem ge-
meinsamen Haushalt und die Inanspruch-
nahme externer Pflege- oder Betreuungs-
leistungen gegen Entgelt ermöglichen. In 
der ambulant betreuten Wohngemein-
schaft leben bis zu zwölf Mieterinnen und 
Mieter, die im sogenannten Gremium der 
Selbstbestimmung alle Angelegenheiten 
des Zusammenlebens selbst regeln. So-
weit die Mieterinnen und Mieter selbst 
dazu nicht mehr in der Lage sind, werden 
sie im Gremium durch ihre Vertreterin 
bzw. Vertreter oder Angehörigen vertre-
ten.

Seniorenhausgemeinschaften  
Mit den Seniorenhausgemeinschaften 
wird einerseits die Hoffnung verknüpft, im 
Alter nicht mehr alleine zu sein, anderer-
seits spielt auch der Gedanke der gegen-

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Home/home_node.html
https://www.inqa.de/DE/Startseite/start_node.html
https://www.ihre-vorsorge.de/
www.bzst.de
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seitigen Hilfe eine Rolle. Ältere aktive 
Menschen leben miteinander in einem 
Haus. Die Mieterinnen und Mieter leben 
selbstbestimmt und eigenverantwortlich 
und versorgen sich im Bedarfsfall gegen-
seitig, so dass sie bis an ihr Lebensende in 
der Hausgemeinschaft wohnen bleiben 
können. 

Generationsübergreifende Wohnformen, 
die insbesondere Konzepte für Seniorin-
nen und Senioren beinhalten  
Die Entwicklung von generationsübergrei-
fenden Wohnformen für „Jung und Alt“ ge-
winnt an Bedeutung. Hier leben Mieterin-
nen und Mieter unterschiedlichen Alters 
und Familienstandes in einem Haus zu-
sammen, um sich gegenseitig zu unterstüt-
zen. 

Betreutes Wohnen 
Das „Betreute Wohnen“ ist eine private 
Wohnform für ältere Menschen, für die 
das Bayerische Pflege- und Wohnqualitäts-
gesetz (ehemals Heimgesetz) nicht gilt. In 
der Regel handelt es sich um barrierefreie 
Wohnungen, die angemietet oder gekauft 
werden können und deren Miet-/Kaufver-
trag zur Abnahme allgemeiner Betreu-
ungsleistungen, wie Notrufdienste, die 
Vermittlung von Dienst und Pflegeleistun-
gen oder Informationen und Beratungsleis-
tungen (Grundleistungen) von  bestimmten 
Anbietern verpflichtet. Die Wohnungen 
entsprechen in Ausstattung, Lage und 
Schnitt den Bedürfnissen älterer Men-
schen. Bei Bedarf können entsprechende 
Wahl- bzw. Service-Leistungen zusätzlich 
abgerufen werden. In Miet- und Betreu-

ungsverträgen sind die jeweiligen Leis-
tungsansprüche geregelt. Betreutes Woh-
nen entspricht den Wohnungswünschen 
vieler älterer Menschen, weil es die Auf-
rechterhaltung ihrer eigenständigen Le-
bensführung ermöglicht. 

Sonstige innovative ambulante Wohn-, 
Pflege- und Betreuungsformen  
Dazu gehören Konzepte wie „→ Wohnen 
für Hilfe“. Hier wird freier Wohnraum im 
eigenen Haus bzw. der eigenen Wohnung 
gegen stundenweise Hilfe im Alltag zur 
Verfügung gestellt. Der Aufbau von Wohn-
beratungsstellen, die durch Beratung zur 
Wohnungsanpassung dazu beitragen, dass 
ältere Menschen möglichst lange selbstbe-
stimmt zu Hause wohnen bleiben können. 

Die Förderung ambulant betreuter Wohn-
gemeinschaften über die Förderrichtlinie 
Pflege – WoLeRaF erfolgt über das Bayeri-
sche Staatsministerium für Gesundheit 
und Pflege. 

Richtlinie zur Förderung neuer ambulant betreu-
ter Wohngemeinschaften sowie zur Förderung 
von Vorhaben zur Verbesserung der Lebensquali-
tät und der Rahmenbedingungen in der Pflege 
(Förderrichtlinie Pflege – WoLeRaF) des Bayeri-
schen Staatsministeriums für Gesundheit und 
Pflege. 

Förderrichtlinie Selbstbestimmtes Alter Leben im 
Alter – SeLA des Bayerischen Staatsministeriums 
für Familie, Arbeit und Soziales

→ Wohngemeinschaften für ältere 
 Menschen
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 Z  Bayerisches Staatsministerium für 
 Familie, Arbeit und Soziales; Bayerisches 
Staatsministerium für Gesundheit und 
Pflege; Zentrum Bayern Familie und Sozia-
les; Landratsämter und kreisfreie Städte; 
Koordinationsstelle Wohnen im Alter 

www.stmas.bayern.de/senioren/recht/ 
index.php  
www.stmas.bayern.de/wohnen-im-alter/
index.php  
www.wohnen-alter-bayern.de  
www.stmgp.bayern.de/pflege/pflegeein-
richt_wohnform/ambulant_betreute_wg/
index.htm  
www.stmgp.bayern.de/service/ 
foerderprogramme/foerderung- ambulant-
betreuter-wohngemeinschaften/

Amtspflegschaft

→ Pflegschaft  
→ Betreuung 

Amtsvormundschaft

→ Vormundschaft für Minderjährige  
→ Betreuung 

Anerkennungsleistung für ehe-
malige deutsche Zwangsarbeiter

→ Zwangsarbeiter, ehemalige deutsche, 
Leistungen für 

Angehörige von Pflege-
bedürftigen

→ Pflegende Angehörige 

Anrechnungszeiten

Bestimmte Zeiten ohne Beitragszahlungen 
(→ Beitragszeiten) können zum Ausgleich 
von Nachteilen bei der → Rentenberech-
nung als Anrechnungszeiten berücksich-
tigt werden. Dies gilt in der Regel aber nur, 
wenn sie eine versicherungspflichtige Be-
schäftigung unterbrochen haben. Anrech-
nungszeiten können über die → Gesamt-
leistungsbewertung die Rentenhöhe 
beeinflussen; Sie zählen aber – von Aus-
nahmen abgesehen – nicht bei Wartezeit-
monaten (→ Wartezeiten) 

Die wichtigsten Anrechnungszeiten sind: 
→  Arbeitsunfähigkeit, → Krankheit und 

Rehabilitation,
→  Schwangerschaft und → Mutterschutz-

fristen,
→ Arbeitslosigkeit sowie
→ Schulbesuch und Studium.

§§ 58, 71 – 74, 252, 252a, 253, 263 Sozialge-
setzbuch VI

 Z  Gesetzliche Rentenversicherungsträger 

www.deutsche-rentenversicherung.de

www.stmas.bayern.de/senioren/recht/index.php
www.stmas.bayern.de/senioren/recht/index.php
www.stmas.bayern.de/wohnen-im-alter/index.php
www.stmas.bayern.de/wohnen-im-alter/index.php
www.wohnen-alter-bayern.de
www.stmgp.bayern.de/pflege/pflegeeinricht_wohnform/ambulant_betreute_wg/index.htm
www.stmgp.bayern.de/pflege/pflegeeinricht_wohnform/ambulant_betreute_wg/index.htm
www.stmgp.bayern.de/pflege/pflegeeinricht_wohnform/ambulant_betreute_wg/index.htm
www.stmgp.bayern.de/service/%C2%ADfoerderprogramme/foerderung-%C2%ADambulant-betreuter-wohngemeinschaften/
www.stmgp.bayern.de/service/%C2%ADfoerderprogramme/foerderung-%C2%ADambulant-betreuter-wohngemeinschaften/
www.stmgp.bayern.de/service/%C2%ADfoerderprogramme/foerderung-%C2%ADambulant-betreuter-wohngemeinschaften/
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Home/home_node.html
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Antragstellung auf 
 Sozialleistungen

Anträge auf → Sozialleistungen im Sinne 
des Sozialgesetzbuchs sind grundsätzlich 
beim zuständigen Leistungsträger zu stel-
len. Sie werden aber auch von allen ande-
ren Leistungsträgern sowie von allen Ge-
meinden entgegengenommen. Personen, 
die sich im Ausland aufhalten, können An-
träge auch bei den dortigen amtlichen Ver-
tretungen der Bundesrepublik Deutsch-
land stellen. 

Ist ein Antrag bei einem unzuständigen 
Leistungsträger, bei einer für die Sozialleis-
tung nicht zuständigen Gemeinde oder bei 
einer amtlichen Vertretung der Bundesre-
publik im Ausland gestellt worden, muss er 
von diesen unverzüglich an den zuständi-
gen Leistungsträger weitergeleitet wer-
den. Der Antrag gilt, wenn die Sozialleis-
tung von einer Antragstellung abhängt, als 
in dem Zeitpunkt gestellt, in dem er bei ei-
ner Gemeinde, einer Auslandsvertretung 
oder einem Leistungsträger eingegangen 
ist. Der Eingang bei einer anderen Stelle 
oder Behörde hat diese Wirkung in der Re-
gel nicht. 

§§ 16, 17,  18 – 29 Sozialgesetzbuch I

 Z  Die Leistungsträger sind: Die Ämter 
und Landesämter für Ausbildungsförde-
rung; die Agenturen für Arbeit und sonsti-
gen Dienststellen der Bundesagentur für 
Arbeit; die Orts-, Betriebs- und Innungs-
krankenkassen; die landwirtschaftlichen 
Krankenkassen; die Deutsche Renten-

versicherung Knappschaft-Bahn-See und 
die Ersatzkassen; die bei den Krankenkas-
sen eingerichteten Pflegekassen; die 
 gewerblichen und landwirtschaftlichen 
 Berufsgenossenschaften; die Gemeinde-
un fallversicherungsverbände; die Feuer-
wehr- Unfallkassen; die Eisenbahn-Unfall-
kasse; die Unfallkasse Post und Telekom; 
die Unfallkassen der Länder und Gemein-
den; die gemeinsame Unfallkassen für den 
Landes- und kommunalen Bereich und die 
Unfallkasse des Bundes; die Träger der 
gesetz lichen Rentenversicherung (Deut-
sche Rentenversicherung Bund; Deutsche 
Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-
See; Regionalträger der Deutschen 
Renten versicherung, z. B. Deutsche Ren-
tenver sicherung Bayern Süd; Deutsche 
Rentenversicherung Schwaben); die Sozi-
alversicherung der Landwirte, Gartenbau 
und Forsten; das Zentrum Bayern Familie 
und Soziales; die Landkreise und kreisfrei-
en Städte; die Jugendämter und Landesju-
gendämter; die Bezirke; die Gesundheits-
ämter. 

Anwaltskosten

→ Arbeitsgerichtsprozess
→ Beratungshilfe
→ Prozesskostenhilfe
→ Sozialgerichtsprozess
→ Verwaltungsgerichtsprozess 

Arbeitnehmerschutz

→ Arbeitsschutz 
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Arbeitnehmersparzulage

→ Vermögensbildung 

Arbeitnehmerüberlassung 
(Leiharbeit/Zeitarbeit)

Die Arbeitnehmerüberlassung – auch Leih-
arbeit oder Zeitarbeit genannt – ist im Ar-
beitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) ge-
regelt.

Sie unterscheidet sich von regulärer Be-
schäftigung durch ihre spezielle Konstruk-
tion als Dreiecksverhältnis zwischen dem 
Verleiher, dem Leiharbeitnehmer und dem 
Entleiher: Der Leiharbeitnehmer steht aus-
schließlich mit dem Verleiher – seinem Ar-
beitgeber – in einem → Arbeitsverhältnis, 
der ihn zur Arbeitsleistung dem Entleiher 
überlässt. Der Leiharbeitnehmer ist wäh-
rend der Überlassung in den Betrieb des 
Entleihers eingegliedert und führt seine 
Arbeiten nach dessen Weisungen aus. Zwi-
schen Verleiher und Entleiher besteht ein 
Arbeitnehmerüberlassungsvertrag. 

Wer Arbeitnehmerüberlassung im Rah-
men seiner wirtschaftlichen Tätigkeit be-
treibt, bedarf grundsätzlich der Erlaubnis 
der Bundesagentur für Arbeit. 

Zuständig für die Erteilung einer Erlaubnis 
sind die Agenturen für Arbeit Düsseldorf, 
Kiel und Nürnberg. 

§ 1 Abs. 1 Arbeitnehmerüberlassungs gesetz

Bei der Arbeitnehmerüberlassung sind u. a.  
folgende Punkte zu beachten:

Gesetzliche Überlassungshöchstdauer
Die Arbeitnehmerüberlassung ist zeitlich 
begrenzt. Der Verleiher darf denselben 
Leiharbeitnehmer nicht länger als 18 aufei-
nanderfolgende Monate demselben Entlei-
her überlassen. Für die Berechnung der 
Überlassungshöchstdauer sind nur Über-
lassungszeiten nach dem 1. April 2017 zu 
berücksichtigen. Vorangehende Überlas-
sungen an denselben Entleiher sind anzu-
rechnen, wenn zwischen den Einsätzen je-
weils nicht mehr als 3 Monate liegen. 

Das AÜG lässt Abweichungen von der 
Überlassungshöchstdauer zu: Tarifgebun-
dene Entleiher können in einem → Tarif-
vertrag oder in einer – auf der Grundlage 
eines → Tarifvertrags – geschlossenen Be-
triebs- oder Dienstvereinbarung eine ab-
weichende Überlassungshöchstdauer fest-
legen. Im Geltungsbereich eines solchen 
abweichenden → Tarifvertrages können 
nicht tarifgebundene Entleiher die tarifver-
traglichen Regelungen zur Überlassungs-
höchstdauer durch Betriebs- oder Dienst-
vereinbarung inhaltsgleich übernehmen; 
von einer tariflichen Öffnungsklausel kön-
nen sie bis zu einer Überlassungshöchst-
dauer von grundsätzlich längstens 24 Mo-
naten Gebrauch machen, es sei denn der 
zugrundeliegende → Tarifvertrag legt 
selbst eine abweichende Überlassungs-
höchstdauer für Betriebs- oder Dienstver-
einbarungen fest. 

§ 1 Absatz 1 Satz 4 i. V. m. § 1 Absatz 1b Ar-
beitnehmerüberlassungsgesetz

Grundsatz der Gleichstellung
→  Leiharbeitnehmer haben während der 

Überlassung an einen Entleiher grund-
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sätzlich Anspruch auf die gleichen 
 wesentlichen Arbeitsbedingungen, ein-
schließlich des Arbeitsentgelts wie ver-
gleichbare Arbeitnehmer des  Entleihers. 

→  Von diesem Grundsatz kann durch  
→ Tarifvertrag abgewichen werden, so-
weit der → Tarifvertrag nicht das zwin-
gend einzuhaltende Mindeststunden-
entgelt in der Leiharbeit (siehe unten) 
unterschreitet. Dies ist zum einen mög-
lich durch → Tarifvertrag, der auf das 
Arbeitsverhältnis kraft beidseitiger Ta-
rifbindung anzuwenden ist (also Mit-
gliedschaft von Verleiher im tarifschlie-
ßenden Arbeitgeberverband und 
Leiharbeitnehmer in der tarifschließen-
den Gewerkschaft) sowie zum anderen 
durch Bezugnahme im Arbeitsvertrag 
auf einen einschlägigen → Tarifvertrag. 

→  Auch bei Vorliegen eines → Tarifver-
trags sind Leiharbeitnehmer nach einer 
Überlassungsdauer von neun Monaten 
hinsichtlich des Arbeitsentgelts grund-
sätzlich mit vergleichbaren Arbeitneh-
mern des Entleihers gleichzustellen. Für 
die Berechnung des 9-Monats-Zeit-
raums sind nur Überlassungszeiten nach 
dem 1. April 2017 zu berücksichtigen. 
Vorangehende Überlassungen an den-
selben Entleiher sind anzurechnen, 
wenn zwischen den Einsätzen jeweils 
nicht mehr als 3 Monate liegen. Länger 
als 9 Monate kann vom Grundsatz der 
gleichen Entlohnung nur abgewichen 
werden, wenn für das → Arbeitsverhält-
nis ein Branchenzuschlagstarifvertrag 
gilt oder im Arbeitsvertrag darauf Be-
zug genommen wird,   

 →   in dem ein mit dem tarifvertraglichen 
Arbeitsentgelt vergleichbarer Arbeit-
nehmer der Einsatzbranche gleichwer-

tiges  Arbeitsentgelt festgelegt ist, 
 →  das nach einer Einsatzzeit von spätes-

tens nach 15 Monaten erreicht wird 
und 

 →  an das nach einer Einarbeitungszeit 
von längstens sechs Wochen stufen-
weise  herangeführt wird. 

§ 8 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz

Mindeststundenentgelt
Als absolute Lohnuntergrenze, die auch 
durch Tarifvertrag nicht unterschritten 
werden darf (siehe oben), ist Leiharbeit-
nehmern mindestens ein Mindeststun-
denentgelt von derzeit 9,49 €/Stunde/
Westdeutschland (ab dem 01.04.2019: 
9,74 €/Stunde und ab dem 01.10.2019: 
9,96 €/Stunde) und 9,27 €/Stunde/Ost-
deutschland (ab dem 01.01.2019: 9,49 €/
Stunde und ab dem 01.10.2019: 9,66 €/
Stunde) zu zahlen. 

§ 8 Absatz 5 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz

Offenlegung
Bereits vor der Überlassung müssen Ver-
leiher und Entleiher die Überlassung einer 
Leiharbeitskraft im Arbeitnehmerüberlas-
sungsvertrag ausdrücklich als Arbeitneh-
merüberlassung bezeichnen und die Per-
son des Leiharbeitnehmers konkretisieren. 

§ 1 Abs. 1 Sätze 5 und 6 Arbeitnehmerüberlas-
sungsgesetz

Der Verleiher hat den Leiharbeitnehmer 
zudem vor jeder Überlassung darüber zu 
informieren, dass er als Leiharbeitskraft 
 tätig wird. 
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§ 11 Abs. 2 Satz 4 Arbeitnehmerüberlassungs-
gesetz

Unwirksamkeit des Leiharbeitsvertrags
Bei fehlender Erlaubnis des Verleihers, Ver-
stoß gegen die Offenlegungspflicht oder 
Überschreiten der Überlassungshöchst-
dauer ist der Leiharbeitsvertrag zwischen 
Verleiher und Leiharbeitnehmer unwirk-
sam. Es wird ein → Arbeitsverhältnis 
 zwischen Entleiher und Leiharbeitnehmer 
fingiert. Die Unwirksamkeit des Leihar-
beitsvertrags tritt nicht ein, wenn der Leih-
arbeitnehmer schriftlich binnen eines Mo-
nats gegenüber dem Verleiher oder dem 
Entleiher erklärt, dass er an dem Vertrag 
festhalten will (Festhaltenserklärung). Der 
Leiharbeitnehmer muss die Festhaltenser-
klärung vor ihrer Abgabe persönlich in ei-
ner Agentur für Arbeit vorlegen. 

§§ 9, 10 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz

Zudem liegt bei Verleih ohne Erlaubnis, bei 
einem Verstoß gegen die Offenlegungs-
pflicht und bei Überschreiten der Überlas-
sungshöchstdauer eine Ordnungswidrigkeit 
vor. 

§16 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz

Zuständigkeiten
Zuständig für die Durchführung des AÜG 
ist die Bundesagentur für Arbeit. Neben 
der Durchführung des Erlaubnisverfahrens 
gehört dazu auch die Überprüfung der Er-
laubnisinhaber. 

Die Einhaltung der Lohnuntergrenze für 
die Arbeitnehmerüberlassung wird von 
den Behörden der Zollverwaltung (Finanz-
kontrolle Schwarzarbeit) kontrolliert. 

Die Zuständigkeit für die Verfolgung und 
Ahndung von Verstößen gegen das AÜG 
liegt zum Teil bei den Behörden der Zoll-
verwaltung und zum Teil bei der Bundes-
agentur für Arbeit. 

§ 17 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz

 Z  Agenturen für Arbeit Düsseldorf, Kiel, 
Nürnberg; Behörden der Zollverwaltung 
(Finanzkontrolle Schwarzarbeit) 

Für weitergehende Informationen zur 
 Arbeitnehmerüberlassung wird auf nach-
stehende Links verwiesen:

Informationen der Bundesagentur für 
 Arbeit zur Arbeitnehmerüberlassung: 
 https://arbeitsagentur.de/unternehmen/
personalfragen/arbeitnehmerueberlassung

Informationen des Zolls zur Arbeitnehmer-
überlassung: www.zoll.de/DE/ 
Fachthemen /Arbeit/Zeitarbeit- 
Arbeitnehmerueberlassung/zeitarbeit- 
arbeitnehmerueberlassung_node.html

Informationen des Bundesministeriums für 
Arbeit und Soziales zur Arbeitnehmer-
überlassung: www.bmas.de/DE/Presse/
Pressemitteilungen/2016/pk-leihar beit-
werkvertraege.html

Arbeits- und Ausbildungsstellen-
vermittlung

Arbeitsuchende Arbeitnehmer sowie Ar-
beitgeber können die Arbeitsvermittlung 
zur Begründung von → Arbeitsverhältnis-
sen (auch Heimarbeitsverhältnissen) 

%C2%ADhttps://arbeitsagentur.de/unternehmen/personalfragen/arbeitnehmerueberlassung
https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/personalfragen/arbeitnehmerueberlassung
https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Arbeit/Zeitarbeit-Arbeitnehmerueberlassung/zeitarbeit-arbeitnehmerueberlassung_node.html
https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Arbeit/Zeitarbeit-Arbeitnehmerueberlassung/zeitarbeit-arbeitnehmerueberlassung_node.html
https://www.bmas.de/DE/Themen/Arbeitsrecht/Leiharbeit-Werkvertraege/leiharbeit-werkvertraege.html
http://www.bmas.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2016/pk-leihar%25C2%25ADbeit-werkvertraege.html
https://www.bmas.de/DE/Themen/Arbeitsrecht/Leiharbeit-Werkvertraege/leiharbeit-werkvertraege.html
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grundsätzlich unentgeltlich in Anspruch 
nehmen. Dies gilt entsprechend für die 
Vermittlung in berufliche Ausbildungsver-
hältnisse. 

§§ 35 – 443 Sozialgesetzbuch III;  
§ 16 Absatz 1 Sozialgesetzbuch II

 Z  Agenturen für Arbeit; Jobcenter; Fach-
vermittlung für Angehörige bestimmter 
Berufe 

www.arbeitsagentur.de/ 
www.stmas.bayern.de/grundsicherung/
jobcenter/

Arbeitsaufnahme, Förderung bei

Bei den Agenturen für Arbeit gemeldete 
Arbeitslose oder von Arbeitslosigkeit un-
mittelbar bedrohte Arbeitsuchende und 
Ausbildungssuchende sowie erwerbsfähi-
ge Hilfebedürftige können zur Unterstüt-
zung der Beratung und Vermittlung ver-
schiedene finanzielle Hilfen erhalten, 
soweit dies für ihre berufliche Eingliede-
rung notwendig ist. Die Leistungen wer-
den auf Antrag als Zuschüsse oder Darle-
hen u. a. zu den Kosten einer Bewerbung, 
einer zum Vorstellungsgespräch notwendi-
gen Reise oder eines Umzugs, zur An-
schaffung spezieller Arbeitsausrüstungen, 
als Beihilfen bei Familientrennung sowie 
zur Überbrückung bis zur ersten Lohn- 
oder Gehaltszahlung gewährt. Vorausset-
zung ist, dass die erforderlichen Mittel 
nicht selbst aufgebracht werden können. 
Pflichtleistungen anderer öffentlich-recht-
licher Stellen und Leistungen der Arbeitge-
ber gehen vor. Für finanzielle Leistungen 

an Arbeitgeber zur Unterstützung der Ver-
mittlung von Arbeitsuchenden und Ar-
beitslosen und für Maßnahmen zur Verhü-
tung von Arbeitslosigkeit → Maßnahmen 
zur Aktivierung und beruflichen Eingliede-
rung, → Eingliederungszuschüsse. 

§§ 44 ff. Sozialgesetzbuch III, § 16 Absatz 1 So-
zialgesetzbuch II 

 Z  Agenturen für Arbeit; Jobcenter 

www.arbeitsagentur.de  
www.stmas.bayern.de/grundsicherung/
index.php

Arbeitsbefreiung

Arbeitnehmer haben Anspruch auf bezahl-
te Arbeitsbefreiung, wenn sie für eine ver-
hältnismäßig nicht erhebliche Zeit 
 (maßgebend sind die Umstände des Ein-
zelfalles) durch einen in ihrer Person lie-
genden Grund ohne Verschulden an der 
Dienstleistung verhindert werden (Bürger-
liches Gesetzbuch). Derartige Gründe sind 
in der Regel die Pflege eines kranken Kin-
des unter zwölf Jahren und ggf. auch höhe-
ren Alters (→ Mutter und Kind, Hilfen für, 
→ Krankengeld) sowie andere außeror-
dentliche Vorkommnisse in der Familie des 
Arbeitnehmers (Geburten, Hochzeiten, 
Krankheitsfälle, Todesfälle), aber auch ge-
richtliche oder behördliche Ladungen, not-
wendige Arztbesuche, Stellensuche bei Ar-
beitsplatzwechsel, Erfüllung politischer 
oder religiöser Pflichten oder Verpflichtun-
gen als → ehrenamtlicher Richter. Dieser 
gesetzliche Anspruch ist allerdings abding-
bar, d. h. er kann durch → Tarifvertrag oder 

www.arbeitsagentur.de/
https://www.stmas.bayern.de/grundsicherung/jobcenter/
https://www.stmas.bayern.de/grundsicherung/jobcenter/
www.arbeitsagentur.de
https://www.stmas.bayern.de/grundsicherung/index.php
https://www.stmas.bayern.de/grundsicherung/index.php
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Einzelarbeitsvertrag (→ Arbeitsverhältnis) 
ausgeschlossen, eingeschränkt, erweitert 
oder in anderer Weise geregelt werden. 

Ein zum Nachteil des Arbeitnehmers nicht 
abänderbarer gesetzlicher Anspruch ge-
gen den Arbeitgeber auf bezahlte Freistel-
lung besteht darüber hinaus 

→  für Zeiten der Erkrankung (→ Entgelt-
fortzahlung im Krankheitsfall und bei 
Kuren),

→  für → Feiertage,
→  für den Erholungsurlaub (→ Urlaub, Ge-

währung von),
→  für schwangere Frauen und Wöchnerin-

nen (→ Mutterschutz, → Schwanger-
schaft und Mutterschaft, Leistungen bei),

→  für Jugendliche zum Berufsschulbesuch 
und zu den vorgeschriebenen ärztlichen 
Untersuchungen (→ Jugendarbeits-
schutz),

→  für Betriebs- und Personalräte sowie 
Vertrauensleute der schwerbehinderten 
Menschen für die durch die Ausübung 
ihres Amtes versäumte Arbeitszeit (→ 
Betriebsverfassung, → Personalvertre-
tung, → Vertretung der schwerbehin-
derten Menschen), 

→  für Ausbildungslehrgänge der Berufsge-
nossenschaften zur Unfallverhütung 
(Sozialgesetzbuch VII),

→  bei Aufforderung der Erfassungsbe-
hörde (Wehrpflichtgesetz) oder einer 
Wehrersatzbehörde, sich persönlich zu 
melden oder vorzustellen (Arbeitsplatz-
schutzgesetz),

→  während des Feuerwehrdienstes, ins-
besondere während der Teilnahme an 
Einsätzen, Ausbildungsveranstaltungen, 
 Sicherheitswachen und am Bereit-

schaftsdienst (Feuerwehrgesetz) 
→  für ehrenamtliche Helfer der freiwilligen 

Hilfsorganisationen bei Einsätzen zur 
Katastrophenabwehr sowie für ehren-
amtliche Unterstützungskräfte der frei-
willigen Hilfsorganisationen in sog. 
Schnell-Einsatz-Gruppen (Bayerisches 
Katastrophenschutzgesetz) 

→  bei Einsätzen oder Ausbildungsveran-
staltungen des Technischen Hilfswerkes 
(THW-Gesetz) sowie

→  für ehrenamtliche Einsatzkräfte im Ret-
tungsdienst, die von der Integrierten 
Leitstelle zum Einsatz gerufen werden 
(Bayerisches Rettungsdienstgesetz). 

Ein gesetzlicher Anspruch auf unbezahlte 
Freistellung gegen den Arbeitgeber 
 besteht 

→  während der → Elternzeit,
→  während der → Pflegezeit und Famili-

enpflegezeit,
→  für ehrenamtlich tätige und über 16 Jah-

re alte Jugendleiter für Zwecke der Ju-
gendarbeit (höchstens bis zu einem 
Zeitraum, der dem Dreifachen der regel-
mäßigen Wochenarbeitszeit entspricht, 
jedoch für nicht mehr als 12 Veranstal-
tungen im Jahr) (Bayerisches Gesetz zur 
Freistellung von Arbeitnehmern für Zwecke 
der Jugendarbeit) sowie 

→  bei der Wahlvorbereitung zur Übernah-
me des Amts eines Bundestags- oder 
Landtagsabgeordneten.

Auf ihr Verlangen sind schwerbehinderte 
Menschen (→ Behinderte Menschen, Hil-
fen für) von Mehrarbeit freizustellen (Sozi-
algesetzbuch IX).
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§ 616 Absatz 1 Bürgerliches Gesetzbuch, § 207 
Sozialgesetzbuch IX,  
§ 23 Absatz 3 Sozialgesetzbuch VII,  
§ 14 Arbeitsplatzschutzgesetz,  
Art. 9 Bayerisches Feuerwehrgesetz  
Art. 17 Bayerisches Katastrophenschutzgesetz,  
§ 3 THW-Gesetz, Art. 33a Bayerisches Rettungs-
dienstgesetz, Bayerisches Gesetz zur Freistellung 
von Arbeitnehmern für Zwecke der Jugendarbeit

 Z  Arbeitgeber; Gewerkschaften → Bera-
tungshilfe 

www.bjr.de/themen/ehrenamt/freistel-
lung.html

Arbeitserlaubnis

→ Freizügigkeit für Arbeitnehmer 

Arbeitsförderung 

Für Personen, die am Arbeitsleben teilneh-
men oder teilnehmen wollen, enthält die 
aktive Arbeitsförderung eine Reihe von 
Angeboten und Förder- und Unterstüt-
zungsmöglichkeiten. Sie können sich bei 
der Wahl des Bildungsweges oder Berufes 
beraten lassen. In bestimmten Fällen kann 
seine berufliche Weiterbildung (Fortbil-
dung, Umschulung) gefördert und bei der 
Erlangung und Erhaltung eines angemesse-
nen Arbeitsplatzes geholfen werden. Sie 
haben eventuell auch einen Anspruch auf 
wirtschaftliche Sicherung bei Arbeitslosig-
keit und Hilfe bei Insolvenz des Arbeitge-
bers (Sozialgesetzbuch I). Geregelt sind 
diese Angebote der aktiven Arbeitsförde-
rung im Sozialgesetzbuch, Zweites und 

Drittes Buch. Danach werden insbesonde-
re folgende Hilfen und Leistungen gewährt 
(Sozialgesetzbuch I): Berufsberatung ein-
schließlich der Beratung über Ausbildungs-
fragen und Vermittlung in berufliche Aus-
bildungsstellen, Arbeitsmarktberatung und 
Arbeitsvermittlung (→ Arbeits- und Aus-
bildungsstellenvermittlung, → Arbeits-
markt und Berufsberatung); Förderung der 
Berufsausbildung (→ Ausbildungsförde-
rung), der beruflichen Weiterbildung (→ 
Förderung, berufliche), der → Arbeitsauf-
nahme und der beruflichen Eingliederung 
behinderter Menschen (→ Behinderte 
Menschen), von Arbeitsgelegenheiten, Sai-
son-Kurzarbeitergeld → Wintergeld, Ar-
beitslosengeld (→ Arbeitslosigkeit), Ar-
beitslosengeld II (→ Grundsicherung für 
Arbeitsuchende), → Kurzarbeitergeld, In-
solvenzgeld (→ Insolvenz, Hilfen bei); er-
gänzende Leistungen, vor allem Beiträge 
zur gesetzlichen → Krankenversicherung 
und → Rentenversicherung. 

Darüber hinaus bestehen Sondervorschrif-
ten für schwerbehinderte Menschen und 
Gleichgestellte (→ Behinderte Menschen, 
Hilfen für), insbesondere die Verpflichtung 
des Arbeitgebers zur Beschäftigung einer 
bestimmten Anzahl von schwerbehinder-
ten Menschen, zu einer Beschäftigung ent-
sprechend ihrer Kenntnisse und Fähigkei-
ten sowie zu einer behinderungsgerechten 
Gestaltung des Arbeitsplatzes (→ Arbeits-
platz, Gestaltung des). Betriebs- und Per-
sonalrat (→ Betriebsverfassung, → Perso-
nalvertretung) haben die Eingliederung 
schwerbehinderter Menschen zu fördern 
(Sozialgesetzbuch IX). 

§§ 3, 19 ff. Sozialgesetzbuch I, Sozialgesetzbuch 

https://www.bjr.de/themen/ehrenamt/freistellung.html
https://www.bjr.de/themen/ehrenamt/freistellung.html
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II und Sozialgesetzbuch III,  
§§ 154, 164, 176 Sozialgesetzbuch IX

 Z  Agenturen für Arbeit; Jobcenter; für 
schwerbehinderte Menschen auch Inklusi-
onsamt beim Zentrum Bayern Familie und 
Soziales 

www.arbeitsagentur.de  
www.stmas.bayern.de/grundsicherung/
index.php

Arbeitsgerichtsprozess

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer so-
wie Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber 
können bei Streitigkeiten aus dem Arbeits-
verhältnis die Gerichte für Arbeitssachen 
anrufen. Nach dem Arbeitsgerichtsgesetz 
gibt es Arbeitsgerichte (1. Instanz), Lan-
desarbeitsgerichte (2. Instanz) und das 
Bundesarbeitsgericht in Erfurt (3. Instanz). 
Die Kammern der Arbeitsgerichte und 
Landesarbeitsgerichte sind mit einem Be-
rufsrichter als Vorsitzenden und zwei → 
ehrenamtlichen Richtern aus den Kreisen 
der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber so-
wie der Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer besetzt. 

Die Rechtswegzuständigkeit der Arbeits-
gerichte erstreckt sich ohne Rücksicht auf 
den Streitwert u. a. auf alle Rechtsstreitig-
keiten zwischen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern und Arbeitgeberinnen und 
Arbeitgebern aus dem Arbeitsverhältnis 
(z. B. Entgelt, → Entgeltfortzahlung, Scha-
densersatz, Kündigung, Urlaub, Urlaubs-
geld, Herausgabe von Arbeitspapieren und 
Ausstellung eines → Zeugnisses), auf 

Rechtsstreitigkeiten zwischen Tarifver-
tragsparteien und auf Angelegenheiten 
aus dem Betriebsverfassungsgesetz (→ 
Betriebsverfassung). Örtlich zuständig ist 
das Arbeitsgericht, in dessen Bezirk die Ar-
beitnehmerin oder der Arbeitnehmer ge-
wöhnlich seine Arbeit verrichtet, oder 
auch der Gerichtsstand der Beklagten 
oder des Beklagten (z. B. Wohnsitz, Be-
triebssitz). 

Die Klage kann schriftlich eingereicht oder 
mündlich zum Protokoll der Geschäftsstel-
le (Rechtsantragstelle) angebracht wer-
den. Zum Zwecke einer gütlichen Einigung 
der Parteien findet zunächst eine Gütever-
handlung vor dem Vorsitzenden statt. 

Bei Geldforderungen kann der Erlass eines 
Mahnbescheids und – wenn kein oder 
nicht rechtzeitiger Widerspruch eingelegt 
wird – der Erlass eines Vollstreckungsbe-
scheids beantragt werden. 

Für die Prozessvertretung gilt, dass die 
Parteien in der 1. Instanz den Prozess 
selbst führen oder sich durch einen Bevoll-
mächtigten (z. B. Verbandsvertreter, 
Rechtsanwalt) vertreten lassen können. In 
der 2. Instanz vor dem Landesarbeitsge-
richt und der 3. Instanz vor dem Bundesar-
beitsgericht müssen sich die Parteien 
durch Rechtsanwälte oder Verbandsver-
treter vertreten lassen (Vertretungs-
zwang). 

Die Kosten für die Prozessvertretung hat 
in der 1. Instanz jede Partei selbst zu tra-
gen. Die Erstattung von Anwaltskosten 
und die Entschädigung wegen Zeitver-
säumnis (Verdienstausfall) durch die Ge-

www.arbeitsagentur.de
www.stmas.bayern.de/grundsicherung/index.php
www.stmas.bayern.de/grundsicherung/index.php
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genpartei sind gesetzlich ausgeschlossen. 
In der 2. und 3. Instanz hat die unterliegen-
de Partei die Kosten des Rechtsstreits zu 
tragen, insbesondere die der gegnerischen 
Partei erwachsenen Kosten, soweit sie zur 
zweckentsprechenden Rechtsverfolgung 
oder Rechtsverteidigung notwendig waren.

Kann eine Partei die Kosten der Prozess-
führung nicht, nur zum Teil oder nur in Ra-
ten aufbringen, so ist ihr auf Antrag → Pro-
zesskostenhilfe zu bewilligen, wenn die 
beabsichtigte Rechtsverfolgung oder 
Rechtsverteidigung hinreichende Aussicht 
auf Erfolg bietet. In der 1. Instanz wird der 
Partei im Rahmen der Prozesskostenhilfe 
ein zur Vertretung bereiter Anwalt ihrer 
Wahl beigeordnet, wenn die Vertretung 
durch einen Rechtsanwalt erforderlich er-
scheint oder der Gegner durch einen 
Rechtsanwalt vertreten ist. 

Im Verfahren vor dem Arbeitsgericht wer-
den als Gerichtskosten eine einmalige Ge-
bühr, die sich nach dem Streitwert richtet, 
und die Auslagen erhoben. In den Verfah-
ren vor den Gerichten der Arbeitsgerichts-
barkeit sind die Gebührensätze niedriger 
als in Verfahren der ordentlichen Gerichts-
barkeit. Kostenvorschüsse werden nicht 
erhoben; das gilt auch für die → Zwangs-
vollstreckung. Keine Gebühren werden in 
der Instanz erhoben, in der der gesamte 
Rechtsstreit durch gerichtlichen Vergleich 
beendet wird. 

Rechtsmittel sind Berufung, Revision und 
Beschwerde. Gegen die Urteile des Ar-
beitsgerichts findet die Berufung an die 
Landesarbeitsgerichte statt. Berufung 
kann nur eingelegt werden, wenn der Wert 

des Beschwerdegegenstands 600 € über-
steigt oder die Berufung im Urteil des Ar-
beitsgerichts zugelassen worden ist. Die 
Berufung ist immer dann zuzulassen, wenn  
die Rechtssache grundsätzliche Bedeu-
tung hat oder die Rechtssache Rechts-
streitigkeiten zwischen Tarifvertragspar-
teien aus Tarifverträgen oder über das 
Bestehen oder Nichtbestehen von Tarif-
verträgen betrifft. Die Berufungsfrist be-
trägt einen Monat, die Berufungsbegrün-
dungsfrist zwei Monate ab der Zustellung 
des in vollständiger Form abgefassten Ur-
teils der 1. Instanz, spätestens aber mit 
Ablauf von 5 Monaten nach der Verkün-
dung. In bestimmten Fällen kann gegen ein 
Urteil des Arbeitsgerichts Sprungrevision 
an das Bundesarbeitsgericht (also ohne 
vorausgehendes Berufungsverfahren) ein-
gelegt werden. Gegen das Urteil eines 
Landesarbeitsgerichts findet die Revision 
an das Bundesarbeitsgericht statt, wenn 
sie vom Landesarbeitsgericht oder auf die 
Nichtzulassungsbeschwerde hin vom Bun-
desarbeitsgericht zugelassen worden ist. 
Die Frist für die Revision beträgt einen 
Monat, die Frist für deren Begründung 
zwei Monate. Über Beschwerden gegen 
andere Entscheidungen des Arbeitsge-
richts entscheidet das Landesarbeitsge-
richt. Alle Urteile und sonstigen Entschei-
dungen, die mit einem befristeten 
Rechtsmittel anfechtbar sind, enthalten 
eine Rechtsmittelbelehrung. 

Für die → Zwangsvollstreckung aus ar-
beitsgerichtlichen Entscheidungen gelten 
grundsätzlich die Vorschriften der Zivilpro-
zessordnung mit bestimmten Abweichun-
gen hinsichtlich der Vollstreckbarkeit. Die 
Urteile der Arbeitsgerichte, gegen die Ein-
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spruch oder Berufung zulässig ist, sind 
kraft Gesetzes vorläufig vollstreckbar. Ein 
Ausschluss der vorläufigen Vollstreckbar-
keit ist nur in engen Grenzen möglich, 
wenn der Beklagte glaubhaft macht, dass 
ihm die Vollstreckung einen nicht zu erset-
zenden Nachteil bringen würde, und er ei-
nen entsprechenden Antrag stellt. 

Arbeitsgerichtsgesetz 

Arbeitslosengeld

→ Arbeitslosigkeit, Hilfen bei 

Arbeitslosengeld II

→ Grundsicherung für Arbeitsuchende 
(Arbeitslosengeld II, Sozialgeld) 

Arbeitslosenhilfe

→ Arbeitslosigkeit, Hilfen bei 

Arbeitslosenversicherung

Gegen Entgelt beschäftigte Arbeiter und 
Angestellte sowie → Heimarbeiter und zu 
ihrer Berufsausbildung Beschäftigte sind in 
der Regel versicherungspflichtig zur Ar-
beitslosenversicherung (→ Beiträge in der 
Sozialversicherung). Dies gilt auch für ju-
gendliche → behinderte Menschen wäh-
rend der Teilnahme an berufsfördernden 
Maßnahmen, Wehrdienstleistende (→ 
Wehrdienst), Erziehende, die unmittelbar 
vor der Kindererziehung versicherungs-

pflichtig waren und unter bestimmten Vor-
aussetzungen für Strafgefangene (→ Ge-
fangene, Hilfen für). Bestimmte Personen 
sind nicht versicherungspflichtig (z. B. Ar-
beitnehmer ab dem Erreichen der Regelal-
tersgrenze, Schüler während der Ferienar-
beit). 

Eine freiwillige Weiterversicherung ist un-
ter bestimmten Voraussetzungen für 
Selbstständige, für Personen, die in Staa-
ten arbeiten, in denen die Wanderarbeiter-
verordnung (→ Wanderversicherung) 
nicht gilt, für Eltern, die eine Elternzeit 
nach § 15 des Bundeselterngeld- und El-
ternzeitgesetzes in Anspruch nehmen und 
für Personen, die sich beruflich weiterbil-
den, möglich. Der für die freiwillige Wei-
terversicherung erforderliche Antrag muss 
innerhalb von 3 Monaten nach Aufnahme 
der Selbstständigkeit oder der Auslands-
beschäftigung bzw. nach Beginn der El-
ternzeit oder der beruflichen Weiterbil-
dung gestellt werden. 

Kurzzeitbeschäftigte Personen: Überwie-
gend kurz befristet Beschäftigte können 
seit dem 1. August 2009 unter bestimm-
ten Voraussetzungen einen erleichterten 
Zugang zum Arbeitslosengeld erhalten. 
Bei Vorliegen aller Voraussetzungen gilt 
vom 1. August 2009 bis zum 31. Dezem-
ber 2022 eine sechsmonatige Anwart-
schaftszeit. Bei Erfüllung dieser Anwart-
schaftszeit beträgt die Dauer des An-
spruchs auf Arbeitslosengeld bis zu 5 Mo-
nate. Die zeitlich befristete Regelung ist 
insbesondere auf die besonderen Bedingun-
gen von Kulturschaffenden zugeschnitten. 

Die Beiträge der Arbeitnehmer und Ar-



arbeitSLoSiGkeit, hiLfen bei 

37

beitgeber betragen jeweils 1,25 % der Bei-
tragsbemessungsgrundlage. In bestimm-
ten Fällen hat der Arbeitgeber die Beiträge 
(dann 2,5 %) alleine zu tragen, in bestimm-
ten Fällen (z. B. für → Wehrdienstleisten-
de) trägt sie der Bund. In den Fällen der 
freiwilligen Weiterversicherung belaufen 
sich die Beiträge auf 100 % (Selbstständig-
keit, Auslandsbeschäftigung) bzw. 50 % → 
Elternzeit, → berufliche Weiterbildung der 
monatlichen → Bezugsgröße. Für Selbst-
ständige gilt die Ausnahme, dass in den 
ersten beiden Jahren nach Aufnahme der 
selbstständigen Tätigkeit nur 50 % der mo-
natlichen Bezugsgröße bei der Beitrags be-
messung angesetzt werden. Die Beiträge 
sind bei einer freiwilligen Weiterversiche-
rung von dem Antragsteller alleine zu tra-
gen.

§§ 24 – 28a, §§ 341 – 351 Sozialgesetzbuch III 

Hilfen und Leistungen aus der Arbeitslo-
senversicherung → Arbeitsförderung

 Z  Agenturen für Arbeit 

www.arbeitsagentur.de

Arbeitslosigkeit, Hilfen bei

Arbeitnehmer, in betrieblicher Berufsbil-
dung Beschäftigte und → Heimarbeiter bis 
zur maßgeblichen Altersgrenze (zwischen 
vollendetem 65. und 67. Lebensjahr), die 
vorübergehend nicht in einem Beschäfti-
gungsverhältnis stehen oder nur geringfü-
gig beschäftigt sind und eine Tätigkeit als 
Arbeitnehmer ausüben wollen und können 
(Arbeitslose), können Anspruch auf Hilfen 

bei Arbeitslosigkeit haben. Dies gilt auch 
für erwerbsfähige Leistungsberechtigte 
(→ Grundsicherung für Arbeitsuchende). 

Es können Arbeitslosengeld, Arbeitslosen-
geld II sowie sonstige Leistungen der → 
Arbeitsförderung gewährt werden. An-
spruch auf Arbeitslosengeld hat, wer ar-
beitslos ist, der Arbeitsvermittlung zur 
Verfügung steht, die Anwartschaftszeit 
 erfüllt, sich bei der Agentur für Arbeit 
 arbeitslos gemeldet und einen Antrag ge-
stellt hat. Personen, deren versicherungs-
pflichtiges Beschäftigungsverhältnis en-
det, müssen sich spätestens 3 Monate 
vorher bei der Agentur für Arbeit persön-
lich arbeitsuchend melden. Liegen 
 zwischen der Kenntnis des Beendigungs-
zeitpunkts und der Beendigung des 
 Arbeitsverhältnisses weniger als 3 Monate, 
hat die Meldung innerhalb von 3 Tagen 
nach Kenntnis des Beendigungszeitpunk-
tes zu erfolgen. Zur Wahrung der Frist 
reicht eine telefonische Meldung aus, 
wenn die persönliche Meldung nach ter-
minlicher Vereinbarung nachgeholt wird. 
Bei verspäteter Meldung droht eine Sperr-
zeit, d. h. Ruhen des Anspruchs auf Arbeits-
losengeld von einer Woche. 

Die Anwartschaftszeit hat erfüllt, wer in-
nerhalb der letzten 2 Jahre vor der Arbeits-
losmeldung mindestens 12 Monate (ab 
01.01.2020 30 Monate) versicherungs-
pflichtig beschäftigt war. Die Dauer des 
Anspruchs auf Arbeitslosengeld richtet 
sich nach der Dauer der versich-
erungspflichtigen Beschäftigung in der um 
drei Jahre erweiterten Rahmenfrist und 
dem Lebensalter des Anspruchstellers. Im 
Regelfall beläuft sich die Mindestan-

https://www.arbeitsagentur.de/
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spruchsdauer auf 6 und die Höchstan-
spruchsdauer auf 12 Monate. 

Bei älteren Arbeitslosen beträgt die Höch-
stanspruchsdauer

→  nach Vollendung des 50. Lebensjahres 
15 Monate,

→  nach Vollendung des 55. Lebensjahres 
18 Monate,

→  nach Vollendung des 58. Lebensjahres 
24 Monate.

Die Bemessung des Arbeitslosengeldes 
orientiert sich an dem vor der Arbeitslosig-
keit erzielten Arbeitslohn. Das Arbeitslo-
sengeld beträgt für Arbeitslose mit min-
destens einem Kind 67 % des zuletzt 
bezogenen pauschaliert ermittelten Net-
toarbeitsentgelts, für die übrigen Arbeits-
losen 60 %. Ebenfalls 67 % erhalten 
 Arbeitslose, deren Ehegatte oder Lebens-
partner mindestens ein Kind hat, wenn 
beide Ehegatten (Lebenspartner) unbe-
schränkt einkommenssteuerpflichtig sind 
und nicht dauernd getrennt leben  
(§§ 136 – 161 Sozialgesetzbuch III). 

Teilzeitarbeitslosengeld erhält, wer eine 
von mindestens 2 versicherungspflichtigen 
Beschäftigungen verloren hat und eine sol-
che wieder sucht. Die Anwartschaftszeit 
hat erfüllt, wer in der Teilzeitarbeitslosen-
geld-Rahmenfrist von 2 Jahren neben der 
weiterhin ausgeübten versicherungspflich-
tigen Beschäftigung mindestens ein Jahr 
die „verlorene“ Beschäftigung ausgeübt 
hat. Die Anspruchsdauer beträgt beim 
Teilzeitarbeitslosengeld einheitlich maxi-
mal 6 Monate. Im Übrigen gelten auch hier 
die Vorschriften über das Arbeitslosengeld 

(§ 162 Sozialgesetzbuch III). 

Arbeitslosengeld II (→ Grundsicherung für 
Arbeitsuchende) erhält grundsätzlich, wer 
erwerbsfähig und hilfebedürftig ist das 15. 
Lebensjahr vollendet und die maßgebliche 
Altersgrenze (zwischen Vollendung des 65. 
und 67. Lebensjahres) noch nicht erreicht 
hat sowie seinen gewöhnlichen Aufenthalt 
in der Bundesrepublik Deutschland hat. 

Soweit das Arbeitslosengeld oder das 
 Teilarbeitslosengeld zur Sicherung des 
Existenzminimums nicht ausreichen, kann 
aufstockend Arbeitslosengeld II (→ Grund-
sicherung für Arbeitsuchende) beantragt 
werden. Bleibt das erzielte (Erwerbs-)Ein-
kommen unter dem Existenzminimum, 
kann ebenfalls ergänzend Arbeitslosengeld 
II (→ Grundsicherung für Arbeitsuchende) 
beantragt werden. Für Kriegsopfer kom-
men zusätzliche Leistungen der → Kriegs-
opferfürsorge in Betracht. 

Arbeitslose, die → Arbeitslosengeld oder 
→ Arbeitslosengeld II beziehen, sind in der 
gesetzlichen → Krankenversicherung und 
in der sozialen → Pflegeversicherung ver-
sichert. Bezieher von Arbeitslosgengeld I 
sind auch während einer Sperrzeit versi-
chert. Versicherungspflicht als Bezieher 
von Arbeitslosengeld II besteht nicht, 
wenn Arbeitslosengeld II darlehensweise 
gewährt wird, oder wenn nur Leistungen 
für die Erstausstattung für Bekleidung und 
Erstausstattungen bei Schwangerschaft 
und Geburt oder für die Anschaffung und 
Reparaturen von orthopädischen Schuhen, 
Reparaturen von therapeutischen Geräten 
und Ausrüstungen sowie die Miete von 
therapeutischen Geräten bezogen werden. 
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Wegen Arbeitslosigkeit Versicherte erhal-
ten grundsätzlich die gleichen Leistungen 
wie andere Versicherte. Empfänger von → 
Arbeitslosengeld II erhalten jedoch kein 
Krankengeld. Wird während des Bezuges 
von Arbeitslosengeld Arbeitsunfähigkeit 
infolge → Krankheit oder einer nicht 
rechtswidrigen → Sterilisation oder eines 
nicht rechtswidrigen Abbruchs einer → 
Schwangerschaft durch einen Arzt festge-
stellt oder ist eine stationäre Behandlung 
erforderlich, deren Kosten die gesetzliche 
Krankenkasse trägt, wird Arbeitslosengeld 
für die Zeit der Arbeitsunfähigkeit oder 
stationären Behandlung bis zur Dauer von 
6 Wochen weitergezahlt. Im Anschluss be-
steht Anspruch auf → Krankengeld in 
Höhe des Betrages des Arbeitslosengel-
des, auf das der Versicherte zuletzt vor 
Eintritt der Arbeitsunfähigkeit Anspruch 
hatte. Es wird von der zuständigen Kran-
kenkasse gewährt (§ 146 Sozialgesetzbuch III 
und §§ 5, 47b Sozialgesetzbuch V). 

Zeiten des Bezugs von Arbeitslosengeld 
werden bei einer späteren → Rentenbe-
rechnung in der gesetzlichen → Renten-
versicherung seit 01.01.1992 als Beitrags-
zeiten, bis 31.12.1997 daneben gleichzeitig 
als → Anrechnungszeiten berücksichtigt. 
Die während des Leistungsbezugs zu zah-
lenden → Beiträge werden von der Bun-
desagentur für Arbeit getragen. Für die 
Zeiten des Bezugs von Arbeitslosengeld II 
kommt eine Berücksichtigung als Anrech-
nungszeit → (Anrechnungszeiten) in Be-
tracht. Zeiten der Arbeitslosigkeit, in de-
nen kein Anspruch auf Arbeitslosengeld 
oder Arbeitslosengeld II bestand, werden 
unter bestimmten Voraussetzungen als → 
Anrechnungszeiten in der gesetzlichen 

Rentenversicherung anerkannt. 

Bei länger dauernder Arbeitslosigkeit und 
Erfüllung weiterer Voraussetzungen kann 
derzeit noch frühestens ab dem vollende-
ten 63. Lebensjahr (in Ausnahmefällen 
aufgrund besonderer Vertrauensschutzre-
gelungen frühestens ab dem vollendeten 
60. Lebensjahr) → Altersrente wegen Ar-
beitslosigkeit beantragt werden (§ 237 
 Sozialgesetzbuch VI). 

§§ 136 – 161, 146, 162 Sozialgesetzbuch III,  
§ 47b Sozialgesetzbuch V, § 24 Absatz 3 Satz 1 
Sozialgesetzbuch II, § 5 SGB V,  
§ 47b SGB V, § 237 Sozialgesetzbuch VI,  
§ 20 Sozialgesetzbuch XI

 Z  Agenturen für Arbeit; Jobcenter; ge-
setzliche Krankenkassen (Krankengeld); 
gesetzliche Rentenversicherungsträger 
(Berücksichtigung bei einer späteren 
 Rente)

www.arbeitsagentur.de  
www.stmas.bayern.de/grundsicherung/
index.php

Arbeitsmarkt, Teilhabe am

Arbeitgeber können zur Eingliederung von 
erwerbsfähigen Leistungsberechtigten 
 (→ Grundsicherung für Arbeitsuchende) 
in Arbeit einen Zuschuss zum Arbeitsent-
gelt beantragen. Gefördert werden bis zu 
100 % des Mindestlohns (Degression des 
Zuschusses). Ist der Arbeitgeber durch 
oder auf Grund eines Tarifvertrages noch 
nach kirchlichen Arbeitsrechtregelungen 
zur Zahlung eines höheren Arbeitsentgelts 

www.arbeitsagentur.de
www.stmas.bayern.de/grundsicherung/index.php
www.stmas.bayern.de/grundsicherung/index.php
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verpflichtet, bemisst sich der Zuschuss auf 
Grundlage des zu zahlenden Arbeitsent-
geltes. 

Voraussetzung ist, dass die oder der er-
werbsfähige Leistungsberechtigte

→  das 25. Lebensjahr vollendet hat,
→  für insgesamt mindestens sechs Jahre 

innerhalb der letzten sieben Jahre Leis-
tungen zur Sicherung des Lebensunter-
haltes nach dem Sozialgesetzbuch II er-
halten hat, 

→  in dieser Zeit nicht oder nur kurzfristig 
sozialversicherungspflichtig oder ge-
ringfügig beschäftigt oder selbstständig 
war und, 

→  eine Erwerbstätigkeit auf dem allgemei-
nen Arbeitsmarkt für die Dauer der För-
derung ohne den Zuschuss voraussicht-
lich nicht möglich ist und 

→  für sie oder ihn Zuschüsse an Arbeitge-
ber noch nicht für eine Dauer von fünf 
Jahren erbracht worden sind.

Während der Förderung soll eine erforder-
liche ganzheitliche beschäftigungsbeglei-
tende Betreuung erfolgen. Die Förderung 
ist unter bestimmten Voraussetzungen 
aufzuheben (z. B. wenn feststeht, dass der 
Arbeitnehmer in eine konkrete zumutbare 
Arbeit ohne eine Förderung oder in Ausbil-
dung vermittelt werden kann). Sie ist fer-
ner ausgeschlossen, wenn zu vermuten ist, 
dass ein Arbeitgeber vorhandene Beschäf-
tigung mit dem Ziel abbaut, den Zuschuss 
zu erhalten.

§ 16i Sozialgesetzbuch II

 Z  Jobcenter 

www.arbeitsagentur.de  
www.stmas.bayern.de/grundsicherung/
index.php

Arbeitsmarkt und 
 Berufsberatung

Arbeitnehmer und Arbeitgeber, aber auch 
sonstige Personen haben Anspruch auf Er-
teilung von Rat und Auskunft in allen Fra-
gen des Arbeitsmarktes, der beruflichen 
Weiterbildung, der Förderung der → Ar-
beitsaufnahme, der Arbeits- und → Be-
rufsförderung behinderter Menschen (→ 
Behinderte Menschen, Hilfen für) und der 
Wahl und Besetzung des Arbeitsplatzes 
(Arbeitsmarktberatung) sowie der Berufs-
wahl einschließlich des Berufswechsels 
(Berufsberatung). 

§§ 29 – 34 Sozialgesetzbuch III,  
§ 16 Absatz 1 Sozialgesetzbuch II 

 Z  Agenturen für Arbeit; Jobcenter 

www.arbeitsagentur.de  
www.stmas.bayern.de/grundsicherung/
jobcenter/

Arbeitsmedizinische Vorsorge

→ für Arbeitnehmer 
→ Arbeitsschutz

→ für schwangere und stillende Frauen 
→ Mutterschutz

→ für Jugendliche 
→ Jugendarbeitsschutz

www.arbeitsagentur.de
www.stmas.bayern.de/grundsicherung/index.php
www.stmas.bayern.de/grundsicherung/index.php
www.arbeitsagentur.de
www.stmas.bayern.de/grundsicherung/jobcenter/
www.stmas.bayern.de/grundsicherung/jobcenter/
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Arbeitsplatz, Gestaltung des

Arbeitnehmer in Betrieben und in Verwal-
tungen haben Anspruch auf menschenge-
rechte Arbeitsbedingungen. Neben den 
Maßnahmen zur → Unfallverhütung sind 
bei der Gestaltung des Arbeitsplatzes der 
Stand der Technik, Arbeitsmedizin und Hy-
giene sowie sonstige gesicherte arbeits-
wissenschaftliche Erkenntnisse zu berück-
sichtigen. So sind z. B. ergonomische 
Gesichtspunkte und bauliche Anforderun-
gen an die Arbeitsplätze zu berücksichti-
gen (z. B. ausreichende natürliche und 
künstliche Beleuchtung, gesundheitlich zu-
trägliche Atemluft und Raumtemperatur, 
möglichst niedriger Lärmpegel, Sozial-
räume). Es besteht zudem Anspruch auf 
einen gegen Witterungseinflüsse geschütz-
ten Arbeitsplatz. 

Beschäftigt der Arbeitgeber Menschen 
mit Behinderung, hat er Arbeitsstätten so 
einzurichten und zu betreiben, dass die be-
sonderen Belange dieser Beschäftigten im 
Hinblick auf Sicherheit und Gesundheits-
schutz berücksichtigt werden. Für schwer-
behinderte Menschen oder ihnen Gleich-
gestellte (→ Menschen mit Behinderung, 
Hilfen für) hat der Arbeitgeber den Ar-
beitsplatz mit den erforderlichen techni-
schen Arbeitshilfen auszustatten. 

§ 3 Arbeitsschutzgesetz,  
§ 81 Absatz 4 Sozialgesetzbuch IX,  
Arbeitsstättenverordnung 

 Z  Gewerbeaufsichtsämter (→ Gewerbe-
aufsicht); gesetzliche Unfallversicherungs-
träger für die Unfallverhütung; Schwerbe-
hindertenvertretung; Beauftragte des 

Arbeitgebers; Zentrum Bayern Familie und 
Soziales – Inklusionsamt 

Arbeitsplatz, Sicherheit am

→ Sicherheit am Arbeitsplatz 

Arbeitsplatzsicherung

→ Wehrdienst, soziale Sicherung 

Arbeitsschutz

Der Schutz vor Gefahren im Arbeitsleben 
ist in Rechtsvorschriften, die auf EU-Recht 
gestützt sind, festgelegt (insbesondere Ar-
beitsschutzgesetz). Diese dienen dazu, 
durch Maßnahmen des Arbeitsschutzes 
Sicherheit und Gesundheitsschutz der Be-
schäftigten zu sichern und zu verbessern. 
Ein hervorragendes Instrument zur Prä-
vention im Arbeitsschutz und seiner nach-
haltig wirkenden Verbesserung ist ein → 
Arbeitsschutzmanagementsystem. In Bay-
ern unterstützt die → Gewerbeaufsicht 
bei der freiwilligen Einführung und Prüfung 
solcher Systeme (→ OHRIS). 

Die sozialen Schutzvorschriften unter-
scheiden sich entweder nach der Art des 
Gewerbes oder Berufs, z. B. für → Bauar-
beiter, → Heimarbeiter oder Kraftfahrer 
(→ Sozialvorschriften im Straßenverkehr) 
oder sie gelten besonderen schutzbedürf-
tigen Personengruppen, z. B. werdenden 
Müttern (→ Mutterschutz), Jugendlichen 
(→ Jugendarbeitsschutz, → Akkordarbeit). 
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Durch die Vorschriften über die Arbeits-
zeit, insbesondere im Arbeitszeitgesetz, 
sollen die Arbeitnehmer vor etwaigen 
Überforderungen und Gesundheitsschädi-
gungen geschützt werden. Die tägliche 
und wöchentliche Arbeitszeit, aber auch 
die Arbeit an Sonn- und Feiertagen (→ 
Feiertagsarbeit) ist daher Einschränkun-
gen unterworfen; die Einhaltung von Ru-
hezeiten, Ruhepausen usw. ist verpflich-
tend; Sondervorschriften bestehen z. B. für 
Jugendliche und schwangere oder stillende 
Frauen (→ Jugendarbeitsschutz, → Mut-
terschutz). 

Technische Schutzvorschriften bestehen 
hinsichtlich der Gestaltung der Arbeits-
stätte und des → Arbeitsplatzes (Arbeits-
stättenverordnung), des Arbeitsablaufes 
(Lastenhandhabungsverordnung), der 
technischen und ergonomisch richtigen 
Beschaffenheit von Arbeitsgeräten und 
-maschinen (Betriebssicherheitsverord-
nung), des Tragens von Schutzkleidung 
und Schutzausrüstung (Verordnung über 
Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der 
Benutzung persönlicher Schutzausrüstun-
gen bei der Arbeit (→ Sicherheit am Ar-
beitsplatz → Unfallverhütung), des Strah-
lenschutzes bei radioaktiven Stoffen und 
Röntgenstrahlen (→ Strahlenschutz), der 
Geräte- und Anlagensicherheit, der Ver-
meidung von Gefahren durch physikali-
sche Einwirkungen (z. B. durch Lärm, Vi-
brationen, elektromagnetische oder 
optische Strahlungen), der Vermeidung 
von Gefahren im Umgang mit Gefahrstof-
fen oder Krankheitserregern (Gefahrstoff-
verordnung; Biostoffverordnung) und von 
sonstigen Beeinträchtigungen am Arbeits-
platz. Es besteht zudem Anspruch auf ei-

nen gegen Witterungseinflüsse geschütz-
ten Arbeitsplatz. 

Medizinische Schutzvorschriften bestehen 
für Arbeitnehmer, die besondere gefährli-
che Arbeiten verrichten (Technische Re-
geln, berufsgenossenschaftliche Vorschrif-
ten), bei der Arbeit mit gefährlichen 
Stoffen (Gefahrstoffverordnung), mit bio-
logischen Stoffen (Biostoffverordnung) 
oder mit bestimmten gentechnisch verän-
derten Mikroorganismen (Gentechnikge-
setz) in Berührung kommen. Solche Ar-
beitnehmer haben sich je nach 
Gefährdungsbeurteilung in regelmäßigen 
Abständen einer → arbeitsmedizinischen 
Vorsorge zu unterziehen (→ Betriebsärzte 
und → Gewerbeärztlicher Dienst). 

Der Betriebsrat (Personalrat) hat umfang-
reiche Beteiligungsrechte hinsichtlich der 
Einhaltung der zum Schutze der Arbeit-
nehmer geltenden Vorschriften (→ Be-
triebsverfassung). Der Arbeitgeber hat 
Fachkräfte für Arbeitssicherheit und 
 Betriebsärzte zu bestellen (Arbeitssicher-
heitsgesetz). 

 Z  Gewerbeaufsichtsämter (→ Gewerbe-
aufsicht); Träger der gesetzlichen Unfall-
versicherung 
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Arbeitsschutzmanagement-
system

Ein Arbeitsschutzmanagementsystem ist 
ein Instrumentarium zur Führung und Len-
kung eines Unternehmens hinsichtlich der 
Belange des → Arbeitsschutzes. Es regelt 
verbindlich den hierfür geeigneten organi-
satorischen Aufbau und die systematisch 
zusammenwirkenden Verfahren. 

Arbeitsschutzmanagementsysteme hel-
fen, den Schutz der Beschäftigten vor Ge-
fahren bei der Arbeit und die Sicherheit 
technischer Anlagen zu verbessern und 
Störungen in den Betriebsabläufen zu ver-
meiden, die beispielsweise durch Unfälle, 
arbeitsbedingte Erkrankungen und Scha-
densfälle entstehen. Deshalb sind Arbeits-
schutzmanagementsysteme auch be-
triebs- und volkswirtschaftlich von 
Bedeutung. Darüber hinaus stärkt ein Ar-
beitsschutzmanagementsystem die 
Rechtssicherheit des Arbeitgebers hin-
sichtlich der Wahrnehmung seiner Verant-
wortung gegenüber den Beschäftigten. 

Um eine möglichst hohe Effektivität und 
Effizienz zu erlangen, werden Arbeits-
schutzmanagementsysteme mit bereits 
angewendeten Qualitäts- und Umweltma-
nagementsystemen zu integrierten Ma-
nagementsystemen verschmolzen. 

Die bayerische → Gewerbeaufsicht hat im 
Auftrag der Bayerischen Staatsregierung 
gemeinsam mit der Wirtschaft das Ar-
beitsschutzmanagementsystem-Konzept 
→ OHRIS entwickelt und unterstützt Un-
ternehmen kostenlos bei der Einführung 
von → OHRIS.

 Z  Gewerbeaufsichtsämter  
(→ Gewerbeaufsicht)

www.lgl.bayern.de  
www.stmas.bayern.de 

Arbeitsschutzmanagement-
system-Konzept

→ OHRIS - Arbeitsschutzmanagement-
system-Konzept 

Arbeitstherapie

Anleitung zu sinnvoller und ggf. bezahlter 
geistiger und körperlicher Arbeit sowie 
schrittweiser Einbau der Arbeit in den all-
gemeinen Behandlungsplan durch einen 
Arbeitstherapeuten. 

→ Belastungserprobung und Arbeits-
therapie
→ Rehabilitation

Arbeitsunfall

Unfälle, die Versicherte der gesetzlichen 
→ Unfallversicherung bei einer versicher-
ten Tätigkeit erleiden, gelten als Arbeits-
unfälle. Der Versicherungsschutz erstreckt 
sich auch auf den Hin- und Rückweg zu 
und von der Arbeitsstätte (Wegeunfall), 
auf das Verwahren, Befördern, Instandhal-
ten und Erneuern des Arbeitsgeräts oder 
einer Schutzausrüstung sowie deren Erst-
beschaffung, wenn diese auf Veranlassung 
des Arbeitgebers erfolgt. Als Versiche-
rungsfall gelten ferner → Berufskrankhei-

www.lgl.bayern.de
www.stmas.bayern.de
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ten sowie ein Unfall anlässlich einer Maß-
nahme der Rehabilitation (→ Behinderte 
Menschen, Hilfen für). Jeder Arbeitgeber 
ist verpflichtet, für die Sicherheit und den 
Gesundheitsschutz seiner Beschäftigten 
bei der Arbeit zu sorgen. Der Staat und die 
Träger der gesetzlichen Unfallversicherung 
tragen zur Vermeidung von Arbeitsunfäl-
len durch umfangreiche Vorschriften zur 
→ Unfallverhütung bei, deren Einhaltung 
durch Aufsichtspersonen überwacht wird. 
Darüber hinaus werden die Arbeitgeber in 
allen Fragen der → Unfallverhütung bera-
ten. Wenn ein Arbeitsunfall eingetreten ist, 
der eine Arbeitsunfähigkeit von mehr als 
3 Kalendertagen oder den Tod eines Be-
schäftigten zur Folge hat, muss eine An-
zeige an den Unfallversicherungsträger 
 erstattet werden. Ein Abdruck dieser An-
zeige (mit Ausnahme landwirtschaftlicher 
Unfälle) ist dem Gewerbeaufsichtsamt 
(→ Gewerbeaufsicht) zu übersenden. 

§§ 8 – 9, 193 Sozialgesetzbuch VII

 Z  Arbeitgeber; gesetzliche Unfallver-
sicherungsträger 

www.dguv.de  
www.svlfg.de

Arbeitsverhältnis

Das Arbeitsverhältnis entsteht in der Re-
gel aufgrund eines Arbeitsvertrages zwi-
schen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Aus 
diesem sowie aus Betriebsvereinbarungen, 
tarifvertraglichen (→ Tarifvertrag) und ge-
setzlichen Bestimmungen ergeben sich die 

einzelnen Rechte und Pflichten, insbeson-
dere die Art der zu leistenden Arbeit und 
deren Vergütung. Der Arbeitsvertrag be-
darf nur dann einer bestimmten Form, 
wenn ein Gesetz oder Tarifvertrag dies 
vorschreibt. Ansonsten hat der Arbeitge-
ber spätestens einen Monat nach dem Be-
ginn des Arbeitsverhältnisses die wesentli-
chen Vertragsbedingungen in einer 
unterzeichneten Niederschrift anzugeben. 
Ein Exemplar hiervon ist dem Arbeitneh-
mer auszuhändigen. Ausgenommen von 
der Nachweispflicht sind nur vorüberge-
hende Aushilfstätigkeiten von 1 Monat. 
Bei Praktikanten ist die Nachweispflicht 
unverzüglich nach Abschluss des Prakti-
kumsvertrages, spätestens vor Aufnahme 
der Praktikantentätigkeit zu erfüllen. 

Das Arbeitsverhältnis beginnt bei einem 
Arbeitsvertrag mit dessen Abschluss, auch 
wenn der Arbeitsantritt später erfolgt. Es 
endet in der Regel durch Kündigung. Hier-
für gelten Kündigungsfristen und Kündi-
gungsschutzbestimmungen (→ Kündi-
gungsschutz für Arbeitsverhältnisse). 

Nachweisgesetz

 Z  Arbeitgeber; Gewerkschaften; (→ Be-
ratungshilfe) 

Arbeitsvertrag

→ Arbeitsverhältnis 

www.dguv.de
www.svlfg.de
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Arbeitszeit

Das grundsätzliche Verbot der Sonn- und 
Feiertagsbeschäftigung, die höchstzulässi-
ge Dauer der täglichen Arbeitszeit sowie 
die erforderlichen Pausen und indirekt die 
Freizeit als sogenannte Ruhezeit sind im 
Arbeitszeitgesetz geregelt. Sowohl im Ar-
beitszeitgesetz als auch in der Bayerischen 
Bedürfnisgewerbeverordnung sind bereits 
diverse gesetzliche Ausnahmetatbestände 
(wie z. B. für Krankenhäuser oder Energie-
versorgung) hinsichtlich Sonn- und Feier-
tagsbeschäftigung geregelt. Die regelmä-
ßige werktägliche Arbeitszeit darf 
grundsätzlich acht Stunden nicht über-
schreiten; sie kann jedoch auf bis zu zehn 
Stunden verlängert werden, wenn durch 
entsprechende Verkürzung an anderen 
Werktagen in sechs Kalendermonaten 
oder 24 Wochen eine durchschnittliche 
werktägliche Arbeitszeit von acht Stunden 
nicht überschritten wird. Das Arbeitszeit-
gesetz gibt jedoch nur die Obergrenzen 
aus Gründen des Gesundheitsschutzes 
vor. Die tatsächlich zu leistenden Arbeits-
stunden bzw. die Wochenarbeitszeit erge-
ben sich aus den Tarifverträgen bzw. dem 
Arbeitsvertrag. 

Arbeitszeitgesetz (ArbZG)

 Z  Gewerbeaufsichtsämter (→ Gewerbe-
aufsicht) 

Arbeitszeitschutz

→ Arbeitsschutz  
→ Feiertagsarbeit, Verbot von  

→ Jugendarbeitsschutz  
→ Ladenschluss  
→ Mutterschutz  
→ Sozialvorschriften im Straßenverkehr 

Arzneimittel

Versicherte der gesetzlichen → Kranken-
versicherung haben im Rahmen der → 
Krankenbehandlung und der Leistungen 
bei Schwangerschaft und Mutterschaft 
(→ Schwangerschaft und Mutterschaft, 
Leistungen bei) Anspruch auf Versorgung 
mit apothekenpflichtigen Arzneimitteln, 
soweit diese nicht durch Gesetz oder die 
Arzneimittel-Richtlinien ausgeschlossen 
sind, und auf Versorgung mit Verbandmit-
teln, Harn- und Blutteststreifen (→ ärzt-
liche Behandlung). Dies gilt auch im 
 Rahmen der → Heilbehandlung für Unfall-
verletzte und Kriegsopfer, der medizini-
schen Leistungen zur → Rehabilitation so-
wie für Empfänger von → Sozialhilfe und 
Unterhaltshilfe nach dem Lastenaus-
gleichsgesetz. 

Die Kosten für nicht verschreibungspflich-
tige Arzneimittel (OTC-Präparate) werden 
von den gesetzlichen Krankenkassen 
grundsätzlich nicht übernommen. Die Re-
gelung gilt nicht für Kinder bis zum vollen-
deten 12. Lebensjahr und für Jugendliche 
mit Entwicklungsstörungen bis zum voll-
endeten 18. Lebensjahr. Für erwachsene 
Versicherte kann der Vertragsarzt aus-
nahmsweise nicht verschreibungspflichti-
ge Arzneimittel auf Rezept verordnen, die 
bei der Behandlung schwerwiegender Er-
krankungen als Therapiestandard gelten. 
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Welche Arzneimittel hierzu gehören, 
 bestimmt der Gemeinsame Bundesaus-
schuss in den Arzneimittel-Richtlinien. 

Für Versicherte der gesetzlichen Kranken-
versicherung, die das 18. Lebensjahr voll-
endet haben, sind sog. Bagatellarzneimit-
tel und in deren Anwendungsgebiet 
verwendete Heilmittel ausgeschlossen. 
Ausgeschlossen von der Versorgung mit 
Arzneimitteln sind zudem Präparate, die 
der Verbesserung der persönlichen Le-
bensqualität dienen, wie beispielsweise 
Appetit-Hemmer oder Potenzmittel. Eine 
Härtefallregelung ist nicht vorgesehen. 

Für alle Arzneimittel, die von der gesetzli-
chen Krankenversicherung bezahlt werden 
müssen, zahlen Versicherte, die das 18. Le-
bensjahr vollendet haben, eine Zuzahlung 
von 10 % der Kosten des Medikaments, 
maximal 10 € und mindestens 5 €, jedoch 
jeweils nicht mehr als die Kosten des Mit-
tels. Die Zuzahlungen sind auch für die 
Arznei- und Verbandmittel zu zahlen, für 
die ein → Festbetrag festgesetzt ist. Wenn 
der Preis des Mittels über dem Festbetrag 
liegt, ist für die Höhe der Zuzahlung der 
Festbetrag maßgebend. In diesen Fällen 
muss der Versicherte zusätzlich zu der ge-
setzlichen Zuzahlung die Differenz zwi-
schen dem Festbetrag und dem Preis des 
Arznei- oder Verbandmittels bezahlen. Be-
sonders preisgünstige Medikamente kön-
nen unter bestimmten Voraussetzungen 
von der Zuzahlung befreit werden. Die Be-
freiungsliste Arzneimittel ist unter www.
gkv.info (Versicherten-Service) abrufbar. 

Bei Rabattverträgen zwischen Kranken-
kassen und Herstellern hat die Apotheke 
vorrangig die rabattierten Arzneimittel ab-
zugeben. Aus medizinischen Gründen 
kann der behandelnde Arzt den Austausch 
des verordneten Arzneimittels untersagen. 

Zuzahlungen sind höchstens bis zur → Be-
lastungsgrenze von 2 % bzw. bei chronisch 
Kranken bis zu 1 % der jährlichen Brutto-
einnahmen zum Lebensunterhalt zu tra-
gen.

Für Schwangere (→ Schwangerschaft, Hil-
fen bei) ist bei Schwangerschaftsbe-
schwerden und im Zusammenhang mit der 
Entbindung kraft Gesetzes keine Zuzah-
lung zu entrichten.

Der Kostenanteil wird auch nicht erhoben 
von Kriegsbeschädigten (→ Kriegsopfer, 
Hilfen für) sowie Wehrdienstbeschädigten 
(→ Wehrdienst) und Zivildienstbeschädig-
ten wegen anerkannter Schädigungsfol-
gen, von anderen Versorgungsberechtig-
ten für Heil- und Krankenbehandlung nach 
dem Bundesversorgungsgesetz, von Be-
rechtigten nach dem Bundesentschädi-
gungsgesetz und von Verletzten aufgrund 
eines → Arbeitsunfalls, wenn berufsgenos-
senschaftliche Heilbehandlung gewährt 
wird. 

§§ 31, 34, 61, 62 Sozialgesetzbuch V,  
§§ 10 – 12, 18 c Absatz 5 Bundesversorgungsge-
setz, §§ 30, 141a – c Bundes entschädigungsgesetz, 
§ 29 SGB VII; § 48 SGB XII. 
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 Z  Gesetzliche Krankenkassen; gesetzli-
che Unfallversicherungsträger; Sozialhilfe-
verwaltungen; Zentrum Bayern Familie 
und Soziales; Kriegsopferfürsorgestellen 
bei den Landratsämtern und kreisfreien 
Städten 

www.patientenportal.bayern.de  
www.gkv.info

Ärztliche Behandlung

Wer in der → Sozialversicherung versi-
chert ist, hat im Rahmen der gesetzlichen 
→ Krankenversicherung, → Unfallversi-
cherung und → Rentenversicherung ein-
schließlich der → Alterssicherung der 
Landwirte ein Recht auf die notwendigen 
Maßnahmen zum Schutz, zur Erhaltung, 
zur Besserung und zur Wiederherstellung 
der Gesundheit und der Leistungsfähig-
keit. 

§ 4 Sozialgesetzbuch I

Versicherte der gesetzlichen Krankenver-
sicherung haben im Rahmen der → Kran-
kenbehandlung Anspruch auf ärztliche Be-
handlung einschließlich Psychotherapie als 
ärztliche und psychotherapeutische Be-
handlung. Ist die Erkrankung auf einen → 
Arbeitsunfall zurückzuführen, erfolgt ärzt-
liche Behandlung im Rahmen der → Heil-
behandlung für Unfallverletzte zu Lasten 
der Unfallversicherung. 

Die ärztliche Behandlung umfasst im 
 Rahmen der Krankenbehandlung alle 
 Tätigkeiten des → Vertragsarztes oder 
 seiner Hilfspersonen, die zur Verhütung, 

Früherkennung und Behandlung der 
Krankheit zweckmäßig und ausreichend 
sind. Sie wird in der Regel als Sachleistung 
gewährt. Hierzu hat der Versicherte dem 
Arzt (Zahnarzt) vor Beginn der Behand-
lung seine → elektronische Gesundheits-
karte auszuhändigen. Der Versicherte hat 
grundsätzlich freie → Arztwahl. 

§§ 27, 72 ff., § 291a Sozialgesetzbuch V

Ärztliche Behandlung nach dem Bundes-
versorgungsgesetz → Heilbehandlung, für 
Kriegsopfer → Kriegsopfer, Hilfen für; von 
Sozialhilfeempfängern → Sozialhilfe, von 
Empfängern von Unterhaltshilfe nach dem 
Lastenausgleichsgesetz und solchen Ange-
hörigen, für die nach § 269 Absatz 2 Las-
tenausgleichsgesetz Zuschläge gewährt 
werden → Krankenhilfe 

 Z  Gesetzliche Krankenkassen; gesetzli-
che Unfallversicherungsträger; Sozialhilfe-
verwaltungen bei den Landratsämtern, 
kreisfreien Städten und Bezirken 

Ärztliche Betreuung für 
 werdende Mütter

→ Mutterschutz  
→ Schwangerschaft und Mutterschaft, 
Leistungen bei 

Arztwahl

Versicherte der gesetzlichen → Kranken-
versicherung haben im Rahmen der → 
Krankenbehandlung gegen Vorlage der → 
elektronischen Gesundheitskarte freie 

www.patientenportal.bayern.de
www.gkv.info


 arztwahL

Wahl unter den zur vertragsärztlichen Ver-
sorgung zugelassenen Ärzten, den medizi-
nischen Versorgungszentren, den ermäch-
tigten Ärzten, den ermächtigten oder an 
der ambulanten Versorgung teilnehmen-
den Krankenhäusern, den Zahnkliniken der 
Krankenkassen, den Eigeneinrichtungen 
der Krankenkassen, den vertraglich zur 
ärztlichen Behandlung verpflichteten Ärz-
ten und Zahnärzten, den zum ambulanten 
Operieren zugelassenen Krankenhäusern 
sowie den vertraglich zur Vornahme von 
Schwangerschaftsabbrüchen berechtigten 
Einrichtungen. Nur in Notfällen dürfen 
auch nicht an der vertragsärztlichen Ver-
sorgung teilnehmende Ärzte aufgesucht 
werden. Wird ohne zwingenden Grund ein 
anderer als einer der nächst erreichbaren, 
an der vertragsärztlichen Versorgung teil-
nehmenden Ärzte, ärztlich geleiteten Ein-
richtungen oder medizinische Versor-
gungszentren in Anspruch genommen, hat 
der Versicherte die Mehrkosten zu tragen. 
Innerhalb eines Kalendervierteljahres soll 
der Versicherte den Arzt nur aus wichti-
gem Grund wechseln. 

Versicherte können freiwillig an der haus-
arztzentrierten Versorgung teilnehmen (→ 
Wahltarife). Wer sich dafür entscheidet, 
verpflichtet sich im Krankheitsfall, immer 
zunächst den gewählten Hausarzt aufzu-
suchen. Dieser überweist, wenn nötig, 
zum entsprechenden Facharzt. Ohne 
Überweisung aufgesucht werden können 
Frauenärzte und Augenärzte. Für die Teil-
nahme kann die Krankenkasse Vergünsti-
gungen, wie z. B. Prämienzahlung oder Zu-
zahlungsermäßigungen gewähren. Bei 
Teilnahme ist der Versicherte für ein Jahr 
an die Wahl seines Hausarztes gebunden. 

Ein Wechsel ist nur in Ausnahmefällen 
möglich. 

In Ausnahmefällen können Versicherte 
auch nicht zugelassene Leistungserbringer 
im Rahmen der → Kostenerstattung in 
Anspruch nehmen. Dies setzt jedoch eine 
vorherige Zustimmung der Krankenkasse 
voraus, wobei medizinische und soziale 
Aspekte zu berücksichtigen sind. Außer-
dem muss eine zumindest gleichwertige 
Qualität der Versorgung wie bei zugelas-
senen Leistungserbringern gewährleistet 
sein. Nicht im Sozialgesetzbuch V genann-
te Berufsgruppen, wie z. B. Heilpraktiker, 
können nicht in Anspruch genommen wer-
den. 

§ 13, 73b, 76 Sozialgesetzbuch V

Ist wegen eines → Arbeitsunfalls ärztliche 
Behandlung erforderlich, muss ein von der 
zuständigen gesetzlichen Unfallversiche-
rung bezeichneter Facharzt (Durchgangs-
arzt) aufgesucht werden. Dieser beurteilt, 
ob eine Behandlung durch den Vertrags-
arzt oder berufsgenossenschaftliche Kran-
kenbehandlung der → Unfallversicherung 
eingeleitet wird. 

 Z  Gesetzliche Krankenkassen 

www.patientenportal.bayern.de

Asylberechtigte

→ Zuwanderer, nichtdeutsche, Hilfen für 

www.patientenportal.bayern.de
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Asylbewerber

→ Asylbewerber, Leistungen für  
→ Zuwanderer, nichtdeutsche, Hilfen für 

Asylbewerber, Leistungen für

Leistungsberechtigte

Leistungsberechtigt sind Ausländer, die  
sich tatsächlich im Bundesgebiet aufhalten 
und die

→  eine Aufenthaltsgestattung nach dem 
Asylgesetz besitzen (Asylbewerber), 

→  über einen Flughafen einreisen wollen 
und denen die Einreise nicht oder noch 
nicht gestattet ist (Asylsuchende im 
Flughafenverfahren), 

→  eine Aufenthaltserlaubnis besitzen 
 →  nach § 23 Absatz 1 oder § 24 des Aufent-

haltsgesetzes wegen des Krieges in ih-
rem Heimatland,

 →  nach § 25 Absatz 4 Satz 1 Aufenthaltsge-
setz oder nach § 25 Absatz 5 Aufenthalts-
gesetz, sofern die Entscheidung über 
die Aussetzung ihrer Abschiebung 
noch nicht 18 Monate zurückliegt. 

→  eine Duldung nach § 60a Aufenthaltsge-
setz besitzen,

→  vollziehbar ausreisepflichtig sind, auch 
wenn eine Abschiebungsandrohung 
noch nicht oder nicht mehr vollziehbar 
ist (abgelehnte Asylbewerber), 

→  Ehegatten, Lebenspartner oder minder-
jährige Kinder der genannten Personen-
kreise,

→  einen Folgeantrag nach § 71 Asylgesetz 
oder einen Zweitantrag nach § 71a Asyl-
gesetz gestellt haben. 

Leistungsumfang

Die Leistungen für Berechtigte nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz setzen sich 
zusammen aus:

→  dem notwendigen Bedarf zur Sicherung 
des physischen Existenzminimums sowie 

→  dem persönlichen Bedarf zur Sicherstel-
lung des sog. soziokulturellen Existenz-
minimums. 

Die Art der Leistungsgewährung ist ab-
hängig von der Art der Unterbringung. So-
weit rechtlich zulässig und möglich wer-
den die Leistungen in Bayern als 
Sachleistungen gewährt. 

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene 
haben außerdem einen Anspruch auf Leis-
tungen für → Bildung und Teilhabe.

Halten sich Asylbewerber, die Leistungs-
empfänger nach dem Asylbewerberleis-
tungsgesetz sind, seit mindestens 15 Mo-
naten ohne wesentliche Unterbrechung im 
Bundesgebiet auf und haben diese die 
Dauer ihres Aufenthalts nicht rechtsmiss-
bräuchlich selbst beeinflusst, erhalten sie 
Leistungen wie ein Sozialhilfeempfänger.

§§ 1, 3 Asylbewerberleistungsgesetz, § 2 Asylb-
LG i. V. m. Vorschriften des Sozialgesetzbuches 
XII, §§ 5, 18a, 30a, 44, 71, 71a Asylgesetz,  
§§ 23 – 25, 60a Aufenthaltsgesetz

 Z  Regierungen; Landkreise;  
kreisfreie Städte 
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Aufenthaltserlaubnis

→ Freizügigkeit für Arbeitnehmer 

Auflösung des Arbeits-
verhältnisses

→ Abfindung 

Aufrechnungsbescheinigung

→ Versicherungsnachweis 

Aufstiegs-BAföG

→ Fortbildung, berufliche (Aufstiegs- 
BAföG) 

Aufstiegsfortbildungsförderung

→ Ausbildungsförderung  
→ Fortbildung, berufliche  
(Aufstiegs-BAföG) 

Ausbildung, berufliche

→ Ausbildungsförderung  
→ Berufsförderung für Menschen mit 
 Behinderung → Kredite und Bürgschaften 

Ausbildungsförderung

Wer an einer Ausbildung teilnimmt, die sei-
ner Neigung, Eignung und Leistung ent-
spricht, hat ein Recht auf individuelle För-

derung seiner Ausbildung, wenn ihm die 
hierfür erforderlichen Mittel nicht ander-
weitig zur Verfügung stehen (§ 3 Sozialge-
setzbuch I). Die Förderung erfolgt bei be-
ruflicher Ausbildung im Rahmen der → 
Arbeitsförderung, bei schulischer Ausbil-
dung und Hochschulausbildung nach den 
Bestimmungen des Bundesausbildungsför-
derungsgesetzes und des Bayerischen 
Ausbildungsförderungsgesetzes. Stattdes-
sen kann ggf. eine Förderung durch die → 
Grundsicherung für Arbeitsuchende oder 
die → Sozialhilfe in Betracht kommen. 
Kriegsopfer können Hilfen im Rahmen der 
→ Kriegsopferfürsorge erhalten. Fachkräf-
te, die sich in Fortbildungsberufen weiter-
qualifizieren wollen, können eine Förde-
rung nach dem Gesetz zur Förderung der 
beruflichen Aufstiegsfortbildung erhalten 
(siehe unten Aufstiegsfortbildungsförde-
rung). 

Außerdem können bei Aufwendungen für 
die Berufsausbildung eines Kindes auf An-
trag steuerrechtlich Ausbildungsfreibeträge 
berücksichtigt werden (→ Steuerbefreiun-
gen und -erleichterungen für Eltern mit 
Kindern). 

→  Aufstiegsfortbildungsförderung 
→ Fortbildung, berufliche 
 (Aufstiegs-BAföG)

→  Berufsvorbereitung 
Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen 
dienen der Vorbereitung auf die Aufnahme 
einer Berufsausbildung. Zur Zielgruppe 
zählen insbesondere junge Menschen, bei 
denen die Aufnahme einer Ausbildung we-
gen Gründen, die in ihrer Person liegen, 
nicht möglich ist. Die Vollzeitschulpflicht 
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muss dabei bereits erfüllt sein und das Ziel 
der Maßnahme muss erreicht werden kön-
nen. 

Förderungsbedürftige Menschen haben 
Anspruch, im Rahmen der berufsvorberei-
tenden Bildungsmaßnahme auf den nach-
träglichen Mittelschulabschluss oder 
gleichwertigen Abschluss vorbereitet zu 
werden. 

Berufsvorbereitende Maßnahmen können 
mit einem betrieblichen Praktikum verbun-
den werden.

Die Bildungsmaßnahmen werden von ver-
schiedenen Bildungsträgern angeboten 
und durch die Arbeitsverwaltung finanziert.

§§ 51 – 54 Sozialgesetzbuch III 

 Z  Agenturen für Arbeit 

www.arbeitsagentur.de

→  bei beruflicher Ausbildung 
Auszubildende in einer erstmaligen be-
trieblichen oder außerbetrieblichen Be-
rufsausbildung oder einer mit Berufsausbil-
dungsvertrag nach dem Altenpflegegesetz 
betrieblich durchgeführten Ausbildung so-
wie Teilnehmer an berufsvorbereitenden 
Bildungsmaßnahmen können bei Vorliegen 
der Voraussetzungen Berufsausbildungs-
beihilfe beanspruchen. Die Förderung ei-
ner Zweitausbildung ist hinsichtlich der 
dauerhaften Eingliederung an Vorausset-
zungen geknüpft. Bei einer beruflichen 
Ausbildung werden Auszubildende u. a. nur 
gefördert, wenn sie außerhalb des Haus-
haltes der Eltern oder eines Elternteils 

wohnen. Unter bestimmten Voraussetzun-
gen haben auch Ausländer einen An-
spruch. Gefördert werden nur solche An-
tragsteller, denen die erforderlichen Mittel 
nicht anderweitig zur Verfügung stehen. 

Die Berufsausbildungsbeihilfe wird für die 
Dauer der beruflichen Ausbildung oder für 
die Dauer der berufsvorbereitenden Bil-
dungsmaßnahme als Zuschuss gewährt. 
Frühestens vom Beginn des Antragsmo-
nats an wird Berufsausbildungsbeihilfe ge-
zahlt. Ihre Höhe bemisst sich nach dem 
Bedarf für den Lebensunterhalt, für Fahr-
kosten und sonstige Aufwendungen (z. B. 
Betreuungskosten für aufsichtsbedürftige 
Kinder). Dabei werden als Bedarf unter-
schiedliche Beträge je nach Art der Unter-
bringung (z. B. im Internat mit oder ohne 
sozialpädagogische Betreuung oder ander-
weitig) zu Grunde gelegt. 

§§ 56 ff., § 325 Sozialgesetzbuch III 
 Ausbildungsförderung

für behinderte Menschen → Berufsförde-
rung für Menschen mit Behinderung

 Z  Agenturen für Arbeit 

www.arbeitsagentur.de

→  Ausbildungsprogramm der Bayeri-
schen Staatsregierung zur Unterstüt-
zung des Ausbildungsstellenmarktes

Zur Unterstützung des Ausbildungsstellen-
marktes werden von der Bayerischen 
Staatsregierung bei Bedarf Programme für 
Jugendliche und Arbeitgeber (z. B. „→ Fit 
for Work“) erlassen. 

www.arbeitsagentur.de
www.arbeitsagentur.de
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Förderrichtlinien

www.sozialministerium.bayern.de/ 
berufsbildung/fitforwork/index.php 
www.arbeitsagentur.de

→  bei schulischer Ausbildung und 
 Hochschulausbildung 

Ausbildungsförderung wird grundsätzlich 
gewährt für den Besuch von weiterführen-
den allgemeinbildenden Schulen (Gymna-
sien, Realschulen) und Fachoberschulen, 
Abendhauptschulen, Berufsaufbauschulen, 
Abendrealschulen und Abendgymnasien 
(soweit im Vollzeitunterricht), Kollegs und 
vergleichbaren Einrichtungen (z. B. Berufs-
oberschulen), Berufsfachschulen (ein-
schließlich der drei- und vierjährigen Wirt-
schaftsschulen sowie der Klassen aller 
Formen der beruflichen Grundbildung) 
und Fachschulen, Höheren Fachschulen, 
Akademien und Fachakademien, Hoch-
schulen sowie für Praktika, deren Dauer in 
den Ausbildungs- und Prüfungsordnungen 
der oben genannten Schulen geregelt ist. 
Für Teilnehmer an Fernunterrichtslehrgän-
gen gelten besondere Bestimmungen. Für 
den Sekundarschulbereich wird teilweise 
Ausbildungsförderung nur geleistet, wenn 
von der Wohnung der Eltern aus eine ent-
sprechende zumutbare Ausbildungsstätte 
nicht erreichbar ist. 

Anspruchsberechtigt sind unter bestimm-
ten Voraussetzungen auch Ausländer, wie 
zum Beispiel Unionsbürger oder Ausländer 
mit einer Aufenthaltserlaubnis. Gefördert 
werden in der Regel nur Antragsteller, die 
bei Beginn des Ausbildungsabschnitts das 
30. Lebensjahr (bei Masterstudiengängen 
das 35. Lebensjahr) noch nicht vollendet 

haben. Weiter ist erforderlich, dass dem 
Auszubildenden die für die Ausbildung und 
den Lebensunterhalt notwendigen Mittel 
nicht zur Verfügung stehen und keine För-
derung nach anderen Gesetzen (z. B. Bun-
desversorgungsgesetz, Lastenausgleichs-
gesetz) möglich ist. Leistungen nach dem 
Bayerischen Ausbildungsförderungsgesetz 
werden nur gewährt, wenn der Auszubil-
dende oder bei Minderjährigen ein Perso-
nensorgeberechtigter seinen ständigen 
Wohnsitz in Bayern hat. 

Ausbildungsförderung wird nur vom Be-
ginn des Monats an geleistet, in dem die 
Ausbildung aufgenommen wird, d. h. ab 
dem Monat, in dem mit dem Unterricht 
oder den Vorlesungen tatsächlich begon-
nen wird, frühestens jedoch ab dem Mo-
nat, in dem der Antrag schriftlich oder mit 
elektronischer Signatur beim zuständigen 
Amt für Ausbildungsförderung eingeht. 
Rückwirkend wird Ausbildungsförderung 
grundsätzlich nicht gewährt. Leistungen 
werden nur für die Zeit gewährt, in der die 
Ausbildung die Arbeitskraft des Auszubil-
denden voll in Anspruch nimmt. Ihre Höhe 
richtet sich nach dem in der jeweiligen Be-
stimmung festgesetzten Bedarf für den 
Lebensunterhalt und die Ausbildung. Die 
Höhe des Bedarfes und die Art der Zu-
wendung als Zuschuss und/oder Darlehen 
bemessen sich nach Schulart und Art der 
Unterbringung unterschiedlich. Nach Ab-
zug bestimmter Freibeträge werden Ein-
kommen und Vermögen des Auszubilden-
den, seines Ehegatten und seiner Eltern 
angerechnet. 

 Z  Ämter für Ausbildungsförderung bei 
den Landratsämtern und kreisfreien Städ-

https://www.stmas.bayern.de/berufsbildung/fitforwork/index.php
https://www.stmas.bayern.de/berufsbildung/fitforwork/index.php
www.arbeitsagentur.de
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ten; für Studenten an Hochschulen die je-
weiligen Studentenwerke

www.bafög.de

Neben den Leistungen des Bundesausbil-
dungsförderungsgesetzes (BAföG) kann 
durch das Bildungskreditprogramm des 
Bundes ein zinsgünstiger Kredit zur Unter-
stützung von volljährigen Schülern und 
Studenten in einer fortgeschrittenen 
 Phase ihrer Ausbildung gewährt werden. 
Auch ausländische Auszubildende (Schüler 
und Studenten) können diesen Kredit 
 beantragen. 

Der Kredit wird maximal bis zur Vollen-
dung des 36. Lebensjahres gewährt.

Unter der Voraussetzung, dass der Besuch 
einer ausländischen Ausbildungsstätte 
dem Besuch einer inländischen gleichwer-
tig ist, kann der Kredit auch für eine Aus-
bildung im Ausland vergeben werden. 

Die Bewilligung des Kredites ist ebenfalls 
während der Teilnahme an einem in- oder 
ausländischen Praktikum – auch außerhalb 
Europas – möglich. 

 Z  Bundesverwaltungsamt 

www.bildungskredit.de

KfW-Studienkreditprogramm Das Studi-
enkreditprogramm der KfW-Förderbank 
dient der Finanzierung des Lebensunter-
halts für ein Erststudium. Eine Kombinati-
on mit anderen Fördermöglichkeiten wie 
BAföG oder Bildungskredit ist möglich. 

www.kfw.de/Studienkredit/

→  im Rahmen der Grundsicherung  
für Arbeitsuchende 

Für Auszubildende, deren Ausbildung im 
Rahmen des Bundesausbildungsförde-
rungsgesetzes (BAföG) dem Grunde nach 
förderungsfähig ist (u. a. Schulbesuchende 
und Studierende an weiterführenden allge-
meinbildenden Schulen, Berufsfachschulen, 
Fach- und Fachoberschulen, Abendschu-
len, Höheren Fachschulen, Hochschulen) 
gilt grundsätzlich ein Vorrang der Förde-
rung nach dem BAföG und ein Leistungs-
ausschluss im Sozialgesetzbuch II. Dem-
nach besteht kein Anspruch auf → 
Arbeitslosengeld II. 

Ausnahmsweise gilt der Leistungsaus-
schluss nach dem Sozialgesetzbuch II nicht 
für Schülerinnen und Schüler von weiter-
führenden allgemeinbildenden Schulen, 
Berufsfachschulen und Fach- und Fach-
oberschulklassen, die bei den Eltern woh-
nen oder wohnen könnten und deshalb 
keine Förderung nach dem BAföG erhal-
ten. Der Leistungsausschluss wird ferner 
dann nicht angewendet, wenn Schülerin-
nen und Schüler, deren Bedarf sich nach  
§ 12 BAföG bemisst, oder Studierende, de-
ren Bedarf sich nach § 13 Absatz 1 Nr. 
BAföG bemisst, 

→  im Haushalt der Eltern leben – bei ei-
nem Bedarf nach § 13 Absatz 1 Nr. BAföG 
auch unabhängig vom Zusammenleben 
mit den Eltern – und 

→  BAföG-Leistungen erhalten oder nur 
wegen Berücksichtigung von Einkom-
men oder Vermögen nicht erhalten oder

https://www.xn--bafg-7qa.de/
www.bildungskredit.de
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Studieren-Qualifizieren/KfW-Studienkredit/index-4.html
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→  über deren BAföG-Antrag noch nicht 
entschieden ist.

Der Leistungsausschluss nach dem Sozial-
gesetzbuch II findet ebenfalls keine An-
wendung auf Auszubildende, die eine 
Abendhauptschule, eine Abendrealschule 
oder ein Abendgymnasium besuchen und 
über 30 Jahre alt sind. 

Für Auszubildende, deren Berufsausbil-
dung oder Berufsausbildungsvorbereitung 
nach dem Sozialgesetzbuch III förderungs-
fähig ist, sind grundsätzlich Leistungen 
nach dem Sozialgesetzbuch II möglich, ggf. 
ergänzend neben Förderleistungen nach 
dem Sozialgesetzbuch III (z. B. Berufsaus-
bildungsbeihilfe) und der jeweiligen Ausbil-
dungsvergütung. Ein Leistungsausschluss 
nach dem Sozialgesetzbuch II gilt nur 
dann, wenn diese 

→  während einer berufsvorbereitenden 
Bildungsmaßnahme in einem Internat 
oder Wohnheim mit Vollverpflegung un-
tergebracht sind (Bedarfe nach § 62 Ab-
satz 3 Sozialgesetzbuch III), 

→  über 18 Jahre und behindert sind und 
während einer berufsvorbereitenden 
Bildungsmaßnahme, einer → Unter-
stützten Beschäftigung und bei Grund-
ausbildung anderweitig außerhalb eines 
Wohnheimes oder Internats mit Kos-
tenerstattung für Unterbringung und 
Verpflegung untergebracht sind (Bedarf 
nach § 124 Absatz 1 Nr. 3 Sozialgesetzbuch 
III), 

→  während einer beruflichen Ausbildung 
(duale Ausbildung) im Internat, Wohn-
heim oder beim Ausbilder mit Vollver-
pflegung untergebracht sind (Bedarfe 

nach §§ 61 Absatz 2 und 3 Sozialgesetzbuch 
III), 

→  behindert sind und während einer be-
ruflichen Ausbildung mit Unterbringung 
im Internat, Wohnheim, beim Ausbilder 
oder in einer besonderen Einrichtung 
für behinderte Menschen bei Kosten-
übernahme durch die Agentur für Ar-
beit oder einem anderen Leistungsträ-
ger untergebracht sind (Bedarf nach  
§ 123 Absatz 1 Nr. 2 Sozialgesetzbuch III), 

→  behindert, unverheiratet oder nicht in 
einer Lebenspartnerschaft verbunden 
sind und unter 21 alt Jahre sind und 
während einer beruflichen Ausbildung 
anderweitig mit Kostenerstattung für 
Unterbringung und Verpflegung unter-
gebracht sind (Bedarf nach § 123 Absatz 
1 Nr. 3 1. Alt. Sozialgesetzbuch III) oder 

→  behindert, verheiratet, in einer Le-
benspartnerschaft verbunden sind und 
über 21 Jahre alt sind und während ei-
ner beruflichen Ausbildung anderweitig 
mit Kostenerstattung für Unterbringung 
und Verpflegung untergebracht sind 
(Bedarf nach § 123 Absatz 1 Nr. 3 2. Alt 
Sozialgesetzbuch III) oder 

→  behindert sind und während einer be-
rufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme 
in einem Wohnheim, einem Internat 
oder einer anderen besonderen Einrich-
tung für behinderte Menschen unterge-
bracht sind, wenn die Kosten von der 
Agentur für Arbeit oder einem anderen 
Leistungsträger übernommen werden 
(Bedarf nach § 124 Absatz 3 Sozialgesetz-
buch III). 

Die vom Leistungsausschluss nach dem 
Sozialgesetzbuch II betroffenen Auszubil-
denden können Leistungen nach § 27 Ab-
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satz 2 Sozialgesetzbuch II (z. B. Mehrbedarfe 
bei Schwangerschaft, für Alleinerziehende, 
bei kostenaufwändiger Ernährung) und  
§ 27 Absatz 3 Sozialgesetzbuch II (z. B. Leis-
tungen für Regelbedarf, Unterkunft und 
Heizung, Beiträge zur Kranken- und Pfle-
geversicherung in Härtefällen als Darle-
hen) erhalten 

Die Ausbildung von Menschen mit Behin-
derung wird im Rahmen der → Eingliede-
rungshilfe für behinderte Menschen geför-
dert. 

§ 7 Absätze 5 und 6 Sozialgesetzbuch II,  
§ 27 Absätze 2 und 3 Sozialgesetzbuch II

 Z  Jobcenter 

www.arbeitsagentur.de  
www.stmas.bayern.de/grundsicherung

→ Ausbildungsförderung im Rahmen der 
Sozialhilfe 
Leistungen zum Lebensunterhalt (→ Le-
bensunterhalt, Hilfe zum) sowie der → 
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs-
minderung nach dem Sozialgesetzbuch XII 
sind für Auszubildende, deren Ausbildung 
im Rahmen des Bundesausbildungsförde-
rungsgesetzes oder der §§ 51, 57 und 58 
des Sozialgesetzbuches III dem Grunde 
nach förderfähig ist, grundsätzlich nur in 
besonderen Härtefällen bzw. in den § 22 
Absatz 2 Sozialgesetzbuch XII genannten 
besonderen Fällen möglich. Eine Leis-
tungsgewährung scheidet außerdem aus, 
wenn der Auszubildende zum Personen-
kreis des Sozialgesetzbuches II gehört. 

Die Ausbildung von Menschen mit Behin-
derung wird im Rahmen der → Eingliede-
rungshilfe für behinderte Menschen geför-
dert. 

 Z  Sozialhilfeverwaltungen bei den Land-
ratsämtern und kreisfreien Städten und 
Bezirken 

Ausbildungsgeld

→ Berufsförderung für Menschen mit Be-
hinderung 

Ausbildungshilfe in der  Sozialhilfe

→ Ausbildungsförderung 

Ausbildungsplatzförderung

→ Fit for Work – Chance Ausbildung 

Ausbildungsprogramme der 
Bayerischen Staatsregierung zur 
Unterstützung des Ausbildungs-
stellenmarktes

→ Ausbildungsförderung

Ausbildungsstellenvermittlung

→ Arbeits- und Ausbildungsstellenvermitt-
lung 

https://www.arbeitsagentur.de/
https://www.stmas.bayern.de/grundsicherung/
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Ausgleichsrente

→ Kriegsopferrente

Auskünfte in sozialen 
 Angelegenheiten

Kostenlose Auskünfte erteilen die Träger 
der gesetzlichen → Krankenversicherung 
und der sozialen → Pflegeversicherung so-
wie in Bayern, als Angelegenheit des eige-
nen Wirkungskreises, auch die Land-
ratsämter und kreisfreien Städte. Die 
Auskunft erstreckt sich auf die Benennung 
der zuständigen Leistungsträger sowie auf 
alle Sach- und Rechtsfragen, die für die 
Ratsuchenden von Bedeutung sein können 
und zu deren Beantwortung die Aus-
kunftstelle imstande ist. 

Die Versicherungsämter erteilen Auskunft 
in allen Angelegenheiten der Sozialver-
sicherung.

§ 15 Sozialgesetzbuch I,  
§ 93 Sozialgesetzbuch IV

In Fragen der gesetzlichen → Rentenversi-
cherung bieten die Rentenversicherungs-
träger, ihre Auskunfts- und Beratungsstel-
len, ihre Versichertenberater sowie die 
Versicherungsämter der Kreise und kreis-
freien Städte und die Gemeindeverwaltun-
gen kostenlos Auskunft und individuelle 
Beratung an. 

Für Personen, die Leistungen der → Pfle-
geversicherung erhalten bzw. beantragt 
haben, besteht gegenüber der Pflegekasse 
bzw. dem Versicherungsunternehmen An-

spruch auf individuelle Beratung und Hilfe-
stellung durch eine Pflegeberaterin oder 
einen Pflegeberater. Die Pflegekassen sol-
len unverzüglich nach Antragstellung einen 
Ansprechpartner benennen und einen kon-
kreten Beratungstermin anbieten oder ei-
nen Beratungsgutschein ausstellen, der es 
ermöglicht, innerhalb von zwei Wochen 
die Beratung in einer unabhängigen Bera-
tungsstelle in Anspruch zu nehmen. Auf 
Wunsch erfolgt die Pflegeberatung unter 
Einbeziehung von Dritten, insbesondere 
Angehörigen und Lebenspartnern, und in 
der häuslichen Umgebung oder in der Ein-
richtung, in der der Anspruchsberechtigte 
lebt. 

§ 7a, 7b Sozialgesetzbuch XI

In Fragen der → Sozialhilfe und der → 
Kriegsopferfürsorge geben die Träger der 
Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge 
(Sozialhilfeverwaltungen und Kriegsopfer-
fürsorgestellen bei den Landratsämtern 
und kreisfreien Städten, Bezirke, Zentrum 
Bayern Familie und Soziales) Rat und Aus-
kunft. Sie beraten auch in sonstigen sozia-
len Angelegenheiten, sofern das nicht 
durch andere Stellen (so in erster Linie 
Verbände der freien Wohlfahrtspflege) ge-
schieht. §§ 8, 11 Sozialgesetzbuch XII, § 25b 
Absatz 3 Bundesversorgungsgesetz

In Fragen der Kinder- und Jugendhilfe ste-
hen die Jugendämter in den kreisfreien 
Städten und Landkreisen zur Verfügung. 
Auskünfte und Beratung bei Schwanger-
schaftsproblemen → Schwangerschaft, 
Hilfen bei. Weitere Auskünfte zu Unter-
stützungsleistungen für Familien → Famili-
en, Hilfen für. 



auSLändiSche arbeitnehmer 

57

In allen übrigen sozialen Angelegenheiten 
geben auch die für Leistungsgewährung je-
weils zuständigen Stellen Auskunft. 
Staatsbürger mit geringem Einkommen 
können in Rechtsangelegenheiten des täg-
lichen Lebens eine unentgeltliche oder na-
hezu kostenlose Rechtsberatung durch ei-
nen Rechtsanwalt oder beim zuständigen 
Amtsgericht erhalten → Beratungshilfe. 

Ferner steht das Zentrum Bayern Familie 
und Soziales für Fragen zu folgenden Leis-
tungen zur Verfügung:

→  → Elterngeld
→  → Landeserziehungsgeld
→  → Bayerisches Betreuungsgeld
→  → Familienerholung in Familienferien-

stätten

Auskünfte und Beratung bei AIDS → AIDS

Ausländische Arbeitnehmer

→ Beratung und Hilfen zur Integration 
Ausländische Arbeitnehmer und ihre Fami-
lienangehörigen können bei besonderen 
Beratungsstellen Auskunft und Hilfe erhal-
ten und werden bei ihrer Integration unter-
stützt. 

Beratungsstellen insbesondere zur Aner-
kennung ausländischer Bildungsqualifikati-
onen befinden sich in größeren Orten 
 Bayerns. 

www.sozialministerium.bayern.de/ 
berufsbildung/anerkennung-ausland/ 
index.php#beratung

Weiterführende Links:  
www.stmi.bayern.de/mui/integrations-
politik/index.php  
www.integration-in-deutschland.de

→  Anerkennung ausländischer Berufs-
qualifikationen 

Ausländische Arbeitnehmer haben die 
Möglichkeit, die Gleichwertigkeit ihrer 
mitgebrachten Qualifikationen feststellen 
zu lassen (→ Berufsabschluss; Anerken-
nung). 

www.sozialministerium.bayern.de/berufs-
bildung/anerkennung-ausland/index.php  
www.eap.bayern.de/informationen/ 
berufsanerkennung  
www.anerkennung-in-deutschland.de/
html/de/index.php

→ Rechte in der Sozialversicherung 
In der Bundesrepublik Deutschland be-
schäftigte ausländische Arbeitnehmer von 
deutschen Arbeitgebern haben in der ge-
setzlichen → Sozialversicherung die glei-
chen Rechte und Pflichten wie inländische 
Arbeitnehmer. Dagegen sind Arbeitneh-
mer, die von einem Arbeitgeber aus dem 
Ausland im Rahmen des ausländischen Be-
schäftigungsverhältnisses zeitlich begrenzt 
in die Bundesrepublik entsandt werden, 
nicht sozialversicherungspflichtig. 

Für Arbeiternehmer aus den EU-Mitglied-
staaten gelten besondere sozialversiche-
rungsrechtliche Koordinierungsregelungen 
der EU, für Arbeiternehmer aus einer Rei-
he anderer Staaten finden zwischenstaatli-
che → Sozialversicherungsabkommen An-
wendung. 

https://www.stmas.bayern.de/berufsbildung/anerkennung-ausland/index.php%23beratung
https://www.stmas.bayern.de/berufsbildung/anerkennung-ausland/index.php
https://www.stmas.bayern.de/berufsbildung/anerkennung-ausland/index.php%23beratung
https://www.stmi.bayern.de/mui/integrationspolitik/index.php
https://www.stmi.bayern.de/mui/integrationspolitik/index.php
https://www.bamf.de/DE/Themen/Integration/integration_node.html
https://www.stmas.bayern.de/berufsbildung/anerkennung-ausland/index.php
https://www.stmas.bayern.de/berufsbildung/anerkennung-ausland/index.php
http://www.eap.bayern.de/informationen/berufsanerkennung
http://www.eap.bayern.de/informationen/berufsanerkennung
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/index.php
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/index.php
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Für Auskünfte sowie für die Leistungsge-
währung im Bereich der Rentenversiche-
rung sind für jeden betreffenden Staat 
spezielle Verbindungsstellen (Deutsche 
Rentenversicherung Bund, Deutsche Ren-
tenversicherung Knappschaft-Bahn-See 
bzw. regionaler Rentenversicherungsträ-
ger) zuständig. Leistungen der gesetzli-
chen Krankenversicherung gewähren die 
Krankenversicherungsträger in Deutsch-
land bzw. im betreffenden anderen Staat. 
Verbindungsstelle für den Bereich der ge-
setzlichen Krankenversicherung ist bun-
desweit die Deutsche Verbindungsstelle 
Krankenversicherung – Ausland (DVKA). 

www.deutsche-rentenversicherung.de 
www.kbs.de  
www.dvka.de

Ausländische Flüchtlinge,  
Hilfen für

→ Zuwanderer, nichtdeutsche, Hilfen für 

Auslandsaufenthalt

→ Krankenversicherung 
Ein Versicherungsschutz in der deutschen 
gesetzlichen → Krankenversicherung be-
steht nur bei einer Beschäftigung oder bei 
einem Wohnsitz im Bundesgebiet.

Hiervon bestehen folgende Ausnahmen:

Versicherte der deutschen gesetzlichen 
Krankenversicherung können Leistungs-
ansprüche bei vorübergehendem Aufent-
halt im (EWR-)Ausland wahlweise auf der 

Basis von zwei verschiedenen Rechts-
grundlagen geltend machen: 

a) auf Basis des zwischen- und überstaatli-
chen Rechts im Rahmen von bilateralen 
Sozialversicherungsabkommen und der 
EG-Verordnungen über soziale Sicherheit Nr. 
883/2004 und Nr. 987/2009

→  Gezielt gesuchte Auslandsbehandlung: 
mit vorheriger Zustimmung der Kran-
kenkasse gegen Vorlage der entspre-
chenden Vordrucke

→  Behandlung bei sonstigen Auslandsauf-
enthalten (z. B. Urlaubsreisen): ohne 
vorherige Zustimmung gegen Vorlage 
der EU-Krankenversicherungskarte 
oder entsprechender Vordrucke 

Das Sozialversicherungsrecht der EU ist 
auf die EU-Mitgliedstaaten und auch auf 
die EWR-Staaten, Island, Liechtenstein, 
Norwegen, sowie im Verhältnis zur 
Schweiz anwendbar. Abkommen Staaten 
sind weiter die europäischen Staaten Bos-
nien und Herzegowina, Kroatien, Mazedo-
nien, Serbien, Montenegro sowie außereu-
ropäische Staaten wie z. B. Türkei, 
Tunesien und Marokko. 

b) auf Basis des innerstaatlichen deut-
schen Rechts in Umsetzung der Recht-
sprechung des Europäischen Gerichtsho-
fes (EuGH) in Verbindung mit der 
jeweiligen Satzung der Krankenkasse 

→  Krankenhausbehandlung mit vorheriger 
Zustimmung

→  Gesundheitsleistungen außerhalb des 
Krankenhauses: ohne vorherige Geneh-
migung, jedoch ggf. unter Einhaltung 

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Home/home_node.html%3Bjsessionid%3D24BF24DA6842C120D1F1A12678DABD64.delivery2-9-replication
www.kbs.de
www.dvka.de
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des innerdeutschen Antrags- und Be-
gutachtungsverfahrens (z. B. Heil- und 
Kostenplan, Einschaltung des Medizini-
schen Dienstes der Krankenversiche-
rung – MDK) 

Es ist zu beachten, dass in einigen Fällen 
das Erstattungssystem gilt. Die Leistungen 
sind begrenzt bis zur Höhe dessen, was in 
Deutschland bezahlt werden würde. 

Im Rahmen des über- und zwischen-
staatlichen Rechts und im innerstaatliche 
 deutschen Recht gibt es noch spezielle 
 Re gelungen für Arbeitnehmer, die vom 
 Arbeitgeber für eine begrenzte Zeit ins 
Ausland entsandt werden, und für Rent-
ner, die dauernd im Ausland leben, sowie 
für deren Familienangehörige. Auch für 
 ältere Versicherte und chronisch Kranke, 
für die eine Reisekrankenversicherung 
nicht abgeschlossen werden kann, sowie 
hinsichtlich der Kostenübernahme für 
Schutzimpfungen vor einem beruflich be-
dingten Auslandsaufenthalt bestehen Son-
derregelungen. 

In einem weiteren Ausnahmefall können 
die Kosten der Behandlung einer Krank-
heit im vertragslosen Ausland von der 
Krankenkasse ganz oder teilweise dann 
übernommen werden, wenn eine dem 
 allgemein anerkannten Stand der medizini-
schen Erkenntnisse entsprechende Be-
handlung nur außerhalb der Bundesrepub-
lik Deutschland möglich ist. 

Wegen der Kompliziertheit der bestehen-
den Regelungen empfiehlt es sich, vor dem 
Auslandsaufenthalt mit der Krankenkasse 
die bestehenden Möglichkeiten der Kos-
tentragung aus der deutschen gesetzlichen 

Krankenversicherung konkret abzuklären. 
Hinweise allgemeiner Art ergeben sich be-
reits auf der Internetseite der Deutschen 
Verbindungsstelle Krankenversicherung Aus-
land (DVKA) beim GKV-Spitzenverband. 

Auf europäischer Ebene wurde die soge-
nannte Patientenrechte-Richtlinie verab-
schiedet. Die Umsetzungsfrist für die Mit-
gliedstaaten endete am 25. Oktober 2013. 
Die Richtlinie setzt insbesondere die vom 
EuGH entwickelten Grundsätze zur gren-
züberschreitenden Inanspruchnahme von 
Leistungen um. Die Richtlinie schafft 
Rechtssicherheit für Patienten, die sich für 
eine medizinische Behandlung in einen an-
deren Mitgliedstaat begeben. Jeder Mit-
gliedsstaat musste eine „nationale Kon-
taktstelle“ errichten, die Patientinnen und 
Patienten über ihre Rechte und Pflichten 
bei einer grenzüberschreitenden Gesund-
heitsversorgung unterrichtet. In Deutsch-
land nimmt die Aufgabe der nationalen 
Kontaktstelle der Spitzenverband Bund 
der Krankenkassen – Deutsche Verbin-
dungsstelle Krankenversicherung - Aus-
land – wahr. 

§§ 3, 4 Sozialgesetzbuch IV, §§ 13, 16 – 18, 
§19d Sozialgesetzbuch V, bilaterale Sozialversi-
cherungsabkommen; Verordnungen (EG) 
883/2004 und 987/2009 sowie u. U. Verord-
nungen [EWG] Nr. 1408/71 und 574/72), Pati-
entenrichtlinie 2011/24/EU; Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofs

 Z  Arbeitgeber; gesetzliche Krankenkas-
sen; Deutsche Verbindungsstelle Kranken-
versicherung-Ausland beim GKV-Spitzen-
verband 
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www.dvka.de  
www.patientenportal.bayern.de  
www.eu-patienten.de/

→  Pflegeversicherung 
Leistungen der → Pflegeversicherung ru-
hen, solange sich der Pflegebedürftige im 
Ausland aufhält. Bei vorübergehendem 
Auslandsaufenthalt von bis zu 6 Wochen 
im Kalenderjahr ist das → Pflegegeld oder 
anteilige Pflegegeld (→ Kombinationsleis-
tung) weiter zu gewähren. Für die Pfle-
gesachleistung gilt dies nur, soweit die 
Pflegekraft, die ansonsten die Pflegesach-
leistung erbringt, den Pflegebedürftigen 
während des Auslandsaufenthaltes beglei-
tet.

Angehörige von EU- bzw. EWR-Staaten er-
halten aufgrund eines Urteils des Europäi-
schen Gerichtshofs vom 05.03.1998 Pfle-
gegeld in die anderen EU/EWR-Länder 
ohne zeitliche Begrenzung, solange sie der 
deutschen Pflegeversicherung angehören. 

Die Leistungen zur sozialen Sicherung der 
Pflegeperson (→ Rentenbeiträge) ruhen 
nicht bei vorübergehendem Auslandsauf-
enthalt von bis zu 6 Wochen im Kalender-
jahr.

§ 34 Sozialgesetzbuch XI 

 Z  Soziale Pflegekassen 

→  Rentenversicherung 
Bezieher von Renten aus der gesetzlichen 
→ Rentenversicherung erhalten bei vorü-
bergehendem Aufenthalt im Ausland die 
Rente voll gezahlt; bei dauerndem Aus-

landsaufenthalt grundsätzlich nur soweit, 
als sie auf den im Bundesgebiet zurückge-
legten Zeiten beruht. 

Eine volle Rentenzahlung ist auch in die 
EU/EWR-Staaten und Abkommens Staa-
ten (→ Sozialversicherungsabkommen) 
vorgesehen.

§§ 110 – 114 Sozialgesetzbuch VI, bilaterale 
 Sozialversicherungsabkommen, Verordnungen 
(EG) 883/2004 und 987/2009 

 Z  Gesetzliche Rentenversicherungsträger

www.deutsche-rentenversicherung.de

→  Kriegsopferversorgung 
→ Kriegsopfer mit Wohnsitz oder ge-
wöhnlichen Aufenthalt im Ausland, erhal-
ten mit gewissen Einschränkungen Rente 
wie im Inland.

§ 64 Bundesversorgungsgesetz 

 Z  Zentrum Bayern Familie und  Soziales 
– Hauptfürsorgestelle 

www.zbfs.bayern.de

→  Kriegsopferfürsorge 
Leistungen der → Kriegsopferfürsorge 
können mit gewissen Einschränkungen 
auch Deutschen gewährt werden, die ih-
ren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufent-
halt im Ausland haben. Bei Aufenthalt in 
Österreich → Zwischenstaatliche Verträge 

§ 64b Bundesversorgungsgesetz

www.dvka.de
www.patientenportal.bayern.de
https://www.eu-patienten.de/
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Home/home_node.html
www.zbfs.bayern.de
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 Z  Zentrum Bayern Familie und  Soziales 
– Hauptfürsorgestelle 

www.zbfs.bayern.de

→  Sozialhilfe 
Eine Leistungsgewährung nach dem Sozi-
algesetzbuch XII setzt grundsätzlich einen 
tatsächlichen Aufenthalt, die Grundsiche-
rung im Alter und bei Erwerbsminderung 
einen gewöhnlichen Aufenthalt im Bun-
desgebiet voraus. Bei einem vorüberge-
henden Auslandsaufenthalt ist eine Leis-
tungseinstellung zu prüfen. Empfänger von 
Leistungen der Grundsicherung im Alter 
und bei Erwerbsminderung, die sich länger 
als vier Wochen ununterbrochen im Aus-
land aufhalten, erhalten nach Ablauf der 
vierten Woche bis zu ihrer nachgewiese-
nen Rückkehr ins Land keine Leistungen 
(§ 41 a Sozialgesetzbuch XII, in Kraft ab 
01.07.2017). 

Deutsche, die ihren gewöhnlichen Aufent-
halt im Ausland haben, erhalten Leistun-
gen der → Sozialhilfe nur dann, wenn sie 
sich in einer außergewöhnlichen Notlage 
befinden und eine Rückkehr in das Inland 
aus bestimmten Gründen nicht möglich 
ist. Die Hilfe wird über die diplomatischen 
und berufskonsularischen Auslandsvertre-
tungen der Bundesrepublik Deutschland 
ausgezahlt. 

§ 24 Sozialgesetzbuch XII

 Z  Sozialhilfeverwaltungen bei den Land-
kreisen, kreisfreien Städten und Bezirken; 
für die Leistungsgewährung an Deutsche 
im Ausland die Sozialhilfeverwaltungen bei 
den Bezirken 

Aussiedler, Hilfen für

→ Spätaussiedler, Hilfen für 

Aussperrung

→ Streik und Aussperrung 

Ausweis für

→  politische Häftlinge 
→ Politische Häftlinge, ehemalige, Hilfen 
für

→  Schwerbehinderte Menschen 
→ Fahrpreis- und Verkehrsvergünstigun-
gen für behinderte Menschen 
→ Menschen mit Behinderung, Hilfen für

www.zbfs.bayern.de


badekuren 

Badekuren

→ Kuren 

Barrierefreiheit

Barrierefrei sind Lebensbereiche dann, 
wenn Menschen mit und ohne Behinde-
rung

→  sie gleichberechtigt mit anderen errei-
chen und nutzen können

→  und zwar ohne besondere Erschwernis
→  und grundsätzlich ohne fremde Hilfe. 

Das Bayerische Behindertengleichstellungs gesetz 
formuliert dies so: „Barrierefrei sind bauli-
che und sonstige Anlagen, Verkehrsmittel, 
technische Gebrauchsgegenstände, Syste-
me der Informationsverarbeitung, akusti-
sche und visuelle Informationsquellen und 
Kommunikationseinrichtungen sowie an-
dere gestaltete Lebensbereiche, wenn sie 
für behinderte Menschen in der allgemein 
üblichen Weise, ohne besondere Er-
schwernis und grundsätzlich ohne fremde 
Hilfe zugänglich und nutzbar sind“. 

Informationen zur Barrierefreiheit sowie 
zu Beratungs- und Serviceangeboten fin-
den Sie unter www.barrierefrei.bayern.de. 

 Z  Bayerisches Staatsministerium für Fa-
milie, Arbeit und Soziales 

Barrierefreiheit für Menschen 
mit Sehbehinderung im 
 Verwaltungsverfahren

Blinde, erblindete und sehbehinderte Men-
schen können nach Maßgabe der Bayeri-
schen Verordnung zur Zugänglichmachung 
von Dokumenten für blinde, erblindete 
und sehbehinderte Menschen im Verwal-
tungsverfahren insbesondere verlangen, 
dass ihnen Bescheide, öffentlich-rechtliche 
Verträge und Vordrucke ohne zusätzliche 
Kosten auch in einer für sie wahrnehmba-
ren Form zugänglich gemacht werden. Vo-
raussetzung ist, dass dies erforderlich ist, 
um eigene Rechte im Verwaltungsverfah-
ren wahrzunehmen. 

Weitere Informationen zu den 
 Verordnungen über  
www.stmas.bayern.de/inklusion/ 
gleichstellungsgesetz/index.php#sec7

Bauarbeiter, Schutz und Hilfen 
für

Für Bauarbeiter bestehen wegen der 
 erheblichen Belastungen und Unfallgefah-
ren besondere Schutzvorschriften. Der 
 Arbeitgeber hat alle erforderlichen Maß-
nahmen zur Sicherheit und zum Gesund-
heitsschutz der Bauarbeiter zu treffen  
(→ Arbeitsschutz). Insbesondere hat er 
neben kol lektiven Schutzmaßnahmen, wie 
z. B.  Absturzsicherungen, die erforderliche 
 persönliche Schutzausrüstung, z. B. Schutz-

www.barrierefrei.bayern.de
https://www.stmas.bayern.de/inklusion/gleichstellungsgesetz/index.php
https://www.stmas.bayern.de/inklusion/gleichstellungsgesetz/index.php
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helm, Gehörschutz, Sicherheitsschuhe und 
Handschuhe zur Verfügung zu stellen; bei 
entsprechender Witterung zusätzlich auch 
Schutzkleidung gegen Kälte und Nässe. 
Auf der Baustelle sind außerdem Toiletten, 
Umkleide-, Pausen-, Wasch- und Trocken-
gelegenheiten und soweit erforderlich Un-
terkünfte, ggf. auch Erste-Hilfe-Räume 
einzurichten. Für auswärtige Bauarbeiter 
müssen auf der Baustelle oder in deren 
Nähe erforderlichenfalls Unterkünfte für 
die Freizeit zur Verfügung stehen. 

Bauherren oder deren Beauftragte sind als 
Veranlasser eines Bauvorhabens verpflich-
tet, bereits bei der Planung dafür zu sor-
gen, dass die baustellenspezifischen Ar-
beitsschutzmaßnahmen berücksichtigt, 
koordiniert und umgesetzt werden. 

§ 3 Arbeitsschutzgesetz, Arbeitsstättenverord-
nung, Baustellenverordnung 

 Z  Gewerbeaufsichtsämter (→ Gewerbe-
aufsicht), in deren Aufsichtsbezirk sich die 
Baustellen befinden 

Bäuerinnenerholung

Für stark in Familie, Haus und Hof bean-
spruchte Bäuerinnen bietet die Bäuerin-
nenerholung ein spezielles Angebot zur Si-
cherung bzw. Wiederherstellung ihrer 
Arbeitskraft. 1951 wurde an der Landwirt-
schaftsschule, Abt. Hauswirtschaft, in 
 Bischofsheim (Unterfranken) das erste 
Bäuerinnenerholungsheim gegründet. Auf-
grund der großen Nachfrage bot der Baye-
rische Bauernverband in der Bäuerinnen-
schule Hartschimmelhof am Ammersee 

(Oberbayern.) in den Sommermonaten 
Bäuerinnenerholung an. Bis heute sind die 
von den Landfrauen im Bayerischen Bau-
ernverband konzipierten Angebote „Kuren 
und Erholen“ bei Bäuerinnen aller Alters-
gruppen sehr stark nachgefragt. 

 Z  Bayerischer Bauernverband

Bayerische Ehrenamtskarte

Die „Ehrenamtskarte Bayern“ ist ein mo-
dernes Instrument der öffentlichen Aner-
kennung Bürgerschaftlichen Engagements. 
Mit der Ehrenamtskarte erhalten die Bür-
gerinnen und Bürger Vergünstigungen bei 
Einrichtungen des Freistaates Bayern 
(staatliche Museen und Schlösser, Bayeri-
sche Seenschifffahrt). Vergünstigungen 
der privaten Wirtschaft (z. B. Rabatte, 
Freikarten) vor Ort sowie bei kommuna-
len Einrichtungen (z. B. Schwimmbäder, öf-
fentlicher Nahverkehr) werden durch die 
sich beteiligenden Landkreise und kreis-
freien Städte akquiriert. Die Ehrenamts-
karte wird ferner von großen Unterneh-
men wie z. B. BMW und Audi sowie dem 
LEGO Land unterstützt. Die Vergünsti-
gungen auf Ebene der Landkreise und 
kreisfreien Städte werden von den sich be-
teiligenden Landkreisen / kreisfreien Städ-
ten gegenseitig anerkannt. Die Ehrenamts-
karte ist ab ihrer Ausstellung 3 Jahre gültig. 

Wer bekommt die Ehrenamtskarte? 
→  Allgemeine Voraussetzungen: Der Land-

kreis oder die kreisfreie Stadt, in dem 
bzw. in der die Ehrenamtlichen wohnen, 
muss sich an der Einführung der Bayeri-
schen Ehrenamtskarte beteiligen. 
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→  Persönliche Voraussetzungen: Folgende 
Voraussetzungen müssen Ehrenamt liche 
erfüllen, wenn sie eine Bayerische Eh-
renamtskarte erhalten wollen: 

 →   Freiwilliges unentgeltliches Engage-
ment von durchschnittlich 5 Stunden 
pro Woche oder bei Projektarbeiten 
mindestens 250 Stunden jährlich.  
Ein angemessener Kostenersatz ist 
 zulässig. 

 →  Mindestens seit zwei Jahren gemein-
wohlorientiert aktiv im Bürgerschaftli-
chen Engagement.

 →  Mindestalter: 16 Jahre
 →  Auf Wunsch erhalten ohne weitere 

Prüfung der Anspruchsvoraussetzun-
gen eine Ehrenamtskarte  
→ Inhaber einer Juleica, 
→  aktive Feuerwehrdienstleistende mit 

abgeschlossener Truppmannausbil-
dung (Feuerwehrgrundausbildung) 
bzw. Feuerwehrdienstleistende, die 
sich in der Ausbildung der Modula-
ren Truppausbildung zum Truppfüh-
rer befinden und dabei mindestens 
schon das sog. Basismodul mit Prü-
fung abgeschlossen haben,

    →  aktive Einsatzkräfte im Katastro-
phenschutz und Rettungsdienst mit 
abgeschlossener Grundausbildung 
für den jeweiligen Einsatzbereich,

    →  Personen, die einen Freiwilligen-
dienst ableisten in einem → Freiwilli-
gen Sozialen Jahr (FSJ), einem → 
Freiwilligen Ökologischen Jahr (FÖJ) 
oder in einem → Bundes-
freiwilligendienst.

Eine unbegrenzt gültige goldene Ehren-
amtskarte erhalten:

→  Inhaber des Ehrenzeichens des Minis-
terpräsidenten,

→  Ehrenamtliche, die nachweislich seit 
mindestens 25 Jahren mindestens  
5 Stunden pro Woche bzw. 250 Stun-
den pro Jahr engagiert sind sowie 

→  Feuerwehrdienstleistende des Freistaa-
tes Bayern und Einsatzkräfte im Katast-
rophenschutz und Rettungsdienst, die 
das Feuerwehrehrenzeichen bzw. die 
Auszeichnung des Bayerischen Innenmi-
nisteriums für 25-jährige oder 40 -jähri-
ge aktive Dienstzeit erhalten haben.

Es wird die Möglichkeit eröffnet, dass 
künftig auch die Ehrenamtlichen die Baye-
rische Ehrenamtskarte erhalten können,

→  die zwar in einer bayerischen Kommune 
wohnen, die die Bayerische Ehrenamts-
karte nicht eingeführt hat, sich aber in 
einer bayerischen Kommune mit Bayeri-
scher Ehrenamtskarte engagieren und 
dort die weiteren Voraussetzungen für 
den Erhalt der Karte erfüllen 
oder

→  die außerhalb Bayerns wohnen, sich 
aber in Bayern in einer Kommune ehren-
amtlich engagieren, die die Bayerische 
Ehrenamtskarte eingeführt hat und dort 
die weiteren Voraussetzungen für den 
Erhalt der Karte erfüllen.
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Die Entscheidung darüber und ob die Vor-
aussetzungen erfüllt sind, trifft die jeweili-
ge Kommune in eigener Verantwortung 
(vgl. Allgemeine Voraussetzungen).

 Z  Landratsamt bzw. kreisfreie Stadt, so-
weit die Kommune an der Einführung der 
Bayerischen Ehrenamtskarte teilnimmt. 

www.ehrenamtskarte.bayern.de

Bayerische Ehrenamts-
versicherung

Mit der Bayerischen Ehrenamtsversiche-
rung stellt der Freistaat Bayern seit 2007 
sicher, dass Ehrenamtliche bei ihrem En-
gagement keine Nachteile erleiden, wenn 
sie selbst keinen entsprechenden Versiche-
rungsschutz haben. Sie gilt nicht nur für 
eingetragene Vereine oder rechtlich eigen-
ständige Organisationen, sondern auch für 
kleine, rechtlich unselbstständige Initiati-
ven, Gruppen und Projekte. 

Die Bayerische Ehrenamtsversicherung 
besteht aus einer Haftpflicht- und einer 
Unfallversicherung. Sie ist eine Auffang-
versicherung und damit nachrangig, d. h. 
eine anderweitig bestehende Haftpflicht- 
oder Unfallversicherung (gesetzlich wie 
privat) geht im Schadensfalle vor. 

Die Bayerische Ehrenamtsversicherung ist 
antrags- und beitragsfrei, die Kosten trägt 
allein der Freistaat Bayern. 

Haftpflichtversicherung

Wer ist versichert? 
→  Versichert sind ehrenamtlich/freiwillig 

für das Gemeinwohl Tätige, die in Bay-
ern aktiv sind oder deren Engagement 
von Bayern ausgeht (z. B. bei Exkursio-
nen, die Landesgrenze überschreiten-
den Veranstaltungen oder Aktionen). 

→  Der konkrete Engagementbereich spielt 
für den Versicherungsschutz keine Rolle.

→  Ehrenamtlich ist eine Betätigung, die 
von Ehrenamtlichen freiwillig und un-
entgeltlich ausgeübt wird, keine Ge-
winnerzielungsabsicht verfolgt und dem 
Gemeinwohl dient. Hierbei sind insbe-
sondere eine gewisse Verfestigung der 
Tätigkeit und ein Bezug zum öffentli-
chen Raum notwendig. 

→  Der Versicherungsschutz richtet sich 
vor allem an ehrenamtlich Tätige, die 
sich in rechtlich unselbstständigen Or-
ganisationen engagieren. 

Wer ist nicht versichert? 
→  Betreute, Teilnehmerinnen und Teilneh-

mer an Veranstaltungen, Besucher usw., 
die nicht ehrenamtlich/freiwillig enga-
giert sind.

→  Die Organisation/Gemeinschaft, für die 
die Tätigkeit erbracht wird: Vereine, 
Verbände, GmbHs, Stiftungen etc. sind 
also weiter in der Pflicht, für den Versi-
cherungsschutz ihrer Ehrenamtlichen zu 
sorgen. Sollte ein Ehrenamtlicher selbst 
in Anspruch genommen werden, be-
steht hierbei die Möglichkeit, bei der 
Organisation Regress zu nehmen. 

https://www.lbe.bayern.de/engagement-anerkennen/ehrenamtskarte/index.php
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→  Ehrenamtliche, für die das hier versi-
cherte Haftpflichtrisiko anderweitig ab-
gesichert ist.

→  Von der Haftpflichtversicherung sind 
solche Schäden ausgeschlossen, die im 
Zusammenhang mit dem Betrieb eines 
KFZ eintreten. Dazu gehören auch Ra-
battverlustschäden. 

Versicherte Leistungen
→  5.000.000 € pauschal für Personen- 

und Sachschäden
→  100.000 € für Vermögensschäden

Unfallversicherung

Wer ist versichert? 
→  Die gleiche Personengruppe wie bei der 

Haftpflichtversicherung.
→  Jedoch besteht im Bereich der Unfall-

versicherung ein Versicherungsschutz 
auch für ehrenamtlich/freiwillig Tätige 
in rechtlich selbstständigen Strukturen. 

→  Das Wegerisiko ist mitversichert.

Wer ist nicht versichert? 
→  Betreute, Teilnehmerinnen und Teilneh-

mer an Veranstaltungen, Besucher, usw., 
die nicht ehrenamtlich/freiwillig enga-
giert sind.

→  Personen, für die ein gesetzlicher → Un-
fallversicherungsschutz besteht.

→  Personen, für die der Träger/die Vereini-
gung, für die sie ehrenamtlich tätig sind, 
bereits eine Unfallversicherung abge-
schlossen hat. 

→  Personen, die aufgrund einer eigenen 
Beitragsleistung bereits Versicherungs-
schutz genießen.

Versicherte Leistungen
→  175.000 € maximal bei 100 % 

 Invalidität
→  10.000 € im Todesfall
→  2.000 € für Zusatz-Heilkosten
→  1.000 € für Bergungskosten

 Z  Die Versicherungskammer Bayern ist 
Partner der Bayerischen Staatsregierung 
bei der Umsetzung der Bayerischen Ehren-
amtsversicherung. Auskünfte zum Versi-
cherungsschutz gibt die Versicherungs-
kammer Bayern unter der zentralen 
Telefonnummer (089) 21 60 37 77. 

www.ehrenamtsversicherung.bayern.de

Bayerischer Bildungsscheck

Der Bayerische Bildungsscheck ist ein An-
gebot des Freistaats Bayern. Er ist ein Pau-
schalzuschuss für die individuelle berufli-
che Fortbildung im Bereich Digitalisierung. 
Das Programm wird vom → Europäischen 
Sozialfonds (ESF) und vom Bayerischen 
Staatsministerium für Familie, Arbeit und 
Soziales finanziert. Der Zuschuss beträgt 
pauschal 500 €. 

Für den Bildungsscheck müssen folgende 
Voraussetzungen erfüllt sein:

→  Arbeitnehmerin/Arbeitnehmer mit 
Wohnsitz und/oder Arbeitsort in Bayern 

→  Brutto-Jahreseinkommen über 20.000 
Euro.

→  Weiterbildung befasst sich mit Themen 
der Digitalisierung.

https://www.stmas.bayern.de/ehrenamt/anerkennungskultur/versicherung.php
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→  Weiterbildung kostet mehr als 500 Euro 
und dauert mindestens acht Stunden.

→  Information durch eine Beraterin oder 
einen Berater für digitale Bildung (Wei-
terbildungsinitiatoren) 

Die Weiterbildungsinitiatoren, informieren 
über den Bildungsscheck und prüfen die 
Berechtigung. Sie schlagen drei passende 
Angebote vor und stellen Ihren Bildungs-
scheck aus. Der Scheck wird beim Bildungs-
träger abgegeben.

 Z  Weiterbildungsinitiatoren (www.stmas.
bayern.de/arbeit/bildungsscheck/index.
php#sec4)

www.stmas.bayern.de/arbeit/ 
bildungsscheck/index.php

Bayerisches Baukindergeld Plus

Mehr Wohnungsbau zu schaffen und zu-
gleich die Eigentumsbildung zu unterstüt-
zen, ist neben der Förderung von bezahl-
baren Mietwohnungen eine zentrale Säule 
bayerischer Wohnungspolitik. 

Damit gerade auch für junge Familien der 
Traum von den eigenen vier Wänden Wirk-
lichkeit werden kann, hat Bayern die Baye-
rische Eigenheimzulage eingeführt, das 
Baukindergeld durchgesetzt und flankiert 
diese Bundesleistung mit dem Bayerischen 
Baukindergeld Plus. 

Das Bayerische Baukindergeld Plus kann 
ab dem 18. September 2018 bei der Baye-
rischen Landesbodenkreditanstalt (Bay-
ernLabo) beantragt werden und wird als 

jährlicher Zuschuss in Höhe von 300 € aus-
gezahlt. Es läuft zehn Jahre. Der Gesamt-
zuschuss beträgt also 3.000 € je Kind. 

Mit dem Bayerischen Baukindergeld Plus 
stockt der Freistaat Bayern das Baukinder-
gelde des Bundes insgesamt 1.500 € pro 
Jahr und Kind und damit auf 15.000 € ins-
gesamt auf. 

Voraussetzung für das Bayerische Baukin-
dergeld Plus ist die Auszahlung des Bau-
kindergeldes des Bundes durch die Kre-
ditanstalt für Wiederaufbau (KfW). 

Gefördert wird der erstmalige Neubau 
und Erwerb von selbstgenutzten Wohnei-
gentum in Bayern. Keine Förderung erhält, 
wer bereits Eigentum an einer selbstge-
nutzten oder vermieteten Wohnimmobilie 
in Deutschland besitzt. 

Gefördert wird, wenn der Baubeginn oder 
der notarielle Kaufvertragsabschluss nicht 
vor dem 01.01.2018 erfolgte. Der Antrag 
kann frühestens nach Bezug des Woh-
nungseigentums und der Auszahlung des 
Baukindergeldes durch die KfW gestellt 
werden. Er muss dann innerhalb von drei 
Monaten nach dem Datum der Auszah-
lungsbestätigung der KfW für das Baukin-
dergeld des Bundes bei der BayernLabo 
eingehen. 

Antragsberechtigt ist, wer zum Zeitpunkt 
der Antragsstellung seit mindestens einem 
Jahr seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt in Bayern hat oder seit mindes-
tens einem Jahr dauerhaft einer Erwerbs-
tätigkeit in Bayern nachgeht. 

https://www.stmas.bayern.de/arbeit/bildungsscheck/index.php%23sec4
https://www.stmas.bayern.de/arbeit/bildungsscheck/index.php%23sec4
https://www.stmas.bayern.de/arbeit/bildungsscheck/index.php
https://www.stmas.bayern.de/arbeit/bildungsscheck/index.php
https://www.stmas.bayern.de/arbeit/bildungsscheck/index.php
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Die Einkommensgrenze liegt für einen 
Haushalt mit einem Kind bei 90.000 € zu 
versteuerndes jährliches Einkommen. Für 
jedes weitere zum Haushalt gehörende 
Kind erhöht sich die Einkommensgrenze 
um je 15.000 €. Kinder können nur ange-
rechnet werden, wenn sie zum Zeitpunkt 
der Antragsstellung unter 18 Jahre alt sind. 

 Z  Für die Abwicklung (Antragsstellung, 
Bewilligung, Auszahlung) ist die Bayern-
Labo zuständig. Das Baukindergeld des 
Bundes kann online bei der KfW beantragt 
werden. 

www.eigenheimzulage.bayern.de  
www.baukindergeld.bayern.de  
www.kfw.de/kfw.de.html  
www.bayernlabo.de/  
public.kfw.de/zuschussportal-web/

Bayerisches Betreuungsgeld

Am 1. September 2018 ist das Bayerische 
→ Familiengeld gestartet. Das → Famili-
engeld bündelt das bisherige Bayerische 
Betreuungsgeld und das Bayerische Lan-
deserziehungsgeld und stockt es auf. Für 
Kinder, die ab dem 1. September 2017 ge-
boren sind, gilt ausschließlich das Bayeri-
sche Familiengeldgesetz. Bei Kindern, die 
vom 1. Oktober 2015 bis zum 31. August 
2017 geboren sind, gilt eine Übergangsre-
gelung. 

 Z  Zentrum Bayern Familie und Soziales 
(Servicetelefon: 0931/32 09 09 29, von 
Montag bis Freitag von 08:00 Uhr bis 
12:00 Uhr) 

www.familienland.bayern.de

Bayerisches Familiengeld

→ Familiengeld 

Bayerisches Integrationsforum

→ Integration von Zuwanderern 

Begleitpersonen, notwendige

→ Menschen mit Behinderung, Hilfen für  
→ Fahrpreis- und Verkehrsvergünsti gungen  
→ Reise- und Transportkosten 

Behinderte Kinder, Frühförde-
rung und Frühbehandlung

Frühförderung ist ein System von Hilfean-
geboten, dessen Aufgaben in der Früher-
kennung, der Beratung und Begleitung von 
Eltern, der Frühdiagnostik und der frühen 
Förderung von in ihrer Entwicklung gefähr-
deten Kindern im Säuglings-, Kleinkind- 
und Kindergartenalter bestehen. 

Der rechtzeitigen Erkennung von Entwick-
lungsverzögerungen oder -gefährdungen, 
von drohenden oder bestehenden Behin-
derungen kommt bei Kindern vordringliche 
Bedeutung zu. Die Früherkennung ist we-
sentliche Voraussetzung dafür, dass die er-
forderlichen Maßnahmen der Frühförde-
rung rechtzeitig eingeleitet werden 
können. Maßnahmen der Früherkennung 

www.eigenheimzulage.bayern.de
www.baukindergeld.bayern.de
www.kfw.de/kfw.de.html
https://bayernlabo.de/eigenwohnraumfoerderung/baukindergeld/
https://bayernlabo.de/eigenwohnraumfoerderung/baukindergeld/
www.familienland.bayern.de
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sind die in der gesetzlichen → Krankenver-
sicherung, in der → Sozialhilfe oder in der 
→ Kriegsopferfürsorge vorgesehenen Un-
tersuchungen (→ Früherkennung von 
Krankheiten, Leistungen zur). 

Maßnahmen der Frühförderung leisten 
Hilfestellung beim Erlernen des Gebrauchs 
der Sinne, bei der Entwicklung der körper-
lichen Beweglichkeit, der emotionalen und 
kognitiven Entwicklung, beim Sprachauf-
bau und der Sprachentwicklung, beim Er-
werb lebenspraktischer Fähigkeiten und 
Fertigkeiten sowie bei der Entwicklung so-
zialen Verhaltens. Auch soll die persönli-
che Entwicklung des behinderten oder von 
einer Behinderung bedrohten Kindes ganz-
heitlich gefördert und dadurch eine Teilha-
be am Leben der Gesellschaft ermöglicht 
bzw. erleichtert werden. Die Leistungen 
umfassen jeweils auch die Beratung und 
Begleitung der Eltern oder anderer Be-
zugspersonen. 

Im Rahmen eines ganzheitlichen Förder-
konzepts, das familienorientiert und inter-
disziplinär ausgerichtet ist (Komplexleis-
tung, Frühförderung), werden nach den 
individuellen Bedürfnissen des Kindes 

→  ärztliche Maßnahmen (Pädiater, Ortho-
päden, Chirurgen, Neurologen usw.),

→  medizinisch-therapeutische Maßnah-
men (Krankengymnasten, Logopäden, 
Beschäftigungstherapeuten usw.),

→  pädagogische Maßnahmen (Diplompä-
dagogen, Sonderpädagogen, Sozialpäd-
agogen, Heilpädagogen usw.),

→  psychologische Maßnahmen (Dip-
lompsychologen, Psychotherapeuten) 
durchgeführt.

Die Komplexleistung Frühförderung wird 
von anerkannten interdisziplinären Früh-
förderstellen angeboten. Orte der Leis-
tungserbringung der Komplexleistung 
Frühförderung können sein: die häusliche 
Umgebung, die Kindertageseinrichtung 
oder die interdisziplinäre Frühförderstelle. 

Leistungen der Frühförderung und Frühbe-
handlung können beispielsweise auch in 
sozialpädiatrischen Zentren und Praxen 
niedergelassener Therapeuten erbracht 
werden. 

§§ 11, 26-28, 31-33, 39, 40, 43, 43a Sozialge-
setzbuch V, §§ 46, 48 76, 79 Sozialgesetzbuch 
IX, §§ 47, 53 ff. Sozialgesetzbuch XII, § 10 Ab-
satz 6 Bundesversorgungsgesetz, § 27d Bundes-
versorgungsgesetz i. V m. §§ 47, 53 ff. Sozialge-
setzbuch XII, Frühförderverordnung – (FrühV) 

 Z  Gesetzliche Krankenkassen; Sozialhil-
feverwaltungen; Kriegsopferfürsorgestellen 
und Jugendämter bei den Landratsämtern 
und kreisfreien Städten; Gesundheits- und 
Schulämter; Zentrum Bayern Familie und 
Soziales – Hauptfürsorgestelle 

Behinderte Kinder, Schulbildung 
für

→ Förderschulen – Schulen zur sonderpäd-
agogischen Förderung 

Behinderte Kinder, seelische 
Behinderung

→ Seelisch behinderte Kinder,  
Leistungen für 



behindertendienSte

Behindertendienste (Dienste der 
offenen Behindertenarbeit)

Für ganz Bayern wurde ein flächendecken-
des Netz von Diensten der Offenen Be-
hindertenarbeit aufgebaut. Sie sollen er-
gänzend zu den allgemeinen → Sozialen 
Diensten spezielle Hilfen für Menschen 
mit Behinderung und chronisch Kranke so-
wie deren Familien anbieten. Aufgabe die-
ser Dienste ist, 

→  → Menschen mit Behinderung und 
chronisch Kranke sowie deren Familien 
umfassend in allen Lebensbereichen zu 
beraten und zu betreuen,

→  den Menschen mit Behinderung eine 
gleichberechtigte Teilhabe am Leben 
und ein selbstbestimmtes Leben zu er-
möglichen und

→  die Familien mit Angehörigen mit Behin-
derung zu entlasten.

Organisatorisch sind die ambulanten Bera-
tungs- und Betreuungsdienste für → Men-
schen mit Behinderung vor allem angebun-
den an Sozialstationen, 
Behinderteneinrichtungen bzw. Behinder-
tenverbände.

Kostenträger der Betreuungs- und sonsti-
gen Hilfsleistungen sind vor allem die Träger 
der Sozialhilfe im Rahmen der Einglieder-
ungshilfe für Menschen mit Behinderung.

Gemeinsame Förderrichtlinien des  Bayerischen 
Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Sozia-
les und der Bayerischen Bezirke

 Z  Verbände der freien Wohlfahrtspflege; 
Behindertenverbände; Sozialhilfeverwal-
tungen bei den Bezirken 

www.stmas.bayern.de/inklusives-leben/
offene-behindertenarbeit/index.php

Behindertenerholung

Beschädigte im Sinne des Bundesversor-
gungsgesetzes und deren Hinterbliebene 
(→ Kriegsopfer, Hilfen für) haben An-
spruch auf Erholungshilfe, wenn diese 
nach ärztlichem Zeugnis, in Zweifelsfällen 
nach Bestätigung durch das Gesundheits-
amt oder das Versorgungsamt, zur Erhal-
tung der Gesundheit oder Arbeitsfähigkeit 
notwendig und zweckmäßig ist. Bei Be-
schädigten muss zusätzlich die Erholungs-
bedürftigkeit durch die anerkannten Schä-
digungsfolgen bedingt sein; dies wird bei 
Schwerbeschädigten stets angenommen. 
Erholungshilfe kann auch für den Ehegat-
ten oder Lebenspartner des Beschädigten 
gewährt werden. Die Dauer des Erho-
lungsaufenthaltes darf in der Regel 3 Wo-
chen nicht überschreiten. 

§ 27b Bundesversorgungsgesetz

Nicht kriegsbeschädigte behinderte Men-
schen (→ Menschen mit Behinderung, Hil-
fen für) können unter bestimmten Voraus-
setzungen von staatlich geförderten 
Erholungsmaßnahmen Gebrauch machen, 
die insbesondere von den Verbänden der 
freien Wohlfahrtspflege und den Behin-
dertenverbänden durchgeführt werden. 

https://www.stmas.bayern.de/inklusives-leben/offene-behindertenarbeit/index.php
https://www.stmas.bayern.de/inklusives-leben/offene-behindertenarbeit/index.php
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 Z  Träger der → Kriegsopferfürsorge 
(Zentrum Bayern Familie und Soziales – 
Hauptfürsorgestelle; Kriegsopferfürsorge-
stellen bei den Landratsämtern und kreis-
freien Städten) für Erholungshilfe im 
Rahmen des Bundesversorgungsgesetzes; 
für andere Erholungsmaßnahmen Träger 
der freien Wohlfahrtspflege (Caritas, Inne-
re Mission, Arbeiterwohlfahrt) und Sozial-
hilfeverwaltungen bei den Landratsäm-
tern, kreisfreien Städten und Bezirken 

Behindertenselbsthilfe

Eine wichtige Hilfe für → Menschen mit 
Behinderung oder chronisch kranke Men-
schen stellen Selbsthilfegruppen vor Ort 
und die selbsthilfeorientierten Verbände 
dar. Sie beraten betroffene Menschen bei 
den verschiedensten Problemen und Fra-
gestellungen, bieten Möglichkeiten des 
Austausches und der Begegnung und sind 
ein wirkungsvolles Forum der Vertretung 
der Anliegen und Interessen der → Men-
schen mit Behinderung oder chronisch 
kranker Menschen. Kristallisationspunkt 
der Selbsthilfe der → Menschen mit Be-
hinderung oder chronisch kranker Men-
schen auf Landesebene ist die Landesar-
beitsgemeinschaft SELBSTHILFE von 
Menschen mit Behinderung und chroni-
scher Erkrankung und ihrer Angehörigen in 
Bayern e. V. (LAG Selbsthilfe), Dachorgani-
sation von mehr als 100 Landesbehinder-
tenverbänden in Bayern. Die Interessen 
von Mädchen und Frauen mit Behinderung 
vertreten die Netzwerkfrauen-Bayern mit, 
deren Geschäftsstelle an die LAG organi-
satorisch angegliedert ist. Die Selbsthil-
fekoordination Bayern (Seko) ist Dachor-

ganisation der örtlichen Selbsthilfekon-
taktstellen und eine Einrichtung zur 
landesweiten Vernetzung und Unterstüt-
zung der Selbsthilfe im Gesundheits- und 
Sozialbereich. 

Richtlinie zur Förderung von Selbsthilfegruppen 
für Inklusion und Teilhabe von Menschen mit Be-
hinderung oder chronischer Krankheit des Bayeri-
schen Staatsministeriums für Arbeit und Soziales, 
Familie und Integration.

 Z  Verbände der freien Wohlfahrtspflege; 
Behindertenverbände; Landesarbeitsge-
meinschaft Selbsthilfe; Zentrum Bayern 
Familie und Soziales 

www.zbfs.bayern.de  
www.lag-selbsthilfe-bayern.de  
www.seko-bayern.de  
www.netzwerkfrauen-bayern.de

Behindertensport

Den Menschen mit Behinderung soll durch 
ärztlich zu verordnenden Behinderten-
sport ermöglicht werden, ihre Leistungs-
fähigkeit zu erhalten und zu steigern. Der 
Sport umfasst heilgymnastische und 
 bewegungstherapeutische Übungen, die 
als Gruppenbehandlung unter ärztlicher 
 Betreuung in regelmäßig abgehaltenen 
Veranstaltungen durchzuführen sind.  
Er kann im Rahmen der gesetzlichen → 
Krankenversicherung gewährt werden, 
wenn die Krankenkasse zuletzt → Kran-
kenbehandlung geleistet hat oder noch 
leistet, aber auch als ergänzende Leistung 
zu einer von einer landwirtschaftlichen Al-
terskasse durchgeführten stationären Heil-

www.zbfs.bayern.de
https://www.lag-selbsthilfe-bayern.de/
https://www.seko-bayern.de/
https://netzwerkfrauen-bayern.de/
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behandlung. Im Rahmen der gesetzlichen 
→ Unfallversicherung und → Rentenversi-
cherung ist er bei Vorliegen der allgemei-
nen Voraussetzungen zu gewähren. So-
weit kein Rehabilitationsträger (→ 
Rehabilitation) dieser Versicherungszwei-
ge zuständig ist, kann Behindertensport 
auch im Rahmen der → Sozialhilfe und → 
Kriegsopferfürsorge durchgeführt werden. 

Kriegsbeschädigte (→ Kriegsopfer, Hilfen 
für) können zur Wiedergewinnung und Er-
haltung ihrer körperlichen Leistungsfähig-
keit auch an Versehrtenleibesübungen teil-
nehmen. Dabei müssen die einzelnen 
Sportarten (z. B. Schwimmen, Sitzball, 
Krückenskifahren) auf die besonderen Be-
dürfnisse der Beschädigten abgestellt sein. 

Über die vorgenannten Möglichkeiten hin-
aus können Menschen mit Behinderung 
die von Behindertensportvereinen und den 
ihnen angeschlossenen Organisationen 
 angebotenen Sportkurse und Übungsver-
anstaltungen in Anspruch nehmen (Zivil-
behindertensport). Diese behinderten-
sportlichen Aktivitäten werden mit 
freiwilligen Zuschüssen aus dem Sozial-
haushalt unterstützt. 

§ 43 Sozialgesetzbuch V i. V. m. § 64 Absatz 1 
Nr. 3 Sozialgesetzbuch IX, § 39 Absatz 1 Sozial-
gesetzbuch VII, § 7 Absatz 2 Gesetz über eine 
Altershilfe für Landwirte, §§ 53 ff. Sozialgesetz-
buch XII, §§ 10 Absatz 3, 11a, 27d Bundesver-
sorgungsgesetz i. V m. §§ 53 ff. Sozialgesetzbuch 
XII

 Z  Gesetzliche Krankenkassen; Renten- 
und Unfallversicherungsträger; Versiche-

rungsämter bei den Landratsämtern und 
kreisfreien Städten; Sozialhilfeverwaltun-
gen bei den Landratsämtern, kreisfreien 
Städten und Bezirken; Kriegsopferfürsor-
gestellen bei den Landratsämtern und 
kreisfreien Städten; Zentrum Bayern Fami-
lie und Soziales – Hauptfürsorgestelle, 
 Zentrum Bayern Familie und Soziales – 
Versorgungsamt; Behinderten- und Ver-
sehrten-Sportverband Bayern; Behinder-
tensportverbände und -vereine 

Beistandschaft

Ein Elternteil, dem für ein Kind die alleinige 
Sorge zusteht bzw. bei gemeinsamer elter-
licher Sorge in dessen Obhut es sich befin-
det, kann auf schriftlichen Antrag eine Bei-
standschaft für das Kind erhalten. 
Beistand wird das Jugendamt. Möglich ist 
auch eine sog. Vereinsbeistandschaft. 

Aufgaben des Beistandes sind die Feststel-
lung der Vaterschaft und/oder die Geltend-
machung von Unterhaltsansprüchen. Die 
Beistandschaft schränkt die elterliche 
 Sorge nicht ein. Sie endet u. a. mit Auf-
gabenerfüllung oder auf schriftliches Ver-
langen des antragsbefugten Elternteils, 
aber auch mit der Volljährigkeit des Kindes 
oder wenn sein Wohnsitz ins Ausland ver-
legt wird. 

Die Beistandschaft ist kostenlos. Sie tritt 
unabhängig von der Staatsangehörigkeit 
des Kindes ein. Voraussetzung ist aller-
dings, dass das Kind minderjährig ist und 
seinen Wohnsitz in Deutschland hat. 
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Soweit der Beistand zur Geltendmachung 
des → Unterhalts beauftragt ist, ermittelt 
er das Einkommen des Unterhaltspflichti-
gen. Daraus errechnet er die Höhe des → 
Unterhalts. Durch Gespräche mit den Be-
teiligten kann eine Einigung herbeigeführt 
werden. Wenn der Unterhaltsverpflichtete 
freiwillig die Erfüllung seiner Unterhalts-
verpflichtung erklärt, kann dies im Ju-
gendamt beurkundet werden. Ist der → 
Unterhalt streitig, so vertritt der Beistand 
das Kind in einem gerichtlichen Unter-
haltsverfahren. Weitere Informationen 
sind in der Broschüre „Die Beistandschaft“ 
des Bundesfamilienministeriums enthal-
ten. 

§§ 1712 ff. Bürgerliches Gesetzbuch, § 52a ff 
 Sozialgesetzbuch VIII, Artikel 61 Gesetz zur Aus-
führung der Sozialgesetze

 Z  Jugendämter bei den Landratsämtern 
und kreisfreien Städten 

Beiträge in der Sozial-
versicherung

In der gesetzlichen → Sozialversicherung 
als Arbeitnehmer Versicherte haben nach 
den Vorschriften der einzelnen Versiche-
rungszweige aus ihrem Arbeitsentgelt, aus 
bestimmten → Sozialleistungen, wie z. B. 
→ Krankengeld, sowie aus erhaltenen → 
Sachbezügen Beiträge zu zahlen. Die Bei-
tragshöhe bemisst sich nach einem be-
stimmten Prozentsatz der beitragspflichti-
gen Einnahmen. Es wird höchstens das 
Einkommen bis zur → Beitragsbemes-
sungsgrenze zu Grunde gelegt. Der Bei-

trag wird bei Bestehen von → Versiche-
rungspflicht in der Regel je zur Hälfte vom 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber getragen 
(Ausnahmen: siehe unten sowie → Gleit-
zone); die Beiträge vom Krankengeld hat 
je zur Hälfte der Versicherte und die Kran-
kenkasse zu tragen; in der knappschaftli-
chen Rentenversicherung zahlt der Arbeit-
geber 15,45 % und der Versicherte 9,34 % 
des Entgelts; in der Unfallversicherung 
trägt der Unternehmer die Beiträge allein. 
Selbstständige, die der Versicherungs-
pflicht unterliegen, tragen die Beiträge al-
lein. In der landwirtschaftlichen Alterssi-
cherung und der Krankenversicherung der 
Landwirte (→ Landwirte, soziale Siche-
rung für) hat der landwirtschaftliche Un-
ternehmer die Beiträge für sich selbst und 
die bei ihm mitarbeitenden versicherungs-
pflichtigen Familienangehörigen zu tragen. 

Für Personen, die einen Pflegebedürftigen 
im Pflegegrad 2 bis 5 mindestens 10 Stun-
den wöchentlich, verteilt auf mindestens 
zwei Tage, nicht erwerbsmäßig in seiner 
häuslichen Umgebung pflegen, werden 
Beiträge zur Rentenversicherung von der 
jeweiligen Pflegekasse getragen (→ Pfle-
gebedürftigkeit, Leistungen bei). 

Bei einer → freiwilligen Versicherung zah-
len die Mitglieder die Beiträge in der Regel 
allein, bei Beschäftigten mit einem Ein-
kommen über der jeweiligen Jahresarbeits-
entgeltgrenze leistet der Arbeitgeber ei-
nen Zuschuss zur Krankenversicherung (→ 
Beitragszuschüsse für Beschäftigte). Für 
Versicherte, die in Einrichtungen der → Ju-
gendhilfe durch Beschäftigung für eine Er-
werbstätigkeit befähigt werden sollen 



beiträGe in der SoziaL VerSicherunG 

oder in → Werkstätten für behinderte 
Menschen an einer → Berufsförderung 
teilnehmen, trägt der Arbeitgeber den Bei-
trag allein. 

Der Beitragssatz beträgt in der allgemei-
nen → Rentenversicherung 18,6 %, in der 
→ Knappschaftsversicherung 24,7 % 
(15,40 % vom Arbeitgeber und 9,30 % 
vom Versicherten zu tragen) der Monats-
bezüge und in der → Arbeitslosenversi-
cherung 2,5 % der Bemessungsgrundlage. 
In der → Krankenversicherung gilt ein 
 einheitlicher allgemeiner und ermäßigter 
Beitragssatz. Der allgemeine Beitragssatz 
beträgt seit 01.01.2015 14,6 %, der er-
mäßig te Beitragssatz 14 %. Soweit der 
 Finanzbedarf einer Krankenkasse mit den 
Zuweisungen aus dem → Gesundheits-
fonds nicht gedeckt werden kann, hat die 
Krankenkasse in ihrer Satzung die Erhe-
bung eines kassenindividuellen prozentua-
len → Zusatzbeitrages zu bestimmen. Der 
GKV-Spitzenverband ist verpflichtet, eine 
laufend aktualisierte Übersicht der Zusatz-
beitragssätze der Krankenkasse im Internet 
zu veröffentlichen. Das Bundesministeri-
um für Gesundheit gibt jeweils zum 01.11. 
eines Kalenderjahres für das Folgejahr den 
durchschnittlichen → Zusatzbeitrag be-
kannt. Er beträgt für das Jahr 2019 0,9 %. 

In der sozialen → Pflegeversicherung 
 beträgt der Beitragssatz ab 01.01.2019 
3,05 % der Monatsbezüge bis zur → Bei-
tragsbemessungsgrenze. Der Arbeitgeber 
trägt davon die Hälfte (1,575 %). Kinderlo-
se Mitglieder müssen ab Vollendung ihres 
23. Lebensjahres zusätzlich zu ihrem An-
teil am Beitrag zur Pflegeversicherung 
(1,575 %) einen Beitragszuschlag in Höhe 

von 0,25 Beitragssatzpunkten tragen. Zu 
diesem Beitragszuschlag leistet der Arbeit-
geber keinen Anteil. 

Kinderlose Mitglieder, die vor dem 
01.01.1940 geboren sind, sind von dieser 
Zuschlagspflicht ausgenommen. Des Wei-
teren sind Wehrdienstleistende sowie Be-
zieher von → Arbeitslosengeld II von der 
Zuschlagspflicht ausgenommen. Der Bei-
tragszuschlag ist nicht zu zahlen, wenn die 
Elterneigenschaft des Mitglieds der bei-
tragsabführenden Stelle (z. B. Arbeitgeber, 
Rentenversicherung), von Selbstzahlern 
gegenüber der Pflegekasse, nachgewiesen 
wird oder ihr bereits aus anderem Anlass 
bekannt ist. Bereits ein einzelnes Kind löst 
bei beiden beitragspflichtigen Elternteilen 
Zuschlagsfreiheit aus. Eltern, deren Kind 
nicht mehr lebt, gelten trotzdem nicht als 
kinderlos, eine Lebendgeburt ist ausrei-
chend, um die Zuschlagspflicht dauerhaft 
auszuschließen. Berücksichtigt werden 
grundsätzlich auch Adoptiv-, Stief- und 
Pflegekinder. Wer nicht nachweist, dass er 
ein Kind hat, gilt bis zum Ablauf des Mo-
nats, in dem der Nachweis erbracht wird, 
als kinderlos und muss den Beitragszu-
schlag tragen. Erfolgt die Vorlage des 
Nachweises innerhalb von 3 Monaten 
nach der Geburt eines Kindes, gilt der 
Nachweis mit Beginn des Monats der 
 Geburt als erbracht, ansonsten wirkt der 
Nachweis ab Beginn des Monats, der dem 
Monat folgt, in dem der Nachweis erfolgte.

Die Pflichtbeiträge der Arbeitnehmer wer-
den für die Kranken-, Pflege-, Renten- und 
Arbeitslosenversicherung vom Arbeitge-
ber beim Entgelt einbehalten und an die 
zuständige Krankenkasse abgeführt. 
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§§ 20, 28d ff. Sozialgesetzbuch IV, §§ 220 ff. So-
zialgesetzbuch V, §§ 157 ff. Sozialgesetzbuch VI, 
§ 55 Sozialgesetzbuch XI, §§ 341 ff. Sozialge-
setzbuch III, §§ 70 ff. Gesetz über die Alterssi-
cherung der Landwirte, §§ 37 ff. Zweites Gesetz 
über die Krankenversicherung der Landwirte

 Z  Gesetzliche Kranken- und Pflegekas-
sen; Renten- und Unfallversicherungsträ-
ger; Agenturen für Arbeit 

www.gkv-spitzenverband.de

Beitragsbemessungsgrenze

Versicherte der gesetzlichen → Renten-
versicherung, → Krankenversicherung, → 
Pflegeversicherung und → Arbeitslosen-
versicherung zahlen → Beiträge in der So-
zialversicherung nur bis zur Höhe der sich 
jährlich ändernden Beitragsbemessungs-
grenze. Der darüber hinausgehende Teil 
des Entgelts ist beitragsfrei. Bei einmaligen 
Sonderzahlungen wie Weihnachts- oder 
Urlaubsgeld richtet sich der Beitrag nach 
dem bisher erreichten Teil der Beitragsbe-
messungsgrenze für das ganze Jahr. 

Die Beitragsbemessungsgrenze beträgt für 
das Jahr 2019 in der Rentenversicherung 
und Arbeitslosenversicherung 80.400 € 
jährlich/6.700 € monatlich (neue Länder: 
73.800 € jährlich/6.150 € monatlich). Sie 
verändert sich in den folgenden Jahren 
entsprechend die Entwicklung der Brut-
toarbeitsentgelte. Sie beträgt in der 
Knappschaftsversicherung für das Jahr 
2019 98.400 € jährlich/8.200 € monatlich 
(neue Länder: 91.200 € jährlich/7.600 € 
monatlich) und in der Kranken- und Pfle-

geversicherung für 2019 einheitlich auch 
für die neuen Länder 60.750 € jährlich (für 
Bestandsfälle: 54.450 € jährlich/ 4.537,50 € 
monatlich). 

§§ 6, 223 Sozialgesetzbuch V, § 55 Sozialgesetz-
buch XI, §§159, 160 Sozialgesetzbuch VI, § 341 
Sozialgesetzbuch III sowie jährliche Verordnung 
der Bundesregierung

 Z  Arbeitgeber; gesetzliche Kranken- und 
Pflegekassen und Rentenversicherungsträ-
ger; Agenturen für Arbeit 

Beitragserstattung

Versicherte der gesetzlichen → Renten-
versicherung erhalten auf Antrag die für 
die Zeit nach dem 20.06.1948 im Bundes-
gebiet, nach dem 24.06.1948 in Berlin, 
nach dem 19.11.1947 im Saarland oder 
nach dem 30.06.1990 in den neuen Bun-
desländern zu Recht entrichteten → Bei-
träge zurückerstattet, soweit sie diese 
selbst getragen haben. Beiträge der Hö-
herversicherung werden voll erstattet. 
 Voraussetzung ist, dass für den Antragstel-
ler in der gesetzlichen Rentenversicherung 
keine Versicherungspflicht mehr besteht, 
das Recht zur → freiwilliger Versicherung 
nicht gegeben ist und 24 Kalendermonate 
seit dem Wegfall der Versicherungspflicht 
vergangen sind. 

Außerdem können Versicherte auf Antrag 
ihre Rentenversicherungsbeiträge erstat-
tet erhalten, die versicherungsfrei oder 
von der Versicherungspflicht befreit → 
Versicherungsfreiheit sind, wenn sie nicht 
mindestens fünf Jahre mit Beitragszeiten 

https://www.gkv-spitzenverband.de/
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zurückgelegt und von ihrem Recht, sich 
freiwillig zu versichern → Freiwillige Versi-
cherung keinen Gebrauch gemacht haben. 
Dies gilt allerdings nicht für Versicherte, 
die wegen Geringfügigkeit einer Beschäfti-
gung oder selbstständigen Tätigkeit → 
Geringfügige Beschäftigung versiche-
rungsfrei oder befreit sind und auch nicht 
für Versicherte, solange sie als Beamte 
oder Richter auf Zeit oder auf Probe, als 
Soldaten auf Zeit oder als Beamte auf Wi-
derruf im Vorbereitungsdienst versiche-
rungsfrei oder nur befristet von der Versi-
cherungspflicht befreit sind. 

Ferner steht Versicherten auf Antrag eine 
Beitragserstattung zu, wenn sie die Regel-
altersgrenze → Altersrenten erreicht, aber 
keinen Rentenanspruch haben, weil sie die 
für die Regelaltersgrenze erforderliche → 
Wartezeit (d. h. Mindestversicherungszeit) 
von fünf Jahren mit Beitragszeiten in der 
Rentenversicherung nicht erfüllt haben.

Nach dem Tod eines Versicherten steht 
eine Erstattung der vom Versicherten ge-
tragenen Rentenversicherungsbeiträge auf 
Antrag der Witwe, dem Witwer oder einer 
Waise zu, wenn ein Anspruch auf → Wit-
wen(r)rente bzw. → Waisenrente wegen 
nicht erfüllter → Wartezeit nicht besteht. 

Ist bereits eine Regelleistung (z. B. Reha-
bilitationsmaßnahme, Zeitrente) bereits 
 gewährt worden, werden nur die später 
entrichteten Beiträge erstattet. Der Er-
stattungsantrag kann nicht auf einen Teil 
der erstattungsfähigen Beiträge beschränkt 
werden. 

Mit der Beitragserstattung wird das bishe-
rige Versicherungsverhältnis aufgelöst. An-
sprüche aus den bis zur Erstattung zurück-
gelegten → rentenrechtlichen Zeiten 
bestehen dann nicht mehr. 

Vom Versicherten oder Arbeitgeber zu 
 Unrecht entrichtete Beiträge sind zu 
 erstatten, es sei denn, dass der Versiche-
rungsträger aus diesen Beiträgen bereits 
eine Leistung erbracht hat oder zu erbrin-
gen hat.

§§ 26 – 28 Sozialgesetzbuch IV; § 210 Sozialge-
setzbuch VI

 Z  Gesetzliche  Rentenversicherungs träger 

www.deutsche-rentenversicherung.de

Beitragsnachentrichtung

→ Nachentrichtung von Beiträgen in der 
Rentenversicherung 

Beitragsrückzahlung in der 
gesetzlichen Kranken-
versicherung

→ Wahltarife 

Beitragssatz in der Sozial-
versicherung

→ Beiträge in der Sozialversicherung 

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Home/home_node.html
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Beitragszeiten

In der gesetzlichen → Rentenversicherung 
sind Zeiten, für die Pflichtbeiträge oder 
freiwillige Beiträge entrichtet sind oder 
nach den gesetzlichen Vorschriften als 
entrichtet gelten, Beitragszeiten. Als Bei-
tragszeiten gelten auch Zeiten, für die Ent-
geltpunkte gutgeschrieben worden sind, 
weil gleichzeitig Berücksichtigungszeiten 
wegen Kindererziehung oder Zeiten der 
Pflege eines pflegebedürftigen Kindes für 
mehrere Kinder vorliegen. 

Über die Anrechnung für die Erfüllung der 
→ Wartezeit und bei der → Rentenbe-
rechnung entscheidet der zuständige Ren-
tenversicherungsträger.

→ Rentenrechtliche Zeiten

§ 55 Sozialgesetzbuch VI

 Z  Gesetzliche  Rentenversicherungsträger

www.deutsche-rentenversicherung.de

Beitragszuschuss für 
 Beschäftigte

In der gesetzlichen → Krankenversiche-
rung erhalten freiwillig versicherte Be-
schäftigte, die nur wegen Überschreitens 
der Jahresarbeitsverdienstgrenze versiche-
rungsfrei sind, von ihrem Arbeitgeber ei-
nen Beitragszuschuss. Er beträgt die Hälf-
te des allgemeinen oder ermäßigten 
Beitragssatzes der gesetzlichen Kranken-

versicherung. Der kassenindividuelle → 
Zusatzbeitrag ist vom Beschäftigten allei-
ne zu tragen. 

Einen Beitragszuschuss von ihrem Arbeit-
geber erhalten auch versicherungsfreie Be-
schäftigte, die privat versichert sind und 
für sich und ihre Angehörigen Vertragsleis-
tungen beanspruchen können, die der Art 
nach den Leistungen der gesetzlichen 
Krankenversicherung entsprechen. 

§ 257 Sozialgesetzbuch V

Beitragszuschuss in der landwirt-
schaftlichen Alterssicherung

Zur → Alterssicherung der Landwirte bei-
tragspflichtige Unternehmer und deren 
Ehegatten können, nach der wirtschaftli-
chen Situation gestaffelt, Zuschüsse zu ih-
ren Beiträgen zur landwirtschaftlichen Al-
terssicherung erhalten. Begünstigt werden 
Unternehmer mit einem landwirtschaftli-
chen Betrieb bis zu einem Gesamteinkom-
men von 15.500 € pro Person (zusammen 
somit 31.000 €). Maßstab ist das Jahres-
einkommen des Landwirts und seines Ehe-
gatten, das jedem Ehegatten zur Hälfte zu-
gerechnet wird. Dies gilt auch, wenn der 
Ehegatte nicht versicherungspflichtig ist. 
Ein vereinbarter Güterstand oder eine 
steuerrechtliche Zuordnung bleiben unbe-
rücksichtigt. Das anzurechnende Jahres-
einkommen setzt sich aus den Einkunfts-
arten nach dem Steuerrecht zusammen. 
Ein Verlustausgleich unter den Einkunfts-
arten ist ausgeschlossen. 

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Home/home_node.html
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Der Beitragszuschuss ist an die Höhe des 
zu zahlenden Betrags gekoppelt. Bis zu ei-
nem Jahreseinkommen von 8.220 € be-
trägt der Zuschuss 60 % des Beitrags 
(2019: 253 €; neue Bundesländer 234 €). 
Danach sinkt der Beitragszuschuss für je-
weils 520 € an Einkommen um 4 % des 
Beitrages (gestaffelter Beitragszuschuss 
2019: zwischen 10 € und 152 €; in den 
neuen Bundesländern zwischen 9 € und 
140 €). 

§§ 32 – 35 Gesetz über die Alterssicherung der 
Landwirte

Sozialversicherung für Landwirtschaft, 
Forsten und Gartenbau

www.svlfg.de

Belastungserprobung und 
 Arbeitstherapie

Versicherte der gesetzlichen → Sozialver-
sicherung erhalten in der → Krankenversi-
cherung im Rahmen der → Krankenbe-
handlung, in der → Unfallversicherung und 
in der Kriegsopferversorgung im Rahmen 
der → Heilbehandlung und in der → Ren-
tenversicherung im Rahmen medizinischer 
Leistungen zur Rehabilitation und Leistun-
gen zur Teilhabe am Arbeitsleben die 
Möglichkeit zur Belastungserprobung und 
Arbeitstherapie. 

Die Belastungserprobung dient der Fest-
stellung, ob und wieweit ein Versicherter 
gesundheitlich den Anforderungen seines 
bisherigen oder notfalls eines anderen an-

gemessenen Berufs gewachsen ist. → Ar-
beitstherapie besteht im Allgemeinen in 
Übungen, um die Gebrauchsfähigkeit der 
Gliedmaßen für bestimmte Lebens- und 
Arbeitsfunktionen zu fördern und den Ver-
sicherten nach Unfall oder Erkrankung auf 
die Arbeitsaufnahme vorzubereiten. 

§§ 27, 42 Sozialgesetzbuch V, § 16 Sozialgesetz-
buch VI, § 33 Sozialgesetzbuch IX, § 27 Sozial-
gesetzbuch VII, § 11 Absatz 1 Nr. 9 Bundesver-
sorgungsgesetz

 Z  Gesetzliche Krankenkassen; Unfall- 
und Rentenversicherungsträger 

www.deutsche-rentenversicherung.de

Belastungsgrenze in der gesetz-
lichen Krankenversicherung 

Versicherte der gesetzlichen Krankenversi-
cherung haben während jedes Kalender-
jahres nur Zuzahlungen bis zur Belastungs-
grenze zu leisten. Die Belastungsgrenze 
gilt auch für Versicherte, die Leistungen 
nach dem Sozialgesetzbuch II (→ Grundsi-
cherung für Arbeitsuchende), Fürsorgeleis-
tungen nach dem Sozialgesetzbuch XII (→ 
Sozialhilfe, → Grundsicherung im Alter 
und bei Erwerbsminderung) und ergänzen-
de Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 
Bundesversorgungsgesetz (→ Kriegs-
opferfürsorge) erhalten. 

Kinder und Jugendliche bis zum vollende-
ten 18. Lebensjahr sind von den gesetzli-
chen Zuzahlungen befreit. Ausgenommen 
sind die Zuzahlungen bei Fahrtkosten. 

www.svlfg.de
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Home/home_node.html
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Für das Erreichen der Belastungsgrenze 
werden alle Zuzahlungen berücksichtigt. 
Die jährliche Eigenbeteiligung der Versi-
cherten darf 2 % der Bruttoeinnahmen 
zum Lebensunterhalt nicht überschreiten. 
Eine Grenze von 1 % der Bruttoeinnahmen 
gilt für chronisch Kranke, die wegen der-
selben schwerwiegenden Krankheit in 
Dauerbehandlung sind. Die weitere Be-
handlungsbedürftigkeit derselben schwer-
wiegenden Erkrankung ist der Krankenkas-
se jeweils spätestens nach Ablauf eines 
jeden Kalenderjahres nachzuweisen. Eine 
Bescheinigung darf der Arzt nur ausstellen, 
wenn er ein therapiegerechtes Verhalten 
des Versicherten feststellt. Die Definition 
der chronischen Erkrankung erfolgt durch 
den Gemeinsamen Bundesausschuss. 

Um die verminderte Belastungsgrenze in 
Anspruch zu nehmen zu können, ist von 
jüngeren Versicherten künftig die regelmä-
ßige Teilnahme an den für sie empfohle-
nen Gesundheitsuntersuchungen nachzu-
weisen. Näheres und mögliche 
Ausnahmen legt der Gemeinsame Bundes-
ausschuss in Richtlinien fest. Soweit der 
Nachweis nicht erbracht wird, kann in die-
sen Fällen bei Teilnahme an einem geeig-
neten strukturierten Behandlungspro-
gramm die Belastungsgrenze wieder auf 
1 % gesenkt werden. 

Zu den Bruttoeinnahmen zum Lebensun-
terhalt zählen sämtliche Einkünfte, die der 
Versicherte und seine mit ihm im gemein-
samen Haushalt lebenden Angehörigen er-
zielen. Die jährlichen Familienbruttoein-
nahmen verringern sich für den ersten im 

gemeinsamen Haushalt lebenden Angehö-
rigen (z. B. Ehepartner) um einen Freibe-
trag von 15 % der jährlichen → Bezugsgrö-
ße (2019: 5.907€) und für jeden weiteren 
Angehörigen um 10 % der jährlichen Be-
zugsgröße (2019: 3.738 €). Für jedes Kind 
des Versicherten und des Lebenspartners 
ist (anstelle des Freibetrags von 10 %) ein 
Kinderfreibetrag von 7.620 € (2019) abzu-
setzen. 

Bei bestimmten Personengruppen (z. B. 
Beziehern von Hilfe zum Lebensunterhalt 
nach dem Sozialgesetzbuch XII) ist als 
Bruttoeinnahme zum Lebensunterhalt für 
die gesamte Bedarfsgemeinschaft lediglich 
der Regelsatz des Haushaltsvorstands als 
Berechnungsgrundlage für die Belastungs-
grenze heranzuziehen. 

Wird die Belastungsgrenze während des 
Kalenderjahres erreicht, stellt die Kranken-
kasse auf Antrag des Versicherten eine Be-
scheinigung aus, dass er von weiteren Zu-
zahlungen im Kalenderjahr befreit ist. 
Dazu muss der Versicherte seiner Kran-
kenkasse gegenüber zum einen die Brutto-
einnahmen zum Lebensunterhalt aller im 
gemeinsamen Haushalt lebenden Angehö-
rigen offen legen. Zum anderen muss er 
die Quittungen einreichen, die seine bisher 
geleisteten Zuzahlungen belegen. 

Versicherte, die Zuzahlungen geleistet ha-
ben, die ihre Belastungsgrenze überstei-
gen, haben Anspruch auf Erstattung der 
überzahlten Beträge gegen ihre Kranken-
kasse. 
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Nach der Umstellung der Versorgung mit 
Zahnersatz (→ Zahnärztliche Behandlung) 
zum 01.01.2005 auf ein befundorientier-
tes Festzuschusssystem werden Befreiun-
gen von der Zuzahlung auf Basis der neuen 
Festzuschussregelung vorgenommen. Ver-
sicherte haben in Fällen einer unzumutba-
ren Belastung Anspruch auf die doppelten 
Festzuschüsse und damit auf eine vollstän-
dige Übernahme der Kosten der jeweiligen 
Regelversorgung. Ab dem 01.01.2021 
wird die Härtefallregelung an die Anhe-
bung der Festzuschüsse angepasst. Unzu-
mutbar belastet sind Versicherte, wenn 
ihre monatlichen Bruttoeinnahmen (ein-
schl. der Einnahmen aller im gemeinsamen 
Haushalt lebender Angehörigen, auch der 
Angehörigen des Lebenspartners) zum Le-
bensunterhalt 40 % der → Bezugsgröße 
nicht überschreiten (2019: 1.246 €). Die-
ser Betrag erhöht sich für den ersten im 
gemeinsamen Haushalt lebenden Angehö-
rigen (auch des Lebenspartners) um 15 % 
(2019: 467,25 €), für jeden weiteren Ange-
hörigen um 10 % (2019: 311,15 €). Eine 
unzumutbare Belastung liegt unter ande-
rem auch vor, wenn der Versicherte → Hil-
fe zum Lebensunterhalt nach dem Sozial-
gesetzbuch XII oder im Rahmen der → 
Kriegsopferfürsorge nach dem Bundesver-
sorgungsgesetz, Leistungen zur Sicherung 
des Lebensunterhalts nach dem Sozialge-
setzbuch II (→ Grundsicherung für Ar-
beitsuchende) oder Ausbildungsförderung 
erhält oder wenn die Kosten der Unter-
bringung in einem Heim oder einer ähnli-
chen Einrichtung von einem Träger der So-
zialhilfe oder der Kriegsopferfürsorge 
getragen werden. 

Unabhängig davon wird die maximale Zu-
zahlung bei der Versorgung mit Zahner-
satz auf das Dreifache des Betrages be-
grenzt, um den monatlich die 
Bruttoeinnahmen zum Lebensunterhalt 
die für die vollständige Befreiung geltende 
Einnahmegrenze überschreiten. Je nach 
Einkommenslage erhalten Versicherte ma-
ximal einen Betrag bis zur Grenze des dop-
pelten Festzuschusses. 

§§ 55, 61, 62 Sozialgesetzbuch V

 Z  Gesetzliche Krankenkassen 

www.patientenportal.bayern.de

Beratung

→ Auskünfte in sozialen Angelegenheiten  
→ AIDS 

Beratungshilfe

Beratungshilfe ist die rechtskundige Bera-
tung und ggf. auch Vertretung eines 
Rechtsuchenden. Sie wird nur außerhalb 
eines gerichtlichen Verfahrens oder in obli-
gatorischen Schlichtungsverfahren nach 
dem Bayerischen Schlichtungsgesetz ge-
währt. 

An welche Voraussetzungen ist die 
 Beratungshilfe geknüpft

Beratungshilfe wird auf Antrag hin erteilt 
– zur Wahrnehmung von Rechten außer-
halb eines gerichtlichen Verfahrens oder 

www.patientenportal.bayern.de
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im obligatorischen Schlichtungsverfahren 
nach dem Bayerischen Schlichtungsgesetz. 
Ihre weiteren Voraussetzungen sind: 

→  Der Antragsteller kann die erforderli-
chen Mittel nach seinen persönlichen 
und wirtschaftlichen Verhältnissen nicht 
aufbringen.

→  Es stehen keine anderen Möglichkeiten 
für eine Hilfe zur Verfügung, deren Inan-
spruchnahme zumutbar ist,

→  Die Inanspruchnahme der Beratungshil-
fe erscheint nicht mutwillig.

Die persönlichen und wirtschaftlichen 
 Voraussetzungen sind gegeben, wenn dem 
Rechtsuchenden für ein gerichtliches Ver-
fahren → Prozesskostenhilfe nach den Vor-
schriften der Zivilprozessordnung ohne ei-
genen Beitrag zu den Kosten zu gewähren 
wäre. 

In welcher Form und von wem wird Be-
ratungshilfe erteilt?

Das Amtsgericht kann Beratungshilfe 
selbst leisten, z. B. durch eine sofortige 
Auskunft, einen Hinweis auf andere Mög-
lichkeiten für Hilfe (z. B. durch Sozialversi-
cherungsträger, Versicherungsämter, 
 Versichertenälteste, Finanzämter, Kreis-
verwaltungsbehörden, Gemeinden oder 
Verbände der freien Wohlfahrtspflege) 
oder die Aufnahme eines Antrags oder 
 einer Erklärung. 

Andernfalls wird dem Rechtsuchenden 
vom Amtsgericht ein Berechtigungsschein 
ausgestellt, mit dem er eine Beratungsper-
son einschalten kann. Solche Beratungs-

personen sind Rechtsanwälte, 
 Rechtsbeistände, die Mitglieder einer 
Rechtsanwaltskammer sind sowie im Um-
fang ihrer jeweiligen Befugnis zur Rechts-
beratung Steuerberater, Steuerbevoll-
mächtigte, Wirtschaftsprüfer, vereidigte 
Buchprüfer und Rentenberater. 

Die Beratungspersonen sind grundsätzlich 
verpflichtet, die durch das Amtsgericht be-
willigte Beratungshilfe zu übernehmen.

In welchen rechtlichen Angelegenheiten 
wird Beratungshilfe erteilt?

Die Beratungshilfe erstreckt sich grund-
sätzlich auf alle rechtlichen Angelegenhei-
ten. In Angelegenheiten des Strafrechts 
und des Ordnungswidrigkeitenrechts wird 
allerdings nur Beratung – also keine Vertre-
tung – gewährt. 

Wie wird Beratungshilfe beantragt?

Der Antrag wird bei dem Amtsgericht ge-
stellt, in dessen Bezirk der Antragsteller 
seinen allgemeinen Gerichtsstand (i. d. R. 
Wohnort) hat. Der Antrag kann dort 
mündlich oder schriftlich mit dem über 
das Gericht oder im Internet über das Jus-
tizportal des Bundes und der Länder er-
hältlichen Vordruck gestellt werden. 

Wenn sich der Rechtsuchende wegen Be-
ratungshilfe unmittelbar an eine Bera-
tungsperson wendet, kann der Antrag auf 
Bewilligung der Beratungshilfe nachträg-
lich gestellt werden. In diesem Fall ist der 
Antrag spätestens 4 Wochen nach Beginn 
der Beratungshilfetätigkeit zu stellen. 
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Welche Kosten entstehen?

Für die Beratung ist eine Gebühr von 15 € 
zu entrichten, die auch erlassen werden 
kann. Vereinbarungen über eine Vergütung 
sind ungültig. 

§§ 1 – 8 Beratungshilfegesetz, Artikel 51 Aus-
führungsgesetz zum Gerichtsverfassungsgesetz,  
§ 49 a Bundesrechtsanwaltsordnung, § 44 
Rechtsanwaltsvergütungsgesetz 

 Z  Amtsgerichte; Rechtsanwälte; Bera-
tungsstellen

Vordruck: www.justiz.de/formulare/zwi_
bund/agI1.pdf

Bergmannsrente

→ Knappschaftsversicherung 

Berücksichtigungszeiten

Die Erziehung eines Kindes vom Tag der 
Geburt bis zum vollendeten 10. Lebens-
jahr und die zeitlich unbegrenzte, nicht 
 erwerbsmäßige häusliche Pflege werden 
als Berücksichtigungszeiten in der → 
 Rentenversicherung anerkannt (Pflege je-
doch nur in der Zeit vom 01.01.1992 bis 
31.03.1995; seit 01.04.1995 Beitragszeit; 
→ Pflegebedürftigkeit, Leistungen bei). 
Berücksichtigungszeiten wegen Kinderer-
ziehung werden nur für den Elternteil aner-
kannt, der das Kind jeweils überwiegend 
erzogen hat. Sie werden in der Regel der 
Mutter gutgeschrieben, können aber bei 
gemeinsamer Erziehung durch Erklärung 

der Eltern gegenüber dem Rentenversiche-
rungsträger auf den Vater übertragen wer-
den.

Die Berücksichtigungszeiten führen zwar 
nicht unmittelbar zu einer Rentenerhö-
hung, haben aber günstige Auswirkungen 
auf den Anspruch auf → Erwerbsminde-
rungsrente (die versicherungsrechtlichen 
Voraussetzungen bleiben ohne weitere 
Beitragszahlung erfüllt), wirken sich im 
Rahmen der → Gesamtleistungsbewer-
tung positiv aus und werden auf die War-
tezeit von 35 Jahren für → Altersrenten 
angerechnet. 

Für Renten, die seit dem 01.01.2002 be-
ginnen, werden die nach dem 31.12.1991 
liegenden Berücksichtigungszeiten wegen 
Kindererziehung günstiger bewertet: Lie-
gen insgesamt mindestens 25 Jahre mit → 
rentenrechtlichen Zeiten vor, werden die 
während der Berücksichtigungszeiten lie-
genden Arbeitsverdienste bei der Renten-
berechnung um die Hälfte – allerdings 
höchstens bis zum jeweiligen Durch-
schnittsentgelt – angehoben. Bei Betreu-
ung eines pflegebedürftigen Kindes wer-
den die Arbeitsverdienste bzw. die 
Beiträge, die von der Pflegeversicherung 
für die Pflegeperson gezahlt werden (→ 
Pflegebedürftigkeit, Leistungen bei), sogar 
bis zum vollendeten 18. Lebensjahr des 
Kindes aufgewertet. Mütter bzw. Väter, 
die mindestens 2 Kinder im Alter unter 10 
Jahren gleichzeitig erzogen haben, erhalten 
für die Zeit bis zum 10. Lebensjahr des äl-
teren Kindes auch dann einen Zuschlag bei 
der → Rentenberechnung, wenn sie in die-
ser Zeit nicht erwerbstätig waren. 

https://justiz.de/formulare/zwi_bund/agI1.pdf
https://justiz.de/formulare/zwi_bund/agI1.pdf
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Vgl. auch → Kindererziehungszeiten

§§ 57, 70, 249, 249a Sozialgesetzbuch VI

 Z  Gesetzliche  Rentenversicherungs träger

www.deutsche-rentenversicherung.de

Berufliche Fortbildung

→ Arbeitsförderung  
→ Fortbildung, berufliche (Auf-
stiegs-BAföG)  
→ Kriegsopferfürsorge  
→ Weiterbildung, Förderung der 

Berufliche Umschulung

→ Arbeitsförderung  
→ Kriegsopferfürsorge  
→ Umschulung, Förderung der 

Berufsabschluss, Anerkennung

Wer einen Abschluss im Ausland erwor-
ben hat, kann die Gleichwertigkeit des Ab-
schlusses mit dem deutschen Abschluss 
überprüfen lassen. Die Überprüfung der 
Gleichwertigkeit erfolgt auf Basis festge-
legter formaler Kriterien, wie z. B. Inhalt 
und Dauer der Ausbildung. Die Vielfalt der 
beruflichen Bildungsabschlüsse führt dazu, 
dass für die Anerkennung unterschiedliche 
Stellen zuständig sind. 

In einem Anerkennungsverfahren führt 
die zuständige Stelle eine Gleichwertig-

keitsprüfung durch. Dabei wird der aus-
ländische Berufsabschluss mit der ent-
sprechenden deutschen Qualifikation 
(Referenzberuf) verglichen. 

Ein Antrag auf eine Gleichwertigkeitsprü-
fung kann nur gestellt werden, wenn ein 
im Ausland erworbener Berufsabschluss 
vorliegt. Un- oder angelernte Personen 
ohne einen formalen Berufsabschluss 
 können keinen Antrag auf Prüfung der 
Gleichwertigkeit ihrer Qualifikation stel-
len. Rechtsgrundlage für bundesrechtlich 
geregelte Berufe (z. B. Bäcker/-in) ist das 
„Gesetz zur Verbesserung der Feststellung 
und Anerkennung im Ausland erworbener 
Berufsqualifikation“ (Berufsqualifikations-
feststellungsgesetz – BQFG), das am  
1. Ap ril 2012 in Kraft getreten ist. 

Für im Freistaat Bayern landesrechtlich 
 geregelte Berufe (z. B. Erzieher/-in) gilt seit 
dem 1. August 2013 das Bayerische 
 Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz 
 (BayBQFG). 

Nähere Informationen zum BayBQFG fin-
den Sie auf der Homepage des Bayeri-
schen Staatsministeriums für Familie, Ar-
beit und Soziales.

Welche Stelle zuständig ist, hängt von 
dem Abschluss und dem geplanten Ar-
beitsort ab.

Ausführliche Informationen (z. B. Voraus-
setzungen, Ablauf des Verfahrens, er-
forderliche Unterlagen) je Beruf und die 
 Kontaktdaten der zuständigen Stelle  
sind in dem Informationsportal 

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Home/home_node.html
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 www. Anerkennung-in-Deutschland.de 
 sowie auf dem Dienstleistungsportal 
 Bayern zu finden. 

Beispiele für Zuständigkeiten in Bayern:

→  Handwerksberufe: Handwerkskammern
→  Industriell-technische Berufe: Kompe-

tenzzentrum der deutschen Industrie- 
und Handelskammern-IHK FOSA (For-
eign Skills Approval)

→  Gesundheitsfachberufe: Bezierksregie-
rungen

→  Sozial- und Kindheitspädagogen: Zent-
rum Bayern Familie und Soziales, Regi-
on Unterfranken

Informationen zur beruflichen Anerken-
nung auf Deutsch und Englisch bietet die 
Telefonhotline des Bundesamtes für 
Migration und Flüchtlinge (BAMF). Sie ist 
Montag bis Freitag unter der Rufnummer 
+49(0)30 1815-1111 zu den üblichen Kos-
ten ins deutsche Festnetz erreichbar. 

Um Anerkennungssuchenden erste Orien-
tierung in ihrer Landessprache zu geben, 
hat das BAMF im Auftrag des Bundesmi-
nisteriums für Bildung und Forschung 
(BMBF) einen Flyer in mehreren Sprachen 
herausgegeben. Auf sechs Seiten sind  
erste Antworten auf Fragen rund um die 
Anerkennung ausländischer Berufsqualifi-
kationen zusammengestellt. Der Flyer 
steht im Informationsportal  
www.Annerkennung-in-Deutschland.de/ 
als Download-Version bereit. 

Eine Beratung der Anerkennungssuchen-
den ist in Bayern durch die Beruflichen 
Fortbildungszentren der Bayerischen Wirt-

schaft (bfZ) gGmbH und das IQ-Netz-
werk an insgesamt acht Beratungsstellen 
möglich. Die fünf Beratungsstellen des bfz 
werden durch das Bayerische Staatsminis-
terium für Familie, Arbeit und Soziales, die 
drei anderen Beratungsstellen durch das 
Bundesprogramm „Integration durch 
 Qualifizierung“ gefördert. Eine umfang-
reiche Beratung rund um das Anerkenn-
ung s verfahren ist an folgenden Standorten 
möglich: 

→  Augsburg: Tür an Tür - Integrationspro-
jekte gGmbH in Augsburg (Telefon: 
0821/4551090, E-Mail:  
anerkennungsberatung@tuerantuer.de) 

→  Bamberg: bfz Bamberg (Telefon: 
0951/93224-612, E-Mail:  
anerkennungsberatung@bf.bfz.de) 

→  Ingolstadt: bfz Ingolstadt (Telefon: 
0841/9815-212 und Telefon: 
0841/9815209, E-Mail:  
anerkennungsberatung@bf.bfz.de)  

→  Landshut: bfz Landshut (Telefon: 
0871/96226-56, E-Mail:  
anerkennungsberatung@bf.bfz.de) 

→  München: Servicestelle zur Erschlie-
ßung ausländischer Qualifikationen in 
München (Telefon: 089/233-40520, 
E-Mail: servicestelle-anerkennung.
soz@muenchen.de) 

→  Nürnberg: Zentrale Servicestelle zur An-
erkennung ausländischer Qualifikationen 
in der Metropolregion Nürnberg, ZAQ 
(Telefon: 0911/231-10552, E-Mail:  
anerkennungsberatung@stadt. 
nuernberg.de 

→  Regensburg: bfz Regensburg (Telefon: 
0941/40207-15 und Tel. 0941/40207-36, 
E-Mail: anerkennungsberatung@bf. 
bfz.de)

https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/
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→  Würzburg: bfz Würzburg (Telefon: 
0931/304181-13, E-Mail:  
anerkennungsberatung@bf.bfz.de). 

Weitere Informationen hält das Netzwerk 
„Integration durch Qualifizierung“ im 
 Internet bereit. 
www.anerkennung-in-deutschland.de 
www.ihk-fosa.de  
www.netzwerk-iq.de  
www.stmas.bayern.de/berufsbildung/ 
anerkennung-ausland/index.php  
www.eap.bayern.de/informationen/ 
berufsanerkennung

Berufsausbildungsbeihilfe

→ Ausbildungsförderung 

Berufsberatung

→ Arbeitsmarkt und Berufsberatung 

→ Arbeits- und Ausbildungsstellenvermitt-
lung 

Berufsbildungswerk

→ Berufsförderung für Menschen mit Be-
hinderung 

Berufsförderung für Menschen 
mit Behinderung

→ Menschen mit Behinderung können 
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 
erhalten, die wegen Art oder Schwere der 

Behinderung erforderlich sind, um die Er-
werbsfähigkeit entsprechend der Leis-
tungsfähigkeit zu erhalten, zu bessern, her-
zustellen oder wieder herzustellen und 
ihre berufliche Eingliederung zu sichern. 

Menschen mit Behinderung erhalten be-
sondere Leistungen zur Teilhabe am Ar-
beitsleben, soweit die berufliche Eingliede-
rung nicht bereits durch die allgemeinen 
Leistungen für nicht behinderte Menschen 
erreicht werden kann. 

→  Ausbildung 
Während der Ausbildung erhält der 
Mensch mit Behinderung Leistungen zum 
Lebensunterhalt. Vom Grundsatz her wird 
die Leistung in Form von → Übergangs-
geld gewährt. Da der Anspruch auf Über-
gangsgeld nach dem Sozialgesetzbuch III 
jedoch nur besteht, wenn der Mensch mit 
Behinderung innerhalb der letzten 3 Jahre 
vor Beginn der Maßnahme mindestens 12 
Monate in einem Versicherungspflichtver-
hältnis gestanden hat oder die Vorausset-
zungen für einen Anspruch auf Arbeitslo-
sengeld erfüllt und diese Voraussetzung 
bei einer Ausbildungsmaßnahme nicht er-
füllt sein wird, besteht in der Regel An-
spruch auf Ausbildungsgeld. Das Ausbil-
dungsgeld beträgt zurzeit z. B. bei 
Unterbringung im Haushalt der Eltern oder 
eines Elternteils 316 € monatlich, wenn 
der Mensch mit Behinderung unverheiratet 
ist und das 21. Lebensjahr noch nicht voll-
endet hat. Ein geringeres Ausbildungsgeld 
(zwischen 104 € und 265 € monatlich) 
wird bei Unterbringung von Menschen mit 
Behinderung außerhalb des elterlichen 
Haushalts erbracht, wenn für Unterkunft 
und Verpflegung Leistungen gewährt oder 

https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/index.php
http://www.ihk-fosa.de/
https://www.netzwerk-iq.de/
https://www.stmas.bayern.de/berufsbildung/anerkennung-ausland/index.php
https://www.stmas.bayern.de/berufsbildung/anerkennung-ausland/index.php
http://www.eap.bayern.de/informationen/berufsanerkennung
http://www.eap.bayern.de/informationen/berufsanerkennung
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diese im Rahmen der Maßnahmekosten 
übernommen werden, z. B. in einem Be-
rufsbildungswerk. Dies sind überbetriebli-
che Einrichtungen mit Ausbildungs- und In-
ternatsplätzen für Jugendliche, deren 
Behinderung so ausgeprägt ist, dass sie 
nach Verlassen der (Förder-)Schule eine 
Berufsausbildung ohne begleitende Hilfen 
(z. B. ärztliche, psychologische und soziale 
Betreuung) nicht durchlaufen können. 

Außerdem werden die notwendigen 
 Kosten, z. B. für Lernmittel, Arbeitsklei-
dung, Unterrichts- und Lehrgangsgebüh-
ren, Fahrkosten (einschließlich für Begleit-
personen), Unterkunft und Verpflegung 
und die Sozialversicherung übernommen. 

§§ 64 ff. Sozialgesetzbuch IX; §§ 22 Absatz 2, 
97 – 115, 160 – 162 Sozialgesetzbuch III

 Z  Agenturen für Arbeit; für Leistungen 
 jedoch nur, sofern kein anderer Rehabilita-
tionsträger (z. B. gesetzliche Krankenkas-
sen; Renten- und Unfallversicherungsträ-
ger; Zentrum Bayern Familie und Soziales) 
zuständig ist. 

→  Fortbildung 
Schwerbehinderte Menschen und gleich-
gestellte Menschen mit Behinderung (→ 
Menschen mit Behinderung, Hilfen für) 
sind zur Förderung ihres beruflichen Fort-
kommens durch den Arbeitgeber bei inner-
betrieblichen Maßnahmen der beruflichen 
Bildung bevorzugt zu berücksichtigen. Die 
Teilnahme an außerbetrieblichen Maßnah-
men ist in zumutbarem Umfang zu erleich-
tern. Sie kann vom Inklusionsamt geför-
dert werden, wenn Leistungen der 
Agentur für Arbeit oder eines sonstigen 

Trägers von Rehabilitationsmaßnahmen 
nicht in Betracht kommen. 

§§ 64 ff.  Sozialgesetzbuch III

 Z  Agenturen für Arbeit, für Leistungen 
jedoch nur, sofern kein anderer Rehabilita-
tionsträger (z. B. gesetzliche Krankenkas-
sen, Renten- und Unfallversicherungsträ-
ger, Zentrum Bayern Familie und Soziales) 
zuständig ist. 

→  Umschulung 
Während der Dauer der beruflichen → 
Umschulung besteht Anspruch auf → 
Übergangsgeld sowie auf Übernahme 
bzw. Erstattung sonstiger mit der Maß-
nahme zusammenhängender Kosten (sie-
he oben bei Ausbildung), wenn hierfür die 
besonderen Leistungen zur Teilhabe am 
Arbeitsleben erbracht werden. Für Er-
wachsene, die ihre bisherige berufliche Tä-
tigkeit wegen der Behinderung nicht mehr 
ausüben können und wegen Art oder 
Schwere der Behinderung internatsmäßig 
untergebracht werden müssen, stehen für 
die Durchführung der Umschulung/Fort-
bildung Berufsförderungswerke zur Verfü-
gung. Dort erfolgt neben der eigentlichen 
Ausbildung auch eine begleitende ärztli-
che, psychologische und soziale Betreuung 
und Förderung. 

§ 22 Absatz 2 Sozialgesetzbuch III

 Z  Agenturen für Arbeit, für Leistungen 
jedoch nur, sofern kein anderer Rehabilita-
tionsträger (z. B. gesetzliche Krankenkas-
sen, Renten- und Unfallversicherungsträ-
ger, Zentrum Bayern Familie und Soziales) 
zuständig ist. 
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Berufsförderungswerk

→ Berufsförderung für Menschen mit Be-
hinderung 

Berufskrankheiten

Erkrankungen, die bei Versicherten der ge-
setzlichen → Unfallversicherung durch 
schädigende Einwirkungen bei einer versi-
cherten Tätigkeit entstanden sind, können 
als Berufskrankheiten anerkannt werden. 
Was eine Berufskrankheit ist, bestimmt 
die Bundesregierung durch Rechtsverord-
nung (Berufskrankheiten-Verordnung). 
Herr des Berufskrankheiten-Feststellungs-
verfahrens ist der Unfallversicherungsträ-
ger. 

In Bayern sind die gesetzlichen Unfallversi-
cherungsträger bei beabsichtigter Ableh-
nung einer Berufskrankheit verpflichtet, 
den → Gewerbeärztlichen Dienst im Be-
rufskrankheiten-Feststellungsverfahren zu 
beteiligen. Der Gewerbearzt ist in seiner 
Beurteilung unabhängig und trägt somit 
zur objektiven Entscheidungsfindung und 
zur fachlichen Qualitätssicherung bei. 

Zur Gewährung von Leistungen → Unfall-
versicherung

§ 9 Sozialgesetzbuch VII, Berufskrankheiten-Ver-
ordnung vom 31. Oktober 1997

 Z  Gesetzliche Unfallversicherungsträger 

www.dguv.de  
www.svlfg.de

Berufsrückkehr

→ Frauenförderung, Verbesserung der 
Chancen von Frauen am Arbeitsmarkt 

Berufsschadensausgleich

→ Kriegsopferrente 

Berufsunfähigkeitsrente

Die Berufsunfähigkeitsrente aus der ge-
setzlichen → Rentenversicherung wurde 
zum 31.12.2000 abgeschafft und durch 
die Rente wegen teilweiser Erwerbsmin-
derung (→ Erwerbsminderungsrente) er-
setzt. Die Berufsunfähigkeitsrente wird 
 jedoch weiterhin gezahlt, wenn der An-
spruch darauf vor dem 01.01.2001 ent-
standen ist, solange die Anspruchsvoraus-
setzungen, die für die Bewilligung der Ren-
te maßgebend waren, weiterhin vorliegen. 
Sie beträgt zwei Drittel der → Erwerbsun-
fähigkeitsrente, die – allerdings unter zu-
sätzlicher Berücksichtigung einer → Zu-
rechnungszeit – wie eine → Altersrente 
berechnet wird. 

Versicherte, die vor dem 02.01.1961 gebo-
ren und berufsunfähig im Sinne des bis 
zum 31.12.2000 geltenden Rechts sind, 
können ab 01.01.2001 im Rahmen einer 
Vertrauensschutzregelung eine Rente we-
gen teilweiser Erwerbsminderung erhalten.

Ein Versicherter ist berufsunfähig, wenn 
seine Erwerbsfähigkeit wegen Krankheit 
oder Behinderung im Vergleich zu einem 

www.dguv.de
www.svlfg.de
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gesunden Versicherten mit ähnlicher Aus-
bildung und gleichwertigen Kenntnissen 
und Fähigkeiten auf weniger als die Hälfte 
– für die Feststellung von Berufsunfähig-
keit im Zusammenhang mit einer Rente 
wegen teilweiser Erwerbsminderung ab 
01.01.2001 auf weniger als 6 Stunden täg-
lich - gesunken ist und er in keinem ande-
ren zumutbaren Beruf in größerem Maße 
erwerbstätig sein kann. Welcher andere 
Beruf dem Versicherten dabei noch zuge-
mutet werden kann, hängt von seiner Aus-
bildung, von seinem bisherigen beruflichen 
Werdegang und seiner tariflichen Einstu-
fung ab. 

Die Rente kann befristet als Zeitrente 
oder auf Dauer gewährt werden.

Soweit die jeweiligen Voraussetzungen 
vorliegen, kann die Berufsunfähigkeitsren-
te auf Antrag in Rente wegen voller Er-
werbsminderung (→ Erwerbsminderungs-
rente) oder in → Altersrente umgewandelt 
werden. Bei Erreichen der Regelaltersgren-
ze (bis 2011 65 Jahre, ab 2012 schrittwei-
se Anhebung auf 67 Jahre) wird die Berufs-
unfähigkeitsrente von Amts wegen in 
Regelaltersrente umgewandelt. 

Erzielt ein Versicherter neben der Berufs-
unfähigkeitsrente weitere Einkünfte kann 
die Rente unter Umständen nur noch in 
geringerer Höhe oder überhaupt nicht 
mehr ausgezahlt werden (→ Hinzuver-
dienstgrenzen). Besteht neben der Berufs-
unfähigkeitsrente Anspruch auf Rente aus 
der → Unfallversicherung, kann es zum 
vollen oder teilweisen Ruhen der Berufs-
unfähigkeitsrente kommen. 

§§ 93, 96a, 228a, 240, 302b, 311, 312, 313 
Sozialgesetzbuch VI

 Z  Gesetzliche  Rentenversicherungsträger 

www.deutsche-rentenversicherung.de

Berufsvorbereitung

→ Ausbildungsförderung 

Berufung

→ Arbeitsgerichtsprozess  
→ Sozialgerichtsprozess  
→ Verwaltungsgerichtsprozess 

Beschäftigung, geringfügige

→ Geringfügige Beschäftigung  
(sog. Minijob) 

Beschäftigungstherapie

→ Menschen mit Behinderung, Hilfen für 

Beschäftigungsverbote

→ Arbeitsschutz 

Beschwerde

→ Arbeitsgerichtsprozess  
→ Sozialgerichtsprozess  
→ Verwaltungsgerichtsprozess 
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Beschwerderecht des Arbeit-
nehmers

→ Betriebsverfassung 

Bestattungskosten

→  Unfallversicherung 
Bei Tod durch → Arbeitsunfall oder → 
 Berufskrankheit wird Sterbegeld in Höhe 
von einem Siebtel der im Zeitpunkt des 
Todes geltenden Bezugsgröße (2019: 
5.340 € West, 4.920 € Ost) gezahlt. Au-
ßerdem werden die Kosten der Überfüh-
rung des Verstorbenen an den Ort der Be-
stattung übernommen, wenn der 
Versicherte außer halb des Wohnorts töd-
lich verunglückt ist. 

§ 64 Sozialgesetzbuch VII

 Z  Gesetzliche Unfallversicherungsträger 

www.dguv.de

→  Kriegsopferversorgung 
Beim Tod eines rentenberechtigten Be-
schädigten oder Hinterbliebenen (→ 
Kriegsopfer, Hilfen für) steht demjenigen, 
der die Bestattung besorgt, ein Bestat-
tungsgeld zu. 

Von diesem sind die Kosten der Bestat-
tung zu bestreiten. Ein verbleibender 
Überschuss ist den Angehörigen zu zahlen, 
mit denen der Verstorbene in häuslicher 
Gemeinschaft lebte, und zwar in folgender 
Reihenfolge: Ehegatte, Lebenspartner, Kin-
der, Eltern, Stiefeltern, Pflegeeltern, Enkel-
kinder, Großeltern, Geschwister, Ge-

schwisterkinder. Das Bestattungsgeld 
beträgt bei Beschädigten, die an den Fol-
gen der anerkannten Gesundheitsstörun-
gen sterben, und beim Tod einer Witwe 
oder des hinterbliebenen Lebenspartners, 
die mindestens ein waisenrenten- oder 
waisenbeihilfeberechtigtes Kind hinterlas-
sen, jeweils 1.835 €, in allen anderen Fällen 
920 €. Auf diese Beträge sind jedoch ge-
setzliche Leistungen anzurechnen, die von 
anderer Seite für den gleichen Zweck ge-
währt werden. Stirbt ein Beschädigter au-
ßerhalb seines Wohnortes, so sind unter 
besonderen Voraussetzungen auch die 
Kosten der Überführung des Verstorbenen 
an den Ort der Bestattung erstattungs-
fähig. 

Darüber hinaus können auch Leistungen 
der → Kriegsopferfürsorge in Betracht 
kommen.

§§ 36, 53 Bundesversorgungsgesetz, § 27a Bun-
desversorgungsgesetz i. V. m. § 74 Sozialgesetz-
buch XII

 Z  Zentrum Bayern Familie und Soziales 
– Versorgungsamt, Zentrum Bayern Fami-
lie und Soziales – Hauptfürsorgestelle, 
Kriegsopferfürsorgestellen bei den Land-
ratsämtern und kreisfreien Städten; bei 
Heimunterbringung Kriegsopferfürsorge-
stellen bei den Bezirken 

→  Sozialhilfe 
Der Träger der Sozialhilfe übernimmt die 
erforderlichen Bestattungskosten, wenn 
den hierzu Verpflichteten nicht zugemutet 
werden kann, die Kosten zu tragen. Als 
 anspruchsberechtigte Personen kommen 
insbesondere in Betracht: die Erben, ver-

www.dguv.de
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traglich Verpflichtete oder Unterhaltsver-
pflichtete des Verstorbenen bzw. – soweit 
vorstehende Verpflichtete nicht vorhan-
den sind – auch Personen, die nach der Be-
stattungsverordnung zur Besorgung der 
Bestattung verpflichtet sind. 

Als Kosten wird der Aufwand für eine wür-
dige, den örtlichen Verhältnissen entspre-
chende einfache Bestattung einschließlich 
aller Gebühren übernommen. Überfüh-
rungskosten werden getragen, wenn die 
Besonderheit des Einzelfalles dies recht-
fertigt. 

§ 74 Sozialgesetzbuch XII

 Z  Sozialhilfeverwaltungen bei den Land-
ratsämtern und kreisfreien Städten; bei 
Heimunterbringung Sozialhilfeverwaltun-
gen bei den Bezirken 

→  Lastenausgleich 
Für Empfänger von → Kriegsschadenrente 
und deren Ehegatten, die am 1. Januar 
2006 an der Sterbevorsorge nach § 277 
LAG teilnehmen, wird im Falle ihres Todes 
ein Sterbegeld von je 750,00 € gewährt. 
Zu den entstehenden Kosten trägt der Un-
terhaltsempfänger monatlich 2,00 € bei; 
dieser Betrag wird von den laufenden Zah-
lungen an Kriegsschadenrente einbehal-
ten. 

§ 292b Lastenausgleichsgesetz

 Z  Bundesausgleichsamt

Betreutes Wohnen zu Hause

Das „Betreute Wohnen zu Hause“ hat sich 
vielerorts als bewährtes Angebot etab-
liert. Durch eine Koordinationsstelle 
 (Case-Manager), die niedrigschwellige Hil-
fen (z. B. Einkaufsservice, Fahr- und Be-
gleitdienste, Hilfen für Haus und Garten) 
sowie einen ehrenamtlichen Besuchs-
dienst und → weitere Unterstützungsleis-
tungen (z. B. hauswirtschaftliche Arbeiten, 
→ ambulante Pflege, Essen auf Rädern, 
Hausnotruf) individuell und bedarfsge-
recht organisiert, wird ein Sicherheitsnetz 
zu Hause geboten. 

Ältere Menschen

→  können in der eigenen Wohnung und in 
ihrem vertrauten Wohnumfeld bleiben;

→  erhalten eine verbindliche, kontinuierli-
che Betreuung und damit Sicherheit, die 
die eigenständige Lebensführung mög-
lichst lange erhält, fördert oder verbes-
sert; 

→  erhalten vertraglich zugesicherte Leis-
tungen;

→  erhalten regelmäßig, mindestens 
 14-täglich, einen Besuch einer qualifi-
zierten ehrenamtlichen Person;

→  bekommen die für sie notwendigen 
 Hilfen vermittelt.

Förderrichtlinie Selbstbestimmt Leben im Alter 
– SeLA des Bayerischen Staatsministeriums für 
Familie, Arbeit und Soziales

 Z  Bayerisches Staatsministerium für Fa-
milie, Arbeit und Soziales 
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www.stmas.bayern.de/wohnen-im-alter/
wohnen-zu-hause/index.php  
www.stmas.bayern.de/imperia/md/ 
content/stmas/stmas_inet/wohnen-im- 
alter/180411_eckpunkte_betreutes_ 
wohnen_zu_hause.pdf  
www.stmas.bayern.de/senioren/recht/ 
index.php  
www.wohnen-alter-bayern.de/ betreutes-
wohnen-zu-hause.html

Betreuung

Am 01.01.1992 ist das Gesetz zur Reform 
des Rechts der Vormundschaft und Pfleg-
schaft für Volljährige (Betreuungsgesetz) 
in Kraft getreten. Die Entmündigung, die 
Vormundschaft für Volljährige und die Ge-
brechlichkeitspflegschaft wurden abge-
schafft und durch das einheitliche Rechts-
institut der Betreuung ersetzt. Am 
01.01.1992 bestehende Vormundschaften 
für Volljährige und Gebrechlichkeitspfleg-
schaften wurden kraft Gesetzes zu Be-
treuungen. 

Ein Betreuer wird vom Betreuungsgericht 
bestellt, wenn ein Volljähriger aufgrund ei-
ner psychischen Krankheit oder einer kör-
perlichen, geistigen oder seelischen Behin-
derung seine Angelegenheiten ganz oder 
teilweise nicht besorgen kann. Anders als 
die frühere Entmündigung hat die Anord-
nung einer Betreuung nicht automatisch 
den Verlust der Geschäftsfähigkeit zur Fol-
ge. Soweit es zur Abwendung einer erheb-
lichen Gefahr für die Person oder das Ver-
mögen des Betreuten erforderlich ist, kann 
das Betreuungsgericht aber anordnen, 

dass Erklärungen des Betreuten zu ihrer 
Wirksamkeit der Einwilligung des Betreu-
ers bedürfen (Einwilligungsvorbehalt). 

Vorschlägen und Wünschen des Volljähri-
gen ist sowohl bei der Auswahl des Be-
treuers als auch bei der Führung der Be-
treuung grundsätzlich zu entsprechen. Sie 
sind insbesondere auch dann zu beachten, 
wenn sie vor Eintritt des Betreuungsfalles 
geäußert wurden. Jedermann kann für den 
Fall künftiger Betreuungsbedürftigkeit 
Wünsche und Vorschläge zur Person des 
Betreuers und zur Führung der Betreuung 
schriftlich niederlegen (Betreuungsverfü-
gung). 

Der Volljährige hat auch die Möglichkeit, 
vor Eintritt des Betreuungsfalles eine sog. 
Vorsorgevollmacht zu errichten, in der er 
eine Person seines Vertrauens umfassend 
oder in bestimmten Angelegenheiten be-
vollmächtigt, für ihn im Fall der Betreu-
ungsbedürftigkeit tätig zu werden. Soweit 
die Vollmacht besteht, macht sie in der Re-
gel die Anordnung der Betreuung durch 
das Betreuungsgericht entbehrlich. 

Der Volljährige kann eine erteilte Vorsor-
gevollmacht und/oder eine Betreuungsver-
fügung gegen eine geringe Gebühr beim 
Zentralen Vorsorgeregister der Bundes-
notarkammer registrieren lassen. Nähere 
Informationen hierzu finden sich im Inter-
net auf den entsprechenden Seiten der 
Bundesnotarkammer. 

Das am 01.01.1999 in Kraft getretene Be-
treuungsrechtsänderungsgesetz zielt auf 
eine weitere Stärkung der ehrenamtlichen 

https://www.stmas.bayern.de/wohnen-im-alter/wohnen-zu-hause/index.php
https://www.stmas.bayern.de/wohnen-im-alter/wohnen-zu-hause/index.php
https://www.stmas.bayern.de/imperia/md/content/stmas/stmas_inet/wohnen-im-alter/1801_eckpunkte_betreutes_wohnen_zu_hause.pdf
https://www.stmas.bayern.de/imperia/md/content/stmas/stmas_inet/wohnen-im-alter/1801_eckpunkte_betreutes_wohnen_zu_hause.pdf
https://www.stmas.bayern.de/imperia/md/content/stmas/stmas_inet/wohnen-im-alter/1801_eckpunkte_betreutes_wohnen_zu_hause.pdf
https://www.stmas.bayern.de/imperia/md/content/stmas/stmas_inet/wohnen-im-alter/1801_eckpunkte_betreutes_wohnen_zu_hause.pdf
https://www.stmas.bayern.de/senioren/recht/
https://www.stmas.bayern.de/senioren/recht/
https://www.wohnen-alter-bayern.de/betreutes-wohnen-zu-hause.html
https://www.wohnen-alter-bayern.de/betreutes-wohnen-zu-hause.html
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Betreuung, die Förderung von Vorsorge-
vollmachten und Betreuungsverfügungen 
sowie vereinzelte Verfahrenserleichterun-
gen und -modifikationen. Das zum 
01.07.2005 in Kraft getretene Zweite Be-
treuungsrechtsänderungsgesetz stellt die 
Vergütung von Betreuern auf eine neue 
Grundlage und stärkt die Vorsorgevoll-
macht als privatautonome Regelung weiter.

Nähere Informationen enthält eine Bro-
schüre des Bayerischen Staatsministeri-
ums der Justiz.

§§ 1896 – 1908i Bürgerliches Gesetzbuch,  
§§ 271 – 311 Gesetz über das Verfahren in Fa-
miliensachen und in den Angelegenheiten der frei-
willigen Gerichtsbarkeit, Bayerisches Gesetz zur 
Ausführung des Betreuungsgesetzes, Vormünder- 
und Betreuervergütungsgesetz

 Z  Amtsgerichte (Betreuungsgerichte); 
Betreuungsstellen bei den Landratsämtern 
und kreisfreien Städten 

www.vorsorgeregister.de/ ZVR-Zentrales-
Vorsorgeregister/Zentrales- 
Vorsorgeregister-ZVR.php  
www.justiz.bayern.de/service

Betriebliche Altersversorgung

Betriebsrenten sind freiwillige Leistungen 
der Arbeitgeber. Arbeitnehmer können je-
doch von ihrem Arbeitgeber verlangen, 
dass dieser einen bestimmten Betrag von 
ihrem Bruttolohn als Beitrag für eine be-
triebliche Altersversorgung verwendet (→ 
Entgeltumwandlung). Eine Pflicht des Ar-

beitgebers, sich an der betrieblichen Al-
tersversorgung mit eigenen Beiträgen zu 
beteiligen, besteht nicht. Die Betriebsren-
tenzusage kann in einem Arbeitsvertrag 
oder einem → Tarifvertrag geregelt werden.

Der Staat fördert die betriebliche Al-
tersversorgung durch Steuer- und Sozial-
versicherungsfreiheit der Aufwendungen 
(vgl. auch Erläuterungen zu → Entgeltum-
wandlung). Die spätere Versorgungsleis-
tung hingegen muss versteuert sowie ver-
beitragt werden. Mit dem zum 01.01.2018 
in Kraft getretenen Betriebsrentenstär-
kungsgesetz werden ein steuerlichen För-
derbetrag für Geringverdiener sowie ein 
Freibetrag in der → Grundsicherung im Al-
ter und bei Erwerbsminderung für Be-
triebsrenten eingeführt. Dieser Freibetrag 
verhindert, dass Betriebsrenten bei der 
 Berechnung der Grundsicherung voll ange-
recht werden. Der monatliche Grundfrei-
betrag beträgt 100 €, ein ggf. übersteigen-
der Betrag ist zu 30%  anrechnungsfrei (bis 
insgesamt maximal rd. 200 €).

Die Organisation und Durchführung er-
folgt, auch bei einer → Entgeltumwand-
lung, durch den Arbeitgeber. Dieser wählt 
die Anlageform aus, kümmert sich um die 
Beitragszahlungen und ist Vertragspartner 
für den ausgewählten Anbieter. Dem Ar-
beitgeber stehen fünf Wege zur Durchfüh-
rung einer betrieblichen Altersversorgung 
zur Auswahl. Er kann die Leistungen selbst 
erbringen (→ Direktzusage), oder die Hilfe 
eines von ihm beauftragten Versorgungs-
trägers (→ Unterstützungskasse, → Pensi-
onskasse, → Direktversicherung oder → 
Pensionsfonds) in Anspruch nehmen. 

https://www.vorsorgeregister.de/privatpersonen/zweck-der-registrierung/
https://www.vorsorgeregister.de/privatpersonen/zweck-der-registrierung/
https://www.vorsorgeregister.de/privatpersonen/zweck-der-registrierung/
www.justiz.bayern.de/service
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Scheidet der Arbeitnehmer vorzeitig aus 
dem → Arbeitsverhältnis aus, bleiben ihm 
seine bisherigen Betriebsrentenanwart-
schaften erhalten (sog. unverfallbare An-
wartschaften), wenn das Arbeitsverhältnis 
vor Eintritt des Versorgungsfalls, jedoch 
nach Vollendung des 21. Lebensjahres en-
det und die Versorgungszusage zu diesem 
Zeitpunkt mindestens 3 Jahre bestanden 
hat. 

Soweit die betriebliche Altersversorgung 
durch → Entgeltumwandlung erfolgt, tritt 
die Unverfallbarkeit sofort ein, da der Ar-
beitnehmer selbst für die Finanzierung auf-
gekommen ist.

Bei einem Wechsel des Arbeitgebers kön-
nen, im Einvernehmen des ehemaligen Ar-
beitgebers mit dem neuen Arbeitgeber so-
wie dem Arbeitnehmer, unverfallbare 
Anwartschaften und laufende Leistungen 
auf den neuen Arbeitgeber übertragen 
oder von diesem übernommen werden. 
Bei Versorgungszusagen, die ab dem 
01.01.2005 erteilt wurden, hat der Arbeit-
nehmer einen Rechtsanspruch darauf, sei-
ne unverfallbaren Anwartschaften auf den 
neuen Arbeitgeber zu übertragen, sofern 
die betriebliche Altersversorgung über 
eine → Direktversicherung, eine → Pensi-
onskasse oder einen → Pensionsfonds 
durchgeführt worden ist und einen be-
stimmten Höchstbetrag nicht übersteigt. 

Die Höhe der Betriebsrente richtet sich 
nach der vereinbarten Versorgungsrege-
lung. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, alle 
3 Jahre eine Anpassung der Betriebsrente 
zu prüfen. Dabei sind die wirtschaftliche 

Lage des Unternehmens sowie der Kauf-
kraftverlust der Renten zu berücksichtigen. 
Laufende Renten müssen jedoch nur in 
dem Maße angepasst werden, wie auch die 
Nettolöhne vergleichbarer Arbeitnehmer 
im Betrieb steigen. Anstelle der dreijähri-
gen Anpassungsprüfung kann sich der Ar-
beitgeber verpflichten, die laufenden Ren-
ten jährlich um mindestens 1 % anzupassen.

Arbeitnehmer, die mit einer unverfallbaren 
Anwartschaft vorzeitig ausscheiden, erhal-
ten bei Eintritt des Versorgungsfalles je 
nach Dauer der Betriebszugehörigkeit ei-
nen Teil der zugesagten Versorgung. Diese 
Teilleistung errechnet sich nach dem Ver-
hältnis der zurückgelegten Betriebszuge-
hörigkeit zu der gesamten Zeit vom Be-
triebseintritt bis zum Erreichen der 
Regelaltersgrenze in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung oder bis zu einer festge-
setzten früheren Altersgrenze. 

Viele Betriebsrentenanwartschaften wer-
den von der gesetzlich vorgeschriebenen 
Insolvenzsicherung erfasst und sind damit 
auch bei Insolvenz des Arbeitgebers gesi-
chert (→ Insolvenz, Hilfen bei). Träger der 
gesetzlichen Insolvenzsicherung ist der 
Pensions-Sicherungs-Verein (PSVaG). Die-
ser sichert die betriebliche Altersversor-
gung in Form von → Direktzusagen, → 
Unterstützungskassen, → Pensionsfonds 
sowie in bestimmten Fällen Zusagen über 
eine → Direktversicherung. Der PSVaG 
muss im Insolvenzfall in dem Umfang ein-
treten, der sich aus der Versorgungszusage 
des Arbeitgebers ergibt. Die Mittel hierfür 
erhält der PSVaG durch Beiträge der Ar-
beitgeber. 
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Seit 01.01.2002 kann der Aufbau einer be-
trieblichen Altersversorgung im Rahmen 
der sog. Riester-Rente staatlich gefördert 
werden (→ Altersvorsorge, zusätzliche 
private). 

Zur Zahlung einer Abfindung statt der spä-
teren Rente: → Abfindung

Betriebsrentengesetz, § 3 Einkommensteuergesetz

 Z  Arbeitgeber; Gewerkschaften; Be-
triebsräte; bei Zahlungsunfähigkeit des Ar-
beitgebers Pensionssicherungs-Verein, 
Köln 

www.aba-online.de  
www.deutsche-rentenversicherung.de 
www.ihre-vorsorge.de

Betriebs- und Haushaltshilfe für 
Landwirte

In Versicherungszweig landwirtschaftliche 
Krankenversicherung versicherte landwirt-
schaftliche Unternehmer (→ Landwirte, 
soziale Sicherung für) der Sozialversiche-
rung für Landwirtschaft, Forsten und Gar-
tenbau, die im Krankenhaus oder einer 
Kureinrichtung länger als 2 Wochen statio-
när behandelt werden, haben Anspruch 
auf Betriebs- und Haushaltshilfe bis zu 
längstens 3 Monaten, wenn in ihrem Un-
ternehmen keine Arbeitnehmer und keine 
mitarbeitenden versicherungspflichtigen 
Familienangehörigen ständig beschäftigt 
werden. Sofern besondere Verhältnisse im 
Unternehmen es erfordern, kann die Hilfe 
auch während der ersten 2 Behandlungs-

wochen gewährt werden. Dies gilt ent-
sprechend im Rahmen der → Unfallversi-
cherung, wenn die stationäre Behandlung 
des landwirtschaftlichen Unternehmers 
durch einen → Arbeitsunfall bedingt ist, 
sowie – mit geringen Abweichungen – im 
Rahmen der → Alterssicherung der Land-
wirte. 

Nach der Satzung der Sozialversicherung 
für Landwirtschaft, Forsten und Garten-
bau kann Betriebs- und Haushaltshilfe z. B. 
auch während einer Krankheit gewährt 
werden, wenn die Bewirtschaftung des 
Unternehmens gefährdet ist, sowie für an-
dere Personen (z. B. Ehegatten und mitar-
beitende Familienangehörige). 

Der Versicherungszweig Alterssicherung 
der Landwirte der Sozialversicherung für 
Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau 
gewährt Betriebs- und Haushaltshilfe nach 
Maßgabe besonderer Richtlinien, wenn 
die Erbringung dieser Leistung durch einen 
Träger der gesetzlichen Krankenversiche-
rung oder der landwirtschaftlichen Unfall-
versicherung kraft Gesetzes ausgeschlos-
sen ist, und zwar auch beim Tod des 
landwirtschaftlichen Unternehmers und 
seines Ehegatten. In Todesfällen ist eine 
einkommensabhängige Selbstbeteiligung 
für jede Arbeitsstunde der Leistungsge-
währung zu leisten. 

Im Versicherungszweig landwirtschaftli-
che Unfallversicherung der Sozialversiche-
rung für Landwirtschaft, Forsten und Gar-
tenbau beträgt die Selbstbeteiligung für 
jeden Tag der Leistungsgewährung mindes-
tens 10 €. Das Nähere regelt die Satzung. 

https://www.aba-online.de/home.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Home/home_node.html
https://www.ihre-vorsorge.de/
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Als Betriebs- und Haushaltshilfe wird eine 
Ersatzkraft gestellt; erforderlichenfalls 
sind die Kosten für eine selbstbeschaffte 
betriebsfremde Ersatzkraft in angemesse-
ner Höhe zu erstatten. Die Erstattungs-
höchstsummen je Kalendertag betragen 
im Jahr 2019 92,00 € West und 85,00 € 
Ost. 

§§ 33, 54, 55 Gesetz zur Modernisierung des 
Rechts der landwirtschaftlichen Sozialversiche-
rung, §§ 9, 10 Zweites Gesetz über die Kranken-
versicherung der Landwirte, § 54 Sozialgesetz-
buch VII, §§ 10 Absatz 2, 36, 37, 39 Gesetz 
über die Alterssicherung der Landwirte

Sozialversicherung für Landwirtschaft, 
Forsten und Gartenbau

www.svlfg.de

Betriebsärzte

Arbeitnehmer sind unter bestimmten Vor-
aussetzungen arbeitsmedizinisch zu be-
treuen. Die Aufgabe der Betriebsärzte ist 
es, den Arbeitgeber beim → Arbeitsschutz 
und in der → Unfallverhütung in allen Fra-
gen des Gesundheitsschutzes am Arbeits-
platz zu unterstützen und die hierfür ver-
antwortlichen Personen zu beraten (z. B. 
bei der Planung von Betriebsstätten, der 
Beschaffung von technischen Arbeitsmit-
teln, der Einführung neuer Arbeitsverfah-
ren und Arbeitsstoffe, der Arbeitszeit und 
der Pausenregelung, der Gestaltung des → 
Arbeitsplatzes und bei der Eingliederung 
→ Menschen mit Behinderung in den Ar-

beitsprozess). Sie sind für die Durchfüh-
rung der → arbeitsmedizinischen Vorsorge 
bei den Arbeitnehmern zuständig und be-
raten diese über Unfall-, Gesundheitsge-
fahren und persönliche Schutzmaßnahmen.

Arbeitssicherheitsgesetz; Unfallverhütungsvor-
schrift „Betriebsärzte und Fachkräfte für Ar-
beitssicherheit (DGUV Vorschrift 2)“

 Z  Arbeitgeber; Gewerbeaufsichtsämter 
(→ Gewerbeaufsicht; → Gewerbeärztli-
cher Dienst); gesetzliche Unfallversiche-
rungsträger 

Betriebsrat

→ Betriebsverfassung 

Betriebsrenten

→ Betriebliche Altersversorgung 

Betriebsstilllegung

→ Betriebsverfassung 

Betriebsunfall

→ Arbeitsunfall 

Betriebsvereinbarung

→ Betriebsverfassung 

www.svlfg.de
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Betriebsverfassung

Das Betriebsverfassungsgesetz gilt für alle 
Arbeitnehmer und die zu ihrer Berufsaus-
bildung Beschäftigten in Betrieben der Pri-
vatwirtschaft sowie für überwiegend in ei-
nem Betrieb arbeitende → Heimarbeiter. 
Es gilt nicht für Organmitglieder juristi-
scher Personen, Gesellschafter, für leiten-
de Angestellte (mit wenigen Ausnahmen), 
für aus vorwiegend karitativen oder religi-
ösen Beweggründen tätige Personen (z. B. 
Diakonissen, Angehörige religiöser Or-
den), für aus erzieherischen oder heilpäda-
gogischen Gründen beschäftigte Personen 
und für in häuslicher Gemeinschaft mit 
dem Arbeitgeber lebende Familienangehö-
rige. Das Gesetz gilt nur beschränkt für 
Tendenzbetriebe und Religionsgemein-
schaften. 

Für Arbeitnehmer und Beamte in Betrie-
ben und Verwaltungen des öffentlichen 
Dienstes gelten die Personalvertretungs-
gesetze des Bundes und der Länder (→ 
Personalvertretung). 

Das Betriebsverfassungsgesetz regelt die 
Bildung betriebsverfassungsrechtlicher 
Organe, insbesondere eines Betriebsrats, 
und bestimmt dessen Mitwirkungs- und 
Mitbestimmungsrechte im Betrieb (→ 
Mitbestimmung und Mitwirkung im Be-
trieb und Unternehmen). Dem einzelnen 
Arbeitnehmer gibt es Informations-, Anhö-
rungs- und Erörterungsrechte, soweit sei-
ne Person und sein Arbeitsplatz unmittel-
bar berührt werden. 

Betriebsratsmitglieder dürfen in der Aus-
übung ihrer Tätigkeit weder gestört oder 

behindert noch wegen ihrer Tätigkeit be-
nachteiligt oder begünstigt werden. Ihre 
Kündigung, auch die von Jugend- und Aus-
zubildendenvertretern, ist nur mit Zustim-
mung des Betriebsrats und aus wichtigem 
Grunde zulässig. Sie sind von ihrer berufli-
chen Tätigkeit ohne Minderung des 
 Arbeitsentgelts zu befreien, wenn und so-
weit es nach Umfang und Art des Be-
triebes zur ordnungsgemäßen Durchfüh-
rung ihrer Aufgaben erforderlich ist z. B. 
für die Teilnahme an Schulungs- und Bil-
dungsveranstaltungen. 

Arbeitnehmer müssen vom Arbeitgeber 
über Aufgabe, Verantwortung, Art der Tä-
tigkeit und ihre Einordnung in den Arbeits-
ablauf im Betrieb und über die aufgrund ei-
ner Planung von technischen Anlagen, von 
Arbeitsverfahren und Arbeitsabläufen 
oder der für Arbeitsplätze vorgesehene 
Maßnahmen und ihre Auswirkungen auf 
ihre Arbeitsplätze, die Arbeitsumgebung 
sowie auf Inhalt und Art ihrer Tätigkeit un-
terrichtet werden. Sie sind vor Beginn der 
Beschäftigung über die am Arbeitsplatz 
bestehenden Unfall- und Gesundheitsge-
fahren sowie die Maßnahmen und Einrich-
tungen zur Abwendung der Gefahren zu 
belehren und können verlangen, dass ih-
nen die Berechnung und Zusammenset-
zung des Arbeitsentgelts erläutert wird. 
Sie haben ein Recht auf Beurteilung ihrer 
Leistungen sowie Erörterung der berufli-
chen Entwicklungsmöglichkeiten. In die 
Personalakten können sie Einsicht neh-
men. Bei Benachteiligung oder ungerech-
ter Behandlung besteht ein Beschwerde-
recht. 
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Bei geplanten Betriebsänderungen (z. B. 
Einschränkung, Stilllegung, Verlegung des 
Betriebs) haben in der Regel zwischen 
 Arbeitgeber und Betriebsrat ein Interes-
senausgleich und eine Einigung über den 
Ausgleich oder die Milderung der wirt-
schaftlichen Nachteile, die den Arbeitneh-
mern entstehen (Sozialplan), zu erfolgen. 
Unterbleibt der Interessenausgleich oder 
wird davon ohne zwingenden Grund abge-
wichen, können die von einer Betriebsän-
derung betroffenen Arbeitnehmer den 
Ausgleich ihrer wirtschaftlichen Nachteile 
(Nachteilsausgleich) vor dem Arbeitsge-
richt (→ Arbeitsgerichtsprozess) einklagen. 

→ Abfindung bei Auflösung des Arbeits-
verhältnisses

Betriebsverfassungsgesetz; Kündigungsschutz-
gesetz

 Z  Arbeitgeber; Gewerkschaften; → Be-
ratungshilfe 

Bewährungshelfer

→ Entlassene Gefangene, Hilfen für 

Bewegungstherapie

→ Menschen mit Behinderung, Hilfen für 

Bezugsgröße in der 
 Sozialversicherung

Als Ausgangswert für die Berechnung von 
Leistungen und Einkommensgrenzen in 

der Sozialversicherung wird u. a. die Be-
zugsgröße im Sinne des Sozialgesetzbuchs 
IV verwendet. Sie ist das durchschnittliche 
Arbeitsentgelt aller Versicherten der ge-
setzlichen Rentenversicherung im vorver-
gangenen Kalenderjahr, aufgerundet auf 
den nächsthöheren, durch 420 teilbaren 
Betrag. Die Bezugsgröße wird jährlich be-
kannt gegeben und beträgt 2019 monat-
lich 3.115 € (neue Länder: 2.870 €). In der 
gesetzlichen → Krankenversicherung be-
trägt die Bezugsgröße einheitlich 3.115 €. 

§ 18 Sozialgesetzbuch IV, § 309 Sozialgesetz-
buch V, jährliche Verordnung der Bundesregie-
rung

 Z  Sozialversicherungsträger (→ Sozial-
versicherung) 

Bildungsgutschein

→ Bayerischer Bildungsscheck  
→ Weiterbildung, Förderung der 

Bildungsurlaub

→ Arbeitsbefreiung 

Bildung und Teilhabe,  
Leistungen für

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene 
können einen Anspruch auf Leistungen für 
Bildung und Teilhabe haben, wenn sie bzw. 
ihre Eltern 

→  Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch 
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II (→ Grundsicherung für Arbeitsuchen-
de) erhalten oder nur deshalb nicht er-
halten, weil alle Bedarfe bis auf den Be-
darf für Bildung und Teilhabe gedeckt 
sind, oder 

→  → Sozialhilfe nach dem Sozialgesetz-
buch XII erhalten, oder nur deshalb 
nicht erhalten, weil alle Bedarfe bis auf 
den Bedarf für Bildung- und Teilhabe ge-
deckt, sind oder 

→  Leistungen nach dem Asylbewerberleis-
tungsgesetz oder → Wohngeld oder→ 
Kinderzuschlag nach dem Bundeskin-
dergeldgesetz erhalten. 

Ab dem 01.08.2019 werden die Leistun-
gen für Bildung und Teilhabe erheblich ver-
einfacht. Zum einen ist im Bereich der → 
Grundsicherung für Arbeitsuchende viel-
fach keine gesonderte Antragstellung 
mehr erforderlich. Personen, die → 
Kinder zuschlag oder → Wohngeld bezie-
hen, können künftig einen Antrag auf Leis-
tungen für Bildung und Teilhabe formlos 
stellen, z. B. durch E-Mail. Zum anderen 
können die zuständigen Behörden – neben 
Sach- und Dienstleistungen, insbesondere 
in Form von personalisierten Gutscheinen 
oder Direktzahlungen an Anbieter – auch 
Geldleistungen ermöglichen.

Die Leistungen für Bildung und Teilhabe 
umfassen

→  Mittagessen in Schulen, grundsätzlich 
auch in → Kindertageseinrichtungen 
und in der → Kindertagespflege: Der 
Anspruch auf die Aufwendungen be-
steht bei Teilnahme an einer gemein-
schaftlichen Mittagsverpflegung. Ab 
dem 01.08.2019 entfällt der Eigenanteil 

des Kindes von 1 € pro Mittagessen. 
→  Lernförderung: Ein Anspruch auf ange-

messene Lernförderung besteht dann, 
wenn sie geeignet und erforderlich ist, 
um die wesentlichen Lernziele zu errei-
chen. Ab dem 01.08.2019 wird klarge-
stellt, dass hierzu nicht zwingend eine 
Versetzungsgefährdung erforderlich ist. 
Voraussetzung ist, dass vorrangig in An-
spruch zu nehmende schulische Ange-
bote nicht ausreichen. Die Erforderlich-
keit der Lernförderung kann z. B. von 
der Schule bestätigt werden. 

→  Schulbedarf: Für das notwendige Schul-
material wird ab dem 01.08.2019 
grundsätzlich jährlich ein Zuschuss von 
150 € in zwei Teilbeträgen berücksich-
tigt (grundsätzlich zum 1. August 100 € 
und zum 1. Februar 50 €). Zur landes-
rechtlichen Lernmittelfreiheit siehe → 
Schulgeld und Lernmittelfreiheit

→  Ausflüge/Klassenfahrten: Die Kosten 
eintägiger Ausflüge von Schulen sowie 
die Kosten mehrtägiger Klassenfahrten 
im Rahmen der schulrechtlichen Be-
stimmungen werden ebenfalls berück-
sichtigt. Dasselbe gilt für eintägige Aus-
flüge und mehrtägige Fahrten für 
Kinder, die eine → Kindertageseinrich-
tung besuchen oder für die → Kinderta-
gespflege geleistet wird. 

→  Schülerbeförderung: Für Schülerinnen 
und Schüler, die für den Besuch der 
nächstgelegenen Schule des gewählten 
Bildungsganges auf Schülerbeförderung 
angewiesen sind, werden die dafür er-
forderlichen tatsächlichen Aufwendun-
gen berücksichtigt, soweit die Beförde-
rungskosten nicht anderweitig 
ab gedeckt sind. Anderweitig kann in 
Bayern die Schülerbeförderung über die 



bLinde, hiLfen für 

99

Vorschriften über die Schülerbeförde-
rung (→ Fahrpreis- und Verkehrsver-
günstigungen) gedeckt sein. Ab dem 
01.08.2019 entfällt die regelhafte Ei-
genbeteiligung in Höhe von 5 € monat-
lich bzw. der in § 9 Absatz 2 des Regel-
bedarfs-Ermittlungsgesetzes genannte 
Betrag. 

→  Unterstützung zum Mitmachen in den 
Bereichen Kultur, Sport, Spiel, Gesel-
ligkeit und Freizeiten: Bis zur Vollen-
dung des 18. Lebensjahres stehen für 
leistungsberechtigte Kinder/Jugendliche 
ab dem 01.08.2019 mindestens 15 € 
monatlich dafür zur Verfügung, dass sie 
z. B. einen Sportverein oder eine Musik-
schule besuchen und dabei Beiträge 
oder Kosten für die Ausrüstung anfal-
len. Das Teilhabebudget kann in be-
grenztem Umfang angespart werden. 

§§ 19, 28 Sozialgesetzbuch II, § 34 Sozialgesetz-
buch XII, § 6b Bundeskindergeldgesetz i.V.m.  
§ 28 Sozialgesetzbuch II, § 6 Asylbewerberleis-
tungsgesetz, Bayerisches Schulwegkostenfreiheits-
gesetz

 Z  Jobcenter; Landkreise und kreisfreie 
Städte 

www.bildungspaket.bmas.de 
www.sozialministerium.bayern.de/grund-
sicherung/jobcenter/index.php

Bindende Festsetzung

→ Heimarbeiter, Schutzvorschriften für 

Blinde, Hilfen für

Blinde gelten als schwerbehinderte Men-
schen im Sinne des Sozialgesetzbuches IX 
und haben bei Erfüllung der jeweiligen Vo-
raussetzungen Anspruch auf alle für behin-
derte Menschen vorgesehenen Hilfen und 
Leistungen (→ Behinderte Menschen, Hil-
fen für). Darüber hinaus erhalten Blinde 
noch besondere Leistungen als Kriegsblin-
de, Zivilblinde und Unfallverletzte. 

→  Kriegsblinde 
Neben den für Kriegsopfer vorgesehenen 
Leistungen (→ Kriegsopfer, Hilfen für) 
wird (Stand: 01.07.2019) eine Pflegezulage 
von 804 € gezahlt. Sie kann sich auf 1.032 
€, 1.340 € oder 1.649 € erhöhen, wenn 
durch Leiden oder Behinderungen dauern-
des Krankenlager oder außergewöhnliche 
Pflege erforderlich ist. Als blind gilt auch 
der, dessen Sehschärfe so gering ist, dass 
er sich in einer ihm nicht vertrauten Um-
welt ohne fremde Hilfe nicht zurechtfin-
den kann. 

Ferner besteht Anspruch auf einen ausge-
bildeten Führhund und Hilfsmittel für die 
Verrichtungen des täglichen Lebens und 
zur Erleichterung des Kontakts mit der 
Umwelt (z. B. Blindenuhren, Schutzbrillen, 
Tonbänder, Diktiergeräte, Blindenschreib- 
und Stenografiermaschinen). Die Zulage 
für den Unterhalt des Hundes beträgt der-
zeit monatlich 177 €; sie wird auch ge-
zahlt, wenn kein Führhund in Anspruch ge-
nommen wird. 

www.bildungspaket.bmas.de
https://www.stmas.bayern.de/grundsicherung/jobcenter/index.php
https://www.stmas.bayern.de/grundsicherung/jobcenter/index.php
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§§ 14, 35 Bundesversorgungsgesetz

 Z  Zentrum Bayern Familie und Soziales 
– Versorgungsamt 

www.zbfs.bayern.de

→  Zivilblinde 
Blinde und hochgradig sehbehinderte 
Menschen erhalten unabhängig von der 
Frage der Bedürftigkeit Blindengeld. Als 
Blinde gelten Personen, deren Sehschärfe 
auf dem besseren Auge nicht mehr als 
1/50 beträgt, sowie Personen mit sonsti-
gen Störungen des Sehvermögens von 
gleichem Schweregrad. Hochgradig sehbe-
hindert ist, wer nicht blind ist und wessen 
Sehschärfe auf keinem Auge und auch 
beidäugig nicht mehr als 1/20 beträgt 
oder wer so schwere Störungen des Seh-
vermögens hat, dass diese einen Grad der 
Behinderung von 100 nach dem SGB IX 
bedingen. 

Das volle Blindengeld beträgt seit 
01.04.2004 85 v. H. der Blindenhilfe nach 
dem Sozialgesetzbuch XII (629 € monat-
lich, Stand: 01.07.2019). Seit 01.01.2013 
erhalten taubblinde Menschen ein verdop-
peltes Blindengeld (1.258 € monatlich, 
Stand: 01.07.2019). 

Zum 01.01.2018 wurde das Sehbehinder-
tengeld eingeführt. Hochgradig sehbehin-
derte Menschen erhalten einen monatli-
chen Betrag in Höhe von 188,70 € (ab 
01.07.2019), hochgradig sehbehinderte 
Menschen, die zugleich taub sind, erhalten 
377,40 € monatlich (ab 01.07.2019). 

Die Beträge werden entsprechend der von 
der Sozialhilfe geleisteten Blindenhilfe re-
gelmäßig angepasst.

Bei Unterbringung in einem Heim oder ei-
ner gleichartigen Einrichtung ruht das Blin-
dengeld in der Regel zur Hälfte.

Leistungen aus der Pflegeversicherung so-
wie Leistungen, die für blindheitsbedingte 
Mehraufwendungen gezahlt werden, sind 
auf das Blindengeld zu einem gewissen 
Anteil anzurechnen. 

Im Rahmen der Sozialhilfe oder der 
Kriegsopferfürsorge kann Blindenhilfe ge-
zahlt werden. Die Blindenhilfe im Rahmen 
der Sozialhilfe oder der Kriegsopferfürsor-
ge wird Blinden nach Vollendung des 18. 
Lebensjahres in Höhe eines Betrages von 
739,91 €, den Blinden unter 18 Jahren in 
Höhe von 370,59 € gewährt (Stand: 
01.07.2019). Der Betrag verändert sich je-
weils um den Vomhundertsatz, um den 
sich der aktuelle Rentenwert in der ge-
setzlichen Rentenversicherung verändert. 
Dabei gilt die Einkommensgrenze des § 85 
Sozialgesetzbuch XII (Grundbetrag in 
Höhe des Zweifachen der Regelbedarfs-
stufe 1 (→ Lebensunterhalt, Hilfe zum) + 
70 v. H. der Regelbedarfsstufe 1 für weite-
re Familienmitglieder + Kosten der Unter-
kunft in angemessenem Umfang). In der 
Kriegsopferfürsorge gilt eine günstigere 
Einkommensgrenze. Im Rahmen der Ein-
gliederungshilfe für behinderte Menschen 
(→ Behinderte Menschen, Hilfen für) kön-
nen auch die Kosten für einen Blindenführ-
hund und für andere Hilfsmittel  getragen 

www.zbfs.bayern.de
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werden, wenn kein anderer Kostenträger 
(z. B. gesetzliche Krankenversicherung)zu-
ständig ist. 

Die am 01.09.2006 in Kraft getretene 
Bayerische Verordnung zur Zugänglichma-
chung von Dokumenten für Blinde und 
sehbehinderte Menschen im Verwaltungs-
verfahren (BayDokZugV) regelt die Zu-
gänglichmachung von Dokumenten für 
blinde, erblindete und sehbehinderte Men-
schen im Verwaltungsverfahren in einer 
für sie wahrnehmbaren Form. Den Berech-
tigten entstehen keine Kosten. 

→ Barrierefreiheit für Menschen mit Seh-
behinderung im Verwaltungsverfahren

Bayerisches Blindengeldgesetz; § 72 Sozialge-
setzbuch XII; Bayerische Verordnung zur Zugäng-
lichmachung von Dokumenten für blinde, erblin-
dete und sehbehinderte Menschen im 
Verwaltungsverfahren (BayDokZugV) 

 Z  Zentrum Bayern Familie und Soziales 
– Versorgungsamt; gesetzliche Kranken-
kassen, Sozialhilfeverwaltungen und 
Kriegsopferfürsorgestellen bei den Bezir-
ken; Zentrum Bayern Familie und Soziales 
– Hauptfürsorgestelle 

Weitere Informationen zu den Verordnun-
gen sind auf der Homepage des Bayeri-
schen Sozialministeriums zu finden.  
www.stmas.bayern.de/inklusion/ 
gleichstellungsgesetz/index.php#sec7

→  Unfallverletzte 
Für durch → Arbeitsunfall oder → Berufs-
krankheit erblindete Personen → Pflege-
geld in der Unfallversicherung

Blutspender, Versicherungs-
schutz für

→  Unfallversicherung 

Bonusregelung in der gesetz-
lichen Krankenversicherung 

Die Krankenkassen sollen in ihrer Satzung 
Anreize für gesundheitsbewusstes Verhal-
ten ihrer Versicherten setzen.

Wenn regelmäßig Leistungen zur Erfas-
sung von gesundheitlichen Risiken und 
Früherkennung von Krankheiten, Schutz-
impfungen oder qualitätsgesicherte 
 Maßnahmen der verhaltensbezogenen 
Prävention oder zur Förderung eines 
 gesundheitsbewussten Verhaltens in 
 Anspruch genommen werden, soll die 
 Satzung der Krankenkasse für diese 
 Versicherten einen Bonus vorsehen, der 
zusätzlich zu der abgesenkten Belas-
tungsgrenze → Belastungsgrenze in der 
gesetzlichen Krankenversicherung zu 
 gewähren ist. Bei der Gestaltung der 
 Bonuslösung ist die Krankenkasse frei. 

In ihrer Satzung soll die Krankenkasse 
auch einen Bonus für vom Arbeitgeber 
durchgeführte Maßnahmen der betriebli-
chen Gesundheitsförderung regeln. Einen 
Bonus erhält dann sowohl Arbeitgeber als 
auch der teilnehmende Versicherte. 

§ 65a Sozialgesetzbuch V

 Z  Gesetzliche Krankenkassen 

www.patientenportal.bayern.de

www.patientenportal.bayern.de


briLLen 

Brillen

→ Hilfsmittel 

Büchergeld

→ Schulgeld- und Lernmittelfreiheit 

Bundeserziehungsgeld

→ Elterngeld 

Bundesfreiwilligendienst

Der Bundesfreiwilligendienst (BFD)  
hat zum 1. Juli 2011 den Zivildienst in 
Deutschland abgelöst. Jeder, der die Voll-
zeitschulpflicht erfüllt hat, kann sich im 
Bundesfreiwilligendienst in gemeinwohl-
orientierten Einrichtungen engagieren: Ob 
Frau oder Mann, ob jung oder alt – der 
BFD sieht keine Altersbegrenzung nach 
oben hin vor. Er kann zwischen mindes-
tens 6 Monaten und längstens 24 Mona-
ten abgeleistet werden. Die Regeldauer 
beträgt 12 Monate. Menschen, die älter 
als 27 Jahre sind, können auch in Teilzeit 
(mindestens 20 Stunden pro Woche) tätig 
werden. Bei einer zwölfmonatigen Teilnah-
me am Bundesfreiwilligendienst beträgt 
die Gesamtdauer der Seminartage min-
destens 25 Tage. Freiwillige, die das 27. Le-
bensjahr vollendet haben, nehmen in ange-
messenem Umfang an den Seminaren teil. 
Die Dienstleistung ist in der Regel ganztä-
tig, arbeitsmarktneutral als überwiegend 
praktische Hilfstätigkeit ausgestaltet. 
 Diese erfolgt in Einsatzstellen der Berei-

che Soziales, Umwelt- und Naturschutz, 
Sport, Integration, Kultur- und Denkmal-
pflege, Bildung, Zivil- und Katastrophen-
schutz. 

Zusammen mit den langjährig bewährten 
Jugendfreiwilligendiensten → Freiwilliges 
Soziales Jahr (FSJ) und → Freiwilliges Öko-
logisches Jahr (FÖJ) bietet der Bundesfrei-
willigendienst seit seiner Einführung eine 
neue Kultur der Freiwilligkeit. Die Freiwilli-
gendienste sind eine besondere, verbindli-
chere Form des Bürgerschaftlichen En-
gagements mit einem hohen Stellenwert 
in der Gesellschaft, mit sozialer Absiche-
rung und professioneller, qualitativ hoch-
wertiger pädagogischer Begleitung der 
Freiwilligen. 

Während des Bundesfreiwilligendienstes 
erhalten die Freiwilligen ein angemessenes 
Taschengeld, Urlaub sowie evtl. freie Un-
terkunft, Verpflegung und Arbeitskleidung 
oder stattdessen einen entsprechenden 
Kostenersatz. Die Einsatzstellen entrichten 
→ Beiträge zur gesetzlichen → Kranken-
versicherung, → Pflegeversicherung, → 
Rentenversicherung, → Unfallversicherung 
und → Arbeitslosenversicherung allein. 

Außerdem bleibt für die Dauer des Bun-
desfreiwilligendienstes der grundsätzliche 
Anspruch auf → Kindergeld erhalten.

Das Sonderprogramm „BFD mit Flücht-
lingsbezug“ im Rahmen des Bundesfreiwil-
ligendienstes endete durch Befristung zum 
31. Dezember 2018. 

Gesetz über den Bundesfreiwilligendienst (Bun-
desfreiwilligendienstgesetz – BFDG) 
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 Z  Bundesamt für Familie und zivilgesell-
schaftliche Aufgaben (BAFzA)

www.bundesfreiwilligendienst.de

Bürgerschaftlich engagierte 
Nachbarschaftshilfen

Bürgerschaftlich engagierte Nachbar-
schaftshilfen (→ Seniorenarbeit) sind nied-
rigschwellige Unterstützungsangebote für 
ältere Menschen, die vor dem Hintergrund 
der demografischen und strukturellen Ver-
änderungen zunehmend an Bedeutung ge-
winnen. Bürgerschaftlich engagierte Nach-
barschaftshilfen können wesentlich zum 
Verbleib in der eigenen Häuslichkeit und 
zum Erhalt von Sozialkontakten beitragen. 
Im Vordergrund steht immer bürgerschaft-
liches Engagement und somit die Hilfe von 
und für Bürgerinnen und Bürger in der Ge-
meinde. 

Bürgerschaftlich organisierte Nachbar-
schaftshilfen haben einen verbindlichen 
organisatorischen Rahmen und richten 
sich an alle Bürgerinnen und Bürger in der 
Gemeinde bzw. im Stadtteil. Nachbar-
schaftshilfen erscheinen sehr gut geeignet, 
Alltagsunterstützung und soziale Kontakte 
über ehrenamtliche Helferinnen und Hel-
fer zu organisieren und damit einen Ver-
bleib in der Häuslichkeit zu ermöglichen. 

Förderrichtlinie Selbstbestimmt Leben im Alter 
– SeLA des Bayerischen Staatsministeriums für 
Familie, Arbeit und Soziales

 Z  Bayerisches Staatsministerium für Fa-
milie, Arbeit und Soziales

www.stmas.bayern.de/wohnen-im-alter/
nachbarschaftshilfen/index.php  
www.stmas.bayern.de/imperia/md/cont-
ent/stmas/stmas_inet/wohnen-im-al-
ter/180411_eckpunkte_nachbarschafts-
hilfe.pdf  
www.stmas.bayern.de/senioren/recht/in-
dex.php  
www.wohnen-alter-bayern.de/nachbar-
schaftshilfe.html

Bürgerschaftliches Engagement

Bürgerschaftliches Engagement ist eine 
freiwillige und unentgeltliche Zeitspende 
der Bürgerinnen und Bürger. Ein angemes-
sener Auslagenersatz steht dem selbstver-
ständlich nicht entgegen. 

Koordinierungszentren

Für die Engagementberatung stehen Koor-
dinierungszentren Bürgerschaftliches En-
gagement als engagementfeldübergreifen-
de Infrastruktur in Landkreisen und 
kreisfreie Städten zur Verfügung. Aufga-
ben sind u. a. die landkreisweite Vernet-
zung von Vereinen und Initiativen, Freiwil-
ligenkoordination, Beratung von 
interessierten Bürgern und Organisatio-
nen, Qualifizierungsangebote, Organisati-
on von Fachvorträgen, Versicherungsfra-
gen sowie eine Bedarfsermittlung vor Ort, 
und Öffentlichkeitsarbeit. 

www.stmas.bayern.de/ehrenamt/ 
zentren/index.php 

www.bundesfreiwilligendienst.de
https://www.stmas.bayern.de/wohnen-im-alter/nachbarschaftshilfen/index.php
https://www.stmas.bayern.de/wohnen-im-alter/nachbarschaftshilfen/index.php
https://www.stmas.bayern.de/imperia/md/content/stmas/stmas_inet/wohnen-im-alter/180411_eckpunkte_nachbarschaftshilfe.pdf
https://www.stmas.bayern.de/imperia/md/content/stmas/stmas_inet/wohnen-im-alter/180411_eckpunkte_nachbarschaftshilfe.pdf
https://www.stmas.bayern.de/imperia/md/content/stmas/stmas_inet/wohnen-im-alter/180411_eckpunkte_nachbarschaftshilfe.pdf
https://www.stmas.bayern.de/imperia/md/content/stmas/stmas_inet/wohnen-im-alter/180411_eckpunkte_nachbarschaftshilfe.pdf
www.stmas.bayern.de/senioren/recht/index.php%20
www.stmas.bayern.de/senioren/recht/index.php%20
https://www.wohnen-alter-bayern.de//nachbarschaftshilfe.html
www.wohnen-alter-bayern.de/nachbarschaftshilfe.html
https://www.stmas.bayern.de/ehrenamt/index.php
https://www.stmas.bayern.de/ehrenamt/index.php
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Ehrenamtskarte

→ Bayerische Ehrenamtskarte

Ehrenamtsversicherung

→ Bayerische Ehrenamtsversicherung Vgl. 
auch  
→ Bundesfreiwilligendienst  
→ Bürgerschaftlich engagierte Nachbar-
schaftshilfen  
→ Freiwilliges ökologisches Jahr  
→ Freiwilliges soziales Jahr

Bürgschaften

→ Kredite und Bürgschaften 
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Darlehen

→ Kredite und Bürgschaften 

Datenschutz im Sozialrecht

Jeder Bürger hat Anspruch darauf, dass die 
ihn betreffenden Sozialdaten von den Leis-
tungsträgern nicht unbefugt verarbeitet,  
werden (Sozialgeheimnis, § 35 Abs. 1 Satz 1 
Sozialgesetzbuch I). Verarbeiten ist das Spei-
chern, Verändern, Übermitteln, Sperren 
und Löschen von Sozialdaten (§ 67 Abs. 6 
Satz 1 Sozialgesetzbuch X).  

Verarbeitung ist jeder mit oder ohne Hilfe 
automatisierter Verfahren ausgeführten 
Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe 
im Zusammenhang mit personenbezoge-
nen Daten wie das Erheben, das Erfassen, 
die Organisation, das Ordnen, die Speiche-
rung, die Anpassung oder Veränderung, 
das Auslesen, das Abfragen, die Verwen-
dung, die Offenlegung durch Übermitt-
lung, Verbreitung oder eine andere Form 
der Bereitstellung, den Abgleich oder die 
Verknüpfung, die Einschränkung, das Lö-
schen oder die Vernichtung (§ 57 Abs. 1 
Satz 1 Sozialgesetzbuch X; Art. 4 Nr. 2 Daten-
schutzgrundverordnung DSGVO).

Die Verarbeitung von Sozialdaten ist nur 
zulässig, soweit der Betroffene eingewil-
ligt hat oder ein gesetzlicher Erlaubnistat-
bestand vorliegt (§§ 67a, 67b Sozialgesetz-
buch X). Dies z. B. der Fall, wenn die 
Übermittlung zur Erfüllung der gesetzli-
chen Aufgaben der für den Arbeitsschutz 
zuständigen staatlichen Behörden erfor-
derlich ist und schutzwürdige Interessen 

des Betroffenen nicht beeinträchtigt wer-
den (§ 70 Sozialgesetzbuch X). 

Das Sozialgesetzbuch gibt dem Betroffe-
nen u. a. das Recht auf Auskunft über die 
zu seiner Person gespeicherten Sozialda-
ten und über die Empfänger gegenüber de-
nen die Sozialdaten offengelegt wurden  
(§ 83 Abs. 1 Sozialgesetzbuch X, Art. 15 Abs. 1 
EU-Datenschutzgrundverordnung). 

Der Auskunftserteilungsantrag ist an keine 
bestimmte Form gebunden. Es empfiehlt 
sich jedoch, die Auskunft schriftlich anzu-
fordern und in dem Antrag die Art der So-
zialdaten, über die Auskunft erteilt werden 
soll, näher zu bezeichnen. Die Auskunft ist 
unentgeltlich zu erteilen. 

Sind die Sozialdaten unrichtig, besteht ein 
Anspruch auf Berichtigung (§ 84 Sozialge-
setzbuch X, Art. 16 EU-Datenschutzgrundver-
ordnung).

Sie sind auch dann zu löschen, wenn ihre 
Kenntnis für die speichernde Stelle zur 
rechtmäßigen Erfüllung der in ihrer Zu-
ständigkeit liegenden Aufgabe nicht mehr 
notwendig ist und kein Grund zu der An-
nahme besteht, dass durch die Löschung 
schutzwürdige Interessen des Betroffenen 
beeinträchtigt werden (§ 84 Sozialgesetz-
buch X, Art. 17 EU-Datenschutzgrundverord-
nung). Die Löschung unterbleibt z. B., so-
weit die Verarbeitung aus Gründen des 
öffentlichen Interesses im Bereich der öf-
fentlichen Gesundheit erforderlich ist. 

§ 35 Sozialgesetzbuch I, §§ 67 – 85a Sozialge-
setzbuch X, EU-Datenschutzgrundverordnung
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 Z  Sozialversicherungsträger (→ Sozial-
versicherung)

Dienste der offenen Behinder-
tenarbeit

→ Behindertendienste (Dienste der offe-
nen Behindertenarbeit) 

Direktversicherung

Die Direktversicherung ist einer der fünf 
gesetzlich vorgesehenen Durchführungs-
wege für die → betriebliche Altersversor-
gung.

Es handelt sich dabei um eine Lebens- 
oder Rentenversicherung bei einem priva-
ten Versicherungsunternehmen, mit dem 
der Arbeitgeber zu Gunsten der Beschäf-
tigten einen Gruppenvertrag schließt. Die 
Versicherungsbeiträge trägt der Arbeitge-
ber. Die Leistungen werden im Versor-
gungsfall nicht vom Arbeitgeber selbst, 
sondern vom Versicherungsunternehmen 
erbracht. 

Die Beschäftigten können ihre Versor-
gungsanwartschaften durch eigene Beiträ-
ge im Rahmen der → Entgeltumwandlung 
erhöhen. Diese Beiträge sind bis zu einer 
Höchstgrenze von 4 % – 8 % der jährlichen 
→ Beitragsbemessungsgrenze der → Ren-
tenversicherung steuerfrei sowie bis zu ei-
ner Höchstgrenze von 4 % der jährlichen 
→ Beitragsbemessungsgrenze beitragsfrei 
in der → Sozialversicherung. Für Versor-
gungzusagen, die vor dem 01.01.2005 
 erteilt wurden, gibt es unter bestimmten 

Voraussetzungen alternativ die Möglich-
keit einer Pauschalbesteuerung in Höhe 
von 20 %.

Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
haben jedoch auch die Möglichkeit, die 
Beiträge aus individuell versteuertem und 
beitragspflichtigem Arbeitsentgelt zu zah-
len und in diesem Fall die Zulagen bzw. 
den Sonderausgabenabzug im Rahmen der 
staatlichen „Riester-Förderung“ (→ Alters-
vorsorge, zusätzliche private) zu erhalten. 

Direktversicherungen sind in bestimmten 
Fällen über den Träger der gesetzlichen In-
solvenzsicherung, den Pensions-Siche-
rungs-Verein (PSVaG), insolvenzgeschützt. 
Hierfür zahlt der Arbeitgeber Umlagen an 
den PSVaG. Die Betriebsrente wird dann 
bei einer Insolvenz des Arbeitgebers vom 
PSVaG weitergezahlt. 

Die unterliegen der staatlichen Versiche-
rungsaufsicht durch die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

§§ 1b, 7 Betriebsrentengesetz, §§ 3, 40b Ein-
kommensteuergesetz, § 1 der Sozialversiche-
rungsentgeltverordnung (SvEV)

 Z  Arbeitgeber 

www.bafin.de

Direktzusage

Die Direktzusage – auch Pensions- oder 
unmittelbare Versorgungszusage genannt  
– ist einer der fünf gesetzlich vorgesehe-
nen Durchführungswege für die → be-

www.bafin.de
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triebliche Altersversorgung. Sie ist die Ver-
pflichtung des Arbeitgebers, dem 
Arbeitnehmer nach Beendigung des Ar-
beitsverhältnisses Betriebsrentenleistun-
gen zu gewähren. 

Die für die Finanzierung der zugesagten 
Versorgungsleistungen erforderlichen Pen-
sionsrückstellungenen sind für den Arbeit-
geber Betriebsausgaben. Das für die spä-
tere Zahlung der Versorgung erforderliche 
Kapital wird im Unternehmen angesam-
melt und im Versorgungsfall als nachträgli-
cher Arbeitslohn ausgezahlt. 

Die Beschäftigten haben die Möglichkeit, 
die Zusage durch → Entgeltumwandlung 
zu erhöhen. Die Beiträge aus der Entgel-
tumwandlung sind steuerfrei und unterlie-
gen bis zu einem Höchstbetrag von 4 % 
der jährlichen → Beitragsbemessungsgren-
ze der → Rentenversicherung nicht der 
Sozialversicherungspflicht. Die Direktzu-
sage wird allerdings nicht im Rahmen der 
„Riester-Förderung“ (→ Altersvorsorge, 
zusätzliche private) mit Zulagen oder Son-
derausgabenabzug staatlich gefördert. 

Die Anwartschaften und Ansprüche der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
werden von der gesetzlich vorgeschriebe-
nen Insolvenzsicherung erfasst und sind 
damit auch bei Insolvenz des Arbeitgebers 
gesichert. Hierfür zahlt der Arbeitgeber 
Umlagen an den Pensions-Sicherungs-Ver-
ein (PSVaG), dem Träger der gesetzlichen 
Insolvenzsicherung. Die Betriebsrente 
wird deshalb im Falle eines Konkurses des 
Arbeitgebers vom PSVaG weitergezahlt. 

§§ 1b, 7 Betriebsrentengesetz, § 14 Sozialge-
setzbuch IV

 Z  Arbeitgeber 

Dorfhelferinnen

Landwirtschaftlichen Familien kann eine 
Dorfhelferin grundsätzlich bis zu 16 Wo-
chen zur Verfügung gestellt werden, wenn 
die Bäuerin wegen Krankheit (→ Krank-
heit, Hilfen bei), → Arbeitsunfall, Mutter-
schaft (→ Schwangerschaft und Mutter-
schaft, Leistungen bei) oder Kuraufenthalt 
(→ Kuren) ihren Aufgaben in der Familien-
betreuung, Haushaltsführung und in der 
Mitwirkung im landwirtschaftlichen Be-
trieb nicht mehr nachkommen kann, bis zu 
12 Monaten innerhalb von 24 Monaten, 
wenn die Bäuerin durch Ableben ausfällt. 
In diesen Fällen tritt die Dorfhelferin 
selbstständig an die Stelle der Bäuerin. Da-
bei obliegt ihr vorrangig die Betreuung der 
Familie und die Versorgung des Haushal-
tes. Erforderlichenfalls wirkt sie auch in 
entsprechendem Umfang im landwirt-
schaftlichen Betrieb mit. Bei sozialen Not-
situationen ist auch ein Einsatz in nicht-
bäuerlichen Haushalten des ländlichen 
Raumes möglich. Die durch staatliche Zu-
wendungen an die Träger der Dorfhelfe-
rinnenstationen verminderten Kosten hat 
die Einsatzfamilie aufzubringen, soweit sie 
nicht von einem Träger der gesetzlichen → 
Sozialversicherung, wie z. B. der Sozialver-
sicherung für Landwirtschaft, Forsten und 
Gartenbau übernommen werden. 



dorfheLferinnen

Artikel 3 Absatz 3, Artikel 4, 5, Artikel 7 Absatz 
1 Ziffer 11 Bayerisches Gesetz zur nachhaltigen 
Entwicklung der Agrarwirtschaft und des ländli-
chen Raumes (BayAgrarWiG)

 Z  Verband der Dorf- und Betriebshilfs-
dienste in Bayern e. V.; Sozialversicherung 
für Landwirtschaft, Forsten und Garten-
bau, Gesetzliche Krankenkassen 

www.laendlicher-dienst.de  
www.svlfg.de

Drogenmissbrauch

→ Suchtkrankheiten, Hilfen bei 

Durchgangsarzt

→ Arztwahl 

https://www.laendlicher-dienst.de/
www.svlfg.de
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Ehe- und Familienberatung

In Bayern bieten über 100 staatlich geför-
derte, räumlich gut erreichbare Ehe- und 
Familienberatungsstellen ein hoch qualifi-
ziertes Beratungsangebot an. Das Bera-
tungsspektrum der Ehe- und Familienbera-
tungsstellen umfasst neben der Ehe-, 
Partnerschafts-, Familien- und Lebensbe-
ratung, Vorbereitung auf Partnerschaft 
und Ehe, Sexualberatung und Aufklärung 
über Familienplanung im Sinne einer ver-
antwortungsvollen Elternschaft auch Bera-
tung von Alleinerziehenden, Beratung bei 
Gewalt in der Familie und grundsätzliche 
Beratung über soziale Hilfen für die Fami-
lie. Die Beratungsstellen führen diese Be-
ratung konfessionsübergreifend in Einzel- 
und Gruppenberatung durch. 

 Z  Ehe- und Familienberatungsstellen der 
(Erz-)Diözesen (Katholische Kirche) und 
der Verbände der freien Wohlfahrtspflege 
(Diakonisches Werk der Evangelisch- 
Lutherischen Kirche in Bayern – Landes-
verband der Inneren Mission e. V., PARITÄ-
TISCHER Wohlfahrtsverband – Landes-
verband Bayern e. V.; Arbeiterwohlfahrt 
Landesverband Bayern e. V.) 

Darüber hinaus haben Mütter und Väter, 
die für ein Kind oder einen Jugendlichen 
sorgen, ein Recht auf Beratung in Fragen 
ihrer Partnerschaft (→ Partnerschafts-, 
Trennungs- und Scheidungsberatung). 

§ 17 Sozialgesetzbuch VIII

 Z  Ehe- und Familienberatungsstellen; Er-
ziehungsberatungsstellen und Jugendäm-

ter bei den Landratsämtern und kreisfreien 
Städten 

www.stmas.bayern.de/eheberatung/ 
index.php

Ehegattenzuschlag in der Kriegs-
opferversorgung

→ Kriegsopferrente 

Ehrenamt

→ Bayerische Ehrenamtsversicherung   
→ Bayerische Ehrenamtskarte  
→ Bürgerschaftliches Engagement 

Ehrenamtliche Richter

Bei den Arbeitsgerichten (→ Arbeitsge-
richtsprozess), bei den Sozialgerichten (→ 
Sozialgerichtsprozess), bei den Verwal-
tungsgerichten (→ Verwaltungsgerichts-
prozess), bei den Finanzgerichten, bei den 
Kammern für Handelssachen der Landge-
richte (Handelsrichter) und teilweise bei 
den Strafgerichten (Schöffen) wirken eh-
renamtliche Richterinnen und Richter an 
der Rechtsprechung mit vollem richterli-
chen Stimmrecht mit. Die Amtszeit be-
trägt 5 Jahre. Eine erneute Berufung ist 
grundsätzlich möglich. Die Amtszeit kann 
vorzeitig nur unter gesetzlich bestimmten 
Voraussetzungen beendet werden. Die eh-
renamtlichen Richterinnen und Richter 
dürfen in der Übernahme oder Ausübung 
des Amtes nicht beschränkt oder benach-

https://www.stmas.bayern.de/eheberatung/index.php
https://www.stmas.bayern.de/eheberatung/index.php


ehrenamtLiche richter

teiligt werden, haben Anspruch auf → Ar-
beitsbefreiung und sind gesetzlich unfall-
versichert (→ Unfallversicherung). 

Für die Tätigkeit wird eine Entschädigung 
für Zeitversäumnis, für Nachteile bei der 
Haushaltsführung, für notwendige Fahrt-
kosten (Kosten für öffentliche Verkehrs-
mittel, Kilometergeld bei Benutzung eines 
Kraftfahrzeugs), für Aufwand (Tagegeld, 
Übernachtungsgeld, für Verdienstausfall 
und für sonstige Aufwendungen gezahlt. 
Für die Entschädigung der Handelsrichter 
gilt eine Sonderregelung. 

Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz, 
 Gerichtsverfassungsgesetz

Ehrenamtsversicherung

→ Bayerische Ehrenamtsversicherung 

Eingliederungsgutschein

→ Eingliederungszuschuss 

Eingliederungshilfen für 
 behinderte Menschen

→ Menschen mit Behinderung, Hilfen für  
→ Sozialhilfe 

Eingliederungszuschuss

Arbeitgeber können zur Eingliederung ar-
beitsloser Arbeitnehmer, die nur unter er-
schwerten Bedingungen wieder in das Ar-

beitsleben eingegliedert werden können, 
zum Ausgleich von anfänglichen Minder-
leistungen Zuschüsse zu den Arbeitsent-
gelten erhalten. Die Förderhöhe darf 50 % 
des berücksichtigungsfähigen Arbeitsent-
gelts nicht übersteigen und längstens für 
eine Förderdauer von 12 Monaten er-
bracht werden. 

Bei Personen, die das 50. Lebensjahr voll-
endet haben, kann die Förderdauer um 24 
Monate auf insgesamt 36 Monate verlän-
gert werden. Diese Regelung gilt nur für 
die Förderungen, die bis zum 31. Dezem-
ber 2019 begonnen werden. 

Für schwerbehinderte und sonstige behin-
derte Menschen kann die Förderhöhe bis 
zu 70 % des berücksichtigungsfähigen Ar-
beitsentgelts und die Förderdauer bis zu 
24 Monaten betragen. Nach Ablauf von 
12 Monaten ist der Eingliederungszu-
schuss entsprechend der zu erwartenden 
Zunahme der Leistungsfähigkeit des Ar-
beitnehmers und den abnehmbaren Ein-
gliederungserfordernissen gegenüber der 
bisherigen Förderhöhe, mindestens aber 
um 10 Prozentpunkte, zu verringern. Eine 
Minderung auf weniger als 30 % der Be-
messungsgrundlage wird nicht vorgenom-
men. 

Ein Eingliederungszuschuss ist vor Einstel-
lung des Arbeitnehmers bei der zuständi-
gen Agentur für Arbeit bzw. den zuständi-
gen Jobcentern zu beantragen. 

§§ 88 – 92, Sozialgesetzbuch III, § 16 Absatz 1 
Sozialgesetzbuch II

 Z  Agenturen für Arbeit, Jobcenter 
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www.arbeitsagentur.de  
https://www.stmas.bayern.de/
grundsicherung

Einkommensanrechnung

Bei der → Erziehungsrente, der → Wit-
wen(r)rente aus der → Rentenversiche-
rung sowie bei der → Witwen(r)rente aus 
der → Unfallversicherung werden neben 
der Rente erzielte eigene Einkünfte des 
Rentenbeziehers angerechnet. Davon be-
troffen sind Witwen- und Witwerrenten 
nur bei Todesfällen nach dem 31.12.1985. 

Als Einkommen werden dabei nicht nur Ar-
beitsverdienst aus einer Beschäftigung als 
Arbeitnehmer oder aus einer selbstständi-
gen Tätigkeit sowie Bezüge von Beamten, 
Richtern, Soldaten auf Zeit und Berufssol-
daten, Ministern und parlamentarischen 
Staatssekretären, Abgeordnetenentschä-
digungen und Vorruhestandsgelder 
 berücksichtigt, sondern auch Sozialleistun-
gen (z. B. → Krankengeld, → Versorgungs-
krankengeld, → Verletztengeld, → Mut-
terschaftsgeld, → Elterngeld, → 
Arbeits losengeld, → Renten, Pensionen, 
Betriebsrenten (→ Betriebliche Altersver-
sorgung) sowie Vermögenseinkommen 
aus Kapitalvermögen, Renten aus privaten 
Lebens-, Renten- oder Unfallversicherun-
gen oder sonstige private Versorgungsren-
ten mit dauerhafter regelmäßiger Auszah-
lung, Einkünfte aus Vermietung und 
Verpachtung und aus privaten Veräuße-
rungsgeschäften, soweit letztere mindes-
tens 600 € im Jahr betragen. Vergleichbare 
ausländische Einkommen werden ebenfalls 
angerechnet. 

Außer Betracht bleiben dagegen Renten 
wegen Todes (→ Hinterbliebene, Hilfen 
für), Leistungen der Hinterbliebenenver-
sorgung (z. B. Witwenpension), Renten 
nach dem Lastenausgleichsgesetz (→ Las-
tenausgleich), dem Bundesentschädi-
gungsgesetz und dem Ersten SED-Un-
rechtsbereinigungsgesetz (→ Politisch 
Verfolgte, Hilfen für), Grund- und Aus-
gleichsrente nach dem Bundesversor-
gungsgesetz (→ Kriegsopfer, Hilfen für), 
Einnahmen aus staatlich geförderten Al-
tersvorsorgeverträgen (→ Altersvorsorge, 
zusätzliche private), Leistungen der → 
Grundsicherung für Arbeitsuchende, → 
Eingliederungshilfe, → Wohngeld, → Blin-
dengeld, → Kindererziehungsleistungen, 
Leistungen nach dem Bundesausbildungs-
förderungsgesetz (→ Ausbildungsförde-
rung), Arbeitsentgeltteile, die durch → 
Entgeltumwandlung bis zu einer bestimm-
ten Höhe (4 % der → Beitragsbemes-
sungsgrenze in der → Rentenversicherung 
der Arbeiter und Angestellten) für die → 
betriebliche Altersversorgung verwendet 
werden, und Sozialhilfeleistungen. Auch 
der von einem Pflegebedürftigen an die 
Pflegeperson gezahlte Verdienst wirkt sich 
nicht auf die Höhe der Hinterbliebenen-
rente aus, wenn dieser das gesetzliche 
Pflegegeld (→ Pflegebedürftigkeit, Leis-
tungen bei) nicht übersteigt. 

Durch einen – je nach Einkommensart un-
terschiedlich hohen – pauschalen Abzug 
wird das Nettoeinkommen ermittelt. Meh-
rere Einkommen werden zusammenge-
rechnet. 

Liegt das monatliche Nettoeinkommen 
insgesamt unter dem jeweiligen Freibe-

www.arbeitsagentur.de
https://www.stmas.bayern.de/grundsicherung/
https://www.stmas.bayern.de/grundsicherung/
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trag, kommt es zu keiner Minderung der 
Rente. Dieser beträgt derzeit für die Erzie-
hungsrente und die Witwen(r)rente 
872,52 € (West) zuzüglich 185,08 € 
(West) für jedes Kind der bzw. des Ren-
tenberechtigten. Übersteigt das monatli-
che Nettoeinkommen den Freibetrag, so 
werden 40 % des übersteigenden Betrages 
auf die Hinterbliebenenrente angerechnet. 
Bei einem entsprechend hohen Einkom-
men kann es zum vollen Ruhen der Rente 
kommen. 

Bei Todesfällen vor dem 01.01.2002 sowie 
bei Ehepaaren, die vor dem 01.01.2002 
geheiratet haben und bei denen mindestens 
einer der Ehegatten vor dem 02.01.1962 
geboren ist, werden bestimmte Einkom-
mensarten (z. B. Kapitaleinkünfte, Einnah-
men aus Vermietung und Verpachtung, 
Leistungen aus privaten Versicherungen) 
nicht als anrechenbares Einkommen be-
rücksichtigt. 

§§ 18a – 18e, 114 Sozialgesetzbuch IV, §§ 97, 
314, 314a Sozialgesetzbuch VI, § 65 Sozialge-
setzbuch VII

 Z  Gesetzliche Rentenversicherungs- und 
Unfallversicherungsträger 

www.deutsche-rentenversicherung.de

Einstiegsgeld

Zur Überwindung der Hilfebedürftigkeit 
kann an erwerbsfähige Leistungsberech-
tigte, die die Voraussetzungen für den Er-
halt von  → Arbeitslosengeld II erfüllen, 
bei Aufnahme einer sozialversicherungs-

pflichtigen oder einer selbstständigen Er-
werbstätigkeit auf Antrag ein zeitlich be-
fristetes Einstiegsgeld gezahlt werden, 
wenn dies zur Eingliederung in den allge-
meinen Arbeitsmarkt erforderlich ist. Auf 
das Einstiegsgeld besteht kein Rechtsan-
spruch; es handelt sich bei der Regelung 
um eine Ermessensvorschrift, so dass je-
weils einzelfallbezogen zu entscheiden ist, 
ob diese Art der Förderung als zeitlich be-
grenzte und gezielte Maßnahme zur Auf-
nahme von Erwerbstätigkeit geeignet er-
scheint. Das Einstiegsgeld bewirkt in 
Ergänzung zum Freibetrag, der bei der An-
rechnung des Erwerbseinkommens anzu-
setzen ist, ein deutlich erhöhtes verfügba-
res Gesamteinkommen gegenüber dem → 
Arbeitslosengeld II. Es schafft so einen zu-
sätzlichen Anreiz für Arbeitssuchende, 
auch eine geringer entlohnte Arbeit anzu-
nehmen oder sich selbstständig zu machen.

Bei der Festlegung der Höhe des Einstiegs-
geldes sind nach pflichtgemäßem Ermessen 
auch die vorherige Dauer der Arbeitslosig-
keit, die Größe der jeweiligen Bedarfsge-
meinschaft (Familienkomponente) sowie 
die Höhe des maßgebenden Regelbedar-
fes angemessen zu berücksichtigen. Der 
Grundbetrag des Einstiegsgeldes darf ma-
ximal 50 % des maßgeblichen Regelbe-
darfs betragen. Der Grundbetrag soll für 
jedes zusätzliche Mitglied der Bedarfsge-
meinschaft um 10 % des Regelbedarfs an-
gehoben werden. Auch Leistungsberech-
tigte, die bereits 2 Jahre oder länger 
arbeitslos waren oder gravierende Ver-
mittlungshemmnisse aufweisen, können 
eine erhöhte Förderung erhalten. Insge-
samt beträgt der monatliche Gesamtbe-
trag des Zuschusses nach den Festlegun-

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Home/home_node.html
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gen der Einstiegsgeld-Verordnung 
höchstens 100 % des Regelbedarfes. 

Das Einstiegsgeld wird, soweit für diesen 
Zeitraum eine Erwerbstätigkeit besteht, 
für höchstens 24 Monate als Zuschuss er-
bracht.

→ Selbstständige Tätigkeit, Förderung bei 
Aufnahme

§§ 16b Sozialgesetzbuch II, Verordnung zur Be-
messung von Einstiegsgeld

 Z  Jobcenter 

www.arbeitsagentur.de/

Elektronische Gesundheitskarte

Die Krankenkasse stellt für jede Versicher-
te / jeden Versicherten der gesetzlichen → 
Krankenversicherung eine elektronische 
Gesundheitskarte aus.

Die Karte ist von dem Versicherten zu un-
terschreiben. Die elektronische Gesund-
heitskarte hat die frühere Krankenversi-
chertenkarte ersetzt. Seit dem 1. Januar 
2015 gilt ausschließlich die elektronische 
Gesundheitskarte als Berechtigungsnach-
weis, um Leistungen der gesetzlichen 
Krankenversicherung in Anspruch nehmen 
zu können. Auf der elektronischen Ge-
sundheitskarte sind administrative Daten 
der Versicherten, unter anderem der 
Name, das Geburtsdatum und die An-
schrift und auch Angaben zur Krankenver-
sicherung, wie die Krankenversicherten-
nummer und der Versichertenstatus 

gespeichert. Ein Lichtbild auf der elektro-
nischen Gesundheitskarte hilft dabei, Ver-
wechslungen zu vermeiden und das Risiko 
für eine missbräuchliche Inanspruchnahme 
von Leistungen zu verringern. Die elektro-
nische Gesundheitskarte wird auch für die 
Europäische Krankenversicherungskarte 
verwendet und macht eine unbürokrati-
sche Behandlung innerhalb Europas mög-
lich.

Die Anwendungen der elektronischen Ge-
sundheitskarte werden schrittweise einge-
führt. Der erste Schritt hin zu weiteren 
Anwendungen ist ein Online-Abgleich der 
auf der Gesundheitskarte gespeicherten 
Versichertenstammdaten mit den bei der 
Krankenkasse vorliegenden aktuellen Da-
ten des Versicherten. So kann die elektro-
nische Gesundheitskarte bei einer Verän-
derung, die der Versicherte bereits an 
seine Krankenkasse gemeldet hat, z. B. ei-
ner Adressänderung, beim nächsten Arzt-
besuch automatisch per Knopfdruck aktu-
alisiert werden. Der Online-Abgleich der 
Versichertenstammdaten ist die erste An-
wendung im Rahmen der neu geschaffe-
nen Telematikinfrastruktur (TI).

Zu den weiteren Anwendungen zählen 
künftig auch auf der elektronischen Ge-
sundheitskarte gespeicherte Notfalldaten 
und der Medikationsplan. Als eine weitere 
Anwendung im Rahmen der  Telematikinf-
rastruktur ist geplant, dass die elektroni-
sche Patientenakte, als versichertenge-
führte elektronische Akte den 
Versicherten von den Krankenkassen zur 
Verfügung gestellt wird. Hierdurch sollen 
den Versicherten auf Wunsch medizini-
sche Informationen, insbesondere zu Be-

www.arbeitsagentur.de/
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funden, Diagnosen, durchgeführten und 
geplanten Therapiemaßnahmen sowie zu 
Behandlungsberichten, für eine einrich-
tungs-, fach- und sektorenübergreifende 
Nutzung elektronisch bereitgestellt wer-
den. Versicherte sollen auch selbst Daten 
in ihre elektronische Patientenakte einstel-
len können. Die Nutzung wäre für die Ver-
sicherten freiwillig.

Jeder Versicherte erhält die elektronische 
Gesundheitskarte bei der erstmaligen Aus-
gabe und bei Beginn der Versicherung bei 
einer Krankenkasse sowie bei jeder weite-
ren, nicht vom Versicherten verschuldeten 
erneuten Ausgabe gebührenfrei. Die Kran-
kenkassen haben einem Missbrauch der 
Karten durch geeignete Maßnahmen ent-
gegenzuwirken. Spätestens bei der Ver-
sendung der Karte hat die Krankenkasse 
die Versicherten umfassend und in allge-
mein verständlicher Form über deren 
Funktionsweise, einschließlich der Art der 
auf ihr oder durch sie zu erhebenden, zu 
verarbeitenden oder zu nutzenden perso-
nenbezogenen Daten zu informieren. Die 
Karte gilt nur für die Dauer der Mitglied-
schaft bei der ausstellenden Krankenkasse 
und ist nicht übertragbar. Die Krankenkas-
se kann die Gültigkeit der Karte befristen. 
Bei Beendigung des Versicherungsschut-
zes oder bei einem Krankenkassenwechsel 
ist die elektronische Gesundheitskarte von 
der bisherigen Krankenkasse einzuziehen 
oder zu sperren. 

§§ 15, 291, 291a Sozialgesetzbuch V; § 18b 
Bundesversorgungsgesetz; § 6c Bundesdaten-
schutzgesetz

 Z  Gesetzliche Krankenkassen; Zentrum 
Bayern Familie und Soziales - Versorgungs-
amt 

www.patientenportal.bayern.de

Eltern- und Familienbildung

Eltern leisten mit der Erziehung ihrer Kin-
der einen unverzichtbaren, nicht zu erset-
zenden Beitrag für die positive Entwick-
lung ihrer Kinder und für die Zukunft 
unserer Gesellschaft. 

Der Bedarf an Information, Rat und Unter-
stützung in Fragen der Erziehung ihrer Kin-
der hat bei den Eltern wesentlich zuge-
nommen. Eltern- und Familienbildung im 
Sinne des § 16 Sozialgesetzbuch VIII soll 
dazu beizutragen, dass Eltern, allein erzie-
hende Mütter und Väter, Pflegeeltern so-
wie werdende Mütter und Väter in ihrer 
Erziehungskompetenz gestärkt werden. 
Sie sollen so ihre Erziehungsverantwor-
tung besser wahrnehmen können. Dabei 
sollen sich die Angebote an alle Eltern rich-
ten, niedrigschwellig sein und präventiv 
vorwirken. Wichtig ist insbesondere die 
Vernetzung der Angebote vor Ort. Damit 
soll ein übersichtliches und aufeinander 
bezogenes Eltern- und Familienbildungsan-
gebot geschaffen werden. 

§ 16 Sozialgesetzbuch VIII

www.familienland.bayern.de

www.patientenportal.bayern.de
www.familienland.bayern.de
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→  Eltern- und Familienbildung am  
Wochenende 

Die Angebote der Eltern- und Familienbil-
dung am Wochenende richten sich grund-
sätzlich an alle Eltern. Sie bieten präventi-
ve Begleitung in verschiedenen Phasen der 
Partnerschaft, Ehe und Familie. Sie sollen 
zur Verbesserung der Beziehungen und 
der Kommunikation zwischen Paaren so-
wie Eltern und ihren Kindern beitragen. 

Für Angebote der Eltern- und Familienbil-
dung am Wochenende, die als Tageskurse 
am Wochenende (Samstag oder Sonntag, 
ggf. auch an gesetzlichen Feiertagen und/
oder einzelnen Brückentagen zwischen 
den gesetzlichen Feiertagen und Wochen-
enden) oder als Wochenendseminare 
(Freitag, Samstag, Sonntag) durchgeführt 
werden, kann unter bestimmten Voraus-
setzungen eine staatliche Zuwendung ge-
währt werden. 

Die Förderung der Teilnahme an Wochen-
endseminaren ist einkommensabhängig. 
Das jährliche Nettoeinkommen der Fami-
lie muss unterhalb folgender Einkommens-
grenzen liegen: 

→  für einen alleinstehenden Elternteil (mit 
einem Kind) 19.000 €,

→  für beide Eltern (mit einem Kind) 
20.500 €,

→  für jedes weitere Kind 4.800 €.

Eine Einkommensprüfung entfällt, wenn 
die Familie bzw. der Haushaltsvorstand 
Hilfe zum Lebensunterhalt im Rahmen der 
Sozialhilfe (→ Lebensunterhalt, Hilfe zum) 

oder Arbeitslosengeld II nach dem Sozial-
gesetzbuch II (→ Grundsicherung für Ar-
beitsuchende) bezieht. 

Die staatliche Zuwendung beträgt je Ver-
anstaltungstag bis zu 23,50 € für jedes be-
rücksichtigungsfähige Kind und bis zu 
26,50 € für jeden berücksichtigungsfähi-
gen Erwachsenen. 

Es werden nur Wochenendseminare geför-
dert, für die noch keine Buchung beim 
 Veranstalter erfolgt ist. Das Wochenend-
seminar darf erst nach Erhalt des Zuwen-
dungsbescheides gebucht werden. Eine 
unverbindliche Reservierung ist allerdings 
zulässig. Die Zuwendung wird nach der 
Bildungsmaßnahme ausgezahlt. Eine Vor-
auszahlung oder Abtretung der Zuschüsse 
an den Veranstalter oder an eine andere 
Person ist nicht möglich. 

Für Tageskurse am Wochenende werden 
von den Veranstaltern sozialverträgliche 
Kostenbeiträge erhoben. 

Die Spitzenverbände der freien Wohl-
fahrtspflege in Bayern sind Zuständig für 
die Beratung und Durchführung der Ange-
bote. Das Zentrum Bayern Familie und So-
ziales ist zuständig für die Antragsbearbei-
tung und Auszahlung der staatlichen 
Zuwendung. 

→  Familienbildungsprojekte 
Familienstützpunkte sind Anlauf- und 
 Kontaktstellen, die konkrete Angebote der 
Eltern- und Familienbildung in einer Kom-
mune vorhalten und mit anderen Einrich-
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tungen gut vernetzt sind. Sie bieten für die 
unterschiedlichen Bedürfnisse der Famili-
en je nach Alter des Kindes und der Famili-
ensituation geeignete, sowie passgenaue 
Hilfen an. Familienstützpunkte sind an be-
stehende Einrichtungen vor Ort, z. B. Müt-
terzentren, Erziehungsberatungsstellen, 
Familienbildungsstätten, aber auch an Kin-
dertageseinrichtungen angegliedert. 

In einem mehrjährigen Modellversuch 
 „Familienstützpunkte“ wurden das vom 
Staatsinstitut für Familienforschung an der 
Universität Bamberg (ifb) entwickelte 
 Gesamtkonzept der Eltern- und Familien-
bildung erprobt. Das erfolgreiche Modell-
projekt wurde 2013 in das bayernweite 
Förderprogramm „Strukturelle Weiterent-
wicklung kommunaler Familienbildung und 
Einrichtung von Familienstützpunkten“ 
überführt. Mittlerweile bestehen über 150 
Familienstützpunkte. Damit können be-
reits deutlich über 50 % der Geburten ei-
nes Jahrgangs in Bayern erreicht werden. 

Weitere Informationen: www.stmas. 
bayern.de/erziehungsberatung/allgemein/
index.php#sec2

Hilfe für Eltern mit einem Schreibaby

→ Schreibabyberatung

„Netzwerk Familienpaten in Bayern“: Mit 
dem Projekt sollen bayernweit Familien 
Unterstützung durch freiwillig engagierte 
Familienpatinnen und Familienpaten in An-
spruch nehmen können und in ihrer Erzie-
hungs- und Alltagskompetenz gestärkt 
werden. Dies soll verhindern, dass Belas-
tungssituationen zu Krisen eskalieren. 

 Familienpatinnen und Familienpaten ver-
stehen sich als primärpräventives, niedrig-
schwelliges und unterstützendes Angebot, 
das Müttern, Vätern und anderen Erzie-
hungsberechtigten helfen soll, ihre Erzie-
hungsverantwortung besser wahrnehmen 
zu können.

Weitere Informationen:  
www.familienpaten-bayern.de  
www.stmas.bayern.de/ 
erziehungsberatung/familienpaten/ 
index.php

Die  „Elternbriefe“ des Zentrums Bayern 
Familie und Soziales – Bayerisches Landes-
jugendamt sollen dazu beitragen, die Er-
ziehungskompetenz (werdender) Eltern zu 
stärken und über die Entwicklung des Kin-
des zu informieren. Mit der Print-Version 
der Elternbriefe erhalten Eltern zeitnah 
übersichtlich gestaltete und moderne In-
formationen zum jeweiligen Entwicklungs-
stand des/r Kindes/r von der Geburt bis 
zum 18. Lebensjahr. Die Elternbriefe ste-
hen auch als Online-Version barrierefrei 
zum Lesen, als Download oder als just-in-
time Newsletter-Abonnement zur Verfü-
gung. 

Weitere Informationen  
www.elternbriefe.bayern.de 
www.stmas.bayern.de/ 
erziehungsberatung/allgemein/index. 
php#sec5 

„Eltern im Netz“ ist eine vom Zentrum 
Bayern Familie und Soziales – Bayerisches 
Landesjugendamt eingerichtete internet-
basierte Informationsquelle für Familien in 
unterschiedlichen Lebensformen und 

https://www.familienpaten-bayern.de/
https://www.stmas.bayern.de/erziehungsberatung/index.php
https://www.stmas.bayern.de/erziehungsberatung/index.php
https://www.stmas.bayern.de/erziehungsberatung/index.php
www.elternbriefe.bayern.de
https://www.stmas.bayern.de/erziehungsberatung/index.php
https://www.stmas.bayern.de/erziehungsberatung/index.php
https://www.stmas.bayern.de/erziehungsberatung/index.php
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Situationen. Dies können Fragen zur Kin-
dererziehung, Kinderbetreuung, Verände-
rungen in der Familie z. B. bei Wiederein-
stieg ins Erwerbsleben, sein, aber Fragen 
zu finanziellen Krisen, physischen und psy-
chischen Belastungen oder besonderen Er-
ziehungssituationen bis hin zu Partner-
schaftskonflikten. 

Weitere Informationen:  
www.elternimnetz.de

„INTAKT“ ist eine Internetplattform für El-
tern von Kindern mit Behinderung. Eltern 
erhalten kostenlos Antwort auf Fragen, die 
mit einem Kind mit Behinderung auftau-
chen. Sie unterstützt damit diese Eltern in 
ihrem Alltag. 

Weitere Informationen: www.intakt.info 
und www.stmas.bayern.de/ 
erziehungsberatung/behinderung/index.
php

„Stark durch Bindung – Tipps zur elterli-
chen Feinfühligkeit in den ersten Lebens-
jahren“ ist ein Elternratgeber, der auf der 
Grundlage aktueller Erkenntnisse aus der 
Bildungsforschung zusammen mit dem 
Staatsinstitut für Frühpädagogik erstellt 
wurde. Neben wissenschaftlich fundierten 
Hilfestellungen bietet der Ratgeber auch 
Tipps, Erfahrungsberichte anderer Eltern 
und weiterführende Hilfsangebote. 

Die Broschüre „Stark durch Bindung“ kann 
unter www.bestellen.bayern.de kostenfrei 
angefordert werden. Das zur Broschüre 
gehörende Leporello mit leicht verständli-
chen Tipps und Links kann dort zudem in 
18 verschiedenen Sprachen kostenfrei be-
stellt werden.

Weitere Informationen: www.stmas. 
bayern.de/erziehungsberatung/allgemein/
index.php#sec6

Mit der Kampagne „Stark durch Erziehung“ 
sollen Eltern in ihren Erziehungskompeten-
zen gestärkt werden. Die im Rahmen der 
Kampagne veröffentlichte Broschüre 
„Stark durch Erziehung“ enthält acht Bot-
schaften, die zu einer gelingenden Erzie-
hung beitragen. 

Die Broschüre erscheint neben der deut-
schen Ausgabe auch in 16 Fremdsprachen 
(darunter z. B. Persisch und Arabisch). 
Auch in Leichter Sprache kann sie unter 
www.bestellen.bayern.de kostenfrei be-
stellt werden. 

Weitere Informationen:  
www.stark-durch-erziehung.de

„Freiheit in Grenzen“ ist ein Konzept zur 
Stärkung der elterlichen Erziehungskom-
petenz. Durch die Broschüre „Freiheit in 
Grenzen“ erhalten Eltern mit Kindern im 
Vorschulalter nicht nur wichtige Hinweise 
über eine entwicklungsfördernde Erzie-
hungshaltung und grundlegende Fragen 
der Erziehung, sondern auch die Schilde-
rung typischer Problemsituationen im Er-
ziehungsalltag. Eltern können ihr Erzie-
hungsverhalten hinterfragen, korrigieren 
und einüben. Die Broschüre kann unter 
www.bestellen.bayern.de bestellt werden. 

Weitere Informationen:  
www.familienbildung.bayern.de

www.elternimnetz.de
https://www.stmas.bayern.de/erziehungsberatung/index.php
https://www.stmas.bayern.de/erziehungsberatung/index.php
https://www.stmas.bayern.de/erziehungsberatung/index.php
https://www.stmas.bayern.de/erziehungsberatung/index.php
https://www.stmas.bayern.de/erziehungsberatung/index.php
https://www.stmas.bayern.de/erziehungsberatung/index.php
https://www.stark-durch-erziehung.de/
www.familienbildung.bayern.de
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„Gelungene Kommunikation ... damit die 
Liebe bleibt“ ist eine DVD-Reihe zur Ver-
besserung der Paarkommunikation. Junge 
Paare, Paare in mehrjährigen Beziehungen 
und Paare im (Vor-)Ruhestand werden  
auf unterschiedliche Kommunikationsstile 
und deren kurz- und längerfristige Folgen 
für die Partnerschaft aufmerksam ge-
macht. Die DVDs sind zum Preis von 10 € 
zuzüglich Versandkosten über die Home-
page des Instituts für Forschung und Aus-
bildung in Kommunikationstherapie e. V. 
erhältlich. 

Weitere Informationen: www.stmas. 
bayern.de/eheberatung/index.php#sec4 
und www.institutkom.de

Das Projekt „Ehe- und Familienberatung 
für gehörlose und schwer hörgeschädigte 
Menschen“ ist ein niedrigschwelliges Bera-
tungskonzept, das Gehörlose, Hörgeschä-
digte und Ertaubte durch professionelle 
Beratung bei Ehe- und Partnerschaftspro-
blemen, Familienkrisen oder in schwieri-
gen Lebenssituationen unterstützt. Die 
beratenden Fachkräfte verfügen über 
hohe Kompetenzen in Paar- und Familien-
beratung, Gebärdensprache und über Er-
fahrungen in der Arbeit mit gehörlosen, 
hochgradig schwerhörigen und ertaubten 
Menschen. 

In Nordbayern wird das Beratungskonzept 
an der Ehe- und Familienberatungsstelle 
des Erzbistums Bamberg am Standort 
Nürnberg mit Außenstelle in Würzburg an-
geboten. In Südbayern bietet das Evangeli-
sche Beratungszentrum München e. V. 
Ehe- und Familienberatung für Gehörlose 
an.

Weitere Informationen: www.stmas. 
bayern.de/eheberatung/index.php#sec3, 
www.eheberatung-nuernberg.de/ und 
www.ebz-muenchen.de/hoerbehinderte

Netzwerk „Junge Eltern/Familien – Ernäh-
rung und Bewegung“ Netzwerke „Junge El-
tern/Familien – Ernährung und Bewegung“ 
bestehen an allen 47 Ämtern für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Forsten in Bay-
ern. Die Bildungsangebote dieser Netz-
werke richten sich an Eltern/Familien/
Großeltern oder andere Betreuungsperso-
nen von Säuglingen und Kindern bis zu drei 
Jahren. Sie haben zum Ziel, einen gesun-
den Lebensstil bereits in den ersten Le-
bensmonaten einzuüben. Dies beginnt am 
Esstisch und endet bei Räumen, die zur 
Bewegung anregen. Die Angebote greifen 
aktuelle Ernährungstrends auf und zeigen 
praktische Beispiele für Bewegung drinnen 
und draußen in allen Entwicklungsstufen 
bis zum Dreijährigen. 

Die aktuellen Informationen zu den Veran-
staltungen in der Region einschließlich der 
Möglichkeit der Onlinebuchung finden 
sich unter www.weiterbildung.bayern.de. 

Gesund und fit im Kinder-Alltag – Sechs 
Wege zur kindgerechten Ernährung und 
Bewegung

Das Bildungsangebot mit sechs Modulen 
zur ausgewogenen Ernährung und ausrei-
chend Bewegung richtet sich an Familien 
mit Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren. Es 
wird in den Kitas durchgeführt. Ziel ist es 
aufbauend auf das Kleinkindalter bei Fami-
lien und Kindern einen gesundheitsförder-
lichen Lebensstil mit altersgerechter Er-

https://www.stmas.bayern.de/eheberatung/index.php%23sec4
https://www.stmas.bayern.de/eheberatung/
www.institutkom.de
https://www.stmas.bayern.de/eheberatung/
https://www.stmas.bayern.de/eheberatung/
http://www.eheberatung-nuernberg.de/
http://www.ebz-muenchen.de/hoerbehinderte/
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nährung und Bewegung im klassischen 
Kindergartenalter zu verankern. Ansprech-
partner vor Ort sind die 47 Ämter für 
 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
(www.stmelf.bayern.de/aemter). 

Informationen zu beiden Angeboten unter 
www.stmelf.bayern.de/ernaehrung/ 
bildung/index.php

Jugendämter, Zentrum Bayern Familie und 
Soziales – Bayerisches Landesjugendamt, 
Familienbildungsstätten, Bildungswerke 
sowie Eltern-, Familien- und Mütterzent-
ren, Familienferienstätten, Kindertages-
stätten, Erziehungsberatungsstellen, Fami-
lienberatungsstellen, etc. 

www.familienbildung.bayern.de  
www.familienpaten-bayern.de/  
www.familienstützpunkte.bayern.de  
www.elternbriefe.bayern.de  
www.elternimnetz.de  
www.institutkom.de  
www.intakt.info  
www.dfv-bayern.de  
www.stmelf.bayern.de/ernaehrung/bil-
dung/index.php  
www.lag-bayern.de  
www.bestellen.bayern.de

Elterngeld

Mit dem Elterngeld unterstützt der Staat 
Mütter und Väter und ihre jungen Famili-
en, indem wegfallendes Erwerbseinkom-
men ersetzt wird. Anspruch darauf haben 
Eltern, die ihr Kind nach der Geburt vor-
rangig selbst betreuen wollen und deshalb 
nicht oder nicht voll erwerbstätig sind. 

Anspruchsvoraussetzungen

Elterngeld gibt es für Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer, Beamtinnen und 
 Beamte, Selbstständige und erwerbslose 
Elternteile, Studierende und Auszubilden-
de. Neben den leiblichen Eltern und den 
Adoptiveltern können in Ausnahmefällen 
auch Verwandte bis dritten Grades Eltern-
geld erhalten, wie z. B. Großeltern oder 
Geschwister. 

Anspruch auf Elterngeld haben Eltern, die

→  ihre Kinder nach der Geburt selbst be-
treuen und erziehen,

→  nicht mehr als 30 Stunden in der Woche 
erwerbstätig sind,

→  mit ihren Kindern in einem Haushalt le-
ben

→  einen Wohnsitz oder ihren gewöhnli-
chen Aufenthalt in Deutschland haben.

Elternpaare, die im Kalenderjahr vor der 
Geburt ihres Kindes gemeinsam ein ver-
steuerndes Einkommen von mehr als 
500.000 € (bei Alleinerziehenden mehr 
als 250.000 €) hatten, haben keinen An-
spruch auf Elterngeld. 

14 Monate Basiselterngeld

Eltern können ab der Geburt eines Kindes 
bis zu 14 Monate Basiselterngeld oder dar-
über hinaus ElterngeldPlus erhalten. Das 
Elterngeld wird für Lebensmonate des Kin-
des gezahlt. 

www.stmelf.bayern.de/aemter
http://www.stmelf.bayern.de/ernaehrung/bildung/index.php
http://www.stmelf.bayern.de/ernaehrung/bildung/index.php
www.familienbildung.bayern.de
https://www.familienpaten-bayern.de/
https://www.stmas.bayern.de/erziehungsberatung/allgemein/index.php#sec2
www.elternbriefe.bayern.de
https://www.elternimnetz.de/
www.institutkom.de
www.intakt.info
https://www.dfv-bayern.de/
www.stmelf.bayern.de/ernaehrung/bildung/index.php
www.stmelf.bayern.de/ernaehrung/bildung/index.php
http://www.lag-bayern.de/
www.bestellen.bayern.de
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Müttern und Vätern stehen grundsätzlich 
12 Monatsbeträge zur Verfügung, die sie 
untereinander aufteilen können. Wenn bei-
de Eltern das Elterngeld nutzen und ihnen 
Erwerbseinkommen wegfällt, wird für 2 
zusätzliche Monate (Partnermonate) ge-
zahlt. Das Elterngeld in seiner bisherigen 
Form, nun Basiselterngeld, kann bis zu 14 
Monate bezogen werden. Ein Elternteil al-
lein kann die Leistung für mindestens zwei 
und für höchstens 12 Monate beziehen. 
Eine Ausnahme gilt für Alleinerziehende, 
bei denen sich für 2 Bezugsmonate das Er-
werbseinkommen mindert: Diese können 
allein bis zu 14 Monate Basiselterngeld er-
halten. 

Arbeiten Mutter und Vater während des 
Elterngeldbezuges in Teilzeit, darf die 
 Wochenarbeitszeit 30 Stunden nicht über-
steigen.

Längere Förderung mit ElterngeldPlus

Neben dem Elterngeld in der bisherigen 
Form (Basiselterngeld) besteht für Eltern, 
deren Kind ab dem 1. Juli 2015 geboren 
wurde, die Möglichkeit, ElterngeldPlus zu 
beanspruchen. ElterngeldPlus steht insbe-
sondere für Eltern zur Verfügung, die 
 während des Elterngeldbezugs in Teilzeit 
arbeiten möchten. Das ElterngeldPlus be-
rechnet sich wie das Basiselterngeld, be-
trägt aber maximal die Hälfte des Eltern-
geldbetrages, der Eltern ohne Teilzeitein-
kommen nach der Geburt zustünde. Dafür 
wird es für den doppelten Zeitraum ge-
zahlt: ein Elterngeldmonat = zwei Eltern-
geldPlus-Monate. Basiselterngeld und El-

terngeldPlus können frei miteinander 
kombiniert werden. Arbeiten beide Eltern 
parallel in vier aufeinander folgenden Mo-
naten durchschnittlich zwischen 25 – 30 
Wochenstunden, erhält jeder Elternteil für 
diese 4 Monate zusätzliche Monatsbeträ-
ge ElterngeldPlus (Partnerschaftsbonus). 

Alleinerziehende können die Partner-
schaftsmonate ebenso wie die Partnermo-
nate selbst beanspruchen, sofern sie die 
notwendigen Voraussetzungen erfüllen. 

Das ElterngeldPlus sichert Familien damit 
auch über den 14. Lebensmonat des Kin-
des hinaus ab, erleichtert den frühen Wie-
dereinstieg in den Beruf und gibt Paaren 
größere Gestaltungsfreiheit bei der gleich-
zeitigen Inanspruchnahme von Elterngeld, 
so dass sie sich ihre familiären und berufli-
chen Aufgaben leichter partnerschaftlich 
teilen können. 

Elterngeld richtet sich nach dem Netto-
einkommen

Die Höhe des Elterngeldes richtet sich 
nach dem Nettoeinkommen, das der be-
treuende Elternteil vor der Geburt des Kin-
des hatte. Grundlage der Berechnung sind 
die Lohn- und Gehaltsbescheinigungen der 
letzten 12 Kalendermonate vor der Ge-
burt des Kindes. Monate, in denen die 
Mutter aufgrund der gesetzlichen Mutter-
schutzfrist nicht arbeiten durfte oder we-
gen einer schwangerschaftsbedingten 
Krankheit weniger verdient hat, zählen 
nicht mit. Das gilt auch für Monate mit Be-
zug von Mutterschaftsgeld oder Eltern-
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geld für ein älteres Kind oder Monate, in 
denen auf Grund von Wehr- oder Zivil-
dienstzeiten Einkommen weggefallen ist. 
Statt dieser Monate werden weiter zu-
rückliegende Monate zu Grunde gelegt. 

Selbstständige weisen ihre Gewinnein-
künfte in aller Regel über den Steuerbe-
scheid des Kalenderjahres vor der Geburt 
nach.

Das Elterngeld ersetzt nach der Geburt 
des Kindes wegfallende Einkommen bei 
Voreinkommen zwischen 1.000 € und 
1.200 € zu 67 %, bei Voreinkommen von 
1.220 € zu 66 % und bei Voreinkommen 
von 1.240 € und mehr zu 65 %. Der Höchst-
betrag liegt bei 1.800 €. 

Bei Voreinkommen von weniger als 1.000 € 
steigt die Ersatzrate schrittweise auf bis 
zu 100 % – je niedriger das Einkommen, 
desto höher die Ersatzrate. 

Auch ohne vorherige Erwerbstätigkeit 
kann der Mindestbetrag 300 € bzw. 150 € 
beim ElterngeldPlus bezogen werden. Fa-
milien mit mehreren kleinen Kindern erhal-
ten einen Geschwisterbonus bzw. einen 
Mehrlingszuschlag. 

Mutterschaftsleistungen

Mutterschaftsleistungen werden auf das 
Elterngeld angerechnet. Monate mit Mut-
terschaftsleistungen gelten als Basiseltern-
geldmonate der Mutter. Diese Monate 
verringern die Zahl der möglichen Eltern-
geld-Monatsbeträge, die sich beide Eltern 
teilen können. 

Krankenversicherung

Die Mitgliedschaft in der gesetzlichen  
→ Krankenversicherung bleibt während 
des Bezugs von Elterngeld und während 
der Elternzeit erhalten. Pflichtmitglieder 
müssen vom Elterngeld keine Beiträge zur 
gesetzlichen → Krankenversicherung zah-
len. 

Beantragung des Elterngeldes

Das Elterngeld muss schriftlich beantragt 
werden. Jeder Elternteil kann für sich ein-
mal einen Antrag auf Elterngeld stellen. 
Der jeweilige Antrag kann bis zum Ende 
des Elterngeldbezuges geändert werden, 
jedoch nur für die Zukunft bzw. für noch 
nicht ausgezahlte Monatsbeträge. Anders 
im ElterngeldPlus-Bezug: Monate, in de-
nen bereits ElterngeldPlus bezogen wurde, 
können auch nachträglich in Basiseltern-
geld-Monate umgewandelt werden. Der 
Antrag muss nicht sofort nach der Geburt 
des Kindes gestellt werden. Rückwirkend 
werden Zahlungen jedoch nur für die letz-
ten 3 Monate vor Beginn des Monats ge-
leistet, in dem der Antrag auf Elterngeld 
bei der Elterngeldstelle eingegangen ist. 
Daher empfiehlt es sich, den Antrag inner-
halb der ersten 3 Lebensmonate des Kin-
des bei der Elterngeldstelle einzureichen. 

Das Zentrum Bayern Familie und Soziales 
(ZBFS) bietet auf seiner Homepage www.
zbfs.bayern.de einen Online-Antrag an. 
Mit dem dort ebenfalls eingestellten El-
terngeldrechner kann das voraussichtliche 
Elterngeld unverbindlich berechnet wer-
den. 
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Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, §§ 192, 
224 Sozialgesetzbuch V

 Z  Zentrum Bayern Familie und Soziales 

www.zbfs.bayern.de/familie/elterngeld/
index.php

www.familien-wegweiser.de/Elterngeld-
rechner

Elternrente

→   in der Unfallversicherung 
Eltern, Großeltern, Stief-, Adoptiv- oder 
Pflegeeltern wird Elternrente aus der ge-
setzlichen → Unfallversicherung gewährt, 
wenn der wegen eines → Arbeitsunfalls 
oder einer → Berufskrankheit verstorbene 
Versicherte aus seinem Arbeitsverdienst 
ihren Lebensunterhalt wesentlich bestrit-
ten hatte oder ohne diesen Todesfall be-
stritten hätte. 

Die Rente beträgt 30 % des Jahresarbeits-
verdienstes (→ Rentenberechnung in der 
Unfallversicherung) für ein Elternpaar und 
20 % für einen Elternteil, solange sie ohne 
den Arbeitsunfall gegen den Verstorbenen 
einen Anspruch auf Unterhalt hätten gel-
tend machen können. 

§ 69 Sozialgesetzbuch VII

 Z  Gesetzliche Unfallversicherungsträger 

www.dguv.de  
www.svlfg.de/

→  in der Kriegsopferversorgung 
→ Kriegsopfer, Hilfen für  
→ Kriegsopferrente für Eltern

Elternzeit

Einen Anspruch auf Elternzeit haben Müt-
ter und Väter, die in einem Arbeitsverhält-
nis stehen. Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer können Elternzeit geltend machen 
zur Betreuung 

→  ihres Kindes (bei fehlender Sorgebe-
rechtigung mit Zustimmung des sorge-
berechtigten Elternteils),

→  des Kindes eines Vaters, der noch nicht 
wirksam als Vater anerkannt worden ist 
oder über dessen Antrag auf Vater-
schaftsfeststellung noch nicht entschie-
den wurde, mit Zustimmung der sorge-
berechtigten Mutter, 

→  eines Kindes der Ehegattin, des Ehegat-
ten oder der eingetragenen Lebenspart-
nerin, des eingetragenen Lebenspartners, 
mit Zustimmung des sorgeberechtigten 
Elternteils, 

→  eines Kindes, das sie in Vollzeitpflege 
aufgenommen haben, mit Zustimmung 
des sorgeberechtigten Elternteils,

→  von Adoptivkindern,
→  eines Kindes, das sie mit dem Ziel der 

Annahme aufgenommen haben,
→  einer Schwester oder Nichte oder eines 

Enkelkindes, Bruders, Neffen bei schwe-
rer Krankheit, Schwerbehinderung oder 
Tod der Eltern, 

→  ihres Enkelkindes, wenn ein Elternteil 
des Kindes minderjährig ist oder sich in 
einer Ausbildung befindet, die vor Voll-

https://www.zbfs.bayern.de/familie/elterngeld/index.php
https://www.zbfs.bayern.de/familie/elterngeld/index.php
https://familienportal.de/familienportal/rechner-antraege/elterngeldrechner
https://familienportal.de/familienportal/rechner-antraege/elterngeldrechner
http://www.dguv.de/
www.svlfg.de/
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endung des 18. Lebensjahres begonnen 
wurde; ein Anspruch der Großeltern auf 
Elternzeit besteht in diesem Fall nur, 
wenn keiner der Elternteile des Kindes 
selbst Elternzeit beansprucht. 

Für den Anspruch auf Elternzeit müssen 
außerdem die folgenden Voraussetzungen 
vorliegen:

Die Berechtigte bzw. der Berechtigte

→  lebt mit dem Kind im selben Haushalt,
→  betreut und erzieht es überwiegend 

selbst - die Unterstützung durch Dritte, 
z. B. Au Pair-Hilfen, schließt den An-
spruch nicht aus - und

→  arbeitet während der Elternzeit nicht 
mehr als 30 Wochenstunden im Durch-
schnitt des Monats.

Eine Änderung hinsichtlich der genannten 
Voraussetzungen ist der Arbeitgeberseite 
unverzüglich mitzuteilen.

Die Elternzeit kann, auch anteilig, von je-
dem Elternteil allein oder von beiden El-
ternteilen gemeinsam genommen werden. 
Die Elternzeit beträgt für jeden Elternteil 
pro Kind höchstens 3 Jahre. Bei der Mutter 
wird die Zeit des Mutterschutzes nach der 
Geburt von den 3 Jahren abgezogen. Die 
Elternzeit kann frühestens mit der Geburt 
des Kindes, bei der Mutter frühestens im 
Anschluss an den Mutterschutz, beginnen 
und endet spätestens am Tag vor dem 8. 
Geburtstag des Kindes. In diesem Zeitrah-
men können Eltern Beginn und Ende Ihrer 
Elternzeit grundsätzlich frei bestimmen.  
Zwischen dem 3. und dem 8. Geburtstag 
des Kindes kann allerdings nur ein Teil der 

Elternzeit in Anspruch genommen werden. 
In diesem Zeitraum kann für bis zum 
30.06.2015 geborene Kinder ein (zweiter) 
Anteil von bis zu 12 Monaten, bei Gebur-
ten ab dem 01.07.2015 sogar von bis zu 
24 Monaten in Anspruch genommen wer-
den, ohne dass die Zustimmung des Ar-
beitgebers erforderlich ist. 

Jeder Elternteil kann seine Elternzeit auf 
bis zu drei Zeitabschnitte verteilen; eine 
Verteilung auf weitere Zeitabschnitte ist 
nur mit der Zustimmung des Arbeitgebers 
möglich. Der Arbeitgeber kann die Inan-
spruchnahme eines dritten Abschnittes ei-
ner Elternzeit innerhalb von acht Wochen 
nach Zugang des Antrages aus dringenden 
betrieblichen Gründen ablehnen, wenn 
dieser Abschnitt im Zeitraum zwischen 
dem dritten Geburtstag und dem vollen-
deten achten Lebensjahr des Kindes liegen 
soll. 

Die Inanspruchnahme von Elternzeit ist 
grundsätzlich unabhängig vom Bezug des 
Elterngeldes möglich.

Während der Elternzeit besteht Kündi-
gungsschutz, das heißt, der Arbeitgeber 
darf das → Arbeitsverhältnis nicht kündi-
gen. Nur in besonderen Fällen kann aus-
nahmsweise von den Gewerbeauf-
sichtsämtern (→ Gewerbeaufsicht) eine 
Kündigung für zulässig erklärt werden. Der 
Kündigungsschutz beginnt, wenn die El-
ternzeit verlangt wird, frühestens jedoch 
acht Wochen vor dem beabsichtigten Be-
ginn einer Elternzeit bis zum vollendeten 
dritten Lebensjahres des Kindes, und frü-
hestens 14 Wochen vor Beginn einer El-
ternzeit zwischen dem dritten Geburtstag 
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des Kindes und dem vollendeten achten 
Lebensjahr des Kindes. Der Arbeitnehmer 
kann dagegen das Arbeitsverhältnis auch 
während der Elternzeit unter Einhaltung 
der Kündigungsfristen (→ Kündigungs-
schutz) kündigen, zum Ende der Elternzeit 
jedoch nur mit einer Sonderkündigungs-
frist von drei Monaten. 

Eine Mitgliedschaft in der gesetzlichen → 
Krankenversicherung besteht während des 
Bezuges von → Landeserziehungsgeld 
oder Elterngeld und solange Elternzeit in 
Anspruch genommen wird, fort. Vom → 
Landeserziehungsgeld oder Elterngeld 
selbst werden keine Beiträge erhoben.

Bitte beachten Sie bei Ihrer Entscheidung, 
ob und wie lange Sie Elternzeit übertra-
gen, dass ein Versicherungspflichtverhält-
nis zur Bundesagentur für Arbeit (→ Ar-
beitslosenversicherung) nur so lange 
besteht, wie ein Kind unter drei Jahren er-
zogen wird. Sollten Sie mehr als ein Jahr 
Elternzeit übertragen, kann sich dies nega-
tiv auf Ihre Ansprüche auf Arbeitslosen-
geld auswirken. Ein Anspruch auf Arbeits-
losengeld setzt unter anderem voraus, 
dass die dafür erforderliche Anwart-
schaftszeit erfüllt ist. Dies erfordert, dass 
die Antragstellerin bzw. der Antragssteller 
innerhalb einer Rahmenfrist von zwei Jah-
ren vor der Entstehung des Anspruchs 
mindestens zwölf Monate in einem Versi-
cherungspflichtverhältnis zur Bundesagen-
tur für Arbeit (Arbeitslosenversicherung) 
gestanden hat. Als Versicherungspflicht-
verhältnis werden auch Zeiten des Bezugs 
von Mutterschaftsgeld sowie Zeiten der 
Erziehung eines Kindes unter drei Jahren 

berücksichtigt. Bitte beachten Sie, dass 
sich die Übertragung bzw. die Inanspruch-
nahme von Elternzeit zwischen dem drit-
ten Geburtstag und der Vollendung des 
achten Lebensjahres des Kindes negativ 
auf Ihren Anspruch auf Arbeitslosengeld 
auswirken kann. Versicherungspflicht be-
steht allerdings nur dann, wenn unmittel-
bar vor Beginn des Mutterschaftsgeldbe-
zuges bzw. vor der Erziehungszeit bereits 
Versicherungspflicht bestand oder eine 
Entgeltersatzleistung nach dem Recht der 
Arbeitsförderung bezogen wurde (vgl. § 26 
Abs. 2 Nr. 1, Abs. 2a Sozialgesetzbuch III). 

In der Rentenversicherung werden seit 
dem Rentenreformgesetz 1992 für Kinder, 
die ab 1992 geboren wurden, drei Erzie-
hungsjahre mit je einem Entgeltpunkt in 
der gesetzlichen → Rentenversicherung 
anerkannt. Seit dem 1. Januar 2019 kön-
nen für ein vor 1992 geborenes Kind 30 
Monate Kindererziehungszeit angerechnet 
werden.

Lassen Sie sich im Zweifel vor der Über-
tragung von Elternzeit diesbezüglich bera-
ten.

Bei einem angenommenen Kind und bei 
Kindern in Adoptions- bzw. Vollzeitpflege 
kann die Elternzeit von höchstens drei Jah-
ren ab der Aufnahme, längstens bis zur 
Vollendung des achten Lebensjahres des 
Kindes genommen werden. 

Die Elternzeit für den Zeitraum bis zum 
vollendeten dritten Lebensjahr des Kindes 
ist spätestens sieben Wochen und bei Ge-
burten ab dem 01.07.2015 für den Zeit-
raum zwischen dem dritten Geburtstag 
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und dem vollendeten achten Lebensjahr 
des Kindes spätestens 13 Wochen vor ih-
rem Beginn (bei dringenden Gründen auch 
kurzfristiger) schriftlich vom Arbeitgeber 
des jeweiligen Elternteils zu verlangen. Bei 
Elternzeit bis zum vollendeten dritten Le-
bensjahr des Kindes ist mitzuteilen, wie 
lange die Elternzeit innerhalb von zwei Jah-
ren (das dritte Jahr kann später festgelegt 
werden) genommen wird. Diese Erklärung 
ist bindend. Eine nachträgliche Änderung 
ist jedoch mit Zustimmung des Arbeitge-
bers möglich.

In der Elternzeit ist Teilzeitarbeit von bis 
zu 30 Wochenstunden im Durchschnitt 
des Monats zulässig. Eine Teilzeitarbeit bei 
einem anderen Arbeitgeber oder eine 
selbstständige Tätigkeit bedürfen der Zu-
stimmung des bisherigen Arbeitgebers, die 
er nur aus dringenden betrieblichen Grün-
den (nur schriftlich innerhalb von vier Wo-
chen) ablehnen kann. 

Während der Elternzeit besteht gegenüber 
dem Arbeitgeber ein gesetzlicher An-
spruch auf Verringerung der ursprüngli-
chen Arbeitszeit, wenn 

→  eine Einigung zwischen Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer über die Verringerung der 
Arbeitszeit nicht möglich ist,

→  der Arbeitgeber in der Regel mehr als 
15 Arbeitnehmer beschäftigt,

→  das Arbeitsverhältnis ohne Unterbre-
chung länger als sechs Monate besteht,

→  die Arbeitszeit für mindestens zwei Mo-
nate auf einen Umfang von nicht weni-
ger als 15 und nicht mehr als 30 Wo-
chenstunden im Monat verringert wird, 

→  keine dringenden betrieblichen Gründe 

entgegenstehen und
→  der Anspruch auf Verringerung der 

 Arbeitszeit dem Arbeitgeber für den 
Zeitraum bis zum vollendeten dritten 
Lebensjahr des Kindes sieben Wochen 
und für den Zeitraum zwischen dem 
dritten Geburtstag und dem vollende-
ten achten Lebensjahr des Kindes 13 
Wochen vor Beginn der Tätigkeit 
schriftlich mitgeteilt wurde. 

Eine geringere als die ursprüngliche Ar-
beitszeit kann während der Gesamtdauer 
der Elternzeit zweimal beansprucht wer-
den. Der Anspruch auf zweimalige Verrin-
gerung bleibt auch bestehen, wenn die 
 Arbeitszeit in der Elternzeit anfangs ein-
vernehmlich verringert wurde. Einver-
nehmliche Elternzeitregelungen sind nicht 
auf den Anspruch auf zweimalige Verrin-
gerung anzurechnen. 

§§ 15 – 20 Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

 Z  Zentrum Bayern Familie und Soziales; 
Arbeitgeber

Empfängnisregelung

Versicherte der gesetzlichen → Kranken-
versicherung können ärztliche Beratung 
über die Frage der Empfängnisregelung 
einschließlich der erforderlichen Untersu-
chung und der Verordnung von empfäng-
nisregelnden Mitteln in Anspruch nehmen. 
Ärztlich verordnete verschreibungspflichti-
ge Verhütungsmittel  sowie ärztlich ver-
ordnete Notfallkontrazeptiva („Pille da-
nach“) für Versicherte bis zum vollendeten 
20. Lebensjahr werden von den Kranken-
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kassen bezahlt. Kondome dürfen demnach 
nicht zu Lasten der gesetzlichen → Kran-
kenversicherung verordnet werden. Verhü-
tungsmittel sind wie → Arzneimittel zu-
zahlungspflichtig. 

Vgl. auch → Schwangerschaft, Hilfen bei; 
→ Sterilisation

Im Rahmen der → Sozialhilfe oder der → 
Kriegsopferfürsorge (Hilfen zur Familien-
planung) können die gleichen Leistungen 
gewährt werden, sofern keine Mitglied-
schaft in einer Krankenkasse besteht und 
die wirtschaftlichen Voraussetzungen zum 
Bezug der Sozialhilfe oder Kriegsopferfür-
sorge vorliegen; dabei gilt die Einkom-
mensgrenze des § 85 Sozialgesetzbuch XII 
(Grundbetrag in Höhe des Zweifachen der 
Regelbedarfsstufe 1 (→ Lebensunterhalt, 
Hilfe zum) + 70 % der Regelbedarfsstufe 1 
für weitere Familienmitglieder + Aufwen-
dungen für die Unterkunft in angemesse-
nem Umfang). In diesem Fall werden auch 
die Kosten für die empfängnisregelnden 
Mittel übernommen. In der Kriegsopfer-
fürsorge gilt eine etwas günstigere Ein-
kommensgrenze. 

§ 24a Sozialgesetzbuch V, § 49 Sozialgesetzbuch 
XII, § 27d Bundesversorgungsgesetz i. V m. § 49 
Sozialgesetzbuch XII

 Z  Gesetzliche Krankenkassen; Sozialhil-
feverwaltungen und Kriegsopferfürsorge-
stellen bei den Landratsämtern und kreis-
freien Städten; Zentrum Bayern Familie 
und Soziales - Hauptfürsorgestelle 

www.patientenportal.bayern.de

Entbindungshilfe

→ Schwangerschaft und Mutterschaft, 
Leistungen bei 

Entgeltfortzahlung

→   im Krankheitsfall und bei Kuren
Arbeitnehmer, einschließlich der zu ihrer 
Berufsbildung Beschäftigten, haben nach 
vierwöchiger ununterbrochener Dauer des 
Arbeitsverhältnisses bei Arbeitsverhinde-
rung 

→  infolge unverschuldeter Arbeitsunfähig-
keit wegen → Krankheit,

→  infolge einer in einer Einrichtung der 
medizinischen Vorsorge oder 
 Rehabilitation stattfindenden Maß-
nahme (→ Kuren), 

→  infolge einer nicht rechtswidrigen → 
Sterilisation und einem nicht rechtswid-
rigen bzw. nach dem Beratungskonzept 
vorgenommenen Abbruch der  
→ Schwangerschaft durch einen Arzt 

Anspruch auf Entgeltfortzahlung.

Darüber hinaus besteht ein Anspruch auf 
Entgeltfortzahlung auch bei Arbeitsverhin-
derung infolge der Spende von Organen 
und Geweben oder Blut zur Separation 
von Blutstammzellen oder anderen Blut-
bestandteilen nach dem Transplantations-
gesetz. 

Die Entgeltfortzahlung erfolgt in der Regel 
für 6 Wochen in Höhe von 100 % des Ar-
beitsentgelts. Anschließend wird bei wei-
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terer Arbeitsunfähigkeit und einer das 
Krankengeld einschließenden Mitglied-
schaft in der gesetzlichen → Krankenversi-
cherung → Krankengeld von der zuständi-
gen Krankenkasse gezahlt. 

Gesetz über die Zahlung des Arbeitsentgelts an 
Feiertagen und im Krankheitsfall (Entgeltfortzah-
lungsgesetz); §§ 8, 8a, 9 Transplantationsgesetz

 Z  Arbeitgeber; Gewerkschaften; gesetz-
liche Krankenkassen 

→   bei Mutterschaft
→ Mutterschaftsgeld

→   in anderen Fällen
→ Arbeitsbefreiung

Entgeltprüfung in der Heimarbeit

→ Heimarbeiter, Schutzvorschriften für 

Entgeltumwandlung

Unter Entgeltumwandlung versteht man 
die Umwandlung von künftigen Entgeltbe-
standteilen in eine betriebliche Versor-
gungsanwartschaft (→ Betriebliche Al-
tersversorgung). Der Arbeitnehmer 
verzichtet dabei auf einen Teil seines Ent-
geltanspruchs, den der Arbeitgeber für die 
betriebliche Altersvorsorge verwendet. 
Dafür ist eine Vereinbarung zwischen dem 
Arbeitgeber und dem Beschäftigten not-
wendig. Tarifvertraglich vereinbarte Ent-
gelte können allerdings nur durch eine ta-
rifvertragliche Regelung umgewandelt 
werden. Meist wird in betrieblichen oder 

tariflichen Versorgungsordnungen gere-
gelt, welche Teile des Gehalts zur betrieb-
lichen Altersvorsorge verwendet werden 
können (z. B. Weihnachts- oder Urlaubs-
geld, Überstundenzuschläge usw.) und ob 
der Arbeitgeber sich zusätzlich durch ei-
nen eigenen Beitrag beteiligt. 

Seit 01.01.2002 haben Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer einen Rechtsan-
spruch auf Entgeltumwandlung. Dadurch 
wird sichergestellt, dass Arbeitnehmer ei-
nen Zugang zur betrieblichen Altersversor-
gung erhalten. 

Zu Gunsten einer betrieblichen Altersver-
sorgung umgewandelte Entgeltbestandtei-
le sind beitragsfrei in der → Sozialversi-
cherung, soweit sie 4 % der jährlichen → 
Beitragsbemessungsgrenze der → Renten-
versicherung nicht übersteigen. Daneben 
besteht für die Aufwendungen des Arbeit-
nehmers im Rahmen der Entgeltumwand-
lung bis zu einem – in Abhängigkeit vom 
jeweiligen Durchführungsweg der betrieb-
lichen Altersversorgung (→ Direktzusage, 
→ Unterstützungskasse, → Pensionskas-
se, → Direktversicherung oder → Pensi-
onsfonds) – bestimmten Umfang Steuer-
freiheit. Die spätere Versorgungsleistung 
hingegen muss versteuert sowie verbei-
tragt werden. 

Anwartschaften auf eine → betriebliche 
Altersversorgung, die auf umgewandelten 
Entgeltbestandteilen beruhen, sind – im 
Gegensatz zu sonstigen Anwartschaften 
auf eine Betriebsrente – sofort unverfall-
bar, d. h. sie bleiben ohne weitere Voraus-
setzungen auch dann bestehen, wenn das 
Arbeitsverhältnis vor Eintritt des Versor-
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gungsfalles beendet wird. Zur Unverfall-
barkeit sonstiger Anwartschaften → be-
triebliche Altersversorgung 

§§ 1a, 1b Betriebsrentengesetz, § 14 Sozialge-
setzbuch IV; §§ 3, 1 der Sozialversicherungsent-
geltverordnung (SvEV), § 3 Einkommensteuerge-
setz

 Z  Arbeitgeber; Gewerkschaften; 
 Betriebsräte 

Entlassene Gefangene, Hilfen für

Personen, die aus einer Justizvollzugsan-
stalt entlassen werden, können zur Erleich-
terung der Wiedereingliederung verschie-
dene Hilfen in Anspruch nehmen. Dazu 
gehören neben den von der Anstalt ge-
währten Entlassungshilfen (Hilfe und Rat 
bei der Beschaffung von Arbeit und Unter-
kunft) und Entlassungsbeihilfen (Beihilfe 
zu den Reisekosten, Überlassung von 
 Kleidung, Überbrückungsbeihilfe) z. B. 
Leistungen zur Förderung der → Arbeits-
aufnahme, der → Grundsicherung für Ar-
beitsuchende, der → Sozialhilfe oder → 
Kriegsopferfürsorge (z. B. → Krankenhilfe, 
Hilfe zum → Lebensunterhalt und Hilfe zur 
Überwindung → sozialer Schwierigkeiten). 
Bei der Strafaussetzung zur Bewährung 
bestellt das Gericht einen Bewährungshel-
fer, wenn dies angezeigt ist, um den Verur-
teilten von Straftaten abzuhalten. Der Be-
währungshelfer steht dem Verurteilten 
helfend und betreuend zur Seite. Als Hilfe- 
und Überwachungsmaßnahme kann fer-
ner die Führungsaufsicht kraft Gesetzes 
oder kraft richterlicher Anordnung in Be-
tracht kommen. 

Artikel 79, 80, 137 Bayerisches Strafvollzugsge-
setz, §§ 56d, 68 ff. Strafgesetzbuch, Artikel 63, 
64 Bayerisches Sicherungsverwahrungsvollzugs-
gesetz, Artikel 26 Bayerisches Untersuchungs-
haftvollzugsgesetz

 Z  Justizvollzugsanstalten; Bayerischer 
Landesverband für Gefangenenfürsorge 
und Bewährungshilfe e. V. mit seinen Be-
zirksvereinen und Bezirksstellen; Zentral-
stellen für Strafentlassenenhilfe in Ans-
bach, Aschaffenburg,  Augsburg, Bamberg, 
München, Nürnberg, Regensburg, Rosen-
heim und Würzburg; Landgerichte, Ver-
bände der freien Wohlfahrtspflege 

Entlastungsbeträge für 
 Alleinerziehende

→ Steuerbefreiungen und -erleichterungen 

Entschädigungsrente im 
 Lastenausgleich

→ Kriegsschadenrente 

Entwicklungsdienst

→ Entwicklungshelfer, Versicherungs-
schutz für 

Entwicklungshelfer, 
 Versicherungsschutz für

→ Gesetzliche Krankenversicherung 
Soweit während des Vorbereitungsdiens-
tes eine Mitgliedschaft in der gesetzlichen 
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→ Krankenversicherung besteht, werden 
die Beiträge hierfür vom Träger des Ent-
wicklungsdienstes übernommen. Besteht 
keine Mitgliedschaft, wird der Krankenver-
sicherungsschutz, wie für die Zeit des Ent-
wicklungsdienstes, im Rahmen eines 
Gruppenversicherungsvertrages, den der 
Träger des Entwicklungsdienstes zuguns-
ten des Entwicklungshelfers sowie des un-
terhaltsberechtigten Ehegatten und der 
unterhaltsberechtigten Kinder abzuschlie-
ßen hat, sichergestellt. Die Gewährung 
von Leistungen bei Krankheit, Entbindung, 
Unfall und Arbeitsunfähigkeit richtet sich 
nach dem Entwicklungshelfer-Gesetz. 

§ 7 Entwicklungshelfer-Gesetz

→ Gesetzliche Rentenversicherung 
Es besteht Versicherungspflicht in der → 
Rentenversicherung, wenn der Entwick-
lungshelfer Entwicklungsdienst oder Vor-
bereitungsdienst leistet und dies von einer 
Stelle beantragt wird, die ihren Sitz im In-
land hat. Der Träger des Entwicklungs-
dienstes hat die Beiträge in voller Höhe al-
lein zu tragen. 

§§ 4, 166, 170 Sozialgesetzbuch VI

→ Gesetzliche Unfallversicherung 
Versicherungsschutz in der → Unfallversi-
cherung besteht für den Vorbereitungs-
dienst im Bundesgebiet sowie im Ausland 
und für den Entwicklungsdienst für eine 
begrenzte Zeit der Auslandsbeschäftigung. 

§ 2 Absatz 3 Sozialgesetzbuch VII

 Z  Träger des Entwicklungsdienstes; ge-
setzliche Krankenkassen; Rentenversiche-
rungsträger; Unfallversicherungsträger 

Entziehungsmaßnahmen für 
Suchtkranke

→ Suchtkrankheiten, Hilfen bei 

Erholung, Hilfen zur

Zahlreiche Personengruppen erhalten vom 
Staat, von den Gemeinden und anderen 
Körperschaften des öffentlichen Rechts 
sowie von den Verbänden der freien Wohl-
fahrtspflege finanzielle Hilfen zur Erho-
lung. In Betracht kommen etwa Erholungs-
maßnahmen für → Behinderte Menschen 
(→ Behindertenerholung), → Familien 
(Familienerholung in Familienferienstät-
ten), Mütter (→ Müttergenesung), → 
Kriegsopfer (→ Kriegsopferfürsorge; → 
Behindertenerholung), ehemalige → politi-
sche Häftlinge. 

Erholung für Bäuerinnen

→ Bäuerinnenerholung 

Erholungshilfe

→ Behindertenerholung 
→ Erholung, Hilfen zur 
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Ersatzzeiten

Versicherte der gesetzlichen → Renten-
versicherung erhalten die Zeiten vor dem 
01.01.1992, in denen eine Beitragsleistung 
wegen außergewöhnlicher Umstände im 
Zusammenhang mit den beiden Weltkrie-
gen nicht möglich war, als Ersatzzeiten bei 
der → Rentenberechnung und bei der Er-
füllung der → Wartezeit angerechnet. Er-
satzzeiten werden im Rahmen der → Ge-
samtleistungsbewertung bewertet. 

Ersatzzeiten können insbesondere sein: 
Militärdienstzeiten vor und während der 
beiden Weltkriege, Kriegsgefangenschaft, 
Internierung oder Verschleppung, NS-Ver-
folgung, politische Haft außerhalb des 
Bundesgebiets, Vertreibung, Flucht, Um-
siedlung oder Aussiedlung. In einigen die-
ser Fälle sind auch Zeiten einer anschlie-
ßenden Krankheit oder unverschuldeten 
Arbeitslosigkeit anrechenbar. 

§ 250 Sozialgesetzbuch VI

 Z  Gesetzliche Rentenversicherungsträger 

www.deutsche-rentenversicherung.de

Erschwerniszulagen

→ Tarifvertrag 

Erwerbsminderungsrente

Mit Wirkung vom 01.01.2001 wurden die 
frühere → Berufsunfähigkeitsrente und → 
Erwerbsunfähigkeitsrente aus der gesetzli-

chen → Rentenversicherung und → Knapp-
schaftsversicherung durch die Erwerbs-
minderungsrente ersetzt. Diese umfasst 
die beiden Rentenarten Rente wegen teil-
weiser Erwerbsminderung und Rente we-
gen voller Erwerbsminderung. Die Neure-
gelung gilt für alle Fälle, in denen die Rente 
ab 01.01.2001 beginnt. Ist bereits vor dem 
01.01.2001 ein Anspruch auf → Berufsun-
fähigkeitsrente oder auf → Erwerbsunfä-
higkeitsrente entstanden, werden diese 
Renten weiterhin unverändert nach dem 
bis zum 31.12.2000 geltenden Recht wei-
tergezahlt. 

Versicherte der gesetzlichen → Renten-
versicherung erhalten auf Antrag (→ Ren-
tenantrag) Rente wegen voller Erwerbs-
minderung, wenn sie voll erwerbsgemindert 
sind, die → Wartezeit von 5 Jahren mit → 
Beitragszeiten erfüllt haben und darüber 
hinaus in den letzten 5 Jahren vor dem Ein-
tritt der Erwerbsminderung mindestens  
3 Jahre lang Pflichtbeiträge für eine versi-
cherungspflichtige Beschäftigung oder 
selbstständige Tätigkeit entrichtet haben 
(so genannte versicherungsrechtliche Vor-
aussetzungen). 

Die versicherungsrechtlichen Vorausset-
zungen werden ausnahmsweise nicht ge-
fordert, wenn teilweise oder volle  
Erwerbsminderung infolge eines → Ar-
beitsunfalls, einer Wehrdienstbeschädi-
gung (→ Wehrdienst, soziale Sicherung) 
o. Ä. oder volle Erwerbsminderung inner-
halb von 6 Jahren nach Beendigung einer 
Ausbildung eingetreten ist. Versicherte, die 
bereits vor dem 01.01.1984 mindestens  
5 Jahre mit → Beitragszeiten zurückgelegt 
hatten und seit dem 01.01.1984 bis zum 

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Home/home_node.html
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Eintritt einer Erwerbsminderung jeden Ka-
lendermonat durchgehend mit → renten-
rechtlichen Zeiten belegt haben, erfüllen 
damit ebenfalls die versicherungsrechtli-
chen Voraussetzungen für einen Anspruch 
auf Erwerbsminderungsrente. 

Unter den gleichen Voraussetzungen ha-
ben Versicherte Anspruch auf Rente we-
gen teilweiser Erwerbsminderung, wenn 
sie teilweise erwerbsgemindert sind. 

Ein Versicherter ist dann voll erwerbsge-
mindert, wenn er wegen Krankheit oder 
Behinderung auf nicht absehbare Zeit au-
ßer Stande ist, unter den üblichen Bedin-
gungen des allgemeinen Arbeitsmarktes 
mindestens 3 Stunden täglich erwerbstä-
tig zu sein. Ist noch eine Beschäftigung im 
Umfang von mindestens 3, aber nur unter 
6 Stunden pro Tag möglich, so liegt teil-
weise Erwerbsminderung vor. Bei einem 
Leistungsvermögen von mindestens 6 
Stunden täglich ergibt sich keine renten-
rechtlich relevante Erwerbsminderung. 
Kann ein Versicherter ausgehend von sei-
nem Gesundheitszustand noch über 3, 
aber nur unter 6 Stunden täglich erwerbs-
tätig sein, steht ihm jedoch kein dement-
sprechender Teilzeitarbeitsplatz zur Verfü-
gung, so erhält er Rente wegen voller 
Erwerbsminderung. Auf die erworbene 
Qualifikation und den bisherigen berufli-
chen Werdegang kommt es bei der Fest-
stellung einer Erwerbsminderung – im Ge-
gensatz zur → Berufsunfähigkeitsrente 
nach früherem Recht – nicht mehr an. 

Im Unterschied zum bis 31.12.2000 gel-
tenden Recht sind Versicherte bei einem 
aus gesundheitlichen Gründen entspre-

chend geminderten Leistungsvermögen 
auch dann voll erwerbsgemindert, wenn 
sie weiterhin eine selbstständige Tätigkeit 
ausüben. 

Die Erwerbsminderungsrente wird in der 
Regel als Zeitrente, d. h. befristet für längs-
tens 3 Jahre nach Rentenbeginn geleistet. 
Die Befristung kann wiederholt werden. 
Wenn der Rentenanspruch unabhängig 
von der jeweiligen Arbeitsmarktlage be-
steht und es unwahrscheinlich ist, dass die 
Minderung der Erwerbsfähigkeit behoben 
werden kann, wird die Rente unbefristet 
als Dauerrente bewilligt. 

Eine Rente wegen teilweiser Erwerbsmin-
derung kann bei Vorliegen der Vorausset-
zungen auf Antrag in eine Rente wegen 
voller Erwerbsminderung umgewandelt 
werden. Ebenso ist unter Umständen auf 
Antrag eine Umwandlung der Rente we-
gen teilweiser oder wegen voller Erwerbs-
minderung in → Altersrente möglich. Bei 
Erreichen der Regelaltersgrenze (bis 2011 
65 Jahre, ab 2012 schrittweise Anhebung 
auf 67 Jahre) erfolgt die Umwandlung in 
Regelaltersrente von Amts wegen, d. h. 
ohne Antrag. 

Während eine Rente wegen voller 
 Erwerbsminderung – allerdings unter 
 zusätzlicher Berücksichtigung einer → Zu-
rechnungszeit – wie eine → Altersrente 
berechnet wird, ist die Rente wegen teil-
weiser Erwerbsminderung nur halb so 
hoch. Auch Erwerbsminderungsrente wird 
– wie die → Altersrente – für jeden Monat, 
in dem sie vor dem 63. Lebensjahr in An-
spruch genommen wird, um einen Ab-
schlag in Höhe von 0,3 %, höchstens aber 
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10,8 % gemindert (→ Rentenabschlag). 
Ab 01.01.2012 wird diese Altersgrenze 
schrittweise vom 63. auf das 65. Lebens-
jahr angehoben. 

Erzielt ein Versicherter neben der Erwerbs-
minderungsrente weitere Einkünfte in 
Höhe von jährlich mehr als 6.300 € (brut-
to) kann die Rente unter Umständen nur 
noch in geringerer Höhe oder überhaupt 
nicht mehr ausgezahlt werden (→ Hinzu-
verdienstgrenzen). Besteht  neben der Er-
werbsminderungsrente  Anspruch auf Ren-
te aus der → Unfallver sicherung, kann es 
zum vollen oder teilweisen Ruhen der Er-
werbsminderungsrente kommen. 

§§ 43, 67, 77, 93, 96a, 240, 241, 264d Sozial-
gesetzbuch VI

 Z  Gesetzliche Rentenversicherungsträger 

www.deutsche-rentenversicherung.de

Erwerbsunfähigkeitsrente

→ in der gesetzlichen Rentenversicherung 
Die Erwerbsunfähigkeitsrente aus der ge-
setzlichen → Rentenversicherung wurde 
zum 31.12.2000 abgeschafft und durch 
die Rente wegen voller Erwerbsminderung 
(→ Erwerbsminderungsrente) ersetzt. Die 
Erwerbsunfähigkeitsrente wird jedoch 
weiterhin gezahlt, wenn der Anspruch dar-
auf vor dem 01.01.2001 entstanden ist, 
solange die Anspruchsvoraussetzungen, 
die für die Bewilligung der Rente maßge-
bend waren, weiterhin vorliegen. Sie wird 

– allerdings unter zusätzlicher Berücksich-
tigung einer → Zurechnungszeit – wie eine 
→ Altersrente berechnet. 

Ein Versicherter ist erwerbsunfähig nach 
dem bis zum 31.12.2000 geltenden Recht, 
wenn er aus gesundheitlichen Gründen re-
gelmäßig nur noch geringfügige Einkünfte 
aus einer Arbeitsleistung erzielen kann. 
Davon wird ausgegangen, wenn der Versi-
cherte nur noch unter 2 Stunden täglich 
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt ar-
beitsfähig ist. Versicherte, die noch mehr 
als 2, nicht aber mindestens 8 Stunden pro 
Tag arbeiten können, sind als erwerbsunfä-
hig anzusehen, wenn ihnen kein ihrem 
Leistungsvermögen entsprechender Teil-
zeitarbeitsplatz vermittelt werden kann. 
Selbstständig Tätige sind selbst bei einem 
Restleistungsvermögen von unter 2 Stun-
den täglich nicht erwerbsunfähig, solange 
sie ihre selbstständige Tätigkeit weiterhin 
ausüben bzw. ihren Betrieb nicht abmel-
den oder übergeben. 

Die Rente kann befristet als Zeitrente 
oder auf Dauer gewährt werden.

Soweit die jeweiligen Voraussetzungen 
vorliegen, kann die Erwerbsunfähigkeits-
rente auf Antrag in → Altersrente umge-
wandelt werden. Bei Erreichen der Regel-
altersgrenze (bis 2011 65 Jahre, ab 2012 
schrittweise Anhebung auf 67 Jahre) wird 
die Erwerbsunfähigkeitsrente von Amts 
wegen in Regelaltersrente umgewandelt. 

Erzielt ein Versicherter neben der Erwerbs-
unfähigkeitsrente weitere Einkünfte in 

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Home/home_node.html
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Höhe von monatlich mehr als 450 € (brut-
to) kann die Rente unter Umständen nur 
noch in geringerer Höhe oder überhaupt 
nicht mehr ausgezahlt werden (→ Hinzu-
verdienstgrenzen). Besteht neben der Er-
werbsunfähigkeitsrente Anspruch auf Ren-
te aus der → Unfallversicherung, kann es 
zum vollen oder teilweisen Ruhen der Er-
werbsunfähigkeitsrente kommen. 

§§ 302b, 313 Sozialgesetzbuch VI

 Z  Gesetzliche Rentenversicherungsträger 

www.deutsche-rentenversicherung.de

→ in der Alterssicherung der Landwirte 
→ Alterssicherung der Landwirte

Erziehungsbeihilfen

→ Ausbildungsförderung 
→ Kriegsopferfürsorge 

Erziehungsbeistandschaft

→ Erziehungshilfen und Unterstützungs-
leistungen für Eltern sowie für Kinder und 
Jugendliche (Hilfe zur Erziehung)

Erziehungsberatung

→ Erziehungshilfen und Unterstützungs-
leistungen für Eltern sowie für Kinder und 
Jugendliche (Hilfe zur Erziehung) 

Erziehungshilfen und Unter-
stützungsleistungen für Eltern 
sowie für Kinder und Jugendliche 
(Hilfe zur Erziehung)

Personensorgeberechtigte haben bei der 
Erziehung eines Kindes oder Jugendlichen 
Anspruch auf Hilfe, wenn eine dem Wohl 
des Kindes oder Jugendlichen entspre-
chende Erziehung nicht gewährleistet ist 
und die Hilfe für dessen Entwicklung ge-
eignet und notwendig ist. Die Möglichkei-
ten reichen von ambulanten, über teilstati-
onären bis hin zu stationären Hilfen. Das 
örtlich zuständige Jugendamt berät über 
die geeigneten bzw. die notwendigen 
Maßnahmen; gemeinsam wird ein Plan für 
die Hilfeleistung (Hilfeplan) aufgestellt. 

Insbesondere kommen folgende Maßnah-
men in Betracht:

Erziehungsberatung

Für die Inanspruchnahme der Erziehungs-
beratung ist im Gegensatz zu vielen ande-
ren Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe 
keine vorherige Antragstellung beim Ju-
gendamt erforderlich. Erziehungsbera-
tungsstellen leisten einen wesentlichen 
Beitrag zur Stärkung elterlicher Erzie-
hungskompetenzen, Multidisziplinäre 
Fachteams unterstützen Kinder, Jugend-
liche, Eltern und andere Erziehungsberech-
tigte bei der Klärung und Bewältigung indi-
vidueller und/oder familienbezogener 
Probleme und der zugrundeliegenden Fak-
toren. Von der Geburt bis ins Erwachse-

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Home/home_node.html
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nenalter werden differenzierte entwick-
lungsbegleitende Unterstützungs- und 
Beratungsleistungen zu allen Lebens- und 
Problemlagen angeboten. 

Große Bedeutung kommt der Arbeit der 
Erziehungsstellen u. a. im Bereich Tren-
nung und Scheidung zu. Insbesondere gilt 
dies für hochstrittige Konflikte, die eine 
enge Kooperation von Jugendamt, Erzie-
hungsberatungsstelle und Familiengericht 
erfordern (→ Trennung- und Scheidungs-
beratung). 

Ergänzend hierzu können sich Eltern  
unter www.bke-elternberatung.de  
und junge Menschen unter www.bke- 
jugendberatung.de Orientierung und Un-
terstützung durch die von den Ländern fi-
nanzierte Virtuelle Beratungsstelle der 
Bundeskonferenz für Erziehungsberatung 
holen. 

Soziale Gruppenarbeit

Die Soziale Gruppenarbeit soll älteren Kin-
dern und Jugendlichen helfen, durch sozia-
les Lernen in der Gruppe Entwicklungs-
schwierigkeiten und Verhaltensprobleme 
zu überwinden. 

Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Der Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer 
soll Minderjährigen bei der Bewältigung 
von Entwicklungsproblemen Rat und Hilfe 
geben und unter Aufrechterhaltung des 
Lebensbezugs zur Familie seine Verselbst-
ständigung fördern. 

Sozialpädagogische Familienhilfe

Die Sozialpädagogische Familienhilfe 
 unterstützt Familien durch intensive Be-
treuung und Begleitung bei ihren Erzie-
hungsaufgaben, der Bewältigung von All-
tagsproblemen und der Lösung von 
Kon flikten und Krisen sowie beim Kontakt 
mit Ämtern und Institutionen. Sozialpäda-
gogische Familienhilfe bietet Hilfe zur 
Selbsthilfe. 

Erziehung in einer Tagesgruppe

In einer Tagesgruppe wird die Entwicklung 
eines Kindes oder Jugendlichen durch sozi-
ales Lernen in der Gruppe gefördert. 
Durch die Begleitung der schulischen För-
derung und der Elternarbeit wird der Ver-
bleib des Kindes in der Familie unterstützt. 

Vollzeitpflege

Sind Eltern zur Erziehung eines Kindes 
nicht in der Lage, so kann die Unterbrin-
gung ihres minderjährigen Kindes für eine 
bestimmte Zeit oder auf Dauer in einer an-
deren Familie eine geeignete Hilfe darstel-
len (→ Pflegekinder, Hilfen für). 

Heimerziehung, sonstige betreute Wohn-
formen

→ Heime für Minderjährige bieten vielfach 
ausdifferenzierte Betreuungsformen für 
Kinder und Jugendliche, die außerhalb der 
eigenen Familie untergebracht werden. 
Grundsätzlich wird die Rückkehr in die 
Herkunftsfamilie angestrebt oder der jun-
ge Mensch auf ein selbstständiges Leben 

https://eltern.bke-beratung.de/views/home/index.html
https://jugend.bke-beratung.de/views/home/index.html
https://jugend.bke-beratung.de/views/home/index.html
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vorbereitet. Elternarbeit ist stets wichtig 
und deshalb konzeptioneller Bestandteil. 

Sonstige Hilfen
Eine Hilfeform, die sich speziell an Jugend-
liche richtet, die bei der Findung einer ei-
genen Rolle im sozialen Leben unterstützt 
werden müssen, ist die intensive sozialpä-
dagogische Einzelbetreuung. 

Die Eingliederungshilfe hilft seelisch behin-
derten oder von einer seelischen Behinde-
rung bedrohten Kindern und Jugendlichen, 
wenn die seelische Gesundheit von dem 
typischen Zustand über eine längere Zeit 
abweicht und die Teilhabe am Leben be-
einträchtigt ist oder dies droht. 

Weitere ergänzende Maßnahmen zur Un-
terstützung der Erziehung in der Familie 
sind Betreuung in → Kindertagesstätten, 
Bildungsveranstaltungen für Eltern und → 
Mütterberatung.

Sozialgesetzbuch VIII

 Z  Jugendämter bei den Landratsämtern 
und kreisfreien Städten; Erziehungsbera-
tungsstellen 

www.erziehungsberatung.bayern.de  
www.bke.de

www.lag-bayern.de 
www.elternimnetz.de 

Erziehungsrente

Versicherte, deren Ehe nach dem 
30.06.1977 geschieden, für nichtig erklärt 

oder aufgehoben wird und die weder eine 
neue Ehe noch eine Lebenspartnerschaft 
eingegangen sind, erhalten beim Tode ih-
res ehemaligen Ehepartners auf Antrag  
(→ Rentenantrag) für die Dauer der 
 Erziehung eines eigenen Kindes oder eines 
Kindes des früheren Ehegatten unter  
18 Jahren bis zum Erreichen der Regelal-
tersgrenze (bis 2011 65 Jahre, ab 2012 
schrittweise Anhebung auf 67 Jahre) Erzie-
hungsrente. Im Falle der Sorge für ein be-
hindertes Kind besteht Anspruch auf Er-
ziehungsrente unabhängig vom Lebensal-
ter des Kindes. Als Kinder werden unter 
Umständen auch Stief- und Pflegekinder, 
Enkel und Geschwister berücksichtigt. 
Verwitwete Ehegatten haben ebenfalls un-
ter den gleichen Voraussetzungen An-
spruch auf Erziehungsrente, wenn für sie 
ein → Rentensplitting unter Ehegatten 
durchgeführt wurde und deshalb eine → 
Witwen(r)rente nicht gewährt werden 
kann. Voraussetzung ist, dass der Berech-
tigte vor dem Tode des verstorbenen frü-
heren Ehegatten die allgemeine → Warte-
zeit von 5 Jahren (60 Monaten) erfüllt. 

Die Rente wird in Höhe der Rente wegen 
voller Erwerbsminderung gezahlt; dane-
ben erzieltes weiteres Einkommen des 
Rentenberechtigten führt jedoch unter 
Umständen zu einer Minderung der Rente 
(→ Einkommensanrechnung). 

Erziehungsrenten werden – wie → Alters-
renten – für jeden Kalendermonat, für den 
die Erziehungsrente vor Vollendung des 
63. Lebensjahres in Anspruch genommen 
wird, um einen Abschlag von 0,3 %, höchs-
tens aber von 10,8 % gemindert (→ Ren-
tenabschlag). Ab 01.01.2012 wird diese 

https://www.stmas.bayern.de/erziehungsberatung/stellen/
www.bke.de
http://www.lag-bayern.de/
www.elternimnetz.de
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Altersgrenze vom 63. auf das 65. Lebens-
jahr angehoben). 

Ab 01.01.2005: Auch Lebenspartner, de-
ren Lebenspartnerschaft aufgehoben wur-
de bzw. deren Lebenspartner verstorben 
ist und für die ein → Rentensplitting 
durchgeführt wurde, haben unter den ent-
sprechenden Voraussetzungen Anspruch 
auf Erziehungsrente. 

§§ 47, 77, 97, 264c Sozialgesetzbuch VI

 Z  Gesetzliche Rentenversicherungsträger 

www.deutsche-rentenversicherung.de

Essen auf Rädern

→ Soziale Dienste 

Europäischer Sozialfonds (ESF)

Der Europäische Sozialfonds (ESF) ist der 
älteste Strukturfonds der Europäischen 
Union (EU). Seit über 60 Jahren ist der ESF 
das bedeutendste Instrument der EU zur 
Förderung der Beschäftigung, zur Bekämp-
fung von Arbeitslosigkeit und zu Investitio-
nen in das Humankapital. 

Am 01.01.2014 hat für 28 Mitgliedsstaa-
ten eine neue Programmplanungsperiode 
(Förderzeitraum 2014 – 2020) begonnen. 
Der ESF orientiert sich dabei an der Stra-
tegie „Europa 2020“ mit den Zielen intelli-
gentes, nachhaltiges und integratives 
Wachstum zu schaffen. Bis zum Jahr 2020 
will die Europäische Union fünf Kernziele 

erreichen, die sich auf folgende Bereiche 
beziehen: Beschäftigung, Forschung und 
Entwicklung, Klima/Energie, Bildung, sozi-
ale Eingliederung und Armutsbekämpfung. 
Besondere Bedeutung wird hierbei den 
drei Hauptzielen der Europäischen Be-
schäftigungsstrategie eingeräumt: Vollbe-
schäftigung, Arbeitsplatzqualität und Ar-
beitsproduktivität, sozialer 
Zusammenhang und soziale Eingliederung. 

Für den Förderzeitraum 2014 – 2020 parti-
zipiert Bayern an dem Ziel „Perspektiven 
in Bayern – Perspektiven in Europa“ mit 
rund 300 Millionen € aus Mitteln des ESF. 
Unter Berücksichtigung der nationalen 
 Kofinanzierung stehen Bayern im aktuel-
len Förderzeitraum insgesamt 600 Millio-
nen € für Aktionen im Bereich des Arbeits-
marktes und zur Integration ins 
Erwerbsleben zur Verfügung. 

Die Bayerische Staatsregierung fördert 
mit Mitteln aus dem ESF Aktionen zur

→  Förderung nachhaltiger und hochwerti-
ger Beschäftigung und Unterstützung 
der Mobilität der Arbeitskräfte (Förde-
rung von Ausbildungsplätzen, der hand-
werklichen Berufsausbildung und Aus-
bildungsreife für Jugendliche, Förderung 
von Unternehmergeist und Existenz-
gründungen, Weiterbildung Erwerbstäti-
ger, Netzwerktätigkeit zwischen Hoch-
schulen und Unternehmen. Förderung 
der Gleichstellung im Arbeitsleben) 

→  Förderung der sozialen Inklusion und 
Bekämpfung von Armut und jeglicher 
Diskriminierung (Verbesserung der Be-
schäftigungsfähigkeit Langzeitarbeits-
loser) 
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→  Investitionen in Bildung, Ausbildung und 
Berufsbildung für Kompetenzen und le-
benslanges Lernen (Aktivierung des Bil-
dungs- und Ausbildungspotenzials jun-
ger Menschen im schulischen Bereich) 

ESF-Mittel werden Projektträgern (priva-
te Bildungsträger, Unternehmen, staatliche 
Stellen wie z. B. Kommunen, Jobcenter 
etc.) für die Durchführung von Qualifizie-
rungs- und Arbeitsmarktprojekten bewil-
ligt, an denen die jeweiligen Zielgruppen 
teilnehmen können. Mit Ausnahme der 
Förderung im Rahmen von „Fit for Work“ 
werden in der Regel mit Mitteln des ESF 
keine Einzelpersonen gefördert. Vom ESF 
geförderte Maßnahmen müssen neben 
den EU-Mitteln nationale öffentliche und/
oder private Gelder erhalten, was als „Ko-
finanzierungsprinzip“ bezeichnet wird. 

Die Mittel aus dem ESF werden zusätzlich 
und ergänzend eingesetzt. Das bedeutet, 
dass gesetzliche Leistungen wie aus dem 
Sozialgesetzbuch III (→ Arbeitsförderung) 
oder dem Sozialgesetzbuch II (→ Grundsi-
cherung für Arbeitsuchende) grundsätzlich 
vorrangig sind und durch den ESF nicht er-
setzt werden können. 

Aktuelle Auskünfte und Ansprechpartner 
finden Sie auf der Seite  
www.esf.bayern.de. 

Existenzgründungszuschuss

→ Gründungszuschuss 
→ Selbstständige Tätigkeit, Förderung bei 
Aufnahme 

www.esf.bayern.de


fachSteLLen für pfLeGe- und behinderteneinrichtunGen

Fachstellen für Pflege- und 
Behinderteneinrichtungen 
– Qualitätsentwicklung und 
Aufsicht – (FQA)

Bewohnerinnen und Bewohner von statio-
nären Einrichtungen für ältere Menschen, 
ausgenommen Tages-, und Nachtpflege-
einrichtungen (→ Seniorenarbeit) sowie 
von stationären Einrichtungen für Men-
schen mit Behinderungen (→ Behinderte 
Menschen, Hilfen für; → Pflege, Hilfe zur) 
sollen durch die Fachstellen für Pflege- 
und Behinderteneinrichtungen – Qualitäts-
entwicklung und Aufsicht – (FQA) bei den 
Kreisverwaltungsbehörden vor Beein-
trächtigungen geschützt werden. In die 
Schutzregelung des Bayerischen Pflege- 
und Wohnqualitätsgesetzes sind auch 
Kurzzeitpflegeeinrichtungen (→ Senioren-
arbeit) sowie ambulant betreute Wohnge-
meinschaften (→ Seniorenarbeit) einbezo-
gen. Die FQA soll vor allem die Wahrung 
der Interessen und Bedürfnisse der Be-
wohnerinnen und Bewohner sichern, die 
Betreuung der Bewohnerinnen und Be-
wohner durch genügendes und fachlich 
qualifiziertes Personal gewährleisten. Der 
staatlichen Aufsichtsbehörde sind außer-
dem die Inbetriebnahme einer Einrichtung 
spätestens 3 Monate vor der vorgesehe-
nen Eröffnung sowie z. B. deren Schlie-
ßung, ihre Verlegung, die Änderung der 
Art oder ihrer Bettenzahl und der Wechsel 
der Leitung anzuzeigen. 

Die Behörde berät die Bewohnerinnen und 
Bewohner und die Einrichtung. Sie kann 
bestimmte Auskünfte verlangen, die Ein-
richtung jederzeit überprüfen, bei festge-

stellten Mängeln Anordnungen erteilen, 
die Beschäftigung ungeeigneter Leiterin-
nen und Leiter sowie Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter untersagen. 

Wegen den Kontaktdaten zu den örtlichen 
FQA verweisen wir auf: https://www.
stmgp.bayern.de/service/ ansprechpartner-
und-fachstellen/

Artikel 1 – 4, 11 – 16, 18 bis 22 Bayerisches Pfle-
ge- und Wohnqualitätsgesetz, Verordnung zur 
Ausführung des Pflege- und Wohnqualitätsgeset-
zes

 Z  Landratsämter und kreisfreie Städte

Fahrtkostenerstattung

→ Reise- und Transportkosten 

Fahrpreis- und Verkehrs-
vergünstigungen

→ für Menschen mit Behinderung 
Schwerbehinderte Menschen (→ Men-
schen mit Behinderung, Hilfen für), die in-
folge ihrer Behinderung in ihrer Bewe-
gungsfähigkeit im Straßenverkehr 
erheblich beeinträchtigt, hilflos oder ge-
hörlos sind, werden von den Verkehrsun-
ternehmen gegen Vorzeigen eines entspre-
chend gekennzeichneten Ausweises mit 
orangefarbenem Flächenaufdruck im Nah-
verkehr unentgeltlich befördert. Zur Frei-
fahrtberechtigung wird ein Beiblatt zum 
Ausweis benötigt, das mit einer gültigen 
Wertmarke versehen sein muss. Diese 

https://www.stmgp.bayern.de/service/ansprechpartner-und-fachstellen/
https://www.stmgp.bayern.de/service/ansprechpartner-und-fachstellen/
https://www.stmgp.bayern.de/service/ansprechpartner-und-fachstellen/
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wird zum Preis von 80 € für das ganze Jahr 
bzw. für 40 € für ein halbes Jahr ausgege-
ben. Die Wertmarke wird kostenlos ausge-
geben, wenn das Merkzeichen „BI“ oder 
„H“ vorliegt sowie an schwerbehinderte 
Menschen, die Leistungen zur Sicherung 
des Lebensunterhalts nach dem Sozialge-
setzbuch II oder für den Lebensunterhalt 
laufende Leistungen nach dem Sozialge-
setzbuch XII, dem Sozialgesetzbuch VIII 
oder der Kriegsopferfürsorge beziehen, 
ferner an bestimmte Kriegs- und Wehr-
dienstbeschädigte. Züge des Nahverkehrs 
können unentgeltlich benutzt werden; ein 
tarifmäßiger Zuschlag ist für zuschlagpflich-
tige Züge des Nahverkehrs erforderlich. 

Befördert werden zusätzlich auch das 
Handgepäck, ein Krankenfahrstuhl (soweit 
die Beschaffenheit des Verkehrsmittels 
dies zulässt), sonstige orthopädische Hilfs-
mittel, der Führhund und – sofern die Not-
wendigkeit einer ständigen Begleitung im 
Ausweis eingetragen ist (Merkzeichen 
„B“) – auch die Begleitperson des schwer-
behinderten Menschen. 

Schwerbehinderte Menschen sind in ihrer 
Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr 
 erheblich beeinträchtigt, wenn sie infolge 
einer Einschränkung des Gehvermögens, 
auch durch innere Leiden, oder infolge von 
Anfällen oder Störungen der Orientie-
rungsfähigkeit nicht ohne erhebliche 
Schwierigkeiten oder nicht ohne Gefahren 
für sich oder andere Wegstrecken im Orts-
verkehr zurückzulegen vermögen, die übli-
cherweise noch zu Fuß zurückgelegt wer-
den. 

Zur Mitnahme einer Begleitperson sind 
schwerbehinderte Menschen berechtigt, 
die bei der Benutzung von öffentlichen 
Verkehrsmitteln infolge ihrer Behinderung 
regelmäßig auf Hilfe angewiesen sind. Die 
Feststellung bedeutet nicht, dass die 
schwerbehinderte Person, wenn sie nicht 
in Begleitung ist, eine Gefahr für sich oder 
andere darstellt. 

Nachteilsausgleiche im öffentlichen Perso-
nenverkehr und bei der Kfz-Steuer (→ 
Steuerbefreiungen und -erleichterungen 
für Menschen mit Behinderung) können 
meist nicht gleichzeitig in Anspruch ge-
nommen werden.

§§ 152 Absatz 5, 228 Sozialgesetzbuch IX

 Z  Zentrum Bayern Familie und Soziales 

www.zbfs.bayern.de

→ für Schülerinnen und Schüler 
Die notwendige Beförderung der Schüle-
rinnen und Schüler auf dem Schulweg ist

→  bei öffentlichen Grund-, Mittel- und 
Förderschulen,

→  bei öffentlichen oder staatlich 
 anerkannten Realschulen, Gymnasien, 
Berufsfachschulen (ohne Berufsfach-
schulen in Teilzeitform) und Wirtschafts-
schulen bis einschließlich Jahrgangs-
stufe 10, 

→  bei Vollzeitunterricht an öffentlich oder 
staatlich anerkannten Berufsschulen,

→  sowie bei öffentlichen oder staatlich an-
erkannten Gymnasien, Berufsschulen, 

www.zbfs.bayern.de
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Berufsfachschulen (ohne Berufsfach-
schulen in Teilzeitform), Fachoberschu-
len und Berufsoberschulen, wenn die 
Schülerinnen und Schüler, wegen einer 
dauernden Behinderung auf eine Beför-
derung angewiesen sind, 

durch den jeweiligen kommunalen Aufga-
benträger sicherzustellen. Von und zur 
nächstgelegenen Schule der gewählten 
Schulart besteht eine kostenlose Beförde-
rungspflicht, wenn die einfache Wegstre-
cke mehr als 2 Kilometer (in den Jahr-
gangsstufen 1 mit 4 bzw. 3 Kilometer ab 
der Jahrgangsstufe 5) beträgt und den 
Schülerinnen und Schülern die Zurückle-
gung des Schulweges auf andere Weise 
nicht zumutbar ist. 

Bei dauerhaft behinderten Schülerinnen 
und Schülern besteht eine uneinge-
schränkte Beförderungspflicht zur nächst-
gelegenen Schule, soweit die Beförderung 
dadurch erforderlich ist. 

Bei privaten Grund-, Mittel- Förderschulen 
sowie bei staatlich genehmigten weiter-
führenden Schulen entscheidet der Schul-
träger über die Beförderung. 

Schülerinnen und Schülern an öffentlichen 
und staatlich anerkannten Gymnasien, Be-
rufsfachschulen (ohne Berufsfachschulen 
in Teilzeitform) und Wirtschaftsschulen ab 
Jahrgangsstufe 11, Schülerinnen und Schü-
lern an öffentlichen und staatlich aner-
kannten privaten Fachoberschulen und Be-
rufsoberschulen sowie Schülerinnen und 
Schülern im Teilzeitunterricht an öffentli-
chen und staatlich anerkannten privaten 

Berufsschulen werden die Kosten der not-
wendigen Beförderung erstattet, soweit 
sie die Familienbelastungsgrenze von 440 € 
pro Schuljahr übersteigen. Einem Unter-
haltsleistenden, der für 3 oder mehr Kin-
der einen Anspruch auf Kindergeld nach 
dem Bundeskindergeldgesetz oder ver-
gleichbare Leistungen hat, werden die von 
ihm aufgewendeten Kosten der notwendi-
gen Beförderung für die in diesem Absatz 
genannten Schülerinnen und Schüler in 
voller Höhe erstattet. Dasselbe gilt bei 
Empfängern laufender → Hilfe zum Le-
bensunterhalt nach dem Sozialgesetzbuch 
XII, von → Arbeitslosengeld II, Sozialgeld 
nach dem Sozialgesetzbuch II. Ein Antrag 
auf Kostenerstattung ist unter Vorlage ins-
besondere der entsprechenden Fahraus-
weise bis spätestens 31. Oktober für das 
vorangegangene Schuljahr zu stellen. 

Im Rahmen der  → Leistungen für Bildung 
und Teilhabe können die tatsächlichen 
Aufwendungen für die Schülerbeförderung 
zur nächstgelegenen Schule des gewähl-
ten Bildungsgangs berücksichtigt werden, 
soweit die Beförderungskosten nicht an-
derweitig (z. B. im Rahmen der oben ge-
nannten schulrechtlichen Regelungen zur 
Schulwegkostenfreiheit) abgedeckt sind. 

Artikel 1, 2, 3 Gesetz über die Kostenfreiheit des 
Schulweges – SchKfrG; §§ 1, 2 der Verordnung 
über die Schülerbeförderung – SchBefV, Artikel 3 
Absatz 4 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz 
– BaySchFG 

 Z  Schulen; Landratsämter und kreisfreie 
Städte; Gemeinden und Schulverbände; 
Schulämter 
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www.km.bayern.de

→ für alte Menschen 
Alte Menschen erhalten nach den jeweili-
gen Tarifbestimmungen der öffentlichen 
Verkehrsbetriebe Fahrpreisermäßigung.

 Z  Öffentliche Verkehrsunternehmen 

Familien, Hilfen für

Für Familien bestehen zur Unterstützung 
bei der Versorgung und Erziehung ihrer 
Kinder bzw. als Familienleistungsausgleich 
verschiedene Hilfen und Leistungen. Dazu 
gehören vor allem finanzielle Leistungen, 
Beratung und Information, Hilfen zur Erzie-
hung sowie Angebote der Kindertagesbe-
treuung. 

Finanzielle Leistungen für Familien

Bundesgesetzliche Leistungen sind insbe-
sondere 

→ → Elterngeld,
→ → Kindergeld,
→ → Kinderzuschlag,
→ Leistungen für → Bildung und Teilhabe,
→ → Ausbildungsförderung und
→ steuerlichen Vergünstigungen, wie z. B. 
Ausbildungsfreibetrag, Kinderfreibeträge 
(→ Steuerbefreiungen und -erleichterun-
gen für Eltern mit Kindern). 
Familien können zudem existenzsichernde 
Leistungen in Anspruch nehmen (z. B. → 
Grundsicherung für Arbeitsuchende).

Der Freistaat Bayern unterstützt Familien 
vor allem mit 

→  dem → Familiengeld, das seit 1. Sep-
tember 2018 die bisherigen Leistungen 
Landeserziehungsgeld und Betreuungs-
geld bündelt  und sukzessive ablöst 

→  der → Familienerholung in Familienferi-
enstätten.

Zusätzlich gibt es spezifische Unterstüt-
zung für → alleinerziehende Eltern wie

→  den → Unterhaltsvorschuss oder
→  den steuerlichen Entlastungsbetrag für 

Alleinerziehende (→ Steuerbefreiungen 
und -erleichterungen).

Hilfen für Familien in Not bietet die „Lan-
desstiftung Hilfe für Mutter und Kind“, ins-
besondere für kinderreiche Familien sowie 
alleinerziehenden Elternteile, die unver-
schuldet in eine Existenz bedrohende Not-
lage geraten sind. 

Vergünstigungen für kinderreiche Familien 
können Familien mit mindestens 3 Kin-
dern, für die dem Haushaltsvorstand → 
Kindergeld nach dem Bundeskindergeldgesetz 
(bzw. Einkommenssteuergesetz oder ver-
gleichbare Leistungen) zusteht, in An-
spruch nehmen. Zu den Vergünstigungen 
zählen insbesondere die Schulwegkosten-
freiheit (→ Fahrpreis- und Verkehrsver-
günstigungen) und die → Schulgeld- und 
Lernmittelfreiheit. 

Familien mit Mehrlingsgeburten (ab Dril-
linge) können im Wege der Patenschaft 
des Bayerischen Ministerpräsidenten auf 
Antrag einen einmaligen Zuschuss erhal-
ten. Sie werden zudem von der „Landes-
stiftung Hilfe für Mutter und Kind“ in 
 besonderer Weise unterstützt. Die Lan-

www.km.bayern.de
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desstiftung vermittelt auch Firmenpaten-
schaften und Kontakte. 

Familienwohnungen werden z. B. durch 
das → Wohngeld oder die → Wohnraum-
förderung (auch für kinderreiche Familien) 
und durch das → Bayerische Baukinder-
geld Plus unterstützt. 

Beratung, Information und Hilfen zur 
 Erziehung

Information und Beratung werden insbe-
sondere angeboten

→  im Rahmen der der → Eltern und Fami-
lienbildung

→  bei Schwangerschaft (→ Schwanger-
schaft, Hilfen bei)

→  für die Familienplanung (→ Empfängnis-
regelung) sowie bei unerfülltem Kinder-
wunsch (→ Schwangerschaft, Hilfen bei)

→  im Rahmen der → Ehe- und Familienbe-
ratung.

Hilfen bei konkreten Erziehungsfragen und 
-problemen

Hierzu gehören die → Frühen Hilfen, ins-
besondere der Koordinierenden Kinder-
schutzstellen oder der → Schreibabybera-
tung, sowie die → Erziehungshilfen für 
Kinder und Jugendliche, die z. B. von der 
Erziehungsberatung angeboten werden.

Kinderbildungs- und -betreuungs-
angebote

Hierzu zählen:

→  → Kindertageseinrichtungen: Dort wer-
den Kinder währen des Tages, gebildet, 
erzogen und betreut.

→  → Kindertagespflege: Sie bietet flexible 
Angebote in einer familiennahen Ausge-
staltung ("Tagesmütter").

Unterstützung bei der Haushaltsführung

Haus- und Familienpflege

Personen, die nicht in der Lage sind, ihren 
Haushalt weiterzuführen, kann Haushalts-
hilfe/Familienpflege gewährt werden. Die 
Leistungen werden gegen Entgelt er-
bracht. Die Krankenkassen tragen die Kos-
ten, wenn es sich um → häusliche Kran-
kenpflege und um → Haushaltshilfe aus 
der gesetzlichen Krankenversicherung 
handelt. Auch die → Sozialhilfe oder die 
→ Kriegsopferfürsorge kommen als Kos-
tenträger in Betracht, insbesondere mit 
der Hilfe zur → Pflege und der Hilfe zur → 
Haushaltsweiterführung (→ Soziale Diens-
te und → Sozialstationen, → Mehrgenera-
tionshäuser). 

„Landesstiftung Hilfe für Mutter und 
Kind“ – Hilfen für Familien in Not:  
www.zbfs. bayern.de/familie/hilfe-muki/ 
familie-in-not/index.php  
www.bayern.de/staatsregierung/
ministerpraesident/
ehrenpatenschaft-bei-mehrlingsgeburten

Familienberatung

→ Ehe- und Familienberatung

https://www.zbfs.bayern.de/familie/hilfe-muki/
https://www.zbfs.bayern.de/familie/hilfe-muki/
https://www.bayern.de/staatsregierung/ministerpraesident/ehrenpatenschaft-bei-mehrlingsgeburten
https://www.bayern.de/staatsregierung/ministerpraesident/ehrenpatenschaft-bei-mehrlingsgeburten
https://www.bayern.de/staatsregierung/ministerpraesident/ehrenpatenschaft-bei-mehrlingsgeburten
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Familienbildung

→ Eltern- und Familienbildung 

Familienerholung in Familien-
ferienstätten

Ein gemeinsamer Familienurlaub kann – 
neben der notwendigen gesundheitlichen 
Erholung – wesentlich dazu beitragen, das 
Familienklima zu verbessern. Die Bezie-
hungen zwischen den Eltern, vor allem 
aber auch zwischen Eltern und Kinder, 
kann gestärkt werden. So können wichtige 
und belastbare Grundlagen für den Famili-
enalltag geschaffen werden. Ziel ist es, Fa-
milien in wirtschaftlich schwierigen Situa-
tionen einmal im Jahr einen Urlaub zu 
ermöglichen. 

Der Freistaat Bayern hat mit Wirkung vom 
1. März 2016 die bisherige Förderung 
durch die Erhöhung der Einkommensgren-
zen und Zuschüsse erneut deutlich verbes-
sert. 

Nach der angewendeten Rahmenverein-
barung werden Erholungsaufenthalte für 
Familien unter folgenden Voraussetzungen 
gefördert:

Es handelt sich um Erholungsaufenthalte 
in Familienferienstätten in Bayern, wäh-
rend der Schulferienzeit auch im übrigen 
Bundesgebiet

→  von Eltern, Elternteilen, Pflegeeltern 
und allein erziehenden Müttern und Vä-

tern mit einem Kind oder mehreren Kin-
dern, für das/die sie Kindergeld bezie-
hen; in begründeten Ausnahmefällen 
von Großeltern mit einem Enkelkind 
oder mehreren Enkelkindern, für das/
die die Eltern, Elternteile, Pflegeeltern 
und allein erziehenden Mütter und Vä-
ter Kindergeld beziehen, 

→  die Familien haben in Bayern ihren 
Wohnsitz,

→  der Erholungsaufenthalt dauert mindes-
tens 6 Tage (förderfähig sind bis zu 14 
Tage) und

→  bestimmte Einkommensgrenzen wer-
den nicht überschritten.

Eine Übersicht der Familienferienstätten 
ist über die Homepage des Zentrum Bay-
ern und Familie und Soziales abrufbar.

Das jährliche Nettoeinkommen der 
 Familie muss unterhalb folgender 
 Einkommensgrenzen liegen:

→  für einen alleinstehenden Elternteil (mit 
einem Kind) 19.000 €

→  für beide Eltern (mit einem Kind) 
20.500 €

→  Für jedes weitere Kind erhöhen sich 
 diese Einkommensgrenzen um jeweils 
4.800 €. 

Eine Einkommensprüfung entfällt, wenn 
die Familie bzw. der Haushaltsvorstand 
Hilfe zum Lebensunterhalt im Rahmen der 
Sozialhilfe (→ Lebensunterhalt, Hilfe zum) 
oder Arbeitslosengeld II nach dem Sozial-
gesetzbuch II (→ Grundsicherung für Ar-
beitsuchende) bezieht. 
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Die staatliche Zuwendung wird für min-
destens 6 und bis 14 Verpflegungstage 
(An- und Abreisetag gelten zusammen als 
ein Verpflegungstag) gewährt und beträgt 
täglich bis zu 15 € je berücksichtigungsfä-
higem Kind und Erwachsenen. Sie beträgt 
für ein nicht nur vorübergehend körperlich, 
geistig oder seelisch behindertes Kind bis 
zu 20 € täglich. Sie entfällt, wenn der Er-
holungsaufenthalt auf andere Weise finan-
ziert wird. 

Eine staatliche Förderung kann nur erfol-
gen, wenn der Förderantrag vor Buchung 
der Familienferienstätte schriftlich beim 
Zentrum Bayern Familie und Soziales ein-
geht (auf dem Postweg oder per Fax). Es 
werden nur Familienurlaube gefördert, für 
die noch keine Buchung bei der Familienfe-
rienstätte erfolgt ist. Eine unverbindliche 
Reservierung bei der Familienferienstätte 
ist zulässig. Der Antrag soll spätestens  
3 Wochen vor Antritt des Familienurlaubs 
gestellt werden. 

Die Zuwendung wird nach dem Famili-
enurlaub ausgezahlt. Eine Vorauszahlung 
oder Abtretung des Zuschusses an die Fa-
milienferienstätte oder an eine andere Per-
son ist nicht möglich. 

Urlaube, die über einen 31. Dezember ei-
nes Jahres hinausgehen, werden in vollem 
Umfang im darauffolgenden Kalenderjahr 
berücksichtigt.

 Z  Spitzenverbände der freien Wohl-
fahrtspflege in Bayern für Beratung; Zent-
rum Bayern Familie und Soziales für die 
Antragsbearbeitung und Auszahlung der 
staatlichen Zuwendung 

www.zbfs.bayern.de/imperia/md/ 
content/blvf/esf/verzeichnis_ 
familienferienstaetten_1603.pdf

Familiengeld

Seit 1. September 2018 wird das Bayeri-
sche Familiengeld ausgezahlt. Mit dem 
Bayerischen  Familiengeld werden das bis-
herige Bayerische Betreuungsgeld und das 
Bayerische Landeserziehungsgeld gebün-
delt und aufgestockt. 

Das Familiengeld soll die Erziehungsleis-
tung von Eltern mit kleinen Kindern beson-
ders anerkennen. Eltern soll bei ihren Ent-
scheidungen hinsichtlich Erziehung, 
Bildung und Gesundheitsförderung ein 
ökonomischer Gestaltungsspielraum ein-
geräumt werden. 

Das Familiengeld erhalten alle Eltern mit 
ein- und zweijährigen Kindern. Die neue 
Familienleistung ist unabhängig vom Ein-
kommen und von der Art der Betreuung. 
Familiengeld wird damit auch gezahlt, 
wenn das Kind eine Kindertageseinrich-
tung besucht. 

Eltern erhalten die Leistung, wenn sie

→  ihre Hauptwohnung oder ihren gewöhn-
lichen Aufenthalt in Bayern haben,

→  mit ihrem Kind in einem Haushalt leben
→  und dieses Kind selbst erziehen.

Das Familiengeld beträgt 250 € monatlich 
für das erste und zweite Kind und 300 € 
für das dritte und jedes weitere Kind. Es 
wird unabhängig vom Elterngeldbezug 

https://www.zbfs.bayern.de/imperia/md/content/blvf/esf/landesmittel/verzeichnis_familienferienstatten_11-2019.pdf
https://www.zbfs.bayern.de/imperia/md/content/blvf/esf/landesmittel/verzeichnis_familienferienstatten_11-2019.pdf
https://www.zbfs.bayern.de/imperia/md/content/blvf/esf/landesmittel/verzeichnis_familienferienstatten_11-2019.pdf
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vom 13. bis zum Ende des 36. Lebensmo-
nats des Kindes ausgezahlt. 

Wer in Bayern Elterngeld beantragt und 
bewilligt erhalten hat, muss keinen Antrag 
auf Familiengeld stellen. Der Elterngeldan-
trag gilt zugleich auch als Antrag auf Fami-
liengeld. Wer kein Elterngeld in Bayern be-
zogen hat, kann frühestens 3 Monate vor 
dem beabsichtigten Leistungsbeginn einen 
Antrag stellen. Der Antrag ist auf der 
Website des Zentrums Familie Bayern und 
Soziales eingestellt. 

Die Gesamtleistung Familiengeld ist im-
mer günstiger als das bisherige Betreu-
ungsgeld und  das Landeserziehungsgeld 
zusammen. Für ab 1. September 2017 
 geborene Kinder erhalten Eltern das volle 
Familiengeld für 24 Monate. Damit alle 
 Eltern auch in der Übergangsphase profi-
tieren, gilt das Meistbegünstigtenprinzip: 
Für Kinder, die zwischen dem 1. Oktober 
2015 und dem 31. August 2017 geboren 
sind, soll das Meistbegünstigtenprinzip 
 sichern, dass der monatliche Auszahlungs-
betrag (z. B. Landeserziehungsgeld und 
Betreuungsgeld) für alle zumindest erhal-
ten bleibt  oder sich durch den Bezug von 
Familiengeld steigert. 

Bayerisches Familiengeldgesetz

 Z  Zentrum Bayern Familie und Soziales

www.zbfs.bayern.de/familie/ familiengeld/
index.php  
www.familienland.bayern.de

Familienpakt Bayern

Für eine familienfreundliche Arbeitswelt

Der Bayerische Arbeitsmarkt hat sich in 
den letzten Jahren außerordentlich positiv 
entwickelt und die Beschäftigung liegt 
2018 auf Rekordniveau! 

Die Kehrseite des bayerischen Beschäfti-
gungsbooms ist jedoch ein akuter Fach-
kräftebedarf. Fachkräfte haben die Wahl 
und entscheiden sich oft für den Arbeits-
platz, an dem sie familiäre und berufliche 
Aufgaben optimal in Einklang bringen. 
Denn Familie und Beruf nach den eigenen 
Vorstellungen zu leben ist heute für die 
überwiegende Mehrheit der Beschäftigten 
eine echte Herausforderung. Und zwar 
nicht nur für Eltern, sondern auch für Be-
schäftigte mit pflegebedürftigen Angehö-
rigen. Demnach ist eine familienfreundli-
che Personalpolitik im Wettbewerb um 
qualifizierte Arbeitskräfte längst zu einem 
entscheidenden Wettbewerbsfaktor ge-
worden. 

Familienfreundlichkeit zahlt sich aus!

Ein familienfreundliches Arbeitsumfeld 
bietet sowohl Unternehmen als auch ihren 
Beschäftigten zahlreiche Vorteile. Letzte-
res hilft es, den Spagat zwischen Privat- 
und Berufsleben besser zu bewerkstelli-
gen. Den Unternehmen selbst erleichtert 
Familienfreundlichkeit nicht nur die Fach-
kräftegewinnung. Ein familienfreundliches 
Arbeitsumfeld zahlt sich auch betriebs-

https://zbfs.bayern.de/familie/familiengeld/index.php
https://zbfs.bayern.de/familie/familiengeld/index.php
www.familienland.bayern.de
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wirtschaftlich aus: Studien zufolge sind Be-
schäftigte bis zu 23 % produktiver und bis 
zu 31 % motivierter. Sie identifizieren sich 
mit ihrem Betrieb und bleiben ihm daher 
auch länger treu. Unternehmen erreichen 
als nicht nur eine höhere Produktivität 
sondern auch langfristige Fachkräftesiche-
rung. Auf die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf setzen, heißt folglich in die 
Wettbewerbsfähigkeit und die Zukunft 
des Unternehmens zu investieren. 

Familienfreundlichkeit bedeutet auch, dass 
Frauen schneller ins Unternehmen zurück-
kommen, und mehr Frauen in Führungspo-
sitionen arbeiten. So entstehen häufiger 
geschlechtsgemischte Teams. Gemischte 
Teams sind erfolgreicher, weil Männer und 
Frauen verschiedene Kompetenzen ein-
bringen: Männer sind eher risikofreudig 
und durchsetzungsstark; Frauen haben 
Kommunikationsgeschick und entscheiden 
fairer. Verschiedene Studien zeigen, dass 
sich in geschlechtergemischten Teams Sy-
nergien schaffen lassen, die für das Unter-
nehmen sozial ökonomisch Gewinn brin-
gen. 

Angebot an die bayerischen Unterneh-
men

Der Freistaat Bayern unterstützt Arbeitge-
berinnen und Arbeitgeber dabei, ihre Un-
ternehmen zukunftsfähig zu gestalten. Die 
Bayerische Staatsregierung und die drei 
größten bayerischen Wirtschaftsverbände 
(Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft 
e. V., Bayerischer Industrie- und Handels-
kammertag e. V., Bayerischer Handwerker-
tag e. V.) haben im Juni 2014 den „Famili-
enpakt Bayern“ ins Leben gerufen. 

Unternehmen, die familienfreundliche 
Maßnahmen umsetzen, können Mitglied 
im „Familienpakt Bayern“ werden: 

→  Die Mitglieder positionieren sich so als 
moderne und familienfreundliche 
 Arbeitgeber nach außen und innen. 

→  Sie erhalten neue Ideen und Impulse, 
konkrete Fachinformationen und praxis-
nahe Hilfestellungen, um die innerbe-
triebliche Familienfreundlichkeit zu ver-
bessern. 

→  Über Best-Pratice-Beispiele lernen die 
Unternehmen voneinander und tauschen 
sich über Herausforderungen der 
 betrieblichen Vereinbarkeit aus. 

→  Der „Familienpakt Bayern“ ist zudem 
eine Plattform, zur Vernetzung der 
 Mitglieder. 

Eine eigens eingerichtete Servicestelle 
steht als Ansprechpartnerin für interes-
sierte Unternehmen zur Verfügung. Sie 
bietet eine kostenfreie Erstberatung an 
und informiert rund um das Thema Famili-
enfreundlichkeit. 

Unternehmenswettbewerb „Erfolgreich. 
Familienfreundlich“

Im Rahmen des gemeinsam vom Bayeri-
schen Staatsministerium für Familie, Ar-
beit und Soziales und dem Bayerischen 
Wirtschaftsministerium ausgerichteten 
Unternehmenswettbewerb „Erfolgreich. 
Familienfreundlich“ werden seit 2016 alle 
zwei Jahre die 20 familienfreundlichsten 
Unternehmen in Bayern ausgezeichnet, 
um die Vorteile einer familienfreundlichen 
Unternehmenspolitik hervorzuheben. Der 
Wettbewerb richtet sich an kleine, mittle-
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re und große Unternehmen, einschließlich 
privatwirtschaftlich organisierter Unter-
nehmen, der öffentlichen Hand mit Ge-
winnerzielungsabsicht und Sitz bzw. Be-
triebsstätte in Bayern. 

 Z  Bayerisches Staatsministerium für Fa-
milie, Arbeit und Soziales

Online-Informationsportal:  
www.familienpakt-bayern.de

Informationen zum Unternehmenswettbe-
werb: www.familienpakt-bayern.de/ 
wettbewerb.html 

Familienpflege

→ Familien, Hilfen für 

Familienpflegezeit

→ Pflegezeit und Familienpflegezeit 

Familienplanung

→ Empfängnisregelung 

Familienstützpunkte

→ Eltern- und Familienbildung

Familienversicherung

Der Ehegatte, der Lebenspartner und die 
Kinder von Kassenmitgliedern sind unter 

bestimmten Voraussetzungen ebenfalls 
Versicherte mit eigenen Leistungsansprü-
chen in der gesetzlichen Kranken- und so-
zialen Pflegeversicherung. Sie können ihre 
Ansprüche selbstständig und unabhängig 
von dem „Stammversicherten“ wahrneh-
men. Versichert sind der Ehegatte, der 
 Lebenspartner, die Kinder sowie die Kin-
der von familienversicherten Kindern der 
Mitglieder, wenn diese Familienangehöri-
gen sich im Bundesgebiet aufhalten, nicht 
selbst versichert, versicherungsfrei oder 
hauptberuflich selbstständig erwerbstätig 
sind und ihr regelmäßiges monatliches Ein-
kommen den Höchstbetrag von 445 € 
nicht übersteigt. Für geringfügig Beschäf-
tigte beträgt das zulässige Gesamtein-
kommen 450 €. Ehegatten, die zuvor 
 privat versichert waren, erhalten für die 
Dauer der Schutzfristen des Mutterschutz-
gesetzes sowie der → Elternzeit keinen 
Zugang zur Familienversicherung über die 
Mitgliedschaft des Ehegatten in der ge-
setzlichen Krankenversicherung. Kinder 
sind dann nicht anspruchsberechtigt,  
wenn der mit den Kindern verwandte 
 Ehegatte des Mitglieds nicht Mitglied ei-
ner Krankenkasse ist und sein regelmäßi-
ges  monatliches Gesamteinkommen  
einen Höchstbetrag von 5.062,50 € im 
Jahr 2019 (4.537,50 € für Bestandsfälle, 
die zum 31.12.2002 wegen Überschrei-
tens der  Jahresentgeltgrenze versiche-
rungsfrei und PKV-versichert waren, → 
Versicherungsfreiheit) übersteigt und re-
gelmäßig höher als das Gesamteinkom-
men des Mitgliedes ist. 

Zu den Kindern rechnen neben Stiefkin-
dern und Enkeln, die das Mitglied überwie-
gend unterhält, auch Pflege- und Adopti-

https://www.familienpakt-bayern.de/
https://www.familienpakt-bayern.de/wettbewerb.html
https://www.familienpakt-bayern.de/wettbewerb.html
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onspflegekinder. Als Stiefkinder gelten 
auch die Kinder des Lebenspartners. 

Kinder sind grundsätzlich bis zur Vollen-
dung des 18. Lebensjahres versichert. Die 
Versicherung besteht bis zum 23. Lebens-
jahr, wenn die Kinder nicht erwerbstätig 
sind. Sie sind bis zur Vollendung des 25. 
Lebensjahres versichert, wenn sie sich in 
Schul- oder Berufsausbildung befinden, ein 
freiwilliges oder ökologisches soziales Jahr 
oder → Bundesfreiwilligendienst leisten. 
Bei Unterbrechung oder Verzögerung der 
Ausbildung durch eine gesetzliche Dienst-
verpflichtung besteht die Versicherung für 
den entsprechenden Zeitraum über das 
25. Lebensjahr hinaus. Die Familienversi-
cherung wird ab dem 01.07.2011 auch ver-
längert um Zeiten, um die eine Ausbildung 
durch freiwilligen → Wehrdienst, Freiwilli-
gendienst oder durch eine Entwicklungs-
helfertätigkeit unterbrochen oder verzö-
gert wird, allerdings höchstens für die 
Dauer von 12 Monaten. Behinderte Kinder 
(→ Behinderte Menschen, Hilfen für), die 
sich nicht selbst unterhalten können, sind 
ohne Altersgrenze versichert, wenn die 
Behinderung während der Familienversi-
cherung vorlag. Sind die Voraussetzungen 
der Familienversicherung mehrfach erfüllt 
(z. B. durch die Mitgliedschaft des Vaters 
und der Mutter), wählt das Mitglied die 
Krankenkasse. 

§ 10 Sozialgesetzbuch V, § 25 Sozialgesetzbuch 
XI, § 7 Zweites Gesetz über die Krankenversi-
cherung der Landwirte

 Z  Gesetzliche Krankenkassen 

www.patientenportal.bayern.de

Familienwohnungen

→ Wohnraumförderung 

Feiertage, Entgeltzahlung an

Arbeitnehmer erhalten für die wegen ei-
nes gesetzlichen Feiertages ausfallende 
Arbeitszeit (→ Arbeitszeit) das Arbeits-
entgelt gezahlt, das sie ohne Arbeitsausfall 
erhalten hätten. Dies gilt auch für die Ar-
beitszeit, die an einem gesetzlichen Feier-
tag infolge von → Kurzarbeit ausfällt und 
für die an anderen Tagen als an gesetzli-
chen Feiertagen Kurzarbeitergeld geleistet 
wird oder für die der Arbeitgeber zur Fort-
zahlung des Arbeitsentgelts nach den ge-
setzlichen Vorschriften über die → Ent-
geltfortzahlung im Krankheitsfalle oder 
bei der Spende von Organen und Gewe-
ben verpflichtet ist. Keinen Anspruch auf 
Bezahlung für Feiertage haben Arbeitneh-
mer, die am letzten Arbeitstag vor oder 
am ersten Arbeitstag nach Feiertagen un-
entschuldigt der Arbeit fernbleiben. Wird 
am Feiertag gearbeitet (→ Feiertagsar-
beit, Verbot von), kann nach tariflichen (→ 
Tarifvertrag), betrieblichen oder einzelver-
traglichen Regelungen neben dem vollen 
Lohn ein Feiertagszuschlag zu zahlen sein. 
Für → Heimarbeiter gilt eine Sonderrege-
lung. 

Arbeitsentgelt ist das Entgelt, das der Ar-
beitnehmer erhalten hätte, wenn der Fei-
ertag ein Arbeitstag für ihn gewesen wäre 
(Entgeltausfallprinzip). Ein Anspruch auf 
Mehrarbeits- bzw. Überstundenvergütung 
besteht, wenn an dem Feiertag Mehrar-
beit geleistet worden wäre. Dies ist regel-

www.patientenportal.bayern.de
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mäßig dann der Fall, wenn der Arbeitgeber 
die Mehrarbeit an den Tagen zuvor und 
danach angeordnet hat; es sei denn, es lie-
gen besondere Umstände vor, aus denen 
sich ergibt, dass die Mehrarbeit auch ohne 
den Feiertag entfallen wäre. Kein An-
spruch auf Mehrarbeits- bzw. Überstun-
denvergütung besteht, wenn die vor oder 
nach dem Feiertag geleistete Mehrarbeit 
dazu bestimmt war, den Arbeitsausfall in-
folge des Feiertags auszugleichen. 

§§ 2, 4 Absatz 2, 11 Gesetz über die Zahlung 
des Arbeitsentgelts an Feiertagen und im Krank-
heitsfall (Entgeltfortzahlungsgesetz), Artikel 1 
Gesetz über den Schutz der Sonn- und Feiertage 
( für Bayern) 

 Z  Arbeitgeber; Gewerkschaften  
(→ Beratungshilfe) 

Feiertagsarbeit, Verbot von

An Sonn- und gesetzlichen Feiertagen hat 
die Arbeit zu ruhen. Für Arbeitnehmer ist 
Sonn- und Feiertagsbeschäftigung nach 
dem Arbeitszeitgesetz daher grundsätz-
lich verboten (→ Arbeitsschutz). Es gibt 
zahlreiche Ausnahmen (z. B. für das Ver-
sorgungsgewerbe, im Freizeitbereich, in 
der Eisen- und in der Papierindustrie sowie 
grundsätzlich wegen besonderer techni-
scher Probleme). Im Einzelfall kann Sonn- 
und Feiertagsbeschäftigung in begrenztem 
Umfang z. B. bei besonderen Verhältnissen 
zur Verhütung eines unverhältnismäßigen 
Schadens oder zur Sicherung der Beschäf-
tigung bei unzumutbarer Beeinträchtigung 
der Wettbewerbsfähigkeit mit dem Aus-

land behördlich bewilligt werden. Auch bei 
erlaubter Sonntagsbeschäftigung müssen 
für den einzelnen Arbeitnehmer mindes-
tens 15 Sonntage im Jahr beschäftigungs-
frei bleiben. 

Zu erlaubter Beschäftigung an Feiertagen 
→ Feiertage, Entgeltzahlung an

Noch enger sind die Ausnahmeregelungen 
vom Verbot der Sonn- und Feiertagsbe-
schäftigung für bestimmte Personengrup-
pen z. B. für schwangere und → stillende 
Frauen: Betriebs- und branchenunabhängi-
ge Beschäftigung möglich z. B. im Familien-
haushalt, im Verkehrswesen, in Gast- und 
Schankwirtschaften und in Krankenpflege-
anstalten; für Jugendliche: Beschäftigung 
möglich z. B. in Krankenanstalten, in der 
Landwirtschaft, bei Musikaufführungen, 
beim Sport und im Gaststättengewerbe). 
Für schwangere und → stillende Frauen 
sowie für Jugendliche → Mutterschutz, → 
Jugendarbeitsschutz. 

Artikel 2 Gesetz über den Schutz der Sonn- und 
Feiertage ( für Bayern), § 9 ff. Arbeitszeitgesetz; 
§§ 17 ff. Jugendarbeitsschutzgesetz, § 6 Mutter-
schutzgesetz

 Z  Gewerbeaufsichtsämter bei den Re-
gierungen (→ Gewerbeaufsicht) 

www.stmas.bayern.de 

Feiertagsgeld für Heimarbeiter

→ Heimarbeiter, Schutzvorschriften für 

https://www.stmas.bayern.de/
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Feiertagszuschlag

→ Feiertage, Entgeltzahlung an 

Ferienaufenthalt für Kinder

→ Erziehungshilfen und Unterstützungs-
leistungen für Eltern sowie für Kinder und 
Jugendliche (Hilfe zur Erziehung) 

Fernsehgebühren

→ Rundfunk- und Fernsehgebühren, Be-
freiung von 

Fernsprechgebühren

Personen, die die Voraussetzungen für die 
Befreiung von der → Rundfunkgebühren-
pflicht erfüllen oder Leistungen nach dem 
Bundesausbildungsförderungsgesetz er-
halten, wird bei einigen Telekommunikati-
onsunternehmen eine Ermäßigung bei den 
Telefongebühren gewährt. 

Eine zusätzliche Vergünstigung bei den 
Gesprächsgebühren wird darüber hinaus 
→ Blinden, Gehörlosen und Sprachbehin-
derten, die sozialtarifberechtigt sind und 
aufgrund ihrer Behinderung in ihrer Kom-
munikation stark beeinträchtigt sind (Grad 
der Behinderung mindestens 90) gewährt. 

Die → Sozialhilfe oder die → Kriegsopfer-
fürsorge übernimmt darüber hinaus in Ein-
zelfällen für pflegebedürftige und alte 
Menschen im Rahmen der Hilfe zur → 
Pflege und der Altenhilfe (→ Seniorenar-

beit) die Kosten für die Einrichtung eines 
Fernsprechanschlusses und den monatli-
chen Grundpreis, sofern die wirtschaftli-
chen Voraussetzungen vorliegen. 

 Z  Telekommunikationsunternehmen; Ge-
meindeverwaltungen; Sozialhilfeverwal-
tungen bei den Landratsämtern und kreis-
freien Städten; Zentrum Bayern Familie 
und Soziales – Hauptfürsorgestelle 

Festbeträge für Arznei-,  
Verband- und Hilfsmittel

Für die Versorgung mit Arznei-, Verband- 
und Hilfsmitteln durch die gesetzlichen 
Krankenkassen können Festbeträge fest-
gesetzt werden. Für → Arzneimittel kön-
nen Festbetragsgruppen gebildet werden, 
wenn gewährleistet ist, dass Therapie-
möglichkeiten nicht eingeschränkt wer-
den. Medizinisch notwendige Verord-
nungsalternativen müssen zur Verfügung 
stehen. Bei den → Hilfsmitteln können in 
ihrer Funktion gleichartige und gleichwer-
tige Mittel in Gruppen zusammengefasst 
werden. Ist ein Festbetrag festgesetzt, 
trägt die Krankenkasse die Kosten bis zur 
Höhe dieses Betrages. Entscheidet sich 
der Patient nach Absprache mit seinem 
Arzt für ein teureres Mittel, so muss er die 
Differenz zwischen dem Festbetrag und 
dem Verkaufspreis aus eigener Tasche 
zahlen. Festbeträge bilden damit für die 
Versicherten einen Anreiz, die preisgüns-
tigsten Mittel in Anspruch zu nehmen, 
ohne ihren Anspruch auf das im Einzelfall 
medizinisch erforderliche Mittel einzu-
schränken. Zugleich verstärkt die Festbe-
tragsregelung den Wettbewerb unter den 
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Anbietern von Arznei- und Hilfsmitteln, in-
dem sie dazu motiviert, die Preise in Höhe 
der Festbeträge festzusetzen. Die Festbe-
träge konkretisieren damit das Wirtschaft-
lichkeitsgebot im Recht der gesetzlichen 
Krankenversicherung. Arzneimittel, deren 
Apothekeneinkaufspreis einschließlich 
Mehrwertsteuer mindestens um 30% 
niedriger als der gültige Festbetrag ist, 
können von der Zuzahlung freigestellt wer-
den, wenn hieraus Einsparungen zu erwar-
ten sind. Die Befreiungsliste Arzneimittel 
ist unter www.gkv.info (Versicherten-Ser-
vice) abrufbar. 

§§ 31, 35, 36 Sozialgesetzbuch V

 Z  Gesetzliche Krankenkassen

www.patientenportal.bayern.de  
www.gkv.info

Festhaltenserklärung

→ Arbeitnehmerüberlassung (Leiharbeit/
Zeitarbeit 

Fit for Work – Chance Ausbildung

→  Ausbildungsplatzförderung Fit for 
Work – Chance Ausbildung 

Die Fördermaßnahme  
„Fit for Work – Chance Ausbildung“ richtet 
sich an bayerische Ausbildungsbetriebe, 
wenn diese leistungsschwächere oder be-
nachteiligte Jugendliche im dualen System 
ausbilden oder einem jungen Menschen 
eine Teilzeitausbildung ermöglichen. Die 
Förderung wird aus Mitteln des Europäi-

schen Sozialfonds gewährt. Diese betrieb-
liche Ausbildungsplatzförderung ist ein 
Baustein der Vereinbarung „Allianz für 
starke Berufsbildung in Bayern“. 

Eine Förderung ist möglich für Ausbil-
dungsbetriebe mit Sitz oder im Handelsre-
gister eingetragener Niederlassung in Bay-
ern, die einen Ausbildungsvertrag in einem 
anerkannten Ausbildungsberuf nach dem 
Berufsbildungsgesetz (BBiG) oder der Hand-
werksordnung (HwO) mit Jugendlichen ab-
schließen, die von der förderfähigen Ziel-
gruppe umfasst werden. Umfasst sind 
junge Menschen (bis 25 Jahre) mit einer 
deutschen oder EU-Staatsangehörigkeit 
sowie Drittstaats-Angehörige mit gesi-
chertem Aufenthaltsrecht. 

Informationen und Beratung erhalten An-
tragsteller von der Bewilligungsbehörde: 
Zentrum Bayern Familie und Soziales, He-
gelstraße 2, 95447 Bayreuth, Tel. 
0921/605-3388 (vormittags), E-Mail: 
esf@zbfs.bayern.de. 

 Z  Zentrum Bayern Familie und Soziales

www.stmas.bayern.de/berufsbildung/ 
fitforwork/chance.php  
www.stmas.bayern.de/berufsbildung/ 
fitforwork/index.php  
www.stmas.bayern.de/berufsbildung/ 
allianz/index.php

→  Ausbildungsplatzförderung Fit for 
Work für Geflüchtete 

Die Förderung „Fit for Work für 
 Geflüchtete“ wurde zum 31. Dezember 
2018 eingestellt

https://www.patientenportal.bayern.de/
www.gkv.info
https://www.stmas.bayern.de/berufsbildung/fitforwork/index.php
https://www.stmas.bayern.de/berufsbildung/fitforwork/index.php
https://www.stmas.bayern.de/berufsbildung/fitforwork/index.php
https://www.stmas.bayern.de/berufsbildung/fitforwork/index.php
https://www.stmas.bayern.de/berufsbildung/allianz/
https://www.stmas.bayern.de/berufsbildung/allianz/
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Fließbandarbeit, Verbot von

→ Jugendarbeitsschutz 
→ Mutterschutz 

Flüchtlinge, Hilfen für

→ Zuwanderer, nichtdeutsche, Hilfen für 
→ Vertriebene, Hilfen für

Förderlehrgänge für behinderte 
Jugendliche

→ Berufsförderung für Menschen mit Be-
hinderung 

Förderschulen – Schulen zur 
sonderpädagogischen Förderung

Die Förderschulen diagnostizieren, erzie-
hen, unterrichten, beraten und fördern Kin-
der und Jugendliche, die der sonderpäda-
gogischen Förderung bedürfen. Neben 
allgemein bildendenden Förderschulen 
gibt es auch berufliche Förderschulen. Sie 
gliedern sich entsprechend dem unter-
schiedlichen Förderbedarf der Schülerin-
nen und Schüler in die Förderschwerpunk-
te Sehen, Hören, körperliche und 
motorische Entwicklung, geistige Entwick-
lung, Sprache, Lernen sowie emotionale 
und soziale Entwicklung. 

Förderschulen zeichnen sich durch speziel-
le sonderpädagogische Ausrichtung und 
ihre mit der Heilpädagogik vernetzten 
Strukturen aus. Berechtigt zum Besuch der 
Förderschule sind Schülerinnen und Schü-

ler, die einer besonderen sonderpädagogi-
schen Förderung bedürfen, so dass die 
Aufnahme an der Förderschule die Erstel-
lung eines sonderpädagogischen Gutach-
tens voraussetzt. 

Im Zuge der Umsetzung der UN-Behinder-
tenrechtskonvention ist nunmehr der 
grundsätzlich gleichberechtigte Zugang al-
ler Schulpflichtigen mit Behinderung bzw. 
sonderpädagogischem Förderbedarf zur 
allgemeinen Schule vor Ort gesetzlich 
festgelegt. Ziel des inklusiven Schulsys-
tems ist, dass Schülerinnen und Schüler 
mit und ohne sonderpädagogischem Be-
darf noch stärker als bislang gemeinsam 
lernen und ihr soziales Miteinander noch 
selbstverständlicher wird. Die Lernziele 
der allgemeinen Schule müssen nicht 
zwingend erreicht werden. An weiterfüh-
renden Schulen wie Realschule, Gymnasi-
um, Fachoberschule sind die bestehenden 
Zugangsvoraussetzungen zu erfüllen. Im 
Rahmen einer Berufsausbildung müssen 
die Lernziele für einen beruflichen Ab-
schluss an einer Berufsfachschule und an 
der Berufsschule erreicht werden. Lehr-
kräfte der Förderschulen unterstützen 
Schülerinnen und Schüler mit sonderpäda-
gogischem För derbedarf an der durch die 
Mobilen Sonderpädagogischen Dienste 
vor Ort an den allgemeinbildenden Schu-
len und insbesondere an den Schulen mit 
dem Profil „Inklusion“.

Die Förderschule zeichnet sich durch ein 
spezielles Förderangebot aus, das neben 
einer spezifischen Raum- und Sachaus-
stattung über kleinere Klassen und speziell 
ausgebildete Lehrkräfte für Sonderpäda-
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gogik und sonstigen Fachkräften (insbe-
sondere Heilpädagogik) verfügt. 

www.km.bayern.de/ministerium/schu-
le-und-ausbildung/inklusion.html

Den Schülerinnen bzw. Schülern mit 
 Förderbedarf und ihren Erziehungsberech-
tigten stehen damit grundsätzlich alle 
schulischen Bildungswege zur Verfügung. 
Sie werden bei ihrer Entscheidung über 
den im Einzelfall richtigen Weg durch die 
Schulen, die zuständigen staatlichen Bera-
tungsstellen und die Inklusionsberatung 
am Schulamt (Bereich Grund-, Mittel- und 
Förderschulen) beraten. Die Eltern müssen 
abwägen, welcher Weg – allgemeine Schu-
le oder Förderschule – für ihr Kind zum je-
weiligen Zeitpunkt der richtige ist. Die 
Aufnahme in eine in die Förderschule 
schließt den späteren Wechsel an die Re-
gelschule nicht aus und umgekehrt. Eine 
Verpflichtung zum Besuch der Förderschu-
le besteht nur in gesetzlich geregelten 
Ausnahmefällen, wenn die Entwicklung 
des Kindes gefährdet ist und / oder die 
Rechte anderer Mitschülerinnen und Mit-
schülern (insbesondere das Recht auf kör-
perliche Integrität) erheblich beeinträch-
tigt werden. 

Für noch nicht schulpflichtige Kinder mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf, die 
zur Entwicklung ihrer Fähigkeiten auch im 
Hinblick auf ihre Schulfähigkeit sonderpäd-
agogischer Unterstützung bedürfen, ste-
hen, sofern nicht bereits entsprechende 
außerschulische Maßnahmen (z. B. im Kin-
dergarten, in Frühförderstellen, zu Hause) 
vorhanden sind, in den letzten drei Jahren 
vor dem regelmäßigen Beginn der Schul-

pflicht Schulvorbereitenden Einrichtungen 
an Förderzentren zur Verfügung. Soweit 
eine spezielle sonderpädagogische Unter-
stützung benötigt wird, können die fach-
lich entsprechenden Förderschulen bei an-
derweitig nicht gedecktem Bedarf Mobile 
Sonderpädagogische Hilfe leisten. 

Schüler mit Behinderung können für den 
Besuch einer Tagesstätte oder eines Hei-
mes Eingliederungshilfe (→ Behinderte 
Menschen, Hilfen für) nach den Vorschrif-
ten des Sozialgesetzbuchs VIII oder des 
Sozialgesetzbuchs XII (→ Sozialhilfe); fer-
ner kommen Leistungen nach dem Bun-
desversorgungsgesetz in Betracht (→ 
Kriegsopferfürsorge). Soweit Heimkosten 
oder eine Familienunterbringung von 
Schülern mit sonderpädagogischem För-
derbedarf nicht im Rahmen der Eingliede-
rungshilfe nach dem Sozialgesetzbuch XII 
oder dem Sozialgesetzbuch VIII, einer 
Maßnahme der Arbeitsverwaltung oder 
nach dem BAföG ersetzt oder bezuschusst 
werden können, kann nach Ausschöpfung 
aller anderen Möglichkeiten auf Antrag bei 
dem für die Heim- oder Familienunterbrin-
gung des Kindes zuständigen Träger der 
Sozialhilfe oder Jugendhilfe ein staatlicher 
Zuschuss gewährt werden. Wegen der Hil-
fe im Vorschulalter → Behinderte Kinder, 
Frühförderung und Frühbehandlung 

Artikel 25, 26 Bayerisches Schulfinanzierungsge-
setz, §§ 53 ff. Sozialgesetzbuch XII; § 27d Bun-
desversorgungsgesetz in Verbindung mit §§ 53 ff. 
Sozialgesetzbuch XII, § 35a Sozialgesetzbuch VIII

 Z  Sozialhilfeverwaltungen; Kriegsopfer-
fürsorgestellen und Jugendämter bei den 
Landratsämtern und kreisfreien Städten; 

https://www.km.bayern.de/ministerium/schule-und-ausbildung/inklusion.html
https://www.km.bayern.de/ministerium/schule-und-ausbildung/inklusion.html
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Zentrum Bayern Familie und Soziales – 
Hauptfürsorgestelle; Bezirke; Schulämter; 
Förderschulen 

Fortbildung, berufliche  
(Aufstiegs-BAföG)

Mit dem Aufstiegsfortbildungsförderungs-
gesetz (AFBG) werden Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer an Maßnahmen der beruf-
lichen Aufstiegsfortbildung – etwa zum 
Meister, Techniker, Fachwirt oder Erzieher 
– alters unabhängig finanziell unterstützt. 
Sie erhalten einkommens- und vermögens-
unabhängig einen Beitrag zu den Kosten 
der Fortbildung und bei Vollzeitmaßnah-
men zusätzlich einkommensabhängig ei-
nen Beitrag zum Lebensunterhalt. Die För-
derung erfolgt teils als Zuschuss, teils als 
zinsgünstiges Darlehen der Kreditanstalt 
für Wiederaufbau (KfW). 

→ Weiterbildung, berufliche

Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)

 Z  Ämter für Ausbildungsförderung bei 
den Landratsämtern und kreisfreien Städ-
ten 

www.aufstiegs-bafoeg.de

Frauenförderung, Verbesserung 
der Chancen von Frauen am 
Arbeitsmarkt

Frauen sind heute besser ausgebildet als je 
zuvor und sie verfügen über vielfältige 
Kompetenzen. Auf diese sind die Gesell-

schaft, die Politik, die Wissenschaft und 
die Wirtschaft – auch im Hinblick auf De-
mografie und Fachkräftebedarf – angewie-
sen. Deshalb muss es noch besser möglich 
sein und werden, dass Frauen berufliche 
Positionen wahrnehmen, die ihrer Qualifi-
kation und ihrer Neigung entsprechen, 
dass sie Beruf und Familie vereinbaren 
können und dabei auch auf das Engage-
ment der Väter und der Arbeitgeber set-
zen können. Frauen und Männer müssen 
in ihrer ganzen Vielfalt einen angemesse-
nen Platz in unserer Gesellschaft finden, 
damit wir endlich die reale → Gleichstel-
lung der Frau erreichen. 

Die Erwerbstätigkeit von Frauen wird auf-
grund vieler gesellschaftlicher Veränderun-
gen immer wichtiger. Trotzdem sind gera-
de Frauen mit familiären Verpflichtungen 
auf dem Arbeitsmarkt mit diversen 
Schwierigkeiten konfrontiert. Damit nach 
einer Familienphase der Wiedereinstieg in 
den Beruf nachhaltig gelingt, erhalten 
Frauen Unterstützung in verschiedenen 
Projekten und an vielen Standorten in Bay-
ern. 

Aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds 
und des Freistaates Bayern werden  
13 Servicestellen in Bayern gefördert. Die-
se unterstützen Frauen bei der (Wieder-
aufnahme einer Erwerbstätigkeit oder der 
Verbesserung der Erwerbssituation. 

Die Orientierungsseminare NEUER 
START bieten Motivations-, Orientie-
rungs- und Entscheidungshilfen für Frauen 
zur eigenen Standortbestimmung nach ei-
ner Familienphase und für ihre weitere Be-
rufs- und Lebensplanung. 

https://www.aufstiegs-bafoeg.de/
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Die Bayerische Staatsregierung, die Verei-
nigung der Bayerischen Wirtschaft, der 
Bayerische Industrie- und Handelskam-
mertag und der Bayerische Handwerkstag 
wollen gemeinsam mit dem am 22. Juli 
2014 geschlossenen → „Familienpakt Bay-
ern“ die Vereinbarkeit von Familie und Be-
ruf kontinuierlich verbessern. 

Projekte zur Verbesserung der Chancen 
von Frauen am Arbeitsmarkt haben das 
Ziel, geschlechtsspezifische Benachteili-
gung von Frauen am Arbeitsmarkt auszu-
gleichen oder den beruflichen (Wieder)
einstieg zu unterstützen. 

 Z  Träger der Erwachsenenbildung; 
Gleichstellungsstellen; Bildungs-Unterneh-
men

www.stmas.bayern.de/erwerbsleben/ 
angebote/index.php  
www.familienpakt.bayern.de

Frauenhäuser

Frauenhäuser dienen der Aufnahme phy-
sisch und psychisch misshandelter oder 
von Misshandlung bedrohter Frauen und 
deren Kinder. Neben der psychischen Un-
terstützung bei der Wiedergewinnung des 
seelischen Gleichgewichts steht die Bera-
tung in familien- und sozialrechtlichen An-
gelegenheiten, in Fragen der seelischen 
und körperlichen Gesundheit, die Hilfestel-
lung im Umgang mit Behörden, rechtliche 
Informationen, Begleitung zu Terminen 
und Vermittlung weiterer Ansprechpartner 
im Vordergrund. Auch nach Verlassen des 
Frauenhauses ist eine nachgehende Bera-

tung möglich. Die im Frauenhaus aufge-
nommenen Kinder werden bei der Bewäl-
tigung der erfahrenen Gewaltsituation 
fachlich pädagogisch begleitet. Die Frau-
enhäuser bieten von Gewalt betroffenen 
Frauen auch ambulante Beratung im Zu-
sammenhang mit der Problematik partner-
schaftlicher bzw. häuslicher Gewalt und 
Informationen zum Gewaltschutzgesetz 
an. 

In Bayern bestehen derzeit 38 staatlich ge-
förderte Frauenhäuser mit insgesamt 387 
Plätzen für Frauen und über 408 für Kin-
der. Es sind dies die Frauenhäuser in Ans-
bach, Aschaffenburg, Augsburg, Bamberg, 
Bayreuth, Burghausen, Coburg, Dachau, 
Dillingen/Donau-Ries, Erding, Erlangen, 
Freising, Fürstenfeldbruck, Fürth, Ingol-
stadt, Kaufbeuren, Kempten, Landshut (2), 
Memmingen, München (2), Murnau, Neu-
Ulm, Nürnberg, Passau, Regensburg (2), 
Rosenheim, Schwabach, Schwandorf, 
Schweinfurt, Selb, Straubing, Weiden, 
Wolfratshausen, Würzburg (2). 

Seit März 2013 gibt es das bundesweite 
Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen, das 24 
Stunden täglich kostenfrei erreichbar ist 
unter der Nummer 08000 116016. 

Gewaltschutzgesetz (GewSchG)

 → Interventionsstellen, → Notrufe

 Z  Bayerisches Staatsministerium für Fa-
milie, Arbeit und Soziales

www.stmas.bayern.de/gewaltschutz/
www.hilfetelefon.de

https://www.stmas.bayern.de/erwerbsleben/angebote/index.php
https://www.stmas.bayern.de/erwerbsleben/angebote/index.php
https://www.familienpakt-bayern.de/
www.stmas.bayern.de/gewaltschutz/
www.hilfetelefon.de
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Freifahrt

→ Fahrpreis- und Verkehrsver-
günstigungen

→ für Schüler 
→ Fahrpreis- und Verkehrsver-
günstigungen

→  für Menschen mit Behinderung und 
ihre Begleitpersonen 

→ Fahrpreis- und Verkehrsver-
günstigungen

→ für alte Menschen 
→ Fahrpreis- und Verkehrsver-
günstigungen

Freiwilliges Ökologisches Jahr 
(FÖJ)

Das FÖJ ist als Bildungs- und Orientie-
rungsjahr ein Angebot an junge Menschen 
zwischen 16 und 26* Jahren, die ein Jahr 
freiwillig in einer Einrichtung des Natur- 
und Umweltschutzes oder der Umweltbil-
dung arbeiten und lernen wollen. Das FÖJ 
vermittelt ökologische Grundkenntnisse 
und bietet die Möglichkeit, sich beruflich 
zu orientieren sowie Persönlichkeit und 
Umweltbewusstsein im Umgang mit Na-
tur und Umwelt zu entwickeln. Es wird 
ganztägig als überwiegend praktische Hilf-
stätigkeit an geeigneten Einsatzstellen ge-
leistet. 

Die Teilnahme an 5 einwöchigen Semina-
ren ist Pflicht. Diese dienen der Umwelt-
bildung und der Bildung zur Nachhaltig-
keit, dem Erfahrungsaustausch und zur 

Unterstützung bei Fragen der persönlichen 
und beruflichen Lebensplanung. 

FÖJ-Einsatzstellen: Umwelt- und Natur-
schutzbehörden, Walderlebniszentren, 
Ökologische Landwirtschaft und Garten-
bau, Jugendhäuser, Waldkindergärten, 
 Bildungseinrichtungen wie z. B. Umwelt-
stationen, Fairer Handel, Forschungsein-
richtungen und technischer Umwelt-
schutz, Umwelt- und Jugendverbände. 

Das FÖJ kann nur bei einem durch das 
Bayerische Staatsministerium für Umwelt 
und Verbraucherschutz zugelassenen Trä-
ger (s. u.) abgeleistet werden. Diese sind 
verantwortlich für die ordnungsgemäße 
Durchführung der pädagogischen Beglei-
tung und Auswahl der Einsatzstellen. 

Die Teilnehmer verpflichten sich in der Re-
gel für ein Jahr. Sie erhalten wie im → Frei-
willigen Sozialen Jahr Taschengeld, freie 
Unterkunft und Verpflegung oder entspre-
chenden Kostenersatz, Sozialversiche-
rungsschutz und Urlaub. Kindergeld oder 
Waisenrente werden in der Regel weiter-
gezahlt. 

* Keine Freiwillige bzw. kein Freiwilliger 
darf bei Beginn des FÖJ das 26. Lebensjahr 
schon vollendet haben. Das bedeutet, kei-
ne FÖJ'lerin bzw. FÖJ'ler darf im Laufe des 
FÖJ 27 Jahre alt werden. 

Gesetz zur Förderung von Jugendfreiwilligen-
diensten

 Z  Träger des FÖJ in Bayern: Bund der 
Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ); 
Evangelische Jugend in Bayern (EJB) in 
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Pappenheim und Jugendorganisation Bund 
Naturschutz (JBN) in München 

www.foej-bayern.de

Freiwilliges Soziales Jahr

Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) ist ein Ju-
gendfreiwilligendienst und im Rahmen des 
Jugendfreiwilligendienstgesetzes (JFDG) 
gesetzlich geregelt. Junge Menschen, die 
ihre Vollzeitschulpflicht erfüllt haben, aber 
noch nicht 27 Jahre alt sind, können zwi-
schen mindestens 6 Monaten und längs-
tens 24 Monaten ein Freiwilliges Soziales 
Jahr leisten. In der Regel dauert ein FSJ 12 
Monate. Das FSJ wird ganztägig, ver-
gleichbar einer Vollzeittätigkeit, arbeits-
marktneutral als überwiegend praktische 
und an Lernzielen orientierte Hilfstätigkeit 
in gemeinwohlorientierten Einrichtungen, 
den Einsatzstellen, geleistet. 

Das Freiwillige Soziale Jahr soll als soziales 
Bildungs- und Orientierungsjahr bei den 
jungen Freiwilligen das Verantwortungsbe-
wusstsein für das Gemeinwohl und ihre 
Engagementbereitschaft stärken sowie so-
ziale, kulturelle und interkulturelle Erfah-
rungen und Kompetenzen vermitteln. Das 
FSJ kann nur bei einem zugelassenen Trä-
ger abgeleistet werden. Die Träger des FSJ 
sind auch verantwortlich für die ordnungs-
gemäße Durchführung der gesetzlich ge-
regelten pädagogischen Begleitung. Eine 
begleitende pädagogische Betreuung ist 
wesentlicher Bestandteil des FSJ. Diese 
wird von einer Zentralstelle eines gesetz-
lich zugelassenen Trägers des FSJ sicherge-
stellt und umfasst die fachliche Anleitung 

durch die Einsatzstelle, die individuelle 
 Betreuung durch die Pädagoginnen und 
Pädagogen der Träger und durch die Ein-
satzstelle sowie die Seminararbeit.  
Die Gesamtdauer der Seminar- und Bil-
dungstage beträgt, bezogen auf ein zwölf-
monatiges FSJ, mindestens 25 Tage. Die 
Teil nahme an den Seminaren ist für die 
Freiwilligen Pflicht. 

Die Freiwilligendienste sind eine besonde-
re, verbindlichere Form des Bürgerschaftli-
chen Engagements mit einem hohen Stel-
lenwert in der Gesellschaft, mit sozialer 
Absicherung und professioneller, qualitativ 
hochwertiger pädagogischer Begleitung 
der Freiwilligen. Seit dem Wegfall des Zi-
vildienstes zum 1. Juli 2011 ergänzt der → 
Bundesfreiwilligendienst die langjährig be-
währten Jugendfreiwilligendienste und er-
weitert das Angebot für verbindliches bür-
gerschaftliches Engagement. Jeder, der die 
Vollzeitschulpflicht erfüllt hat, kann sich im 
Bundesfreiwilligendienst engagieren:  Ob 
Frau oder Mann, ob jung oder alt – der 
BFD sieht keine Altersbegrenzung nach 
oben hin vor. 

Während des Freiwilligen Sozialen Jahres 
erhalten die Freiwilligen ein angemessenes 
Taschengeld, Urlaub sowie evtl. freie Un-
terkunft, Verpflegung und Arbeitskleidung 
oder stattdessen einen entsprechenden 
Kostenersatz. Die FSJ-Träger entrichten → 
Beiträge zur gesetzlichen → Krankenversi-
cherung, → Pflegeversicherung, → Ren-
tenversicherung, → Unfallversicherung 
und → Arbeitslosenversicherung allein. 

Außerdem bleibt für die Dauer des FSJ der 
grundsätzliche Anspruch auf → Kindergeld 

https://www.foej-bayern.de/index.php?id=9
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erhalten sowie ggf. auf → Waisenrente 
aus der gesetzlichen Renten- oder Unfall-
versicherung, nach dem Bundesversor-
gungsgesetz (→ Kriegsopfer, Hilfen für) 
und dem Gesetz zur Entschädigung für 
Opfer von → Gewalttaten.

Gesetz zur Förderung von Jugendfreiwilligen-
diensten (Jugendfreiwilligendienstegesetz – JFDG)

 Z  Bayerisches Staatsministerium für Fa-
milie Arbeit und Soziales – aktuell zugelas-
sene Träger des FSJ in Bayern 

www.fsj.bayern.de/files/fsj_traeger_und_
regionale_anlaufstellen.pdf  
www.fsj.bayern.de

Freiwillige Versicherung

→  in der gesetzlichen Krankenver-
sicherung 

Der gesetzlichen → Krankenversicherung 
können grundsätzlich freiwillig beitreten:

→  Personen, die als Mitglieder aus der → 
Versicherungspflicht ausgeschieden 
sind und in den letzten 5 Jahren vor dem 
Ausscheiden mindestens 24 Monate 
oder unmittelbar vor dem Ausscheiden 
ununterbrochen mindestens 12 Monate 
versichert waren; 

→  Personen, deren → Familienversiche-
rung erlischt oder nur deswegen nicht 
besteht, weil der höher verdienende El-
ternteil nicht Mitglied einer Kranken-
kasse ist, und die die oben genannte 
Vorversicherungszeit erfüllen; 

→  Personen, die erstmals im Inland eine 
Beschäftigung aufnehmen und wegen 

Überschreitung der Jahresentgeltgrenze 
versicherungsfrei sind; 

→  schwerbehinderte Menschen, wenn sie, 
ein Elternteil, ihr Ehegatte oder Le-
benspartner in den letzten 5 Jahren vor 
dem Beitritt mindestens 3 Jahre versi-
chert waren, außer wenn sie wegen ih-
rer Behinderung diese Voraussetzung 
nicht erfüllen konnten (die Krankenkas-
se kann für den Beitritt eine Altersgren-
ze festsetzen). 

Ein Beitrittsrecht besteht auch für Arbeit-
nehmer, deren Mitgliedschaft durch 
 Beschäftigung außerhalb des Bundesge-
bietes endete, wenn sie innerhalb von  
2 Monaten nach ihrer Rückkehr wieder 
eine Beschäftigung aufnehmen. 

Wer der freiwilligen Versicherung beitre-
ten will, muss dies der Krankenkasse inner-
halb von 3 Monaten nach Eintreten der je-
weiligen Beitrittsvoraussetzungen 
schriftlich anzeigen. 

Endet die Versicherungspflicht oder eine 
Familienversicherung, schließt sich nahtlos 
eine freiwillige Mitgliedschaft an, ohne 
dass eine Vorversicherungszeit nachzuwei-
sen ist (obligatorische Anschlussversiche-
rung). Es besteht für das Mitglied ein Aus-
trittsrecht, das innerhalb von 2 Wochen 
nach einem entsprechenden Hinweis der 
Krankenkasse wahrgenommen werden 
kann. Der Austritt wird nur wirksam, wenn 
eine anderweitige Absicherung im Krank-
heitsfall nachgewiesen wird. Eine Familien-
versicherung hat Vorrang vor der freiwilli-
gen Versicherung. Vorrangig ist auch ein 
nachgehender Leistungsanspruch mit ei-

https://www.fsj.bayern.de/files/fsj_traeger_und_regionale_anlaufstellen.pdf
https://www.fsj.bayern.de/files/fsj_traeger_und_regionale_anlaufstellen.pdf
www.fsj.bayern.de
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nem sofort anschließenden anderweitigen 
Krankenversicherungsschutz. 

Freiwillig Versicherte entrichten Beiträge 
entsprechend ihrer wirtschaftlichen Leis-
tungsfähigkeit bis zur → Beitragsbemes-
sungsgrenze, d. h. auch Zinseinnahmen, 
Versorgungsbezüge u. ä. sind beitrags-
pflichtig.

Freiwillige Mitglieder, die über kein oder 
nur geringes eigenes Einkommen verfügen 
(2018 bis zu monatlich 1.015 €, entspricht 
1/3 der monatlichen → Bezugsgröße) zah-
len einen Mindestbeitrag. 

Für freiwillige Mitglieder, die haupt-
beruflich selbstständig erwerbstätig sind, 
gilt die monatliche → Beitragsbemes-
sungsgrenze als Berechnungsgrundlage  
für den Beitrag (2018 monatlich 4.425 €). 
Soweit niedrigere Einnahmen nachgewie-
sen werden, ist der Beitrag mindestens auf 
der Grundlage von 75 % der monatlichen 
→ Bezugsgröße (2018 aus 2.283,75 €), 
bei Anspruch auf einen Existenz-
gründungs zuschuss auf der Grundlage von 
50 % der monatlichen → Bezugsgröße 
(2018 aus 1.522,50 €) zu berechnen. Das 
fiktive Mindesteinkommen von 50 % der 
monat lichen → Bezugsgröße gilt unter be-
stimmten Voraussetzungen auch für die 
Beitragsberechnung hauptberuflich 
 selbstständig Erwerbstätiger. Die Vor-
aussetzungen hierfür legt der Spitzenver-
band Bund der gesetzlichen Kranken-
kassen fest. 

Das Beitrittsrecht und die Beitragsfestset-
zung für freiwillige Mitglieder der Sparte 
landwirtschaftliche Krankenversicherung 

der Sozialversicherung für Landwirtschaft, 
Forsten und Gartenbau (SVLFG) folgt den 
Regelungen des Zweiten Gesetzes über 
die Krankenversicherung der Landwirte 
sowie der Satzung SVLFG. 

§ 2 Sozialgesetzbuch IV, §§ 9, 188, 240 Sozial-
gesetzbuch V, §§ 6, 46 Zweites Gesetz über die 
Krankenversicherung der Landwirte

 Z  Gesetzliche Krankenkassen 

www.patientenportal.bayern.de  
www.gkv.info  
www.svlfg.de

→ in der sozialen Pflegeversicherung 
Seit dem 01.07.2002 besteht aufgrund des 
Urteils des Bundesverfassungsgerichts 
vom 03.04.2001 ein Beitrittsrecht zur so-
zialen oder privaten Pflegeversicherung. 
Das Beitrittsrecht wird beschränkt auf 
Personen, die erst ab dem 01.07.2002 als 
Zuwanderer oder Auslandsrückkehrer ih-
ren Wohnsitz im Inland aufnehmen und 
das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben, sowie auf Personen, die als Emp-
fänger von Hilfe zum Lebensunterhalt von 
einem früheren Beitrittsrecht ausgeschlos-
sen waren, jedoch nach Ausscheiden aus 
dem Sozialhilfebezug sich selbst versi-
chern möchten. Der Beitritt ist innerhalb 
von 3 Monaten gegenüber der gewählten 
Pflegekasse zu erklären. 

Personen, die in der gesetzlichen Kranken-
versicherung freiwillig versichert sind, sind 
in der sozialen Pflegeversicherung pflicht-
versichert. Sie können sich jedoch inner-
halb von 3 Monaten von der Versiche-
rungspflicht befreien lassen, wenn sie 

https://www.patientenportal.bayern.de/
www.gkv.info
www.svlfg.de
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einen gleichwertigen privaten Versiche-
rungsschutz nachweisen. 

§§ 22, 26a Sozialgesetzbuch XI 

 Z  Pflegekassen 

→ in der gesetzlichen Rentenversicherung 
Nicht Versicherungspflichtige mit Wohn-
sitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in der 
Bundesrepublik Deutschland können für 
Zeiten nach Vollendung des 16. Lebensjah-
res freiwillige Beiträge zur → Rentenversi-
cherung entrichten. Dies gilt auch für 
Deutsche, die ihren Wohnsitz oder ge-
wöhnlichen Aufenthalt im Ausland haben. 
In den EG-Verordnungen und den ver-
schiedenen → Sozialversicherungsabkom-
men ist geregelt, unter welchen Vorausset-
zungen Ausländer zur freiwilligen 
Versicherung berechtigt sind. 

Freiwillig Versicherte können die Höhe ih-
res Beitrages zwischen dem monatlichen 
Mindestbeitrag von 84,15 € (entspricht ei-
nem beitragspflichtigen Arbeitsentgelt 
von 450 €) und dem Höchstbeitrag von 
1.246,20 €; entspricht jeweils einem Ar-
beitsentgelt in Höhe der → Beitragsbe-
messungsgrenze) frei wählen. Das der 
Höhe der freiwilligen Beiträge entspre-
chende Arbeitsentgelt wird dann der spä-
teren → Rentenberechnung zugrunde ge-
legt. 

§ 7 Sozialgesetzbuch VI 

 Z  Gesetzliche Rentenversicherungsträ-
ger 

www.deutsche-rentenversicherung.de

→ in der Alterssicherung der Landwirte 
Ehegatten von ehemaligen Landwirten 
können sich freiwillig versichern, wenn sie

→  weder versicherungspflichtig, versiche-
rungsfrei noch von der Versicherungs-
pflicht befreit sind,

→  das 18. Lebensjahr vollendet und die 
Regelaltersgrenze (bis 2011 65. Jahre, 
ab 2012 schrittweise Anhebung auf 67 
Jahre) noch nicht erreicht haben, 

→  keine Rente beziehen und
→  der ehemalige Landwirt eine Rente be-

zieht.

Ferner können sich Landwirte und deren 
Ehegatten nach dem Ende der Versiche-
rungspflicht freiwillig weiterversichern, 
wenn sie 

→  die Wartezeit von 5 Jahren erfüllt ha-
ben,

→  die Wartezeit für eine Altersrente (15 
Jahre) noch nicht erfüllt haben,

→  noch keine Rente beziehen,
→  die Regelaltersgrenze noch nicht er-

reicht haben und
→  die Fortsetzung der Versicherung inner-

halb von 6 Monaten nach dem Ende der 
Versicherungspflicht beantragen

Mit freiwilligen Beiträgen kann nur die → 
Wartezeit von 15 Jahren aufgefüllt wer-
den. Beitragszahlungen darüber hinaus 
sind nicht möglich. Eine Beendigung der 
freiwilligen Versicherung ist jederzeit mög-
lich. 

§§ 4, 5 Gesetz über die Alterssicherung der 
Landwirte

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Home/home_node.html
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 Z  Sozialversicherung für Landwirtschaft, 
Forsten und Gartenbau 

www.svlfg.de

→ in der Arbeitslosenversicherung 
Eine freiwillige Versicherung ist unter be-
stimmten Voraussetzungen für Selbststän-
dige, für Personen, die in Staaten arbeiten, 
in denen die Wanderarbeiterverordnung 
(→ Wanderversicherung) nicht gilt, für El-
tern, die eine → Elternzeit nach § 15 des 
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes 
in Anspruch nehmen und für Personen, die 
sich beruflich weiterbilden, möglich. Der 
für die → freiwillige Weiterversicherung 
erforderliche Antrag muss innerhalb von 3 
Monaten nach Aufnahme der Selbststän-
digkeit oder der Auslandsbeschäftigung 
bzw. nach Beginn der Elternzeit oder der 
beruflichen → Weiterbildung gestellt wer-
den. Die Beträge belaufen sich auf 100 % 
(Selbstständigkeit, Auslandsbeschäfti-
gung) bzw. 50 % (→ Elternzeit, → berufli-
che Weiterbildung der monatlichen → Be-
zugsgröße. Für Selbstständige gilt die 
Ausnahme, dass im Jahr der Aufnahme der 
selbstständigen Tätigkeit und im darauf 
folgenden Jahr ein reduzierter Beitrag in 
Höhe von 50 % der monatlichen → Be-
zugsgröße zu entrichten ist. Die Beiträge 
sind von dem Antragsteller alleine zu tra-
gen. 

§ 28a, §§ 341 – 351 Sozialgesetzbuch III

 Z  Agenturen für Arbeit 

www.arbeitsagentur.de

→ in der gesetzlichen Unfallversicherung 
Auf schriftlichen Antrag können sich in der 
→ Unfallversicherung freiwillig versichern

→  nicht versicherungspflichtige Unterneh-
mer und ihre im Unternehmen mitarbei-
tenden Ehegatten,

→  Personen, die in Kapital- oder Personen-
handelsgesellschaften regelmäßig wie 
Unternehmer selbstständig tätig sind,

→  gewählte oder beauftragte Ehren-
amtsträger in gemeinnützigen Organi-
sationen, 

→  Personen, die in Verbandsgremien und 
Kommissionen für Arbeitgeberorganisa-
tionen und Gewerkschaften sowie 
 anderen selbstständigen Arbeitnehmer-
vereinigungen mit sozial- oder berufs-
politischer Zielsetzung ehrenamtlich 
 tätig sind oder an Ausbildungsveranstal-
tungen für diese Tätigkeit teilnehmen 
und 

→  Personen, die ehrenamtlich für Parteien 
tätig sind oder an Ausbildungsveranstal-
tungen für diese Tätigkeit teilnehmen. 

§ 6 Sozialgesetzbuch VII

 Z  Gesetzliche Unfallversicherungsträger 

Freizügigkeit für Arbeitnehmer

Deutsche Arbeitnehmer 

Alle Deutschen können Beruf, Arbeitsplatz 
und Ausbildungsstätte frei wählen und je-
den Erwerbszweig betreiben (Grundge-
setz).

www.svlfg.de
www.arbeitsagentur.de


freizüGiGkeit für arbeitnehmer 

Arbeitnehmer aus EU-Staaten und aus 
EWR-Staaten

Die deutschen Arbeitnehmern zustehenden 
Rechte (s. o.) gelten ebenso für Arbeitneh-
mer aus Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union (EU) und deren Familienangehörige. 
Seit dem Inkrafttreten des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum 
(EWR) wird Staatsangehörigen aus diesen 
Ländern ebenfalls volle Freizügigkeit ein-
geräumt. 

Gesetz über die Freizügigkeit von Unions-
bürgern; Verordnung über die Freizügigkeit 
der Arbeitnehmer – EWG-VO 1612/68; 
Ausführung des Abkommens vom 2. Mai 
1992 über den Europäischen Wirtschafts-
raum 

Ausnahme: Für Staatsangehörige der am 
01.05.2004 (EU-8) und der am 01.01.2007 
(Bulgarien und Rumänien) der Europäi-
schen Union beigetretenen mittel- und 
osteuropäischen Staaten galten für einen 
Zeitraum von maximal 7 Jahren Über-
gangsfristen bei der Arbeitnehmerfrei-
zügigkeit und in Teilbereichen der Dienst-
leistungsfreiheit. Arbeitnehmer aus  
EU-8 genießen mittlerweile aber seit 
01.05.2011 uneingeschränkte Arbeitneh-
merfreizügigkeit. Für Bulgarien und Rumä-
nien endete die letzte Stufe der Beschrän-
kung der Arbeitnehmerfreizügigkeit zum 
31.12.2013. Seit 01.01.2014 genießen nun 
auch rumänische und bulgarische Fach-
kräfte uneingeschränkte Arbeitnehmer-
freizügigkeit. Für kroatische Arbeitnehmer 
lief seit EU-Beitritt am 01.07.2013 die ers-
te Stufe (von insgesamt 3 möglichen Stu-
fen)der Beschränkung der Arbeitnehmer-

freizügigkeit für zunächst 2 Jahre. Die 
Bundesregierung hat jedoch die weitere 
Beschränkungsmöglichkeit nicht in An-
spruch genommen. Somit besteht auch für 
kroatische Arbeitnehmer nunmehr seit 
01.07.2015 uneingeschränkte Arbeitneh-
merfreizügigkeit. 

Sozialgesetzbuch III; Aufenthaltsgesetz; Beschäf-
tigungsverordnung; Beschäftigungsverfahrensver-
ordnung

Arbeitnehmer aus Nicht-EU-Staaten

Staatsangehörige aus Nicht-EU-Staaten 
genießen in Deutschland keine Freizügig-
keit. Sie benötigen einen Aufenthaltstitel, 
der die Ausübung einer Erwerbstätigkeit 
erlaubt. Der Aufenthaltstitel wird von der 
örtlichen Ausländerbehörde erteilt. Grund-
sätzlich ist hierzu die Zustimmung der 
Bundesagentur für Arbeit erforderlich. 
Über die Zustimmung wird im Rahmen 
des Verfahrens zur Erteilung des Aufent-
haltstitels entschieden. Dabei kann die 
Bundesagentur für Arbeit der Erteilung ei-
nes Aufenthaltstitels zur Ausübung einer 
Beschäftigung grundsätzlich nur zustim-
men, 

→  wenn sich durch die Beschäftigung kei-
ne nachteiligen Auswirkungen auf den 
Arbeitsmarkt ergeben,

→  bevorrechtigte Arbeitnehmer (Deut-
sche und ihnen rechtlich Gleichgestell-
te) für die Beschäftigung nicht zur Ver-
fügung stehen (Vorrangprüfung) und 

→  der Ausländer nicht zu ungünstigeren 
Bedingungen als vergleichbare deutsche 
Arbeitnehmer beschäftigt wird.
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In den letzten Jahren erfolgten jedoch 
 diverse Rechtsänderungen, die insbeson-
dere qualifizierten Fachkräften aus Dritt-
staaten vielfältige und ausreichende 
 Möglichkeiten sichern, am deutschen Ar-
beitsmarkt Fuß zu fassen. Letzt Entwick-
lungen: 

→  Seit Juni 2011 wurde die Vorrangprü-
fung für Ingenieurberufe und Ärzte we-
gen schon jetzt zu Tage tretendem 
Fachkräftemangel (der nicht durch Akti-
vierung von inländischem Potenzial be-
hoben werden kann) ausgesetzt. 

→  Mit Einführung der Blue Card für Hoch-
qualifizierte (seit 01.08.2012) wurden 
weitere Zuwanderungserleichterungen 
umgesetzt. 

→  Mit der Neuregelung der Beschäfti-
gungsverordnung (1. Juli 2013) weitere 
Öffnung des Arbeitsmarktes in Mangel-
berufen für Facharbeiter (nicht-akade-
mische Fachkräfte mit Berufsabschluss) 
aus Drittstaaten. 

→  Auch für Asylbewerber und geduldete 
Ausländer wurde der Arbeitsmarktzu-
gang erleichtert. 

→  Änderung der Beschäftigungsverord-
nung: Für Staatsangehörige von Albani-
en, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, 
Mazedonien, Montenegro und Serbien 
können in den Jahren 2016 bis ein-
schließlich 2020 Zustimmungen zur 
Ausübung jeder Beschäftigung erteilt 
werden. Die Zustimmung darf nur er-
teilt werden, wenn der Antrag auf Er-
teilung des Aufenthaltstitels bei der 
 jeweils zuständigen deutschen Aus-
landsvertretung im Herkunftsstaat ge-
stellt wurde. Die Zustimmung darf nicht 
erteilt werden, wenn der Antragsteller 

in den letzten 24 Monaten vor Antrags-
stellung Leistungen nach dem Asylbe-
werberleistungsgesetz bezogen hat. 
Diese Einschränkung gilt jedoch nicht 
für Antragsteller, die nach dem 1. Januar 
2015 und vor dem 24. Oktober 2015 ei-
nen Asylantrag gestellt haben, sich am 
24. Oktober 2015 gestattet, mit einer 
Duldung oder als Ausreisepflichtige im 
Bundesgebiet aufhalten und unverzüg-
lich ausreisen. 

→  In Bezug auf Asylbewerber und gedul-
dete Ausländer wurde der Arbeits-
marktzugang ebenfalls erleichtert.

Die Koalition auf Bundesebene hat sich zu-
dem darauf geeinigt, ein Regelwerk zur 
Steuerung von Zuwanderung in den Ar-
beitsmarkt und das damit verbundene 
Recht des Aufenthaltes und der Rückkehr 
zu erarbeiten (Fachkräfteeinwanderungs-
gesetz). In dem Regelwerk sollen die be-
reits bestehenden Regelungen zusammen-
gefasst und, wo nötig, effizienter gestaltet 
werden. Der entsprechende Gesetzesent-
wurf soll baldmöglichst eingebracht wer-
den. Der diesbezügliche Entwurf von Eck-
punkten zur Fachkräfteeinwanderung aus 
Drittstaaten wurde von der Bundesregie-
rung bereits vorgelegt. 

Artikel 12 Grundgesetz, § 284 Sozialgesetzbuch 
III, Aufenthaltsgesetz; Beschäftigungsverord-
nung, Beschäftigungsverfahrensverordnung

 Z  Ausländerämter bei den Landratsäm-
tern und kreisfreien Städten (Aufenthalts-
titel); Agenturen für Arbeit bzw. Zentrale 
Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) der 
Bundesagentur für Arbeit (Zustimmung, 
Erteilung der Arbeitserlaubnis-EU) 



fremdenrente

Fremdrenten

Anerkannte → Vertriebene, → Flüchtlinge, 
Aussiedler, Umsiedler, Spätaussiedler, hei-
matlose Ausländer im Sinne des Gesetzes 
über die Rechtsstellung heimatloser Aus-
länder im Bundesgebiet sowie Hinterblie-
bene dieser Personen werden bei Vorlie-
gen jeweils besonderer Voraussetzungen 
bei der → Rentenberechnung in der ge-
setzlichen → Rentenversicherung hinsicht-
lich ihrer Beschäftigung im früheren Hei-
matland grundsätzlich den Arbeitnehmern 
mit gleichartiger Beschäftigung im Bun-
desgebiet gleichgestellt. 

Die im jeweiligen Herkunftsland zurückge-
legte Erwerbsbiographie wird dazu mit 
Hilfe von Tabellenwerten in das deutsche 
Rentensystem übertragen; diese Tabellen 
spiegeln die durchschnittlichen Bruttoar-
beitsentgelte von nach Qualifikation und 
beruflichem Werdegang vergleichbaren 
Versicherten im Bundesgebiet bzw. in der 
früheren DDR wider. Die sich so ergeben-
den Werte werden allerdings seit 1992 
pauschal auf 70 %, bei Rentenbeginn nach 
dem 30.09.1996 auf 60 % reduziert. 

Für Berechtigte nach dem Fremdrentenge-
setz, die seit dem 07.05.1996 nach 
Deutschland zugezogen sind, dürfen die 
auf dem Fremdrentengesetz beruhenden 
Rentenleistungen außerdem insgesamt ei-
nen bestimmten Höchstwert nicht über-
steigen. Dieser Höchstwert gilt nicht für 
jede einzelne Rente, sondern für den ein-
zelnen Berechtigten. Besteht also für eine 
Person Anspruch auf zwei Renten (z. B. Al-
ters- und Witwenrente), in denen jeweils 

Zeiten nach dem Fremdrentengesetz ent-
halten sind, so bezieht sich der Höchst-
wert auf beide Renten zusammen. Für 
Ehegatten, Lebenspartner sowie Personen, 
die in eheähnlicher Gemeinschaft leben, 
ist ein weiterer Höchstwert zu beachten, 
den die Rentenleistungen beider Partner 
aus Zeiten nach dem Fremdrentengesetz 
insgesamt nicht überschreiten dürfen. 
Würden sich aus den im Herkunftsland zu-
rückgelegten Zeiten an sich insgesamt hö-
here Rentenanwartschaften ergeben, so 
wird der Höchstwert im Verhältnis der je-
weiligen Anteile nach dem Fremdrenten-
gesetz auf beide Personen aufgeteilt. 

Sind Beitrags- oder Beschäftigungszeiten 
nachgewiesen, so werden sie voll berück-
sichtigt. Werden solche Zeiten hingegen 
mit den entsprechenden Urkunden und 
sonstigen Unterlagen aus dem Herkunfts-
land oder mit eidesstattlichen Versiche-
rungen nur glaubhaft gemacht – d. h. er-
scheint ihr Vorliegen nach dem Ergebnis 
der Ermittlungen überwiegend wahr-
scheinlich, ohne dass jedoch die Anforde-
rungen für einen vollen Nachweis erfüllt 
werden können – so werden sie bei der → 
Rentenberechnung nur zu 5/6 angesetzt. 
Glaubhaft gemachte oder nachgewiesene 
→ Ersatzzeiten und → Anrechnungszeiten 
werden ungekürzt berücksichtigt. Ihre Be-
wertung erfolgt im Rahmen der → Ge-
samtleistungsbewertung. 

Fremdrentengesetz, Sozialgesetzbuch VI

 Z  Gesetzliche Rentenversicherungsträger 

www.deutsche-rentenversicherung.de

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Home/home_node.html
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Fristlose Kündigung

→ bei Arbeitsverhältnissen 
→ Kündigungsschutz

→ bei Mietverhältnissen 
→ Mieter, Rechte und Hilfen für

Frühe Hilfen

Pflege und Erziehung der Kinder- und Ju-
gendlichen sind das natürliche Recht der 
Eltern und der zuvörderst ihnen obliegen-
de Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die 
staatliche Gemeinschaft (Art. 6 Absatz 2 
Grundgesetz; § 1 Abs. 2 Sozialgesetzbuch – Ach-
tes Buch, § 1 Abs. 2 Gesetz zur Kooperation und 
Information im Kinderschutz). Soweit erfor-
derlich, sollen die Eltern bei der Wahrneh-
mung ihres Erziehungsrechts und ihrer Er-
ziehungsverantwortung unterstützt 
werden. Dies umfasst insbesondere auch 
Information, Beratung und Hilfe. Kern ist 
die Vorhaltung eines möglichst frühzeiti-
gen, koordinierten und multiprofessionel-
len Angebots im Hinblick auf die Entwick-
lung von Kindern vor allem in den ersten 
Lebensjahren (0 – 3 Jahre) für Mütter und 
Väter sowie schwangere Frauen und wer-
dende Väter. 

In Bayern steht hierzu ein vielfältiges An-
gebot unterschiedlicher Leistungsanbieter 
zur Verfügung. Insbesondere die flächen-
deckend vorhandenen rund 180 Erzie-
hungsberatungsstellen, einschließlich Ne-
benstellen und Außensprechstunden,  
bieten Eltern bei allen Fragen der Erzie-
hung, bei Problemen von oder mit Kindern 
und Jugendlichen, aber auch in familiären 

Krisenzeiten qualifizierte Beratung und 
Hilfe an. Unter www.fruehehilfen.bayern.
de ist eine Übersicht zu den Angeboten 
Früher Hilfen in Bayern zu finden. Eine be-
sondere Rolle kommt den Kooperations-
partnern des Gesundheitsbereichs zu, 
wenn es darum geht, Familien möglichst 
frühzeitig zu erreichen und ihnen Hilfe-
möglichkeiten insbesondere der Kinder- 
und Jugendhilfe aufzuzeigen. Sie haben 
eine besondere Schlüsselstellung und sind 
äußerst wichtige Partner im KoKi-Netz-
werk frühe Kindheit. Bei der Umsetzung 
der Bundesfonds Frühe Hilfen gemäß  
§ 3 Absatz 4 des Gesetzes zur Kooperation und 
Information im Kinderschutz wird daher der 
besondere Fokus auf den verstärkten Ein-
satz von Familienhebammen und Famili-
en-Gesundheits- und Kinderkrankenpfle-
ger/-innen in den KoKi-Netzwerken frühe 
Kindheit gelegt. 

Zentraler Ansprechpartner zur Hilfestel-
lung und Unterstützung in belastenden Le-
benssituationen sind die Koordinierenden 
Kinderschutzstellen (KoKi-Netzwerk frü-
he Kindheit) der bayerischen Jugendämter. 
Wesentliche Aufgabe der KoKi-Fachkräfte 
ist die systematische Vernetzung der regi-
onalen Angebote Früher Hilfen und die 
strukturelle Verankerung interdisziplinärer 
Zusammenarbeit zur Stärkung elterlicher 
Erziehungskompetenzen auch und insbe-
sondere in familiären Belastungssituatio-
nen. Sie informieren über Unterstützungs-
angebote von Einrichtungen und Diensten 
sowohl der Kinder- und Jugendhilfe als 
auch anderer Hilfesysteme und vermitteln 
auf Wunsch dorthin. Ziel ist es, Überforde-
rungssituationen von Eltern und andere Ri-
sikofaktoren für die kindliche Entwicklung 
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sowie für das Kindeswohl frühzeitig zu er-
kennen, damit ihnen durch zuverlässige 
und institutionsübergreifende Unterstüt-
zungs- und Hilfeangebote rechtzeitig be-
gegnet werden kann und Schutzfaktoren 
gestärkt werden. Die Leistungen des Ko-
Ki-Netzwerkes sind ein unterstützendes 
Angebot für Eltern. Eine Inanspruchnahme 
erfolgt freiwillig. Neben der Vermeidung 
von Kindeswohlgefährdungen geht es 
 darum, durch die Förderung elterlicher Be-
ziehungs-, Bindungs- und Erziehungskom-
petenzen vor allem auch positive Entwick-
lungschancen für Kinder zu schaffen. Die 
frühzeitige multiprofessionelle Unterstüt-
zung der Eltern bei der Wahrnehmung ih-
res Erziehungsrechts und ihrer Erziehungs-
verantwortung trägt maßgeblich zum 
gesunden Aufwachsen von Kindern bei 
und sichert deren elementaren Rechte wie 
Gesundheit und Leben, Förderung und 
Teilhabe. Frühe Hilfen leisten dadurch ei-
nen wesentlichen Beitrag zur Schaffung 
von mehr Chancen- und Bildungsgerech-
tigkeit. 

Weitere Hilfsangebote:

→ → Kinder- und Jugendhilfe, Hilfen für
→ → Familien, Hilfen für
→ → Schwangerschaft, Hilfen bei

www.kinderschutz.Bayern.de  
www.erziehungsberatung.bayern.de  
www.koki.bayern.de  
www.fruehehilfen.bayern.de

Früherkennung von Krankheiten, 
Gesundheitsuntersuchungen

→ Gesundheitsuntersuchungen 
Versicherte der gesetzlichen → Kranken-
versicherung, haben ab dem 18. Lebens-
jahr grundsätzlich Anspruch auf ärztliche 
Gesundheitsuntersuchungen. Ziel ist es, 
gesundheitliche Risiken und Belastungen 
zu bewerten, bevölkerungsmedizinisch be-
deutsame Erkrankungen zu erkennen und, 
darauf abgestimmt, präventionsorientiert 
zu beraten. Sofern medizinisch angezeigt, 
ist eine Präventionsempfehlung zu ertei-
len. Die Präventionsempfehlung informiert 
über Möglichkeiten und Hilfen zur Verän-
derung gesundheitsbezogener Verhaltens-
weisen, etwa zu Bewegungsangeboten 
und zu Angeboten zur Förderung einer 
ausgewogenen Ernährung. Die Gesund-
heitsuntersuchung umfasst auch die Über-
prüfung des Impfstatus im Hinblick auf die 
Empfehlungen der Ständigen Impfkommis-
sion. 

Für Versicherte, die das 18. Lebensjahr 
vollendet haben, besteht grundsätzlich An-
spruch auf Untersuchungen zur Früherken-
nung von Krebserkrankungen. 

Das Nähere über Inhalt, Art und Umfang 
der Untersuchungen, zu Zielgruppen, Al-
tersgrenzen und Häufigkeit der Untersu-
chungen bestimmt der Gemeinsame Bun-
desausschuss (G-BA) in seinen Richtlinien. 

§ 25 Sozialgesetzbuch V, Richtlinien des Gemein-
samen Bundesausschusses: Gesundheitsuntersu-
chung/Krebsfrüherkennung/Ultraschallscreening/
Bauchaortenaneurysmen und Mutterschaft

https://www.stmas.bayern.de/kinderschutz/
https://www.stmas.bayern.de/erziehungsberatung/stellen/
www.koki.bayern.de
www.fruehehilfen.bayern.de
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 Z  Gesetzliche Krankenkassen

www.patientenportal.bayern.de  
www.g-ba.de/informationen/richtlinien/

→ Kinder- und Jugenduntersuchungen 
In der gesetzlichen Krankenversicherung 
versicherte Kinder und Jugendliche haben 
bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres 
Anspruch auf Untersuchungen zur Früher-
kennung von Krankheiten. Die Untersu-
chungen zielen auf Krankheiten ab, die die 
körperliche oder geistige Entwicklung der 
Kinder und Jugendlichen in nicht geringfü-
gigem Maße gefährden (→ Behinderte 
Kinder, Frühförderung und Frühbehand-
lung). Die Untersuchungen beinhalten die 
Erfassung und Bewertung gesundheitlicher 
Risiken, die Überprüfung der Vollständig-
keit des Impfstatus, eine präventionsorien-
tierte Beratung sowie Informationen zu re-
gionalen Unterstützungsangeboten. 
Sofern medizinisch angezeigt, ist eine Prä-
ventionsempfehlung zu erteilen. 

Der Anspruch auf Gesundheitsuntersu-
chungen umfasst zudem Früherkennungs-
untersuchungen auf Zahn-, Mund- und 
Kieferkrankheiten bis zum 6. Lebensjahr 
des Kindes. 

Das Nähere über Inhalt, Art und Umfang 
der Untersuchungen, zu Altersgrenzen und 
Häufigkeit der Untersuchungen sowie zur 
Ausgestaltung der Präventionsempfehlung 
bestimmt der Gemeinsame Bundesaus-
schuss in seinen Richtlinien. 

§ 26 Sozialgesetzbuch V, Richtlinien des Gemein-
samen Bundesauschusses: zur Früherkennung von 
Krankheiten bei Kindern/Jugendgesundheitsunter-

suchung/Früherkennungsuntersuchung auf Zahn-, 
Mund- und Kieferkrankheiten

 Z  Gesetzliche Krankenkassen 

www.patientenportal.bayern.de  
www.g-ba.de/informationen/richtlinien/

Frühförderung

→ Behinderte Kinder, Frühförderung und 
Frühbehandlung 

www.patientenportal.bayern.de
https://www.g-ba.de/richtlinien/
www.patientenportal.bayern.de
https://www.g-ba.de/richtlinien/


GaStarbeiter

Gastarbeiter

→ Ausländische Arbeitnehmer 

Gebärdensprachdolmetscher, 
Kostenerstattung für

Mit dem Inkrafttreten des Behinderten-
gleichstellungsgesetzes des Bundes und 
dem Bayerischen Behindertengleichstel-
lungsgesetz wurde die Deutsche Gebär-
densprache als eigenständige Sprache an-
erkannt. Den hörbehinderten Menschen 
wurde das Recht zugesprochen, diese 
Sprache im Verwaltungsverfahren zu ver-
wenden. 

Die Bayerische Kommunikationshilfen – 
Verordnung (BayKHV) regelt die 
 Voraussetzungen und den Umfang der 
Kostenerstattung für den Einsatz von 
 Gebärdensprachdolmetschern gegenüber 
Trägern der öffentlichen Gewalt sowie für 
hör- oder sprachbehinderte Eltern nicht 
hör- oder sprachbehinderter Kinder bei 
der Kommunikation mit Kindertagesein-
richtungen und Tagespflegestellen und mit 
der Schule. Danach werden die Kosten zu 
den Sätzen des Justizvergütungs- und -ent-
schädigungsgesetzes (JVEG) erstattet. 

Bayerische Kommunikationshilfen-Verordnung, 
Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz

 Z  Träger öffentlicher Gewalt; Staatsan-
waltschaften, soweit diese ein Verwal-
tungsverfahren durchführen; überörtliche 
Sozialhilfeträger 

Weitere Informationen zur Vermittlung 
von Gebärdensprachdolmetschern oder 
Ausbildung zur Gebärdensprachdolmet-
scherin bzw. zum Gebärdensprachdolmet-
scher bietet das GIB (Gesellschaft: Inklusi-
on: Bildung in Nürnberg auf seiner 
Internetseite. 

www.giby.de  
www.stmas.bayern.de/inklusion/gleich-
stellungsgesetz/index.php#sec7

Geburtshilfe

→ Schwangerschaft und Mutterschaft, 
Leistungen bei 

Gefährliche Arbeiten, Verbot von

→ Jugendarbeitsschutz  
→ Mutterschutz 

Gefangene, Hilfen für

Gefangene und Sicherungsverwahrte wer-
den schon während des Vollzugs der Stra-
fe oder Sicherungsverwahrung auf die spä-
tere Entlassung und Wiedereingliederung 
in die Gesellschaft vorbereitet. Diesem 
Zweck dienen u. a. folgende Hilfen und 
Möglichkeiten: 

Arbeit gegen Arbeitsentgelt, Teilnahme an 
Maßnahmen zur beruflichen Ausbildung 
oder Weiterbildung (→ Ausbildungsförde-
rung) sowie der schulischen Bildung bei 
gleichzeitiger Gewährung einer Ausbil-

www.giby.de
https://www.stmas.bayern.de/inklusion/gleichstellungsgesetz/index.php
https://www.stmas.bayern.de/inklusion/gleichstellungsgesetz/index.php
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dungsbeihilfe, bei besonderem Behand-
lungsbedarf Teilnahme an Sozialtherapie, 
besondere Hilfen zur Entlassung (→ Ent-
lassene Gefangene, Hilfen für). 

Außerdem werden den Gefangenen und 
Sicherungsverwahrten u. a. → Krankenbe-
handlung und Maßnahmen zur Früherken-
nung von Krankheiten (→ Gesundheits-
vorsorge) und Mutterschaftshilfe bei  
→ Schwangerschaft (ausgenommen Mut-
terschaftsgeld) in dem für gesetzlich Kran-
kenversicherte geltenden Umfang ge-
währt. Der Anspruch besteht gegenüber 
der Justizvollzugsanstalt. Ansprüche aus 
einem ggf. weiterbestehenden Versiche-
rungsverhältnis in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung (Versicherung als Rent-
ner, freiwillige Mitgliedschaft) ruhen. In 
der Regel endet aber für Pflichtversicherte 
der gesetzlichen Krankenversicherung das 
Versichertenverhältnis (Wegfall des sozial-
versicherungspflichtigen Arbeitsverhält-
nisses, Beendigung des Bezuges von 
 Arbeitslosengeld). Der Gefangene oder  
Sicherungsverwahrte kann dann, sofern 
Familienangehörige zu versichern sind, für 
die Zeit der Haft seinen Krankenversiche-
rungsschutz durch eine → Freiwillige Ver-
sicherung aufrechterhalten. Ist mit der In-
haftierung oder Unterbringung ein Ende 
der Versicherungspflicht oder der → Fami-
lienversicherung verbunden, setzt sich die 
Versicherung als freiwillige Mitgliedschaft 
fort, wenn das Mitglied nicht innerhalb 
von zwei Wochen nach Hinweis der Kran-
kenkasse über die Austrittsmöglichkeit 
seinen Austritt erklärt. Ein Austritt wird 
aber nur bei Nachweis eines anderweiti-
gen Anspruchs auf Absicherung im Krank-

heitsfall wirksam. Versicherte, die vor der 
Inhaftierung oder Unterbringung gesetz-
lich krankenversichert waren, unterliegen 
nach Haftentlassung der Krankenversiche-
rungspflicht, wenn sie im Krankheitsfall 
nicht anderweitig abgesichert sind. 

Die Zeit des Vollzugs einer Freiheitsstrafe 
oder Sicherungsverwahrung gilt in der  
gesetzlichen → Rentenversicherung und 
→ Knappschaftsversicherung nicht als  
→ Ersatzzeit oder → Anrechnungszeit. 
Der Gefangene oder Sicherungsverwahrte 
ist für die Zeit der Inhaftierung  oder Un-
terbringung auch nicht kraft Gesetzes in 
den Schutz der sozialen Pflegeversiche-
rung einbezogen. Gegen → Arbeitsunfälle 
ist der Gefangene  oder Sicherungsver-
wahrte während der Dauer des Anstalts-
aufenthalts in der gesetzlichen → Unfall-
versicherung versichert. 

Ein Gefangener oder Sicherungsverwahr-
ter, der in der Anstalt Arbeitsentgelt oder 
Ausbildungsbeihilfe erhält, ist in der → Ar-
beitslosenversicherung beitragspflichtig. 
Den über den Beitragsanteil des Gefange-
nen oder Sicherungsverwahrten hinausge-
henden Beitrag trägt das für die Vollzugs-
anstalt zuständige Land. 

Geht der Gefangene oder Sicherungsver-
wahrte im Rahmen eines freien Beschäfti-
gungsverhältnisses einer Arbeit oder be-
ruflichen Bildungsmaßnahme außerhalb 
der Anstalt nach, unterliegt er der Versi-
cherungs- bzw. Beitragspflicht in der Ren-
ten-, Kranken-, Pflege- und Arbeitslosen-
versicherung. Der Anspruch auf 
Leistungen der Gesundheitsfürsorge ge-
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genüber der Justizvollzugsanstalt ruht in 
diesem Fall. 

Artikel 39, 40, 46, 47, 58 – 65, 74 – 84, 145, 
146, 149, 151, 206 Bayerisches Strafvollzugsge-
setz, Artikel 10, 11, 33, 39, 50, 59 – 66 Bayeri-
sches Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetz, 
 Artikel 12, 25, 26, 33, 35, 37 Bayerisches 
 Untersuchungshaftvollzugsgesetz, § 2 Absatz 2, 
§ 27 Absatz 3, § 47 Absatz 6, § 82 Absatz 3,  
§ 128 Absatz 1 Nr. 8 Sozialgesetzbuch VII,  § 1 
Absatz 2, § 20 Sozialgesetzbuch XI,  § 26 Ab-
satz 1 Nr. 4, § 347 Nr. 3 Sozialgesetzbuch III,   
§ 5 Absatz 1 Nr. 13, § 16 Sozialgesetzbuch V

 Z  Vollzugsanstalten; Agenturen für 
 Arbeit; gesetzliche Krankenkassen; Pflege-
kassen; Renten- und Unfallversicherungs-
träger 

Gehaltsfortzahlung bei Mutter-
schaft

→ Mutterschaftsgeld 

Gehaltsfortzahlung im Krank-
heitsfalle und bei Kuren

→ Entgeltfortzahlung

Gemeinsame Servicestellen

→ Menschen mit Behinderung, Hilfen für 

Genetische Beratung

→ Schwangerschaft, Hilfen bei 

Geriatrie

Geriatrie – Altersmedizin

Unter Geriatrie versteht man die Alters-
heilkunde bzw. Altersmedizin. Das ist der 
Zweig der Medizin, der sich mit der Diag-
nose und Therapie von Krankheiten älterer 
Menschen befasst. Eine geriatrische Be-
handlung ist angezeigt bei (biologisch) al-
ten Menschen, wenn gleichzeitig eine oder 
mehrere Erkrankungen (Mulitmorbidität) 
oder auch spezifisch geriatrische Funkti-
onsstörungen, wie Immobilität, Sturzsyn-
drom oder Inkontinenz, vorliegen. Die geri-
atrische Behandlung kann im Kranken haus 
(in einer Akutgeriatrie), in  einer geriatri-
schen Rehabilitationseinrichtung oder zu 
Hause/ambulant erfolgen. 

Die Geriatrie unterscheidet sich von den 
meisten ärztlichen Fachdisziplinen vor al-
lem dadurch, dass nicht nur die aktuelle 
 Erkrankung behandelt wird, sondern dass 
der Patient in seinen gesamten gesund-
heitlichen, sozialen und psychologischen 
Belangen betrachtet wird. Sie bezieht zu-
dem die Angehörigen mit ein. In der Al-
tersmedizin arbeiten die verschiedenen 
Berufsgruppen aus dem ärztlichen, pflege-
rischen und therapeutischen Bereich eng 
zusammen. 

Die Geriatrie setzt sich zum Ziel, den Pati-
enten möglichst lange ein eigenständiges 
Leben im häuslichen und familiären Um-
feld zu ermöglichen. Heimeinweisungen 
und Pflegebedürftigkeit sollen vermieden 
werden. Um den Aufbau der dazu notwen-
digen Versorgungsstrukturen zu fördern, 
hat die Bayerische Staatsregierung ge-
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meinsam mit den Mitgliedern des Kran-
kenhausplanungsausschusses bereits im 
Jahr 1990 ein Geriatriekonzept beschlos-
sen. Das Bayerische Geriatriekonzept hat 
zunächst seinen Schwerpunkt auf die 
Schaffung geriatrischer Rehabilitationsein-
richtungen gelegt.  Ergänzend hat der 
Krankenhausplanungsausschuss 2009 ein 
Fachprogramm Akutgeriatrie verabschie-
det, das die Versorgung älterer Menschen 
im Krankenhaus verbessern soll. Ergänzt 
wird das Angebot um die Leistungen der 
ambulanten Geriatrie (ambulante Rehabili-
tation, hausärztliche Versorgung, etc.). 

 Z  Gesetzliche Krankenkassen 

www.stmgp.bayern.de/ 
gesundheitsversorgung/krankenhaeuser/
altersmedizin/

→ Geriatrie – Akutgeriatrie 
Um der steigenden Anzahl älterer Patien-
tinnen und Patienten im Krankenhaus 
 gerecht zu werden, hat der Krankenhaus-
planungsausschuss im November 2009 ein 
Fachprogramm Akutgeriatrie verabschie-
det. Ergänzend zur bestehenden Rehabili-
tationsstruktur sollen künftig verstärkt 
Akutgeriatrie im Krankenhaus aufgebaut 
werden. Dadurch sollen ältere Menschen, 
die krankenhausbehandlungsbedürftig 
sind, bereits im Krankenhaus eine Versor-
gung erhalten, die an ihre Bedürfnisse an-
gepasst ist. In spezialisierten Einheiten 
(sog. Akutgeriatrie) wird eine Behandlung 
angeboten, die über eine rein organbezo-
gene Therapie hinausgeht und auch weite-
re körperliche, funktionelle oder psychi-
sche Beeinträchtigungen berücksichtigt. 

Um eine hohe Qualität der Behandlung zu 
gewährleisten, stellt das Fachprogramm 
an die Akutgeriatrie personelle, bauliche 
und strukturelle Qualitätsanforderungen. 
So muss zum Beispiel immer ein Geriater 
zu den üblichen Arbeitszeiten auf der Sta-
tion tätig sein. In einer Akutgeriatrie muss 
auch ein multiprofessionelles Team vorge-
halten werden, das sich aus Ärzten, Pflege-
kräfte, verschiedenen Therapeuten und 
dem Sozialdienst zusammensetzt. Um ein 
regional passendes Versorgungsangebot 
zu erreichen, muss die Akutgeriatrie mit 
mindestens einer regionalen geriatrischen 
Rehabilitationseinrichtung kooperieren. 

§ 39 Sozialgesetzbuch V

 Z  Gesetzliche Krankenkassen 

www.stmgp.bayern.de/ 
gesundheitsversorgung/krankenhaueser/
altersmedizin/ 

→ Geriatrie – geriatrische Rehabilitation 
Entsprechend dem sozialpolitischen Grund-
satz „Rehabilitation vor Pflege“ wurde im 
Rahmen des Bayerischen Geriatriekon-
zepts seit 1990 ein flächendeckendes Netz 
an geriatrischen Rehabilitationseinrichtun-
gen aufgebaut. Ältere Menschen erhalten 
in wohnortnahen stationären Einrichtun-
gen unmittelbar im Anschluss an einen 
Krankenhausaufenthalt eine auf ihre 
 Bedürfnisse zugeschnittene altersmedizi-
nische Rehabilitation. 

Mehrere Studien belegen die Nachhaltig-
keit der geriatrischen Rehabilitation in 
Bayern. Sie trägt maßgeblich dazu bei, 

https://www.stmgp.bayern.de/gesundheitsversorgung/krankenhaeuser/altersmedizin/
https://www.stmgp.bayern.de/gesundheitsversorgung/krankenhaeuser/altersmedizin/
https://www.stmgp.bayern.de/gesundheitsversorgung/krankenhaeuser/altersmedizin/
https://www.stmgp.bayern.de/gesundheitsversorgung/krankenhaeuser/altersmedizin/
https://www.stmgp.bayern.de/gesundheitsversorgung/krankenhaeuser/altersmedizin/
https://www.stmgp.bayern.de/gesundheitsversorgung/krankenhaeuser/altersmedizin/
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Wiedereinweisungen in Akutkrankenhäuser 
und die Unterbringung in Pflegeheimen  
zu vermeiden. So hilft die geriatrische Re-
habilitation insbesondere, die Selbststän-
digkeit der Patientinnen und Patienten zu 
steigern. Der Barthel - Index, das Maß  
für die Selbstständigkeit, beträgt bei über 
der Hälfte der aus einer geriatrischen Re-
ha bilitation entlassenen Patienten 75 bis 
100 Pun kte (maximal erreichbar sind  
100 Punkte). Der Grad der Selbstständig-
keit steigt damit durch die Rehabilitations-
behandlung durchschnittlich um 23 Punk-
te. Rund 87 % der regulär entlassenen 
Patientinnen und Patienten können in eine 
Privatwohnung zurückkehren. 94 % hier-
von woh nen auch nach einem halben Jahr 
immer noch dort. 

§ 40 Sozialgesetzbuch V

 Z  Gesetzliche Krankenkassen 

www.stmgp.bayern.de/ 
gesundheitsversorgung/krankenhaueser/
altersmedizin/

Gerichtskosten

→ Arbeitsgerichtsprozess 
→ Prozesskostenhilfe 
→ Sozialgerichtsprozess 
→ Verwaltungsgerichtsprozess 

Geringfügige Beschäftigung  
(sog. Minijob)

Eine geringfügige Beschäftigung oder ge-
ringfügige selbstständige Tätigkeit liegt 

bei vor, wenn das Arbeitsentgelt aus die-
ser Beschäftigung regelmäßig im Monat 
450 € nicht übersteigt. Die wöchentliche 
Arbeitszeit ist nicht maßgebend. Eine sog. 
kurzfristige Beschäftigung liegt vor, wenn 
die Beschäftigung innerhalb eines Kalen-
derjahres auf längstens 23 Monate oder 
70 Arbeitstage nach ihrer Eigenart be-
grenzt zu sein pflegt oder im Voraus ver-
traglich begrenzt ist, es sei denn, dass die 
Beschäftigung berufsmäßig ausgeübt wird 
und ihr Entgelt 450 € übersteigt. Auf das 
Entgelt werden auch → Sachbezüge ange-
rechnet. 

Eine geringfügig entlohnte Beschäftigung 
ist neben einer versicherungspflichtigen 
Hauptbeschäftigung versicherungsfrei (in 
der Arbeitslosen-, Kranken- und Pflegever-
sicherung). Mehrere geringfügig entlohnte 
Beschäftigungen (ohne Hauptbeschäfti-
gung) sind zusammenzurechnen. Werden 
mehrere geringfügig entlohnte Beschäfti-
gungen neben einer Hauptbeschäftigung 
ausgeübt, ist nur eine der geringfügigen 
Beschäftigungen versicherungsfrei (in der 
Arbeitslosen-, Kranken- und Pflegeversi-
cherung). Kurzfristige Beschäftigungen 
werden mit der Hauptbeschäftigung nicht 
zusammengerechnet 

Minijobs, die seit dem 1. Januar 2013  
neu beginnen, werden hingegen versiche-
rungspflichtig in der gesetzlichen Renten-
ver sicherung. Hierdurch erwerben die 
 Be schäftigten Ansprüche auf das volle 
Leistungspaket der Rentenversicherung 
mit vergleichsweise niedrigen eigenen 
 Beiträgen. Da der Arbeitgeber für eine ge-
ringfügig entlohnte Beschäftigung bereits 
den Pauschalbetrag zur Rentenversiche-

https://www.stmgp.bayern.de/gesundheitsversorgung/krankenhaeuser/altersmedizin/
https://www.stmgp.bayern.de/gesundheitsversorgung/krankenhaeuser/altersmedizin/
https://www.stmgp.bayern.de/gesundheitsversorgung/krankenhaeuser/altersmedizin/
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rung in Höhe von 15 % des Arbeitsentgelts 
zahlt, ist nur die geringe Differenz zum 
 allgemeinen Beitragssatz von 18,9 % im  
Jahr 2014 auszugleichen. Das sind 3,9 % 
 Eigenanteil für den Minijobber. Geringfü-
gig entlohnte Beschäftigungsverhältnisse, 
die vor dem 1. Januar 2013 aufgenommen 
wurden, sind auch über diesen Stichtag 
 hinaus versicherungsfrei in der Rentenver-
sicherung, jedoch führt eine Erhöhung des 
regelmäßigen monatlichen Arbeitsentgelts 
auf über 400,00 € (z. B. wegen einer Erhö-
hung des Tariflohns oder der Wochenar-
beitszeit) zur Rentenversicherungspflicht. 

Alternativ zur vollen Rentenversicherungs-
pflicht können sich Minijobber von der 
Versicherungspflicht in der Rentenversi-
cherung befreien lassen. Hierfür muss der 
Beschäftigte dem Arbeitgeber schriftlich 
mitteilen, dass er die Befreiung von der 
Versicherungspflicht wünscht. Dann ent-
fällt der Eigenanteil des Minijobbers und 
nur der Arbeitgeber zahlt den Pauschalbe-
trag zur Rentenversicherung. Hierdurch 
verlieren Minijobber, die nicht anderweitig 
der Versicherungspflicht in der Rentenver-
sicherung unterliegen, die Ansprüche auf 
einen Großteil der Leistungen in der ge-
setzlichen Rentenversicherung. Wer sich 
hingegen nicht befreien lässt, erwirbt 
durch die Beschäftigung vollwertige 
Pflichtbeitragszeiten in der Rentenver-
sicherung. 

Für Arbeitnehmer in (gewerblichen) ge-
ringfügig entlohnten Beschäftigungsver-
hältnissen hat der Arbeitgeber pauschale 
Sozialversicherungsbeiträge  abzuführen: 
13 % an die Krankenversicherung, 15 % an 

die Rentenversicherung. Er hat zudem eine 
Pauschsteuer von 2 % zu entrichten. Zu-
sätzlich wird eine Umlage in Höhe von 
0,84 % zum Ausgleich der Arbeitgeberauf-
wendungen bei Krankheit und Mutter-
schaft sowie 0,15 % Insolvenzgeldumlage 
erhoben. Neben der Meldepflicht bei der 
Minijob - Zentrale als einheitliche Einzugs-
stelle besteht eine Beitragspflicht zur ge-
setzlichen → Unfallversicherung. 

Für in einem Privathaushalt geringfügig 
entlohnte Beschäftigte (→ Haushalts-
scheckverfahren) sind vom Arbeitgeber 
pauschal 5 % an die Krankenkasse, 5 % an 
die Rentenversicherung, 0,84 % zum Aus-
gleich der Arbeitgeberaufwendungen bei 
Krankheit und Mutterschaft sowie eine 
Pauschsteuer von 2 % zu entrichten. Seit 
01.01.2006 wird von der Minijob – Zentra-
le ebenfalls ein Pauschbetrag zur → Un-
fallversicherung in Höhe von 1,6 % einge-
zogen. 

Für die Arbeitnehmer, deren Arbeitsent-
gelt zwischen 450,01 € und 1300 € im 
Monat liegt, gelten die Regelungen des → 
Übergangsbereichs (sog. Midi-Jobs).

§§ 8, 8a, § 249b Sozialgesetzbuch V, §§ 168, 
172, Sozialgesetzbuch VI

 Z  Für die Durchführung des Melde- und 
Beitragswesens bei allen geringfügig ent-
lohnten und kurzfristigen Beschäftigungen 
ist die Minijob - Zentrale bei der Deut-
schen Rentenversicherung Knappschaft-
Bahn-See zuständig. 

www.minijob-zentrale.de

https://www.minijob-zentrale.de/DE/00_home/node.html


GeSamtLeiStunGSbewertunG

Gesamtleistungsbewertung

Beitragsfreie Zeiten, d. h. → Anrechnungs-
zeiten (insbesondere Zeiten der Krankheit 
oder Rehabilitation, Schwangerschaft, Ar-
beitslosigkeit oder Fachschulausbildung), 
→ Ersatzzeiten und → Zurechnungszeiten 
werden in der gesetzlichen → Rentenver-
sicherung nach der Gesamtleistungsbe-
wertung angerechnet und bewertet.  
Entscheidend für die Höhe des Gesamt-
leistungswertes sind die Höhe aller geleis-
teten Beiträge und deren Dichte. 

Liegen Lücken im Versicherungsverlauf 
vor, verringert sich der Gesamtleistungs-
wert entsprechend.

§§ 71 – 74 Sozialgesetzbuch VI

 Z  Gesetzliche Rentenversicherungsträger

www.deutsche-rentenversicherung.de

Gesundheits- und Pflegemedaille

→ Pflege, Auszeichnungen für Verdienste 

Gesundheitsfonds

Zum 01.01.2009 wurde in der gesetzli-
chen Krankenversicherung der Gesund-
heitsfonds eingeführt. Ab diesem Zeit-
punkt wurde für alle Beitragszahler 
unabhängig von der Krankenkasse ein ein-
heitlicher allgemeiner und ein einheitlicher 
ermäßigter Beitragssatz (→ Beiträge zur 
Sozialversicherung) festgesetzt. 

Neben den Beiträgen der Mitglieder, von 
Arbeitgebern und Dritten (z. B. Bundes-
agentur für Arbeit, Rehabilitationsträger) 
fließen in den Gesundheitsfonds für ver-
sicherungsfremde Leistungen zusätzlich 
pauschale Abgeltungszahlungen des Bun-
des.

Jede Krankenkasse erhält aus dem Ge-
sundheitsfonds pauschale Zuweisungen 
für ihre Versicherten. Die Höhe ist vom Al-
ter und Geschlecht der Versicherten sowie 
den unterschiedlichen Risikostrukturen 
abhängig. 

Reichen die Zuweisungen aus dem Fonds 
für den Finanzbedarf einer Krankenkasse 
nicht aus, hat sie in ihrer Satzung die Erhe-
bung eines prozentualen → Zusatzbeitra-
ges zu bestimmen. 

§§ 241 ff., 252 ff., 266 Sozialgesetzbuch V

 Z  Gesetzliche Krankenkassen 

www.patientenportal.bayern.de

Gesundheitsförderung, 
 Krankheitsverhütung

Die gesetzlichen Krankenkassen sind ver-
pflichtet, in ihren Satzungen Leistungen 
zur Verhinderung und Verminderung von 
Krankheitsrisiken (primäre Prävention) so-
wie zur Förderung des selbstbestimmten 
gesundheitsorientierten Handelns der Ver-
sicherten (Gesundheitsförderung) vorzu-
sehen. Die Leistungen sollen insbesondere 
zur Verminderung sozial bedingter sowie 

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Home/home_node.html
www.patientenportal.bayern.de
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geschlechtsbezogener Ungleichheit von 
Gesundheitschancen beitragen. 

Die Leistungen werden erbracht zur ver-
haltensbezogenen Prävention, zur Gesund-
heitsförderung und Prävention in Lebens-
welten für gesetzlich Krankenversicherte 
sowie zur betrieblichen Gesundheitsförde-
rung. 

Der Spitzenverband Bund der Kranken-
kassen hat die Aufgabe, den Präventions-
auftrag zu konkretisieren. Er bestimmt 
 außerdem die Anforderungen und ein ein-
heitliches Verfahren für die Zertifizierung 
von Leistungsangeboten durch die Kran-
kenkassen. 

Die Krankenkassen und ihre Verbände för-
dern Selbsthilfegruppen und -kontaktstel-
len, die sich die Prävention oder Rehabili-
tation von Versicherten bei bestimmten, in 
einem Verzeichnis aufgelisteten Krank-
heitsbildern zum Ziel gesetzt haben, durch 
Zuschüsse. Bei welchen Krankheitsbildern 
eine Förderung möglich ist, legt der Spit-
zenverband Bund der Krankenkassen fest. 

Leistungen der primären Prävention um-
fassen auch Schutzimpfungen. Näheres 
 regelt der Gemeinsame Bundesausschuss 
in seinen Richtlinien auf der Grundlage der 
Empfehlungen der Ständigen Impfkommis-
sion. 

Im Zusammenwirken mit den Zahnärzten 
und den für die Zahngesundheitspflege in 
den Ländern zuständigen Stellen fördern 
die Krankenkassen Maßnahmen zur Er-
kennung und Verhütung von Zahnerkran-
kungen ihrer Versicherten, die das 12. Le-

bensjahr noch nicht vollendet haben, in 
Schulen und Einrichtungen für Menschen 
mit Behinderung mit überproportionalem 
Kariesrisiko der Schülerinnen und Schüler 
bis zum 16. Lebensjahr. Maßnahmen wer-
den vorrangig in Gruppen, vor allem in Kin-
dergärten und Schulen, durchgeführt und 
erstrecken sind insbesondere auf die Un-
tersuchung der Mundhöhle, Erhebung des 
Zahnstatus, Zahnschmelzhärtung, Ernäh-
rungsberatung und Mundhygiene. Für Kin-
der mit besonders hohem Kariesrisiko sind 
spezielle Programme zu entwickeln (Grup-
penprophylaxe). Versicherte, das 6., aber 
noch nicht das 18. Lebensjahr vollendet 
haben, können sich zur Verhütung von 
Zahnerkrankungen einmal in jedem Kalen-
derhalbjahr zahnärztlich untersuchen las-
sen (Individualprophylaxe) → Jugendzahn-
pflege. 

Versicherte, denen ein Pflegegrad zuge-
ordnet wurde, und Menschen mit Behinde-
rung mit Anspruch auf Leistungen zur Ver-
hütung von Zahnerkrankungen. 

Versicherte haben außerdem Anspruch 
auf ärztliche Behandlung und Versorgung 
mit Arznei-, Verband-, Heil- und Hilfsmit-
teln, wenn diese notwendig sind, eine 
Schwächung der Gesundheit, die in abseh-
barer Zeit voraussichtlich zu einer Krank-
heit führen würde, zu beseitigen, einer 
 Gefährdung der gesundheitlichen Ent-
wicklung eines Kindes entgegenzuwirken, 
Krankheiten zu verhüten oder deren Ver-
schlimmerung zu vermeiden oder Pflege-
bedürftigkeit zu vermeiden. Reichen am-
bulante Maßnahmen nicht aus, kann die 
ambulante Vorsorge in anerkannten 
 Kurorten erfolgen. Reicht dies ebenfalls 
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nicht aus, kann eine stationäre Vorsorge-
maßnahme in einer Vorsorgeeinrichtung, 
für Mütter und Väter auch in Einrichtung 
des Müttergenesungswerkes oder einer 
gleichartigen Einrichtung (→ Kuren) er-
bracht werden. 

§§ 20 – 23 Sozialgesetzbuch V

 Z  Gesetzliche Krankenkassen 

www.patientenportal.bayern.de

Gesundheitshilfe, vorbeugende

→ Früherkennung von Krankheiten, 
 Gesundheitsuntersuchungen 
→ Kuren 
→ Sozialhilfe 

Gesundheitskarte, elektronische

→ Elektronische Gesundheitskarte 

Gesundheitsschutz am Arbeits-
platz

→ Arbeitsschutz 

Gesundheitsuntersuchungen

→ Früherkennung von Krankheiten, 
 Gesundheitsuntersuchungen 

Gesundheitsversicherung

Aufgrund der Gesundheitsreform 2007 
(GKV - Wettbewerbsstärkungsgesetz – 
GKV - WSG) werden alle Bürgerinnen und 
Bürger, die keinen anderweitigen Anspruch 
auf Absicherung im Krankheitsfall haben, 
verpflichtet, eine Krankenversicherung 
 abzuschließen. Wer den Versicherungs-
schutz verloren hat, kehrt in seine letzte 
Versicherung zurück. Dies gilt sowohl für 
die gesetzliche → Krankenversicherung, 
als auch für die private Krankenversiche-
rung. Wer weder gesetzlich noch privat 
versichert war, wird in dem System versi-
chert, dem er oder sie aufgrund der zuletzt 
ausgeübten Tätigkeit zuzuordnen ist. Wer 
z. B. Arbeiter oder Angestellter war, kann 
sich in der gesetzlichen → Krankenversi-
cherung versichern. Selbstständige, die 
bisher nicht gesetzlich krankenversichert 
waren, haben Zugang zur privaten Kran-
kenversicherung. 

In der gesetzlichen → Krankenversiche-
rung gilt die Versicherungspflicht bereits 
seit dem 01.04.2007. Anderweitige Absi-
cherungen im Krankheitsfall (z. B. bei Be-
zug von laufenden Sozialleistungen durch 
die Träger der → Sozialhilfe, Anspruch auf 
Krankenversorgung nach den Entschädi-
gungsgesetzen) schließen die Versiche-
rungspflicht aus. 

Ehemalige Versicherte der privaten Kran-
kenversicherung, die ohne Versicherungs-
schutz sind, können seit 01.07.2007 in die 
private Krankenversicherung zurück-
kehren. Die Versicherung erfolgt zunächst 
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im Standardtarif der privaten Krankenver-
sicherung. Zum 01.01.2009 gilt auch im 
Bereich der privaten Krankenversicherung 
die Pflicht, eine Versicherung abzuschlie-
ßen. Zum gleichen Zeitpunkt müssen die 
privaten Versicherer einen Basistarif anbie-
ten, in dem die Leistungen denen der ge-
setzlichen Krankenversicherung vergleich-
bar sind. Die Versicherung ist ohne 
Gesundheitsprüfung durchzuführen. 

Bislang nicht versicherten Personen wurde 
bis 31.12.2013 einmalig der Zugang zur 
gesetzlichen oder privaten Krankenversi-
cherung erleichtert. Für Personen, die 
trotz Versicherungspflicht in der gesetzli-
chen Krankenversicherung (GKV) diesen 
Stichtag für die Meldung verstreichen lie-
ßen, hat der GKV-Spitzenverband Rege-
lungen zur angemessenen Ermäßigung der 
Beitragsschulden für den Zeitraum seit 
Eintritt der Versicherungspflicht bis zur 
Meldung bei der Krankenkasse (Nacher-
hebungszeitraum) getroffen. Vorausset-
zung für eine Ermäßigung ist, dass der Be-
troffene im Nacherhebungszeitraum keine 
Leistungen in Anspruch genommen hat. 
Für eine Beitragsermäßigung muss der 
Nacherhebungszeitraum mehr als drei 
Monate umfassen. Seit 01.08.2013 gilt für 
alle Beitragsrückstände ein einheitlicher 
Säumniszuschlag in Höhe von 1 %. 

Versicherte der PKV, die den Stichtag 
31.12.2013 für die Meldung verstreichen 
ließen, haben bei verspätetem Abschluss 
eines Krankenversicherungsbeitrages ei-
nen einmaligen Prämienzuschlag zu ent-
richten, dessen Höhe sich an der Dauer 
der Nichtversicherung orientiert. 

 Z  Gesetzliche Krankenkassen; Private 
Krankenversicherungsunternehmen 

Gesundheitsvorsorge

Versicherte der gesetzlichen → Kranken-
versicherung haben Anspruch auf Leis-
tungen zur Verhütung von Krankheiten  
(→ Gesundheitsförderung, Krankheitsver-
hütung) sowie auf Leistungen zur Früher-
kennung von Krankheiten (→ Früherken-
nung von Krankheiten, Leistungen zur). 
Werdende Mütter haben Anspruch auf 
Untersuchungen zur Schwangerenvorsor-
ge im Rahmen der Leistungen bei Schwan-
gerschaft und Mutterschaft (→ Schwan-
gerschaft und Mutterschaft, Leistungen 
bei) und unabhängig von einer Mitglied-
schaft bei einer gesetzlichen Krankenkas-
se auf → Mütterberatung. 

Vorsorgemaßnahmen werden auch von 
der → Sozialhilfe oder der → Kriegsopfer-
fürsorge im Rahmen der „vorbeugenden 
Hilfe“ gewährt, sofern die allgemeinen Vo-
raussetzungen für die Gewährung von So-
zialhilfe oder Kriegsopferfürsorge gegeben 
sind. Die Sozialhilfe übernimmt auch die 
Kosten für notwendige Erholungsmaßnah-
men. 

§§ 20 ff. Sozialgesetzbuch V, § 24d Sozialgesetz-
buch V, § 8 Zweites Gesetz über die Krankenver-
sicherung der Landwirte, § 47 Sozialgesetzbuch 
XII, §§ 10 Absatz 6, 27d Absatz 2 Bundesver-
sorgungsgesetz in Verbindung mit § 47 Sozialge-
setzbuch XII
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 Z  Gesetzliche Krankenkassen; Sozialhil-
feverwaltungen und Kriegsopferfürsorge-
stellen bei den Landratsämtern und kreis-
freien Städten; Zentrum Bayern Familie 
und Soziales - Hauptfürsorgestelle 

www.patientenportal.bayern.de

Gewalttaten, Opfer von

Personen, die durch einen vorsätzlichen 
und rechtswidrigen tätlichen Angriff auf 
ihre Person oder mittelbar durch einen sol-
chen Angriff auf einen Dritten einen 
 Gesundheitsschaden erleiden, erwerben 
einen Anspruch auf Entschädigung. Stirbt 
ein Verletzter an den Folgen der Gewalt-
tat, haben auch seine Hinterbliebenen ei-
nen Anspruch. Einem tätlichen Angriff ste-
hen Straftaten gleich, die durch Gift oder 
gemeingefährliche Mittel (z. B. in verbre-
cherischer Absicht herbeigeführte Über-
schwemmungen, Brandstiftungen oder 
Seuchen) verübt werden. 

Keine Ansprüche auf Entschädigung ent-
stehen, wenn die Verletzung fahrlässig 
herbeigeführt wurde, der Verletzte die 
Schädigung selbst verursacht hat und bei 
Folgen von Straßenverkehrsdelikten. 

Art und Höhe der Leistungen entsprechen 
den Hilfen für → Kriegsopfer.

Gesetz über die Entschädigung für Opfer von 
 Gewalttaten – OEG

 Z  Zentrum Bayern Familie und Soziales 
– Versorgungsamt; Zentrum Bayern Fami-
lie und Soziales – Hauptfürsorgestelle 

www.zbfs.bayern.de

Gewerbeärztlicher Dienst

Der Gewerbeärztliche Dienst in Bayern ist 
den Gewerbeaufsichtsämtern der bayeri-
schen Bezirksregierungen angegliedert. 
Die dort beschäftigten Gewerbeärzte sind 
Fachärzte für Arbeitsmedizin. Der Gewer-
beärztliche Dienst ist zuständig für den 
medizinischen Arbeitsschutz. 

Zum Schutz der Arbeitnehmer vor gesund-
heitlichen Gefährdungen am Arbeitsplatz 
gehören zu den wesentlichen Aufgaben 
des Gewerbeärztlichen Dienstes die Kont-
rolle der Arbeitsschutzorganisation im Un-
ternehmen und die Beratung von Unter-
nehmern, Betriebsärzten, Beschäftigten, 
Fachkräften für Arbeitssicherheit und Per-
sonalvertretungen in allen Fragen des me-
dizinischen Arbeitsschutzes. 

Der Gewerbeärztliche Dienst überwacht 
den Arbeitsschutz durch Arbeitsplatz- und 
Betriebsbesichtigungen.

Außerdem obliegt dem Gewerbeärzt-
lichen Dienst

→  die Mitwirkung im technischen und 
 sozialen → Arbeitsschutz

→  die Durchführung von Schwerpunktak-
tionen

→  die Mitwirkung im Berufskrankheiten- 
Feststellungsverfahren der gesetzlichen 
Unfallversicherungsträger

→  die Mitwirkung bei der Feststellung 
notwendiger Leistungen für behinde-
rungsgerechte Einrichtungen eines von 

www.zbfs.bayern.de
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einem Schwerbehinderten zu überneh-
menden Arbeits- und Ausbildungsplat-
zes gemäß § 27 Schwerbehindertenaus-
gleichsabgabeverordnung

 Z  Gewerbeärztlicher Dienst im Gewer-
beaufsichtsamt bei den Regierungen von 
Schwaben, Oberfranken, Oberbayern, 
Mittelfranken, Oberpfalz und Unterfran-
ken. Die Gewerbeärztlichen Dienste sind 
fachlich der Abteilung Arbeit, berufliche 
Bildung und Arbeitsschutz im Bayerischen 
Staatsministerium für Familie, Arbeit und 
Soziales unterstellt.  

Gewerbeaufsicht

Gewerbeaufsichtsämter

Die bayerischen Gewerbeaufsichtsämter 
sind als staatliche Behörden den Bezirksre-
gierungen angegliedert. Als eigenständige 
fachliche Einheit sind sie direkt dem Regie-
rungspräsidium unterstellt. Das „Institut 
für Arbeitsschutz und Produktsicherheit; 
umweltbezogener Gesundheitsschutz“ am 
Landesamt für Gesundheit und Lebens-
mittelsicherheit unterstützt insbesondere 
durch Serviceleistungen die Bayerische 
Gewerbeaufsicht. 

Die Bayerische Gewerbeaufsicht hat ein 
breites Aufgabenspektrum, das vom Ge-
sundheitsschutz am Arbeitsplatz bis zu 
Verbraucherschutzthemen, wie der Pro-
dukt- und Chemikaliensicherheit reicht. 

Das Aufgabenspektrum lässt sich in fol-
gende Gebiete untergliedern:

→ Arbeitsschutz (Gesundheit am Arbeits-
platz)

→  Verhütung von → Arbeitsunfällen sowie 
Vermeidung von berufsbedingten Er-
krankungen bzw. Berufskrankheiten

→  Weiterentwicklung eines systemischen 
→ Arbeitsschutzes in den Unternehmen

→  Schutz besonderer Personengruppen 
wie z. B. → Schwangere und → Jugend-
liche

→  Überwachung der Arbeitszeiten von Ar-
beitnehmern sowie der → Lenk- und 
Ruhezeiten von Berufskraftfahrern.

„Arbeitsschutz“ bedeutet, die Gesundheit 
der Beschäftigten bei der Arbeit zu schüt-
zen und wirksam zu fördern. Der Aufga-
benbereich ist äußerst vielfältig und reicht 
vom sicheren Betrieb von Maschinen und 
Anlagen über die Errichtung und den siche-
ren Betrieb von Arbeitsstätten und Ar-
beitsplätzen bis hin zu Fragen der → Ar-
beitszeitgestaltung und → Arbeitsmedizin. 
Die Bayerische Gewerbeaufsicht über-
wacht, ob die Unternehmen ihren Ver-
pflichtungen zum → Arbeitsschutz nach-
kommen, berät die Unternehmer, setzt 
wenn notwendig staatliches Recht durch 
und sanktioniert Verstöße. Dabei agiert 
sie stets als faires und offenes Gegenüber. 

Aufgrund der hohen Kosten, die ein unzu-
reichender → Arbeitsschutz für die Syste-
me verursacht, hat diese Aufgabe neben 
der menschlichen auch eine wirtschaftli-
che Dimension. Eine der Lösungen, die die 
Bayerische Gewerbeaufsicht zur Bewälti-
gung dieser Probleme bietet, ist das → Ar-
beitsschutzmanagementsystem OHRIS. 
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Zu den Aufgaben der Gewerbeaufsicht ge-
hört deshalb auch die Beratung bayeri-
scher Unternehmen bei der Einführung 
dieses Arbeitsschutzmanagementsystems 
auf der Grundlage des → Arbeitsschutz-
managementsystem-Konzepts OHRIS, die 
Prüfung des Systems und dessen Zertifi-
zierung. 

Produktsicherheit und umweltgerechte 
Gestaltung

→  Schutz der Verbraucher vor unsicheren 
Produkten

→  Einhaltung von Anforderungen an die 
Energieeffizienz und Energieverbrauchs-
kennzeichnung von Produkten

→  Gewährleistung gleicher Wettbewerbs-
bedingungen durch einheitliche Anfor-
derungen an heimische und Importpro-
dukte

→  Freier Warenverkehr in der Europäi-
schen Union

Produkte vom Haarfön bis zur kompletten 
Fertigungsstraße für Fabriken müssen ver-
schiedensten Sicherheits- und Energieeffi-
zienzstandards genügen, wenn sie in Euro-
pa verkauft und betrieben werden sollen. 
Die Bayerische Gewerbeaufsicht kontrol-
liert im Rahmen ihrer Marktaufsichtsfunk-
tion im Zusammenwirken mit den anderen 
Bundesländern und Staaten der EU syste-
matisch die Einhaltung dieser Standards 
und sorgt dafür, dass unsichere Produkte 
vom Markt genommen oder nachgebes-
sert werden. Bayerische Unternehmen be-
rät die Gewerbeaufsicht bei der Einhaltung 
der einschlägigen Vorschriften und stärkt 
sie damit im Wettbewerb. 

Chemikaliensicherheit

→  Schutz von Mensch und Umwelt vor 
Gefahren durch Chemikalien

→  sicherer Chemikalienhandel
→  Prävention durch Kennzeichnung der 

Gefahren von Chemikalien

Chemikalien sind fester Bestandteil un-
seres Alltags – sowohl am Arbeitsplatz als 
auch im privaten Bereich. Die Bayerische 
Gewerbeaufsicht sorgt u. a.  für die Einhal-
tung der notwendigen Schutzmaßnahmen 
beim Umgang mit Chemikalien am Arbeits-
platz. Für alle Bürger kontrolliert sie die 
richtige Einstufung und Kennzeichnung 
von Chemikalien, auch unter Verbraucher-
schutzgesichtspunkten, und überwacht 
den Handel mit bestimmten Chemikalien. 
Sie sorgt für die Durchsetzung der diver-
sen Verbote verschiedenster Stoffe wie 
z. B. Asbest oder ozonschichtschädigende 
Gase. Eine wichtige Aufgabe ist auch die 
Überwachung der Schädlingsbekämpfung 
mit Chemikalien. 

Gefahrenschutz

→  Schutz der Bevölkerung vor Gefahren 
durch technische Anlagen

→  Schutz der Patienten vor Gefährdungen 
beim Betrieb von Medizingeräten

→  Überwachung des Umgangs mit Spreng-
stoffen und pyrotechnischen Gegen-
ständen

→  Überwachung des Transportsgefähr-
licher Güter

Viele Aktivitäten der Bayerischen Gewer-
beaufsicht dienen dem Schutz der Bevöl-
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kerung insgesamt. Technische Anlagen,  
deren sicheren Betrieb die Bayerische Ge-
werbeaufsicht überwacht, stellen nicht nur 
ein Risiko für die Arbeitnehmer dar, son-
dern würden im Falle einer Störung häufig 
auch die Umgebung in Mitleidenschaft zie-
hen. Darum nutzen die Kontrollen der Bay-
erischen Gewerbeaufsicht allen Bürgerin-
nen und Bürgern. Die Bayerische 
Gewerbeaufsicht kontrolliert außerdem 
den Umgang mit Sprengstoffen und 
 pyrotechnischen Gegenständen wie z. B. 
Feuerwerksartikeln und Airbags. Ferner 
überwacht sie die Einhaltung der Betriebs-
vorschriften für medizinische Geräte wie 
Röntgeneinrichtungen. Schließlich kontrol-
liert sie in die Einhaltung der Transportvor-
schriften die für gefährliche Güter gelten. 

www.gewerbeaufsicht.bayern.de 

Gleichstellung von Frauen und 
Männern

Frauen und Männer sind gleichberechtigt. 
Der Staat fördert die tatsächliche Durch-
setzung der Gleichberechtigung von Frau-
en und Männern und wirkt auf die Beseiti-
gung bestehender Nachteile hin. 

Trotz rechtlicher Gleichstellung von Frau-
en und Männern und der günstigen Le-
benssituation in Bayern haben Frauen 
noch immer in bestimmten Bereichen 
deutliche Nachteile – in Deutschland und 
in Bayern. So sind Frauen zum Beispiel in 
Führungspositionen in der Arbeitswelt, der 
Politik und der Gesellschaft erheblich un-
terrepräsentiert, im Erwerbsleben vielfach 

immer noch benachteiligt und haben vor 
allem nach einer Familienphase erheblich 
geringere Einkommen und Renten als 
Männer. Auf der anderen Seite sind Män-
ner – vielfach entgegen ihren Wünschen – 
im Bereich der Familienarbeit und Kinder-
erziehung wenig präsent und selten in 
sozialen Berufen anzutreffen. Für eine 
partnerschaftliche Lebensgestaltung ist es 
wichtig, dass sich Frauen und Männer ver-
stärkt in Bereiche einbringen (können), 
die bisher vorwiegend dem anderen Ge-
schlecht vorbehalten sind oder von diesem 
gewählt wurden. 

Das Ziel bayerischer Gleichstellungspolitik 
ist, die Rahmenbedingungen dafür zu 
schaffen, dass Frauen und Männer bei ih-
rer persönlichen Lebensgestaltung in allen 
Lebensbereichen zwischen mehreren 
Möglichkeiten auswählen können. Bayern 
setzt vor allem auf Bewusstseinswandel in 
der Gesellschaft, Motivation zur Verwirkli-
chung der Chancengerechtigkeit und Sen-
sibilisierung für bestehende Benachteili-
gungen. 

Bei den Schwerpunkten der bayerischen 
Gleichstellungspolitik handelt es sich um

→  Vereinbarkeit von Familie und Erwerbs-
tätigkeit 

→  Geschlechtersensible Sichtweise/Gen-
der Mainstreaming 

→  Chancengerechtigkeit im Erwerbsleben
→  Öffentlichkeitsarbeit und 

 Veranstaltungen
→  Differenzierungen bei den Renten
→  Differenzierungen im Bereich der 

 Gesundheit

www.gewerbeaufsicht.bayern.de
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→  → Pflege von Angehörigen 
→  Mobbing und sexuelle Belästigung
→  Gewaltschutz.

Artikel 118 Absatz 2 Bayerische Verfassung

www.stmas.bayern.de/gleichstellung/ 
index.php

Gratifikation

Arbeitnehmer können neben dem Arbeits-
entgelt bei besonderen Anlässen (z. B. 
Weih nachten, Geschäfts- und Dienstjubilä-
en) Gratifikationen erhalten. Diese sind 
Anerkennung für tatsächlich erbrachte Ar-
beitsleistung und/oder eine Belohnung für 
vergangene/künftige Betriebstreue. Ein 
Rechtsanspruch besteht nur dann, wenn 
die Gratifikation einzelvertraglich (→ Ar-
beitsverhältnis), durch → Tarifvertrag, 
durch Betriebsvereinbarung festgelegt 
oder  durch sog. „betriebliche Übung“ ge-
währt worden ist. 

Rückzahlungsklauseln werden von der 
Rechtsprechung nur anerkannt, wenn der 
Arbeitnehmer hierdurch nicht unzumutbar 
gebunden wird. 

Ein Rückzahlungsanspruch ist dagegen 
stets unzulässig für Zahlungen, die allein 
als Anerkennung für geleistete Dienste in 
der Vergangenheit erbracht wurden (Gra-
tifikation mit reinem Entgeltcharakter, z. B. 
13. Monatsgehalt). 

 Z  Arbeitgeber; Gewerkschaften; (→ Be-
ratungshilfe), Information auch durch Ein-
sicht in → Tarifverträge (Tarifauskünfte) 

Grundrente

→ Kriegsopferrente 

Grundsicherung für Arbeit-
suchende (Arbeitslosengeld II, 
Sozialgeld)

Anspruchsberechtigung

Erwerbsfähige Personen zwischen 15 Jah-
ren und der maßgeblichen Altersgrenze 
der gesetzlichen Rentenversicherung 
 (derzeit zwischen 65 und 67 Jahren) mit 
gewöhnlichem Aufenthalt in der Bundes-
republik Deutschland, die ihren Lebensun-
terhalt und den Lebensunterhalt der mit 
ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden 
Angehörigen nicht oder nicht ausreichend 
aus eigenen Kräften und Mitteln bestrei-
ten können, erhalten Arbeitslosengeld II. 
Ihre nicht erwerbsfähigen Familienangehö-
rigen erhalten Sozialgeld. Erwerbsfähig ist, 
wer in der Lage ist, unter den üblichen Be-
dingungen des Arbeitsmarktes mindestens 
3 Stunden täglich erwerbstätig zu sein. 

Keine Grundsicherung für Arbeitsuchende 
erhalten grundsätzlich Ausländer in den 
ersten 3 Monaten ihres Aufenthaltes, 
wenn sie weder Arbeitnehmer/→ Selbst-
ständige sind noch (z. B. aufgrund einer 
mindestens einjährigen Tätigkeit als Ar-
beitnehmer oder Selbstständige in der 
Bundesrepublik Deutschland) wie ein Ar-
beitnehmer/Selbstständiger freizügigkeits-
berechtigt sind. Der Leistungsausschluss 
für die ersten 3 Monate gilt grundsätzlich 
nicht für Ausländer, die einen Aufenthalts-
titel aus völkerrechtlichen, humanitären 

https://www.stmas.bayern.de/gleichstellung/index.php
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oder politischen Gründen besitzen. 

Zudem sind folgende Ausländer von der 
Grundsicherung für Arbeitsuchende aus-
geschlossen:

→  Ausländer, die kein Aufenthaltsrecht ha-
ben (also nicht erwerbstätige Personen 
ohne materielles Freizügigkeits- oder 
Aufenthaltsrecht),

→  Ausländer, deren Aufenthaltsrecht sich 
allein aus dem Zweck der Arbeitsuche 
ergibt und

→  Ausländer, deren Aufenthaltsrecht sich 
unmittelbar oder abgeleitet von ihren 
Kindern nur aus dem Recht zum allge-
meinen Schul- oder Ausbildungsbesuch 
ergibt und jeweils ihre Familienangehö-
rigen. 

Allerdings können diese Ausländer und 
ihre Familienangehörigen Grundsicherung 
für Arbeitsuchende erhalten, wenn sie seit 
ihrer Anmeldung bei der zuständigen Mel-
debehörde mindestens 5 Jahre ihren ge-
wöhnlichen Aufenthalt in Deutschland ha-
ben (Verfestigung des Aufenthalts) und 
die Ausländerbehörde den Verlust des 
Freizügigkeitsrechts nicht festgestellt hat. 

Von der Grundsicherung für Arbeitsuchen-
de sind auch Leistungsberechtigte nach 
dem Asylbewerberleistungsgesetz ausge-
schlossen.

Leistungen

Die Leistungen der Grundsicherung für Ar-
beitsuchende umfassen zum einen Leis-
tungen zur Sicherung des Lebensunterhal-

tes und zum anderen Leistungen zur 
Eingliederung in Arbeit. 

Leistungen zur Sicherung des Lebens-
unterhaltes

Die Leistungen zur Sicherung des Lebens-
unterhaltes werden in Form von laufenden 
und einmaligen Leistungen gewährt. Die 
im Einzelfall zu gewährende Hilfe wird um 
das anzurechnende Einkommen und Ver-
mögen gekürzt. 

Laufende Leistungen

Regelbedarfe und Bedarfe für Unterkunft 
und Heizung: Die laufende Hilfe setzt sich 
grundsätzlich zusammen aus dem Regel-
bedarf und den tatsächlichen Kosten für 
Wohnung (z. B. Miete oder Schuldzins bei 
selbst bewohntem Wohneigentum) und 
Heizung, soweit diese angemessen sind. 
Der Regelbedarf beträgt für Personen, die 
alleinstehend oder alleinerziehend sind 
oder deren Partner minderjährig ist, mo-
natlich 424 €. Haben zwei Partner das 18. 
Lebensjahr vollendet, beträgt der Regelbe-
darf jeweils 382 €. Volljährige bis zur Voll-
endung des 25. Lebensjahres ohne eigenen 
Haushalt, die nicht volljährige Partner sind, 
erhalten 339 €. Kinder bis zur Vollendung 
des 6. Lebensjahres erhalten 245 €, ab Be-
ginn des 7. bis zur Vollendung des 14. Le-
bensjahres 302 € und ab Beginn des 15. 
bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres 
322 €. Unverheiratete Kinder, die ohne Zu-
sicherung des kommunalen Trägers umzie-
hen, insbesondere bei ihren Eltern auszie-
hen, erhalten bis zur Vollendung des 25. 
Lebensjahres ebenfalls 339 €. 
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Mehrbedarfe: Bestimmten Personen (z. B. 
werdenden Müttern nach der 12. Schwan-
gerschaftswoche, Alleinerziehenden, be-
hinderten Leistungsberechtigten) wird ein 
Mehrbedarfszuschlag von 17 bis 60 % des 
maßgeblichen Regelbedarfs gewährt. 
 Personen, die aus medizinischen Gründen 
einer kostenaufwändigen Ernährung 
 bedürfen, erhalten einen Mehrbedarf in 
angemessener Höhe. 

Mehrbedarf für unabweisbaren, laufenden 
Bedarf: Leistungsberechtigte erhalten ei-
nen Mehrbedarf, soweit im Einzelfall ein 
unabweisbarer, laufender, nicht nur einma-
liger besonderer Bedarf besteht. Der 
Mehrbedarf ist unabweisbar, wenn er ins-
besondere nicht durch die Zuwendungen 
Dritter sowie unter Berücksichtigung von 
Einsparmöglichkeiten der Leistungsbe-
rechtigten gedeckt ist und seiner Höhe 
nach erheblich von einem durchschnittli-
chen Bedarf abweicht. 

Mehrbedarf für die dezentrale Erzeugung 
von Warmwasser: Wird Warmwasser 
durch direkt in der Unterkunft installierte 
Vorrichtungen erzeugt und sind diese Kos-
ten daher nicht in den Kosten für Unter-
kunft und Heizung enthalten wird ein 
Mehrbedarf anerkannt. Dieser beträgt für 
jede im Haushalt lebende leistungsberech-
tigte Person 2,3 % des Regelbedarfs in 
Höhe von 424 €, 382 € oder 339 €, 1,4 % 
des Regelbedarfs in Höhe von 322 €, 1,2 % 
des Regelbedarfs in Höhe von 302 €, 0,8 % 
des Regelbedarfs in Höhe von 245 €.

Sozialversicherungsschutz: Bezieher von 
Leistungen der Grundsicherung für Ar-

beitsuchende werden grundsätzlich in der 
gesetzlichen → Krankenversicherung 
pflichtversichert, wenn für sie nicht die 
Versicherung im Rahmen einer Familien-
versicherung möglich ist. Sie erhalten eine 
→ Krankenversichertenkarte und Leistun-
gen direkt von der Krankenversicherung. 
Die → Beiträge werden vom zuständigen 
Träger der Grundsicherung für Arbeitsu-
chende getragen. Leistungsbezieher, die 
von der Versicherungspflicht in der gesetz-
lichen Krankenversicherung befreit sind, 
erhalten einen Zuschuss zu den Beiträgen 
für eine freiwillige Krankenversicherung. 
Die → Beiträge zur gesetzlichen → Pflege-
versicherung werden ebenfalls vom zu-
ständigen Träger der Grundsicherung für 
Arbeitsuchende getragen. Zeiten des Be-
zuges von Arbeitslosengeld II können in 
der Rentenversicherung als → Anrech-
nungszeiten berücksichtigt werden. 

Einmalige Leistungen

Einmalige Leistungen werden für die 
Erstausstattung der Wohnung einschließ-
lich der Haushaltsgeräte, für Erstausstat-
tung für Bekleidung sowie für die Erstaus-
stattung bei Schwangerschaft und Geburt 
und für die Anschaffung und Reparaturen 
von orthopädischen Schuhen, Reparaturen 
von therapeutischen Geräten und Ausrüs-
tungen sowie die Mieten von therapeuti-
schen Geräten erbracht. Für sie gelten die 
gleichen Voraussetzungen wie bei den lau-
fenden Leistungen (aktueller Bedarf, keine 
Möglichkeit der Selbsthilfe, keine Hilfe von 
Dritten). Einmalige Hilfen können auch Hil-
febedürftigen gewährt werden, die keine 
laufende Hilfe erhalten. 
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Leistungen für Bildung und Teilhabe

→ Bildung und Teilhabe, Leistungen für

Leistungen zur Eingliederung

Darüber hinaus sind sogenannte Eingliede-
rungsleistungen vorgesehen, die die (Wie-
der-)Eingliederung der Hilfebedürftigen 
entsprechend dem Grundsatz „Fördern 
und Fordern“ unterstützen. Zur Verfügung 
steht grundsätzlich das Eingliederungsinst-
rumentarium des Dritten Buches Sozialge-
setzbuch (→ Arbeitsförderung). Es gibt 
aber auch spezifische Instrumente des 
 Sozialgesetzbuches II wie z. B. das → Ein-
stiegsgeld. Entsprechende Beratung und 
Unterstützung bietet das zuständige Job-
center an. 

Sozialgesetzbuch II

 Z  Jobcenter 

www.stmas.bayern.de/grundsicherung/
index.php

Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung

Die Grundsicherung im Alter und bei Er-
werbsminderung nach dem IV. Kapitel des 
Sozialgesetzbuch XII springt – unabhängig 
von einer vorherigen Beitragszahlung zur 
→ Rentenversicherung – immer dann ein, 
wenn die → Rente und das sonstige Ein-
kommen und Vermögen nicht für den Le-
bensunterhalt ausreichen. Anspruch auf 
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs-
minderung haben bei bestehender Bedürf-

tigkeit ältere und dauerhalt voll erwerbsge-
minderte Personen mit gewöhnlichem 
Aufenthalt im Inland. Leistungsberechtigt 
wegen Alters sind Personen, die die maß-
gebliche Altersgrenze in der gesetzlichen 
Rentenversicherung bereits erreicht haben 
(derzeit zwischen 65 und 67 Jahren). Da-
neben erhalten Personen, die das 18. Le-
bensjahr bereits vollendet, jedoch noch 
nicht die Altersgrenze erreicht haben, 
Grundsicherungsleistungen, wenn sie dau-
erhaft voll erwerbsgemindert sind. Eine 
dauerhafte volle Erwerbsminderung liegt 
immer dann vor, wenn das Leistungsver-
mögen wegen Krankheit oder Behinde-
rung vermindert ist, so dass man auf nicht 
absehbare Zeit außerstande ist, unter den 
üblichen Bedingungen des allgemeinen Ar-
beitsmarktes mindestens 3 Stunden täg-
lich erwerbstätig zu sein (→ Erwerbsmin-
derungsrente). 

Die Leistung entspricht der Höhe nach der 
Hilfe zum Lebensunterhalt (→ Lebensun-
terhalt, Hilfe zum) in der → Sozialhilfe. Da-
her wird eigenes Einkommen und Vermö-
gen wie in der Sozialhilfe berücksichtigt. 
Allerdings müssen unterhaltspflichtige 
Kinder oder Eltern mit einem Jahresein-
kommen von jeweils bis einschließlich 
100.000 € nicht dafür aufkommen, wenn 
ihre Angehörigen die Grundsicherung in 
Anspruch nehmen. Auf eine Kostenerstat-
tungspflicht durch die Erben wird verzich-
tet. 

Darüber hinaus gilt in der Grundsicherung 
nicht die sozialhilferechtliche Vermutung, 
dass derjenige, der in Haushaltsgemein-
schaft mit Verwandten oder Verschwäger-
ten lebt, von diesen Personen Leistungen 

https://www.stmas.bayern.de/grundsicherung/index.php
https://www.stmas.bayern.de/grundsicherung/index.php
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zum Lebensunterhalt erhält. So erhalten 
insbesondere behinderte Menschen mit 
 einer dauerhaft vollen Erwerbsminderung, 
die häufig bei ihren Eltern oder sonstigen 
Verwandten leben, durch die Grundsiche-
rung eine eigenständige materielle Absi-
cherung ihres Lebensunterhalts. 

Zudem sind die Leistungen der Grundsi-
cherung im Alter und bei Erwerbsminde-
rung im Unterschied zur → Hilfe zum Le-
bensunterhalt zu beantragen und werden 
regelmäßig für ein Jahr bewilligt.

Sozialgesetzbuch XII

 Z  Sozialhilfeverwaltungen bei den Land-
kreisen und kreisfreien Städten; Sozialhilfe-
verwaltungen der Bezirke bei stationärer 
Betreuung sowie Betreuung in einer Wohn-
gemeinschaft oder in betreutem Wohnen 
mit Anspruch auf Eingliederungshilfeleis-
tungen 

Gründungszuschuss

Arbeitnehmer, die durch die Aufnahme 
 einer selbstständigen, hauptberuflichen 
(Mindestdauer v. 15 Wochenstunden) Tä-
tigkeit die Arbeitslosigkeit beenden, kön-
nen zur Sicherung des Lebensunterhalts 
und zur sozialen Sicherung in der Zeit nach 
der Existenzgründung einen Gründungszu-
schuss beantragen. Ein Gründungszu-
schuss kann geleistet werden, wenn der 
Arbeitnehmer bis zur Aufnahme der 
selbstständigen Tätigkeit → Arbeitslosen-
geld oder → Kurzarbeitergeld bezogen hat 
oder in einer Arbeitsbeschaffungsmaßnah-

me tätig war. Außerdem muss der Arbeit-
nehmer bei Aufnahme der selbstständigen 
Tätigkeit noch über einen Anspruch auf 
Arbeitslosengeld von mindestens 150 Ta-
gen verfügen. Zudem muss eine Stellung-
nahme einer fachkundigen Stelle über die 
Tragfähigkeit der Existenzgründung vorge-
legt werden und der Arbeitnehmer muss 
seine Kenntnisse und Fähigkeiten zur Aus-
übung der selbstständigen Tätigkeit darle-
gen. 

Der Gründungszuschuss wird für die Dau-
er von 6 Monaten in Höhe des Betrags, 
den der Arbeitnehmer als Arbeitslosen-
geld zuletzt bezogen hat, zuzüglich von 
monatlich 300 € geleistet. Der Grün-
dungszuschuss kann für weitere 9 Monate 
in Höhe von monatlich 300 € geleistet 
werden, wenn die geförderte Person ihre 
Geschäftstätigkeit anhand geeigneter Un-
terlagen darlegt. 

Der Gründungszuschuss wird nicht geleis-
tet, solange Ruhetatbestände vorliegen, 
d. h. kein Anspruch auf → Arbeitslosengeld 
besteht. Außerdem haben geförderte Per-
sonen ab dem Erreichen der Regelalters-
grenze keinen Anspruch auf einen Grün-
dungszuschuss.

Wurde ein Arbeitnehmer bereits bei  
der Aufnahme einer selbstständigen Tätig-
keit durch eine Unterstützungsleistung  
(→ Gründungszuschuss) gefördert, 
kommt eine erneute Förderung grundsätz-
lich erst nach 24 Monaten in Betracht.

§§ 93, 94 Sozialgesetzbuch III
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 Z  Agenturen für Arbeit 

www.arbeitsagentur.de

Grundwehrdienst

→ Wehrdienst, soziale Sicherung 

www.arbeitsagentur.de
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Haftentschädigung

→ Politische Häftlinge, ehemalige,  
Hilfen für 

Häftlinge, ehemalige politische, 
Hilfen für

→ Politische Häftlinge, ehemalige,  
Hilfen für 

Haftzeiten, Anerkennung von

→ Politische Häftlinge, ehemalige,  
Hilfen für 

Handwerkerversicherung

Selbstständige Gewerbetreibende in 
Handwerksbetrieben, die in die Hand-
werksrolle eingetragen sind und in ihrer 
Person die für die Eintragung in die Hand-
werksrolle erforderlichen Voraussetzungen 
erfüllen, sind in der → Rentenversicherung 
unabhängig von Alter und Einkommenshö-
he versicherungspflichtig. Falls eine Per-
sonengesellschaft in die Handwerksrolle 
 eingetragen ist, unterliegen nur diejenigen 
Gesellschafter der Rentenversicherungs-
pflicht, die in ihrer Person die Vorausset-
zungen für die Eintragung in die Hand-
werksrolle erfüllen, nicht jedoch reine 
Kapitalgeber.

Der selbstständige Handwerker kann sich 
nach Entrichtung von 216 Monatsbeiträ-
gen auf Antrag von der Versicherungs-
pflicht befreien lassen. Nicht versiche-

rungspflichtig ist u. a., wer nur einen 
handwerklichen Nebenbetrieb führt oder 
wer bereits eine → Altersrente als Vollren-
te (→ Hinzuverdienstgrenzen) bezieht. 

Die Handwerker zahlen grundsätzlich ei-
nen Regelbeitrag, der einem Arbeitsein-
kommen in Höhe der → Bezugsgröße ent-
spricht. Die Bezugsgröße beträgt ab 
01.01.2019 monatlich 3.115 € (neue Bun-
desländer: monatlich 2.870 €). Bis zum 
Ablauf von 3 Kalenderjahren nach dem 
Jahr der Aufnahme der selbstständigen Tä-
tigkeit ist jedoch nur die Hälfte dieses Re-
gelbeitrags zu entrichten. Auf Antrag des 
Handwerkers kann auch bereits vom Be-
ginn der selbstständigen Tätigkeit an der 
volle Regelbeitrag gezahlt werden. Bei 
Nachweis eines höheren oder niedrigeren 
Einkommens wird anstelle des (halben) 
Regelbeitrags der diesem tatsächlichen 
Einkommen entsprechende Beitrag (im 
Rahmen der → Beitragsbemessungsgren-
ze) berechnet, mindestens aber der Min-
destbeitrag in Höhe von derzeit 84,15 € 
im Monat. 

§§ 2, 6, 165 Sozialgesetzbuch VI

 Z  Gesetzliche Rentenversicherungsträger 

www.deutsche-rentenversicherung.de

Härteausgleich

→ Kriegsopfer, Hilfen für 

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Home/home_node.html


hauShaLtShiLfe 

189

Härtefallregelungen in der 
gesetzlichen Kranken-
versicherung

Versicherte der gesetzlichen Krankenversi-
cherung haben Zuzahlungen maximal bis 
zu der vom Einkommen abhängigen → Be-
lastungsgrenze zu leisten. Wer diese Gren-
ze erreicht hat, wird für den Rest des Ka-
lenderjahres von allen Zuzahlungen 
befreit.

Für Zahnersatz gelten besondere Härte-
fallgrenzen (→ Belastungsgrenze).

§§ 55, 61, 62 Sozialgesetzbuch V

 Z  Gesetzliche Krankenkassen 

Hartz IV

→ Grundsicherung für Arbeitsuchende 
(Arbeitslosengeld II, Sozialgeld) 

Hauptentschädigung im Lasten-
ausgleich

→ Vertriebene (Aussiedler), die vor  
dem 01.01.1993 (bei Schäden im Zusam-
menhang mit der Aussiedlung vor dem 
01.01.1992) ständigen Aufenthalt im 
 Geltungsbereich des Grundgesetzes oder 
in Berlin (West) genommen haben, erhal-
ten auf Antrag zur Abgeltung von Schäden 
Hauptentschädigung. Anträge auf Aus-
gleichsleistungen konnten grundsätzlich 
nur bis 31.12.1995 gestellt werden. Die 
Frist für den Antrag auf Hauptentschädi-
gung endet frühestens ein Jahr nach Ab-

lauf des Monats, in dem die Entscheidung 
über die Schadensfeststellung unanfecht-
bar oder rechtskräftig wird. Ausgenom-
men sind Verluste an Hausrat und Wohn-
raum sowie der Verlust der beruflichen 
oder sonstigen Existenzgrundlage. 

Voraussetzung für die Hauptentschädi-
gung ist neben bestimmten persönlichen 
Voraussetzungen (→ Lastenausgleich) die 
Schadensfeststellung. Auf die Zahlung be-
steht ein Rechtsanspruch, der vererblich 
und übertragbar (→ Abtretung von An-
sprüchen aus dem Lastenausgleich), in der 
Regel jedoch nicht pfändbar ist (→ Pfän-
dung).

§§ 243 – 252 Lastenausgleichsgesetz

 Z  Ausgleichsamt bei der Regierung von 
Mittelfranken 

Haus- und Familienpflege

→ Familien, Hilfen für 
→ Mehrgenerationenhäuser 
→ Soziale Dienste 
→ Sozialstationen

Haushaltshilfe

→ in der gesetzlichen Krankenversicherung 
Versicherte der gesetzlichen → Kranken-
versicherung, die an der Weiterführung 
des Haushaltes gehindert sind, erhalten 
Haushaltshilfe

→  wenn die Verhinderung wegen Kranken-
hausbehandlung, häuslicher Kranken-
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pflege, einer medizinischen Vorsorge- 
oder Rehabilitationsmaßnahme auch 
für Mütter und Väter (→ Kuren) erfolgt. 
Voraussetzung ist, dass im Haushalt ein 
Kind lebt, das bei Beginn der Haushalts-
hilfe das 12. Lebensjahr noch nicht voll-
endet hat oder das behindert und auf 
Hilfe angewiesen ist; 

→  bei schwerer Krankheit, bei akuter Ver-
schlimmerung einer Krankheit, insbe-
sondere nach Krankenhausaufenthalt, 
nach einer ambulanten Operation oder 
nach einer ambulanten Krankenhausbe-
handlung bis zu vier Wochen bzw., 
wenn ein Kind unter 12 Jahre im Haus-
halt lebt, bis längstens 26 Wochen; 

→  bei Schwangerschaft und Entbindung;
→  wenn die Krankenkasse in ihrer Satzung 

einen weitergehenden Anspruch festge-
legt hat.

Bei allen Varianten ist ferner Vorausset-
zung, dass eine im Haushalt lebende Per-
son den Haushalt nicht weiterführen kann.

Als Haushaltshilfe stellt die Krankenkasse 
eine Ersatzkraft; sofern dies nicht möglich 
oder zweckmäßig ist, werden die Kosten 
für eine selbstbeschaffte Ersatzkraft in an-
gemessener Höhe erstattet. Eine Erstat-
tung erfolgt nicht für Verwandte und Ver-
schwägerte bis zum zweiten Grad. 
Fahrkosten und Verdienstausfall können in 
angemessener Höhe erstattet werden. Er-
satzkräfte stellen u. a. – auch für nicht ver-
sicherte Personen – die → Sozialen Diens-
te und → Sozialstationen. 

Erwachsene leisten außer bei Schwanger-
schaft und Entbindung zur Haushaltshilfe 

eine Zuzahlung in Höhe von 10 % des täg-
lichen Gesamtaufwandes für jeden Kalen-
dertag, an dem Leistungen in Anspruch 
 genommen werden. Die tägliche Zuzah-
lung beträgt mindestens 5 und höchstens 
10 €, allerdings nicht mehr als der tägliche 
Gesamtaufwand der Haushaltshilfe. Die 
Zuzahlungen werden bei der → Belas-
tungsgrenze berücksichtigt. In der land-
wirtschaftlichen Krankenversicherung gilt 
diese Regelung nur für Altenteiler und frei-
willig Versicherte. 

§§ 24h, 38, 132 Sozialgesetzbuch V, § 10 Zwei-
tes Gesetz über die Krankenversicherung der 
Landwirte

www.patientenportal.bayern.de  
www.svlfg.de

→ in der sozialen Pflegeversicherung 
→ Pflegebedürftigkeit, Leistungen bei 

→ in der gesetzlichen Rentenversicherung 
Unter den gleichen Voraussetzungen wie 
in der Krankenversicherung wird Haus-
haltshilfe in der gesetzlichen → Renten-
versicherung gewährt, wenn wegen der 
Teilnahme an einer Maßnahme zur Reha-
bilitation eine Unterbringung außerhalb 
des eigenen Haushalts erfolgt. 

§ 28 Sozialgesetzbuch VI, §§ 64 ff.; § 74 Sozial-
gesetzbuch IX

 Z  Gesetzliche Rentenversicherungsträger 

www.deutsche-rentenversicherung.de

https://www.patientenportal.bayern.de/
www.svlfg.de
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Home/home_node.html
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→ in der gesetzlichen Unfallversicherung 
Haushaltshilfe wird unter den gleichen Vo-
raussetzungen wie in der Krankenversiche-
rung in der gesetzlichen → Unfallversiche-
rung gewährt, wenn Verletzte wegen der 
Durchführung einer → Heilbehandlung 
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 
oder Leistungen zur Teilhabe am Leben in 
der Gemeinschaft außerhalb des eigenen 
Haushalts untergebracht sind. 

In der landwirtschaftlichen Unfallver-
sicherung wird Haushaltshilfe gewährt, 
wenn dem Unternehmer seinem im Unter-
nehmen mitarbeitenden Ehegatten oder 
mitarbeitenden Lebenspartner während 
einer stationären Behandlung infolge eines  
→ Arbeitsunfalls oder einer → Berufskrank-
heit die Weiterführung des Haushalts nicht 
möglich und diese auf andere Weise nicht 
sicherzustellen ist. 

§§ 39, 42, 54 Sozialgesetzbuch VII

 Z  Gesetzliche Unfallversicherungsträger 

www.svlfg.de

→ im Rahmen der Kriegsopferversorgung 
Haushaltshilfe wird unter den gleichen Vo-
raussetzungen wie in der Krankenversiche-
rung gewährt.

§ 11 Bundesversorgungsgesetz, §§ 38, 132 Sozi-
algesetzbuch V

 Z  Gesetzliche Krankenkassen 

→ bei Leistungen zur Teilhabe am 
 Arbeitsleben 
Haushaltshilfe wird unter denselben 
 Voraussetzungen wie in der Krankenver-
sicherung gewährt, wenn → behinderte 
Menschen oder Kriegsbeschädigte  
(→ Kriegsopfer, Hilfen für) wegen der 
 Teilnahme an einer Maßnahme zur Teilha-
be am Arbeitsleben außerhalb des eige-
nen Haushalts untergebracht sind.

§ 54 Sozialgesetzbuch IX, § 26 Bundesversor-
gungsgesetz

 Z  Agenturen für Arbeit; Zentrum Bayern 
Familie und Soziales – Hauptfürsorgestelle 

→ für landwirtschaftliche Unternehmer 
Landwirtschaftliche Unternehmer und ihre 
Ehegatten haben aus der Sozialversiche-
rung für Landwirtschaft, Forsten und Gar-
tenbau Anspruch auf Haushaltshilfe nach 
Maßgabe der Satzung, wenn wegen 
Krankheit oder einer medizinischen Kur-
maßnahme, Schwangerschaft oder Mut-
terschaft die Weiterführung des Haushalts 
nicht möglich ist. In der landwirtschaftli-
chen Unfallversicherung und der landwirt-
schaftlichen Alterssicherung besteht An-
spruch auf Haushaltshilfe unter den 
gleichen Voraussetzungen wie → Betriebs- 
und Haushaltshilfe. 

§§ 10 Absatz 2, 36, 37, 39 Gesetz über die Al-
terssicherung der Landwirte, § 10 Zweites Ge-
setz über die Krankenversicherung der Landwir-
te, §§ 54, 55 Sozialgesetzbuch VII

www.svlfg.de
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 Z  Sozialversicherung für Landwirtschaft, 
Forsten und Gartenbau; landwirtschaftli-
che Krankenkassen 

www.svlfg.de

→ im Rahmen der Sozialhilfe 
→ Sozialhilfe
→ Haushaltsweiterführung, Hilfen zur

→ im Rahmen der Kriegsopferfürsorge 
→ Kriegsopferfürsorge
→ Haushaltsweiterführung, Hilfen zur

Haushaltsscheckverfahren

Das Haushaltsscheckverfahren ist seit 
01.04.2003 nur noch für die Meldung von 
→ geringfügigen Beschäftigungen in Pri-
vathaushalten anzuwenden, für die der  
Arbeitgeber eine vereinfachte Meldung 
(Haushaltsscheck) an die Einzugsstelle 
(Minijob-Zentrale bei der Deutschen Ren-
tenversicherung Knappschaft-Bahn-See) 
erstattet. Der Haushaltsscheck besteht 
aus 3 Teilen: Teil 1 für die Minijob-Zentrale 
(vergibt die Betriebsnummer an Haushal-
te, die noch keine Betriebsnummer haben, 
berechnet die Beiträge und zieht diese 
ein), Teil 2 für den Arbeitgeber und Teil 3 
für den Arbeitnehmer. Bei der ersten Ab-
gabe ist eine Einzugsermächtigung für die 
pauschalen Beiträge, die Umlage zur Lohn-
fortzahlungsversicherung und die Pausch-
steuer beizufügen. Seit 01.01.2006 zieht 
die Minijob-Zentrale zusätzlich auch den 
Beitrag zur gesetzlichen → Unfallversiche-
rung ein. Zu melden sind der Beginn der 
Beschäftigung, Änderungen im laufenden 

Beschäftigungsverhältnis und das Ende 
der Beschäftigung. 

§ 28a Absätze 7 und 8 Sozialgesetzbuch IV

 Z  Minijob-Zentrale bei der Deutschen 
Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-
See; gesetzliche Krankenkassen 

www.haushaltsscheck.de 
www.minijob-zentrale.de

Haushaltsweiterführung,  
Hilfen zur

Personen mit eigenem Haushalt, für die 
kein Anspruch auf → Haushaltshilfe be-
steht, erhalten im Rahmen der → Sozialhil-
fe und der → Kriegsopferfürsorge Hilfe 
zur Weiterführung des Haushalts, wenn 
keiner der Familienangehörigen den Haus-
halt führen kann, die Weiterführung des 
Haushalts aber geboten ist (z. B. bei Krank-
heit oder Tod der Hausfrau und Mutter). 
Die Hilfe wird aber nur gewährt, wenn die 
wirtschaftlichen Voraussetzungen erfüllt 
sind; dabei gilt die Einkommensgrenze des 
§ 85 Sozialgesetzbuch XII (Grundbetrag  
in Höhe des Zweifachen der Regelbedarfs-
stufe 1 (→ Lebensunterhalt, Hilfe zum)  
+ 70 % der Regelbedarfsstufe 1 für weite-
re Familienmitglieder + Aufwendungen für 
die Unterkunft in angemessenem Umfang). 
In der Kriegsopferfürsorge gilt eine günsti-
gere Einkommensgrenze. 

Die Hilfe umfasst die persönliche Betreu-
ung von Haushaltsangehörigen und die 
sonstigen, zur Weiterführung des Haushalts 

www.svlfg.de
https://www.minijob-zentrale.de/DE/05_multifunktionsleiste/03_service/05_tools_rechner/Haushaltsscheck_Online/00_einleitung/HHSZurZeitNichtErreichbar.html
https://www.minijob-zentrale.de/DE/00_home/node.html
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erforderlichen Tätigkeiten (z. B. Körper-
pflege der Kinder, Hausputz, Wäschewa-
schen, Überwachung der Hausarbeiten). 
Soweit notwendige Hilfen nicht durch na-
hestehende Personen oder im Wege der 
Nachbarschaftshilfe geleistet werden kön-
nen, werden die angemessenen Kosten für 
eine Fachkraft (z. B. Haus- und Familien-
pflegerin) übernommen (→ Soziale Diens-
te, → Sozialstationen, → Mehrgeneratio-
nenhäuser). In besonderen Fällen werden 
auch Kosten für die  Unterbringung Famili-
enangehöriger außerhalb der Familie (z. B. 
in einem Heim) getragen, wenn es neben 
oder an Stelle der Weiterführung des 
Haushalts geboten ist. 

§ 70 Sozialgesetzbuch XII, § 26d Bundesversor-
gungsgesetz

 Z  Sozialhilfeverwaltungen und Kriegsop-
ferfürsorgestellen bei den Landratsämtern 
und kreisfreien Städten; Zentrum Bayern 
Familie und Soziales - Hauptfürsorgestelle 

Häusliche Krankenpflege

Versicherte der gesetzlichen → Kranken-
versicherung erhalten in ihrem Haushalt 
oder in ihrer Familie oder sonst an einem 
geeigneten Ort, insbesondere in betreuten 
Wohnformen, Schulen und Kindergärten 
häusliche Krankenpflege durch geeignete 
Pflegekräfte. 

Wenn Krankenhauspflege geboten, aber 
nicht ausführbar ist, oder wenn sie durch 
die häusliche Krankenpflege vermieden 
oder verkürzt wird, umfasst die häusliche 
Krankenpflege die im Einzelfall erforderli-

che Grund- und Behandlungspflege sowie 
hauswirtschaftliche Versorgung. Der An-
spruch besteht - von Ausnahmefällen ab-
gesehen – bis zu 4 Wochen je Krankheits-
fall. 

Wegen schwerer Krankheit oder wegen 
akuter Verschlimmerung einer Krankheit, 
insbesondere nach Krankenhausaufent-
halt, ambulanter Operation oder ambulan-
ter Krankenhausbehandlung wird Grund-
pflege und hauswirtschaftliche Versorgung 
gewährt, soweit keine Pflegebedürftigkeit 
nach dem SGB XI vorliegt. Der Anspruch 
besteht – von Ausnahmefällen abgesehen 
– ebenfalls bis zu 4 Wochen je Krankheits-
fall. 

Ferner erhalten Versicherte als häusliche 
Krankenpflege Behandlungspflege, wenn 
sie zur Sicherung des Ziels der ärztlichen 
Behandlung erforderlich ist. Gleichfalls zur 
Sicherung des Ziels der ärztlichen Behand-
lung kann die Kassensatzung vorsehen, 
dass die Krankenkasse zusätzlich zur Be-
handlungspflege auch Grundpflege und 
hauswirtschaftliche Versorgung erbringt. 
Die Gewährung von Grundpflege und 
hauswirtschaftlicher Versorgung zur Si-
cherung des Ziels der ärztlichen Behand-
lung ist nach Eintritt von Pflegebedürftig-
keit im Sinne des Sozialgesetzbuches XI 
(soziale → Pflegeversicherung) nicht zu-
lässig. 

Die Krankenkasse kann auch die Kosten 
für eine selbstbeschaffte Pflegeperson in 
angemessener Höhe erstatten, wenn sie 
keine Ersatzkraft stellen kann oder ein 
Grund besteht, von der Stellung einer Er-
satzkraft abzusehen. 
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Versicherte, die das 18. Lebensjahr vollen-
det haben, haben zu den Kosten der häus-
lichen Krankenpflege eine Zuzahlung von 
10 € für die Verordnung und 10 % der an-
fallenden Kosten für maximal 28 Tage im 
Kalenderjahr zu leisten. Wegen der Befrei-
ung von der Zuzahlung → Belastungsgren-
ze in der gesetzlichen Krankenversicherung.

Die häusliche Krankenpflege wird nur ge-
währt, soweit eine im Haushalt lebende 
Person den Kranken nicht in erforderli-
chem Umfang pflegen und versorgen 
kann. 

Pflegepersonen stellen u. a. – auch für 
nicht versicherte Personen – die → Sozia-
len Dienste, → Sozialstationen und → 
Mehrgenerationenhäuser.

Wegen der Gewährung von Hauspflege in 
der gesetzlichen → Unfallversicherung  
→ Heilbehandlung für Unfallverletzte, im 
Rahmen der → Sozialhilfe → Pflege, Hilfe 
zur Hauspflege kommt auch für → Kriegs-
opfer in Betracht.

§§ 37, 132a Sozialgesetzbuch V, § 11 Absatz 1 
Nr. 7 Bundesversorgungsgesetz

 Z  Gesetzliche Krankenkassen; gesetzli-
che Unfallversicherungsträger; Sozialhilfe-
verwaltungen; Zentrum Bayern Familie 
und Soziales; Kriegsopferfürsorgestellen 
bei den Landratsämtern und kreisfreien 
Städten 

www.patientenportal.bayern.de

Häusliche Pflege

→ Mehrgenerationenhäuser 
→ Pflegende Angehörige 
→ Pflege, Hilfe zur 
→ Pflegeversicherung

Hauspflege

→ Häusliche Krankenpflege 

Hauswirtschaft

→  Förderung der beruflichen Ausbildung 
– Überbetriebliche Schulungen 

Auszubildende der Hauswirtschaft erhal-
ten einen Zuschuss zu den Fahrtkosten, 
die ihnen bei der Teilnahme an zentralen 
überbetrieblichen Schulungsmaßnahmen 
entstehen. 

Geltende Bildungsförderungsrichtlinien 
finden Sie auf der Homepage des Bayeri-
schen Staatsministeriums für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten. 

→  Förderung der Vorbereitungslehrgänge 
auf die Meisterprüfung 

Teilnehmer/innen erhalten die Lehrgangs-
kosten zur Vorbereitung auf die Meister-
prüfung Teil I „Hauswirtschaftliche Ver-
sorgungs- und Betreuungsleistungen“ und 
Teil II „Betriebs- und Unternehmens-
führung“ erstattet. 

www.patientenportal.bayern.de
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Geltende Bildungsförderungsrichtlinien 
finden Sie auf der Homepage des Bayeri-
schen Staatsministeriums für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten. 

www.stmelf.bayern.de/foerderwegweiser

Hauswirtschaftsberatung

→ Staatliche Beratung zu Haushaltsleis-
tungen

Heilbehandlung

→  in der gesetzlichen Kranken-
versicherung 

Versicherte der gesetzlichen → Kranken-
versicherung haben Anspruch auf Heilbe-
handlung im Rahmen der → Krankenbe-
handlung. Dies gilt auch für → Landwirte, 
die nach dem Zweiten Gesetz über die 
Krankenversicherung der Landwirte versi-
chert sind.

Art und Umfang der Leistungen → Kran-
kenbehandlung

 Z  Gesetzliche Krankenkassen; Sozialver-
sicherung für Landwirtschaft, Forsten und 
Gartenbau 

www.patientenportal.bayern.de  
www.svlfg.de

→ in der gesetzlichen Unfallversicherung 
Durch → Arbeitsunfall oder → Berufs-
krankheit Verletzte erhalten im Rahmen 
der gesetzlichen → Unfallversicherung 
Heilbehandlung.

Es werden insbesondere folgende Leistun-
gen gewährt:

→ Ärztliche Behandlung und → zahnärzt-
liche Behandlung; → Arzneimittel und Ver-
bandmittel; → Heilmittel einschließlich 
Krankengymnastik, Bewegungstherapie, 
Sprachtherapie und Beschäftigungsthera-
pie; Körperersatzstücke; orthopädische 
und andere → Hilfsmittel; → Belastungs-
erprobung und → Arbeitstherapie sowie 
Pflege (→ Pflegegeld). Als Pflege kommt 
Hilfe durch Krankenpfleger, Kranken-
schwestern oder auf andere geeignete 
Weise (Hauspflege) oder, wenn der Versi-
cherte einverstanden ist, Unterhalt und 
Pflege in einer geeigneten Anstalt (An-
staltspflege) in Betracht. Soweit erforder-
lich, erfolgt die Heilbehandlung auch in ei-
nem Krankenhaus (→ Krankenhauspflege) 
oder einer Kur- oder Spezialeinrichtung (→ 
Kuren). Solange Arbeitsunfähigkeit im Sin-
ne der gesetzlichen → Krankenversiche-
rung vorliegt und Arbeitsentgelt nicht 
 bezogen wird, besteht Anspruch auf → 
Verletztengeld. 

§ 22 Sozialgesetzbuch I, §§ 27 bis 34 Sozialge-
setzbuch VII

 Z  Gesetzliche Unfallversicherungsträger 

www.dguv.de  
www.svlfg.de

→ in der Kriegsopferversorgung 
Beschädigte (→ Kriegsopfer, Hilfen für) 
haben für anerkannte Gesundheitsstörun-
gen Anspruch auf Heilbehandlung. Sie wird 
Schwerbeschädigten auch für versor-
gungsfremde Leiden gewährt, wenn und 

www.stmelf.bayern.de/foerderwegweiser
www.patientenportal.bayern.de
www.svlfg.de
https://www.dguv.de/de/index.jsp
www.svlfg.de
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soweit sie nicht anderweitig (z. B. durch 
Mitgliedschaft in der gesetzlichen → Kran-
kenversicherung) sichergestellt ist; unter 
den gleichen Voraussetzungen können die 
Familienangehörigen und Pflegepersonen 
der Schwerbeschädigten sowie alle Hinter-
bliebenen Krankenbehandlung in Anspruch 
nehmen. 

Art und Umfang der Leistungen entspre-
chen im Allgemeinen denen der gesetzli-
chen Krankenversicherung (→ Krankenbe-
handlung). Sie umfassen insbesondere → 
ärztliche Behandlung und → zahnärztliche 
Behandlung, → Arzneimittel und Verband-
mittel, → Heilmittel und orthopädische → 
Hilfsmittel, Zahnersatz, stationäre Be-
handlung (→ Krankenhausbehandlung), 
Behandlung in einer Rehabilitationseinrich-
tung, → häusliche Krankenpflege, → Haus-
haltshilfe sowie → Versorgungskranken-
geld.

§§ 9 – 11, 12 Bundesversorgungsgesetz

 Z  Gesetzliche Krankenkassen; Zentrums 
Bayern Familie und Soziales – Versorgungs-
amt 

www.zbfs.bayern.de

→ in sonstigen Bereichen 
Für Empfänger von → Sozialhilfe,  
→ Kriegsopferfürsorge und → Kriegsscha-
denrente → Krankenhilfe.

Heilmittel

Versicherte der gesetzlichen → Kran-
kenversicherung haben im Rahmen der  

→ Krankenbehandlung und der Leistungen 
bei Schwangerschaft und Mutterschaft 
(→ Schwangerschaft und Mutterschaft, 
Leistungen bei) Anspruch auf ärztlich ver-
ordnete Heilmittel (→ ärztliche Behand-
lung). Anspruch auf Heilmittel besteht 
auch im Rahmen der → Heilbehandlung 
für Unfallverletzte und Kriegsopfer, der 
medizinischen Leistungen zur Rehabilitati-
on sowie für Empfänger von → Sozialhilfe 
und Unterhaltshilfe nach dem Lastenaus-
gleichsgesetz (→ Krankenhilfe) sowie im 
Rahmen der → Kriegsopferfürsorge.

Heilmittel können z. B. sein: Krankengym-
nastik, Massagen, Sprachtherapie. Versi-
cherte der gesetzlichen → Krankenversi-
cherung, die das 18. Lebensjahr vollendet 
haben, haben zu den Kosten der im Rah-
men der → Krankenbehandlung gewähr-
ten Heilmittel eine Zuzahlung von 10 € für 
die Verordnung (Rezept) sowie 10 % der 
Heilmittelkosten zu leisten. Wegen der 
 Befreiung von der Zuzahlung und des Aus-
schlusses sog. Bagatellmittel → Belas-
tungsgrenze in der gesetzlichen Kranken-
versicherung und → Arzneimittel. 

§§ 24e, 27, 32, 34 Sozialgesetzbuch V, § 30 So-
zialgesetzbuch VII, § 48 Sozialgesetzbuch XII,  
§ 11 Absatz 1 Nr. 3 Bundesversorgungsgesetz

 Z  Gesetzliche Krankenkassen; gesetz-
liche Unfallversicherungsträger; Sozialhil-
feverwaltungen; Zentrum Bayern Familie 
und Soziales; Kriegsopferfürsorgestellen 
bei den Landratsämtern und kreisfreien 
Städten 

www.zbfs.bayern.de
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Heilstättenbehandlung

→ für Kriegsopfer 
→ Heilbehandlung in der Kriegsopfer-
versorgung

→ für Unfallverletzte 
→ Heilbehandlung in der Unfallver-
sicherung

→ für Krankenversicherte 
→ Krankenhausbehandlung

Heimarbeiter,   
Schutzvorschriften für

Heimarbeiter und Hausgewerbetreibende 
im Sinne des Heimarbeitsgesetzes sowie 
Personen, die wegen ihrer Schutzbedürf-
tigkeit den in Heimarbeit Beschäftigten 
gleichgestellt sind, unterliegen besonderen 
gesetzlichen Schutzvorschriften. 

Der Anspruch auf ordnungsgemäße Be-
zahlung der Heimarbeit wird durch allge-
meinverbindliche Mindestentgelte in 
 „Bindenden Festsetzungen“ sichergestellt. 
Diese können auch die Zahlung eines 
Heimarbeits- oder Unkostenzuschlages, 
 eines erhöhten Urlaubsentgelts oder eines 
zusätzlichen Urlaubsgeldes (→ Urlaub, 
Gewährung von) und vermögenswirksa-
mer Leistungen (→ Vermögensbildung) 
vorsehen. Gleiche Regelungen können  
→ Tarifverträge enthalten. Durch Gesetz 
ist die Zahlung eines Urlaubsentgelts  
(→ Urlaub, Gewährung von), eines Feier-
tagsgeldes und eines Zuschlages zur wirt-
schaftlichen Sicherung bei Krankheit vor-
gesehen. Die richtige Bezahlung aller 

Beträge wird durch staatliche Entgeltprü-
fer überwacht. Die Nachzahlung von Min-
derbeträgen kann der Staat gerichtlich gel-
tend machen. Heimarbeit vergebende 
Firmen sind zum Führen von Heimarbeits-
listen und Entgeltbüchern oder Entgeltbe-
legen, zum Auslegen von Entgeltverzeich-
nissen, zur Unterrichtung über die Art der 
Heimarbeit und deren Unfall- und Gesund-
heitsgefahren, zur Auskunft gegenüber 
den staatlichen Stellen, zum Einhalten be-
sonderer Kündigungsfristen sowie zur Be-
achtung der gesetzlichen Bestimmungen 
über den Arbeitszeit- und Gefahrenschutz 
verpflichtet. 

Gewährung von Kurzarbeitergeld → Kurz-
arbeit, Hilfen bei, von Stillgeld → stillende 
Mütter, Hilfen für; soziale Sicherung  
→ Krankenversicherung, → Rentenversi-
cherung, → Arbeitsförderung.

Heimarbeitsgesetz, § 12 Bundesurlaubsgesetz, 
§§ 10, 11 Entgeltfortzahlungsgesetz

 Z  Gewerbeaufsichtsämter (→ Gewerbe-
aufsicht) 

www.stmas.bayern.de/arbeit/recht/ 
index.php

Heimatlose Ausländer

→ Zuwanderer, nichtdeutsche, Hilfen für 

Heimatvertriebene

→ Vertriebene, Hilfen für 

www.stmas.bayern.de/arbeit/recht/index.php
www.stmas.bayern.de/arbeit/recht/index.php
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Heimaufsicht

→ Heimaufsicht – Heime für  Minderjährige
Die Schutzvorschriften für Minderjährige 
in → Heimen und → Tageseinrichtungen 
sollen sicherstellen, dass das leibliche, 
geistige und seelische Wohl der dort un-
tergebrachten Kinder und Jugendlichen ge-
währleistet ist. Der Staat legt im Rahmen 
der Erteilung der Betriebserlaubnis Min-
deststandards fest und achtet darauf, dass 
diese eingehalten werden. Auch spielt die 
Eignung der eingesetzten Fachkräfte eine 
zentrale Rolle für die Sicherung des Quali-
tätsstandards, der maßgeblich für die Ge-
währleistung des Kindeswohls ist. Qualifi-
zierte Beratung der Einrichtungen durch 
die Heimaufsicht soll aktuelle pädagogi-
sche Erkenntnisse und Entwicklungen be-
rücksichtigen und möglichen Fehlentwick-
lungen vorbeugen. Heimaufsichtliche 
Maßnahmen haben das Ziel, Fehlentwick-
lungen entgegenzuwirken und diese zu 
korrigieren. 

§§ 45 – 48a Sozialgesetzbuch VIII

 Z  Regierungen 

→  Heimaufsicht – Stationäre Einrichtun-
gen für ältere Menschen und Einrich-
tungen für behinderte Volljährige 

 → Fachstelle Pflege- und Behindertenein-
richtungen - Qualitätsentwicklung und 
Aufsicht

Heime für Minderjährige

Heime erfüllen – neben ambulanten und 
teilstationären Angeboten – wichtige Auf-
gaben in der Kinder- und Jugendhilfe. Heim-
erziehung will Kindern und Jugendlichen, 
deren Eltern infolge individueller, sozialer 
und gesellschaftlicher Probleme mit der 
Erziehung überfordert sind, für eine be-
stimmte Zeit einen neuen pädagogisch ge-
stalteten und professionell strukturierten 
Lebensort bieten → Heimaufsicht. 

Auch im Bereich der Unterbringung, Ver-
sorgung und Betreuung ausländischer Kin-
der und Jugendlicher, die ohne ihre Eltern 
in Deutschland ankommen (→ Unbeglei-
tete ausländische Kinder und Jugendliche 
– Unbegleitete minderjährige Ausländer – 
UMA)kommt Heimen und sonstigen sozi-
alpädagogisch begleiteten Wohnformen 
eine zentrale Rolle zu. 

In der Behindertenhilfe sichern Heime 
auch den Besuch von Förderschulen (Ein-
gliederungshilfe für → behinderte Men-
schen) und bieten Unterkunft und Betreu-
ung bei auswärtiger Berufsausbildung und 
Lehrgangsteilnahme (→ Berufsförderung).

 Z  Regierungen; Jugendämter bei den 
Landratsämtern und kreisfreien Städten; 
Träger der Sozialhilfe, Bezirke 

www.blja.bayern.de/hilfen/erziehung/ 
heimerziehung/index.php

https://www.blja.bayern.de/hilfen/erziehung/%25c2%25adheimerziehung/index.php
https://www.blja.bayern.de/hilfen/erziehung/heimerziehung/index.php
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Heiratsabfindung

→ Abfindung 

Heizungshilfe in der Sozialhilfe 
und Kriegsopferfürsorge

→ Lebensunterhalt, Hilfe zum 
→ Sozialhilfe 
→ Kriegsopferfürsorge 

Hilfe in besonderen Lebenslagen

→ Kriegsopferfürsorge 
→ Mehrgenerationenhäuser 
→ Sozialhilfe 

Hilfe zur Erziehung

→ Erziehungshilfen und Unterstützungs-
leistungen für Eltern sowie für Kinder und 
Jugendliche (Hilfe zur Erziehung)

Hilfsmittel

Versicherte der gesetzlichen → Kranken-
versicherung haben im Rahmen der → 
Krankenbehandlung Anspruch auf Versor-
gung mit Hörhilfen, Körperersatzstücken, 
orthopädischen und anderen Hilfsmitteln 
(z. B. Rollstühle), die im Einzelfall erforder-
lich sind, um den Erfolg der Krankenbe-
handlung zu sichern oder eine Behinde-
rung auszugleichen. Ausgenommen sind 
Gebrauchsgegenstände des täglichen Le-
bens und Hilfsmittel mit geringem (um-
strittenem) therapeutischen Nutzen und 

Abgabepreis. Hilfsmittel können auch leih-
weise überlassen werden. Anspruch auf 
Hilfsmittel besteht grundsätzlich auch im 
Zusammenhang mit der Schwangerschaft 
und Entbindung (→ Schwangerschaft und 
Mutterschaft, Leistungen bei). 

Der Anspruch umfasst auch die notwendi-
ge Änderung, Instandsetzung und Ersatz-
beschaffung sowie die Ausbildung im Ge-
brauch der Hilfsmittel und ggf. Wartungen 
und technische Kontrollen. 

Ein Leistungsanspruch für Sehhilfen zu 
Lasten der gesetzlichen Krankenversiche-
rung ist auf bestimmte Personenkreise 
 beschränkt. Dazu gehören Kinder und Ju-
gendliche bis zum vollendeten 18. Lebens-
jahr sowie schwer sehbeeinträchtigte 
Menschen. Auch therapeutische  Sehhilfen 
zur Behandlung von Augenverletzungen 
oder Augenerkrankungen  werden von den 
Krankenkassen übernommen. Die Indikati-
onen im Einzelnen legt der Gemeinsame 
Bundesausschuss in der Hilfsmittel-Richt-
linie fest. 

Versicherte können nur Leistungserbringer 
in Anspruch nehmen, die Vertragspartner 
der Krankenkasse sind.

Die Kosten der Hilfsmittel werden von der 
Krankenkasse in Höhe der mit den Ver-
tragspartnern vereinbarten Preise über-
nommen. Festbetragsregelungen (→ Fest-
beträge)sind hierbei zu beachten. 

Versicherte, die das 18. Lebensjahr vollen-
det haben, haben zu den Kosten für jedes 
im Rahmen der → Krankenbehandlung 
verordnete Hilfsmittel (z. B. Hörgerät, Roll-
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stuhl) eine Zuzahlung von 10 %, jedoch 
mindestens 5 € und maximal 10 € zu leis-
ten, in keinem Fall mehr als die Kosten des 
Mittels. Für Hilfsmittel, die zum Verbrauch 
bestimmt sind (z. B. Ernährungssonden, 
Windeln bei Inkontinenz), beträgt die Zu-
zahlung 10 % je Verbrauchseinheit, aber 
maximal 10 € pro Monat (Zuzahlungen). 
Die Zuzahlungen werden bei der → Belas-
tungsgrenze berücksichtigt. 

Versicherte der sozialen → Pflegeversiche-
rung erhalten bei Pflegebedürftigkeit 
ebenfalls Hilfsmittelleistungen (→ Pflege-
bedürftigkeit, Leistungen bei).

§§ 24e, 27, 33, 34, 36 Sozialgesetzbuch V; § 40 
Sozialgesetzbuch XI 

 Z  Gesetzliche Krankenkassen 

www.patientenportal.bayern.de

Hinterbliebene, Hilfen für

Witwen (Witwer), hinterbliebene Le-
benspartner, Waisen und Eltern von ver-
storbenen Rentenberechtigten können als 
Hinterbliebene verschiedene Leistungen 
(z. B. aus der gesetzlichen → Rentenversi-
cherung oder → Unfallversicherung, der 
→ Alterssicherung der Landwirte, der 
Kriegsopferversorgung (→ Kriegsopfer, 
Hilfen für) und dem → Lastenausgleich er-
halten. 

Rentenversicherung

→ Witwen(r)rente, → Waisenrente, → Er-
ziehungsrente, → Rentnerkrankenversi-
cherung; Heiratsabfindung für Witwen 
(Witwer) (→ Abfindung), → Beitragser-
stattung

Unfallversicherung

→ Witwen(r)rente, → Witwen(r)beihilfe, 
→ Waisenrente, → Waisenbeihilfe, → El-
ternrente; Heiratsabfindung für Witwen 
(Witwer), Kapitalisierung von Unfallrente 
(→ Abfindung)

Alterssicherung der Landwirte

→ Altersgeld für Witwen und Witwer, → 
Waisengeld, → Hinterbliebenengeld, → 
Übergangshilfe

Kriegsopferversorgung

Witwen(r)rente, Witwen(r)beihilfe (→ 
Kriegsopferrente für Witwen/Witwer); 
Heiratsabfindung für Witwen, Kapitalisie-
rung von Kriegsopferrenten (→ Abfindung); 
Pflegeausgleich für Witwe oder Elternteil 
(→ Kriegsopferrente); Waisenrente, Wai-
senbeihilfe (→ Kriegsopferrente für Wai-
sen); Elternrente (→ Kriegsopferrente für 
Eltern); → Heilbehandlung für Kriegsopfer, 
→ Kriegsopferfürsorge

Lastenausgleich

→ Kriegsschadenrente

www.patientenportal.bayern.de
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Hinzuverdienst

→ Gesetzliche Rentenversicherung 
Bei den meisten Renten aus der gesetzli-
chen → Rentenversicherung hängt der in-
dividuell zustehende Rentenbetrag unter 
anderem auch davon ab, ob und in wel-
chem Umfang der Rentenberechtigte ne-
ben dem Rentenbezug weiteres Einkom-
men erzielt. 

Auf den Zahlbetrag einer → Altersrente  
ab Erreichen der Regelaltersgrenze (aktu-
ell 65 Jahre und 7 Monate, bis 2031 schritt-
weise Anhebung auf 67 Jahre) wirkt sich 
das neben der Rente erzielte Einkommen 
nicht aus. Es darf also ohne Einschränkun-
gen dazuverdient werden, wenn der Ren-
tenberechtigte seine Regelaltersgrenze er-
reicht hat. 

Vor Erreichen der Regelaltersgrenze wird 
eine Altersrente dagegen nur dann gezahlt, 
wenn der Hinzuverdienst bestimmte Hin-
zuverdienstgrenzen nicht überschreitet. 
Als „rentenschädlicher“ Hinzuverdienst 
werden bei Altersrenten nur Einkünfte aus 
einer Beschäftigung als Arbeitnehmer 
oder aus einer Tätigkeit als Selbstständi-
ger berücksichtigt. Hinzuverdienstgrenzen 
gelten auch für Renten wegen verminder-
ter Erwerbsfähigkeit. Hier werden nicht 
nur Einkünfte aus einer Beschäftigung als 
Arbeitnehmer oder aus einer selbstständi-
gen Tätigkeit berücksichtigt, sondern 
 unter Umständen auch bestimmte Sozial-
leistungen wie z. B. → Krankengeld,  
→ Versorgungskrankengeld, → Verletz-
tengeld und → Übergangsgeld. 

Bis 30.06.2017 galten folgende Hinzuver-
dienstgrenzen: 

Für eine Altersrente in voller Höhe beträgt 
die Hinzuverdienstgrenze 450 € (brutto) 
im Monat. Bei höherem Verdienst kann die 
Altersrente als Teilrente in Höhe von ei-
nem Drittel, der Hälfte oder zwei Dritteln 
der Vollrente gezahlt werden. Für jede 
Teilrente gilt dabei eine andere Hinzuver-
dienstgrenze. Die Höhe der Hinzuver-
dienstgrenzen hängt vom versicherten Ar-
beitsentgelt des Rentenberechtigten in 
den letzten 3 Kalenderjahren vor dem 
Rentenbeginn ab und muss für jeden Rent-
ner individuell berechnet werden. 

Im Laufe eines Kalenderjahres darf die je-
weilige Hinzuverdienstgrenze in 2 Kalen-
dermonaten bis zum Doppelten des für 
 einen Monat geltenden Wertes überschrit-
ten werden, ohne dass es zu einer Renten-
minderung kommt. Der Grund für die 
Überschreitung der einfachen Hinzuver-
dienstgrenze – z. B. eine zusätzlich zu den 
regelmäßigen Bezügen gezahlte Einmal-
zahlung (wie Urlaubsgeld, Weihnachts-
geld), eine Überstundenvergütung oder 
ein saisonal bedingter Mehrverdienst – ist 
dabei unerheblich. Werden alle Hinzuver-
dienstgrenzen überschritten, kann die 
Rente ab dem Monat des unzulässigen 
Überschreitens nicht mehr ausgezahlt 
werden. 

Zum 01.07.2017 wurden die Hinzuver-
dienstregelungen neu geregelt und insbe-
sondere flexibler ausgestaltet („Flexiren-
te“). Seither gelten folgende Hinzuver-
dienstgrenzen: 



hinzuVerdienSt

Die Hinzuverdienstgrenze für eine Alters-
rente und eine Rente wegen voller Er-
werbsminderung in voller Höhe beträgt ab 
01.07.2017 im Kalenderjahr 6.300 € (14 × 
450 €). Ein über diesen Betrag hinausge-
hender Verdienst wird bis zu 40 % auf die 
Rente angerechnet. Liegt die Summe aus 
gekürzter Rente und dem Hinzuverdienst 
über dem bisherigen Einkommen (bestes 
Einkommen der letzten 15 Kalenderjahre, 
sogenannter Hinzuverdienstdeckel), wird 
der darüber liegende Hinzuverdienst zu 
100 % auf die verbliebene Teilrente ange-
rechnet. 

Bei der Rente wegen teilweiser Erwerbs-
minderung (→ Erwerbsminderungsrente) 
und der Rente für Bergleute (→ Knapp-
schaftsversicherung) gilt jeweils eine indi-
viduelle Hinzuverdienstgrenze, die vom 
Rentenversicherungsträger für jeden Rent-
ner gesondert berechnet werden muss. 

Für Bestandsrentner wird die vor 
01.07.2017 geltende Hinzuverdienstrege-
lung jedoch weiter angewandt, solange 
dies für den Rentner günstiger ist. 

Bei der → Erziehungsrente, der → Wit-
wen(r)rente und der → Waisenrente gel-
ten keine festen Hinzuverdienstgrenzen. 
Das neben solchen Renten bezogene Ein-
kommen wird jedoch in der Regel zu 40 % 
auf die Rente angerechnet, soweit es den 
jeweils maßgebenden Freibetrag über-
steigt (→ Einkommensanrechnung). 

Der Rentenberechtigte ist verpflichtet, 
dem zuständigen Rentenversicherungsträ-
ger Änderungen seines Einkommens um-
gehend mitzuteilen. Eventuell „zu viel“ be-

zogene Renten werden grundsätzlich 
zurückgefordert. 

§§ 34, 96a, 228a, 313 Sozialgesetzbuch VI

 Z  Gesetzliche Rentenversicherungsträger 

www.deutsche-rentenversicherung.de

→ Grundsicherung für Arbeitsuchende 
Auf die → Grundsicherung für Arbeit-
suchende wird Einkommen angerechnet.

Vom Einkommen abzusetzen sind insbe-
sondere Steuern, Sozialversicherungsbei-
träge (→ Beiträge zur Sozialversicherung), 
Versicherungsbeiträge, geförderte Alters-
vorsorgebeiträge (→ Altersvorsorge, zu-
sätzliche private), die mit der Erzielung des 
Einkommens notwendigen Ausgaben. 
Wird die → Grundsicherung für Arbeitsu-
chende als ergänzende Leistung neben 
ausgeübter Erwerbstätigkeit beantragt, so 
gelten folgende Besonderheiten (Hinzu-
verdienstregelung):

Von den Erwerbseinkünften ist grundsätz-
lich – anstelle von Versicherungsbeiträgen, 
geförderten Altersvorsorgebeiträgen und 
den mit der Erzielung des Einkommens 
notwendigen Ausgaben – ein Pauschalbe-
trag von monatlich 100 € abzuziehen, der 
bei den Leistungen der Grundsicherung für 
Arbeitsuchende anrechnungsfrei bleibt. 
Soweit bei Erwerbseinkommen über 400 € 
die durch den genannten Pauschalbetrag 
abgegoltenen Aufwendungen 100 € über-
schreiten, sind diese vom Einkommen ab-
zuziehen. Abweichende Beträge gelten für 
bestimmte steuerfreie Bezüge oder Ein-
nahmen (z. B. Aufwandsentschädigung 

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Home/home_node.html
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beim → Bundesfreiwilligendienst oder bei 
einer nebenberuflichen Tätigkeit als 
Übungsleiter). 

Außerdem ist das anzurechnende Einkom-
men um einen Freibetrag bei Erwerbstätig-
keit zu mindern. Dieser errechnet sich wie 
folgt:

→  Für den Einkommensanteil über 100 € 
bis max. 1000 € sind 20 % anrechnungs-
frei.

→  Für den Einkommensanteil über 1000 € 
und bis max. 1.200 € (Bedarfsgemein-
schaft ohne Kinder) bzw. bis zu 1.500 € 
(Leistungsberechtigte mit mindestens 1 
minderjährigen Kind) sind 10 % anrech-
nungsfrei. 

§ 11b Sozialgesetzbuch II

 Z  Jobcenter 

 HIV-Antikörpertest

→ AIDS 

Hospizversorgung 

Der Begriff Hospiz kommt vom lateini-
schen Wort „hospitium“ für Herberge und 
bezeichnet eine Einrichtung, in der unheil-
bar kranke Menschen in der letzten Phase 
ihres Lebens begleitet und versorgt 
 werden. Im Mittelpunkt der Hospizarbeit 
steht der schwerstkranke und sterbende 
Mensch mit seinen Wünschen und Bedürf-
nissen sowie seine Angehörigen und Nahe-
stehenden. Zum Hospiz als Institution ge-

hören die ambulanten Hospizdienste 
sowie die stationären Hospize.  

→  Hospizversorgung, ehrenamtliche,  
ambulante

Zu den häufig geäußerten Wünschen ge-
hört der Wunsch, bis zum Lebensende zu 
Hause oder im vertrauten Umfeld bleiben 
zu können. Ambulante Hospizdienste be-
gleiten deshalb unheilbar erkrankte und 
sterbende Menschen sowie deren Ange-
hörige in den letzten Monaten oder Wo-
chen des Lebens – zu Hause, in Kranken-
häusern oder in Alten- und Pflege ein-  
richtungen. Ehrenamtliche Hospizbegleite-
rinnen und Hospizbegleiter schenken 
schwerstkranken und sterbenden Men-
schen eine individuelle und liebevolle 
 Zuwendung. Damit ein ambulanter Hos-
pizdienst seine Arbeit aufnehmen kann, 
bedarf es keiner ärztlichen Verordnung. 
Betroffene können sich direkt mit einem 
Hospizdienst ihrer Wahl in Verbindung set-
zen.

Inzwischen sind in Bayern über 140 Hos-
pizvereine und -initiativen mit rund 25.000 
Mitgliedern entstanden. Viele tausend eh-
renamtlich tätige Hospizbegleiterinnen 
und -begleiter mit einer speziellen Ausbil-
dung und regelmäßiger Fortbildung sind in 
der ambulanten Hospizarbeit tätig. Darü-
ber hinaus gibt es in Bayern 20 stationäre 
Hospize, sowie 1 stationäres Kinderhospiz 
in Bad Grönenbach (siehe stationäres Hos-
piz). 

§ 39a Abs. 2 Sozialgesetzbuch V; Rahmenverein-
barung nach § 39a Abs. 2 S.7 Sozialgesetzbuch 
V zu den Voraussetzungen der Förderung sowie 
zu Inhalt, Qualität und Umfang der ambulanten 
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Hospizarbeit vom 03.09.2002, i.d.F. vom 
14.03.2016 

 Z  Gesetzliche Krankenkassen, Bayeri-
sche Stiftung Hospiz; Bayerisches Hospiz- 
und Palliativbündnis, Bayerischer Hospiz- 
und Palliativverband e.V., Hospizvereine, 
Verbände der freien Wohlfahrtspflege 

→  Hospizversorgung, stationär
In einem stationären Hospiz werden 
schwerstkranke und sterbende Menschen 
mit einer unheilbaren, fortschreitenden 
und weit fortgeschrittenen Erkrankung mit 
begrenzter Lebenserwartung betreut, bei 
denen eine stationäre Behandlung im 
Krankenhaus nicht erforderlich ist und eine 
ambulante Betreuung (siehe ehrenamtli-
che, ambulante Hospizarbeit) im gewohn-
ten Umfeld nicht ausreicht. 

Stationäre Hospize sind kleine Einrichtun-
gen mit familiärem Charakter mit in der 
Regel mindestens 8 und höchsten 16 Hos-
pizplätzen. Hier werden schwerstkranke 
und sterbende Menschen von speziell aus-
gebildeten Fachkräften pflegerisch, psy-
chosozial und seelsorgerisch betreut. Je 
nach Absprache kommen die Hausärztin 
oder der Hausarzt und/oder besonders 
qualifizierte Palliativärztinnen und -ärzte 
zur medizinischen Behandlung ins Hospiz. 

Auch die Familienmitglieder erhalten die 
notwendige Begleitung und Unterstüt-
zung.

Die Rahmenvereinbarung legt ausdrück-
lich fest, dass stationäre Hospize aufgrund 
ihres Versorgungsauftrages baulich, orga-
nisatorisch und wirtschaftlich selbstständi-

ge Einrichtungen mit separatem Personal 
und Konzept sind. Ein stationäres Hospiz 
kann daher nicht Bestandteil einer statio-
nären Pflegeeinrichtung sein.

Die Behandlung, Betreuung und Pflege im 
stationären Hospiz ist kostenlos. Der Auf-
wand, der nicht durch die Pflegesätze ab-
gedeckt ist, wird z. B. aus Spenden oder 
Stiftungen finanziert. 

Auf ein stationäres Hospiz ist das Bayeri-
sche Pflege- und Wohnqualitätsgesetz an-
wendbar; es unterliegt daher der zuständi-
gen Aufsicht durch die → Fachstellen für 
Pflege- und Behinderteneinrichtungen – 
Qualitätsentwicklung und Aufsicht (FQA).

§ 39a Abs. 1 Sozialgesetzbuch V; Rahmenverein-
barung nach § 39a Abs. 1 Satz 4 Sozialgesetz-
buch V über Art und Umfang sowie Sicherung 
der Qualität der stationären Hospizversorgung 
vom 13.03.1998 in der Fassung der Vereinba-
rung vom 14.04.2010 sowie Rahmenvereinba-
rung nach § 39a Abs. 1 Satz 4 Sozialgesetzbuch 
V über Art und Umfang sowie Sicherung der 
Qualität der stationären Kinderhospizversorgung 
vom 31.03.2017

 Z  Gesetzliche Kranken- und Pflegekas-
sen, Bayerisches Hospiz- und Palliativ-
bündnis, Verbände der freien Wohlfahrts-
pflege, stationäre Hospize

www.stmgp.bayern.de/ 
gesundheitsversorgung/sterbebegleitung/
hospiz/

→  Hospizversorgung für Kinder und 
 Jugendliche

Im Vordergrund der Kinder- und Jugend-

https://www.stmgp.bayern.de/gesundheitsversorgung/sterbebegleitung/hospiz/
https://www.stmgp.bayern.de/gesundheitsversorgung/sterbebegleitung/hospiz/
https://www.stmgp.bayern.de/gesundheitsversorgung/sterbebegleitung/hospiz/
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hospizarbeit steht die ambulante und sta-
tionäre Begleitung der ganzen Familie mit 
dem Ziel, Kindern und Jugendlichen mit 
 einer lebensverkürzenden Erkrankung ein 
möglichst würdevolles und selbstbestimm-
tes Leben bis zum Ende zu ermöglichen. 
Im Mittelpunkt der hospizlichen Versor-
gung steht das schwerstkranke Kind mit 
seinen individuellen Wünschen und Be-
dürfnissen und seine An- und Zugehörigen. 
Eine ganzheitliche Pflege und Versorgung 
wird durch haupt- und ehrenamtliche Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der Kinder-
hospizdienste bzw. der stationären Kinder-
hospize in Zusammenarbeit mit 
palliativmedizinisch erfahrenen (Haus-)
Ärztinnen und Ärzten gewährleistet.

Die räumliche Gestaltung von stationären 
Kinder- und Jugendhospizen muss auf die 
besonderen Bedürfnisse der lebensverkür-
zend erkrankten Kinder und Jugendlichen 
ausgerichtet sein. Hier werden das kranke 
Kind und dessen nächste Angehörige be-
gleitet. Ihre Mitaufnahme und Begleitung 
durch besonders geschultes Personal ge-
hört zum Aufgabenbereich des stationä-
ren Hospizes.

 Z  Bayerisches Staatsministerium für Ge-
sundheit und Pflege



immiSSionSSchutz

Immissionsschutz

→ Nachbarschutz 

Impfschäden, Hilfen bei

Wer durch eine öffentlich empfohlene 
Impfung einen Gesundheitsschaden erlei-
det, der über das übliche Ausmaß einer 
Impfreaktion hinausgeht, hat Anspruch auf 
Entschädigung; das gilt auch für die Hin-
terbliebenen eines an Impffolgen Verstor-
benen. 

Art und Höhe der Leistungen entsprechen 
denen der Kriegsopferversorgung und 
-fürsorge (→ Kriegsopfer, Hilfen für).

§§ 60 – 64 Infektionsschutzgesetz

 Z  Zentrum Bayern Familie und Soziales 
– Versorgungsamt; Zentrum Bayern Fami-
lie und Soziales – Hauptfürsorgestelle 

Inklusionsbetriebe

Inklusionsbetriebe bieten schwerbehinder-
ten Menschen, deren Teilhabe an einer 
sonstigen Beschäftigung auf dem allgemei-
nen Arbeitsmarkt aufgrund von Art und 
Schwere der Behinderung oder aufgrund 
sonstiger Umstände auf besondere 
Schwierigkeiten stößt, vielfältige und ad-
äquate Beschäftigungsmöglichkeiten. 

Ziel ist die Schaffung von sozialversiche-
rungspflichtigen Dauerarbeitsplätzen für 
schwerbehinderte Menschen sowie die 

Zusammenarbeit und gemeinsame Be-
schäftigung von Menschen mit und ohne 
Behinderung. In Bayern sind Inklusionsbe-
triebe überwiegend Klein- oder Mittelbe-
triebe aus verschiedenen Wirtschaftsbran-
chen. 

Inklusionsbetriebe unterscheiden sich von 
→ Werkstätten für Menschen mit Behin-
derung darin, dass mit den Betroffenen 
Ausbildungs- und Arbeitsverträge mit al-
len sich daraus ergebenden arbeitsrechtli-
chen, tarifrechtlichen und sozialrechtlichen 
Rechten und Pflichten geschlossen wer-
den. 

§ 215 ff. Sozialgesetzbuch IX

Wegen der Sozialversicherungspflicht: → 
Menschen mit Behinderung, soziale Siche-
rung für

Wegen Leistungen: → Menschen mit Be-
hinderung, Hilfen für

 Z  Zentrum Bayern Familie und Soziales; 
Agenturen für Arbeit; Bezirke 

www.zbfs.bayern.de  
www.arbeitsagentur.de

Inobhutnahme

Das Jugendamt ist unter den Vorausset-
zungen des § 42 des Achten Buches Sozi-
algesetzbuch (SGB VIII) berechtigt und 
verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendli-
chen in seine Obhut zu nehmen. Dies ist 
insbesondere der Fall, wenn das Kind oder 
der Jugendliche darum bittet oder eine 

www.zbfs.bayern.de
www.arbeitsagentur.de
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dringende Gefahr für das Kindeswohl die 
Inobhutnahme erfordert und die Perso-
nenberechtigten nicht widersprechen oder 
eine familiengerichtliche Entscheidung 
nicht rechtzeitig eingeholt werden kann. 

Während der Inobhutnahme hat das Ju-
gendamt weitreichende Befugnisse zum 
unmittelbaren Handeln, insbesondere ist 
es berechtigt, alle Rechtshandlungen vor-
zunehmen, die zum Wohl des Kindes oder 
Jugendlichen notwendig sind (z. B. Veran-
lassung notwendiger medizinischer Unter-
suchungen). Mit den Inobhutnahmen ist 
auch die Befugnis zur vorläufigen Unterbrin-
gung bei einer geeigneten Person, Einrich-
tung oder einer sonstigen (geeigneten) 
Wohnform verbunden (z. B. Kinderschutz-
zentrum, Kinder- und Jugendnotdienste etc).

Widersprechen die Personensorge- oder 
Erziehungsberechtigten der Inobhutnah-
me, so hat das Jugendamt, sofern nach sei-
ner Einschätzung eine Gefährdung des 
Kindeswohls besteht und die Personensor-
ge – oder Erziehungsberechtigen nicht be-
reit oder in der Lage sind, die Gefährdung 
abzuwenden, unverzüglich eine Entschei-
dung des Familiengerichts über die erfor-
derlichen Maßnahmen zum Wohl des Kin-
des oder des Jugendlichen herbeizuführen. 

Auch ausländische Kinder und Jugendliche, 
die unbegleitet nach Deutschland kom-
men, werden vom Jugendamt in Obhut ge-
nommen. Im Rahmen der vorläufigen In-
obhutnahme nach § 42a Sozialgesetzbuch 
VIII wird vom Jugendamt u. a. überprüft, 
ob es Gründe gibt, die einer Verteilung der 
jungen Menschen in andere Bundesländer 
entgegen stehen. 

§§ 42, 42a Sozialgesetzbuch VIII, §§ 1666, 
1666a Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

 Z  Jugendämter bei den Landratsämtern 
und kreisfreien Städten

Insolvenz, Hilfen bei

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
(dazu gehören auch → Heimarbeiter, be-
schäftigte Studenten und Schüler, Auszu-
bildende und geringfügig Beschäftigte 
werden vor dem Risiko des Entgeltausfalls 
bei Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers 
durch die Zahlung von Insolvenzgeld ge-
schützt. 

Insolvenzgeld wird gezahlt in Höhe des 
Nettoarbeitsentgelts für die letzten 3 Mo-
nate des → Arbeitsverhältnisses vor Eröff-
nung des Insolvenzverfahrens, wenn der 
Arbeitnehmer für diesen Zeitraum noch 
offene Ansprüche auf Arbeitsentgelt hat. 
Das der Bewertung zugrunde zu legende 
Nettoarbeitsentgelt errechnet sich aus 
dem auf die monatliche → Beitragsbemes-
sungsgrenze begrenzten und um die 
 gesetzlichen Abzüge verminderten Brut-
toarbeitsentgelt. Der Eröffnung des Insol-
venzverfahrens stehen gleich die Abwei-
sung des Antrags auf Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens mangels Masse und 
die vollständige Beendigung der Betriebs-
tätigkeit im Inland, wenn ein Antrag auf Er-
öffnung des Insolvenzverfahrens nicht 
 gestellt worden ist und ein Insolvenzver-
fahren offensichtlich mangels Masse nicht 
in Betracht kommt. Voraussetzung für die 
Zahlung ist ein Antrag bei der zuständigen 
Agentur für Arbeit innerhalb einer Aus-
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schlussfrist von 2 Monaten nach Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens oder nach Eintritt 
der anderen oben genannten Insolvenzer-
eignisse. 

§ 13 Sozialgesetzbuch III, §§ 165 ff. Sozialge-
setzbuch III, § 324 Absatz 3 Sozialgesetzbuch III

 Z  Agenturen für Arbeit (Insolvenzgeld); 
Insolvenzverwalter; Amtsgericht – Insol-
venzgericht (Ansprüche nach der Insol-
venzordnung

→ Beratungshilfe 

Insolvenzberatung

Nach den §§ 304 ff. der Insolvenzordnung kön-
nen verschuldete Privatpersonen (natürli-
che Personen) – wie juristische Personen 
– beim Amtsgericht einen Antrag auf Rest-
schuldbefreiung im Rahmen des Verbrau-
cherinsolvenzverfahrens stellen (→ Ver-
braucherinsolvenzverfahren). Zunächst 
muss allerdings eine außergerichtliche Ei-
nigung mit den Gläubigern versucht wer-
den. 

Verschuldete Bürgerinnen und Bürger, die 
ein Verbraucherinsolvenzverfahren anstre-
ben, haben die Möglichkeit, sich an eine 
anerkannte Insolvenzberatungsstelle oder 
beispielsweise an einen Rechtsanwalt ih-
rer Wahl zu wenden. Soweit die persönli-
chen Einkommensverhältnisse es erfor-
dern, ist für die Beratung durch einen 
Rechtsanwalt ein Antrag auf kostenlose 
Rechtsberatung (→ Beratungshilfe) mög-
lich, der beim zuständigen Amtsgericht zu 
stellen ist. 

Bevor ein gerichtliches Restschuldbefrei-
ungs-Verfahren eingeleitet werden kann, 
muss eine geeignete Person (Rechtsanwalt, 
Notar, Steuerberater) oder eine geeignete 
Stelle (anerkannte Insolvenzberatungsstelle) 
bescheinigen, dass ein außergerichtlicher 
Einigungsversuch stattfand, aber scheiterte.

→ Schuldnerberatung 

§ 305 der Insolvenzordnung

 Z  Anerkannte Insolvenzberatungsstellen, 
Rechtsanwälte und weitere rechtsberaten-
de Berufe 

www.stmas.bayern.de/insolvenzberatung

Integrationsfachdienste

Die Integrationsfachdienste sind nach den 
Vorschriften des Sozialgesetzbuches IX 
Dienste Dritter, die bei der Durchführung 
der Maßnahmen zur Teilhabe schwerbe-
hinderter Menschen am Arbeitsleben be-
teiligt werden können. Eine besondere 
Zielgruppe sind schwerbehinderte Men-
schen 

→  mit geistiger oder seelischer Behinde-
rung oder

→  mit einer schweren Körper-, Sinnes- 
oder Mehrfachbehinderung,

die sich im Arbeitsleben besonders 
 nachteilig auswirkt und die Teilhabe am 
Arbeitsleben auf dem allgemeinen Arbeits-
markt erschwert. Dabei können Integra-
tionsfachdienste im Rahmen ihrer Auf-
gabenstellung auch zur beruflichen 

www.stmas.bayern.de/insolvenzberatung
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Eingliederung von → Menschen mit Behin-
derung, die nicht schwerbehindert sind, tä-
tig werden. Damit soll vor allem Men-
schen mit psychischer Behinderung 
Rechnung getragen werden. 

Die Integrationsfachdienste können zur 
Teilhabe schwerbehinderter Menschen am 
Arbeitsleben (Aufnahme, Ausübung und 
Sicherung einer möglichst dauerhaften Be-
schäftigung) beteiligt werden. Sie beraten 
und unterstützen die schwerbehinderten 
Menschen. Sie informieren und beraten 
die Arbeitgeber. Zu den Aufgaben der In-
tegrationsfachdienste gehört es auch, die 
Fähigkeiten der zugewiesenen schwerbe-
hinderten Menschen einzuschätzen und 
ein individuelles Fähigkeits-, Leistungs- 
und Interessenprofil zur Vorbereitung auf 
den allgemeinen Arbeitsmarkt zu erarbei-
ten. 

Das Inklusionsamt beim Zentrum Bayern 
Familie und Soziales ist dafür verantwort-
lich, dass bayernweit Integrationsfach-
dienste personell, fachlich und räumlich in 
ausreichendem Umfang mit ihrem Dienst-
leistungsangebot für die Auftraggeber zur 
Verfügung stehen. Auftraggeber für die In-
tegrationsfachdienste sind insbesondere 
die Bundesagentur für Arbeit (Arbeits-
agenturen), die Jobcenter, die Rehabilitati-
onsträger und das Inklusionsamt. Für die 
Beauftragung bleibt der jeweilige Auftrag-
geber des Integrationsfachdienstes in 
fachlicher und finanzieller Hinsicht verant-
wortlich. 

§§ 192, 193 Sozialgesetzbuch IX

www.zbfs.bayern.de/behinderung-beruf/
inklusionsamt/  
www.integrationsfachdienst.de

Integrationskurse

→ Integration von Zuwanderern 

Integration von Zuwanderern

Das Gesetz über den Aufenthalt, die Er-
werbstätigkeit und die Integration von 
Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthalts-
gesetz – AufenthG) setzt den Rahmen für 
die Integration von rechtmäßig auf Dauer 
im Bundesgebiet lebenden Menschen mit 
Migrationshintergrund in das wirtschaftli-
che, kulturelle und gesellschaftliche Leben 
in der Bundesrepublik Deutschland. Mit 
den im AufenthG vorgesehenen Integrati-
onskursen wird ein Grundangebot zur In-
tegration für Zugewanderte vorgehalten. 

Ziel der Integrationskurse ist, die Sprache, 
die Rechtsordnung, die Kultur und die 
 Geschichte in Deutschland erfolgreich zu 
vermitteln. Die Teilnehmenden sollen da-
durch mit den Lebensverhältnissen im 
Bundesgebiet soweit vertraut gemacht 
werden, dass sie ohne die Hilfe oder Ver-
mittlung Dritter in allen Angelegenheiten 
des täglichen Lebens selbstständig han-
deln können. 

In Bayern gibt es eine flächendeckende 
 Beratungsstruktur. Der Freistaat Bayern 
fördert die Flüchtlings- und Integrations-
beratung. Außerdem wird ein Grundbera-

https://www.zbfs.bayern.de/behinderung-beruf/inklusionsamt/
https://www.zbfs.bayern.de/behinderung-beruf/inklusionsamt/
www.integrationsfachdienst.de
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tungsangebot an Migrationsberatungsein-
richtungen mit Bundesmitteln gefördert. 

Weitere Informationen bietet das Bundes-
amt für Migration und Flüchtlinge an.

Aufenthaltsgesetz

www.bamf.de

Auch die Bayerische Staatsregierung un-
terstützt die Integrationsbemühungen von 
Zugewanderten. Dies erfolgt nach dem 
Grundsatz des Förderns und Forderns. 
Dieser Grundsatz ist auch im Bayerischen 
Integrationsgesetz (BayIntG) verankert, 
das am 1. Januar 2017 in Kraft getreten ist. 
In diesem Sinne fördert die Bayerische 
Staatsregierung u. a.  ein flächendeckendes 
Netz an Flüchtlings- und Integrationsbera-
tungsstellen, in gezielter Ergänzung des 
Migrationsberatungsangebots des Bundes, 
und besondere Integrationsmaßnahmen 
auf der Grundlage der Richtlinie für die 
Förderung der sozialen Beratung, Betreu-
ung und Integration von Personen mit 
Migrationshintergrund (Beratungs- und In-
tegrationsrichtlinie – BIR). Zudem unter-
stützt sie  eine außerschulische Hausauf-
gabenhilfe mit dem Schwerpunkt 
Deutschförderung für junge Zuwanderer. 

Weitere Informationen zur Integration von 
Migrantinnen und Migranten mit Bleibe-
recht bzw. guter Bleibeperspektive finden 
sich auf der Homepage des Bayerischen 
Staatsministeriums des Innern, für Sport 
und Integration. 

www.stmi.bayern.de

Interessenausgleich bei Betriebs-
änderung oder -stilllegung

→ Betriebsverfassung 

Internatsunterbringung 
 benachteiligter Jugendlicher zur 
Eingliederung in Beruf und Arbeit

→ Ausbildungsförderung 

Interventionsstellen

Interventionsstellen bieten ein zugehen-
des psychosoziales Beratungsangebot für 
gewaltbetroffene Frauen, die von häusli-
cher Gewalt, sexualisierter Partnergewalt 
sowie Stalking durch den (Ex-)Partner be-
troffen sind und bei denen deshalb ein po-
lizeilicher Einsatz stattgefunden hat. Nach 
dem polizeilichen Einsatz übermittelt die 
Polizei – mit Einverständnis der Frau – die 
Kontaktdaten an die Interventionsstelle. 
Die Beraterinnen setzen sich dann mit der 
Frau in Verbindung. Es erfolgt eine telefo-
nische Erstberatung und das Angebot wei-
terer Beratung und Unterstützung. Dieses 
Beratungsangebot wird auch pro-aktiv ge-
nannt, weil die Kontaktaufnahme von der 
Beratungseinrichtung ausgeht. Dadurch 
werden auch Frauen erreicht, die nicht von 
sich aus aktiv werden und sich an → Frau-
enhäuser und → Notrufe wenden. 

Der Beratungsauftrag der Interventions-
stelle ist fachlich und zeitlich begrenzt. Ist 
eine längerfristige Beratung der gewaltbe-
troffenen Frau erforderlich, sollten beste-
hende ambulante Beratungsangebote  

https://www.bamf.de/DE/Startseite/startseite_node.html
www.stmi.bayern.de
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(z. B. Notrufe, ambulante Beratungsstellen 
der Frauenhäuser) die Weiterbetreuung 
übernehmen. 

In Bayern bestehen derzeit 27 staatlich ge-
förderte Interventionsstellen. Darunter ist 
eine Verbundinterventionsstelle mit drei 
Standorten, die an die staatlich geförder-
ten → Notrufe und → Frauenhäuser ange-
gliedert sind. 

Seit März 2013 gibt es das bundesweite 
Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen, das  
24 Stunden täglich kostenfrei erreichbar 
ist unter der Nummer 08000 116016. 

Gewaltschutzgesetz (GewSchG)

www.stmas.bayern.de/gewaltschutz/  
www.hilfetelefon.de

Invalidität, Hilfen bei

→ Menschen mit Behinderung, Hilfen für 
→ Berufsunfähigkeitsrente 
→ Erwerbsminderungsrente 
→ Erwerbsunfähigkeitsrente 
→ Kriegsopfer, Hilfen für 
→ Verletzten- und Berufskrankheitsrente 

www.stmas.bayern.de/gewaltschutz/
https://www.hilfetelefon.de/
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Jahresarbeitsverdienst

→ Rentenberechnung 

Jugendarbeit

Jungen Menschen sind die zur Förderung 
ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote 
der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. 
Sie sollen an den Interessen junger Men-
schen anknüpfen und von ihnen mitbe-
stimmt und mitgestaltet werden, sie zur 
Selbstbestimmung befähigen und zu ge-
sellschaftlicher Mitverantwortung sowie 
zu sozialem Engagement anregen und hin-
zuführen. 

Jugendarbeit wird angeboten von Verbän-
den, Gruppen und Initiativen der Jugend, 
von anderen Trägern der Jugendarbeit und 
den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe. 
Sie umfasst für Mitglieder bestimmte An-
gebote, die offene Jugendarbeit und ge-
meinwesenorientierte Angebote. 

Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit 
gehören:

→  außerschulische Jugendbildung mit all-
gemeiner, politischer, sozialer, gesund-
heitlicher, kultureller, naturkundlicher 
und technischer Bildung, 

→  Jugendarbeit in Sport, Spiel und Gesel-
ligkeit, 

→  arbeitswelt-, schul- und familienbezo-
gen Jugendarbeit, 

→  internationale Jugendarbeit, 
→  Kinder- und Jugenderholung und 
→  Jugendberatung.

Daneben fördert der Freistaat Bayern als 
überörtlicher Träger der Jugendarbeit auch 
Schullandheime und Jugendherbergen, das 
Max Mannheimer Haus in Dachau, das 
Kinder- und Jugendfernsehfestival Prix Jeu-
nesse International, das Koordinierungs-
zentrum für den deutsch-tschechischen Ju-
gendaustausch Tandem, sowie den Ring 
Politischer Jugend und Fußballfanprojekte. 

Freistellung zur Jugendarbeit → Arbeitsbe-
freiung

Sozialgesetzbuch VIII

 Z  Bayerischer Jugendring K. d .ö. R (BJR) 
mit Bezirks-, Kreis- und Stadtjugendringen; 
Bezirke; Landkreise; kreisfreie und kreisan-
gehörige Gemeinden 

www.stmas.bayern.de/jugendarbeit/ 
index.php  
www.bjr.de  
www.institutgauting.de  
www.jugendbildungsstaetten.de  
www.schullandheim-bayern.de  
http://bayern.jugendherberge.de  
www.mmsz-dachau.de  
www.prixjeunesse.de  
www.tandem-org.de  
www.kos-fanprojekte.de

Jugendarbeitsschutz

Kinder und Jugendliche sollen durch das 
Jugendarbeitsschutzgesetz vor Überbean-
spruchung, Überforderung und Gefahren 
am Arbeitsplatz geschützt werden. Das 
Gesetz gilt für die Beschäftigung aller Per-
sonen, die noch nicht 18 Jahre alt sind. 

https://www.stmas.bayern.de/jugendarbeit/index.php
www.stmas.bayern.de/jugendarbeit/index.php%20
https://www.bjr.de/
https://www.institutgauting.de/
https://www.jugendbildungsstaetten.de/
https://www.schullandheim-bayern.de/
http://bayern.jugendherberge.de
http://mmsz-dachau.de/
https://prixjeunesse.de/
http://www.tandem-org.de/
https://www.kos-fanprojekte.de/
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Ausgenommen sind geringfügige Hilfeleis-
tungen, soweit diese gelegentlich aus 
 Gefälligkeit, aufgrund familienrechtlicher 
Vorschriften, in Einrichtungen der → Ju-
gendhilfe und zur Eingliederung von  
→ Menschen mit Behinderung erbracht 
werden. 

Es bestehen zahlreiche Beschäftigungsver-
bote (→ Arbeitsschutz). So ist die Be-
schäftigung von Kindern, das sind Perso-
nen, die noch nicht 15 Jahre alt sind, sowie 
von vollzeitschulpflichtigen Jugendlichen 
grundsätzlich verboten. Ausnahmsweise 
können Kinder über 13 Jahre und vollzeit-
schulpflichtige Jugendliche in gewissem 
Umfang mit den in der Kinderarbeitsschutz-
verordnung genannten leichten und für Kin-
der geeigneten Tätigkeiten außerhalb des 
Schulunterrichts beschäftigt werden (so-
genannte Freizeitjobs). Zudem dürfen Kin-
der und vollzeitschulpflichtige Jugendliche 
ein Betriebspraktikum absolvieren, das 
von der Schule veranstaltet wird. Das Ge-
werbeaufsichtsamt kann auch die gestal-
tende Mitwirkung von Kindern und voll-
zeitschulpflichtigen Jugendlichen bei 
Theatervorstellungen, Musikaufführungen 
und anderen Veranstaltungen bewilligen. 

Im Gegensatz zu Kindern dürfen vollzeit-
schulpflichtige Jugendliche über 15 Jahre 
während der Schulferien für höchstens  
4 Wochen im Kalenderjahr bis zu 8 Stun-
den täglich in der Zeit von 6 bis 20 Uhr be-
schäftigt werden. In dieser Zeit dürfen sie 
auch eine selbst organisierte Schnupper-
lehre zur Berufsorientierung absolvieren. 
Für vollzeitschulpflichtige Jugendliche 
bzw. vollzeitschulpflichtige Schüler unter 
15 Jahren ist eine Schnupperlehre unzuläs-

sig, weil es dafür keine Ausnahme vom 
Kinderarbeitsverbot gibt. Für sie gibt es 
die Möglichkeit, einen informellen Betriebs-
aufenthalt mit Besichtigung und Vorfüh-
rung zum Kennenlernen von Ausbildungs-
berufen zur Berufsorientierung zu 
absolvieren, ohne dass ein Beschäftigungs-
verhältnis im Sinne des Jugendarbeits-
schutzgesetzes zwischen Betrieb und 
Schüler zustande kommt. Nähere Informa-
tionen dazu sind auf der Homepage der 
Bayerischen Gewerbeaufsicht unter der 
Rubrik Arbeitsschutz/Sozialer Arbeits-
schutz/Kinder- und Jugendarbeitsschutz 
zu finden. 

Jugendliche dürfen nicht mit Arbeiten be-
schäftigt werden, welche die Leistungsfä-
higkeit übersteigen und bei denen sie sittli-
chen Gefahren ausgesetzt sind. Andere 
gefährliche Arbeiten, bei denen die Ju-
gendlichen Unfallgefahren wegen man-
gelnder Erfahrung nicht erkennen können, 
sowie schädlichen Einwirkungen wie Lärm, 
Erschütterungen, Gefahrstoffen und biolo-
gischen Arbeitsstoffen ausgesetzt sind 
oder bei denen ihre Gesundheit durch Hit-
ze, Kälte oder starke Nässe gefährdet 
wird, dürfen nur dann von Jugendlichen 
ausgeübt werden, wenn dies zur Errei-
chung des Ausbildungszieles dient und ihr 
Schutz durch die Aufsicht eines Fachkun-
digen gewährleistet ist. Zudem muss der 
Arbeitsplatzgrenzwert bei gefährlichen 
Stoffen unterschritten sein. Darüber hin-
aus ist → Akkordarbeit und in der Regel 
auch Arbeit unter Tage verboten (Jugend-
arbeitsschutzgesetz). Für Jugendliche ist 
auch eine höchstzulässige tägliche 
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 Arbeitszeit von acht Stunden bzw. acht-
einhalb Stunden bei entsprechendem 
 Ausgleich an den anderen Werktagen der-
selben Woche, und von 40 Stunden in der 
Woche zu beachten. Jugendliche dürfen 
nur an 5 Tagen in der Woche beschäftigt 
werden. Daneben müssen Ruhepausen, 
abhängig von der täglichen Arbeitszeitdau-
er, von mindestens 30 bzw. mindestens 60 
Minuten Dauer und eine ununterbrochene 
Freizeit von mindestens 12 Stunden ge-
währt werden. Während der Nachtzeit 
von 20 bis 6 Uhr gilt ein Beschäftigungs-
verbot mit gewissen Ausnahmen, z. B. im 
Gastgewerbe oder in Bäckereien. Für den 
Berufsschulunterricht ist der Jugendliche 
von jeglicher Beschäftigung freizustellen. 
Die Beschäftigung an Samstagen, Sonn- 
und Feiertagen ist verboten (→ Feiertags-
arbeit); für bestimmte Bereiche sind 
 jedoch an Samstagen und Sonn- und Feier-
tagen Ausnahmen vorgesehen, z. B. für 
Krankenanstalten, Gaststätten, Sport, 
ärztlichen Notdienst. 

Im Interesse des Gesundheitsschutzes ist 
eine umfassende ärztliche Betreuung (Er-
stuntersuchung, erste und weitere 
Nachuntersuchung sowie besonders ange-
ordnete Untersuchungen) vorgeschrieben. 
Ein Jugendlicher, der in das Berufsleben 
eintritt, darf nur dann beschäftigt werden, 
wenn er innerhalb der letzten 14 Monate 
von einem Arzt untersucht worden ist und 
dem Arbeitgeber hierüber eine Bescheini-
gung vorlegt. Für die kostenfreien Unter-
suchungen ist der Jugendliche von der Ar-
beit ohne Verdienstausfall freizustellen (→ 
Arbeitsbefreiung). 

Kinderarbeitsschutzverordnung; Jugendarbeits-
schutzgesetz

 Z  Gewerbeaufsichtsämter (→ Gewerbe-
aufsicht) 

Jugendarzt

→ Jugendgesundheitspflege 

Jugendgesundheitspflege

Kinder im Kindergarten werden im Rah-
men der Schuleingangsuntersuchung im 
Interesse der → Gesundheitsvorsorge und 
der Früherkennung von Erkrankungen vor 
allem in Hinblick auf Seh-, Hör- und 
Sprachstörungen untersucht und beraten.

Im Interesse der Entwicklung gesunder Le-
bensweisen werden in Kindergärten und 
Schulen Maßnahmen und Projekte zur Ge-
sundheitserziehung und Gesundheitsför-
derung durchgeführt. 

Der Öffentliche Gesundheitsdienst bietet 
gesundheitliche Beratung und Untersu-
chung im Kindes- und Jugendalter, insbe-
sondere im Rahmen der Schulgesundheits-
pflege, an. Er berät über Personen, 
Einrichtungen und Stellen, die vorsorgen-
de, begleitende und nachsorgende Hilfen 
anbieten und gewähren können. 

§ 26 Sozialgesetzbuch V,  Artikel 14 Gesund-
heits- und Verbraucherschutzgesetz

 Z  Gesundheitsämter 
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Jugendhilfe in Strafverfahren

In Verfahren vor den Jugendgerichten 
wirkt die Jugendhilfe mit („Jugendgerichts-
hilfe“ im Sinne des § 38 Jugendgerichtsgeset-
zes). Ihre Vertreter bringen die „erzieheri-
schen, sozialen und fürsorgerischen 
Gesichtspunkte“ im Jugendstrafverfahren 
zur Geltung und berichten der Staatsan-
waltschaft bzw. dem Gericht über Persön-
lichkeit, Entwicklung und Umwelt der 
 beschuldigten Jugendlichen und Heran-
wachsenden, die noch nicht 21 Jahre alt 
sind. Ferner betreuen sie diese während 
des ganzen Verfahrens und prüfen frühzei-
tig, ob für sie Leistungen der → Jugendhil-
fe in Betracht kommen und unterrichten 
Staatsanwalt oder Richter darüber. Der 
Bayerische Landesjugendhilfeausschuss 
hat fachliche Empfehlungen für die Mitwir-
kung der Jugendhilfe in Verfahren nach 
dem Jugendgerichtsgesetz verabschiedet. 

§ 52 Sozialgesetzbuch VIII, §§ 38, 50 Absatz 3 
Jugendgerichtsgesetz

 Z  Jugendämter bei den Landratsämtern 
und kreisfreien Städten 

www.blja.bayern.de/hilfen/ 
strafverfahren/index.php

Jugendliche, Hilfen für

→ Kinder und Jugendliche, Hilfen für 
→ Mehrgenerationenhäuser

Jugendschutz

Für Kinder und Jugendliche bestehen vie-
lerlei Schutzvorschriften. Das Jugend-
schutzgesetz regelt u. a. Abgabeverbote 
bzgl. Alkohol, Tabak, E-Zigaretten und 
 bestimmten Medien sowie Beschränk-
ungen des Zugangs zu Gaststätten, 
 Tanzveranstaltungen und Kinos. Weitere 
 Schutzvorschriften finden sich im Jugend-
medienschutz staatsvertrag, im Jugendar-
beitsschutzgesetz und im Bürgerlichen 
Gesetzbuch. 

www.stmas.bayern.de/jugendschutz/ 
index.php  
www.blja.bayern.de/schutz/ 
jugendschutz/index.php

→ Jugendschutz, ordnungsrechtlicher 
Gewerbetreibende und Veranstalter sind 
dafür verantwortlich, dass die Bestimmun-
gen des Jugendschutzgesetzes beachtet 
werden. Verstöße werden mit Bußgeldern 
bis zu € 50.000 geahndet, in bestimmten 
Fällen sogar mit Freiheits- und Geldstra-
fen. Die Zuständigkeit für die Ahndung 
und Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten 
nach dem Jugendschutzgesetz obliegt ge-
mäß Art. 55 Absatz 3 des Gesetzes zur 
Ausführung der Sozialgesetze den Kreis-
verwaltungsbehörden (Landratsämtern 
und kreisfreien Städte) und der Polizei. 

Der Aufenthalt in Gaststätten und bei 
Tanzveranstaltungen ist Kindern und Ju-
gendlichen unter 16 Jahren grundsätzlich 
nicht gestattet, es sei denn, sie werden 
von einer personensorgeberechtigten oder 
erziehungsbeauftragten Person begleitet. 
Jugendlichen ab 16 Jahren ist der Aufent-

https://www.blja.bayern.de/hilfen/strafverfahren/index.php
https://www.blja.bayern.de/hilfen/strafverfahren/index.php
https://www.stmas.bayern.de/jugendschutz/index.php
https://www.stmas.bayern.de/jugendschutz/index.php
https://www.blja.bayern.de/schutz/jugendschutz/index.php
https://www.blja.bayern.de/schutz/jugendschutz/index.php
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halt bis 24 Uhr gestattet, darüber hinaus 
nur, falls sie von einem Sorgeberechtigten 
oder Erziehungsbeauftragten begleitet 
werden. Der Aufenthalt in Gaststätten, die 
als Nachtbar oder Nachtclub geführt wer-
den, oder in vergleichbaren Vergnügungs-
betrieben ist Kindern und Jugendlichen je-
doch ausnahmslos nicht gestattet. Auch 
die Anwesenheit in öffentlichen Spielhal-
len darf Minderjährigen nicht gestattet 
werden. Im Falle von besonderen Jugend-
gefahren der Veranstaltung, kann die 
Kreisverwaltungsbehörde anordnen, dass 
der Veranstalter oder der Gewerbetrei-
bende Kindern und Jugendlichen die An-
wesenheit nicht gestatten darf. Möglich 
sind auch Aufenthaltsbeschränkungen für 
bestimmte Altersgruppen. 

In der Öffentlichkeit dürfen an Jugendliche 
ab 16 Jahren Bier, Wein, Sekt und entspre-
chende Mischgetränke nicht abgegeben 
werden. Alle anderen alkoholischen Ge-
tränke (Spirituosen) dürfen an Kinder und 
Jugendliche nicht abgegeben werden. An 
Jugendliche ab 14 Jahren dürfen Bier, Wein, 
Sekt und entsprechende Mischgetränke 
mit Zustimmung ihrer Eltern abgegeben 
werden, wenn diese ihre Kinder begleiten. 
Eine Erziehungsbeauftragung reicht dafür 
allerdings nicht aus. 

In der Öffentlichkeit dürfen Tabakwaren, 
nikotinhaltige Erzeugnisse, E-Zigaretten 
und E-Shishas weder an Minderjährige ab-
gegeben werden noch darf ihnen das Rau-
chen gestattet werden. 

Veranstalter von öffentlichen Filmveran-
staltungen dürfen Kindern und Jugendli-
chen den Einlass nur gestatten, soweit die 

Filme für die Altersgruppe freigegeben 
worden sind. Gewerbetreibende dürfen 
Trägermedien mit Computerspielen oder 
Filmen (z. B. DVD, USB-Sticks) und Bild-
schirmspielgeräte nur Kindern und Jugend-
lichen zugänglich machen, soweit die 
 Medieninhalte für die Altersgruppe freige-
geben worden sind. Die Freigabe der Me-
dieninhalte erfolgt durch ständige Vertre-
ter der Obersten Landesjugendbehörden 
im Anschluss an das Prüfverfahren bei den 
Selbstverwaltungsorganisationen der Frei-
willigen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft 
(FSK) sowie der Unterhaltungssoftware- 
Selbstkontrolle (USK). 

Die Bundesprüfstelle für jugendgefährden-
de Medien (BPjM) spricht Indizierungen 
für jugendgefährdende Medien aus. Dar-
aus folgen Verbreitungsbeschränkungen 
und Werbeverbote. Verstöße werden mit 
Freiheits- und Geldstrafen geahndet. Dies 
betrifft unsittliche, verrohend wirkende, zu 
Gewalttätigkeiten, Verbrechen oder Ras-
senhass anreizende sowie den Krieg ver-
herrlichende Medieninhalte. 

Zur Information aller Beteiligten – der Aus-
führungsbehörden, der Wirtschaft, aber 
auch der Eltern und Minderjährigen – ha-
ben das Bayerische Staatsministerium für 
Arbeit und Soziales, Familie und Integrati-
on und das Bayerische Landesjugendamt 
in Abstimmung mit den anderen Staatsmi-
nisterien und den Kommunalen Spitzen-
verbänden umfangsreiche landesweite 
Vollzugshinweise zum Jugendschutzgesetz 
erarbeitet. 
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Für den Jugendschutz im Rundfunk und In-
ternet gelten die Vorschriften des Jugend-
medienschutz-Staatsvertrages. Informati-
onen hierzu finden sich auf der Homepage 
der Kommission für Jugendmedienschutz. 
Zudem gibt es auch im Strafgesetzbuch 
Bestimmungen zum Jugendschutz.

§§ 4 – 15 Jugendschutzgesetz, §§ 4 – 7 Jugend-
medienschutz-Staatsvertrag, §§ 131, 184 ff. 
Strafgesetzbuch

 Z  Jugendämter bei den Landratsämtern 
und kreisfreien Städten; Oberste Landes-
jugendbehörde; Bundesprüfstelle für 
 jugendgefährdende Medien; Staatsanwalt-
schaften; Gerichte; Polizei- und Ordnungs-
behörden 

www.stmas.bayern.de/jugendschutz/ 
oeffentlichkeit/index.php  
www.kjm-online.de

→ Jugendschutz, erzieherischer für Kinder 
und Jugendliche 
Der erzieherische Kinder- und Jugend-
schutz soll durch Information, Beratung 
und erzieherische Impulse positive Akzen-
te bei der körperlichen, geistigen und ge-
sellschaftlichen Entwicklung junger Men-
schen setzen, um dadurch präventiv 
Gefährdungen entgegenzuwirken. Er be-
fasst sich z. B. mit der Suchtprävention, 
der Stärkung von Medienkompetenzen, 
der Gewaltprävention und problemati-
schem Freizeitverhalten und wendet sich 
an die jungen Menschen sowie Eltern, Sor-
ge- und Erziehungsberechtigte. 

Der erzieherische Jugendschutz wird auf 
Landesebene maßgeblich von der Aktion 

Jugendschutz, Landesarbeitsstelle Bayern 
e. V. (AJ) wahrgenommen, welche vom 
Bayerischen Staatsministerium für Familie, 
Arbeit und Soziales gefördert wird. In den 
Schwerpunkten Jugendmedienschutz, 
Sucht- und Gewaltprävention bietet die AJ 
Fortbildungen und Materialien an. Für Kin-
der, Jugendliche,  Eltern und pädagogischen 
Fachkräften stehen umfassende und nütz-
liche Informationen zur Verfügung. 

Ein weiter wichtiger Partner der Staatsre-
gierung ist das JFF – Institut für Medienpä-
dagogik in Forschung und Praxis, das be-
reits 1949 gegründet worden ist. Es 
befasst sich mit medienpädagogischer 
Forschung und praktischer Bildungsarbeit. 
Dabei fließt die Forschung in die pädago-
gische Arbeit ein. Ziel ist, dass Kinder und 
Jugendliche einen selbstbestimmten und 
reflektierten Umgang mit Medien erler-
nen. Zugleich sollen sie befähigt werden, 
Medien als Mittel zur aktiven Auseinan-
dersetzung mit ihrer eigenen Lebenswelt, 
zur Partizipation am gesellschaftlichen und 
sozialen Umfeld und zur Vermittlung ihres 
eigenen Standpunkts einzusetzen. 

§ 14 Sozialgesetzbuch VIII

 Z  Jugendämter bei den Landratsämtern 
und kreisfreien Städten 

www.stmas.bayern.de/jugendschutz/ 
erzieherisch/index.php  
www.blja.bayern.de/schutz/ 
jugendschutz/index.php 

https://www.stmas.bayern.de/jugendschutz/oeffentlichkeit/index.php
https://www.stmas.bayern.de/jugendschutz/oeffentlichkeit/index.php
https://www.kjm-online.de/
https://www.stmas.bayern.de/jugendschutz/erzieherisch/index.php
https://www.stmas.bayern.de/jugendschutz/erzieherisch/index.php
https://www.blja.bayern.de/schutz/jugendschutz/index.php
https://www.blja.bayern.de/schutz/jugendschutz/index.php
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Jugendsozialarbeit

Zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen 
oder zur Überwindung individueller Beein-
trächtigungen sollen jungen Menschen so-
zialpädagogische Hilfen angeboten wer-
den, die ihre schulischen und berufliche 
Ausbildung, Eingliederung in die Arbeits-
welt und ihre soziale Integration fördern 
(vgl. § 13 Sozialgesetzbuch VIII). Soweit die 
Ausbildung dieser jungen Menschen nicht 
durch Maßnahmen und Programme ande-
rer Träger und Organisationen sicherge-
stellt werden kann, können geeignete sozi-
alpädagogisch begleitete Ausbildungs- und 
Beschäftigungsmaßnahmen angeboten 
werden, die den Fähigkeiten und dem Ent-
wicklungsstand dieser jungen Menschen 
Rechnung tragen. 

Wenngleich es sich bei der Jugendsozialar-
beit um eine kommunale Aufgabe handelt, 
unterstützt der Freistaat Bayern die Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe (Landkreise 
und kreisfreie Städte) dabei seit  langem 
mit zwei Förderprogrammen, die aus-
schließlich die Zielgruppe der sozial 
 benachteiligten oder individuell beein-
trächtigten jungen Menschen in den Blick 
nimmt, in erheblichem Umfang. 

Mit der Jugendsozialarbeit an Schulen 
(JaS) wird die Zielgruppe dort erreicht, wo 
sie sich aufhält, somit direkt an der Schule. 
Sozial benachteiligte oder individuell be-
einträchtigte Kinder und Jugendliche erhal-
ten individuelle Hilfe, um sich in die Gesell-
schaft zu integrieren, in der Schule 
erfolgreich zu sein und den Übergang in 
die Arbeitswelt zu meistern. Durch den 
Einsatz von JaS-Fachkräften an der Schule 

wird eine optimale Kooperation 
 sichergestellt. 

Mit der Arbeitsweltbezogenen Jugendso-
zialarbeit (AJS) nimmt der Freistaat Bay-
ern sich der jungen Menschen an, die be-
sondere Schwierigkeiten haben, ihren 
Platz in der Arbeitswelt zu finden. Zur be-
ruflichen und sozialen Integration bietet 
die AJS ein hochwertiges Angebot an er-
folgreichen Qualifizierungs- und Ausbil-
dungsprojekten in einem realistischen be-
trieblichen Rahmen, insbesondere in 
Jugendwerkstätten. 

§ 13 Sozialgesetzbuch VIII

 Z  Jugendämter bei den Landratsämtern 
und kreisfreien Städten

www.stmas.bayern.de/ 
jugendsozialarbeit/index.php

Jugendwohnheime

→ Erziehungshilfen und Unterstützungs-
leistungen für Eltern sowie für Kinder und 
Jugendliche (Hilfe zur Erziehung) 
→ Heime für Minderjährige 

Jugendzahnpflege

Die Jugendzahnpflege stellt auf die Ver-
meidung der Kariesbildung im frühen Kin-
desalter ab. Nach modernen zahnmedizini-
schen Gesichtspunkten wird dieses Ziel 
durch eine Gruppenprophylaxe in Ergän-
zung zur individuellen zahnärztlichen Be-
treuung am besten erreicht. Die Gruppen-

https://www.stmas.bayern.de/jugendsozialarbeit/index.php
https://www.stmas.bayern.de/jugendsozialarbeit/index.php
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prophylaxe beinhaltet Anleitungen zur 
Mundhygiene, kindgerechte Beratung in 
zahngesunder Ernährung sowie Empfeh-
lungen zur Zahnschmelzhärtung und zum 
regelmäßigen Zahnarztbesuch. 

Die jugendzahnärztliche Beratung erfolgt 
für die Kleinkinder in den Kindergärten, für 
die Schüler der Jahrgangsstufen 1 mit 6 in 
den Schulen durch die Landesarbeitsge-
meinschaft Zahngesundheit e. V. (LAGZ). 

Zudem können sich Versicherte, das 6., 
aber noch nicht das 18. Lebensjahr vollen-
det haben, zur Verhütung von Zahnerkran-
kungen einmal in jedem Kalenderhalbjahr 
zahnärztlich untersuchen lassen (Indivi-
dualprophylaxe). Für Kinder bis zum  
6. Lebensjahr umfasst der Anspruch auf 
 Gesundheitsuntersuchungen auch Früher-
kennungsuntersuchungen der Zahn-, Mund- 
und Kieferkrankheiten. 

→ Jugendgesundheitspflege

§§ 21, 22, 26 Sozialgesetzbuch V, Richtlinien des 
Gemeinsamen Bundesausschusses: Früherken-
nungsuntersuchungen auf Zahn-, Mund- und Kie-
ferkrankheiten/Maßnahmen zur Verhütung von 
Zahnerkrankungen

www.lagz.de  
www.patientenportal.bayern.de 

http://www.lagz.de/
www.patientenportal.bayern.de
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Kapitalabfindung

→ Abfindung 

Kieferregulierung

→ Zahn- und Kieferregulierung 

Kinder- und Jugenderholung

→ Erziehungshilfen und Unterstützungs-
leistungen für Eltern sowie für Kinder und 
Jugendliche (Hilfe zur Erziehung) 
→ Familien, Hilfen für 

Kinder und Jugendliche, Hilfen für

Kinder und Jugendliche sind im üblichen 
Sprachgebrauch Personen unter 18 Jahren. 
Wer rechtlich als Kind bzw. Jugendlicher 
gilt, ist in unterschiedlichen Rechtsberei-
chen verschieden geregelt (siehe z. B.  → 
Jugendarbeitsschutz).

Die für Kinder und Jugendliche vorgesehe-
nen Leistungen werden in der Regel bis 
zum 16. bzw. 18. Lebensjahr gewährt, dar-
über hinaus nur unter bestimmten Voraus-
setzungen (z. B. Schul- oder Berufsausbil-
dung, körperliche oder geistige 
Behinderung). Eine Gewährung von 
 Jugendhilfeleistungen ist unter gewissen 
Einschränkungen auch an junge Volljährige 
(bis zum 21. Lebensjahr, bei einzelnen 
Leistungen sogar bis zum 27. Lebensjahr) 
möglich. 

Die wichtigsten Hilfen und Leistungen 
sind: 

→  Betreuung in → Kindertageseinrichtun-
gen, Kindertagespflege (→ Tagespflege 
in der Kinder- und Jugendhilfe);

→  Gemeinsame Wohnformen für Mütter/
Väter und -Kinder (→ Mutter und Kind, 
Hilfen für); 

→  Angebote zur Förderung des sozialen 
Verhaltens (→ Erziehungshilfen für Kin-
der und Jugendliche);

→  Frühförderung und Frühbehandlung von 
→ behinderten Kindern; 

→  Schulbildung und teilstationäre Hilfen 
im Vorschul- und Schulalter für behin-
derte Kinder (→ Förderschulen – Schu-
len zur sonderpädagogischen Förde-
rung);

→  Waisenrente bzw. Waisenbeihilfe in der 
Kriegsopferversorgung (Kriegsopfer-
rente für Waisen);

→  Erziehungsbeihilfe im Rahmen der   
→ Kriegsopferfürsorge;

→  → Waisenrente aus der gesetzlichen 
Renten- und Knappschaftsversicherung 
und aus der gesetzlichen Unfallversiche-
rung.

Siehe außerdem:

→ Adoption
→ Familien, Hilfen für
→ Fahrpreis- und Verkehrsvergünstigun-
gen (u. a. für Schüler) 
→ Hinterbliebene, Hilfen für
→ Jugendgesundheitspflege
→ Kinder- und Jugendhilfe
→ Jugendschutz
→ Mehrgenerationenhäuser
→ Pflegekinder
→ Seelisch behinderte Kinder
→ Schulgeld- und Lernmittelfreiheit



kindererziehunGSLeiStunG

221

→ Bildung- und Teilhabeleistungen
→ Steuerbefreiungen und -erleichterungen 
für Eltern mit Kindern
→ Unterhaltsanspruch
→ Unterhaltsvorschuss

 Z  Zuständige Stellen für die jeweiligen 
Leistungen

Kinder- und Jugendhilfe

Junge Menschen haben ein Recht auf 
 Förderung ihrer Entwicklung und auf Er-
ziehung zu eigenverantwortlichen und ge-
meinschaftsfähigen Persönlichkeiten. Die 
Kinder- und Jugendhilfe trägt zur Verwirkli-
chung dieses Rechtes bei, indem sie 

→  junge Menschen in ihrer individuellen 
und sozialen Entwicklung fördert,

→  Benachteiligungen vermeiden oder ab-
bauen hilft,

→  Eltern und andere Erziehungsberechtig-
te bei der Erziehung berät und unter-
stützt,

→  Kinder und Jugendliche vor Gefahren 
für ihr Wohl schützt,

→  positive Lebensbedingungen für junge 
Menschen und ihre Familien sowie eine 
kinder- und familienfreundliche Umwelt 
zu erhalten oder zu schaffen hilft. 

Die Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe 
umfassen Leistungen zugunsten junger 
Menschen und Familien wie Angebote zur 
Förderung von → Kinder und Jugendliche; 
Angebote zur Förderung der Erziehung in 
der → Familie; → Erziehungshilfen für Kin-
der und Jugendliche sowie andere Aufga-
ben wie → Beistandschaft und Amtsvor-

mundschaft (→ Vormundschaft). 

Sozialgesetzbuch VIII

 Z  Jugendämter bei den Landratsämtern 
und kreisfreien Städten; die Leistungen 
werden sowohl von den Jugendämtern als 
auch von Trägern der freien Jugendhilfe 
(Wohlfahrtsverbände, Jugendverbände 
u. a.) erbracht; letztere können auch von 
den Jugendämtern mit der Durchführung 
anderer Aufgaben betraut werden. 

www.jugendsozialarbeit.bayern.de   
www.blja.bayern.de/index.php  
www.herzwerker.de/jugendhilfe/

Kinderarbeit

→ Jugendarbeitsschutz 

Kinderbetreuungskosten

→ Steuerbefreiungen und -erleichterungen 

Kindererziehungsleistung

Vom 01.10.1987 an erhalten nach einem 
Stufenplan Mütter der Geburtsjahrgänge 
vor 1921 (in den neuen Ländern vor 1927 
– hier gelten allerdings Besonderheiten) 
Leistungen der gesetzlichen Rentenversi-
cherung für Kindererziehung. Begünstigt 
werden alle Frauen der Geburtsjahrgänge 
vor 1921, die mindestens ein Kind lebend 
geboren haben. Nicht erfasst werden 
demnach Väter, Adoptiv-, Stief- und Pfle-
geeltern. 
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Die Kindererziehungsleistung wurde in 
vier Stufen eingeführt:

→  für Geburtsjahrgänge vor 1907:  
ab 01.10.1987

→  für Geburtsjahrgänge 1907 bis 1911:  
ab 01.10.1988

→  für Geburtsjahrgänge 1912 bis 1916:  
ab 01.10.1989

→  für Geburtsjahrgänge 1917 bis 1920:  
ab 01.10.1990

Die Leistung, die ab 01.07.2019 je Kind 
mtl. 82,62 € (West) beträgt, wird von der 
Rentenversicherung erbracht; sie setzt 
aber nicht voraus, dass die → Wartezeit 
für eine Rente erfüllt ist und begründet im 
Gegensatz zu den für Mütter und Väter 
der Geburtsjahrgänge ab 1921 anrechen-
baren → Kindererziehungszeiten keine → 
rentenrechtlichen Zeiten. 

§§ 294 – 299 Sozialgesetzbuch VI

 Z  Gesetzliche Rentenversicherungsträger 

www.deutsche-rentenversicherung.de

Kindererziehungszeiten

Zeiten der Erziehung eines Kindes (auch 
eines Adoptiv-, Stief- oder Pflegekindes) 
werden bei Geburten ab 01.01.1992 für 
die Dauer von 3 Jahren und bei Geburten 
bis zum 31.12.1991 für 2,5 Jahre, begin-
nend mit dem Ersten des Monats nach 
dem Geburtsmonat, als → Beitragszeiten 
in der → Rentenversicherung angerech-
net. Werden mehrere Kinder gleichzeitig 
erzogen, verlängert sich der Zeitraum um 

die Zeit der gleichzeitigen Erziehung, bei 
Zwillingen also von 2,5 auf 5 bzw. von 3 
auf 6 Jahre. 

Für Geburten bis zum 31.12.1991 wurde 
zum 01.01.2019 die anrechenbare Erzie-
hungsleistung von 2 auf 2,5 Jahre erhöht 
(sog. „Mütterrente II“).

Versicherte, die vor dem 01.01.2019 be-
reits eine Rente bezogen, bei der Kinderer-
ziehungszeiten für vor 1992 geborene Kin-
der berücksichtigt wurden, erhalten die 
Mütterrente automatisch. Sie müssen 
nicht von sich aus tätig werden. Versicher-
te, die vor dem 01.01.2019 noch keine 
Rente bezogen haben, müssen sich nur 
dann mit ihrem Rentenversicherungsträ-
ger in Verbindung setzen, wenn bislang 
keine Zeiten der Kindererziehung für die 
vor 1992 geborenen Kinder geltend ge-
macht wurden. Bei bereits vorhandenen 
Kindererziehungszeiten prüft die Deut-
sche Rentenversicherung die Berücksichti-
gung der Mütterrente von sich aus und 
speichert gegebenenfalls das weitere hal-
be Jahr im → Versicherungskonto. 

Die Kindererziehungszeiten können nur 
Müttern oder Vätern gutgeschrieben wer-
den, die nach dem 31.12.1920 (in den neu-
en Ländern nach dem 31.12.1926) gebo-
ren sind. Mütter der Geburtsjahrgänge vor 
1921 (in den neuen Ländern vor 1927 – 
hier gelten allerdings Besonderheiten) kön-
nen stattdessen eine → Kindererziehungs-
leistung erhalten. Elternteile, die während 
der Kindererziehungszeit versicherungsfrei 
oder von der Versicherungspflicht befreit 
waren (z. B. Beamte → Versicherungsfrei-
heit), erhalten keine Kindererziehungszei-
ten. 

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Home/home_node.html
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Von der Anrechnung von Kindererzie-
hungszeiten ausgeschlossen sind Eltern-
teile, soweit sie während der Kinderer-
ziehungszeiten versicherungsfrei  
→ Versicherungsfreiheit sind, weil sie 

→  nach Erreichen der Regelaltersgrenze 
eine Vollrente wegen Alters → Alters-
renten beziehen,

→  nach Erreichen einer Altersgrenze eine 
Versorgung nach beamten- oder kir-
chenrechtlichen Regelungen oder nach 
den Regelungen einer berufsständi-
schen Versorgungseinrichtung beziehen 
oder 

→  bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze 
→ Altersrenten nicht versichert waren 
oder nach Erreichen der Regelalters-
grenze → Beitragserstattung aus ihrer 
Versicherung erhalten haben oder

→  soweit sie während der Kinderer-
ziehungszeit aufgrund der Erziehung 
den aus Kindererziehungszeiten in der 
Rentenversicherung erwachsenden 
Rentenanwartschaften gleichwertige 
Anwartschaften auf Versorgung im Al-
ter nach beamten- oder kirchenrechtli-
chen Grundsätzen oder entsprechen-
den Regelungen einer 
berufsständischen Versorgungseinrich-
tung erwerben. 

Die Kindererziehungszeiten werden je-
weils dem Elternteil angerechnet, der das 
Kind überwiegend erzogen hat, in der Re-
gel der Mutter. Bei gemeinsamer Erzie-
hung kann ein Elternpaar durch Erklärung 
gegenüber dem Rentenversicherungsträ-
ger bestimmen, dass die Kindererzie-
hungszeiten – eventuell auch teilweise – 
dem Vater zugeordnet werden sollen. 

Diese Erklärung ist grundsätzlich rückwir-
kend, allerdings nur für bis zu 2 Kalender-
monate vor Abgabe der Erklärung, und für 
die Zukunft zulässig. 

Durch die Anrechnung von Kindererzie-
hungszeiten wird der jeweilige Elternteil 
rentenrechtlich so gestellt, als habe er 
während dieser Zeit eine versicherungs-
pflichtige Beschäftigung ausgeübt und Bei-
träge entsprechend dem Durchschnitts-
verdienst aller Arbeitnehmer gezahlt. Dies 
entspricht im Jahr 2019 einem monatli-
chen Bruttoverdienst von 3.241,75 €. 

Die Kindererziehungszeiten zählen für die 
→ Wartezeiten mit und tragen auch dazu 
bei, weitere versicherungsrechtliche Vor-
aussetzungen für einen Rentenanspruch 
zu erfüllen. Sie wirken darüber hinaus ren-
tensteigernd. Ein Jahr Kindererziehungs-
zeit führt ab 01.07.2019 zu einem monatli-
chen Rentenanspruch von 33,05 € (West). 
Kindererziehungszeiten werden zusätzlich 
zu den eventuell zeitgleich vorhandenen 
→ Beitragszeiten – allerdings insgesamt 
höchstens bis zur → Beitragsbemessungs-
grenze – angerechnet. 

Außerdem werden im Zusammenhang mit 
der Erziehung eines Kindes auch → Be-
rücksichtigungszeiten anerkannt.

§§ 3, 56, 249, 249a Sozialgesetzbuch VI

 Z  Gesetzliche Rentenversicherungsträger 

www.deutsche-rentenversicherung.de

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Home/home_node.html
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Kinderfreibetrag

→ Steuerbefreiungen und -erleichterungen 

Kindergarten

→ Kindertageseinrichtungen 

Kindergeld

Nach dem Einkommensteuergesetz erhält 
Kindergeld, wer 

→  in Deutschland einen Wohnsitz oder 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat 
oder

→  im Ausland wohnt, aber in Deutschland 
entweder unbeschränkt einkommen-
steuerpflichtig ist oder entsprechend 
behandelt wird.

Voraussetzung für den Kindergeldan-
spruch ist, dass der Berechtigte durch die 
an ihn vergebene Identifikationsnummer 
identifiziert wird. 

Nicht freizügigkeitsberechtigte Ausländer 
haben grundsätzlich nur Anspruch auf Kin-
dergeld, wenn sie zudem im Besitz einer 
Niederlassungserlaubnis oder einer zur 
Ausübung einer Erwerbstätigkeit berechti-
genden Aufenthaltserlaubnis sind. 

Das Bundeskindergeldgesetz kommt nur 
noch in Sonderfällen (z. B. bei ins Ausland 
entsandten Entwicklungshelfern oder Voll-
waisen) zur Anwendung. 

Kindergeld wird grundsätzlich nur für sol-
che Kinder gezahlt, die einen Wohnsitz 
oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt in 
Deutschland, einem anderen Mitgliedstaat 
der Europäischen Union, in der Schweiz 
oder in einem Staat haben, auf den das 
Abkommen über den Europäischen Wirt-
schaftsraum Anwendung findet. Aufgrund 
zwischenstaatlicher Abkommen wird auch 
für Kinder, die in der Türkei, in Bosnien und 
Herzegowina, in Serbien, in Montenegro, 
im Kosovo, in Marokko oder in Tunesien 
leben, Kindergeld in der im Abkommen je-
weils festgelegten Höhe gezahlt. 

Als Kinder werden berücksichtigt:

→  im ersten Grad mit dem Antragsteller 
verwandte Kinder (leibliche und ange-
nommene Kinder),

→  Kinder des Ehegatten (Stiefkinder), 
oder des eingetragenen Lebenspart-
ners, die der Antragsteller in seinen 
Haushalt aufgenommen hat,

→  Enkelkinder, die der Antragsteller in sei-
nen Haushalt aufgenommen hat sowie

→  Pflegekinder, mit denen der Antragstel-
ler durch ein familienähnliches, auf län-
gere Dauer berechnetes Band verbun-
den ist, sofern er sie nicht zu 
Erwerbszwecken in seinen Haushalt 
aufgenommen hat. Weitere Vorausset-
zung ist, dass das Obhut- und Pflege-
verhältnis zu den leiblichen Eltern nicht 
mehr besteht. 

Voraussetzung für die Berücksichtigung ist 
die Identifizierung des Kindes durch die an 
dieses Kind vergebene Identifikationsnum-
mer. Ist das Kind nicht nach einem Steuer-
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gesetz steuerpflichtig, ist es in anderer ge-
eigneter Weise zu identifizieren. 

Für in den Haushalt aufgenommene Ge-
schwister besteht kein Anspruch auf Kin-
dergeld. Sie können allenfalls – unter den 
o. g. Voraussetzungen – als Pflegekinder 
berücksichtigt werden. 

Für ein Kind, das bereits das 18. Lebens-
jahr vollendet hat, wird Kindergeld unter 
folgenden Voraussetzungen weiterhin ge-
zahlt: 

→  bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres, 
wenn das Kind nicht in einem Beschäfti-
gungsverhältnis steht und bei einer 
Agentur für Arbeit im Inland oder einer 
staatlichen Arbeitsvermittlung in einem 
anderen EU-Staat, des Europäischen 
Wirtschaftsraumes oder der Schweiz 
als Arbeit suchender gemeldet ist. Eine 
geringfügige Beschäftigung steht einer 
Berücksichtigung des Kindes nicht ent-
gegen. 

→  bis zur Vollendung des 25. Lebensjah-
res, wenn sich das Kind noch in Schul- 
oder Berufsausbildung oder noch im 
Studium befindet. Entsprechendes gilt, 
wenn sich das Kind in einer Übergangs-
zeit zwischen zwei Ausbildungsab-
schnitten von höchstens 4 Monaten be-
findet, ein Beginn bzw. eine Fortsetzung 
der Berufsausbildung mangels Ausbil-
dungsplatzes nicht möglich ist oder das 
Kind ein freiwilliges soziales Jahr oder 
ein ökologisches Jahr, einen Freiwilligen-
dienst im Rahmen des EU-Programms 
„Erasmus +“, einen entwicklungspoliti-
schen Freiwilligendienst „weltwärts“, 
 einen Freiwilligendienst aller Generatio-

nen, einen Internationalen Jugendfrei-
willigendienst oder einen Bundesfreiwil-
ligendienst leistet. 

Die Altersgrenze erhöht sich, wenn das 
Kind den gesetzlichen Grundwehrdienst, 
Zivildienst oder eine gleichgestellte Tätig-
keit (z. B. als Entwicklungshelfer) geleistet 
oder sich anstelle des gesetzlichen Grund-
wehrdienstes freiwillig für nicht mehr als 3 
Jahre zum Wehrdienst verpflichtet hatte 
und diesen Dienst bzw. diese Tätigkeit vor 
dem 1. Juli 2011 angetreten hatte. 

Seit 2012 ist die Einkünfte- und Bezüge-
grenze als Anspruchsvoraussetzung für  
die Berücksichtigung volljähriger Kinder 
weggefallen. Bis zum Abschluss einer erst-
maligen Berufsausbildung oder eines Erst-
studiums sind nunmehr Kinder generell 
 berücksichtigungsfähig. Nach Abschluss 
einer erstmaligen Berufsausbildung oder 
eines Erststudiums können volljährige Kin-
der dagegen nur berücksichtigt werden, 
wenn sie weiterhin für einen Beruf ausge-
bildet werden und sie keiner Erwerbstätig-
keit nachgehen. Eine Erwerbstätigkeit mit 
bis zu 20 Stunden regelmäßiger wöchentli-
cher Arbeitszeit, ein Ausbildungsdienstver-
hältnis oder ein geringfügiges Beschäfti-
gungsverhältnis sind dabei jedoch 
unschädlich. 

Ohne Altersbegrenzung wird Kindergeld 
für Kinder gezahlt, die wegen körperlicher, 
geistiger oder seelischer Behinderung au-
ßerstande sind, sich selbst zu unterhalten. 
Voraussetzung ist, dass die Behinderung 
vor dem 25. Lebensjahr eingetreten ist. 
Hinweis: Ist die Behinderung vor dem 
01.01.2007 und in der Zeit zwischen Voll-
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endung des 25. und 27. Lebensjahres ein-
getreten, bleibt die bisherige Regelung (27. 
Lebensjahr) weiterhin maßgebend. Kinder 
mit einer Behinderung, die nach bisheriger 
Rechtslage berücksichtigungsfähig waren, 
bleiben damit auch künftig berücksichti-
gungsfähig. 

Das Kindergeld beträgt seit 01.07.2019 
für erste und zweite Kinder 204 € monat-
lich, für dritte Kinder 210€ und für das 
vierte und jedes weitere Kind jeweils 235 € 
monatlich. 

Für ein und dasselbe Kind kann immer nur 
eine Person Kindergeld erhalten. Es wird 
dem Elternteil gezahlt, der das Kind in sei-
nen Haushalt aufgenommen hat. Lebt das 
Kind nicht im Haushalt eines Elternteils, so 
erhält derjenige Elternteil das Kindergeld, 
der dem Kind den höheren Barunterhalt 
zahlt. Eltern, die nicht dauernd getrennt 
 leben, können untereinander festlegen, 
wer von ihnen das Kindergeld für ihre im 
gemeinsamen Haushalt lebenden Kinder 
erhalten soll. 

Kindergeld wird nicht für ein Kind gezahlt, 
für das Anspruch besteht auf:

→  Kinderzulage aus der gesetzlichen 
 Unfallversicherung,

→  Kinderzuschuss aus einer gesetzlichen 
Rentenversicherung,

→  Leistungen für Kinder, die im Ausland 
gezahlt werden und dem Kindergeld, 
der Kinderzulage oder dem Kinder-
zuschuss vergleichbar sind, 

→  Leistungen für Kinder von einer zwi-
schen- oder überstaatlichen Einrich-
tung, wenn sie dem Kindergeld ver-
gleichbar sind.

Ist das Kindergeld, die Kinderzulage oder 
der Kinderzuschuss in einem anderen Mit-
gliedstaat der EU, des Europäischen Wirt-
schaftsraums oder der Schweiz niedriger 
als das Kindergeld, so wird ein Teilkinder-
geld in Höhe des Un terschiedsbetrages ge-
zahlt. 

Das Kindergeld muss bei der Familien-
kasse der Agentur für Arbeit, in deren 
 Bezirk der Antragsteller seinen Wohnsitz 
bzw. gewöhnlichen Aufenthalt hat, schrift-
lich beantragt werden. Diese Familien-
kasse zahlt das Kindergeld monatlich 
 unbar durch Überweisung auf ein vom 
Berech tigten angegebenes Konto bei ei-
nem  Geldinstitut aus. Ein Anspruch be-
steht grundsätzlich für jeden Monat, in 
dem  wenigstens an einem Tag die An-
spruchsvoraussetzungen vorgelegen ha-
ben. Er verjährt nach 4 Jahren. 

Bei Kindergeldanträgen, die ab dem 
01.01.2018 eingehen, wird Kindergeld rück-
wirkend nur noch für die letzten 6 Monate 
vor Beginn des Monats gezahlt, in dem der 
Antrag bei der zuständigen Familienkasse 
eingegangen ist. 

Angehörige des öffentlichen Dienstes be-
antragen das Kindergeld in der Regel bei 
der für sie zuständigen Bezügestelle und 
erhalten das Kindergeld von dort ausge-
zahlt. 

§§ 62 – 72 Einkommensteuergesetz, §§ 1 – 11 
Bundeskindergeldgesetz 

 Z  Familienkassen der Agenturen für 
 Arbeit; für Angehörige des öffentlichen 
Dienstes die jeweiligen Bezügestellen 

www.bzst.de 

https://www.bzst.de/DE/Home/home_node.html
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Kinderheime

→ Erziehungshilfen und Unterstützungs-
leistungen für Eltern sowie für Kinder und 
Jugendliche (Hilfe zur Erziehung) 
→ Heime für Minderjährige 

Kinderhorte

→ Kindertageseinrichtungen 

Kinderkrippen

→ Kindertageseinrichtungen 

Kinderreiche Familien

→ Familien, Hilfen für 

Kindertageseinrichtungen

In Kindertagesreinrichtungen werden Kin-
der während des Tages gebildet, erzogen 
und betreut. Kindertageseinrichtungen 
richten sich entweder vorwiegend an eine 
bestimmte Altersgruppe, oder sie bieten 
eine erweiterte Altersmischung. Einrich-
tungen, die überwiegend Kinder aus einer 
Altersgruppe aufnehmen, sind: Kinderkrip-
pen (0 – 3 Jahre), Kindergärten (3 – 6 Jahre) 
und Kinderhorte (6 – 14 Jahre). Altersge-
mischte Einrichtungen sind beispielsweise 
Häuser für Kinder, deren Angebot sich an 
Kinder verschiedener Altersgruppen rich-
tet (0 – 14 Jahre). Daneben bestehen Son-
derformen, z. B. Tagesstätten in Verbin-
dung mit Schulen und heilpädagogische 

Tagesstätten der Erziehungshilfe, Tages-
heime. Wegen Unfallversicherungsschutz 
→ Unfallversicherung. 

Für einen bedarfsgerechten Ausbau der 
Kinderbetreuungsangebote sind in erster 
Linie die Kommunen zuständig. Der Frei-
staat Bayern unterstützt diese durch die 
Gewährung von Zuschüssen. Kindertages-
einrichtungen tragen erheblich zur Verein-
barkeit von Familie und Erwerbstätigkeit 
und zur Verwirklichung von Bildungs- und 
Lebenschancen der Kinder bei. Eine weite-
re familienähnliche Form der Kinderta-
gesbetreuung ist die → Kindertagespflege. 

Unter bestimmten Voraussetzungen be-
steht die Möglichkeit einer Kostenüber-
nahme der Elternbeiträge durch den Trä-
ger der wirtschaftlichen Jugendhilfe 
(Jugendamt). 

 Z  Gemeinden; Träger der Kindertages-
einrichtungen (z. B. Verbände der freien 
Wohlfahrtspflege, Elterninitiativen, freie 
Träger); Kindertagesstättenfachberatung; 
Jugendämter bei den Landratsämtern und 
kreisfreien Städten 

www.stmas.bayern.de/kinderbetreuung/
index.php  
www.tagespflege.bayern.de/

Kindertageseinrichtungen, 
Beobachtungsbögen in

Das pädagogische Personal in Kinder-
tageseinrichtungen begleitet und doku-
mentiert den Entwicklungsverlauf bei allen 
Kindern anhand von Beobachtungsbögen.

https://www.stmas.bayern.de/kinderbetreuung/index.php
https://www.stmas.bayern.de/kinderbetreuung/index.php
www.tagespflege.bayern.de/
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Mit Neufassung der Ausführungsverord-
nung zum Bayerischen Kinderbildungs- 
und -betreuungsgesetz (AVBayKiBiG) zum 
01.09.2008 ist der Einsatz der Beobach-
tungsbögen SISMIK, SELDAK und PERIK 
in Kindertageseinrichtungen verbindlich 
vorgegeben.

Einsatz des Beobachtungsbogens  SISMIK 
(Sprachverhalten und Interesse an Spra-
che bei Migrantenkindern in Kindertages-
einrichtungen)

Der Sprachstand von Kindern, deren El-
tern beide nichtdeutschsprachiger Her-
kunft sind, ist in der ersten Hälfte des vor-
letzten Kindergartenjahres anhand des 
zweiten Teils des Bogens „Sprachverhal-
ten und Interesse an Sprache bei Migran-
tenkindern in Kindertageseinrichtungen 
(SISMIK) – sprachliche Kompetenz im en-
geren Sinn (deutsch)“ zu erheben. Mit Hil-
fe dieses Verfahrens wird entschieden, ob 
dem Kind der Besuch eines Vorkurses 
„Deutsch 240“ empfohlen wird.

Für die Altersgruppe von 3,5 Jahren bis zur 
Einschulung ist verbindlich vorgeschrieben, 
dass Teil 2 des SISMIK bei Kindern, deren 
Eltern beide nichtdeutschsprachiger Her-
kunft sind, zur Anwendung kommt. Hier 
ist kein Ersatzverfahren möglich.

Einsatz des Beobachtungsbogens 
SELDAK (Sprachentwicklung und 
 Literacy)

Bei deutschsprachig aufwachsenden Kin-
dern ist der Sprachstand ab der ersten 
Hälfte des vorletzten Kindergartenjahres 

vor der Einschulung anhand des Beobach-
tungsbogens SELDAK zu erheben.

Die Anwendung des SELDAK bei deutsch-
sprachig aufwachsenden Kindern im Alter 
von 4 Jahren bis zur Einschulung ist eben-
falls verbindlich vorgegeben. Die AVBayKi-
BiG lässt für diese Altersgruppe kein Er-
satzverfahren zu.

Mit Inkrafttreten des Bildungsfinanzie-
rungsgesetzes wurden die Angebote zur 
Sprachförderung weiter ausgebaut. Ab 
September 2013 wurden die Vorkurse 
Deutsch 240 für alle Kinder mit zusätzli-
chem Sprachförderungsbedarf geöffnet 
und gefördert. Grundlage dafür, einem 
Kind mit Deutsch als Erstsprache die Teil-
nahme am Vorkurs zu empfehlen, ist die 
SELDAK-Kurzversion. Sie enthält ausge-
wählte Teile aus dem SELDAK (Sprachent-
wicklung und Literacy bei deutschsprachig 
aufwachsenden Kindern). Bei dieser 
SELDAK-Kurzversion handelt es sich um 
die Skalen „Aktive Sprachkompetenz“ und 
„Grammatik“. Sie kann als Kopiervorlage 
verwendet werden.

Einsatz des Beobachtungsbogens PERIK 
(Positive Entwicklung und Resilienz im 
Kindergartenalltag)

Das pädagogische Personal begleitet und 
dokumentiert den Entwicklungsverlauf bei 
allen Kindern anhand des Beobachtungs-
bogens „Positive Entwicklung und Resili-
enz im Kindergartenalltag (PERIK)“ oder 
eines „gleichermaßen geeigneten Beob-
achtungsbogens“.
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Das Bayerische Staatsministerium für 
 Familie, Arbeit und Soziales hat folgende 
Beobachtungsinstrumente als „gleicher-
maßen geeignete Beobachtungsbögen“ 
anstelle des PERIK anerkannt:

→  das Salzburger Beobachtungskonzept 
für Kindergärten (SBKKG, Paschon & 
Zeilinger, 2007),

→   die Bildungs- und Lerngeschichten, Bil-
dungsprozesse in früher Kindheit beob-
achten, dokumentieren und unterstüt-
zen (Leu, Flämig, Frankenstein, Koch, 
Pack, Schneider & Schweiger, 2007),

→  das Dortmunder Entwicklungsscreening 
(DESK) und das

→  Entwicklungs- und Kompetenzprofil 
(EKP) von T. Knauf und E. Schubert un-
ter der Voraussetzung, dass es entspre-
chend der Empfehlung des Autors und 
der Autorin zugleich mit den Elementen 
„Kurzzeitbeobachtung“ in der Tradition 
der Reggio-Pädagogik und „Portfolio“ 
zum Einsatz kommt.

→  Beobachtungsbogen KOMPIK (Kompe-
tenzen und Interessen von Kindern in 
Kindertageseinrichtungen)

→  Kuno Bellers Entwicklungstabelle
→  die „Entwicklungsbeobachtung und -do-

kumentation (EBD): 48 – 72 Monate: 
Eine Arbeitshilfe für pädagogische Fach-
kräfte in Kindergärten und Kindertages-
stätten“.

Andere Verfahren der Beobachtung und 
Dokumentation – darunter auch Portfolios 
(im Wesentlichen verstanden als Samm-
lungen von Produkten kindlicher Aktivität, 
z. B. Zeichnungen), die nicht im Rahmen 
der Bildungs- und Lerngeschichten (Leu et 
al., 2007) zum Einsatz kommen – können 

ergänzend, aber nicht alternativ zur Beob-
achtung mit dem PERIK für Kinder im Al-
ter von 3,5 Jahren bis zur Einschulung ver-
wendet werden.

Für Kinder im Schulalter ist der PERIK 
zwar anwendbar, aber nicht verbindlich 
vorgegeben.

Aufbewahrungsfristen

In Anlehnung an die Vorschriften der Baye-
rische Haushaltsordnung sind förderrele-
vante Unterlagen für die Dauer von 5 Jah-
ren nach Ablauf des Bewilligungsjahres 
aufzubewahren, sofern kein Verwaltungs- 
oder Gerichtsverfahren anhängig ist. För-
derrelevante Unterlagen sind alle Nach-
weise, die erforderlich sind, die Korrekt-
heit der Beantragung der kindbezogenen 
Förderung sowie deren Berechnung zu be-
legen. Dazu gehören insbesondere der Bu-
chungsbeleg mit den Nachweisen für Ge-
wichtungsfaktoren sowie Arbeitsverträge 
des pädagogischen Personals.

Was die verbindlich vorgegebenen Beob-
achtungsbögen PERIK und – in Auszügen 
– SISMIK bzw. SELDAK betrifft, ist es er-
forderlich, aber auch ausreichend, wenn 
der Träger bzw. die Kindertageseinrich-
tung der Aufsichtsbehörde auf Verlangen 
die Anwendung der Bögen nachweist. Es 
ist somit nicht erforderlich, die einzelnen 
Bögen zu Kontrollzwecken fünf Jahre lang 
aufzubewahren.

Im Bayerischen Kinderbildungs- und -be-
treuungsgesetz (BayKiBiG) ist nicht gere-
gelt, wie lange Beobachtungsbögen aufbe-
wahrt werden müssen. Solange das Kind 



kindertaGeSeinrichtunGen, beobachtunGSböGen in

die Einrichtung besucht, sind die Beobach-
tungsbögen Teil der Akte, die die Einrich-
tung über das Kind führt. Wechselt das 
Kind in eine andere Kindertageseinrich-
tung oder kommt es in die Schule, können 
die Beobachtungsbögen im Einvernehmen 
mit den Eltern an die andere Einrichtung 
oder die Schule weitergegeben oder den 
Eltern direkt ausgehändigt werden. Ver-
bleiben die Beobachtungsbögen in der Ein-
richtung, wird empfohlen, sie längstens für 
ein Jahr nach Ausscheiden des Kindes auf-
zubewahren und sie danach zu vernichten. 
Der Träger ist im Übrigen verpflichtet, bei 
der Aufbewahrung den Datenschutz zu 
gewährleisten und dafür zu sorgen, dass 
Unbefugte keinen Zugriff auf die Bögen 
haben.

Bereitstellung der Beobachtungsbögen

Ende 2007 und Anfang 2008 wurden ca. 
7.000 Kindertageseinrichtungen Sets mit 
den Beobachtungsbögen SELDAK, PERIK 
und SISMIK zur Verfügung gestellt.

Die Nutzungsrechte für diese Beobach-
tungsbögen liegen beim Freistaat Bayern. 
Es ist daher dem Träger bzw. dem pädago-
gischen Personal zur pädagogischen Arbeit 
in der Einrichtung gestattet, die genannten 
Blanko-Bögen in unbegrenzter Anzahl zu 
kopieren. Alternativ können diese Bögen 
auch direkt beim Herder-Verlag erworben 
werden (Telefon: 0761 / 2717-379; Fax: 
0761 / 2717 249; E-Mail: kundenservice@
herder.de oder bestellservice@herder.de).

Einrichtungen, die Sets benötigen, wenden 
sich bei Bedarf an ihre Aufsichtsbehörde 
oder eine andere Einrichtung, damit Ihnen 

von dieser Seite die Bögen als Kopiervorla-
ge zur Verfügung gestellt werden können. 
Das Bayerische Sozialministerium hat das 
gesamte Kontingent der Bögen an die Ein-
richtungen und Aufsichtsbehörden vertei-
len lassen und kann keine weiteren Exem-
plare zur Verfügung stellen.

Handreichung „Vorkurs Deutsch 240 in 
Bayern – Eine Handreichung für die 
 Praxis“

Die Handreichung besteht aus drei Modu-
len:

→  A („Rechtlich-curriculare Grundlagen“)
→  B („Prozessbegleitende Sprachstandser-

fassung und methodisch-didaktische 
Grundlagen“)

→  C („Toolbox zum Vorkurs“)

und enthält u. a. Ausführungen zur Sprach-
standserhebung mit den Beobachtungsbö-
gen SISMIK und SELDAK.

Die Broschüre steht als Download und als 
Printversion zur Verfügung. Sie kann kos-
tenlos über das Broschüren-Bestellportal 
der Bayerischen Staatsregierung bezogen 
werden (www.bestellen.bayern.de/ 
shoplink/10010540.htm).

Formulare online

Das Modul C der Handreichung „Vorkurs 
Deutsch in Bayern – Eine Handreichung 
für die Praxis" enthält 11 Formulare, u. a. 
die Seldak-Kurzversion und Sismik-Teil 2 
(Sismik-Kurzversion). Die Formulare sind 
über die Internetseite des Bayerischen 
Staatsministeriums für Familie, Arbeit und 

mailto:kundenservice%40herder.de?subject=
mailto:kundenservice%40herder.de?subject=
mailto:bestellservice%40herder.de?subject=
https://www.bestellen.bayern.de/application/eshop_app000009%3FSID%3D503864425%26ACTIONxSETVAL%28artdtl.htm%2CAPGxNR:%2CAARTxNR:05000080%2CAKATxNAME:StMUK%2CAPGxNR:%2CUSERxARTIKEL:suchergebnisse.htm%2CUSERxPORTAL:FALSE%29%3DZ
https://www.bestellen.bayern.de/application/applstarter?APPL=ESHOP&DIR=eshop&ACTIONxSETVAL(index_portal.htm,USERxPORTAL:TRUE,ALLE:X)=X


kindertaGeSeinrichtunGen, beobachtunGSböGen in

231

Soziales und über die Internetseite des 
Staatsinstituts für Frühpädagogik einzeln 
abrufbar. Die PDF-Dateien können am 
Bildschirm geöffnet, am Computer ausge-
füllt und abgespeichert werden.

Die entsprechenden Links lauten:

→  www.stmas.bayern.de/ 
kinderbetreuung/paedagogik/ 
bereiche.php#sec3 und

→  www.ifp.bayern.de/projekte/ 
professionalisierung/ 
vorkurs_deutsch.php#Formulare.

Mittlerweile gibt es auch die Online-Vari-
ante Sismik Plus; nähere Informationen zu 
deren Zugang und Nutzung finden sich un-
ter www.sismikplus.eu/bestellung.htm.

§ 1 Absatz 2 Satz 2 Verordnung zur Ausführung 
des Bayerischen Kinderbildungs- und betreuungs-
gesetzes (AVBayKiBIG), § 5 Absatz 2 und 3 Ver-
ordnung zur Ausführung des Bayerischen Kinder-
bildungs- und -betreuungsgesetzes (AVBayKiBiG)

 Z  Aufsichtsbehörden (Kindertagesstät-
tenaufsicht) bei den Kreisverwaltungsbe-
hörden und kreisfreien Städten

70. Newsletter zum BayKiBiG

112. Newsletter zum BayKiBiG

114. Newsletter zum BayKiBiG

142. Newsletter zum BayKiBiG

272. Newsletter zum BayKiBiG

Weitere Bögen

Das Staatsinstitut für Frühpädagogik (IFP) 
hat im Rahmen des Projektes „Sprachbe-
ratung in Kindertageseinrichtungen“ fol-
gende weitere Bögen entwickelt:

→  Selsa – Sprachentwicklung und Literacy 
bei Kindern im Schulter (1. bis 4. Klas-
se)",

→  Liseb – Literacy und Sprachentwicklung 
beobachten" bei Kindern im Alter von 2 
bis 4 Jahren, wobei Liseb-1 für 
Sprachanfänger und Liseb-2 für Fortge-
schrittene konzipiert ist, und

→  LiSKiT – Literacy und Sprache in Kin-
dertageseinrichtungen (Schwerpunkt: 
Kinder von 3 bis 6 Jahren) zur Selbstein-
schätzung und Reflexion für pädagogi-
sche Fachkräfte.

Die Bögen Selsa, Liseb und LiSKiT sind 
nicht verbindlich und somit nicht Förder-
voraussetzung für Kindertageseinrichtun-
gen nach Art. 19 Nr. 10 BayKiBiG.

Mit Selsa kann die Sprach- und Liter-
acy-Entwicklung von Grundschulkindern 
gezielt beobachtet und systematisch be-
gleitet werden. Der Bogen stellt dabei de-
taillierte Fragen zum Sprachverhalten in 
verschiedenen Situationen (Hat das Kind 
Interesse an sprachlichen Aktivitäten, wie 
bringt es sich ein, welche Fähigkeite zeigt 
es?) sowie zum sprachlichen Wissen im 
engeren Sinn (Wortschatz, Grammatik, 
Sprechweise). Der Bogen ist einsetzbar 
bei allen Kindern, die eine Grundschule be-
suchen und mit der Erstsprache Deutsch 
oder mehrsprachig aufwachsen. Er zeigt 
den Verlauf der sprachlichen Lern- und 

https://www.stmas.bayern.de/kinderbetreuung/paedagogik/index.php
https://www.stmas.bayern.de/kinderbetreuung/paedagogik/index.php
https://www.stmas.bayern.de/kinderbetreuung/paedagogik/index.php
https://www.ifp.bayern.de/projekte/professionalisierung/vorkurs_deutsch.php
https://www.ifp.bayern.de/projekte/professionalisierung/vorkurs_deutsch.php%23Formulare.
https://www.ifp.bayern.de/projekte/professionalisierung/vorkurs_deutsch.php
http://www.sismikplus.eu/bestellung.htm.
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Entwicklungsprozesse bei Kindern im 
Grundschulalter.

Liseb ermöglicht die systematische Beob-
achtung und Begleitung der Sprachent-
wicklung von Kindern im Alter von 2 bis 4 
Jahren. Die Sprachentwicklung in diesem 
Altersabschnitt verläuft dynamisch und 
Kinder haben trotz gleichen Alters unter-
schiedliche Entwicklungsgeschwindigkei-
ten. Während das eine Kind erst seine ers-
ten Sätze bildet, hat ein anderes Kind ein 
ganzes Repertoire an sprachlichen Aus-
drucksmöglichkeiten. Diesem Umstand 
wird durch die Zweiteilung in „Liseb-1 für 
Sprachanfänger“ und „Liseb-2 für Fortge-
schrittene“ Rechnung getragen. Das Be-
gleitheft enthält Hinweise zum Vorgehen 
bei der Beobachtung.

LiSKiT ist ein Selbstevaluationsinstrument 
für pädagogische Fachkräfte, um die Qua-
lität sprachlicher Anregung in Kindertages-
einrichtungen für Kinder im Alter von 3 bis 
6 Jahren einzuschätzen und weiterzuent-
wickeln. Auf der Basis eines alltagsinteg-
rierten Ansatzes zeigt er auf, was gute Bil-
dungsarbeit im Bereich Sprache und 
Literacy ausmacht. Der Bogen umfasst 
sechs verschiedene Bausteine, die folgen-
den Themenbereichen zugeordnet sind: 
Ausstattung und Räumlichkeiten; Aktivitä-
ten der Fachkraft; Interaktion in ausge-
wählten Situationen (Selbsteinschätzung + 
Kollegiale Beobachtung); Spracherfassung, 
Konzeption und Qualifizierung; Zusam-
menarbeit und Vernetzung).

Für die Beobachtungsbögen Selsa, Liseb 
und den Selbsteinschätzungsbogen LiSKiT 
wurden mit dem Herder-Verlag ebenfalls 

kostenlose Kopierrechte für – nach dem 
BayKiBiG geförderte – bayerische Kinder-
tageseinrichtungen vertraglich vereinbart.

Die Bögen können beim Herder-Verlag be-
stellt werden kundenservice@herder.de), 
Kundenservicecenter: Tel. 0761/2717-379, 
Fax: 0761/2717-249.

Vorschulische Sprachförderung  
(Art. 5 Bayerisches Integrationsgesetz)

Kinder sollen möglichst frühzeitig die 
deutsche Sprache erlernen und bei etwai-
gen Defiziten frühzeitig gefördert werden. 
Diese Norm betrifft dabei nicht nur die be-
reits durch das BayKiBiG geförderten Ein-
richtungen, sondern richtet sich an alle 
Kindertageseinrichtungen. Ab der ersten 
Hälfte des vorletzten Kindergartenjahres 
vor Eintritt der Vollzeitschulpflicht wird 
bei allen Kindern der Sprachstand erho-
ben. Ab 01.08.2017 sind auch die nicht-
staatlich geförderten Kindertageseinrich-
tungen verpflichtet, den Sprachstand der 
Kinder zu erheben. Zuständig für die 
Sprachstandserhebung im vorletzten Kin-
dergartenjahr ist die Kindertageseinrich-
tung, die das Kind besucht.

Bei Kindern, die keine Kindertageseinrich-
tung besuchen, wird die Sprachstandser-
hebung im gleichen Zeitraum durch die 
Grundschule durchgeführt, in der die 
Schulpflicht voraussichtlich zu erfüllen ist. 

In den Fällen des Art. 5 Abs. 2 Satz 3 Bayeri-
sches Integrationsgesetz müssen die Erzie-
hungsberechtigten dafür sorgen, dass ihr 
Kind an der Sprachstandserhebung teil-
nimmt. Wird in den Fällen des Art. 5 Abs. 2 

mailto:kundenservice%40herder.de?subject=
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Satz 3 Bayerisches Integrationsgesetz ein Ge-
spräch angeboten, sind die Erziehungsbe-
rechtigten zur Teilnahme verpflichtet. Mit 
Geldbuße kann von der Kreisverwaltungs-
behörde belegt werden, wer den Pflichten 
nach Art. 5 Abs. 2 Satz 4 Bayerisches Integrati-
onsgesetz oder Art. 5 Abs. 3 Satz 3 Bayerisches 
Integrationsgesetz zuwiderhandelt.

Art. 5 Bayerisches Integrationsgesetz

Kindertagespflege

→ Tagespflege in der Kinder- und Jugend-
hilfe

Kinderuntersuchung

→ Früherkennung von Krankheiten, Ge-
sundheitsuntersuchungen 

Kinderzulage

→ Altersvorsorge, zusätzliche private 
→ Wohnraumförderung 

Kinderzuschlag

→ nach dem Bundeskindergeldgesetz 
Eltern mit geringem Einkommen können 
unter bestimmten Voraussetzungen zu-
sätzlich zum Kindergeld einen Kinderzu-
schlag erhalten. Anspruchsberechtigt sind 
grundsätzlich Eltern, die mit ihren unver-
heirateten oder nicht verpartnerten Kin-
dern (Altersgrenze 25 Jahre) in einem ge-
meinsamen Haushalt leben und über 

Einkommen und Vermögen verfügen, das 
es ihnen zwar ermöglicht, ihren eigenen 
Lebensunterhalt, nicht aber den ihrer Kin-
der zu decken. In der Regel wird neben Ar-
beitslosengeld II, Sozialgeld (→ Grundsi-
cherung für Arbeitsuchende) oder → 
Sozialhilfe der Kinderzuschlag nicht ge-
zahlt. In besonderen Einzelfällen können 
aber z. B. Leistungen für Sonderbedarfe 
wie zur Beschaffung von Heizmaterial ne-
ben der laufenden Zahlung von Kinderzu-
schlag in Betracht kommen. 

Der Kinderzuschlag bemisst sich nach dem 
Einkommen und Vermögen der Eltern so-
wie des Kindes und beträgt maximal 185 € 
(Stand: 01.01.2019) monatlich pro Kind. 
Hinzu kommen → Leistungen für Bildung 
und Teilhabe. 

Unter www.Kinderzuschlag.de lassen sich 
ein Merkblatt der Bundesagentur für Ar-
beit sowie nähere Informationen zum Kin-
derzuschlag und zur Antragstellung abru-
fen. 

§ 6a, 6b Bundeskindergeldgesetz, § 28 Sozialge-
setzbuch II

 Z  Familienkassen der Bundesagentur  
für Arbeit 

www.Kinderzuschlag.de  
www.bildungspaket.bmas.de

→ im Rahmen der Kriegsopferversorgung 
→ Kriegsopferrente für Beschädigte

www.Kinderzuschlag.de
https://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder
www.bildungspaket.bmas.de
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Klage

→ Arbeitsgerichtsprozess 
→ Beratungshilfe 
→ Sozialgerichtsprozess 
→ Verwaltungsgerichtsprozess

Kleiderverschleiß

Beschädigte (→ Kriegsopfer, Hilfen für) 
und Versicherte der gesetzlichen → Un-
fallversicherung erhalten für den durch die 
anerkannten Schädigungs- oder Verlet-
zungsfolgen verursachten außergewöhnli-
chen Verschleiß an Kleidung und Wäsche 
eine Kleiderverschleißpauschale. Dies gilt 
auch für → Blinde und Beschädigte mit be-
sonderen Erkrankungen (z. B. Eiterungen, 
Schließmuskelschwäche) sowie Beschä-
digte, die im Straßenverkehr auf ein Kran-
ken- oder Kraftfahrzeug angewiesen sind. 
Je nach Art des Hilfsmittels oder der Ge-
sundheitsstörung sind die Pauschalbeträge 
unterschiedlich hoch. 

§ 15 Bundesversorgungsgesetz, § 31 Absatz 2 
Sozialgesetzbuch VII

 Z  Zentrum Bayern Familie und Soziales 
– Versorgungsamt; gesetzliche Unfallversi-
cherungsträger 

Knappschaftsausgleichsleistung

→ Knappschaftsversicherung 

Knappschaftsruhegeld

→ Knappschaftsversicherung 

Knappschaftsversicherung

Die Knappschaftsversicherung ist ein 
Zweig der → Sozialversicherung; sie um-
fasst die knappschaftliche Kranken-, Pfle-
ge- und Rentenversicherung. Das Sozialge-
setzbuch VI bestimmt den versicherten 
Personenkreis und regelt die Gewährung 
der Leistungen. Demnach sind in der 
Knappschaft versichert: 

→  In knappschaftlichen Betrieben beschäf-
tigte Arbeiternehmer sowie Lehrlinge 
oder sonst zu ihrer Berufsausbildung 
Beschäftigte; 

→  Arbeitnehmer, die ausschließlich oder 
überwiegend knappschaftliche Arbeiten 
verrichten.

→  Bei Arbeitgeber- oder Arbeitnehmeror-
ganisationen, die berufsständische 
 Interessen des Bergbaus wahrnehmen, 
oder bei den Bergämtern, Oberberg-
ämtern oder bergmännischen Prüf-, 
 Forschungs- und Rettungsstellen 
beschäf tigte Arbeitnehmer, wenn sie  
vor Aufnahme dieser Beschäftigung für 
5 Jahre  (60 Kalendermonate) Beiträge 
zur knappschaftlichen Rentenversiche-
rung gezahlt haben. 

Bei → geringfügiger Beschäftigung und für 
bestimmte Personengruppen kann → Ver-
sicherungsfreiheit gegeben sein.

Knappschaftliche Betriebe sind Betriebe, 
in denen Mineralien oder ähnliche Stoffe 
(z. B. Kohle, Erz, Salz) bergmännisch ge-
wonnen werden, Betriebe der Industrie 
Steine und Erden jedoch nur dann, wenn 
sie überwiegend unterirdisch betrieben 
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werden, sowie Betriebsanstalten und Ge-
werbeanlagen, die als Nebenbetriebe ei-
nes knappschaftlichen Betriebs mit diesem 
räumlich und betrieblich zusammenhän-
gen (z. B. Kokerei). Als knappschaftliche 
Betriebe gelten auch Versuchsgruben des 
Bergbaus. 

Unter knappschaftlichen Arbeiten versteht 
man die räumlich und betrieblich mit ei-
nem Bergwerksbetrieb zusammenhängen-
den, aber von einem anderen Unterneh-
men ausgeführten Arbeiten. 

→ Beiträge, → Freiwillige Versicherung, → 
Nachversicherung, → Nachentrichtung 
von Beiträgen

§§ 133, 134 Sozialgesetzbuch VI

Knappschaftliche Rentenversicherung

Im Wesentlichen werden folgende Leistun-
gen gewährt:

Gesundheitsvorsorge, Leistungen zur 
 Teilhabe am Arbeitsleben und andere 
 Leistungen zur Erhaltung, Besserung und 
 Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit 
(→ Rehabilitation, → Kuren, → Behin-
dertensport, → Kraftfahrzeughilfen) 
 einschließlich wirtschaftlicher Hilfen  
(z. B. → Übergangsgeld, → Reise- und 
Transportkosten, → Haushaltshilfe), Heil-
maßnahmen für Angehörige, → Renten  
an Versicherte und Hinterbliebene, Ren-
tenabfindung (→ Abfindung) und → Bei-
tragserstattungen. 

Leistungsvoraussetzungen für die 
 Knappschaftsrenten wegen Berufsun-

fähigkeit und Erwerbsunfähigkeit, die 
Knappschafts altersrenten sowie die 
Hinterbliebenen renten → Erwerbsmin-
derungsrente, → Berufsunfähigkeitsrente, 
→ Erwerbs unfähigkeitsrente, → Altersren-
te, → Witwenrente, → Waisenrente. Zur 
Höhe dieser Renten → Rentenberechnung 

Wegen der mit besonderen Gefahren ver-
bundenen Arbeit in knappschaftlichen Be-
trieben wird für jedes anrechnungsfähige 
knappschaftliche Versicherungsjahr ein 
 höherer Rentenartfaktor berücksichtigt, 
es werden zusätzliche Rentenarten ge-
währt und unter bestimmten Vorausset-
zungen wird auch ein Leistungszuschlag 
gezahlt. 

Zusätzliche Rentenarten: 

Rente für Bergleute wird bei im Bergbau 
verminderter Berufsfähigkeit und einer 
Mindestversicherungszeit (→ Wartezeit) 
von 5 Jahren in der knappschaftlichen Ren-
tenversicherung gewährt, wenn der Versi-
cherte in den letzten 5 Jahren vor Eintritt 
der im Bergbau verminderten Berufsfähig-
keit 3 Jahre knappschaftliche Pflichtbei-
tragszeiten zurückgelegt hat. Im Bergbau 
vermindert berufsfähig sind Versicherte, 
die wegen Krankheit oder Behinderung 
weder der von ihnen bisher ausgeübten 
knappschaftlichen Beschäftigung (Haupt-
beruf) noch einer anderen wirtschaftlich 
im Wesentlichen gleichwertigen knapp-
schaftlichen Beschäftigung, die von Perso-
nen mit ähnlicher Ausbildung sowie gleich-
wertigen Kenntnissen und Fähigkeiten 
ausgeübt wird, nachgehen können. Nicht 
im Bergbau vermindert berufsfähig sind 
dagegen Versicherte, die eine wirtschaft-
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lich und qualitativ gleichwertige Beschäfti-
gung oder selbstständige Tätigkeit außer-
halb des Bergbaus tatsächlich ausüben. 

Rente für Bergleute wird auch bei Vollen-
dung des 50. Lebensjahres bewilligt, wenn 
im Vergleich zur bisher ausgeübten knapp-
schaftlichen Beschäftigung (Hauptberuf) 
keine wirtschaftlich gleichwertige Be-
schäftigung oder selbstständige Tätigkeit 
mehr ausgeübt wird und eine Wartezeit 
von 25 Jahren (300 Kalendermonaten) in 
der knappschaftlichen Rentenversicherung 
aufgrund einer Beschäftigung mit ständi-
gen Arbeiten unter Tage zurückgelegt 
wurde. 

Altersrente für langjährig unter Tage be-
schäftigte Bergleute wird bei Vollendung 
des 60. Lebensjahres gewährt. Vorausset-
zung ist aber das Vorliegen einer Warte-
zeit wie bei der Rente für Bergleute bei 
Vollendung des 50. Lebensjahres (siehe 
oben). Die Altersrente für langjährig unter 
Tage beschäftigte Bergleute kann darüber 
hinaus nur beansprucht werden, wenn be-
stimmte → Hinzuverdienstgrenzen nicht 
überschritten werden. 

Ab dem 01.01.2012 wird die Altersgrenze 
für die frühestmögliche Inanspruchnahme 
dieser Altersrente schrittweise vom 60. 
auf das 62. Lebensjahr angehoben. Davon 
betroffen sind Versicherte der Geburts-
jahrgänge ab 1952. Nach einer Übergangs-
zeit bis 2023 wird dann für die ab 1964 
Geborenen die Altersgrenze 62 Jahre gel-
ten.

Neben dieser speziellen Form der Alters-
rente können Versicherte der knappschaft-

lichen Rentenversicherung auch alle an-
deren Altersrenten unter den gleichen 
Anspruchsvoraussetzungen wie die Ver-
sicherten der allgemeinen Rentenversiche-
rung in Anspruch nehmen (→ Altersren-
ten). 

Knappschaftausgleichsleistung wird in der 
Regel bei Aufgabe der Beschäftigung in ei-
nem knappschaftlichen Betrieb nach Voll-
endung des 55. Lebensjahres aus Gründen, 
die nicht in der Person des Versicherten 
liegen, gezahlt. Es gelten jedoch viele Son-
derregelungen, insbesondere bei der War-
tezeit (300 Kalendermonate mit zusätzli-
chen unterschiedlichen Voraussetzungen). 

Leistungszuschlag wird nach mindestens  
6 Jahren ständiger Arbeit unter Tage (z. B. 
Hauerarbeiten) oder diesen gleichgestell-
ten Arbeiten für jedes weitere Jahr einer 
solchen Tätigkeit gewährt. Die Versicher-
ten erhalten den Leistungszuschlag in 
Form zusätzlicher Entgeltpunkte (→ Ren-
tenberechnung). 

§§ 40, 45, 82, 85, 238, 239 Sozialgesetzbuch VI

Knappschaftliche Krankenversicherung

Sie wird nach den Vorschriften des Sozial-
gesetzbuches V und VI durchgeführt. We-
gen des versicherten Personenkreises und 
der Gewährung von Leistungen verweisen 
wir auf die gesetzliche → Krankenversi-
cherung. Für Knappschaftsrentner → 
Rentnerkrankenversicherung. 

§§ 5, 6, Sozialgesetzbuch V

 Z  Deutsche Rentenversicherung Knapp-
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schaft-Bahn-See auch für Bereiche der 
Kranken- und Pflegeversicherung 

Kontenklärung

Die Rentenversicherungsträger führen  
für jeden Versicherten ein individuelles  
→ Versicherungskonto, in dem unter an-
derem Angaben über die → rentenrechtli-
chen Zeiten gespeichert sind, die der Ver-
sicherte zurückgelegt hat und die der 
späteren → Rentenberechnung zu Grunde 
gelegt werden.

Nachdem die elektronische Datenspeiche-
rung im Alt-Bundesgebiet im Jahr 1973 
und in den neuen Bundesländern erst 1991 
eingeführt wurde, müssen alle rentenrele-
vanten Zeiten, die vorher zurückgelegt 
wurden, nachträglich erfasst werden. Dar-
über hinaus werden bestimmte Sachver-
halte, wie z. B. Zeiten einer Schulausbil-
dung (→ Anrechnungszeiten) oder die 
Erziehung von Kindern (→ Kindererzie-
hungszeiten), den Rentenversicherungs-
trägern generell nicht automatisch gemel-
det. Aus diesen Gründen werden die 
Versicherten angeschrieben, über die bis-
her registrierten Daten sowie bestehende 
Lücken im → Versicherungsverlauf infor-
miert und zur Mitwirkung bei der Klärung 
und gegebenenfalls Vervollständigung des 
→ Versicherungskontos gebeten. Versi-
cherte, die noch nicht zur Kontenklärung 
aufgefordert wurden, können auch von 
sich aus jederzeit einen entsprechenden 
Antrag stellen. 

Die Versicherten sind – im eigenen Interes-
se – verpflichtet, bei der Kontenklärung 

mitzuwirken, insbesondere den Versi - 
ch erungsverlauf auf Richtigkeit und Voll-
ständigkeit hin zu überprüfen, alle für die 
 Kontenklärung erheblichen Tatsachen an-
zugeben und dem Rentenversicherungs-
träger die notwendigen Urkunden und 
sonstigen Beweismittel vorzulegen. Derar-
tige Unterlagen sind z. B. die eigene Ge-
burtsurkunde und die Geburtsurkunden 
der Kinder, Entgeltbescheinigungen der 
Arbeitgeber, → Versicherungsnachweise, 
Nachweise der Agenturen für Arbeit über 
Arbeitslosigkeit, Krankheitsbescheinigun-
gen der Krankenkasse, Ausbildungsnach-
weise für Schul-, Fachschul-, Fachhoch-
schul- oder Hochschulausbildung 
(Schulzeugnis, Abschlusszeugnis, Studien-
buch), Lehrzeugnis, Gesellenbrief, Wehr-
pass, Vertriebenenausweis, Sozialversiche-
rungsausweise der früheren DDR usw. 
Deshalb ist es besonders wichtig, alle Un-
terlagen sorgfältig aufzubewahren, die für 
die spätere Rentenberechnung erforder-
lich sind. 

Wer vom Rentenversicherungsträger zur 
Kontenklärung aufgefordert wird, sollte in 
jedem Fall innerhalb von 6 Monaten die 
hierfür übersandten Vordrucke vollständig 
ausfüllen und zurückschicken. Wer mit 
dem Ausfüllen nicht zurechtkommt, sollte 
sich an eine Auskunfts- und Beratungsstel-
le der Rentenversicherungsträger, an einen 
Versichertenberater, an das Versicherungs-
amt bei seiner Kreisverwaltung oder an 
seine Gemeindeverwaltung wenden. Dort 
wird kostenlose und individuelle Hilfe in al-
len Fragen der gesetzlichen Rentenversi-
cherung angeboten. 

Wurde das → Versicherungskonto geklärt 



kontenkLaerunG

oder hat der Versicherte innerhalb von  
6 Monaten nach Versendung des → Versi-
cherungsverlaufs seinem Inhalt nicht wi-
dersprochen, stellt der Rentenversiche-
rungsträger die im Versicherungsverlauf 
enthaltenen und nicht bereits festgestell-
ten Daten, die länger als 6 Kalenderjahre 
zurückliegen, durch Bescheid fest. Über 
die Anrechnung und Bewertung der im 
Versicherungsverlauf enthaltenen Daten 
wird erst bei Feststellung einer Leistung 
entschieden. 

Da alle vom Versicherten zurückgelegten 
Versicherungszeiten gleichermaßen in die 
Rentenberechnung einfließen, ist eine vor-
herige Kontenklärung stets Voraussetzung 
für die Erteilung einer → Rentenauskunft. 
Durch die Kontenklärung wird darüber hin-
aus sichergestellt, dass zum Zeitpunkt der 
späteren Rentenantragstellung (→ Ren-
tenantrag) die → rentenrechtlichen Zeiten 
bereits vollständig geklärt sind und zeit-
aufwändige Ermittlungen zu Lücken im → 
Versicherungsverlauf, die die Entscheidung 
über den Rentenantrag verzögern können, 
vermieden werden. Die Kontenklärung er-
setzt jedoch nicht den späteren Rentenan-
trag. 

§§ 109, 149 Sozialgesetzbuch VI

 Z  Gesetzliche Rentenversicherungsträger 

www.deutsche-rentenversicherung.de

Körperbehinderte Menschen

→ Menschen mit Behinderung, Hilfen für 

Körperersatzstücke (Prothesen)

→ Hilfsmittel 

Kostenerstattung in der gesetz-
lichen Krankenversicherung

Versicherte der gesetzlichen → Kranken-
versicherung (freiwillige Mitglieder ebenso 
wie Pflichtmitglieder) können anstelle der 
Sach- oder Dienstleistung Kostenerstat-
tung für Leistungen wählen. Hierüber ha-
ben sie ihre Krankenkasse vor der Inan-
spruchnahme der Leistung in Kenntnis zu 
setzen. Eine Einschränkung der Wahl auf 
den Bereich der ärztlichen Versorgung, der 
zahnärztlichen Versorgung, den stationä-
ren Bereich oder auf Einzelleistungen ist 
zulässig. Die Leistungserbringer haben da-
rüber zu informieren, dass Kosten, die 
nicht von der Krankenkasse übernommen 
werden, vom Versicherten zu tragen sind. 

Der Anspruch auf Kostenerstattung 
 besteht höchstens in Höhe der Vergü -
tung, die die Krankenkasse bei Erbring 
ung als Sachleistung zu tragen hätte. Die 
 Krankenkasse regelt das Verfahren zur 
Kostenerstattung in ihrer Satzung. Für 
 Verwaltungskosten sind Abschläge vom 
Erstattungsbetrag in Höhe von maximal  
5 % möglich. Entgangene Rabatte pharma-
zeutischer Unternehmen oder Mehrkos-
ten, z. B. wegen Nichtbeachtung eines Ra-
battvertrages sind zu berücksichtigen. 
Hierfür sollen die Abschläge pauschaliert 
werden. Vorgesehene Zuzahlungen sind 
ebenfalls in Abzug zu bringen. 

Die Erstattung setzt voraus, dass die Leis-

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Home/home_node.html
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tungen von zugelassenen Leistungserbrin-
gern erbracht werden. Nach vorheriger 
Zustimmung der Krankenkasse können 
nicht zugelassene Leistungserbringer in 
Ausnahmefällen in Anspruch genommen 
werden. Die Zustimmung kann erteilt 
 werden, wenn medizinische oder soziale 
Gründe eine Inanspruchnahme dieser Leis-
tungserbringer rechtfertigen und wenn 
eine zumindest gleichwertige Versorgung 
wie bei zugelassenen Leistungserbringern 
gewährleistet ist. Berufsgruppen, die die 
Voraussetzungen zur Teilnahme an der 
Versorgung der Versicherten zu Lasten der 
gesetzlichen Krankenkassen nicht erfüllen 
(z. B. Heilpraktiker), oder Vertragsärzte, 
die kollektiv auf ihre Zulassung verzichtet 
haben, können nicht in Anspruch genom-
men werden. 

An die Wahl der Kostenerstattung sind die 
Versicherten mindestens ein Kalendervier-
teljahr gebunden.

Krankenkassen sind zur Erstattung von 
Kosten auch verpflichtet, wenn sich ihre 
Versicherten erforderliche Leistungen 
selbst beschaffen, weil über ihren Leis-
tungsantrag nicht fristgemäß entschieden 
wurde und dies dem Versicherten nicht 
unter Darlegung der Gründe schriftlich 
mitgeteilt wurde. 

§ 13 Sozialgesetzbuch V

 Z  Gesetzliche Krankenkassen 

www.patientenportal.bayern.de

Kraftfahrzeughilfen im 
 Straßenverkehr

Schwerkriegsbeschädigte (→ Kriegsopfer, 
Hilfen für) und ihnen vergleichbare Perso-
nen, die wegen der Art ihrer Gesundheits-
störungen zur Fortbewegung auf den 
 Gebrauch eines (behindertengerechten) 
Kraftfahrzeuges angewiesen sind, erhalten 
Zuschüsse zum Erwerb, zur Änderung der 
Bedienungseinrichtung, zur Instandhaltung 
und zur Unterbringung des Fahrzeugs. 
Diese Leistungen werden auch im Rahmen 
der → Kriegsopferfürsorge gewährt. 

§§ 11, 13, 27d Bundesversorgungsgesetz

Auch im Rahmen der Rehabilitation kann 
von den zuständigen Trägern der gesetzli-
chen → Rentenversicherung, der gesetzli-
chen → Unfallversicherung, der → Kriegs-
opferfürsorge oder → Sozialhilfe 
Kraftfahrzeughilfe geleistet werden.

Menschen mit Behinderung (→ Menschen 
mit Behinderung, Hilfen für) können steu-
erliche Vergünstigungen (→ Steuerbefrei-
ungen und -erleichterungen für Menschen 
mit Behinderung), in bestimmten Fällen 
Beitragsnachlass in der Kfz-Haftpflichtver-
sicherung, ferner Parkerleichterungen im 
Straßenverkehr beanspruchen. Vorausset-
zung ist in aller Regel das Vorliegen einer 
erheblichen, für Parkerleichterungen einer 
außergewöhnlichen Gehbehinderung. 

Die Zuschüsse zum Erwerb eines Kraft-
fahrzeugs richten sich bei Schwerkriegsbe-
schädigten und ihnen vergleichbaren Per-
sonen nach den Bedürfnissen im Einzelfall, 
sind aber in ihrer Höhe begrenzt. Art und 

https://www.patientenportal.bayern.de/
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Höhe der Leistung im Rahmen der Kriegs-
opferfürsorge richten sich ebenfalls nach 
den individuellen Erfordernissen (→ Kredi-
te, Bürgschaften und Zuschüsse). 

Berufstätige schwerbehinderte Menschen 
können Zuschüsse und Darlehen zum Er-
werb eines Kraftfahrzeuges erhalten, 
wenn sie den Arbeitsplatz infolge ihrer Be-
hinderung nicht oder nicht zumutbar mit 
öffentlichen, regelmäßig verkehrenden 
Verkehrsmitteln erreichen können und auf 
die Benutzung eines Kraftfahrzeuges an-
gewiesen sind. Zuschüsse können auch zur 
Erlangung der Fahrerlaubnis und zu den 
Kosten der behinderungsbedingten Zusat-
zausstattung eines Kraftfahrzeuges ge-
währt werden. 

Vergleichbare Leistungen zur Teilhabe am 
Arbeitsleben können die Agenturen für Ar-
beit, die Träger der Unfallversicherung und 
der Rentenversicherung erbringen. 

Als Parkerleichterungen kommen in Be-
tracht: gebührenfreies Parken an Park-
uhren, Parkerlaubnis in Fußgängerzonen 
während der Ladezeiten, befristete Park-
erlaubnis im Halteverbot. 

 Z  Agenturen für Arbeit; Zentrum Bayern 
Familie und Soziales – Versorgungsamt; 
Zentrum Bayern Familie und Soziales – 
Hauptfürsorgestelle; gesetzliche Renten- 
und Unfallversicherungsträger; Bezirke 

Krankenbehandlung

Versicherte der gesetzlichen → Kranken-
versicherung haben Anspruch auf zeitlich 

unbegrenzte Krankenbehandlung, wenn 
sie notwendig ist, um eine Krankheit zu er-
kennen, zu heilen, ihre Verschlimmerung 
zu verhüten oder Krankheitsbeschwerden 
zu lindern. Sie umfasst auch die palliative 
Versorgung der Versicherten (→ Palliativ-
versorgung). 

Endet die Mitgliedschaft Versicherungs-
pflichtiger, besteht der Anspruch auf Leis-
tungen längstens für einen Monat nach 
dem Ende der Mitgliedschaft fort (nachge-
hender Leistungsanspruch), solange keine 
Erwerbstätigkeit ausgeübt wird und die 
Mitgliedschaft nicht als obligatorische An-
schlussversicherung freiwillig fortgesetzt 
wird (→ Krankenversicherung). Eine Fami-
lienversicherung hat Vorrang vor dem 
nachgehenden Leistungsanspruch. 

Die Krankenbehandlung umfasst → ärzt-
liche Behandlung und → zahnärztliche 
 Behandlung einschließlich der Versorgung 
mit Zahnersatz, Versorgung mit → Arz-
neimitteln und Verbandmitteln, → Heil-
mitteln und → Hilfsmitteln, → häusliche 
 Krankenpflege und → Haushaltshilfe, 
 außerdem → Krankenhausbehandlung, 
medizinische → Kuren und ergänzende 
 Leistungen zur Rehabilitation, → Belas-
tungserprobung und Arbeitstherapie sowie 
medizinische Maßnahmen zur Herbei-
führung einer Schwangerschaft (→ künst-
liche Befruchtung).

Soweit erforderlich, werden neben der 
Krankenbehandlung unter bestimmten Vo-
raussetzungen auch andere Leistungen 
wie → Krankengeld oder Fahrkosten (→ 
Reise- und Transportkosten) gewährt.
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Bei der Krankenbehandlung ist den beson-
deren Bedürfnissen psychisch Kranker 
Rechnung zu tragen, insbesondere bei der 
Versorgung mit → Heilmitteln und bei der 
medizinischen Rehabilitation (→ Kuren). 

§§ 19, 27 Sozialgesetzbuch V, § 8 Zweites Ge-
setz über die Krankenversicherung der Landwirte

 Z  Gesetzliche Krankenkassen 

www.patientenportal.bayern.de

Krankengeld

In der gesetzlichen → Krankenversiche-
rung haben im Rahmen der → Krankenbe-
handlung bestimmte Mitglieder (z. B. Be-
schäftigte, Bezieher von Arbeitslosengeld I) 
und in der Krankenversicherung der Land-
wirte (→ Landwirte, soziale Sicherung für) 
die mitarbeitenden Familienangehörigen, 
Anspruch auf Krankengeld, wenn die 
Krankheit sie arbeitsunfähig macht oder 
sie auf Kosten der Krankenkassen statio-
när in einem Krankenhaus (→ Kranken-
hausbehandlung), einer Vorsorge- oder 
Rehabilitationseinrichtung (→ Kuren) be-
handelt werden. Der Anspruch ruht, so-
weit und solange der Versicherte während 
der Krankheit beitragspflichtiges Arbeits-
entgelt oder Arbeitseinkommen (→ Ent-
geltfortzahlung im Krankheitsfall und bei 
Kuren) erhält, oder Elternzeit nach dem 
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz in 
Anspruch nimmt; der Anspruch ruht fer-
ner, solange der Versicherte → Mutter-
schaftsgeld, → Versorgungskrankengeld, 
→ Verletztengeld, → Übergangsgeld, Ar-
beitslosengeld I (→ Arbeitslosigkeit, Hilfen 

bei), → Unterhaltsgeld oder → Kurzarbei-
tergeld bezieht oder der Anspruch wegen 
einer Sperrzeit nach dem Arbeitsförde-
rungsgesetz ruht, und zwar auch insoweit, 
als das Krankengeld höher ist als eine die-
ser Leistungen. 

Das Krankengeld wird ohne zeitliche Be-
grenzung gewährt, für den Fall der Arbeits-
unfähigkeit wegen derselben Krankheit je-
doch für längstens 78 Wochen innerhalb 
von 3 Jahren. Nach Beginn eines neuen 
Dreijahres-Zeitraumes besteht wegen der-
selben Krankheit ein erneuter Anspruch 
auf Krankengeld, wenn der mit Kranken-
geldanspruch Versicherte in der Zwischen-
zeit mindestens 6 Monate wegen dieser 
Krankheit nicht arbeitsunfähig und er-
werbstätig war bzw. der Arbeitsvermitt-
lung zur Verfügung stand. 

Anspruch auf Krankengeld besteht ab dem 
Tag der ärztlichen Feststellung der Ar-
beitsunfähigkeit. Ein fortlaufender Kran-
kengeldanspruch wegen der gleichen 
Krankheit ist gegeben, wenn die Fortdauer 
der Arbeitsunfähigkeit spätestens am 
nächsten Werktag nach dem zuletzt be-
scheinigten Ende der Arbeitsunfähigkeit 
bestätigt wird. 

Versicherte haben gegenüber der Kran-
kenkasse einen Anspruch auf individuelle 
Beratung und Hilfestellung im Hinblick auf 
Leistungen und unterstützende Angebote 
zur Wiederherstellung der Arbeitsfähig-
keit. Die Inanspruchnahme des Angebotes 
ist freiwillig. 

www.patientenportal.bayern.de
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Krankengeldzahlung bei → Arbeitsbefrei-
ung zur Pflege eines kranken Kindes → 
Mutter und Kind, Hilfen für

Das Krankengeld beträgt 70 % des erziel-
ten regelmäßigen Arbeitsentgelts, soweit 
es der Beitragsberechnung unterliegt (Re-
gelentgelt), es darf jedoch nicht höher sein 
als 90 % des Nettoarbeitsentgelts. Vom 
Krankengeld sind → Beiträge zur Renten- 
und Arbeitslosenversicherung zu entrich-
ten. 

Anspruch auf Krankengeld haben auch 
Spender nach dem Transplantationsgesetz 
(→ Organspende und Transplantations-
medizin) sowie Spender hämatopoeti-
scher Stammzellen nach dem Transfusi-
onsgesetz, wenn die Arbeitsunfähigkeit 
durch die Spende an Versicherte verur-
sacht wird, gegenüber der Krankenkasse 
des Empfängers der Spende. Das Kranken-
geld entspricht der Höhe des vor Beginn 
der Spende regelmäßig erzielten Nettoar-
beitsentgelts oder Arbeitseinkommens 
maximal bis zur kalendertäglichen → Bei-
tragsbemessungsgrenze. 

Gesetzlich versicherte Selbstständige 
 können, wenn ihre Mitgliedschaft den An-
spruch auf Krankengeld umfasst, wie Ar-
beitnehmer das gesetzliche Krankengeld 
erhalten. Ein Anspruch besteht ab der  
7. Kalenderwoche. Alternativ dazu können 
die Wahltarife der Krankenkasse für 
Selbstständige und Freiberufler (→ Wahl-
tarife) in Anspruch genommen werden. 

Für Beschäftigte, denen ihr Arbeitgeber 
das Arbeitsentgelt bei Krankheit nicht für 
mindestens 6 Wochen fortzahlt, und für 

Versicherte nach dem Künstlersozialver-
sicherungsgesetz (→ Künstlersozialversi-
cherung), hat die Krankenkasse in ihrer 
Satzung ebenfalls einen Wahltarif (→ Wahl-
tarife) zur Absicherung des Krankengeld-
anspruchs anzubieten. 

Für mitarbeitende Familienangehörige ei-
nes landwirtschaftlichen Unternehmers, 
die nicht rentenversicherungspflichtig sind, 
beträgt es für den Kalendertag 1/8 (ggf. 
nach Satzungsregelung bis 1/4) der → Bei-
tragsbemessungsgrenze der gesetzlichen 
Krankenversicherung (2017: kalendertäg-
lich 145 €; 1/8: 18,13 €, 1/4: 36,25 €). We-
gen der Zahlung von Krankengeld für Ar-
beitslose → Arbeitslosigkeit, Hilfen bei 

§§ 44 – 51, 53. Sozialgesetzbuch V, §§ 12, 13 
Zweites Gesetz über die Krankenversicherung 
der Landwirte, Transplantationsgesetz, § 9 Trans-
fusionsgesetz

 Z  Gesetzliche Krankenkassen 

www.patientenportal.bayern.de  
www.svlfg.de

Krankenhausbehandlung

Versicherte der gesetzlichen → Kranken-
versicherung, Unfallverletzte, Kriegsbe-
schädigte und Hinterbliebene (→ Heilbe-
handlung) sowie Empfänger von → 
Kriegsschadenrente haben Anspruch auf 
vollstationäre oder stationsäquivalente 
Behandlung in einem zugelassenen Kran-
kenhaus, wenn die Aufnahme nach Prü-
fung durch das Krankenhaus erforderlich 
ist, weil das Behandlungsziel nicht durch 

https://www.patientenportal.bayern.de/
www.svlfg.de
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teilstationäre, vor- und nachstationäre 
oder ambulante Behandlung einschließlich 
→ häuslicher Krankenpflege erreicht wer-
den kann. Die Krankenhausbehandlung 
wird vollstationär stationsäquivalent, teil-
stationär, vor- und nachstationär sowie 
ambulant erbracht. Sie umfasst alle Leis-
tungen, die im Einzelfall nach Art und 
Schwere der Krankheit für die medizini-
sche Versorgung der Versicherten notwen-
dig sind. Die Krankenhausleistungen wer-
den von den gesetzlichen Krankenkassen 
durch leistungsorientierte Pflegesätze 
(Fallpauschalen und Sonderentgelte) so-
wie über Budgets und tagesgleiche Pflege-
sätze vergütet. 

Die Versicherten der gesetzlichen → Kran-
kenversicherung – ausgenommen Kinder 
bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres - 
haben bei vollstationärer Krankenhaus-
behandlung eine Zuzahlung von 10 € je 
Kalendertag vom Beginn der Krankenhaus-
pflege an innerhalb eines Kalenderjahres 
für längstens 28 Tage an das Krankenhaus 
zu leisten. Die Zuzahlung wird bei der  
→ Belastungsgrenze berücksichtigt. Die 
Wahl unter den zugelassenen Krankenhäu-
sern steht dem Versicherten grundsätzlich 
frei; wird jedoch ohne zwingenden Grund 
ein anderes als ein in der ärztlichen Einwei-
sung genanntes Krankenhaus in Anspruch 
genommen, können dem Versicherten die 
Mehrkosten ganz oder teilweise auferlegt 
werden. Unter bestimmten Voraussetzun-
gen kann auch die stationäre Behandlung 
in einer Rehabilitationseinrichtung (→ Ku-
ren) erfolgen. Der Versicherte hat auch 
Anspruch auf Übernahme der im Zusam-
menhang mit der stationären Kranken-

hausbehandlung notwendigen Fahrkosten 
(→ Reise- und Transportkosten). 

Versicherte der gesetzlichen Krankenversi-
cherung haben Anspruch auf ein Entlas-
sungsmanagement. Dies soll Versicherte 
bei einem Übergang aus dem Krankenhaus 
in andere Versorgungsbereiche unterstüt-
zen. Um nach dem Krankenhausaufenthalt 
eine pflegerische Anschlussversorgung 
auch für Personen zu ermöglichen, die we-
gen eines kurzfristigen Versorgungsbe-
darfs keine Leistungen der Pflegeversiche-
rung beanspruchen können, wurden 
Krankenversicherungsleistungen erweitert 
(→ Haushaltshilfe, → Häusliche Kranken-
pflege, → Kurzzeitpflege). 

Versicherte der gesetzlichen → Kranken-
versicherung, die keiner Krankenhausbe-
handlung bedürfen und bei denen eine am-
bulante Versorgung nicht erbracht werden 
kann, haben einen Anspruch auf einen Zu-
schuss zu stationärer und teilstationärer 
Versorgung in Hospizen (→ Hospiz, statio-
när) in denen palliativ-medizinische Be-
handlung erbracht wird. 

§§ 39, 39a Sozialgesetzbuch V, § 33 Sozialge-
setzbuch VII, § 8 Gesetz über die Krankenversi-
cherung der Landwirte, § 11 Absatz 1 Nr. 5 
Bundesversorgungsgesetz

 Z  Gesetzliche Krankenkassen; gesetzli-
che Unfallversicherungsträger; Zentrum 
Bayern Familie und Soziales; Aus-
gleichsämter bei den Regierungen 

www.patientenportal.bayern.de
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Krankenhilfe

→ Krankheit, Leistungen bei 

Krankenversichertennummer

Die Träger der Krankenversicherung ver-
geben für jede Versicherte/jeden Versi-
cherten eine Krankenversichertennummer. 
Diese bleibt lebenslang gültig. 

Die Krankenversichertennummer wird von 
einer durch die Krankenkassen und ihren 
Verbänden räumlich, organisatorischer und 
personell getrennter Vertrauensstelle ver-
geben. Diese Vertrauensstelle gilt als öf-
fentliche Stelle und unterliegt dem Sozial-
geheimnis. 

Die Krankenversichertennummer besteht 
aus alphanumerischen Bausteinen und hat 
20 Stellen für Hauptversicherte und 30 
Stellen für Familienangehörige. Sie setzt 
sich wie folgt zusammen: 

Unveränderbarer Teil (10 Stellen): Dieser 
Teil ist einer bestimmten Person, dem 
Hauptversicherten oder dem mitversicher-
ten Familienangehörigen zugeordnet und 
begleitet ihn ein Leben lang, auch bei 
Wechsel der Krankenkasse. 

Veränderbarer Teil (9 Stellen): Dieser Teil 
enthält das Institutionskennzeichen der 
Krankenkasse. 

Unveränderbarer Teil bei mitversicherten 
Familienangehörigen (10 Stellen): Dieser 
Teil enthält den Bezug zum hauptversi-
cherten Mitglied. 

Prüfziffer (1 Stelle) 

§ 290 Sozialgesetzbuch V

 Z  Gesetzliche Krankenkassen 

www.patientenportal.bayern.de

Krankenversicherung

Die gesetzliche Krankenversicherung ist 
ein Zweig der → Sozialversicherung; sie 
tritt zum Schutz des Einzelnen und der Fa-
milie dann ein, wenn die Gesundheit zu er-
halten oder wiederherzustellen ist.

Finanzierung der Krankenversicherung → 
Beiträge in der Sozialversicherung

Pflichtversicherung

Es werden bestimmte, gesetzlich festge-
legte Personenkreise erfasst.

Versicherungspflichtig sind:

→  Arbeiter, Angestellte, deren regelmäßi-
ges Jahresarbeitsentgelt eine gesetzlich 
festgelegte Grenze nicht übersteigt 
(2019: 60.750 €) sowie zu ihrer Berufs-
ausbildung Beschäftigte. Für Personen, 
die am 31.12.2002 wegen Überschrei-
tens der Jahresarbeitsentgeltgrenze ver-
sicherungsfrei waren und bei einem 
 privaten Krankenversicherungsunter-
nehmen versichert sind, gilt die Grenze 
von 54.450 € für 2019; 

→  Arbeitslose, die Arbeitslosengeld,  
(→ Arbeitslosigkeit, Hilfen bei) oder 
Unterhaltsgeld (→ Fortbildung, berufli-

www.patientenportal.bayern.de
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che; → Umschulung, berufliche, → Wei-
terbildung, berufliche) aus der → Ar-
beitslosenversicherung beziehen;

→  Bezieher von → Arbeitslosengeld II, so-
weit sie nicht der privaten Krankenver-
sicherung zuzuordnen sind;

→  Landwirte, ihre mitarbeitenden Famili-
enangehörigen und Altenteiler;

→  Künstler und Publizisten (→ Künstlerso-
zialversicherung);

→  Personen, die in Einrichtungen der → Ju-
gendhilfe für eine Erwerbstätigkeit be-
fähigt werden sollen;

→  Teilnehmer an Leistungen zur Teilhabe 
am Arbeitsleben;

→  behinderte Menschen, die in anerkann-
ten Werkstätten für Menschen mit Be-
hinderung tätig sind;

→  Menschen mit Behinderung, die in An-
stalten, Heimen oder gleichartigen Ein-
richtungen in gewisser Regelmäßigkeit 
eine Leistung erbringen, die 1/5 der 
Leistung eines voll erwerbsfähigen Be-
schäftigten entspricht; 

→  eingeschriebene Studenten der staatli-
chen oder staatlich anerkannten Hoch-
schulen bis zum Abschluss des 14. Fach-
semesters, längstens bis zur Vollendung 
des 30. Lebensjahres (→ Studenten, Hil-
fen für); 

→  Personen, die eine in Studien- oder Prü-
fungsordnungen vorgeschriebene be-
rufspraktische Tätigkeit verrichten, und 
Auszubildende des zweiten Bildungswe-
ges in einem förderungsfähigen Ausbil-
dungsabschnitt; 

→  Rentner und Rentenantragsteller  
(→ Rentnerkrankenversicherung);

→  Personen, die keinen anderweitigen An-
spruch auf Absicherung im Krankheits-
fall haben, soweit sie zuletzt gesetzlich 

krankenversichert waren oder bei 
Nichtbestehen eines Krankenversiche-
rungsschutzes dem System der gesetzli-
chen Krankenversicherung zuzuordnen 
wären (→ Gesundheitsversicherung). 

Bei → geringfügiger Beschäftigung sowie 
für bestimmte Personenkreise (z. B. Beam-
te) können Ausnahmen vom Grundsatz 
der Pflichtversicherung (→ Versicherungs-
freiheit) vorliegen.

Freiwillige Versicherung

Wer nicht pflichtversichert ist, kann unter 
bestimmten Voraussetzungen eine → frei-
willige Versicherung in der gesetzlichen 
Krankenversicherung beantragen. Eine 
freiwillige Versicherung wird automatisch 
immer dann begründet, wenn die Versi-
cherungspflicht oder eine Familienversi-
cherung endet (obligatorische Anschluss-
versicherung). Der Versicherte kann 
allerdings seinen Austritt erklären (→ frei-
willige Versicherung). 

Auftragsversicherung

Bestimmte Personengruppen werden auf-
grund besonderer gesetzlicher Regelung 
von der Krankenversicherung erfasst  
(z. B. Personen, die Leistungen des Trägers 
der → Sozialhilfe erhalten, → Kriegsopfer, 
denen Krankenbehandlung nur nach dem 
Bundesversorgungsgesetz gewährt wird; 
→ Spätaussiedler erhalten Leistungen 
nach dem Bundesvertriebenengesetz. 

Die Leistungen der Krankenversicherung 
werden dem Versicherten für sich und sei-
ne versicherten Familienangehörigen  
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(→ Familienversicherung) in der Regel als 
sogenannte Sachleistungen zur Verfügung 
gestellt, d. h. die Krankenkassen beschaf-
fen durch Verträge mit Ärzten, Kranken-
häusern, Apotheken dem Versicherten 
 unmittelbar die notwendigen Dienstleis-
tungen, Medikamente und Hilfsmittel. Der 
Versicherte kann die jeweiligen Leistungen 
nach Vorlage seiner → elektronischen Ge-
sundheitskarte beim Arzt oder mit ärztli-
cher Verordnung kostenlos in Anspruch 
nehmen, die gesetzlichen Zuzahlungen 
sind zu leisten (→ Belastungsgrenze). An-
statt der Sachleistung ist für Versicherte 
die Wahl der → Kostenerstattung möglich. 

Im Wesentlichen werden folgende 
 Leistungen gewährt: 

→ Gesundheitsförderung, Krankheits-
verhütung
→ Früherkennung von Krankheiten, 
 Leistungen zur
→ Krankenbehandlung
→ Krankengeld
→ Krankenhausbehandlung
→ häusliche Krankenpflege
→ Haushaltshilfe
→ Kuren
→ Schwangerschaft und Mutterschaft, 
Leistungen bei sowie → Empfängnisrege-
lung
→ Reise- und Transportkosten
Krankenversicherungsschutz im Ausland 
→ Auslandsaufenthalt 

Sozialgesetzbuch V, § 2 Zweites Gesetz über die 
Krankenversicherung der Landwirte, § 1 Künst-
lersozialversicherungsgesetz, § 11 Bundesvertrie-
benengesetz, § 21 Sozialgesetzbuch I

 Z  Gesetzliche Krankenkassen 

patientenportal.bayern.de

Krankheit, Hilfen bei

Im Krankheitsfall hat nahezu jeder Bürger 
nach verschiedenen Rechtsvorschriften ei-
nen Anspruch auf notwendige Maßnah-
men zum Schutz, zur Erhaltung, zur Besse-
rung und zur Wiederherstellung der 
Gesundheit und der Leistungsfähigkeit so-
wie zur wirtschaftlichen Sicherung. Wegen 
der jeweils möglichen Hilfen siehe für Ver-
sicherte in der gesetzlichen Krankenversi-
cherung (einschließlich Rentner) → Kran-
kenversicherung, → Entgeltfortzahlung im 
Krankheitsfall und bei Kuren, → Rentner-
krankenversicherung; für Arbeitslose → 
Arbeitslosigkeit, Hilfen bei; für Unfallver-
letzte und Kriegsopfer → Heilbehandlung, 
→ Krankenhilfe; für Bezieher von → 
Kriegsschadenrente → Krankenhilfe; für 
Aussiedler, ehemalige politische Häftlinge 
→ Krankenhilfe; für Sozialhilfeempfänger 
→ Krankenhilfe. 

Anrechnung von Krankheitszeiten in der 
→ Rentenversicherung → Anrechnungs-
zeiten

  Z  Gesetzliche Krankenkassen; gesetzli-
che Unfallversicherungsträger; Agenturen 
für Arbeit; Sozialhilfeverwaltungen und 
Kriegsopferfürsorgestellen bei den Land-
ratsämtern und kreisfreien Städten; Zent-
rum Bayern Familie und Soziales 

www.patientenportal.bayern.de

patientenportal.bayern.de
www.patientenportal.bayern.de


krankheit, LeiStunGen bei

247

Krankheit, Leistungen bei

→ Gesetzliche Krankenversicherung 
Versicherte in der gesetzlichen → Kran-
kenversicherung haben bei Krankheit An-
spruch auf Leistungen.

www.patientenportal.bayern.de

→ Sozialhilfe 
Für alle Leistungsberechtigten, die nicht – 
gesetzlich oder privat – krankenversichert 
sind, wird die medizinische Versorgung im 
Rahmen der Hilfen zur Gesundheit durch 
den Sozialhilfeträger sichergestellt. Dabei 
ist zwischen denjenigen Personen zu un-
terscheiden, die (laufende) Leistungen der 
Sozialhilfe (z. B. → Hilfe zum Lebensunter-
halt oder → Grundsicherung im Alter und 
bei Erwerbsminderung) erhalten, und sol-
chen, die voraussichtlich nicht mindestens 
einen Monat ununterbrochen Hilfe zum 
Lebensunterhalt beziehen (z. B. Nichtsess-
hafte). 

Personen mit laufendem Leistungsanspruch 
sind gesetzlichen Krankenversicherten 
gleichgestellt. Für sie gilt der Leistungska-
talog der gesetzlichen → Krankenversiche-
rung. Sie erhalten eine → Krankenversi-
chertenkarte von einer Krankenkasse ihrer 
Wahl aus dem Bereich des jeweiligen Sozi-
alhilfeträgers. Die Krankenkasse rechnet 
die erbrachten Leistungen dann mit dem 
Sozialhilfeträger ab. 

Anders ist es hingegen, wenn die leistungs-
berechtigte Person voraussichtlich nicht 
mindestens einen Monat ununterbrochen 
Hilfe zum Lebensunterhalt (→ Lebensun-
terhalt, Hilfe zum) bezieht. In diesem Fall 

erfolgt keine Krankenbehandlung von der 
Krankenkasse, sondern die Sozialämter 
stellen die notwendige medizinische Ver-
sorgung dieser Personen im Rahmen der 
Hilfen zur Gesundheit sicher. 

§§ 47 ff. Sozialgesetzbuch XII

 Z  Sozialhilfeverwaltungen bei den Land-
ratsämtern; kreisfreien Städten und Bezir-
ken 

→  Leistungsempfänger nach dem Asyl-
bewerberleistungsgesetz 

Nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 
werden zur Behandlung akuter Erkrankun-
gen und Schmerzzustände die erforderli-
chen ärztlichen und zahnärztlichen Be-
handlungen einschließlich der Versorgung 
mit Arznei- und Verbandsmittel sowie 
sonstiger zur Genesung, zur Besserung 
oder zur Linderung von Krankheiten und 
Krankheitsfolgen erforderlichen Leistun-
gen gewährt. Zur Verhütung und Früher-
kennung von Krankheiten werden zudem 
die Kosten für Schutzimpfungen und die 
medizinisch gebotenen Vorsorgeuntersu-
chungen übernommen. 

Darüber hinaus können im Einzelfall Leis-
tungen gewährt werden, wenn sie zur Si-
cherung der Gesundheit unerlässlich sind.

Generell richtet sich die medizinische Ver-
sorgung von Asylbewerbern sowohl in 
ANKER-Einrichtungen als auch im Rah-
men der Anschlussunterbringung nach 
Bundesrecht. Diesbezüglich haben Asylbe-
werber vom ersten Tag ihrer Anwesenheit 
in Deutschland an das Recht auf freie 
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Arztwahl. Sie erhalten hierfür vom zustän-
digen örtlichen Träger (Kreisverwaltungs-
behörden) pro Quartal einen Behand-
lungsschein und können mit diesem 
niedergelassene Ärzte aufsuchen. 

Soweit neben diesem allgemeinen ärztli-
chen Versorgungsangebot notwendig, hat 
der Freistaat Bayern in den ANKER-Ein-
richtungen und Dependancen sog. Ärzte-
zentren eingerichtet, um die kurative Ver-
sorgung von Asylbewerberinnen und 
Asylbewerbern in den Aufnahmeeinrich-
tungen vor Ort auf niedrigschwelliger Ba-
sis vornehmen zu können. 

Halten sich Asylbewerber, die Leistungs-
empfänger nach dem Asylbewerberleis-
tungsgesetz (AsylblG) sind, seit mindes-
tens 15 Monaten ohne wesentliche 
Unterbrechung im Bundesgebiet auf und 
haben diese die Dauer ihres Aufenthaltes 
nicht rechtsmissbräuchlich selbst beein-
flusst, erhalten sie medizinische Leistun-
gen analog eines Sozialhilfeempfängers. 

§§ 4, 6 Asylbewerberleistungsgesetz; § 2 Asyl-
bewerberleistungsgestz i. V m. den Vorschriften 
des Sozialgesetzbuches XII (SGB XII)

 Z  Landkreise; kreisfreie Städte

→ Aussiedler/Spätaussiedler 
Spätaussiedler, die am Tag der Aufent-
haltsnahme im Bundesgebiet krank sind 
oder innerhalb von 3 Monaten danach er-
kranken, erhalten einmalig Leistungen wie 
ein Versicherter der gesetzlichen Kranken-
versicherung. Die Leistungen bei Krank-
heit werden längstens für die ersten 78 

Wochen vom Tag der Aufenthaltsnahme 
im Geltungsbereich des Gesetzes an ge-
währt, Krankengeld und Mutterschafts-
geld längstens für 182 Tage, die anderen 
Leistungen bis zu 3 Monaten. Ein An-
spruch auf die Leistungen bei Krankheit 
besteht nur dann, wenn hierauf kein ande-
rer gesetzlicher Anspruch gegeben ist. 

Spätaussiedler können grundsätzlich der 
gesetzlichen Krankenversicherung freiwil-
lig beitreten.

§ 11 Bundesvertriebenengesetz, § 9 Sozialge-
setzbuch V

→ Lastenausgleich 
Empfänger von Unterhaltshilfe (→ Lasten-
ausgleich, → Kriegsschadenrente) und sol-
che Angehörige, für die nach § 269 Absatz 
2 Lastenausgleichsgesetz Zuschläge ge-
währt werden, haben ohne Rücksicht auf 
Einkommen und Vermögen zusätzlich An-
spruch auf Krankenbehandlung, die nach 
Art, Form und Maß der Krankenbehand-
lung entspricht, die den nicht versicherten 
Empfängern laufender Hilfe zum Lebens-
unterhalt nach dem Dritten Kapitel des 
Sozialgesetzbuches XII gewährt wird. An-
stelle der Krankenbehandlung können bis 
zu einer bestimmten Höhe Beiträge zu ei-
ner freiwilligen Krankenversicherung bei 
einer gesetzlichen Krankenkasse oder bei 
einer privaten Krankenversicherung erstat-
tet werden. 

§ 276 Lastenausgleichsgesetz

→ andere Bereiche 
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Für → Kriegsopfer kommen Leistungen 
der → Kriegsopferfürsorge in Betracht.

§ 26b Bundesversorgungsgesetz

 Z  Kriegsopferfürsorgestellen bei den 
Landratsämtern und kreisfreien Städten; 
Zentrum Bayern Familie und Soziales – 
Hauptfürsorgestelle 

Krankheitsbeihilfe

→ Schwangerschaft, Hilfen bei 

Krebsfrüherkennung

→ Früherkennung von Krankheiten, Ge-
sundheitsuntersuchungen 

Kredite und Bürgschaften

Bestimmte Personengruppen und Unter-
nehmen können im Hinblick auf ihre be-
sonderen sozialen und wirtschaftlichen 
Verhältnisse mit Hilfe staatlicher Förde-
rung Kredite oder Bürgschaften erhalten. 

→  für schwerbehinderte Menschen und 
Kriegsbeschädigte 

Schwerbehinderte Menschen (→ Behin-
derte Menschen, Hilfen für) und Kriegsbe-
schädigte (→ Kriegsopfer, Hilfen für; → 
Kriegsopferfürsorge) können neben Beihil-
fen auch Darlehen erhalten. Das Gleiche 
gilt für Beschädigte, die in entsprechender 
Anwendung des Bundesversorgungsgeset-
zes Versorgung erhalten; es sind dies u. a.  

Wehrdienstbeschädigte (→ Wehrdienst), 
Zivildienstbeschädigte, ehemalige → poli-
tische Häftlinge, Impfgeschädigte (→ 
Impfschäden, Hilfen bei), Opfer von → 
Gewalttaten sowie Opfer politisch moti-
vierter Strafverfolgungsmaßnahmen in der 
ehemaligen DDR. 

Die Anspruchsvoraussetzungen und die 
Höhe des Darlehens richten sich nach per-
sönlichen, wirtschaftlichen und örtlichen 
Verhältnissen, Art und Schwere der Schä-
digung oder Behinderung sowie Art und 
Umfang des Bedarfs. 

Schwerbehinderte Menschen können Dar-
lehen u. a. zur Beschaffung und Erhaltung 
einer behindertengerechten oder behin-
dertenfreundlichen Wohnung, zur wirt-
schaftlichen Selbstständigkeit (→ Selbst-
ständige, soziale Sicherung für) und für die 
Beschaffung technischer Arbeitshilfen er-
halten. Kriegsbeschädigten und ihnen 
Gleichgestellte können Darlehen für die 
Beschaffung eines Kraftfahrzeuges  
(→ Kraftfahrzeughilfen im Straßenver-
kehr), für die Gründung oder Erhaltung ei-
ner selbstständigen Existenz sowie für die 
Beschaffung von Hausrat und höherwerti-
gen Gütern gewährt werden. 

Besondere Vergünstigungen werden auch 
im Rahmen der → Wohnraumförderung 
eingeräumt.

§ 102 Sozialgesetzbuch IX, §§ 25 ff. Bundesver-
sorgungsgesetz, § 80 Soldatenversorgungsgesetz, 
§ 4 Häftlingshilfegesetz, §§ 21, 22 Strafrechtli-
ches Rehabilitierungsgesetz, § 60 Infektions-
schutzgesetz, § 1 Gesetz über die Entschädigung 
für Opfer von Gewalttaten
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 Z  Kriegsopferfürsorgestellen bei den 
Landratsämtern und kreisfreien Städten; 
Bezirke, bei Leistungen an Sonderfürsor-
geberechtigte, an Impfgeschädigte, an Op-
fer von Gewalttaten sowie für Leistungen 
an schwerbehinderte Menschen aus Mit-
teln der Ausgleichsabgabe Zentrum Bay-
ern Familie und Soziales 

→ zur Wohnraumbeschaffung 
Günstige Kredite zum Erwerb von Eigen-
wohnraum werden insbesondere dann 
 gewährt, wenn bestimmte Einkommens-
grenzen nicht überschritten werden  
(→ Wohnraumförderung/→ Bayerisches 
Baukindergeld Plus). 

→ weitere Bürgschaften 
Die Bürgschaftsbank Bayern GmbH 
(www.bb-bayern.de), eine Selbsthilfeein-
richtung der gewerblichen Wirtschaft zum 
Zwecke der Mittelstandsförderung, über-
nimmt für Unternehmen aus den Berei-
chen Handel, Handwerk, Hotel- und Gast-
stätten sowie Gartenbau Bürgschaften  
für Kredite zur Finanzierung von Investitio-
nen, Geschäftsübernahmen und Geschäfts-
gründungen sowie für Betriebsmittel. Die 
Bürgschaftsverpflichtung der Bürgschafts-
bank zugunsten eines Kreditnehmers bzw. 
einer Kreditnehmereinheit darf den Betrag 
von 1,25 Mio. € nicht übersteigen. Die 
Bürgschaftsquote beträgt maximal 80 % 
bei Investitionen bzw. 70 % bei Betriebs-
mittelfinanzierungen. 

In allen anderen Bereichen oder bei höhe-
rem Bürgschaftsvolumen kann eine Bürg-
schaft der LfA Förderbank Bayern (www.
lfa.de) in Betracht kommen. 

www.bb-bayern.de   
www.lfa.de

Kriegsblinde

→ Blinde, Hilfen für 

Kriegsdienstzeiten

→ Ersatzzeiten 

Kriegsopfer, Hilfen für

Personen, die durch ein militärisches oder 
militärähnliches Dienstverhältnis oder 
durch sonstige im Zusammenhang mit ei-
nem der beiden Weltkriege stehende Um-
stände (z. B. Kriegsgefangenschaft, Flucht, 
Vertreibung, Fliegerangriff, Besatzungs-
maßnahmen) Gesundheitsschäden erlitten 
haben (Beschädigte), erhalten für gesund-
heitliche und wirtschaftliche Folgen der 
Schädigung Versorgung nach dem Bundes-
versorgungsgesetz. Sterben Beschädigte 
an den Folgen einer Schädigung, erwerben 
ihre Hinterbliebenen (Witwen, Witwer, 
 Lebenspartner, Waisen, Eltern) einen Ver-
sorgungsanspruch. Stirbt ein rentenbe-
rechtigter Beschädigter an einem versor-
gungsfremden Leiden, haben die Witwe 
(der Witwer), der hinterbliebene Lebens-
partner und die Waisen unter  bestimmten 
Voraussetzungen ebenfalls  einen An-
spruch (§ 48 Bundesversorgungsgesetz). Ist im 
Einzelfall ein Anspruch nach dem Bundes-
versorgungsgesetz zwar nicht vorgesehen, 
würde aber eine Leistungsverweigerung 
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unbillig sein, kann eine Leistung im Wege 
des Härteausgleichs (§ 89 Bundesversor-
gungsgesetz) gewährt werden, z. B. Witwen-
rente für die Braut eines verstorbenen Be-
schädigten (→ Kriegsopferrente für 
Witwen). 

Das Leistungssystem der Kriegsopferver-
sorgung gilt auch für den → Wehrdienst, 
für den Zivildienst, für → Impfschäden, für 
ehemalige → politische Häftlinge, für Op-
fer von → Gewalttaten und für Angehöri-
ge von → Kriegsgefangenen.

Kapitalisierung von Kriegsopferrenten → 
Abfindung

Im Einzelnen werden folgende Leistungen 
und Vergünstigungen gewährt:

Altenhilfe → Kriegsopferfürsorge

Ausbildungsförderung für Kinder von Be-
schädigten und Waisen in Form von Erzie-
hungsbeihilfen (→ Kriegsopferfürsorge)

Ausgleichsrente → Kriegsopferrente für 
Beschädigte, Witwen und Waisen

Badekuren → Kuren für Kriegsopfer

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, 
zur Erhaltung, Besserung und Wiederher-
stellung der Erwerbsfähigkeit eines Be-
schädigten → Kriegsopferfürsorge 

Berufsschadensausgleich → Kriegsopfer-
rente für Beschädigte

Bestattungsgeld → Bestattungskosten

Blindenhilfe in Form von Pflegezulage für 
Kriegsblinde, Blindenführhunde und ande-
re Hilfsmittel → Blinde, Hilfen für; Darle-
hen → Kredite und Bürgschaften; → Baye-
rische Verordnung zur Zugänglichmachung 
von Dokumenten für blinde, erblindete 
und sehbehinderte Menschen im Verwal-
tungsverfahren (BayDokZugV) 

Ehegattenzuschlag → Kriegsopferrente für 
Beschädigte

Elternrente → Kriegsopferrente für Eltern

Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt → 
Kriegsopferfürsorge

Erholungshilfe (neben Badekuren) → 
Kriegsopferfürsorge

Erziehungsbeihilfen für Waisen und Kinder 
von Beschädigen → Kriegsopferfürsorge

Grundrente → Kriegsopferrente für Be-
schädigte, Witwen und Waisen

Haushaltsweiterführung, Hilfen zur → 
Kriegsopferfürsorge

Heil- und Krankenbehandlung → Heilbe-
handlung für Kriegsopfer

Heiratsabfindung für Kriegerwitwen → 
Abfindung

Hilfen in besonderen Lebenslagen → 
Kriegsopferfürsorge

Kapitalabfindung (Kapitalisierung von 
Kriegsopferrenten) → Abfindung
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Kinderzuschlag → Kriegsopferrente für 
Beschädigte

Kleiderverschleißpauschale → Kleiderver-
schleiß

Kraftfahrzeughilfen und Erleichterungen 
im Straßenverkehr → Kraftfahrzeughilfen

Krankenhausbehandlung → Heilbehand-
lung für Kriegsopfer

Krankenhilfe → Kriegsopferfürsorge

Versorgung mit Hilfsmitteln

Soweit dies nach der Art der Gesundheits-
störung notwendig ist, erhalten Beschäf-
tigte Körperersatzstücke und andere Hilfs-
mittel (z. B. Kunstglieder, orthopädisches 
Schuhwerk, Hörgeräte); außerdem sind sie 
im Gebrauch der Hilfsmittel auszubilden. 
Es können auch Zuschüsse (z. B. zu den 
Kosten für den Erwerb und die Haltung ei-
nes Kraftfahrzeuges) geleistet werden. 

§ 13 Bundesversorgungsgesetz

Wegen der besonderen Hilfsmittel für 
 Blinde

→ Blinde, Hilfen für

Pflege, Hilfe zur → Kriegsopferfürsorge

Pflegeausgleich

Dies gilt seit 01.04.1995 für den Elternteil 
entsprechend, der mit dem verstorbenen 
Pflegezulagenempfänger in häuslicher Ge-
meinschaft lebte. 

Pflegezulage

Diese erhalten Beschädigte, die infolge an-
erkannter Gesundheitsstörungen so hilflos 
sind, dass sie für die gewöhnlichen und re-
gelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen 
des täglichen Lebens ständig fremder Hilfe 
bedürfen. Empfänger einer Pflegezulage 
gelten stets als Schwerbeschädigte. 

Die Höhe der Pflegezulage richtet sich 
nach dem Ausmaß der Hilflosigkeit. Sie 
wird in 6 Stufen gewährt und beträgt 
(Stand: 01.07.2019) monatlich in Stufe I 
331 €, Stufe II 556 €, Stufe III 804 €, Stufe 
IV 1.032 €, Stufe V 1.340 € und Stufe VI 
1.649 €. Übersteigen die Aufwendungen 
für fremde Wartung und Pflege die jeweili-
ge Pflegezulage, wird die Pflegezulage um 
den übersteigenden Betrag erhöht. Lebt 
der Beschädigte mit seinem Ehegatten 
oder einem Elternteil in häuslicher Ge-
meinschaft, wird die Pflegezulage so er-
höht, dass er nur ein Viertel der von ihm 
aufzuwendenden angemessenen Kosten 
aus der pauschalen Pflegezulage zu zahlen 
hat und ihm mindestens die Hälfte der 
pauschalen Pflegezulage verbleibt. Blinde 
erhalten stets mindestens die Stufe III  
(→ Blinde, Hilfen für). Auch für einige an-
dere Leidenszustände (z. B. Hirnverlet-
zung, Querschnittslähmung, Verlust von 
zwei oder mehr Gliedmaßen) sind be-
stimmte Mindeststufen der Pflegezulage 
festgelegt (§ 35 Bundesversorgungsgesetz). 

Renten für Beschädigte, Witwen (Wit-
wer), Waisen und Eltern → Kriegsopfer-
rente
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Schadensausgleich für Witwen → Kriegs-
opferrente für Witwen (Witwer)

Schwerstbeschädigtenzulage → Kriegsop-
ferrente für Beschädigte

Sonderbetreuung

Bei den sieben bayerischen Regionalstellen 
des Zentrums Bayern Familie und Soziales 
sind Sonderbetreuerinnen und Sonderbe-
treuer angesiedelt. Sie nehmen sich vor 
 allem besonders schwer geschädigter 
Kriegsopfer und den diesem Personen-
kreis gleichgestellten Opfergruppen  
(z. B. Gewaltopfer, Impfgeschädigte und 
Zivildienstleistende) an. Ferner geben sie 
Auskunft und beraten in Blindengeldange-
legenheiten und nach dem Sozialgesetz-
buch IX (Feststellung der Schwerbehin-
derteneigenschaft und von Merkzeichen) 
insbesondere dann, wenn sich wegen des 
Alters oder der Behinderung Kommunika-
tionsschwierigkeiten ergeben. Die Sonder-
betreuerinnen und Sonderbetreuer helfen 
den Berechtigten vor allem durch Hausbe-
suche. Sonderbetreuung erfolgt auch im 
Rahmen der → Kriegsopferfürsorge. 

Sterbegeld

Nach dem Tod eines rentenberechtigten 
Beschädigten ist seinen Angehörigen, 
wenn sie mit ihm in häuslicher Gemein-
schaft gelebt haben oder von ihm unter-
halten wurden, ein Sterbegeld in Höhe des 
Dreifachen der im Sterbemonat zugestan-
denen Versorgungsbezüge zu zahlen. An-
spruchsberechtigt sind (in dieser Reihen-
folge) der Ehegatte, die Kinder, die Eltern, 
die Enkelkinder, die Großeltern, die Ge-

schwister und die Geschwisterkinder. Sind 
keine Angehörigen vorhanden, kann das 
Sterbegeld dem gezahlt werden, der die 
Kosten der letzten Krankheit oder der Be-
stattung getragen oder den Verstorbenen 
bis zu seinem Tod gepflegt hat (§ 37 Bun-
desversorgungsgesetz). Zusätzliche Zahlung 
von Bestattungsgeld → Bestattungskos-
ten 

Übergangsgeld bei Maßnahmen zur Teil-
habe am Arbeitsleben → Übergangsgeld

Versehrtenleibesübungen → Behinderten-
sport

Versorgungskrankengeld → Versorgungs-
krankengeld

Waisenrente → Kriegsopferrente für 
 Waisen

Witwen(r)rente → Kriegsopferrente für 
Witwen(r)

Wohnungshilfe → Kriegsopferfürsorge, → 
Wohnraumförderung, → Behinderte Men-
schen, Hilfen für

Zahnersatz

Dieser wird nur im Rahmen der → Heilbe-
handlung übernommen. Über Umfang und 
Ausführung des Zahnersatzes beraten das 
Zentrum Bayern Familie und Soziales so-
wie die Krankenkassen.

→ Auslandsaufenthalt, → Zwischenstaatli-
che Verträge

§ 24 Sozialgesetzbuch I, Bundesversorgungsgesetz
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 Z  Zentrum Bayern Familie und Soziales; 
Kriegsopferfürsorgestellen bei den Land-
ratsämtern und kreisfreien Städten; Bezir-
ke; Bundeswehrverwaltung 

www.zbfs.bayern.de/

Kriegsopferfürsorge

Beschädigte und Hinterbliebene, denen 
Versorgung nach dem Bundesversorgungs-
gesetz (→ Kriegsopfer, Hilfen für) oder  
in entsprechender Anwendung dieses Ge-
setzes z. B. nach dem Soldatenversor-
gungs gesetz (→ Wehrdienst), dem Zivil-
dienstgesetz, dem Häftlingshilfegesetz  
(→ politische Häftlinge, ehemalige), dem 
Infektionsschutzgesetz (→ Impfschäden, 
Hilfen bei) oder dem Gesetz über die Ent-
schädigung für Opfer von → Gewalttaten 
oder dem Strafrechtlichen Rehabilitie-
rungsgesetz gewährt wird oder voraus-
sichtlich gewährt werden kann, können 
auch Hilfen im Rahmen der Kriegsopfer-
fürsorge erhalten. Unter bestimmten Vor-
aussetzungen werden auch die Familien-
mitglieder der Beschädigten erfasst. 

Voraussetzung ist, dass die Beschädigten 
wegen der Schädigung und die Hinterblie-
benen wegen des Verlustes des Ehegatten, 
Elternteils, Kindes oder Enkelkindes nicht 
in der Lage sind, den anzuerkennenden Be-
darf aus den übrigen Leistungen nach den 
bereits genannten Gesetzen und dem 
sonstigen Einkommen und Vermögen zu 

decken. Ob und in welcher Höhe Einkom-
men anzurechnen ist, richtet sich nach 
 unterschiedlichen und individuellen Ein-
kommensgrenzen. Vom Einsatz des Ein-
kommens und Vermögens kann jedoch in 
bestimmten Fällen abgesehen werden. 

Neben persönlicher Hilfe kommen Sach-
leistungen, einmalige und laufende Beihil-
fen sowie Darlehen in Betracht. Schulden 
werden in der Regel nicht übernommen. 

Die wichtigsten Leistungen sind:

Altenhilfe → Seniorenarbeit 

§ 26e Bundesversorgungsgesetz

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben: 
Sie werden Beschädigten, gegebenenfalls 
auch deren Witwe(r)n gewährt, und ent-
sprechen im Wesentlichen den Leistungen 
der übrigen Rehabilitationsträger. Mit Aus-
nahme des → Übergangsgeldes und der 
Unterhaltsbeihilfe sowie der sonstigen Hil-
fen zur Erreichung oder Sicherung des Re-
habilitationsziels werden sie ohne Berück-
sichtigung von Einkommen und Vermögen 
gewährt. 

§§ 26, 26a Bundesversorgungsgesetz

Darlehen → Kredite, Bürgschaften und Zu-
schüsse 

Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt: Sie 
wird in entsprechender Anwendung des 
Sozialgesetzbuches XII (→ Sozialhilfe) un-
ter Berücksichtigung der besonderen Lage 
der Beschädigten oder Hinterbliebenen 
gewährt. 

www.zbfs.bayern.de/
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§ 27a Bundesversorgungsgesetz

Erholungshilfe: Sie kann Beschädigten und 
deren Ehefrauen sowie Hinterbliebenen 
zugebilligt werden, wenn sie zur Erhaltung 
der Gesundheit oder Arbeitsfähigkeit not-
wendig, die Art der Erholung zweckmäßig 
und die Erholungsbedürftigkeit bei Be-
schädigten durch die anerkannten Schädi-
gungsfolgen bedingt ist (→ Behindertener-
holung ); bei Schwerbeschädigten wird 
Letzteres stets angenommen. 

§ 27b Bundesversorgungsgesetz

Erziehungsbeihilfen: Als Maßnahme der → 
Ausbildungsförderung zur Schul- und be-
ruflichen Ausbildung von Waisen und von 
Kindern der Beschädigten können Beihil-
fen oder Darlehen in der Regel bis zur Voll-
endung des 27. Lebensjahres gewährt wer-
den. Eigenes Einkommen und Vermögen 
des Auszubildenden sowie des Beschädig-
ten oder Unterhaltspflichtigen sind zu be-
rücksichtigen. 

§ 27 Bundesversorgungsgesetz

Hilfe in besonderen Lebenslagen: Sie 
kommt in entsprechender Anwendung des 
Sozialgesetzbuches XII (→ Sozialhilfe) un-
ter Berücksichtigung der besonderen Lage 
der Beschädigten und Hinterbliebenen in 
Betracht. 

§ 27d Bundesversorgungsgesetz

Hilfe zur Pflege → Pflege, Hilfe zur, → So-
zialhilfe 

§ 26c Bundesversorgungsgesetz

Hilfe zur Haushaltsweiterführung → Haus-
haltsweiterführung, Hilfen zur, → 
 Sozialhilfe 

§ 26d Bundesversorgungsgesetz

Krankenhilfe → Krankenhilfe, → 
 Sozialhilfe 

§ 26b Bundesversorgungsgesetz

Wohnungshilfe: Diese erhalten Kriegsbe-
schädigte und Hinterbliebene durch Bera-
tung in Wohnungs- und Siedlungsangele-
genheiten sowie durch Mitwirkung bei der 
Beschaffung und Erhaltung von ausrei-
chendem und gesundem Wohnraum. In 
Ausnahmefällen können auch Geldleistun-
gen gewährt werden. 

§ 27c Bundesversorgungsgesetz

Sonderfürsorge: Kriegsblinden, Handlosen, 
Querschnittsgelähmten, die eine Pflegezu-
lage beziehen, und sonstigen Empfängern 
einer Pflegezulage sowie Hirnbeschädig-
ten und Beschädigten, deren Grad der 
Schädigungsfolgen allein wegen Erkran-
kung an Tuberkulose oder wegen einer 
Gesichtsentstellung wenigstens 50 be-
trägt, ist durch die Hauptfürsorgestellen 
eine wirksame Sonderfürsorge zu gewäh-
ren. 

§ 27e Bundesversorgungsgesetz

Über die Leistungen der Kriegsopferfür-
sorge hinaus können Kriegs- und Wehr-
dienstbeschädigte und deren Hinterbliebe-
ne, soweit sie in Bayern wohnen, aus 
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Mitteln der Bayerischen Stiftung für 
Kriegsopfer und Menschen mit Behinde-
rung Beihilfen und Darlehen für Zwecke 
der beruflichen Rehabilitation, der Erzie-
hungshilfe, der Gesundheitshilfe, der Woh-
nungs- und Altenhilfe sowie in besonderen 
Notfällen erhalten. 

→ Auslandsaufenthalt 
→ Zwischenstaatliche Verträge

 Z  Kriegsopferfürsorgestellen bei den 
Landratsämtern und kreisfreien Städten, 
Zentrum Bayern Familie und Soziales – 
Hauptfürsorgestelle; Bezirke 

Kriegsopferrente

→ für Beschädigte 
→ Kriegsopfer erhalten neben den sonsti-
gen Leistungen Rentenleistungen zur Ab-
geltung des entstandenen Schadens an 
Gesundheit, Leben und beruflicher Ent-
wicklungsmöglichkeit. Voraussetzung ist, 
dass der Grad der Schädigungsfolgen 
(GdS) wenigstens 25 (= aufgerundet 30) 
beträgt. Beschädigte mit einem GdS von 
mindestens 50 und Beschädigte mit An-
spruch auf Pflegezulage gelten stets als 
Schwerbeschädigte. 

Im Einzelnen gelten seit 01.07.2019 fol-
gende Rentenleistungen:

Grundrente

Sie wird nach dem Grad der Schädigungs-
folgen (GdS) unabhängig von Arbeitsein-
kommen und sonstigen Einkünften ge-
währt und beträgt monatlich zwischen 

151 € (GdS von 30) und 784 € (GdS von 
100). Die Grundrente erhöht sich für 
Schwerbeschädigte, die das 65. Lebens-
jahr vollendet haben, bei einem GdS von 
50 und 60 um 31 €, bei einem GdS von 70 
und 80 um 38 € und bei einem GdS von 
mindestens 90 um 46 €. 

§ 31 Bundesversorgungsgesetz 

Schwerstbeschädigtenzulage

Beschädigte mit einem GdS von 100, die 
durch die anerkannten Schädigungsfolgen 
gesundheitlich außergewöhnlich betroffen 
sind oder die Pflegezulage mindestens 
nach Stufe III beziehen, erhalten eine mo-
natliche Schwerstbeschädigtenzulage. Je 
nach dem Ausmaß und der Art des Lei-
denszustandes wird sie in 6 Stufen ge-
währt und beträgt zwischen 91 € in Stufe I 
und 559 € in Stufe VI. 

§ 31 Bundesversorgungsgesetz 

Ausgleichsrente

Sie wird nur Schwerbeschädigten gezahlt, 
die einer zumutbaren Erwerbstätigkeit 
nicht nachgehen können. Die volle Aus-
gleichsrente ist, wie die Grundrente, nach 
dem Grad der Schädigungsfolgen (GdS) 
gestaffelt und beträgt zwischen 482 € 
(GdS von 50 oder 60) und 784 € (GdS von 
100). Alle Einkünfte (mit Ausnahme von 
Leistungen der → Sozialhilfe und ähnli-
chen nachrangigen Einnahmen) sind unter 
Beachtung bestimmter Freibeträge anzu-
rechnen. Nur Empfänger einer Pflegezula-
ge erhalten die Ausgleichsrente ohne 
Rücksicht auf ihr Einkommen, und zwar 
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bei Pflegezulage in den Stufen I und II min-
destens zur Hälfte, in den Stufen III bis VI 
stets in voller Höhe. 

§§ 32, 33 Bundesversorgungsgesetz 

Ehegatten- und Kinderzuschlag

Schwerbeschädigten steht für den Ehegat-
ten ein Zuschlag von monatlich 88 € und 
für seine Kinder ein Zuschlag in Höhe des 
jeweiligen gesetzlichen → Kindergeldes 
zu, sofern nicht ein Anspruch nach dem 
Bundeskindergeldgesetz gegeben ist. Auf 
beide Leistungen ist das Einkommen des 
Schwerbeschädigten (nicht des Ehegatten 
und der Kinder) wie bei der Ausgleichsren-
te anzurechnen; außerdem ist der Kinder-
zuschlag um Kinderzuschüsse, die von an-
derer Seite gewährt werden, zu kürzen. 
Empfänger von Pflegezulage erhalten 
stets den vollen Ehegattenzuschlag und 
den Kinderzuschlag in Höhe des gesetzli-
chen Kindergeldes, das für das erste Kind 
vorgesehen ist. 

§§ 33a, 33b Bundesversorgungsgesetz 

Berufsschadensausgleich

Rentenberechtigten Beschädigten, die we-
gen der anerkannten Gesundheitsstörun-
gen ein gemindertes Erwerbseinkommen 
(oder eine geminderte Altersversorgung) 
in Kauf nehmen müssen, wird unter be-
stimmten Voraussetzungen ein Betrag in 
Höhe von 42,5 % des Einkommensverlus-
tes ersetzt. 

§ 30 Bundesversorgungsgesetz 

Für alle Rentenleistungen → Abtretung, → 
Auslandsaufenthalt, → Pfändung, → Ren-
tenbezug, → Sterbemonat, → Verjährung, 
→ Verpfändung und → Vorschüsse

 Z  Zentrum Bayern Familie und Soziales 
– Versorgungsamt

www.zbfs.bayern.de

→ für Witwen (Witwer, hinterbliebene 
Lebenspartner) 
Sterben Beschädigte an den Folgen einer 
Schädigung, erhalten ihre Witwen Hinter-
bliebenenversorgung (§ 38 Bundesversor-
gungsgesetz). Sterben rentenberechtigte Be-
schädigte an versorgungsfremden Leiden, 
ist Witwen eine (teilweise geringere) Wit-
wenbeihilfe zu gewähren, wenn der Ver-
storbene wegen Schädigungsfolgen zu 
Lebzeiten gehindert war, eine entspre-
chende Erwerbstätigkeit auszuüben und 
dadurch die Hinterbliebenenversorgung 
um einen gewissen Vomhundertsatz ge-
mindert ist (§ 48 Bundesversorgungsgesetz). 
Der Witwe stehen gleich der Witwer, hin-
terbliebene Lebenspartner, die frühere 
(geschiedene) Ehefrau, die Ehefrau eines 
Kriegsverschollenen und im Ausnahmefall 
auch die Braut. 

Wiederaufleben eines durch Wiederver-
ehelichung der Witwe zunächst erlosche-
nen Anspruchs → Abfindung für Krieger-
witwen

Im Einzelnen gelten seit 01.07.2019 folgen-
de Rentenleistungen:

www.zbfs.bayern.de
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Grundrente

Sie wird ohne Rücksicht auf das Einkom-
men allen Witwen mit einem Anspruch auf 
Witwenrente in gleicher Höhe von monat-
lich 472 € gewährt. 

§ 40 Bundesversorgungsgesetz 

Ausgleichsrente

Diese Rente erhalten Witwen, die ent-
weder das 45. Lebensjahr vollendet haben 
oder wenigstens um 50 % in ihrer Erwerbs-
tätigkeit gemindert sind oder für min-
destens ein waisenrentenberechtigtes  
(→ Waisenrente) Kind sorgen oder ge-
sorgt haben. Die volle Ausgleichsrente be-
trägt einheitlich 520 € und ist um das an-
zurechnende Einkommen der Witwe zu 
kürzen. 

§ 41 Bundesversorgungsgesetz 

Schadensausgleich

Witwen, deren Gesamteinkommen (ein-
schließlich der Grund- und Ausgleichs-
rente) geringer ist als die Hälfte des Ein-
kommens, das der Ehemann heute erzielen 
würde, erhalten 42,5 % dieses Unterschieds-
betrages als Schadensausgleich. Bei Wit-
wen von Pflegezulagenempfängern der 
Stufen III bis VI wird unterstellt, dass der 
Ehemann heute mindestens ein Einkom-
men wie ein Oberregierungsrat (Besol-
dungsgruppe A 14) beziehen würde. 

§ 40a Bundesversorgungsgesetz 

Bei einem Anspruch auf Witwenbeihilfe 

können die genannten Beträge niedriger 
sein. 

Pflegeausgleich

Die Witwe eines Beschädigten, der hilflos 
im Sinne des § 35 Absatz 1 Bundesversor-
gungsgesetz war, erhält einen Pflegeaus-
gleich, wenn sie den Beschädigten wäh-
rend ihrer Ehe länger als 10 Jahre gepflegt 
hat. 

§ 40b Bundesversorgungsgesetz

 Z  Zentrum Bayern Familie und Soziales
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→ für Waisen 
Sterben Beschädigte an den Folgen einer 
Schädigung, erhalten deren Kinder → Wai-
senrente (§§ 38, 45 Bundesversorgungsge-
setz). Sterben rentenberechtigte Beschä-
digte an versorgungsfremden Leiden, ist 
unter den gleichen Bedingungen wie bei 
der Witwenbeihilfe eine Waisenbeihilfe zu 
gewähren (§ 48 Bundesversorgungsgesetz). 

Die Waisenrente wird bis zur Vollendung 
des 18. Lebensjahres gezahlt. Sie wird 
längstens bis zur Vollendung des 27. Le-
bensjahres gewährt für Waisen, die sich in 
Schul- oder Berufsausbildung befinden, ein 
→ Freiwilliges soziales Jahr leisten oder in-
folge körperlicher oder geistiger Gebre-
chen außer Stande sind, sich selbst zu un-
terhalten. Unter bestimmten Vorausset-
zungen ist auch eine Rentengewährung 
über das 27. Lebensjahr hinaus möglich. 

Die Höhe der Waisenrente richtet sich da-

www.zbfs.bayern.de
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nach, ob noch ein Elternteil lebt (Halbwai-
se) oder ob beide Elternteile gestorben 
sind (Vollwaise). 

Im Einzelnen gelten seit 01.07.2019 fol-
gende Rentenleistungen:

Grundrente

Sie steht ohne Rücksicht auf die Einkom-
mensverhältnisse stets zu und beträgt mo-
natlich 132 € für Halbwaisen und 249 € für 
Vollwaisen. 

§ 46 Bundesversorgungsgesetz 

Ausgleichsrente

Diese Rente erhalten Waisen, wenn und 
soweit ihr anzurechnendes Einkommen 
(nach Berücksichtigung der Freibeträge) 
die Höhe der vollen Ausgleichsrente von 
monatlich 233 € bei Halbwaisen und 325 € 
bei Vollwaisen nicht übersteigt. 

§ 47 Bundesversorgungsgesetz 

Bei einem Anspruch auf Waisenbeihilfe 
können die genannten Beträge niedriger 
sein.

 Z  Zentrum Bayern Familie und Soziales 
– Versorgungsamt
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→ für Eltern 
Sterben Beschädigte an den Folgen einer 
Schädigung, erhalten deren leibliche Eltern 
Elternrente, wenn sie erwerbsunfähig sind 
oder aus anderen zwingenden Gründen 

eine zumutbare Erwerbstätigkeit nicht 
ausüben können oder das 60. Lebensjahr 
vollendet haben (§§ 49 – 51 Bundesversor-
gungsgesetz). Den leiblichen Eltern stehen 
(mit gewissen Einschränkungen) Adoptiv-, 
Stief- und Pflegeeltern sowie Großeltern 
gleich. Der Rentenanspruch beginnt frü-
hestens mit dem Monat, in dem das Kind 
das 18. Lebensjahr vollendet hätte und ist 
bei Überschreiten bestimmter Einkom-
mensgrenzen ausgeschlossen. 

Die monatliche Rente beträgt derzeit für 
Elternpaare 638 € und für Elternteile 445 €. 
Sie erhöht sich um unterschiedliche Beträ-
ge, wenn die Eltern durch Kriegseinwirkun-
gen mehrere Kinder, das einzige oder das 
letzte Kind verloren haben. Auf die volle 
Elternrente sind sämtliche Einkünfte der 
Eltern (unter Beachtung bestimmter Frei-
beträge) anzurechnen. 

Stirbt bei Empfängern von Elternrente für 
ein Ehepaar ein Ehegatte, ist dem überle-
benden Ehegatten die für den Sterbemo-
nat zustehende Elternrente für ein Ehe-
paar anstelle der Rente für einen Elternteil 
für die folgenden 3 Monate weiterzuzah-
len, wenn dies günstiger ist. 

§ 51 Bundesversorgungsgesetz

 Z  Zentrum Bayern Familie und Soziales 
– Versorgungsamt 
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Berechtigte nach dem Lastenausgleichs-
gesetz wird zur Abgeltung erlittener 
 Vertreibungsschäden, Kriegssachschäden, 
Ostschäden und Sparerschäden in vorge-
schrittenem Lebensalter oder bei dauern-
der Erwerbsunfähigkeit eine Kriegsscha-
denrente in Form von Unterhaltshilfe bzw. 
Entschädigungsrente gewährt.

Die Antragsschlussfrist hierfür endete am 
30.06.2000.

Nach den §§ 261 bis 292 Lastenausgleich-
gesetz zuerkannte Ansprüche auf Kriegs-
schadenrente wurden letztmalig zum 
01.01.2006 nach dem Stand vom 
31.12.2005 festgesetzt. Veränderungen 
der für die Leistung bedeutsamen Um-
stände werden nach dem Festschreibungs-
zeitpunkt nicht mehr berücksichtigt. Die 
festgeschriebene Kriegsschadenrente wird 
auf Lebenszeit weitergewährt. Sie erhöht 
sich jeweils um den Hundertsatz, um den 
die Renten der gesetzlichen Rentenversi-
cherung in den alten Bundesländern je-
weils anzupassen sind. 

Im Falle des Todes des am 01.01.2006 Be-
rechtigten tritt an seine Stelle ohne neuen 
Antrag sein am 31.12.2005 von ihm nicht 
dauernd getrennt lebender Ehegatte, 
wenn die Ehe mindestens ein Jahr oder be-
reits in dem Zeitpunkt bestanden hat, von 
dem ab Unterhaltshilfe nach dem Lasten-
ausgleichsgesetz zuerkannt worden ist. 
Weitere Voraussetzung für die Rechts-
nachfolge ist, dass der überlebende Ehe-
gatte im Zeitpunkt des Todes des bisher 
Berechtigten das 65. (die Ehefrau das 45.) 

Lebensjahr vollendet hat oder in diesem 
Zeitpunkt dauernd erwerbsunfähig war. 

Die Zahlung erfolgt mit Wirkung vom 
01.10.2006 zentral durch das Bundesaus-
gleichsamt.

Den Empfängern von Unterhaltshilfe und 
von Beihilfe zum Lebensunterhalt steht 
auch → Krankenhilfe zu.

§§ 272, 292a Lastenausgleichsgesetz

  Z  Bundesausgleichsamt 

Kündigungsfristen

→ bei Arbeitsverhältnissen 
→ Kündigungsschutz

→ bei Mietverhältnissen 
→ Mieter, Rechte und Hilfen für

Kündigungsschutz

→ bei Arbeitsverhältnissen 
Für die ordentliche Kündigung von → Ar-
beitsverhältnissen sind Kündigungsfristen 
einzuhalten. Arbeitnehmer können außer-
dem beim Arbeitsgericht unter bestimm-
ten Voraussetzungen Kündigungsschutz-
klage gegen eine Kündigung durch ihren 
Arbeitgeber erheben. 

Kündigungsfristen

Für Arbeitsverhältnisse gilt eine gesetzli-
che Grundkündigungsfrist von 4 Wochen 
zum 15. oder zum Ende eines Kalender-
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monats. Diese Frist erhöht sich bei einer 
Kündigung durch den Arbeitgeber, wenn 
das Arbeitsverhältnis 2 Jahre bestanden 
hat, auf einen Monat, bei 5 Jahren auf  
2 Monate, bei 8 Jahren auf 3 Monate, bei  
10 Jahren auf 4 Monate, bei 12 Jahren auf 
5 Monate, bei 15 Jahren auf 6 Monate und 
bei 20 Jahren auf 7 Monate jeweils zum 
Monatsende.

Während einer vereinbarten Probezeit von 
längstens 6 Monaten ist eine Kündigung 
mit einer Frist von 2 Wochen möglich.

Durch → Tarifvertrag können abweichen-
de Kündigungsfristen festgelegt werden. 
Die Kündigungsfristen des jeweiligen Tarif-
vertrages können auch zwischen den nicht 
tarifgebundenen Arbeitgebern und Arbeit-
nehmern vereinbart werden. Einzelver-
traglich kann im Übrigen eine kürzere Kün-
digungsfrist nur vereinbart werden, wenn 
ein Arbeitnehmer nur zur vorübergehen-
den Aushilfe eingestellt ist oder wenn der 
Arbeitgeber in der Regel nicht mehr als  
20 Arbeitnehmer (ohne Auszubildende) 
beschäftigt und die Kündigungsfrist 4 Wo-
chen nicht unterschreitet. In jedem Fall 
darf für die Kündigung durch den Arbeit-
nehmer keine längere Frist vereinbart wer-
den als für die Kündigung durch den Ar-
beitgeber. 

§ 622 Bürgerliches Gesetzbuch

Bei Vorliegen wichtiger Gründe kann bin-
nen 2 Wochen nach Kenntnis der Kündi-
gungsgründe auch ohne Einhaltung von 
Fristen außerordentlich (fristlos) gekün-
digt werden. 

§ 626 Bürgerliches Gesetzbuch

Wegen der Kündigungsfristen für in 
 Heimarbeit Beschäftigte → Heimarbeiter, 
Hilfen für sowie unten bei Kündigungs-
schutz für schwerbehinderte Menschen; 
wegen der Kündigungsverbote für Mitglie-
der des  Betriebs- und Personalrats sowie 
für den Vertrauensmann der schwerbe-
hinderten Menschen → Betriebsverfas-
sung, → Personalvertretung sowie unten 
bei Kündigungsschutz für schwerbehinder-
te Menschen. Für schwangere Frauen  
→ Mutterschutz, für Elternzeitberechtigte 
→ Elternzeit, für Pflegezeitberechtigte  
→ Pflegzeit und Familienpflegezeit, für  
→ schwerbehinderte Menschen unten bei 
Kündigungsschutz für schwerbehinderte 
Menschen. 

Kündigungsschutzklage

Die Kündigung kann aus verschiedenen 
Gründen rechtsunwirksam sein, z. B.

→  im Anwendungsbereich des allgemeinen 
Kündigungsschutzes nach dem Kündi-
gungsschutzgesetz, wenn ein gesetzli-
cher Kündigungsgrund nicht gegeben 
ist. Voraussetzung für die Anwendung 
des allgemeinen Kündigungsschutzes 
ist, dass das Arbeitsverhältnis in einem 
Betrieb mit in der Regel mehr als 10 Ar-
beitnehmern – ausschließlich der Aus-
zubildenden – (→ Ausbildung, berufli-
che) länger als 6 Monate bestanden 
hat. Dies gilt bei Neueinstellungen nach 
dem 31.12.2003. Der bereits bestehen-
de Kündigungsschutz für Arbeitnehmer, 
die schon vor dem 31.12.2003 beim  
Arbeitgeber beschäftigt waren, bleibt 
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nach der Neuregelung unberührt. Bei 
der Arbeitnehmerzahl werden Teilzeit-
beschäftigte mit einer Wochenarbeits-
zeit von nicht mehr als 20 Stunden mit 
0,5 und nicht mehr als 30 Stunden mit 
0,75 berücksichtigt. 

→  wenn die Anhörung des Betriebsrates 
unterblieben ist. Dies gilt nur, wenn ein 
Betriebsrat besteht.

→  bei der außerordentlichen Kündigung, 
wenn kein wichtiger Grund gegeben ist.

In jedem Fall muss der Arbeitnehmer in-
nerhalb von 3 Wochen nach Zugang der 
Kündigung beim zuständigen Arbeitsge-
richt (→ Arbeitsgerichtsprozess) Klage auf 
Feststellung erheben, dass die Kündigung 
rechtsunwirksam ist.

→ Abfindung

§§ 1, 4, 23 Kündigungsschutzgesetz

  Z  Arbeitgeber; Gewerkschaften; → Be-
ratungshilfe Arbeitsgerichte (Rechtsan-
tragstellen), bei tarifvertraglich festgeleg-
ten Kündigungsfristen auch Information 
durch Einsicht in → Tarifverträge 

→ bei Berufsausbildungsverhältnissen 
Ohne Kündigungsfrist kann ein Berufsaus-
bildungsverhältnis schriftlich während der 
Probezeit und danach infolge eines wichti-
gen Grundes, wenn die hierfür maßgeben-
den Tatsachen dem zur Kündigung Berech-
tigten nicht länger als 2 Wochen bekannt 
sind, gekündigt werden. Sonst kann nur 
der Auszubildende mit einer Kündigungs-
frist von 4 Wochen schriftlich  kündigen, 
wenn er die Berufsausbildung aufgeben 
oder sich für eine andere Berufstätigkeit 
ausbilden lassen will. 

§ 22 Berufsbildungsgesetz

→ für schwerbehinderte Menschen 
Bei schwerbehinderten Menschen (→ Be-
hinderte Menschen, Hilfen für) oder 
Gleichgestellten bedarf die ordentliche 
wie die außerordentliche (fristlose) Kündi-
gung des → Arbeitsverhältnisses durch 
den Arbeitgeber der vorherigen Zustim-
mung des Inklusionsamtes. Der besondere 
Kündigungsschutz gilt nicht in den ersten 
6 Monaten der Beschäftigung und für be-
stimmte in § 173 Sozialgesetzbuch IX genann-
te Beschäftigungsverhältnisse. 

§§ 168, 173, 174 Sozialgesetzbuch IX

Eine Kündigung, die der vorherigen Zu-
stimmung des Inklusionsamtes bedarf und 
ohne diese ausgesprochen worden ist, ist 
unwirksam. Im Übrigen kann der schwer-
behinderte Mensch oder der Gleichge-
stellte unabhängig von einer im Rahmen 
eines → Arbeitsgerichtsprozesses zu erhe-
benden Klage nach dem Kündigungs-
schutzgesetz (→ Kündigungsschutz für 
Arbeitsverhältnisse) gegen eine erteilte 
Zustimmung zur Kündigung Widerspruch 
beim Inklusionsamt erheben oder unmit-
telbar den Verwaltungsrechtsweg (→ Ver-
waltungsgerichtsprozess) beschreiten. 

Bei der ordentlichen Kündigung eines 
schwerbehinderten Menschen ist eine 
Mindestkündigungsfrist von 4 Wochen 
einzuhalten (§ 169 Sozialgesetzbuch IX). Au-
ßerdem haben schwerbehinderte Men-
schen oder Gleichgestellte, denen lediglich 
aus Anlass von → Streik und Aussperrung 
fristlos gekündigt worden ist, nach deren 
Beendigung einen Anspruch auf Wieder-
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einstellung (§ 174 Absatz 6 Sozialgesetzbuch 
IX).

Der besondere Kündigungsschutz gilt 
auch für schwerbehinderte → Heimarbei-
ter und diesen gleichgestellten Personen. 
Die im Heimarbeitsgesetz festgelegte 
Kündigungsfrist von 2 Wochen wird dabei 
auf 4 Wochen erhöht (§ 210 Sozialgesetz-
buch IX). 

Die Vertrauensperson der schwerbehin-
derten Menschen (Schwerbehindertenver-
tretung) besitzt gegenüber dem Arbeitge-
ber die gleiche persönliche Rechtsstellung, 
insbesondere denselben Kündigungs-, Ver-
setzungs- und Abordnungsschutz wie ein 
Mitglied des Betriebs- oder Personalrats 
(§ 179 Absatz 3 Sozialgesetzbuch IX). 

→ Betriebsverfassung, → Personalvertre-
tung

  Z  Arbeitgeber; Gewerkschaften; Zent-
rum Bayern Familie und Soziales – Inklusi-
onsamt; Arbeitsgerichte (Rechtsantrag-
stellen) 

→ für Mieter 
→ Mieter, Rechte und Hilfen für

Künstlersozialversicherung

Nach dem Gesetz über die Sozialversiche-
rung der selbstständigen Künstler und 
 Publizisten (Künstlersozialversicherungs-
gesetz – KSVG) besteht für diesen Perso-
nenkreis grundsätzlich Versicherungs-
pflicht in der Rentenversicherung, in der 

gesetzlichen Krankenversicherung sowie 
in der sozialen Pflegeversicherung. Seit 
01.01.2003 ist die sogenannte Künstlerso-
zialkasse eine Abteilung der Unfallkasse 
des Bundes. Die Künstlersozialkasse prüft 
zum einen die Zugehörigkeit zum versiche-
rungspflichtigen Personenkreis. Liegt Ver-
sicherungspflicht vor, erlässt sie Bescheide 
über Beginn, Umfang und ggf. Ende der 
Versicherungspflicht und meldet die versi-
cherten Künstler und Publizisten den Kran-
ken- und Pflegekassen sowie dem Renten-
versicherungsträger. Zum anderen zieht 
sie den Beitragsanteil der Versicherten, die 
Künstlersozialabgabe der abgabepflichti-
gen Unternehmen sowie den Bundeszu-
schuss ein und leitet die Beiträge an die 
Versicherungsträger, bei der der Künstler 
bzw. Publizist versichert ist, weiter. 

Die Versicherungsleistungen werden  
nicht von der Künstlersozialkasse, sondern 
von den zuständigen Versicherungsträgern 
 erbracht. Für den Bereich der Rentenver-
sicherung sind dies die Rentenversiche-
rungsträger, für den Bereich der Kranken-
versicherung und der sozialen Pflegeversi-
cherung die gewählte Krankenkasse und 
Pflegekasse (→ Wahlrechte). Über die 
Künstlersozialversicherung berät die 
Künstlersozialkasse bei der Unfallkasse 
des Bundes. 

Gesetz über die Sozialversicherung der selbst-
ständigen Künstler und Publizisten (Künstlersozi-
alversicherungsgesetz – KSVG), Sozialgesetzbuch 
V, Sozialgesetzbuch VI, Sozialgesetzbuch IX, 
 Sozialgesetzbuch XI
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Künstliche Befruchtung

Versicherte der gesetzlichen → Kranken-
versicherung haben Anspruch auf medizi-
nische Maßnahmen zur Herbeiführung ei-
ner Schwangerschaft, wenn diese 
Maßnahmen nach ärztlicher Feststellung 
erforderlich sind. Als Anspruchsvorausset-
zung wird verlangt, dass die Maßnahmen 
mit hinreichender Erfolgsaussicht zu einer 
Schwangerschaft führen. Ein Leistungsan-
spruch besteht für 3 Versuche. Außerdem 
ist erforderlich, dass die Partner, die diese 
Maßnahmen in Anspruch nehmen wollen, 
miteinander verheiratet sind und aus-
schließlich Ei- und Samenzellen der Ehe-
gatten – homologes System – verwendet 
werden. Vor der Durchführung von be-
stimmten Maßnahmen zur Herbeiführung 
einer Schwangerschaft haben sich die Ehe-
gatten von einem Arzt, der die Behandlung 
nicht selbst durchführt, über eine solche 
Behandlung unter Berücksichtigung ihrer 
medizinischen und psychosozialen Ge-
sichtspunkte unterrichten zu lassen. 

Der Anspruch auf die Leistungen der 
künstlichen Befruchtung besteht nur für 
Versicherte, die mindestens 25 Jahre alt 
sind. Die Ehefrau darf noch nicht 40 Jahre 
und der darf Ehemann noch nicht 50 Jahre 
alt sein. Der Krankenkasse ist vor der Be-
handlung ein Behandlungsplan zur Geneh-
migung vorzulegen. Die Krankenkasse 
übernimmt 50 % der mit dem Behand-
lungsplan genehmigten Kosten der Maß-
nahme, die bei ihrem Versicherten durch-
geführt werden. 

§ 27a Sozialgesetzbuch V

 Z  Gesetzliche Krankenkassen 

www.patientenportal.bayern.de

Kuren

→ für Krankenversicherte 

Vorsorgeleistungen

Versicherte der gesetzlichen → Kranken-
versicherung haben Anspruch auf → ärztli-
che Behandlung und Versorgung mit → 
Arznei-, → Heil- und → Hilfsmitteln, wenn 
diese notwendig sind, eine Schwächung 
der Gesundheit, die in absehbarer Zeit vor-
aussichtlich zu einer Krankheit führen wür-
de, zu beseitigen, einer Gefährdung der ge-
sundheitlichen Entwicklung eines Kindes 
entgegenzuwirken, Krankheiten zu verhü-
ten oder deren Verschlimmerung oder 
Pflegebedürftigkeit zu vermeiden. Reichen 
diese Leistungen nicht aus oder können sie 
wegen besonderer beruflicher oder famili-
ärer Umstände nicht durchgeführt wer-
den, kann die Krankenkasse die aus medi-
zinischen Gründen erforderlichen 
ambulanten Vorsorgeleistungen in aner-
kannten Kurorten erbringen. Die Satzung 
kann zu den übrigen Kosten der Kur einen 
Zuschuss von bis zu 16 € täglich vorsehen 
(bei chronisch kranken Kleinkindern bis zu 
25 €). Ambulante Vorsorgeleistungen kön-
nen nicht vor Ablauf von 3 Jahren erneut er-
bracht werden, es sei denn, sie sind aus me-
dizinischen Gründen dringend  erforderlich. 

Bei medizinischer Begründung können die 
Kosten der stationären Behandlung mit 
Unterkunft und Verpflegung in einer Vor-

www.patientenportal.bayern.de


kuren

265

sorgeeinrichtung, mit der ein Versorgungs-
vertrag abgeschlossen ist, übernommen 
werden. Stationäre Vorsorgekuren sind 
grundsätzlich für längstens 3 Wochen vor-
gesehen, für versicherte Kinder bis 14 Jah-
ren sollen sie 4 – 6 Wochen dauern. Sie 
können vor Ablauf von 4 Jahren nur geleis-
tet werden, wenn sie aus gesundheitlichen 
Gründen dringend erforderlich sind. Von 
Versicherten, die das 18. Lebensjahr voll-
endet haben, ist eine Zuzahlung in Höhe 
von 10 € je Kalendertag zu leisten. Die Zu-
zahlung wird in die → Belastungsgrenze 
einbezogen. 

Rehabilitationsmaßnahmen

Reicht bei Versicherten eine ambulante 
Krankenbehandlung nicht aus, erbringt die 
Krankenkasse aus medizinischen Gründen 
erforderliche ambulante Rehabilitations-
leistungen auch in mobiler Form durch 
wohnortnahe Einrichtungen. Leistungen 
sollen für längstens 20 Behandlungstage 
erbracht werden. Bei medizinischer Not-
wendigkeit erbringt die Krankenkasse sta-
tionäre Rehabilitation mit Unterkunft und 
Verpflegung in einer zertifizierten Rehabi-
litationseinrichtung, mit der ein Versor-
gungsvertrag abgeschlossen ist. Wählt der 
Versicherte eine andere zertifizierte 
 Einrichtung, so hat er grundsätzlich die 
 dadurch entstehenden Mehrkosten zu tra-
gen. Stationäre Rehabilitationskuren 
sollen – von medizinischen Ausnahmen 
 abgesehen – für längstens 3 Wochen er-
bracht werden. 

Für pflegende Angehörige werden statio-
näre Rehabilitationsleistungen unabhängig 
davon erbracht, ob ambulante Maßnah-

men am Wohnort oder ambulante Rehabi-
litationsmaßnahmen ausgeschöpft sind. 
Bei einer stationären Rehabilitation haben 
pflegende Angehörige auch Anspruch auf 
Versorgung der Pflegebedürftigen, wenn 
sie in derselben Einrichtung aufgenommen 
werden können, bzw. auf Koordination der 
Versorgung durch Kranken- und Pflegekas-
se des Pflegebedürftigen. 

Ambulante und stationäre Rehabilitations-
maßnahmen können vor Ablauf von 4 Jah-
ren nur geleistet werden, wenn sie aus  
gesundheitlichen Gründen dringend erfor-
derlich sind. Leistungen anderer Träger der 
→ Sozialversicherung sind grundsätzlich 
vorrangig. Versicherte, die das 18. Lebens-
jahr vollendet haben, haben eine Zuzah-
lung in Höhe von 10 € je Kalendertag zu 
leisten. Die Zuzahlung wird in die → Belas-
tungsgrenze einbezogen. Wird eine Kur in 
unmittelbarem Anschluss an eine → Kran-
kenhausbehandlung notwendig, ist die Zu-
zahlung für längstens 28 Tage im Kalen-
derjahr zu leisten. Die Zuzahlung im 
Krankenhaus ist anzurechnen. 

Vorsorge- und Rehabilitationsmaßnah-
men für Mütter und Väter

Mütter und Väter haben in der gesetzli-
chen → Krankenversicherung Anspruch 
auf die aus medizinischen Gründen erfor-
derlichen Vorsorge- und Rehabilitations-
maßnahmen in einer Einrichtung des Müt-
tergenesungswerkes oder einer gleicharti-
gen Einrichtungen (Müttergenesung). Die 
Leistungen können auch als Mutter-/Va-
ter-Kind-Maßnahmen zur Verfügung 
 gestellt werden. Mit der Einrichtung muss 
ein Versorgungsvertrag abgeschlossen 
sein. 



kuren 

Ein Anspruch kann auch im Rahmen der 
Sozialhilfe oder Kriegsopferfürsorge be-
stehen.

Bei einer medizinischen Vorsorge- oder 
Rehabilitationsmaßnahme für Mütter und 
Väter muss der Versicherte, sofern er älter 
als 18 Jahre ist, 10 € je Kalendertag zuzah-
len. Die Zuzahlung wird in die → Belas-
tungsgrenze einbezogen. 

Wirtschaftliche Sicherung bei Kuren → 
Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall und 
bei Kuren und → Krankengeld, bei Versi-
cherten der landwirtschaftlichen Kranken-
versicherung → Betriebs- und/oder Haus-
haltshilfe für Landwirte

§§ 23, 24, 40, 41 Sozialgesetzbuch V

 Z  Gesetzliche Krankenkassen

www.patientenportal.bayern.de  
www.svlfg.de

→ für Unfallverletzte 
Durch einen → Arbeitsunfall oder eine → 
Berufskrankheit Geschädigte erhalten von 
der gesetzlichen → Unfallversicherung im 
Rahmen der → Heilbehandlung, soweit er-
forderlich, stationäre Behandlung in einem 
Krankenhaus, in einer Rehabilitationsein-
richtung oder in einer Spezialeinrichtung. 
Sie umfasst im Rahmen des Versorgungs-
auftrags des Krankenhauses oder der Re-
habilitationseinrichtung alle geeigneten 
Mittel, die im Einzelfall für die medizini-
sche Versorgung des Versicherten not-
wendig sind, insbesondere ärztliche Be-
handlung, Krankenpflege, Versorgung mit 
Arznei-, Verband-, Heil- und Hilfsmitteln 

sowie Unterkunft und Verpflegung. Alle 
Leistungen sind zuzahlungsfrei. 

Zur wirtschaftlichen Sicherung → Verletz-
tengeld

§ 33 Sozialgesetzbuch VII

 Z  Gesetzliche Unfallversicherungsträger 

www.dguv.de  
www.svlfg.de/

→ für Rentenversicherte 
Versicherte der gesetzlichen → Renten-
versicherung und der → Alterssicherung 
der Landwirte haben im Rahmen der Re-
habilitation unter bestimmten Vorausset-
zungen Anspruch auf medizinische Leis-
tungen in Kur- und Spezialeinrichtungen. 
Die Versicherten – ausgenommen Kinder 
bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres 
und Bezieher eines begrenzten Über-
gangsgeldes – haben grundsätzlich für 
höchstens insgesamt 42 Tage im Jahr 10 € 
je Kalendertag zuzuzahlen; eine Zuzahlung 
für einen Krankenhausaufenthalt wird da-
bei angerechnet. Die Zuzahlung ist von der 
jeweiligen Einkommenssituation des Reha-
bilitanden abhängig. Im Rahmen einer 
Härtefallregelung ist auf Antrag eine voll-
ständige oder teilweise Befreiung von der 
Zuzahlung möglich. 

Zur wirtschaftlichen Sicherung → Über-
gangsgeld

§§ 9 – 13, 15, 20, 21, 28, 31, 32 Sozialgesetz-
buch VI, §§ 7 10 Gesetz über die Alterssicherung 
der Landwirte, Sozialgesetzbuch IX

www.svlfg.de
www.dguv.de
www.svlfg.de/
https://www.patientenportal.bayern.de/
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 Z  Gesetzliche Rentenversicherungsträ-
ger; Sozialversicherung für Landwirt-
schaft, Forsten und Gartenbau 

www.deutsche-rentenversicherung.de  
www.svlfg.de/

→ für Kriegsopfer 
Beschädigten (→ Kriegsopfer, Hilfen für) 
kann für anerkannte Gesundheitsstörun-
gen stationäre Behandlung in einer Kurein-
richtung (Badekur) gewährt werden. Eine 
Badekur soll nicht vor Ablauf von 3 Jahren 
nach Durchführung einer solchen Maß-
nahme durchgeführt werden. Eine vorzei-
tige Kurwiederholung ist jedoch möglich, 
wenn dringende gesundheitliche Gründe 
vorliegen. Dies gilt auch für Ehegatten, Le-
benspartner, Eltern und sonstige unent-
geltlich tätige Pflegepersonen von Pflege-
zulagenempfängern, die den Beschädigten 
mindestens seit 2 Jahren dauernd pflegen. 
Dieser Anspruch besteht auch innerhalb 
von 10 Jahren nach dem Tod des Pflegezu-
lagenempfängers, wenn die Pflegetätigkeit 
länger als 10 Jahre gedauert hat. Schwer-
beschädigten (Grad der Schädigungsfol-
gen mindestens 50) kann eine Badekur 
auch zur Behandlung versorgungsfremder 
Leiden bewilligt werden, wenn sie weder 
gegenüber einem anderen Leistungsträger 
einen entsprechenden Anspruch haben 
noch ihr Einkommen die Jahresarbeitsent-
geltgrenze der gesetzlichen → Kranken-
versicherung übersteigt. Die Kuren müs-
sen entweder zur Sicherstellung eines 
Heilerfolgs oder zur Erhaltung der Arbeits- 
bzw. Pflegefähigkeit notwendig sein. 

Eine Zuzahlung ist für Badekuren nicht zu 
entrichten.

Wirtschaftliche Sicherung während der 
Dauer der Kur → Versorgungskrankengeld

Familienmitgliedern Beschädigter und 
 Hinterbliebenen können Badekuren im 
Rahmen der → Kriegsopfer. Darüber hin-
aus werden die Kosten für Kuren in der  
→ Kriegsopferfürsorge übernommen, 
wenn kein anderer Sozialleistungsträger 
vorrangig verpflichtet ist und wenn sie 
nicht aus eigenen Mitteln getragen wer-
den können (→ Krankenhilfe, → Gesund-
heitsvorsorge). 

§§ 10 – 12, 26b, 27d Bundesversorgungsgesetz

 Z  Zentrum Bayern Familie und Soziales 
– Versorgungsamt; Zentrum Bayern Fami-
lie und Soziales – Hauptfürsorgestelle; 
Kriegsopferfürsorgestellen bei den Land-
ratsämtern und kreisfreien Städten 

→ für Sozialhilfeempfänger 
Die Kosten für Kuren in der → Sozialhilfe 
werden übernommen, wenn kein anderer 
Sozialleistungsträger vorrangig verpflich-
tet ist und wenn sie nicht aus eigenen Mit-
teln getragen werden können (→ Gesund-
heit, → Krankenhilfe, → Behindertenerho-
lung). 

 Z  Sozialhilfeverwaltungen bei den Land-
ratsämtern und kreisfreien Städten 

Kurzarbeit, Hilfen bei

Arbeitnehmer, die in einem Betrieb mit 
von der Agentur für Arbeit anerkannter 
Kurzarbeit nach Beginn des Arbeitsausfalls 
eine versicherungspflichtige Beschäftigung 

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Home/home_node.html
www.svlfg.de/
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ungekündigt fortsetzen oder aus zwingen-
den Gründen aufnehmen und die infolge 
des Arbeitsausfalls kein oder nur ein ver-
mindertes Arbeitsentgelt beziehen, haben 
Anspruch auf Kurzarbeitergeld. 

Versicherungspflichtig beschäftigte Heim-
arbeiter, die ihren Lebensunterhalt aus-
schließlich oder überwiegend aus der 
Heimarbeit erwirtschaften, erhalten nach 
Beginn eines Entgeltausfalls Kurzarbeiter-
geld, solange der Auftraggeber (Gewerbe-
treibende oder Zwischenmeister) bereit 
ist, sobald wie möglich Aufträge in dem vor 
Eintritt der Kurzarbeit üblichen Umfang zu 
erteilen und solange der → Heimarbeiter 
bereit ist, Aufträge zu übernehmen.

Kurzarbeitergeld wird frühestens von dem 
Kalendermonat an gewährt, an dem die 
Anzeige des Arbeitgebers über den Ar-
beitsausfall bei der Agentur für Arbeit ein-
gegangen ist. Grundlage für die Bemes-
sung ist der Unterschiedsbetrag zwischen 
dem pauschalierten Nettoentgelt des 
ohne den Arbeitsausfall erzielbaren Ent-
gelts und dem noch erzielten Entgelt. Für 
Heimarbeiter ist Bemessungsgrundlage 
der Unterschiedsbetrag zwischen dem 
pauschalierten Nettoentgelt des Entgelts, 
das der Heimarbeiter in den letzten 6 Ka-
lendermonaten vor Beginn des Entgeltaus-
falls durchschnittlich erzielt hat, und dem 
Entgelt, das der Heimarbeiter während 
des Entgeltausfalls im jeweiligen Kalender-
monat tatsächlich erzielt hat. 

Das Kurzarbeitergeld beträgt für alle Ar-
beitnehmer (auch Heimarbeiter) mit min-
destens einem Kind und solche deren Ehe-
gatte/Lebenspartner ein Kind hat, wenn 

beide unbeschränkt einkommensteuer-
pflichtig sind und nicht dauernd getrennt 
leben 67 % dieses Unterschiedsbetrages. 
Alle übrigen Arbeitnehmer (Heimarbeiter) 
erhalten 60 % des Unterschiedsbetrages. 

Werden Arbeitnehmer während des Be-
zugs von Kurzarbeitergeld arbeitsunfähig, 
erhalten sie diese Leistung auch, solange 
Anspruch auf Fortzahlung des Arbeitsent-
gelts im Krankheitsfalle (→ Entgeltfort-
zahlung im Krankheitsfall und bei Kuren) 
besteht oder ohne den Arbeitsausfall be-
stehen würde. 

Empfänger von Kurzarbeitergeld sind in 
der gesetzlichen → Krankenversicherung 
und → Rentenversicherung pflichtversi-
chert.

§§ 95 – 108 Sozialgesetzbuch III

 Z  Agenturen für Arbeit 

www.arbeitsagentur.de

Kurzarbeitergeld

→ Kurzarbeit, Hilfen bei 

Kurzzeitpflegeeinrichtungen

→ Seniorenarbeit

www.arbeitsagentur.de
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Kurzzeitpflege in der gesetz-
lichen Krankenversicherung

Bei schwerer Krankheit oder wegen akuter 
Verschlimmerung einer Krankheit, insbe-
sondere nach Krankenhausaufenthalt, 
nach einer ambulanten Operation oder 
nach einer ambulanten → Krankenhausbe-
handlung, haben Versicherte der gesetzli-
chen → Krankenversicherung einen An-
spruch auf Kurzzeitpflege in nach dem 
Sozialgesetzbuch XI zugelassenen bzw. 
anderen geeigneten Einrichtungen. Vor-
aussetzungen sind, dass Leistungen der 
häuslichen Krankenpflege nicht ausreichen 
und eine Pflegebedürftigkeit im Sinne des 
Sozialgesetzbuchs XI nicht festgestellt ist. 
Die Krankenkasse übernimmt entsprechend 
der Leistungen der sozialen Pflegeversi-
cherung die Kosten für die pflegebeding-
ten Aufwendungen, die Aufwendungen 
der sozialen Betreuung und für Leistungen 
der Behandlungspflege bis zu einem Be-
trag von maximal 1.612 € im Kalenderjahr 
(→ Pflegebedürftigkeit, Leistungen bei). 
Der Anspruch ist auf 8 Wochen pro Kalen-
derjahr begrenzt. 

§ 39c Sozialgesetzbuch V

 Z  Gesetzliche Krankenkassen
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Ladenschluss

Rechtslage zur Regelung der Ladenöff-
nungszeiten in Bayern

In Bayern gilt nach wie vor das Laden-
schlussgesetz (LadSchlG) des Bundes.

Zuständigkeiten

In der Anlage zur Verordnung über gewer-
beaufsichtliche Zuständigkeiten (Zust V - 
 GA) sind unter lfd. Nr. 8 die Zuständigkei-
ten im Ladenschlussrecht geregelt. 

Die Zuständigkeiten im Ladenschlussrecht 
sind auf verschiedene Behörden bzw. Stel-
len verteilt. Ansprechpartner sind in der 
Regel die Kreisverwaltungsbehörde (KVB) 
und/oder die Gemeinde. 

Grundsatz

In Bayern gilt das Ladenschlussgesetz 
(LadSchlG) des Bundes. Folglich dürfen 
Verkaufsstellen generell werktags von 
6:00 Uhr bis 20:00 Uhr geöffnet sein. 
 Bäckereien dürfen bereits ab 5:30 Uhr öff-
nen. 

Es gibt zahlreiche Ausnahmen, die teilwei-
se auf bestimmte Gewerbebereiche (z. B. 
Tankstellen, Apotheken), auf bestimmte 
örtliche Gegebenheiten (z. B. Kur- und Er-
holungsorte, ländliche Gebiete, Personen-
bahnhöfe, Flughäfen) oder bestimmte Wa-
ren (z. B. Konditor- und Backwaren, 
Milcherzeugnisse) abgestellt sind. 

§§ 3 ff. Ladenschlussgesetz (LadSchlG)

Sonderöffnung aus Anlass von Märkten, 
Messen und ähnlichen Veranstaltungen

Verkaufsstellen dürfen gem. § 14 Abs. 1 
LadSchlG aus Anlass von Märkten, Mes-
sen oder ähnlichen Veranstaltungen an 
jährlich höchstens vier Sonn- oder Feierta-
gen geöffnet sein. Die Festsetzung dieser 
Tage erfolgt in Bayern durch die Kommu-
nen. Gem. § 14 Abs. 3 LadSchlG dürfen 
verkaufsoffene Sonntage aber nicht im 
Dezember angesetzt werden. 

§ 14 Abs. 3 Ladenschlussgesetz (LadSchlG)

Landesverordnung, Sonntagsöffnung im 
Rahmen der „Kur-, Ausflugsortregelung“

Nach der Bayerischen Ladenschlussver-
ordnung, die gem. § 10 LadSchlG erlassen 
wurde, dürfen in Kur-, Ausflugs-, Erho-
lungs- oder Wallfahrtsorten Läden zum 
Verkauf eines eingeschränkten Warensor-
timents (u. a. Devotionalien, Badeartikel, 
ortstypische Gegenstände) an Sonn- und 
Feiertagen öffnen, wenn der jeweilige Ort 
in der Anlage zur Ladenschlussverordnung 
enthalten ist. 

§ 10 Ladenschlussgesetz (LadSchlG)

Verkauf von Blumen

Nach § 1 Nr. 3 der Verordnung über den Ver-
kauf bestimmter Waren an Sonn- und Feiertagen 
dürfen Verkaufsstellen, in denen in erhebli-
chem Umfang Blumen vorgehalten wer-
den, für die Dauer von zwei Stunden, je-
doch am 1. November (Allerheiligen), am 
Volkstrauertag, am Totensonntag, und am 
1. Adventssonntag für die Dauer von 
sechs Stunden geöffnet sein. 
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§ 12 Ladenschlussgesetz (LadSchlG)

Sonderöffnungszeiten

Nach derzeitiger geltender Rechtslage in 
Bayern können befristete Ausnahmen von 
allgemeinen Ladenschlusszeiten nur in den 
engen Grenzen des § 23 Abs. 1 LadSchlG 
in Einzelfällen bei Vorliegen eines dringen-
den öffentlichen Interesses bewilligt wer-
den. Das dringende öffentliche Interesse 
ist in Abgrenzung zum bloßen Privat-/Indi-
vidual- oder wirtschaftlichen Interesse auf 
Fälle eines außergewöhnlichen Bedürfnis-
ses insbesondere eines Versorgungsbe-
dürfnisses der Bevölkerung beschränkt 
und somit beispielsweise anzunehmen, 
wenn die Versorgung einer größeren Men-
schenmenge mit Nahrungsmitteln in Not-
standsfällen oder bei überregionalen 
Großveranstaltungen mit außergewöhnli-
chem Besucheraufkommen abweichende 
Öffnungszeiten notwendig macht. 

Für die Ausnahmen im öffentlichen Inter-
esse nach § 23 Abs. 1 LadSchlG, die sich 
ausschließlich auf einen Regierungsbezirk 
beziehen,  ist die  jeweilige Regierung zu-
ständig. Für Ausnah mebewilligungen, die 
mehr als einen  Regierungsbezirk betref-
fen, liegt die Zuständigkeit beim Bayeri-
schen Staatsministerium für Familie, 
 Arbeit und Soziales. 

Derzeit können Ausnahmeersuchen hin-
sichtlich erweiterter Ladenöffnungszeiten 
einmal jährlich pro Kommune u. a.  positiv 
beschieden werden, wenn die Veranstal-
tung werktags stattfindet, von der Kom-
mune ein Ausnahmeersuchen vorliegt und 
der reine Shoppinggedanke nicht im Vor-

dergrund steht, sondern in Zusammen-
hang mit einer kulturellen Veranstaltung 
zu sehen ist. Die Genehmigung abwei-
chender Ladenöffnungszeiten kann nur für 
den Kernbereich der Kommune (Straßen-
namen sind explizit aufzuführen; ggf. mit 
Angabe der Hausnummer) erfolgen. 

Die Informationen über das jeweilige Er-
eignis sind ausschließlich von den Kommu-
nen den zuständigen Behörden mitzutei-
len. Dabei hat die Kommune aus ihrer 
Sicht darzulegen, ob ein öffentliches Inter-
esse besteht. Eine Mitteilung eines einzel-
nen Unternehmens oder einer Interessen-
gemeinschaft kann kein öffentliches 
Interesse begründen und führt daher nicht 
zu einer Ausnahmebewilligung. 

§ 23 Ladenschlussgesetz (LadSchlG)

Ladenschlusszeiten bei Tankstellen

§ 3 LadSchlG sieht vor, dass Verkaufsstellen 
an Sonn- und Feiertagen sowie montags 
bis samstags bis 6:00 Uhr und ab 20:00 
Uhr für den geschäftlichen Verkehr mit 
Kunden geschlossen sein müssen. Für 
Tankstellen gibt es eine Ausnahme von 
diesen allgemeinen Ladenschlusszeiten, 
damit der Versorgungsbedarf von Reisen-
den gedeckt werden kann. 

Gemäß § 6 LadSchlG dürfen Tankstellen an 
allen Tagen während des ganzen Tages ge-
öffnet sein. Während der allgemeinen La-
denschlusszeiten (werktags bis 6:00 Uhr 
und ab 20:00 Uhr, sonn- und feiertags) ist 
an Tankstellen lediglich die Abgabe von 
Reisebedarf gestattet. Gemäß § 2 Abs.  
2 LadSchlG fallen unter diesen Begriff 
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 Zeitungen, Zeitschriften, Straßenkarten, 
Stadtpläne, Reiselektüre, Schreibmateriali-
en, Tabakwaren, Schnittblumen, Reisetoi-
lettenartikel, Filme, Tonträger, Bedarf für 
Reiseapotheken, Reiseandenken und 
Spielzeug geringeren Wertes, Lebens- und 
Genussmittel in kleineren Mengen sowie 
ausländische Geldsorten. 

§§ 2, 3 ff., 6 Ladenschlussgesetz 

Landeserziehungsgeld

Am 1. September 2018 ist das Bayerische 
→ Familiengeld gestartet. Das → Famili-
engeld bündelt das bisherige Bayerische 
Betreuungsgeld und das Bayerische Lan-
deserziehungsgeld und stockt es auf. Für 
Kinder, die ab dem 1. September 2017 ge-
boren sind,  gilt ausschließlich das Bayeri-
sche Familiengeldgesetz.  
 
Eine Ausnahme besteht für Kinder, die 
zwischen dem 01.10.2015 und dem 
31.08.2017 geboren sind und nach dem 
31.08.2018 mit dem Ziel der Annahme als 
Kind in den Haushalt aufgenommen wur-
den bzw. werden (Adoptionen). Nur für 
diese Kinder ist eine Bewilligung von Lan-
deserziehungsgeld überhaupt noch mög-
lich. Nähere Einzelheiten können mit der 
zuständigen Elterngeldstelle geklärt wer-
den. Dort  gibt es auch Antragsformulare 
zum Bayerischen Landeserziehungsgeld. 

Das Bayerische Landeserziehungsgeld 
schließt unmittelbar an das Elterngeld an 
und ist einkommensabhängig. Der An-
spruch endet spätestens mit der Vollen-
dung des neunten Lebensjahres des Kin-
des.

Ein Anspruch auf Bayerisches Landeserzie-
hungsgeld besteht auch dann nicht, wenn 
das Bayerische Familiengeld den Anspruch 
nach dem Bayerischen Landeserziehungs-
geldgesetz allein oder in Verbindung mit 
einem Anspruch nach dem Bayerischen 
Betreuungsgeldgesetz übersteigt.

  Z  Zentrum Bayern Familie und Soziales 
(Servicetelefon: 0931/32 09 09 29, von 
Montag bis Freitag von 08:00 Uhr bis 
12:00 Uhr) 

www.zbfs.bayern.de/familie/ 
landeserziehungsgeld/  
www.familienland.bayern.de

Landespflegegeld

Das Landespflegegeld ist eine freiwillige 
Leistung des Freistaates Bayern, die an-
spruchsberechtigten Pflegebedürftigen er-
möglicht, sich etwas Gutes zu tun, das sie 
sich sonst in ihrem normalen Alltag nicht 
leisten könnten, oder z. B. anderen, die sie 
in ihrer Alltagsgestaltung unterstützen, 
eine Anerkennung zukommen zu lassen.

Landespflegegeld erhalten Pflege-
bedürftige, die

→  mit ihrer alleinigen Wohnung oder 
Hauptwohnung im Freistaat Bayern ge-
meldet sind und

→  an mindestens einem Tag des jeweiligen 
Pflegegeldjahres in einem Umfang von 
mindestens Pflegegrad 2 pflegebedürf-
tig waren, unabhängig davon, ob sie zu-
hause oder in einem Pflegeheim leben. 

https://www.zbfs.bayern.de/familie/landeserziehungsgeld/
https://www.zbfs.bayern.de/familie/landeserziehungsgeld/
www.familienland.bayern.de
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Das Landespflegegeld beträgt 1.000 € im 
Jahr und soll das Selbstbestimmungsrecht 
der pflegebedürftigen Menschen jenseits 
der Gestaltung ihres Alltags hinaus stär-
ken. Es dient nicht der Deckung des not-
wendigen pflegerischen Bedarfs, von Teil-
habebedarfen oder der Existenzsicherung 
und wird deshalb nicht auf Leistungen zur 
Deckung des pflegerischen Bedarfs und 
von Teilhabebedarfen sowie auf existenz-
sichernde Sozialleistungen angerechnet. 

Das Landespflegegeld wird einkommens-
unabhängig gewährt. Es ist steuerfrei. 

Der Antrag ist schriftlich bis zum Ablauf 
von drei Monaten nach dem Ende des je-
weiligen Pflegegeldjahres (1. Oktober ei-
nes Jahres bis zum 30. September des Fol-
gejahres) bei der Landespflegegeldstelle 
einzureichen. Er ist entweder durch die 
Pflegebedürftigen selbst oder durch ge-
setzliche Vertreter, Bevollmächtigte oder 
Betreuer zu stellen. Zusammen mit dem 
Antrag sind 

→  eine Kopie des Personalausweises bzw. 
Reisepasses oder eine aktuelle Melde-
bescheinigung bzw. eine Bescheinigung 
über die Befreiung von der Ausweis-
pflicht,

→  eine Kopie der Pflegegradfeststellung 
durch die Pflegekasse, die private Pfle-
geversicherung oder den Träger der So-
zialhilfe und

→  ggf. eine Kopie der Vollmacht bzw. des 
Betreuerausweises

vorzulegen.

Das Antragsformular steht unter der Inter-
netadresse zum Download bereit. Dort 

finden sich auch weitere Informationen so-
wie Antworten auf häufig gestellte Fragen 
rund um das Landespflegegeld. 

Bayerisches Landespflegegeldgesetz

 Z  Bayerisches Landesamt für Pflege

Landesstiftung Hilfe für Mutter 
und Kind

→ Familien, Hilfen für 
→ Schwangerschaft, Hilfen bei 

Landwirte, soziale Sicherung für

→ Krankenversicherung 
Landwirtschaftliche Unternehmer sowie 
deren mitarbeitende Familienangehörige, 
wenn sie das 15. Lebensjahr vollendet ha-
ben oder als Auszubildende im Unterneh-
men beschäftigt sind, sind in der Sozialver-
sicherung für Landwirtschaft, Forsten und 
Gartenbau pflichtversichert. Landwirt-
schaftliche Unternehmer sind Unterneh-
mer der Land- und Forstwirtschaft, des 
Garten- und Weinbaus, des Obst- und Ge-
müsebaues sowie der Fischzucht und 
Teichwirtschaft. Voraussetzungen für die 
Mitgliedschaft sind, dass Bodenbewirt-
schaftung betrieben wird und dass das 
landwirtschaftliche Unternehmen eine 
 bestimmte Mindestgröße erreicht. 
 Außerdem gelten Unternehmer der Bin-
nenfischerei, der Imkerei und der Wander-
schäferei als landwirtschaftliche Unter-
nehmer. 
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In bestimmten Fällen ist die Mitgliedschaft 
trotz Bewirtschaftung eines landwirt-
schaftlichen Unternehmens ausgeschlos-
sen. Dies ist insbesondere dann der Fall, 
wenn der landwirtschaftliche Unterneh-
mer eine entgeltliche Beschäftigung als Ar-
beitnehmer ausübt und aufgrund dieses 
Beschäftigungsverhältnisses Mitglied in ei-
ner anderen gesetzlichen Krankenkasse ist 
oder nur deshalb nicht ist, weil das Entgelt 
aus dieser Beschäftigung die Jahresarbeits-
entgeltgrenze übersteigt oder er als Beam-
ter, Richter, Soldat auf Zeit, als Berufssol-
dat der Bundeswehr oder sonstiger 
Beschäftigter des Bundes, eines Landes, 
eines Gemeindeverbandes, einer Gemein-
de oder von öffentlich-rechtlichen Körper-
schaften oder Anstalten bei Krankheit An-
spruch auf Fortzahlung der Bezüge und 
auf Beihilfe oder Heilfürsorge hat. Auch 
eine hauptberufliche selbstständige Er-
werbstätigkeit außerhalb des Unterneh-
mens der Land- und Forstwirtschaft – 
wenn also der zeitliche Umfang und die 
wirtschaftliche Bedeutung dieser selbst-
ständigen Tätigkeit außerhalb der Land- 
und Forstwirtschaft deutlich überwiegt –, 
schließt eine Versicherung in der Sparte 
landwirtschaftliche Krankenversicherung 
aus. 

Landwirte, deren Unternehmen mit Bo-
denbewirtschaftung mindestens die Hälfte 
der Mindestgröße, aber nicht die volle 
Mindestgröße erreicht, können versichert 
werden, wenn sie ihren Lebensunterhalt 
überwiegend aus ihrer selbstständigen Tä-
tigkeit als Landwirt bestreiten. 

Versicherungspflichtig sind auch Personen, 
die die Voraussetzung für den Bezug von 

Renten aus der → Alterssicherung der 
Landwirte erfüllen und diese Leistungen 
beantragt haben; auf besonderen Antrag 
beginnt die Mitgliedschaft erst mit Ablauf 
des Monats, in dem der Rentenbescheid 
zugestellt wird. Ferner sind Personen ver-
sichert, die über 65 Jahre alt sind und wäh-
rend der letzten 15 Jahre vor Vollendung 
des 65. Lebensjahres mindestens 60 Mo-
nate als landwirtschaftliche Unternehmer, 
Kleinunternehmer oder als mitarbeitende 
Familienangehörige tätig waren, sowie die 
überlebenden Ehegatten dieser Personen. 
Bezieher von → Arbeitslosengeld und → 
Arbeitslosengeld II und → Unterhaltsgeld 
bleiben ebenfalls Mitglied, wenn sie im 
Zeitpunkt der Arbeitslosmeldung oder vor 
dem Beginn des Bezugs von Unterhalts-
geld  oder zuletzt vor diesem Zeitpunkt 
versicherungspflichtig waren. 

Befreiung von der Versicherungspflicht → 
Versicherungsfreiheit in der gesetzlichen 
Krankenversicherung; freiwillige Versiche-
rung → Freiwillige Versicherung in der 
Krankenversicherung. 

Die Leistungen sind im Wesentlichen iden-
tisch mit denen für außerhalb der Land-
wirtschaft Tätige (→ Krankenversiche-
rung, → Familienversicherung). Als 
besondere Leistung kann → Betriebs- und 
Haushaltshilfe gewährt werden. Anspruch 
auf → Krankengeld haben mitarbeitende 
Familienangehörige, Auszubildende, Emp-
fänger von Arbeitslosen- und Unterhalts-
geld, versicherungspflichtige landwirt-
schaftliche Unternehmer, die außerdem 
noch in einem krankenversicherungspflich-
tigen, längstens auf 26 Wochen befristeten 
Beschäftigungsverhältnis stehen sowie – 
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unter bestimmten Voraussetzungen – 
 freiwillig Versicherte. Das Krankengeld 
 beträgt für rentenversicherte Familienan-
gehörige 70 % des entgangenen regelmä-
ßigen Entgelts, für die anderen ein Achtel 
(nach Satzungsregelung ggf. bis ein Vier-
tel) der Beitragsbemessungsgrenze der ge-
setzlichen Krankenversicherung (2019 ka-
lendertäglich 18,91 €). 

§§ 8 – 14 Zweites Gesetz über die Krankenversi-
cherung der Landwirte

 Z  Sozialversicherung für  Landwirtschaft, 
Forsten und Gartenbau 

www.svlfg.de/

→ Rentenversicherung, Unfall-
versicherung 
Wegen der Gewährung von Renten und 
anderen Leistungen an Landwirte → Al-
terssicherung der Landwirte, wegen der 
Leistungen bei → Arbeitsunfällen oder → 
Berufskrankheiten → Unfallversicherung

www.svlfg.de

Lärmschutz

→ Arbeitsplatz, Gestaltung des 

Lastenausgleich, Rückgabe von 
Vermögenswerten

Personen, die in Vertreibungsgebieten 
(Aussiedlungsgebieten) im Zusammen-
hang mit den Ereignissen der Kriegs- und 
Nachkriegszeit Schäden erlitten haben, 

können für ihre Verluste nach dem Lasten-
ausgleichsgesetz entschädigt werden, 
wenn sie vor dem 01.01.1993 (bei Schä-
den im Zusammenhang mit der Aussied-
lung vor dem 01.01.1992) ständigen 
 Aufenthalt im Geltungsbereich des Grund-
gesetzes oder in Berlin (West) genommen 
haben. 

Die Frist zur Stellung von Anträgen  
auf Lastenausgleichsleistungen ist grund-
sätzlich am 31.12.1995 abgelaufen. 

Bei fristgerechter Antragsstellung werden 
derzeit noch Leistungen an

→ Hauptentschädigung für den entstande-
nen Vermögensschaden und
→ Kriegsschadenrente für den entstande-
nen Existenz- oder Vermögensverlust ge-
währt.

Vertriebene, die nach der Vertreibung ih-
ren ständigen Wohnsitz im Beitrittsgebiet 
vor dem 03.10.1990 genommen und ihn 
dort bis zu diesem Zeitpunkt ohne Unter-
brechung innegehabt haben, erhalten an 
Stelle des Lastenausgleichs eine einmalige 
Zuwendung in Höhe von 2.045,17 € nach 
dem Vertriebenenzuwendungsgesetz 
(VertrZuwG). Der Antrag auf diese Leis-
tung war bis 30.09.1995 zu stellen. Zu-
ständig für die Gewährung der Leistung ist 
das Land im Beitrittsgebiet, auf dessen 
Gebiet der Antragsteller am 03.10.1990 
seinen ständigen Wohnsitz hatte. Es be-
stimmt die hierfür zuständigen Behörden. 
Der Anspruch auf Gewährung der Leis-
tung ist mit Wirkung vom 01.01.1994 ver-
erblich und übertragbar. 

www.svlfg.de/
www.svlfg.de
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Werden im Lastenausgleich entschädigte 
Verluste nach dem 31.12.1989 ganz oder 
teilweise ausgeglichen (Rückgabe von Ver-
mögenswerten, Herausgabe von Veräuße-
rungserlösen, Wiederherstellung der voll-
ständigen Verfügungsgewalt sowie 
Entschädigung nach dem Entschädigungs-
gesetz, dem Ausgleichsleistungsgesetz 
oder dem NS-Verfolgtenentschädigungs-
gesetz), sind die zu viel gewährten Aus-
gleichsleistungen zurückzufordern. 

Dies betrifft insbesondere die Fälle des 
Schadensausgleichs bei Vermögenswerten 
im Beitrittsgebiet, aber auch solche in den 
Aussiedlungsgebieten (z. B. in Polen, Ru-
mänien, Tschechische Republik und Un-
garn). 

Rückzahlungspflichtig sind grundsätzlich 
die Empfänger von Ausgleichsleistungen, 
deren Erben oder weitere Erben sowie bei 
einem der Nacherbfolge unterliegenden 
Vermögen die Nacherben, soweit diese 
oder deren Rechtsnachfolger die Scha-
densausgleichsleistung erlangt haben 
 (Gesamtrechtsnachfolger). Hat ein Rechts-
nachfolger des Rückzahlungspflichtigen 
ohne angemessene Gegenleistung die 
Schadensausgleichsleistung erlangt oder 
als Vermächtnisnehmer, kann er neben 
dem Gesamtrechtsnachfolger in Anspruch 
genommen werden. 

Der Rückforderung unterliegt der wegen 
Schadensausgleich zu viel gezahlte Grund-
betrag der Hauptentschädigung zuzüglich 
des gezahlten Zinszuschlages. Der Rück-
forderungsbetrag ist auf Antrag des Be-
troffenen auf den Verkehrswert der Scha-
densausgleichsleistung zu begrenzen. 

§ 349 Lastenausgleichsgesetz

 Z  Ausgleichsamt bei der Regierung von 
Mittelfranken bei Kenntnis vom Rückfor-
derungstatbestand vor dem 01.07.2009; 
Bundesausgleichsamt bei Kenntnis vom 
Rückforderungstatbestand ab dem 
01.07.2009 

Lastenzuschuss

→ Wohngeld 

Lebensgrundlage, Aufbau oder 
Sicherung der

Personen, denen eine ausreichende wirt-
schaftliche Lebensgrundlage fehlt oder bei 
denen sie gefährdet ist, kann im Rahmen 
der → Kriegsopferfürsorge als Hilfe in be-
sonderen Lebenslagen „Hilfe zum Aufbau 
oder zur Sicherung der Lebensgrundlage“ 
durch eigene Tätigkeit ermöglicht werden. 
Dies gilt sowohl für eine selbstständige als 
auch für eine abhängige Tätigkeit. Im Hin-
blick auf die Leistungen zur Teilhabe am 
Arbeitsleben ist diese Art der Hilfe zwar 
nur von untergeordneter Bedeutung, kann 
aber für Kriegswaisen und Familienmitglie-
der von Beschädigten (→ Kriegsopfer, Hil-
fen für) und für einen nichtschädigungsbe-
dingten Hilfebedarf in Betracht kommen. 

Es werden Geldleistungen als Zuschuss 
oder als Darlehen gegeben, wenn der/dem 
Hilfesuchenden sonst voraussichtlich Hilfe 
zum → Lebensunterhalt gewährt werden 
müsste.
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Schwerbehinderte Menschen können 
 Hilfen (Darlehen) zur Gründung und Erhal-
tung einer selbstständigen beruflichen Ex-
istenz nach den Vorschriften des Schwer-
behindertenrechts erhalten. 

§ 27d Bundesversorgungsgesetz, § 102 Absatz 3 
Satz 1 Nr. 1c Sozialgesetzbuch IX

 Z  Kriegsopferfürsorgestellen bei den 
Landratsämtern und kreisfreien Städten; 
Zentrum Bayern Familie und Soziales – 
Hauptfürsorgestelle; Zentrum Bayern Fa-
milie und Soziales – Inklusionsamt 

Lebensretter

Personen, die

→  bei Unglücksfällen oder gemeiner Ge-
fahr oder Not Hilfe leisten oder einen 
anderen aus erheblicher gegenwärtiger 
Gefahr für seine Gesundheit retten, 

→  Blut oder körpereigene Organe, Organ-
teile und Gewebe spenden oder 

→  sich bei der Verfolgung oder Festnahme 
einer Person, die einer Straftat verdäch-
tig ist, oder zum Schutz eines wider-
rechtlich Angegriffenen persönlich ein-
setzen, 

stehen im Falle ihrer dadurch bedingten 
Verletzung unter dem Versicherungs-
schutz der gesetzlichen → Unfallversiche-
rung.

§ 2 Absatz 1 Nr. 13 Sozialgesetzbuch VII

 Z  Kommunale Unfallversicherung Bay-
ern; Bayerische Landesunfallkasse 

www.dguv.de  
www.kuvb.de 

Lebensunterhalt, Hilfe zum

Personen, die ihren notwendigen Lebens-
unterhalt nicht oder nicht ausreichend  
aus eigenen Kräften und Mitteln oder mit 
Hilfe anderer, insbesondere von Angehöri-
gen oder anderen Trägern von Sozialleis-
tungen, bestreiten können, haben im 
 Rahmen der → Sozialhilfe oder der  
→ Kriegsopferfürsorge Anspruch auf Hilfe 
zum Lebensunterhalt, wenn Sie nicht vor-
rangig → Grundsicherung für Arbeitsu-
chende oder → Grundsicherung im Alter 
und bei Erwerbsminderung erhalten. 

Es werden einmalige und laufende Sach- 
oder Geldleistungen gewährt. Die Hilfe 
soll den notwendigen Lebensbedarf (Exis-
tenzminimum) sicherstellen (Ernährung, 
Unterkunft, Hausrat, Kleidung u. Ä.). Der 
sogenannte Regelbedarf umfasst dabei 
insbesondere den Bedarf für Ernährung, 
Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Haus-
haltsenergie und die Teilhabe am sozialen 
und kulturellen Leben. Er wird in Regelbe-
darfsstufen unterteilt, die bei Kindern und 
Jugendlichen altersbedingte Unterschiede 
und bei erwachsenen Personen deren An-
zahl im Haushalt berücksichtigen. Folgen-
de Regelbedarfsstufen werden dabei un-
terschieden: 

→  Regelbedarfsstufe 1: Für eine erwach-
sene leistungsberechtigte Person, die in 
einer Wohnung lebt und für die nicht die 
Regelbedarfsstufe 2 gilt. 

→  Regelbedarfsstufe 2: Für jede erwach-

www.dguv.de%20
https://www.kuvb.de/aktuelles/
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sene leistungsberechtigte Person, wenn 
sie in einer Wohnung mit einem Ehegat-
ten oder Lebenspartner oder in eheähn-
licher oder lebenspartnerschaftlicher 
Gemeinschaft mit einem Partner zu-
sammenlebt. 

→  Regelbedarfsstufe 3: Für eine erwach-
sene leistungsberechtigte Person, deren 
notwendiger Lebensunterhalt sich nach 
§ 27 b Sozialgesetzbuch XII bestimmt 
(Unterbringung in einer stationären Ein-
richtung). 

→  Regelbedarfsstufe 4: Jugendliche von 
Beginn des 15. bis zur Vollendung des 
18. Lebensjahres. 

→  Regelbedarfsstufe 5: Kinder von Beginn 
des 7. bis zur Vollendung des 14. Le-
bensjahres. 

→  Regelbedarfsstufe 6: Kinder bis zur Voll-
endung des 6. Lebensjahres. 

Zur Deckung der Regelbedarfe, die sich 
nach den Regelbedarfsstufen (RBS) erge-
ben, werden monatliche Regelsätze ge-
währt.

Die Höhe der Regelbedarfsstufen/Regel-
sätze beträgt ab 01.01.2019: 
RBS 1  RBS 2  RBS 3  RBS 4  RBS 5  RBS 6 
382 €  339 €  332 €  302 €  245 €  424 €

Nur in 3 Fällen können einmalige Leistun-
gen gewährt werden:

→  für die Erstausstattung der Wohnung 
einschließlich Haushaltsgeräte

→  für die Erstausstattung mit Bekleidung 
und Erstausstattung bei Schwanger-
schaft und Geburt

→  für die Anschaffung und Reparatur von 
orthopädischen Schuhen, für Reparatu-

ren von therapeutischen Geräten und 
Ausrüstungen sowie für die Miete von 
therapeutischen Geräten 

Für sie gelten die gleichen Voraussetzun-
gen wie bei der laufenden Hilfe zum Le-
bensunterhalt (aktueller Bedarf, keine 
Möglichkeit der Selbsthilfe). Einmalige Hil-
fen können auch Personen gewährt wer-
den, die keine laufende Hilfe zum Lebens-
unterhalt erhalten. 

Mehrbedarfszuschläge (zwischen 17 v. H. 
und 60 v. H. der maßgebenden Regelbe-
darfsstufen) sind vorgesehen bei Zuerken-
nung des Merkzeichens G, für werdende 
Mütter, für → Alleinerziehende und für → 
Menschen mit Behinderung ab Vollendung 
des 15 Lebensjahres mit Anspruch auf be-
stimmte gesetzlich vorgegebene Einglie-
derungshilfeleistungen. Kranke, Genesen-
de, → Menschen mit Behinderung oder 
von Krankheit oder Behinderung Bedroh-
te, die eine kostenaufwändige Ernährung 
brauchen, erhalten einen Zuschlag in an-
gemessener Höhe. Ab 01.01.2011 wird 
darüber hinaus ein Mehrbedarf zwischen 
0,8 % – 2,3 % der maßgebenden Regelbe-
darfsstufe anerkannt, soweit Warmwasser 
durch in der Unterkunft installierte Vor-
richtungen erzeugt wird (dezentrale 
Warmwasserversorgung) und dies nicht 
bei den Unterkunftskosten berücksichtigt 
wird. 

Die laufende Hilfe zum Lebensunterhalt 
umfasst außerdem noch die tatsächlichen 
Kosten für die Wohnung (z. B. → Miete) 
und die laufenden Kosten der Heizung und 
der zentralen Warmwasserversorgung, so-
fern sie angemessen sind; diese Kosten 
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sind also in den Regelsätzen nicht enthal-
ten. 

Die im Einzelfall zu gewährende Hilfe er-
rechnet sich als Unterschiedsbetrag zwi-
schen dem Bedarf (Regelsatz + Mehrbe-
darfszuschläge + Sonderleistungen + 
Unterkunft) und dem anrechenbaren Ein-
kommen. Angerechnet werden alle Ein-
künfte, gleich welcher Art (auch → Sach-
bezüge), nach Abzug von Steuern, 
Sozialversicherungsbeiträgen u. Ä. Frei 
bleiben die → Grundrente nach dem Bun-
desversorgungsgesetz und nach den Ge-
setzen, die eine entsprechende Anwen-
dung des Bundesversorgungsgesetzes 
vorsehen und der Renten oder Beihilfen 
nach dem Bundesentschädigungsgesetz 
für Schaden an Leben sowie an Körper 
und Gesundheit bis zur Höhe der ver-
gleichbaren Grundrente nach dem Bundes-
versorgungsgesetz. 

Weitere Leistungen, wie die Übernahme 
von → Beiträgen zur → Krankenversiche-
rung und zur → Pflegeversicherung sowie 
zur Erfüllung eines Anspruchs auf eine an-
gemessene Alterssicherung und eines an-
gemessenen Sterbegeldes sind darüber hi-
naus vorgesehen. 

Die Hilfe zum Lebensunterhalt kann auch 
in einem Pflegeheim gewährt werden. Es 
werden dann die Heimkosten (Entgelte) 
voll oder zum Teil übernommen und ein 
angemessener Barbetrag zur persönlichen 
Verfügung (mindestens 27 % der Regelbe-
darfsstufe 1) sowie Leistungen für Klei-
dung gewährt. 

Kinder haben ab 01.01.2011 einen An-
spruch auf → Leistungen für Bildung und 
Teilhabe, wenn sie bzw. ihre Eltern Sozial-
hilfe bekommen oder nur deshalb nicht er-
halten, weil alle Bedarfe bis auf den Bedarf 
für Bildung- und Teilhabe gedeckt sind. 

Sozialgesetzbuch XII, § 27a Bundesversorgungs-
gesetz in Verbindung mit §§ 27 ff. Sozialgesetz-
buch XII

 Z  Sozialhilfeverwaltungen und 
 Kriegsopferfürsorgestellen bei den Land-
ratsämtern und kreisfreien Städten; Bezir-
ke; Zentrum Bayern Familie und Soziales 
– Hauptfürsorgestelle 

Leiharbeit

→ Arbeitnehmerüberlassung (Leiharbeit/
Zeitarbeit) 

Leistungen zum Lebensunterhalt

Durch das Vierte Gesetz für moderne 
Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Hartz 
IV) wurde das bisherige System der Sozial- 
und Arbeitslosenhilfe grundlegend umge-
staltet. Zum 01.01.2005 traten 2 neue 
 Gesetze in Kraft: das Zweite Buch Sozial-
gesetzbuch – die Grundsicherung für Ar-
beitsuchende (Sozialgesetzbuch II) und 
das Zwölfte Buch Sozialgesetzbuch – die 
Sozialhilfe (Sozialgesetzbuch XII). Die 
Leistungen für erwerbsfähige Sozialhilfe-
empfänger und ihre Familienangehörigen 
wurden aus der Sozialhilfe, die Leistungen 
für Arbeitslosenhilfebezieher aus dem 
Dritten Buch Sozialgesetzbuch ausgeglie-
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dert und gemeinsam in das Sozialgesetz-
buch II überführt. Zudem wurde das Ge-
setz über die Grundsicherung im Alter und 
bei Erwerbsminderung aufgehoben und als 
eine besondere vorrangige Leistungsform 
der Sozialhilfe in das System der Sozialhil-
fe (Sozialgesetzbuch XII) überführt. 

Der notwendige Lebensunterhalt wird bei 
Bedürftigkeit damit seit 01.01.2005 wie 
folgt sichergestellt:

→  Für erwerbsfähige Personen zwischen 
15 Jahren und der maßgeblichen Alters-
grenze der gesetzlichen Rentenversi-
cherung (zwischen Vollendung des 65. 
und des 67. Lebensjahres) sowie für ihre 
mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft le-
benden Angehörigen durch die → 
Grundsicherung für Arbeitsuchende 
(Arbeitslosengeld II, Sozialgeld) nach 
dem Sozialgesetzbuch II, 

→  für ältere Personen ab Vollendung der 
maßgeblichen Altersgrenze und dauer-
haft voll erwerbsgeminderte Personen 
(ab 18 Jahren) durch die → Grundsiche-
rung im Alter und bei Erwerbsminde-
rung nach dem IV. Kapitel des Sozialge-
setzbuches XII, 

→  für Personen, die keine Leistungen der 
Grundsicherung im Alter und bei Er-
werbsminderung oder für Arbeitsuchen-
de erhalten, durch die Hilfe zu Lebens-
unterhalt (→ Lebensunterhalt, Hilfe 
zum) im Rahmen des III. Kapitels des 
Sozialgesetzbuches XII. 

Leistungszuschlag

→ Knappschaftsversicherung 

Lernmittelfreiheit

→ Schulgeld- und Lernmittelfreiheit 

Liegeräume

→ Mutterschutz 

Lohnfortzahlung im Krankheits-
fall und bei Kuren

→ Entgeltfortzahlung 

Lohnkostenzuschüsse

→ Eingliederungszuschuss 

Lohnpfändung

→ Pfändung 

Lohnzahlung an Feiertagen

→ Feiertage, Entgeltzahlung an 
→ Heimarbeiter, Schutzvorschriften für 
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Mahlzeitendienste

→ Soziale Dienste 

Maßnahmen zur Aktivierung und 
beruflichen Eingliederung

Arbeitsuchende und von Arbeitslosigkeit 
bedrohte Arbeitnehmer, die Tätigkeiten 
ausüben oder an Maßnahmen teilnehmen, 
die ihre Eingliederungsaussichten verbes-
sern können (Maßnahmen zur Aktivierung 
und beruflichen Eingliederung), können 
durch Übernahme von Maßnahmekosten 
durch die Agenturen für Arbeit oder die 
Jobcenter gefördert werden (sog. Förde-
rung aus dem Vermittlungsbudget). Als 
Maßnahmekosten können diejenigen Auf-
wendungen z. B. Lehrgangskosten, Fahrt-
kosten zwischen Wohnung und Maßnah-
mestätte übernommen werden, die für die 
berufliche Eingliederung im Einzelfall not-
wendig sind. Arbeitslosengeld (→ Arbeits-
losigkeit, Hilfen bei) und Arbeitslosengeld II 
(→ Grundsicherung für Arbeitsuchende) 
können zur Sicherung des Lebensunterhal-
tes geleistet werden. 

§§ 44, 45 Sozialgesetzbuch III, § 16 Absatz 1 
Sozialgesetzbuch II 

 Z  Agenturen für Arbeit; Jobcenter 

www.arbeitsagentur.de

Medikationsplan

Versicherte der gesetzlichen → Kranken-
versicherung haben Anspruch auf einen 

Medikationsplan, wenn sie gleichzeitig 
mindestens 3 verordnete Arzneimittel an-
wenden. In dem Medikationsplan sind alle 
verordneten Arzneimittel, ohne Verschrei-
bung angewendete Arzneimittel, soweit 
diese dem Arzt bekannt sind, sowie Hin-
weise auf relevante Medizinprodukte je-
weils mit Anwendungshinweisen zu doku-
mentieren. 

Der Medikationsplan wird durch den be-
handelnden Arzt (im Regelfall der Haus-
arzt) ausgestellt und dem Patienten in Pa-
pierform zur Verfügung gestellt sowie bei 
Änderungen aktualisiert. 

Mit dem Medikationsplan sollen Patienten 
unterstützt werden, ihre Medikamente 
richtig einzunehmen.

§ 31 a Sozialgesetzbuch V

 Z  Gesetzliche Krankenkassen 

www.patientenportal.bayern.de

Mehrarbeit, Freistellung schwer-
behinderter Menschen von

→ Menschen mit Behinderung, Hilfen für 

Mehrgenerationenhäuser

Mehrgenerationenhäuser bilden in Bayern 
eine wichtige lokale und regionale Infra-
struktur für generationenübergreifende 
Impulse und Angebote. Sie bieten z. B. 
„Offene Treffs“ als Begegnungs- und Er-
fahrungsräume für Menschen aller Alters-

www.arbeitsagentur.de
www.patientenportal.bayern.de
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gruppen (vom Kleinkind bis zu den Senio-
ren) und für alle Kulturen an. Sie sind Orte 
der Solidarität und sozialer Innovationen. 
Mehrgenerationenhäuser tragen vor Ort 
generationenübergreifend zur Stärkung 
des Zusammenhalts der Gesellschaft bei. 
Sie sind ein wichtiger Motor für intergene-
ratives Lernen, zur Förderung des → Bür-
gerschaftlichen Engagements und einer 
aktiven Zivilgesellschaft. Ihre Schwer-
punkte liegen vor allem in den Bereichen 
demografischer Wandel, Integration, gene-
rationenübergreifendes Engagement und 
Sozialraumorientierung. 

Mehrgenerationenhäuser stehen allen 
Menschen vor Ort offen, bieten Raum für 
gemeinsame Aktivitäten und schaffen so 
ein neues soziales und kulturelles Netz-
werk in der Kommune.  So wird das Mitei-
nander der Generationen und Kulturen ge-
stärkt und die Chancen und Potenziale des 
demografischen Wandels gefördert. Der 
„Offene Treff “, z. B. als Bistro oder Café, 
ist Mittelpunkt jedes Hauses. Hier begeg-
nen sich Menschen im alltäglichen Leben, 
kommen miteinander ins Gespräch, knüp-
fen erste Kontakte und unterstützen sich 
gegenseitig. 

Mehrgenerationenhäuser sind einer der 
Schwerpunkte der bayerischen Generatio-
nenpolitik. Durch einen respektvollen Um-
gang im Miteinander soll eine neue Gene-
rationenkultur gebildet werden. Ziel der 
bayerischen Generationenpolitik ist die 
Stärkung des Wertefundaments in der Ge-
sellschaft und in der persönlichen Entwick-
lung. Tradition und modernes Leben sollen 
organisch miteinander verbunden werden. 
Förderliche staatliche Rahmenbedingun-

gen sollen ausgebaut werden, u. a.  durch 
die Vernetzung der Mehrgenerationenhäu-
ser untereinander und mit anderen wichti-
gen Akteuren. 

Mit dem im September 2017 durch Eigen-
initiative und Selbstorganisation gegrün-
deten Landesnetzwerk der bayerischen 
Mehrgenerationenhäuser werden die Inte-
ressen und Kompetenzen zukunftsfest 
 gebündelt. Die Gründung des Landesnetz-
werks ist ein gutes Beispiel für verantwor-
tungsvoll gelebten Bürgersinn. Das Lan-
desnetzwerk übernimmt die Vertretung 
der bayerischen Mehrgenerationenhäuser 
im Bundesnetzwerk und arbeitet z. B. an 
der Qualitätsentwicklung der Mehrgene-
rationenhäuser mit. Mit dem Landesnetz-
werk steht zusätzlich zur Freien Wohl-
fahrtspflege in Bayern ein weiterer 
Ansprechpartner für Fragen rund um die 
Politik für alle Generationen zur Verfügung.

Weiterführende Informationen  
mgh-lnw-bayern.de  
www.bayern-ist-ganz-ohr.de 

Menschen mit Behinderung, 
Hilfen für

Menschen mit Behinderung und von Be-
hinderung bedrohte Menschen erhalten 
Leistungen zur Förderung ihrer Selbstbe-
stimmung und gleichberechtigten Teilhabe 
am Leben in der Gesellschaft (Rehabilitati-
on) nach den Vorschriften des Sozialge-
setzbuches IX und den für die einzelnen 
Rehabilitationsträger geltenden Rechts-
vorschriften. Menschen sind behindert, 

mgh-lnw-bayern.de%20
https://www.bayern-ist-ganz-ohr.de/
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wenn ihre körperliche Funktion, geistige 
Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit 
hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Mo-
nate von dem für das Lebensalter typi-
schen Zustand abweicht und daher ihre 
Teilhabe am Leben in der Gesellschaft be-
einträchtigt ist. Sie sind von Behinderung 
bedroht, wenn die Beeinträchtigung zu er-
warten ist. Menschen sind schwerbehin-
dert im Sinne des Schwerbehinderten-
rechts, wenn bei ihnen ein Grad der 
Behinderung von 50 oder höher vorliegt 
und sie ihren Wohnsitz, ihren gewöhnli-
chen Aufenthalt oder ihre Beschäftigung 
auf einem Arbeitsplatz rechtmäßig im 
Bundesgebiet haben. 

Menschen mit einem Grad der Behinde-
rung von weniger als 50, aber wenigstens 
30, sollen auf Antrag schwerbehinderten 
Menschen gleichgestellt werden, wenn sie 
infolge ihrer Behinderung ohne die Gleich-
stellung einen geeigneten Arbeitsplatz 
nicht erlangen oder nicht behalten können. 
Schwerbehinderten Menschen gleichge-
stellt sind auch behinderte Jugendliche und 
junge Erwachsene während der Zeit einer 
Berufsausbildung in Betrieben und Dienst-
stellen, auch wenn der Grad der Behinde-
rung weniger als 30 beträgt oder ein Grad 
der Behinderung nicht festgestellt ist. Der 
Nachweis der Behinderung wird für diesen 
Personenkreis durch eine Stellungnahme 
der Agentur für Arbeit oder durch einen 
Bescheid über Leistungen zur Teilhabe am 
Arbeitsleben erbracht. 

Den Grad der Behinderung stellen auf An-
trag des Menschen mit Behinderung die 
Regionalstellen des Zentrums Bayern Fa-
milie und Soziales fest, soweit er nicht be-

reits, z. B. durch Rentenbescheid oder Ver-
waltungs- oder Gerichtsentscheidung 
festgestellt worden ist. Über die Gleich-
stellung entscheiden die Agenturen für Ar-
beit. Darüber hinaus stellen die Regional-
stellen des Zentrums Bayern Familie und 
Soziales über die Eigenschaft als schwer-
behinderter Mensch, den Grad der Behin-
derung und weitere gesundheitliche 
 Merkmale, die Voraussetzung für die Inan-
spruchnahme von Rechten und Nachteil-
sausgleichen sind, einen Ausweis aus. Zur 
Eingliederung von Menschen mit Behinde-
rung wird eine Reihe von Leistungen zur 
Teilhabe gewährt, um die Behinderung ab-
zuwenden, zu beseitigen, zu mindern, ihre 
Verschlimmerung zu verhüten oder ihre 
Folgen zu mildern, Einschränkungen der 
Erwerbsfähigkeit oder Pflegebedürftigkeit 
zu vermeiden, zu überwinden, zu mindern 
oder eine Verschlimmerung zu verhüten, 
die persönliche Entwicklung ganzheitlich 
zu fördern und einen den Neigungen und 
Fähigkeiten entsprechenden Platz in der 
Gemeinschaft, insbesondere im Arbeitsle-
ben, zu sichern. 

Leistungen zur Teilhabe werden erbracht 
als Leistungen zur medizinischen Rehabili-
tation, als Leistungen zur Teilhabe am Ar-
beitsleben, als unterhaltssichernde und an-
dere ergänzende Leistungen sowie als 
Leistungen zur Teilhabe am Leben in der 
Gemeinschaft. Sie können als Dienstleis-
tungen, Sachleistungen oder in Form des 
→ Persönlichen Budgets erbracht werden. 

Wegen der sozialen Sicherung von Men-
schen mit Behinderung → Menschen mit 
Behinderung, soziale Sicherung für 
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Leistungen zur medizinischen Rehabilita-
tion sind u. a.:

→ Ärztliche Behandlung und → Zahnärzt-
liche Behandlung; → Arzneimittel und Ver-
bandsmittel; → Heilmittel einschließlich 
Krankengymnastik, Bewegungs-, Sprach- 
und Beschäftigungstherapie; Körperer-
satzstücke, orthopädische und andere → 
Hilfsmittel; → Belastungserprobung und 
→ Arbeitstherapie; → Kuren 

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 
sind u. a.:

Hilfen zur Erhaltung oder Erlangung eines 
→ Arbeitsplatzes (z. B. Pflicht der Arbeit-
geber zur Beschäftigung schwerbehinder-
ter Menschen → Arbeitsförderung); 
Ausbildung, Fortbildung und Umschulung  
(→ Berufsförderung Menschen mit Behin-
derung); sonstige Hilfen zur Förderung ei-
ner Erwerbs- oder Berufstätigkeit auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt (z. B. begleiten-
de Hilfen der einzelnen Rehabilitationsträ-
ger sowie für schwerbehinderte Menschen 
nach § 102 Absatz 1 Nr. 3 Sozialgesetzbuch IX 
der Inklusionsämter) oder in → Werkstätten 
für behinderte Menschen Leistungen zur 
Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft 
sind u. a.:

Hilfen zur Entwicklung der geistigen und 
körperlichen Fähigkeiten vor Beginn der 
Schulpflicht (→ Behinderte Kinder, Früh-
förderung und Frühbehandlung) sowie zu 
angemessener Schulbildung (→ Förder-
schulen) einschließlich der Vorbereitung 
hierzu; Hilfen zur Ermöglichung einer Teil-
nahme am Leben in der Gemeinschaft so-
wie zur Ausübung einer angemessenen 

 Tätigkeit, soweit berufsfördernde Leistun-
gen (→ Berufsförderung für Menschen  
mit Behinderung) nicht möglich sind (z. B. 
→ Kraftfahrzeughilfen im Straßenver-
kehr); zur besseren Verständigung mit der 
Umwelt (Ermäßigung von → Fernsprech-
gebühren); zur Erhaltung, Besserung und 
Wiederherstellung der körperlichen und 
geistigen Beweglichkeit sowie des seeli-
schen Gleichgewichts; zur Ermöglichung 
und Erleichterung der Besorgung des 
Haushalts; zur Verbesserung der woh-
nungsmäßigen Unterbringung (→ Wohn-
raumförderung, → Wohngeld) sowie zur 
Freizeitgestaltung und zur sonstigen Teil-
nahme am gesellschaftlichen und kulturel-
len Leben (z. B. → Rundfunk- und Fernseh-
gebühren, Befreiung von; → Fahrpreis- und 
Verkehrsvergünstigungen für Menschen 
mit Behinderung; → Kraftfahrzeughilfen 
im Straßenverkehr) 

Unterhaltssichernde und andere ergän-
zende Leistungen sind u. a.:

→ Übergangsgeld oder → Krankengeld → 
Lebensunterhalt; Beitragsübernahme zur 
gesetzlichen → Sozialversicherung und zur 
→ Arbeitslosenversicherung (→ Men-
schen mit Behinderung, soziale Sicherung 
für); Übernahme → der mit einer berufs-
fördernden Leistung (Berufsförderung für 
Menschen mit Behinderung) zusammen-
hängenden Kosten (z. B. Unterkunft und 
Verpflegung bei beruflichen Rehabilitati-
onsmaßnahmen); Übernahme der Reise-
kosten (→ Reise- und Transportkosten); 
→ Behindertensport sowie → Haushalts-
hilfe; außerdem Darlehen für schwerbe-
hinderte Menschen (→ Kredite, Bürg-
schaften und Zuschüsse) sowie steuerliche 
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Hilfen (→ Steuerbefreiungen und -erleich-
terungen). Wegen des Zusatzurlaubs für 
schwerbehinderte Menschen → Urlaub, 
Gewährung von. Freistellung von Mehrar-
beit → Arbeitsbefreiung 

Bei psychischer Behinderung → Psychisch 
Kranke, Hilfen für 

Sozialgesetzbuch IX

 Z  Je nach der Art der Leistungen gesetz-
liche Kranken-, Unfall- und Rentenversi-
cherungsträger; Agenturen für Arbeit; Trä-
ger der sozialen Entschädigung (Zentrum 
Bayern Familie und Soziales, Bezirke, 
Landrats ämter und alle kreisfreien Städte); 
Träger der öffentlichen Jugend- und Sozial-
hilfe 

Hilfe bei Klärung der Frage, welcher Reha-
bilitationsträger zuständig ist, bieten die 
gemeinsamen Servicestellen der Rehabili-
tationsträger vor Ort in jedem Landkreis 
oder kreisfreien Stadt. Diese beraten u. a. 
auch über die einzelnen Leistungsmöglich-
keiten und -voraussetzungen 

§ 22 Sozialgesetzbuch IX

https://www.stmas.bayern.de/
behinderung.php  
www.stmas.bayern.de/inklusion/ 
gleichstellungsgesetz/index.php  
www.stmas.bayern.de/inklusives-leben/
eingliederungshilfe/index.php  
www.integrationsaemter.de/  
www.zbfs.bayern.de/  
www.behindertenbeauftragte.bayern.de/  
www.behindertenbeauftragter.de/  
www.stmas.bayern.de/inklusives-leben/
reha-service/index.php

Menschen mit Behinderung, 
soziale Sicherung für

→ Menschen mit Behinderung sind in der 
gesetzlichen → Sozialversicherung versi-
chert, sofern sie in einem entgeltlichen 
 Beschäftigungsverhältnis stehen. Soweit 
sie in einer → Werkstätte für Menschen 
mit Behinderung oder Blindenwerkstätte 
beschäftigt werden, sind sie in der gesetz-
lichen → Krankenversicherung, → Pflege-
versicherung und → Rentenversicherung 
auch versichert, wenn kein Arbeitsentgelt 
gezahlt wird. Dies gilt auch für → Men-
schen mit Behinderung, die von den Werk-
stätten als → Heimarbeiter beschäftigt 
werden. Werden → Menschen mit Be-
hinderung in Anstalten, Heimen oder 
gleichartigen Einrichtungen beschäftigt, 
sind sie versichert, wenn sie ohne oder 
 gegen Entgelt in gewisser Regelmäßigkeit 
eine Leistung erbringen, die einem Fünftel 
der Leistung eines voll erwerbsfähigen 
 Beschäftigten in gleichartiger Beschäfti-
gung entspricht. Zu den Beschäftigungen 
zählen auch Dienstleistungen für den Trä-
ger der Einrichtung. 

In der gesetzlichen → Unfallversicherung 
tritt die Versicherung nach den allgemei-
nen Grundsätzen ein. Eine Versicherung in 
der → Arbeitslosenversicherung besteht 
nur, wenn der → Mensch mit Behinderung 
in einem arbeitslosenversicherungspflichti-
gen Beschäftigungsverhältnis steht.

§ 5 Absatz 1 Nrn. 7 und 8 Sozialgesetzbuch V,  
§ 1 Sozialgesetzbuch VI;, § 2 Absatz 1 Nr. 1 So-
zialgesetzbuch VII, §§ 24 – 29 Sozialgesetzbuch 
III, § 20 Sozialgesetzbuch XI 

https://www.stmas.bayern.de/behinderung.php
https://www.stmas.bayern.de/behinderung.php
https://www.stmas.bayern.de/inklusion/gleichstellungsgesetz/index.php
https://www.stmas.bayern.de/inklusion/gleichstellungsgesetz/index.php
https://www.stmas.bayern.de/inklusives-leben/eingliederungshilfe/index.php
https://www.stmas.bayern.de/inklusives-leben/eingliederungshilfe/index.php
www.integrationsaemter.de/
https://www.zbfs.bayern.de/
www.behindertenbeauftragte.bayern.de/
www.behindertenbeauftragter.de/
https://www.stmas.bayern.de/inklusives-leben/reha-service/index.php
https://www.stmas.bayern.de/inklusives-leben/reha-service/index.php
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 Z  Gesetzliche Krankenkassen; Renten- 
und Unfallversicherungsträger; Agenturen 
für Arbeit 

Miete

→ Übernahme durch Grundsicherung für 
Arbeitsuchende 
→ Grundsicherung für Arbeitsuchende

→ Übernahme durch Sozialhilfe und 
Kriegsopferfürsorge 
→ Lebensunterhalt, Hilfe zum

→ Höhe 
→ Mieter, Rechte und Hilfen für

Mieter, Rechte und Hilfen für

Das Mietrecht über Wohnraum ist weitge-
hend im Bürgerlichen Gesetzbuch gere-
gelt. 

Die Rechte und Pflichten von Mieter und 
Vermieter richten sich grundsätzlich nach 
den im Mietvertrag getroffenen Vereinba-
rungen. Der Vertrag bedarf keiner be-
stimmten Form, er kann also auch auf 
mündlichen Abreden beruhen. Jedoch ist 
zur Vereinbarung einer längeren Mietzeit 
als ein Jahr Schriftform notwendig, sonst 
gilt er auf unbestimmte Zeit abgeschlos-
sen (§ 550 Bürgerliches Gesetzbuch). Es emp-
fiehlt sich, jeden Vertrag über eine Miet-
wohnung schriftlich abzufassen. Soweit 
Vereinbarungen fehlen, gelten die Bestim-
mungen des Bürgerlichen Gesetzbuches. 

Unabdingbare Rechte des Mieters

Insbesondere folgende gesetzlich festge-
legte (zwingende) Schutzrechte und 
Schutzbestimmungen können auch nicht 
durch Vertrag zum Nachteil des Mieters 
von Wohnraum abgeändert werden: 

→  Recht zur Minderung der Miete bei 
nicht unerheblichen Mängeln (§ 536 
Bürgerliches Gesetzbuch) sowie (bezüglich 
der Mietforderung) zur Aufrechnung 
mit oder Zurückbehaltung bei Scha-
densersatzansprüchen wegen solcher 
Mängel oder aus ungerechtfertigter Be-
reicherung wegen zu viel gezahlter Mie-
te – vorausgesetzt, diese Absicht wurde 
dem Vermieter einen Monat vor Fällig-
keit der Miete schriftlich angekündigt 
(§§ 536a, 539, 556b Bürgerliches Gesetz-
buch); 

→  Recht zur fristlosen Kündigung bei Vor-
enthaltung oder Entziehung des Ge-
brauches der Wohnung oder wenn de-
ren Benutzung gesundheitsgefährdend 
ist (§§ 543, 569 Bürgerliches Gesetzbuch); 

→  Verbot von Vertragsstrafen (§ 555 Bür-
gerliches Gesetzbuch);

→  Verpflichtung des Vermieters zur Verz-
insung einer vom Mieter gestellten 
Mietkaution (§ 551 Bürgerliches Gesetz-
buch);

→  Anspruchs des Mieters auf Erlaubniser-
teilung zur Überlassung des Gebrauchs 
an einem Dritten bei berechtigtem Inte-
resse, z. B. im Rahmen einer Lebensge-
meinschaft oder Untervermietung  
(§ 533 Bürgerliches Gesetzbuch); 

→  Recht des Mieters auf Zustimmung zu 
baulichen und sonstigen Maßnahmen 
zur Schaffung von Barrierefreiheit  
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(§ 554a Bürgerliches Gesetzbuch) 
→  freies Wahlrecht des bei dem Mieter 

wohnenden Ehegatten (dem der Le-
benspartner gleichsteht), ggf. der Kin-
der, anderer Familienangehöriger oder 
von Personen, die mit dem Mieter einen 
auf Dauer angelegten Haushalt führen, 
im Falle des Todes des Mieters das 
Mietverhältnis fortzusetzen oder zu be-
enden (§§ 563, 563a Bürgerliches Gesetz-
buch); 

→  Verbot eines Ausschlusses des Rechts 
zur Mitnahme von Einbauten, ohne dass 
ein angemessener Ausgleich vorgese-
hen ist (§§ 539, 552 Bürgerliches Gesetz-
buch); 

→  Recht auf Rückzahlung eines bei Been-
digung des Mietverhältnisses noch vor-
handenen Überschusses aus einer Miet-
vorauszahlung, z. B. eines abwohnbaren 
Baukostenzuschusses (§ 547 Bürgerliches 
Gesetzbuch); 

→  Verbot einer fristlosen Kündigung durch 
den Vermieter außer bei Zahlungsver-
zug, vertragswidrigem Gebrauch oder 
sonstiger schuldhafter Pflichtverletzung 
des Mieters (§§ 543, 569 Bürgerliches Ge-
setzbuch); 

→  Recht des Mieters, bei unbefristetem 
Mietverhältnis unter Einhaltung der 
Kündigungsfrist jeweils zum übernächs-
ten Monatsletzten und nicht nur z. B. 
zum Quartalsende zu kündigen (Ordent-
liche Kündigung; § 573c Bürgerliches Ge-
setzbuch); Besonderheiten können für 
vor dem 01.09.2001 abgeschlossene 
Mietverträge gelten (Artikel 229 § 3 Ab-
satz 10 Einführungsgesetz zum Bürgerlichen 
Gesetzbuch); 

→  Rechte im Rahmen des Kündigungs-
schutzes, insbesondere Bestimmungen 

zum Ausschluss ungerechtfertigter Mie-
terhöhungen, Schutzrechte gegen eine 
ungerechtfertigte Kündigung des Ver-
mieters, Widerspruchsrecht nach der 
Sozialklausel bei an sich berechtigter 
Kündigung des Vermieters (§§ 558, 559, 
560, 573, bis 573d,  574 bis 574c Bürgerli-
ches Gesetzbuch). 

Bürgerliches Gesetzbuch

Miethöhe

Für preisgebundene Wohnungen und für 
Wohnungen, die nach dem (Bayerischen) 
Wohnraumförderungsgesetz oder mit 
Wohnungsfürsorgemitteln für Angehörige 
des öffentlichen Dienstes gefördert wur-
den, gelten für die Miethöhe die besonde-
ren Beschränkungen der Kostenmiete bzw. 
höchstzulässigen Miete. Hierüber kann 
der Mieter vom Vermieter Auskunft ver-
langen. Ggf. kann sich der Mieter auch an 
die zuständige Behörde (i. d. R. die Kreis-
verwaltungsbehörde) wenden. 

Artikel 7 ff. Bayerisches Wohnungsbindungsge-
setz; Artikel 15, 24 Absatz 1 Satz 1 Bayerisches 
Wohnraumförderungsgesetz

Bei frei finanzierten Neubauwohnungen 
und bei Altbauwohnungen kann die Miet-
höhe zu Beginn oder während der Miet-
zeit grundsätzlich frei vereinbart werden. 
Zulässig ist auch die Vereinbarung einer 
nach Zeiträumen gestaffelten Miete (Staf-
felmiete) oder einer Indexmiete. Unange-
messen überhöhte Mieten können nach 
dem Wirtschaftsstrafgesetz, unter Um-
ständen auch nach dem Strafgesetzbuch 
geahndet werden. 
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In Abweichung vom Grundsatz der freien 
Vereinbarkeit der Anfangsmiete gilt in Bay-
ern aufgrund der Mieterschutzverordnung 
(MiSchuV) vom 10.11.2015 in derzeit  
137 Städten und Gemeinden mit ange-
spanntem Wohnungsmarkt die sog. Miet-
preisbremse. Dort darf die Miete bei Be-
ginn des Mietverhältnisses die ortsübliche 
Vergleichsmiete höchstens um 10 % über-
schreiten. Ausnahmen gelten für: 

→  Neubauten, die nach dem 1. Oktober 
2014 erstmals genutzt und vermietet 
werden

→  die erste Vermietung nach umfassender 
Modernisierung

→  Fälle, in denen die vom Vormieter ge-
zahlte Miete oberhalb dieser Grenze 
liegt; es darf dann eine Miete bis zur 
Höhe der Vormiete vereinbart werden. 

Unter der ortsüblichen Vergleichsmiete 
versteht man die üblichen Entgelte, die  
in der Gemeinde oder vergleichbaren 
 Gemeinden für nicht preisgebundenen 
Wohnraum vergleichbarer Art, Größe, 
Ausstattung, Beschaffenheit und Lage 
 einschließlich der energetischen Ausstat-
tung und Beschaffenheit in den letzten 
vier Jahren vereinbart oder unter Außer-
achtlassung von Betriebskostenleistungen 
geändert worden sind. 

Die Vorschriften zur Mietpreisbremse gel-
ten nicht für:

→  Wohnraum, der nur zu vorübergehen-
dem Gebrauch vermietet ist;

→  möblierten Wohnraum, in der vom 

 Vermieter selbst bewohnten Wohnung, 
wenn dieser nicht zum dauernden 
 Gebrauch für eine Familie oder für 
 Personen überlassen ist, mit denen der 
Mieter einen auf Dauer angelegten 
 gemeinsamen Haushalt führt; 

→  Wohnraum in Studenten- und Jugend-
wohnheimen und

→  Zwischenmiete durch eine juristische 
Person des öffentlichen Rechts oder ei-
nen anerkannten privaten Träger der 
Wohlfahrtspflege, die die Wohnung an 
Personen mit dringendem Wohnungs-
bedarf überlassen, wenn sie den Mieter 
auf die Zweckbestimmung und den ein-
geschränkten Kündigungsschutz hinge-
wiesen hat. 

§ 556d Bürgerliches Gesetzbuch,  
§ 1 Mieterschutz verordnung vom 10.11.2015, 
GVBL. S. 398

Mieterhöhungen

Nachträgliche Mieterhöhungen sind bei 
den an die Kostenmiete gebundenen Woh-
nungen (insbesondere Sozialwohnungen) 
in der Regel möglich, wenn sich die laufen-
den Aufwendungen des Vermieters erhöht 
haben oder wenn höhere Kostenansätze 
– etwa für Instandhaltungsmaßnahmen – 
zugelassen werden. Erforderlich ist eine 
schriftliche Erklärung des Vermieters, die 
eine Berechnung der Mieterhöhung mit Er-
läuterungen enthält. Außerdem muss eine 
Wirtschaftlichkeitsberechnung, eine Zu-
satzberechnung zur letzten Wirtschaftlich-
keitsberechnung oder ggf. eine Abschrift 
der Genehmigung des zulässigen Entgelts 
durch die Bewilligungsstelle beigefügt 
werden. 
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Sofern der Mietvertrag keine andere Re-
gelung trifft, muss die Erklärung bis zum 
15. eines Monats beim Mieter eingegan-
gen sein, um für den 1. des folgenden 
 Monats wirksam zu werden. Die Mieter-
höhung ist unzulässig, wenn dies ausdrück-
lich (z. B. im Mietvertrag) vereinbart ist. 
Der Mieter kann das Mietverhältnis spä-
testens am 3. Werktag des Kalendermo-
nats, von dem an die Miete erhöht werden 
soll, für den Ablauf des nächsten Kalender-
monats kündigen. 

Artikel 11, 12 Bayerisches Wohnungsbindungsge-
setz

Bei nach dem (Bayerischen) Wohnraum-
förderungsgesetz geförderten Wohnungen 
richtet sich die Zulässigkeit von Mieterhö-
hungen nach den allgemeinen mietrechtli-
chen Vorschriften und den besonderen Be-
stimmungen der Förderzusage. 

Artikel 15, 24 Absatz 1 Satz 1 Bayerisches 
Wohnraumförderungsgesetz

Die Bestimmungen über die Erhöhung der 
Miete für nicht preisgebundenen, sog. frei-
finanzierten Wohnraum finden sich im 
Bürgerlichen Gesetzbuch. Wichtigster 
Grundsatz ist: Ein Mietverhältnis über 
Wohnraum kann zum Zweck der Mieter-
höhung nicht gekündigt werden. Soweit 
die Vertragsparteien eine Erhöhung der 
Miete nicht einvernehmlich vereinbaren 
oder die Sonderregelungen für Staffel- und 
Indexmiete nicht gelten, muss der Vermie-
ter für eine Mieterhöhung ein besonderes 
Verfahren einhalten (so genanntes „Ver-
gleichsmietenverfahren“). Er kann unter 
folgenden Voraussetzungen verlangen, 

dass der Mieter einer Mieterhöhung zu-
stimmt: 

→  Eine Mieterhöhung darf nicht durch 
Vereinbarung zwischen Mieter und Ver-
mieter ausgeschlossen sein,

→  die bisherige Miete muss grundsätzlich 
seit mindestens 15 Monaten unverän-
dert sein,

→  die Miete darf sich innerhalb von 3 Jah-
ren nicht um mehr als 20 % erhöhen 
(sog. Kappungsgrenze); die Länder kön-
nen durch Rechtsverordnung für be-
stimmte Gebiete mit angespanntem 
Wohnungsmarkt die Kappungsgrenze 
auf 15 % absenken1; Mieterhöhungen 
aufgrund baulicher Maßnahmen sowie 
gestiegener Betriebskosten bleiben au-
ßer Betracht, 

→  die verlangte Miete darf die sog. orts-
übliche Vergleichsmiete nicht überstei-
gen. Darunter versteht man die übli-
chen Entgelte, die in der Gemeinde oder 
vergleichbaren Gemeinden für nicht 
preisgebundenen Wohnraum vergleich-
barer Art, Größe, Ausstattung, Beschaf-
fenheit und Lage in den letzten 4 Jahren 
vereinbart oder, von Erhöhungen der 
Betriebskosten abgesehen, geändert 
worden sind. 

Das Mieterhöhungsverlangen des Vermie-
ters muss in Textform (Schreiben, Telefax, 
E-Mail etc.) gestellt werden. Der Vermie-
ter hat zur Begründung darzulegen, dass 
die verlangte höhere Miete ortsüblich ist; 
er kann dies insbesondere durch 

→  Bezugnahme auf einen sog. Mietspiegel, 
der von der Gemeinde oder gemeinsam 
von Mieter- und Vermietervereinigun-

1   In Bayern gilt seit dem 01.01.2016 aufgrund der Mieterschutzverordnung (MiSchuV) die abgesenkte Kappungs-
grenze in 137 bayerischen Kommunen (nähere Informationen unter www.gesetze-bayern.de).
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gen erstellt oder anerkannt worden ist. 
Es kann auch ein Mietspiegel einer ver-
gleichbaren Gemeinde herangezogen 
werden. In der Regel enthält ein Miet-
spiegel für verschiedene Wohnungska-
tegorien Mietspannen. Für das Mieter-
höhungsverlangen ist es ausreichend, 
wenn die verlangte Miete innerhalb der 
entsprechenden Spanne liegt; eine nä-
here Begründung, warum z. B. die Miete 
aus der oberen oder unteren Hälfte der 
Spanne gefordert wird, ist nicht erfor-
derlich. 

→  Bezugnahme auf einen qualifizierten 
Mietspiegel, der nach anerkannten wis-
senschaftlichen Grundsätzen erstellt 
und von der Gemeinde oder Interessen-
vertretern der Vermieter und Mieter an-
erkannt worden sein muss. Ein qualifi-
zierter Mietspiegel ist im Abstand von  
2 Jahren der Marktentwicklung anzu-
passen. Angaben aus einem qualifizier-
ten Mietspiegel sind in einem Mieterhö-
hungsverlangen auch mitzuteilen, wenn 
die Erhöhung auf ein anderes Begrün-
dungsmittel gestützt wird. 

→  Bezugnahme auf eine von der Gemein-
de oder von Interessenvertretern der 
Vermieter und Mieter gemeinsam ge-
führte oder anerkannte Mietdatenbank, 
die für einzelne Wohnungen einen 
Schluss auf die ortsübliche Vergleichs-
miete zulässt. 

→  Bezugnahme auf ein mit einer Begrün-
dung versehenes Gutachten eines öf-
fentlich bestellten oder vereidigten 
Sachverständigen.

→  Hinweis auf die Miete von mindestens 
drei vergleichbaren Wohnungen. Diese 
Vergleichswohnungen dürfen auch dem 
Vermieter selbst gehören. 

Der Mieter hat zunächst eine Überle-
gungsfrist bis zum Ende des 2. Kalender-
monats, der auf den Zugang des Erhö-
hungsverlangens folgt. Während der Frist 
hat der Mieter folgende Möglichkeiten: 

→  Er ist mit der Erhöhung einverstanden 
und stimmt ihr zu; die erhöhte Miete 
wird dann vom Beginn des dritten Ka-
lendermonats an geschuldet, der auf 
den Zugang des Erhöhungsverlangens 
folgt (z. B. Zugang des Verlangens 
15.02. – Überlegungsfrist bis 30.04. – hö-
here Miete ab 01.05.). 

→  Der Mieter nimmt das Erhöhungsver-
langen zum Anlass, das Mietverhältnis 
bis zum Ablauf des 2. Monats, der auf 
den Zugang des Erhöhungsverlangens 
folgt, für den Ablauf des übernächsten 
Monats zu kündigen (z. B. Zugang des 
Verlangens 15.02. – Kündigungserklä-
rung bis spätestens 30.04. – Beendi-
gung des Mietverhältnisses zum 
30.06.). Eine Mieterhöhung kann in die-
sem Fall nicht eintreten. 

→  Der Mieter verweigert die Zustimmung 
oder äußert sich nicht. Eine Mieterhö-
hung tritt nicht ein. Der Vermieter kann 
innerhalb von 3 Monaten nach Ablauf 
der Überlegungsfrist Klage auf Zustim-
mung zur Mieterhöhung erheben. Das 
Gericht prüft dann, ob die verlangte 
Miete ortsüblich, das Erhöhungsverlan-
gen also berechtigt ist. 

Für bestimmten Wohnraum (z. B. möblierte 
Einzelzimmer in der Wohnung des Vermie-
ters, Wohnraum in einem Studenten- oder 
Jugendwohnheim) gilt das Vergleichsmie-
tenverfahren nicht. 
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§§ 557, 558 bis 558e, 561 Bürgerliches Gesetz-
buch, § 1 Mieterschutzverordnung vom 
10.11.2015, GVBl.S.398)

Staffelmiete

Das Mietrecht geht davon aus, dass die 
Mietvertragsparteien zu Beginn des Miet-
verhältnisses einen bestimmten Betrag als 
Miete vereinbaren, der – je nach dem Ver-
tragsinhalt – während des Mietverhältnis-
ses oder für einen bestimmten Zeitraum 
unverändert bleiben soll oder der nach 
dem sog. Vergleichsmietenverfahren je-
weils bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete 
angehoben werden kann. Selbstverständ-
lich können die Vertragspartner auch je-
derzeit einvernehmlich die Miete ändern. 

Das Gesetz lässt auch die so genannte 
Staffelmiete zu. Es handelt sich dabei um 
Vereinbarungen, in denen die Miete für 
 bestimmte Zeiträume in unterschiedlicher 
Höhe festgelegt wird (z. B. monatliche 
Miete im Jahre 2016: 500 €; im Jahre 2017: 
525 €; im Jahre 2018: 550 €). 

Im Einzelnen ist eine solche Vereinbarung 
an folgende Voraussetzungen gebunden:

→  die Miete muss jeweils mindestens für 
ein Jahr unverändert bleiben;

→  die jeweilige Miete oder die jeweilige 
Erhöhung müssen betragsmäßig ausge-
wiesen sein.

An einen Mietvertrag mit Staffelmiete 
kann ein Mieter höchstens 4 Jahre gebun-
den werden. Er hat dann die Möglichkeit, 
das Vertragsverhältnis durch Kündigung 
zu beenden. Während der Laufzeit einer 

Staffelmietevereinbarung sind Mieterhö-
hungen nach der Vergleichsmietenrege-
lung, wegen Modernisierungen oder Kapi-
talkostenerhöhungen ausgeschlossen. Eine 
Staffelmietevereinbarung hat für beide 
Vertragsparteien den Vorteil, dass die Ent-
wicklung der Miete für den vereinbarten 
Zeitraum klar überschaubar ist und damit 
auch Auseinandersetzungen über Mieter-
höhungen praktisch ausgeschlossen sind. 

Die Staffelmiete bedarf immer einer ein-
vernehmlichen Regelung der Vertragspar-
teien; sie kann nicht einseitig, z. B. durch 
den Vermieter, eingeführt werden. Auch 
bei bestehenden Mietverhältnissen ist kei-
ne Partei verpflichtet, eine Staffelmiete-
vereinbarung abzuschließen. Die Weige-
rung z. B. des Mieters, bei einem 
bestehenden Mietverhältnis einer solchen 
Vereinbarung zuzustimmen, stellt keinen 
Kündigungsgrund dar. 

§ 557a Bürgerliches Gesetzbuch

Indexmiete

Vermieter und Mieter können bei Ab-
schluss eines Mietvertrages oder für ein 
bestehendes Mietverhältnis vereinbaren, 
dass die weitere Entwicklung der Miete 
durch die Änderung eines vom Statisti-
schen Bundesamt ermittelten Preisindexes 
für die Lebenshaltung aller privaten Haus-
halte in Deutschland bestimmt werden 
soll (Indexmiete). Das Ausmaß der Miet-
anpassung richtet sich nach der prozentua-
len Indexänderung. Die Vereinbarung 
muss schriftlich geschlossen werden. 



mieter, rechte und hiLfen für

Die auf der Grundlage der bis zum 
31.12.1998 währungsrechtlich genehmig-
ten „alten“ Mietanpassungsvereinbarun-
gen bleiben aber wirksam und gelten bis 
zu ihrem vertraglichen Ablauf. 

Die Anpassung der Miete aufgrund der 
Vereinbarung tritt nicht automatisch ein. 
Der berechtigte Vertragspartner muss die 
Änderung durch Erklärung in Textform gel-
tend machen und dabei auch die Änderung 
des vereinbarten Indexes sowie die jewei-
lige Miete oder die Erhöhung in einem 
Geldbetrag angeben. Die geänderte Miete 
ist mit Beginn des übernächsten Monats 
nach dem Zugang der Erklärung zu zahlen. 
Während der Geltungsdauer der Vereinba-
rung muss die Miete jeweils mindestens 
ein Jahr grundsätzlich unverändert bleiben. 
Zugelassen sind nur Änderungen der Be-
triebskosten und Mieterhöhungen bei bau-
lichen Änderungen aufgrund von Umstän-
den, die der Vermieter nicht zu vertreten 
hat (z. B. zwingend vorgeschriebene Maß-
nahmen zur Energieeinsparung). 

§§ 557b, 559, 560 Bürgerliches Gesetzbuch

Wohnungsmodernisierung durch den 
 Vermieter

Maßnahmen des Vermieters zur Instand-
haltung oder Instandsetzung der Wohnung 
oder des Mietanwesens (insbesondere 
Reparaturen) hat der Mieter stets zu dul-
den. Ihre Vornahme hat grundsätzlich kei-
nen Einfluss auf die Miethöhe. 

Für Modernisierungsmaßnahmen, also 
bauliche Veränderungen z. B. zur nachhalti-
gen Einsparung von Endenergie (energeti-

sche Modernisierung), nicht erneuerbarer 
Primärenergie, des Wasserverbrauchs 
oder zur Erhöhung des Gebrauchswertes 
der Wohnung enthält das Gesetz folgende 
besondere Vorschriften: 

Die Maßnahmen bilden in der Regel kei-
nen berechtigten Grund zur Kündigung 
durch den Vermieter. Der Mieter ist je-
doch verpflichtet, die notwendigen Arbei-
ten zu dulden. 

Eine Duldungspflicht des Mieters besteht 
aber dann nicht, wenn die geplanten Mo-
dernisierungsmaßnahmen für ihn, seine 
Familie oder einen Angehörigen seines 
Haushalts eine Härte bedeuten würden, 
die auch bei Berücksichtigung der berech-
tigten Interessen des Vermieters und an-
derer Mieter sowie von Belangen der 
Energieeinsparung des Klimaschutzes 
nicht zu rechtfertigen ist. Es ist also eine 
Interessenabwägung vorzunehmen, bei 
der auf der Seite des Mieters vor allem fol-
gende Gesichtspunkte eine Rolle spielen 
kann: 

→  Umfang der Beeinträchtigungen durch 
die notwendigen Bauarbeiten;

→  die baulichen Folgen der Maßnahme 
(z. B. Änderung des Wohnungszu-
schnitts) sind für den Mieter nicht trag-
bar;

→  der Mieter hat selbst mit Zustimmung 
des Vermieters Modernisierungsmaß-
nahmen vorgenommen, die nunmehr 
hinfällig würden.

Die zu erwartende Mieterhöhung sowie 
die voraussichtlichen künftigen Betriebs-
kosten hingegen bleiben bei der Interes-
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senabwägung im Rahmen der Dul-
dungspflicht außer Betracht. Solche 
wirtschaftlichen Härten sind erst im 
 Rahmen des Mieterhöhungsverfahrens  
zu berücksichtigen. 

Der Mieter muss dem Vermieter Umstän-
de, die eine Härte im Hinblick auf die Dul-
dung oder die Mieterhöhung begründen, 
bis zum Ablauf des Monats, der auf den 
Zugang der Modernisierungsankündigung 
folgt, in Textform mitteilen. Diese Frist be-
ginnt zu laufen, wenn die Modernisierungs-
ankündigung den gesetzlichen Anforde-
rungen entspricht, also insbesondere die 
erforderlichen Angaben und den Hinweis 
auf Form und Frist des Härteeinwands 
enthält. 

Nach Fristablauf sind Umstände, die eine 
Härte begründen, nur noch zu berücksich-
tigen, wenn der Mieter unverschuldet ge-
hindert war, die Gründe fristgerecht mit-
zuteilen. Dies ist beispielsweise dann der 
Fall, wenn die Gründe erst nach Ablauf der 
Frist entstanden sind. Eine Berücksichti-
gung verspätet mitgeteilter Umstände ist 
aber nur möglich, wenn die nachträgliche 
Mitteilung in Textform unverzüglich 
 erfolgt. Während Umstände, die eine wirt-
schaftliche Härte begründen, bis spätes-
tens zum Beginn der Modernisierungs-
maßnahme mitgeteilt werden müssen, gilt 
für eher personale Härten hingegen keine 
feste zeitliche Grenze. So kann etwa in 
Ausnahmefällen eine schwere Erkrankung 
des Mieters nach Baubeginn ein Ausset-
zen oder eine Verschiebung der Baumaß-
nahmen gebieten, sofern das i. d. R. hoch 
zu bewertende Interesse des Vermieters 

an der Fortsetzung der begonnenen Maß-
nahme nicht überwiegt. 

Wenn es sich nicht nur um unbedeutende 
Maßnahmen handelt, muss der Vermieter 
dem Mieter drei Monate vor dem Beginn 
der Arbeiten deren Art und voraussichtli-
chen Umfang in wesentlichen Zügen, vor-
aussichtlichen Beginn und voraussichtliche 
Dauer den Betrag der zu erwartenden 
Mieterhöhung sowie die voraussichtlichen 
künftigen Betriebskosten in Textform mit-
teilen. Bei Modernisierungsmaßnahmen 
zur Einsparung von End- oder nicht erneu-
erbarer Primärenergie kann der Vermieter 
auf allgemein anerkannte Pauschalwerte 
Bezug nehmen, um die Einsparung von 
Energie darzulegen. Der Vermieter soll 
den Mieter in der Modernisierungsankün-
digung auf die Form und die Frist des Här-
teeinwands hinweisen. 

Der Mieter hat dann die Möglichkeit, das 
Mietverhältnis bis zum Ablauf des Mo-
nats, der auf den Zugang dieser Mitteilung 
folgt, außerordentlich für das Ende des 
nächsten Monats zu kündigen (Beispiel: 
Zugang der Mitteilung 15.02. – Kündi-
gungserklärung bis spätestens 31.03. –  
Beendigung des Mietverhältnisses zum 
30.04.). Der Vermieter darf dann bis zum 
Ablauf der Mietzeit mit der Maßnahme 
nicht beginnen. 

Der Mieter hat außerdem folgende Rechte:

→  Er kann Ersatz von Aufwendungen in 
angemessenem Umfang verlangen, die 
ihm durch die Maßnahme entstehen 
(z. B. Kosten für Reinigung der Woh-
nung oder notwendig gewordene 
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Schönheitsreparaturen, u. U. auch die 
Kosten für eine anderweitige Unterbrin-
gung des Mieters und seiner Familie); 

→  Er kann die Miete angemessen kürzen, 
wenn die Nutzung erheblich beeinträch-
tigt wird; bei energetischen Modernisie-
rungen ist das Recht zur Minderung für 
die Dauer von 3 Monaten ausgeschlos-
sen. Eine energetische Modernisierung 
setzt voraus, dass eine tatsächliche  
Endenergieeinsparung eintritt, die auch 
dem Mieter zugutekommt; wird die 
Wohnung zeitweise unbenutzbar, ent-
fällt für diesen Zeitraum die Verpflich-
tung zur Zahlung der Miete; dies gilt 
auch dann, wenn es sich um energeti-
sche Modernisierungen handelt; 

→  Er hat Anspruch auf Ersatz des Scha-
dens, den der Vermieter oder dessen 
Beauftragte verschuldet haben.

Der Vermieter darf nach einer Wohnungs-
modernisierung 11 % der für die Wohnung 
aufgewendeten Kosten – wobei z. B. eine 
öffentliche Förderung in Abzug zu bringen 
ist – auf die Jahresmiete umlegen. Hierzu 
ist eine Erklärung in Textform des Vermie-
ters erforderlich, die eine Berechnung und 
Erläuterung enthalten muss. Wirksam wird 
die Erhöhung zum Beginn des auf die Er-
klärung folgenden dritten Monats. Die 
Frist verlängert sich um 6 Monate, wenn 
der Vermieter dem Mieter nicht 3 Monate 
vor Beginn der Maßnahme die zu erwar-
tende Mieterhöhung in Textform mitge-
teilt hat. Gleiches gilt, wenn die tatsächli-
che Erhöhung um mehr als 10 % über dem 
angekündigten Betrag liegt. Die Mieterhö-
hung kann der Mieter zum Anlass für eine 
Kündigung nehmen. Er muss dann bis zum 
Ablauf des zweiten Monats nach dem Zu-

gang der Erklärung des Vermieters das 
Mietverhältnis außerordentlich für den 
Ablauf des übernächsten Monats kündi-
gen. Die Mieterhöhung tritt dann für die 
restliche Zeit des Mietverhältnisses nicht 
ein. 

Anstelle dieser besonderen Mieterhö-
hungsmöglichkeit, durch die die Miete 
auch über die ortsübliche Vergleichsmiete 
hinaus ansteigen kann, kann der Vermieter 
auch eine allgemeine Mieterhöhung bis 
zur ortsüblichen Vergleichsmiete wählen. 

§§ 555a bis 555f, 559, 536, 536a, 561 Bürgerli-
ches Gesetzbuch

Bei preisgebundenen Wohnungen darf eine 
Modernisierung im Rahmen der Kosten-
miete nur berücksichtigt werden, soweit 
ihr die Bewilligungsstelle zugestimmt hat. 

Artikel 7 ff. Bayerisches Wohnungsbindungsge-
setz; § 11 Zweite Berechnungsverordnung

Umlegung von Betriebskosten-
erhöhungen

Für die Umlage gestiegener Betriebskos-
ten auf die Miete sieht das Gesetz ein 
 vereinfachtes Verfahren vor. Eine solche 
Umlage ist nur zulässig, soweit sie miet-
vertraglich vorbehalten ist. 

Betriebskosten sind z. B. die Grundsteuer, 
die Kosten für die Straßenreinigung, die 
Müllabfuhr, die Entwässerung, den Kamin-
kehrer, den Wasserverbrauch, die Zentral-
heizung, die Warmwasserversorgung und 
die Beleuchtung. 
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Ist im Mietvertrag eine Betriebskosten-
pauschale vereinbart, kann der Vermieter 
bei entsprechender Vertragsabrede Erhö-
hungen durch Erklärung in Textform antei-
lig auf die Miete umlegen. Der Grund für 
die Umlage ist zu bezeichnen und zu erläu-
tern. Für die Verteilung der Heiz- und 
Warmwasserkosten gelten in den meisten 
Fällen die Vorschriften der Heizkostenver-
ordnung. Wirksam wird die Erhöhung zum 
Beginn des übernächsten Monats. Beispiel: 
Zugang der Erklärung am 10.02. – Erhö-
hung zum 01.04. 

Erhöhungen der Betriebskosten können 
grundsätzlich auch rückwirkend umgelegt 
werden, höchstens jedoch auf den Beginn 
des der Erklärung vorausgehenden Kalen-
derjahres. Voraussetzung ist allerdings, 
dass der Vermieter innerhalb von 3 Mona-
ten nachdem er von der Erhöhung erfah-
ren hat, die Erklärung abgibt. 

Ermäßigen sich die Betriebskosten, so ist 
die Miete vom Zeitpunkt der Ermäßigung 
entsprechend herabzusetzen. Die Ermäßi-
gung muss der Vermieter dem Mieter un-
verzüglich mitteilen. 

Vielfach ist in Mietverträgen vorgesehen, 
dass für die Betriebskosten Vorauszahlun-
gen zu leisten sind. Sie können nur in ange-
messener Höhe vereinbart werden. Der 
Vermieter muss über die Vorauszahlungen 
eine jährliche Abrechnung vorlegen. Dabei 
ist der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit zu 
beachten. Die Abrechnung ist dem Mieter 
binnen Jahresfrist nach Ende des Abrech-
nungszeitraums mitzuteilen. Nach Ablauf 
dieser Frist kann der Vermieter keine 
Nachforderung mehr geltend machen, es 

sei denn, er hat die verspätete Geltendma-
chung nicht zu vertreten. Der Mieter hat 
das Recht auf Einsicht in die Belege. Ein-
wendungen gegen die Abrechnung hat der 
Mieter dem Vermieter binnen Jahresfrist 
nach Zugang der Abrechnung mitzuteilen. 
Nach Ablauf der Frist sind Einwendungen 
ausgeschlossen, es sei denn der Mieter hat 
die verspätete Geltendmachung nicht zu 
vertreten. 

Die Vorauszahlungen auf die Betriebskos-
ten können durch Erklärung in Textform 
seitens des Vermieters einseitig erhöht 
bzw. seitens des Mieters einseitig herab-
gesetzt werden, wenn sie nicht mehr an-
gemessen sind. 

Hat der Mieter die Betriebskosten für 
Wärme und Warmwasser zu tragen und 
stellt der Vermieter die Versorgung in Ei-
genregie auf die gewerbliche Wärmeliefe-
rung (Contracting) um, so hat der Mieter 
die Contracting-Kosten als Betriebskosten 
zu tragen. Zum Schutz des Mieters gilt das 
Gebot der Kostenneutralität: Vorausset-
zung für eine Umlage ist, dass die Heiz- 
und Warmwasserkosten für den Mieter 
nicht steigen dürfen. 

§§ 556, 556a, 556c, 560 Bürgerliches Gesetz-
buch; Betriebskostenverordnung; § 27 Zweite 
Berechnungsverordnung; für preisgebundenen 
Wohnraum vgl. auch § 20 Neubaumietenverord-
nung 

Kaution bei Wohnraummiete

Beim Abschluss von Mietverträgen über 
Wohnraum ist es vielfach üblich, dass die 
Leistung einer Kaution durch den Mieter 
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vereinbart wird. Sie soll dem Vermieter 
eine Sicherheit für seine Forderungen ge-
gen den Mieter bieten (z. B. wegen Schä-
den an der Wohnung oder unterlassener 
Schönheitsreparaturen). Ist zwischen den 
Vertragsparteien nichts Anderes verein-
bart, kann der Mieter die Kaution nicht vor 
Ablauf des Mietverhältnisses zurückver-
langen oder mit seinem Rückzahlungsan-
spruch gegen Forderungen des Vermieters 
aufrechnen. Ist das Mietverhältnis been-
det, hat der Vermieter noch eine angemes-
sene Prüfungs- und Überlegungsfrist, um 
zu beurteilen, ob er noch Forderungen ge-
gen den Mieter hat. Erst dann ist er zur 
Rückzahlung der Kaution verpflichtet, so-
weit sie nicht verrechnet wurde. 

Die übliche Form der Kaution ist die Zah-
lung eines Geldbetrages. Die Vertragspar-
teien können aber auch die Leistung einer 
Sicherheit, z. B. durch Bürgschaft, Verpfän-
dung von beweglichen Sachen, Hinterle-
gung von Wertpapieren etc. vereinbaren. 

Folgende wichtige Einzelheiten für die 
Kaution bei Wohnungsmietverträgen sind 
gesetzlich geregelt:

→  Die Höhe der zu leistenden Kaution 
darf den Betrag der dreifachen monatli-
chen Miete nicht übersteigen. Bei der 
Berechnung des Höchstbetrages wer-
den als Pauschale oder Vorauszahlung 
ausgewiesene Betriebskosten nicht be-
rücksichtigt (Nettokaltmiete). 

→  Bei der Kaution in Geld ist der Mieter 
zur Zahlung in 3 gleichen Monatsraten 
berechtigt. Die erste Rate ist frühestens 
zu Beginn des Mietverhältnisses fällig. 

→  Die Kaution in Geld hat der Vermieter 

von seinem Vermögen getrennt bei ei-
nem Kreditinstitut zu dem für Spareinla-
gen mit dreimonatiger Kündigungsfrist 
üblichen Zinssatz anzulegen, wenn 
nichts anderes vereinbart wurde. Die 
Zinsen stehen dem Mieter zu, werden 
aber zunächst der Kautionssumme hin-
zugerechnet und bei Beendigung des 
Mietverhältnisses in die Kautionsab-
rechnung mit einbezogen. 

Diese Regelungen sind zwingend, d. h. ab-
weichende Vereinbarungen zum Nachteil 
des Mieters sind unwirksam. Sie gelten im 
Wesentlichen auch für den preisgebunde-
nen Wohnraum; dort darf der Sicherungs-
zweck der Kaution allerdings nur Ansprü-
che des Vermieters gegen den Mieter aus 
Schäden an der Wohnung sowie unterlas-
senen Schönheitsreparaturen erfassen. 
Eine Verzinsungspflicht besteht nicht bei 
Mietverhältnissen über Wohnraum in ei-
nem Studenten- oder Jugendwohnheim. 

§ 551 Bürgerliches Gesetzbuch; Artikel 10 Ab-
satz 5 Bayerisches Wohnungsbindungsgesetz

Ordentliche Kündigung

Mietverhältnisse, die auf unbestimmte 
Zeit geschlossen sind, enden, wenn sie 
durch den Mieter oder Vermieter wirksam 
gekündigt sind. Die Kündigung muss im-
mer schriftlich erklärt werden. Sie muss ei-
genhändig unterschrieben sein. Der Ver-
mieter muss ein berechtigtes Interesse an 
der Beendigung des Mietverhältnisses 
 haben. Die Gründe für dieses berechtigte 
Interesse muss der Vermieter im Kündi-
gungsschreiben angeben. In einem 
etwaigen Rechtsstreit über die Wirksam-
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keit der Kündigung werden nur die im 
 Kündigungsschreiben genannten Gründe 
 berücksichtigt, wenn sie nicht erst nach 
der Kündigung entstanden sind. Außerdem 
soll der Vermieter den Mieter rechtzeitig 
auf Form und Frist des Widerspruchs-
rechts nach der Sozialklausel (s. unten) hin-
weisen. Unterlässt er dies, so kann sich der 
Mieter noch im ersten Termin des Räu-
mungsrechtsstreits auf die Sozialklausel 
berufen. Auch im Rahmen der Sozialklau-
sel werden zugunsten des Vermieters in 
der Regel nur die im Kündigungsschreiben 
angeführten Gründe berücksichtigt, sofern 
sie nicht nachträglich entstanden sind. 

Für die Kündigung haben Mieter und Ver-
mieter bestimmte Fristen einzuhalten. Ein 
Mietverhältnis kann grundsätzlich spätes-
tens am 3. Werktag eines Monats für den 
Ablauf des übernächsten Monats gekün-
digt werden; die Kündigungsfrist beträgt 
also fast 3 Monate. Dabei muss die Kündi-
gungserklärung an diesem Tag dem Mieter 
bzw. dem Vermieter zugehen; das bloße 
Abschicken der Kündigungserklärung ge-
nügt nicht. Wenn der Mieter 5 Jahre in der 
Wohnung gewohnt hat, verlängert sich die 
Frist für den Vermieter um 3 Monate, bei 
einer Mietzeit von mehr als 8 Jahren um  
6 Monate. Für möblierten Wohnraum, der 
Teil der vom Vermieter selbst bewohnten 
Wohnung und nicht einer Familie zum dau-
ernden Gebrauch überlassen ist, gelte kür-
zere Kündigungsfristen. 

Es steht den Mietvertragsparteien frei, 
längere Kündigungsfristen als die gesetz-
lich festgelegten für den Vermieter zu ver-
einbaren. Kürzere Fristen können zum 
Nachteil des Mieters nur bei Wohnraum 

vereinbart werden, der zu vorübergehen-
dem Gebrauch überlassen ist. Allerdings 
können sich aus Mietverträgen, die vor 
dem 01.09.2001 abgeschlossen wurden, 
längere Kündigungsfristen zum Nachteil 
des Mieters ergeben. 

Während der Mieter für die Kündigung nur 
die Kündigungsfristen beachten muss, 
kann der Vermieter dem Mieter nur dann 
wirksam kündigen, wenn er ein berechtig-
tes Interesse an der Beendigung des Miet-
verhältnisses hat. Ein solches liegt vor al-
lem vor, wenn 

→  der Mieter seine vertraglichen Ver-
pflichtungen schuldhaft nicht unerheb-
lich verletzt hat;

→  der Vermieter die Räume als Wohnung 
für sich, seine Familienangehörigen oder 
Angehörige seines Haushalts benötigt 
(Eigenbedarf). Besondere Regelungen 
gelten für eine Mietwohnung, die nach 
der Überlassung an den Mieter in eine 
Eigentumswohnung umgewandelt und 
anschließend veräußert worden ist  
(→ Mietwohnungen, Umwandlung in 
Eigentumswohnungen); 

→  der Vermieter durch die Fortsetzung 
des Mietverhältnisses an einer ange-
messenen wirtschaftlichen Verwertung 
des Grundstücks gehindert und dadurch 
erhebliche Nachteile erleiden würde. 
Dabei bleibt allerdings die Möglichkeit, 
im Falle einer anderweitigen Vermie-
tung als Wohnraum eine höhere Miete 
zu erzielen, außer Betracht. Ferner gel-
ten auch hier besondere Regelungen für 
Mietwohnungen, die in Eigentumswoh-
nungen umgewandelt und anschließend 
veräußert worden sind (→ Mietwoh-
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nungen, Umwandlung in Eigentums-
wohnungen). 

Daneben können auch andere, besonders 
gewichtige Gründe ein berechtigtes Inter-
esse des Vermieters an der Kündigung be-
gründen. Die Kündigung eines Mietverhält-
nisses über Wohnraum zum Zwecke der 
Mieterhöhung ist jedoch stets unzulässig. 

Der Vermieter braucht für die Kündigung 
kein berechtigtes Interesse nachzuweisen, 

→  bei Wohnraum, der nur zu vorüberge-
hendem Gebrauch vermietet ist;

→  bei möbliertem Wohnraum in der vom 
Vermieter selbst bewohnten Wohnung, 
wenn dieser nicht zum dauernden 
 Gebrauch für eine Familie oder für Per-
sonen überlassen ist, mit denen der 
 Mie ter einen auf Dauer angelegten 
 gemeinsamen Haushalt führt; 

→  bei Wohnraum in Studenten- und Ju-
gendwohnheimen und

→  bei Zwischenmiete durch eine juristi-
sche Person des öffentlichen Rechts 
oder einen anerkannten privaten Träger 
der Wohlfahrtspflege, die die Wohnung 
an Personen mit dringenden Wohnungs-
bedarf überlassen, wenn sie den Mieter 
auf die Zweckbestimmung und den ein-
geschränkten Kündigungsschutz hinge-
wiesen hat. 

Ein eingeschränkter Kündigungsschutz be-
steht bei vom Vermieter selbst bewohnten 
Gebäuden mit nicht mehr als 2 Wohnun-
gen oder bei möbliertem Wohnraum, der 
an eine Familie oder an Personen überlas-
sen ist, mit denen der Mieter einen auf 
Dauer angelegten gemeinsamen Haushalt 

führt, sowie bei Leerzimmern in der vom 
Vermieter selbst bewohnten Wohnung. 
Auch in diesen Fällen muss der Vermieter 
kein berechtigtes Interesse an der Kündi-
gung nachweisen. Die Kündigungsfrist ver-
längert sich jedoch gegenüber den norma-
len Fristen um 3 Monate. 

§§ 549, 568, 573, 573a, 573c, 574 bis 574c 
Bürgerliches Gesetzbuch; Artikel 229 § 3 des 
Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetz-
buch

Fristlose Kündigung

Neben der so genannten ordentlichen 
Kündigung können Mieter und Vermieter 
das Mietverhältnis unter gewissen Voraus-
setzungen außerordentlich fristlos, d. h. 
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist, 
kündigen. Auch die fristlose Kündigung 
 bedarf immer der Schriftform. Im Kündi-
gungsschreiben ist der Kündigungsgrund 
anzugeben. 

Vermieter und Mieter können fristlos kün-
digen, wenn ein Vertragsteil schuldhaft in 
solchem Maß seine Verpflichtungen ver-
letzt, dass dem anderen Teil die Fortset-
zung des Mietverhältnisses nicht zugemu-
tet werden kann. Der Mieter kann 
insbesondere dann fristlos kündigen, wenn 
ihm der vertragsgemäße Gebrauch der 
Wohnung ganz oder teilweise nicht recht-
zeitig gewährt oder wieder entzogen wird 
oder wenn die Wohnung so beschaffen ist, 
dass die Benutzung mit einer erheblichen 
Gesundheitsgefährdung verbunden ist. 
Der Vermieter kann fristlos kündigen, 
wenn der Mieter die Wohnung durch Ver-
nachlässigung der ihm obliegenden Sorg-
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falt erheblich gefährdet oder sie unbefugt 
einem Dritten überlässt und dadurch die 
Rechte des Vermieters erheblich verletzt 
oder wenn er mit der Zahlung der Miete 
erheblich in Verzug ist (Verweis auf die So-
zial-Fibel; Ein Lexikon über soziale Hilfen, 
Leistungen und Rechte z. B. Verzug mit der 
Mietzahlung für 2 aufeinander folgende 
Termine mit insgesamt mehr als einer Mo-
natsmiete) oder wenn er mit der Zahlung 
der Kaution in Höhe von 2 Monatsmieten 
in Verzug ist. Diese Kündigung wegen Zah-
lungsverzugs wird jedoch unwirksam, 
wenn bis spätestens 2 Monate nach Erhe-
bung der Räumungsklage sämtliche Miet- 
und Kautionsrückstände bezahlt werden 
oder sich eine öffentliche Stelle (z. B. Sozi-
alhilfebehörde) zur Zahlung verpflichtet. 
Falls dem Mieter in den nächsten 2 Jahren 
wegen erneuter erheblicher Zahlungsrück-
stände wieder fristlos gekündigt wird, be-
steht diese Möglichkeit allerdings nicht 
mehr. Daneben kann die fortdauernde un-
pünktliche Mietzahlung zumindest nach 
entsprechender Abmahnung allgemein ei-
nen wichtigen Grund zur außerordentli-
chen fristlosen Kündigung darstellen, in 
weniger schwerwiegenden Fällen kommt 
u. U. auch eine ordentliche Kündigung in 
Betracht. 

Eine Vereinbarung, nach welcher der Ver-
mieter zur Kündigung ohne Einhaltung ei-
ner Kündigungsfrist aus anderen als den 
im Gesetz genannten Gründen berechtigt 
sein soll, ist unwirksam. 

Bei einer wirksamen fristlosen Kündigung 
des Vermieters kann der Mieter keine 
Fortsetzung des Mietverhältnisses nach 
der Sozialklausel verlangen. 

§§ 543, 569 Bürgerliches Gesetzbuch 

Sozialklausel

Hat der Vermieter das Mietverhältnis 
wirksam ordentlich gekündigt, kann der 
Mieter der Kündigung widersprechen und 
die Fortsetzung des Mietverhältnisses ver-
langen, wenn die Beendigung für ihn, seine 
Familie oder einen anderen Angehörigen 
seines Haushalts eine besondere Härte be-
deuten würde, die auch bei der Würdigung 
der berechtigten Interessen des Vermie-
ters nicht zu rechtfertigen ist (sog. Sozial-
klausel). Eine besondere Härte liegt z. B. 
vor, wenn angemessener Ersatzwohnraum 
zu zumutbaren Bedingungen nicht be-
schafft werden kann. Andere Gründe kön-
nen z. B. hohes Alter oder schwere Krank-
heit sein; maßgebend sind jeweils die 
Umstände des Einzelfalls. 

Der Mieter muss den Widerspruch schrift-
lich erklären. Das Widerspruchsschreiben 
muss spätestens 2 Monate vor der Beendi-
gung des Mietverhältnisses dem Vermie-
ter zugegangen sein. Hat der Vermieter al-
lerdings im Kündigungsschreiben nicht auf 
die Möglichkeit des Widerspruchs sowie 
auf dessen Form und Frist hingewiesen, so 
kann der Mieter den Widerspruch auch 
noch später – bis zum ersten Termin eines 
Räumungsrechtsstreits – erheben. Auf 
Verlangen des Vermieters soll der Mieter 
unverzüglich über die Gründe seines Wi-
derspruchs Auskunft geben. Ist die Beru-
fung des Mieters auf die Sozialklausel be-
rechtigt, so kann er die Fortsetzung des 
Mietverhältnisses für eine angemessene 
Zeit, u. U. auch auf unbestimmte Zeit ver-
langen. Sind dem Vermieter die bisherigen 
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Vertragsbedingungen nicht mehr zumut-
bar, kommt auch eine Fortsetzung des 
Mietverhältnisses unter Änderung der 
Vertragsbedingungen in Betracht (Beispiel: 
Die bisher vereinbarte Miete liegt erheb-
lich unter der ortsüblichen Vergleichsmiete). 
Können sich die Vertragsparteien über die 
Fortsetzung des Mietverhältnisses oder 
die Vertragsbedingungen nicht einigen, 
muss darüber durch Gerichtsurteil ent-
schieden werden. 

Unter bestimmten Voraussetzungen ist die 
wiederholte Verlängerung der Mietdauer 
möglich. Auch bei befristeten Mietverhält-
nissen ist die Berufung auf die Sozialklau-
sel möglich. 

Kein Widerspruchsrecht besteht z. B. für 
Wohnraum, der zu nur vorübergehendem 
Gebrauch vermietet ist oder für möblier-
ten Wohnraum innerhalb der vom Vermie-
ter selbst bewohnten Wohnung, wenn er 
nicht zu dauerndem Gebrauch für eine Fa-
milie oder mit Personen überlassen ist, mit 
denen der Mieter einen auf Dauer ange-
legten gemeinsamen Haushalt führt. Auf 
die Sozialklausel kann sich der Mieter auch 
nicht berufen, wenn er selbst gekündigt 
hat oder wenn der Vermieter zur fristlosen 
Kündigung berechtigt ist. 

§§ 549, 574 bis 574c Bürgerliches Gesetzbuch

Mietverhältnisse auf bestimmte Zeit

Mietverhältnisse über Wohnraum werden 
entweder auf unbestimmte Zeit oder für 
einen bestimmten Zeitraum (z. B. für 5 Jah-
re) abgeschlossen. 

Mietverträge, die auf eine bestimmte Zeit 
abgeschlossen sind, enden automatisch 
mit Zeitablauf. Der Mieter kann jedoch 
frühestens 4 Monate vor der Beendigung 
des Mietverhältnisses verlangen, dass der 
Vermieter ihm binnen eines Monats mit-
teilt, ob der Befristungsgrund noch be-
steht. Erfolgt die Mitteilung später, so 
kann der Mieter eine Verlängerung des 
Mietverhältnisses um den Zeitraum der 
Verspätung verlangen. 

Dieser sog. Zeitmietvertrag setzt voraus, 
dass 

→  der Vermieter nach Ablauf der Mietzeit 
die Räume für sich, seine Familienange-
hörigen oder Angehörige seines Haus-
halts nutzen will, oder die Räume besei-
tigen oder so durchgreifend verändern 
oder instand setzen will, dass das Miet-
verhältnis nicht fortgesetzt werden 
kann oder die Räume an einen zur 
Dienstleistung Verpflichteten (z. B. ei-
nen Arbeitnehmer des Vermieters) 
 vermieten will und 

→  der Vermieter dem Mieter diese Nut-
zungsabsicht schon bei Abschluss des 
Mietvertrags schriftlich mitgeteilt hat.

Verzögert sich die vom Vermieter beab-
sichtigte Verwendung, kann der Mieter 
ebenfalls eine Verlängerung des Mietver-
hältnisses um einen entsprechenden Zeit-
raum verlangen. 

Liegt ein solcher Zeitmietvertrag vor, kann 
sich der Mieter auch nicht auf die so ge-
nannte Sozialklausel berufen. Mit Ende der 
Mietzeit darf der Vermieter den Mieter 
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natürlich nicht auf die Straße setzen. Gibt 
der Mieter die Räume nicht freiwillig zu-
rück, muss der Vermieter Räumungsklage 
erheben. Im gerichtlichen Verfahren wird 
dann ggf. auch geprüft, ob ein Verlänge-
rungsanspruch des Mieters besteht. Hat 
das Räumungsbegehren dagegen Erfolg, 
so kann dem Mieter keine weitere Räu-
mungsfrist durch das Gericht bewilligt 
werden. In besonderen Ausnahmefällen ist 
jedoch sog. Vollstreckungsschutz möglich. 

Durch diese Regelung soll dem Woh-
nungsmarkt zusätzlicher Wohnraum zuge-
führt werden. Viele Vermieter lassen näm-
lich wegen der beabsichtigten künftigen 
Verwendung Wohnungen leer stehen, weil 
bei einer Fortsetzung des Mietverhältnis-
ses auf unbestimmte Zeit eine Räumung 
der Wohnung oft nur schwer zu erreichen 
ist. 

§ 575 Bürgerliches Gesetzbuch; §§ 721, 794a, 
765a Zivilprozessordnung

Räumungsschutz

Wird der Mieter zur Räumung der Woh-
nung verurteilt, kann das Gericht auf An-
trag oder von Amts wegen eine nach den 
Umständen angemessene Räumungsfrist 
gewähren, bei einem Zeitmietvertrag, der 
durch außerordentliche Kündigung endet, 
jedoch höchstens bis zum vertraglich be-
stimmten Zeitpunkt der Beendigung. 

Die Räumungsfrist kann auf Antrag verlän-
gert werden, darf jedoch insgesamt nicht 
mehr als ein Jahr betragen. Auch wenn 
sich der Mieter in einem gerichtlichen Ver-
gleich zur Räumung der Wohnung ver-

pflichtet hat, kann auf Antrag eine ange-
messene Räumungsfrist zugebilligt 
werden. 

§§ 721, 794a Zivilprozessordnung

Sonstige Hilfen für Mieter

Mietzuschuss für Wohngeldberechtigte 

→ Wohngeld; Übernahme der Miete  
durch die 
→ Grundsicherung für Arbeitsuchende, 
→ Sozialhilfe oder → Kriegsopferfürsorge 
→ Lebensunterhalt, Hilfe zum

  Z  → Beratungshilfe, Mieter- bzw. Ver-
mietervereinigungen, für die Kostenmiete 
Landratsämter und kreisfreie Städte, Gro-
ße Kreisstädte 

Mietwohnungen, Umwandlung 
in Eigentumswohnungen

Werden Wohnräume nach Überlassung an 
den Mieter in eine Eigentumswohnung 
umgewandelt und an einen Dritten veräu-
ßert, gilt, sofern der Mieter nicht sein ge-
setzliches Vorkaufsrecht ausübt, Folgen-
des: 

Der Erwerber kann wegen Eigenbedarf 
oder anderweitiger angemessener Ver-
wertung erst nach Ablauf einer Kündi-
gungssperrfrist von 3 Jahren seit seiner 
Eintragung im Grundbuch kündigen. 

In bestimmten Gebieten mit erhöhtem 
Wohnungsbedarf, welche durch Rechts-
verordnung der Staatsregierung festgelegt 
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sind, beträgt diese Sperrfrist für eine Kün-
digung wegen Eigenbedarfs oder auch 
 wegen (anderweitiger) angemessener 
wirtschaftlicher Verwertung der Wohnung 
10 Jahre. 

Derzeit gelten die Regelungen zur Verlän-
gerung der Kündigungssperrfrist nach der 
Mieterschutzverordnung in 133 bayeri-
schen Kommunen. 

Die Sperrfrist für die Kündigung durch den 
Vermieter greift des Weiteren bei jedem 
Erwerb von vermietetem Wohnraum 
durch eine Personengesellschaft oder eine 
Erwerbermehrheit, auch wenn eine Um-
wandlung in Eigentumswohnungen noch 
nicht stattgefunden hat. Dies gilt nicht, 
wenn es sich um einen Erwerb durch Fami-
lien- und Haushaltsgemeinschaften han-
delt. Eine Umgehung des Mieterschutzes 
durch das sog. „Münchner Modell“ wird 
damit unterbunden. 

In jedem Fall kann der Mieter der Kündi-
gung widersprechen und von Vermieter 
die Fortsetzung des Mietverhältnisses ver-
langen, wenn die vertragsmäßige Beendi-
gung des Mietverhältnisses für den Mie-
ter, seine Familie oder einen anderen 
Angehörigen seines Haushalts eine nicht 
zu rechtfertigende Härte bedeuten würde. 

Für Sozialmietwohnungen gilt darüber 
 hinaus, dass Eigenbedarfskündigungen so 
lange ausgeschlossen sind, wie die Woh-
nungen den aufgrund der Förderung be-
gründeten, – bei einer Veräußerung der 
Wohnungen gegen den neuen Eigentümer 
wirkenden – Belegungs- oder Mietbindun-
gen unterliegen. 

Seit 1. März 2014 müssen in Bayern Eigen-
tümer, deren Mietshäuser in Gebieten von 
sogenannten Milieuschutzsatzungen lie-
gen (z. B. in München, Erding und Erlan-
gen) für die Umwandlung von Mietwoh-
nungen in Eigentumswohnungen eine 
gesonderte Genehmigung der Gemeinde 
einholen. Vor der Entscheidung über den 
Genehmigungsantrag hat die Gemeinde 
die Mieter zu hören. 

§§ 577, 577a, 574 bis 574c Bürgerliches Gesetz-
buch, § 1 Mieterschutzverordnung (MiSchuV), 
Artikel 6 Absatz 3 Satz 3 Bayerisches Woh-
nungsbindungsgesetz, Artikel 16 Absatz 5 Baye-
risches Wohnraumförderungsgesetz, § 5 der Ver-
ordnung zur Durchführung des Wohnungsrechts 
und Besonderen Städtebaurechts (DVWoR) 

 Z  In der Regel Landratsämter; kreisfreie 
Städte und Große Kreisstädte 

Mietzuschuss

→ Wohngeld 

Migranten

→ Integration von Zuwanderern 

Militärdienstzeiten

→ Ersatzzeiten 

Minderjährige

→ Erziehungshilfen und Unterstützungs-
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leistungen für Eltern sowie für Kinder und 
Jugendliche (Hilfe zur Erziehung) 
→ Vormundschaft für Minderjährige 

Mindestlohn, gesetzlicher

Mit dem Gesetz zur Stärkung der Tarifau-
tonomie (Tarifautonomiestärkungsgesetz) vom 
11. August 2014 wurde zum 1. Januar 
2015 ein flächendeckender gesetzlicher 
Mindestlohn von 8,50 € brutto je Zeit-
stunde für das ganze Bundesgebiet einge-
führt (Artikel 1: Gesetz zur Regelung eines all-
gemeinen Mindestlohns – MiLOG). Seit 1. Janu-
ar 2017 beträgt der Mindestlohn 8,84 € 
brutto je Zeitstunde (s. unten). 

Ausnahmen bestehen u. a.  für Auszubil-
dende, Ehrenamtliche Tätigkeiten, Orien-
tierungspraktika, verpflichtende Praktika 
im Rahmen einer Schul-, Ausbildungs- und 
Studienordnung, Jugendliche bis 18 Jahre 
ohne abgeschlossene Ausbildung sowie 
für Langzeitarbeitslose für die ersten  
6 Monate der Beschäftigung. Die Ausnah-
meregelung für Zeitungszusteller/innen 
endete zum 31.12.2017. 

Abweichungen waren in einer Übergangs-
zeit für maximal drei Jahre bis 31. Dezem-
ber 2017 durch bundesweite → Tarifver-
träge repräsentativer Tarifpartner auf 
Branchenebene möglich, wenn sie als Min-
destentgeltsätze nach den Regeln des  
→ Arbeitnehmer-Entsendegesetzes (AE-
ntG) erstreckt oder als Lohnuntergrenze 
nach dem Arbeitnehmerüberlassungsge-
setz (AÜG) festgelegt wurden. Ab 1. Janu-
ar 2017 mussten abweichende Regelun-
gen mindestens ein Entgelt von brutto 

8,50 €/Std. vorsehen. Seit 1. Januar 2018 
gilt das bundesweite gesetzliche Mindest-
lohnniveau  uneingeschränkt. 

Die Höhe des Mindestlohns wird regelmä-
ßig von einer paritätisch besetzten und un-
abhängigen Kommission der Tarifpartner 
überprüft und gegebenenfalls angepasst. 
Die Mindestlohnkommission besteht aus 
einer/einem Vorsitzenden, sechs stimm-
berechtigten Mitgliedern und zwei bera-
tenden Mitgliedern aus Kreisen der Wis-
senschaft (ohne Stimmrecht). Die stimm-
berechtigten Mitglieder der  Kom mission 
werden durch die Bundesregierung auf 
Vorschlag der Spitzenorganisationen der 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer berufen. 
Die erstmalige Anpassung (Erhöhung auf 
8,84 € brutto je Zeitstunde) erfolgte mit 
Wirkung zum 1. Januar 2017. Im Juni 2018 
hat die Mindestlohnkommission turnusge-
mäß zum zweiten Mal eine Erhöhung des 
Mindestlohns vorgeschlagen: Der Min-
destlohn beträgt demnach ab 01.01.2019 
9,19 € und ab 01.01.2020 9,35 €.

Mindestlohngesetz, Tarifautonomiestärkungsge-
setz, Arbeitnehmerentsendegesetz, Arbeitneh_
merüberlassungsgesetz

 Z  Finanzkontrolle Schwarzarbeit der 
Bundeszollverwaltung (Einhaltung)

www.der-mindestlohn-wirkt.de

https://www.bmas.de/DE/Themen/Arbeitsrecht/Mindestlohn/mindestlohn.html
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Mindeststundenentgelt

→ Arbeitnehmerüberlassung (Leiharbeit/
Zeitarbeit)

Minijob

→ Geringfügige Beschäftigung (sog. Mini-
job) 

Mitbestimmung und Mitwirkung 
im Betrieb und Unternehmen

Innerhalb des einzelnen Betriebes haben 
Arbeitnehmer nach dem Betriebsverfas-
sungsgesetz (→ Betriebsverfassung) eige-
ne Rechte sowie über den Betriebsrat Mit-
bestimmungs- und Mitwirkungsrechte in 
sozialen, personellen und wirtschaftlichen 
Angelegenheiten. Rechte des Personalrats 
→ Personalvertretung 

Im Unternehmensbereich wird die Mitbe-
stimmung durch die Aufnahme von Arbeit-
nehmervertretern in den Aufsichtsrat und 
in das zur gesetzlichen Vertretung berufe-
ne Organ von großen Kapitalgesellschaf-
ten verwirklicht. In Unternehmen mit 
mehr als 2.000 Arbeitnehmern muss der 
Aufsichtsrat zur Hälfte aus Arbeitnehmern 
bestehen. In den Unternehmen der Mon-
tanindustrie (Bergbau, Eisen und Stahl er-
zeugende Industrie) mit in der Regel mehr 
als 1.000 Arbeitnehmern ist ebenfalls eine 
paritätische Besetzung des Aufsichtsrats 
vorgeschrieben, zusätzlich jedoch ein neu-
trales Mitglied. 

Mitbestimmungsgesetz; Montan-Mitbestim-
mungsgesetz

In Kapitalgesellschaften, mit mehr als 500 
Arbeitnehmern, die weder unter das Mit-
bestimmungsgesetz noch unter das Mon-
tan-Mitbestimmungsgesetz fallen, muss 
der Aufsichtsrat in der Regel zu einem 
Drittel aus Vertretern der Arbeitnehmer 
bestehen. 

Drittelbeteiligungsgesetz

 Z  Arbeitgeber; Gewerkschaften 

www.bmas.de/DE/Service/ Publikationen/
a741-mitbestimmung-ein-gutes- 
unternehmen.html

Mütterberatung

Bei besonderem Bedarf bietet der Öffent-
liche Gesundheitsdienst Müttern mit 
Säuglingen und Kleinkindern kostenlose 
Beratung an. Die Beratung umfasst neben 
einer Untersuchung und Beurteilung des 
Entwicklungszustandes des Säuglings- und 
Kleinkindes auch Information hinsichtlich 
Impfschutz,  Ernährung und Gesundheits-
pflege. Der Öffentliche Gesundheitsdienst 
berät über Personen, Einrichtungen und 
Stellen, die vorsorgende, begleitende und 
nachsorgende Hilfen anbieten und gewäh-
ren können. Der Anspruch auf Leistungen 
der → Gesundheitsvorsorge der gesetzli-
chen → Krankenversicherung bleibt unbe-
rührt. 

 Z  Landratsämter; kreisfreie Städte/ 
Gesundheitsverwaltungen; kommunale 
Gesundheitsverwaltungen 

https://www.bmas.de/DE/Service/Medien/Publikationen/a741-mitbestimmung-ein-gutes-unternehmen.html
https://www.bmas.de/DE/Service/Medien/Publikationen/a741-mitbestimmung-ein-gutes-unternehmen.html
https://www.bmas.de/DE/Service/Medien/Publikationen/a741-mitbestimmung-ein-gutes-unternehmen.html
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Müttergenesung

Werdende Mütter, Mütter kinderreicher 
Familien und Mütter behinderter Kinder 
sowie Mütter mit erheblichen Krankheiten 
und Leiden können Erholungsmaßnahmen 
in Anspruch nehmen. 

Die gesetzlichen Krankenkassen überneh-
men die aus medizinischen Gründen erfor-
derlichen Leistungen für Vorsorge- bzw. 
Rehabilitationsmaßnahmen für Mütter 
und Väter in einer Einrichtung des Mütter-
genesungswerks oder einer gleichartigen 
Einrichtung (→ Kuren). Versicherte, die 
das 18. Lebensjahr vollendet haben, leis-
ten eine Zuzahlung in Höhe von 10 €/Tag. 
Die Zuzahlung wird im Rahmen der → Be-
lastungsgrenze berücksichtigt. 

Ein Anspruch kann z. B. auch im Rahmen 
der → Sozialhilfe oder der → Kriegsopfer-
fürsorge bestehen.

§§ 24, 41 Sozialgesetzbuch V

 Z  Gesetzliche Krankenkassen; Verbände 
der freien Wohlfahrtspflege; Deutsches 
Müttergenesungswerk; Sozialhilfeverwal-
tungen und Kriegsopferfürsorgestellen bei 
den Landratsämtern und kreisfreien Städ-
ten; Zentrum Bayern Familie und Soziales 

www.patientenportal.bayern.de

Mutterpass

→ Schwangerschaft, Hilfen bei 

Mütterrente

→ Kindererziehungszeiten 

Mutterschaftsgeld

Eine Frau, die Mitglied einer gesetzlichen 
→ Krankenkasse ist, die bei Arbeitsunfä-
higkeit Anspruch auf Krankengeld hat oder 
der wegen der sechswöchigen Schutzfrist 
vor und der mindestens acht- bzw. zwölf-
wöchigen Schutzfrist nach der Entbindung 
kein Arbeitsentgelt gezahlt wird, erhält 
Mutterschaftsgeld. Eine Frau, deren Ar-
beitsverhältnis unmittelbar vor Beginn der 
Schutzfrist endet, erhält Mutterschafts-
geld, wenn sie am letzten Tag des Arbeits-
verhältnisses Mitglied einer gesetzlichen 
Krankenkasse aufgrund einer Pflichtversi-
cherung oder einer → freiwilligen Versi-
cherung war. 

Eine Frau, die Mitglied einer gesetzlichen 
Krankenversicherung ist und bei Beginn 
der Schutzfrist vor der Entbindung in ei-
nem Arbeitsverhältnis steht oder in Heim-
arbeit beschäftigt ist oder deren Arbeits-
verhältnis während der Schwangerschaft 
zulässig aufgelöst wurde, wird als Mutter-
schaftsgeld das um die gesetzlichen Abzü-
ge verminderte durchschnittliche kalen-
dertägliche Arbeitsentgelt der letzten drei 
Kalendermonate vor Beginn der sechswö-
chigen Schutzfrist vor der Entbindung ge-
währt. Es beträgt höchstens 13 € je Kalen-
dertag. Übersteigt das durchschnittliche 
Arbeitsentgelt 13 € kalendertäglich, wird 
der übersteigende Betrag vom Arbeitge-
ber oder von der für die Zahlung des Mut-
terschaftsgeldes zuständigen Stelle ge-
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zahlt. Für eine Frau, deren Arbeitsverhält-
nis unmittelbar vor Beginn der Schutzfrist 
endet sowie für andere Mitglieder wird 
das Mutterschaftsgeld in Höhe des Kalen-
dergeldes gezahlt. Bezieher von Arbeitslo-
sengeld (→ Arbeitslosigkeit, Hilfen bei) 
oder Unterhaltsgeld im Rahmen der beruf-
lichen → Fortbildung und → Umschulung, 
erhalten Mutterschaftsgeld in Höhe des 
Arbeitslosen- bzw. Unterhaltsgeldes, das 
die Versicherte vor Beginn der Schutzfrist 
erhalten hat. 

Das Mutterschaftsgeld wird vor der Ent-
bindung für sechs Wochen, den Entbin-
dungstag und für die ersten acht Wochen, 
bei Mehrlingsgeburten, Frühgeburten so-
wie Geburt eines behinderten Kindes für 
die ersten 12 Wochen nach der Entbin-
dung von der Krankenkasse der Frau be-
zahlt. Bei Geburten nach dem mutmaßli-
chen Entbindungstag verlängert sich die 
Bezugsdauer vor der Geburt entspre-
chend. Bei Frühgeburten und sonstigen 
vorzeitigen Entbindungen verlängert sich 
die Bezugsdauer um den Zeitraum, der vor 
der Geburt nicht in Anspruch genommen 
werden konnte. Im Falle eines behinderten 
Kindes gilt diese jedoch nur, wenn die Frau 
die Verlängerung bei ihrer → Krankenkas-
se beantragt.  Das Mutterschaftsgeld ruht, 
wenn und soweit beitragspflichtiges Ar-
beitsentgelt oder Arbeitseinkommen ge-
zahlt wird. 

Eine Frau, die nicht Mitglied einer gesetzli-
chen → Krankenkasse ist, erhält unter den 
gleichen Voraussetzungen Mutterschafts-
geld vom Bundesversicherungsamt, höchs-
tens jedoch insgesamt 210 €. Dies gilt 
auch für Frauen, die wegen → geringfügi-

ger Beschäftigung nur im Rahmen einer → 
Familienversicherung mitversichert sind. 
Diese Frauen erhalten aber ebenso den 
Arbeitgeberzuschuss in Höhe des Unter-
schiedsbetrags zwischen 13 € und ihrem 
durchschnittlichen kalendertäglichen Net-
toeinkommen. Weitere Informationen ent-
hält das Internetangebot der Mutter-
schaftsgeldstelle des Bundesversiche-
rungsamtes (www.mutterschaftsgeld.de). 

→ Landeserziehungsgeld, → Elterngeld

§ 24i Sozialgesetzbuch V, § 14 Zweites Gesetz 
über die Krankenversicherung der Landwirte,  
§§ 19, 20 Mutterschutzgesetz 

  Z  Gesetzliche Krankenkassen; Bundes-
versicherungsamt; Arbeitgeber 

www.mutterschaftsgeld.de  
www.patientenportal.bayern.de

Mutterschaftshilfe

→ Schwangerschaft und Mutterschaft, 
Leistungen bei 

Mutterschutz

Schwangere und stillende Frauen sollen im 
Rahmen des Mutterschutzgesetzes vor 
Gefahren am Arbeitsplatz bewahrt wer-
den, die Mutter oder Kind schädigen kön-
nen. Das Mutterschutzgesetz ist anwend-
bar, wenn ein Beschäftigungsverhältnis 
besteht oder die Frauen bestimmten Per-
sonengruppen angehören, z. B. in Heimar-
beit Beschäftigte (→ Heimarbeiter) gege-
ben ist. 

www.mutterschaftsgeld.de
www.patientenportal.bayern.de
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Der Mutterschutz umfasst vor allem be-
triebliche Beschäftigungsverbote vor und 
nach der Entbindung. 

So dürfen schwangere Frauen nicht be-
schäftigt werden, soweit nach ärztlichem 
Zeugnis Leben oder Gesundheit von Mut-
ter oder Kind bei Fortdauer der Beschäfti-
gung gefährdet sind. Sie dürfen in den letz-
ten sechs Wochen vor der Entbindung 
nicht beschäftigt werden, es sei denn, dass 
sie sich ausdrücklich hierzu bereit erklären. 
Der Arbeitgeber darf schwangeren Frauen 
keine Tätigkeit ausüben lassen, bei denen 
sie schwer körperlich arbeiten (z. B. regel-
mäßiges Heben und Tragen von Lasten 
mit mehr als fünf Kilogramm Gewicht) 
oder → Akkordarbeit verrichten müssen. 
Schwangere und stillende Frauen dürfen 
der Arbeitgeber keine Tätigkeiten ausüben 
lassen und Arbeitsbedingungen aussetzen, 
bei denen sie einer unverantwortbaren 
Gefährdung durch Gefahr- oder Biostoffe 
ausgesetzt sind. 

Auch für die Zeit nach der Entbindung be-
stehen gewisse betriebliche Beschäfti-
gungsverbote. So darf z. B. eine Wöchnerin 
bis zum Ablauf von 8 Wochen nach der 
Entbindung nicht beschäftigt werden 
(Schutzfrist nach der Entbindung). Bei 
Früh- oder Mehrlingsgeburten darf die 
Mutter bis zum Ablauf von 12  Wochen 
nicht beschäftigt werden. Derselbe Zeit-
raum gilt in Fällen, in denen vor Ablauf von 
acht Wochen nach der Entbindung bei 
dem Kind eine Behinderung im Sinne von   
§ 2 Absatz 1 Satz 1 Sozialgesetzbuch IX ärzt-
lich festgestellt und eine Verlängerung der 
Schutzfrist von der Mutter bei ihrer → 
Krankenkasse beantragt wird. Die Schutz-

frist nach der Geburt verlängert sich bei 
Frühgeburten und sonstigen vorzeitigen 
Entbindungen zusätzlich um den Zeitraum, 
der von der Schutzfrist vor der Geburt 
nicht in Anspruch genommen werden 
konnte. 

Außerdem ist Freizeit zur Durchführung 
der Untersuchungen im Rahmen der  
→ Mutterschaftshilfe zu gewähren. Durch 
die Beschäftigungsverbote und Freizeitge-
währung darf ein Entgeltausfall nicht ein-
treten. 

Auch die Lage und Dauer der Arbeitszeit 
ist eingeschränkt. So dürfen diese Frauen 
in der Regel nicht zur Nachtzeit zwischen 
20 und 6 Uhr, nicht an Sonn- und Feierta-
gen (→ Feiertagsarbeit) sowie grundsätz-
lich nicht über achteinhalb Stunden täglich 
beschäftigt werden. 

Kehrt eine schwangere oder stillende Frau 
nach dem Ende des Beschäftigungsver-
bots in den Betrieb zurück, hat sie das 
Recht, entsprechend den vertraglich ver-
einbarten Bedingungen beschäftigt zu 
werden. 

Es bestehen auch finanzielle Ansprüche. In 
Betracht kommen die → Entgeltfortzah-
lung bei Beschäftigungsverboten, die Ge-
währung von → Mutterschaftsgeld und  
→ Mutterschaftshilfe. 

Im Rahmen des Kündigungsschutzes darf 
einer Frau während der Schwangerschaft, 
bis zum Ablauf von vier Monaten nach ei-
ner Fehlgeburt nach der zwölften Schwan-
gerschaftswoche und bis zum Ablauf von 
vier Monaten nach der Entbindung nicht 
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gekündigt werden. Voraussetzung ist, dass 
dem Arbeitgeber zur Zeit der Kündigung 
die Schwangerschaft, die Fehlgeburt nach 
der zwölften Schwangerschaftswoche 
oder die Entbindung bekannt ist, oder 
wenn sie ihm innerhalb von zwei Wochen 
nach Zugang der Kündigung mitgeteilt 
wird. Das Überschreiten dieser Frist ist un-
schädlich, wenn es auf einem von der Frau 
nicht zu vertretenden Grund beruht und 
die Mitteilung unverzüglich nachgeholt 
wird. Dieser besondere Kündigungsschutz 
gilt auch für eine im Familienhaushalt be-
schäftigte Arbeitnehmerin. 

In besonderen Fällen, die nicht mit dem 
Zustand der Frau in der Schwangerschaft, 
nach einer Fehlgeburt nach der zwölften 
Schwangerschaftswoche oder nach der 
Entbindung im Zusammenhang stehen, 
kann die Aufsichtsbehörde die Kündigung 
ausnahmsweise für zulässig erklären. 

Das Mutterschutzgesetz verpflichtet den 
Arbeitgeber, eine Beurteilung der Arbeits-
bedingungen vorzunehmen und alle Be-
schäftigten über die Ergebnisse der Beur-
teilung sowie die notwendigen 
Schutzmaßnahmen zu informieren. 

Wird → Elternzeit in Anspruch genom-
men, darf der Arbeitgeber das Arbeitsver-
hältnis während der Elternzeit nicht kün-
digen.

Die Mutter kann unter Einhaltung einer 
Kündigungsfrist von drei Monaten zum 
Ende ihrer Elternzeit kündigen, soweit für 
sie nicht eine kürzere gesetzliche oder ver-
einbarte Kündigungsfrist (→ Kündigungs-
schutz) gilt. 

Die Zeit der Mutterschutzfrist wird als → 
Anrechnungszeit in der → Rentenversiche-
rung berücksichtigt, wenn die Schwanger-
schaft eine versicherungspflichtige Be-
schäftigung unterbrochen hat. Liegt die 
Mutterschutzfrist zwischen dem vollende-
ten 17. und dem vollendeten 25. Lebens-
jahr der Mutter, so wird sie auch ohne Un-
terbrechung einer versicherungspflichtigen 
Beschäftigung als → Anrechnungszeit be-
rücksichtigt (Sozialgesetzbuch VI) 

§ 58 Absatz 2 Sozialgesetzbuch VI, §§ 1 – 22 
Mutterschutzgesetz 

 Z  Arbeitgeber; Gewerkschaften; Gewer-
beaufsichtsämter (→ Gewerbeaufsicht) 

Mutter und Kind, Hilfen für

→ Gemeinsame Wohnformen für Mütter/
Väter und Kinder 
Mütter, aber auch Väter, die allein für ein 
Kind unter 6 Jahren zu sorgen haben, kön-
nen gemeinsam mit dem Kind betreut 
werden, wenn und solange sie aufgrund ih-
rer Persönlichkeitsentwicklung Unterstüt-
zung bei der Pflege und Erziehung des Kin-
des benötigen. Eine schwangere Frau kann 
auch vor der Geburt des Kindes in dieser 
Wohnform betreut werden. Es soll darauf 
hingewirkt werden, dass die Mutter oder 
der Vater eine schulische und berufliche 
Ausbildung beginnt oder fortführt bzw. 
eine Berufstätigkeit aufnimmt. 

§ 19 Sozialgesetzbuch VIII

 Z  Jugendämter bei den Landratsämtern 
und kreisfreien Städten 



mütterzentren

309

→ Krankengeld und Arbeitsbefreiung bei 
Pflege eines kranken Kindes 
In der gesetzlichen → Krankenversiche-
rung versicherte Arbeitnehmer haben An-
spruch auf Krankengeld, wenn nach ärztli-
chem Zeugnis die Beaufsichtigung und 
Pflege eines erkrankten und versicherten 
Kindes (eigene Mitgliedschaft oder → Fa-
milienversicherung in der gesetzlichen 
Krankenversicherung) erforderlich ist, eine 
andere im Haushalt lebende Person diese 
Aufgabe nicht übernehmen kann und das 
Kind noch nicht 12 Jahre alt oder behin-
dert und auf Hilfe angewiesen ist. Der An-
spruch besteht für jedes Kind längstens  
10 Arbeitstage (alleinerziehende Versi-
cherte 20 Arbeitstage) pro Kalenderjahr. 
In jedem Kalenderjahr können aber je 
 versichertem Elternteil nicht mehr als  
25 Arbeitstage (Alleinerziehende maximal  
50 Arbeitstage) beansprucht werden. 

Während der Zeit des Krankengeldan-
spruchs hat der Arbeitnehmer Anspruch 
auf unbezahlte Freistellung von der Ar-
beitsleistung gegenüber dem Arbeitgeber, 
sofern nicht aus dem gleichen Grund an-
derweitig eine bezahlte Freistellung ge-
währt wird (arbeitsrechtlichen Anspruch 
bei → Arbeitsbefreiung). Der Freistel-
lungsanspruch kann nicht vertraglich aus-
geschlossen oder beschränkt werden. 

§ 45 Sozialgesetzbuch V

 Z  Arbeitgeber; Gewerkschaften; gesetz-
liche Krankenkassen 

www.patientenportal.bayern.de

→ Hilfen für Alleinerziehende 
→ Allein erziehende Eltern
→ Mehrgenerationenhäuser

Mütterzentren

In den am Gedanken der Selbsthilfe orien-
tierten Mütterzentren finden Mütter und 
Väter Treffpunkte, die Begegnung, Gesprä-
che und Erfahrungsaustausch ermögli-
chen. Neben offenen Treffs  bieten sie 
auch stundenweise Kinderbetreuung, ins-
besondere für Kleinkinder, an. Je nach Be-
darfslagen bestehen vielfältige Informa-
tions- und Dienstleistungsangebote, die 
von Müttern für Mütter oder von Vätern 
für Väter initiiert werden. Hierzu zählen 
z. B. Babysittern-Dienste, Anbahnung von 
Nachbarschaftshilfe, Second-hand-Bazare, 
und vieles mehr. Daneben informieren sie 
über regionale Angebote der → Eltern- 
und Familienbildung. 

 Z  Mütterzentrums-Initiativen; Deut-
sches Jugendinstitut; Jugendämter bei den 
Landratsämtern und kreisfreien Städten 

www.muetterzentren-in-bayern.de 

https://www.patientenportal.bayern.de/
https://www.muetterzentren-in-bayern.de/
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Nachbarschaftshilfen

→ Bürgerschaftlich engagierte Nachbar-
schaftshilfen
→ Mehrgenerationenhäuser 
→ Soziale Dienste 

Nachbarschutz

Jedermann hat im Rahmen der Gesetze 
das Recht auf ungestörte Nutzung seines 
Eigentums, seiner Wohnung und seines 
Grundstücks. Wird der Grundstückseigen-
tümer in der Nutzung durch Immissionen 
von Nachbargrundstücken beeinträchtigt, 
räumen ihm die Vorschriften des Bürgerli-
chen Gesetzbuches einen Anspruch auf 
Unterlassung, auf Abhilfemaßnahmen 
oder auf Ausgleich in Geld ein. Unwesent-
liche Einwirkungen und Beeinträchtigun-
gen müssen aber hingenommen werden. 
Dies gilt auch für wesentliche Beeinträch-
tigungen, soweit sie durch die ortsübliche 
Nutzung anderer Grundstücke hervorge-
rufen werden und durch wirtschaftlich 
vertretbare Maßnahmen nicht verhindert 
werden können. Der beeinträchtigte 
Nachbar hat dann unter bestimmten Vor-
aussetzungen einen Anspruch auf Geld-
ausgleich. 

Eine Duldungspflicht des Eigentümers be-
steht im Übrigen auch aufgrund zahlrei-
cher öffentlich-rechtlicher Vorschriften.

Der zivilrechtliche Nachbarschutz kann 
vor den ordentlichen Gerichten geltend 
gemacht werden (z. B. durch Besitzstö-
rungsklage, Unterlassungsklage), wobei in 
bestimmten Fällen vor Klageerhebung der 

Versuch der außergerichtlichen Streit-
schlichtung erforderlich ist. 

§§ 862, 903, 906, 1004 Bürgerliches Gesetz-
buch, Art. 1 Nr. Bayerisches Schlichtungsgesetz

Dem Nachbarschutz dienen teilweise auch 
die öffentlich-rechtlichen Vorschriften des 
Ordnungs- und Polizeirechts, des Straßen- 
und Luftverkehrsrechts, des Bau- und 
 Gewerberechts und insbesondere des Im-
missionsschutzrechts. Danach können 
Maßnahmen getroffen werden, die Men-
schen, Tiere, Pflanzen und andere Sachen 
vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
schützen und dem Entstehen schädlicher 
Umwelteinwirkungen vorbeugen sollen. 
Anlagen, die aufgrund ihrer Beschaffenheit 
oder ihres Betriebes in besonderem Maße 
geeignet sind, schädliche Umwelteinwir-
kungen hervorzurufen, bedürfen einer be-
sonderen Genehmigung. Der öffentlich -
rechtliche Nachbarschutz kann vor den 
Verwaltungsgerichten geltend gemacht 
werden. 

 Z  Landratsämter und kreisfreie Städte 

Nachentrichtung von Beiträgen 
in der Rentenversicherung

Pflichtbeiträge können entrichtet werden, 
solange die Ansprüche auf sie noch nicht 
verjährt sind; sie verjähren grundsätzlich in 
4 Jahren, Ansprüche auf vorsätzlich vorent-
haltene Beiträge jedoch erst in 30 Jahren 
nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem sie 
fällig geworden sind (Sozialgesetzbuch IV).
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Freiwillige Beiträge können bis zum 31.03. 
des Jahres, das dem Jahr folgt, für das sie 
gelten sollen, wirksam entrichtet werden.

Sonderregelungen gelten für die Nachent-
richtung freiwilliger Beiträge für bestimm-
te Personengruppen, z. B. für Versicherte, 
die Zeiten einer schulischen Ausbildung 
nach dem 16. Lebensjahr zurückgelegt ha-
ben, die nicht in vollem Umfang als → An-
rechnungszeiten berücksichtigt werden 
können (auch unter → Studenten, Hilfen 
für), sowie für Versicherte, für die ein An-
spruch auf Entschädigung für Zeiten von 
Strafverfolgungsmaßnahmen nach dem 
Gesetz über die Entschädigung von Straf-
verfolgungsmaßnahmen rechtskräftig 
festgestellt ist. 

Auch vor dem 01.01.1955 geborene El-
ternteile, denen → Kindererziehungszeiten 
anzurechnen sind und die bis zum Errei-
chen der Regelaltersgrenze → Altersren-
ten nicht mindestens die für einen An-
spruch auf Regelaltersrente erforderliche 
→ Wartezeit (d. h. Mindestversicherungs-
zeit) von fünf Jahren mit Beitragszeiten er-
füllt haben, können auf Antrag freiwillige 
Beiträge für so viele Monate nachzahlen, 
wie zur Erfüllung der Wartezeit noch er-
forderlich sind, um so einen Anspruch auf 
Regelaltersrente zu erwerben. 

Darüber hinaus besteht für in der Renten-
versicherung nachversicherte Personen, 
die durch die Nachversicherung die Warte-
zeit von fünf Jahren vor dem 01.01.1984 
erfüllt haben, die Möglichkeit, für Zeiten 
ab 01.01.1984 freiwillige Beiträge nachzu-
zahlen. 

Die Höhe des nachzuzahlenden Beitrags 
richtet sich bei Pflichtversicherten nach 
der Höhe ihres beitragspflichtigen Einkom-
mens. Freiwillig Versicherte können Zahl 
und Höhe der zu entrichtenden Beiträge 
zwischen dem niedrigsten und dem jeweils 
zulässigen monatlichen Höchstbeitrag frei 
bestimmen. 

Da nachgezahlte Beiträge auch die Bewer-
tung der übrigen → rentenrechtlichen Zei-
ten bei der → Rentenberechnung beein-
flussen können, ist vor jeder freiwilligen 
Beitragsnachentrichtung in jedem Fall eine 
fachkundige Beratung durch den Renten-
versicherungsträger zu empfehlen, um so 
abschätzen zu können, in welchem Um-
fang sich die nachgezahlten Beiträge im je-
weiligen Einzelfall auf die Höhe der späte-
ren Rente auswirken. Zu bedenken ist 
auch, dass eine entsprechende Steigerung 
des Rentenzahlbetrages je nach Fallgestal-
tung auch zur Minderung anderer Sozial-
leistungen führen kann, so z. B. bei Bezug 
einer Hinterbliebenenrente (unter → Ein-
kommensanrechnung) oder bei Anspruch 
auf Leistungen aus der → Unfallversiche-
rung. 

§ 25 Sozialgesetzbuch IV, §§ 197, 204 – 207, 
209, 282, 284, 285 Sozialgesetzbuch VI

 Z  Gesetzliche Rentenversicherungsträger 

www.deutsche-rentenversicherung.de

Nachtarbeit, Verbot von

→ Arbeitsschutz 

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Home/home_node.html


nachteiLSauSGLeich bei  betriebSänderunGen

Nachteilsausgleich bei 
 Betriebsänderungen

→ Betriebsverfassung 

Nachuntersuchung, ärztliche

→ Jugendarbeitsschutz 

Nachversicherung

Personen, die aus einem versicherungsfrei-
en Beschäftigungsverhältnis (→ Versiche-
rungsfreiheit in der gesetzlichen Renten-
versicherung) ohne einen Anspruch auf 
Versorgung oder eine entsprechende Ab-
findung für sich oder ihre Hinterbliebenen 
ausscheiden (z. B. Beamte, Berufs- oder 
Zeitsoldaten, satzungsmäßige Mitglieder 
geistlicher Genossenschaften), sind für 
den Zeitraum der versicherungsfreien Be-
schäftigung in der gesetzlichen → Renten-
versicherung nachzuversichern. 

Die nachzuentrichtenden Beiträge sind 
vom bisherigen Dienstherrn unmittelbar 
an den zuständigen Träger der Rentenver-
sicherung zu leisten. Sie gelten als recht-
zeitig gezahlte Pflichtbeiträge. 

Für Mitglieder berufsständischer Versor-
gungseinrichtungen besteht die Möglich-
keit, innerhalb eines Jahres nach dem Aus-
scheiden aus der versicherungsfreien 
Beschäftigung, die Nachversicherung in 
der berufsständigen Versorgung zu bean-
tragen. 

Die Nachversicherung wird aufgeschoben, 
wenn sofort oder voraussichtlich innerhalb 
von zwei Jahren nach dem Ausscheiden 
wieder eine versicherungsfreie Beschäfti-
gung aufgenommen wird und der Nach-
versicherungszeitraum bei der Versor-
gungsanwartschaft aus der anderen 
Beschäftigung berücksichtigt wird. 

§§ 8, 181 – 186a Sozialgesetzbuch VI

 Z  Bisheriger Dienstherr; gesetzlicher 
Rentenversicherungsträger 

www.deutsche-rentenversicherung.de

Nebentätigkeit

→ Versicherungsfreiheit 

Nichtsesshafte, Hilfen für

→ Soziale Schwierigkeiten, Hilfe zur Über-
windung 

Niedriglohn-Jobs

→ Gleitzone (sog. Niedriglohn-Jobs) 

Notrufe/Fachberatungsstellen

Notrufe/Fachberatungsstellen sind spezia-
lisierte ambulante Beratungsstellen, die 
Frauen und Mädchen nach erlebter sexua-
lisierter Gewalt, aber auch bei anderen 
körperlichen oder psychischen Misshand-
lungen helfen. Einzelne Notrufe/

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Home/home_node.html
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Fachberatungsstellen bieten sich auch für 
von sexualisierter Gewalt betroffene Jun-
gen und Männer als Anlaufstelle an. Die 
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter der Einrich-
tungen beraten und begleiten die Opfer zu 
Ärztinnen/Ärzten und Rechtsanwältin-
nen/Rechtsanwälten bis hin zu Gerichts-
verhandlungen. Sie informieren die Öf-
fentlichkeit über das Thema „sexualisierte 
Gewalt“ und versuchen, das Problembe-
wusstsein zu schärfen. 

In Bayern bestehen derzeit 33 staatlich ge-
förderte Notrufe/Fachberatungsstellen, 
darunter eine Beratungsstelle speziell für 
Jungen. Träger der Notrufe/Fachbera-
tungsstellen sind der Sozialdienst Katholi-
scher Frauen (SKF), der Caritasverband, 
die Arbeiterwohlfahrt (AWO) und autono-
me Vereine sind, die meist dem Deutschen 
Paritätischen Wohlfahrtsverband (DPWV) 
angeschlossen sind. 

Seit März 2013 gibt es das bundesweite 
Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen, das  
24 Stunden täglich kostenfrei erreichbar 
ist unter der Nummer. 08000 116016 

→ Frauenhäuser, → Interventionsstellen

www.stmas.bayern.de/gewaltschutz/  
www.hilfetelefon.de

www.stmas.bayern.de/gewaltschutz/%20
www.hilfetelefon.de


obdachLoSe, hiLfen für

Obdachlose, Hilfen für

Obdachlose, die ihren Lebensunterhalt 
(dazu zählt auch die Unterkunft) nicht aus 
eigenen Kräften ausreichend beschaffen 
können, erhalten im Rahmen der → Grund-
sicherung für Arbeitsuchende bzw. → So-
zialhilfe oder der → Kriegsopferfürsorge 
Hilfe zum → Lebensunterhalt. Daneben 
besteht ein Anspruch auf alle notwendigen 
Maßnahmen, die geeignet sind, → soziale 
Schwierigkeiten abzuwenden, zu beseiti-
gen, zu mildern oder ihre Verschlimmerung 
zu verhüten. 

Für die Beschaffung eines Obdachs hat die 
Gemeinde zu sorgen, in der der Obdachlo-
se lebt.

 Z  Gemeinden; Sozialhilfeverwaltungen 
und Kriegsopferfürsorgestellen bei den 
Landratsämtern und kreisfreien Städten; 
Zentrum Bayern Familie und Soziales – 
Hauptfürsorgestelle; Bezirke 

OHRIS – Arbeitsschutzmanage-
mentsystem-Konzept

OHRIS (Occupational Health- and 
Risk-Managementsystem) ist ein Arbeits-
schutzmanagementsystem-Konzept zur 
nachhaltig wirksamen Verbesserung des 
Schutzes der Beschäftigten vor arbeits-
bedingten Gefahren und der Sicherheit 
technischer Anlagen. Entwickelt wurde  
es gemeinsam von der bayerischen → Ge-
werbeaufsicht und der Wirtschaft. 

OHRIS reduziert Gesundheitsrisiken in 
Unternehmen und verringert Arbeitsunfäl-

le, arbeitsbedingte Ausfallzeiten sowie 
Störungen im Betriebsablauf. Durch den 
systematisierten Arbeitsschutz mit OHRIS 
werden die Gesundheit und das Wohlbe-
finden der Beschäftigten verbessert, deren 
Motivation und Leistungsfähigkeit geför-
dert. Dadurch trägt OHRIS zum wirt-
schaftlichen Erfolg eines Unternehmens 
bei. OHRIS verbessert die Rechtssicher-
heit des Arbeitgebers hinsichtlich der 
Wahrnehmung seiner Verantwortung ge-
genüber den Beschäftigten. Innovative Be-
triebe, die diese Vorteile erkannt haben, 
wenden → Arbeitsschutzmanagementsys-
teme an, vorzugsweise integriert in Quali-
täts- und/oder Umweltmanagementsyste-
me. OHRIS erfordert keine Fremdzertifi-
zierung und verursacht keine dadurch 
bedingte Kostenbelastung für die Unter-
nehmen. 

In den Jahren 2005 und 2010  und 2018 
wurde das OHRIS - Systemkonzept einer 
Überarbeitung unterzogen, um die Sys-
temelemente-Entwicklungen bei Quali-
täts-, Umweltschutz- und Arbeitsschutz-
managementsystemen anzupassen. 
Dadurch ist eine einfache Integrierbarkeit 
von OHRIS in Qualitätsmanagement- und/
oder Umweltmanagementsysteme ge-
währleistet. Das Ergebnis der jüngsten Re-
vision wurde im Juni 2018 in der Publikation 
„Das OHRIS Gesamtkonzept – Arbeits-
schutz mit System“ veröffentlicht. Diese 
Veröffentlichung bietet in einem Werk alle 
erforderlichen Hinweise und Hilfsmittel für 
die Einführung und Anwendung eines be-
trieblichen → Arbeitsschutzmanagement-
systems auf der Grundlage von OHRIS.  
Zu diesen Hilfsmitteln gehört eine Hand-
lungsanleitung für die Einführung von  
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→ Arbeitsschutzmanagementsystemen 
insbesondere in kleinen und mittleren Un-
ternehmen, um eine Beschreibung zu do-
kumentieren und eine Anleitung für die 
Planung und Durchführung interner Au-
dits. Zusätzlich stehen im Internet perio-
disch aktualisierte Prüflisten interne Audit 
– als Textdatei und als Datenbankanwen-
dung – zur Verfügung. 

Das OHRIS-Gesamtkonzept und seine 
Hilfsmittel können auf der Homepage der 
Bayerischen Gewerbeaufsicht herunterge-
laden oder als Broschüre (www.bestellen.
bayern.de) bestellt werden. 

Die → Gewerbeaufsichtsämter bei den 
Bezirksregierungen beraten Unternehmen 
bei der freiwilligen Einführung eines be-
trieblichen Arbeitsschutzmanagementsys-
tems auf der Grundlage von OHRIS. Sie 
führen auf Wunsch die Prüfung des be-
trieblichen Arbeitsschutzmanagementsys-
tems durch und erkennen – nach einer er-
folgreichen Prüfung – das System an. Sie 
führen darüber hinaus wiederkehrende 
Systemprüfungen durch. 

Anerkannte Unternehmen erhalten von 
der Gewerbeaufsicht ein Zertifikat, das 
auch die Einhaltung der Vorgaben folgen-
der nationaler und internationaler Spezifi-
kationen bestätigt: 

→  Leitfaden für Arbeitschutzmanage-
mentsysteme der Internationalen La-
bour Organization (ILO) „Guidelines on 
occupational safety and health manage-
ment systems – ILO-OSH 2001“, 

→  Nationaler Leitfaden zu Arbeitschutz-
managementsystemen.

International tätigen Unternehmen wird 
dieses Zertifikat auf Wunsch zusätzlich in 
englischer Sprache ausgestellt.

Seit der ersten Veröffentlichung von 
OHRIS im Jahr 1998 haben über 370 baye-
rische Unternehmen – Großbetriebe 
 ebenso wie kleine Handwerksbetriebe der 
unterschiedlichsten Branchen – ein → Ar-
beitsschutzmanagementsystem auf der 
Grundlage von OHRIS eingeführt und 
wenden es erfolgreich an. Detaillierte In-
formationen enthält das Standortregister 
im Internetangebot des Bayerischen Lan-
desamtes für Gesundheit und Lebensmit-
telsicherheit (dort: Arbeitsschutz, Ma-
nagementsysteme, OHRIS, unter Down-
loads „OHRIS – Anerkannte Unternehmen 
(Liste)“ oder direkt über). 

 Z  Gewerbeaufsichtsämter (→ Gewerbe-
aufsicht 

www.stmas.bayern.de/arbeitsschutz/ 
managementsysteme/index.php  
www.gewerbeaufsicht.bayern.de/ 
arbeitsschutz/managementsysteme/
ohris/

Ökologisches Jahr

→ Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) 

Organspende und 
 Transplantationsmedizin

Die moderne Medizin ist in der Lage, 
durch die Transplantation von Organen 
oder Geweben das Leben vieler Menschen 

https://www.stmas.bayern.de/arbeitsschutz/managementsysteme/index.php
https://www.stmas.bayern.de/arbeitsschutz/managementsysteme/index.php
https://www.gewerbeaufsicht.bayern.de/arbeitsschutz/managementsysteme/ohris/index.htm
https://www.gewerbeaufsicht.bayern.de/arbeitsschutz/managementsysteme/ohris/index.htm
https://www.gewerbeaufsicht.bayern.de/arbeitsschutz/managementsysteme/ohris/index.htm
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zu retten, es zu verlängern und/oder ihre 
Lebensqualität deutlich zu verbessern.  
In Deutschland leben etwa 78.000 Men-
schen, deren Nieren nicht mehr funktions-
tüchtig sind, so dass sie ohne eine Nie-
renspende auf die Dialyse angewiesen 
sind. Bei vielen Patienten, die z. B. auf ein 
Herz oder eine Leber warten, hängt ihr Le-
ben davon ab, dass für sie rechtzeitig ein 
Spenderorgan gefunden werden kann. Da-
bei besteht ein großer Mangel an Spender-
organen. Bei Patienten auf der Warteliste 
für eine Niere beträgt die durchschnittliche 
Wartezeit 6 Jahre. Und jeden Tag sterben 
in Deutschland durchschnittlich 3 Men-
schen, die auf der Warteliste für ein Spen-
derorgan stehen. 

Die Voraussetzungen für eine Organspen-
de sind im Transplantationsgesetz des 
Bundes, in den Ausführungsgesetzen der 
Länder sowie in den Richtlinien der Bun-
desärztekammer genau geregelt. 

Zunächst muss der Tod des Organspen-
ders nach Regeln, die dem Stand der Er-
kenntnisse der medizinischen Wissen-
schaft entsprechen, eindeutig festgestellt 
werden. Hierfür müssen 2 dafür besonders 
qualifizierte Ärzte unabhängig voneinan-
der bei dem potenziellen Spender den 
endgültigen, nicht behebbaren Ausfall der 
 Gesamtfunktion des Großhirns, des Klein-
hirns und des Hirnstamms (Hirntod) fest-
gestellt haben. Das bedeutet, dass die 
Hirntätigkeit vollständig – nicht nur zum 
Teil wie bei einem Menschen im Koma – 
und absolut irreversibel erloschen sein 
muss. Kommt nun dieser Verstorbene aus 
medizinischen Gesichtspunkten für eine 
Organspende in Betracht, so kommt es da-

rauf an, ob der Verstorbene Organspender 
sein wollte. Eine biologische Altersgrenze 
für eine Organspende existiert nicht; ent-
scheidend ist die Funktion der Organe. 
Die erforderliche Zustimmung zur Organ-
spende kann z. B. aus einem Organspen-
derausweis eindeutig hervorgehen. Trägt 
der Verstorbene seinen Willen nicht in 
schriftlicher Form bei sich, so werden sei-
ne Angehörigen befragt. Ist ihnen der Wil-
le des Verstorbenen nicht bekannt, müs-
sen sie entsprechend dem mutmaßlichen 
Willen des Verstorbenen eine Entschei-
dung treffen. 

Um die Zahl derer, die selbst eine Ent-
scheidung über ihre Organspenderbereit-
schaft treffen, zu erhöhen und die Ange-
hörigen in der Situation der Übermittlung 
der Todesnachricht zu entlasten, hat der 
Gesetzgeber bereits seit dem Jahr 2012 
vorgesehen, dass alle Krankenversicherten 
durch ihren Versicherer über das Thema 
Organspende in regelmäßigen Abständen 
informiert und zur Abgabe einer eigenen 
Erklärung aufgefordert werden. 

Neben der postmortalen Organspende 
gibt es noch die Möglichkeit der Le-
bendspende, insbesondere der paarig an-
gelegten Nieren oder von Teilen der Leber. 
Die Organentnahme bei toten Organspen-
dern geht der Lebendspende jedoch vor, 
da dort in die körperliche Integrität des ge-
sunden Organspenders eingegriffen wird. 
Die Spende von Organen, die sich nicht 
wieder bilden können, ist nur zulässig zur 
Übertragung von Organen auf Verwandte 
1. oder 2. Grades, Ehegatten, eingetragene 
Lebenspartner oder Verlobte oder auf an-
dere Personen, die dem Spender in beson-
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derer persönlicher Verbundenheit offen-
kundig nahestehen. Außerdem muss eine 
Kommission dazu Stellung nehmen, ob An-
haltspunkte vorliegen, dass die Lebend-
spende nicht freiwillig und unentgeltlich 
erfolgt. Dem Organspender werden die 
Kosten für die Operation und für die mit 
der Organentnahme im Zusammenhang 
stehende medizinische Betreuung erstat-
tet. Hierzu hat er gegenüber der Kranken-
kasse des Empfängers einen Anspruch auf 
Leistungen der Krankenbehandlung. Die-
ser umfasst auch einen Anspruch auf  
→ Krankengeld. Zudem besteht für Ar-
beitnehmer ein Entgeltfortzahlungsan-
spruch (→ Entgeltfortzahlung) gegenüber 
dem Arbeitgeber wie im Krankheitsfalle. 
Ferner unterfallen Gesundheitsschäden im 
Zusammenhang mit einer Organspende 
dem Anwendungsbereich der Gesetzli-
chen → Unfallversicherung. 

Jegliche Form von Handel treiben mit  
Organen ist dagegen verboten und unter 
Strafe gestellt. Der Spender darf für die 
Organspende selbst kein Entgelt oder eine 
andere materielle Entlohnung annehmen. 
Strafbar macht sich auch, wer für ein Or-
gan eine Entlohnung gewährt, der Arzt, der 
ein solches Organ entnehmen oder trans-
plantieren würde oder derjenige, der sich 
ein solches Organ übertragen lassen würde. 

Die Vorbereitung des Patienten auf eine 
Transplantation erfolgt in Zusammenar-
beit mit dem betreuenden Hausarzt, dem 
niedergelassenen Facharzt und dem Trans-
plantationszentrum. 

Abhängig vom konkreten Gesundheitszu-
stand wird nach den Richtlinien der Bun-

desärztekammer entschieden, ob ein Pati-
ent auf die Warteliste für eine postmortale 
Organtransplantation aufgenommen wird. 
Mit Aufnahme auf die Warteliste wird der 
Patient bei Eurotransplant, der Vermitt-
lungsstelle in Leiden/Niederlande, als po-
tentieller Transplantatempfänger gemel-
det. Eurotransplant ist für die Vermittlung 
postmortaler Organe zuständig. Diese er-
folgt nach Erfolgsaussicht und Dringlich-
keit der Transplantation – zwei Kriterien, 
die wiederum nach medizinisch begründe-
ten Richtlinien der Bundesärztekammer 
bestimmt werden. Sobald ein geeignetes 
Organ gefunden ist, wird der Patient tele-
fonisch benachrichtigt und begibt sich zur 
Transplantation in das Transplantations-
zentrum; → Krankenhausbehandlung. 

Im Freistaat Bayern bestehen derzeit 6 
Transplantationszentren, in denen vermitt-
lungspflichtige Organe (Herz, Lunge, Le-
ber, Niere, Bauchspeicheldrüse, Darm) 
übertragen werden. 

Die Organisation der Organentnahme fällt 
in den Zuständigkeitsbereich der vom 
Transplantationsgesetz vorgesehenen un-
abhängigen Koordinierungsstelle, der 
Deutschen Stiftung Organtransplantation 
(DSO). 

Nach der Transplantation ist in der Regel 
eine lebenslange ambulante Nachsorge er-
forderlich, um den Gesundheitszustand 
des Patienten zu erhalten, die medikamen-
töse Therapie mit sog. Immunsuppressiva 
zu überwachen und die Funktion des 
Transplantats möglichst lange zu stabilisie-
ren; → Krankenbehandlung. 
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Dem Bayerischen Staatsministerium für 
Gesundheit und Pflege ist die Steigerung 
der Organspenderbereitschaft in der Be-
völkerung ein wichtiges Anliegen. Es be-
treibt deshalb seit Jahren eine intensive 
Öffentlichkeitsarbeit. 

www.stmgp.bayern.de/ 
gesundheitsversorgung/organspende  
www.dso.de

Orthopädische Versorgung

→ Hilfsmittel 
→ Kriegsopfer, Hilfen für 

https://www.stmgp.bayern.de/gesundheitsversorgung/organspende/
https://www.stmgp.bayern.de/gesundheitsversorgung/organspende/
www.dso.de
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Palliativmedizin

Als Teil der Palliativversorgung ist die Palli-
ativmedizin die aktive, ganzheitliche Be-
handlung von Patienten mit einer nicht 
heilbaren,  progredienten (fortschreiten-
den) und weit fortgeschrittenen Erkran-
kung mit begrenzter Lebenserwartung 
(vgl. § 37b Abs. 1 Satz 1 Sozialgesetzbuch V). 
Sie strebt die Besserung körperlicher 
Krankheitsbeschwerden, ebenso wie psy-
chischer, sozialer und spiritueller Probleme 
an. Das Hauptziel der palliativmedizini-
schen Versorgung ist die Verbesserung der 
Lebensqualität für die Patienten und die 
Angehörigen (auch über die Sterbephase 
hinaus). Palliativmedizin wird ergänzt 
durch die Hospizarbeit. 

Im Deutschen wird Palliativmedizin auch 
als Übertragung des englischen Begriffes 
Palliative Care verwendet. Palliative Care 
beinhaltet gleichwertig pflegerische, ärztli-
che und psychosoziale Kompetenz. Im en-
geren Sinn kann unter Palliativmedizin 
(englisch: Palliative Medicine) auch der 
spezialisierte ärztliche Beitrag zu Palliative 
Care verstanden werden. 

§ 37b Sozialgesetzbuch V (Spezialisierte Ambu-
lante Palliativversorgung), § 39a Sozialgesetz-
buch V (stationäre und ambulante Hospizleistun-
gen) 

 Z  Gesetzliche Krankenkassen 

www.patientenportal.bayern.de

Palliativversorgung

Im Wort Palliativversorgung ist der lateini-
sche Begriff für „Mantel“ enthalten, näm-
lich „Pallium“. Damit soll zum Ausdruck 
gebracht werden, dass der Mensch von 
der Palliativversorgung umschlossen und 
geschützt werden soll. Der schwerstkran-
ke und sterbende Mensch soll ganzheitlich 
behandelt und umfassend betreut werden. 
Die ganzheitliche Behandlung wird dabei 
durch ärztliche, pflegerische und psycho-
soziale Kompetenz geleistet und von der 
ehrenamtlichen Betreuung unterstützt. 
Das Hauptziel der Palliativversorgung ist 
die Verbesserung der Lebensqualität für 
die Patienten und ihren Angehörigen. 

www.palliativ-portal.de  
www.patientenportal.bayern.de

→ Palliativversorgung - Rahmenkonzept 
zur Hospiz- und Palliativversorgung 
Schwerstkranken und Sterbenden ein Le-
ben in Würde bis zuletzt zu ermöglichen, 
ist seit langem zentrales Anliegen der Bay-
erischen Staatsregierung. Wesentliche An-
gebote und Strukturen in der Hospiz- und 
Palliativversorgung sind in den letzten Jah-
ren bereits aufgebaut worden. 

Um die Versorgung Schwerstkranker und 
Sterbender weiter zu verbessern, haben 
das Bayerische Gesundheitsministerium 
und das damals zuständige Bayerische So-
zialministerium zusammen mit dem Ex-
pertenkreis „Palliativmedizin und Hospiz-
arbeit“ ein Konzept zur Hospiz- und 
Palliativversorgung in Bayern erarbeitet. 
Das Konzept wurde am 17.10.2011 der 
Öffentlichkeit vorgestellt. 

www.patientenportal.bayern.de
https://www.palliativ-portal.de/
www.patientenportal.bayern.de
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Das bundesweit erste umfassende Kon-
zept zur Versorgung Schwerstkranker und 
Sterbender stellt einen Meilenstein in der 
Hospiz- und Palliativversorgung dar. Es ist 
Kompass für den weiteren zielgerichteten 
Ausbau einer qualitativ hochwertigen Be-
gleitung und Versorgung Schwerstkranker 
und Sterbender sowie ihrer Angehörigen 
in Bayern. 

Das Rahmenkonzept bildet die Grundlage 
für ein eng verzahntes und aufeinander ab-
gestimmtes umfassendes Versorgungs-
netz in der Hospiz- und Palliativversor-
gung in Bayern. Es widmet sich neben der 
ambulanten und stationären Versorgung 
von Erwachsenen, Kindern und Jugendli-
chen der Aus-, Fort- und Weiterbildung al-
ler beteiligten Berufsgruppen sowie der 
Forschung und Lehre. 

→ Palliativversorgung – Expertenkreis 
Hospiz- und Palliativversorgung

In Bayern bezieht das Gesundheitsministe-
rium beim Ausbau der erforderlichen palli-
ativmedizinischen und hospizlichen Ver-
sorgungsstrukturen fachlichen Rat vom 
Expertenkreis Hospiz- und Palliativversor-
gung.

Der Expertenkreis „Hospiz- und Palliativ-
versorgung“ wurde im Sommer 2018 
durch Staatsministerin Melanie Huml neu 
initiiert. Er wurde als dauerhaftes Gremi-
um eingerichtet, das unter dem Vorsitz 
von der Staatsministerin zweimal jährlich 
tagt. Mitglieder des Expertenkreises sind 
alle Akteure der Hospiz- und Palliativver-
sorgung in Bayern auf Ebene der (Landes-)
Verbände bzw. Organisationen und Verei-
nigungen.

Das Bayerische Staatsministerium für Ge-
sundheit und Pflege möchte gemeinsam 
mit den Experten eine langfristig angeleg-
te „Bayerische Zukunftsstrategie zur Hos-
piz- und Palliativversorgung“ erarbeiten. 
Die Zukunftsstrategie soll das mittlerweile 
mehr als sieben Jahre alte Rahmenkonzept 
zur Hospiz- und Palliativversorgung erset-
zen und neue Konzepte für einen bedarfs-
gerechten und zukunftsfähigen Ausbau 
der Hospiz- und Palliativversorgung in Bay-
ern enthalten. So sollen dauerhaft verläss-
liche Strukturen für die Hospiz- und Pallia-
tivversorgung für die Menschen in Bayern 
geschaffen werden.

www.stmgp.bayern.de/ministerium/
behoerden-und-gremien/

→ Palliativversorgung, ambulante 
Ziel der ambulanten Palliativversorgung ist 
es, mehr Menschen als bisher den Wunsch 
zu erfüllen, im vertrauten häuslichen Um-
feld zu sterben. 

Die ambulante Palliativversorgung wird als 
Allgemeine Ambulante Palliativversorgung 
(AAPV) im Rahmen der vertragsärztlichen 
Versorgung erbracht. Ergänzend zu der 
AAPV kann die Spezialisierte Ambulante 
Palliativversorgung (SAPV) erforderlich 
sein. SAPV erhalten Palliativpatienten, die 
eine besonders aufwändige Versorgung 
benötigen. Die ambulante Palliativversor-
gung wird ergänzt durch → ambulante 
Hospizdienste. 

https://www.stmgp.bayern.de/ministerium/behoerden-und-gremien/
https://www.stmgp.bayern.de/ministerium/behoerden-und-gremien/
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Die AAPV versorgt den Großteil der Ster-
benden im ambulanten Bereich. Leistun-
gen der AAPV sind insbesondere die ärzt-
liche Behandlung (überwiegend durch 
Hausärzte) und die häusliche Krankenpflege.

Seit April 2007 besteht darüber hinaus für 
Schwerstkranke, die an komplexen Krank-
heitserscheinungen mit ausgeprägter Sym-
ptomatik leiden und eine besonders auf-
wändige Versorgung benötigen, ein 
Anspruch auf SAPV. Der Anspruch besteht 
sowohl im häuslichen oder familiären Be-
reich, wozu beispielsweise auch die Ein-
richtungen der Eingliederungshilfe für 
Menschen mit Behinderung und der Kin-
der- und Jugendhilfe zählen, als auch in sta-
tionären Pflegeeinrichtungen, die nach 
dem Sozialgesetzbuch XI zugelassen sind. 
In stationären Hospizen haben Versicherte 
Anspruch auf Teilleistung der erforderli-
chen ärztlichen Versorgung im Rahmen 
der SAPV. 

Die SAPV wird grundsätzlich von SAPV-
Teams erbracht, die aus besonders qualifi-
zierten Ärzten, Pflegefachkräften und ggf. 
weiteren Fachkräften (z. B. Sozialarbei-
tern/Sozialpädagogen) gebildet werden. 

§§ 37b, 132d Sozialgesetzbuch V 

 Z  Gesetzliche Krankenkassen 

www.stmgp.bayern.de/ 
gesundheitsversorgung/sterbebegleitung/
palliativversorgung/   
www.patientenportal.bayern.de

→ Palliativversorgung, stationäre 
Die stationäre palliativmedizinische Ver-
sorgung ist Teil der → Krankenhausbe-
handlung. Sie wird in Bayern überwiegend 
auf Palliativstationen oder durch palliativ-
medizinische Dienste erbracht.

Palliativstationen sind in ein Akutkranken-
haus integrierte Einheiten, die spezialisiert 
sind auf die Behandlung, Betreuung und 
Begleitung von Palliativpatienten. Charak-
teristisch für die Palliativstation ist das in 
einer festen Abteilungsstruktur tätige mul-
tiprofessionelle Team aus speziell qualifi-
zierten Ärzten, Pflegekräften, Sozialarbei-
tern/Sozialpädagogen, Seelsorgern, 
Psychologen und weiteren Therapeuten, 
ergänzt durch ehrenamtlichen Hospizhel-
fer (→ Hospizarbeit, ehrenamtliche, ambu-
lante). Ziel ist es, krankheits- und therapie-
bedingte Beschwerden zu lindern und 
wenn möglich, die Krankheits- und Betreu-
ungssituation des Betroffenen so zu stabi-
lisieren, dass er wieder in die ambulante 
Versorgung entlassen werden kann. 

Palliativmedizinische Behandlung kann in 
Krankenhäusern auch durch einen mul-
tiprofessionellen palliativmedizinischen 
Dienst erbracht werden. Dieser besteht 
aus speziell qualifizierten Ärzten, Pflege-
kräften und Sozialarbeitern und kooperiert 
mit einem örtlichen Hospizverein. Seelsor-
ge und weitere Therapeuten können im 
Bedarfsfall herangezogen werden. Der pal-
liativmedizinische Dienst arbeitet ohne 
feste Abteilungsstruktur und versorgt 
Schwerstkranke übergreifend auf allen 
Stationen des Krankenhauses. 

§ 39 Sozialgesetzbuch V

https://www.stmgp.bayern.de/gesundheitsversorgung/sterbebegleitung/palliativversorgung/
https://www.stmgp.bayern.de/gesundheitsversorgung/sterbebegleitung/palliativversorgung/
www.patientenportal.bayern.de
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 Z  Gesetzliche Krankenkassen 

www.stmgp.bayern.de/
gesundheitsversorgung/sterbebegleitung/
palliativversorgung/ 
www.patientenportal.bayern.de

→ Palliativversorgung von Kindern und 
 Jugendlichen 
Die Palliativversorgung von Kindern und 
Jugendlichen umfasst die aktive Betreuung 
der körperlichen, geistigen und spirituellen 
Bedürfnisse des Kindes vom Zeitpunkt der 
Diagnosestellung an und schließt die Un-
terstützung der Familie mit ein. Die Ver-
sorgenden müssen die körperlichen und 
psychosozialen Leiden des Kindes erken-
nen und lindern. Eine effektive Palliativver-
sorgung benötigt einen multidisziplinären 
Ansatz, der die Familie einbezieht und re-
gionale Unterstützungsangebote nutzbar 
macht (Definition der Weltgesundheitsor-
ganisation (WHO) aus dem Jahr 1998). 

Kinderpalliativmedizin ist damit mehr als 
Körpermedizin. Sie lindert belastende 
Krankheitsbeschwerden und hilft den Fa-
milien, zusammen mit der Kinderhospizar-
beit, die extremen Belastungen, die sich 
aus der Erkrankung ergeben, zu bewälti-
gen und mit der kaum erträglichen Situati-
on zurechtzukommen. Betroffene Kinder 
weisen ein überwiegend anderes Krank-
heitsbild auf als erwachsene Patientinnen 
und Patienten. Zudem haben schwerst-
kranke und sterbende Kinder und ihre Fa-
milien besondere Wünsche und Bedürfnis-
se, die beachtet werden müssen. Oftmals 
geht dem Tod von Kindern eine lange 
Krankheitsphase voraus, in der das er-

krankte Kind bereits intensiv versorgt wer-
den muss. Die gesamte Familie hat bereits 
beim Auftreten der Erkrankung einen ho-
hen Bedarf an Informationen und Betreu-
ung. 

Um die Versorgung schwerstkranker und 
sterbender Kinder und Jugendlicher ein-
schließlich ihrer Familien zu verbessern, 
hat das Bayerische Gesundheitsministeri-
um im September 2009 ein Konzept ver-
öffentlicht. Das Konzept soll flächende-
ckend – sowohl in Ballungsgebieten als 
auch im ländlichen Raum – den Aufbau ei-
ner umfassenden Palliativversorgung für 
Kinder und Jugendliche voranbringen. Der 
Schwerpunkt liegt im Ausbau der häusli-
chen Versorgung durch speziell ausgebil-
dete Kinderpalliativteams. Damit wird 
dem Wunsch vieler Kinder und ihrer Fami-
lien entsprochen, möglichst viel Zeit im 
vertrauten Umfeld verbringen zu können. 
Weitere Eckpunkte des Konzeptes sind die 
Errichtung einer Kinderpalliativstation am 
Klinikum der Universität München (eröff-
nete im Juni 2016) und die Zusammenar-
beit mit kinderhospizischen Einrichtungen. 

§§ 37b, 39 Sozialgesetzbuch V

 Z  Gesetzliche Krankenkassen

www.patientenportal.bayern.de

Parkerleichterungen

→ Kraftfahrzeughilfen im Straßenverkehr 

www.stmgp.bayern.de/gesundheitsversorgung/sterbebegleitung/palliativversorgung/
www.stmgp.bayern.de/gesundheitsversorgung/sterbebegleitung/palliativversorgung/
www.stmgp.bayern.de/gesundheitsversorgung/sterbebegleitung/palliativversorgung/
www.patientenportal.bayern.de
www.patientenportal.bayern.de
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Partnerschafts-,Trennungs- und 
Scheidungsberatung

Mütter und Väter, die für ein Kind oder ei-
nen Jugendlichen zu sorgen haben, haben 
im Falle der Trennung oder Scheidung ein 
Recht auf Beratung. 

Die Beratung soll helfen, ein partner-
schaftliches Zusammenleben in der Fami-
lie aufzubauen, Konflikte in der Familie zu 
bewältigen und die Bedingungen für eine 
dem Wohl des Kindes oder des Jugendli-
chen förderliche Wahrnehmung der Eltern-
verantwortung zu schaffen. 

Im Falle von Trennung und Scheidung 
steht bei der Beratung das Bestreben im 
Vordergrund, dass die von der elterlichen 
Trennung und  Scheidung betroffenen Kin-
der mit ihren Bedürfnissen nicht aus dem 
Blick der Eltern geraten. Die Eltern sollen 
bei der Gestaltung ihrer verantwortlichen 
Elternschaft trotz Trennung und Scheidung 
unterstützt und befähigt werden. Bei der 
Entwicklung eines einvernehmlichen Kon-
zeptes für die Wahrnehmung der elterli-
chen Sorge ist das betroffene Kind oder 
der Jugendliche angemessen zu beteiligen. 

§ 17 Sozialgesetzbuch VIII

 Z  Jugendämter bei den Landratsämtern 
und kreisfreien Städten; Erziehungsbera-
tungsstellen; Ehe- und Familienberatungs-
stellen 

Pausen für Arbeitnehmer

→ Arbeitsschutz 

Pensionsfonds

Der Pensionsfonds ist einer der 5 gesetz-
lich vorgesehenen Durchführungswege für 
die → betriebliche Altersversorgung.

Er ist eine rechtsfähige Versorgungsein-
richtung, die im Wege des Kapitaldeckungs-
verfahrens Leistungen der betrieb lichen 
Altersversorgung für einen oder mehrere 
Arbeitgeber erbringt. Im Vergleich zu  
→ Direktversicherung und → Pensions-
kasse bietet der Pensionsfonds eine höhe-
re Flexibilität bei der Vermögensanlage 
und damit auch eine größere Chance auf 
höhere Renditen. Das angesammelte Ver-
sorgungskapital kann relativ frei auf dem 
Kapitalmarkt investiert werden.

Die Beschäftigten können sich an der Bei-
tragszahlung durch → Entgeltumwandlung 
beteiligen und so ihre Versorgungsanwart-
schaft steigern. Die Beiträge an einen Pen-
sionsfonds sind bis zu einer Höchstgrenze 
von 8 % der jährlichen → Beitragsbemes-
sungsgrenze der → Rentenversicherung 
steuerfrei sowie bis zu einer Höchstgrenze 
von 4 % der jährlichen → Beitragsbemes-
sungsgrenze beitragsfrei in der → Sozial-
versicherung. 

Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
haben jedoch auch die Möglichkeit, die 
Beiträge aus individuell versteuertem und 
beitragspflichtigem Arbeitsentgelt zu zah-
len. In diesem Fall erhalten sie die Zulagen 
bzw. den Sonderausgabenabzug im Rah-
men der staatlichen „Riester-Förderung“ 
(→ Altersvorsorge, zusätzliche private). 
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Die Anwartschaften und Ansprüche der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
werden von der gesetzlich vorgeschriebe-
nen Insolvenzsicherung erfasst und sind 
damit auch bei Insolvenz des Arbeitgebers 
gesichert. Hierfür zahlt der Arbeitgeber 
Umlagen an den Pensions-Sicherungs-Ver-
ein (PSVaG), dem gesetzlichen Träger der 
Insolvenzsicherung. Die Betriebsrente 
wird deshalb im Falle einer Insolvenz des 
Arbeitgebers vom PSVaG weitergezahlt. 

§§ 1b, 7 Betriebsrentengesetz, § 3 Einkommen-
steuergesetz, § 1 der Sozialversicherungsentgelt-
verordnung (SvEV)

 Z  Arbeitgeber 

Pensionskasse

Die Pensionskasse ist einer der fünf ge-
setzlich vorgesehenen Durchführungswe-
ge für die → betriebliche Altersversorgung.

Sie ist eine rechtsfähige Versorgungsein-
richtung, die wie eine Lebensversicherung 
funktioniert und von einem oder mehreren 
Unternehmen getragen wird. Die Beiträge 
zahlt der Arbeitgeber ein. Im Vergleich 
zum → Pensionsfonds unterliegen Pensi-
onskassen strengeren Anlagebeschränkun-
gen. Damit wird das Risiko minimiert, 
gleichzeitig werden aber auch Gewinn-
möglichkeiten eingeschränkt 

Die Beschäftigten können sich an der Bei-
tragszahlung durch → Entgeltumwandlung 
beteiligen und so ihre Versorgungsanwart-
schaft steigern.

Die Beiträge an eine Pensionskasse sind 
bis zu einer Höchstgrenze von 8 % der 
jährlichen → Beitragsbemessungsgrenze 
der → Rentenversicherung steuerfrei so-
wie bis zu einer Höchstgrenze von 4 % der 
jährlichen → Beitragsbemessungsgrenze 
beitragsfrei in der → Sozialversicherung.

Für Versorgungszusagen, die vor dem 
01.01.2005 erteilt wurden, gibt es unter 
bestimmten Voraussetzungen alternativ 
die Möglichkeit einer Pauschalbesteue-
rung in Höhe von 20 %. Für Versorgungs-
zusagen, die ab dem 01.01.2005 erteilt 
wurden, gibt es die Möglichkeit der Pau-
schalbesteuerung grundsätzlich nur noch 
für Zuwendungen an eine umlagefinan-
zierte Pensionskasse. 

Die Beschäftigten haben jedoch auch die 
Möglichkeit, zusätzliche eigene Beiträge 
an die Pensionskasse aus individuell ver-
steuertem und der Beitragspflicht zur  
→ Sozialversicherung unterworfenem Ar-
beitsentgelt abzuführen. In diesem Fall 
können sie dafür die Zulagen bzw. den 
Sonderausgabenabzug im Rahmen der 
staatlichen „Riester-Förderung“ (→ Alters-
vorsorge, zusätzliche private) in Anspruch 
nehmen. 

Pensionskassen unterliegen der staatli-
chen Versicherungsaufsicht durch die Bun-
desanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht (BaFin). 

§ 1b Betriebsrentengesetz, §§ 3, 40b Einkom-
mensteuergesetz, § 1 der Sozialversicherungsent-
geltverordnung (SvEV)
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 Z  Arbeitgeber 

www.bafin.de

Personalvertretung

Die Interessen der Arbeitnehmer, Beam-
ten und der zu ihrer Berufsausbildung Be-
schäftigten in Betrieben und Verwaltun-
gen des öffentlichen Dienstes werden 
durch den Personalrat vertreten. Aufgaben 
sowie Rechte und Pflichten des Personal-
rats und seiner Mitglieder regeln das Bun-
despersonalvertretungsgesetz und die 
Personalvertretungsgesetze der Länder. 
Mitglieder der Personalvertretungen dür-
fen in ihrer Tätigkeit nicht behindert, be-
nachteiligt oder begünstigt werden; dies 
gilt auch für ihre berufliche Entwicklung. 
Versäumnis von Arbeitszeit, die zur ord-
nungsgemäßen Durchführung der Aufga-
ben erforderlich ist, hat keine Minderung 
der Dienstbezüge oder des Arbeitsent-
gelts zur Folge. Dies gilt auch für Freistel-
lungen zur Teilnahme an Schulungs- und 
Bildungsveranstaltungen, die für die Perso-
nalratsarbeit erforderliche Kenntnisse ver-
mitteln. 

Der Personalrat hat bestimmte allgemeine 
Aufgaben sowie Beteiligungsrechte in per-
sonellen, sozialen und organisatorischen 
Angelegenheiten. Bei der Beschäftigung 
von schwerbehinderten Menschen in den 
Betrieben und Verwaltungen des öffentli-
chen Dienstes ist außerdem die → Vertre-
tung der schwerbehinderten Menschen zu 
beteiligen 

Bundespersonalvertretungsgesetz, Bayerisches 
Personalvertretungsgesetz, § 178 Absatz 2 Sozi-
algesetzbuch IX 

 Z  Dienstherren (Behörden); Gewerk-
schaften 

Personensorge, Beratung und 
Unterstützung bei Ausübung

Mütter und Väter, die allein für ein Kind 
oder einen Jugendlichen sorgen (→ allein 
erziehende Eltern), haben Anspruch auf 
Beratung und Unterstützung bei der Aus-
übung der Personensorge einschließlich 
der Geltendmachung von Unterhaltsan-
sprüchen. 

Die Beratung soll dem allein erziehenden 
Elternteil bei der Lösung erzieherischer, 
rechtlicher und wirtschaftlicher Probleme 
helfen (z. B. Lösung von Konflikten mit 
dem anderen Elternteil, Vermittlung bei 
Streitigkeiten über das Umgangsrecht, die 
Beratung über zustehenden Unterhalts-
ansprüche des Kindes und Möglichkeiten 
der Durchsetzung solcher Ansprüche). Zur 
Feststellung der Vaterschaft und Geltend-
machung von Unterhaltsansprüchen kann 
zudem eine → Beistandschaft beim Ju-
gendamt beantragt werden. 

§§ 18, 52a ff. Sozialgesetzbuch VIII, §§ 1712 ff. 
Bürgerliches Gesetzbuch

 Z  Erziehungsberatungsstellen und Ju-
gendämter bei den Landratsämtern und 
kreisfreien Städten 

www.bafin.de
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Persönliches Budget

Seit dem 01.01.2008 haben Menschen mit 
Behinderung einen Rechtsanspruch auf 
das Persönliche Budget. Das Selbstver-
ständnis von Menschen mit Behinderung 
und die Grundlagen der Politik für Men-
schen mit Behinderung (→ Menschen mit 
Behinderung, Hilfen für) haben sich tief-
greifend gewandelt. Mit der Leistungs-
form des Persönlichen Budgets können 
gleichberechtigte Teilhabe und Selbstbe-
stimmung von Menschen mit Behinderung 
Realität werden. Das Persönliche Budget 
berechtigt Menschen mit Behinderung, an-
statt der üblichen Sachleistungen nun 
Geld oder Gutscheine zur Finanzierung 
der erforderlichen Hilfen zu beziehen und 
sich nach eigenen Vorstellungen das not-
wendige Leistungspaket zusammenzustel-
len. Bei der Ausführung des Persönlichen 
Budgets sind nach Maßgabe des individu-
ell festgestellten Bedarfs die Rehabilitati-
onsträger, die Pflegekassen und die Inklu-
sionsämter beteiligt. Bei Beteiligung 
mehrerer Leistungsträger wird das Persön-
liche Budget trägerübergreifend als Kom-
plexleistung gewährt. Budgetfähig sind ne-
ben den Leistungen zur Teilhabe auch die 
erforderlichen Leistungen der Krankenkas-
sen und der Pflegekassen, Leistungen der 
Träger der Unfallversicherung bei Pflege-
bedürftigkeit sowie Hilfe zur Pflege der 
Sozialhilfe, die sich auf alltägliche und re-
gelmäßig wiederkehrende Bedarfe bezie-
hen und als Geldleistungen oder durch Gut-
scheine erbracht werden können. 

§§ 28, 29, 30 Sozialgesetzbuch IX; Budgetver-
ordnung

Träger der gesetzlichen Renten- und Un-
fallversicherung; Agenturen für Arbeit; 
Pflegekassen; Zentrum Bayern Familie und 
Soziales – Inklusionsamt; gesetzliche Kran-
kenkassen; Sozialversicherung für Land-
wirtschaft, Forsten und Gartenbau; Träger 
der Kriegsopferversorgung /-fürsorge; So-
zialhilfeträger; Jugendhilfeträger 

Pfändung

→ von Arbeitseinkommen 
Bei Arbeitnehmern und → Heimarbeitern 
kann die ihnen zustehende Entgeltforde-
rung aus dem → Arbeitsverhältnis und 
Heimarbeitsverhältnis im Grundsatz ge-
pfändet und dem Vollstreckungsgläubiger 
zur Einziehung überwiesen werden. Der 
Vollstreckungsgläubiger hat hierzu in der 
Regel einen Pfändungs- und Überwei-
sungsbeschluss des Amtsgerichts zu er-
wirken. Das Arbeitseinkommen bzw. 
Heimarbeitsentgelt unterliegt jedoch be-
sonderen gesetzlichen Pfändungsschutz-
vorschriften → Zwangsvollstreckung. 

Unpfändbar sind u. a. die Hälfte der für 
Mehrarbeit gezahlten Vergütung, Urlaubs-
geld (→ Urlaub, Gewährung von), soweit 
es den Rahmen des Üblichen nicht über-
steigt, Schmutz- und Erschwerniszulagen, 
soweit sie den Rahmen des Üblichen nicht 
übersteigen, sowie Weihnachtsgeld bis zu 
einem Betrag in Höhe der Hälfte eines 
Monatseinkommens, höchstens aber 500 €.

Vom Arbeitseinkommen bzw. Heimarbei-
terentgelt sind im Rahmen der Vollstre-
ckung wegen gewöhnlicher Geldforderun-
gen grundsätzlich 1.133.80 € netto 
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monatlich, 260,93 € netto wöchentlich 
bzw. 52,19 € netto täglich pfändungsfrei. 
Diese Freibeträge erhöhen sich, wenn der 
Schuldner unterhaltsberechtigten Perso-
nen aufgrund einer gesetzlichen Verpflich-
tung Unterhalt gewährt (Tabelle zu § 850c 
Zivilprozessordnung) oder in gewissem 
Umfang mehr als den jeweiligen Freibetrag 
verdient. Wird wegen nicht erfüllter → 
Unterhaltsansprüche, gelten geringere 
Freibeträge. Bei Vollstreckung einer Forde-
rung aus vorsätzlich begangener unerlaub-
ter Handlung, kann auf Antrag des Gläubi-
gers das Gericht geringere Grenzen 
bestimmen. 

§§ 829, 835 Zivilprozessordnung, §§ 850 bis 
850i Zivilprozessordnung, § 27 Heimarbeitsge-
setz

 Z  Arbeitgeber; Gewerkschaften; Amts-
gerichte (Vollstreckungsgerichte) → Bera-
tungshilfe 

→  Pfändung von Kontoguthaben bei 
 Kreditinstituten 

Für die Pfändung von Kontoguthaben bei 
Kreditinstituten gelten nach der Zivilpro-
zessordnung besondere Schutzvorschrif-
ten. Danach kann ein Girokonto vorsorg-
lich, aber auch noch rückwirkend innerhalb 
von 4 Wochen nach Zustellung eines Pfän-
dungs- und Überweisungsbeschlusses in 
ein so genanntes Pfändungsschutzkonto 
umgewandelt werden. Diese Umwandlung 
hat u. a.  zur Folge, dass für jeden Kalen-
dermonat ein bestimmter Sockelbetrag 
des auf dem Konto vorhandenen Gutha-
bens von der Pfändung ausgenommen ist. 
Die Höhe des Sockelbetrages hängt von 

den persönlichen Verhältnissen des Konto-
inhabers und von der Art der Geldforde-
rung ab, wegen derer der Gläubiger die 
Zwangsvollstreckung betreibt. Sie kann 
durch das Vollstreckungsgericht sowohl 
auf Antrag des Schuldners als auch auf An-
trag des Gläubigers flexibel an die jeweili-
gen Umstände des Einzelfalls angepasst 
werden. 

§ 850k Zivilprozessordnung

 Z  Amtsgerichte (Vollstreckungsgerichte), 
Kreditinstitute 

→ von Ansprüchen auf Sozialleistungen 
Ansprüche auf die im Sozialgesetzbuch 
vorgesehenen Dienst- und Sachleistungen 
(→ Sozialleistungen) können nicht gepfän-
det werden. Dagegen sind Ansprüche auf 
einmalige Geldleistungen im Allgemeinen 
pfändbar, soweit nach den Umständen des 
Falles, insbesondere nach den Einkom-
mens- und Vermögensverhältnissen des 
Leistungsberechtigten, der Art des beizu-
treibenden Anspruchs sowie der Höhe und 
der Zweckbestimmung der Geldleistung, 
die Pfändung der Billigkeit entspricht. An-
sprüche auf die laufenden Geldleistungen 
können in der Regel wie Arbeitseinkom-
men gepfändet werden (siehe dazu oben). 
Ganz oder teilweise unpfändbar bzw. nur 
unter bestimmten Voraussetzungen 
pfändbar sind indes Ansprüche auf → Er-
ziehungsgeld und vergleichbare Leistun-
gen der Länder (nach Rechtsauffassung 
der Bayerischen Staatsregierung sollte das 
Bayerische → Familiengeld als eine dem 
Erziehungsgeld vergleichbare Leistung ge-
wertet werden; bisher gibt es keine ge-
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richtliche Entscheidung dazu) sowie auf  
→ Elterngeld,  auf → Betreuungsgeld, auf 
→ Mutterschaftsgeld, auf → Wohngeld 
und auf Geldleistungen, die dafür be-
stimmt sind, den durch einen Körper- oder 
Gesundheitsschaden bedingten Mehrauf-
wand auszugleichen. Der Anspruch auf 
SED-Opferrente nach § 17a Strafrechtli-
ches Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG) 
ist unpfändbar, nicht übertragbar und nicht 
vererbbar. 

§ 54 Sozialgesetzbuch I, Art. 7 Bayerisches 
 Familiengeldgesetz,  § 17a Strafrechtliches 
 Rehabilitierungsgesetz 

 Z  Zuständiger Leistungsträger

→ von Lastenausgleichsansprüchen 
Der Anspruch auf laufende → Kriegs-
schadenrenten (Unterhaltshilfe und 
 Entschädigungsrente) kann grundsätzlich 
nicht gepfändet werden (§ 262 Lastenaus-
gleichsgesetz).

Dagegen sind unanfechtbar oder rechts-
kräftig zuerkannte Nachzahlungsbeträge 
für einen zurückliegenden Zeitraum pfänd-
bar. 

Der Anspruch auf → Hauptentschädigung 
und Hausratentschädigung ist in der Per-
son des Geschädigten unpfändbar (§§ 244, 
294 Lastenausgleichsgesetz).

Andere Lastenausgleichsansprüche sind 
dagegen pfändbar.

  Z  Ausgleichsamt bei der Regierung von 
Mittelfranken; Bundesausgleichsamt 

Pfändungsschutzkonto

→ Pfändung 

Pflege, Auszeichnungen für 
Verdienste

→ Pflegemedaille und Ehrenurkunde 
Personen, die sich durch persönliche Pfle-
ge oder in anderer Weise besondere Ver-
dienste um pflegebedürftige Menschen 
mit Behinderung erworben haben, werden 
in Anerkennung ihres sozialen Wirkens mit 
einer Pflegemedaille und einer Ehrenur-
kunde ausgezeichnet. 

 Z  Regierungen; Gemeinden 

→  Bayerische Staatsmedaille für Ver-
dienste um Gesundheit und Pflege 

Das Bayerische Staatsministerium für Ge-
sundheit und Pflege verleiht jährlich an bis 
zu 10 verdiente Personen die Bayerische 
Staatsmedaille für Verdienste um Gesund-
heit und Pflege (Gesundheits- und Pflege-
medaille). Geehrt werden Personen, die 
sich im Gesundheits- und Pflegebereich 
langjährig ehrenamtlich engagiert haben. 
Die Auszeichnung besteht aus einer Me-
daille, einer Anstecknadel und einer Ur-
kunde. 

 Z  Regierungen 

→ Auszeichnung „Weißer Engel“ 
Das Bayerische Staatsministerium für Ge-
sundheit und Pflege zeichnet Personen für 
vorbildliche Leistungen im Gesundheits- 
und Pflegebereich mit dem „Weißen En-
gel“ aus. Die Auszeichnung wird für lang-
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jähriges und regelmäßiges ehrenamtliches 
Engagement  im Bereich Pflege verliehen, 
insbesondere für vorbildhafte häusliche 
Pflege. Abgrenzungsmerkmal gegenüber 
der „Pflegemedaille“ (→ Pflegemedaille 
und Ehrenurkunde) ist, dass die Ursache 
der Pflegebedürftigkeit in einem „schlei-
chenden Erkrankungsprozess“ (z. B. De-
menz) oder in einer „ad-hoc-Erkrankung“ 
(z. B. Schlaganfall) liegt oder altersbedingt 
ist. Die Auszeichnung besteht aus einer 
Ehrennadel und einer Urkunde und wird an 
höchstens 70 Personen im Jahr vergeben. 

 Z  Regierungen 

Pflege, Hilfe zur

Personen, die pflegebedürftig sind, haben 
Anspruch auf Hilfe zur Pflege nach dem 
Sozialgesetzbuch XII, soweit es ihnen so-
wie ihren nicht getrennt lebenden Ehegat-
ten oder Lebenspartnern nicht zuzumuten 
ist, dass sie die für die Hilfe zur Pflege be-
nötigten Mitteln aus dem Einkommen und 
Vermögen aufbringen. Ein Anspruch auf 
Hilfe zur Pflege besteht außerdem nur in-
soweit, als der Pflegebedarf nicht über an-
dere Leistungsansprüche (z. B. Leistungen 
aus der Sozialen Pflegeversicherung (Sozi-
algesetzbuch XI) oder aus einer privaten 
Pflegeversicherung) abgedeckt werden 
kann. Damit gilt im Ergebnis: Personen, die 
in der Sozialen Pflegeversicherung versi-
chert sind bzw. Ansprüche aus anderen 
Leistungssystemen im Pflegefall erhalten, 
können im Rahmen der Hilfe zur Pflege er-
gänzende Leistungen beziehen, sofern die 
zustehenden Pflegeleistungen nicht zur 
Deckung des Gesamtpflegebedarfs ausrei-

chend sind. Soweit keine vorrangigen Leis-
tungsansprüche bestehen, übernimmt der 
Sozialhilfeträger im Rahmen der Hilfe zur 
Pflege unter Umständen auch den Ge-
samtpflegebedarf. 

Für die Hilfe zur Pflege nach dem Sozialge-
setzbuch XII gilt die Einkommensgrenze 
des § 85 Sozialgesetzbuch XII (Grundbe-
trag in Höhe des Zweifachen der Regelbe-
darfsstufe 1 (→ Lebensunterhalt, Hilfe 
zum) + 70 % der Regelbedarfsstufe 1 für 
weitere Familienmitglieder + Aufwendun-
gen für die Unterkunft in angemessenem 
Umfang. Bei stationärer Hilfegewährung 
kann unter Umständen ein Einsatz von 
Einkommen unter dieser Einkommens-
grenze in Betracht kommen. 

In der Kriegsopferfürsorge gelten günsti-
gere Einkommensgrenzen.

→ Mehrgenerationenhäuser
→ Pflegeversicherung
→ Pflegebedürftigkeit, Leistungen bei

§§ 61 ff. Sozialgesetzbuch XII, § 26c Bundesver-
sorgungsgesetz

 Z  Sozialhilfeverwaltungen und 
 Kriegsopferfürsorgestellen bei den 
 Landratsämtern und kreisfreien Städten; 
Zentrum Bayern Familie und Soziales – 
Hauptfürsorgestelle; Bezirke 

Pflegeausgleich

→ Kriegsopfer, Hilfen für 
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Pflegebedürftigkeit,  
Leistungen bei

Die Pflegekassen stellen Leistungen bei 
Pflegebedürftigkeit zur Verfügung.

Pflegebedürftig sind Personen, die gesund-
heitlich bedingte Beeinträchtigungen der 
Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten 
aufweisen und deshalb der Hilfe durch an-
dere bedürfen. Es muss sich um Personen 
handeln, die körperliche, kognitive oder 
psychische Beeinträchtigungen oder ge-
sundheitlich bedingte Belastungen oder 
Anforderungen nicht selbstständig kom-
pensieren oder bewältigen können. Die 
Pflegebedürftigkeit muss auf Dauer vor-
aussichtlich für mindestens 6 Monate be-
stehen. 

Maßgeblich für das Vorliegen von gesund-
heitlich bedingten Beeinträchtigungen der 
Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten 
sind die in den folgenden 6 Bereichen ge-
nannten pflegefachlich begründeten Krite-
rien: 

→  Mobilität: Positionswechsel im Bett, 
Halten einer stabilen Sitzposition, Um-
setzen, Fortbewegen innerhalb des 
Wohnbereichs, Treppensteigen; 

→  Kognitive und kommunikative Fähigkei-
ten: Erkennen von Personen aus dem 
näheren Umfeld, örtliche Orientierung, 
zeitliche Orientierung, Erinnern an we-
sentliche Ereignisse oder Beobachtun-
gen, Steuern von mehrschrittigen All-
tagshandlungen, Treffen von Entschei-
dungen im Alltagsleben, Verstehen  
von Sachverhalten und Informationen, 

 Erkennen von Risiken und Gefahren, 
Mitteilen von elementaren Bedürfnis-
sen, Verstehen von Aufforderungen, 
 Beteiligen an einem Gespräch; 

→  Verhaltensweisen und psychische Prob-
lemlagen: motorisch geprägte Verhal-
tensauffälligkeiten, nächtliche Unruhe, 
selbstschädigendes und autoaggressi-
ves Verhalten, Beschädigen von Gegen-
ständen, physisch aggressives Verhalten 
gegenüber anderen Personen, verbale 
Aggression, andere pflegerelevante vo-
kale Auffälligkeiten, Abwehr pflegeri-
scher und anderer unterstützender 
Maßnahmen, Wahnvorstellungen, 
Ängste, Antriebslosigkeit bei depressi-
ver Stimmungslage, sozial inadäquate 
Verhaltensweisen, sonstige, pflegerele-
vante inadäquate Handlungen; 

→  Selbstversorgung: Waschen des vorde-
ren Oberkörpers, Körperpflege im Be-
reich des Kopfes, Waschen des Intimbe-
reichs, Duschen und Baden einschließ-
lich Waschen der Haare, An- und 
Auskleiden des Oberkörpers, An- und 
Auskleiden des Unterkörpers, mundge-
rechtes Zubereiten der Nahrung und 
Eingießen von Getränken, Essen, Trin-
ken, Benutzen einer Toilette oder eines 
Toilettenstuhls, Bewältigen der Folgen 
einer Harninkontinenz und Umgang mit 
Dauerkatheter und Urostoma, Bewälti-
gen der Folgen einer Stuhlinkontinenz 
und Umgang mit  Stoma, Ernährung pa-
renteral oder über Sonde, Bestehen gra-
vierender Probleme bei der Nahrungs-
aufnahme bei Kindern bis zu 18 Mona-
ten, die einen außergewöhnlichen 
pflegeintensiven Hilfebedarf auslösen; 

→  Bewältigung von und selbstständiger 
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Umgang mit krankheits- und therapie-
bedingten Anforderungen und Belastun-
gen: 

 →   in Bezug auf Medikation, Injektionen, 
Versorgung intravenöser Zugänge, Ab-
saugen und Sauerstoffgabe, Einreibun-
gen sowie Kälte- und Wärmeanwen-
dungen, Messung und Deutung von 
Körperzuständen, köpernahe Hilfsmit-
tel, 

 →  in Bezug auf Verbandswechsel und 
Wundversorgung, Versorgung mit 
 Stoma, regelmäßige Einmalkatheteri-
sierung und Nutzung von Abführ-
methoden, Therapiemaßnahmen in 
häuslicher Umgebung, 

 →  in Bezug auf zeit- und technikintensive 
Maßnahmen in häuslicher Umgebung, 
Arztbesuche, Besuche anderer medizi-
nischer oder therapeutischer Einrich-
tungen, zeitlich ausgedehnte Besuche 
medizinischer oder therapeutischer 
Einrichtungen, Besuch von Einrichtun-
gen zur Frühförderung bei Kindern so-
wie 

 →  in Bezug auf das Einhalten einer Diät 
oder anderer krankheits- oder thera-
piebedingter Verhaltensvorschriften;

→  Gestaltung des Alltagslebens und sozia-
ler Kontakte: Gestaltung des Tagesab-
laufs und Anpassung an Veränderungen, 
Ruhen und Schlafen, sich beschäftigen, 
Vornehmen von in die Zukunft gerichte-
ten Planungen, Interaktion mit Personen 
im direkten Kontakt, Kontaktpflege zu 
Personen außerhalb des direkten Um-
felds. 

Je nach Schwere der Beeinträchtigung der 
Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten 
wird mit Hilfe eines pflegefachlich begrün-

deten Begutachtungsinstruments ein Pfle-
gegrad wie folgt ermittelt: 

→  Pflegegrad 1: geringe Beeinträchtigun-
gen der Selbstständigkeit oder der 
 Fähigkeiten,

→  Pflegegrad 2: erhebliche Beeinträchti-
gungen der Selbstständigkeit oder der 
Fähigkeiten,

→  Pflegegrad 3: schwere  Beeinträchtigun-
gen der Selbstständigkeit oder der 
 Fähigkeiten

→  Pflegegrad 4: schwerste Beeinträchti-
gungen der Selbst ständigkeit oder der 
Fähigkeiten

→  Pflegegrad 5: schwerste Beeinträchti-
gungen der Selbstständigkeit oder der 
Fähigkeiten mit besonderen Anforde-
rungen an die pflegerische Versorgung. 

Bei der Ermittlung des Pflegegrades wer-
den die oben genannten Bereiche wie folgt 
gewichtet:

→  Mobilität mit 10 %
→  Kognitive und kommunikative 

 Fähigkeiten sowie Verhaltensweisen 
und psychische Problemlagen 
 zusammen mit 15 %,

→  Selbstversorgung mit 40 %,
→  Bewältigung von und selbstständiger 

Umgang mit krankheits- oder therapie-
bedingten Anforderungen und 
 Belastungen mit 20 %,

→  Gestaltung des Alltagslebens und 
 sozialer Kontakte mit 15 %.

Bei pflegebedürftigen Kindern wird der 
Pflegegrad durch einen Vergleich der Be-
einträchtigungen ihrer Selbstständigkeit 
und ihrer Fähigkeiten mit 
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altersentsprechend entwickelten Kindern 
ermittelt. 

Die Leistungen werden auf Antrag ge-
währt. Der Antrag ist bei der zuständigen 
Pflegekasse zu stellen. Diese beauftragt 
den Medizinischen Dienst der Krankenver-
sicherung mit der Erstellung eines Gutach-
tens, ob Pflegebedürftigkeit und welcher 
Pflegegrad vorliegt. Grundsätzlich erfolgt 
die Begutachtung in der Wohnung des 
Pflegebedürftigen. 

Im ambulanten Bereich werden ab 
01.01.2017 folgende Leistungen gewährt:

→  Geldleistung bei Pflege durch 
 Angehörige, Freunde oder Nachbarn: 

 →  316 € für Pflegebedürftige des 
 Pflegegrades 2,

 →  545 € für Pflegebedürftige des 
 Pflegegrades 3,

 →  728 € für Pflegebedürftige des 
 Pflegegrades 4,

 →  901 € für Pflegebedürftige des 
 Pflegegrades 5

jeweils pro Kalendermonat.

→  Sachleistung: Häusliche Pflegehilfe pro 
Kalendermonat bis zu einem Gesamt-
wert von 

 →  689 € für Pflegebedürftige des 
 Pflegegrades 2

 →  1.298 € für Pflegebedürftige des 
 Pflegegrades 3

 →  1.612 € für Pflegebedürftige des 
 Pflegegrades 4

 →  1.995 € für Pflegebedürftige des 
 Pflegegrades 5.

→  Kombinationsleistung von Geld- und 
Sachleistung. 

→  Verhinderungspflege: Bei Verhinderung 
der häuslichen Pflegeperson übernimmt 
die Pflegekasse für Pflegebedürftige 
des Pflegegrades 2 bis 5 einmal pro Ka-
lenderjahr für höchstens 6 Wochen die 
Kosten für eine Ersatzpflegekraft bis zu 
1.612 €, wenn eine nicht erwerbsmäßig 
tätige Pflegeperson die Ersatzpflege 
übernimmt, die mit dem Pflegebedürfti-
gen nicht bis zum zweiten Grad ver-
wandt oder verschwägert ist und nicht 
mit ihm in häuslicher Gemeinschaft 
lebt. Bei einer Ersatzpflege durch Pfle-
gepersonen, die mit dem Pflegebedürf-
tigen bis zum zweiten Grad verwandt 
oder verschwägert sind oder mit ihm in 
häuslicher Gemeinschaft leben, dürfen 
die Aufwendungen der Pflegekasse für 
die Verhinderungspflege regelmäßig 
den Betrag des Pflegegeldes des festge-
stellten Pflegegrades für bis zu 6 Wo-
chen nicht überschreiten. Nur wenn 
nachgewiesen wird, dass der Ersatzpfle-
geperson im Zusammenhang mit der 
Pflege tatsächlich Kosten (z. B. Ver-
dienstausfall oder Fahrtkosten) entstan-
den sind, oder die Ersatzpflege des Fa-
milien- oder Haushaltsangehörigen im 
konkreten Einzelfall der Erzielung von 
Erwerbseinkommen dient, ist eine Erhö-
hung des Leistungsbetrages für die Ver-
hinderungspflege auf bis zu 1.612 € 
möglich. Bei Inanspruchnahme der Ver-
hinderungspflege wird die Hälfte des 
bisher bezogenen Pflegegeldes fortge-
währt. Zusätzlich können noch nicht in 
Anspruch genommene Mittel der Kurz-
zeitpflege in Höhe von bis zu 806 € für 
Verhinderungspflege verwendet wer-
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den. Der für die Verhinderungspflege 
zur Verfügung stehende Leistungsbe-
trag kann so auf insgesamt bis zu  
2.418 € pro Kalenderjahr erhöht wer-
den. Der für die Verhinderungspflege in 
Anspruch genommene Erhöhungsbe-
trag wird dann auf den Leistungsbetrag 
der Kurzzeitpflege angerechnet. 

→  Soziale Sicherung der häuslichen Pflege-
person: Für nicht erwerbsmäßig tätige 
häusliche Pflegekräfte (insbesondere 
Angehörige), die einen Pflegebedürfti-
gen mit mindestens Pflegegrad 2 be-
treuen, übernimmt die Pflegeversiche-
rung die Beitragszahlung zur → Renten-
versicherung. Die Beitragshöhe ist ab-
hängig vom Grad der 
Pflegebedürftigkeit und davon, ob der 
Pflegebedürftige ausschließlich Pflege-
geld, ausschließlich Pflegesachleistun-
gen oder eine Kombination von Pflege-
geld und Pflegesachleistung in An-
spruch nimmt. Voraussetzung ist, dass 
die Pflegeperson eine oder mehrere 
pflegebedürftige Personen mit mindes-
tens Pflegegrad 2 mindestens 10 Stun-
den wöchentlich, verteilt auf regelmä-
ßig mindestens 2 Tage in der Woche, in 
ihrer häuslichen Umgebung nicht er-
werbsmäßig pflegt und der Pflegebe-
dürftige Anspruch auf Leistungen der 
sozialen Pflegeversicherung oder einer 
privaten Pflege-Pflichtversicherung hat. 
Auch die → Unfallversicherung und die 
→ Arbeitslosenversicherung der Pflege-
person ist sichergestellt. 

→  Tages- und Nachtpflege: Darunter ver-
steht man die zeitweise teilstationäre 
Betreuung im Tagesverlauf in einer Pfle-
geeinrichtung. Die Pflegekasse über-
nimmt die pflegebedingten Aufwendun-

gen der teilstationären Pflege ein-
schließlich der Aufwendungen für Be-
treuung und die Aufwendungen für die 
in der Einrichtung notwendigen Leistun-
gen der medizinischen Behandlungs-
pflege pro Kalendermonat bis zu einem 
Gesamtwert von 

 →  689 € für Pflegebedürftige des Pflege-
grades 2

 →  1.298 € für Pflegebedürftige des Pfle-
gegrades 3

 →  1.612 € für Pflegebedürftige des Pfle-
gegrades 4

 →  1.995 € für Pflegebedürftige des Pfle-
gegrades 5.

Leistungen der Tages- und Nachtpflege 
können neben der ambulanten Pflegesach-
leistung oder dem Pflegegeld in vollem 
Umfang in Anspruch genommen werden. 

→  Kurzzeitpflege: Sind Pflegebedürftige 
der Pflegegrade 2 bis 5 nur für eine be-
grenzte Zeit auf vollstationäre Pflege 
angewiesen (z. B. wegen Erkrankung 
pflegender Angehöriger oder über-
gangsweise im Anschluss an einen 
Krankenhausaufenthalt), so übernimmt 
die Pflegeversicherung die Kosten für 
diese kurzzeitige stationäre Pflege in 
entsprechenden Pflegeeinrichtungen 
für bis zu 8 Wochen pro Kalenderjahr 
im Wert von bis zu 1.612 €. Bei Inan-
spruchnahme der Kurzzeitpflege wird 
die Hälfte des bisher bezogenen Pflege-
geldes fortgewährt. Ein im Kalenderjahr 
bestehender und nicht verbrauchter 
Leistungsbetrag für Verhinderungspfle-
ge kann auch für Kurzzeitpflege einge-
setzt werden. Dadurch kann der Leis-
tungsbetrag für die Kurzzeitpflege 
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maximal auf bis zu 3.224 € verdoppelt 
werden. Der für die Kurzzeitpflege in 
Anspruch genommene Erhöhungsbe-
trag wird dann auf den Leistungsbetrag 
für eine Verhinderungspflege angerech-
net. 

→  Technische Hilfen (z. B. Pflegebett, 
 Rollstuhl) werden mit einer Selbstbetei-
ligung von 10 % der Kosten des Hilfs-
mittels, höchstens jedoch 25 € je Hilfs-
mittel, finanziert. Diese Hilfsmittel sol-
len vorrangig leihweise überlassen 
werden. 

→  Für zum Verbrauch bestimmte Pflege-
hilfsmittel (z. B. Desinfektionsmittel, In-
kontinenzartikel) werden bis zu 40 € 
monatlich übernommen (ohne Selbst-
beteiligung). 

→  Zuschüsse zur pflegebedingten Verbes-
serung des individuellen Wohnumfeldes 
(z. B. Türverbreiterung) können bis zu 
4.000 € je Pflegebedürftigen bzw. bis 
zu maximal 16.000 €, wenn mehrere 
Anspruchsberechtigte zusammen woh-
nen, gewährt werden. 

→  Unentgeltliche Pflegekurse für Angehö-
rige und ehrenamtliche Pflegekräfte. 

→  Angebote zur Unterstützung im Alltag 
tragen dazu bei, Pflegepersonen zu ent-
lasten, und helfen Pflegebedürftigen, 
möglichst lange in ihrer häuslichen Um-
gebung zu bleiben, soziale Kontakte 
aufrechtzuerhalten und ihren Alltag 
weiterhin möglichst selbstständig be-
wältigen zu können. Angebote zur Un-
terstützung im Alltag sind: 

 →  Angebote, in denen insbesondere eh-
renamtliche Helferinnen und Helfer 
unter pflegefachlicher Anleitung die 
Betreuung von Pflegebedürftigen mit 
allgemeinem oder mit besonderem 

Betreuungsbedarf in Gruppen oder im 
häuslichen Bereich übernehmen (Be-
treuungsangebote), 

 →  Angebote, die der gezielten Entlas-
tung und beratenden Unterstützung 
von pflegenden Angehörigen und ver-
gleichbar nahestehenden Pflegeperso-
nen in ihrer Eigenschaft als Pflegende 
dienen (Angebote zur Entlastung von 
Pflegenden), 

 →  Angebote, die dazu dienen, die Pflege-
bedürftigen bei der Bewältigung von 
allgemeinen oder pflegebedingten An-
forderungen des Alltags oder im Haus-
halt, insbesondere bei der Haushalts-
führung oder bei der eigenverant-
wortlichen Organisation individuell 
benötigter Hilfeleistungen, zu unter-
stützen (Angebote zur Entlastung im 
Alltag). 

  Es wird ein Entlastungsbetrag von bis zu 
125 € monatlich gewährt. Dieser Betrag 
ist zweckgebunden einzusetzen für qua-
litätsgesicherte Leistungen zur Entlas-
tung pflegender Angehöriger und ver-
gleichbar Nahestehender in ihrer Eigen-
schaft als Pflegende sowie zur 
Förderung der Selbstständigkeit und 
Selbstbestimmtheit der Pflegebedürfti-
gen bei der Gestaltung ihres Alltags.  
Anspruchsberechtigt sind Pflegebedürf-
tige aller Pflegegrade. Der Entlastungs-
betrag dient der Finanzierung von 

 →  Leistungen der Tages- oder 
 Nachtpflege,

 →  Leistungen der Kurzzeitpflege,
 →  Leistungen der zugelassenen ambu-

lanten Pflegedienste, in den Pflegegra-
den 2 bis 5 jedoch nicht von Leistun-
gen im Bereich der Selbstversorgung, 



pfLeGebedürftiGkeit,  LeiStunGen bei

335

 →   Leistungen der nach Landesrecht 
 anerkannten Angebote zur Unter- 
stütz ung im Alltag.

  Als nach Landesrecht anerkannte Ange-
bote zur Unterstützung im Alltag kom-
men insbesondere Betreuungsgruppen 
für an Demenz erkrankte Menschen, 
Helferinnen- und Helferkreise zur stun-
denweisen Entlastung pflegender Ange-
höriger im häuslichen Bereich, die Ta-
gesbetreuung in Kleingruppen oder Ein-
zelbetreuung durch anerkannte 
Helferinnen und Helfer, Agenturen zur 
Vermittlung von Betreuungs- und Ent-
lastungsleistungen für Pflegebedürftige 
und pflegende Angehörige sowie ver-
gleichbar nahestehende Pflegeperso-
nen, Familienentlastende Dienste, All-
tagsbegleiter, Pflegebegleiter und Servi-
ceangebote für haushaltsnahe 
Dienstleistungen in Betracht. Pflegebe-
dürftige in häuslicher Pflege mit min-
destens Pflegegrad 2 können, wenn sie 
ihren Anspruch auf ambulante Pfle-
gesachleistungen nicht voll ausschöp-
fen, den nicht ausgeschöpften Betrag - 
maximal aber 40 % des Sachleistungs-
anspruchs - für Leistungen der nach 
Landesrecht anerkannten Angebote zur 
Unterstützung im Alltag verwenden. 

→  Zusätzliche Leistungen der Pflegebe-
dürftigen in → ambulanten Wohnfor-
men in Höhe von 214 € pro Monat, 
wenn eine Person von den Mitgliedern 
der Wohngruppe gemeinschaftlich be-
auftragt ist, unabhängig von der indivi-
duellen pflegerischen Versorgung allge-
meine organisatorische, verwaltende, 
betreuende oder das Gemeinschaftsle-
ben fördernde Tätigkeiten zu verrichten 
oder hauswirtschaftliche Unterstützung 

zu leisten. Es darf dabei keine Versor-
gungsform vorliegen, in der der Anbie-
ter der Wohngruppe oder ein Dritter 
den Pflegebedürftigen Leistungen an-
bietet oder gewährleistet, die einer Be-
treuung in einem stationären Pflege-
heim weitgehend entsprechen. 

→  Bis zu 10 Tage Freistellung für die Orga-
nisation der bedarfsgerechten Pflege; 
für diese Zeit besteht Anspruch auf 
Pflegeunterstützungsgeld als Lohner-
satzleistung. 

→  Pflegezeit: Insgesamt 6 Monate ganze 
oder teilweise Freistellung für die Pflege 
eines nahen Angehörigen in häuslicher 
Umgebung (Anspruch nur in Betrieben 
mit mehr als 25 Beschäftigten) → Pfle-
gende Angehörige, → Pflegezeit. 

→  Bei Inanspruchnahme der Pflegezeit ist 
ein Zuschuss zur Kranken- und Pflege-
versicherung möglich. Pflegende Perso-
nen sind während der Pflegezeit nach 
dem Recht der → Arbeitsförderung 
(Sozialgesetzbuch III) versichert. 

→  Anspruch auf individuelle Pflegebera-
tung gegenüber der Pflegekasse oder 
dem Versicherungsunternehmen. Pfle-
gekassen sollen unverzüglich einen An-
sprechpartner benennen und einen Be-
ratungstermin anbieten oder einen 
Beratungsgutschein ausstellen, der es 
ermöglicht, innerhalb von zwei Wochen 
die Beratung in einer unabhängigen Be-
ratungsstelle in Anspruch zu nehmen. 

Für Pflegebedürftige in vollstationären 
Einrichtungen übernimmt die Pflegekasse 
die pflegebedingten Aufwendungen ein-
schließlich der Aufwendungen für Betreu-
ung und die Aufwendungen für Leistungen 
der medizinischen Behandlungspflege bis 
zu 
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→  770 € für Pflegebedürftige des Pflege-
grades 2

→  1.262 € für Pflegebedürftige des Pflege-
grades 3

→  1.775 € für Pflegebedürftige des Pflege-
grades 4

→  2.005 € für Pflegebedürftige des Pfle-
gegrades 5 

jeweils pro Kalendermonat.

Bei Pflegebedürftigen mit mindestens 
Pflegegrad 2 in vollstationären Behinder-
teneinrichtungen, in denen die Eingliede-
rung der Menschen mit Behinderung im 
Vordergrund steht, beteiligt sich die Pfle-
gekasse zur Abgeltung des Pflegeaufwan-
des mit pauschal 10 % des Heimentgelts, 
höchstens jedoch mit 266 € monatlich, an 
den Heimkosten. 

§§ 7,7a, 7b, 36 – 45b Sozialgesetzbuch XI, Pfle-
gezeitgesetz, Familienpflegezeitgesetz

 Z  Pflegekassen 

Pflegeberatung

→ Auskünfte in sozialen Angelegenheiten 

Pflegegeld

→ in der Pflegeversicherung 
→ Pflegebedürftigkeit, Leistungen bei

→ in Bayern 
→ Landespflegegeld 

→ in der Unfallversicherung 
Solange Versicherte der gesetzlichen → 
Unfallversicherung infolge → Arbeitsun-
falls oder → Berufskrankheit so hilflos 
sind, dass sie für die gewöhnlichen und re-
gelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen 
im Ablauf des täglichen Lebens in erhebli-
chen Umfang der Hilfe bedürfen, wird 
Pflegegeld gezahlt, eine Pflegekraft ge-
stellt oder Heimpflege gewährt. 

Das monatliche Pflegegeld beträgt ab 
01.07.2019 in den alten Ländern zwischen 
373 € und 1.491 € (neue Bundesländer 
zwischen 344 € und 1.423 €). Übersteigen 
die Aufwendungen für fremde Wartung 
und Pflege den Betrag des Pflegegeldes, 
kann es angemessen erhöht werden. Das 
Pflegegeld wird zum 01.07. eines jeden 
Jahres per Verordnung der Bundesregie-
rung entsprechend dem Vomhundertsatz 
angepasst, um den sich die Renten aus der 
gesetzlichen Rentenversicherung nach Ab-
zug des Krankenversicherungsbeitrags der 
Rentner verändern. 

§ 44 Sozialgesetzbuch VII

 Z  Gesetzliche Unfallversicherungsträger 

→ Zivilblinde 
→ Blinde, Hilfen für

→  in der Sozialhilfe und Kriegsopfer-
fürsorge 

→ Blinde, Hilfen für
→ Pflege, Hilfe zur

→ in der Jugendhilfe 
→ Pflegekinder, Hilfen für
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Pflegekinder

Im Pflegekinderwesen ist zu unterschei-
den zwischen → Tagespflege und Vollzeit-
pflege. Hilfe zur Erziehung im Rahmen der 
Vollzeitpflege wird auf Antrag des Perso-
nensorgeberechtigten vom Jugendamt für 
eine bestimmte Zeit oder auf Dauer ge-
währt.

Ein Schwerpunkt der Tätigkeit des Fach-
dienstes für Pflegekinderwesen im Ju-
gendamt liegt in der Auswahl und Qualifi-
zierung von Pflegeeltern. Es soll so weit 
als möglich sichergestellt werden, dass sie 
den Bedürfnissen der ihnen anvertrauten 
Kinder und Jugendlichen gerecht werden 
können. Währen der Dauer des Pflegever-
hältnisses sollen die Erziehungsbedingun-
gen in der Herkunftsfamilie durch Bera-
tung und Unterstützung so weit verbes-
sert werden, dass die Eltern das Kind bzw. 
den Jugendlichen wieder selbst erziehen 
können. Das Jugendamt hat darauf hinzu-
wirken, dass die Pflegepersonen und die 
Eltern zum Wohl des jungen Menschen zu-
sammenarbeiten. Dies bedeutet insbeson-
dere auch die Wahrnehmung von Besuchs-
kontakten, die dem Kind einen geschütz-
ten Umgang mit seiner Herkunftsfamilie 
ermöglichen und dadurch identitätsbil-
dend wirken. Wenn eine nachhaltige Ver-
besserung der Erziehungsbedingungen in-
nerhalb eines im Hinblick auf die Entwick-
lung des Kindes oder Jugendlichen 
vertretbaren Zeitraums nicht erreichbar 
ist, so soll mit den beteiligten Personen 
eine andere, dem Wohl des Kindes oder 
des Jugendlichen förderliche und auf Dau-
er angelegte Lebensperspektive erarbeitet 
werden. Es soll im Rahmen der gemeinsa-

men Fortschreibung des Hilfeplans insbe-
sondere auch geprüft werden, ob die An-
nahme als Kind in Betracht kommt.

Lebt ein Kind für längere Zeit in Familien-
pflege, so sind die Pflegeeltern befugt, in 
Angelegenheiten des täglichen Lebens zu 
entscheiden sowie den Inhaber der elterli-
chen Sorge in solchen Angelegenheiten zu 
vertreten (§ 1688 Absatz 1 Bürgerliches 
Gesetzbuch). So können die Pflegeeltern 
beispielsweise selbstständig einen Reise-
pass für das Kind beantragen, wenn die 
Pflegefamilie ins Ausland verreisen will; sie 
können das Kind zum Musikunterricht 
oder in Sportvereinen anmelden und an 
 Elternabenden in der Schule teilnehmen. 
Von der gesetzlichen Regelung erfasst 
sind insbesondere auch die notwendige 
gesundheitliche Versorgung des Kindes bei 
üblichen Kinderkrankheiten und erforderli-
che Schutzimpfungen.

Für Kinder und Jugendliche, die im Rah-
men der Hilfe zur Erziehung außerhalb des 
Elternhauses in einer Familie in Vollzeit-
pflege untergebracht (→ Erziehungshilfen 
für Kinder und Jugendliche) werden, ge-
währt das Jugendamt auch den notwendi-
gen Lebensunterhalt, wobei die Minder-
jährigen und ihre Eltern sich entsprechend 
den Regelungen über Kostenbeiträge nach 
ihren Möglichkeiten an den Kosten zu be-
teiligen haben. Der notwendige Lebensun-
terhalt umfasst bei der Vollzeitpflege den 
gesamten Lebensunterhalt einschließlich 
der Kosten der Erziehung. Einmalige Beihil-
fen können insbesondere zur Erstausstat-
tung einer Pflegestelle, bei wichtigen 
 persönlichen Anlässen (z. B. Taufe, Erst-
kommunion, Konfirmation) und für 
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 Urlaubs- oder Ferienreisen gewährt wer-
den. Auch die Pflegeperson hat einen An-
spruch auf Erstattung ihres Sachaufwands 
einschließlich nachgewiesener Aufwen-
dungen für Beiträge zu einer Unfallversi-
cherung sowie hälftige Erstattung nachge-
wiesener Aufwendungen zu einer ange-
messenen Alterssicherung.

Der Landesverband der Pflege- und Adoptiv-
familien in Bayern e. V. (https://pfad- 
bayern.de) ist ein Zusammenschluss von 
Pflegepersonen. Er berät und unterstützt 
diese in allen Fragen.

Das Kindergeld für Pflegekinder (→ Kin-
dergeld) wird nach den gesetzlichen Vor-
schriften auf die laufenden Leistungen an-
gerechnet.

§§ 27, 33, 38, 39, 44, 91, 93 Sozialgesetzbuch 
VIII

 Z  Jugendämter bei den Landratsämtern 
und kreisfreien Städten; PFAD FÜR KIN-
DER Landesverband der Pflege- und Ad-
optivfamilien in Bayern e. V.; PFAD FÜR 
KINDER Stiftung zur Förderung von Pfle-
ge- und Adoptivkindern

www.blja.bayern.de/hilfen/erziehung/
vollzeitpflege/index.php  
www.pfad-bv.de/index.php

Pflegemedaille

→ Pflege, Auszeichnungen für Verdienste 

Pflegende Angehörige

Seit 1998 werden Fachstellen für pflegen-
de Angehörige aus dem Förderprogramm 
„Bayerisches Netzwerk Pflege“ gefördert. 
Angehörige von älteren pflegebedürftigen 
Menschen erhalten hier Rat, Hilfe und Ent-
lastung durch speziell geschulte Fachkräf-
te für Angehörigenarbeit. Die Träger der 
Fachstellen bieten darüber hinaus oftmals 
besondere Hilfen für Pflegebedürftige und 
deren Angehörige an, z. B. Betreuungsan-
gebote (Betreuungsgruppen und Helfer-
kreise, s. u.) und Angehörigengruppen, zur 
stundenweisen Entlastung der Angehöri-
gen. 

Die Kontaktdaten der Fachstellen für pfle-
gende Angehörige sind auf der Homepage 
des Bayerischen Staatsministeriums für 
Gesundheit und Pflege abrufbar. 

Pflegebedürftige in häuslicher Pflege ha-
ben ab dem 01.01.2017 einen Anspruch 
auf den einheitlichen Entlastungsbetrag 
(→ Pflegebedürftigkeit, Leistungen bei) 
von bis zu 125 €. Der Betrag ist zweckge-
bunden für qualitätsgesicherte Leistungen 
zur Entlastung pflegender Angehöriger 
und vergleichbar nahestehender Personen 
sowie für Förderung der Selbstständigkeit 
und Selbstbestimmtheit Pflegebedürftiger 
einzusetzen. Dieser Betrag dient der Er-
stattung von Aufwendungen, die den Pfle-
gebedürftigen entstehen im Zusammen-
hang mit der Inanspruchnahme von 
Leistungen: 

→  der Tages- und Nachtpflege, 
→  der Kurzzeitpflege, 
→  ambulanter Pflegedienste im Sinne des 

https://www.blja.bayern.de/hilfen/erziehung/vollzeitpflege/index.php
https://www.blja.bayern.de/hilfen/erziehung/vollzeitpflege/index.php
https://www.pfad-bv.de/index.php
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Sozialgesetzbuches XI, in den Pflege-
graden 2 bis 5 jedoch nicht von Leistun-
gen für die Selbstversorgung, oder 

→  der nach Landesrecht anerkannten An-
gebote zur Unterstützung im Alltag im 
Sinne des Sozialgesetzbuches XI. 

Nach Landesrecht können in Bayern insbe-
sondere folgende Angebote zur Unterstüt-
zung im Alltag anerkannt und ggf. geför-
dert werden: 

→  Betreuungsgruppen, die betreuungsbe-
dürftigen Personen wöchentlich oder 
vierzehntägig auch außerhalb der häus-
lichen Umgebung Kontaktmöglichkei-
ten bieten, 

→  ehrenamtliche Helferkreise, bei denen 
geschulte Ehrenamtliche unter pflege-
fachlicher Begleitung eine Einzelbetreu-
ung im häuslichen Bereich anbieten, 

→  qualitätsgesicherte Tagesbetreuung in 
Privathaushalten, bei denen ein geschul-
tes Team von Ehrenamtlichen unter 
pflegefachlicher Anleitung mehrere be-
troffene Personen betreut,

→  Angebote für haushaltsnahe Dienstleis-
tungen; Darunter sind Dienstleistungen 
zu verstehen, die üblicherweise zur Ver-
sorgung in einem Privathaushalt er-
bracht werden (Wäschepflege, Boten-
gänge, Fahr- und Begleitdienste etc.), 

→  Alltagsbegleiter, die den Betroffenen 
Hilfestellungen bei der Bewältigung all-
gemeiner und pflegebedingter Anforde-
rungen des Alltags bieten (gemeinsame 
Einkäufe, gemeinsame Spaziergänge, 
etc.),

→  Pflegebegleiter: Sie unterstützen den 
häuslich Pflegenden, in dem sie bei der 
Strukturierung und Organisation des 

Pflegealltags helfen und die Fähigkeit 
zur Selbsthilfe stärken,

→  familienentlastende Dienste,
→  Dienste, die Leistungen der Familien-

pflege und Dorfhilfe erbringen.

Zur Verbesserung der Versorgungssituati-
on werden der Auf- und Ausbau von Ange-
boten zur Unterstützung im Alltag, Mo-
dellprojekte sowie weitere Maßnahmen 
zur Stärkung von Ehrenamt und Selbsthilfe 
(z. B. Angehörigengruppen) im Bereich der 
häuslichen Pflege nach dem Sozialgesetz-
buch XI gefördert. 

Zum 01.01.2016 wurde in Bayern die 
rechtliche Möglichkeit geschaffen, dass 
neben niedrigschwelligen Betreuungsleis-
tungen auch niedrigschwellige Entlas-
tungsleistungen in Anspruch genommen 
werden können. Seit dem 01.01.2017 wer-
den niedrigschwellige Angebote unter 
dem Begriff „Angebote zur Unterstützung 
im Alltag“ zusammengefasst. Hierzu zäh-
len Betreuungsangebote nach § 45a Absatz 
1 Satz 2 Nr. 1 Sozialgesetzbuch XI (bisher 
niedrigschwellige Betreuungsleistungen) 
und Angebote zur Entlastung von Pflegen-
den und Angebote zur Entlastung im All-
tag nach § 45a Absatz 1 Satz 2 Nrn. 2 und 3 
Sozialgesetzbuch XI (bisher niedrigschwellige 
Entlastungsleistungen). Inhaltlich ändert 
sich nichts an den Leistungen und ihren 
Voraussetzungen. Angebote zur Unter-
stützung im Alltag sollen auch weiterhin 
jenseits von Grund- bzw. Behandlungspfle-
ge Unterstützung für Pflegebedürftige und 
pflegende Angehörige und vergleichbar 
Nahestehende bieten. 
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Bei Betreuungsangeboten übernehmen 
Ehrenamtliche unter pflegefachlicher An-
leitung die Betreuung von Pflegebedürfti-
gen mit allgemeinem oder besonderem 
Betreuungsbedarf in Gruppen oder im 
häuslichen Bereich. 

Angebote zur Entlastung von Pflegenden 
richten sich an pflegende Angehörige und 
vergleichbar nahestehende Personen. Sie 
sollen bei der Strukturierung des Pflegeall-
tags durch eine beratende Unterstützung 
helfen. 

Pflegebedürftige mit mindestens Pflege-
grad 2, die den Anspruch auf ambulante 
Pflegesachleistungen nicht voll ausge-
schöpft haben, können den nicht ausge-
schöpften Betrag – maximal 40 % des 
Sachleistungsanspruchs – für Angebote 
zur Unterstützung im Alltag verwenden. 

Fachliche Unterstützung für pflegende An-
gehörige bieten die Pflegekurse und die 
häusliche Pflegefachberatung.

Für pflegende Angehörige übernimmt die 
Pflegekasse unter bestimmten Vorausset-
zungen die Beitragszahlung zur → Renten-
versicherung.

Pflegende Angehörige haben einen An-
spruch auf (unbezahlte) vollständige oder 
teilweise Freistellung von der Arbeit, wenn 
sie einen pflegebedürftigen nahen Ange-
hörigen in häuslicher Umgebung pflegen. 
Der Anspruch besteht nur in Betrieben mit 
mehr als 25 Beschäftigten. Die → Pflege-
zeit beträgt längstens 6 Monate für jeden 
pflegebedürftigen nahen Angehörigen. 
Der Beschäftigte muss die Pflegebedürf-

tigkeit des nahen Angehörigen durch Vor-
lage einer Bescheinigung der Pflegekasse 
oder des Medizinischen Dienstes der 
Krankenversicherung nachweisen. Bei 
Wegfall der Pflegebedürftigkeit, Unzumut-
barkeit oder Unmöglichkeit der Pflege en-
det die Pflegezeit vorzeitig 4 Wochen nach 
dem Eintritt der veränderten Umstände. 
Pflegende Angehörige genießen von der 
Ankündigung (höchstens jedoch 12 Wo-
chen im Voraus) bis zur Beendigung der 
Freistellung für die Pflege besonderen 
Kündigungsschutz. Der Arbeitgeber darf 
nur in besonderen Fällen kündigen, wenn 
das Gewerbeaufsichtsamt (→ Gewerbe-
aufsicht) zustimmt. Angehörige haben 
 zudem Anspruch auf bis zu 10 Tage Frei-
stellung für die Organisation der bedarfs-
gerechten Pflege pflegebedürftiger naher 
Angehöriger. Während dieser Freistellung 
besteht ab dem 1.1.2015 Anspruch auf 
Pflegeunterstützungsgeld als Lohnersatz-
leistung aus der Pflegeversicherung. 

Während der Pflegezeit sind Angehörige 
versichert nach dem Recht der → Arbeits-
förderung (Sozialgesetzbuch III).

→ Pflegezeit und Familienpflegezeit
→ Pflegebedürftigkeit, Leistungen bei 

Betreuungs- und Unterstützungsleistun-
gen für pflegebedürftige und demenziell 
erkrankte Menschen und deren Angehörige 

→ Mehrgenerationenhäuser. 

§§ 44, 44a, 45, 45a – 45d Sozialgesetzbuch XI, 
Richtlinien des Bayerischen Staatsministeriums 
für Familie, Arbeit und Soziales, („Bayerisches 
Netzwerk Pflege“); Verordnung zur Ausführung 
des Elften Buchs Sozialgesetze (AVSG); Pflege-
zeitgesetz
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 Z  Verbände der freien Wohlfahrtspflege; 
Landratsämter und kreisfreie Städte; Pfle-
gekassen 

www.stmgp.bayern.de/service/ 
ansprechpartner-und-fachstellen/  
www.stmgp.bayern.de/pflege/pflege -zu-
hause/

Pflegerbestellung

→ Pflegschaft 
→ Betreuung 

Pflegeurkunde

→ Pflege, Auszeichnungen für Verdienste 

Pflegeversicherung

Die am 01.01.1995 eingeführte Pflegever-
sicherung bildet einen eigenständigen 
Zweig der Sozialversicherung.

Die Versicherungspflicht der sozialen Pfle-
geversicherung richtet sich nach dem 
Grundsatz: „Die Pflegeversicherung folgt 
der Krankenversicherung.“ In den Schutz 
der sozialen Pflegeversicherung sind also 
alle einbezogen, die in der gesetzlichen → 
Krankenversicherung versichert sind, und 
zwar sowohl die Pflichtversicherten als 
auch die freiwillig Versicherten. Seit dem 
01.07.2002 besteht auch ein Beitrittsrecht 
zur sozialen und privaten Pflegeversiche-
rung, jedoch beschränkt auf eng bestimm-
te Personenkreise (z. B. Zuwanderer, Aus-
landsrückkehrer). 

Freiwillig Versicherte in der gesetzlichen 
Krankenversicherung können sich inner-
halb von 3 Monaten nach Beginn der Ver-
sicherungspflicht befreien lassen, wenn sie 
eine entsprechende private Pflegeversi-
cherung nachweisen. 

Unterhaltsberechtigte Kinder und Ehegat-
ten, deren monatliches Einkommen 1/7 
der monatlichen → Bezugsgröße (2019: 
445 €) nicht übersteigt, sind im Rahmen 
der Familienversicherung beitragsfrei mit-
versichert; für geringfügig Beschäftigte be-
trägt das zulässige Gesamteinkommen 
450 €. Beamte, die in der gesetzlichen 
Krankenversicherung freiwillig versichert 
sind, behalten den Anspruch auf die Beihil-
fe; sie werden mit einem Teilbetrag versi-
chert und erhalten auch nur Teilleistungen. 

Bestimmte Personen sind auch dann in der 
sozialen Pflegeversicherung versiche-
rungspflichtig, wenn sie weder in der ge-
setzlichen noch in der privaten Kranken-
versicherung versichert sind. Das sind z. B. 
Personen, die nach dem Bundesversor-
gungsgesetz Anspruch auf Kranken- oder 
Heilbehandlung haben oder Soldaten auf 
Zeit. 

Versicherungspflicht in der privaten Pfle-
geversicherung besteht für 

→  alle Privatkrankenversicherten mit An-
spruch auf allgemeine Krankenhausleis-
tungen, oder im Rahmen von Versiche-
rungsverträgen, die der 
Versicherungspflicht nach § 193 Absatz 
3 des Versicherungsvertragsgesetzes 
genügen, 

https://www.stmgp.bayern.de/service/ansprechpartner-und-fachstellen/
https://www.stmgp.bayern.de/service/ansprechpartner-und-fachstellen/
https://www.stmgp.bayern.de/pflege/pflege-zu-hause/
https://www.stmgp.bayern.de/pflege/pflege-zu-hause/
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→  Personen, die nach beamtenrechtlichen 
Vorschriften oder Grundsätzen An-
spruch auf Beihilfe bei Pflegebedürftig-
keit haben (sie müssen eine beihilfekon-
forme Versicherung abschließen), 

→  Heilfürsorgeberechtigte, die nicht in der 
sozialen Pflegeversicherung versiche-
rungspflichtig sind (das sind z. B. Berufs-
soldaten, Polizeibeamte, Feuerwehrleu-
te) und 

→  Mitglieder der Postbeamtenkranken-
kasse und der Krankenversorgung der 
Bundesbahn.

→ Pflegebedürftigkeit, Leistungen bei
→ Beiträge in der Sozialversicherung
→ Versicherungsfreiheit
→ Pflegende Angehörige

Sozialgesetzbuch XI

 Z  Pflegekassen, private Versicherungs-
unternehmen 

Pflegezeit

→ Pflegende Angehörige 
→ Pflegezeit und Familienpflegezeit 

Pflegezeit und Familienpflegezeit

Zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und 
familiärer Pflege haben Beschäftigte nach 
dem Pflegezeitgesetz und nach dem Fami-
lienpflegezeitgesetz unter bestimmten Vo-
raussetzungen Ansprüche auf vollständige 
oder teilweise Freistellung von der Arbeit. 
Je nach Pflegesituation bestehen folgende 
Möglichkeiten: 

Zehntägige Auszeit im Akutpflegefall mit 
Lohnersatzleistung

Beschäftigte haben einen Anspruch auf 
Freistellung von der Arbeit bis zu zehn Ta-
gen, wenn dies erforderlich ist, um für ei-
nen pflegebedürftigen nahen Angehörigen 
in einer akut aufgetretenen Pflegesituation 
eine bedarfsgerechte Pflege zu organisie-
ren oder eine pflegerische Versorgung in 
dieser Zeit sicherzustellen. 

Für diesen Anspruch gilt:

→  Die Arbeitsverhinderung und deren vor-
aussichtliche Dauer müssen dem 
 Arbeitgeber unverzüglich mitgeteilt 
werden. 

→  Der Anspruch besteht gegenüber allen 
Arbeitgebern unabhängig von der Grö-
ße des Unternehmens.

Während der bis zu zehntägigen Auszeit 
wird auf Antrag Pflegeunterstützungsgeld 
als Lohnersatzleistungen von der Pflege-
versicherung des nahen Angehörigen ge-
währt. 

Pflegezeit mit zinslosem Darlehen

Zur häuslichen Angehörigenpflege haben 
Beschäftigte einen Anspruch auf Pflege-
zeit, das heißt, sie haben einen Anspruch 
auf vollständige oder teilweise Freistellung 
von der Arbeit bis zu sechs Monaten, wenn 
sie einen pflegebedürftigen nahen An ge-
hörigen in häuslicher Umgebung pflegen. 

Ein Anspruch auf vollständige oder teilwei-
se Freistellung bis zu sechs Monaten be-
steht auch, wenn der Beschäftigte einen 
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minderjährigen pflegedürftigen nahen An-
gehörigen in häuslicher oder außerhäusli-
cher Umgebung betreut. 

Zudem können sich Beschäftigte zur 
 Begleitung eines nahen Angehörigen in der 
letzten Lebensphase bis zu drei Monaten 
vollständig oder teilweise von der Arbeit 
freistellen lassen. 

Für diese Ansprüche gilt:

→  Beschäftigte, die diese Freistellungen in 
Anspruch nehmen, müssen dies dem Ar-
beitgeber spätestens zehn Arbeitstage 
vor Freistellungsbeginn schriftlich an-
kündigen. 

→  Die Freistellungsansprüche bestehen 
nicht gegenüber Arbeitgebern mit in der 
Regel 15 oder weniger Beschäftigten.

→  Die Freistellungsansprüche und die An-
sprüche der Familienpflegezeit können 
miteinander kombiniert werden und in-
einander übergehen (z. B. Inanspruch-
nahme von Familienpflegezeit und 
Freistellung zur Sterbebegleitung). Die 
Gesamtdauer der Freistellung darf da-
bei je pflegebedürftigen nahen Angehö-
rigen 24 Monate nicht überschreiten. 

Zur besseren Bewältigung des Lebensun-
terhalts besteht für die Dauer der Freistel-
lungen ein Anspruch des Beschäftigten auf 
ein zinsloses Darlehen des Bundesamtes 
für Familie und zivilgesellschaftliche Auf-
gaben (BAFzA). Das Darlehen hat der Be-
schäftigte schriftlich beim BAFzA zu bean-
tragen. Es wird in monatlichen Raten 
gezahlt und soll den Entgeltverlust wäh-
rend der Freistellungen teilweise ausglei-
chen. Im Anschluss an die Freistellung ist 

es ebenfalls in monatlichen Raten zurück-
zuzahlen. 

Familienpflegezeit mit zinslosem 
 Darlehen

Bei länger dauernder Pflege kann der Be-
schäftigte Familienpflegezeit in Anspruch 
nehmen; das heißt, er hat das Recht, seine 
Arbeitszeit für bis zu 24 Monate auf wö-
chentlich mindestens 15 Stunden zu redu-
zieren, wenn er einen pflegebedürftigen 
nahen Angehörigen in häuslicher Umge-
bung pflegt. 

Ein Anspruch auf Arbeitszeitreduzierung 
bis zu 24 Monaten auf wöchentlich min-
destens 15 Stunden bestehen auch, wenn 
der Beschäftigte einen minderjährigen 
pflegebedürftigen nahen Angehörigen in 
häuslicher oder außerhäuslicher Umge-
bung betreut. 

Für diese Ansprüche gilt:

→  Der Beschäftigte muss dem Arbeitge-
ber diese Ansprüche spätestens acht 
Wochen vor Beginn der Arbeitszeitre-
duzierung schriftlich ankündigen. 

→  Die Ansprüche bestehen nicht gegen-
über Arbeitgebern mit in der Regel 25 
oder weniger Beschäftigten; Auszubil-
dende werden nicht mitgerechnet. 

→  Werden die Freistellungsansprüche und 
die Ansprüche nach der Pflegezeit mit-
einander kombiniert (z. B. Inanspruch-
nahme von Familienpflegezeit und 
Freistellung zur Sterbebegleitung) darf 
die Gesamtdauer der Freistellung je 
pflegedürftigen nahen Angehörigen 24 
Monate nicht überschreiten. 



pfLeGezeit und famiLienpfLeGezeit 

Zur besseren Bewältigung des Lebensun-
terhalts besteht für die Dauer der Arbeits-
zeitreduzierung ein Anspruch des Beschäf-
tigten auf ein zinsloses Darlehen des 
Bundesamtes für Familie und zivilgesell-
schaftliche Aufgaben. 

Für alle Ansprüche gilt:

Von der Ankündigung, höchstens jedoch 
zwölf Wochen vor dem angekündigten Be-
ginn bis zur Beendigung der Freistellung 
besteht → Kündigungsschutz. 

Nahe Angehörige sind: Großeltern, Eltern, 
Schwiegereltern, Stiefeltern, Ehegatten, 
Lebenspartner, Partner einer eheähnlichen 
oder lebenspartnerschaftsähnlichen Ge-
meinschaft, Geschwister, Schwägerinnen 
und Schwäger, Kinder, Adoptiv- oder Pfle-
gekinder sowie die Kinder, Adoptiv- oder 
Pflegekinder des Ehegatten oder Lebens-
partners, Schwiegerkinder und Enkelkin-
der. 

Pflegezeitgesetz, Familienpflegezeitgesetz

 Z  Arbeitgeber; Pflegekassen; Bundesamt 
für Familie und zivilgesellschaftliche Auf-
gaben (BAFzA)

www.wege-zur-pflege.de/startseite.html  
https://www.bafza.de/programme- und-
foerderungen/familienpflegezeit/

Pflegezulage

→ Blinde, Hilfen für 
→ Kriegsopfer, Hilfen für 

→ Kriegsschadenrente 

Pflegschaft

Eine Pflegschaft wird durch Bestellung ei-
nes Pflegers bei einem Fürsorgebedürfnis 
für besondere Angelegenheiten angeord-
net. Diese können z. B. sein: 

→  Ergänzung der elterlichen Vertretung, 
wenn die Eltern an der Besorgung von 
Angelegenheiten (tatsächlich oder 
rechtlich) verhindert sind; 

→  Wahrung der künftigen Rechte einer 
Leibesfrucht;

→  Wahrung der Interessen von unbekann-
ten Beteiligten.

§§ 55, 56 Sozialgesetzbuch VIII, §§ 1909 ff. 
Bürgerliches Gesetzbuch

 Z  Familiengerichte bei den Amtsgerich-
ten; Jugendämter bei den Landratsämtern 
und kreisfreien Städten 

Pflegschaft für Volljährige

→ Betreuung 

Pflichtversicherung

→ Beiträge in der Sozialversicherung 
→ Versicherungsfreiheit 

https://www.bafza.de/programme-und-foerderungen/familienpflegezeit/
https://www.bafza.de/programme-und-foerderungen/familienpflegezeit/
https://www.wege-zur-pflege.de/start.html
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Politische Häftlinge, ehemalige, 
Hilfen für

Deutsche Staatsangehörige oder deutsche 
Volkszugehörige, die nach dem Zweiten 
Weltkrieg in einem kommunistisch be-
herrschten Gebiet aus politischen Grün-
den in Gewahrsam genommen wurden, 
können verschiedene Rechte und Vergüns-
tigungen in Anspruch nehmen, wenn sie 
vor dem 01.01.1993 ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt in der Bundesrepublik genom-
men haben. Sie erhalten außerdem als 
Nachweis für ihre anerkannten Haftzeiten 
eine Bescheinigung. 

Einen Nachweis über die Eigenschaft als 
politischer Häftling bzw. über den politisch 
bedingten Gewahrsam können sie nicht 
mehr erhalten. 

Die Feststellung der Eigenschaft als politi-
scher Häftling und dass keine Ausschlie-
ßungsgründe vorliegen, kann nur noch von 
einer Behörde beantragt werden, wenn 
hiervon die Gewährung einer Leistung, ei-
nes Rechtes oder einer Vergünstigung ab-
hängt. 

Bei Krankheit im Zeitpunkt der Einreise ins 
Bundesgebiet oder Erkrankung innerhalb 
von 3 Monaten → Krankenhilfe

Kapitalentschädigung sowie besondere 
monatliche Zuwendung für SED-Haftopfer 
(SED-Opferpension, SED-Opferrente) → 
SED-Haftopfer, Hilfen für 

Beschädigtenversorgung im Rahmen des 
Bundesversorgungsgesetzes (→ Kriegsop-
fer, Hilfen für) für eine infolge des Ge-

wahrsams erlittene gesundheitliche Schä-
digung und der dadurch entstandenen 
gesundheitlichen und wirtschaftlichen Fol-
gen. Gleiches gilt, wenn jemand bei einer 
politisch motivierten Flucht einen gesund-
heitlichen Schaden erleidet. Im Falle des 
Todes einer in Gewahrsam genommenen 
Person haben auch die Hinterbliebenen, im 
Falle der Fortdauer des Gewahrsams die 
Angehörigen Anspruch auf Versorgung, 
wenn sie im Bundesgebiet wohnen. 

Unterhaltsbeihilfe für Angehörige von Per-
sonen, die sich in den Aussiedlungsgebie-
ten nach § 1 Absatz 2 Nr. 3 Bundesvertrie-
benengesetz aus politischen Gründen in 
Gewahrsam befinden. Berechtigt sind der 
Ehegatte und die sonstigen nach den Vor-
schriften des bürgerlichen Rechts unter-
haltsberechtigten Angehörigen in entspre-
chender Anwendung des Gesetzes über 
die Unterhaltsbeihilfe für Angehörige von 
→ Kriegsgefangenen. 

Wegen Anerkennung von Haftzeiten in der 
Rentenversicherung → Rentenberechnung 
und → Ersatzzeiten 

Steuerfreibetrag: → Steuerbefreiungen 
und -erleichterungen 

Unterstützungen konnten durch die Stif-
tung für ehemalige politische Häftlinge, an 
der Marienkapelle 10, 53179 Bonn, ge-
währt werden, wenn der Berechtigte 
durch die Folgen des Gewahrsams in sei-
ner wirtschaftlichen Lage besonders be-
einträchtigt war. Anträge, konnten letzt-
mals bis zum 30. Juni 2016 gestellt 
werden. 
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§§ 1 – 10 Häftlingshilfegesetz

 Z  Ausgleichsamt bei der Regierung von 
Mittelfranken, Marienstraße 21, 90402 
Nürnberg; Zentrum Bayern Familie und 
Soziales – Versorgungsamt; Zentrum Bay-
ern Familie und Soziales – Hauptfürsorge-
stelle; Kriegsopferfürsorgestellen bei den 
Landkreisen, kreisfreien Städten und Bezir-
ken 

www.stiftung-hhg.de

Politisch Verfolgte, Hilfen für

Personen, die in der ehemaligen DDR Op-
fer einer politisch motivierten Strafverfol-
gungsmaßnahme oder sonst einer rechts-
staats- und verfassungswidrigen Entschei-
dung geworden sind, können auf Antrag 
nach dem Strafrechtlichen Rehabilitie-
rungsgesetz durch das zuständige Gericht 
bzw. nach dem Verwaltungsrechtlichen so-
wie dem Beruflichen Rehabilitierungsge-
setz von den zuständigen Rehabilitie-
rungsbehörden in den neuen Ländern 
 rehabilitiert werden. Mit dem vom Bun-
destag und Bundesrat verabschiedeten 
Vier ten Gesetz zur Verbesserung rehabili-
tierungsrechtlicher Vorschriften für Opfer 
der politischen Verfolgung in der ehemali-
gen DDR werden die Antragsauschlussfris-
ten bis zum 31.12.2019 bzw. 31.12.2020 
verlängert. 

Die strafrechtliche Rehabilitation ist 
Grundlage für die Zahlung von sozialen 
Ausgleichsleistungen nach dem Strafrecht-
lichen Rehabilitierungsgesetz. Diese Leis-

tungen werden für materielle und gesund-
heitliche Nachteile, die mit der Freiheits-
entziehung entstanden sind, gewährt. 

In Betracht kommen:

→  Kapitalentschädigung für SED-Haftop-
fer (→ SED-Haftopfer, Hilfen für)

→  Besondere Zuwendung für SED-Haft-
opfer, SED-Opferpension, SED-Opfer-
rente → SED-Haftopfer, Hilfen für 

→  Unterstützungsleistung
→  Beschädigten- und Hinterbliebenenver-

sorgung (→ Kriegsopfer, Hilfen für)

Die Leistungen nach dem Strafrechtlichen 
Rehabilitierungsgesetz können mit Leis-
tungen nach dem Häftlingsgesetz zusam-
menfallen (→ Politische Häftlinge, ehema-
lige Hilfen für). 

 Z  Ausgleichsamt bei der Regierung von 
Mittelfranken, Marienstraße 21, 90402 
Nürnberg; Stiftung für ehemalige poli-
tische Häftlinge, An der Marienkapelle 10, 
53179 Bonn; Zentrum Bayern Familie und 
Soziales – Versorgungsamt; Zentrum Bay-
ern Familie und Soziales – Hauptfürsorge-
stelle; Kriegsopferfürsorgestellen bei den 
Landkreisen, kreisfreien Städten und Bezir-
ken 

Rechtsstaatswidrige Verwaltungsent-
scheidungen in der ehemaligen DDR wer-
den auf der Grundlage des Verwaltungs-
rechtlichen Rehabilitierungsgesetzes auf-
gehoben. Das Verwaltungsrechtliche Re-
habilitierungsgesetz räumt den Opfern für 
gesundheitliche Nachteile aus den aufzu-
hebenden Unrechtsentscheidungen einen 
Anspruch auf Versorgung ein. Art und Höhe 

http://www.stiftung-hhg.de/
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der Leistungen entsprechen den Hilfen für 
Kriegsopfer (→ Kriegsopfer, Hilfen für). 

 Z  Zentrum Bayern Familie und Soziales 
– Versorgungsamt; Zentrum Bayern Fami-
lie und Soziales - Hauptfürsorgestelle; 
Kriegsopferfürsorgestellen bei den Land-
kreisen, kreisfreien Städten und Bezirken 

Personen, die durch die politische Verfol-
gung einen beruflichen Nachteil erlitten 
haben, können Leistungen nach dem Be-
ruflichen Rehabilitierungsgesetz erhalten. 
Als besondere Hilfen und soziale Aus-
gleichsleistungen sind u. a.  bei besonderer 
verfolgungsbedingter Bedürftigkeit Unter-
stützungsleistungen in Höhe von 153 bzw. 
214 € monatlich vorgesehen. 

 Z  Sozialhilfeverwaltungen bei den Land-
ratsämtern und kreisfreien Städten 

Darüber hinaus können Zeiten einer In-
haftierung in der früheren DDR unter der 
 Voraussetzung, dass eine Rehabilitierung 
erfolgt ist, als → Ersatzzeiten in der  
→ Rentenversicherung berücksichtigt 
werden. 

Daneben ist für Zeiten vom 08.05.1945 
bis 02.10.1990, in denen Versicherte we-
gen politischer Verfolgung in der früheren 
DDR in ihrem Beruf oder in einem berufs-
bezogenen Ausbildungsverhältnis erheb-
lich benachteiligt worden sind (etwa durch 
eine zu Unrecht erlittene Freiheitsentzie-
hung, eine rechtstaatswidrige Verwal-
tungsentscheidung oder eine berufliche 
Herabstufung oder Kündigung), unter Um-
ständen ein Ausgleich im Rahmen der  
→ Rentenberechnung möglich. 

Voraussetzung dafür ist bei einer Freiheits-
entziehung eine vorherige gerichtliche Re-
habilitierungsentscheidung. Zuständig da-
für ist das Landgericht, in dessen Bezirk 
seinerzeit das Strafverfahren durchgeführt 
worden ist. 

Die Feststellung von Nachteilen in der 
Rente durch rechtstaatswidrige Verwal-
tungsmaßnahmen sowie andere politische 
Verfolgungsmaßnahmen werden von spe-
ziellen Rehabilitierungsbehörden in den 
neuen Bundesländern geprüft und aner-
kannt, deren Anschriften beim zuständi-
gen Rentenversicherungsträger erfragt 
werden können. 

Ausgehend von den Angaben der Rehabili-
tierungsbehörden über den Verfolgtensta-
tus, die Verfolgungszeit sowie über die Zu-
ordnung zu bestimmten Berufs-, Leis-
tungs- und Qualifikationsgruppen prüft 
der Rentenversicherungsträger, ob die un-
ter Berücksichtigung der Verfolgungszei-
ten ermittelte Rente höher ist als die nach 
den allgemeinen Rentenberechnungsvor-
schriften berechnete Rente, ob also Nach-
teile tatsächlich überhaupt auszugleichen 
sind. Der höhere der beiden vergleichswei-
se berechneten Rentenbeträge wird dann 
gezahlt. 

Im Rahmen der Vergleichsberechnung un-
ter besonderer Berücksichtigung der Ver-
folgungszeiten werden dabei Pflichtbei-
tragszeiten anerkannt, wenn wegen der 
Verfolgungsmaßnahme keine versiche-
rungspflichtige Beschäftigung oder selbst-
ständige Tätigkeit ausgeübt werden konn-
te. Diese werden bei der → Rentenberech-
nung mit dem Verdienst bewertet, der 
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ohne die Verfolgungsmaßnahme erzielt 
worden wäre. Darüber hinaus werden un-
ter bestimmten Voraussetzungen Ver-
gleichsberechnungen durchgeführt, wenn 
das individuelle Arbeitsentgelt oder Ar-
beitseinkommen vor Beginn der Verfol-
gungsmaßnahme höher war als das für 
den Verfolgungszeitraum von der Rehabili-
tierungsbehörde festgestellte Arbeitsent-
gelt oder Arbeitseinkommen. 

Wurde eine Fachschul- oder Hochschul-
ausbildung wegen einer Verfolgungsmaß-
nahme unterbrochen oder abgebrochen, 
so kommt eine Berücksichtigung als → An-
rechnungszeit oder als Pflichtbeitragszeit 
in Betracht. 

 Z  Landgerichte in den neuen Bundeslän-
dern (für die gerichtliche Rehabilitierung 
bei Freiheitsentziehung); Rehabilitierungs-
behörden in den neuen Bundesländern (für 
die Feststellung der Verfolgungszeiten und 
des ohne die politische Verfolgung erziel-
ten Arbeitsentgelts bzw. Arbeitseinkom-
mens); gesetzliche Rentenversicherungs-
träger (für die Berechnung und Auszahlung 
der Rente) 

Prävention

Die Prävention im Bayerischen Staatsmi-
nisterium für Familie, Arbeit und Soziales 
nimmt sich dem Bereich der Radikalisie-
rungsprävention an. Dabei geht es vor al-
lem um den Schutz – insbesondere junger 
Menschen – und die Stärkung demokrati-
scher Werte. Prävention trägt zur Stabili-
sierung von Kindern und Jugendlichen bei, 
damit diese ihren Platz in der Gesellschaft 

finden und ihre Beziehungs-, Konflikt- und 
Erlebnisfähigkeit sowie das Selbstbe-
wusstsein und die Selbstständigkeit ge-
stärkt werden. 

Ein Ziel bei der Präventionsarbeit ist, dass 
Radikalisierung möglichst gar nicht erst 
entsteht oder ihr früh entgegengewirkt 
werden kann. Die Radikalisierungspräven-
tion umfasst dabei sowohl die Phänomen-
bereiche Islamismus, Rechts- und Linksex-
tremismus sowie den phänomen- 
übergreifenden Bereich  Antisemitismus. 

Für Fragen und Anregungen zur Präventi-
onsarbeit und Vernetzungsmöglichkeiten 
oder bei Fragen zu Förderangelegenheiten 
in der Radikalisierungsprävention – ein-
schließlich der Bundesprogramme wie 
„Demokratie leben!“ und „Zusammenar-
beit durch Teilhabe“ sowie EU-Förderun-
gen – ist das Bayerische Sozialministerium 
für Familie, Arbeit und Soziales Ansprech-
partner. 

 Z  Bayerisches Staatsministerium für Fa-
milie, Arbeit und Soziales 

Salafismusprävention

Der Salafismus ist derzeit die dynamischs-
te islamistische Strömung in Bayern und 
entfaltet mitunter besorgniserregende At-
traktivität, insbesondere für Jungen und 
Mädchen. Mit gezielter Prävention wer-
den der Bevölkerung Alternativen zu den 
vermeintlichen Heilsversprechungen der 
Extremisten aufgezeigt. Sie stärken gegen 
Anwerbeversuche von Extremisten und 
Radikalisierungsprozesse allgemein. 
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Um jeglicher Form von Radikalisierung 
durch den Einfluss der salafistischen Ideo-
logie den Nährboden zu entziehen, sind 
Staat und Gesellschaft gemeinsam gefor-
dert. Deshalb verfolgt Bayern einen um-
fassenden Ansatz. Das ressort-
übergreifende „Bayerische Netzwerk für 
Prävention und Deradikalisierung gegen 
Salafismus“ bietet neben Vorträgen, Work-
shops, Projektarbeit und Veranstaltungen 
auch konkrete Unterstützung für Betroffe-
ne und Angehörige an. 

www.antworten-auf-salafismus.de

Ebenfalls Mitglied des Netzwerks ist die 
eigens eingerichtete Fachstelle zur Präven-
tion von religiös begründeter Radikalisie-
rung in Bayern, ufuq.de. Sie berät als zivil-
gesellschaftlicher Träger im Bereich der 
allgemeinen Prävention bayernweit Ein-
richtungen der Bildungs- und Jugendarbeit, 
aber auch kommunale Verwaltungen und 
zivilgesellschaftliche Akteure im pädagogi-
schen Umgang mit demokratie- und frei-
heitsfeindlichen Einstellungen. Primäres 
Ziel ist es, Jugendlichen und deren Umfeld 
Alternativen zu radikaler Argumentation 
anzubieten und sie dagegen zu stärken. 

www.ufuq.de/bayern

Rechtsextremismus

Im Bereich des Rechtsextremismus wurde 
2007 die Landeskoordinierungsstelle Bay-
ern gegen Rechtsextremismus (LKS) etab-
liert. Sie steuert Lösungs- und Beratungs-
angebote zur Bekämpfung von Rechtsext-
remismus, Fremdenfeindlichkeit und Anti-
semitismus. Mit drei regionalen Beratungs-

stellen in Ebersberg, Regensburg und 
Nürnberg wird die LKS dem Bedarf an 
 Beratung in einem Flächenland wie Bayern 
effektiv gerecht. Sie bilden bei Bedarf mo-
bile Beratungsteams, um Eltern, Angehöri-
ge sowie die kommunalen und zivilgesell-
schaftlichen Akteure vor Ort zu unterstüt-
zen. Ebenfalls Teil des Beratungsnetzwer-
kes Bayern gegen Rechtsextremismus ist 
der Verein B.U.D. Bayern (Beratung, 
 Unterstützung und Dokumentation für die 
Opfer rechtsextremer Gewalt), der beson-
dere Maßnahmen im Bereich der Opferbe-
ratung eigenständig umsetzt. 

www.lks-bayern.de

Einen Überblick über die vielfältigen prä-
ventiven Projekte und Maßnahmen gegen 
Rechtsextremismus in Bayern gibt eine in-
teraktive Landkarte unter 

www.lks-bayern.de/netzwerk/ 
praeventionslandschaft/

Produktionsaufgaberente

→ Alterssicherung der Landwirte

Prothesen (Körperersatzstücke)

→ Hilfsmittel 

Prozesskostenhilfe

Prozesse zu führen, kostet Geld – auf Klä-
ger- und Beklagtenseite. Wer die Kosten 
nicht aufbringen kann, hat ggf. Anspruch 
auf Prozesskostenhilfe. 

https://www.antworten-auf-salafismus.de/
www.ufuq.de/bayern
https://www.lks-bayern.de/
https://www.lks-bayern.de/netzwerk/praeventionslandschaft/
https://www.lks-bayern.de/netzwerk/praeventionslandschaft/
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1. Unter welchen Voraussetzungen wird 
Prozesskostenhilfe erteilt?

Prozesskostenhilfe wird auf Antrag erteilt. 
Voraussetzung ist, dass der Antragsteller 
nach seinen persönlichen und wirtschaftli-
chen Verhältnissen die Kosten einer Pro-
zessführung nicht, nur zum Teil oder nur in 
Raten aufbringen kann. Die beabsichtigte 
Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidi-
gung muss außerdem hinreichende Aus-
sicht auf Erfolg bieten und darf nicht mut-
willig erscheinen. 

Um die finanzielle Belastbarkeit des An-
tragstellers festzustellen, ist das sog. ein-
zusetzende Einkommen zu ermitteln. Dies 
ist das Nettoeinkommen abzüglich be-
stimmter Beträge, die dem Antragsteller 
und seiner Familie für den Lebensunterhalt 
zur Verfügung stehen müssen, der Kosten 
der Unterkunft und Heizung sowie ggf. au-
ßergewöhnlicher Belastungen. Von dem 
verbleibenden Betrag des monatlichen Ein-
kommens sind bis zu 48 Monatsraten in 
der Höhe der Hälfte des einzusetzenden 
Einkommens anzusetzen. Der Antragstel-
ler muss außerdem sein Vermögen einset-
zen, soweit ihm dies zumutbar ist. 

Prozesskostenhilfe wird nicht bewilligt, 
wenn die Kosten der Prozessführung vier 
Monatsraten zuzüglich der aus dem Ver-
mögen aufzubringenden Teilbeträge vor-
aussichtlich nicht übersteigen. 

2. Wie wird Prozesskostenhilfe beantragt?

Der Antrag ist schriftlich oder mündlich zu 
Protokoll der Geschäftsstelle des zustän-
digen Gerichts zu stellen. Zuständig ist das 

Prozessgericht, das mit dem Vollstre-
ckungsverfahren befasste Gericht bzw. – 
sofern die Zwangsvollstreckung durch den 
Gerichtsvollzieher erfolgt – das für den 
Wohnsitz des Schuldners zuständige 
Amtsgericht. Im Antrag ist das Streitver-
hältnis unter Angabe der Beweismittel 
darzustellen. Eine Erklärung über die per-
sönlichen und wirtschaftlichen Verhältnis-
se (insbesondere Einkommen, Vermögen, 
Unterhaltsverpflichtungen und sonstige 
Verbindlichkeiten) sowie Belege zu den 
gemachten Angaben sind beizufügen. Für 
die Erklärung ist ein Vordruck zu verwen-
den, der beim Gericht oder im Internet 
über das Justizportal des Bundes und der 
Länder abgerufen werden kann. 

3. Wie prüft das Gericht den Antrag?

Das Gericht kann zur Beurteilung der 
 Erfolgsaussichten und zur Beurteilung der 
Frage, ob die Rechtsverfolgung mutwillig 
erscheint, nachforschen. Es kann insbeson-
dere die Vorlage von Urkunden anordnen 
und Auskünfte einholen. Zeugen und Sach-
verständige werden nur in Ausnahmefällen 
vernommen. Vor der Bewilligung der Pro-
zesskostenhilfe ist dem Gegner des An-
tragstellers in der Regel Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu geben. 

4. Was bewirkt die Gewährung von 
 Prozesskostenhilfe?

Die Bewilligung der Prozesskostenhilfe be-
wirkt insbesondere, dass der Antragsteller 
an die Gerichtskasse nur die festgesetzten 
Raten zu entrichten hat. Dies betrifft auch 
die Kosten, die entstehen, wenn ihm das 
Gericht zur Vertretung einen Rechtsan-
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walt beiordnet. Sie befreit jedoch nicht 
von der Pflicht, im Falle des Unterliegens 
dem Gegner die diesem entstandenen 
Kosten zu erstatten. 

Über die Prozesskostenhilfe wird für jede 
Instanz gesondert entschieden.

5. Kann die gerichtliche Entscheidung 
über den Antrag auf Prozesskostenhilfe 
angefochten werden?

Die Bewilligung kann durch die Staatskas-
se nur eingeschränkt angefochten werden. 
Die Verweigerung oder Entziehung der 
Prozesskostenhilfe kann die betroffene 
Partei unter bestimmten Voraussetzungen 
mit der sofortigen Beschwerde anfechten. 

6. Was, wenn sich bestimmte Umstände 
des Antragstellers nach der Entscheidung 
des Gerichts ändern?

Eine Änderung ihrer Anschrift hat die be-
troffene Partei dem Gericht unverzüglich 
von sich aus mitzuteilen.

Verbessern sich die wirtschaftlichen Ver-
hältnisse der Partei, so muss sie dies dem 
Gericht ebenfalls mitteilen. Eine Einkom-
mensverbesserung ist dabei als wesentlich 
anzusehen, wenn die Differenz zu dem bis-
her zugrunde gelegten Bruttoeinkommen 
nicht nur einmalig 100 € übersteigt. Die 
gleiche Grenze ist zugrunde zu legen, 
wenn berücksichtigungsfähige Belastun-
gen entfallen. 

Verschlechtern sich die wirtschaftlichen 
Verhältnisse einer Partei, so kann bei 
 bisheriger Ablehnung des Antrags auf Pro-

zesskostenhilfe ein neuer Antrag sinnvoll 
sein. 

7. Familiensachen und Angelegenheiten 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit

In Familiensachen und in Angelegenheiten 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit heißt die 
Prozesskostenhilfe „Verfahrenskostenhilfe“. 

8. Verhältnis der Prozess-/Verfahrens-
kostenhilfe zum Prozess- und Verfah-
renskostenvorschuss

Die Prozess- und Verfahrenskostenhilfe ist 
nachrangig zu einem Prozess- und Verfah-
renskostenvorschuss. Dem unterhaltsbe-
rechtigten Ehegatten kann gegenüber dem 
unterhaltsverpflichteten Ehegatten ein An-
spruch darauf zustehen, die Kosten für ei-
nen Rechtsstreit in persönlichen Angele-
genheiten vorzuschießen (sog. unterhalts-
rechtlichem Vorschussanspruch). Dieser 
Anspruch ist Ausfluss der Unterhalts-
pflicht. Er besteht nur für solche Rechts-
streitigkeiten, die eine enge Beziehung zur 
Person oder den Bedürfnissen des unter-
haltsberechtigten Ehegatten aufweisen 
(wie z. B. die Ehe betreffende Verfahren, 
aber auch Betreuungssachen, Verfahren 
betreffend Ehre oder Freiheit, die Wieder-
herstellung der Gesundheit etc.). Das Glei-
che gilt für volljährige Kinder gegenüber 
ihren unterhaltspflichtigen Eltern. Besteht 
dieser Vorschussanspruch und kann er 
zeitnah durchgesetzt werden, so entfällt 
der Anspruch auf Prozess- und Verfahrens-
kostenhilfe. 

Das für die Unterhaltssache zuständige 
Familiengericht kann auf Antrag des Un-
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terhaltsberechtigten den Unterhaltspflich-
tigen, z. B. den Ehegatten, durch einstweili-
ge Anordnung zur Leistung eines Kosten-
vorschusses für das gerichtliche Verfahren 
verpflichten. 

9. Arbeitsgerichtsprozess

Im → Arbeitsgerichtsprozess gelten die 
Vorschriften der Zivilprozessordnung über 
die Prozesskostenhilfe entsprechend. 

10. Sozialgerichtsprozess

Im → Sozialgerichtsprozess gelten die Vor-
schriften der Zivilprozessordnung über die 
Prozesskostenhilfe entsprechend, obwohl 
das Verfahren in den meisten Fällen kos-
tenfrei ist und nur für das Verfahren vor 
dem Bundessozialgericht ein Vertretungs-
zwang besteht. Auf Antrag des Beteiligten 
kann das Gericht den beizuordnenden 
Rechtsanwalt selbst auswählen. Prozess-
kostenhilfe wird nicht bewilligt, wenn der 
Beteiligte durch einen anderen Bevoll-
mächtigten (z. B. Mitglied oder Antragstel-
ler einer Gewerkschaft oder eines Verban-
des) vertreten ist. 

11. Verwaltungsgerichtsprozess

Im → Verwaltungsgerichtsprozess gelten 
für die Prozesskostenhilfe die gleichen Be-
stimmungen wie im Zivilprozess. 

Die in der Zivilprozessordnung für den re-
gulären Zivilprozess, das Mahnverfahren, 
das selbstständige Beweisverfahren, das 
Verfahren des einstweiligen Rechtsschut-
zes sowie die Zwangsvollstreckung getrof-
fene Regelung gilt im Wesentlichen auch 

für den → Arbeitsgerichtsprozess, den  
→ Sozialgerichtsprozess und den → Ver-
waltungsgerichtsprozess. 

§§ 114 – 127 Zivilprozessordnung, §§ 76 – 78, 
113, 246 Gesetz über das Verfahren in Familien-
sachen und in den Angelegenheiten der freiwilli-
gen Gerichtsbarkeit, § 11a Arbeitsgerichtsge-
setz, § 73 a Sozialgerichtsgesetz, § 166 Verwal-
tungsgerichtsordnung 

 Z  Gerichte 

Vordruck Erklärung über die persönlichen 
und wirtschaftlichen Verhältnisse www.
justiz.de/formulare/zwi_bund/zp1a.pdf

Prozesskostenvorschuss

→ Prozesskostenhilfe 

Prozessvertretung

→ Arbeitsgerichtsprozess 
→ Sozialgerichtsprozess 
→ Verwaltungsgerichtsprozess 

Prüfung, Wiederholung der

→ Politische Häftlinge, ehemalige,  
Hilfen für 
→ Vertriebene, Hilfen für 
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Psychische(n) Erkrankungen, 
Hilfen für Menschen mit

Menschen mit psychischen Erkrankungen 
und psychischen Behinderungen werden 
von den Sozialpsychiatrischen Diensten 
durch Beratung und sozialpsychiatrische 
Betreuung unterstützt. Eine wesentliche 
Aufgabe der beratenden Tätigkeit ist die 
Vermittlung einer geeigneten ambulanten 
oder stationären ärztlichen Behandlung 
und die Zusammenarbeit mit den Angehö-
rigen, mit Ärzten, Krankenhäusern, Ge-
sundheitsämtern, nervenärztlichen Not-
diensten, mit Beratungsstellen, sozialpfle-
gerischen Diensten und sonstigen sozialen 
Einrichtungen. Zur Tätigkeit der Sozialpsy-
chiatrischen Dienste gehören ferner die 
Betreuung von Personen in geschützten 
Wohnungen und am Arbeitsplatz, die 
Durchführung von Freizeit- und Erholungs-
maßnahmen für psychisch kranke Men-
schen sowie nach Möglichkeit auch die 
Gewinnung und Anleitung von Laienhel-
fern. Träger der Sozialpsychiatrischen 
Dienste sind im Allgemeinen die Verbände 
der freien Wohlfahrtspflege. 

Menschen mit psychischen Erkrankungen 
und/oder psychischen Behinderungen er-
halten soziale, berufsfördernde und medi-
zinische Eingliederungsleistungen in Über-
gangseinrichtungen und Rehabilitations-
einrichtungen für psychisch Kranke (RPK), 
finden Wohn- und Pflegeplätze in Wohn-
heimen, Wohngemeinschaften und Pflege-
heimen, die auf ihre Bedürfnisse ausgelegt 
sind, und haben die Möglichkeit, in Zweig-
werkstätten für psychisch behinderte Men-
schen eine geeignete Tätigkeit auszuüben. 

 Z  Verbände der freien Wohlfahrtspflege; 
Gesundheitsämter; Sozialhilfeverwaltun-
gen und Kriegsopferfürsorgestellen der 
Bezirke; Landkreise und kreisfreien Städte; 
Zentrum Bayern Familie und Soziales 

www.bay-bezirke.de  
www.lvbayern-apk.de  
www.bpe-online.de/verband/laender.htm  
www.psychiatrie.de  
www.epsy.de  
www.bgfpg.de  
www.dgppn.de

Psychotherapie

Versicherte haben im Rahmen der → 
Krankenbehandlung Anspruch auf ärztli-
che Behandlung einschließlich Psychothe-
rapie als ärztliche und psychotherapeuti-
sche Behandlung. Die psychotherapeuti-
sche Behandlung einer Krankheit wird 
durch Psychologische Psychotherapeuten 
und Kinder- und Jugendlichen-Psychothe-
rapeuten sowie durch Vertragsärzte unter-
schiedlicher Fachrichtungen erbracht. 

§ 27 Sozialgesetzbuch V

 Z  Gesetzliche Krankenkassen 

www.patientenportal.bayern.de

https://www.bay-bezirke.de/
http://www.lvbayern-apk.de/
http://www.bpe-online.de/verband/laender.htm
https://www.psychiatrie.de/
http://www.epsy.de/
https://www.die-bayerische.de/
https://www.dgppn.de/
www.patientenportal.bayern.de
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Quartierskonzepte

Vermehrt etablieren sich Quartierskon-
zepte. Diese Quartierkonzepte sehen sozi-
alraumorientierte Wohn- und Unterstüt-
zungsformen im Quartier vor, die es 
älteren Menschen ermöglichen, in ihrem 
vertrauten Wohnumfeld zu bleiben. Quar-
tierkonzepte basieren auf drei Säulen: 
„Wohnen“ (→ Wohnraumanpassung, barri-
erefreier Wohnraum, → neue Wohnkon-
zepte), „Soziales“ (Beratung, Begegnungs-
möglichkeiten, Mittagstisch) sowie  
→ „Unterstützung und Pflege“ (Nachbar-
schaftshelferinnen und -helfer, Pflege). 
Hier geht es vor allem auch um die Sicher-
stellung bzw., den Aufbau einer kleinteili-
gen Versorgungsinfrastruktur. 

Förderrichtlinie Selbstbestimmt Leben im Alter 
– SeLA des Bayerischen Staatsministeriums für 
Familie, Arbeit und Soziales

 Z  Bayerisches Staatsministerium für 
 Familie, Arbeit und Soziales 

www.stmas.bayern.de/wohnen-im-alter/
quartierskonzepte  
www.stmas.bayern.de/imperia/md/ 
content/stmas/stmas_inet/wohnen-im- 
alter/180411_eckpunkte_ 
quartierskonzepte.pdf  
www.stmas.bayern.de/senioren/recht/ 
index.php  
www.wohnen-alter-bayern.de/ 
quartierskonzepte.html

https://www.stmas.bayern.de/wohnen-im-alter/quartierskonzepte/
https://www.stmas.bayern.de/wohnen-im-alter/quartierskonzepte/
https://www.stmas.bayern.de/imperia/md/content/stmas/stmas_inet/wohnen-im-alter/eckpunkte_quartierskonzepte.pdf
https://www.stmas.bayern.de/imperia/md/content/stmas/stmas_inet/wohnen-im-alter/eckpunkte_quartierskonzepte.pdf
https://www.stmas.bayern.de/imperia/md/content/stmas/stmas_inet/wohnen-im-alter/eckpunkte_quartierskonzepte.pdf
https://www.stmas.bayern.de/imperia/md/content/stmas/stmas_inet/wohnen-im-alter/eckpunkte_quartierskonzepte.pdf
https://www.stmas.bayern.de/senioren/recht/index.php
https://www.stmas.bayern.de/senioren/recht/index.php
https://www.wohnen-alter-bayern.de/quartierskonzepte.html
https://www.wohnen-alter-bayern.de/quartierskonzepte.html
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Radikalisierungsprävention

→ Prävention

Rauschmittelmissbrauch

→ Suchtkrankheiten, Hilfen bei 

Rechtsanwalt, Beiordnung eines

→ Arbeitsgerichtsprozess 
→ Prozesskostenhilfe 

Rechtsbehelfe und Rechtsmittel

→ Arbeitsgerichtsprozess 
→ Sozialgerichtsprozess 
→ Verwaltungsgerichtsprozess 

Rechtsberatung für 
 Einkommensschwache

→ Beratungshilfe 

Regelsätze in der Sozialhilfe

→ Lebensunterhalt, Hilfe zum 

Regelunterhalt

→ Unterhaltsanspruch 

Rehabilitation

→ Menschen mit Behinderung, Hilfen für 

Reise- und Transportkosten

Reise- und Transportkosten werden im Zu-
sammenhang mit bestimmten Leistungen 
von dem jeweiligen Leistungsträger über-
nommen. Dies gilt im Rahmen der gesetz-
lichen → Rentenversicherung für die Teil-
nahme an medizinischen Maßnahmen zur 
Rehabilitation und Leistungen zur Teilhabe 
am Arbeitsleben, in der gesetzlichen → 
Unfallversicherung im Zusammenhang mit 
der → Heilbehandlung und der Berufshilfe, 
im Rahmen der → Arbeitsförderung bei 
der Teilnahme an einer berufsfördernden 
Maßnahme, in der Kriegsopferversorgung 
(→ Kriegsopfer, Hilfen für) bei → Heilbe-
handlung, Krankenbehandlung und → Ku-
ren sowie in der → Kriegsopferfürsorge, 
insbesondere bei Leistungen zur Teilhabe 
am Arbeitsleben. Ist keiner der genannten 
Leistungsträger zuständig, können die 
Kosten im Rahmen der → Sozialhilfe über-
nommen werden. 

Auch im Rahmen fast aller Verfahren zur 
Feststellung von Leistungen, z. B. Renten-
verfahren, werden bei Anordnung des per-
sönlichen Erscheinens die entstehenden 
Fahrkosten erstattet. 

Übernommen werden die notwendigen 
Fahr-, Verpflegungs-, Übernachtungs- und 
Gepäcktransportkosten, ggf. auch für eine 
erforderliche Begleitperson (→ Fahrpreis- 
und Verkehrsvergünstigungen). 
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Die Kostenübernahme der gesetzlichen 
Krankenkassen beschränkt sich demge-
genüber auf die notwendigen Fahrkosten 
(ggf. auch für eine Begleitperson) für Fahr-
ten, die aus zwingenden medizinischen 
Gründen erforderlich sind, 

→  bei stationären Leistungen (bei Verle-
gung nur, wenn zwingende medizinische 
Gründe vorliegen oder die Kasse zur Ver-
legung in ein wohnortnahes Kranken-
haus eingewilligt hat), 

→  zu vor- und nachstationären Behandlun-
gen und zur ambulanten Operation im 
Krankenhaus und ambulanten Kranken-
behandlung, wenn dadurch ein voll- oder 
teilstationärer Krankenhausbehandlung 
vermieden oder verkürzt wird oder die-
se nicht ausführbar ist, 

→  bei Rettungsfahrten zum Krankenhaus 
(auch ohne nachfolgende stationäre Be-
handlung),

→  bei medizinisch begründeten Kranken-
transporten und

→  in ganz besonderen Ausnahmefällen 
Krankentransporte und Krankenfahrten 
zu einer ambulanten Krankenbehand-
lung nach vorheriger Genehmigung 
durch die Krankenkasse. Für Kranken-
fahrten (nicht jedoch für Krankentrans-
porte) gilt die Genehmigung als erteilt 
für Schwerbehinderte mit dem Merk-
zeichen „aG“, „BI“ oder „H“, bei Einstu-
fung in die Pflegegrade 3 bei gleichzeiti-
ger dauerhafter Beeinträchtigung der 
Mobilität bzw. bis 31.12.2016 Pflege-
stufe 2) und den Pflegegraden 4 und 5 
oder bei vergleichbaren Beeinträchti-
gungen 

Näheres regelt der Gemeinsame Bundes-
ausschuss in seiner Krankentransport-Richt-
linie.

Zu den Fahrkosten haben Versicherte Zu-
zahlungen zu leisten. Diese betragen 10 % 
der Kosten, mindestens 5 € und höchstens 
10 €. Die Zuzahlungen werden bei der → 
Belastungsgrenze berücksichtigt. 

Zur medizinischen Rehabilitation (→ Ku-
ren) werden von den Krankenkassen Fahr-
kosten und auch andere Reisekosten (z. B. 
Kosten des Gepäcktransportes) übernom-
men. Eine Eigenbeteiligung zu diesen Fahr-
kosten ist nicht zu leisten. 

Im Bereich der Pflegeversicherung um-
fasst die teilstationäre Pflege auch die not-
wendige Beförderung der Pflegebedürfti-
gen von der Wohnung zur Einrichtung der 
Tagespflege oder der Nachtpflege und zu-
rück. 

§ 60 Sozialgesetzbuch V, § 28 Sozialgesetzbuch 
VI, § 73 Sozialgesetzbuch IX, § 43 Sozialgesetz-
buch VII, § 7 Gesetz über eine Alterssicherung 
der Landwirte, §§ 63, 85, 86 Sozialgesetzbuch 
III, §§ 24, 26 Bundesversorgungsgesetz, § 41 
Sozialgesetzbuch XI; Richtlinie des Gemeinsamen 
Bundesausschusses - Krankentransport

 Z  Gesetzliche Krankenkassen; Renten- 
und Unfallversicherungsträger; Agenturen 
für Arbeit; Jobcenter; Zentrum Bayern Fa-
milie und Soziales – Versorgungsamt; Zen-
trum Bayern Familie und Soziales – Haupt-
fürsorgestelle; Sozialhilfeverwaltungen 
und Kriegsopferfürsorgestellen bei den 
Landratsämtern und kreisfreien Städten 

www.patientenportal.bayern.de

www.patientenportal.bayern.de
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Renten

Versicherte der gesetzlichen → Renten-
versicherung, → Unfallversicherung und 
→ Alterssicherung der Landwirte erhalten 
unter bestimmten Voraussetzungen (z. B. 
→ Rentenantrag, → Wartezeit) bei Versi-
cherungsfällen infolge von → Krankheit 
und bei Erreichen bestimmter Altersgren-
zen unterschiedliche Rentenleistungen. 
Renten können auch → Kriegsopfern so-
wie besonderen Personengruppen (→ Ver-
triebene, → Aussiedler) im Rahmen des → 
Lastenausgleichs gewährt werden. Be-
triebsrenten → Betriebliche Altersversor-
gung 

Es können folgende Rentenarten gezahlt 
werden:

→  in der  Rentenversicherung
→ Erwerbsminderungsrente als Rente we-
gen voller oder als Rente wegen teilweiser 
Erwerbsminderung 
→ Berufsunfähigkeitsrente 
→ Erwerbsunfähigkeitsrente 
→ Erziehungsrente 
→ Altersrente - Hinterbliebenenrenten  
(→ Hinterbliebene, Hilfen für)

→  in der  Knappschaftsversicherung
→ Rentenversicherung 
→ Knappschaftsversicherung (Knapp-
schaftliche Rentenversicherung)

→ in der Unfallversicherung
→ Verletzten- und Berufskrankheitenrente 
von Amts wegen, Hinterbliebenenrente 
(→ Hinterbliebene, Hilfen für) 

→ in der Alterssicherung der Landwirte
→ Altersrente 
→ Rente wegen Erwerbsunfähigkeit 
→ Hinterbliebenenrente 
→ Überbrückungsgeld (→ Alterssicherung 
der Landwirte)

→ in der Kriegsopferversorgung
→ Kriegsopferrenten (→ Hinterbliebene, 
Hilfen für)

→ im Lastenausgleich
→ Kriegsschadenrente

Im Zusammenhang mit der Zahlung von 
Renten:

→ Abtretung 
→ Auslandsaufenthalt 
→ Rentenanpassung 
→ Rentenberechnung 
→ Sterbemonat

 Z  Gesetzliche Renten- und Unfallversi-
cherungsträger; Sozialversicherung für 
Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau; 
Zentrum Bayern Familie und Soziales – 
Versorgungsamt; Bundesausgleichsamt 
(Kriegsschadensrente) 

Rentenabfindung

→ Abfindung 

Rentenabschlag

Wird eine → Altersrente vorzeitig in An-
spruch genommen, so wird sie für die ge-
samte Dauer des Rentenbezuges um ei-
nen Abschlag gemindert.
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Der Abschlag beträgt für jeden Monat, in 
dem die → Altersrente vor Erreichen der 
jeweiligen regulären Altersgrenze gezahlt 
wird, 0,3 %,  bei der Altersrente für 
schwerbehinderte Menschen höchsten 
10,8 % und bei der Altersrente für langjäh-
rig Versicherte höchstens 14,4 %. 

Der Abschlag gilt für die gesamte Laufzeit 
der Rente, also auch über die Regelalters-
grenze hinaus.

Seit 01.01.2001 erfolgt auch bei der → Er-
ziehungsrente, der → Erwerbsminderungs-
rente, der → Witwen(r)rente und der → 
Waisenrente bei Beginn dieser Renten 
eine Rentenminderung um 0,3 % für jeden 
Monat, in dem die Rente vorzeitig bean-
sprucht wird, höchstens aber um 10,8 %. 

Da für die einzelnen Altersrentenarten 
verschiedene Anspruchsvoraussetzungen, 
Altersgrenzen und Vertrauensschutzrege-
lungen gelten, muss für jeden Einzelfall ge-
sondert geprüft werden, ab wann welche 
Rentenart jeweils mit welchem Abschlag 
zusteht. Aus diesem Grund empfiehlt sich 
für Versicherte, die den Eintritt in den Ru-
hestand planen wollen, eine rechtzeitige 
individuelle Beratung durch die Träger der 
Deutschen Rentenversicherung. 

Versicherte, die wegen vorzeitiger Inan-
spruchnahme einer Altersrente Renten-
minderungen hinnehmen müssen, haben 
ab dem 50. Lebensjahr bis zum Erreichen 
der für sie geltenden Regelaltersgrenze die 
Möglichkeit, diese Einbußen durch zusätz-
liche Beitragszahlungen ganz oder teilwei-
se auszugleichen. 

§§ 36, 37, 77, 187a, 236, 236a, 264c Sozialge-
setzbuch VI

 Z  Gesetzliche Rentenversicherungsträger

Rentenanpassung

Um die Wertbeständigkeit der Renten aus 
der gesetzlichen → Rentenversicherung 
zu erhalten und sicherzustellen, dass auch 
die Rentner an der wirtschaftlichen Ent-
wicklung teilhaben, werden die Renten in 
der Regel jeweils zum 01.07. eines jeden 
Jahres durch Veränderung des aktuellen 
Rentenwerts (→ Rentenwert, aktueller) 
angepasst. Dies gilt nicht für Renten(tei-
le), die aus Beiträgen der Höherversiche-
rung erwachsen. 

Die Höhe der jährlichen Rentenanpassung 
orientiert sich dabei an der durchschnittli-
chen Entwicklung der Bruttolöhne und 
-gehälter je Arbeitnehmer vom jeweils 
vorvergangenen zum vergangenen Kalen-
derjahr. Der Anpassungssatz wird darüber 
hinaus aber auch beeinflusst durch 

→  Veränderungen des Beitragssatzes zur 
Rentenversicherung,

→  den als Altersvorsorgeanteil bezeichne-
ten Beitrag der Erwerbstätigen für ihre 
zusätzliche private oder betriebliche Al-
tersvorsorge (→ Altersvorsorge, zusätz-
liche private) und 

→  den sog. Nachhaltigkeitsfaktor, der Ver-
änderungen des Verhältnisses von Bei-
tragszahlern zu Rentnern in die Renten-
formel einbringt.
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Steigt der Beitragssatz zur Rentenversi-
cherung oder werden den Beschäftigten 
höhere Aufwendungen für ihre zusätzliche 
private oder betriebliche Altersvorsorge 
(→ Altersvorsorge, zusätzliche private) 
abverlangt, so mindert dies somit den 
Rentenanpassungssatz. Gleiches gilt, 
wenn die Zahl der Beitragszahler im Ver-
hältnis zur Zahl der Rentenempfänger 
sinkt bzw. die Zahl der Rentner ansteigt. 

Eine besondere Schutzklausel stellt dabei 
sicher, dass es zu keiner „Minusanpassung“ 
der Renten kommen kann. Aufgrund die-
ser im Jahr 2009 eingeführten „Rentenga-
rantie“ nicht vollzogene Kürzungen müs-
sen jedoch in den Folgejahren wieder 
ausgeglichen werden. Sie gehen als soge-
nannter Ausgleichsbedarf in die Berech-
nung des Rentenanpassungsgesetzes ein. 
Ein Ausgleichsbedarf besteht derzeit nicht. 

Zum 01.07.2019 beträgt die Rentenanpas-
sung West 3,18 %, die Rentenanpassung 
Ost 3,91 %.

§§ 65, 68, 68a, 69, 254c, 255a – g Sozialgesetz-
buch VI

Laufende Geldleistungen der gesetzlichen 
→ Unfallversicherung, die vom Jahresar-
beitsverdienst (→ Rentenberechnung) ab-
hängen, werden wie das → Pflegegeld in 
der Unfallversicherung angepasst.

§ 95 Sozialgesetzbuch VII

Laufende Altersgelder der → Alterssiche-
rung der Landwirte werden bei Änderun-

gen des Rentenwerts (→ Rentenwert, ak-
tueller) der Rentenversicherung ebenfalls 
durch das Rentenanpassungsgesetz ange-
passt.

§ 25 Gesetz über die Alterssicherung der 
 Landwirte

Die → Kriegsopferrenten werden jeweils 
zum gleichen Zeitpunkt und um den glei-
chen Vomhundertsatz wie die Renten der 
Rentenversicherung, jedoch nach Abzug 
der Krankenversicherungsbeiträge der 
Rentner, der laufenden Einkommensent-
wicklung angepasst. An der Anpassung 
nehmen teil die Zulage für den Führhund 
bzw. Führbeihilfe für Blinde (→ Blinde, Hil-
fen für), der → Kleiderverschleiß, die Pfle-
gezulage, der Pflegeausgleich und das 
Pflegegeld (→ Kriegsopfer, Hilfen für) so-
wie die Grundrente, die Schwerstbeschä-
digtenzulage, die Pauschbeträge für Haus-
frauen beim Berufsschadensausgleich, die 
Ausgleichsrente, die Elternrente, der Ehe-
gattenzuschlag sowie das Bestattungs-
geld. 

§ 56 Bundesversorgungsgesetz

 Z  Gesetzliche Renten- und Unfallversi-
cherungsträger; Landwirtschaftliche Al-
terskassen bei den landwirtschaftlichen 
Berufsgenossenschaften; Zentrum Bayern 
Familie und Soziales – Versorgungsamt 
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Rentenantrag

→ in der gesetzlichen Rentenversicherung 
Renten aus der → Rentenversicherung 
(einschließlich → Knappschaftsversiche-
rung) werden nur auf Antrag (→ Antrag-
stellung auf Sozialleistungen) gewährt. 
Diesem sind alle notwendigen Versiche-
rungsunterlagen (z. B. Belege über → Bei-
tragszeiten, → Anrechnungszeiten und → 
Ersatzzeiten, eventuell Nachweise für auf 
die Rente anzurechnendes Einkommen 
des Antragstellers oder bei Antragstellung 
auf → Erwerbsminderungsrente ärztliche 
Atteste) und Personenstandsurkunden 
beizufügen.

Wird der Antrag auf → Erwerbsminde-
rungsrente sowie → Altersrente später als 
3 Kalendermonate nach dem Leistungsfall, 
d. h. der Erfüllung aller Anspruchsvoraus-
setzungen für die beantragte Rente, ge-
stellt, beginnt die Rente nicht wie üblich 
vom Ablauf des Monats an, in dem der 
Leistungsfall eingetreten ist, sondern erst 
vom Beginn des Antragsmonats an. Befris-
tete → Erwerbsminderungsrenten werden 
jedoch frühestens ab dem Beginn des 7. 
Kalendermonats nach dem Eintritt der Er-
werbsminderung – bei Antragsstellung 
nach Ablauf des 7. Kalendermonats nach 
dem Leistungsfall ebenfalls erst ab dem 
Beginn des Antragsmonats – gezahlt. Ein 
früherer Rentenbeginn kann evtl. dann  
in Betracht kommen, wenn sowohl der An-
spruch auf Krankengeld als auch der  
Anspruch auf Arbeitslosengeld ausge-
schöpft sind und der 7. Kalendermonat 
nach dem Leistungsfall noch nicht erreicht 
ist. Hinterbliebenenrente wird grundsätz-
lich vom Todestag an gewährt; falls der 

Verstorbene jedoch im Sterbemonat Ren-
te bezogen hatte, beginnt die Hinterblie-
benenrente erst mit dem Ersten des Folge-
monats. Wird Hinterbliebenenrente erst 
später als 12 Kalendermonate nach dem 
Tod des Versicherten beantragt, so kann 
sie erst ab dem Beginn des Monats ge-
zahlt werden, in dem der Antrag gestellt 
wurde. 

Bei der Altersrente sollte der Antrag mög-
lichst 3 Monate vor Erreichen der Alters-
grenze gestellt werden. Ab dem Tag der 
Rentenantragstellung besteht in der Regel 
Versicherungspflicht in der → Rentner-
krankenversicherung. Entsprechendes gilt 
auch für die im Rahmen der → Alterssi-
cherung der Landwirte bestehenden Leis-
tungsansprüche. 

§§ 99, 101, 115 Sozialgesetzbuch VI, § 30 Ge-
setz über die Alterssicherung der Landwirte

 Z  Gesetzliche Rentenversicherungsträ-
ger; Versichertenberater der Rentenversi-
cherungsträger; Sozialversicherung für 
Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau 

www.deutsche-rentenversicherung.de  
www.svlfg.de

→ in der gesetzlichen Unfallversicherung 
In der → Unfallversicherung werden → 
Verletztenrenten und Renten für → Hin-
terbliebene ohne Antrag, also von Amts 
wegen gewährt. Die Verletztenrente be-
ginnt grundsätzlich mit dem Tage nach 
dem Wegfall der Arbeitsunfähigkeit im 
Sinne der Krankenversicherung. Sie be-
ginnt mit dem Tage nach dem → Arbeits-
unfall, wenn der Verletzte nicht arbeitsun-

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Home/home_node.html
www.svlfg.de
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fähig im Sinne der Krankenversicherung ist 
oder bei Beginn der Arbeitsunfähigkeit Ar-
beitsentgelt oder Arbeitseinkommen nicht 
bezogen hat. 

→ Antragstellung auf Sozialleistungen

§ 56 Sozialgesetzbuch VII

 Z  Gesetzliche Unfallversicherungsträger 

www.dguv.de  
www.svlfg.de

→ in der Kriegsopferversorgung 
Renten aus der Kriegsopferversorgung (→ 
Kriegsopferrenten) werden nur auf Antrag 
gewährt.

Die Beschädigtenversorgung beginnt in 
der Regel mit dem Monat, in dem ihre Vor-
aussetzungen erfüllt sind, frühestens mit 
dem Antragsmonat. Besonderheiten gel-
ten, wenn der Antrag innerhalb eines Jah-
res nach Eintritt der Schädigung gestellt 
wird, der Beschädigte an der Antragstel-
lung verhindert war oder nachträglich eine 
höhere Leistung beantragt wird. Dies gilt 
auch für → Hinterbliebenenrenten; wird 
jedoch der Erstantrag von Hinterbliebenen 
vor Ablauf eines Jahres nach dem Tode des 
Beschädigten gestellt, beginnt die Versor-
gung frühestens mit dem auf den Sterbe-
monat folgenden Monat. 

→ Antragstellung auf Sozialleistungen

§§ 1, 60, 61 Bundesversorgungsgesetz

 Z  Zentrum Bayern Familie und Soziales 
– Versorgungsamt 

www.zbfs.bayern.de

→ im Lastenausgleich 
Renten im Rahmen des Lastenausgleichs 
(→ Kriegsschadenrente) werden nur auf 
Antrag, der beim Ausgleichsamt einzurei-
chen ist, bewilligt.

Die Antragsschlussfrist hierfür endete am 
30.06.2000. Für die Leistungsgewährung 
ist mit Wirkung vom 01.10.2006 das Bun-
desausgleichsamt zuständig. 

→ Antragstellung auf Sozialleistungen

§§ 234, 287, 312 Lastenausgleichsgesetz

 Z  Bundesausgleichsamt 

www.badv.bund.de

Rentenauskunft

Versicherte, die das 55. Lebensjahr vollen-
det haben, erhalten von Amts wegen – 
d. h. ohne dass hierfür ein Antrag erforder-
lich ist – nach in der Regel zuvor erfolgter 
→ Kontenklärung alle 3 Jahre Auskunft 
über die in ihrem → Versicherungskonto 
gespeicherten → rentenrechtliche Zeiten 
sowie über die Höhe der Rente, die ihnen 
auf der Grundlage des geltenden Rechts 
und der im Versicherungskonto gespei-
cherten Versicherungszeiten ohne den Er-
werb weiterer Beitragszeiten bei vermin-
derter Erwerbsfähigkeit als Rente wegen 
voller Erwerbsminderung (→ Erwerbsmin-
derungsrente) und nach Erreichen der für 
sie geltenden Regelaltersgrenze (bis 2011: 
65 Jahre, seit 2012 schrittweise Anhebung 

www.dguv.de
www.svlfg.de
www.zbfs.bayern.de
https://www.badv.bund.de/DE/Home/home_node.html


rentenauSkunft

auf 67 Jahre) als Regelaltersrente (→ Al-
tersrente) bzw. im Falle ihres Todes ihrem 
hinterbliebenen Ehe- bzw. Lebenspartner 
als → Witwen- oder Witwerrente zuste-
hen würde. Diese Auskunft kann auch jün-
geren Versicherten und auch in kürzeren 
Abständen erteilt werden. Auf Antrag er-
halten Versicherte, die das 55. Lebensjahr 
vollendet haben, darüber hinaus Auskunft 
über die Höhe der Beitragszahlung, die er-
forderlich wäre, um einen → Rentenab-
schlag bei vorzeitiger Inanspruchnahme ei-
ner → Altersrente auszugleichen. 

Eine Rentenauskunft kann grundsätzlich 
nur dann erteilt werden, wenn das Versi-
cherungskonto vollständig ist und keine 
klärungsbedürftigen Lücken mehr auf-
weist (→ Kontenklärung). Bestehen sol-
che Lücken, so erhält der Versicherte zu-
nächst einen → Versicherungsverlauf, dem 
die Antragsformulare zur → Kontenklä-
rung beigefügt werden. 

Rentenauskünfte sind – im Hinblick auf 
mögliche Rechtsänderungen, die bis zum 
späteren Rentenbeginn noch eintreten 
können, sowie auf weitere → rentenrecht-
liche Zeiten, die bis zum Rentenbeginn 
noch hinzukommen – nicht rechtsverbind-
lich. 

→ Renteninformation

§ 109 Sozialgesetzbuch VI

 Z  Gesetzliche Rentenversicherungsträ-
ger; Versichertenberater der Rentenversi-
cherungsträger 

www.deutsche-rentenversicherung.de

Rentenberechnung

→ in der gesetzlichen Rentenversicherung 
Die seit 01.01.1992 gültige Rentenformel 
geht von 3 Faktoren aus: den persönlichen 
Entgeltpunkten, dem Rentenartfaktor und 
dem → aktuellen Rentenwert. Der Mo-
natsbetrag der Rente ergibt sich durch 
Vervielfältigung des jeweiligen Wertes die-
ser drei Faktoren miteinander. 

Die Versicherung eines Arbeitsentgelts in 
Höhe des Durchschnittsentgelts eines Ka-
lenderjahres ergibt einen vollen Entgelt-
punkt. Ein Versicherter, der z. B. 10 Jahre 
lang ein beitragspflichtiges Bruttoarbeits-
entgelt in Höhe des jeweiligen durch-
schnittlichen Bruttojahresarbeitsentgelts 
aller Versicherten bezieht, hat also 10 Ent-
geltpunkte erworben. Zusätzlich werden 
für → Anrechnungszeiten, → Ersatzzeiten 
und → Zurechnungszeiten im Rahmen der 
→ Gesamtleistungsbewertung Entgelt-
punkte ermittelt. 

Persönliche Entgeltpunkte ergeben sich 
durch Multiplikation der Entgeltpunkte 
mit dem Zugangsfaktor. Dieser Faktor be-
trägt 1,0, wenn → Altersrente nicht vor Er-
reichen der jeweiligen Altersgrenze oder 
Rente wegen verminderter Erwerbsfähig-
keit (→ Erwerbsminderungsrente) oder  
→ Erziehungsrente nicht vor dem vollen-
deten 63. Lebensjahr in Anspruch genom-
men wird; bei Renten wegen Todes  
(→ Hinterbliebene, Hilfen für, → Witwen-
(r)rente, → Waisenrente) beträgt er 1,0, 
wenn der Versicherte, aus dessen Ren-
tenanwartschaften sich die Hinterbliebe-
nenrente ableitet, nach Vollendung seines 
63. Lebensjahres verstorben ist. 

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Home/home_node.html
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Wird Altersrente vor Erreichen der maßge-
benden Altersgrenze oder Rente wegen 
verminderter Erwerbsfähigkeit oder Erzie-
hungsrente vor dem vollendeten 63. Le-
bensjahr bezogen oder ist der Versicherte 
vor seinem vollendeten 63. Lebensjahr 
verstorben, so mindert sich der Zugangs-
faktor grundsätzlich für jeden Monat der 
vorzeitigen Inanspruchnahme der Rente 
um 0,003; der Rentenzahlbetrag reduziert 
sich dadurch für jeden Monat der vorzeiti-
gen Inanspruchnahme um einen Abschlag 
von 0,3 %, höchstens aber um 14,4 %  
(→ Rentenabschlag). Wird dagegen Regel-
altersrente nach dem Erreichen der jeweili-
gen Regelaltersgrenze trotz erfüllter An-
spruchsvoraussetzungen zunächst nicht 
beansprucht, so erhöht sich der Zugangs-
faktor für die Altersrente bzw. eine an-
schließende Hinterbliebenenrente für je-
den Monat, in dem der Rentenbezug hin-
ausgeschoben wird, um 0,005. Die Rente 
erhält damit einen Zuschlag in Höhe von 
0,5 % für jeden Monat, in dem die Rente 
trotz erfüllter Anspruchs voraussetzungen 
nicht gezahlt wird. Die Altersgrenzen von 
63 bzw. 65 Jahren werden seit 2012 
schrittweise auf 65 bzw. 67 Jahre angeho-
ben. 

Der Rentenartfaktor bestimmt in Abhän-
gigkeit von den unterschiedlichen Siche-
rungszielen der verschiedenen Rentenarten 
die Rentenhöhe. So beträgt er beispielswei-
se für die → Altersrente und die Rente we-
gen voller Erwerbsminderung (→ Erwerbs-
minderungsrente) 1,0, für die Rente wegen 
teilweiser Erwerbsminderung dagegen 0,5. 
Die Rente wegen teilweiser Erwerbsminde-
rung ist also halb so hoch wie die Rente 
wegen voller Erwerbsminderung. 

Der → aktuelle Rentenwert ist die monat-
liche Altersrente, die sich aus den Beiträ-
gen eines Durchschnittsverdieners für ein 
Kalenderjahr, also aus einem persönlichen 
Entgeltpunkt ergibt. Das sind ab 01.07.2019 
monatlich 33,05 € (in den neuen Ländern 
31,89 €). 

Bei gleichzeitigem Bezug von Arbeitsent-
gelt aus einer Beschäftigung, Einkommen 
aus einer selbstständigen Tätigkeit oder 
von weiteren Sozialleistungen wie z. B.  
→ Verletztenrente, → Arbeitslosengeld, 
→ Verletztengeld, → Krankengeld oder  
→ Versorgungskrankengeld kann es zum 
vollen oder teilweisen Ruhen der Rente 
kommen. Je nach Art der Rente wirken 
sich verschiedene neben dem Rentenbe-
zug erzielte Einkommensarten unter-
schiedlich auf den Zahlbetrag der Rente 
aus. Grundsätzlich gilt: bei → Altersrenten 
und → Erwerbsminderungsrenten ein Frei-
betrag von 6.300 € jährlich. Bei einem 
Überschreiten dieses Freibetrags erfolgt 
eine Anrechnung des Einkommens oder – 
bei entsprechend hohem Einkommen – 
wird ggf. überhaupt keine Rente mehr ge-
zahlt. Bei → Witwen(r)rente, → 
Waisenrente und → Erziehungsrente er-
folgt ebenfalls eine → Einkommensan-
rechnung mit bestimmten Freibeträgen. 

§§ 63, 64, 66 – 68, 70 – 88a, 93, 96a, 97, 
311 – 314a Sozialgesetzbuch VI

 Z  Gesetzliche Rentenversicherungsträger

www.deutsche-rentenversicherung.de

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Home/home_node.html
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→ in der gesetzlichen Unfallversicherung 
Die Renten der → Unfallversicherung wer-
den nach dem Gesamtbetrag aller Arbeits-
entgelte und Arbeitseinkommen des Ver-
letzten im Jahre vor dem → Arbeitsunfall 
oder der → Berufskrankheit berechnet 
(Jahresarbeitsverdienst). Der Jahresar-
beitsverdienst beträgt für Personen unter 
18 Jahren mindestens 40% und nach Voll-
endung des 18. Lebensjahres mindestens 
60% der im Unfalljahr maßgeblichen Be-
zugsgröße (Mindestbetrag ab 01.01.2019 
für Personen unter 18 Jahren 14.952 € 
(neue Länder: 13.776 €), über 18 Jahre 
22.429 € (neue Länder: 20.664 €). 

Der Jahresarbeitsverdienst ist auf das 
Zweifache der im Zeitpunkt des Versiche-
rungsfalls maßgebenden Bezugsgröße 
(2019: alte Länder 74.760€, neue Länder 
68.488 €) begrenzt, kann aber durch Re-
gelungen in der Satzung des jeweiligen Un-
fallversicherungsträgers erhöht werden. 
Bei einer Minderung Erwerbsfähigkeit 
(MdE) von 100 % wird eine Vollrente in 
Höhe von zwei Dritteln des Jahresarbeits-
verdienstes gezahlt. Bei einer MdE von 
wenigstens 20% (Ausnahme Landwirt-
schaft: wenigstens 30 %) wird der Teil der 
Vollrente als Teilrente gezahlt, der dem 
Grad der Minderung entspricht. Beträgt  
(außer in der Landwirtschaft) die MdE 
weniger als 20%, wird Rente nur gezahlt, 
wenn die Erwerbsfähigkeit durch mehrere 
Unfälle gemindert ist und diese Minderun-
gen zusammen wenigstens 20% erreichen. 

Für Schwerverletzte (MdE 50% oder 
mehr), die wegen eines Versicherungsfalls 
nicht mehr erwerbstätig sein können und 
keine Rente aus der gesetzlichen Renten-

versicherung erhalten, erhöht sich die Ren-
te um 10%. Ohne diese Schwerverletzten-
zulage darf die Rente aus der gesetzlichen 
Unfallversicherung einschließlich der Kin-
derzulage (→ Verletztenrente) 85% des 
Jahresarbeitsverdienstes nicht überstei-
gen. Diesem Höchstbetrag wird das ge-
setzliche → Kindergeld hinzugerechnet. 

Wegen der Berechnung der Hinterbliebe-
nenrente → Witwen(r)rente in der Unfall-
versicherung, → Waisenrente in der Un-
fallversicherung, → Elternrente in der 
Unfallversicherung, → Witwen(r)beihilfe 
in der Unfallversicherung, → Waisenbeihil-
fe in der Unfallversicherung.

§§ 56 ff. Sozialgesetzbuch VII

 Z  Gesetzliche Unfallversicherungsträger 

→ in der Alterssicherung der Landwirte 
Der Monatsbetrag der Rente ergibt sich 
aus der Multiplikation des jeweiligen allge-
meinen Rentenwertes mit der Steige-
rungszahl und dem Rentenartfaktor. 

Der allgemeine Rentenwert beträgt vom 
01.07.2019 an 15,26 € (neue Länder:  
14,70 €). Der Rentenwert ändert sich jähr-
lich zum 01.07. entsprechend der Änderung 
des aktuellen Rentenwertes in der gesetz-
lichen Rentenversicherung. 

Die Steigerungszahl ergibt sich, indem die 
Anzahl der Beitragsmonate mit dem Fak-
tor 0,0833 für Landwirte und  Ehegatten 
sowie mit dem Faktor 0,0417 für mitarbei-
tende Familienangehörige vervielfältigt 
wird. 
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Der Rentenartfaktor richtet sich wie in der 
gesetzlichen Rentenversicherung nach 
dem Sicherungsziel der jeweiligen Renten-
art.

Wie in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung werden Renten dauerhaft um Ab-
schläge gemindert, wenn sie vor Erreichen 
bestimmter Altersgrenzen in Anspruch ge-
nommen werden. 

§ 23 Gesetz über die Alterssicherung der 
 Landwirte

 Z  Sozialversicherung für Landwirtschaft, 
Forsten und Gartenbau

→ in anderen Bereichen 
Berechnung von Betriebsrenten → Be-
triebliche Altersversorgung; von Renten 
nach dem Bundesversorgungsgesetz → 
Kriegsopferrente; von Renten für Vertrie-
bene, Kriegssachgeschädigte u. a. → 
Kriegsschadenrente

Rentenbezug

→ beim Tod des Berechtigten 
Ehegatten, Lebenspartner, Kinder (ein-
schließlich Adoptiv-, Stief- und Pflegekin-
der sowie Enkel und Geschwister), Eltern 
(einschließlich sonstiger Verwandter der 
aufsteigenden Linie, Adoptiv-, Stief- und 
Pflegeeltern) und Haushaltsführer erhal-
ten in dieser Reihenfolge beim Tod des 
Rentenberechtigten die bis Ende des Ster-
bemonats angefallenen laufenden Geld-
leistungen aus der gesetzlichen → Renten-
versicherung, der gesetzlichen → Unfall-
versicherung, der → Alterssicherung der 

Landwirte sowie der Kriegsopferversor-
gung (→ Kriegsopfer, Hilfen für), wenn das 
Rentenverfahren abgeschlossen, die Rente 
aber noch nicht oder nur zum Teil gewährt 
worden ist. War der → Rentenantrag vom 
Versicherten gestellt, bis zum Tod aber 
noch nicht darüber entschieden, so sind 
die vorgenannten Personen in der gleichen 
Reihenfolge zur Fortsetzung des Verfah-
rens und zur Entgegennahme der Leistung 
berechtigt. 

Voraussetzung ist allerdings, dass diese 
Personen zur Todeszeit im Haushalt des 
Berechtigten gelebt haben oder von ihm 
wesentlich unterhalten worden sind. Bei 
Stiefkindern, Enkeln und Geschwistern 
muss auf jeden Fall Haushaltsaufnahme, 
bei Pflegekindern ein auf längere Dauer 
angelegtes Pflegeverhältnis mit häuslicher 
Gemeinschaft vorliegen. 

Soweit keine der oben genannten Perso-
nen vorhanden sind oder diese binnen 6 
Wochen nach ihrer Kenntnis auf ihre An-
spruchsberechtigung durch schriftliche Er-
klärung gegenüber dem Leistungsträger 
verzichtet haben, gilt das Erbrecht des 
Bürgerlichen Gesetzbuches. 

§§ 56 – 59 Sozialgesetzbuch I

Rente für den Sterbemonat bei schon 
 laufend gewährten Rentenleistungen  
→ Sterbemonat 

Weiterbezug von Kriegsschadenrente 
nach dem Tod des Berechtigten → Kriegs-
schadenrente 
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→ bei Anstaltsunterbringung 
Werden Rentenbezieher aufgrund richter-
licher Anordnung länger als einen Kalen-
dermonat in einer Anstalt oder Einrichtung 
(z. B. Strafverbüßung) untergebracht, sind 
laufende Renten zur Sicherung des Le-
bensunterhalts an die Personen zu zahlen, 
für die sie gesetzlich unterhaltspflichtig 
sind, wenn sie oder die Unterhaltsberech-
tigten einen entsprechenden Antrag stellen.

§ 49 Sozialgesetzbuch I

→ bei Auslandsaufenthalt 
→ Auslandsaufenthalt

→ bei Verletzung der Unterhaltspflicht 
→ Sozialleistungen

 Z  Gesetzliche Renten- und Unfallversi-
cherungsträger; Sozialversicherung für 
Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau; 
Zentrum Bayern Familie und Soziales – 
Versorgungsamt 

Renteninformation

Seit dem 01.01.2004 erhalten alle Versi-
cherten, die das 27. Lebensjahr vollendet 
haben, automatisch einmal jährlich eine 
schriftliche Information über ihre bisher 
zur → Rentenversicherung gezahlten  
→ Beiträge und die erworbenen Ren-
tenanwartschaften, um so eine zusätzliche 
private oder betriebliche Altersvorsorge  
(→ Altersvorsorge, zusätzliche private,  
→ Betriebliche Altersversorgung) optimal 
auf ihren individuellen Sicherungsbedarf 
abstimmen zu können. 

Die Renteninformation gibt Auskunft über 
den aktuellen Stand des persönlichen → 
Versicherungskontos und lässt eventuelle 
klärungsbedürftige Lücken im → Versiche-
rungsverlauf erkennen (→ Kontenklä-
rung). Sie enthält

→  Angaben über die Grundlagen der  
→ Rentenberechnung sowie

→  über die Höhe einer Rente wegen  
verminderter Erwerbsfähigkeit (→ Er-
werbsminderungsrente), die auf Grund-
lage des geltenden Rechts und der im 
→ Versicherungskonto gespeicherten 
→ rentenrechtlichen Zeiten zu zahlen 
wäre, würde der Leistungsfall der vollen 
Erwerbsminderung vorliegen,

→  eine Prognose über die Höhe der zu er-
wartenden Regelaltersrente (→ Alters-
rente),

→  Informationen über die Auswirkungen 
künftiger → Rentenanpassungen sowie

→  eine Übersicht über die Höhe der Bei-
träge, die für Beitragszeiten vom Versi-
cherten, dem Arbeitgeber oder von öf-
fentlichen Kassen gezahlt worden sind. 

Nach Vollendung des 55. Lebensjahres 
wird die Renteninformation alle 3 Jahre 
durch eine → Rentenauskunft ersetzt.

§ 109 Sozialgesetzbuch VI

 Z  Gesetzliche Rentenversicherungs träger 

www.deutsche-rentenversicherung.de
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Rentenkapitalisierung

→ Abfindung 

Rentenrechtliche Zeiten

Der Begriff „rentenrechtliche Zeit“ be-
zeichnet für den gesamten Bereich der 
Rentenversicherung Zeiten, die bei den 
Anspruchsprüfungen und Leistungsfest-
setzungen bedeutsam sind bzw. sein kön-
nen. Zu den rentenrechtlichen Zeiten ge-
hören → Beitragszeiten, beitragsfreie 
Zeiten und → Berücksichtigungszeiten. 

Beitragszeiten sind Zeiten, für die Pflicht-
beiträge oder freiwillige Beiträge gezahlt 
wurden oder für die Pflichtbeiträge als ge-
zahlt gelten und Zeiten, die sowohl mit 
Beitragszeiten als auch mit beitragsfreien 
Zeiten belegt sind. 

Beitragsfreie Zeiten sind → Anrechnungs-
zeiten, → Zurechnungszeiten und → Er-
satzzeiten.

§§ 54 – 59, 250 – 253a Sozialgesetzbuch VI

 Z  Gesetzliche Rentenversicherungsträger

www.deutsche-rentenversicherung.de 

Rentensplitting

Seit dem 01.01.2002 können Ehepaare 
statt einer aus den Rentenanwartschaften 
des verstorbenen Ehepartners abgeleite-
ten → Witwen(r)rente aus der gesetzli-
chen → Rentenversicherung ein sog. Ren-

tensplitting wählen. Haben beide Ehegat-
ten jeweils mindestens 25 Jahre mit → 
rentenrechtlichen Zeiten in der → Renten-
versicherung zurückgelegt, können im 
Rahmen des Splittings die während der 
Ehezeit erworbenen Rentenanwartschaf-
ten – ähnlich wie beim → Versorgungsaus-
gleich im Falle einer Ehescheidung – part-
nerschaftlich zwischen den beiden Ehegat-
ten aufgeteilt werden. In das Rentensplit-
ting einbezogen sind jedoch im Gegensatz 
zum → Versorgungsausgleich nur Anwart-
schaften in der gesetzlichen Renten-
versicherung, nicht z. B. Anwartschaften 
auf eine Beamtenversorgung oder auf eine 
betriebliche Altersversorgung sowie priva-
te Renten- oder Lebensversicherungen.

Die Möglichkeit des Rentensplittings be-
steht ausschließlich für nach dem 
31.12.2001 geschlossene Ehen und für be-
reits vor dem 01.01.2002 bestehende 
Ehen, in denen beide Partner nach dem 
01.01.1962 geboren sind. 

Seit dem 01.01.2005 können entspre-
chend auch Lebenspartner, die jeweils 
mindestens 25 Jahre mit → rentenrechtli-
chen Zeiten in der → Rentenversicherung 
zurückgelegt haben und deren Lebens-
partnerschaft nach dem 31.12.2001 einge-
tragen wurde oder wenn beide Lebens-
partner nach dem 01.01.1962 geboren 
wurden, die von ihnen in der Lebens-
partnerschaft erworbenen Rentenanwart-
schaften im Wege des Rentensplittings 
untereinander aufteilen. Ein Rentensplit-
ting unter Lebenspartnern ist jedoch aus-
geschlossen, wenn während der Lebens-
partnerschaft eine Ehe geschlossen wurde. 

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Home/home_node.html
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Das Rentensplitting wird durchgeführt, 
wenn beide Ehe- bzw. Lebenspartner erst-
mals Anspruch auf eine Altersvollrente  
(→ Hinzuverdienstgrenze) aus der Renten-
versicherung haben oder wenn erstmalig 
ein Ehe- bzw. Lebenspartner einen Alters-
vollrentenanspruch und der andere die Re-
gelaltersgrenze (bis 2011 65 Jahre, seit 
2012 schrittweise Anhebung auf 67 Jahre) 
erreicht hat oder wenn einer der Ehe- bzw. 
Lebenspartner verstirbt, bevor diese Vor-
aussetzungen vorliegen. 

Im letztgenannten Fall kann der überle-
bende Ehe- bzw. Lebenspartner das Ren-
tensplitting allein herbeiführen. Es kann in 
diesem Fall unter Umständen ausnahms-
weise auch dann durchgeführt werden, 
wenn bis zum Tod eines Partners nicht für 
beide Partner mindestens 25 Jahre mit → 
rentenrechtlichen Zeiten in der → Renten-
versicherung nachgewiesen sind. Eine be-
reits gezahlte → Witwen(r)rente fällt 
dann weg. Wird ein Kind erzogen oder ein 
behindertes Kind betreut, kann der überle-
bende Ehe- bzw. Lebenspartner nach 
Durchführung des Rentensplittings unter 
bestimmten Voraussetzungen → Erzie-
hungsrente erhalten. Anspruch auf Durch-
führung eines Rentensplittings besteht je-
doch nicht, wenn der überlebende Ehe- 
bzw. Lebenspartner eine Rentenabfindung 
(→ Abfindung in der gesetzlichen Renten-
versicherung) erhalten hat. 

Eine im Wege des Rentensplittings erwor-
bene Gutschrift führt zu einem eigenstän-
digen Rentenanspruch des begünstigten 
Ehe- bzw. Lebenspartners, während die 
Rente des anderen Ehe- bzw. Lebenspart-
ners entsprechend gemindert wird. Wurde 

ein Splitting durchgeführt, besteht im Falle 
des Todes eines Ehe- bzw. Lebenspartners 
kein Anspruch mehr auf → Witwen(r)ren-
te. Dies gilt auch dann, wenn der begüns-
tigte Ehe- bzw. Lebenspartner verstorben 
ist; die Rente des Überlebenden bleibt 
dann in der Regel dennoch um die durch 
das Rentensplitting übertragenen Ren-
tenanwartschaften gemindert. Ausnahms-
weise erhalten bei Tod des Begünstigten 
der überlebende Ehegatte oder Lebens-
partner bzw. dessen Hinterbliebene eine 
nicht aufgrund des Rentensplittings ge-
minderte Rente, wenn der verstorbene be-
günstigten Ehe- oder Lebenspartner zuvor 
nicht länger als 36 Monate Rentenleistun-
gen aus dem Rentensplitting erhalten hat. 

Da nach der Durchführung eines Rentens-
plittings keine → Witwen(r)rente mehr ge-
zahlt wird, findet auch eine → Einkom-
mensanrechnung dann nicht statt. Zu 
Gunsten des überlebenden Ehe- bzw. Le-
benspartners übertragene Rentenanwart-
schaften bleiben – im Unterschied zur → 
Witwen(r)rente (→ Abfindung in der ge-
setzlichen Rentenversicherung) – auch be-
stehen, wenn der bzw. die Hinterbliebene 
wieder heiratet oder (erstmalig oder er-
neut) eine Lebenspartnerschaft eingeht. 

§§ 8, 52, 76c, 120a, 120b, 120c, 120d, 120e 
Sozialgesetzbuch VI

 Z  Gesetzliche Rentenversicherungsträger

www.deutsche-rentenversicherung.de
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Rentenüberleitungsgesetz – RÜG

Das RÜG hat zum 01.01.1992 das Renten-
recht des Sozialgesetzbuches VI auf die 
neuen Bundesländer übertragen. Es hat 
Verbesserungen gegenüber dem DDR-
Recht, insbesondere im Bereich der Invali-
den- und Hinterbliebenenrenten, gebracht. 
Besonderheiten des DDR-Rechts, die der 
Systematik der beitrags- und lohnbezoge-
nen westdeutschen Rente fremd sind, 
werden sozialverträglich stufenweise ab-
gebaut. Die umfangreichen Zusatz- und 
Sonderversorgungssysteme sind in die 
Rentenversicherung übergeführt worden. 

RÜG

 Z  Gesetzliche Rentenversicherungsträger

www.deutsche-rentenversicherung.de

In der Unfallversicherung gilt das bisher in 
den alten Bundesländern geltende Recht 
grundsätzlich für alle Versicherungsfälle, 
die nach dem 01.01.1992 eingetreten sind. 
Bereits festgestellte Renten werden nicht 
neu berechnet. Für Unfälle, die vor dem 
01.01.1992 eingetreten sind, aber erst spä-
ter entschädigt werden, gelten Übergangs-
bestimmungen. 

§ 1150 Reichsversicherungsordnung, ab 
01.01.1997 § 215 Sozialgesetzbuch Siebtes 
Buch

Rentenversicherung

Die gesetzliche Rentenversicherung ist ein 
Zweig der → Sozialversicherung. Sie um-

fasst als Pflichtversicherung (für Selbst-
ständige teils auf Antrag) oder als → Frei-
willige Versicherung nahezu alle Erwerbs-
tätigen. Wegen der Rentenversicherung 
für Landwirte → Alterssicherung der 
Landwirte, für Handwerker → Handwer-
kerversicherung, für in knappschaftlichen 
Betrieben Beschäftigte → Knappschafts-
versicherung, für bestimmte behinderte 
Menschen → Behinderte Menschen, sozi-
ale Sicherung für. 

Die Rentenversicherung wird durch die → 
Beiträge der Versicherten und der Arbeit-
geber sowie durch Bundeszuschüsse finan-
ziert.

Im Wesentlichen sind versichert:

→  Gegen Entgelt beschäftigte Arbeitneh-
mer sowie Auszubildende oder sonst zu 
ihrer Berufsausbildung Beschäftigte;

→  Hausgewerbetreibende (→ Heimarbei-
ter, Hilfen für), → Entwicklungshelfer 
sowie Personen, die → Wehrdienst oder 
ein → Freiwilliges soziales Jahr oder ein 
→ Freiwilliges ökologisches Jahr oder 
den → Bundesfreiwilligendienst ableis-
ten; 

→  bestimmte Selbstständige (→ Selbst-
ständige, soziale Sicherung für), z. B. 
Lehrer, Erzieher und in der Kranken-, 
Wochen-, Säuglings- oder Kinderpflege 
Tätige, die im Zusammenhang mit ihrer 
selbstständigen Tätigkeit keinen versi-
cherungspflichtigen Arbeitnehmer be-
schäftigen, Hebammen und Entbin-
dungspfleger sowie Personen, die im 
Zusammenhang mit ihrer selbstständi-
gen Tätigkeit regelmäßig keinen versi-
cherungspflichtigen Arbeitnehmer be-
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schäftigen und auf Dauer und im 
Wesentlichen nur für einen Auftragge-
ber tätig sind; 

→  Personen, die in Einrichtungen der → Ju-
gendhilfe oder in Berufsbildungswerken 
oder ähnlichen Einrichtungen für behin-
derte Menschen für eine Erwerbstätig-
keit befähigt werden sollen (→ Berufs-
förderung für behinderte Menschen); 

→  Personen in der Zeit, für die sie → Kran-
kengeld, → Verletztengeld, → Versor-
gungskrankengeld, → Übergangsgeld, 
Arbeitslosengeld oder → Arbeitslosen-
geld II beziehen; 

→  Personen, denen → Kindererziehungs-
zeiten anzurechnen sind;

•→  Personen, die einen Pflegebedürftigen, 
der Anspruch auf Leistungen der sozia-
len oder einer privaten → Pflegeversi-
cherung hat, nicht erwerbsmäßig min-
destens 14 Stunden wöchentlich in 
seiner häuslichen Umgebung pflegen; 

→  selbstständige Künstler und Publizisten 
(→ Künstlersozialversicherung). 

Bei → geringfügiger Beschäftigung und für 
bestimmte Personengruppen kann → Ver-
sicherungsfreiheit gegeben sein. Wer nicht 
pflichtversichert ist, kann sich für Zeiten 
nach Vollendung des 16. Lebensjahres frei-
willig versichern → Freiwillige Versiche-
rung. 

Im Wesentlichen werden folgende Leistun-
gen gewährt: Medizinische Rehabilitati-
onsmaßnahmen und Leistungen zur Teil-
habe am Arbeitsleben zur Erhaltung, 
Besserung und Wiederherstellung der Er-
werbsfähigkeit (→ Kuren, → Behinderten-
sport, → Berufsförderung) einschließlich 
wirtschaftlicher Hilfen (z. B. → Übergangs-

geld, → Reise- und Transportkosten, → 
Haushaltshilfe), → Renten an Versicherte 
und an Hinterbliebene (→ Rentenberech-
nung), Rentenabfindung (→ Abfindung) 
und → Beitragserstattungen, Beiträge für 
die Krankenversicherung der Rentner (→ 
Rentnerkrankenversicherung) 

§ 23 Absatz 1 Sozialgesetzbuch I; Sozialgesetz-
buch VI; § 1 Künstlersozialversicherungsgesetz

 Z  Gesetzliche Rentenversicherungsträ-
ger (für Auskunft, Beratung, Entgegennah-
me von Anträgen und Gewährung der ge-
setzlich vorgesehenen Leistungen); 
Versicherungsämter bei den Landratsäm-
tern und kreisfreien Städten; Gemeinde-
verwaltungen; Versichertenberater (für 
Auskunft, Beratung und Entgegennahme 
von Anträgen) 

www.deutsche-rentenversicherung.de

Rentenwert, aktueller

Ein wichtiger Faktor bei der → Rentenbe-
rechnung und bei der → Rentenanpassung 
in der gesetzlichen Rentenversicherung ist 
der aktuelle Rentenwert, durch den die 
Rente an die Lohnentwicklung angepasst 
wird. Er richtet sich nach der Veränderung 
der Bruttolohn- und -gehaltssumme je 
durchschnittlich beschäftigten Arbeitneh-
mer und berücksichtigt auch die Belas-
tungsveränderungen der Arbeitsentgelte 
durch die Beiträge zur gesetzlichen Ren-
tenversicherung und die Aufwendungen 
für die staatlich geförderte private Alters-
vorsorge (→ Altersvorsorge, zusätzliche 
private) sowie seit 2005 darüber hinaus 
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das Verhältnis von Beitragszahlern und 
Rentnern. Dadurch haben Probleme des 
Arbeitsmarktes, insbesondere aber der 
steigende Anteil von Rentnern in der Be-
völkerung, eine niedrigere → Rentenan-
passung zur Folge. Erhöht sich hingegen 
die Zahl der Beschäftigten, beeinflusst das 
die → Rentenanpassung positiv. Ab 2011 
wird bei der Rentenanpassung zusätzlich 
auch berücksichtigt, ob und ggf. in wel-
chem Maße die Rente in früheren Jahren 
an sich aufgrund schwacher oder negativer 
Lohnentwicklung zu kürzen gewesen wäre.

§§ 65, 68, 68a, 254c, 255a – g Sozialgesetzbuch 
VI

Rentnerkrankenversicherung

Bezieher einer Versicherten- oder Hinter-
bliebenenrente aus der gesetzlichen → 
Rentenversicherung sowie von (vorzeiti-
gem) Altersgeld, Hinterbliebenengeld oder 
Landabgaberente der → Alterssicherung 
der Landwirte sind in der Regel gesetzlich 
krankenversichert, soweit sie nicht als Ar-
beitnehmer oder nach anderen gesetzli-
chen Bestimmungen versicherungspflich-
tig sind. Dies gilt auch für Rentenantrag-
steller (→ Rentenantrag) vom Tag der 
Antragstellung an; die zunächst von ihnen 
selbst zu entrichtenden Beiträge werden 
im Falle der Rentenbewilligung für die Zeit 
vom Beginn der Leistung an zurückerstat-
tet. Bei bestimmten Voraussetzungen kön-
nen Rentenantragsteller auch beitragsfrei 
sein. 

Die Rentenantragstellung bzw. die Zubilli-
gung einer Rente begründet nur dann eine 

Pflichtversicherung, wenn der Versicherte 
– bei Hinterbliebenenrenten der Verstor-
bene oder Hinterbliebene – seit der erst-
maligen Aufnahme einer Erwerbstätigkeit 
bis zur Rentenantragstellung (Rahmen-
frist) mindestens neun Zehntel der zwei-
ten Hälfte des Zeitraums Mitglied oder fa-
milienversichert (→ Familienversicherung) 
war (Vorversicherungszeit). Kindererzie-
hungszeiten werden mit Wirkung ab 
01.08.2017 pauschal mit drei Jahren pro 
Kind auf die Vorversicherungszeit ange-
rechnet. Damit sollen Nachteile für Müt-
ter ausgeglichen werden, die während der 
Erziehungszeiten nicht in der gesetzlichen 
Krankenversicherung versichert waren. 

Die Vorversicherungszeit ist nicht erfor-
derlich, wenn der Rentenanspruch auf das 
Fremdrentengesetz (→ Fremdrenten) be-
gründet wird und der Rentenantragsteller 
seinen Wohnsitz innerhalb der letzten 10 
Jahre vor der Rentenantragstellung ins In-
land verlegt hat. 

Für Waisenrentner wurde mit Wirkung ab 
01.01.2017 ein eigener Versicherungs-
pflichttatbestand geschaffen, der die be-
sondere Lebens- und Einkommenssituati-
on der Waisen berücksichtigt. Wie bisher 
sind von der Versicherungspflicht Waisen-
rentner mit Waisengeld aus der gesetzli-
chen Rentenversicherung umfasst. Bei Er-
füllung bestimmter Voraussetzungen sind 
aber auch Waisen einbezogen, die eine 
dem Waisengeld vergleichbare Leistung 
aus einer berufsständischen Versorgungs-
einrichtung erhalten und die ihren An-
spruch von einem Elternteil ableiten, der 
als Angehöriger eines verkammerten frei-
en Berufs Pflichtmitglied in einer 
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berufsständischen Versorgungseinrichtung 
war und deshalb von der gesetzlichen 
Rentenversicherung befreit war. Nicht er-
fasst sind Waisenrentner ohne ausreichen-
den Bezug zur gesetzlichen Krankenversi-
cherung, die zuletzt privat 
krankenversichert waren und die weder 
die allgemeine Vorversicherungszeit erfül-
len,  bzw. diese als erfüllt gilt, und die auch 
die Voraussetzungen für eine Familienver-
sicherung nicht erfüllen. 

Die Mitglieder der Rentnerkrankenversi-
cherung und ihre versicherten Familienan-
gehörigen (→ Familienversicherung) ha-
ben Anspruch auf die Leistungen der → 
Krankenversicherung. Rentenbezieher, die 
infolge einer → freiwilligen Versicherung in 
der gesetzlichen Krankenversicherung 
oder bei einem privaten Versicherungsun-
ternehmen versichert sind, erhalten in der 
Regel auf Antrag vom zuständigen Träger 
der Rentenversicherung einen Beitragszu-
schuss. 

Versicherungspflichtige Rentner haben aus 
ihrer Rente sowie aus Versorgungsbezü-
gen (z. B. Betriebsrenten und Pensionen) 
und Arbeitseinkommen einen Krankenver-
sicherungsbeitrag nach dem allgemeinen 
Beitragssatz zu entrichten. Rentner und 
Rentenversicherungsträger tragen den all-
gemeinen Beitrag und den kassenindividu-
ellen Beitrag jeweils zur Hälfte, der Beitrag 
aus Versorgungsbezügen und aus Arbeits-
einkommen ist vom Rentner alleine zu tra-
gen. Der von der Bundesregierung festge-
legte allgemeine Beitragssatz beträgt  
14,6 %; der → Zusatzbeitrag ist kassenin-
dividuell festgelegt. Die Rentenversiche-
rungsträger behalten den Beitrag aus der 

Rente und die Zahlstellen im Regelfall den 
Beitrag aus Versorgungsbezügen ein und 
führen ihn an die Krankenkasse ab. 

Für Renten aus dem Ausland bemessen 
sich die Beiträge nach dem halben allge-
meinen Beitragssatz. Diese Beiträge trägt 
der Rentner allein. 

Beiträge aus Versorgungsbezügen und Ar-
beitseinkommen sind aber nur zu entrich-
ten, wenn die monatlichen beitragspflichti-
gen Einnahmen aus Versorgungsbezügen 
und Arbeitseinkommen zusammen ein 
Zwanzigstel der monatlichen → Bezugs-
größe (2019: 155,75 €) übersteigen. 

Die Waisenrente bzw. die vergleichbaren 
Leistungen aus einer berufsständischen 
Versorgungseinrichtung der versicherungs-
pflichtigen Waisenrentner ist innerhalb der 
für die → Familienversicherung geltenden 
Altersgrenzen von der Beitragszahlung 
freigestellt. 

Die Mitgliedschaft in der Rentnerkranken-
versicherung endet, wenn die Rente weg-
fällt oder entzogen wird, mit Ablauf des 
Monats, in dem die Entscheidung unan-
fechtbar geworden ist, frühestens jedoch 
zum Ablauf des Monats der letztmaligen 
Zahlung oder wenn eine Vorrangversiche-
rung eintritt, z. B. wegen Aufnahme einer 
Beschäftigung. Für studierende Waisen-
rentner endet die Versicherungspflicht mit 
Vollendung des 25. Lebensjahres mit An-
schluss einer Versicherung als Student  
(→ Studenten, Hilfen für). Die Mitglied-
schaft für Rentenantragsteller endet mit 
dem Tag der Rücknahme des Rentenantra-
ges sowie mit dem Ablauf des Monats, in 
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dem der Rentenantrag endgültig abge-
lehnt worden ist.  Wegen der weiteren 
Versicherung nach dem Ende der Versiche-
rungspflicht → freiwillige Versicherung. 
Die Mitgliedschaft endet zudem mit dem 
Todestag. 

§§ 5, 6, 27, 186, 189, 190, 225 ff. Sozialgesetz-
buch V; § 106 Sozialgesetzbuch VI; § 2 Zweites 
Gesetz über die Krankenversicherung der Land-
wirte

 Z  Gesetzliche Krankenkassen 

www.patientenportal.bayern.de

Revision

→ Arbeitsgerichtsprozess 
→ Sozialgerichtsprozess 
→ Verwaltungsgerichtsprozess 

Riester-Rente

→ Altersvorsorge, zusätzliche private 
→ Betriebliche Altersversorgung 

Rückkehrberatung, Rückkehr- 
und Reintegrationshilfen

Rückkehrberatung, Rückkehr- und Reinte-
grationshilfen sind wichtige Elemente der 
Asylpolitik der Bayerischen Staatsregie-
rung. Durch die staatliche Förderung von 
Rückkehr und Reintegration solle der 
 Einzelne motiviert werden, diesen Ent-
schluss freiwillig und nach möglichst kur-
zem Aufenthalt in Deutschland zu treffen. 

Unterstützende Leistungen erleichtern es, 
im Heimatland dauerhaft wieder Fuß zu 
 fassen.

Deshalb wurde Anregung der bayerischen 
Staatsregierung die Zentrale Rückkehrbe-
ratung im Jahr 2003 gegründet, die seither 
mit großem Erfolg tätig sind. Die Rück-
kehrberatungsstellen beraten neutral, um-
fassend und ergebnisoffen unter Berück-
sichtigung des jeweiligen aufenthaltsrecht-
lichen Status. Es werden sowohl Asylsu-
chende im laufenden Asylverfahren, als 
auch abgelehnte und anerkannte ehemali-
ge Asylbewerber beraten. Der/die Auslän-
der/-in soll in die Lage versetzt werden, 
aufgrund fundierter Informationen eine  
eigenständige Entscheidung zu treffen. 
Rückkehr- und Reintegrationsmittel kön-
nen nur erfolgreich eingesetzt werden, 
wenn diese Personen in Deutschland und 
im Herkunftsland Hilfen nach ihren per-
sönlichen Bedürfnissen und Möglichkeiten 
erhalten (Fortbildung, finanzielle und/oder 
materielle Hilfen, Vermittlung von Kontak-
ten). Diese Hilfen können nur Stellen an-
bieten, die auf Rückkehrberatung speziali-
siert sind.

Alle Bayerischen Rückkehrberatungsstel-
len werden aus Mitteln des beim Bundes-
amt für Migration und Flüchtlinge angesie-
delten Europäischen Asyl-, Migrations- 
und Integrationsfonds (AMIF), dem 
Eigenanteil der Projektträger und den Mit-
teln des Bayerischen Staatsministeriums 
des Innern, für Sport und Integration finan-
ziert. Projektträger sind u. a.  die Caritas, 
die Arbeiterwohlfahrt (AWO), die Diako-
nie und das Bayerische Rote Kreuz (BRK).

www.patientenportal.bayern.de
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Rückkehrberatung steht allen Zuwandern 
aus dem Ausland nach Bayern offen. Das 
insbesondere folgende Personengruppen:

→  Leistungsberechtigte nach dem Asylbe-
werberleistungsgesetz,

→  Asylberechtigte und Flüchtlinge mit Ab-
schiebeschutz nach §§ 60 Abs. 1 i. V. m. 
§ 25 Abs. 2 AufenthG,

→  Kontingentflüchtlinge
→  (Spät-)Aussiedler.

Rückkehrhilfen können grundsätzlich nur 
für Leistungsberechtigte nach § 1 Asylbe-
werberleistungsgesetz gewährt werden. 
Die Finanzierung der Leistungen für die 
Zielgruppe erfolgt über das REAG & 
GARP - Programm sowie durch Landes-
mittel des Freistaats Bayern und umfasst 
neben den Beförderungskosten, Reisebei-
hilfen und Starthilfen u. a. auch Existenz-
gründungen und medizinische Unterstüt-
zung.

Zudem werden Reintegrationsprojekte 
von Flüchtlingsorganisationen gefördert. 
Innerhalb dieser Reintegrationsprojekte 
werden für Rückkehrer aktuelle und indivi-
duelle Informationen aus den Heimatlän-
dern beschafft. Rückkehrer vor Ort in der 
Heimat (nach-)betreut sowie Rückkehrer 
an Kontaktpersonen vermittelt.

In Bayern gibt es derzeit 4 Rückkehrbera-
tungsstellen, die auch vom Bayerischen 
Staatsministerium des Innern, für Sport 
und Integration gefördert werden. Es han-
delt sich dabei um die

→  Zentrale Rückkehrberatung für auslän-
dische Flüchtlinge in Nordbayern, 

 Nürnberg (ZRB Nord), Marienstraße 
23, 90402 Nürnberg, Projektleitung: 
Frau Mrkwitz (0911/2352-222)

→  Zentrale Rückkehrberatung für auslän-
dische Flüchtlinge in Südbayern und 
Südostbayern (ZRB Süd), Alte Gasse 
17, 86152 Augsburg mit Zweigstellen in 
Mühldorf, Deggendorf und Kempten, 
Projektleitung: Frau Wernerr (0821/ 
5089632)

→  Zentrale Rückkehrberatung für auslän-
dische Flüchtlinge in Westbayern (ZRB 
West – angebunden an die ZRB Nord), 
Marienstraße 23, 90402 Nürnberg, Pro-
jektleitung: Frau Mrkwitz (0911/2352-
222)

→  Projekt „Coming Home“ der Landes-
hauptstadt München, Werinherstraße 
89, 4. Stock, 81541 München, Projekt-
leitung: Frau Glaser (089/233-48669).

Rückkehrberatungsstellen und allgemeine 
Informationen zur freiwilligen Rückkehr in 
Deutschland:

Adressen der Bayerischen Rückkehrbera-
tungsstellen sowie weitere allgemeine In-
formationen zur freiwilligen Rückkehr:

www.zrb-nordbayern.de/  
www.zrb-westbayern.de/  
www.zrb-suedbayern.de  
www.muenchen.de/rathaus/ 
Stadtverwaltung/Sozialreferat/ 
Wohnungsamt/rueckkehrhilfen.html  
www.bamf.de  
www.integplan.de/

https://zrb-nordbayern.de/
https://zrb-nordbayern.de/
http://www.zrb-suedbayern.de/
https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Sozialreferat/Wohnungsamt/rueckkehrhilfen
https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Sozialreferat/Wohnungsamt/rueckkehrhilfen
https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Sozialreferat/Wohnungsamt/rueckkehrhilfen
https://www.bamf.de/DE/Startseite/startseite_node.html
https://www.integplan.de/
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Ruhepausen

→ Arbeitsschutz 

Ruheräume

→ Mutterschutz 

Rundfunk- und Fernsehgebühren, 
Befreiung von

Durch den Fünfzehnten Staatsvertrag zur 
Änderung rundfunkrechtlicher Staatsver-
träge wurde die Rundfunk- und Fernsehge-
bührenpflicht neu geregelt. Im privaten 
Bereich ist ab 01.01.2013 für jede Woh-
nung von deren Inhaber (Beitragsschuld-
ner) ein Rundfunkbeitrag zu entrichten. In-
haber einer Wohnung ist jede volljährige 
Person, die die Wohnung selbst bewohnt. 
Als Inhaber wird jede Person vermutet, die 
dort nach dem Melderecht gemeldet ist 
oder im Mietvertrag für die Wohnung als 
Mieter genannt ist. Mehrere Beitrags-
schuldner haften als Gesamtschuldner. 

Von der Beitragspflicht werden nach § 4 
Abs. 2 Rundfunkbeitragsstaatsvertrag (RBStV) 
auf Antrag natürliche Personen befreit,

→  die bestimmte Sozialleistungen erhalten 
(z. B. → Arbeitslosengeld II/Sozialgeld, 
→ Grundsicherung im Alter und bei Er-
werbsminderung, Hilfe zum Lebensun-
terhalt oder Hilfe zur Pflege in der → 
Sozialhilfe, Hilfe zur Pflege in der → 
Kriegsopferfürsorge und im Lastenaus-
gleich),

→  die → Ausbildungsförderung nach dem 
Bundesausbildungsförderungsgesetz er-
halten und nicht bei den Eltern leben,

→  die nach dem Bundesversorgungsgesetz 
sonderfürsorgeberechtigt sind,

→  die Leistungen nach dem → Asylbewer-
berleistungsgesetz erhalten,

→  taubblind und Empfänger von → Blin-
denhilfe nach § 72 des Zwölften Buches des 
Sozialgesetzbuches sind.

Der Rundfunkbeitrag wird nach § 4 Abs. 2 
RBStV auf Antrag für folgende natürliche 
Personen auf ein Drittel ermäßig:

→  blinde oder nicht nur vorübergehend 
wesentlich sehbehinderte Menschen 
mit einem Grad der Behinderung von 
wenigstens 60 allein wegen Sehbehin-
derung, 

→  hörgeschädigte Menschen, die gehörlos 
sind oder denen eine ausreichende Ver-
ständigung über das Gehör auch mit 
Hörhilfen nicht möglich ist und 

→  → Menschen mit Behinderung, deren 
Grad der Behinderung nicht nur vorü-
bergehend wenigstens 80 beträgt und 
die wegen ihres Leidens an öffentlichen 
Veranstaltungen ständig nicht teilneh-
men können. 

Der Antrag auf Befreiung oder Ermäßi-
gung ist schriftlich bei der zuständigen 
Landesrundfunkanstalt zu stellen. Die ge-
währte Ermäßigung/Befreiung erstreckt 
sich innerhalb der Wohnung auf den An-
tragssteller, dessen Ehegatten, den einge-
tragenen Lebenspartner und auf die Woh-
nungsinhaber, die bei der Gewährung einer 
Sozialleistung nach Absatz 1 als Teil einer 
Einsatzgemeinschaft im Sinne des § 19 des 
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Zwölften Buches des Sozialgesetzbuches berück-
sichtigt worden sind. Sonderregelungen 
bestehen für Befreiungen in besonderen 
Härtefällen und für Rundfunkempfangsge-
räte in bestimmten Einrichtungen. 

 Z  Arbeitsgemeinschaft der öffentlich- 
rechtlichen Rundfunkanstalten der Bun-
desrepublik Deutschland; Landesrundfunk-
anstalt 

www.rundfunkbeitrag.de

Rürup-Rente

→ Altersvorsorge, zusätzliche private 

https://www.rundfunkbeitrag.de/
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Sachbezüge

Für die Berechnung der → Beiträge und 
Leistungen in der → Sozialversicherung 
gehören Sachbezüge (z. B. Verpflegung, 
Unterkunft, Wohnung) zum Arbeitsent-
gelt. Ihr Wert wird jährlich im Voraus 
durch Verordnung der Bundesregierung 
festgesetzt. 

§§ 14, 17 Sozialgesetzbuch IV, Verordnung über 
die sozialversicherungsrechtliche Beurteilung von 
Zuwendungen des Arbeitgebers als Arbeitsent-
gelt(Sozialversicherungsentgeltverordnung - 
SvEV)

Schadensausgleich für 
 Kriegerwitwen

→ Kriegsopferrente 

Scheidung, Unterhaltsanspruch bei

→ Unterhaltsanspruch 
→ Partnerschafts-,Trennungs- und 
 Scheidungsberatung 

Schreibabyberatung

Es ist völlig normal, dass Babys schreien. 
Nur so können sie sich ausdrücken und 
ihre Bedürfnisse mitteilen. Manchmal 
schreien Babys aber stundenlang ohne er-
klärbare Ursache und lassen sich nur 
schwer oder gar nicht beruhigen. Etwa je-
der 5. Säugling schreit in den ersten Le-
bensmonaten übermäßig viel. Viele Eltern 
fühlen sich dadurch hilflos und verunsi-

chert. Versagensängste können leicht zu 
einer gespannten Familienatmosphäre füh-
ren und Eltern an den Rand der Verzweif-
lung bringen. 

Wichtig ist, dass zunächst abgeklärt wird, 
ob medizinische Ursachen für das Schrei-
en des Babys verantwortlich sind. Können 
diese ausgeschlossen werden, empfiehlt 
sich die Kontaktaufnahme mit einer Bera-
tungsstelle für Eltern von Schreibabys. 
Dort beraten speziell fortgebildete Fach-
kräfte. Informationen zu den einzelnen Be-
ratungsstellen sind auf der Homepage des 
Bayerischen Staatsministeriums für Fami-
lie, Arbeit und Soziales zu finden. 

www.stmas.bayern.de/ 
erziehungsberatung/schreibabys/index.php

Schularzt

→ Jugendgesundheitspflege 

Schulberatung

Erste Ansprechpartner in Fragen der Bil-
dung und Erziehung sind die Lehrkräfte Ih-
res Kindes. Darüber hinaus steht Ihnen in 
Bayern die Staatliche Schulberatung durch 
Beratungslehrkräfte, Schulpsychologinnen 
und Schulpsychologen sowie die Staatli-
chen Schulberatungsstellen zur Verfügung. 
Die Schulberatung hilft, die Anlagen einer 
Schülerin oder eines Schülers zu erkennen, 
ihre bzw. seine Fähigkeiten zu nutzen und 
die vielfältigen Bildungsmöglichkeiten 
wahrzunehmen. Sie vermittelt Hilfe bei 
Schulproblemen und unterstützt 

https://www.stmas.bayern.de/erziehungsberatung/schreibabys/index.php
https://www.stmas.bayern.de/erziehungsberatung/schreibabys/index.php
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Erziehungsberechtigte wie auch Lehrkräf-
te bei der Erziehungs- und Bildungsaufga-
be. In Inklusionsfällen gibt sie Hilfestellun-
gen für Schulleitungen, Lehrkräfte, 
Erziehungsberechtigte und Schülerinnen 
und Schüler. Die Schulberatung steht 
Schülerinnen und Schülern aller Schularten 
offen. Sie ist neutral, vertraulich, lösungso-
rientiert und für Ratsuchende freiwillig 
und kostenfrei. 

Beratungsorgane an den Schulen sind in 
Bayern

→  die einzelne Lehrkraft;
→  die für jede Schule bestellte Beratungs-

lehrkraft; 
→  der für die jeweilige Schule zuständige 

Schulpsychologe bzw. die für die jewei-
lige Schule zuständige Schulpsychologin;

→  die Staatliche Schulberatungsstelle im 
Regierungsbezirk.

An jeder Schule sind eine Beratungslehr-
kraft und ein Schulpsychologe bzw. eine 
Schulpsychologin bestellt.

Für Fragen des sonderpädagogischen För-
derbedarfs stehen im vorschulischen Be-
reich die Mobilen Sonderpädagogischen 
Hilfen (MSH) und im schulischen Bereich 
die Mobilen Sonderpädagogischen Diens-
te (MSD) zur Verfügung. Die MSD-Lehr-
kräfte diagnostizieren im Bereich des je-
weiligen Förderschwerpunkts und beraten 
Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte sowie 
Schülerinnen und Schüler. 

Beratungslehrkräfte

Beratungslehrkräfte gibt es an allen Schu-
len. Sie beraten Schüler und Eltern zum 
Beispiel

→  bei der Wahl der Schullaufbahn,
→  bei der Wahl von Fächern und Ausbil-

dungsrichtungen innerhalb einer Schul-
art,

→  über die Möglichkeiten, innerhalb einer 
Schulart von einer Ausbildungsrichtung 
in eine andere zu wechseln, 

→  bei der Entscheidung, welcher Schulab-
schluss angestrebt werden soll oder 

→  bei der Vorbereitung auf die Berufs- 
oder Studienwahl.

Sie sind auch Ansprechpartner bei Lern-, 
Leistungs- und Verhaltensschwierigkeiten.

Schulpsychologinnen und Schul-
psychologen

Schulpsychologinnen und Schulpsycholo-
gen bieten Beratung, Hilfe und Betreuung 
für Schülerinnen und Schüler, Eltern und 
Lehrkräfte an

→  in psychologisch komplexen Fällen und 
Fragestellungen, die den schulischen Be-
reich betreffen, 

→  bei der Frage nach der Eignung für eine 
bestimmte Schulart, 

→  bei Lern-, Leistungs- und Verhaltens-
schwierigkeiten, 

→  bei der Förderung altersgemäßer Lern- 
und Arbeitsmethoden, 

→  bei Erziehungsfragen, 
→  bei schulischen Krisen und
→  bei Fragen der Inklusion.
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Staatliche Schulberatungsstellen

Die neun Staatlichen Schulberatungsstel-
len sind die zentralen Beratungseinrichtun-
gen für alle Schulen des Regierungsbezirks. 
An Ihnen sind Schulpsychologinnen und  
Schulpsychologen sowie Beratungslehr-
kräfte aller Schularten tätig. Ihre Aufgabe 
ist vor allem 

→  bei schwierigen Beratungsfällen Ent-
scheidungshilfen zu geben, 

→  in Fragen der Inklusion zu beraten und 
zu vermitteln,

→  über den Aufbau des gesamten Schul-
wesens zu informieren, 

→  Informationsmaterial über die verschie-
denen Schularten zur Verfügung zu stel-
len, 

→  die Beratungslehrkräfte und Schulpsy-
chologinnen und Schulpsychologen aller 
Schulen fachlich zu betreuen und 

→  Schulleitungen und Lehrkräfte zu bera-
ten und unterstützen. 

An jeder Staatlichen Schulberatungsstelle 
sind Ansprechpartner für Inklusion be-
nannt, damit ratsuchenden Erziehungsbe-
rechtigten und Lehrkräften die rasche 
Kontaktaufnahme erleichtert wird; kom-
petente Ansprechpartner sind aber alle an 
den Staatlichen Schulberatungsstellen täti-
gen Beratungslehrkräfte und Schulpsycho-
logen aus den verschiedenen Schularten. 
Sie können in Fragen der Inklusion selbst 
diagnostizieren (ggf. in Kooperation mit 
den Fachkräften des Mobilen Sonderpäda-
gogischen Dienstes) und beraten Lehrkräf-
te, Erziehungsberechtigte und Schülerin-
nen und Schüler. Sie können auch zur 
Moderation bei Konflikten zwischen Erzie-

hungsberechtigten und Schule sowie zur 
Zusammenarbeit mit pädagogischen, psy-
chologischen und medizinischen Fach-
diensten hinzugezogen werden. 

Die Staatlichen Schulberatungsstellen hal-
ten darüber hinaus besondere Beratungs-
angebote für Lehrkräfte (z. B. Supervision) 
bereit und führen Fortbildungen für Lehr-
kräfte zu pädagogischen und psychologi-
schen Fragen (z. B. Mobbing, Kriseninter-
vention) durch. 

Um Schulen in Krisensituationen eine zu-
verlässige notfallpsychologische Unter-
stützung und Hilfe beim Krisenmanage-
ment bieten zu können, wird staat - 
licherseits das „Kriseninterventions- und 
-bewältigungsteam bayerischer Schul-
psychologinnen und Schulpsychologen“ 
(KIBBS), bestehend aus speziell fortgebil-
deten staatlichen Schulpsychologinnen 
und Schulpsychologen aller Schularten, be-
reitgehalten. Die für die Leitung der regio-
nalen KIBBS-Gruppen im Regierungsbe-
zirk beauftragten Regional- 
koordinatorinnen und Regionalkoordinato-
ren sind den Staatlichen Schulberatungs-
stellen zugeordnet.

An die Staatlichen Schulberatungsstellen 
sind auch die Regionalbeauftragten für 
Demokratie und Toleranz angebunden. Sie 
dienen Schülerinnen und Schülern, Erzie-
hungsberechtigten, Lehrkräften und Schul-
leitungen als kompetente Ansprechpartner 
für verhaltensorientierte Prävention im Be-
reich des (Rechts-)Extremismus. Zu den 
Aufgaben der Regionalbeauftragten gehö-
ren im Einzelnen: 



SchuLberatunG

→  Durchführung von Beratungsgesprä-
chen mit Lehrkräften, Eltern bzw. be-
troffenen Jugendlichen.

→  Aufbau und Pflege eines Netzwerks im 
jeweiligen Bezirk, z. B. mit Vertretern 
der Jugendhilfe, der Polizei sowie mit 
Vereinen.

→  Koordination von Angeboten für Schu-
len im Bereich der Konfliktbewältigung, 
der Gewaltprävention und der interkul-
turellen Pädagogik.

→  Mitwirken bei Fortbildungsangeboten 
der staatlichen Beratungsstellen und 
der staatlichen Lehrerfortbildung.

→  Information von Schulen durch Beiträge 
im Rahmen von Lehrerkonferenzen, 
Fachsitzungen, Fachbetreuertagungen, 
Schulleitertagungen oder Elternabende 
(in Zusammenarbeit mit Fachmitarbei-
terinnen und Fachmitarbeitern der Mi-
nisterialbeauftragten und des ISB). 

Inklusionsberatung am Schulamt (Be-
reich Grund-, Mittel- und Förderschulen)

Die Beratung der Eltern von Kindern mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf ist 
von hoher Bedeutung. Die Eltern sollen 
sich ergebnisoffen und fundiert informie-
ren können, damit der passende Lernort 
für das Kind gefunden werden kann. Dies 
gilt insbesondere für die Einschulung, aber 
auch für einen etwaigen späteren Wechsel 
von der Förderschule an die Regelschule 
oder umgekehrt. Einzelfälle können dabei 
auch komplexer sein, insbesondere im Hin-
blick auf eine gegebenenfalls notwendige 
Unterstützung durch die Eingliederungshil-
fe bei einer inklusiven Unterrichtung. Auch 
wünschen sich einzelne Eltern eine Bera-
tung auf überörtlicher Ebene. Aus diesen 

Gründen hat das Bayerische Staatsminis-
terium für Unterricht und Kultus die Anre-
gungen des Bayerischen Landtages, insbe-
sondere der interfraktionellen 
Arbeitsgruppe des Bildungsausschusses, 
der Elternschaft, der damaligen Behinder-
tenbeauftragten der Bayerischen Staatsre-
gierung und des Bayerischen Bezirketags 
im Rahmen des Runden Tisches Inklusion 
am Staatsministerium aufgegriffen und 
eine interdisziplinäre, neutrale und ver-
netzte Beratung auf der Ebene der Grund-, 
Mittel- und Förderschule vorangebracht. 
Wichtig sind v. a. die Aspekte der Interdis-
ziplinarität und der Vernetzung mit der 
Eingliederungshilfe und den kommunalen 
Sachaufwandsträgern in der Region. In 
Abstimmung mit den Landkreisen und 
kreisfreien Städten sind seit dem Schuljahr 
2015/16 flächendeckend solche Bera-
tungsangebote an 75 Standorten entstan-
den; eine Liste der Standorte mit den Kon-
taktdaten ist auf der Homepage des 
Bayerischen Staatsministeriums für Unter-
richt und Kultus abrufbar. Dieses Bera-
tungsangebot ist interdisziplinär organi-
siert: In einem Team aus in der Regel zwei 
Lehrkräften kommt eine aus dem Bereich 
der Grundschule oder gegebenenfalls auch 
der Mittelschule und soll als ausgebildete 
Beratungslehrkraft oder Schulpsychologin 
bzw. Schulpsychologe zusätzlich Erfah-
rung in der Beratung besitzen. Die andere 
Lehrkraft verfügt über das Lehramt Son-
derpädagogik und über Berufserfahrung 
im Mobilen Sonderpädagogischen Dienst 
(MSD). Bei sonderpädagogischen Förder-
schwerpunkten, die nicht durch diese 
Lehrkraft abgedeckt sind, kann die sonder-
pädagogische Fachlichkeit durch die spezi-
fische Beratungsstelle der einschlägigen 
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Förderschule oder deren MSD kooperativ 
eingebunden werden. 

Außerschulische Beratungseinrichtungen

 Über Probleme – etwa im Motivations- 
und Leistungsbereich sowie bei individuel-
ler Belastung – und Erziehungsfragen bera-
ten außerdem die Erziehungs- 
beratungsstellen, über weitere Fragen die 
 Jugendämter (→ Er ziehungshilfen für Kin-
der und Jugendliche) sowie private und 
kirchliche Beratungsstellen; über Probleme 
der Berufswahl die Berufsberatungsstellen 
der Agenturen für Arbeit (→ Arbeitsmarkt 
und Berufsberatung) und die akademi-
schen Beratungsstellen (→ Studienbera-
tung). 

 Z  Schulen 

www.schulberatung.bayern.de 
www.km.bayern.de/ministerium/ 
institutionen/schulberatung.html 
www.km.bayern.de/schulleitungen/ 
krisenintervention.html 
www.km.bayern.de/inklusion

Schuldnerberatung

Schuldnerberatung ist die persönliche Be-
ratung in Zahlungsschwierigkeiten befind-
licher Familien und Einzelpersonen mit dem 
Ziel, die Folgen der Überschuldung zu besei-
tigen bzw. zu mildern. Die Beratung ist nicht 
auf rein wirtschaftliche und finanzielle As-
pekte beschränkt, sondern erfolgt unter Ein-
beziehung der gesamten sozialen und wirt-
schaftlichen Situation der Hilfesuchenden. 

→ Insolvenzberatung
→ Sozialhilfe
→ Grundsicherung für Arbeitsuchende

§ 17 Sozialgesetzbuch I, §§ 4, 6, 16 a Nummer 
2 Sozialgesetzbuch II ( für den Bereich der Grund-
sicherung für Arbeitsuchende), §§ 8, 10, 11 Sozi-
algesetzbuch XII ( für den Bereich der Sozialhilfe) 

 Z  Sozialhilfeverwaltungen der Land-
ratsämter, kreisfreien Städte; Schuldnerbe-
ratungsstellen bei den Verbänden der Frei-
en Wohlfahrtspflege 

Schulen für behinderte Kinder

→ Förderschulen – Schulen zur sonderpä-
dagogischen Förderung 

Schülerunfallversicherung

→ Unfallversicherung 

Schulgeld- und Lernmittelfreiheit

An öffentlichen Schulen wird Schulgeld 
grundsätzlich nicht erhoben; an kommuna-
len Fachschulen kann Schulgeld erhoben 
werden.

Die Lernmittelfreiheit gilt für alle öffentli-
chen Schulen in Bayern. Sie umfasst Schul-
bücher und schulbuchersetzende digitale 
Medien; die Kosten werden voll durch die 
öffentliche Hand getragen. Die Träger  
des Schulaufwands, somit regelmäßig die 
jeweiligen kommunalen Körperschaften, 
versorgen die Schülerinnen und Schüler 

www.schulberatung.bayern.de
https://www.km.bayern.de/ministerium/institutionen/schulberatung.html
https://www.km.bayern.de/ministerium/institutionen/schulberatung.html
https://www.km.bayern.de/lehrer/schulleitungen.html
https://www.km.bayern.de/lehrer/schulleitungen.html
www.km.bayern.de/inklusion
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mit Schulbüchern, die im Eigentum des 
Schulaufwandsträger verbleiben und an 
die Schülerinnen und Schüler ausgeliehen 
werden. Der Staat unterstützt die kommu-
nalen Träger des Schulaufwands bei der 
 Finanzierung ihrer Aufgabe zur Versorgung 
der Schulen mit Schulbüchern durch 
 Zuweisungen in pauschalisierter Form. 
Grundsätzlich ist eine Zweckbindung die-
ser Zuweisungen vorgesehen, um weiter-
hin eine gute Schulbuchausstattung zu ge-
währleisten. Die zur Verfügung gestellten 
Pauschalen können daher ausschließlich 
zur Versorgung mit Schulbüchern und für 
die Anschaffung von schulbuchersetzen-
den digitalen Medien verwendet werden, 
soweit diese für die Hand der Schülerin/
des Schülers bestimmt sind. Bei → Schu-
len zur sonderpädagogischen Förderung, 
in denen nach den Lehrplänen der Förder-
schwerpunkte Lernen und Geistige Ent-
wicklung sowie Sehen und Hören un-
terrichtet wird, werden aufgrund der 
unterschiedlichen Lernvoraussetzungen 
der Schülerinnen und Schüler auch beson-
dere schulbuchersetzende Arbeitsmateria-
lien umfasst. 

Ausgenommen von der Lernmittelfreiheit 
sind Erdkundeatlanten und Formelsamm-
lungen für den Unterricht in Mathematik 
und Physik sowie die übrigen Lernmittel 
(z. B. Arbeitshefte, Lektüren, Arbeitsblät-
ter, Schreib- und Zeichengeräte, Taschen-
rechner). Die nach dem bürgerlichen 
Recht Unterhaltspflichtigen bzw. volljähri-
gen Schülerinnen und Schüler, die → Hilfe 
zum Lebensunterhalt oder → Grundsiche-
rung im Alter und bei Erwerbsminderung 
nach dem Sozialgesetzbuch XII, Arbeitslo-
sengeld II bzw. Sozialgeld (→ Grundsiche-

rung für Arbeitsuchende), → Wohngeld 
oder Leistungen nach dem → Asylbewer-
berleistungsgesetz beziehen, erhalten auf 
Antrag auch die Atlanten für den Erdkun-
deunterricht und Formelsammlungen für 
den Mathe- und Physikunterricht kostenlos 
von der Schule; Gleiches gilt bei Bezug von 
→ Kindergeld oder vergleichbarer Leis tun-
gen für 3 und mehr Kinder ab dem 3. Kind. 

Soweit an den Schulen insbesondere für 
Arbeitsblätter sogenanntes Kopiergeld er-
hoben wird, gilt Folgendes: Arbeitsblätter 
sind als übrige Lernmittel dem Grunde 
nach von den Unterhaltspflichtigen bzw. 
den volljährigen Schülerinnen und Schü-
lern selbst zu beschaffen. Hat der Schul-
aufwandsträger (durch die Anschaffung 
von Kopiergeräten o. Ä.) die Herstellung 
dieser Arbeitsblätter übernommen, so 
kann er von den Erziehungsberechtigten 
die Erstattung dieser Kosten nach den 
Grundsätzen der öffentlich-rechtlichen 
Geschäftsführung ohne Auftrag bzw. nach 
den Grundsätzen des öffentlich-rechtli-
chen Erstattungsanspruchs verlangen. 
Dies ist vor dem Hintergrund zu betrach-
ten, dass eine Beschaffung der einzelnen 
Arbeitsblätter durch die Erziehungsbe-
rechtigten selbst praktisch unmöglich ist. 
Hinsichtlich der Höhe der zu zahlenden 
Kopierkosten können keine allgemeinver-
bindlichen Angaben gemacht werden. Die 
Höhe des zu zahlenden Betrags wird – ab-
hängig von dem jeweiligen Bedarf an Ar-
beitsblättern und dem pädagogischen Er-
messen der Lehrkraft – von Schule zu 
Schule variieren. Die Kopierkosten in Form 
einer Pauschale zu erheben, ist dabei 
grundsätzlich zulässig, um den Schulen un-
nötige Verwaltungsarbeit zu ersparen. 
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Ersatzschulen können Schulgeld erheben. 
Für Schülerinnen und Schüler privater Re-
alschulen, Gymnasien, beruflicher Schulen 
und Schulen des Zweiten Bildungswegs, 
die staatlich anerkannt sind, ersetzt der 
Staat Schulgeld bis zur Höhe von 106 € 
(ab 01.01.2019) je Unterrichtsmonat, bei 
staatlich genehmigten Schulen der be-
zeichneten Schularten bis zu 70 % des ge-
nannten Betrags. Schulgelder können teil-
weise als Sonderausgaben (vgl. § 10 Absatz 
1 Nr. 9 Einkommenssteuergesetz) steuerlich 
abgesetzt werden (→ Steuerbefreiungen 
und -erleichterungen). 

Den Ersatzschulen ist es freigestellt, Lern-
mittelfreiheit zu gewähren. Sofern Lern-
mittelfreiheit wie an den öffentlichen 
Schulen gewährt wird, erhalten sie eben-
falls eine staatliche Förderung. 

Kostenlose Beförderung von Schülerinnen 
und Schülern → Fahrpreis- und Verkehrs-
vergünstigungen

Artikel 21,22,23, 46, 47 Bayerisches Schulfinan-
zierungsgesetz

 Z  Schulen 

www.km.bayern.de

Schulgesundheitspflege

→ Jugendgesundheitspflege 

Schulzahnarzt

→ Jugendgesundheitspflege 

Schutzausrüstung

→ Arbeitsschutz 
→ Bauarbeiter, Schutz und Hilfen für 

Schutzfrist für werdende Mütter

→ Mutterschutz 

Schutzkleidung

→ Bauarbeiter, Schutz und Hilfen für 

Schwangerschaft, Hilfen bei

Werdenden Müttern stehen besondere 
Hilfen und Schutzrechte zur Verfügung. 
Diese umfassen insbesondere folgende 
Bereiche:

Beratung

Werdende Mütter und Väter haben unab-
hängig von Alter, kulturellem Hintergrund 
oder Weltanschauung Anspruch auf um-
fassende Beratung zu allen Fragen, die 
Schwangerschaft und Geburt betreffen. 
Die Beratung erfolgt  vertraulich, unvorein-
genommen, kostenlos und auf Wunsch an-
onym durch die staatlich anerkannten Be-
ratungsstellen für Schwangerschaftsfragen 
(Beratungsstellen der freien Träger und 
der Landratsämter/Gesundheitsverwal-
tungen) und durch die staatlich nicht aner-
kannten (katholischen) Beratungsstellen 
für Schwangerschaftsfragen. Die Beratung 
kann so oft und solange in Anspruch ge-
nommen werden, wie dies im Einzelfall 

www.km.bayern.de
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erforderlich ist. Sie kann auch nach der 
Geburt bis zum 3. Lebensjahr des Kindes 
erfolgen.

Das Angebot umfasst insbesondere Infor-
mationen über

→  Sexualaufklärung, Verhütung und
 Familienplanung

→  soziale und finanzielle Hilfen für
Schwangere und junge Familien, u. a.
staatliche Sozialleistungen und Hilfen
bei der Suche nach Wohnung, Arbeits- 
oder Ausbildungsplatz oder deren Er-
halt,

→  Vorsorgeuntersuchungen bei Schwan-
gerschaft und Fragen zur Entbindung,

→  die besonderen Rechte von Schwange-
ren und Eltern im Arbeitsleben,

→  Fragen zur pränatalen Diagnostik,
→  Hilfsmöglichkeiten zum Leben mit Er-

krankung und Behinderung,
→  Lösungsmöglichkeiten für psychosozia-

le Konflikte im Zusammenhang mit ei-
ner Schwangerschaftrechtliche,

→  Beratung und Begleitung bei einer ver-
traulichen Geburt,

→  rechtliche und psychologische Gesichts-
punkte im Zusammenhang mit einer
Adoption,

→  Fragen zum Schwangerschaftsabbruch.

Die staatlich anerkannten Beratungsstel-
len für Schwangerschaftsfragen sind auch 
für die gesetzlich vorgeschriebene 
Schwangerschaftskonfliktberatung zu-
ständig. Nur diese sind berechtigt, die Be-
scheinigung über die erfolgte Schwanger-
schaftskonfliktberatung auszustellen, die 
Voraussetzung für einen straffreien 
Schwangerschaftsabbruch ist.

Über die Beratung hinaus werden prakti-
sche Hilfen vermittelt. Betroffene Frauen 
können beispielsweise im Kontakt mit Be-
hörden bei der Geltendmachung von ge-
setzlichen Leistungen unterstützt werden. 

Die Beratungsstellen für Schwanger-
schaftsfragen bieten auch die Möglichkeit 
der psychosozialen Beratung, 
 insbesond ere

→  bei unerfülltem Kinderwunsch,
→  nach einer Fehl- oder Totgeburt,
→  vor, während und nach Maßnahmen der

pränatalen Diagnostik,
→  vor und nach einem Schwangerschafts-

abbruch und
→  bei Adoption oder vertraulicher Geburt.

Mit Einwilligung der Schwangeren können 
weitere Personen in die Beratung einbezo-
gen werden.

Gesetz über die Schwangerenberatung (Bayern) 
– Bayerisches Schwangerenberatungsgesetz;
Schwangerschaftskonfliktgesetz (Bund)

www.schwanger-in-bayern.de 
www.geburt-vertraulich.de

Finanzielle Hilfen

In besonderen Fällen, in denen die Gewäh-
rung der gesetzlichen sozialen Leistungen, 
insbesondere Hilfen im Rahmen der → 
Grundsicherung für Arbeitsuchende, der 
→ Sozialhilfe und der → Jugendhilfe, im
Einzelfall nicht möglich oder nicht ausrei-
chend ist, können Schwangere in Notlagen
von der „Landesstiftung Hilfe für Mutter
und Kind“ finanzielle Hilfen erhalten.

https://www.schwanger-in-bayern.de/
https://www.geburt-vertraulich.de/startseite/
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Diese erfolgen im Rahmen einer Schen-
kung ohne Rechtsanspruch als Zuschuss 
zu den Ausgaben, die im Zusammenhang 
mit der Geburt eines Kindes üblicherweise 
anfallen. 

Der Antrag muss vor Geburt des Kindes 
bei den staatlich anerkannten Beratungs-
stellen für Schwangerschaftsfragen der 
freien Träger sowie der Landratsämter/
Gesundheitsverwaltungen oder bei katho-
lischen Beratungsstellen für Schwanger-
schaftsfragen gestellt werden. 

www.stmas.bayern.de/schutz- 
ungeborenes-leben/stiftung/index.php  
www.zbfs.bayern.de/familie/hilfe-muki/
index.php

Leistungen bei Schwangerschaft und 
Mutterschaft

→ Schwangerschaft und Mutterschaft, 
Leistungen bei
→ Mutterschaftsgeld

Mutterschutz

Werdende Mütter, die in einem → Arbeits-
verhältnis stehen, haben Anspruch auf → 
Mutterschutz.

Mutterpass

Frauen erhalten zu Beginn ihrer Schwan-
gerschaft durch ihre Ärztin oder ihren Arzt 
einen Mutterpass ausgestellt. Die Schwan-
gere sollte diesen Pass stets bei sich tra-
gen, damit in Notfällen, z. B. bei einer Früh-
geburt, schnell geholfen werden kann. 

Rentenversicherung

Anrechnung der Schwangerschaftszeit in 
der → Rentenversicherung → Anrech-
nungszeiten

Eltern- und Familienbildung

→ Eltern- und Familienbildung

  Z  Beratungsstellen für Schwanger-
schaftsfragen; Ärzte, gesetzliche Kranken-
kassen; Gesundheitsverwaltungen; Sozial-
hilfeverwaltungen bei den Landratsämtern 
und kreisfreien Städten; Beratungs- und 
Bildungsstätten kommunaler und freier 
Träger 

www.stmas.bayern.de/schutz-ungebore-
nes-leben/beratung/index.php#sec4 
www.familienland.bayern.de

Schwangerschaftsabbrüche in 
besonderen Fällen; Kostenüber-
nahme der

Die Kostenübernahme für einen Schwan-
gerschaftsabbruch ist im Regelfall keine 
Leistung der gesetzlichen Krankenkasse. 
Ist die Frau nach ihrem Einkommen und 
Vermögen in der Lage, muss sie selbst die 
Kosten des Schwangerschaftsabbruchs 
tragen. Allerdings besteht bei Mitglied-
schaft in der gesetzlichen → Krankenversi-
cherung Anspruch auf Leistungen bei ei-
nem medizinisch oder kriminologisch 
indizierten Schwangerschaftsabbruch. 

Anders verhält es sich beim rechtswidri-
gen, aber straffreien Schwangerschaftsab-

https://www.stmas.bayern.de/schutz-ungeborenes-leben/index.php
https://www.stmas.bayern.de/schutz-ungeborenes-leben/index.php
https://www.zbfs.bayern.de/familie/hilfe-muki/index.php
https://www.zbfs.bayern.de/familie/hilfe-muki/index.php
https://www.stmas.bayern.de/schutz-ungeborenes-leben/index.php
https://www.stmas.bayern.de/schutz-ungeborenes-leben/index.php
www.familienland.bayern.de
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bruch (Konfliktberatungsregelung inner-
halb der Frist von 12 Wochen nach der 
Empfängnis – → Schwangerschaft, Hilfen 
bei). Die gesetzlichen Krankenkassen 
übernehmen lediglich die Kosten vor dem 
Eingriff, nämlich für die ärztliche Beratung 
über den Abbruch, die Behandlung wäh-
rend der Dauer der Schwangerschaft und 
für eine Behandlung, die aufgrund von 
Komplikationen während oder nach dem 
Abbruch notwendig wird. Ausgeschlossen 
sind demnach alle Leistungen für den di-
rekten Abbruch selbst im weitesten Sinne 
(also auch z. B. für Anästhesie, Medika-
mente, Krankenhauspflegesatz für den Tag 
des Abbruchs, komplikationslose Nachbe-
handlung usw.). 

Ein Anspruch auf komplette Kostenüber-
nahme besteht jedoch bei unzumutbarer 
Kostenbelastung. Die Unzumutbarkeit be-
stimmt sich nach gewissen Einkommens-
grenzen: Der persönliche Grundbetrag der 
Frau liegt bei 1.179 € pro Monat. Für Kin-
der unter 18 Jahren, die im Haushalt der 
Frau leben und für Kinder, für die sie über-
wiegend unterhaltspflichtig ist, erhöht sich 
die Einkommensgrenze um 279 €. Wenn 
die Kaltmiete der Wohnung – abzüglich 
Wohngeld – 345 € übersteigt, können bis 
zu 345 € zusätzlich angerechnet werden 
(Stand: 01.07.2018; Beträge verändern 
sich jeweils um den Prozentsatz, um den 
sich der aktuelle Rentenwert in der ge-
setzlichen → Rentenversicherung verän-
dert). 

Das Gleiche gilt, wenn die Frau laufende 
Hilfe zum Lebensunterhalt (→ Sozialhilfe), 
Arbeitslosengeld II (→ Grundsicherung für 
Arbeitsuchende), sonstige → Leistungen 

zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach 
dem Zweiten Sozialgesetzbuch, → Ausbil-
dungsförderung oder Leistungen nach 
dem Asylbewerberleistungsgesetz (→ 
Asylbewerber) bezieht. Für Frauen, die 
nach § 10a Abs. 1 Satz 1 Asylbewerber-
leistungsgesetz (AsylbLG) verteilt oder 
zugewiesen worden sind, gilt dieser Be-
reich als gewöhnlicher Aufenthalt. Als 
Nachweis darüber, dass es sich um Asylsu-
chende handelt, ist der Ankunftsnachweis 
(AKN) vorzulegen. Dieser bescheinigt die 
Registrierung der Asylsuchenden in 
Deutschland. Er berechtigt die Inhaber 
gleichzeitig dazu, Leistungen (Unterbrin-
gung, Versorgung, Gesundheit) zu bezie-
hen. Der Ankunftsnachweis ersetzt die 
bisherige Meldung als Asylsuchende. Er 
enthält neben einer Identifikationsnum-
mer die wichtigsten Daten zur Person und 
Angaben über die zuständige Aufnahme-
einrichtung. Die Identitätserfassung der 
Asylsuchenden erfolgt am ersten Kontakt-
punkt, durch die Polizei an der Grenze 
oder durch Mitarbeitende der Landesbe-
hörden in Aufnahmeeinrichtungen und 
Mitarbeitende des Bundesamtes für 
Migration und Flüchtlinge in Ankunfts-/
Registrierzentren. 

Die Voraussetzungen sind ebenfalls erfüllt, 
wenn die Frau in einer Anstalt, einem 
Heim oder einer gleichartigen Einrichtung 
untergebracht ist und die Unterbringungs-
kosten die Träger der → Sozialhilfe oder 
der → Jugendhilfe gewährleisten. 

Die Kostenübernahme muss bei der zu-
ständigen Krankenkasse immer vor dem 
Abbruch beantragt und von dieser be-
scheinigt werden. Die Krankenkasse soll 
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zur sorgfältigen Prüfung der persönlichen 
Einkommens- und Vermögensverhältnisse 
möglichst auf einen Nachweis bestehen. 
Sie darf zu diesem Zweck auch Auskünfte 
einholen, nicht jedoch über die Gründe des 
Schwangerschaftsabbruchs. In schutzwür-
digen Einzelfällen genügt es, die Unzumut-
barkeit glaubhaft zu machen. Die Kosten-
übernahmebescheinigung (und der 
Beratungsschein der Schwangerschafts-
konfliktberatungsstelle) sind dem Arzt 
oder der Ärztin, die den Abbruch vorneh-
men, vorzulegen. Dieses Verfahren gilt 
auch entsprechend für Frauen, die nicht 
gesetzlich krankenversichert sind. Sie kön-
nen eine Krankenkasse am Ort ihres 
Wohnsitzes oder gewöhnlichen Aufenthal-
tes wählen. 

§ 24b Sozialgesetzbuch V, Schwangerschaftskon-
fliktgesetz, insbesondere 5. Abschnitt, §§ 218a, 
219 Strafgesetzbuch

 Z  Beratungsstellen für Schwanger-
schaftsfragen; Ärzte, gesetzliche Kranken-
kassen; Gesundheitsverwaltungen; Sozial-
hilfeverwaltungen bei den Landratsämtern 
und kreisfreien Städten; Beratungsstellen 
kommunaler und freier Träger 

Schwangerschaft und Mutter-
schaft, Leistungen bei

Frauen, die in der gesetzlichen → Kranken-
versicherung versichert sind, erhalten bei 
→ Schwangerschaft und Entbindung Leis-
tungen bei Schwangerschaft und Mutter-
schaft.

Es wird gewährt:

Ärztliche Betreuung einschließlich der Vor-
sorgeuntersuchungen während der 
Schwangerschaft, → Gesundheitsvorsor-
ge, Hebammenhilfe, Versorgung mit → 
Arzneimitteln, Verbandmitteln und → 
Heilmitteln, ambulante oder stationäre 
Entbindung, häusliche Pflege (→ häusliche 
Krankenpflege), → Haushaltshilfe und bei 
Erfüllung bestimmter Voraussetzungen  
→ Mutterschaftsgeld.

§§ 24c – 24i Sozialgesetzbuch V, §§ 22-30 
 Gesetz über die Krankenversicherung der Land-
wirte, § 15 Mutterschutzgesetz

Soweit kein Versicherungsschutz besteht, 
kann "Hilfe bei Schwangerschaft und Mut-
terschaft" im Rahmen der → Sozialhilfe  
(§ 50 Sozialgesetzbuch XII) oder im Rahmen 
der → Kriegsopferfürsorge (§ 27d Bundes-
versorgungsgesetz i. V m. § 50 Sozialgesetzbuch 
XII) geleistet werden. Für die Sozialhilfe 
gilt die allgemeine Einkommensgrenze des 
§ 85 Sozialgesetzbuch XII (Grundbetrag in 
Höhe des Zweifachen der Regelbedarfs-
stufe 1 (→ Lebensunterhalt, Hilfe zum)  
+ 70 % der Regelbedarfsstufe 1 für weite-
re Familienmitglieder + Aufwendungen für 
die Unterkunft in angemessenem Umfang. 
Die Hilfe entspricht den Leistungen, die 
nach den Vorschriften über die gesetzliche 
Krankenversicherung gewährt werden. 
Daneben kommen bei Vorliegen der Vor-
aussetzungen insbesondere noch in Be-
tracht: Vorsorgeuntersuchungen (→ Ge-
sundheitsvorsorge), Hilfe zum → Lebens-
unterhalt, Hilfe zur → Haushaltsweiterfüh-
rung sowie → Krankenhilfe. 

 Z  Gesetzliche Krankenkassen; Sozialhil-
feverwaltungen bei den Landratsämtern 
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und kreisfreien Städten; Zentrum Bayern 
Familie und Soziales – Hauptfürsorgestelle 

www.patientenportal.bayern.de

Schwerbehinderte Menschen

→ Menschen mit Behinderung, Hilfen für 
→ Vertretung der schwerbehinderten 
Menschen 

Schwerstbeschädigtenzulage

→ Kriegsopferrente 

SED - Haftopfer, Hilfen für 

Personen, die in der ehemaligen DDR eine 
mit den wesentlichen Grundsätzen einer 
freiheitlichen rechtsstaatlichen Ordnung un-
vereinbare Freiheitsentziehung erlitten ha-
ben, erhalten nach dem Strafrechtlichen Re-
habilitierungsgesetz für jeden angefange-
nen Kalendermonat der Freiheitsentziehung 
eine Kapitalentschädigung von 306,78 €. 
Auf diese Kapitalentschädigung sind die auf-
grund desselben Sachverhalts nach ande-
ren gesetzlichen Vorschriften erbrachten 
Entschädigungsleistungen, insbesondere 
nach dem Häftlingshilfegesetz anzurechnen.

Voraussetzung für die Zahlung der Leis-
tung ist eine gerichtliche Rehabilitierungs-
bescheinigung oder eine Bescheinigung 
nach § 10 Absatz 4 Häftlingshilfegesetz. 
Der Antrag auf eine Kapitalentschädigung 
ist bis zum 31.12.2019 zu stellen. Danach 
kann ein Antrag nur innerhalb eines Jahres 

seit Rechtskraft der Rehabilitierungsent-
scheidung gestellt werden. Der Antrag auf 
Rehabilitierung kann ebenfalls nur bis 
31.12.2019 gestellt werden. 

§ 17 Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz

 Z  Bei gerichtlicher Rehabilitierung: Be-
zirksgericht oder Landgericht, in dessen 
Bezirk das erstinstanzliche Strafverfahren 
oder Ermittlungsverfahren durchgeführt 
worden ist; bei Erteilung Bescheinigung 
nach 

§ 10 Absatz 4 Häftlingshilfegesetz

 Z  Regierung von Mittelfranken, Aus-
gleichsamt, Marienstraße 21, 90402 Nürn-
berg

Berechtigte auf eine Kapitalentschädigung 
erhalten nach dem Strafrechtlichen Reha-
bilitierungsgesetz zusätzlich eine besonde-
re monatliche Zuwendung (SED-Opfer-
pension, SED-Opferrente), wenn sie eine 
mit den wesentlichen Grundsätzen einer 
freiheitlichen rechtsstaatlichen Ordnung 
unvereinbare Freiheitsentziehung von min-
destens 180 Tagen in der ehemaligen 
DDR erlitten haben und keine Ausschluss-
gründe vorliegen. Die rechtsstaatswidrige 
Freiheitsentziehung muss durch eine ge-
richtliche Rehabilitierungsbescheinigung 
und/oder eine Bescheinigung nach § 10 
Absatz 4 Häftlingshilfegesetz nachgewie-
sen werden. 

Die monatliche besondere Zuwendung be-
trägt 300 €. Voraussetzung dafür ist eine 
Beeinträchtigung der wirtschaftlichen 
Lage. Sie liegt vor, wenn das Einkommen 
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bei alleinstehenden Personen derzeit den 
Betrag von 1.212 € und bei verheirateten 
oder in Lebensgemeinschaft lebenden Per-
sonen den Betrag von 1.616 € nicht über-
schreitet. Für jedes Kind, für das einen Kin-
dergeldanspruch nach dem Einkommens-
steuer- oder Bundeskindergeldgesetz 
besteht, wird die Einkommensgrenze um 
404 € erhöht. Alle Renten- und Versor-
gungsbezüge sowie Kindergeld bleiben un-
berücksichtigt. Von den zu berücksichti-
genden Einkommen sind abzusetzen die 
hierfür entrichteten Steuern, die Pflicht-
beiträge zur Sozialversicherung, evtl. Kin-
derbetreuungskosten sowie die mit der Er-
zielung des Einkommens verbundenen 
notwendigen Ausgaben (Werbungskos-
ten). Das Einkommen des Ehegatten bleibt 
unberücksichtigt. Wird die Einkommens-
grenze um nicht mehr als 300 € über-
schritten, erhält der Berechtigte die beson-
dere Zuwendung in Höhe des Differenzbe-
trages zwischen dem überschreitenden 
Betrag und der vollen Leistung von 300 €, 
gerundet auf volle Euro. 

Die besondere monatliche Zuwendung 
setzt kein bestimmtes Alter voraus. Es be-
steht auch keine Antragsfrist. Die Zahlung 
erfolgt jedoch erst ab dem Folgemonat 
des Antragseingangs. Berechtigte erhalten 
die Leistung auf Lebenszeit, wenn die Ein-
kommensvoraussetzungen hierfür vorlie-
gen. Der Anspruch auf SED-Opferrente ist 
unpfändbar, nicht übertragbar und nicht 
vererbbar (z. B. auf Ehegatten oder Kinder). 

§ 17a Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz

 Z  Landesjustizverwaltung, in deren Ge-
schäftsbereich die Rehabilitierungsent-
scheidung ergangen ist bzw. bei Vorliegen 
einer Bescheinigung nach 

§ 10 Absatz 4 Häftlingshilfegesetz

 Z  Regierung von Mittelfranken, Aus-
gleichsamt, Marienstraße 21, 90402 Nürn-
berg

SED-Haftopfer, die in ihrer wirtschaftli-
chen Lage besonders beeinträchtigt sind, 
erhalten Unterstützungsleistungen, wenn 
die Dauer der mit den wesentlichen 
Grundsätzen einer freiheitlichen rechts-
staatlichen Ordnung unvereinbaren Frei-
heitsentziehung insgesamt weniger als 
180 Tage betragen hat. 

§ 18 Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz

 Z  Stiftung für ehemalige politische Häft-
linge, An der Marienkapelle, 10, 53179 
Bonn 

www.stiftung-hhg.de

SED - Unrechtsbereinigungs-
gesetz

→ Politisch Verfolgte, Hilfen für 

Seelisch behinderte Kinder, 
Leistungen für

Kinder und Jugendliche, die seelisch behin-
dert oder von einer solchen Behinderung 
bedroht sind und daher ihre Teilhabe am 

http://www.stiftung-hhg.de/
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Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt 
ist oder eine solche Beeinträchtigung zu 
erwarten ist, erhalten je nach der beson-
deren Situation Eingliederungshilfen. Die-
se werden in ambulanter Form, in Tages-
einrichtungen oder anderen teilstationären 
Einrichtungen, durch qualifizierte Fach-
kräfte, geeignete Pflegepersonen oder in 
stationären Einrichtungen gewährt. See-
lisch behindert können Kinder und Jugend-
liche beispielsweise sein, wenn das Kind 
oder der Jugendliche überaus große Ängs-
te hat, von einer Ess-Störung (z. B. Mager-
sucht) betroffen ist, Sprachprobleme hat 
oder einkotet oder einnässt und auf Grund 
dieser psychischen Belastungen und Be-
sonderheiten die Teilnahme am gesell-
schaftlichen Leben, etwa in sozialer, schuli-
scher oder beruflicher Hinsicht, 
beeinträchtigt ist. 

Zur Ausgestaltung: → Erziehungshilfen für 
Kinder und Jugendliche

§ 35a Sozialgesetzbuch VIII

  Z  Jugendämter bei den Landratsämtern 
und kreisfreien Städten 

Seelisch behinderte Menschen

→ Menschen mit Behinderung, Hilfen für 
→ Psychische(n) Erkrankungen, Hilfen für 
Menschen mit 
→ Seelisch behinderte Kinder, Leistungen 
für 

Selbstständige, soziale Sicherung

Selbstständige können unter bestimmten 
Voraussetzungen das Leistungssystem der 
Sozialversicherung in Anspruch nehmen.

→ Gesetzliche Krankenversicherung 
Selbstständige unterliegen grundsätzlich 
nicht der Versicherungspflicht in der ge-
setzlichen → Krankenversicherung. Endet 
jedoch eine bestehende Versicherungs-
pflicht oder eine Familienversicherung, 
schließt sich nahtlos eine freiwillige Versi-
cherung an, die wirksam wird, sofern das 
Mitglied nicht von seinem Austrittsrecht 
– bei Nachweis einer anderen Absicherung 
im Krankheitsfall – Gebrauch macht (→ 
Freiwillige Versicherung). 

 Z  Gesetzliche Krankenkassen 

www.patientenportal.bayern.de

→ Soziale Pflegeversicherung 
Soweit Selbstständige in der gesetzlichen 
→ Krankenversicherung freiwillig versi-
chert sind, sind sie in der sozialen Pflege-
versicherung pflichtversichert. Sie können 
sich jedoch innerhalb von 3 Monaten nach 
Beginn der Versicherungspflicht auf An-
trag von der Versicherungspflicht befreien 
lassen, wenn sie einen gleichwertigen pri-
vaten Versicherungsschutz nachweisen. 

§ 22 Sozialgesetzbuch XI

 Z  Gesetzliche Kranken- und Pflegekassen 
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→ Gesetzliche Unfallversicherung 
Eine Versicherung in der → Unfallversiche-
rung ist möglich. Unter Umständen be-
steht kraft Satzung eine Pflichtversiche-
rung.

 Z  Gesetzliche Unfallversicherungsträger 

→ Gesetzliche Rentenversicherung 
Nur Selbstständige, die in bestimmten Be-
rufen tätig sind (u. a. Lehrer, Erzieher und 
in der Kranken-, Wochen-, Säuglings- oder 
Kinderpflege tätige Pflegepersonen, die im 
Zusammenhang mit ihrer selbstständigen 
Tätigkeit keinen versicherungspflichtigen 
Arbeitnehmer beschäftigen, Hebammen 
und Entbindungspfleger, Künstler und Pub-
lizisten, Hausgewerbetreibende und in die 
Handwerksrolle eingetragene selbststän-
dige Handwerker), sind in der → Renten-
versicherung pflichtversichert. 

Seit 01.04.1999 sind auch sog. arbeitneh-
merähnliche Selbstständige, die im Zusam-
menhang mit ihrer selbstständigen Tätig-
keit regelmäßig keinen versicherungs-
pflichtigen Arbeitnehmer beschäftigen 
und auf Dauer und im Wesentlichen nur 
für einen Auftraggeber tätig sind, in die 
Versicherungspflicht mit einbezogen. 

Die übrigen selbstständigen Erwerbstäti-
gen (z. B. Geschäftsleute, Rechtsanwälte, 
frei praktizierende Ärzte) sind nicht 
pflichtversichert, können aber entweder 
die Pflichtversicherung beantragen oder 
sich freiwillig versichern. Für die Pflicht-
versicherung auf Antrag gilt, dass der An-
trag innerhalb von 5 Jahren seit Beginn ei-
ner selbstständigen Tätigkeit gestellt wer-
den muss, dass es keinen Widerruf gibt 

und dass entweder der Regelbeitrag oder 
Beiträge entsprechend dem Einkommen 
(im Rahmen der → Beitragsbemessungs-
grenze) laufend zu entrichten sind. Bei der 
freiwilligen Versicherung dagegen kann 
 sowohl Zahl als auch Höhe der Beiträge 
zwischen dem jeweiligen Mindest- und 
Höchstbeitrag → Freiwillige Versicherung 
frei bestimmt werden. 

Pflichtversicherte Selbstständige haben 
grundsätzlich einen Regelbeitrag zu zahlen, 
der einem Arbeitseinkommen in Höhe der 
→ Bezugsgröße entspricht. Die Bezugs-
größe beträgt ab 01.01.2019 jährlich 
37.380 € und monatlich 3.115 € (neue Bun-
desländer: jährlich 34.440 €, monatlich 
2.870 €). Bis zum Ablauf von 3 Kalender-
jahren nach dem Jahr der Aufnahme der 
selbstständigen Tätigkeit ist jedoch nur die 
Hälfte dieses Regelbeitrags zu entrichten. 
Auf Antrag des Selbstständigen kann auch 
bereits vom Beginn der selbstständigen 
Tätigkeit an der volle Regelbeitrag gezahlt 
werden. Bei Nachweis eines höheren oder 
niedrigeren Arbeitseinkommens aus der 
selbstständigen Tätigkeit wird anstelle des 
(halben) Regelbeitrags der diesem tatsäch-
lichen Einkommen entsprechende Beitrag 
(im Rahmen der → Beitragsbemessungs-
grenze) berechnet, mindestens aber der 
Mindestbeitrag in Höhe von derzeit 83,70 €.

Abweichend von diesen Grundsätzen wird 
bei Künstlern und Publizisten der Bemes-
sung der Beiträge das voraussichtliche Jah-
resarbeitseinkommen im Sinne des Künst-
lersozialversicherungsgesetzes zugrunde 
gelegt, mindestens jedoch 3.900 €; als Ar-
beitseinkommen ist dabei auch die Vergü-
tung für die Verwertung und Nutzung 
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urheberrechtlich geschützter Werke oder 
Leistungen zu berücksichtigen. Bei Haus-
gewerbetreibenden ist das jeweilige Ar-
beitseinkommen Grundlage der Beitrags-
festsetzung. 

Diese jeweils der Beitragsberechnung zu-
grunde gelegten beitragspflichtigen Ein-
nahmen bilden später auch die Grundlage 
der → Rentenberechnung. 

Selbstständige tragen die Rentenversiche-
rungsbeiträge in der Regel allein. Ausnah-
men gelten bei Hausgewerbetreibenden – 
ihre Beiträge werden je zur Hälfte von 
ihnen selbst und ihrem Arbeitgeber getra-
gen – sowie bei Künstlern und Publizisten, 
für die die Künstlersozialkasse die Beiträge 
trägt. (→ Künstlersozialversicherung). 

§§ 2, 4, 7, 165, 169 Sozialgesetzbuch VI 

 Z  Gesetzliche Rentenversicherungsträger 

→ Arbeitslosenversicherung 
→ Arbeitslosenversicherung

Selbstständige Tätigkeit, 
 Förderung bei Aufnahme

→ Gründungszuschuss 
Die Bundesagentur für Arbeit fördert die 
Aufnahme einer selbstständigen Tätigkeit 
durch den → Gründungszuschuss.

Arbeitnehmer, die durch die Aufnahme ei-
ner selbstständigen, hauptberuflichen Tä-
tigkeit die Arbeitslosigkeit beenden, kön-
nen zur Sicherung des Lebensunterhalts 

und zur sozialen Sicherung in der Zeit nach 
der Existenzgründung einen Gründungszu-
schuss beantragen. Ein Gründungszu-
schuss kann geleistet werden, wenn der 
Arbeitnehmer bis zur Aufnahme der 
selbstständigen Tätigkeit Arbeitslosengeld 
(→ Arbeitslosigkeit, Hilfen bei) oder Kurz-
arbeitergeld (→ Kurzarbeit, Hilfen bei) be-
zogen hat oder in einer Arbeitsbeschaf-
fungsmaßnahme tätig war. Außerdem 
muss der Arbeitnehmer bei Aufnahme der 
selbstständigen Tätigkeit noch über einen 
Anspruch auf Arbeitslosengeld (→ Ar-
beitslosigkeit, Hilfen bei) von mindestens 
150 Tagen verfügen. Zudem muss eine 
Stellungnahme einer fachkundigen Stelle 
über die Tragfähigkeit der Existenzgrün-
dung vorgelegt werden und der Arbeitneh-
mer muss seine Kenntnisse und Fähigkei-
ten zur Ausübung der selbstständigen 
Tätigkeit darlegen. 

Der Gründungszuschuss wird für die Dau-
er von 6 Monaten in Höhe des Betrags, 
den der Arbeitnehmer als Arbeitslosen-
geld (→ Arbeitslosigkeit, Hilfen bei) zu-
letzt bezogen hat, zuzüglich von monatlich 
300 € geleistet. Der Gründungszuschuss 
kann für weitere 9 Monate in Höhe von 
monatlich 300 € geleistet werden, wenn 
die geförderte Person ihre Geschäftstätig-
keit anhand geeigneter Unterlagen darlegt. 

Der Gründungszuschuss wird nicht geleis-
tet solange Ruhetatbestände vorliegen, 
d. h. kein Anspruch auf Arbeitslosengeld 
(→ Arbeitslosigkeit, Hilfen bei) besteht. 
Außerdem haben geförderte Personen ab 
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dem Erreichen der Regelaltersgrenze keinen 
Anspruch auf einen Gründungszuschuss.

Wurde ein Arbeitnehmer bereits bei der 
Aufnahme einer selbstständigen Tätigkeit 
durch eine Unterstützungsleistung (→ 
Gründungszuschuss) gefördert, kommt 
eine erneute Förderung grundsätzlich erst 
nach 24 Monaten in Betracht.

§§ 93, 94 Sozialgesetzbuch III

 Z  Agenturen für Arbeit 

www.arbeitsagentur.de

→ Einstiegsgeld 
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die 
arbeitslos sind und → Arbeitslosengeld II 
beziehen, können zur Aufnahme einer 
selbstständigen Erwerbstätigkeit max. 24 
Monate lang → Einstiegsgeld erhalten, 
wenn dies zur Eingliederung in den allge-
meinen Arbeitsmarkt erforderlich ist.

§ 16b Sozialgesetzbuch II

 Z  Jobcenter 

www.stmas.bayern.de/grundsicherung/
index.php

→ Spezifische begleitende Hilfen 
Erwerbstätige Leistungsberechtigte, die 
eine selbstständige hauptberufliche Tätig-
keit aufnehmen oder ausüben, können 
Darlehen und Zuschüsse für die Beschaf-
fung von Sachgütern erhalten, die für die 

Ausübung der selbstständigen Tätigkeit 
notwendig und angemessen sind. Die Zu-
schüsse dürfen einen Betrag von 5.000 € 
nicht überschreiten. 

§ 16c Abs. 1 Sozialgesetzbuch II

 Z  Jobcenter 

www.stmas.bayern.de/grundsicherung/
index.php

Seniorenarbeit

In Bayern leben heute 2,4 Millionen über 
65-Jährige, 2050 sollen es nach Schätzun-
gen des Statistischen Landesamtes etwa 
3,7 Millionen sein. Die Grundlage moder-
ner und nachhaltiger Seniorenarbeit stellt 
die Vielfalt der individuellen Lebenslagen 
älterer Menschen dar. Von zentraler Be-
deutung ist der Paradigmenwechsel von 
der traditionellen Altenhilfepolitik zu ei-
nem Seniorenpolitischen Gesamtkonzept, 
das sowohl die Potenziale und Ressourcen 
als auch den Hilfe- und Unterstützungsbe-
darf von älteren Menschen berücksichtigt. 

Grundsätzlich können dabei folgende Be-
reiche unterschieden werden:

→  Offene Seniorenarbeit
→  Ambulante Pflege
→  Alternative Wohnformen
→  Teilstationäre und stationäre Altenpflege
→  Sonstige Hilfen
→  Hilfen im Rahmen der Sozialhilfe

www.arbeitsagentur.de
https://www.stmas.bayern.de/grundsicherung/index.php
https://www.stmas.bayern.de/grundsicherung/index.php
https://www.stmas.bayern.de/grundsicherung/index.php
https://www.stmas.bayern.de/grundsicherung/index.php
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→ Offene Seniorenarbeit 
Offene Seniorenarbeit stellt einen eigen-
ständigen gesellschaftlichen Gestaltungs-
bereich dar und umfasst Beratungs- und 
Bildungsangebote, Prävention, Partizipati-
on und bürgerschaftliches Engagement. 

Beratungsangebote für ältere Menschen

Angebote und Hilfen für ältere Menschen 
werden immer komplexer und vielfältiger. 
Beratungsstellen, wie z. B. Fachstellen für 
pflegende Angehörige oder kommunale 
Seniorenberatungseinrichtungen können 
wichtige Anlaufstellen darstellen, um in-
divi duelle Fragestellungen zu besprechen 
und Lösungsstrategien zu erarbeiten. Zu-
dem bieten sie in der Regel einen Überblick 
über die zahlreichen Hilfeangebote, wie 
z. B. Nachbarschaftshilfen, → Mehrgenera-
tionenhäuser, Hausnotruf, Essen auf Rä-
dern oder Telefonketten. 

Eine spezielle Form der Beratung stellt die 
Information und Beratung dar, die das Ziel 
verfolgt, das selbstständige Wohnen und 
die selbstständige Haushaltsführung der 
älteren Menschen in ihrer Wohnung und 
ihrem Wohnumfeld zu erhalten, zu fördern 
oder wiederherzustellen (→ Wohnbera-
tung).

Bildungs- und Begegnungsmöglichkeiten 
Seniorenbüros, Seniorentreffs, Seniorenta-
gesstätten, → Mehrgenerationenhäuser 
und Alten- und Service-Zentren bieten ne-
ben Beratungsangeboten insbesondere Bil-
dungs- und Begegnungsmöglichkeiten an. 
Das Konzept wird in der Regel von drei 
Handlungslinien bestimmt: 

→  Prävention statt Intervention: Der Fokus 
ist auf Kompetenzerhaltung und -erwei-
terung gerichtet, z. B. durch Sprachkurse 
oder Informationsveranstaltungen. Es 
geht darum, den Hilfebedarf älterer 
Menschen durch präventive Angebote 
möglichst zu verhindern oder zu verrin-
gern und Isolation zu vermeiden. 

→  Hilfe zur Selbsthilfe: Bei einem auftre-
tenden Unterstützungsbedarf sind die 
Einrichtungen aufgefordert, die älteren 
Menschen zu befähigen, eigenständige 
Lösungen zu entwickeln. 

→  Fördern durch Fordern: Die Mitwirkung 
älterer Menschen ist gewollt und er-
wünscht.

Auch Volkshochschulen und Universitäten 
bieten spezielle Bildungsangebote bzw. 
Studienmöglichkeiten für Seniorinnen und 
Senioren an. 

Prävention

Die Zielsetzung präventiver Maßnahmen 
ist die Vermeidung altersspezifischer 
Krankheiten bzw. das Auftreten möglichst 
lange hinauszuzögern. Hier zählen sowohl 
sportliche Aktivitäten, die insbesondere 
von den örtlichen Sportvereinen aber auch 
von gewerblichen Anbietern offeriert wer-
den als auch Maßnahmen, wie Ernäh-
rungsberatung und Früherkennung. Seit 
2012 gibt es das Zertifikat „Treffpunkt 
Verein – Seniorenfreundlicher Turn- und 
Sportverein“, das vom Bayerischen Turn-
verband e. V. an Turn- und Sportvereine 
verliehen wird, die besondere sportliche 
Aktivitäten für ältere Menschen anbieten. 
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Ein spezielles Angebot stellt die Sturzpro-
phylaxe dar, die alle Maßnahmen zur Ver-
meidung und die Abmilderung der Folgen 
von Stürzen umfasst. Durch spezielle Trai-
ningsprogramme bzw. Hilfsmittel können 
Stürze vermieden bzw. reduziert oder die 
Folgen gemildert werden. 

Partizipation und bürgerschaftliches 
 Engagement

Partizipation beinhaltet verschiedene As-
pekte, wie z. B. politische Teilhabe und 
bürgerschaftliches Engagement. Viele Bür-
gerinnen und Bürger sind bereits in Verei-
nen, Pfarrgemeinden, Projekten oder in 
der Politik engagiert. Als Mittler zwischen 
Seniorinnen und Senioren und der Ge-
meindeverwaltung können Seniorenver-
tretungen eine wichtige Funktion überneh-
men. Darüber hinaus etablieren sich 
sogenannte „Seniorengenossenschaften“. 
Hier wird bürgerschaftliches Engagement 
in „genossenschaftlichem Geist“ der Hilfe 
auf Gegenseitigkeit gelebt. 

https://www.stmas.bayern.de/senioren/
genossenschaften/index.php  
www.stmas.bayern.de/wohnen-im-alter/
beratung/index.php  
www.wohnen-alter-bayern.de/ 
wohnberatung.html  
www.bayern-ist-ganz-ohr.de/mgh/ 
bayern/index.php

→ Ambulante Pflege 
Die meisten älteren Menschen möchten 
so lange wie möglich in ihrer vertrauten 
Umgebung bleiben. Die Mehrzahl der pfle-
gebedürftigen älteren Menschen wird zu 
Hause versorgt. Mittlerweile gibt es eine 

Vielzahl von Angeboten für pflegebedürf-
tige Menschen im häuslichen Umfeld. Am-
bulante Dienste bzw. → Sozialstationen 
sind neben den → pflegenden Angehöri-
gen wichtige Leistungserbringer der pfle-
gerischen Versorgungen. Darüber hinaus 
gibt es sogenannte Angebote zur Unter-
stützung im Alltag. Das sind insbesondere 
ehrenamtliche Helferkreise, Betreuungs-
gruppen, Tagesbetreuung in Privathaushal-
ten (Tipi), Alltags- und Pflegebegleiter so-
wie haushaltsnahe Dienstleistungen zur 
Unterstützung Pflegebedürftiger und 
häuslich pflegender Angehöriger sowie 
vergleichbar Nahestehender. Auch alterna-
tive Betreuungsformen können einen Ver-
bleib trotz zunehmendem Hilfebedarf er-
möglichen. Insgesamt kommt dem 
Zusammenspiel zwischen Angehörigen so-
wie vergleichbaren Nahestehenden, eh-
renamtlichen Helferinnen und Helfern und 
professionellen Kräften eine zunehmende 
Bedeutung für die Betreuung älterer Men-
schen zu. 

Zu den Leistungen der sozialen Pflegever-
sicherung: → Pflegebedürftigkeit, Leistun-
gen bei

www.stmgp.bayern.de/pflege/pflege -zu-
hause/

→ Alternative Wohn- und Betreuungsfor-
men 
Alternative Wohn- und Betreuungsformen 
tragen dem Wunsch älterer Menschen 
nach Alternativen zu den bestehenden tra-
ditionellen, stationären Versorgungsfor-
men Rechnung. Neben den Möglichkeiten, 
im Alter zu Hause zu bleiben oder in ein 
Seniorenheim zu ziehen, sind zahlreiche 

https://www.stmas.bayern.de/senioren/genossenschaften/index.php
https://www.stmas.bayern.de/senioren/genossenschaften/index.php
https://www.stmas.bayern.de/wohnen-im-alter/beratung/index.php
https://www.stmas.bayern.de/wohnen-im-alter/beratung/index.php
www.wohnen-alter-bayern.de/%C2%ADwohnberatung.html%20
https://www.wohnen-alter-bayern.de//wohnberatung.html
https://www.bayern-ist-ganz-ohr.de/mgh/bayern/index.php
https://www.bayern-ist-ganz-ohr.de/mgh/bayern/index.php
https://www.stmgp.bayern.de/pflege/pflege-zu-hause/
https://www.stmgp.bayern.de/pflege/pflege-zu-hause/
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weitere Wohnalternativen hinzugekom-
men, wie Seniorenwohngemeinschaften, 
Seniorenhausgemeinschaften, generati-
onsübergreifende Wohnformen, Betreutes 
Wohnen oder ambulant betreute Wohnge-
meinschaften. Alternative Wohnformen 
sind ein entscheidendes Instrument, wenn 
es darum geht, dass ältere Menschen auch 
bei Mobilitätseinschränkungen, Pflegebe-
dürftigkeit und vor allem auch bei Demen-
zerkrankungen am Ort wohnen bleiben 
können. 

Unterschiedliche Unterstützungsformen, 
wie bürgerschaftlich engagierte Nachbar-
schaftshilfen, Betreutes Wohnen zu Hau-
se, Quartierskonzepte  oder → Senioren-
genossenschaften tragen dazu bei, dass 
ältere Menschen möglichst lange zu Hause 
leben können. 

Zu den Leistungen der sozialen Pflegever-
sicherung: → Pflegebedürftigkeit, Leistun-
gen bei

www.stmas.bayern.de/wohnen-im-alter/
index.php  
https://www.stmas.bayern.de/senioren/
genossenschaften/index.php

→ Teilstationäre und  stationäre Alten-
pflege 

Kurzzeit-, Tages- und Nachtpflegeein-
richtungen

Zur Absicherung der häuslichen Pflege ste-
hen älteren pflegebedürftigen Menschen 
aller Pflegegrade Kurzzeit-, Tages- und 
Nachtpflegeeinrichtungen zur Verfügung. 
Leistungen der sozialen Pflegeversiche-
rung für Kurzzeit-, Tages- und Nachtpflege 

erhalten nur Pflegebedürftige der Pflege-
grade 2 – 5. Alle Pflegebedürftigen – auch 
solche mit Pflegegrad 1 – können aber den 
Entlastungsbetrag von 125 € im Monat 
u. a. auch für Kurzzeit-, Tages- und Nacht-
pflege einsetzen. 

Kurzzeitpflegeeinrichtungen bzw. Kurz-
zeitpflegeplätze in einer stationären Pfle-
geeinrichtung dienen zur Versorgung von 
Pflegebedürftigen, wenn die häusliche 
Pflege zeitweise nicht, noch nicht oder 
nicht im erforderlichen Umfang erbracht 
werden kann und auch eine teilstationäre 
Pflege nicht ausreicht. Darüber hinaus 
können Pflegepersonen während einer 
zeitweisen Betreuung des Pflegebedürfti-
gen in der Kurzzeitpflege „Urlaub von der 
Pflege“ machen, was entscheidend zur 
Stärkung und Erhaltung der Pflegebereit-
schaft und Pflegefähigkeit beiträgt. 

Tagespflegeeinrichtungen dienen der Ver-
sorgung Pflegebedürftiger, die an den 
Abenden und an den Wochenenden von 
Angehörigen oder Bekannten versorgt 
werden, tagsüber aber nicht allein in der 
Wohnung bleiben können. 

Nachtpflegeeinrichtungen dienen der Ver-
sorgung Pflegebedürftiger während der 
Nachtzeit, wenn häusliche Pflege nicht in 
ausreichendem Umfang sichergestellt wer-
den kann oder wenn dies zur Ergänzung 
oder Stärkung der häuslichen Pflege erfor-
derlich ist. 

Kurzzeit-, Tages- und Nachtpflegeplätze 
bestehen sowohl in eigenständigen Ein-
richtungen als auch situativ in Einrichtun-
gen der vollstationären Altenpflege. 

https://www.stmas.bayern.de/wohnen-im-alter/index.php
https://www.stmas.bayern.de/wohnen-im-alter/index.php
https://www.stmas.bayern.de/senioren/genossenschaften/index.php
https://www.stmas.bayern.de/senioren/genossenschaften/index.php
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Pflegebedürftige haben nach dem Sozial-
gesetzbuch XI – Soziale Pflegeversiche-
rung  einen Rechtsanspruch auf Leistun-
gen der Kurzzeit-, Tages- und Nachtpflege 
(→ Pflegeversicherung). 

Das Budget für die Tages- und Nachtpfle-
ge steht Pflegebedürftigen zusätzlich zu 
den sonstigen Leistungen der Pflegeversi-
cherung zu. Sie werden seit 01.01.2015 
nicht mehr mit dem Pflegegeld oder mit 
den sogenannten Pflegesachleistungen 
verrechnet. 

§§ 41, 42 Sozialgesetzbuch XI

Zu den Leistungen der sozialen Pflegever-
sicherung → Pflegebedürftigkeit, Leistun-
gen bei

Stationäre Einrichtungen für ältere Men-
schen, die für die dauerhafte Betreuung 
und Versorgung angelegt sind

Hier sind verschiedene Wohnformen mög-
lich, wobei aufgrund der demografischen 
Entwicklung und dem Wunsch der älteren 
Menschen, möglichst lange zu Hause zu 
leben, der Wohncharakter dieser Einrich-
tungen in den Hintergrund tritt, während 
die Pflege der älteren Menschen domi-
niert. In allen Einrichtungsarten erhalten 
ältere Menschen Unterkunft, Verpflegung, 
Betreuung und Pflege. Es handelt sich da-
bei in der Regel um Einrichtungen, die un-
ter das Bayerische Pflege- und Wohnquali-
tätsgesetz fallen und deren Qualität u. a. 
durch die → Fachstellen für Pflege- und 
Behinderteneinrichtungen – Qualitätsent-
wicklung und Aufsicht – (FQA) bei den 
Kreisverwaltungsbehörden überprüft wer-
den können. 

In den letzten Jahren ist die Tendenz zu 
beobachten, dass immer mehr Menschen 
mit einer dementiellen Erkrankung in die-
sen Einrichtungen leben. Dementielle Er-
krankungen stellen mittlerweile den häu-
figsten Grund für einen Umzug in eine 
Einrichtung dar. Zeitgerechte Einrichtun-
gen sehen deshalb in ihrem Betreuungs- 
und Pflegekonzept besondere Angebote 
vor, um die speziellen Bedürfnisse dieses 
Personenkreises zufrieden zu stellen. Im 
Vordergrund muss demnach nicht mehr 
nur die somatische Pflege, sondern eine 
zielgerichtete, die Lebensqualität der an 
Demenz erkrankten Menschen fördernde 
Betreuung und Versorgung stehen, was 
sich z. B. in einem ausgeprägten Konzept 
zur Sozialen Betreuung äußern kann. Auf-
grund der guten Erfahrungen in der Praxis 
ist dabei eine Betreuung und Versorgung 
in sog. segregativen Wohnbereichen vor-
zuziehen. Dies bedeutet, dass z. B. für 
Menschen mit Demenz homogene Grup-
pen je nach Ausprägung und Phase der 
Demenz gebildet werden, z. B. Wohnberei-
che für Menschen mit herausforderndem 
Verhalten oder stationäre Hausgemein-
schaften, die für die Betreuung und Versor-
gung für dementiell erkrankte Menschen 
prädestiniert sind. 

Leistungen der Altenhilfe sind in der Regel 
von demjenigen zu bezahlen, der sie in An-
spruch nimmt. Bei einem Umzug in eine 
stationäre Einrichtung ist die Gewährung 
von → Wohngeld möglich. Tritt kein ande-
rer Träger ein und können die Kosten nicht 
selber getragen werden, besteht unter 
Umständen Anspruch auf → Sozialhilfe, 
bei Kriegsopfern besteht Anspruch auf → 
Kriegsopferfürsorge. Ab 01.07.1996 



Seniorenarbeit

erbringt die → Pflegeversicherung Leis-
tungen bei stationärer Pflege. 

Zu den Leistungen der sozialen Pflegever-
sicherung → Pflegebedürftigkeit, Leistun-
gen bei

www.stmgp.bayern.de/pflege/pflege/sta-
tionaere-pflege/

→ Sonstige Hilfen 
Neben den Maßnahmen der offenen und 
stationären Seniorenarbeit bestehen noch 
weitere finanzielle Vorteile und Hilfen z. B. 
→ Steuerbefreiungen und -erleichterungen, 
Ermäßigung bei den → Fernsprechgebüh-
ren, → Rundfunk- und Fernsehgebühren, 
→ Fahrpreis- und Verkehrsvergünstigun-
gen. 

 Z  Verbände der freien Wohlfahrtspflege; 
Kirchengemeinden; Landratsämter und 
kreisfreie Städte 

→ Hilfen im Rahmen der Sozialhilfe 
Als Hilfe in anderen Lebenslagen (→ Sozi-
alhilfe) werden nach § 71 Sozialgesetzbuch 
XII besondere Maßnahmen der Altenhilfe 
gewährt, z. B. Hilfe bei der Beschaffung 
oder zur Erhaltung einer altersgerechten 
Wohnung, bei der Inanspruchnahme al-
tersgerechter Dienste sowie in allen Fra-
gen, die die Aufnahme in ein Altenheim 
betreffen. In Betracht kommt auch eine 
Hilfe zum Besuch von Veranstaltungen 
oder Einrichtungen, die der Geselligkeit, 
der Unterhaltung oder kulturellen Bedürf-
nissen dienen. Diese persönlichen Hilfen 
werden ohne Rücksicht auf Einkommen 
und Vermögen gewährt. Nur für wirt-
schaftliche Hilfen gilt die allgemeine Ein-

kommensgrenze des § 85 Sozialgesetzbuch 
XII (Grundbetrag in Höhe des Zweifachen 
der Regelbedarfsstufe 1 (→ Lebensunter-
halt, Hilfe zum) + 70 % der Regelbedarfs-
stufe 1 für weitere Familienmitglieder  
+ Kosten der Unterkunft in angemesse-
nem Umfang). 

Der Träger der Sozialhilfe nimmt wegen 
der älteren Menschen gewährten Hilfe 
(z. B. wegen Übernahme von Kosten eines 
Altenheim- oder Pflegeheimaufenthaltes 
→ Pflege, Hilfe zur) nur von Ehegatten 
und Verwandte ersten Grades (Kinder) 
Unterhalt in Anspruch. Dabei gilt zuguns-
ten der Unterhaltspflichtigen ein großzügi-
ger Einkommensschutz (Sozialgesetzbuch 
XII).

Zur Altenhilfe für Kriegsopfer → Kriegsop-
ferfürsorge

§§ 85, 93, 94 Sozialgesetzbuch XII

 Z  Sozialhilfeverwaltungen und Kriegsop-
ferfürsorgestellen bei den Landratsämtern 
und kreisfreien Städten

Seniorenbüros

→ Seniorenarbeit 

Seniorengenossenschaften

Als Seniorengenossenschaften werden 
Vereinigungen bezeichnet, die in der Regel 
in der Rechtsform eines eingetragenen 
Vereins (e. V.) oder einer eingetragenen 
Genossenschaft (eG) organisiert sind und 

https://www.stmgp.bayern.de/pflege/stationaere-pflege/
https://www.stmgp.bayern.de/pflege/stationaere-pflege/
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ergänzend zu vorhandenen sozialen Diens-
ten Leistungen anbieten, die nicht oder 
nicht ausreichend vorhanden sind. In Seni-
orengenossenschaften wird bürgerschaftli-
ches Engagement in genossenschaftlicher 
Form der Hilfe auf Gegenseitigkeit gelebt. 
Die engagierten Mitglieder können für ih-
ren Einsatz ein entsprechendes Entgelt 
ausgezahlt bekommen oder sich  entspre-
chende Zeit gutschreiben lassen, um diese 
später, wenn sie selbst einmal Hilfe benöti-
gen, wiederum in Form von Diensten in 
Anspruch nehmen zu können (wer z. B. 
100 Stunden durch Arbeiten anspart, kann 
später 100 Stunden kostenfrei abrufen). 
Das Bayerische Staatsministerium für Fa-
milie, Arbeit und Soziales unterstützt den 
Aufbau von Seniorengenossenschaften. 
Hierzu wurde das Handbuch zum Aufbau 
und zur Organisation von Seniorengenos-
senschaften herausgegeben. Zudem kön-
nen einzelne Projekte nach Vorlage einer 
entsprechenden Projektskizze – vorbehalt-
lich vorhandener Haushaltsmittel – geför-
dert werden. Weitere Details können im 
Fachreferat Seniorenarbeit, Seniorenpoli-
tik des Bayerischen Staatsministeriums für 
Familie, Arbeit und Soziales erfragt wer-
den. 

 Z  Bayerisches Staatsministerium für 
 Familie, Arbeit und Soziales

www.stmas.bayern.de/senioren/ 
genossenschaften/index.php  
www.stmas.bayern.de/imperia/md/ 
content/stmas/stmas_inet/wohnen-im- 
alter/180411_eckpunkte_ 
seniorengenossenschaft.pdf  
www.wohnen-alter-bayern.de/ senioren-
genossenschaften.html

Seniorentagesstätten

→ Seniorenarbeit 

Seniorentreffs

→ Mehrgenerationenhäuser 
→ Seniorenarbeit 

Seniorenwohngemeinschaften

→ Ambulante Wohn- und Betreuungs-
formen für Seniorinnen und Senioren 
→ Seniorenarbeit 

Servicestellen

→ Familienpakt Bayern 
→ Menschen mit Behinderung, Hilfen für 

Sicherheit am Arbeitsplatz

Arbeitgeber sind grundsätzlich verpflich-
tet, → Betriebsärzte und Fachkräfte für 
Arbeitssicherheit, z. B. Sicherheitsingenieu-
re, zu bestellen. Diese müssen für die Tä-
tigkeit besonders ausgebildet sein. Der 
zeitliche Umfang ihrer Tätigkeit richtet 
sich im Wesentlichen nach der Zahl der 
beschäftigten Arbeitnehmer, der Betriebs-
art und den damit verbundenen Unfall- 
und Gesundheitsgefahren für die Arbeit-
nehmer. 

Sie tragen dazu bei, dass die dem Arbeits-
schutz und der Unfallverhütung dienenden 
Vorschriften den jeweiligen 

https://www.stmas.bayern.de/senioren/genossenschaften/index.php
https://www.stmas.bayern.de/senioren/genossenschaften/index.php
https://www.stmas.bayern.de/imperia/md/content/stmas/stmas_inet/wohnen-im-alter/190715__eckpunkte_seniorengenossenschaft.pdf
https://www.stmas.bayern.de/imperia/md/content/stmas/stmas_inet/wohnen-im-alter/190715__eckpunkte_seniorengenossenschaft.pdf
https://www.stmas.bayern.de/imperia/md/content/stmas/stmas_inet/wohnen-im-alter/190715__eckpunkte_seniorengenossenschaft.pdf
https://www.wohnen-alter-bayern.de//senioren-genossenschaften.html
https://www.wohnen-alter-bayern.de//senioren-genossenschaften.html
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Betriebsverhältnissen entsprechend ange-
wandt werden und durch Umsetzung ar-
beitsmedizinischer und sicherheitstechni-
scher Erkenntnisse die Sicherheit am 
Arbeitsplatz verbessert wird. 

Sicherheitsingenieure, -techniker und 
-meister

Aufgabe der Fachkräfte für Arbeitssicher-
heit ist es, die Arbeitgeber und die sonst 
für den → Arbeitsschutz und die → Unfall-
verhütung verantwortlichen Personen in 
allen Fragen der Arbeitssicherheit ein-
schließlich der menschengerechten Ge-
staltung der Arbeit zu beraten – z. B. bei 
der Beurteilung der Arbeitsbedingungen, 
festgestellte Mängel mitzuteilen und Maß-
nahmen zur Beseitigung vorzuschlagen. 
Sie haben auch darauf hinzuwirken, dass 
sich alle im Betrieb Beschäftigten sicher-
heitsbewusst verhalten. 

Arbeitssicherheitsgesetz; Unfallverhütungsvor-
schriften „Betriebsärzte, Fachkräfte für Arbeits-
sicherheit (DGUV-Vorschrift 2)“

 Z  Gewerbeaufsichtsämter (→ Gewerbe-
aufsicht); gesetzliche Unfallversicherungs-
träger 

Soldatenversorgung

→ Wehrdienst, soziale Sicherung 
→ Kriegsopfer, Hilfen für 

Sonderfürsorge für Schwer-
kriegsbeschädigte

→ Kriegsopferfürsorge 

Sonntagsarbeit

→ Feiertagsarbeit, Verbot von 
→ Urlaub, Gewährung von 

Soziale Dienste

Als solche werden diejenigen Einrichtun-
gen und Organisationen bezeichnet, die in 
gesundheitlichen und sozialpflegerischen 
Bereichen tätig sind (z. B. in der ambulan-
ten Krankenpflege, in der ambulanten Al-
tenpflege und in der Familienpflege). Sozi-
ale Dienste sind beispielsweise → Sozial-
stationen, ambulante Krankenpflegestati-
onen (Gemeindekrankenpflegestationen), 
Familienpflegestationen und – vor allem 
auf dem Lande – Dorfhelferinnenstationen 
(→ Dorfhelferinnen), Nachbarschaftshil-
fen, → Mehrgenerationenhäuser, Sozial-
dienste und Mahlzeitendienste. Ein Teil 
dieser Einrichtungen ist auch im Rahmen 
der → Seniorenarbeit tätig. Die Pflege- 
und sonstigen Hilfeleistungen erfolgen ge-
gen Entgelt. Bei Leistungen der → Haus-
haltshilfe oder der → Hauspflege im Rah-
men der gesetzlichen → Krankenversi-
cherung zahlen die Krankenkassen, im 
Rahmen der gesetzlichen → Pflegeversi-
cherung die Pflegekassen. Die → Sozialhil-
fe oder die → Kriegsopferfürsorge über-
nimmt die Kosten im Rahmen der Hilfe zur 
→ Haushaltsweiterführung, sofern die 
sonstigen Voraussetzungen vorliegen. 
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Die → Sozialstationen stellen eine organi-
satorische und personelle Bündelung am-
bulanter sozialpflegerischer Dienste dar.

Aufgabe der ambulanten Krankenpflege-
stationen ist es, kranke und pflegebedürf-
tige Menschen, vor allem alte Menschen, 
in der Wohnung zu pflegen. 

Familienpflegestationen versorgen vorü-
bergehend Familien oder Einzelpersonen 
in ihrem häuslichen Wohnbereich in pfle-
gerischer und hauswirtschaftlicher Hin-
sicht. Im ländlichen Bereich nimmt diese 
Aufgabe die Dorfhelferinnenstation  
(→ Dorfhelferinnen) wahr. 

Die Pflegedienste im Rahmen der ambu-
lanten Kranken- und Altenpflege sowie 
der Familienpflege werden auch durch be-
sondere Sozialdienste beziehungsweise 
Nachbarschaftshilfen durchgeführt. Dazu 
kommen weitere Hilfen, wie etwa Babysit-
terdienste, Hausaufgabenüberwachung. 

Die Mahlzeitendienste gehören ebenfalls 
zu den Einrichtungen der offenen Altenhil-
fe. Sie sind als mobile Dienste unter dem 
Namen „Essen auf Rädern“ bekannt oder 
werden als stationäre Mittagstische in der 
Weise durchgeführt, dass noch rüstige alte 
Menschen in Heimen, Altentagesstätten 
usw. ein Essen einnehmen können. 

Richtlinien des Bayerischen Staatsministeriums 
für Familie, Arbeit und Soziales

 Z  Verbände der freien Wohlfahrtspflege; 
Sozialhilfeverwaltungen und Kriegsopfer-
fürsorgestellen bei den Landratsämtern 
und kreisfreien Städten; Zentrum Bayern 

Familie und Soziales – Hauptfürsorge-
stelle; Gemeinden; Kirchengemeinden;  
→ Mehrgenerationenhäuser 

Soziale Schwierigkeiten, Hilfe zur 
Überwindung

Personen, bei denen besondere Lebens-
verhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten 
verbunden sind, haben im Rahmen der → 
Sozialhilfe oder der → Kriegsopferfürsor-
ge einen Anspruch auf Hilfe zur Überwin-
dung dieser Schwierigkeiten, wenn sie aus 
eigener Kraft hierzu nicht fähig sind. In Be-
tracht kommen z. B. Personen ohne ausrei-
chende Unterkunft (→ Obdachlose), allein-
stehende Wohnungslose, → Strafentlassene 
und verhaltensgestörte junge Menschen, 
denen keine → Erziehungshilfe nach dem 
Sozialgesetzbuch VIII oder keine → Ein-
gliederungshilfe gewährt werden kann. 

Die Hilfe umfasst alle notwendigen Maß-
nahmen, um die Schwierigkeiten abzuwen-
den, zu beseitigen, zu mildern oder ihre 
Verschlimmerung zu verhüten (z. B. Bera-
tung und persönliche Betreuung; Beschaf-
fung und Erhaltung einer Wohnung und 
 eines Arbeitsplatzes; Sicherung der Schul- 
und Berufsausbildung). Auch kommen 
Geld- und Sachleistungen in Betracht. 

Persönliche Hilfe wird ohne Rücksicht auf 
Einkommen und Vermögen gewährt. Bei 
Geld- und Sachleistungen gilt die Einkom-
mensgrenze des § 85 Sozialgesetzbuch XII 
(Grundbetrag in Höhe des Zweifachen der 
Regelbedarfsstufe 1 (→ Lebensunterhalt, 
Hilfe zum) + 70 % der Regelbedarfsstufe 1 
für weitere Familienmitglieder + 
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Aufwendungen für die Unterkunft in ange-
messenem Umfang); in der Kriegsopfer-
fürsorge gilt eine günstigere Einkommens-
grenze. Einkommen und Vermögen des 
Hilfesuchenden und der unterhaltspflichti-
gen Angehörigen sind nur zu berücksichti-
gen, soweit dies den Erfolg der Hilfe nicht 
gefährdet. 

§§ 67 – 69 Sozialgesetzbuch XII; § 27d Bundes-
versorgungsgesetz i. V m. §§ 67 – 69 Sozialge-
setzbuch XII

 Z  Sozialhilfeverwaltungen und Kriegsop-
ferfürsorgestellen bei den Landratsämtern 
und kreisfreien Städten und Bezirken; Zen-
trum Bayern Familie und Soziales – Haupt-
fürsorgestelle 

Soziale Sicherung behinderter 
Menschen

→ Menschen mit Behinderung, soziale Si-
cherung für 

Soziales Jahr

→ Freiwilliges Soziales Jahr 

Sozialgeld

→ Grundsicherung für Arbeitsuchende 
(Arbeitslosengeld II, Sozialgeld) 

Sozialgerichtsprozess

Bei Streitigkeiten über sozialrechtliche An-
sprüche können die Gerichte der Sozialge-
richtsbarkeit angerufen werden. Nach dem 
Sozialgerichtsgesetz gibt es Sozialgerichte 
(1. Instanz), Landessozialgerichte (2. Ins-
tanz) und das Bundessozialgericht in Kassel 
(3. Instanz). Die Kammern der Sozialge-
richte sind mit einem Berufsrichter oder ei-
ner Berufsrichterin und 2 → ehrenamtli-
chen Richterinnen oder Richtern aus den 
Kreisen der Arbeitgeber,  der Versicherten, 
der Krankenkassen, der Vertrag(zahn-)ärz-
te, der Psychotherapeuten, der mit dem 
sozialen Entschädigungsrecht oder dem 
Recht der Teilhabe behinderter Menschen 
vertrauten Personen, der Versorgungsbe-
rechtigten der behinderten Menschen 
oder der Kreise und kreisfreien Städte be-
setzt. Die Senate der Landessozialgerichte 
und des Bundessozialgerichts bestehen 
aus 3 Berufsrichterinnen und Richtern und 
2 ehrenamtlichen Richterinnen und Rich-
tern aus den gleichen Kreisen.

Die Zuständigkeit der Sozialgerichte er-
streckt sich auf alle öffentlich-rechtlichen 
Streitigkeiten aus der → Sozialversiche-
rung (→ Krankenversicherung, → Unfall-
versicherung, → Rentenversicherung,  
→ Alterssicherung für Landwirte), der  
→ Arbeitslosenversicherung und → Ar-
beitsförderung, der Kriegsopferversor-
gung (→ Kriegsopfer, Hilfen für) und dem 
Kassenarztrecht sowie auf andere gesetz-
lich zugewiesene Rechtsgebiete (z. B.  
→ Grundsicherung für Arbeitsuchende;  
→ Sozialhilfe; Leistungen nach dem  
→ Asylbewerberleistungsgesetz; → El-
terngeld; → Bayerisches Familiengeld;  
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→ Pflegeversicherung; Bayerisches Blin-
dengeld (→ Blinde, Hilfen für); Soldaten-
versorgung (→ Wehrdienst); → Impfschä-
den; Opfer von → Gewalttaten; → Aus-
weis für schwerbehinderte Menschen). 
Die Sozialgerichte sind nicht zuständig für 
Streitsachen aus der → Jugendhilfe, der  
→ Kriegsopferfürsorge und dem → Las-
tenausgleich (→ Verwaltungsgerichtspro-
zess). Die örtliche Zuständigkeit richtet 
sich nach dem Wohnsitz des Klägers; steht 
er in einem Beschäftigungsverhältnis, kann 
er auch vor dem für den Beschäftigungsort 
zuständigen Sozialgericht klagen, bei Aus-
landswohnsitz ist der Sitz des beklagten 
Versicherungsträgers maßgebend. 

Das Verfahren beginnt mit der Klage zum 
Sozialgericht, die in der Regel innerhalb ei-
nes Monats (bei Bekanntgabe im Ausland 
innerhalb von 3 Monaten) nach der Be-
kanntgabe des Widerspruchsbescheides 
schriftlich oder zur Niederschrift der Ge-
schäftsstelle eingereicht werden muss. 
Grundsätzlich hat ein Vorverfahren vor-
auszugehen. Der Widerspruch ist inner-
halb eines Monats nach Bekanntgabe des 
Verwaltungsaktes schriftlich oder zur Nie-
derschrift bei der Stelle, die den Verwal-
tungsakt erlassen hat, einzureichen. Die 
Frist gilt auch dann als gewahrt, wenn die 
Widerspruchsschrift bei einer anderen in-
ländischen Behörde, einem Versicherungs-
träger oder einer deutschen Konsularbe-
hörde eingegangen ist. 

Für die Prozessvertretung gilt, dass die Be-
teiligten in der 1. und 2. Instanz den Pro-
zess selbst führen oder sich durch Bevoll-
mächtigte (z. B. Verbandsvertreter, 
Rechtsanwälte, volljährige Familienange-

hörige, Gewerkschaften und Vereinigun-
gen von Arbeitgebern) vertreten lassen 
können. Vor dem Bundessozialgericht be-
steht Vertretungszwang durch Rechtsan-
wälte oder Verbandsvertreter, ausgenom-
men für Behörden und Körperschaften des 
öffentlichen Rechts. 

Die Vertretungskosten muss in allen Ins-
tanzen jeder Beteiligte zunächst selbst tra-
gen. Das Gericht hat jedoch im Urteil oder 
auf Antrag durch Beschluss zu entschei-
den, ob und in welchem Umfang die Betei-
ligten einander Kosten zu erstatten haben. 
Kosten der Behörden und Versicherungs-
träger sind bis auf wenige Ausnahmen 
nicht zu erstatten. Im sozialgerichtlichen 
Verfahren richtet sich die anwaltliche Ver-
gütung in der Regel nach Betragsrahmen-
gebühren. Je nach Tätigkeit kann der 
Rechtsanwalt dabei in einem Rechtsstreit 
etwa eine Verfahrens-, eine Termins- und 
eine Einigungsgebühr verdienen. Die Ter-
minsgebühren bewegen sich in der 1. Ins-
tanz zwischen 50,00 € und 510,00 € (RVG 
VV Nr. 3106), in der 2. Instanz zwischen 
50,00 € und 510,00 € (RVG VV Nr. 3205) 
und in der 3. Instanz zwischen 80,00 € 
und 830,00 € (RVG VV Nr. 3213). Die Ver-
fahrensgebühren liegen in der 1. Instanz 
zwischen 50,00 € und 550,00 € (RVG VV 
Nr. 3102), in der 2. Instanz zwischen 
60,00 € und 680,00 € (RVG VV Nr. 3204) 
und in der 3. Instanz zwischen 80,00 € 
und 880,00 € (RVG VV Nr. 3212). Außer-
dem sind dem Anwalt die notwendigen 
Auslagen (RVG VV Nr. 7000 ff.) zu erstat-
ten. 

Kann ein Beteiligter die Kosten vor Ge-
richt nachweislich nicht aufbringen und ist 
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er nicht durch einen Verbandsvertreter 
vertreten, so kann ihm → Prozesskosten-
hilfe bewilligt und der von ihm bestimmte 
bzw. auf seinen Antrag hin ein vom Ge-
richt ausgewählter Rechtsanwalt beige-
ordnet werden. 

Gerichtskosten entstehen keine für Versi-
cherte, Leistungsempfänger und behinder-
te Menschen oder deren Sonderrechts-
nachfolger, soweit sie in dieser Eigenschaft 
am Verfahren beteiligt sind; die anderen 
Beteiligten (z. B. Versicherungsträger) 
müssen für jede Streitsache unabhängig 
vom Ausgang des Rechtstreits eine Ge-
bühr entrichten. In den übrigen Verfahren 
(z. B. zwischen Arbeitgebern und Versiche-
rungsträgern, Versicherungsträgern unter-
einander oder Ärzten und Kassenärztli-
chen Vereinigungen) fallen Kosten nach 
dem Gerichtskostengesetz an. 

Das Sozialgericht erforscht den Sachver-
halt von Amts wegen. Die Beteiligten sind 
hierbei heranzuziehen, das Gericht ist je-
doch nicht an das Vorbringen und die Be-
weisanträge der Beteiligten gebunden. 
Das Gericht entscheidet aufgrund mündli-
cher Verhandlung durch Urteil.  Mit Ein-
verständnis der Beteiligten kann das Ge-
richt ohne mündliche Verhandlung durch 
Urteil entscheiden. Soweit die Sache keine 
besonderen Schwierigkeiten tatsächlicher 
oder rechtlicher Art aufweist und der 
Sachverhalt geklärt ist, kann das Sozialge-
richt zur Verfahrensbeschleunigung ohne 
mündliche Verhandlung und ohne ehren-
amtliche Richter durch Gerichtsbescheid 
entscheiden. 

Rechtsmittel sind Berufung, Revision und 
Beschwerde. Gegen Urteile und Gerichts-
bescheide des Sozialgerichts ist innerhalb 
eines Monats (bei Zustellung im Ausland 
innerhalb von 3 Monaten) Berufung an das 
Landessozialgericht zulässig. In bestimm-
ten Fällen ist die Berufung gesetzlich aus-
geschlossen. Wenn sie vom Sozialgericht 
im Urteil oder Gerichtsbescheid nicht zu-
gelassen wird, kann gegen die Nichtzulas-
sung innerhalb eines Monats Beschwerde 
zum Landessozialgericht erhoben werden. 
Gegen Urteile des Landessozialgerichts 
kann Revision zum Bundessozialgericht 
eingelegt werden, wenn sie vom Landes-
sozialgericht oder auf die Nichtzulassungs-
beschwerde hin vom Bundessozialgericht 
zugelassen worden ist. In bestimmten Fäl-
len kann auch gegen Urteile des Sozialge-
richts Revision an das Bundessozialgericht 
(also ohne vorausgehendes Berufungsver-
fahren) eingelegt werden (Sprungrevisi-
on). Die Frist für die Einlegung der Revisi-
on beträgt einen Monat nach Zustellung 
des Urteils oder des Beschlusses über die 
Zulassung der Revision (bei Zustellung im 
Ausland 3 Monate). Innerhalb von 2 Mo-
naten ist die Revision zu begründen. 

Über Beschwerden gegen andere Sozialge-
richtsentscheidungen entscheidet das Lan-
dessozialgericht. Allen Urteilen und Ent-
scheidungen muss eine vollständige Rechts-
mittelbelehrung beigefügt sein. 

Für die → Zwangsvollstreckung gelten 
grundsätzlich die Vorschriften der Zivilpro-
zessordnung mit bestimmten Abweichun-
gen hinsichtlich der Vollstreckbarkeit. Voll-
streckungen zugunsten von Behörden und 
Körperschaften des öffentlichen Rechts 
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richten sich nach dem Verwaltungsvoll-
streckungsgesetz. 

Sozialgerichtsgesetz, Rechtsanwaltsvergütungs-
gesetz, Zivilprozessordnung

Sozialhilfe

Wer nicht in der Lage ist, aus eigenen Kräf-
ten und mit eigenen Mitteln seinen Le-
bensunterhalt zu bestreiten oder in be-
stimmten Lebenslagen sich selbst zu 
helfen und auch anderweitig keine ausrei-
chende Hilfe erhält, hat ein Recht auf per-
sönliche und wirtschaftliche Hilfen nach 
dem Sozialgesetzbuch XII. Diese sollen 
dem besonderen Bedarf des Einzelnen 
entsprechen, ihn zur Selbsthilfe befähigen, 
die Teilnahme am Leben in der Gemein-
schaft ermöglichen und die Führung eines 
menschenwürdigen Lebens sichern. 
Selbsthilfe bedeutet vor allem Einsatz ei-
genen Einkommens und Vermögens. 

Die anderweitige ausreichende Hilfe kann 
in der Hilfe von unterhaltspflichtigen An-
gehörigen (Eltern, Kinder, Ehegatten) so-
wie in Leistungen anderer Sozialleistungs-
träger (Rentenversicherungsträger, 
Krankenkassen, Pflegekassen) bestehen. 
Verzögert sich die Auszahlung, so leistet 
der Träger der Sozialhilfe grundsätzlich 
vor. Personen, die als Erwerbsfähige oder 
als Angehörige dem Grunde nach leis-
tungsberechtigt nach dem Sozialgesetz-
buch II sind, erhalten keine Leistungen für 
den Lebensunterhalt nach dem Sozialge-
setzbuch XII. 

Die Sozialhilfe, mit Ausnahme der Leistun-
gen der Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung setzt ein, sobald dem 
Träger der Sozialhilfe oder den von ihm 
beauftragten Stellen eine Notlage bekannt 
wird; die Hilfe ist nicht von einem formel-
len Antrag abhängig. Gewährte Leistungen 
brauchen in der Regel auch nicht zurück-
gezahlt werden. Nach dem Sozialgesetz-
buch XII besteht eine Verpflichtung zum 
Ersatz der Kosten der Sozialhilfe nur bei 
schuldhaftem Verhalten und durch Erben; 
diese haften jedoch nur mit dem Nachlass, 
nicht mit ihrem eigenen Vermögen. Für → 
Kriegsopfer kommen Leistungen im Rah-
men der → Kriegsopferfürsorge in Be-
tracht. Es können persönliche Hilfen (z. B. 
Beratung und Betreuung), Geldleistungen 
(Zuschüsse, Darlehen) oder Sachleistun-
gen bewilligt werden. Schulden werden je-
doch in der Regel nicht übernommen 
(Ausnahme: Übernahme von Schulden 
möglich, wenn dies zur Sicherung der 
Wohnung notwendig bzw. zur Behebung 
einer vergleichbaren Notlage gerechtfer-
tigt ist). Mögliche Leistungen der Sozialhil-
fe sind: Hilfe zum Lebensunterhalt (→ Le-
bensunterhalt, Hilfe zum); Grundsicherung 
im Alter und bei Erwerbsminderung (→ 
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs-
minderung); vorbeugende Gesundheitshil-
fe (→ Gesundheitsvorsorge); Hilfe bei 
Krankheit (→ Krankheit, Leistungen bei); 
Hilfe bei Schwangerschaft und Mutter-
schaft (→ Schwangerschaft, Hilfen bei), 
Hilfe bei → Sterilisation; Hilfe zur Famili-
enplanung (→ Empfängnisregelung); Ein-
gliederungshilfe für behinderte Menschen 
(→ Menschen mit Behinderung, Hilfen 
für); Blindenhilfe (→ Blinde, Hilfen für); 
Hilfe zur → Pflege; Hilfe zur → Haushalts-



SoziaLhiLfe

weiterführung, Hilfe zur Überwindung be-
sonderer → sozialer Schwierigkeiten, 
Übernahme der erforderlichen Bestat-
tungskosten sowie Altenhilfe (→ Senio-
renarbeit). Hilfe kann auch in anderen be-
sonderen Lebenslagen gewährt werden, 
wenn der Einsatz öffentlicher Mittel ge-
rechtfertigt ist. 

Ausländer sind zum Bezug von Leistungen 
der Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe bei 
Krankheit, Hilfe bei Schwangerschaft und 
Mutterschaft, sowie Hilfe zur Pflege 
grundsätzlich berechtigt, wenn sie sich im 
Inland tatsächlich aufhalten. Der Leis-
tungsbezug von Leistungen der Grundsi-
cherung im Alter und bei Erwerbsminde-
rung setzt dagegen einen gewöhnlichen 
Aufenthalt in Deutschland voraus. Über 
diese genannten Leistungen hinaus stehen 
Ausländern, die im Besitz einer Niederlas-
sungserlaubnis oder eines befristeten Auf-
enthaltstitels sind und sich voraussichtlich 
dauerhaft in Deutschland aufhalten, 
grundsätzlich alle Leistungen des Sozialge-
setzbuch XII z. B. Leistungen der Eingliede-
rungshilfe für Menschen mit Behinderung 
offen (§ 23 Absatz 1 Sozialgesetzbuch XII). 

Etwas Anderes gilt allerdings für Auslän-
der und ihre Familienangehörigen dann, 
wenn einer der folgenden Leistungsaus-
schlüsse vorliegt (§ 23 Absatz 3 Sozialgesetz-
buch XII). 

Keine Sozialhilfeleistungen erhalten grund-
sätzlich Ausländer in den ersten drei Mo-
naten ihres Aufenthaltes, wenn sie weder 
in der Bundesrepublik Deutschland Arbeit-
nehmer/Selbstständiger sind noch wie ein 
Arbeitnehmer/Selbstständiger freizügig-

keitsberechtigt sind. Zudem sind folgende 
Ausländer und ihre Familienangehörigen 
von Sozialhilfeleistungen ausgeschlossen: 

→  Ausländer, die kein Aufenthaltsrecht 
 haben,

→  Ausländer, deren Aufenthaltsrecht sich 
allein aus dem Zweck der Arbeitsuche 
ergibt,

→  Ausländer, deren Aufenthaltsrecht sich 
unmittelbar oder abgeleitet von ihren 
Kindern nur aus dem Recht zum allge-
meinen Schul- oder Ausbildungsbesuch 
und, 

→  Ausländer, die eingereist sind, um 
 Sozialhilfe zu erlangen.

Diese Leistungsausschlüsse gelten jedoch 
grundsätzlich nicht für Ausländer, die ei-
nen Aufenthaltstitel aus völkerrechtlichen 
(zwischenstaatliche Verträge), humanitä-
ren oder politischen Gründen besitzen. 
Auch können Ausländer und ihre Familien-
angehörigen Leistungen der Hilfe zum Le-
bensunterhalt, der Grundsicherung im Al-
ter und bei Erwerbsminderung, Hilfe bei 
Krankheit, Hilfe bei Schwangerschaft und 
Mutterschaft sowie Hilfe zur Pflege nach 
dem Sozialgesetzbuch XII erhalten, wenn 
sie sich seit mindestens fünf Jahren ohne 
wesentliche Unterbrechung im Bundesge-
biet aufhalten und die Ausländerbehörde 
den Verlust des Freizügigkeitsrecht nicht 
festgestellt hat. 

Hilfebedürftige Ausländer, die von Leistun-
gen der Sozialhilfe ausgeschlossen sind, 
können bis zur Ausreise, längstens jedoch 
für einen Zeitraum von einem Monat, ein-
malig innerhalb von zwei Jahren Überbrü-
ckungsleistungen in Anspruch nehmen  
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(§ 23 Absatz 3 – 5 Sozialgesetzbuch XII). 

Leistungsberechtigte nach Asylbewerber-
leistungsgesetz erhalten ebenso keine 
Leistungen der Sozialhilfe.

§§ 9, 28 Sozialgesetzbuch I, Sozialgesetzbuch XII

 Z  Sozialhilfeverwaltungen bei den 
 Landratsämtern; kreisfreien Städten und 
Bezirken 

www.stmas.bayern.de/sozialhilfe/index.
php

Sozialklausel

→ Härtefallregelungen in der gesetzlichen 
Krankenversicherung 

Sozialleistungen

Jeder hat Anspruch auf Leistungen und Hil-
fen in den verschiedenen Sozialleistungs-
bereichen, sofern bei ihm die für die jewei-
lige Leistungsart vorgeschriebenen 
Voraussetzungen im Einzelfall vorliegen 
und sofern dem Leistungsträger nicht nach 
gesetzlicher Vorschrift ein Ermessen ein-
geräumt ist (§ 38 Sozialgesetzbuch I). 

Wesentliche, vormals in verschiedenen 
Einzelgesetzen geregelte Sozialleistungen 
(Dienst-, Sach- und Geldleistungen) wur-
den in einem einheitlichen Sozialgesetz-
buch zusammengefasst. Nach dem am 
01.01.1976 in Kraft getretenen Allgemei-
nen Teil des Sozialgesetzbuches gilt dies 
für die Leistungen und sonstigen Hilfen 

der → Ausbildungsförderung, der → Ar-
beitsförderung, der → Grundsicherung für 
Arbeitsuchende, der Leistungen bei glei-
tendem Übergang älterer Arbeitnehmer in 
den Ruhestand (→ Altersteilzeit, Hilfen 
bei), der gesetzlichen → Krankenversiche-
rung, der sozialen → Pflegeversicherung, 
der → Leistungen bei Schwangerschafts-
abbrüchen, der gesetzlichen → Unfallver-
sicherung und der gesetzlichen → Renten-
versicherung einschließlich der → Alterssi-
cherung der Landwirte, der Versorgungs-
leistungen bei Gesundheitsschäden, der  
→ Kinder- und Jugendhilfe, und der  
→ Sozialhilfe, ferner für die Leistungen zur 
Rehabilitation und Teilhabe behinderter 
Menschen (→ Behinderte Menschen, Hil-
fen für), für das → Kindergeld, das → Er-
ziehungsgeld sowie für das → Wohngeld. 
Nicht in das Sozialgesetzbuch aufgenom-
men wurde z. B. der Bereich des → Lasten-
ausgleichs. Für die unter das Sozialgesetz-
buch fallenden Sozialleistungen werden im 
Allgemeinen Teil (Sozialgesetzbuch I) auch 
verschiedene gemeinsame Grundsätze 
festgelegt. Dazu gehören u. a. : 

→  Befugnis zur Antragstellung und Entge-
gennahme von Sozialleistungen ab Voll-
endung des 15. Lebensjahres, sofern der 
gesetzliche Vertreter nicht schriftlich 
widerspricht; 

→  Möglichkeit des Verzichts auf Sozialleis-
tungen durch schriftliche Erklärung ge-
genüber dem Leistungsträger sowie 
zum Widerruf des Verzichts, sofern an-
dere Personen oder andere Sozialleis-
tungsträger durch den Verzicht nicht 
belastet werden; 

→  unmittelbare Auszahlung laufender, zur 
Sicherung des Lebensunterhalts  

https://www.stmas.bayern.de/sozialhilfe/index.php
https://www.stmas.bayern.de/sozialhilfe/index.php
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bestimmter Geldleistungen ohne vorhe-
rigen Prozess an den Ehegatten oder die 
Kinder in angemessener Höhe, wenn 
der Leistungsberechtigte seine Unter-
haltspflicht verletzt; 

→  Auszahlung laufender, zur Sicherung des 
Lebensunterhalts bestimmter Geldleis-
tungen an gesetzlich Unterhaltsberech-
tigte, wenn der Leistungsberechtigte 
kraft richterlicher Anordnung länger als 
einen Kalendermonat in einer Anstalt 
oder Einrichtung untergebracht ist und 
er oder die Unterhaltsberechtigten dies 
beantragen; 

→  unter bestimmten Voraussetzungen An-
spruch des Ehegatten, der Kinder oder 
des Haushaltsführers auf rückständige 
Geldleistungen beim Tode des Leis-
tungsberechtigten; wegen näherer Ein-
zelheiten vergl. die Ausführungen unter 
→ Rentenbezug beim Tod des Berech-
tigten, die auch für andere soziale Geld-
leistungen entsprechend gelten: 

Siehe auch: 

→ Abtretung 
→ Pfändung bei Sozialleistungen 
→ Antragstellung auf Sozialleistungen 
→ Auskünfte in sozialen Angelegenheiten 
→ Verjährung
→ Verpfändung
→ Verzinsung
→ Vorschüsse

Sozialgesetzbuch I

Sozialmedizinische Nachsorge

Für chronisch kranke oder schwerstkranke 
Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre und in 
besonders schwerwiegenden Fällen bis 18 
Jahre übernimmt die Krankenkasse in un-
mittelbarem Anschluss an eine → Kran-
kenhausbehandlung oder eine stationäre 
Rehabilitation (→ Kuren) sozialmedizini-
sche Nachsorgemaßnahmen. Vorausset-
zung ist, dass diese aus medizinischen 
Gründen wegen der Art, Schwere und 
Dauer der Erkrankung erforderlich sind 
und die Krankenhausbehandlung verkür-
zen oder die anschließende ambulante 
ärztliche Behandlung sichern. Das Nähere 
wird vom Spitzenverband Bund der Kran-
kenkassen festgelegt. 

§§ 43, 132c Sozialgesetzbuch V

  Z  Gesetzliche Krankenkassen 

Sozialmietrecht

→ Mieter, Rechte und Hilfen für 

Sozialmietwohnungen

Der Bezug einer Sozialmietwohnung setzt 
u. a. voraus, dass das Gesamteinkommen 
(Summe der Jahreseinkommen der Haus-
haltsangehörigen abzüglich bestimmter 
Beträge) bestimmte Einkommensgrenzen 
nicht überschreitet: In den Wohnraumför-
derungsbestimmungen 2012 sind für 
Mietwohnraum drei Einkommensstufen 
festgelegt. 
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In Stufe I – Wohnungssuchende in dieser 
Stufe genießen den höchsten Vorrang – 
lauten die Höchstbeträge für das jährliche 
Einkommen (in Klammern beispielhaft das 
etwa entsprechende jährliche Bruttoein-
kommen) in Euro: 

→  bei Alleinstehenden 14.000 (20.000),
→  bei zwei Personen 22.000 (31.430),
→  für jeden weiteren Haushaltsangehöri-

gen 4.000 (5.710),
→  zusätzlich für jedes anrechenbare Kind 

1.000 (1.430).

In Stufe II lauten die Höchstbeträge für 
das jährliche Einkommen (in Klammern 
beispielhaft das etwa entsprechende jähr-
liche Bruttoeinkommen) in Euro: 

→  bei Alleinstehenden 18.300 (26.140),
→  bei zwei Personen 28.250 (40.360),
→  für jeden weiteren Haushaltsangehöri-

gen 6.250 (8.930),
→  zusätzlich für jedes anrechenbare Kind 

1.750 (2.500).

In Stufe III lauten die Höchstbeiträge für 
das jährliche Einkommen (in Klammern 
beispielhaft das etwa entsprechende jähr-
liche Bruttoeinkommen) in Euro: 

→  bei Alleinstehenden 22.600 (33.400),
→  bei zwei Personen 34.500 (51.000),
→  für jeden weiteren Haushaltsangehöri-

gen 8.500 (12.570),
→  zusätzlich für jedes anrechenbare Kind 

2.500 (3.700).

Zum Bezug einer nach früherem Recht öf-
fentlich geförderten Sozialmietwohnung 

(preisgebundener Wohnraum) lauten die 
Höchstbeträge für das jährliche Einkom-
men in der Regel (in Klammern beispiel-
haft das etwa entsprechende jährliche 
Bruttoeinkommen) in Euro: 

→  bei Alleinstehenden 14.000 (20.000),
→  bei zwei Personen 22.000 (31.430),
→  für jeden weiteren Haushaltsangehöri-

gen 4.000 (5.701),
→  zusätzlich für jedes anrechenbare Kind 

1.000 (1.430).

Für bestimmte Personengruppen, bei-
spielsweise für Menschen mit einem Grad 
der Behinderung von wenigstens 50, wer-
den Freibeträge berücksichtigt. 

Die Berechtigung, eine Sozialmietwoh-
nung zu beziehen, bescheinigt die zustän-
dige Stelle (Landratsämter, Kreisfreie 
Städte, Große Kreisstädte sowie „Große 
Delegationsgemeinden“). Mit diesem Be-
rechtigungsnachweis (Wohnberechti-
gungsschein) kann man sich bei den Ver-
mietern von Sozialmietwohnungen 
(Wohnungsbaugesellschaften, -genossen-
schaften, private Vermieter) um eine Sozi-
almietwohnung bewerben. In Gebieten 
mit erhöhtem Wohnungsbedarf darf der 
jeweilige Vermieter der Sozialmietwoh-
nung nicht jedem Inhaber eines Wohnbe-
rechtigungsscheins eine geförderte Woh-
nung zum Gebrauch überlassen. Vielmehr 
benennt die zuständige Stelle unter Be-
rücksichtigung von Dringlichkeit und Be-
wohnerstruktur mindestens 5 Wohnbe-
rechtigte, unter denen der Vermieter den 
künftigen Mieter auswählt. 
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Ein Rechtsanspruch auf eine Sozialmiet-
wohnung besteht nicht.

Wer über die Einkommensgrenzen im Lau-
fe der Mietzeit hinauswächst, darf in der 
Wohnung bleiben.

Bei neuen Mietwohnungen der Einkom-
mensorientierten Förderung (EOF) wird 
zwischen Mieter und Vermieter die örtlich 
durchschnittliche Miete für neu geschaffe-
nen Wohnraum vereinbart. Um eine für 
den Mieter zumutbare Miete zu gewähr-
leisten, erhält dieser laufende Zuschüsse 
(Zusatzförderung), die den Unterschieds-
betrag zwischen der ortsüblichen Miete 
und der für ihn nach seinem Einkommen 
zumutbaren Miete ausgleichen. Spätere 
Änderungen des Einkommens können zu 
einer Anpassung der Zusatzförderung füh-
ren. 

Artikel 3 ff. Bayerisches Wohnungsbindungsge-
setz, Artikel 5 ff., 11 Bayerisches Wohnraumför-
derungsgesetz, §§ 2 und 3 Verordnung zur 
Durchführung des Wohnungsrechts und des Be-
sonderen Städtebaurechts, Wohnraumförderungs-
bestimmungen 2012

 Z  Kreisverwaltungsbehörden; Woh-
nungsämter in den kreisfreien Städten, 
großen Kreisstädten und in einzelnen grö-
ßeren kreisangehörigen Gemeinden 

Sozialplan

→ Betriebsverfassung 
→ Insolvenzberatung 

Sozialraumorientierte Wohn- 
und Unterstützungsformen für 
ältere Menschen

→ Quartierskonzepte 

Sozialstationen

Alte, kranke und pflegebedürftige Perso-
nen sowie Familien in Notsituationen kön-
nen von Sozialstationen betreut und ge-
pflegt werden. Diese zählen zu den  
→ Sozialen Diensten; sie sind auch Hilfs- 
und Leitstellen für Ratsuchende in sozia-
len Angelegenheiten. Als wichtigste Leis-
tungen kommen in Betracht: 

→  Ambulante Krankenpflege zur Pflege 
kranker Menschen im häuslichen Be-
reich, Ausführung ärztlicher Anordnun-
gen sowie Mitwirkung bei der medizini-
schen und sozialen Rehabilitation; 

→  Ambulante Pflege zur Betreuung und 
Pflege alter und gebrechlicher Men-
schen in ihrer gewohnten Umgebung → 
Seniorenarbeit; 

→  Familienpflege zur vorübergehenden 
Betreuung von Familien und Einzelper-
sonen, wenn dies infolge Krankheit oder 
sozialer Gründe (z. B. Versorgung von 
Kleinkindern) erforderlich ist → Haus-
haltsweiterführung. 

Die Pflegeleistungen werden gegen Ent-
gelt erbracht. Soweit es sich um Leistun-
gen der gesetzlichen → Krankenversiche-
rung handelt (→ Hauspflege, → Haus-
haltshilfe), übernehmen die Krankenkas-
sen die Kosten. Darüber hinaus kommen 
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als Kostenträger auch die → Pflegever-
sicherung, die → Sozialhilfe oder die  
→ Kriegs opferfürsorge in Betracht (→ Pfle-
ge, Hilfe zur; → Haushaltsweiterführung).

 Z  Verbände der freien Wohlfahrtspflege; 
Sozialhilfeverwaltungen und Kriegsopfer-
fürsorgestellen bei den Landratsämtern 
und kreisfreien Städten; Zentrum Bayern 
Familie und Soziales - Hauptfürsorgestelle; 
Gemeinden; Kirchengemeinden 

Sozialversicherung

Im Rahmen des Sozialgesetzbuches hat je-
der ein Recht auf Zugang zur Sozialversi-
cherung. In dieser werden ca. 90 % der 
Bundesbürger kraft Gesetzes oder Sat-
zung (Versicherungspflicht) oder aufgrund 
freiwilligen Beitritts oder freiwilliger Fort-
setzung der Versicherung → Freiwillige 
Versicherung die notwendigen Maßnah-
men zum Schutz, zur Erhaltung, zur Besse-
rung und zur Wiederherstellung der Ge-
sundheit und der Leistungsfähigkeit sowie 
zur wirtschaftlichen Sicherung bei → 
Krankheit, → Pflegebedürftigkeit, Mutter-
schaft → Schwangerschaft und Mutter-
schaft, Leistungen bei, → Mutterschutz, 
Minderung der Erwerbsfähigkeit → Ren-
ten und Alter → Altersrenten gewährt. 
Dies gilt auch für die Hinterbliebenen ei-
nes Versicherten → Hinterbliebene, Hilfen 
für, → Rentnerkrankenversicherung sowie 
für → ausländische Arbeitnehmer und de-
ren im Heimatland verbliebene Familienan-
gehörigen aufgrund von Verordnungen der 
Europäischen Gemeinschaft sowie → So-
zialversicherungsabkommen → Selbst-
ständige, soziale Sicherung für. 

§ 4 Sozialgesetzbuch I

Träger der Sozialversicherung sind

→  in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung die (Allgemeinen) Ortskranken-
kassen, die Betriebskrankenkassen, die 
Innungskrankenkassen, die Sozialversi-
cherung für Landwirtschaft, Forsten 
und Gartenbau, die Deutsche Renten-
versicherung Knappschaft-Bahn-See 
und die Ersatzkassen; 

→  in der sozialen Pflegeversicherung die 
bei den Krankenkassen eingerichteten 
Pflegekassen (bei jeder Krankenkasse 
ist eine Pflegekasse eingerichtet); 

→  in der gesetzlichen Rentenversicherung 
die Deutsche Rentenversicherung Bund, 
die Deutsche Rentenversicherung 
Knappschaft-Bahn-See, die Regionalträ-
ger der Deutschen Rentenversicherung 
(z. B. Deutsche Rentenversicherung 
Bayern Süd, Deutsche Rentenversiche-
rung Nordbayern, Deutsche Rentenver-
sicherung Schwaben) und die Sozialver-
sicherung für Landwirtschaft, Forsten 
und Gartenbau; 

→  in der gesetzlichen Unfallversicherung 
die gewerblichen und landwirtschaftli-
chen Berufsgenossenschaften, die Ge-
meindeunfallversicherungsverbände, 
die Unfallkassen der Länder und der 
Gemeinden, die Feuerwehr-Unfallkas-
sen, die gemeinsamen Unfallkassen für 
den Landes- und den kommunalen Be-
reich sowie die Unfallkasse Bund und 
Bahn; 

→  in der Arbeitslosenversicherung die 
Bundesagentur für Arbeit mit der 
Hauptstelle in Nürnberg, den Regional-
direktionen und den Agenturen für 
 Arbeit. 
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Die genannten Träger sind selbstständige 
öffentlich-rechtliche Körperschaften, die 
sich selbst verwalten und über die der 
Staat nur eine begrenzte Aufsicht ausübt. 
Durch die Selbstverwaltung wirken Ar-
beitnehmer und Arbeitgeber bei der Wil-
lensbildung des Versicherungsträgers und 
beim Vollzug seiner Aufgaben mit. 

Für die Zweige der Sozialversicherung sind 
Rechtsgrundlagen das Sozialgesetzbuch V, 
das Sozialgesetzbuch VI, das Sozialgesetzbuch 
VII, das Sozialgesetzbuch XI, das Zweite Gesetz 
über die Krankenversicherung der Landwirte 
(KVLG 1989), das  Gesetz über die Alterssiche-
rung der Landwirte (ALG), das Künstlersozial-
versicherungsgesetz und das Sozialgesetzbuch III.

 Z  Sozialversicherungsträger; Renten-
versicherungsträger 

Sozialversicherungsabkommen

Für die Anrechnung von → Versicherungs-
zeiten und die Gewährung von Versiche-
rungsleistungen (→ Renten, → Kranken-
versicherung) sind in Fällen, in denen 
deutsche und ausländische Versicherungs-
zeiten vorliegen bzw. sich der Berechtigte 
im Ausland aufhält, in Bezug auf die Staa-
ten, die der Europäischen Union angehö-
ren (Belgien, Bulgarien, Bundesrepublik 
Deutschland, Dänemark, Estland, Finn-
land, Frankreich, Griechenland, Großbri-
tannien, Irland, Italien,  Kroatien, Lettland, 
Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, 
Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, 
Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, 
Tschechien, Ungarn, Zypern – griechischer 

Teil) und die Staaten, in denen das Abkom-
men über den Europäischen Wirtschafts-
raum (EWR-Abkommen) Anwendung fin-
det (Island, Norwegen, Liechtenstein, 
Schweiz), die EG-Verordnungen 883/2004 und 
987/2009, im Übrigen die Sozialversiche-
rungsabkommen zu beachten, die von der 
Bundesrepublik Deutschland mit anderen 
Staaten abgeschlossen wurden (mit Aust-
ralien, Bosnien und Herzegowina, Brasilien, 
Chile, China, Indien, Israel, Japan, Kanada, 
Korea, Kosovo, Kroatien, Marokko, Maze-
donien, Montenegro, Philippinen, Republik 
Korea, Serbien, Türkei, Tunesien, Uruguay, 
USA). 

Die genannten EWG-Verordnungen und 
Sozialversicherungsabkommen gelten seit 
03.10.1990 auch im Gebiet der ehemali-
gen DDR.

 Z  Für Auskünfte sowie für die Leistungs-
gewährung im Bereich der Rentenversi-
cherung sind für jeden betreffenden Staat 
spezielle Verbindungsstellen (Deutsche 
Rentenversicherung Bund, Deutsche Ren-
tenversicherung Knappschaft-Bahn-See 
bzw. Regionalträger der Deutschen Ren-
tenversicherung) zuständig. Leistungen 
der gesetzlichen Krankenversicherung ge-
währen die Krankenversicherungsträger in 
Deutschland bzw. im betreffenden ande-
ren Staat. Verbindungsstelle für den Be-
reich der gesetzlichen Krankenversiche-
rung ist bundesweit die Deutsche 
Verbindungsstelle Krankenversicherung – 
Ausland (DVKA). 

www.deutsche-rentenversicherung.de  
www.kbs.de  
www.dvka.de

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Home/home_node.html
https://www.kbs.de/DE/Home/node.html
https://www.dvka.de/
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Sozialversicherungsausweis

Grundsätzlich erhält jeder Beschäftigte – 
also auch jeder geringfügig Beschäftigte – 
einen Sozialversicherungsausweis. Der 
 Sozialversicherungsausweis wird vom zu-
ständigen Rentenversicherungsträger aus-
gestellt. Er enthält die Rentenversiche-
rungsnummer (→ Versicherungsnummer), 
den Familien- und ggf. Geburtsnamen so-
wie den Vornamen des Ausweisinhabers 
und das Ausstellungsdatum. 

Arbeitnehmer, die eine neue Beschäfti-
gung aufnehmen, müssen dem Arbeitge-
ber bei Beginn der Beschäftigung ihren So-
zialversicherungsausweis vorlegen. Kann 
der Beschäftigte dies nicht zum Zeitpunkt 
des Beschäftigungsbeginns, so hat er dies 
unverzüglich nachzuholen. 

Der Sozialversicherungsausweis soll der 
Aufdeckung von illegalen Beschäftigungen 
(Schwarzarbeit) und der Verhinderung von 
Sozialleistungsmissbrauch dienen sowie 
dem Missbrauch der Geringfügigkeitsgren-
ze (→ Geringfügige Beschäftigung) entge-
genwirken. 

Geht der Sozialversicherungsausweis ver-
loren oder wird er zerstört bzw. unbrauch-
bar, so wird dem Arbeitnehmer auf Antrag 
ein neuer Ausweis ausgestellt. Der Antrag 
ist bei der zuständigen Krankenkasse oder 
beim zuständigen Rentenversicherungs-
träger zu stellen. Auch ohne Antrag wird 
eine Neuausstellung vorgenommen, wenn 
sich die → Versicherungsnummer, der Fa-
milien- oder Vorname geändert haben. Un-
brauchbare oder weitere Sozialversiche-
rungsausweise sind an die zuständige 

Krankenkasse zurückzugeben. Jeder Be-
schäftigte darf nur einen auf seinen Na-
men ausgestellten Sozialversicherungsaus-
weis besitzen und ist verpflichtet, seine 
zuständige Krankenkasse unverzüglich zu 
benachrichtigen, falls der Sozialversiche-
rungsausweis verloren gegangen ist oder 
wieder aufgefunden wurde. 

§ 18h Sozialgesetzbuch IV

 Z  Gesetzliche Rentenversicherungsträger 
und Krankenkassen 

Sozialvorschriften im 
 Straßenverkehr

Für Fahrer und Beifahrer von Lastkraftwa-
gen mit mehr als 3,5 Tonnen zulässigem 
Höchstgewicht (3,5 t zul. HM) und Omni-
bussen bestehen zu ihrem Schutz und im 
Interesse der Sicherheit im Straßenverkehr 
besondere Vorschriften. Diese gelten im 
Bereich der Europäischen Union einheit-
lich. Sie regeln u. a. die zulässige tägliche 
und wöchentliche Lenkzeit, die mindes-
tens einzulegenden Fahrtunterbrechungen 
sowie die tägliche und wöchentliche Ruhe-
zeit des Fahrpersonals. Ferner gibt es nati-
onale Bestimmungen über die Aufzeich-
nungen der Lenkzeiten einschließlich 
deren Unterbrechungen sowie der Ruhe-
zeiten (Kontrollgerät oder – bei Fahrzeu-
gen mit über 2,8 t und nicht mehr als 3,5 t 
zul. HM handschriftliche Aufzeichnungen). 
Fahrpersonal darf außerdem nicht nach 
den zurückgelegten Fahrstrecken oder der 
Menge der beförderten Güter entlohnt 
werden. 
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 Z  Regierungen – Gewerbeaufsichtsäm-
ter (→ Gewerbeaufsicht) 

Sozialwohnungen

→ Mieter, Rechte und Hilfen für
→ Sozialmietwohnungen 

Sozialwohnungen, Neubau von

→ Wohnraumförderung 

Soziotherapie

Versicherte der gesetzlichen → Kranken-
versicherung haben Anspruch auf Sozio-
therapie, wenn dadurch Krankenhausbe-
handlung vermieden oder verkürzt wird 
oder wenn diese geboten, aber nicht aus-
führbar ist. Mit der Soziotherapie wird 
schwer psychisch Kranken eine spezielle 
Hilfe geboten, die sie unterstützt und be-
fähigt, die für sie notwendigen und in ei-
nem individuellen Behandlungs-/Rehabili-
tationsplan aufgestellten Hilfen in ihrem 
Lebensfeld wahrzunehmen. Die einzelnen 
Behandlungselemente werden nach den 
entsprechenden leistungsrechtlichen Vor-
schriften von den zuständigen Leistungs-
trägern erbracht. Der Anspruch auf Sozio-
therapie umfasst die Koordination der im 
Rahmen des Behandlungsplans zur Verfü-
gung gestellten Hilfsangebote sowie die 
Anleitung und Motivation zur Inanspruch-
nahme der Leistungen mit dem Ziel der 
selbstständigen Inanspruchnahme der 
Leistungen. Die Leistung ist zeitlich befris-
tet auf maximal 120 Stunden innerhalb 

von 3 Jahren bei derselben Erkrankung. 

Versicherte, die das 18. Lebensjahr vollen-
det haben, leisten je Kalendertag der Leis-
tungsinanspruchnahme eine Zuzahlung in 
Höhe von 10 % der Kosten, mindestens 5 €, 
höchstens 10 €. Die Zuzahlungen werden 
bei der → Belastungsgrenze berücksichtigt. 

§ 37a Sozialgesetzbuch V

 Z  Gesetzliche Krankenkassen 

Sparprämien

→ Vermögensbildung 

Sparzulage

→ Vermögensbildung 

Spätaussiedler, berufliche Ein-
gliederung

→ Spätaussiedlern wird die berufliche Ein-
gliederung durch verschiedene Gesetzes- 
und Verwaltungsmaßnahmen ermöglicht. 
Dazu gehört insbesondere die Anerken-
nung ihrer Ausbildungsgänge, Zeugnisse, 
Befähigungsnachweise, Prüfungen und Di-
plome. Das Anerkennungsverfahren ist bei 
Behörden kostenfrei. 

Prüfungen oder Befähigungsnachweise, 
die Spätaussiedler bis zum 08.05.1945 im 
Gebiet des Deutschen Reiches nach dem 
Gebietsstand vom 31.12.1937 abgelegt 
oder erworben haben, sind anzuerkennen. 
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Prüfungen oder Befähigungsnachweise, 
die Spätaussiedler in den Aussiedlungsge-
bieten abgelegt oder erworben haben, 
wenn sie den entsprechenden Prüfungen 
oder Befähigungsnachweisen im Geltungs-
bereich des Gesetzes gleichwertig sind, 
sind ebenfalls anzuerkennen. 

§ 10 Bundesvertriebenengesetz

 Z  Bayerisches Staatsministerium für 
 Familie, Arbeit und Soziales; Bayerisches 
Staatsministerium für Unterricht und Kul-
tus; Bayerisches Staatsministerium für 
Wissenschaft und Kunst, Bayerisches 
Staatsministerium für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten; Regierungen; In-
dustrie- und Handelskammern; Hand-
werkskammern u. a. 

www.stmas.bayern.de/berufsbildung/ 
anerkennung-ausland/index.php

Spätaussiedler, Hilfen für

Spätaussiedler ist in der Regel ein deut-
scher Volkszugehöriger, der die Republi-
ken der ehemaligen Sowjetunion (bis um 
23.05.2007 auch Estland, Lettland oder  
Litauen) nach dem 31.12.1992 im Wege 
des Aufnahmeverfahrens verlassen und in-
nerhalb von 6 Monaten im Geltungsbe-
reich des Gesetzes seinen ständigen Auf-
enthalt genommen hat, wenn er zuvor 

→  seit dem 08.05.1945 oder
→  nach seiner Vertreibung oder der Ver-

treibung eines Elternteils seit dem 
31.03. 1952 oder

→  seit seiner Geburt, wenn er vor dem 

01.01.1993 geboren ist und von einer 
Person abstammt, die die Stichtagsvor-
aussetzung des 08.05.1945 oder des 
31.03.1952 erfüllt, es sei denn, dass El-
tern oder Voreltern ihren Wohnsitz erst 
nach dem 31.03.1952 in die Aussied-
lungsgebiete verlegt haben, 

seinen Wohnsitz in den Aussiedlungs-
gebieten hatte.

Spätaussiedler ist auch ein deutscher 
Volkszugehöriger aus den Aussiedlungsge-
bieten des § 1 Absatz 2 Nr. 3 Bundesver-
triebenengesetz außer den in Absatz 1 ge-
nannten Staaten, der die übrigen Voraus-
setzungen des Absatzes 1 erfüllt und 
glaubhaft macht, dass er am 31.12.1992 
oder danach Benachteiligungen oder 
Nachwirkungen früherer Benachteiligun-
gen aufgrund deutscher Volkszugehörig-
keit unterlag. 

Die Spätaussiedler müssen zuvor vom 
Aussiedlungsgebiet aus ein Aufnahmever-
fahren durchführen und die Erteilung eines 
Aufnahmebescheides dort abwarten. Nur 
in Härtefällen (z. B. Gefahr für Leib oder 
Leben) kann das Verfahren auch von 
Deutschland aus betrieben werden. 

Die Spätaussiedler kommen über das 
Grenzdurchgangslager Friedland nach 
Deutschland und werden auf die Länder 
zur vorläufigen Unterbringung und weite-
ren Eingliederung verteilt. In der Erstauf-
nahmestelle werden sie registriert, bera-
ten und betreut. Zum Nachweis ihrer 
Spätaussiedlereigenschaft erhalten 
Spätaussiedler auf Antrag eine Bescheini-
gung. 

https://www.stmas.bayern.de/berufsbildung/anerkennung-ausland/index.php
https://www.stmas.bayern.de/berufsbildung/anerkennung-ausland/index.php
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Die Entscheidung über die Ausstellung einer 
Zweitschrift einer bereits erteilten Beschei-
nigung liegt bei der Ausstellungsbehörde  
(§ 15 Absatz 3 Bundesvertriebenengesetz).

Spätaussiedler aus der ehemaligen Sowjet-
union, die vor dem 01.04.1956 geboren 
sind, erhalten zum Ausgleich für den erlit-
tenen Gewahrsam auf Antrag eine pau-
schale Eingliederungshilfe in Höhe von 
2.046 € bzw. 3.068 €, wenn sie vor dem 
01.01.1946 geboren sind. Anträge in einer 
fremden Sprache oder fremdsprachige 
Schriftstücke werden in den im Kostenver-
zeichnis geregelten Fällen von den Behör-
den oder von beauftragten Dolmetschern 
oder Übersetzern ohne Kosten für die 
Spätaussiedler übersetzt. 

Anerkannte Spätaussiedler erhalten darü-
ber hinaus unter bestimmten Vorausset-
zungen auf Grund ihrer Beschäftigung im 
Herkunftsland Leistungen aus der gesetzli-
chen → Rentenversicherung (→ Fremd-
renten). 

Weitere Hilfen: → Integration von Zuwan-
derern

 Z  Bundesverwaltungsamt (Außenstelle 
Friedland), Beratung und Betreuung durch 
die Verbände der freien Wohlfahrtspflege, 
dem Bund der Vertriebenen und die 
Landsmannschaften; Ausgleichsamt bei 
der Regierung von Mittelfranken, Marien-
kapelle 21, 90402 Nürnberg (Zweitschrif-
ten, Gebiet Bayern) 

www.bva.bund.de/  
www.stmas.bayern.de/vertriebene/index.
php

Spätaussiedler, Hilfen für Ehe -
gatten und Abkömmlinge

Ehegatten und die Abkömmlinge des 
Spätaussiedlers sind Personen, die selbst 
nicht zum Personenkreis der Spätaussied-
ler zählen, aber die Aussiedlungsgebiete 
im Wege des Aufnahmeverfahrens verlas-
sen haben. 

Das Bundesverwaltungsamt stellt dem in 
den Aufnahmebescheid eines Spätaussied-
lers einbezogenen nichtdeutschen Ehe-
gatten oder Abkömmling zum Nachweis 
des Vorliegens der Voraussetzungen des  
§ 7 Absatz 2 des Gesetzes über die Angelegen-
heit der Vertriebenen und Flüchtlinge (Bundes-
vertriebenengesetz – BVFG) eine Bescheini-
gung aus. 

Die Entscheidung über die Ausstellung ei-
ner Zweitschrift einer bereits erteilten Be-
scheinigung liegt bei der Ausstellungsbe-
hörde.

Der Ehegatte und die Abkömmlinge des 
Spätaussiedlers müssen zuvor vom Aus-
siedlungsgebiet aus ein Aufnahmeverfah-
ren durchführen und die Erteilung eines 
Einbeziehungsbescheides dort abwarten. 
Nur in Härtefällen (z. B. Gefahr für Leib 
oder Leben) kann das Verfahren auch von 
Deutschland aus betrieben werden. 

Die Ehegatten und die Abkömmlinge von 
Spätaussiedlern kommen über das Grenz-
durchgangslager Friedland nach Deutsch-
land und werden auf die Länder zur vor_
läufigen Unterbringung und weiteren 
Eingliederung verteilt. In der Erstaufnah-

www.bva.bund.de/%20
https://www.stmas.bayern.de/vertriebene/index.php
https://www.stmas.bayern.de/vertriebene/index.php
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mestelle werden sie registriert, beraten 
und betreut. 

Bundesvertriebenengesetz – BVFG

→ Integration von Zuwanderern

 Z  Bundesverwaltungsamt; Beratung und 
Betreuung durch die Verbände der freien 
Wohlfahrtspflege; dem Bund der Vertrie-
benen und die Landsmannschaften; Aus-
gleichsamt bei der Regierung von Mittel-
franken, Marienstraße 1, 90402 Nürnberg 
(Zweitschriften, Gebiet Bayern)  

www.stmas.bayern.de/vertriebene/index.
php

Staatliche Beratung zu 
 Haushaltsleistungen 

Die staatliche Beratung zu Haushaltsleis-
tungen als ein Bereich der Landwirtschafts-
verwaltung dient der Qualifizierung land- 
und hauswirtschaftlicher Unternehmen in 
den Bereichen Betriebsmanagement und 
Einkommenskombination (EKK). Dieses 
Angebot unterstützt die Weiterentwick-
lung der Betriebe beim Aufbau eines wei-
teren Standbeins. Dadurch wird der Struk-
turwandel in der Landwirtschaft 
abgemildert. 

Das unternehmerische Potenzial auf Basis 
der land- und hauswirtschaftlichen sowie 
anderer zweckdienlichen Aus-, Fort- und 
Weiterbildungen von landwirtschaftlichen 
Familienangehörigen wird genutzt. Fragen 
z. B. der strategischen betriebsindividuel-
len Entwicklung, der sozioökonomischen 

Rahmenbedingungen und der optimalen 
Büro- und Arbeitsorganisation werden be-
antwortet. 

Die Landwirtschaftsverwaltung berät und 
qualifiziert Landwirte und deren Familien-
angehörige beim Aufbau bzw. der Weiter-
entwicklung einer EKK. Schwerpunkte der 
EKK sind Agrotourismus, Direktvermark-
tung und Bauernhofgastronomie, haus-
wirtschaftliche Dienstleistungsunterneh-
men mit Schmankerl-/Partyservice und/
oder hauswirtschaftliche Dienstleistungen 
und Familienbetreuung sowie erlebnisori-
entierte Angebote wie z. B. Erlebnis auf 
dem Bauernhof, Kindergeburtstag auf dem 
Bauernhof, Landerlebnisreisen, Angebote 
von Kräuterpädagoginnen, Gartenbäuerin-
nen und bäuerlichen Gästeführern. Dane-
ben entwickeln sich weitere Möglichkeiten 
wie die soziale Landwirtschaft. Kooperati-
onen und Vernetzungen innerhalb der 
Landwirtschaft und außerhalb mit Wirt-
schafts- und Sozialpartnern stärken und 
stabilisieren die Erwerbsmöglichkeiten 
und tragen zur Steigerung der Attraktivität 
des ländlichen Raumes bei. 

Die EKK tragen nicht nur zur Einkommens-
verbesserung in der Landwirtschaft bei, 
sondern bilden auch Vertrauen in die hei-
mische Landwirtschaft, indem der Dialog 
„Landwirtschaft und Gesellschaft“ ge-
stärkt wird. In allen Bereichen der Bera-
tung und Qualifizierung wird auf ein nach-
haltiges Wirtschaften besonderer Wert 
gelegt. Die Beratung ist kostenlos. Bei 
Qualifizierungsmaßnahmen fällt ein ent-
sprechender Anteil von Eigenleistung an. 

www.stmas.bayern.de/vertriebene/index.php
www.stmas.bayern.de/vertriebene/index.php
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 Z  Bayerisches Staatsministerium für 
 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

www.stmelf.bayern.de/landwirtschaft/ 
erwerbskombination/index.php

Stellensuche bei 
 Arbeitsplatzwechsel

→ Arbeitsbefreiung 

Sterbebegleitung

→ Hospizarbeit, ehrenamtliche, ambulante 

Sterbegeld

→ Bestattungskosten 
→ Sterbevierteljahr 
→ Kriegsopfer, Hilfen für 

Sterbemonat

Renten der gesetzlichen → Rentenversi-
cherung, → Knappschaftsversicherung 
und → Unfallversicherung, → Kriegsopfer-
renten sowie Renten aus der → Alterssi-
cherung der Landwirte fallen mit Ablauf 
des Monats weg, in dem der Berechtigte 
stirbt.

§ 73 Absatz 6 Sozialgesetzbuch VII; § 102 Ab-
satz 5 Sozialgesetzbuch VI; § 60 Absatz 4 Bun-
desversorgungsgesetz; § 30 Gesetz über die Al-
terssicherung der Landwirte

Der Leistungsanspruch in der sozialen → 
Pflegeversicherung endet mit dem Ende 
der Mitgliedschaft. Ausnahme: Das Pfle-
gegeld für selbst beschaffte Pflegehilfen 
wird bis zum Ende des Kalendermonats 
gezahlt, in dem der Pflegebedürftige ver-
storben ist. 

§§ 35, 37 Absatz 2, 87a Sozialgesetzbuch XI

 Z  Gesetzliche Renten- und Unfallversi-
cherungsträger; Sozialversicherung für 
Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau; 
Zentrum Bayern Familie und Soziales -Ver-
sorgungsamt; Pflegekassen 

Sterbevierteljahr

→ Gesetzliche Rentenversicherung 
In der → Rentenversicherung erhält nach 
dem Tod des Versicherten der hinterblie-
bene Ehe- bzw. Lebenspartner für die auf 
den → Sterbemonat folgenden 3 Kalender-
monate die volle Versichertenrente, aus 
der sich die → Witwen(r)rente ableitet. 

§ 67 Sozialgesetzbuch VI

www.deutsche-rentenversicherung.de

→ Gesetzliche Unfallversicherung 
In der → Unfallversicherung erhalten die 
Witwe oder der Witwer eines durch einen 
→ Arbeitsunfall oder infolge einer → Be-
rufskrankheit Verstorbenen für die ersten 3 
Monate nach dem Tod des Versicherten 
eine Witwen- oder Witwerrente in Höhe 
der als Vollrente berechneten → Verletz-
tenrente für den verstorbenen Versicher-
ten. 

http://www.stmelf.bayern.de/landwirtschaft/erwerbskombination/index.php
http://www.stmelf.bayern.de/landwirtschaft/erwerbskombination/index.php
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Home/home_node.html
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§ 65 Absatz 2 Nr. 1 Sozialgesetzbuch VII

→ Kriegsopferversorgung 
In der Kriegsopferversorgung wird beim 
Tode eines Beschädigten ein Sterbegeld in 
Höhe des Dreifachen der letzten Versor-
gungsbezüge gezahlt (→ Kriegsopfer, Hil-
fen für). 

§ 37 Bundesversorgungsgesetz

→ Alterssicherung der Landwirte 
In der → Alterssicherung der Landwirte 
wird für die ersten 3 Monate nach dem 
Tode eines Ehegatten dem überlebenden 
Ehegatten Witwen- bzw. Witwerrente in 
Höhe der (fiktiven) Rente wegen Erwerbs-
minderung des Verstorbenen geleistet. 

§ 23 Absatz 6 Gesetz über die Alterssicherung 
der Landwirte

 Z  Gesetzliche Renten- und Unfallver-
sicherungsträger; Zentrum Bayern Familie 
und Soziales – Versorgungsamt; Sozialver-
sicherung für Landwirtschaft, Forsten und 
Gartenbau 

www.svlfg.de

Sterilisation

Versicherte der gesetzlichen → Kranken-
versicherung haben im Falle einer durch 
Krankheit erforderlichen Sterilisation An-
spruch auf Leistungen durch einen Arzt. 
Diese umfassen die ärztliche Untersuchung 
und Begutachtung zur Feststellung der Vor-
aussetzungen, ferner die → ärztliche Be-
handlung, Versorgung mit → Arzneimitteln, 

Verband- und → Heilmitteln sowie → Kran-
kenhausbehandlung. Wird der Versicherte 
durch die Sterilisation arbeitsunfähig, hat er 
Anspruch auf → Krankengeld. 

Nichtversicherte erhalten im Rahmen der 
→ Sozialhilfe oder der → Kriegsopferfür-
sorge bei einer durch Krankheit erforderli-
chen Sterilisation Hilfe, wenn der Eingriff 
von einem Arzt vorgenommen wird. Die 
Hilfe umfasst die gleichen Leistungen, die 
Versicherte in der gesetzlichen Kranken-
versicherung erhalten (ausgenommen 
Krankengeld). Es gilt die Einkommensgren-
ze des § 85 Sozialgesetzbuch XII (Grund-
betrag in Höhe des Zweifachen der Regel-
bedarfsstufe 1 (→ Lebensunterhalt, Hilfe 
zum) + 70 % der Regelbedarfsstufe 1 für 
weitere Familienmitglieder + Aufwendun-
gen für die Unterkunft in angemessenem 
Umfang. In der Kriegsopferfürsorge gilt 
eine günstigere Einkommensgrenze. 

§ 24b Sozialgesetzbuch V, § 51 Sozialgesetzbuch 
XII, § 27d Bundesversorgungsgesetz i. V. m. § 51 
Sozialgesetzbuch XII

 Z  Gesetzliche Krankenkassen; Sozialhil-
feverwaltungen und Kriegsopferfürsorge-
stellen bei den Landratsämtern und kreis-
freien Städten; Zentrum Bayern Familie 
und Soziales – Hauptfürsorgestelle 

www.patientenportal.bayern.de

Steuerbefreiungen und 
 -erleichterungen

Bei einer Reihe von Steuern werden aus 
unterschiedlichen Gründen bestimmte 

www.svlfg.de
www.patientenportal.bayern.de
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Steuervergünstigungen gewährt. Wegen 
steuerlicher Vergünstigungen bei der Ver-
mögensbildung und beim Wohnungsbau 
→ Vermögensbildung für Arbeitnehmer 
und → Wohnraumförderung; wegen steu-
erlicher Absetzbarkeit von Unterhaltsleis-
tungen → Unterhaltsanspruch 

Allgemeine außergewöhnliche Belastung

Allgemeine außergewöhnliche Belastun-
gen sind Aufwendungen, die einem Steuer-
pflichtigen im privaten Bereich zwangsläu-
fig und in größerem Umfang als der über-
wiegenden Mehrzahl der Steuerpflichtigen 
erwachsen. Diese Aufwendungen werden 
steuermindernd berücksichtigt, soweit sie 
die zumutbare Eigenbelastung überstei-
gen. Die zumutbare Eigenbelastung hängt 
vom Familienstand und der Höhe der Ein-
künfte ab. Sie wird stufenweise ermittelt 
und beträgt zwischen 1 % und 7 % der je-
weiligen Stufe des Gesamtbetrages der 
Einkünfte. 

Außergewöhnliche Belastungen sind da-
nach z. B. Aufwendungen, die durch Krank-
heit (Kosten für Arzt- oder Heilpraktiker, 
für verordnete Arzneimittel, für Kranken-
hausaufenthalt), Pflegebedürftigkeit oder 
Todesfall eines nahen Angehörigen (Beer-
digungskosten – soweit nicht durch den 
Nachlass gedeckt, nicht aber Kosten für 
Trauerkleidung, Bewirtung oder Anreise) 
entstehen, soweit die Aufwendungen 
nicht anderweitig ersetzt werden. Not-
wendige und angemessene Aufwendun-
gen zur Wiederbeschaffung oder Schaden-
beseitigung an Wohnung, Hausrat oder 
Kleidung, die durch ein unabwendbares Er-
eignis wie Brand oder Hochwasser verur-

sacht worden sind, können als außerge-
wöhnliche Belastung berücksichtigt 
werden, wenn der Steuerpflichtige den 
Schaden nicht verschuldet hat und reali-
sierbare Ersatzansprüche gegen Dritte 
nicht bestehen. Ein Abzug scheidet aus, 
sofern der Steuerpflichtige zumutbare 
Schutzmaßnahmen unterlassen oder eine 
allgemein zugängliche und übliche Versi-
cherungsmöglichkeit (z. B. Abschluss einer 
Hausratversicherung) nicht wahrgenom-
men hat. 

§ 33 Einkommensteuergesetz, § 64 Einkommen-
steuer-Durchführungsverordnung

Steuerermäßigung bei Aufwendungen 
für haushaltsnahe Beschäftigungsver-
hältnisse, haushaltsnahe Dienstleistun-
gen und Handwerkerleistungen

Haushaltsnahe 
 Beschäftigungsverhältnisse

Für haushaltsnahe Beschäftigungsverhält-
nisse, bei denen es sich um eine → gering-
fügige Beschäftigung im Sinne des § 8a So-
zialgesetzbuch IV handelt, können 20 % 
der Aufwendungen, maximal 510 € im Ka-
lenderjahr, unmittelbar von der Einkom-
mensteuer abgezogen werden. Vorausset-
zung ist, dass der Steuerpflichtige am → 
Haushaltsscheckverfahren teilnimmt. 

Haushaltsnah ist ein Beschäftigungsver-
hältnis, wenn es eine haushaltsnahe Tätig-
keit zum Gegenstand hat. Hierzu gehört 
beispielsweise die Zubereitung von Mahl-
zeiten im Haushalt, die Reinigung der 
Wohnung des Steuerpflichtigen, die Gar-
tenpflege sowie die Pflege, Versorgung 
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und Betreuung von kranken, alten oder 
pflegebedürftigen Personen im Haushalt 
des Steuerpflichtigen. 

Haushaltsnahe Dienstleistungen

Für andere haushaltsnahe Beschäftigungs-
verhältnisse oder für die Inanspruchnahme 
eines selbstständigen Dienstleisters oder 
einer Dienstleistungsagentur zur Erledi-
gung von haushaltsnahen Dienstleistungen 
ermäßigt sich die tarifliche Einkommen-
steuer auf Antrag um 20 % der Aufwen-
dungen, höchstens 4.000 € im Kalender-
jahr. Zu den haushaltsnahen Dienstleistun-
gen gehören Tätigkeiten, die gewöhnlich 
durch Mitglieder des privaten Haushalts 
erledigt werden, wie z. B. Reinigen der 
Wohnung (z. B. durch Angestellte einer 
Dienstleistungsagentur oder durch einen 
selbstständigen Fensterputzer), Pflege 
von Angehörigen (z. B. durch Inanspruch-
nahme eines Pflegedienstes), Gartenpfle-
gearbeiten (z. B. Rasenmähen oder Hecken-
schneiden) und Umzugsdienstleistungen. 

Die Steuerermäßigung kann auch in An-
spruch genommen werden für die Inan-
spruchnahme von Pflege- und Betreuungs-
leistungen im eigenen Haushalt sowie für 
die Aufwendungen, die einem Steuer-
pflichtigen wegen der Unterbringung in ei-
nem Heim oder zur dauernden Pflege er-
wachsen, soweit darin Kosten enthalten 
sind, die mit denen einer Hilfe im Haushalt 
vergleichbar sind. 

Die Steuerermäßigung steht neben der 
steuerpflichtigen pflegebedürftigen Per-
son auch deren Angehörigen zu, wenn sie 
für Pflege- und Betreuungsleistungen auf-

kommen und nicht den Pflege-Pauschbe-
trag in Anspruch nehmen. Die Leistungen 
der Pflegeversicherung sind anzurechnen, 
das heißt es führen nur diejenigen Auf-
wendungen zu einer Steuerermäßigung, 
die nicht durch die Verwendung der Leis-
tungen der Pflegeversicherung finanziert 
werden können. 

Inanspruchnahme von Handwerker-
leistungen

Für die Inanspruchnahme von handwerkli-
chen Tätigkeiten für Renovierungs-, Erhal-
tungs- und Modernisierungsmaßnahmen, 
kann eine Steuerermäßigung von 20 % der 
Aufwendungen, höchstens 1.200 €, bean-
sprucht werden. Die Steuerermäßigung 
wird nur auf die Arbeitskosten und nicht 
auf die Materialkosten gewährt. Zu den 
handwerklichen Tätigkeiten zählen bei-
spielsweise Streichen von Türen, Fenstern 
oder Heizkörpern, Reparatur oder Aus-
tausch von Bodenbelägen, Reparatur und 
Wartung von Heizungsanlagen, Elektro-, 
Gas und Wasserinstallationen. 

Haushalt des Steuerpflichtigen, 
 Ausschluss, Nachweis

Das haushaltsnahe Beschäftigungsverhält-
nis, die haushaltsnahe Dienstleistung oder 
die Handwerkerleistung müssen in unmit-
telbarem räumlichen Zusammenhang ei-
nes inländischen oder eines in der Europäi-
schen Union oder Europäischen Wirt-
schaftsraum liegenden Haushalt des Steu-
erbürgers durchgeführt werden. Die 
Steuerermäßigung kommt nur in Betracht, 
wenn die Aufwendungen nicht Betrieb-
sausgaben oder Werbungskosten darstel-



SteuerbefreiunGen und -erLeichterunGen

len und soweit sie nicht als  Sonderausga-
ben oder außergewöhnliche Belastung be-
rücksichtigt worden sind. Eine Steuerer-
mäßigung ist davon abhängig, dass der 
Steuerpflichtige für die Aufwendungen 
eine Rechnung erhalten hat und die Zah-
lung auf das Konto des Erbringers erfolgt 
ist. Beträge, für deren Begleichung ein 
Dauerauftrag eingerichtet worden ist oder 
die durch Einzugsermächtigung abgebucht 
oder im Wege des Telefon- oder Online- 
Bankings überwiesen wurden, können in 
Verbindung mit dem Kontoauszug, der den 
Zahlungsvorgang ausweist, anerkannt wer-
den. Barzahlungen werden nicht anerkannt.

§ 35a  Einkommensteuergesetz

→ für Eltern mit Kindern

Ausbildungsfreibetrag

Aufwendungen für die Schul- oder Berufs-
ausbildung von Kindern sind grundsätzlich 
durch das Kindergeld oder den Freibetrag 
für den Betreuungs- und Erziehungs- oder 
Ausbildungsbedarf (Freibeträge für Kinder 
– siehe unten) abgegolten. Lediglich bei 
volljährigen, auswärtig untergebrachten 
Kindern, die sich noch in Berufsausbildung 
befinden und für die Anspruch auf → Kin-
dergeld oder einen Freibetrag für Kinder 
besteht, wird wegen des Sonderbedarfs 
ein zusätzlicher Freibetrag in Höhe von 
924 € berücksichtigt. Liegen die Voraus-
setzungen für die Gewährung des Freibe-
trags nur für einen Teil des Kalenderjahres 
vor, so ermäßigt sich der Freibetrag 
zeitanteilig. 

Erfüllen mehrere Steuerpflichtige für das-
selbe Kind die Voraussetzungen für den 
Freibetrag, so kann dieser insgesamt nur 
einmal abgezogen werden. Jedem Eltern-
teil steht grundsätzlich die Hälfte des Ab-
zugsbetrags zu. Auf gemeinsamen Antrag 
der Eltern ist eine andere Aufteilung mög-
lich. 

§ 33a Absätze 2 und 3 Einkommensteuergesetz

Schulgeld

Besucht ein Kind, für das der Steuerpflich-
tige einen Kinderfreibetrag oder → Kin-
dergeld erhält, eine Schule in freier Träger-
schaft oder eine überwiegend privat 
finanzierte Schule im Inland oder im euro-
päischen Ausland oder eine deutsche 
Schule im Ausland, so können 30 % des 
Schulgeldes, höchstens 5.000 € jährlich, 
als Sonderausgabe abgesetzt werden. 
Nicht abzugsfähig – auch nicht teilweise - 
ist das Entgelt für die Beherbergung, Be-
treuung und Verpflegung des Kindes. Vor-
aussetzung ist, dass die Schule zu einem 
von dem zuständigen Ministerium eines 
Landes, von der Kultusministerkonferenz 
der Länder oder von einer inländischen 
Zeugnisanerkennungsstelle anerkannten 
oder einem inländischen Abschluss an ei-
ner öffentlichen Schule als gleichwertig 
anerkannten allgemein bildenden Schul-, 
Jahrgangs- oder Berufsabschluss führt. 
Der Höchstbetrag von 5.000 € wird für je-
des Kind nur einmal gewährt. 

§ 10 Absatz 1 Nummer 9 Einkommensteuer-
gesetz
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Kinderbetreuungskosten

Aufwendungen für Dienstleistungen zur 
Betreuung eines zum Haushalt des Steuer-
pflichtigen gehörenden Kindes, welches 
das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet 
hat oder wegen einer vor Vollendung des 
25. Lebensjahres (oder in der Zeit bis zum 
01.01.2007 vor dem 27. Lebensjahr) ein-
getretenen Behinderung außerstande ist, 
sich selbst zu unterhalten, können in Höhe 
von zwei Dritteln bis zu einem Höchstbe-
trag von 4.000 € je Kind als Sonderausga-
ben vom Gesamtbetrag der Einkünfte ab-
gezogen werden. 

Zu den berücksichtigungsfähigen Aufwen-
dungen gehören Aufwendungen für die 
Unterbringung von Kindern in Kinderkrip-
pen, Kindergärten, Kindertagesstätten, 
Kinderhorten und Kinderheimen sowie bei 
Tagesmüttern, Wochenmüttern und in 
Ganztagspflegestellen. Aufwendungen für 
Unterricht, für die Vermittlung besonderer 
Fähigkeiten, für sportliche und andere Frei-
zeitbetätigungen sowie für die Verpfle-
gung werden nicht berücksichtigt. Voraus-
setzung für den Abzug ist, dass der 
Steuerpflichtige für die Aufwendungen 
eine Rechnung erhalten hat und die Zah-
lung auf das Konto des Leistungserbrin-
gers erfolgt ist (i. d. R. durch Überwei-
sung). Beträge, für deren Begleichung ein 
Dauerauftrag erteilt worden ist oder die 
durch Einzugsermächtigung abgebucht 
werden, können in Verbindung mit dem 
Kontoauszug, der die Abbuchung aufweist, 
anerkannt werden. Barzahlungen werden 
nicht anerkannt. Bei nicht unbeschränkt 
einkommensteuerpflichtigen Kindern sind 
die Verhältnisse im Wohnsitzstaat zu be-
rücksichtigen. 

§ 10 Absatz 1 Nummer 5 Einkommensteuer-
gesetz

Freibeträge für Kinder

Bei der Einkommensbesteuerung muss 
vom Einkommen der Eltern ein Betrag in 
Höhe des Existenzminimums für jedes 
steuerlich zu berücksichtigende Kind steu-
erfrei bleiben. Die steuerliche Freistellung 
des Einkommens erfolgt entweder durch 
das → Kindergeld oder durch die steuerli-
chen Freibeträge (Kinderfreibetrag, Frei-
betrag für den Betreuungs- und Erzie-
hungs- oder Ausbildungsbedarf). 

Im laufenden Kalenderjahr erfolgt die 
Steuerfreistellung ausschließlich über das 
als monatliche Steuervergütung gezahlte 
Kindergeld. Eine Berücksichtigung von Kin-
derfreibeträgen und Freibeträgen für den 
Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbil-
dungsbedarf im Rahmen der Einkommen-
steuer-Vorauszahlungen oder des Lohn-
steuerabzugs ist nicht möglich (Ausnahme: 
Berücksichtigung eines Freibetrags, wenn 
für das Kind kein Anspruch auf Kindergeld 
besteht). Für Zwecke des Solidaritätszu-
schlags und der Kirchensteuer ist aller-
dings die Kinderzahl nach wie vor von Be-
deutung. 

Nach Ablauf des Kalenderjahres prüft das 
Finanzamt im Rahmen der Einkommen-
steuerveranlagung, ob das Kindergeld im 
Einzelfall ausreicht, die erforderliche Steu-
erfreistellung in vollem Umfang zu bewir-
ken. Ist dies nicht der Fall – nämlich dann, 
wenn die durch die Freibeträge sich erge-
bende Steuerminderung höher ist als der 
Kindergeldanspruch – werden bei der 
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Ermittlung des zu versteuernden Einkom-
mens die Freibeträge abgezogen. Bei der 
Vergleichsberechnung werden der Kinder-
freibetrag sowie der Freibetrag für den Be-
treuungs- und Erziehungs- oder Ausbil-
dungsbedarf zusammengefasst und die 
aus der Summe beider Freibeträge sich er-
gebende Steuerminderung mit dem An-
spruch auf Kindergeld verglichen. Ist die 
durch den Abzug der Freibeträge sich er-
gebende Steuerminderung geringer als der 
Kindergeldanspruch, bleibt es bei dem für 
die Eltern günstigeren Kindergeld. 

Werden im Rahmen der Einkommensteu-
erveranlagung der Kinderfreibetrag und 
der Freibetrag für den Betreuungs- und Er-
ziehungs- oder Ausbildungsbedarf abgezo-
gen, so ist die Steuerminderung mit dem 
Kindergeld, welches der Steuerpflichtige 
für den gleichen Zeitraum erhalten hat, zu 
verrechnen. Zu diesem Zweck wird das 
 zustehende Kindergeld der Einkommen-
steuer hinzugerechnet, so dass sich im Er-
gebnis nur der Differenzbetrag steuermin-
dernd auswirkt. 

Der Kinderfreibetrag beträgt für 2019 für 
beide Elternteile jeweils 2.490 € (2018: 
2.394 €), der Freibetrag für den Betreu-
ungs- und Erziehungs- oder Ausbildungs-
bedarf jeweils 1.320 €. Die Freibeträge 
verdoppeln sich auf 4.980 € (2018: 4.788 €) 
bzw. 2.640 €, wenn die Ehegatten/Le-
benspartner zusammen zur Einkommen-
steuer veranlagt werden und das Kind zu 
beiden in einem Kindschaftsverhältnis 
steht. Entsprechendes gilt, wenn der ande-
re Elternteil verstorben oder nicht unbe-
schränkt einkommensteuerpflichtig ist 
oder wenn der Steuerpflichtige das Kind 

allein angenommen hat bzw. das Kind nur 
zu ihm in einem Pflegekindschaftsverhält-
nis steht. Sind die Voraussetzungen für 
eine steuerliche Berücksichtigung des Kin-
des nicht während des ganzen Kalender-
jahres erfüllt, ermäßigen sich die Freibe-
träge zeitanteilig. 

Elternteile, die Anspruch auf den Kinder-
freibetrag von 2490 € (2018: 2.394 €) ha-
ben, werden - unabhängig davon, an wen 
die Kindergeldauszahlung tatsächlich er-
folgt - so behandelt, als hätten sie das Kin-
dergeld jeweils zur Hälfte erhalten. Bei 
beiden Elternteilen wird deshalb die durch 
den Abzug der Freibeträge für Kinder sich 
ergebende Steuerminderung jeweils mit 
dem halben Kindergeld verrechnet. Bei El-
ternteilen, die Anspruch auf den Kinder-
freibetrag von 4.980 € (2018: 4.788 €)  
haben, ist die Steuerminderung mit dem 
vollen Kindergeld zu verrechnen. 

In den Fällen, in denen zwar kein Anspruch 
auf Kindergeld, dafür jedoch auf andere 
Leistungen (Kinderzulage aus der gesetzli-
chen Unfallversicherung; Kinderzuschuss 
aus einer gesetzlichen Rentenversiche-
rung; Leistungen für Kinder, die im Aus-
land oder von einer zwischen- bzw. über-
staatlichen Einrichtung gewährt werden 
und dem deutschen Kindergeld vergleich-
bar sind) besteht, ist die durch den Abzug 
der Freibeträge sich ergebende Steuermin-
derung mit diesen anderen Leistungen zu 
verrechnen. Wird nach ausländischem 
Recht ein höheres Kindergeld gezahlt, so 
beschränkt sich die Verrechnung auf die 
Höhe des inländischen Kindergeldes. 

Freibeträge für Kinder kommen auch für 
im Ausland lebende Kinder in Betracht. 



SteuerbefreiunGen und  -erLeichterunGen

425

Die Höhe der Freibeträge ist allerdings ab-
hängig von den wirtschaftlichen Verhält-
nissen des Wohnsitzstaates des Kindes. 
Sind die dortigen Lebenshaltungskosten 
geringer als in Deutschland, so können nur 
entsprechend gekürzte Freibeträge ge-
währt werden. 

Die Berücksichtigung von Freibeträgen für 
Kinder kommt nur bei den folgenden Kind-
schaftsverhältnissen in Betracht: 

→  Im ersten Grad mit dem Steuerpflichti-
gen verwandte Kinder (leibliche und an-
genommene Kinder),

→  Pflegekinder, mit denen der Steuer-
pflichtige durch ein familienähnliches, 
auf längere Dauer berechnetes Band 
verbunden ist, sofern er sie nicht zu Er-
werbszwecken in seinen Haushalt auf-
genommen hat. Voraussetzung ist, dass 
das Obhut- und Pflegeverhältnis zu den 
leiblichen Eltern nicht mehr besteht. 

Besteht bei einem Adoptivkind das Kind-
schaftsverhältnis zu seinen leiblichen El-
tern weiter, so ist es vorrangig bei seinen 
Adoptiveltern zu berücksichtigen. Pflege-
kinder sind vorrangig bei den Pflegeeltern 
zu berücksichtigen. 

Für ein Kind, das bereits das 18. Lebens-
jahr vollendet hat, kommt eine Berücksich-
tigung unter folgenden Voraussetzungen 
weiterhin in Betracht: 

→  Bis zur Vollendung des 21. Lebensjah-
res, wenn das Kind nicht in einem Be-
schäftigungsverhältnis steht und bei-
einer Agentur für Arbeit im Inland als 
Arbeitsuchender gemeldet ist. Eine ge-

ringfügige Beschäftigung steht einer Be-
rücksichtigung nicht entgegen. 

→  Bis zur Vollendung des 25. Lebensjah-
res, wenn sich das Kind noch in Schul- 
oder Berufsausbildung oder noch im 
Studium befindet. Entsprechendes gilt, 
wenn sich das Kind in einer Übergangs-
zeit zwischen 2 Ausbildungsabschnitten 
von höchstens 4 Monaten befindet, ein 
Beginn bzw. eine Fortsetzung der Berufs-
ausbildung mangels Ausbildungsplatzes 
nicht möglich ist oder das Kind ein 
 freiwilliges soziales oder ein freiwilliges 
ökologisches Jahr, einen Freiwilligen-
dienst im Rahmen des EU-Programms 
„Erasmus+“, einen entwicklungspoliti-
schen Freiwilligendienst „weltwärts“, 
 einen „Freiwilligendienst aller Generati-
onen“, einen Internationalen Jugendfrei-
willigendienst oder einen Bundesfreiwil-
ligendienst leistet. 

→  Die Altersgrenze erhöht sich, wenn das 
Kind den gesetzlichen Grundwehr-
dienst, Zivildienst oder eine gleichge-
stellte Tätigkeit (z. B. als Entwicklungs-
helfer) geleistet und diesen Dienst bzw. 
diese Tätigkeit vor dem 1. Juli 2011 an-
getreten hatte. 

Seit 2012 ist die Einkünfte- und Bezüge-
grenze als Anspruchsvoraussetzung für die 
Berücksichtigung volljähriger Kinder weg-
gefallen. Bis zum Abschluss einer erstmali-
gen Berufsausbildung oder eines Erststu-
diums sind nunmehr Kinder generell 
berücksichtigungsfähig. Nach Abschluss 
einer erstmaligen Berufsausbildung oder 
eines Erststudiums können volljährige Kin-
der dagegen nur berücksichtigt werden, 
wenn sie weiterhin für einen Beruf ausge-
bildet werden und keiner Erwerbstätigkeit 



SteuerbefreiunGen und  -erLeichterunGen

nachgehen. Eine Erwerbstätigkeit mit bis 
zu 20 Stunden regelmäßiger wöchentli-
cher Arbeitszeit, ein Ausbildungsdienstver-
hältnis oder ein geringfügiges Beschäfti-
gungsverhältnis sind dabei jedoch 
unschädlich. 

Ohne Altersbegrenzung kommt eine Be-
rücksichtigung für solche Kinder in Be-
tracht, die wegen körperlicher, geistiger 
oder seelischer Behinderung außer Stande 
sind, sich selbst zu unterhalten. Vorausset-
zung ist, dass die Behinderung vor dem 25. 
Lebensjahr eingetreten ist. Hinweis: Ist die 
Behinderung vor dem 01.01.2007 und in 
der Zeit zwischen Vollendung des 25. und 
27. Lebensjahres eingetreten, bleibt die 
bisherige Regelung (27. Lebensjahr) wei-
terhin maßgebend. Kinder mit einer Behin-
derung, die nach bisheriger Rechtslage be-
rücksichtigungsfähig waren, bleiben damit 
auch künftig berücksichtigungsfähig. 

Bei geschiedenen oder dauernd getrennt 
lebenden Eltern sowie bei Eltern nichtehe-
licher Kinder kann ein Elternteil beantragen, 
dass der Kinderfreibetrag des anderen El-
ternteils auf ihn übertragen wird, wenn er, 
nicht jedoch der andere Elternteil, seine 
Unterhaltspflicht gegenüber dem Kind im 
Wesentlichen, d. h. zu mindestens 75 %, er-
füllt hat oder der andere Elternteil mangels 
Leistungsfähigkeit nicht unterhalts pflichtig 
ist. Eine Übertragung scheidet für Zeiträu-
me aus, für die Unterhaltsleistungen nach 
dem Unterhaltsvorschussgesetz gezahlt 
werden. Die Freibeträge für Kinder kön-
nen mit Zustimmung des leiblichen Eltern-
teils auch auf einen Stiefelternteil oder auf 
Großeltern übertragen werden, wenn diese 
das Kind in ihren Haushalt aufgenommen 

haben oder diese (z. B. mangels Leistungs-
fähigkeit eines oder beider Eltern teile) ei-
ner konkreten Unterhaltspflicht gegenüber 
dem Kind unterliegen. 

Eine besondere – vom Kinderfreibetrag 
abweichende – Übertragungsmöglichkeit 
besteht hinsichtlich des Freibetrags für 
den Betreuungs- und Erziehungs- oder 
Ausbildungsbedarf bei minderjährigen Kin-
dern, die nur in der Wohnung eines Eltern-
teils gemeldet sind. In diesen Fällen wird 
auf Antrag der dem anderen Elternteil zu-
stehende Freibetrag für den Betreuungs- 
und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf 
auf den betreuenden Elternteil übertragen. 
Eine Übertragung scheidet allerdings aus, 
wenn der Übertragung widersprochen 
wird, weil der Elternteil, bei dem das Kind 
nicht gemeldet ist, Kinderbetreuungskos-
ten trägt oder das Kind regelmäßig in ei-
nem nicht unwesentlichen Umfang be-
treut. 

§§ 31, 32 Absatz 1 – 6 Einkommensteuergesetz

Entlastungsbetrag für Alleinerziehende

Alleinstehende Steuerpflichtige können 
den Entlastungsbetrag für Alleinerziehen-
de geltend machen, wenn zu ihrem Haus-
halt mindestens ein Kind gehört, für das 
ihnen → Kindergeld oder ein Freibetrag 
für Kinder zusteht. Die Zugehörigkeit zum 
Haushalt ist anzunehmen, wenn das Kind 
in der Wohnung des allein stehenden Steu-
erpflichtigen gemeldet ist. Ist das Kind bei 
mehreren Steuerpflichtigen gemeldet, 
steht der Entlastungsbetrag grundsätzlich 
dem Alleinstehenden zu, der auch das → 
Kindergeld für das Kind erhält. Vorausset-
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zung für die Berücksichtigung ist die Iden-
tifizierung des Kindes durch die an dieses 
Kind vergebene Identifikationsnummer. 
Gehört zum Haushalt des allein stehenden 
Steuerpflichtigen ein solches Kind, beträgt 
der Entlastungsbetrag im Kalenderjahr 
1.908 €. Für jedes weitere Kind, das die 
Voraussetzungen erfüllt, erhöht sich der 
Entlastungsbetrag um jeweils 240 €. 

Als alleinstehend gelten Steuerpflichtige, 
die nicht die Voraussetzungen für eine Zu-
sammenveranlagung erfüllen oder verwit-
wet sind und keine Haushaltsgemeinschaft 
mit einer anderen volljährigen Person bil-
den, es sei denn, für diese steht ihnen Kin-
dergeld oder ein Freibetrag für Kinder zu. 

Eine Haushaltsgemeinschaft mit einer 
 anderen Person ist in der Regel dann an-
zunehmen, wenn diese mit Haupt- oder 
Nebenwohnsitz in der Wohnung des Steu-
erpflichtigen gemeldet ist. Diese Vermu-
tung ist widerlegbar, es sei denn, der Steu-
erpflichtige und die andere Person leben in 
einer eheähnlichen Gemeinschaft oder le-
benspartnerschaftsähnlichen Gemein-
schaft. Für jeden vollen Kalendermonat, in 
dem die Voraussetzungen nicht vorgele-
gen haben, ermäßigt sich der Entlastungs-
betrag um jeweils ein Zwölftel. 

§ 24b Einkommensteuergesetz

→ für Menschen mit Behinderung 
Zum Ausgleich für zwangsläufige Mehr-
aufwendungen in der privaten Lebensfüh-
rung räumt das Steuerrecht behinderten 
Menschen (→ Behinderte Menschen, Hil-
fen für) steuerliche Erleichterungen ein. 
Grad und Art der Behinderung bestimmen 
die Höhe des steuerlichen Vorteils. 

Im Einzelnen werden insbesondere folgen-
de Vergünstigungen gewährt:

Lohn- und Einkommensteuer 
 Pauschbetrag für behinderte Menschen

Wegen der Aufwendungen für die Hilfe bei 
den gewöhnlichen und regelmäßig wieder-
kehrenden Verrichtungen des täglichen Le-
bens, für die Pflege sowie für einen erhöh-
ten Wäschebedarf können behinderte 
Menschen einen Pauschbetrag geltend 
machen. 

Er beträgt nach dem Grad der Behinde-
rung (von 25 bis 100) zwischen 310 und 
1.420 €, bei Blinden oder bei behinderten 
Menschen, die nicht nur vorübergehend 
hilflos sind (Merkzeichen H im Schwerbe-
hindertenausweis oder Einstufung in die 
Pflegegrade 4 und 5), 3.700 € jährlich. Be-
trägt der Grad der Behinderung (GdB) we-
niger als 50, aber mindestens 25, steht der 
Pauschbetrag nur solchen behinderten 
Menschen zu, die wegen der Behinderung 
nach gesetzlichen Vorschriften Rente oder 
andere laufende Bezüge erhalten oder bei 
denen die Behinderung zu einer dauernden 
Einbuße der körperlichen Beweglichkeit 
geführt hat oder auf einer typischen → Be-
rufskrankheit beruht. 

Der Pauschbetrag ist geltend zu machen. 
Die Behinderung und das Ausmaß des 
GdB sind durch einen amtlichen Ausweis, 
eine amtliche Bescheinigung oder einen 
Rentenbescheid der zuständigen Behörde 
nachzuweisen. Es steht jeweils der volle 
Jahresbetrag zu, auch wenn die Vorausset-
zungen erst im Verlauf eines Kalenderjah-
res eintreten. 
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Der Pauschbetrag, der einem behinderten 
Kind zusteht, für das die Eltern einen Kin-
derfreibetrag oder → Kindergeld erhalten, 
wird auf Antrag auf die zusammen veran-
lagten Elternteile übertragen, wenn ihn 
das Kind z. B. mangels eigener Einkünfte 
nicht in Anspruch nimmt. Bei Eltern, die 
nicht zusammen veranlagt werden können 
und von denen jeder für das Kind einen 
Kinderfreibetrag oder Kindergeld erhält, 
wird der Pauschbetrag gleichmäßig auf die 
Elternteile übertragen. Sie können bei ei-
ner Veranlagung zur Einkommensteuer ge-
meinsam für den Veranlagungszeitraum 
aber auch eine andere Aufteilung beantra-
gen. In diesen Fällen besteht bei den Eltern 
für Aufwendungen für das Kind, für die der 
Behinderten-Pauschbetrag gilt, kein An-
spruch auf eine Steuerermäßigung als all-
gemeine außergewöhnliche Belastung. An-
dere eigene Aufwendungen für das 
behinderte Kind können Eltern als außer-
gewöhnliche Belastung zusätzlich abzie-
hen (z. B. Krankheitskosten). 

Treffen mehrere Behinderungen mit unter-
schiedlicher Ursache zusammen (z. B. als 
Folge von Kriegseinwirkung und eines Un-
falls), ist der Grad der Gesamtbehinderung 
maßgebend. 

Liegen die Voraussetzungen für die Ge-
währung eines Pauschbetrages außer 
beim Antragsteller auch bei dessen Ehe-
gatten oder dem Kind, für das ihm ein Kin-
derfreibetrag oder Kindergeld zusteht, vor, 
werden die jeweils in Betracht kommen-
den Pauschbeträge nebeneinander ge-
währt. 

§ 33b Absatz 1 – 5 Einkommensteuergesetz;  
§ 65 Einkommensteuer-Durchführungsverordnung

Außergewöhnliche Belastungen

Anstelle des Pauschbetrages für behinder-
te Menschen können behinderte Men-
schen die tatsächlich entstandenen behin-
derungsbedingten Aufwendungen als 
allgemeine außergewöhnliche Belastung 
geltend machen. Sinnvoll ist dies nur, wenn 
sich nach Abzug der zumutbaren Belas-
tung ein höherer steuerfreier Betrag ergibt 
als bei der Inanspruchnahme des Pausch-
betrags. Die Höhe der zumutbaren Belas-
tung hängt vom Familienstand und der 
Höhe der Einkünfte ab. Sie wird stufenwei-
se ermittelt und beträgt zwischen 1 % und 
7 % der jeweiligen Stufe des Gesamtbe-
trags der Einkünfte. 

Eigene Aufwendungen für Heilbehandlun-
gen, Arzneimittel oder Kuren können ne-
ben dem jeweiligen Pauschbetrag berück-
sichtigt werden. Dabei ist es gleichgültig, 
ob diese Kosten im Zusammenhang mit 
der Behinderung stehen oder nicht. 

Bei einem GdB von wenigstens 70 und 
gleichzeitig vorliegender Geh- und Stehbe-
hinderung (Merkzeichen „G“ im Schwer-
behindertenausweis) sowie bei einem GdB 
von mindestens 80 können auch nachge-
wiesene oder glaubhaft gemachte Kraft-
fahrzeugkosten, soweit sie nicht Wer-
bungskosten oder Betriebsausgaben sind, 
in angemessenem Umfang neben dem 
Pauschbetrag als außergewöhnliche Belas-
tung berücksichtigt werden. Angemessen 
ist ein Aufwand für Privatfahrten von bis zu 
3.000 km jährlich. Da ein Satz von 0,30 € 
je km zugrunde gelegt wird, ergibt sich ein 
steuerlich berücksichtigungsfähiger Auf-
wand von bis zu 900 € jährlich. Benutzt 
ein behinderter Mensch für Privatfahrten 
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kein eigenes Fahrzeug, können auch nach-
gewiesene oder glaubhaft gemachte Auf-
wendungen für andere Verkehrsmittel, 
z. B. Taxifahrten, in angemessenem Um-
fang abgezogen werden. Werden daneben 
Kraftfahrzeugkosten geltend gemacht, ist 
die oben angegebene Kilometerleistung 
entsprechend zu kürzen. 

Bei behinderten Menschen, die außerge-
wöhnlich gehbehindert (Merkzeichen 
„aG“), blind (Merkzeichen „Bl“) oder hilf-
los (Merkzeichen „H“ oder Einstufung in 
die Pflegegrade 4 und 5) sind, sind grund-
sätzlich alle Kraftfahrzeugkosten, soweit 
sie nicht Betriebsausgaben oder Werbungs -
kosten sind, eine außergewöhnliche Belas-
tung. Also nicht nur die unvermeidbaren 
Kosten zur Erledigung privater Angelegen-
heiten, sondern in angemessenem Rahmen 
auch die Kosten für Erholungs-, Freizeit- 
und Besuchsfahrten. Die tatsächliche Fahr-
leistung ist nachzuweisen oder glaubhaft 
zu machen. Eine Fahrleistung für Privat-
fahrten von mehr als 15.000 km im Jahr 
liegt dabei in aller Regel nicht mehr im Rah-
men des Angemessenen. Die Kosten wer-
den mit einem Kilometersatz von 0,30 € 
berücksichtigt. Höhere Aufwendungen sind, 
auch wenn sie im Einzelnen nachgewiesen 
werden, nicht berücksichtigungsfähig. 

Kraftfahrzeugkosten können entspre-
chend auch Steuerpflichtige geltend ma-
chen, die den Behinderten-Pauschbetrag 
für ihr geh- oder stehbehindertes Kind in 
Anspruch nehmen. Zu berücksichtigen 
sind dann allerdings nur Aufwendungen 
für solche Fahrten im überwiegenden Inte-
resse des Kindes, an denen das Kind selbst 
teilgenommen hat. 

Soweit außergewöhnliche Belastungen ne-
ben dem Pauschbetrag geltend gemacht 
werden, sind die nachgewiesenen Aufwen-
dungen um die zumutbare Belastung zu 
kürzen. 

§ 33 Einkommensteuergesetz

Fahrtkosten als Werbungskosten bei 
nichtselbstständiger Tätigkeit

Die Aufwendungen für Wege zwischen 
Wohnung und erster Tätigkeitsstätte wer-
den mit der Entfernungspauschale in Höhe 
von 0,30 € je Entfernungskilometer be-
rücksichtigt. Arbeitnehmer, deren Grad 
der Behinderung mindestens 70 beträgt, 
sowie Arbeitnehmer, deren Grad der Be-
hinderung mindestens 50 beträgt und die 
in ihrer Bewegungsfähigkeit im Straßen-
verkehr erheblich beeinträchtigt sind, kön-
nen jedoch an Stelle der Entfernungspau-
schale für die Wege zwischen Wohnung 
und erster Tätigkeitsstätte ihre tatsächli-
chen Aufwendungen ansetzen. Bei Benut-
zung eines eigenen Kraftwagens kann 
 dabei an Stelle der im Einzelnen nachge-
wiesenen Aufwendungen der Kilometer-
satz von 0,30 € je gefahrenen Kilometer 
berücksichtigt werden. Entsprechendes 
gilt für Familienheimfahrten im Rahmen 
einer beruflich veranlassten doppelten 
Haushaltsführung. 

Wird ein behinderter Arbeitnehmer im ei-
genen Kraftwagen arbeitstäglich von ei-
nem Dritten (z. B. dem Ehegatten) zu sei-
ner ersten Tätigkeitsstätte gefahren und 
wieder abgeholt, können auch die Kraft-
fahrzeugkosten, die durch die Ab- und An-
fahrten des Fahrers – die sog. Leerfahrten 
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– entstehen, mit 0,30 € je gefahrenen Kilo-
meter berücksichtigt werden. 

Hinterbliebenen-Pauschbetrag

Hinterbliebene erhalten auf Antrag einen 
steuerfreien Pauschbetrag in Höhe von 
370 €, wenn Hinterbliebenenbezüge u. a. 
aufgrund des Bundesversorgungsgesetzes 
oder eines anderen Gesetzes, das das Bun-
desversorgungsgesetz für anwendbar er-
klärt, gewährt werden. 

§ 33b Absatz 4 Einkommensteuergesetz

Kinderbetreuungskosten, Berück-
sichtigung von

→ Steuerbefreiungen und -erleichterungen 
für Eltern mit Kindern

Bausparförderung und Vermögens-
bildung

→ Vermögensbildung

Die vorzeitige Verfügung über Sparbeiträ-
ge, die aufgrund von Bausparverträgen er-
bracht worden sind, führt in der Regel zur 
Versagung aller Prämien und Steuerver-
günstigungen. 

Eine vorzeitige Verfügung ist nach dem 
Wohnungsbau-Prämiengesetz aber prä-
mienunschädlich im Falle der völligen Er-
werbsunfähigkeit des Sparers oder seines 
nicht dauernd von ihm getrennt lebenden 
Ehegatten/Lebenspartners (§ 2 Absatz 2 
Wohnungsbau-Prämiengesetz). Soweit solche 

Sparbeiträge nach dem Vermögensbil-
dungsgesetz vermögenswirksam angelegt 
worden sind und dafür eine Arbeitneh-
mer-Sparzulage gewährt worden ist, wird 
bei vorzeitiger Verfügung über die Spar-
beiträge im Falle der völligen Erwerbsunfä-
higkeit des Arbeitnehmers oder seines 
nicht dauernd von ihm getrennt lebenden 
Ehegatten/Lebenspartners auf die Rück-
forderung der Arbeitnehmer-Sparzulage 
verzichtet. Das Gleiche gilt, wenn aus die-
sen Gründen in den Fällen von Aufwen-
dungen für den Erwerb von Vermögensbe-
teiligungen die Sperrfristen nicht 
eingehalten werden (§§ 4 – 7 und 14 Fünftes 
Vermögensbildungsgesetz). 

Als völlige Erwerbsunfähigkeit ist ein Grad 
der Behinderung (GdB) von mindestens 
95 anzusehen. Er ist durch einen Ausweis 
nach dem Sozialgesetzbuch IX oder durch 
einen Bescheid der für die Durchführung 
des Bundesversorgungsgesetzes zuständi-
gen Behörde nachzuweisen. Außerdem ist 
glaubhaft zu machen, dass die völlige Er-
werbsunfähigkeit nach Abschluss der be-
günstigten Verträge eingetreten ist. 

Kraftfahrzeugsteuer

Befreiung von der Kraftfahrzeugsteuer 
 erhalten auf Antrag schwerbehinderte Per-
sonen, die hilflos, blind oder außergewöhn-
lich gehbehindert sind, ferner Schwer-
kriegsbeschädigte und ihnen gleichgestel lte 
Personen, denen am 01.06.1979 die 
Kfz-Steuer nach § 3 Absatz 1 Nr. 1 des 
Kraftfahrzeugsteuergesetzes 1972 erlas-
sen war. Für schwerbehinderte Personen, 
die in ihrer Bewegungsfähigkeit im Stra-
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ßenverkehr erheblich beeinträchtigt oder 
gehörlos sind, ermäßigt sich die Steuer auf 
die Hälfte, solange nicht → Fahrpreis- und 
Verkehrsvergünstigungen für behinderte 
Menschen in Anspruch genommen wer-
den. Die Behinderung ist durch einen Aus-
weis im Sinne des Sozialgesetzbuches IX 
(→ Behinderte Menschen, Hilfen für) oder 
des Art. 3 des Gesetzes über die unent-
geltliche Beförderung Schwerbehinderter 
im öffentlichen Personenverkehr nachzu-
weisen. Das Kraftfahrzeug darf – von we-
nigen Ausnahmen abgesehen – nur von 
der schwerbehinderten Person selbst ge-
nutzt werden. Auch eine Beförderung von 
Gütern und Waren ist nicht zulässig. 

§ 3a Kraftfahrzeugsteuergesetz

Umsatzsteuer

Umsätze von Blinden, die nicht mehr als 2 
Arbeitnehmer beschäftigen, sind in aller 
Regel steuerfrei; dabei gelten Ehegatten, 
eingetragene Lebenspartner, minderjähri-
ge Kinder, die Eltern des Blinden und Lehr-
linge nicht als Arbeitnehmer. Außerdem 
sind für Inhaber von anerkannten Blinden-
werkstätten und für anerkannte Zusam-
menschlüsse von Blindenwerkstätten 
 Lieferungen von Blindenwaren und Zu-
satzwaren im Sinne des Blindenwarenver-
triebsgesetzes sowie sonstige Leistungen, 
soweit bei ihrer Ausführung ausschließlich 
Blinde mitgewirkt haben, umsatzsteuerfrei.

§ 4 Ziffer 19a, b Umsatzsteuergesetz

→ bei Pflege 
Bei der Lohn- und Einkommensteuer kom-
men insbesondere folgende Steuererleich-
terungen in Betracht:

Außergewöhnliche Belastungen

Aufwendungen eines Steuerbürgers, die 
ihm infolge seiner Pflegebedürftigkeit oder 
wegen erheblich eingeschränkter Alltags-
kompetenz erwachsen, sind regelmäßig 
außergewöhnliche Belastungen. Zu dem 
begünstigten Personenkreis zählen pflege-
bedürftige Personen, bei denen  mindes-
tens ein Grad der Pflegebedürftigkeit 
i. S. d. §§ 14, 15 Sozialgesetzbuch XI besteht. 
Der Nachweis ist in der Regel durch eine 
Bescheinigung, z. B. den Leistungsbescheid 
oder eine Leistungsmitteilung der sozialen 
Pflegekasse oder des privaten Versiche-
rers zu führen. Pflegekosten von Personen, 
die (noch) nicht zu dem begünstigten Per-
sonenkreis zählen und ambulant gepflegt 
werden, können ohne weiteren Nachweis 
als außergewöhnliche Belastungen be-
rücksichtigt werden, wenn sie von einem 
anerkannten Pflegedienst nach § 89 Sozial-
gesetzbuch XI gesondert in Rechnung ge-
stellt worden sind. 

Erfolgt die Pflege im eigenen Haushalt und 
werden die Aufwendungen nicht oder 
nicht ganz als außergewöhnliche Belas-
tung abgezogen, kommt eine Steuerermä-
ßigung für haushaltsnahe Dienstleistungen 
in Betracht. 

Zu den berücksichtigungsfähigen Aufwen-
dungen zählen sowohl Kosten für die Be-
schäftigung einer ambulanten Pflegekraft 
und/oder die Inanspruchnahme von Pfle-
gediensten, von Einrichtungen der Tages- 
oder Nachtpflege, der Kurzzeitpflege oder 
von nach Landesrecht anerkannten nied-
rigschwelligen Betreuungsangeboten als 
auch Aufwendungen zur Unterbringung in 
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einem Heim. Wird bei einer Heimunter-
bringung wegen Pflegebedürftigkeit der 
private Haushalt aufgelöst, so sind die Un-
terbringungskosten um eine Haushaltser-
sparnis 2019: 25,20 €/Tag (764 €/Monat, 
9168 €/Jahr); für 2018: 25 €/Tag (750 €/
Monat; 9.000 €/Jahr) zu kürzen. Nimmt 
die pflegebedürftige Person einen Pausch-
betrag für behinderte Menschen in An-
spruch, können eigene Pflegeaufwendun-
gen allerdings nicht als außergewöhnliche 
Belastungen berücksichtigt werden. 

Ein Steuerpflichtiger, der zur dauernden 
Pflege in einem Heim untergebracht ist, 
kann außerdem für Aufwendungen, die 
Kosten für Dienstleistungen enthalten, die 
mit denen einer Hilfe im Haushalt vergleich-
bar sind, die Steuerermäßigung für haus-
haltsnahe Dienstleistungen in Anspruch 
nehmen. Dabei ist davon auszugehen, dass 
die zumutbare Eigenbelastung, die den als 
außergewöhnliche Belastung zu berück-
sichtigenden Betrag mindert, vorrangig auf 
die Aufwendungen entfällt, für die eine 
Steuerermäßigung für haushaltsnahe 
Dienstleistungen in Betracht kommt. 

Auch Personen, die im Heim leben und bei 
denen (noch) keine Pflegestufe oder ein 
Pflegegrad festgestellt ist, können die 
 ihnen vom Heim gesondert in Rechnung 
gestellten Pflegekosten geltend machen. 
 Voraussetzung ist, dass das Heim diese Kos-
ten für Pflege unterhalb der Pflegestufe 
(sog. Pflegestufe 0) entweder mit dem So-
zialhilfeträger vereinbart oder nach den 
Grundsätzen des § 6 Absatz 3 Wohn- und Be-
treuungsvertragsgesetz festgesetzt hat. 

Pflegeaufwendungen (z. B. die Kosten für 
die Unterbringung in einem Pflegeheim), 
die dem Steuerpflichtigen infolge der Pfle-
gebedürftigkeit einer Person zwangsläufig 
erwachsen, der gegenüber er zum Unter-
halt verpflichtet ist (z. B. seine Eltern oder 
Kinder), können ebenfalls grundsätzlich als 
außergewöhnliche Belastungen berück-
sichtigt werden. Wenn mindestens die 
Pflegestufe I oder ein Pflegegrad festge-
stellt worden ist, sind neben den Pflege-
kosten auch die im Vergleich zu den Kos-
ten der normalen Haushaltsführung 
entstandenen Mehrkosten für Unterbrin-
gung und Verpflegung abziehbar. Ebenfalls 
berücksichtigungsfähig sein können im 
Einzelfall Aufwendungen für die persönli-
che Pflege eines nahen Angehörigen, falls 
die Übernahme der Pflege aus rechtlichen 
oder sittlichen Gründen zwangsläufig war, 
und Aufwendungen für Fahrten, um einen 
kranken Angehörigen, der im eigenen 
Haushalt lebt, zu betreuen und zu versor-
gen, soweit die Fahrten nicht lediglich der 
allgemeinen Pflege verwandtschaftlicher 
Beziehungen dienen. 

Für alle hier beschriebenen außergewöhn-
lichen Belastungen gilt, dass eine zumut-
bare Eigenbelastung berücksichtigt (d. h. 
abgezogen) wird. Diese hängt vom Famili-
enstand und der Höhe der Einkünfte ab. 
Sie wird stufenweise ermittelt und beträgt 
zwischen 1 und 7 % der jeweiligen Stufe 
des Gesamtbetrags der Einkünfte. 

§ 33 Einkommensteuergesetz
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Pflege-Pauschbetrag

Wegen der außergewöhnlichen Belastun-
gen, die einem Steuerpflichtigen durch die 
Pflege eines Angehörigen erwachsen, kann 
er anstelle des Nachweises der tatsächli-
chen Aufwendungen einen Pauschbetrag 
von 924 € im Kalenderjahr in Anspruch 
nehmen (Pflege-Pauschbetrag). Voraus-
setzung ist, dass die gepflegte Person 
nicht nur vorübergehend hilflos ist (Merk-
zeichen „H“ im Ausweis oder Einstufung in 
Pflegegrade 4 und 5) und der Steuerpflich-
tige die Pflege entweder in seiner Woh-
nung oder in der Wohnung des Pflegebe-
dürftigen persönlich durchführt. Weitere 
Voraussetzung ist, dass die Pflegeperson 
dafür keine Einnahmen erhält. Insoweit un-
schädlich ist das von den Eltern eines be-
hinderten Kindes für dieses empfangene 
Pflegegeld. Ansonsten schließen Einnah-
men der Pflegeperson für die Pflege unab-
hängig von ihrer Höhe die Gewährung des 
Pflege-Pauschbetrags aus. Hierzu gehört 
grundsätzlich auch das weitergeleitete 
Pflegegeld. Der Ausschluss von der Ge-
währung des Pflege-Pauschbetrags 
kommt dann nicht in Betracht, wenn das 
Pflegegeld lediglich treuhänderisch für den 
Pflegebedürftigen verwaltet wird und da-
mit ausschließlich Aufwendungen des 
Pflegebedürftigen bestritten werden. In 
diesem Fall ist die konkrete Verwendung 
des Pflegegeldes nachzuweisen und ggf. 
nachträglich noch eine Vermögenstren-
nung durchzuführen. 

§ 33b Absatz 6 Einkommensteuergesetz

→ für alte Menschen 
Steuerpflichtige, die ein bestimmtes Alter 
erreicht haben oder im Hinblick auf ihr Al-
ter besondere Belastungen auf sich neh-
men müssen, werden steuerlich entlastet. 

Im Einzelnen werden folgende Vergünsti-
gungen bei der Lohn- und Einkommen-
steuer eingeräumt: 

Altersentlastungsbetrag

Ein Altersentlastungsbetrag wird Steuer-
pflichtigen gewährt, die vor Beginn des 
Kalenderjahres, in dem sie ihr Einkommen 
bezogen haben, das 64. Lebensjahr vollen-
det haben. Bemessungsgrundlage für den 
Altersentlastungsbetrag ist der Arbeits-
lohn zuzüglich der positiven Summe der 
übrigen Einkünfte (ohne Versorgungsbezü-
ge und Leibrenten). Bei der Zusammenver-
anlagung von Ehegatten ist der Altersent-
lastungsbetrag bei jedem Ehegatten, der 
die altersmäßige Voraussetzung erfüllt 
und entsprechende Einkünfte hat, zu be-
rücksichtigen. Die Höhe des Altersentlas-
tungsbetrags ist davon abhängig, in wel-
chem Kalenderjahr das 64. Lebensjahr 
vollendet worden ist. Für Steuerbürger der 
Geburtsjahrgänge 1940 und früher be-
trägt der Altersentlastungsbetrag dauer-
haft 40 % der Bemessungsgrundlage, 
höchstens jedoch 1.900 €. Für spätere Ge-
burtsjahrgänge wird der Altersentlas-
tungsbetrag schrittweise abgeschmolzen. 
So beträgt der Altersentlastungsbetrag 

→  für den Geburtsjahrgang 1941 38,4 % 
der Bemessungsgrundlage, höchstens 
1.824 €,

→  für den Geburtsjahrgang  
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1942 36,8 %, höchstens 1.748 €,
→  für den Geburtsjahrgang  

1943 35,2 %, höchstens 1.672 €,
→  für den Geburtsjahrgang  

1944 33,6 %, höchstens 1.596 €,
→  für den Geburtsjahrgang  

1945 32,0 %, höchstens 1.520 €,
→  für den Geburtsjahrgang  

1946 30,4 %, höchstens 1.444 €,
→  für den Geburtsjahrgang  

1947 28,8 %, höchstens 1.368 €,
→  für den Geburtsjahrgang  

1948 27,2 %, höchstens 1.292 €,
→  für den Geburtsjahrgang  

1949 25,6 %, höchstens 1.216 €,
→  für den Geburtsjahrgang  

1950 24,0 %, höchstens 1.140 €,
→  für den Geburtsjahrgang  

1951 22,4 %, höchstens 1.064 €,
→  für den Geburtsjahrgang  

1952 20,8 %, höchstens 988 €
→  für den Geburtsjahrgang  

1953 19,2 %, höchstens 912 €
→  und für den Geburtsjahrgang  

1954 17,6 %, höchstens 836 €.

§ 24a Einkommensteuergesetz

Außergewöhnliche Belastungen

Sie können z. B. vorliegen bei anderweitig 
nicht abgedeckten Aufwendungen bei → 
Krankheiten, → Kuren, bei der Beerdigung 
von Angehörigen oder Unterbringung in 
 einem Pflegeheim. Die nachgewiesenen 
Aufwendungen werden vom Finanzamt 
um die zumutbare Eigenbelastung gekürzt. 

§ 33 Einkommensteuergesetz

 Stillende Frauen, Hilfen für

Stillende Frauen erhalten im Rahmen des 
→ Mutterschutzes besondere Vergünsti-
gungen.

Der Arbeitgeber ist bei der Gestaltung des 
→ Arbeitsplatzes verpflichtet, die erfor-
derlichen Vorkehrungen und Maßnahmen 
zum Schutz von Leben und Gesundheit 
der stillenden Frau und ihres Kindes zu 
treffen. Dieser ist neben den betrieblichen 
Beschäftigungsverboten (→ Arbeits-
schutz) auf ihr Verlangen während der ers-
ten zwölf Monate nach der Entbindung die 
zum Stillen erforderliche Zeit, mindestens 
aber zweimal täglich eine halbe Stunde 
oder einmal täglich eine Stunde, freizuge-
ben. Hierdurch darf kein Verdienstausfall 
eintreten. In Einzelfällen kann die Auf-
sichtsbehörde Einzelheiten zur Freistellung 
(z. B. über Zahl, Lage und Dauer der Still-
zeiten) und die Bereithaltung von Stillräu-
men anordnen. 

Für → Heimarbeiter und ihnen Gleichge-
stellte hat der Auftraggeber oder Zwi-
schenmeister für die Stillzeit ein Entgelt 
von 75 % eines durchschnittlichen Stun-
denverdienstes, mindestens aber 0,38 € 
für jeden Werktag zu zahlen. 

§§ 7, 29 Mutterschutzgesetz

 Z  Gewerbeaufsichtsämter (→ Gewerbe-
aufsicht) 

Strafentlassene

→ Entlassene Gefangene, Hilfen für 
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Strafgefangene

→ Gefangene, Hilfen für 

Strahlenschutz

Für Arbeitnehmer, die mit radioaktiven 
Stoffen umgehen oder die Röntgeneinrich-
tungen oder sonstige Anlagen zur Erzeu-
gung ionisierender Strahlen bedienen, be-
stehen besondere Schutzvorschriften. So 
sind besonders gekennzeichnete Kontroll-
bereiche vorhanden, in denen Schutzklei-
dung zu tragen, Schutzausrüstungen zu 
verwenden und in der Regel Dosimeter 
anzulegen sind. In bestimmten Fällen er-
folgt auch eine Überwachung auf Inkorpo-
ration radioaktiver Stoffe. Für die höchst-
zulässige Strahlenexposition sind Grenz-
werte festgelegt; bei Grenzwertüber-
schreitung besteht eine Mitteilungspflicht 
an die Aufsichtsbehörde. Darüber hinaus 
müssen vor Aufnahme der Betätigung und 
danach mindestens jährlich wiederkehrend 
Unterweisungen durchgeführt werden. 

Arbeitnehmer, die atom- bzw. strahlen-
schutzrechtlich genehmigungs- oder anzei-
gebedürftige Tätigkeiten durchführen bzw. 
in näherer Umgebung von Anlagen zur Er-
zeugung ionisierender Strahlen arbeiten 
wollen, müssen sich, wenn die zu erwar-
tende Strahlenexposition bestimmte Gren-
zen überschreiten kann, vor Arbeitsantritt 
einer ärztlichen Überwachung in Form ei-
ner Untersuchung sowie ggf. Nachuntersu-
chungen in bestimmten Abständen unter-
ziehen. Diese Untersuchungen werden 
durch dazu ermächtigte Ärzte durchge-
führt. Auch bei Überschreitung eines 

Grenzwertes der zulässigen Strahlenexpo-
sition sind ggf. entsprechende Untersu-
chungen vorzunehmen. 

Strahlenschutzgesetz; Strahlenschutz verordnung

 Z  Betrieb von Röntgeneinrichtungen und 
Störstrahlern außer Röntgenhybrid-
geräten: Gewerbeaufsichtsämter  
(→ Gewerbeaufsicht); Umgang mit 
 ra dioaktiven Stoffen und Betrieb von Anla-
gen zur Erzeugung ionisierender Strahlung 
sowie von Röntgenhybridanlagen: Bayeri-
sches Landesamt für Umwelt 

Straßenverkehr, 
 Sozialvorschriften im

→ Sozialvorschriften im Straßenverkehr 

Streik und Aussperrung

→ arbeitsrechtliche Auswirkungen 
Streik und Aussperrung sind Maßnahmen 
des Arbeitskampfes der Tarifvertragspar-
teien. Die Beteiligung an einem legitimen 
gewerkschaftlichen Streik ist nicht als 
Bruch des Arbeitsvertrages (→ Arbeits-
verhältnis) anzusehen. Die Einzelarbeits-
verhältnisse werden dadurch nicht 
 beendet; die Hauptpflichten aus dem 
 Arbeitsvertrag (Arbeits- und Entgeltzah-
lungspflicht) ruhen nur. Die als Gegen-
maßnahme der Arbeitgeber erfolgende 
Abwehraussperrung bewirkt ebenfalls in 
der Regel keine Auflösung der Arbeitsver-
träge. Auch hier ruhen nur die gegenseiti-
gen Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis. 
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Die ruhenden Arbeitsverhältnisse leben 
nach Beendigung der Arbeitskampfmaß-
nahmen wieder auf. Bei ausgesprochener 
Kündigung → Kündigungsschutz für Ar-
beitsverhältnisse, → Kündigungsschutz für 
schwerbehinderte Menschen 

→  sozialversicherungsrechtliche 
 Auswirkungen 

Für die → Sozialversicherung gelten fol-
gende Grundsätze:

Gesetzliche Krankenversicherung

Die Mitgliedschaft Versicherungspflichti-
ger bleibt erhalten, solange sie sich in ei-
nem rechtmäßigen Arbeitskampf befinden.

Soziale Pflegeversicherung

Die Regelungen über den Fortbestand der 
Mitgliedschaft in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung gelten entsprechend.

Gesetzliche Rentenversicherung

Zeiten von Streik und Aussperrung sind in 
der → Rentenversicherung, da keine → 
Beiträge gezahlt werden, keine → Versi-
cherungszeiten.

Gesetzliche Unfallversicherung

Für Unfälle während eines Streiks oder 
 einer Aussperrung besteht kein Versiche-
rungsschutz in der → Unfallversicherung.

Arbeitslosenversicherung

In der → Arbeitslosenversicherung ruht in 
der Regel bei Streik und Aussperrung der 

Anspruch auf Arbeitslosengeld (→ Ar-
beitslosigkeit, Hilfen bei) bis zur Beendi-
gung des Arbeitskampfes. Dies gilt zum ei-
nen dann, wenn der Arbeitnehmer durch 
unmittelbare Beteiligung am inländischen 
Arbeitskampf arbeitslos wurde. War der 
Arbeitnehmer nicht unmittelbar beteiligt, 
so ruht der Anspruch, wenn der Betrieb, in 
dem der Arbeitslose zuletzt beschäftigt 
war, dem räumlichen und fachlichen Gel-
tungsbereich des umkämpften Tarifvertra-
ges zuzuordnen ist. Ist sein Betrieb nur 
dem fachlichen, nicht aber dem räumli-
chen Geltungsbereich zuzuordnen, so 
kann in bestimmten Fällen ebenfalls ein 
Ruhen des Anspruches die Folge sein. 

§ 146 Sozialgesetzbuch III, § 192 Sozialgesetz-
buch V, § 49 Sozialgesetzbuch XI

 Z  Arbeitgeber; Gewerkschaften; (→ Be-
ratungshilfe); gesetzliche Krankenkassen; 
Pflegekassen; Renten- und Unfallversiche-
rungsträger; Agenturen für Arbeit 

Studenten, Hilfen für

Studierende können bei Vorliegen 
 bestimmter Voraussetzungen während der 
Hochschulausbildung finanziell gefördert 
werden (→ Ausbildungsförderung). 

Die Studierenden haben außerdem die 
Möglichkeit, verbilligte Mittagessen in den 
Mensen einzunehmen und nach Maßgabe 
der vorhandenen Plätze in einem Studen-
tenwohnheim mit günstigen Mieten zu 
wohnen. 
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Jeder Studierende, der sich bei einer Hoch-
schule einschreibt oder rückmeldet, unter-
liegt grundsätzlich bis zum Abschluss des 
14. Fachsemesters, längstens jedoch bis 
zur Vollendung des 30. Lebensjahres, der 
Versicherungspflicht in der gesetzlichen  
→ Krankenversicherung. Über diesen Zeit-
punkt hinaus sind Studierende nur versi-
cherungspflichtig, wenn die Art der Ausbil-
dung oder familiäre sowie persönliche 
Gründe, insbesondere der Erwerb der Zu-
gangsvoraussetzungen in einer Ausbil-
dungsstätte des zweiten Bildungswegs, 
die Überschreitung der Altersgrenze oder 
eine längere Fachstudienzeit rechtfertigen. 
Die Versicherung wird kraft Gesetzes 
durchgeführt. In Ausübung seiner → Wahl-
rechte kann der versicherungspflichtige 
Studierende wie alle Versicherten seine 
Krankenkasse wählen. Auf Antrag besteht 
für den versicherungspflichtigen Studie-
renden auch die Möglichkeit, die für den 
Sitz der Hochschule oder die für den 
Wohnort zuständige Ortskrankenkasse 
oder eine Ersatzkasse zu wählen. Nicht 
versicherungspflichtig sind Studierende, 
die als Familienangehörige bei einer Kran-
kenkasse mitversichert sind (→ Familien-
versicherung); allerdings gilt dies nicht, 
wenn der Ehegatte oder das Kind des Stu-
dierenden nicht versichert ist. Studierende 
werden auf Antrag von der Versicherungs-
pflicht befreit. Der Antrag ist innerhalb 
von 3 Monaten nach Beginn der Versiche-
rungspflicht bei der Krankenkasse zu stel-
len. Für die Wirksamkeit der Befreiung ist 
ein anderweitiger Anspruch auf Absiche-
rung im Krankheitsfall nachzuweisen. Die 
Befreiung kann für die Dauer des Studiums 
nicht widerrufen werden. 

Die Beitragshöhe in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung richtet sich nach den bei-
tragspflichtigen Einnahmen und dem Bei-
tragssatz. Als beitragspflichtige Einnahme 
gilt 1/30 des Betrages, der als monatlicher 
Bedarf nach § 13 Absatz 1 Nr. 2 und Absatz 2 
des Bundesausbildungsförderungsgesetzes 
(BAföG) für Studierende an Hochschulen 
festgesetzt ist, die nicht bei ihren Eltern 
wohnen. Als Beitragssatz gelten seit 
01.01.2009 7/10 des allgemeinen Bei-
tragssatzes, der vom Bundesministerium 
für Gesundheit jeweils zum 01.01. festge-
stellt wird. Die Beiträge sind von den versi-
cherten Studierenden allein zu tragen. Der 
monatliche Grundbeitrag für die Kranken-
versicherung beträgt seit dem Winterse-
mester 2016/2017 66,33 €. Hinzu kommt 
der kassenindividuelle Beitrag zur Kran-
kenversicherung (Festsetzung des Beitra-
ges in der Satzung der jeweiligen Kranken-
kasse) sowie der Beitrag zur gesetzlichen 
Pflegeversicherung, der seit 01.01.2017 
monatlich 16,55 € bzw. 18,17 € für kinder-
lose Studenten ab dem 23. Lebensjahr be-
trägt. 

Der Beitragssatz gilt auch für Studierende, 
deren Mitgliedschaft in der studentischen 
Krankenversicherung endet und die sich 
freiwillig weiterversichert haben, bis zu 
der das Studium abschließenden Prüfung, 
jedoch längstens für die Dauer von 6 Mo-
naten. Dies gilt nicht, wenn sich Studieren-
de wegen Erreichens der Semester- bzw. 
Altersgrenze freiwillig weiterversichern. 

Studierende, die nach dem BAföG geför-
dert werden, erhalten für die Krankenver-
sicherung mit der Ausbildungsförderung 
einen Betrag von monatlich 71 € (ab dem 
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Wintersemester 2016/2017); außerdem 
wird ein Pflegeversicherungszuschlag von 
monatlich 15 € (ab dem Wintersemester 
2016/2017) gewährt. 

In der gesetzlichen → Rentenversicherung 
kann eine Schul-, Fachschul-, oder Hoch-
schulausbildung bei der → Rentenberech-
nung als → Anrechnungszeit berücksich-
tigt werden. Allerdings sind Zeiten des Be-
suchs einer allgemeinbildenden Schule, ei-
ner Fachschule oder Hochschule nur nach 
Vollendung des 17. Lebensjahres und bis 
zu einer Höchstdauer von insgesamt 8 Jah-
ren anrechenbar. In der Regel können wäh-
rend einer Schul-, Fachschul- oder Hoch-
schulausbildung laufend freiwillige Beiträ-
ge zur → Rentenversicherung gezahlt wer-
den. Für solche Zeiten, die zwischen dem 
vollendeten 16. Lebensjahr und der Vollen-
dung des 17. Lebensjahres liegen oder die 
wegen Überschreitens der Höchstdauer 
von 8 Jahren nicht anrechenbar sind, kön-
nen auch später noch freiwillige Beiträge 
nachentrichtet werden (→ Freiwillige Ver-
sicherung, → Nachentrichtung von Beiträ-
gen in der Rentenversicherung). 

In der gesetzlichen → Unfallversicherung 
besteht Versicherungsschutz ohne Beitrags-
zahlung bei der jeweiligen Landeskasse. 

§ 5 Absatz 1 Nr. 9 und 10, § 5 Absatz 7, §§ 6, 
8, 10, 173, 236, 245, 254 Sozialgesetzbuch V, 
§§ 58, 207 Sozialgesetzbuch VI, § 2 Absatz 1 
Nr. 8 c, § 128 Absatz 1 Nr. 4 Sozialgesetzbuch 
VII, §§ 20 Abs. 1 Nr. 9, 57 Abs. 1 Sozialgesetz-
buch XI

 Z  Ämter für Ausbildungsförderung bei 
den Studentenwerken; Wohnheimabtei-

lung der Studentenwerke; Gesetzliche 
Krankenkassen; Gesetzliche Rentenversi-
cherungsträger; Landesunfallkassen 

www.patientenportal.bayern.de

Studienberatung

Studierende und Studieninteressierte kön-
nen sich bei den an den bayerischen Hoch-
schulen eingerichteten Studienberatungs-
stellen umfassend über Inhalt, Aufbau und 
Anforderungen des Studiums informieren. 

Die Studienberatung an den staatlichen 
Universitäten, Fachhochschulen und 
Kunsthochschulen wird durch zentrale Be-
ratungsstellen sowie durch Studienfachbe-
ratung auf Fachbereichsebene wahrge-
nommen. Die Hochschulen haben auch 
einen Beauftragten für Studierende mit 
Behinderung. Er steht als Ansprechpartner 
für behinderte Studieninteressenten und 
Studierende zur Verfügung, wirkt bei der 
studienvorbereitenden, studienbegleiten-
den und berufsvorbereitenden Beratung 
mit und setzt sich ggf. für den Ausgleich 
von Nachteilen beim Studium und bei den 
Prüfungen behinderter Studierende ein. 

Die zentralen Beratungsstellen nehmen 
folgende Aufgaben wahr:

→  Information über allgemeine Studienbe-
dingungen und Studienmöglichkeiten an 
der Hochschule, insbesondere über Stu-
dieninhalte, Studiendauer, Studienab-
schlüsse, Prüfungsangelegenheiten, Zu-
lassungsvoraussetzungen und 
-beschränkungen; 

www.patientenportal.bayern.de
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→  studienvorbereitende Orientierung in 
Schulen, die eine Berechtigung zum 
Hochschulstudium verleihen;

→  Beratung in persönlichen Angelegenhei-
ten (psychologische Beratung);

→  Beratung in sozialen Angelegenheiten 
und in Fragen der finanziellen Förderung.

Zeitweise stehen in den Räumen der zent-
ralen Beratungsstellen auch Berufsbera-
ter/-innen der Agenturen für Arbeit für 
eine Unterrichtung über berufsrelevante 
Aspekte einer akademischen Ausbildung 
zur Verfügung (→ Arbeitsmarkt und Be-
rufsberatung). 

Die Studienfachberatung richtet sich spe-
ziell an die Studierenden eines betreffen-
den Fachbereichs während des gesamten 
Studienverlaufs. Zu ihren Aufgaben gehö-
ren die Beratung über Studienmöglichkei-
ten und Studientechniken in der jeweiligen 
Fachrichtung. Auswahl und Belegung von 
Lehrveranstaltungen (Studienplangestal-
tung), Studienerfolgskontrollen, Prüfungs-
vorbereitung, Möglichkeiten des Aufbau- 
und Ergänzungsstudiums. 

Ausländische Studierende werden an den 
Universitäten von Akademischen Auslands-
ämtern umfassend betreut und beraten. 

Weitere Informationen zum Studium in 
Bayern sind über den folgenden Link ver-
fügbar: www.studieren-in-bayern.de

Suchtkrankheiten, Hilfen bei

Suchtkranke und Suchtgefährdete (Alko-
holkranke, Drogen- und Medikamentenab-

hängige) sowie deren Angehörige können 
in Psychosozialen (Sucht-)Beratungsstel-
len Rat und Hilfe erhalten. Die über 180 
Psychosozialen Suchtberatungsangebote 
in Bayern nehmen vor allem die Aufgabe 
der ambulanten Beratung und Betreuung 
wahr. In den meisten Fällen erfolgen hier 
die ersten Kontakte mit den Betroffenen; 
Weichenstellungen zur stationären oder 
ambulanten Therapie werden ermöglicht, 
eine Entgiftung kann vermittelt und 
Nachsorge bei ehemaligen Abhängigen zur 
Vermeidung von Rückfällen kann geleistet 
werden. Sie bieten auch Hilfestellung bei 
der Klärung der Kostenübernahme für die 
Behandlung und Rehabilitation an. Zu den 
niedrigschwelligen Angeboten und denen 
der Überlebenshilfe, die für Abhängige 
harter Drogen neben den Beratungsstellen 
sofort erreichbar sind und ohne Warte-
zeiten und unbürokratisch zur Verfügung 
stehen, gehören: 

→  Das Projekt „Drogennotfalldienst“ der 
Prop e. V. in München,

→  Notschlafstellen für obdachlose Abhän-
gige in München, Nürnberg und Augs-
burg (ca. 52 Plätze),

→  Kontaktläden für Drogenkonsumenten 
in Nürnberg, Augsburg und München, 
Kempten und Lindau.

Weitere Angebote der Suchthilfe für Ju-
gendliche sind Jugend Cafés und Jugend-
treffs in einigen größeren bayerischen 
Städten. Frauenspezifische Angebote wer-
den in München, Nürnberg und Regens-
burg vorgehalten. In Bayern sind die Bezir-
ke für die Sicherstellung der ambulanten 
und stationären Suchtkrankenhilfe zustän-
dig. Im Rahmen ihrer Zuständigkeit 

www.studieren-in-bayern.de
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können die Kosten ambulanter und statio-
närer Leistungen für Suchtkranke und 
Suchtgefährdete von der gesetzlichen → 
Krankenversicherung, → Rentenversiche-
rung und der → Sozialhilfe übernommen 
werden. Mit der Hilfe für Suchtkranke und 
Suchtgefährdete befassen sich neben den 
Verbänden der freien Wohlfahrtspflege 
auch private Organisationen und Selbsthil-
fe-Gemeinschaften. 

 Z  Psychosoziale Beratungsstellen; Sozial-
psychiatrische Dienste; Gesundheitsämter; 
Jugendämter und Sozialhilfeverwaltungen 
bei den Landratsämtern und kreisfreien 
Städten; Koordinierungsstelle der bayeri-
schen Suchthilfe (KBS) 

www.kbs-bayern.de

www.kbs-bayern.de
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Tagespflege

→  in der Kinder- und Jugendhilfe 
 (Kindertagespflege) 

Die Kindertagespflege ist die familienähn-
lichste Form der Kindertagesbetreuung für 
Kleinkinder, aber auch für Kindergarten- 
und Schulkinder, bei der individuelle Be-
dürfnisse besonders gut berücksichtigt 
werden können. Die Betreuung erfolgt 
durch eine feste Bezugsperson (Tagespfle-
geperson) in deren Haushalt, im Haushalt 
der Eltern des Kindes oder in anderen ge-
eigneten Räumen. Eine besondere Form 
der Tagespflege ist die sogenannte Groß-
tagespflege. In deren Rahmen können bis 
zu 10 Kinder gleichzeitig von bis zu drei 
Tagespflegepersonen gemeinsam betreut 
werden. Ab dem neunten Kind in der 
Großtagespflege muss einer der tätigen 
Tagespflegepersonen die Qualifikation ei-
ner pädagogischen Fachkraft haben. Die 
hohe Flexibilität der Tagespflege ermög-
licht, kurzzeitigem wie auch längerfristi-
gem Betreuungsbedarf gerecht zu werden. 
Das individuelle Eingehen auf die Kinder, 
ähnlich wie in der Familie, eine geringe 
Kinderzahl und die meist wohnortnahe 
Versorgung sind Vorteile, die viele Eltern 
schätzen. Die Vermittlung erfolgt über das 
örtliche Jugendamt oder Tagespflegeverei-
ne. Personen, die Tagespflege ausführen 
wollen, benötigen eine Pflegeerlaubnis, die 
sie vom zuständigen Jugendamt auf An-
trag erhalten. Die Jugendämter bieten zur 
Vorbereitung auf die Tätigkeit als Tages-
pflegeperson Qualifizierungslehrgänge an 
und sind zuständig für die Auszahlung des 
Tagepflegeentgelts an die Tagespflegeper-
sonen. 

Unter bestimmten Voraussetzungen be-
steht die Möglichkeit einer Kostenüber-
nahme der Elternbeiträge durch den Trä-
ger der wirtschaftlichen Jugendhilfe 
(Jugendamt). 

§ 23 Sozialgesetzbuch VIII, Artikel 2, 9, 20, 20a 
Bayerisches Kinderbildungs- und -betreuungs-
gesetz

 Z  Jugendämter bei den Landratsämtern 
und kreisfreien Städten; Tagespflegeverei-
ne und -börsen 

www.kindertagespflege.bayern.de  
https://www.blja.bayern.de/

→ bei Pflegebedürftigkeit 
→ Pflegebedürftigkeit, Leistungen bei

Tarifauskünfte

→ Tarifvertrag 

Tarifvertrag

Tarifverträge werden zwischen Arbeitge-
berverbänden oder einzelnen Arbeitge-
bern einerseits und den Gewerkschaften 
andererseits (Tarifvertragsparteien) abge-
schlossen. Sie regeln die Rechte und 
Pflichten der Tarifvertragsparteien und 
enthalten Vorschriften über den Inhalt, 
den Abschluss oder die Beendigung von → 
Arbeitsverhältnissen sowie über betriebli-
che und betriebsverfassungsrechtliche 
Fragen. Sie gelten unmittelbar und zwin-
gend nur zwischen beiderseits Tarifgebun-
denen, die unter den Geltungsbereich des 

www.kindertagespflege.bayern.de
https://www.blja.bayern.de/
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Tarifvertrages fallen. Tarifgebunden sind 
die Mitglieder der Tarifvertragsparteien. 
Das ist einerseits der Arbeitgeber, der ent-
weder selbst Partei des Tarifvertrages ist 
oder dem Arbeitgeberverband angehört, 
der den Tarifvertrag abgeschlossen hat; 
das sind andererseits die Arbeitnehmer, 
die einer Gewerkschaft angehören, die 
den Tarifvertrag abgeschlossen hat. Allge-
meinverbindlich erklärte Tarifverträge gel-
ten für alle unter ihren Geltungsbereich 
fallenden bisher nicht tarifgebundenen Ar-
beitgeber und Arbeitnehmer. 

Fehlt die beiderseitige Tarifbindung und 
gilt für das Arbeitsverhältnis kein allge-
meinverbindlich erklärter Tarifvertrag, so 
gelten die gesetzlichen Vorschriften und/
oder die Vereinbarungen im Arbeitsvertrag.

§§ 1 – 5 Tarifvertragsgesetz

In Tarifverträgen können außer dem Ent-
gelt einschließlich der Ausbildungsvergü-
tungen u. a.  folgende allgemeine Arbeits-
bedingungen geregelt werden: 

Akkordlohnbestimmungen, Auslösungssät-
ze, Einstellung, Probezeit, Aushilfsarbeit, 
Kündigungsfristen (→ Kündigungsschutz 
für Arbeitsverhältnisse), Unkündbarkeit, 
Arbeitszeit (→ Arbeitsschutz), Vergütung 
von Mehrarbeit (→ Überstundenvergü-
tung), Nachtarbeit (→ Arbeitsschutz), 
Sonntags- und → Feiertagsarbeit, Er-
schwernis-, Familien- und Funktionszula-
gen aller Art, Urlaubsdauer, Teilurlaub, zu-
sätzliches Urlaubsgeld (→ Urlaub, 
Gewährung von), → Arbeitsbefreiung  
aus besonderem Anlass, Bildungsurlaub, 

→ Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall 
und bei Kuren, Sterbegeld, Jahressonder-
zahlungen (→ Gratifikationen), Leistungen 
im Rahmen der → Vermögensbildung für 
Arbeitnehmer, Rationalisierungsschutzab-
kommen, Ausschlussfristen zur Geltend-
machung von Ansprüchen aus dem 
Arbeitsverhältnis

 Z  Tarifauskünfte erteilen an ihre Mitglie-
der die Gewerkschaften und Arbeitgeber-
verbände 

www.tarifvertrag.de

Teilhabe am Arbeitsleben, 
 Leistungen zur

→ Menschen mit Behinderung, Hilfen für 

Teilrente

→ Hinzuverdienst 

Teilzeit und befristete 
 Arbeitsverhältnisse

Für Teilzeit und befristete Arbeitsverhält-
nisse gilt das Teilzeit- und Befristungsge-
setz. Ziel des Gesetzes ist es, Teilzeitarbeit 
zu fördern, die Voraussetzungen für die 
Zulässigkeit befristeter Arbeitsverträge 
festzulegen und die Diskriminierung von 
teilzeitbeschäftigten und befristet be-
schäftigten Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmern zu verhindern. 

https://www.boeckler.de/index_wsi_tarifarchiv.htm
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Teilzeit

Bei der Teilzeit ist zwischen zeitlich nicht 
begrenzter und zeitlich begrenzter Teilzeit-
arbeit (Brückenteilzeit) zu unterscheiden:

→  Einen Anspruch auf zeitlich nicht be-
grenzte Teilzeitarbeit haben Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer, wenn 

 →  ihr Arbeitsverhältnis länger als 6 Mo-
nate besteht, 

 →  ihr Arbeitgeber in der Regel mehr als 
15 Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer beschäftigt, 

 →  keine betrieblichen Gründe entgegen-
stehen. 

→  Neben dem Anspruch auf zeitlich nicht 
begrenzte Teilzeitarbeit gibt es seit dem 
1. Januar 2019 auch einen Anspruch auf 
zeitlich begrenzte Teilzeitarbeit (Brü-
ckenteilzeit), das heißt: Nach dem ver-
einbarten Zeitraum der Brückenteilzeit 
erfolgt automatisch eine Rückkehr zur 
früheren Arbeitszeit vor der Teilzeit-
arbeit.

  Einen Anspruch auf Brückenteilzeit ha-
ben Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer, wenn

 →  ihr Arbeitsverhältnis länger als 6 Mo-
nate besteht, 

 →   ihr Arbeitgeber in der Regel mehr als 
15 Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer beschäftigt, 

 →  keine betrieblichen Gründe entgegen-
stehen. 

  Für Arbeitgeber mit mehr als 45, aber 
nicht mehr als 200 Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern gilt eine Zumutbar-

keitsgrenze. Sie können die Brückenteil-
zeit ablehnen, wenn zum Zeitpunkt des 
Beginns der begehrten Verringerung pro 
angefangene 15 Beschäftigte bereits 
mindestens eine Arbeitnehmerin bzw. 
ein Arbeitnehmer in Brückenteilzeit ar-
beitet. 

  Für die Dauer der Brückenteilzeit sind 
Teilzeitbeschäftigte an die vereinbarte 
Arbeitszeit gebunden. Sie haben keinen 
Anspruch darauf, während der Brücken-
teilzeit ihre Arbeitszeit weiter zu ver-
kürzen oder zu verlängern. Auch ein An-
spruch auf vorzeitige Rückkehr zur 
früheren Arbeitszeit während der Brü-
ckenteilzeit besteht nicht. 

→  Für zeitlich nicht begrenzte Teilzeitar-
beit und Brückenteilzeit ist folgendes 
Verfahren vorgesehen: 

 →  Der Antrag auf Verringerung der Ar-
beitszeit – bei der Brückenteilzeit ein-
schließlich des Zeitraums der Verrin-
gerung – ist mindestens drei Monate 
vor dem gewünschten Teilzeitbeginn 
in Textform (z. B. per E-Mail) zu stellen. 

 →  Dabei soll die gewünschte Verteilung 
der Arbeitszeit mit angegeben werden.

 →  Der Arbeitgeber hat den Teilzeit-
wunsch mit der Arbeitnehmerin bzw. 
dem Arbeitnehmer mit dem Ziel zu er-
örtern, zu einer Vereinbarung zu ge-
langen. 

 →  Der Arbeitgeber hat der Verringerung 
der Arbeitszeit sowie bei der Brücken-
teilzeit dem Zeitraum der Verringe-
rung zuzustimmen und die Verteilung 
der Arbeitszeit entsprechend den 
Wünschen der Arbeitnehmerin bzw. 
des Arbeitnehmers festzulegen,  
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soweit betriebliche Gründe nicht ent-
gegenstehen. 

 →  Spätestens einen Monat vor dem ge-
wünschten Teilzeitbeginn hat der Ar-
beitgeber seine Entscheidung der Ar-
beitnehmerin bzw. dem Arbeitnehmer 
mitzuteilen. 

 →  Wenn der Arbeitgeber nicht bis spä-
testens einen Monat vor Beginn seine 
Entscheidung mitteilt, gilt die zeitlich 
nicht begrenzte Teilzeit bzw. die Brü-
ckenteilzeit als nach den Wünschen 
der Arbeitnehmerin bzw. des Arbeit-
nehmers festgelegt. 

Befristete Arbeitsverhältnisse

Die Befristung eines Arbeitsvertrages ist 
zulässig, wenn sie durch einen sachlichen 
Grund gerechtfertigt ist. 

Ohne Vorliegen eines sachlichen Grundes 
ist eine kalendermäßige Befristung eines 
Arbeitsvertrages bis zur Dauer von 2 Jah-
ren zulässig, sofern mit demselben Arbeit-
geber nicht bereits zuvor ein befristetes 
oder unbefristetes Arbeitsverhältnis be-
standen hat. Bis zur Gesamtdauer von 2 
Jahren ist auch die höchstens dreimalige 
Verlängerung eines kalendermäßig befris-
teten Arbeitsvertrages zulässig. Durch  
→ Tarifvertrag kann die Anzahl der Verlän-
gerungen oder die Höchstdauer der Befris-
tung abweichend festgelegt werden. 

Die kalendermäßige Befristung eines Ar-
beitsvertrages ohne sachlichen Grund ist 
bis zu einer Dauer von 5 Jahren zulässig, 
wenn die Arbeitnehmerin bzw. der Arbeit-
nehmer bei Beginn des befristeten Ar-
beitsverhältnisses das 52. Lebensjahr voll-

endet hat. Zusätzlich muss die Arbeitneh-
merin bzw. der Arbeitnehmer unmittelbar 
vor Beginn des befristeten Arbeitsverhält-
nisses mindestens 4 Monate beschäfti-
gungslos i. S. d. § 138 Absatz 1 Nr. 1 Sozialge-
setzbuch III gewesen sein, Transferkurzar-
beitergeld bezogen oder an einer öffent-
lich geförderten Beschäftigungsmaßnah-
me nach dem Sozialgesetzbuch II oder 
Sozialgesetzbuch III teilgenommen haben. 
Bis zu einer Gesamtdauer von 5 Jahren ist 
auch die mehrfache Verlängerung des Ver-
trages zulässig. 

Für Existenzgründer gilt: In den ersten  
4 Jahren des Bestehens eines neu gegrün-
deten Unternehmens (jedoch nicht bei 
Neugründung im Zusammenhang mit der 
rechtlichen Umstrukturierung von Unter-
nehmen oder Konzernen) können befriste-
te Arbeitsverträge ohne Sachgrund bis zur 
Dauer von 4 Jahren abgeschlossen wer-
den. Bis zur Gesamtdauer von 4 Jahren ist 
auch die mehrfache Verlängerung eines 
kalendermäßig befristeten Vertrages zu-
lässig. Dabei wird berücksichtigt, dass in 
der schwierigen Aufbauphase eines Unter-
nehmens der wirtschaftliche Erfolg beson-
ders ungewiss und die Entwicklung des 
Personalbedarfs schwer abschätzbar ist. 

Ein befristeter Arbeitsvertrag endet mit 
Ablauf der vereinbarten Frist oder mit Er-
reichen des vereinbarten Zwecks.

§§ 8, 9a, 14, 15 Teilzeit- und Befristungsgesetz

www.bmas.de/DE/Themen/Arbeitsrecht/
Teilzeit/inhalt.html  
www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/ 
Brueckenteilzeit/brueckenteilzeit.html

https://www.bmas.de/DE/Themen/Arbeitsrecht/Teilzeit/teilzeit.html
https://www.bmas.de/DE/Themen/Arbeitsrecht/Teilzeit/teilzeit.html
https://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Brueckenteilzeit/brueckenteilzeit.html
https://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Brueckenteilzeit/brueckenteilzeit.html
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Terminservicestelle

Versicherte der gesetzlichen Krankenversi-
cherung haben Anspruch auf eine ange-
messene und zeitnahe fachärztliche 
 Versorgung. Die Kassenärztlichen Vereini-
gungen wurden daher vom Bundesgesetz-
geber verpflichtet, bis zum 23. Januar 
2016 Terminservicestellen einzurichten. 
Die Terminservicestelle muss Versicherten 
bei Vorliegen einer Überweisung zu einem 
Facharzt innerhalb einer Woche einen Be-
handlungstermin bei einem niedergelasse-
nen Facharzt in zumutbarer Entfernung 
zum Wohnort vermitteln. Für einen Ter-
min bei einem Augenarzt oder Frauenarzt 
ist keine Überweisung erforderlich. Kann 
die Terminservicestelle keinen Termin bei 
einem niedergelassenen Facharzt anbie-
ten, muss sie einen ambulanten Behand-
lungstermin in einem zugelassenen Kran-
kenhaus vermitteln. Es besteht kein 
Anspruch auf die Vermittlung von Behand-
lungsterminen bei bestimmten Fachärzten 
oder zu Wunschterminen. 

§ 75 Sozialgesetzbuch V

 Z  Gesetzliche Krankenkassen 

Therapie

→ Suchtkrankheiten, Hilfen bei 

Tuberkulosekranke

Nicht versicherte Tuberkulosekranke ha-
ben bei Bedürftigkeit Anspruch auf Kran-
kenhilfe in der Sozialhilfe bzw. der Kriegs-

opferfürsorge oder Eingliederungshilfe für 
behinderte Menschen. → Sozialhilfe, → 
Kriegsopferfürsorge 
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Überbrückungshilfe

→ Sterbevierteljahr 

Überforderungsklausel

→ Härtefallregelungen in der gesetzlichen 
Krankenversicherung 

Überführungskosten

→ Bestattungskosten 

Übergangsbereich   
(sog. Midi-Jobs)

Um vergleichsweise niedrig entlohnte Be-
schäftigungen attraktiver zu machen und 
zu vermeiden, dass auch bei nur knappem 
Überschreiten der Geringfügigkeitsgrenze 
(→ Geringfügige Beschäftigung) von mo-
natlich 450 € sofort übergangslos die volle 
Beitragspflicht zur → Sozialversicherung 
einsetzt, gilt bei einem Verdienst aus einer 
versicherungspflichtigen Beschäftigung 
zwischen 450,01 € und 1.300 € monatlich 
der sogenannte Übergangsbereich. Liegt 
der Verdienst aus einer versicherungs-
pflichtigen Beschäftigung in diesem Be-
reich, so liegt zwar → Versicherungspflicht 
in der gesetzlichen → Krankenversiche-
rung, der sozialen → Pflegeversicherung, 
der gesetzlichen → Rentenversicherung 
und der → Arbeitslosenversicherung vor, 
für die Höhe der → Beiträge gelten jedoch 
Sonderregelungen. 

Abweichend von dem Grundsatz, dass die 
→ Beiträge zur Sozialversicherung in der 
Regel vom Arbeitgeber und vom Arbeit-
nehmer je zur Hälfte aufgebracht werden, 
trägt bei einer Beschäftigung innerhalb des 
Übergangsbereichs zwar der Arbeitgeber 
die Hälfte des nach dem vollen tatsächli-
chen Arbeitsverdienst bemessenen Ge-
samtsozialversicherungsbeitrages, für den 
Arbeitnehmer wird das beitragspflichtige 
Arbeitsentgelt jedoch nach einer besonde-
ren Formel reduziert. Der Arbeitgeber 
trägt also seinen regulären Beitragsanteil, 
d. h. knapp die Hälfte des Gesamtsozial-
versicherungsbeitrags von derzeit knapp 
40 %, während der Anteil des Arbeitneh-
mers am Gesamtsozialversicherungsbei-
trag linear mit der Höhe des Verdienstes 
von knapp 11 % bei 450,01 € auf den vol-
len Arbeitnehmerbeitrag von derzeit ca. 
20 % bei 1.300 € ansteigt. 

Übt der Arbeitnehmer mehrere Beschäfti-
gungen aus, so werden die Verdienste dar-
aus zusammengerechnet. Nur wenn die 
Summe der einzelnen Verdienste innerhalb 
des Übergangsbereichs liegt, ist der redu-
zierte Arbeitnehmeranteil maßgebend. 

Die besonderen Regelungen zum Über-
gangsbereich gelten jedoch ausdrücklich 
nicht für Auszubildende und Praktikanten, 
für behinderte Menschen, die in anerkann-
ten Werkstätten für behinderte Menschen 
beschäftigt sind, sowie für Mitglieder 
geistlicher Genossenschaften, Diakonissen 
und Angehörige ähnlicher Gemeinschaf-
ten. Auch bei einer Beschäftigung im Rah-
men von Altersteilzeit (→ Altersteilzeit, 
Hilfen bei) oder bei sonstigen Vereinba-
rungen über flexible Arbeitszeiten, in de-
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nen lediglich das reduzierte Arbeitsentgelt 
im Übergangsbereich fällt, finden die Son-
derregelungen keine Anwendung. Darüber 
hinaus sind versicherungspflichtige Arbeit-
nehmer von diesen Regelungen ausge-
nommen, deren monatliches Arbeitsent-
gelt regelmäßig mehr als 1.300 € im 
Monat beträgt und nur vorübergehend 
wegen Kurzarbeit oder im Baugewerbe 
wegen schlechten Wetters so weit gemin-
dert ist, dass das tatsächliche Arbeitsent-
gelt die obere Grenze des Übergangsbe-
reichs von 1.300 € unterschreitet. 

Trotzdem für einen Arbeitsverdienst im 
Übergangsbereich nur entsprechend redu-
zierte Beiträge zur → Rentenversicherung 
gezahlt werden, wird ab 01.07.2019 für 
die Berechnung der späteren Rente (→ 
Rentenberechnung) das tatsächliche Ar-
beitsentgelt berücksichtigt. Bei der späte-
ren Rentenzahlung ergeben sich dadurch 
keine Nachteile für den Versicherten mehr. 
Die Möglichkeit, bei einem Verdienst in-
nerhalb des Übergangsbereichs durch eine 
Erklärung gegenüber seinem Arbeitgeber 
auf den verminderten Arbeitnehmeranteil 
zu verzichten und den vollen Beitrag zu 
entrichten, ist daher nicht mehr erforder-
lich und entfällt. 

Für Bezieher einer Rente wegen vermin-
derter Erwerbsfähigkeit (siehe unter → Er-
werbsminderungsrente, → Berufsunfähig-
keitsrente, → Erwerbsunfähigkeitsrente) 
bzw. einer Altersrente vor dem Erreichen 
der Regelaltersgrenze (bis 2011 65 Jahre, 
ab 2012 schrittweise Anhebung auf 67 
Jahre), die neben dem Rentenbezug eine 
Beschäftigung innerhalb des Übergangsbe-
reichs ausüben, ist zu beachten, dass bei 

der Prüfung der jeweiligen → Hinzuver-
dienstgrenzen nicht das nach den Regelun-
gen des Übergangsbereichs geminderte 
Arbeitsentgelt, sondern das volle tatsächli-
che Entgelt als Hinzuverdienst berücksich-
tigt wird. 

§ 20 Sozialgesetzbuch IV, §§ 344, 346 Sozialge-
setzbuch III, §§ 226, 249 Sozialgesetzbuch V, §§ 
163, 168 Sozialgesetzbuch VI

 Z  Gesetzliche Krankenkassen; Renten-
versicherungsträger 

Übergangsgeld

→ Gesetzliche Rentenversicherung 
In der → Rentenversicherung wird für die 
Zeit der Teilnahme an Maßnahmen zur 
medizinischen Rehabilitation oder Leistun-
gen zur Teilhabe am Arbeitsleben Über-
gangsgeld gezahlt. Es berechnet sich bei 
versicherungspflichtigen Arbeitnehmern in 
der gleichen Weise wie das → Kranken-
geld grundsätzlich aus 80 % des zuletzt 
vor Beginn der Rehabilitationsmaßnahme 
bzw. der Arbeitsunfähigkeit erzielten Ar-
beitsentgelts; für pflichtversicherte Selbst-
ständige und freiwillig Versicherte errech-
net sich das Übergangsgeld aus 80 % des 
Einkommens, das der Beitragszahlung vor 
Beginn der Rehabilitationsmaßnahme 
bzw. der Arbeitsunfähigkeit entspricht. 

Bezogen auf diese Berechnungsgrundlage 
beträgt das Übergangsgeld für einen Re-
habilitanden, der mindestens ein Kind hat 
oder ein Stiefkind in seinen Haushalt auf-
genommen hat oder dessen Ehegatte oder 
Lebenspartner, mit dem er in häuslicher 
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Gemeinschaft lebt, eine Erwerbstätigkeit 
nicht ausüben kann, weil er den Rehabili-
tanden pflegt oder selbst der Pflege be-
darf und keinen Anspruch auf Leistungen 
aus der Pflegeversicherung hat, 75 %, für 
alle übrigen Versicherten 68 %. Laufendes 
Übergangsgeld wird – wie die Renten  
(→ Rentenanpassung) – an die wirtschaft-
liche Entwicklung angepasst. Gleichzeitig 
gezahltes Arbeitsentgelt ist mit dem Net-
tobetrag anzurechnen. 

Sind nach Abschluss von Leistungen zur 
medizinischen Rehabilitation oder von 
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 
weitere Leistungen zur Teilhabe am Ar-
beitsleben erforderlich, können diese je-
doch aus Gründen, die der Rehabilitand 
nicht zu vertreten hat, nicht unmittelbar 
anschließend durchgeführt werden, so ist 
Übergangsgeld auch für die Zwischenzeit 
zu gewähren, wenn Arbeitsunfähigkeit 
fortbesteht und weder Krankengeld noch 
Arbeitsentgelt gezahlt wird, oder wenn 
dem Rehabilitanden keine zumutbare Be-
schäftigung vermittelt werden kann. 

Während des Bezuges von Übergangsgeld 
besteht weiterhin → Versicherungspflicht.

§§ 20, 21 Sozialgesetzbuch VI, §§ 45 – 52 Sozi-
algesetzbuch IX

→ Gesetzliche Unfallversicherung 
In der → Unfallversicherung erhält der 
Verletzte Übergangsgeld während einer 
Maßnahme zur Teilhabe am Arbeitsleben, 
wenn er arbeitsunfähig oder wegen der 
Teilnahme gehindert ist, eine ganztägige 
Erwerbstätigkeit auszuüben. 

§ 49 Sozialgesetzbuch VII

→ für Menschen mit Behinderung 
→ Menschen mit Behinderung haben 
 Anspruch auf Übergangsgeld, wenn sie an 
Maßnahmen der Rehabilitationsträger zur 
Teilhabe am Arbeitsleben teilnehmen. Für 
die Höhe des Übergangsgeldes ist zunächst 
eine Berechnungsgrundlage zu bilden. Die-
se beträgt grundsätzlich 80 % des erziel-
ten Arbeitsentgelts, jedoch höchstens das 
entgangene regelmäßige Nettoarbeitsent-
gelt; daneben gibt es Sonderfälle. Bezogen 
auf diese Berechnungsgrundlage beträgt 
das Übergangsgeld bei einem Menschen 
mit Behinderung, der mindestens ein Kind 
hat oder deren Ehegatte, mit dem er in 
häuslicher Gemeinschaft lebt, eine Er-
werbstätigkeit nicht ausüben kann, weil  
er den Menschen mit Behinderung pflegt 
oder selbst der Pflege bedarf und keinen 
Anspruch auf Leistungen aus der Pflege-
versicherung hat, 75 %. Alle übrigen Men-
schen mit Behinderung erhalten 68 % der 
Berechnungsgrundlage. 

Übergangsgeld wird auch vom Träger der 
Rentenversicherung im Zusammenhang 
mit Leistungen der medizinischen Rehabi-
litation gezahlt. Während medizinischer 
Maßnahmen zur Rehabilitation können – 
je nach Leistungsträger – → Krankengeld, 
→ Versorgungskrankengeld oder → Ver-
letztengeld zustehen. 

§ 25, §§ 66 ff. Sozialgesetzbuch IX

→ Kriegsopferversorgung 
→ Kriegsopfer (Beschädigte) erhalten 
Übergangsgeld, wenn sie wegen der Teil-
nahme an Maßnahmen zur Teilhabe am 
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Arbeitsleben (z. B. Umschulung) keine 
ganztägige Erwerbstätigkeit ausüben kön-
nen; in bestimmten Fällen wird anstelle 
des Übergangsgeldes eine Unterhaltsbei-
hilfe gewährt (→ Kriegsopferfürsorge, 
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben). 

Die Berechnung des Übergangsgeldes er-
folgt im Wesentlichen wie in der Renten- 
und Unfallversicherung (siehe oben). 

§ 26a Bundesversorgungsgesetz

 Z  Gesetzliche Krankenkassen; Renten- 
und Unfallversicherungsträger; Zentrum 
Bayern Familie und Soziales – Hauptfür-
sorgestelle 

Übergangshilfe

→ Alterssicherung der Landwirte

Überstundenvergütung

Arbeitnehmer, die über eine tariflich, be-
trieblich oder einzelvertraglich (→ Tarif-
vertrag, → Arbeitsverhältnis) festgesetzte 
regelmäßige Arbeitszeit hinaus bis zur ge-
setzlich zulässigen Arbeitszeit (→ Arbeits-
schutz) arbeiten, können einen Anspruch 
auf Überstundenvergütung und auf einen 
besonderen Zuschlag zum Normallohn ha-
ben.

Ob und in welcher Höhe solche Ansprü-
che bestehen, richtet sich nach den Verein-
barungen im Einzelarbeitsvertrag, Tarifver-
trag oder in einer Betriebsvereinbarung. 

 Z  Arbeitgeber; Gewerkschaften 

Übertragung von Geldleistungen

→ Abtretung von Ansprüchen 

Umgangsrecht, Beratung und 
Unterstützung bei Ausübung

Nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) 
hat ein Kind das Recht auf Umgang mit 
beiden Elternteilen, d. h. Mutter und Vater 
zu sehen und zu sprechen. Jeder Elternteil 
ist zum Umgang mit dem Kind verpflichtet 
und berechtigt. Das Umgangsrecht be-
steht unabhängig vom Sorgerecht und hat 
zum Ziel, die kindliche Entwicklung zu för-
dern. Dementsprechend haben Großel-
tern und Geschwister sowie andere enge 
Bezugspersonen, die tatsächlich Verant-
wortung für das Kind tragen oder getra-
gen haben, dann ein Recht auf Umgang, 
wenn dieser dem Wohl des Kindes ent-
spricht. 

Kinder und Jugendliche haben Anspruch 
auf Beratung und Unterstützung bei der 
Ausübung des Umgangsrechts. Sie sollen 
vom Jugendamt darin unterstützt werden, 
dass die zum Umgang berechtigten Perso-
nen von diesem Recht zu ihrem Wohl Ge-
brauch machen. Eltern, andere Umgangs-
berechtigte sowie Personen, in deren 
Obhut sich das Kind befindet, haben eben-
so Anspruch auf Beratung und Unterstüt-
zung bei der Ausübung des Umgangsrechts.

Nur wenn der Umgang mit einem Eltern-
teil dem Kindeswohl abträglich ist, kann 
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das Familiengericht das Umgangsrecht ei-
nes Elternteils einschränken oder aus-
schließen. Bei Eltern, die nicht in der Lage 
sind, sich zu einigen, kann das Familienge-
richt auf Antrag eines Elternteils dessen 
Befugnis zum Umgang regeln (§ 1628 
BGB). Auch fallen Beschränkungen des 
Umgangsrechts in die Zuständigkeit des 
Familiengerichts, dies immer unter der 
Maßgabe des Kindeswohls. Das Kind 
wirkt im Verfahren mit. Bei großen Proble-
men erhält es zur Unterstützung einen Bei-
stand, der seine Interessen vertritt und es 
über alles informiert. Über 14-Jährige ha-
ben die Möglichkeit, sich selbst zu vertre-
ten. Beim Umgang mit hochstrittigen El-
tern kann ein Umgangspfleger oder eine 
Umgangspflegerin helfen, dass die tat-
sächlichen Vereinbarungen zum Umgangs-
recht auch eingehalten werden, z. B. indem 
Zeit, Ort und Übergabe des Kindes be-
stimmt werden. Zur Vollstreckung der Sor-
gerechts- und Umgangsentscheidungen 
kann das Gericht ein Ordnungsgeld gegen 
Eltern verhängen, wenn z. B. Umgangsver-
einbarungen nicht eingehalten worden 
sind. 

Neben der Beratung und Unterstützung 
durch das Jugendamt kann das Familienge-
richt bei besonderen Problemlagen in Ab-
sprache mit dem Jugendamt auch einen 
sogenannten „begleiteten Umgang“ anord-
nen, der den Kontakt nur in Anwesenheit 
einer mitwirkungspflichtigen dritten Per-
son ermöglicht. 

§ 18 Abs. 3 Sozialgesetzbuch VIII, §§ 1684, 
1685 BGB

 Z  Jugendämter bei den Landratsämtern 
und kreisfreien Städten; Familiengerichte

Umschulung, Förderung der

Arbeitsuchende können gefördert werden, 
um ihnen den Übergang in andere geeigne-
te berufliche Tätigkeiten zu ermöglichen, 
insbesondere um ihre berufliche Beweg-
lichkeit zu sichern oder zu verbessern. 

Umschulung für → behinderte Menschen 
→ Berufsförderung für behinderte Men-
schen; → Rentenversicherung, → Unfallver-
sicherung und → Behinderte Menschen, 
Hilfen für. Umschulung der → Kriegsopfer 
→ Kriegsopferfürsorge

Anspruchsvoraussetzungen sowie Art und 
Höhe der Leistungen → Fortbildung, be-
rufliche, → Weiterbildung, berufliche 

 Z  Agentur für Arbeit; Jobcenter 

www.arbeitsagentur.de

Unbegleitete ausländische 
Kinder und Jugendliche 
 (Unbegleitete minderjährige 
Ausländer – UMA)

Die UMA bilden eine spezifische Zielgrup-
pe innerhalb der Jugendhilfe, für die es gilt, 
auch in Kooperation mit anderen Hilfesys-
temen rechtskreisübergreifend bedarfsge-
rechte Strukturen und Angebote sicherzu-
stellen. Insbesondere bei der großen 
Gruppe der 16- und 17-jährigen UMA ste-
hen der individuelle Unterstützungsbedarf 

www.arbeitsagentur.de
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mit dem Ziel der gesellschaftlichen, sozia-
len und beruflichen Integration sowie ihre 
Verselbstständigung im Vordergrund. 

 Z  Jugendämter bei den Landratsämtern 
und kreisfreien Städten 

www.uma.bayern.de

Unfall am Arbeitsplatz

→ Arbeitsunfall 

Unfallrente

→ Verletzten- und Berufskrankheitsrente

Unfallverhütung

Arbeitgeber haben alle Maßnahmen zur 
Verhütung von → Arbeitsunfällen zu tref-
fen. Sie werden dabei durch → Betriebs-
ärzte, Fachkräfte für Arbeitssicherheit (→ 
Sicherheit am Arbeitsplatz) und den Be-
triebsrat (→ Betriebsverfassung) unter-
stützt.

Neben einer unfallsicheren Gestaltung des 
→ Arbeitsplatzes sind geeignete techni-
sche Arbeitsmittel und Arbeitsstoffe ein-
zusetzen, erforderliche persönliche 
Schutzmittel zur Verfügung zu stellen und 
die Arbeitnehmer über erforderliche Si-
cherheitsvorkehrungen zu unterweisen. 

Arbeitsmittel (z. B. Werkzeuge, Kraftma-
schinen) dürfen nur in den Verkehr ge-
bracht werden, wenn sie bei bestimmungs-

gemäßer Verwendung hinreichend Schutz 
gegen Gefahren aller Art für Leben und 
Gesundheit bieten. Dies gilt auch für Gerä-
te des privaten Lebensbereiches, z. B. für 
Haushalts-, Sport- und Bastelgeräte. 

Vorschriften bestehen auch über die Ver-
packung und Kennzeichnung sowie über 
die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen 
beim Transport und Umgang mit Stoffen, 
die eine besondere Gefährdung beim 
Transport, Lagern oder Verwenden bergen 
(z. B. explosions- oder brandgefährlich, ge-
sundheitsschädlich, ätzend). 

Anlagen, die aufgrund ihrer Gefährlichkeit 
einer besonderen Überwachung bedürfen 
(z. B. Dampfkessel, Aufzüge, Lager für 
brennbare Flüssigkeiten, elektrische Anla-
gen in explosionsgefährdeten Räumen, 
 Acetylenanlagen und Gashochdrucklei-
tungen), sowie Tätigkeiten, die außerge-
wöhnliche Schutzmaßnahmen erfordern 
(z. B. Arbeiten mit Sprengstoff oder 
 Röntgenstrahlen, → Strahlenschutz), und 
Bauarbeiten (→ Bauarbeiter, Schutz und 
Hilfen für) unterliegen besonderen Schutz-
vorschriften. 

Auch die Unfallverhütungsvorschriften 
und Richtlinien der Träger der gesetzlichen 
→ Unfallversicherung enthalten weitere 
Unfallverhütungsmaßnahmen.

§ 618 Bürgerliches Gesetzbuch, § 3 Arbeits-
schutzgesetz; §§ 14 ff. Sozialgesetzbuch VII, 
 Gesetz über technische Arbeitsmittel und 
 Verbraucherprodukte (Geräte- und Produktsicher-
heitsgesetz), Betriebssicherheitsverordnung, 
 Gefahrstoffverordnung, Arbeitsstättenverord-
nung, Röntgenverordnung, Sprengstoffgesetz

www.uma.bayern.de
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 Z  Gewerbeaufsichtsämter (→ Gewerbe-
aufsicht); gesetzliche Unfallversicherungs-
träger 

www.gewerbeaufsicht.bayern.de

Unfallversicherung

Die gesetzliche Unfallversicherung ist ein 
Zweig der → Sozialversicherung mit der 
Aufgabe, Arbeitsunfälle und berufsbeding-
te Erkrankungen zu verhüten sowie Leis-
tungen bei → Arbeitsunfall und → Berufs-
krankheit zu gewähren. Sie wird durch 
Beiträge der Unternehmer, für bestimmte 
Bereiche vom Bund, den Ländern und den 
Gemeinden finanziert und gliedert sich in 
die gewerblichen Berufsgenossenschaften, 
die Unfallversicherungsträger der öffentli-
chen Hand sowie die Sparte landwirt-
schaftliche Unfallversicherung der Sozial-
versicherung für Landwirtschaft, Forsten 
und Gartenbau. 

In der Unfallversicherung sind u. a. ver-
sichert:

→  Beschäftigte;
→  → Heimarbeiter und Hausgewerbetrei-

bende;
→  landwirtschaftliche Unternehmer sowie 

ihre im Unternehmen mitarbeitenden 
Ehegatten oder Lebenspartner;

→  Arbeitslose (→ Arbeitslosigkeit, Hilfen 
bei) und Empfänger von → Sozialhilfe 
bei Wahrnehmung der Meldepflicht; 

→  Blutspender, Organspender, Helfer bei 
Unglücksfällen, → Lebensretter, Perso-
nen, die von einer Körperschaft, Anstalt 
oder Stiftung des öffentlichen Rechts 

zur Unterstützung einer Diensthand-
lung herangezogen werden, → Entwick-
lungshelfer; 

→  Kinder bei Besuch einer Kindertage-
seinrichtung (→ Kindertagesstätten) 
sowie wenn sie durch eine geeignete 
Tagespflegeperson im Sinne von § 23 
Sozialgesetzbuch VIII betreut werden; 

→  Schüler in allgemeinbildenden und be-
rufsbildenden Schulen, Lernende wäh-
rend der beruflichen Aus- und Fortbil-
dung (→ Arbeitsförderung), Studenten 
während der Aus- und Fortbildung an 
Hochschulen; 

→  ehrenamtlich Tätige und bürgerschaft-
lich engagierte Personen, die im Interes-
se der Allgemeinheit ehrenamtlich ar-
beiten (z. B. kommunale Mandatsträger, 
Naturschutzbeauftragte, Volkszähler, 
Wahlhelfer, Elternbeiräte, Schülerlotsen, 
ehrenamtliche Betreuer, ehrenamtliche 
Richter und Schöffen); 

→  im Gesundheits-, Veterinär- und Wohl-
fahrtswesen Tätige (außer selbstständi-
gen Ärzten, Zahnärzten, Dentisten, 
Apothekern und Heilpraktikern); 

→  Personen bei einer durch die → Renten-
versicherung oder die Bundesagentur 
für Arbeit durchgeführten Maßnahme 
der beruflichen Rehabilitation sowie bei 
einer durch die → Krankenversicherung, 
→ Rentenversicherung oder Sozialver-
sicherung für Landwirte, Forsten und 
Gartenbau (→ Alterssicherung der 
Landwirte) gewährten stationären  
→ Krankenhauspflege oder Kur (→ Ku-
ren); 

→  von einem Gericht, einem Staatsan - 
walt oder einer sonst zuständigen Stelle 
zur Beweiserhebung herangezogene → 
Zeugen; 

www.gewerbeaufsicht.bayern.de
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→  private Pflegepersonen bei der Pflege 
eines Pflegebedürftigen im Sinne des 
Sozialgesetzbuches XI; 

→  Haushaltshilfen im Privathaushalt (z. B. 
Reinigungskräfte, Küchen- und Garten-
hilfen).

Der Versicherungsschutz erstreckt sich 
auf versicherte Tätigkeiten sowie auf den 
direkten Weg zur und von der versicherten 
Tätigkeit. 

Unternehmer, die nicht kraft Gesetzes 
oder Satzung pflichtversichert sind, kön-
nen der Unfallversicherung unter be-
stimmten Voraussetzungen freiwillig bei-
treten. 

Im Wesentlichen werden folgende 
 Leistungen gewährt: 

Maßnahmen zur Verhütung (→ Unfallver-
hütung) und zur Ersten Hilfe bei → Ar-
beitsunfällen und → Berufskrankheiten,  
→ Heilbehandlung, Leistungen zur Teilha-
be am Arbeitsleben und andere Leistun-
gen zur Erhaltung, Besserung und Wieder-
herstellung der Erwerbsfähigkeit ein-
schließlich wirtschaftlicher Hilfen (→ Ver-
letztengeld, → Übergangsgeld, → Pflege-
geld, → Kleiderverschleiß, → Reise- und 
Transportkosten), → Verletztenrente, 
Leistungen an → Hinterbliebene, Sterbe-
geld (→ Bestattungskosten), → Abfindung 
von Renten, → Haushaltshilfe, → Betriebs- 
und Haushaltshilfe für Landwirte 

§ 22 Sozialgesetzbuch I, §§ 2 – 6, 26 Absatz 1 
Sozialgesetzbuch VII, § 23 Sozialgesetzbuch VIII

 Z  Gesetzliche Unfallversicherungsträger 

www.svlfg.de

Unglücksfälle, Helfer bei

→ Unfallversicherung 

Unpfändbarkeit und 
 Vollstreckungsschutz

Die Regelungen über die Unpfändbarkeit 
von Vermögensgegenständen und den 
Vollstreckungsschutz schränken die → 
Zwangsvollstreckung ein, um den Schuld-
ner vor dem Verlust seines Lebensunter-
halts zu bewahren. So sind Gegenstände 
unpfändbar oder nur beschränkt pfändbar, 
die für den persönlichen Gebrauch des 
Schuldners oder seiner Familie, für die 
Fortführung eines angemessenen beschei-
denen Haushalts und für die Aufrechter-
haltung der persönlichen Erwerbstätigkeit 
erforderlich sind. Außerdem bestehen be-
stimmte Pfändungsgrenzen, um den Min-
destlebensunterhalt des Schuldners und 
seiner Familie zu gewährleisten. Dies be-
trifft insbesondere Schutzvorschriften für 
Arbeitseinkommen, Ansprüche auf Sozial-
leistungen und Lastenausgleichsansprüche 
→ Pfändung 

Auf Antrag des Schuldners kann eine Voll-
streckungsmaßnahme beschränkt oder 
untersagt werden, wenn sie unter voller 
Würdigung des Schutzbedürfnisses des 
Gläubigers wegen ganz besonderer Um-
stände eine Härte bedeutet, die mit den 
guten Sitten nicht vereinbar ist. 

www.svlfg.de
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§§ 811 ff., 850 ff., 765a Zivilprozessordnung

 Z  Gerichtsvollzieher, Amtsgerichte 

Unterhaltsanspruch

→ von Verwandten 
Verwandte in gerader Linie (Großeltern, 
Eltern, Kinder, Enkel) sind verpflichtet, ein-
ander Unterhalt zu gewähren. Unterhalts-
berechtigt ist, wer außerstande ist, sich 
selbst zu unterhalten. Unterhaltspflichtig 
ist nicht, wer bei Berücksichtigung seiner 
sonstigen Verpflichtungen außerstande 
ist, ohne Gefährdung seines eigenen ange-
messenen Unterhalts den Unterhalt zu ge-
währen. 

Unterhaltsanspruch von Kindern 
 gegenüber ihren Eltern

Eltern sind ihren minderjährigen Kindern 
gegenüber verpflichtet, alle verfügbaren 
Mittel zu ihrem und der Kinder Unterhalt 
gleichmäßig zu verwenden. 

Die Höhe des Kindesunterhalts richtet 
sich regelmäßig nach der „Düsseldorfer 
Tabelle“, deren Empfehlungen im Rahmen 
der so genannten Süddeutschen Leitlinien 
der Oberlandesgerichte Bamberg, Karls-
ruhe, München, Nürnberg, Stuttgart und 
Zweibrücken auch den Familiengerichten 
in Bayern als Richtschnur dienen. Ihre Eck-
werte sind die gesetzlich festgelegten Be-
träge des sog. Mindestunterhalts, die in re-
gelmäßigen Abständen angepasst werden. 
Danach beträgt ab 01.01.2018 bei einem 
Nettoeinkommen des Barunterhaltspflich-
tigen bis 1.900 € der Bedarf eines Kindes 

der Altersstufe 0 bis 5 Jahre monatlich  
348 €, der Altersstufe 6 bis 11 Jahre mo-
natlich 399 € und der Altersstufe 12 bis 17 
Jahre monatlich 467 €. Für volljährige Kin-
der, die noch im Haushalt der Eltern oder 
eines Elternteils wohnen, beträgt der Un-
terhaltsbedarf ab 01.01.2018 527 €. 

Bei höheren Nettoeinkommen des Barun-
terhaltspflichtigen steigen auch die Tabel-
lenbeträge entsprechend an. Die Tabelle 
unterstellt, dass der Schuldner einem Ehe-
gatten und einem Kind unterhaltspflichtig 
ist. Bei einer größeren bzw. geringeren 
Zahl Unterhaltspflichtiger sind Ab- und 
Zuschläge durch Einstufung in niedrigere 
bzw. höhere Gruppen der Tabelle ange-
messen. 

Der angemessene Gesamtunterhaltsbe-
darf eines Studierenden, der nicht bei sei-
nen Eltern oder einem Elternteil wohnt, 
beträgt in der Regel monatlich 735 €. 

Das auf das jeweilige Kind entfallende Kin-
dergeld ist in der Regel zur Hälfte auf den 
nach der Düsseldorfer Tabelle ermittelten 
Unterhaltsbedarf anzurechnen. 

Sind mehrere Unterhaltsberechtigte vor-
handen und reichen die dem Unterhalts-
verpflichteten zur Verfügung stehenden 
Mittel nicht aus, allen Unterhalt zu gewäh-
ren, gehen die Ansprüche minderjähriger 
unverheirateter Kinder den Ansprüchen al-
ler anderen Berechtigten vor. 

Unterhaltsverpflichtungen können in ge-
richtlichen Beschlüssen, in einstweiligen 
Anordnungen des Gerichts, in Prozessver-
gleichen oder in vollstreckbaren Urkunden 
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(vor dem Jugendamt oder vor dem Notar) 
festgelegt werden. Statt der Angabe eines 
Festbetrages kann hierbei auch der jeweili-
ge „Mindestunterhalt“ oder ein Prozent-
satz hiervon genannt werden. Bei einer 
 allgemeinen Erhöhung des Mindestunter-
halts steigt damit auch die individuell fest-
gelegte Unterhaltsverpflichtung, ohne 
dass der Beschluss, der Vergleich oder die 
Urkunde gerichtlich abgeändert werden 
muss. Zur Geltendmachung dieses Unter-
haltsanspruchs durch Minderjährige  
→ Vormundschaft, → Beistandschaft. 

Kinder können ein Anrecht auf einen Teil 
der Zahlungen erwerben, die ein Unter-
haltspflichtiger nach sozialrechtlichen 
 Regelungen erhält, auf die das Sozialge-
setzbuch I anzuwenden ist. So können lau-
fende Geldleistungen, die der Sicherung 
des Lebensunterhaltes zu dienen be-
stimmt sind, in angemessener Höhe an 
den Ehegatten oder die Kinder des Leis-
tungsberechtigten ausgezahlt („abge-
zweigt“) werden, wenn er ihnen gegen-
über seiner gesetzlichen Unterhaltspflicht 
nicht nachkommt. Die Auszahlung kann 
auch an die Person oder Stelle erfolgen, 
die dem Ehegatten oder den Kindern Un-
terhalt gewährt. 

Aufwendungen für den Unterhalt gesetz-
lich unterhaltsberechtigter Angehöriger, 
für die weder Anspruch auf einen Kinder-
freibetrag noch auf → Kindergeld besteht, 
können bis zum Höchstbetrag von 9.000 € 
ggf. erhöht um Beiträge zur Kranken- und 
Pflegeversicherung, soweit diese für die 
Basisabsicherung erforderlich sind, als au-
ßergewöhnliche Belastung steuermin-
dernd berücksichtigt werden. Eigene Ein-

künfte und Bezüge der unterhaltenen 
Person sind, soweit sie 624 € im Kalender-
jahr übersteigen, auf den Höchstbetrag an-
zurechnen. Unterhaltsaufwendungen für 
Kinder, für die Anspruch auf einen Freibe-
trag für Kinder oder auf Kindergeld be-
steht, sind durch den Freibetrag bzw. das 
Kindergeld abgegolten. 

Aufwendungen für die Berufsausbildung 
eines volljährigen, auswärtig untergebrach-
ten Kindes, für das der Unterhaltspflichti-
ge Kindergeld oder einen Kinderfreibetrag 
erhält, können zu einem → Ausbildungs-
freibetrag führen. 

Unterhaltsanspruch von Eltern 
 gegenüber ihren Kindern

Der Anspruch der gegenüber ihren Kin-
dern unterhaltsberechtigten Eltern er-
streckt sich im Alter und bei Krankheit re-
gelmäßig auch auf Leistungen, die als 
Hilfen in besonderen Lebenslagen notwen-
dig werden und die bei Bedürfnis vom Trä-
ger der → Sozialhilfe oder der → Kriegs-
opferfürsorge vorab oder ersatzweise zu 
erbringen sind. 

§§ 1601 ff. Bürgerliches Gesetzbuch, § 48 Sozi-
algesetzbuch I, § 94 Sozialgesetzbuch XII, § 27h 
Bundesversorgungsgesetz, § 33a Absatz 1 und 2 
Einkommensteuergesetz 

→ von Ehegatten 
Bei Unterhaltsansprüchen von Ehegatten 
ist zu unterscheiden, ob die Ehegatten in 
ehelicher Gemeinschaft leben, bei (noch) 
bestehender Ehe getrennt leben oder ge-
schieden sind. 
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Unterhalt bei ehelicher Gemeinschaft: 

Die Ehegatten sind verpflichtet, durch ihre 
Arbeit und mit ihrem Vermögen die Fami-
lie angemessen zu unterhalten. Der ange-
messene Unterhalt der Familie umfasst 
 alles, was nach den Verhältnissen der Ehe-
gatten erforderlich ist, um die Kosten des 
Haushalts zu bestreiten und die persönli-
chen Bedürfnisse der Ehegatten und den 
Lebensbedarf der gemeinsamen unter-
haltspflichtigen Kinder zu befriedigen. Bei 
Bestehen der ehelichen Gemeinschaft 
kommt es jedoch nur sehr selten zu 
Rechtsstreitigkeiten über den Unterhalt. 

Unterhalt bei Getrenntleben: 

Getrennt lebende Ehegatten schulden ein-
ander Unterhalt. Die Höhe bemisst sich 
nach den Lebensverhältnissen und den Er-
werbs- und Vermögensverhältnissen der 
Ehegatten. Ein während der Ehe nicht er-
werbstätiger Ehegatte kann nur dann dar-
auf verwiesen werden, seinen Unterhalt 
durch Erwerbstätigkeit selbst zu verdie-
nen, wenn dies von ihm nach seinen per-
sönlichen Verhältnissen, insbesondere we-
gen einer früheren Erwerbstätigkeit, unter 
Berücksichtigung der Dauer der Ehe, und 
nach den wirtschaftlichen Verhältnissen 
beider Ehegatten erwartet werden kann. 
die Rechtsprechung geht hierbei grund-
sätzlich davon aus, dass der nicht erwerbs-
tätige Ehegatte im ersten Jahr des Ge-
trenntlebens nicht auf die Aufnahme einer 
Erwerbstätigkeit verwiesen werden kann. 
Eine Ausnahme kann sich aber z. B. bei ei-
ner sehr kurzen Dauer der Ehe ergeben. 
Entscheidend sind insoweit stets die Um-
stände des jeweiligen Einzelfalls. 

Unterhalt nach Scheidung: 

Nach Scheidung einer Ehe gilt der Grund-
satz der Eigenverantwortung, wonach es 
jedem Ehegatten obliegt, selbst für seinen 
Unterhalt zu sorgen. Nur wenn er hierzu 
außerstande ist, hat er unter bestimmten 
Voraussetzungen einen Anspruch auf Un-
terhalt. Dieser ist insbesondere dann gege-
ben, wenn von ihm eine Erwerbstätigkeit 
wegen seines Alters oder wegen Krank-
heit sowie anderer Gebrechen oder 
Schwäche seiner körperlichen oder geisti-
gen Kräfte nicht erwartet werden kann. 
Ein geschiedener Ehegatte kann von dem 
anderen wegen der Pflege oder Erziehung 
eines gemeinschaftlichen Kindes für min-
destens 3 Jahre nach der Geburt Unterhalt 
verlangen. Der Anspruch verlängert sich, 
solange und soweit dies der Billigkeit ent-
spricht. Dabei sind die Belange des Kindes 
und die bestehenden Möglichkeiten der 
Kinderbetreuung zu berücksichtigen. Die 
Dauer des Unterhaltsanspruchs verlängert 
sich darüber hinaus, wenn dies unter Be-
rücksichtigung der Gestaltung der Kinder-
betreuung und der Erwerbstätigkeit in der 
Ehe sowie unter Berücksichtigung der 
Dauer der Ehe der Billigkeit entspricht. 
Ferner besteht ein voller oder teilweiser 
Unterhaltsanspruch auch, solange und so-
weit der geschiedene Ehegatte keine ange-
messene Erwerbstätigkeit zu finden oder 
trotz einer solchen Tätigkeit den Unterhalt 
nicht nachhaltig zu sichern vermag. Ange-
messen ist eine Erwerbstätigkeit, die der 
Ausbildung, den Fähigkeiten, einer frühe-
ren Erwerbstätigkeit, dem Lebensalter und 
dem Gesundheitszustand des geschiede-
nen Ehegatten sowie unter Berücksichti-
gung der Dauer der Ehe bzw. der Pflege 
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oder Erziehung eines gemeinschaftlichen 
Kindes den ehelichen Lebensverhältnissen 
entspricht. Unter Umständen ist der ge-
schiedene Ehepartner verpflichtet, sich 
ausbilden, fortbilden oder umschulen zu 
lassen. Auch während solcher Maßnah-
men kann ein Unterhaltsanspruch gegen 
den anderen Ehegatten bestehen. 

Der Umfang des Unterhalts bestimmt sich 
nach den (bisherigen) ehelichen Lebens-
verhältnissen. Er umfasst den gesamten 
Lebensbedarf, einschließlich der Kosten 
für eine angemessene Krankenversiche-
rung sowie unter Umständen für eine 
Schul- oder Berufsausbildung, → Fortbil-
dung oder → Umschulung, in bestimmten 
Fällen auch für eine angemessene Versi-
cherung für den Fall des Alters sowie der 
verminderten Erwerbsfähigkeit. Ist der 
Verpflichtete unter Berücksichtigung sei-
ner sonstigen Verpflichtungen ohne Ge-
fährdung des eigenen angemessenen Un-
terhalts zur Unterhaltsleistung nicht 
imstande, braucht er nur insoweit Unter-
halt zu leisten, als es mit Rücksicht auf die 
Bedürfnisse und die Erwerbs- und Vermö-
gensverhältnisse der geschiedenen Ehe-
gatten der Billigkeit entspricht. 

Unter bestimmten Voraussetzungen kann 
der Unterhalt auf den angemessenen Le-
bensbedarf herabgesetzt oder zeitlich 
 begrenzt werden, wenn die Zahlung des 
vollen (d. h. auf die ehelichen Lebensver-
hältnisse bezogenen) bzw. eines zeitlich 
unbegrenzten Unterhaltes unbillig wäre. 
Zu berücksichtigen sind dabei jedoch ins-
besondere die Belange eines dem Unter-
haltsberechtigten zur Pflege oder Erzie-
hung anvertrauten gemeinschaftlichen 

Kindes, die Dauer der Ehe sowie Nachteile 
des Unterhaltsberechtigten im Erwerbsle-
ben aus der Dauer der Pflege oder Erzie-
hung eines gemeinschaftlichen Kindes 
oder der Gestaltung von Haushaltsführung 
und Erwerbstätigkeit während der Ehe so-
wie aus der Dauer der Ehe. 

Der laufende Unterhalt ist in der Regel 
durch die Zahlung einer monatlichen Geld-
rente zu leisten.

Auch Ehegatten können ein Anrecht auf ei-
nen Teil der Zahlungen erwerben, die ein 
Unterhaltspflichtiger nach sozialrechtli-
chen Regelungen erhält, wenn dieser sei-
ner gesetzlichen Unterhaltspflicht nicht 
nachkommt (s. o. zum Unterhaltsanspruch 
von Verwandten). 

Der unterhaltsverpflichtete Ehegatte kann 
die an den geschiedenen oder dauernd 
 getrennt lebenden Ehegatten geleisteten 
gesetzlichen Unterhaltsaufwendungen 
steuerlich entweder als außergewöhnliche 
Belastung bis zu einem Höchstbetrag von 
jährlich 9.000 € absetzen (eigene Einkünf-
te oder Bezüge der unterhaltenen Person 
über 624 € mindern jedoch den Höchstbe-
trag) oder mit Zustimmung des Unterhalts-
empfängers als Sonderausgaben bis zu ei-
nem Höchstbetrag von 13.805 €  jährlich 
geltend machen (bis zu diesem Höchstbe-
trag muss dann der Empfänger die Unter-
haltszahlungen versteuern). Die Höchst-
beträge erhöhen sich ggf. um  Beiträge zur 
Kranken- und Pflegeversicherung, soweit 
diese für die Basisabsicherung des geschie-
denen bzw. dauernd ge trennt lebenden 
Ehegatten erforderlich sind.
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Unterhaltszahlungen an den nicht dauernd 
getrennt lebenden, unbeschränkt steuer-
pflichtigen Ehegatten sind keine außerge-
wöhnliche Belastung, wenn die Ehegatten 
steuerlich zusammen veranlagt werden. 
Unterhaltsleistungen an den Partner einer 
eheähnlichen Lebensgemeinschaft sind als 
außergewöhnliche Belastung berücksichti-
gungsfähig, wenn diesem wegen der Un-
terhaltsleistungen das Arbeitslosengeld II 
oder die Sozialhilfe gekürzt bzw. ganz ver-
sagt wird. 

→ Versorgungsausgleich und  
→ Erziehungsrente

§§ 1360 ff., 1569 ff. Bürgerliches Gesetzbuch;  
§ 48 Sozialgesetzbuch I; §§ 33a Absatz 1a, 10 
Absatz 1a Nr. 1, § 22 Nr. 1 a Einkommensteuer-
gesetz

→  der nicht verheirateten Mutter aus 
 Anlass der Geburt 

Der Vater eines Kindes, der nicht mit der 
Mutter verheiratet ist, hat der Mutter für 
die Dauer von 6 Wochen vor und 8 Wo-
chen nach der Geburt des Kindes Unter-
halt zu gewähren. Soweit die Mutter einer 
Erwerbstätigkeit nicht nachgeht, weil sie 
dazu infolge der Schwangerschaft bzw. ei-
ner durch die Schwangerschaft oder die 
Entbindung verursachten Krankheit außer-
stande ist, oder wegen der Pflege bzw. Er-
ziehung des Kindes eine Erwerbstätigkeit 
von ihr nicht erwartet werden kann, ist der 
Vater auch über den oben genannten Zeit-
raum hinaus zur Gewährung von Unterhalt 
an die Mutter verpflichtet. Diese Unter-
haltspflicht beginnt frühestens 4 Monate 
vor der Geburt und besteht für mindes-
tens 3 Jahre nach der Geburt. Sie verlän-

gert sich, solange und soweit dies der Bil-
ligkeit entspricht. Die Belange des Kindes 
und die bestehenden Möglichkeiten der 
Kinderbetreuung sind zu berücksichtigen. 

Die Höhe des zu gewährenden Unterhalts 
bestimmt sich nach der Lebensstellung der 
Mutter und richtet sich grundsätzlich nach 
dem Einkommen, das sie ohne die Geburt 
des Kindes zur Verfügung hätte. 

Betreut der Vater das Kind, steht ihm ein 
entsprechender Unterhaltsanspruch gegen 
die Mutter zu.

§ 1615l Bürgerliches Gesetzbuch

  Z  Jugendämter bei den Landratsämtern 
und kreisfreien Städten; Ehe- und Familien-
beratungsstellen der Verbände der freien 
Wohlfahrtspflege; → Beratungshilfe 

Unterhaltsbeihilfe

→ Politische Häftlinge, ehemalige,  
Hilfen für 

Unterhaltsgeld

→ Weiterbildung, Förderung der 

Unterhaltshilfe

→ Kriegsschadenrente 
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Unterhaltspflicht

→ Unterhaltsanspruch 

Unterhaltsvorschuss

Alleinerziehende Mütter oder Väter erhal-
ten zur Sicherung des Unterhalts ihrer Kin-
der bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres 
Unterhaltsvorschuss, wenn das Kind 

→  im Inland bei einem seiner Elternteile 
lebt, der ledig, verwitwet oder geschie-
den ist oder von seinem Ehegatten oder 
Lebenspartner dauernd getrennt lebt 
und

→  nicht oder nicht regelmäßig Unterhalt 
von dem anderen Elternteil oder nach 
dessen Ableben oder dem Ableben ei-
nes Stiefelternteils keine Waisenbezüge 
in einer bestimmten Mindesthöhe er-
hält. 

Vom 12. bis zur Vollendung des 18. Le-
bensjahres erhalten Alleinerziehende Un-
terhaltsvorschuss, wenn das Kind

→  im Inland bei einem seiner Elternteile 
lebt, der ledig, verwitwet oder geschie-
den ist oder von seinem Ehegatten oder 
Lebenspartner dauernd getrennt lebt, 

→  nicht oder nicht regelmäßig Unterhalt 
von dem anderen Elternteil oder nach 
dessen Ableben oder dem Ableben ei-
nes Stiefelternteils keine Waisenbezüge 
in einer bestimmten Mindesthöhe er-
hält und

→  keine Leistungen nach dem Sozialge-
setzbuch II bezieht oder

→  durch den Unterhaltsvorschuss die Hil-

febedürftigkeit des Kindes vermieden 
werden kann oder

→  der betreuende Elternteil über Einkom-
men von mindestens 600 € verfügt.

Auch Kinder mit ausländischer Staatsange-
hörigkeit können unter bestimmten Vor-
aussetzungen einen Anspruch auf Unter-
haltsvorschuss haben, wenn sie im Inland 
wohnen. 

Unterhaltsvorschuss wird auf Antrag ge-
währt. Die Höhe des Unterhaltsvorschus-
ses richtet sich nach dem Alter der Kinder 
und beträgt ab 01.01.2019 für Kinder un-
ter 6 Jahren höchstens 160 €, für Kinder 
von 6 bis 11 Jahren höchstens 212 € und 
für Kinder von 12 bis 17 Jahren höchstens 
282 € monatlich. Auf die Unterhaltsvor-
schussleistung werden unter anderem Un-
terhaltszahlungen des anderen Elternteils, 
Waisenbezüge einschließlich bestimmter 
Schadenersatzleistungen und eigene Ein-
künfte von Kindern, die keine allgemeinbil-
dende Schule mehr besuchen, angerechnet.

Unterhaltsvorschussgesetz

 Z  Jugendämter bei den Landkreisen und 
kreisfreien Städten 

Unterstützte Beschäftigung

Seit Januar 2009 haben schwerbehinderte 
Menschen einen Rechtsanspruch auf Un-
terstützte Beschäftigung. Unterstützte Be-
schäftigung ist ein ambulantes – vor Ort, 
in den Betrieben wirksames – Angebot für 
Menschen mit Behinderung mit besonde-
rem Unterstützungsbedarf. Ziel ist die 
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langfristige sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigung in Unternehmen – also auf 
dem allgemeinen, regulären Arbeitsmarkt. 

Unterstützte Beschäftigung besteht zu-
nächst aus einer Phase der individuellen 
betrieblichen Qualifizierung, also des Ler-
nens und Einübens am und für den Ar-
beitsplatz. Ziel ist der Abschluss eines 
 Arbeitsvertrages. Bei Bedarf folgt an-
schließend eine Berufsbegleitung – also 
eine Betreuung nach persönlichen Ansprü-
chen, während die Tätigkeit eigenverant-
wortlich und eingebettet in betriebliche 
Abläufe ausgeübt wird. Die betriebliche 
Qualifizierung ist als Rehabilitationsmaß-
nahme angelegt und dauert bis zu 2 Jahre. 
Die Leistungen werden bei Zuständigkeit 
eines Reha-Trägers von diesem, im Übri-
gen vom Inklusionsamt erbracht. In der 
Zeit der betrieblichen Qualifizierung sind 
die → Menschen mit Behinderung sozial-
versichert wie Teilnehmer an anderen be-
rufsvorbereitenden Maßnahmen auch; da-
nach wie jeder andere Beschäftigte. 

Zielgruppe für Unterstützte Beschäftigung 
sind Schulabgängerinnen und Schulabgän-
ger mit Behinderung, die einerseits durch 
eine direkt anschließende Berufsausbil-
dung überfordert wären, die aber anderer-
seits nicht der Unterstützung in einer 
Werkstatt für Menschen mit Behinderung 
bedürfen. Darüber hinaus sollen Men-
schen erreicht werden, die erst später – im 
Laufe ihres (Erwerbs-)Lebens – eine Be-
hinderung erfahren. 

 Z  Rehabilitationsträger; Agenturen für 
Arbeit; Zentrum Bayern Familie und Sozia-
les – Inklusionsamt 

www.arbeitsagentur.de  
www.zbfs.bayern.de

Unterstützungskasse

Die Unterstützungskasse ist einer der fünf 
gesetzlich vorgesehenen Durchführungs-
wege für die → betriebliche Altersversor-
gung.

Anders als bei der → Direktzusage ver-
bleibt das Versorgungskapital hier nicht al-
lein im Unternehmen, sondern wird bis zu 
einem bestimmten Umfang in einer recht-
lich selbstständigen Versorgungseinrich-
tung verwaltet. Die Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer erhalten formal keinen 
Rechtsanspruch gegen die Unterstüt-
zungskasse, so dass der Arbeitgeber ihnen 
gegenüber zur Leistung verpflichtet bleibt. 

Die Beschäftigten haben die Möglichkeit, 
die Zusage durch → Entgeltumwandlung 
zu erhöhen. Die Beiträge aus der Entgel-
tumwandlung sind steuerfrei und unterlie-
gen bis zu einem Höchstbetrag von 4% der 
jährlichen → Beitragsbemessungsgrenze 
der Rentenversicherung nicht der Sozial-
versicherungspflicht. Die Unterstützungs-
kasse wird allerdings nicht im Rahmen der 
„Riester-Förderung“ (→ Altersvorsorge, 
zusätzliche private) mit Zulagen oder Son-
derausgabenabzug staatlich gefördert. 

Die Anwartschaften und Ansprüche der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
werden von der gesetzlich vorgeschriebe-
nen Insolvenzsicherung erfasst und sind 
damit auch bei Insolvenz des Arbeitgebers 
gesichert. Hierfür zahlt der Arbeitgeber 

https://www.arbeitsagentur.de/
www.zbfs.bayern.de
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Umlagen an den Pensions-Sicherungs-Ver-
ein (PSVaG), dem Träger der gesetzlichen 
Insolvenzsicherung. Die Betriebsrente 
wird deshalb im Falle einer Insolvenz des 
Arbeitgebers vom PSVaG weiterbezahlt. 

§§ 1b, 7 Betriebsrentengesetz, § 14 Sozialge-
setzbuch IV

  Z  Arbeitgeber 

Untersuchungspflicht

→ Arbeitsschutz 
→ Jugendarbeitsschutz 
→ Strahlenschutz 

Urkundenersatz

→ Spätaussiedler, berufliche Eingliederung 

Urlaub, Gewährung von

Arbeitnehmer sowie die zu ihrer Berufs-
ausbildung Beschäftigten haben in jedem 
Kalenderjahr Anspruch auf bezahlten Er-
holungsurlaub. Für → Heimarbeiter, ju-
gendliche Arbeitnehmer (→ Jugendar-
beitsschutz), schwerbehinderte Menschen 
(→ Behinderte Menschen, Hilfen für) so-
wie für Beamte und Richter gelten Sonder-
bestimmungen. 

Die gesetzliche Urlaubsdauer beträgt nach 
sechsmonatigem Bestehen des Arbeitsver-
hältnisses jährlich mindestens 24 Werkta-
ge bezogen auf eine Sechs-Tage-Woche. 
Bei einer Fünf-Tage-Woche beträgt der 

Mindesturlaub entsprechend 20 Tage. Bei 
kürzeren Arbeitsverhältnissen wird Teilur-
laub von einem Zwölftel pro Monat ge-
währt. Durch → Tarifvertrag oder Arbeits-
vertrag (→ Arbeitsverhältnis) kann 
längerer Urlaub vereinbart werden. Heim-
arbeiter erhalten 24 Werktage oder mehr 
bei Regelung in bindenden Festsetzungen 
oder → Tarifverträgen. Bei jugendlichen 
Arbeitnehmern und jugendlichen Heimar-
beitern richtet sich der Mindesturlaub 
nach dem Lebensalter zu Beginn des Ka-
lenderjahres. Er beträgt bei einem Alter 
von 15 Jahren 30, von 16 Jahren 27 und 
von 17 Jahren 25 Werktage. Jugendlichen 
im Bergbau unter Tage stehen in jeder Al-
tersgruppe zusätzlich drei Werktage zu. 
Schwerbehinderte Menschen erhalten ei-
nen bezahlten Zusatzurlaub von jährlich 
fünf Arbeitstagen. 

§§ 3, 5, 12 Mindesturlaubsgesetz für Arbeitneh-
mer (Bundesurlaubsgesetz), § 19 Jugendarbeits-
schutzgesetz, § 208 Sozialgesetzbuch IX

Der Arbeitgeber kann Elternzeitberechtig-
ten (→ Elternzeit) und Beschäftigten in 
Freistellung nach dem Pflegezeitgesetz (→ 
Pflege- und Familienpflegezeit) den Ur-
laub für jeden vollen Kalendermonat der 
vollständigen Freistellung von der Arbeits-
leistung (→ Arbeitsbefreiung) um ein 
Zwölftel zu kürzen 

§ 17 Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, § 4 
Abs. 4 Pflegezeitgesetz 

Das Urlaubsentgelt ist nach dem Durch-
schnittsverdienst der letzten 13 Wochen 
vor Urlaubsbeginn zu bemessen. Für 
Heimarbeiter bei Anspruch auf 24 
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Werktage beträgt das Urlaubsentgelt 9,1 
% des in der Zeit vom 01.05. bis 30.04. 
des folgenden Jahres oder bis zur Beendi-
gung des Beschäftigungsverhältnisses ver-
dienten Arbeitsentgelts vor Abzug der 
Steuern und Sozialversicherungsbeiträge 
ohne Unkostenzuschlag und ohne die für 
den Lohnausfall an Feiertagen, den Ar-
beitsausfall infolge Krankheit und den Ur-
laub zu leistenden Zahlungen. Bei An-
spruch auf mehr Urlaubstage durch 
bindende Festsetzung oder Tarifvertrag 
erhöht sich das Urlaubsentgelt entspre-
chend. Jugendlichen Heimarbeitern steht 
ein gestaffeltes Urlaubsentgelt in Höhe 
von 11,6 %, 10,3 % oder 9,5 % je nach Le-
bensalter und Urlaubsdauer zu. 

Schwerbehinderte Heimarbeiter erhalten 
zum Urlaubsentgelt einen Zuschlag in 
Höhe von 2 % des in der Zeit vom 01.05. 
des vergangenen bis zum 30.04. des lau-
fenden Jahres verdienten Arbeitsentgelts 
ausschließlich der Unkostenzuschläge, so-
weit keine besondere Regelung besteht. 

Ein zusätzliches Urlaubsgeld zum bezahl-
ten Urlaub wird nur bei Vereinbarung im 
Einzelarbeitsvertrag oder durch Tarifver-
trag gewährt. 

§§ 11, 12 Mindesturlaubsgesetz für Arbeitneh-
mer (Bundesurlaubsgesetz), § 19 Jugendarbeits-
schutzgesetz, § 210 Sozialgesetzbuch IX

Eine Urlaubsabgeltung ist nur zulässig, 
wenn der Urlaub wegen Beendigung des 
Beschäftigungsverhältnisses ganz oder 
zum Teil nicht mehr gewährt werden kann. 
Der Arbeitgeber hat jedoch noch nicht ge-
währten Urlaub auch dann abzugelten, 

wenn das Arbeitsverhältnis während der 
Elternzeit endet oder im Anschluss an die 
Elternzeit nicht fortgesetzt wird. Die Ur-
laubsabgeltung wird in der Regel wie das 
Urlaubsentgelt berechnet. 

→ Heimarbeiter und bei Jugendlichen  
→ Gewerbeaufsicht

§ 7 Mindesturlaubsgesetz für Arbeitnehmer 
(Bundesurlaubsgesetz), § 17 Bundeselterngeld- 
und Elternzeitgesetz

  Z  Arbeitgeber 

Urlaubsabgeltung

→ Urlaub, Gewährung von

Urlaubsentgelt

→ Urlaub, Gewährung von 

Urlaubsgeld

→ Urlaub, Gewährung von 
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Vaterschaftsfeststellung

→ Pflegschaft 
→ Vormundschaft für Minderjährige 

Verbraucherinsolvenzverfahren

Das Insolvenzrecht sieht für Personen, die 
keine selbstständige wirtschaftliche Tätig-
keit ausüben, ein auf sie zugeschnittenes 
Insolvenzverfahren vor. Das Verbraucher-
insolvenzverfahren soll wirtschaftlich in 
Schwierigkeiten geratenen Personen einen 
Neuanfang ermöglichen. Es kann bei Zah-
lungsunfähigkeit oder drohender Zah-
lungsunfähigkeit des Schuldners eingelei-
tet werden und ist ein wesentlicher Schritt 
zur Restschuldbefreiung. Zugang zum Ver-
fahren erhält jede natürliche Person, so-
fern sie keine selbstständige wirtschaft 
liche Tätigkeit ausübt. War dies in der Ver-
gangenheit der Fall, so ist der Zugang zum 
Verbrauchsinsolvenzverfahren nur eröff-
net, wenn die Vermögensverhältnisse 
überschaubar sind (weniger als 20 Gläubi-
ger) und gegen den Schuldner keine Forde-
rungen aus Arbeitsverhältnissen bestehen. 

Für das Verbraucherentschuldungsverfah-
ren haben sich durch das Gesetz zur Ver-
kürzung des Restschuldbefreiungsverfah-
rens und zur Stärkung der Gläubigerrechte 
vom 15. Juli 2013, das am 1. Juli 2014 in 
vollem Umfang in Kraft getreten ist, rele-
vante Änderungen ergeben. Durch die Re-
form der Verbraucherentschuldung wurde 
für den Schuldner insbesondere die Mög-
lichkeit eröffnet, in ab dem 1. Juli 2014  
beantragten Insolvenzverfahren unter be-
stimmten Voraussetzungen die Rest-

schuldbefreiung nach bereits 3 bzw. 5 Jah-
ren statt wie bislang nach 6 Jahren erteilt 
zu bekommen. 

Das Verbraucherinsolvenzverfahren ver-
läuft in mehreren Verfahrensschritten:

Zunächst muss der Schuldner im Rahmen 
außergerichtlicher Einigungsbemühungen 
auf der Grundlage eines von ihm vorzule-
genden Schuldenbereinigungsplans versu-
chen, mit seinen Gläubigern eine Vereinba-
rung über die Bereinigung seiner Schulden 
zu erreichen (außergerichtliche Schulden-
bereinigung). Die außergerichtlichen Eini-
gungsbemühungen werden regelmäßig un-
ter Mitwirkung einer geeigneten Person 
oder Stelle erfolgen, die den Schuldner ins-
besondere bei der Erstellung des Schul-
denbereinigungsplans unterstützt. Als „ge-
eignete Person oder Stelle“ (§ 305 Abs. 1 
Nr. 1 Insolvenzordnung) für die Beratung 
der Schuldner und die Mitwirkung beim 
außergerichtlichen Einigungsversuch kom-
men u. a. Rechtsanwälte, Notare, Steuer-
berater und Wirtschaftsprüfer sowie die 
von den Regierungen hierfür anerkannten 
Schuldnerberatungsstellen (→ Insolvenz-
beratung) in Betracht. 

Bleiben die außergerichtlichen Einigungs-
bemühungen ohne Erfolg, so wird ein 
 gerichtliches Verfahren notwendig 
 (gerichtliches Verfahren über den Schul-
denbereinigungsplan). Es wird eingeleitet 
durch den beim Insolvenzgericht zu stel-
lenden Antrag des Schuldners auf Eröff-
nung des Insolvenzverfahrens. Dem An-
trag sind die Bescheinigung der geeigneten 
Person oder Stelle über den erfolglosen 
außergerichtlichen Einigungsversuch  
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(s. o.), der Antrag auf Restschuldbefreiung 
oder die Erklärung, dass eine solche nicht 
beantragt werden soll, ein Vermögensver-
zeichnis des Schuldners und der Schulden-
bereinigungsplan  beizufügen. Erhebt kei-
ner der Gläubiger Einwendungen gegen 
den Schuldenbereinigungsplan, so gilt die-
ser als angenommen und das Gericht stellt 
dies durch Beschluss fest. Stimmen nicht 
alle Gläubiger zu, so kann das Gericht un-
ter bestimmten Voraussetzungen die Zu-
stimmung einzelner Gläubiger ersetzen. 
Der angenommene Schuldenbereinigungs-
plan hat die Wirkung eines Prozessver-
gleichs. 

Bleibt auch der gerichtliche Versuch einer 
Einigung über den Schuldenbereinigungs-
plan ohne Erfolg, so hat das Gericht über 
den Antrag des Schuldners auf Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens zu entscheiden. 
Mit der Eröffnung des Insolvenzverfah-
rens trifft das Insolvenzgericht auch eine 
Entscheidung über die Zulässigkeit des 
 Antrags des Schuldners auf Restschuldbe-
freiung. Im Falle der Eröffnung wird ein 
 Insolvenzverfahren durchgeführt, das der 
Verteilung des der Zwangsvollstreckung 
unterliegenden Vermögens des Schuldners 
an die Gläubiger dient. 

Bislang endete das Insolvenzverfahren mit 
der gerichtlichen Ankündigung der Rest-
schuldbefreiung und es schloss sich die 
Wohlverhaltensphase an, die sechs Jahre 
nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
endete. Während der Wohlverhaltenspha-
se muss der Schuldner den pfändbaren Teil 
seines Einkommens an einen Treuhänder 
abtreten, der diese Beiträge an die Gläubi-
ger verteilt. Wurde die Wohlverhaltens-

phase erfolgreich durchlaufen, sprach das 
Gericht die Restschuldbefreiung aus. 

Im Zuge der Reform der Verbraucherent-
schuldung wurde für die ab dem 1. Juli 
2014 beantragten Insolvenzverfahren die 
Dauer der Wohlverhaltensphase bis zur 
Erteilung der Restschuldbefreiung abhän-
gig vom Umfang der durch den Schuldner 
erbrachten Leistungen gestaffelt. Im 
Grundsatz verbleibt es bei der sechsjähri-
gen Wohlverhaltensphase. Bezahlt der 
Schuldner die Verfahrenskosten, wird die 
Wohlverhaltensphase auf fünf Jahre ver-
kürzt. Bringt der Schuldner über die Ver-
fahrenskosten hinaus einen Betrag auf, aus 
dem die von den Gläubigern angemelde-
ten Forderungen zu mindestens 35 % er-
füllt werden können, hat das Insolvenzge-
richt bereits nach drei Jahren über die 
Erteilung der Restschuldbefreiung zu ent-
scheiden. Bezahlt der Schuldner die Ver-
fahrenskosten, die durch die Gläubiger an-
gemeldeten Forderungen sowie die im 
Rahmen des Insolvenzverfahrens entstan-
denen sogenannten sonstigen Massever-
bindlichkeiten in voller Höhe, ist die Ent-
scheidung über die Erteilung der 
Restschuldbefreiung sofort zu treffen. Auf 
diese Weise wird für den Schuldner ein 
Anreiz geschaffen, sich zugunsten der 
Gläubiger um eine möglichst weitgehende 
Begleichung seiner Schulden zu bemühen. 

§§ 286 – 303a, 304 – 311 Insolvenzordnung

 Z  Insolvenzgerichte (= Amtsgerichte am 
Sitz der Landgerichte sowie einige weitere 
größere Amtsgerichte); Rechtsanwälte; In-
solvenzberatungsstellen 
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Verjährung bei Sozialleistungen

Ansprüche auf die in den Sozialgesetzbü-
chern vorgesehenen Dienst-, Sach- und 
Geldleistungen (→ Sozialleistungen) ver-
jähren in 4 Jahren nach Ablauf des Kalen-
derjahres, in dem sie entstanden sind. Die 
Verjährung wird durch schriftlichen Antrag 
auf die Sozialleistung oder durch Erhebung 
eines Widerspruchs (→ Sozialgerichtspro-
zess, → Verwaltungsgerichtsprozess) ge-
hemmt, d. h. der zu Beginn der Hemmung 
noch nicht abgelaufene Teil der Verjäh-
rungsfrist läuft nach Beendigung der Hem-
mung weiter. Die Hemmung endet 6 Mo-
nate nach Bekanntgabe der Entscheidung 
über den Antrag oder den Widerspruch. 
Im Übrigen gelten für die Hemmung, den 
Neubeginn und die Wirkung der Verjäh-
rung die Vorschriften des Bürgerlichen Ge-
setzbuches sinngemäß. 

§ 45 Sozialgesetzbuch I

Verletzten- und Berufs-
krankheitenrente

Versicherten der gesetzlichen → Unfall-
versicherung wird Verletztenrente ge-
währt, wenn durch → Arbeitsunfall oder 
→ Berufskrankheit eine Minderung der 
 Erwerbsfähigkeit (MdE) um mindestens 
20 % – bei landwirtschaftlichen Unterneh-
mern, ihren Ehegatten und mitarbeitenden 
Familienangehörigen abweichend davon 
um mindestens 30% – eingetreten ist, die 
länger als 26 Wochen andauert. Bei einer 
MdE von weniger als 20 % wird Rente nur 
gezahlt, wenn sich zusammen mit Minde-
rungen aus anderen Arbeitsunfällen, Be-

rufskrankheiten oder Entschädigungsfällen 
nach bestimmten Gesetzen (z. B. Beam-
tengesetz, Bundesversorgungsgesetz, Sol-
datenversorgungsgesetz) insgesamt eine 
MdE von mindestens 20 % ergibt. Für 
Schwerverletzte (MdE 50 % oder mehr) 
wird zur Verletztenrente eine Zulage in 
Höhe von 10 % gewährt, wenn wegen des 
Arbeitsunfalls oder der Berufskrankheit 
keine Erwerbstätigkeit mehr ausgeübt 
werden kann und keine Rente aus der ge-
setzlichen → Rentenversicherung oder  
→ Knappschaftsversicherung bezogen 
wird. 

Höhe und Berechnung der Verletztenrente 
→ Rentenberechnung in der Unfallversi-
cherung; Auszahlung einer einmaligen Ab-
findung → Abfindung für Renten aus der 
Unfallversicherung 

§§ 56 – 60, 80a Sozialgesetzbuch VII

 Z  Gesetzliche Unfallversicherungsträger 

www.svlfg.de

Verletztengeld

In der gesetzlichen → Unfallversicherung 
erhält der Verletzte Verletztengeld, solan-
ge er infolge eines Arbeitsunfalls oder ei-
ner → Berufskrankheit arbeitsunfähig im 
Sinne der gesetzlichen → Krankenversi-
cherung ist oder wegen einer Maßnahme 
der → Heilbehandlung eine ganztägige Er-
werbstätigkeit nicht ausüben kann, wenn 
er unmittelbar vor Beginn der Arbeitsunfä-
higkeit oder der Heilbehandlung Anspruch 
auf Arbeitsentgelt, Arbeitseinkommen 

www.svlfg.de
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oder eine kurzfristige Lohnersatzleistun-
gen zur → Teilhabe am Arbeitsleben hat. 
Soweit er jedoch Arbeitsentgelt erhält, ist 
die Gewährung von Verletztengeld ausge-
schlossen. 

Die Berechnung erfolgt im Wesentlichen 
wie beim → Krankengeld mit der Maßga-
be, dass das Verletztengeld 80 % des Re-
gelentgelts beträgt. Es gelten jedoch für 
das Regelentgelt günstigere Höchstsätze. 

Für landwirtschaftliche Unternehmer, ihre 
im Unternehmen mitarbeitenden Ehegat-
ten bzw. eingetragene Lebenspartner und 
die im Unternehmen ohne Arbeitsvertrag 
mitarbeitenden Familienangehörigen (d. h. 
ohne echte Arbeitnehmereigenschaft) 
wird ein pauschaliertes Verletztengeld ge-
währt. Besteht jedoch Anspruch auf 
 Betriebs- bzw. Haushalthilfe für landwirt-
schaftliche Unternehmer oder Haushalts-
hilfe für Ehegatten bzw. eingetragene Le-
benspartner, (→ Betriebshilfe für Landwir-
te, → Haushaltshilfe) so ist die Zahlung 
von Verletztengeld nachrangig. 

Verletzte, die zuletzt → Arbeitslosengeld 
und → Arbeitslosengeld II, → Unterhalts-
geld oder → Kurzarbeitergeld bezogen ha-
ben, erhalten Verletztengeld jeweils in 
Höhe dieser bisherigen Leistungen.

§§ 45 – 52, 55 Sozialgesetzbuch VII

 Z  Gesetzliche Unfallversicherungsträger 

www.svlfg.de

Vermögensbildung

→ nach dem Vermögensbildungsgesetz 
Arbeitnehmer, zu ihrer Berufsausbildung 
Beschäftigte, → Heimarbeiter sowie Be-
amte, Richter, Berufssoldaten, Soldaten 
auf Zeit und Angehörige des Zivilschutz-
korps können vermögenswirksame Leis-
tungen nach dem Vermögensbildungsge-
setz beanspruchen. 

Es können auf Verlangen des Arbeitneh-
mers Teile seines Arbeitslohns bis maximal 
870 € jährlich zulagenbegünstigt vermö-
genswirksam angelegt werden. Der Ar-
beitgeber oder Dienstherr kann aufgrund 
Gesetzes, → Tarifvertrags, Betriebsverein-
barung oder einzelvertraglicher Regelung 
(→ Arbeitsverhältnis) verpflichtet sein, 
vermögenswirksame Leistungen zu ge-
währen. Für vermögenswirksame Leistun-
gen bestehen die folgenden Anlagearten: 

→  Verträge nach dem Wohnungsbau-Prä-
miengesetz (→ Wohnraumförderung) 

→  Anlagen zum Wohnungsbau (z. B. Ent-
schuldung)

→  Sparvertrag über Wertpapiere oder an-
dere Vermögensbeteiligungen

→  Wertpapier-Kaufvertrag
→  Beteiligungs-Vertrag und Beteiligungs- 

Kaufvertrag mit dem Arbeitgeber oder 
mit fremden Unternehmen

→  Geldsparvertrag
→  Kapitalversicherungsvertrag

Zur vermögenswirksamen Leistung wird 
vom Finanzamt eine Arbeitnehmer-Spar-
zulage gewährt, wenn das zu versteuernde 
Einkommen des Arbeitnehmers im Kalen-
derjahr der vermögenswirksamen Anlage 

www.svlfg.de
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unter Berücksichtigung der Freibeträge für 
Kinder die Einkommensgrenze von 17.900 €, 
bei zusammen veranlagten Ehegatten/Le-
benspartnern 35.800 € nicht übersteigt. 
Bei einer Anlage in einem Sparvertrag über 
Wertpapiere oder andere Vermögens-
beteiligungen, einem Wertpapier-Kaufver-
trag, einem Beteiligungs-Vertrag oder Be-
teiligungs-Kaufvertrag beträgt die Einkom-
mensgrenze 20.000 € bzw. 40.000 €. 

Bei den Verträgen nach dem Wohnungs-
bau-Prämiengesetz und bei Anlagen zum 
Wohnungsbau sind vermögenswirksame 
Leistungen bis zu einem Höchstbetrag von 
470 € im Kalenderjahr zulagenbegünstigt; 
der Zulagensatz beträgt 9 % der vermö-
genswirksamen Leistungen (sog. erster 
Förderkorb). Beim Sparvertrag über Wert-
papiere oder andere Vermögensbeteiligun-
gen, beim Wertpapier-Kaufvertrag und 
beim Beteiligungs-Vertrag sowie Beteili-
gungs-Kaufvertrag sind vermögenswirksa-
me Leistungen bis zu einem Höchstbetrag 
von 400 € zulagenbegünstigt; der Zula-
gensatz beträgt 20 % der vermögenswirk-
samen Leistungen (sog. zweiter Förder-
korb). Beide Förderkörbe können nebenei-
nander in Anspruch genommen werden. 

Vermögenswirksame Leistungen auf einen 
Geldsparvertrag oder einen Lebensversi-
cherungsvertrag sind nicht zulagenbegüns-
tigt.

Die vermögenswirksamen Leistungen 
werden vom Arbeitgeber für den Arbeit-
nehmer unmittelbar an die Stelle geleitet, 
bei der die Anlage erfolgt. Dagegen wird 
die Arbeitnehmer-Sparzulage jährlich 

nachträglich auf Antrag vom Finanzamt 
mit der Veranlagung zur Einkommensteuer 
oder mit einem besonderen Bescheid fest-
gesetzt. Die Auszahlung der festgesetzten 
Arbeitnehmer-Sparzulagen erfolgt nach 
Ablauf der für den Anlagevertrag gelten-
den Sperrfrist oder bei vorzeitiger un-
schädlicher Verfügung zu Gunsten des Ar-
beitnehmers an das Anlageinstitut. 

Bei vorzeitiger Verfügung über die Spar-
beiträge entfällt – außer im Falle des 
 Todes, der völligen Erwerbsunfähigkeit, 
längerer Arbeitslosigkeit sowie unter be-
stimmten Voraussetzungen auch im Falle 
der Heirat und der Begründung einer 
selbstständigen Erwerbstätigkeit – der An-
spruch auf die Arbeitnehmer-Sparzulage. 

 Z  Arbeitgeber; Gewerkschaften; Finanz-
ämter; Banken und Sparkassen 

→ durch Förderung des Wohnungsbaus 
→ Wohnraumförderung

Verpfändung bei Sozialleistungen

Ansprüche auf die in den Sozialgesetzbü-
chern vorgesehenen Dienst- oder Sachleis-
tungen (→ Sozialleistungen) können we-
der verpfändet noch übertragen werden. 
Dagegen ist die Verpfändung von Ansprü-
chen auf Geldleistungen in der Regel unter 
den gleichen Voraussetzungen möglich 
wie deren Übertragung (→ Abtretung von 
Ansprüchen auf Sozialleistungen). 

§ 53 Sozialgesetzbuch I



VerSehrtenSport

Versehrtensport

→ Behindertensport 

Versicherungsfreiheit

→  in der gesetzlichen Kranken-
versicherung 

Von der allgemeinen Versicherungspflicht 
sind in der → Krankenversicherung be-
stimmte Personenkreise entweder gene-
rell oder durch Befreiung auf Antrag ausge-
nommen.

Ohne Antrag versicherungsfrei sind alle 
Arbeitnehmer, deren regelmäßiges Jahres-
arbeitsentgelt die Jahresarbeitsentgelt-
grenze von 60.750 € für das Jahr 2019 
übersteigt. 

Eine bestehende Versicherungspflicht en-
det, wenn die Jahresarbeitsentgeltgrenze 
überschritten wird (59.400 € für 2018) 
und das Entgelt auch die Grenze des neu-
en Kalenderjahres 60.750 € für 2019 über-
steigt. 

Für Personen, die am 31.12.2002 wegen 
Überschreitens der Jahresarbeitsentgelt-
grenze versicherungsfrei waren und die bei 
einem privaten Krankenversicherungsun-
ternehmen versichert sind, gilt für 2019 
eine Jahresarbeitsentgeltgrenze von 
54.450 € (2018: 53.100 €). 

Die Mitgliedschaft endet, wenn das Mit-
glied nach Hinweis der Krankenkasse über 
die Austrittsmöglichkeit seinen Austritt er-
klärt und den Nachweis einer anderweiti-
gen Absicherung bringt. 

Versicherungsfrei sind auch Beamte, Rich-
ter und Personen in beamtenähnlicher 
Stellung, Verwaltungslehrlinge, Mitglieder 
geistlicher Genossenschaften sowie Werk-
studenten hinsichtlich der nebenbei ausge-
übten entgeltlichen Beschäftigung. 

Versicherungsfrei sind ferner Personen, die 
nach Vollendung des 55. Lebensjahres ver-
sicherungspflichtig werden, wenn sie in 
den letzten 5 Jahren vor Eintritt der Versi-
cherungspflicht nicht gesetzlich versichert 
waren und mindestens die Hälfte dieser 
Zeit nicht zum schutzbedürftigen Perso-
nenkreis der gesetzlichen Krankenversi-
cherung gehört haben. Dies gilt auch für 
Ehegatten und Lebenspartner von Beam-
ten, Selbstständigen oder versicherungs-
freien Arbeitnehmern. Hingegen sind diese 
Voraussetzungen der Versicherungsfrei-
heit nicht erfüllt bei Personen, die versi-
cherungspflichtig werden, weil sie sonst 
keinen anderweitigen Krankenversiche-
rungsschutz haben und die der gesetzli-
chen Krankenversicherung zuzuordnen 
sind. 

§ 6 Sozialgesetzbuch V

Versicherungsfrei ist auch, wer eine → ge-
ringfügige Beschäftigung oder eine gering-
fügige selbstständige Tätigkeit ausübt, so-
weit diese nicht im Rahmen betrieblicher 
Berufsausbildung, nach dem Jugendfreiwil-
ligendienstgesetz (→ Freiwilliges soziales 
Jahr) und → Freiwilliges ökologisches Jahr, 
nach dem → Bundesfreiwilligendienstge-
setz oder eines vorgeschriebenen Berufs-
praktikums, in geschützten Einrichtungen 
im Sinne des Gesetzes über die Sozialver-
sicherung behinderter Menschen (→ Werk-
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stätten für behinderte Menschen) oder in 
Einrichtungen der → Jugendhilfe erfolgt. 

§ 8 Sozialgesetzbuch IV; § 7 Sozialgesetzbuch V

Auf Antrag wird von der Versicherungs-
pflicht befreit, wer versicherungspflichtig 
wird wegen Erhöhung der Jahresarbeits-
entgeltgrenze oder durch den Bezug von 
Arbeitslosengeld I (→ Arbeitslosigkeit, Hil-
fen bei) oder Unterhaltsgeld (→ Weiterbil-
dung, berufliche) und in den letzten 5 Jah-
ren nicht gesetzlich krankenversichert war. 

→  Unter bestimmten Voraussetzungen 
können ferner versicherungspflichtige 
Arbeitnehmer die Befreiung von der 
Versicherungspflicht beantragen, die 
während der → Elternzeit durch Auf-
nahme einer nicht vollen Erwerbstätig-
keit versicherungspflichtig werden für 
die Zeit der Elternzeit oder deren regel-
mäßige Wochenarbeitszeit während 
der → Pflegezeit und Familienpflegezeit 
herabgesetzt wird (Befreiung für die 
Pflegezeit). 

→  Befreit werden können ferner Personen, 
die dadurch versicherungspflichtig wer-
den, dass ihre Arbeitszeit auf die Hälfte 
oder weniger als die Hälfte der regelmä-
ßigen Wochenarbeitszeit vollbeschäf-
tigter Arbeitnehmer des Betriebes her-
abgesetzt wird sowie für Beschäftigte, 
die im Anschluss an die Zeiten des Be-
zugs von Erziehungsgeld, → Elterngeld 
oder der Inanspruchnahme von → El-
ternzeit oder → Familienpflegezeit ein 
entsprechendes Beschäftigungsverhält-
nis aufnehmen, das bei Vollbeschäfti-
gung zur Versicherungsfreiheit führen 
würde. Voraussetzung ist ferner eine 

versicherungsfreie Beschäftigung von 
mindestens 5 Jahren. Zeiten des Bezugs 
von Erziehungsgeld, Elterngeld, der In-
anspruchnahme von Eltern-, Pflege- und 
Familienpflegezeit werden angerechnet. 

→  Eine Befreiung auf Antrag ist außerdem 
möglich bei Rentnern (→ Rentnerkran-
kenversicherung), Teilnehmern an Maß-
nahmen zur Teilhabe am Arbeitsleben, 
Studenten, Berufspraktikanten, Ärzten 
im Praktikum, behinderten Menschen, 
die durch die Tätigkeit in einer Einrich-
tung für behinderte Menschen versiche-
rungspflichtig werden, und Landwirten 
mit größerem Unternehmen (→ Land-
wirte, soziale Sicherung für). 

Der Antrag ist innerhalb von 3 Monaten 
nach Beginn der Versicherungspflicht zu 
stellen, von landwirtschaftlichen Unter-
nehmern, die als Angestellte beschäftigt 
und nur wegen Überschreitens der Jahres-
arbeitsverdienstgrenze in der gesetzlichen 
Krankenversicherung nicht pflichtversi-
chert, jedoch freiwillig versichert sind, 
möglichst binnen eines Monats. Das Be-
stehen eines anderweitigen Anspruchs auf 
Absicherung im Krankheitsfall ist nachzu-
weisen. 

§ 8 Sozialgesetzbuch V, §§ 4, 5 Zweites Gesetz 
über die Krankenversicherung der Landwirte 

 Z  Gesetzliche Krankenkassen 

www.patientenportal.bayern.de

→ in der sozialen Pflegeversicherung 
Versicherungsfrei sind Personen, die auch 
in der gesetzlichen Krankenversicherung 
versicherungsfrei und nicht freiwillig versi-

www.patientenportal.bayern.de
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chert sind. Privat Krankenversicherte mit 
Anspruch auf allgemeine Krankenhausleis-
tungen oder, die im Rahmen von Versiche-
rungsverträgen, die der Versicherungs-
pflicht nach § 193 Absatz 3 des Versicherungs-
vertragsgesetzes genügen, versichert sind, 
müssen bei einem privaten Versicherungs-
unternehmen einen Pflegeversicherungs-
vertrag abschließen und aufrechterhalten. 

Freiwillig Versicherte in der gesetzlichen 
Krankenversicherung können sich binnen  
3 Monaten nach Beginn der Versicherungs-
pflicht in der sozialen Pflegeversicherung 
befreien lassen, wenn sie einen gleichwer-
tigen privaten Versicherungsschutz nach-
weisen. 

→ Pflegeversicherung

§§ 20, 23 Sozialgesetzbuch XI, §§ 6, 7 Sozial-
gesetzbuch V

 Z  Pflegekassen 

→ in der gesetzlichen Rentenversicherung 
Ohne Antrag versicherungsfrei sind Beam-
te und Richter, Berufssoldaten, Soldaten 
auf Zeit sowie sonstige Beschäftigte von 
Körperschaften, Anstalten oder Stiftungen 
des öffentlichen Rechts, satzungsmäßige 
Mitglieder geistlicher Genossenschaften, 
Diakonissen und Angehörige ähnlicher Ge-
meinschaften, wenn ihnen nach beamten-
rechtlichen Grundsätzen bzw. nach den 
Regeln der Gemeinschaft eine Anwart-
schaft auf Versorgung gewährleistet ist. 
Versicherungsfrei sind auch Studenten, die 
während der Dauer ihres Studiums ein 
Praktikum ableisten, das in ihrer Studien- 
oder Prüfungsordnung vorgeschrieben ist. 

Auch Bezieher einer Altersvollrente ab Er-
reichen der Regelaltersgrenze (→ Alters-
rente, → Hinzuverdienstgrenze) sowie 
Empfänger einer vom Erreichen einer Al-
tersgrenze abhängigen Versorgung nach 
beamtenrechtlichen oder kirchenrechtli-
chen Regelungen oder nach den Regelun-
gen einer berufsständischen Versorgungs-
einrichtung sind versicherungsfrei in der 
Rentenversicherung. Darüber hinaus be-
steht Versicherungsfreiheit für Personen, 
die bis zum Erreichen der Regelaltersgren-
ze (bis 2011 65 Jahre, seit 2012 schrittwei-
se Anhebung auf 67 Jahre) nicht renten-
versichert waren oder nach Erreichen der 
Regelaltersgrenze eine → Beitragserstat-
tung aus ihrer Rentenversicherung erhal-
ten haben. 

Auf Antrag werden von der Versicherungs-
pflicht Beschäftigte und selbstständig Tä-
tige befreit, die aufgrund einer gesetzli-
chen Verpflichtung einer öffentlich-rechtli-
chen Versicherungseinrichtung oder einer 
berufsständischen Versorgungseinrichtung 
ihrer Berufsgruppe angehören (z. B. Archi-
tekten, Ärzte, Apotheker). Selbstständige 
Handwerker können ebenfalls auf Antrag 
von der Versicherungspflicht befreit wer-
den, wenn sie mindestens für 18 Jahre 
Pflichtbeiträge gezahlt haben. Zudem ha-
ben geringfügig Beschäftigte die Möglich-
keit, sich auf Antrag von der Rentenversi-
cherungspflicht befreien zu lassen (→ ge-
ringfügige Beschäftigung). 

§ 8 Sozialgesetzbuch IV, §§ 5, 6 Sozialgesetz-
buch VI

Wegen der Möglichkeit der Nachversiche-
rung beim Ausscheiden aus einer versiche-
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rungsfreien Beschäftigung → Nachversi-
cherung in der Rentenversicherung

 Z  Gesetzliche Krankenkassen; Renten-
versicherungsträger 

www.deutsche-rentenversicherung.de

→ in der Alterssicherung der Landwirte 
Landwirtschaftliche Unternehmer und de-
ren mitarbeitende Familienangehörige sind 
u. a. versicherungsfrei in der Alterssiche-
rung der Landwirte, wenn sie das 18. Le-
bensjahr noch nicht vollendet oder die Re-
gelaltersgrenze (bis 2011 65 Jahre, seit 
2012 schrittweise Anhebung auf 67 Jahre) 
bereits erreicht haben oder wenn sie bei 
Beginn der Versicherung keine Mindest-
versicherungszeit von 5 Jahren mehr er-
reichen können. Sie können außerdem in 
bestimmten Fällen auf Antrag von der Bei-
tragspflicht befreit werden. Das gilt insbe-
sondere, solange sie regelmäßiges außer-
landwirtschaftliches Einkommen (Arbeits-
entgelt, Arbeitseinkommen,  vergleichbares 
Einkommen oder Erwerbsersatzeinkom-
men) beziehen, das jährlich 4.800 € über-
schreitet, solange sie wegen der Erziehung 
eines Kindes (→ Kindererziehungszeiten), 
wegen der Pflege eines Pflegebedürftigen 
(→ Pflegebedürftigkeit, Leistungen bei) 
oder wegen der Ableistung von Wehr- 
oder Zivildienst (→ Wehrdienst, soziale Si-
cherung) versicherungspflichtig in der ge-
setzlichen → Rentenversicherung sind. 

§§ 2, 3 Gesetz über die Alterssicherung der 
Landwirte

 Z  Sozialversicherung für Landwirtschaft, 
Forsten und Gartenbau 

www.svlfg.de

→ in der gesetzlichen Unfallversicherung 
Für entgeltlich beschäftigte Arbeitnehmer 
ist eine Versicherungsfreiheit in der → Un-
fallversicherung in der Regel nicht vorge-
sehen.

§§ 2 – 5 Sozialgesetzbuch VII

 Z  Gesetzliche Unfallversicherungsträger 

www.dguv.de

→ in der Arbeitslosenversicherung 
Versicherungsfrei in der → Arbeitslosen-
versicherung sind im Wesentlichen in der 
Krankenversicherung versicherungsfreie 
Arbeitnehmer (siehe oben zur gesetzli-
chen Krankenversicherung), alle Arbeit-
nehmer, die in einer geringfügigen Arbeit 
stehen, die die Regelaltersgrenze (§ 136 
Abs. 2 SGB III – seit 2012 stufenweise An-
hebung abhängig vom Geburtsjahr vom 
65. auf das 67. Lebensjahr) erreicht haben 
sowie Arbeitnehmer, denen ein Anspruch 
auf Rente wegen voller Erwerbsminderung 
(→ Erwerbsminderungsrente) aus der ge-
setzlichen → Rentenversicherung zuer-
kannt ist oder die wegen einer Minderung 
ihres Leistungsvermögens der Arbeitsver-
mittlung dauernd nicht zur Verfügung ste-
hen, sofern volle Erwerbsminderung fest-
gestellt ist. Außerdem sind Personen 
versicherungsfrei, die während der Dauer 
ihrer Ausbildung an einer allgemeinbilden-
den Schule oder ihres Studiums an einer 
Hochschule oder einer der fachlichen Aus-
bildung dienenden Schule eine Beschäfti-
gung ausüben, → Heimarbeiter, die gleich-
zeitig Zwischenmeister sind und den 

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Home/home_node.html
www.svlfg.de
www.dguv.de
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überwiegenden Teil ihres Verdienstes aus 
ihrer Tätigkeit als Zwischenmeister bezie-
hen sowie unter bestimmten Vorausset-
zungen Ausländer in einer Beschäftigung 
zu ihrer beruflichen Aus- und Fortbildung. 

§§ 27, 28, 136 Sozialgesetzbuch III, §§ 35 ff. 
SGB VI

 Z  Agen turen für Arbeit 

Versicherungskonto

Die Rentenversicherungsträger führen für 
jede Versicherte/jeden Versicherten ma-
schinell ein individuelles Versicherungs-
konto, das alle Daten enthält, die für die 
Durchführung der Versicherung sowie die 
Feststellung und Erbringung von Leistun-
gen einschließlich der → Rentenauskunft 
erforderlich sind. Darin gespeichert sind 
nicht nur die persönlichen Daten (Vor- und 
Familienname, Geburtsname, Geburtsda-
tum, Anschrift) des Versicherten und die 
von ihm zurückgelegten → rentenrechtli-
chen Zeiten (→ Versicherungsverlauf), 
sondern auch Angaben zu einem ggf. 
durchgeführten → Versorgungsausgleich 
und Daten zu erbrachten Leistungen  
(→ Renten, Leistungen zur medizinischen 
Rehabilitation oder zur Teilhabe am Ar-
beitsleben, → Behinderte Menschen, Hil-
fen für). 

Das Versicherungskonto ist nach der indi-
viduellen → Versicherungsnummer geord-
net. Der Rentenversicherungsträger hat 
darauf hinzuwirken, dass die darin gespei-
cherten Daten vollständig und geklärt sind 
(→ Kontenklärung). Er unterrichtet die 

Versicherten regelmäßig über die in ihrem 
Versicherungskonto gespeicherten Sozial-
daten, die für eine Leistungsgewährung er-
forderlich sind (→ Versicherungsverlauf, 
→ Renteninformation). 

§ 149 Sozialgesetzbuch VI

 Z  Gesetzliche Rentenversicherungsträger 

www.deutsche-rentenversicherung.de

Versicherungsnachweis

In der gesetzlichen → Krankenversiche-
rung, → Pflegeversicherung oder → Ren-
tenversicherung oder nach dem Recht der 
Arbeitsförderung (→ Arbeitsförderung) 
versicherungspflichtige Arbeitnehmer, → 
Heimarbeiter und zur Berufsausbildung 
Beschäftigte haben vor dem 01.01.1999 
ein besonderes Heft „Versicherungsnach-
weise der → Sozialversicherung“ erhalten. 
Sie waren Grundlage des früheren Melde-
verfahrens. Die Sozialversicherungs-
nachweishefte (SvN-Hefte) wurden ab 
01.01.1999 durch einheitliche Meldevor-
drucke ersetzt. Damit entfiel auch die Ver-
pflichtung des Arbeitgebers, die SvN-Hef-
te aufzubewahren. 

Mindestens einmal jährlich, spätestens bis 
zum 15.02. des Folgejahres – bei Auflö-
sung des Arbeitsverhältnisses jedoch un-
verzüglich nach Abgabe der letzten Mel-
dung des Arbeitgebers an die zuständige 
Krankenkasse – bekommt jeder Arbeitneh-
mer von seinem Arbeitgeber eine Beschei-
nigung über die für das vergangene Kalen-
derjahr an die zuständige Krankenkasse 

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Home/home_node.html
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gemeldeten Daten zur → Sozialversiche-
rung. Dieser Versicherungsnachweis sollte 
sorgfältig geprüft und für eine spätere → 
Kontenklärung aufbewahrt werden, denn 
aus den darin enthaltenen Angaben wird 
die spätere → Rente berechnet. Wichtig 
sind dabei insbesondere der Name und 
das Geburtsdatum, die → Versicherungs-
nummer, die Dauer der Beschäftigung und 
die Höhe des bescheinigten Bruttover-
dienstes. Bei Unstimmigkeiten muss der 
Arbeitgeber die fehlerhafte Meldung be-
richtigen. 

Verordnung über die Erfassung und Übermittlung 
von Daten für die Träger der Sozialversicherung 
(Datenerfassungs- und -übermittlungsverordnung 
– DEÜV)

 Z  Gesetzliche Krankenkassen; Renten-
versicherungsträger 

www.deutsche-rentenversicherung.de

Versicherungsnummer

Die Träger der Rentenversicherung führen 
für jeden Versicherten ein → Versiche-
rungskonto, in dem alle Daten, die für die 
Durchführung der Versicherung sowie die 
Feststellung und Erbringung von Leistun-
gen einschließlich der → Rentenauskunft 
erforderlich sind, gespeichert werden. 
Dazu wird jedem Versicherten eine indivi-
duelle und unverwechselbare Versiche-
rungsnummer zugeordnet. Diese hat 12 
Stellen und setzt sich wie folgt zusammen: 

→  Erste 2 Stellen = Bereichsnummer des 
die Nummer vergebenden Rentenversi-

cherungsträgers,
→  danach 6 Stellen = Geburtsdatum des 

Versicherten,
→  danach 1 Stelle = Anfangsbuchstabe 

des Geburtsnamens,
→  danach 2 Stellen = Seriennummer (für 

Männer 00 – 49, für Frauen 50 – 99) und
→  letzte Stelle = Prüfziffer.

Die im → Versicherungskonto gespeicher-
ten Daten sind aus dem → Versicherungs-
verlauf ersichtlich.

§ 147 Sozialgesetzbuch VI, Verordnung über die 
Versicherungsnummer, die Kontoführung und den 
Versicherungsverlauf in der gesetzlichen Renten-
versicherung (VKVV)

 Z  Gesetzliche Rentenversicherungsträger

www.deutsche-rentenversicherung.de

Versicherungspflicht

→ Sozialversicherung 
→ Versicherungsfreiheit 
→ Beiträge in der Sozialversicherung 

Versicherungsverlauf

Der Versicherungsverlauf gibt den Inhalt 
des → Versicherungskontos eines Versi-
cherten in der → Rentenversicherung wie-
der. Darin werden alle gespeicherten  
→ rentenrechtlichen Zeiten in chronologi-
scher Reihenfolge dargestellt und erläu-
tert. Jeder Versicherte kann bei seinem 
Rentenversicherungsträger einen Versi-
cherungsverlauf beantragen. 

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Home/home_node.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Home/home_node.html
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Die Rentenversicherungsträger informie-
ren die Versicherten jedoch auch ohne An-
tragstellung regelmäßig über die im → 
Versicherungskonto gespeicherten Daten. 

→ Kontenklärung 
→ Renteninformation 
→ Rentenauskunft

§§ 109, 149 Sozialgesetzbuch VI

 Z  Gesetzliche Rentenversicherungsträger 

www.deutsche-rentenversicherung.de

Versicherungszeiten

→ Rentenrechtliche Zeiten 

Versorgungsausgleich

Wird eine Ehe seit dem 01.07.1977 ge-
schieden, aufgehoben oder für nichtig er-
klärt, werden die von den Ehegatten in der 
Ehezeit erworbenen Anwartschaften oder 
Aussichten auf eine Versorgung wegen Al-
ters oder wegen einer Minderung der Er-
werbsfähigkeit jeweils zu gleichen Teilen 
zwischen den Eheleuten aufgeteilt. Glei-
ches gilt für bereits vorhandene Leistungs-
ansprüche (z. B. → Renten, Pensionen). 

Der Versorgungsausgleich erfolgt durch 
Entscheidung des Familiengerichts unab-
hängig von der Art der Versorgungsan-
wartschaften. Unter bestimmten Voraus-
setzungen kann die rechtskräftige 
Entscheidung über den Versorgungsaus-
gleich abgeändert werden. 

Anwartschaften oder Aussichten auf Ver-
sorgung können u. a. sein:

Anwartschaften in der gesetzlichen → 
Rentenversicherung; Anwartschaften in 
der Alterssicherung der Landwirte; An-
sprüche auf Versorgung nach beamten-
rechtlichen Vorschriften oder Grundsätzen 
sowie unverfallbare Anwartschaften aus 
→ betrieblicher Altersversorgung; Versor-
gungsanwartschaften aus berufsständi-
scher Versorgung (z. B. Ärzte-, Apotheker-, 
Architekten-, Rechtsanwalts- 
versorgung) und aus bestimmten privaten 
Lebensversicherungen (z. B. Lebensversi-
cherung auf Rentenbasis). 

§ 1587 Bürgerliches Gesetzbuch; Versorgungsaus-
gleichsgesetz; §§ 8, 52, 76 Sozialgesetzbuch VI

 Z  Gesetzliche Rentenversicherungsträger; 
Familiengerichte bei den Amtsgerichten 

www.deutsche-rentenversicherung.de 
www.svlfg.de

Versorgungskrankengeld

Das Versorgungskrankengeld steht wäh-
rend einer → Heilbehandlung oder Kran-
kenbehandlung nach dem Bundes ver-
sorgungsgesetz zu, solange Arbeitsunfä-
higkeit vorliegt. Es beträgt 80 % des Re-
gellohns und darf das entgangene regel-
mäßige Nettoarbeitsentgelt nicht über-
steigen. 

§§ 16 – 16h Bundesversorgungsgesetz

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Home/home_node.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Home/home_node.html
www.svlfg.de
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 Z  Gesetzliche Krankenkassen; Zentrum 
Bayern Familie und Soziales – Versor-
gungsamt 

Vertrags(zahn)arzt

Zur → ärztlichen Behandlung und → zahn-
ärztlichen Behandlung von Mitgliedern der 
gesetzlichen → Krankenversicherung sind 
– außer in Notfällen – Vertragsärzte und 
Vertragszahnärzte, Psychotherapeuten, 
medizinische Versorgungszentren, er-
mächtigte Ärzte und Einrichtungen, an der 
ambulanten Versorgung teilnehmende 
Krankenhäuser sowie ggf. Zahnkliniken 
und Eigeneinrichtungen der Krankenkas-
sen zugelassen. Für die Tätigkeit anderer 
Angehöriger der Heilberufe (z. B. Masseu-
re, Krankengymnasten, Logopäden) über-
nimmt die Krankenkasse grundsätzlich nur 
dann die Kosten, wenn sie auf Anordnung 
des Vertragsarztes an der Behandlung mit-
wirken. Die Versicherten haben unter den 
zur vertragsärztlichen Versorgung zugelas-
senen Behandlern grundsätzlich freie → 
Arztwahl. Dieses Wahlrecht kann aller-
dings durch die Teilnahme an einem sog. 
Hausarztmodell (→ Arztwahl) einge-
schränkt sein. 

§§ 72 ff. Sozialgesetzbuch V 

 Z  Auskünfte über zugelassene Vertrags(-
zahn)ärzte durch Kassenärztliche und Kas-
senzahnärztliche Vereinigungen; Gesetzli-
che Krankenkassen 

www.patientenportal.bayern.de

Vertrauensschutzregelungen

→ Rentenabschlag 

Vertretung der  
schwerbehinderten Menschen

In Betrieben und Dienststellen mit wenigs-
tens 5 nicht nur vorübergehend beschäf-
tigten schwerbehinderten Arbeitnehmern 
(→ Menschen mit Behinderung, Hilfen für) 
sind eine Vertrauensperson und wenigs-
tens ein stellvertretendes Mitglied zu wäh-
len. Ihre Amtszeit beträgt 4 Jahre. Die 
Schwerbehindertenvertretung fördert die 
Eingliederung schwerbehinderter Men-
schen in den Betrieb oder die Dienststelle, 
vertritt die Interessen der schwerbehin-
derten Menschen und steht ihnen bera-
tend und helfend zur Seite. 

Die Vertrauensperson der schwerbehin-
derten Beschäftigten muss vom Arbeitge-
ber oder Dienstherrn in allen Angelegen-
heiten, die einzelne schwerbehinderte 
Beschäftigte oder die schwerbehinderten 
Beschäftigten als Gruppe berühren, recht-
zeitig und umfassend unterrichtet und vor 
einer Entscheidung gehört werden. An al-
len Sitzungen des Betriebs- oder Personal-
rats und deren Ausschüssen kann sie be-
ratend teilnehmen. Ferner besteht das 
Recht, mindestens einmal im Kalenderjahr 
eine Versammlung der schwerbehinderten 
Beschäftigten im Betrieb oder in der 
Dienststelle durchzuführen. 

Die Schwerbehindertenvertretung hat das 
Recht zur Aufnahme von Verhandlungen 
und zum Abschluss von Inklusionsverein-

www.patientenportal.bayern.de
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barungen. Dies gilt auch für die Gesamt-, 
Konzern-, Bezirks- und Hauptschwerbehin-
dertenvertretung sowie die Schwerbehin-
dertenvertretung der obersten Dienstbe-
hörde. Die Inklusionsvereinbarung enthält 
Regelungen zur Eingliederung schwerbe-
hinderter Menschen, vor allem zur Per-
sonalplanung, Arbeitsplatzgestaltung, 
 Gestaltung des Arbeitsumfelds und Ar-
beitsorganisation. In der Inklusionsverein-
barung können z. B. Regelungen getroffen 
werden zur angemessenen Berücksichti-
gung schwerbehinderter Menschen bei 
der Besetzung freier oder neuer Stellen, zu 
einer anzustrebenden Beschäftigungsquo-
te, zur Teilzeitarbeit, zur Ausbildung von 
Jugendlichen mit Behinderung, zur Durch-
führung der betrieblichen Prävention und 
zur Gesundheitsförderung. 

Treten personen-, verhaltens- oder be-
triebsbedingte Schwierigkeiten im Arbeits- 
oder Beschäftigungsverhältnis auf, die zur 
Gefährdung des Arbeitsplatzes führen 
können, schaltet der Arbeitgeber oder 
Dienstherr möglichst frühzeitig die Schwer-
behindertenvertretung und den Betriebs- 
oder Personalrat sowie das Inklusionsamt 
ein, um alle Hilfemöglichkeiten auszu-
schöpfen. Sind Beschäftigte innerhalb ei-
nes Jahres länger als 6 Wochen ununter-
brochen oder wiederholt arbeitsunfähig, 
klärt der Arbeitgeber, nach Zustimmung 
und mit Beteiligung der betroffenen Per-
son, ggf. mit der Personal- und/oder 
Schwerbehindertenvertretung, wie die Ar-
beitsunfähigkeit möglichst überwunden 
und mit welchen Leistungen erneuter 
 Arbeitsunfähigkeit vorgebeugt und der 
 Arbeitsplatz erhalten werden kann (be-
triebliche Prävention, betriebliches 
 Eingliederungsmanagement). 

Die Vertrauenspersonen dürfen in der 
Ausübung ihres Amtes nicht benachteiligt 
oder begünstigt werden. Im Übrigen besit-
zen sie die gleiche persönliche Rechtsstel-
lung wie ein Mitglied des Betriebs- oder 
Personalrats (→ Betriebsverfassung, → 
Personalvertretung). Die durch die Tätig-
keit der Schwerbehindertenvertretung 
entstehenden Kosten trägt der Arbeitgeber.

→ Arbeitsbefreiung 
→ Kündigungsschutz für schwer-
behinderte Arbeitnehmer

§§ 179 ff. Sozialgesetzbuch IX, § 32 Betriebsver-
fassungsgesetz

 Z  Arbeitgeber; Gewerkschaften 

Vertrauensperson: www.zbfs. bayern.de/
behinderung-beruf/schulungen/ 
Eingliederungsmanagement: www.zbfs.
bayern.de/behinderung-beruf/themen/ 
betriebliches-eingliederungsmanagement/

Vertriebene, Hilfen für

Vertriebene sind Personen, die als deut-
sche Staatsangehörige oder deutsche 
Volkszugehörige ihren Wohnsitz in den 
ehemals unter fremder Verwaltung ste-
henden deutschen Ostgebieten oder in 
den Gebieten außerhalb der Grenzen des 
Deutschen Reiches nach dem Gebiets-
stand vom 31.12.1937 hatten und diesen 
im Zusammenhang mit Ereignissen des 
Zweiten Weltkrieges infolge Vertreibung, 
insbesondere durch Ausweisung oder 
Flucht, verloren haben. Nähere Einzelhei-
ten zur Zugehörigkeit zum Personenkreis 

https://www.zbfs.bayern.de/behinderung-beruf/schulungen/
https://www.zbfs.bayern.de/behinderung-beruf/schulungen/
https://www.zbfs.bayern.de/behinderung-beruf/themen/betriebliches-eingliederungsmanagement/index.php
https://www.zbfs.bayern.de/behinderung-beruf/themen/betriebliches-eingliederungsmanagement/index.php
https://www.zbfs.bayern.de/behinderung-beruf/themen/betriebliches-eingliederungsmanagement/index.php
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der Vertriebenen bzw. Heimatvertriebe-
nen können den §§ 1, 2 Bundesvertriebenen-
gesetz entnommen werden. 

Die Vertriebenen- oder Flüchtlingseigen-
schaft kann nur noch durch eine Behörde, 
die für die Gewährung von Rechten und 
Vergünstigungen an Vertriebene oder 
Flüchtlinge zuständig ist, festgestellt wer-
den. 

Die Entscheidung über die Ausstellung ei-
ner Zweitschrift eines bereits erteilten 
Vertriebenenausweises liegt bei der Aus-
stellungsbehörde.

§§ 1, 2, 10, 15, 100 Bundesvertriebenengesetz, 
Artikel 116 Grundgesetz

 Z  Bundesverwaltungsamt; Ausgleich-
samt bei der Regierung von Mittelfranken, 
Marienstraße 21, 90402 Nürnberg (Zweit-
schriften, Gebiet Bayern) 

Vertriebenenzuwendung

→ Lastenausgleich, Rückgabe von Vermö-
genswerten 

Verwaltungsgerichtsprozess

Die Zuständigkeit der Verwaltungsgerich-
te erstreckt sich auch auf Streitsachen aus 
der → Jugendhilfe, der → Kriegsopferfür-
sorge, Teilen des Schwerbehinderten-
rechts, der → Ausbildungsförderung und 
dem → Lastenausgleich. Die örtliche Zu-
ständigkeit richtet sich regelmäßig nach 
dem Sitz der den Verwaltungsakt erlas-

senden Behörde, dem Wohnsitz des Be-
schwerten oder dem Sitz des Beklagten. 
Sonderregelungen bestehen für Beamte, 
für Streitigkeiten nach dem Asylgesetz, 
ortsgebundene Rechte und für Grund-
stücksangelegenheiten. 

Mit einer Klage zum Verwaltungsgericht 
kann beispielsweise die Aufhebung eines 
Verwaltungsakts (Anfechtungsklage) oder 
die Verurteilung zum Erlass eines abge-
lehnten oder unterlassenen Verwaltungs-
akts (Verpflichtungsklage) verlangt wer-
den. Auch eine Feststellungs- oder 
Leistungsklage ist möglich. Die Klage kann 
schriftlich oder zur Niederschrift der Ge-
schäftsstelle (Rechtsantragsstelle) des 
Gerichts erhoben werden. Eine Klageein-
reichung in elektronischer Form ist mög-
lich, soweit die hierfür vorgesehenen Vor-
gaben eingehalten werden (Verweis auf 
den entsprechenden Internetauftritt der 
Verwaltungsgerichtsbarkeit); per einfacher 
E-Mail kann eine Klage jedoch nicht wirk-
sam erhoben werden. Im Fall einer An-
fechtungs- oder Verpflichtungsklage ist die 
Klage innerhalb eines Monats nach Zustel-
lung des Widerspruchbescheids oder – so-
weit kein Vorverfahren durchgeführt wird 
– nach Bekanntgabe des Verwaltungsakts 
zu erheben. 

In den Bereichen des Ausbildungs- und 
Studienförderungsrechts, des Heimrechts, 
des Kinder- und Jugendhilferechts, der Kin-
der-, Jugend- und Familienförderung , des 
Kriegsopferfürsorgerechts, des Schwerbe-
hindertenrechts, des Unterhaltsvorschuss-
rechts, des Wohngeldrechts, des Rund-
funkgebührenrechts und im Rahmen der 
Förderung nach dem Europäischen 
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Sozialfonds kann ein Betroffener wählen, 
ob er vor Erhebung einer Anfechtungs- 
oder Verpflichtungsklage (im Lastenaus-
gleich: der Beschwerde) ein Vorverfahren 
durchführen oder unmittelbar Klage erhe-
ben will (sog. fakultatives Widerspruchs-
verfahren). In allen übrigen Bereichen ist 
sofort Klage zu erheben; die Einlegung ei-
nes Widerspruchs ist nicht  möglich. Wel-
cher Rechtsbehelf gegen Verwaltungsakte 
statthaft ist, kann den jeweiligen Beschei-
den beigefügten Rechtsbehelfsbelehrun-
gen entnommen werden. 

Weiterführende Informationen zum Ver-
waltungsgerichtsprozess → Verwaltungs-
gerichtsverfahren; Einreichung einer Klage 
zum Verwaltungsgericht

Verwaltungsgerichtsordnung

Verzicht auf Sozialleistungen

→ Sozialleistungen 

Verzinsung bei Sozialleistungen

Personen, die Anspruch auf eine → Sozial-
leistung in Form einer Geldleistung (z. B. 
→ Renten) haben, haben nach Ablauf ei-
nes Kalendermonats nach dem Eintritt der 
Fälligkeit bis zum Ablauf des Kalendermo-
nats vor der Zahlung Leistungsanspruch 
auf Verzinsung des Anspruchs. Die Verz-
insung beginnt frühestens nach Ablauf  
von sechs Kalendermonaten nach Eingang 
des vollständigen Leistungsantrags (z. B. 
→ Rentenantrag) beim zuständigen Leis-
tungsträger. 

Die Verzinsung beträgt 4 % bei Zugrun-
delegung von vollen Euro-Beträgen, wobei 
der Kalendermonat mit 30 Tagen berück-
sichtigt wird. 

§ 44 Sozialgesetzbuch I

 Z  Jeweiliger Leistungsträger 

Vollzeitpflege

→ Pflegekinder 

Vorläufige Leistungen

→ Vorschüsse bei Sozialleistungen

Vorleistungspflicht in der 
 Rehabilitation

→ Menschen mit Behinderung, Hilfen für 

Vormundschaft für 
 Minderjährige

Minderjährige erhalten einen Vormund, 
wenn sie nicht unter elterlicher Sorge ste-
hen oder wenn die Eltern zur Vertretung 
des Minderjährigen weder in persönlichen 
noch in Vermögensangelegenheiten be-
rechtigt sind. 

Grundsätzlich wird der Vormund vom Fa-
miliengericht bestellt. Eine Ausnahme 
stellt die gesetzliche Amtsvormundschaft 
dar. Mit der Geburt eines Kindes einer 
minderjährigen ledigen Mutter wird das 
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Jugendamt kraft Gesetzes Vormund. Eine 
wesentliche Aufgabe liegt in der Geltend-
machung des → Unterhaltsanspruchs des 
Kindes. Der Mutter steht die Personensor-
ge für das Kind neben dem Amtsvormund 
zu. Sie ist jedoch nicht zur Vertretung des 
Kindes berechtigt, bei Meinungsverschie-
denheiten geht ihre Meinung allerdings 
der des Vormundes vor. Die Amtsvor-
mundschaft endet mit der Volljährigkeit 
der Mutter oder bei Begründung der ge-
meinsamen Sorge mit dem volljährigen Va-
ter. Die gesetzliche Amtsvormundschaft 
tritt zudem ein, wenn die Sorgeberechtig-
ten ihr Kind zur Adoption freigeben, so 
dass ihre elterliche Sorge ruht. 

§§ 1673 ff., 1751, 1773 ff. Bürgerliches Gesetz-
buch, §§ 55, 56 Sozialgesetzbuch VIII

 Z  Amtsgerichte (Familiengerichte); Ju-
gendämter bei den Landratsämtern und 
kreisfreien Städten 

Vormundschaft für Volljährige

→ Betreuung 

Vorschulalter, Hilfen für 
 behinderte Kinder

→ Förderschulen – Schulen zur sonderpä-
dagogischen Förderung 

Vorschüsse bei Sozialleistungen

Personen, die dem Grunde nach einen An-
spruch auf eine soziale Geldleistung 

(→ Sozialleistungen) haben (z. B. auf Ren-
ten), deren Höhe aber voraussichtlich erst 
nach längerer Zeit festgestellt werden 
kann, können vom zuständigen Leistungs-
träger Vorschüsse gezahlt bekommen. Ihre 
Höhe wird nach pflichtgemäßem Ermes-
sen bestimmt. Die Vorschüsse müssen ge-
zahlt werden, wenn es der Berechtigte be-
antragt. Die Zahlung beginnt spätestens 
nach Ablauf eines Kalendermonats seit 
Antragseingang. Die Vorschüsse werden 
auf die spätere Leistung angerechnet und 
sind bei Überzahlung wieder zu erstatten. 
Die Erstattung kann gestundet, niederge-
schlagen oder erlassen werden. 

Unter den gleichen Voraussetzungen wer-
den vorläufige Leistungen von dem zuerst 
angegangenen Leistungsträger gewährt, 
wenn zwischen mehreren Leistungsträ-
gern streitig ist, wer zur Leistung verpflich-
tet ist. 

§§ 42, 43 Sozialgesetzbuch I

 Z  Jeweiliger Leistungsträger; bei vorläufi-
gen Leistungen zuerst angegangener Leis-
tungsträger 

Vorsorgeuntersuchungen

→ Gesundheitsvorsorge 
→ Arbeitsschutz 
→ Jugendarbeitsschutz 
→ Strahlenschutz 
→ Früherkennung von Krankheiten, 
 Gesundheitsuntersuchungen 



VorVerfahren

Vorverfahren

→ Sozialgerichtsprozess 
→ Verwaltungsgerichtsprozess 
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Wahlrechte

Versicherungspflichtige und freiwillige 
Mitglieder der gesetzlichen → Kranken-
versicherung können grundsätzlich die 
Ortskrankenkasse des Beschäftigungs- 
oder Wohnortes, jede Ersatzkasse, deren 
Zuständigkeit sich auf den Beschäftigungs- 
oder Wohnort erstreckt, oder die Kran-
kenkasse, bei der zuletzt eine Mitglied-
schaft bestanden hat, sowie die Kranken-
kasse des Ehegatten oder des Lebenspart-
ners frei wählen. Besteht ein Beschäfti-
gungsverhältnis in einem Betrieb, für den 
eine Betriebs- oder Innungskrankenkasse 
besteht, ist diese frei wählbar. Betriebs- 
und Innungskrankenkassen können außer-
dem über die Betriebs- bzw. Innungsange-
hörigen hinaus auch für betriebs- bzw. in-
nungsfremde Personen öffnen. Frei wähl-
bar ist auch die Deutsche Rentenversiche-
rung Knappschaft-Bahn-See. 

Personen, die aufgrund der eingeführten 
allgemeinen Versicherungspflicht zum 
01.04.2007 nun wieder einen Krankenver-
sicherungsschutz in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung erhalten, werden Mitglied 
der Krankenkasse, bei der sie zuletzt versi-
chert waren. 

Versicherungspflichtige Mitglieder und 
Versicherungsberechtigte sind an die Wahl 
ihrer Krankenkasse 18 Monate gebunden. 
Die Kündigung der Mitgliedschaft kann 
zum Ablauf oder nach der Bindungsfrist 
mit einer Frist von 2 vollen Kalendermona-
ten zum Monatsende erfolgen und ein er-
neutes Wahlrecht ausgeübt werden. Für 
freiwillig Versicherte gilt die Bindungswir-
kung nicht, wenn die Kündigung wegen ei-

ner anschließenden Familienversicherung 
oder deshalb erfolgt, weil keine Mitglied-
schaft bei einer Krankenkasse mehr be-
gründet werden soll. 

Versicherte haben zudem ein außeror-
dentliches Kündigungsrecht, wenn ihre 
Krankenkasse einen → Zusatzbeitrag (→ 
Gesundheitsfonds) erstmalig erhebt oder 
den Zusatzbeitragssatz erhöht. Hingegen 
eröffnet ein Arbeitgeberwechsel oder die 
Erhöhung des Beitragssatzes durch die 
Bundesregierung kein neues Wahlrecht. 

Die bisherige Krankenkasse hat dem Mit-
glied innerhalb von 14 Tagen nach erfolg-
ter Kündigung eine Kündigungsbestäti-
gung auszustellen. Die Kündigung wird 
erst wirksam, wenn das Mitglied innerhalb 
der Kündigungsfrist eine Mitgliedschaft 
bei einer anderen Krankenkasse nach-
weist. Eine Mitgliedsbescheinigung der 
neu gewählten Krankenkasse darf nur aus-
gestellt werden, wenn ihr die Kündigungs-
bestätigung der bisherigen Krankenkasse 
vorliegt. 

Wurden → Wahltarife vereinbart, sind ggf. 
Mindestbindungsfristen zu beachten.

§§ 173 – 177 Sozialgesetzbuch V

www.patientenportal.bayern.de 

Wahltarife

Seit dem 01.04.2007 bieten Krankenkas-
sen ihren Mitgliedern durch Satzungsrege-
lung verschiedene Angebote zur Gestaltung 
ihres Krankenversicherungsschutzes an. 

www.patientenportal.bayern.de%20
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In der Satzung ist festzulegen, dass Versi-
cherte an besonderen Versorgungsformen 
wie der hausarztzentrierten Versorgung, 
der integrierten Versorgung, an struktu-
rierten Behandlungsprogrammen bei chro-
nischen Erkrankungen, an Modellvorhaben 
sowie an einer besonderen ambulanten 
ärztlichen Versorgung teilnehmen können. 
Für diese Versicherten können in der Sat-
zung Prämienzahlungen oder Zuzahlungs-
ermäßigungen festgelegt werden. 

In der Satzung haben die Krankenkassen 
für

→  hauptberuflich selbstständig Erwerbstä-
tige, die nicht wie Arbeitnehmer das ge-
setzliche Krankengeld in Anspruch neh-
men wollen, 

→  für Versicherte, die von ihrem Arbeitge-
ber nicht für mindestens 6 Wochen An-
spruch auf Fortzahlung des Arbeitsent-
gelts haben, 

→  für Versicherte nach dem Künstler-
sozialversicherungsgesetz (KSVG)  
(→ Künstlersozialversicherung)

einen Wahltarif zur Absicherung des An-
spruchs auf Krankengeld anzubieten. Mit 
diesen Wahltarifen kann beispielsweise 
auch ein früherer Beginn der Krankengeld-
zahlung oder ein höherer Krankengeldan-
spruch vereinbart werden. Eine Altersstaf-
felung beim Wahltarif ist untersagt. Die 
Mindestbindungsfrist an den Tarif beträgt 
3 Jahre. 

Folgende weitere Gestaltungsvarianten 
sind bei entsprechender Satzungsregelung 
möglich:

Mitgliedern, die an besonderen Versor-
gungsformen teilnehmen, können beson-
dere Tarife angeboten werden. Für diese 
Versicherten kann die Krankenkasse Prä-
mienzahlungen oder Zuzahlungsermäßi-
gungen vornehmen. Eine vertragliche Min-
destbindungsfrist ist nicht vorgesehen. 

Mitglieder, die im Kalenderjahr länger als  
3 Monate versichert waren, können – so-
fern sie und ihre mitversicherten Angehö-
rigen keine Leistungen in Anspruch ge-
nommen haben – eine Prämienzahlung der 
Krankenkasse erhalten. Die Höhe der Prä-
mienzahlung ist durch gesetzliche Vorga-
ben begrenzt. 

Mitglieder können für sich und ihre mit-
versicherten Familienangehörigen Kosten-
erstattung wählen. Die Höhe der Kosten-
erstattung kann variieren. Für den 
Kostenerstattungstarif können spezielle 
Prämienzahlungen durch die Krankenkas-
sen vorgesehen werden. 

Die Krankenkasse kann die Übernahme 
der Kosten für Arzneimittel der besonde-
ren Therapierichtungen vorsehen und hier-
für spezielle Prämienzahlungen der Versi-
cherten verlangen. 

Entscheiden sich Mitglieder für diese 
Wahltarife, besteht eine vertragliche Min-
destbindungsfrist von 1 Jahr.

Mitglieder können jeweils für ein Jahr ei-
nen Teil der zu tragenden Kosten selbst 
übernehmen (Selbstbehalt). Für diese Mit-
glieder hat die Krankenkasse Prämienzah-
lungen vorzusehen. Die vertragliche Min-
destbindungsfrist beträgt 3 Jahre. 
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Für Mitglieder, für die per Satzung der 
Umfang der Leistungen beschränkt ist, 
können die Krankenkassen nun der Leis-
tungsbeschränkung entsprechende Prämi-
enzahlungen vorsehen. 

In der Zeit der vertraglichen Mindestbin-
dung ist eine Kündigung der Mitglied-
schaft bei der Krankenkasse nicht möglich. 
Zusätzlich ist die Mindestbindungsfrist an 
die Krankenkasse von 18 Monaten, nach 
der ein erneutes Wahlrecht ausgeübt wer-
den kann, zu berücksichtigen. Die Gesamt-
höhe möglicher Prämienzahlungen ist 
ebenfalls durch gesetzliche Vorgaben be-
grenzt. 

Das außerordentliche Kündigungsrecht 
bei Erhebung, Erhöhung des Zusatzbeitra-
ges oder Verringerung der Prämienzahlung 
gilt nicht, wenn ein Krankengeldwahltarif 
abgeschlossen wurde. 

§ 53 Sozialgesetzbuch V 

 Z  Gesetzliche Krankenkassen 

www.patientenportal.bayern.de

Waisenbeihilfe

→ in der gesetzlichen Unfallversicherung 
Vollwaisen, die keinen Anspruch auf → 
Wais enrente aus der → Unfallversicherung 
haben, weil der Tod eines Schwerverletz-
ten (d. h. Minderung der Erwerbsfähigkeit 
mindestens 50 %) nicht Folge eines  
→ Arbeitsunfalls oder einer → Berufs-
krankheit ist (→ Witwen(r)beihilfe in der 
gesetzlichen Unfallversicherung), erhalten 

Waisenbeihilfe, wenn sie mit dem verstor-
benen Schwerverletzten in häuslicher Ge-
meinschaft gelebt haben und von ihm 
überwiegend unterhalten wurden. 

Die einmalige Beihilfe beträgt 40 % des 
Jahresarbeitsverdienstes (→ Rentenbe-
rechnung in der Unfallversicherung) und 
ist beim Vorhandensein mehrerer Waisen 
gleichmäßig zu verteilen. In Härtefällen 
kann unter bestimmten Voraussetzungen 
eine laufende Beihilfe gewährt werden. 

§ 22 Sozialgesetzbuch I; § 71 Sozialgesetzbuch VII

 Z  Gesetzliche Unfallversicherungsträger 

www.svlfg.de

→ in der Kriegsopferversorgung 
→ Kriegsopferrente für Waisen

Waisenrente

→  aus der gesetzlichen Renten-
versicherung

In der → Rentenversicherung erhalten 
nach dem Tod eines(r) Versicherten seine 
(ihre) Kinder auf Antrag (→ Rentenan-
trag) Waisenrente, wenn dem Verstorbe-
nen zur Zeit seines Todes Versichertenren-
te (d. h. → Erwerbsminderungsrente, → 
Berufsunfähigkeitsrente, → Erwerbsunfä-
higkeitsrente, Rente für Bergleute aus der 
→ Knappschaftsversicherung oder → Al-
tersrente) zustand oder die → Wartezeit 
von 5 Jahren (60 Monaten) erfüllt ist oder 
als erfüllt gilt. Dies gilt auch für Stief- und 
Pflegekinder sowie Enkel und Geschwis-
ter, die im Haushalt des Verstorbenen 

www.patientenportal.bayern.de
www.svlfg.de
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aufgenommen waren oder von ihm über-
wiegend unterhalten wurden. 

Die Waisenrente wird bis zum 18. Lebens-
jahr gezahlt. Sie wird längstens bis zur 
Vollendung des 27. Lebensjahres gewährt 
für Kinder, die sich in Schul- oder Berufs-
ausbildung befinden, ein → Freiwilliges so-
ziales Jahr, ein → Freiwilliges ökologisches 
Jahr, den → Bundesfreiwilligendienst oder 
weitere nationale und internationale Frei-
willigendienste leisten oder wegen körper-
licher, geistiger oder seelischer Behinde-
rung sich nicht selbst unterhalten können. 
Bei Unterbrechung oder Verzögerung der 
Ausbildung durch → Wehrdienst, Zivil-
dienst oder gleichgestellten Dienst wird 
die Rente für den entsprechenden Zeit-
raum auch über das 27. Lebensjahr hinaus 
gewährt. 

Die Höhe der Waisenrente beträgt für 
Halbwaisen ein Zehntel, für Vollwaisen ein 
Fünftel der auf den Todestag des Versi-
cherten berechneten Rente wegen voller 
Erwerbsminderung. Sie erhöht sich um ei-
nen individuellen Zuschlag, errechnet aus 
sämtlichen rentenrechtlichen Zeiten, die 
jedoch unterschiedliche Gewichtung ha-
ben. Treffen mehrere Waisenrenten zu-
sammen, wird nur die höchste Rente ge-
währt. Die übrigen Renten ruhen. Ein 
Ruhen kann auch beim Zusammentreffen 
mit einer Waisenrente aus der gesetzli-
chen Unfallversicherung eintreten. Wai-
senrenten, die ab 01.01.2001 beginnen, 
werden bei Tod des Versicherten vor dem 
vollendeten 63. Lebensjahr für jeden Mo-
nat vom Ablauf des Kalendermonats, in 
dem der Versicherte verstorben ist, bis 
zum Ablauf des Kalendermonats, in dem 

der Versicherte sein 63. Lebensjahr vollen-
det hätte, um einen → Rentenabschlag in 
Höhe von 0,3 %, höchstens aber um 10,8 % 
gemindert. Seit 01.01.2012 wird diese Al-
tersgrenze schrittweise vom 63. auf das 
65. Lebensjahr angehoben. 

§§ 48, 66, 67, 77, 78, 87, 97, 264c Sozialgesetz-
buch VI

 Z  Gesetzliche Rentenversicherungsträger

www.deutsche-rentenversicherung.de

→ aus der gesetzlichen Unfallversicherung 
In der → Unfallversicherung erhalten Kin-
der von an den Folgen eines → Arbeitsun-
falls oder einer → Berufskrankheit Ver-
storbenen Waisenrente. Dies gilt auch für 
Pflegekinder sowie Enkel und Geschwis-
ter, die in den Haushalt des Verstorbenen 
aufgenommen waren oder von ihm über-
wiegend unterhalten wurden. Ist der Tod 
nicht Folge eines Arbeitsunfalls oder einer 
Berufskrankheit und war der Verletzte 
Schwerverletzter (d. h. Minderung der Er-
werbsminderung mindestens 50%) → 
Waisenbeihilfe 

Bezüglich der Dauer der Waisenrente gilt 
das Gleiche wie bei der Rentenversiche-
rung (siehe oben). Die Höhe der Waisen-
rente beträgt für Halbwaisen ein Fünftel 
und für Vollwaisen drei Zehntel des für die 
Berechnung der Verletztenrente maßge-
benden Jahresarbeitsverdienstes (→ Ren-
tenberechnung in der Unfallversicherung). 
Besteht für ein Kind Anspruch auf mehrere 
Waisenrenten aus der Unfallversicherung, 
wird nur die höchste Rente gewährt, bei 
Renten gleicher Höhe die wegen des frü-

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Home/home_node.html
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hesten Versicherungsfalles (Arbeitsunfall 
oder Berufskrankheit) zu zahlende. Die 
Renten der Hinterbliebenen dürfen zusam-
men vier Fünftel des Jahresarbeitsver-
dienstes nicht übersteigen. 

§§ 67, 68 Sozialgesetzbuch VII

 Z  Gesetzliche Unfallversicherungsträger 

www.svlfg.de

→ aus der Kriegsopferversorgung 
→ Kriegsopferrente für Waisen
→ aus der Alterssicherung der Landwirte 
→ Alterssicherung der Landwirte

Wanderversicherung

Bei Versicherten der gesetzlichen → Ren-
tenversicherung, die → rentenrechtliche 
Zeiten sowohl in der allgemeinen Renten-
versicherung als auch in der knappschaft-
lichen Rentenversicherung (→ Knapp-
schaftsversicherung) zurückgelegt haben, 
werden zur Erfüllung der → Wartezeit und 
bei der → Rentenberechnung alle infrage 
kommenden Zeiten zusammengerechnet. 

Die Gesamtrente wird in diesen Fällen von 
der Deutschen Rentenversicherung 
Knappschaft-Bahn-See festgestellt und ge-
währt. 

§ 136 Sozialgesetzbuch VI

Europäische Wanderversicherung ist die 
Zusammensetzung eines → Versiche-
rungsverlaufs aus Versicherungszeiten in 
verschiedenen Ländern der Europäischen 
Gemeinschaften (EG). 

Auch hier werden die verschiedenen Zei-
ten bei der Prüfung der Frage, ob die in 
den betroffenen Ländern geltenden War-
tezeiten erfüllt sind, zusammengerechnet. 
Es wird jedoch keine Gesamtrente gezahlt, 
sondern die einzelnen Staaten zahlen je-
weils die auf sie entfallende Rente, wie sie 
sich aus den bei ihnen zurückgelegten Ver-
sicherungszeiten ergibt. 

Verordnungen (EG) Nr. 883/2004 und 
987/2009 (bis 30.04.2010 galten die Verord-
nungen (EWG) Nr. 1408/71 und Nr. 574/72)

Ähnliches gilt für die zwischenstaatlichen 
→ Sozialversicherungsabkommen.

 Z  Gesetzliche Rentenversicherungsträger

www.deutsche-rentenversicherung.de  
www.kbs.de

Wartezeiten

→ in der gesetzlichen Rentenversicherung 
In der gesetzlichen → Rentenversicherung 
ist Voraussetzung für eine Rentengewäh-
rung, dass vor Eintritt des Leistungsfalles 
für eine bestimmte Mindestzahl von Mo-
naten (Wartezeit) → rentenrechtliche Zei-
ten nachgewiesen sind. Daneben müssen 
für manche Rentenarten zusätzliche sog. 
besondere versicherungsrechtliche Vor-
aussetzungen erfüllt sein. So steht z. B. → 
Erwerbsminderungsrente grundsätzlich 
nur zu, wenn neben einer Wartezeit von 5 
Jahren zusätzlich innerhalb der letzten  
5 Jahre vor dem Eintritt der Erwerbsmin-
derung mindestens 3 Jahre mit Pflichtbei-
trägen für eine versicherte Beschäftigung 
oder Tätigkeit vorliegen. 

www.svlfg.de
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Home/home_node.html
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Die Wartezeit beträgt für → Erwerbsmin-
derungsrenten sowie für Hinterbliebenen-
renten (→ Waisenrente, → Witwen(r)-
rente) 5 Jahre (60 Kalendermonate). 
Ausnahme: Sind vor dem Eintritt der 
 vollen Erwerbsminderung keine 60 Kalen-
dermonate vorhanden, ist die Wartezeit 
dennoch erfüllt, wenn vor der Rentenan-
tragstellung insgesamt 20 Jahre (240 Ka-
lendermonate) mit Beitragszeiten zurück-
gelegt sind. Diese Sonderregelung betrifft 
z. B. Antragsteller, die bereits in jungen Jah-
ren voll erwerbsgemindert geworden sind, 
aber weiterhin Beiträge entrichtet haben. 

Für vorgezogene → Altersrenten, die be-
reits vor Erreichen der Regelaltersgrenze 
(bis 2011 65 Jahre, seit 2012 schrittweise 
Anhebung auf 67 Jahre) in Anspruch ge-
nommen werden können, ist eine Warte-
zeit von 15, 20, 35 oder 45 Jahren (180, 
240, 420 oder 540 Kalendermonaten) er-
forderlich, für Regelaltersrenten ab dem 
Erreichen der Regelaltersgrenze eine War-
tezeit von 5 Jahren (60 Kalendermonaten). 

Für die Wartezeiten von 5, 15 und 20 Jah-
ren zählen nur → Beitragszeiten und → Er-
satzzeiten, für die Wartezeit von 35 Jahren 
zählen dagegen alle → rentenrechtliche 
Zeiten. also auch → Anrechnungszeiten 
und → Berücksichtigungszeiten. Auch eine 
Gutschrift von Rentenanwartschaften im 
Wege des → Versorgungsausgleichs kann 
zur Erfüllung dieser Wartezeiten beitragen.

Für die Wartezeit von 45 Jahren zählen 
Pflichtbeiträge für eine versicherte Be-
schäftigung oder Tätigkeit, Berücksichti-
gungszeiten, Zeiten des Bezugs von Ent-
geltersatzleistungen der Arbeitsförderung 

(mit Ausnahme von Zeiten in den letzten 
zwei Jahren vor Rentenbeginn). Leistun-
gen bei Krankheit und Übergangsgeld, die 
auch Pflichtbeitragszeiten oder Anrech-
nungszeiten sind, sowie freiwillige Beiträ-
gen, wenn mindestens 18 Jahre mit Pflicht-
beiträgen für eine versicherte Beschäfti-
gung oder Tätigkeit vorhanden sind 
(ausgenommen sind hier Zeiten freiwilliger 
Beitragszahlung in den letzten zwei Jahren 
vor Rentenbeginn, wenn gleichzeitig An-
rechnungszeiten wegen Arbeitslosigkeit 
vorliegen). Mit Kalendermonaten, die aus 
einem Versorgungsausgleich oder Renten-
splitting resultieren, kann die Wartezeit 
von 45 Jahren nicht erfüllt werden. 

Bei weniger als 60 Kalendermonaten gilt 
die Wartezeit als erfüllt, wenn der Versi-
cherte infolge eines → Arbeitsunfalls, einer 
→ Berufskrankheit, einer Wehr-/Zivil-
dienstbeschädigung oder wegen eines 
Gewahrsams im Sinne des Häftlingshilfe-
gesetzes teilweise oder voll erwerbsge-
mindert oder im Bergbau vermindert be-
rufsfähig geworden oder gestorben ist und 
entweder bei Eintritt des Arbeitsunfalls 
oder der Berufskrankheit versicherungs-
pflichtig in der → Rentenversicherung war 
oder in den letzten 2 Jahren davor mindes-
tens 1 Jahr lang Pflichtbeiträge für eine 
versicherte Beschäftigung oder Tätigkeit 
gezahlt hat. Sie gilt auch dann als erfüllt, 
wenn der Versicherte vor Ablauf von  
6 Jahren nach Beendigung einer Ausbildung 
voll erwerbsgemindert geworden oder ge-
storben ist, sofern er in den letzten 2 Jah-
ren davor mindestens für 1 Jahr Pflichtbei-
träge für eine versicherte Beschäftigung 
oder Tätigkeit zur Rentenversicherung ent-
richtet hat. 
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Wegen der Wartezeit für die Rente für 
Bergleute bei verminderter Berufsfähigkeit 
im Bergbau oder ab Vollendung des 50. Le-
bensjahres, die Altersrente für langjährig 
unter Tage beschäftigte Bergleute ab  
Vollendung des 60. Lebensjahres und we-
gen der Knappschaftsausgleichsleistung  
→ Knappschaftsversicherung 

§§ 50 – 53, 244, 244a Sozialgesetzbuch VI 

 Z  Gesetzliche Rentenversicherungsträger 

www.deutsche-rentenversicherung.de 
www.kbs.de

→ in der Alterssicherung der Landwirte 
Der Anspruch auf Renten aus der Sozial-
versicherung für Landwirtschaft, Garten-
bau und Forsten setzt ebenfalls die Erfül-
lung von Wartezeiten voraus. Für Erwerb-
minderungsrenten und Hinterbliebenen-
renten gilt eine Wartezeit von 5 Jahren, für 
die Regelaltersrente und die vorzeitige Al-
tersrente (wenn der Ehegatte bereits An-
spruch auf Regelaltersrente, vorzeitige Al-
tersrente oder vorzeitige Altersrente für 
langjährig Versicherte hat) beträgt sie 15 
Jahre. Für die vorzeitige Altersrente (mit 
65 Jahren) und die vorzeitige Altersrente 
für langjährig Versicherte beträgt die War-
tezeit 35 Jahre. Die Wartezeit wird erfüllt 
durch Pflicht- und freiwillige Beitragszei-
ten. Sie ist vorzeitig erfüllt, wenn Versi-
cherte wegen eines Arbeitsunfalls erwerbs-
gemindert i. S. der gesetzlichen Rentenver-
sicherung geworden oder verstorben sind. 

 Z  Sozialversicherung für Landwirtschaft, 
Forsten und Gartenbau 

www.svlfg.de 

→ in der sozialen Pflegeversicherung 
Anspruch auf Leistungen der sozialen Pfle-
geversicherung besteht in der Zeit ab 
01.07.2008, wenn der Versicherte in den 
letzten 10 Jahren vor der Antragsstellung 
mindestens 2 Jahre als Mitglied versichert 
oder nach § 25 Sozialgesetzbuch XI famili-
enversichert war. Zeiten der Weiterversi-
cherung nach § 26 Absatz 2 Sozialgesetz-
buch XI werden bei der Ermittlung der 
nach Satz 1 erforderlichen Vorversiche-
rungszeit mit berücksichtigt. Für versicher-
te Kinder gilt die Vorversicherungszeit als 
erfüllt, wenn ein Elternteil sie erfüllt. 

Personen, die wegen des Eintritts von Ver-
sicherungspflicht in der sozialen Pflegever-
sicherung aus der privaten Pflegeversiche-
rung ausscheiden, ist die dort ununterbro-
chen zurückgelegte Versicherungszeit auf 
die Vorversicherungszeit anzurechnen. 

§§ 25, 26 Absatz 2, 33 Sozialgesetzbuch XI

Wegeunfall

→ Arbeitsunfall 

Wehrdienst, soziale Sicherung

Personen, die einen freiwilligen Wehr-
dienst ableisten, können für sich und ihre 
Familienangehörigen verschiedene Leis-
tungen und Rechte in Anspruch nehmen. 
So wird der Lebensbedarf des Dienstleis-
tenden und seiner Familie durch das Un-
terhaltssicherungsgesetz gewährleistet. 

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Home/home_node.html
www.kbs.de
https://www.svlfg.de/
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Besondere Regelungen gelten auch für die 
übrigen Bereiche der sozialen Sicherung. 

Gesetzliche Krankenversicherung

Bei Beginn des Wehrdienstes in der → Kran-
k enversicherung pflichtversicherte oder 
freiwillig versicherte Wehrdienstleistende 
bleiben während der Dauer der Dienstleis-
tung auf Kosten des Bundes versichert. 
Die Fortgeltung der Mitgliedschaft er-
streckt sich auf Dienstleistende nach dem 
Wehrpflichtgesetz, also auf die Dienstver-
pflichtung im Spannungs- oder Verteidi-
gungsfall. Wehrdienstleistende erhalten 
 jedoch keine Leistungen, da ihnen unent-
geltlich truppenärztliche Versorgung zu-
steht. Dagegen bleibt ihre Krankenkasse 
leistungspflichtig für die Leistungen der  
→ Familienversicherung. 

Wehrdienstleistende, die bei Beginn ihres 
Wehrdienstes nicht krankenversichert 
sind, erhalten ebenfalls unentgeltlich trup-
penärztliche Versorgung. 

§§ 193, 204, 244, 251 Sozialgesetzbuch V, § 25 
Zweites Gesetz über die Krankenversicherung 
der Landwirte

Soziale Pflegeversicherung

Freiwillig Wehrdienstleistende, Soldaten 
auf Zeit und Berufssoldaten sind zu einer 
Pflegeversicherung verpflichtet.

Für freiwillige Wehrdienstleistenden bleibt 
– wie in der Krankenversicherung – die zu-
vor bestehende soziale und private Pflege-
pflichtversicherung erhalten. 

Falls Soldaten auf Zeit eine private Kran-
kenversicherung bzw. eine Anwartschafts-
versicherung bei einer privaten Kranken-
versicherung abgeschlossen haben, 
besteht eine Versicherungspflicht in einer 
privaten Pflegeversicherung, ansonsten 
besteht eine Versicherungspflicht in der 
sozialen Pflegeversicherung. 

Für Berufssoldaten besteht grundsätzlich 
eine Versicherungspflicht in einer privaten 
Pflegeversicherung.

§§ 21, 23, 25 Sozialgesetzbuch XI

Gesetzliche Unfallversicherung

Für Soldaten besteht in der → Unfallversi-
cherung kein Versicherungsschutz.

Wehrdienstunfälle werden nach dem Sol-
datengesetz und Soldatenversorgungsge-
setz i. V. m. dem Bundesversorgungsgesetz 
entschädigt. → Kriegsopfer, Hilfen für 

Gesetzliche Rentenversicherung

Wehrdienstleistende unterliegen während 
ihres Wehrdienstes der Versicherungs-
pflicht in der → Rentenversicherung. Für 
die Bemessung der Beiträge werden 60 % 
der → Bezugsgröße als beitragspflichtige 
Einnahmen zugrunde gelegt, jedoch bei 
Wehrdienstleistenden, die eine Verdienst-
ausfallentschädigung nach dem Unter-
haltssicherungsgesetz erhalten, das Arbeits-
entgelt, das dieser Leistung vor Abzug von 
Steuern und Beitragsanteilen zugrunde 
liegt. Die Beiträge werden im vollen Um-
fang vom Bund getragen. 



weiterbiLdunG, förderunG der

489

§§ 3, 166, 170 Sozialgesetzbuch VI

Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit sind 
wegen anderweitiger Versorgung (nach 
Soldatengesetz und Soldatenversorgungs-
gesetz) versicherungsfrei; wenn sie unver-
sorgt ausscheiden, werden sie nachversi-
chert (→ Nachversicherung). 

§§ 5, 8 Sozialgesetzbuch VI, § 58f Soldatenge-
setz

Für Wehr- und Kriegsdienstzeiten (ein-
schließlich Kriegsgefangenschaft) aus der 
Zeit vor der Errichtung der Bundeswehr 
können bei der → Rentenberechnung als 
→ Ersatzzeiten angerechnet werden. 

§ 250 Sozialgesetzbuch VI

Arbeitslosenversicherung

Wehrdienstleistende sind auf Kosten des 
Bundes in der → Arbeitslosenversicherung 
versichert, sofern nicht ihr Beschäftigungs-
verhältnis als fortbestehend gilt.

§§ 26, 347 Sozialgesetzbuch III

Versorgung bei Wehrdienstbeschädigung

Bei gesundheitlichen Schädigungen wird 
für die Folgen der Schädigung nach Be-
endigung des Dienstverhältnisses Versor-
gung gewährt. Stirbt der Soldat an den 
Folgen der Wehrdienstbeschädigung, 
 erwerben seine Hinterbliebenen einen 
Versorgungsanspruch. Art und Höhe  
der Leistungen entsprechen jenen für  
→ Kriegsopfer; lediglich im Rahmen der 
→ Heilbehandlung und bei Arbeitsunfähig-
keit bestehen einige Abweichungen. 

§§ 80 – 83 Soldatenversorgungsgesetz

 Z  Bundeswehrverwaltung (Bundeswehr- 
Dienstleistungszentren) 

Arbeitsplatzsicherung

Wird ein Arbeitnehmer zum Grundwehr-
dienst, auch zu dem neuen freiwilligen 
Wehrdienst, oder zu einer Wehrübung ein-
berufen, ruht das → Arbeitsverhältnis. 
Dem Arbeitnehmer dürfen aufgrund des 
Wehrdienstes für sein → Arbeitsverhältnis 
keine Nachteile entstehen. Die Schutzvor-
schriften gelten auch für → Heimarbeiter 
sowie für Dienstverhältnisse von Beamten 
und Richter. Für die Weiterbeschäftigung 
nach der Berufsausbildung gelten beson-
dere Regelungen. 

Arbeitsplatzschutzgesetz

Weihnachtsgeld

→ Gratifikation 

Weißer Engel

→ Pflege, Auszeichnungen für Verdienste 

Weiterbildung, Förderung der

Die Bundesagentur für Arbeit bietet eine 
Weiterbildungs- und Qualifizierungsbera-
tung an, die sich neben Arbeitslosen und 
Arbeitsuchenden auch an Beschäftigte 
und Arbeitgeber richtet. 
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Teilnehmende an Weiterbildungsmaßnah-
men (z. B. zur Ermöglichung eines berufli-
chen Aufstiegs oder Anpassung bisheriger 
Kenntnisse und Fertigkeiten an die berufli-
chen Anforderungen) können von Seiten 
der Bundesagentur für Arbeit oder von 
Seiten des Jobcenters durch die Übernah-
me der Weiterbildungskosten gefördert 
werden. 

Zu den Weiterbildungskosten zählen Lehr-
gangskosten und Kosten für die Eignungs-
festlegung, Fahrtkosten, Kosten für aus-
wärtige Unterbringung und Verpflegung 
(wenn die Teilnahme an einer Maßnahme 
notwendig ist, welche die auswärtige Un-
terbringung erfordert) sowie Kinderbe-
treuungskosten. 

Eine Förderung ist dann möglich, wenn

1. die Teilnahme an einer Maßnahme not-
wendig ist (ist auch gegeben, wenn durch 
den Erwerb weiterer beruflicher Kompe-
tenzen die individuelle Beschäftigungsfä-
higkeit verbessert wird und sie nach Lage 
und Entwicklung des Arbeitsmarktes 
zweckmäßig ist), wenn 

→  damit die antragstellende Person, die 
arbeitslos ist, beruflich eingegliedert 
wird,

→  eine drohende Arbeitslosigkeit abge-
wendet wird oder

→  weil die Notwendigkeit der Weiterbil-
dung wegen fehlenden Berufsabschlus-
ses anerkannt ist

ODER

2. für Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer die Gefahr besteht, dass die berufli-
che Tätigkeit durch Technologien ersetzt 
werden können oder in sonstiger Weise 
vom Strukturwandel betroffen sind, und 
die Weiterbildung eine Anpassung und 
Fortentwicklung der beruflichen Kompe-
tenzen ermöglicht, um den genannten Vor-
aussetzungen begegnen zu können. 

Dies kann bei Vorliegen der nachstehen-
den Voraussetzungen erfolgen:

→  Vermittlung von Fertigkeiten, Kenntnis-
sen und Fähigkeiten, die über aus-
schließlich arbeitsplatzbezogene kurz-
fristige Anpassungsfortbildungen 
hinausgehen, 

→  Erwerb des Berufsabschlusses, für den 
nach bundes- oder landesrechtlichen 
Vorschriften eine Ausbildungsdauer von 
mindestens zwei Jahren festgelegt ist, 
vor in der Regel mindestens vier Jahre, 

→  Keine Teilnahme der Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer an einer nach 
diesen Vorschriften geförderten Weiter-
bildungsmaßnahme in den letzten vier 
Jahren vor Antragstellung, 

→  Durchführung der Maßnahme, die min-
destens 160 Stunden dauert, außerhalb 
des Betriebes oder durch einen zugelas-
senen Träger im jeweiligen Betrieb, 

→  Zulassung von Maßnahme und Träger 
für die Förderung und

→  Beteiligung des Arbeitgebers an den 
Lehrgangskosten in angemessenem 
Umfang (Ausnahmen gibt es für Betrie-
be mit weniger als 10 Beschäftigten so-
wie für über 44 jährige und schwerbe-
hinderte Menschen in Betrieben mit 
weniger als 250). 
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Arbeitslose, die bis zum Beginn einer Fort-
bildungsmaßnahme Arbeitslosengeld (→ 
Arbeitslosigkeit, Hilfen bei) oder Arbeits-
losengeld II (→ Grundsicherung für Ar-
beitsuchende) bezogen haben, erhalten 
diese Leistung weiterhin.

Bezieher von Arbeitslosengeld sind auch 
während ihrer Teilnahme an einer berufli-
chen Weiterbildungsmaßnahme in der ge-
setzlichen → Krankenversicherung und in 
der Regel auch in der gesetzlichen → Ren-
tenversicherung pflichtversichert. 

→  Die Zeit des Bezugs von Arbeitslosen-
geld wird somit bei einer späteren  
→ Rentenberechnung in der gesetzli-
chen → Rentenversicherung als → Bei-
tragszeit berücksichtigt. Die während 
des Leistungsbezugs zu zahlenden  
→ Beiträge zur Kranken-, Pflege- und 
Rentenversicherung werden von der 
Bundesagentur für Arbeit getragen.

→  Zeiten des Bezugs von → Arbeitslosen-
geld II während einer Weiterbildungs-
maßnahme waren in der Zeit vom 
01.01.2005 bis 31.12.2010 ebenfalls  
→ Beitragszeiten in der → Rentenversi-
cherung; die entsprechenden Beträge 
wurden vom Bund getragen. Seit dem 
01.01.2011 ist diese Beitragszahlung 
generell entfallen; seither kommt für 
Zeiten des Bezugs von Arbeitslosengeld 
II noch eine Berücksichtigung als → An-
rechnungszeiten in Betracht. 

Zudem erhalten Teilnehmende an einer 
vor Ablauf des 31. Dezember 2020 begin-
nenden Weiterbildungsmaßnahme nach 
Ziffer 1, die zu einem Abschluss in einem 
Ausbildungsberuf führt, für den nach bun-

des- oder landesrechtlichen Vorschriften 
eine Ausbildungsdauer von mindestens 
zwei Jahren festgelegt ist, für das Beste-
hen der Zwischen- und Abschlussprüfung 
Prämien von 1.000 bzw. 1.500 €. Voraus-
setzung für die Gewährung der Prämie für 
das Bestehen der Zwischenprüfung ist 
weiter, dass in den jeweiligen Bundesge-
setzen oder Ausbildungsverordnungen 
eine Zwischenprüfung festgelegt ist. 

Arbeitgeber können Lohnkostenzuschüsse 
erhalten, wenn sie ihre Beschäftigten wäh-
rend der Weiterbildung freistellen.

Personen, bei denen die Voraussetzungen 
für eine Förderung vorliegen, können von 
der Agentur für Arbeit oder vom Jobcenter 
einen Bildungsgutschein erhalten, den sie 
dann bei einem Maßnahmenträger einlö-
sen können, der nach den Maßgaben der 
Bundesagentur für Arbeit zertifiziert ist. 
Auf dem Bildungsgutschein werden Bil-
dungsziel, Förderungsdauer, regionaler 
Geltungsbereich und die dreimonatige 
Gültigkeit des Gutscheins vermerkt. Über 
in Betracht kommende Maßnahmen kön-
nen sich Inhaber des Bildungsgutscheins 
bei den Agenturen für Arbeit informieren. 

→ Fortbildung, berufliche (Aufstiegs- 
BAföG)

§§ 81 ff., § 131b, § 144 Sozialgesetzbuch III,  
§ 16 Absatz 1 Sozialgesetzbuch II

 Z  Agenturen für Arbeit; Jobcenter

www.arbeitsagentur.de

www.arbeitsagentur.de
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Erwerbstätige können im Rahmen des 
Bundes-ESF-Förderprogramm „Bildungs-
prämie“ folgende Förderung erhalten:

Prämiengutschein (Ausgabe möglich vom 
01.07.2017 bis 31.12.2020): Mit dem Prä-
miengutschein kann einmal innerhalb von 
einem Kalenderjahr die Hälfte der anfal-
lenden Fortbildungskosten maximal je-
doch 500 €, übernommen werden. Einen 
Gutschein können Erwerbstätige (durch-
schnittlich mindestens 15 Std./Woche) in 
Deutschland erhalten, deren jährlich zu 
versteuerndes Einkommen max. 20.000 € 
beträgt (bei gemeinsam Veranlagten sind 
es 40.000 €). Abweichend davon ist eine 
Förderung möglich, während der Zeit des 
Mutterschutzes, der Elternzeit oder Pfle-
gezeit, sofern ein gültiger Arbeitsvertrag 
entsprechend den eben genannten Maß-
nahmen vorliegt. Der Bezug aufstocken-
der Leistungen nach dem Zweiten Buch 
Sozialgesetzbuch steht dem Bezug des 
Gutscheins nicht entgegen. Keinen Prämi-
engutschein erhalten: Beschäftigte in öf-
fentlich geförderten Beschäftigungsver-
hältnissen, Schülerinnen und Schüler, 
Auszubildende, Studierende, alle anderen 
Personen, die die zuvor genannten Anfor-
derungen nicht erfüllen. 

Weiterbildungssparen: Beim Weiterbil-
dungssparen ist zum Zwecke der berufli-
chen Weiterbildung eine Entnahme aus 
dem Ansparguthaben vermögenswirksa-
mer Leistungen (in der Höhe nicht be-
grenzt) vor Ende der Bindungsfrist mög-
lich, ohne dass der Anspruch auf die 
Arbeitnehmersparzulage verloren geht. 
Auf diese Weise wird zweckgebundene 
 Liquidität für Weiterbildungszwecke ge-
schaffen. Das Weiterbildungssparen steht 

allen Interessenten unabhängig vom Ein-
kommen und den weiteren Förderbedin-
gungen, die für den Prämiengutschein 
 gelten, offen, wenn sie über ein entspre-
chendes Ansparguthaben verfügen und 
sich zuvor in einer Beratungsstelle 
 Bildungsprämie haben beraten lassen. 

Nähere Informationen und zuständige  
Beratungsstellen finden Sie unter  
www.bildungspraemie.info/. 

 Z  Bundesministerium für Bildung und 
Forschung

www.bildungspraemie.info 

→ Bayerischer Bildungscheck

Weiterversicherung

→ Freiwillige Versicherung 

Werdende Mütter

→ Mutterschutz 
→ Schwangerschaft und Mutterschaft, 
Leistungen bei 
→ Mutterschaftsgeld 

→ Gesundheitsvorsorge 
→ Schwangerschaft, Hilfen bei 
→ Mutter und Kind, Hilfen für 

Werksärzte

→ Betriebsärzte 

https://www.bildungspraemie.info/
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Werkstätten für Menschen mit 
Behinderung

→ Menschen mit Behinderung, die wegen 
der Art und Schwere ihrer Behinderung 
nicht, noch nicht oder noch nicht wieder 
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt tätig 
sein können, bieten Werkstätten für Men-
schen mit Behinderung eine angemessene 
berufliche Bildung und Beschäftigung; es 
sind Einrichtungen zur Teilhabe von Men-
schen mit Behinderung am Arbeitsleben 
und zur (Wieder-)Eingliederung in den all-
gemeinen Arbeitsmarkt. Werkstätten 
müssen staatlich anerkannt sein. 

§ 219 Sozialgesetzbuch IX

Die Werkstatt steht allen Menschen mit 
Behinderung unabhängig von Art und 
Schwere der Behinderung offen, sofern 
 erwartet werden kann, dass sie spätestens 
nach Teilnahme an Maßnahmen im Be-
rufsbildungsbereich ein Mindestmaß wirt-
schaftlich verwertbarer Arbeitsleistung zu 
erbringen im Stande sind. 

Wegen der Sozialversicherungspflicht  
→ Menschen mit Behinderung, soziale Si-
cherung für

 Z  Agenturen für Arbeit; Zentrum Bayern 
Familie und Soziales; Bezirke; Behinderten-
werkstätten 

Werkstudenten

→ Studenten, Hilfen für 

Widerspruch

→ Sozialgerichtsprozess 

→ Verwaltungsgerichtsprozess

Widerspruchsverfahren vor 
Sozialgerichtsprozess

Der Widerspruch gegen eine behördliche 
Entscheidung und der daraufhin ergehen-
de Widerspruchsbescheid bilden das soge-
nannte Vorverfahren vor der Klagemög-
lichkeit beim Sozialgericht. Sofern ein 
Bescheid über Sozialleistungen nicht nach-
vollziehbar ist bzw. kein Einverständnis 
mit einer ablehnenden Entscheidung der 
Behörde besteht, kann Widerspruch einge-
legt werden. Das Widerspruchsverfahren 
dient dazu, dass die Behörde ihre Entschei-
dung noch einmal, insbesondere auch un-
ter dem Gesichtspunkt der Recht- und 
Zweckmäßigkeit überprüft. 

Mit der Erhebung des Widerspruchs be-
ginnt das Vorverfahren (§ 62 Zehntes Buch 
Sozialgesetzbuch – SGB X), (§ 83 Sozialgerichts-
gesetz – SGG). Ohne Vorverfahren kann in 
der Regel keine Klage erhoben werden 
(Ausnahmen hierzu finden sich in § 78 Abs. 
1 Satz 2 SGG). Dies gilt in Streitfällen für 
alle Sozialleistungen, insbesondere für 
Maßnahmen und Leistungen, die nach den 
Sozialgesetzbüchern (SGB I – XII) gewährt 
werden (z. B. beim Arbeitslosengeld II 
oder der Sozialhilfe). 

Der Widerspruch ist nach § 84 Abs. 1 
SGG innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe des Bescheides schriftlich, in 
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elektronischer Form nach § 36a Abs. 2 So-
zialgesetzbuch I oder zur Niederschrift bei 
der Stelle zu erheben, die den Verwal-
tungsakt erlassen hat. Bei Bekanntgabe im 
Ausland beträgt die Frist drei Monate. Auf 
die Bezeichnung „Widerspruch“ kommt es 
nicht an. Entscheidend ist, dass zum Aus-
druck gebracht wird, dass mit der behörd-
lichen Entscheidung kein Einverständnis 
besteht. Der Widerspruch sollte hinrei-
chend begründet werden. Nur wenn die 
Behörde weiß, warum mit der angegriffe-
nen Entscheidung kein Einverständnis be-
steht, kann eine umfassende Überprüfung 
vorgenommen werden. Näheres zur Einle-
gung des Widerspruchs und den dabei zu 
beachtenden Anforderungen ergibt sich 
aus der Rechtsbehelfsbelehrung, die dem 
anzufechtenden Bescheid beigefügt ist. 

Erachtet die Behörde den Widerspruch für 
begründet, so wird ihm abgeholfen (§ 85 
Abs. 1 SGG). Das heißt, der Bescheid wird 
aufgehoben oder zu Gunsten des Antrag-
stellers geändert. Wird dem Widerspruch 
nicht abgeholfen, so erlässt die Behörde 
einen schriftlichen Widerspruchsbescheid 
(§ 85 Abs. 2 SGG). Der Widerspruchsbe-
scheid enthält eine ausführliche Begrün-
dung der Entscheidung und eine Rechtsbe-
helfsbelehrung. Nach dem Erhalt des 
Widerspruchsbescheides muss der An-
tragsteller entscheiden, ob Klage erhoben 
werden soll → Sozialgerichtsprozess. 

Das Widerspruchsverfahren ist kostenlos. 
Auch die Rücknahme des Widerspruchs 
hat keine Kostenfolgen.

§ 36a Erstes Sozialgesetzbuch (SGB I), § 62 
Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X), §§ 78, 
83 – 85 Sozialgerichtsgesetz (SGG)

 Z  Die Behörde, die den Verwaltungsakt 
erlassen hat.

Wiedereinstieg in den Beruf

→ Frauenförderung, Verbesserung der 
Chancen von Frauen am Arbeitsmarkt 

Wintergeld

Die Arbeitnehmer haben vorrangig An-
spruch auf einen gegen Witterungseinflüs-
se geschützten → Arbeitsplatz. Kann die-
ser aus betriebstechnischen Gründen nicht 
geschaffen werden, müssen geeignete 
Schutzausrüstungen zur Verfügung ge-
stellt werden, wie z. B. Schutzkleidung. Da-
rüber hinaus erhalten Arbeitnehmer in der 
Bauwirtschaft (→ Bauarbeiter, Schutz und 
Hilfen für) oder die einem Wirtschafts-
zweig angehören, der von saisonbedingten 
Arbeitsausfall betroffen ist, in der 
Schlechtwetterzeit (01.12. – 31.03.) Mehr-
aufwands-Wintergeld, Zuschuss-Winter-
geld oder Saison-Kurzarbeitergeld. Ein Be-
trieb des Baugewerbes ist ein Betrieb, der 
gewerblich überwiegend Bauleistungen 
auf dem Baumarkt erbringt. Ein Wirt-
schaftszweig ist von saisonbedingtem Ar-
beitsausfall betroffen, wenn der Arbeits-
ausfall regelmäßig in der Schlechtwetter-
zeit auf witterungsbedingten oder wirt-
schaftlichen Gründen beruht. Anspruch 
auf Mehraufwands-Wintergeld und Zu-
schuss-Wintergeld haben nur solche Ar-
beitsnehmer, deren Arbeitsverhältnis wit-
terungsbedingt nicht gekündigt werden 
kann. 
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Mehraufwands-Wintergeld

Arbeitnehmer in der Bauwirtschaft, die auf 
einen witterungsabhängigen Arbeitsplatz 
beschäftigt sind, erhalten zur Abgeltung 
der Mehraufwendungen zusätzlich zum 
Lohn in der Förderungszeit (15.12. – Ende 
Februar) Mehraufwands-Wintergeld in 
Höhe von 1 € je Arbeitsstunde. Das Mehr-
aufwands-Wintergeld wird im Dezember 
für maximal 90 Arbeitsstunden im Januar 
und Februar für maximal 180 Arbeitsstun-
den gezahlt. 

Zuschuss-Wintergeld

Bei saisonbedingten Arbeitsausfällen in 
der Schlechtwetterzeit (01.12. – 31.03.) er-
halten Arbeitnehmer in der Bauwirtschaft 
Zuschuss-Wintergeld in Höhe von 2,50 € 
je ausgefallener Arbeitsstunde, wenn zu 
deren Ausgleich Arbeitszeitguthaben auf-
gelöst und dadurch die Inanspruchnahme 
des Saison-Kurzarbeitergeldes vermieden 
wird. 

Saison-Kurzarbeitergeld

Bei saisonbedingten Arbeitsausfällen in 
der Schlechtwetterzeit (01.12. – 31.03.) er-
halten Arbeitnehmer in der Bauwirtschaft 
Saison-Kurzarbeitergeld, wenn 

→  sie nach Beginn des Arbeitsausfalles in 
einem Betrieb mit von der Agentur für 
Arbeit anerkannter Kurzarbeit eine ver-
sicherungspflichtige Beschäftigung un-
gekündigt fortsetzen, aus zwingenden 
Gründen oder im Anschluss an die Be-
endigung einer Berufsausbildung auf-
nehmen, 

→  sie nicht Bezieher von Krankengeld  
sind und

→  nicht als Teilnehmer an einer berufli-
chen Vollzeit-Weiterbildungsmaßnahme 
Arbeitslosengeld bei beruflicher Weiter-
bildung oder Übergangsgeld beziehen. 

Das Saison-Kurzarbeitergeld wird ab der 
ersten Ausfallstunde gewährt, soweit 
nicht noch im Bauhauptgewerbe, im Dach-
deckerhandwerk und im Garten-, Land-
schafts- und Sportplatzbau angesparte  
Arbeitszeitguthaben aufzulösen sind. Bei 
ausschließlich witterungsbedingten Ar-
beitsausfällen haben Gerüstbauer die ta-
rifliche Ausgleichsleistung von 150 Ausfall-
stunden einzubringen. Saison-Kurzarbei-
tergeld wird in diesen Fällen erst ab der 
151. Ausfallstunde gewährt. 

Saison-Kurzarbeitergeld wird in der Regel 
durch den Betrieb ausgezahlt und auf An-
trag des Arbeitgebers oder des Betriebsra-
tes von der zuständigen Agentur für Ar-
beit erstattet. Bemessung und Höhe des 
Saison-Kurzarbeitergeldes richten sich 
nach den Vorschriften für → Kurzarbeit, 
Hilfen bei. 

Bis 31.03.2021 gelten in Betrieben des  
Gerüstbauerhandwerks für die Gewäh-
rung von Zuschuss-Wintergeld und Saison- 
Kurzarbeitergeld an Gerüstbauer, Garten- 
und Landschaftsbauer abweichend folgen-
de Regelungen: 

→  Die Schlechtwetterzeit beginnt am 
01.11.,

→  das Zuschuss-Wintergeld beträgt 1,03 € 
je Ausfallstunde und

→  wird ausschließlich für  
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witterungsbedingte Arbeitsausfälle ge-
währt.

Arbeitgeber des Bauhauptgewerbes, des 
Dachdeckerhandwerks und des Garten-, 
Landwirtschafts- und Sportplatzbaus ha-
ben Anspruch auf Erstattung der von Ih-
nen grundsätzlich allein zu tragenden Sozi-
alversicherungsbeiträge aus einer von 
Arbeitnehmern und Arbeitgebern gemein-
sam finanzierten Umlage. 

§§ 101, 102, 133, Sozialgesetzbuch III; Verord-
nung über die Arbeitsstätten (Arbeitsstättenver-
ordnung)

 Z  Agenturen für Arbeit für Leistungen

www.arbeitsagentur.de/finanzielle-hilfen/
kurzarbeitergeld-arbeitnehmer

Winterschutzkleidung

→ Wintergeld 

Witwen(r)beihilfe

→ in der gesetzlichen Unfallversicherung 
Die Witwe eines Schwerverletzten, die 
keinen Anspruch auf eine → Witwenrente 
aus der gesetzlichen → Unfallversicherung 
hat, weil der Tod ihres Ehemannes nicht 
Folge des → Arbeitsunfalls oder einer → 
Berufskrankheit war, erhält als einmalige 
Beihilfe  einen Beitrag in Höhe von 40 % 
des Jahresarbeitsverdienstes (→ Renten-
berechnung in der Unfallversicherung). 
Diese Regelung gilt im umgekehrten Fall 
auch für den Witwer.

Schwerverletzter ist, wer eine → Verletz-
tenrente in Höhe von mindestens 50 % der 
Vollrente oder mehrere Verletztenrenten 
von zusammen mindestens 50 % der Voll-
rente erhält. In Härtefällen kann unter be-
stimmten Voraussetzungen eine laufende 
Beihilfe gewährt werden. 

§ 22 Sozialgesetzbuch I, § 71 Sozialgesetzbuch VII

 Z  Gesetzliche Unfallversicherungsträger 

www.svlfg.de/

→ in der Kriegsopferversorgung 
→ Kriegsopferrenten für Witwen (Witwer)

Witwen(r)rente

→  aus der gesetzlichen Renten-
versicherung 

In der → Rentenversicherung erhält die 
Witwe nach dem Tod eines versicherten 
Ehemannes Witwenrente, wenn dem Ver-
storbenen zur Zeit seines Todes Versicher-
tenrente (d. h. → Erwerbsminderungsren-
te, → Berufsunfähigkeitsrente, → Er-
werbsunfähigkeitsrente, Rente für Berg-
leute aus der → Knappschaftsversicherung 
oder → Altersrente) zustand oder die → 
Wartezeit von 5 Jahren (60 Monaten) er-
füllt ist oder als erfüllt gilt. Ein Ehemann 
erhält nach dem Tod seiner versicherten 
Ehefrau unter den gleichen Voraussetzun-
gen Witwerrente. Unter bestimmten Vor-
aussetzungen kann nach dem Tod des Ver-
sicherten (der Versicherten) auch einer 
früheren Ehefrau (bzw. einem früheren 
Ehemann), deren (dessen) Ehe mit dem 
Versicherten (der Versicherten) vor dem 

https://www.arbeitsagentur.de/finanzielle-hilfen/kurzarbeitergeld-arbeitnehmer
https://www.arbeitsagentur.de/finanzielle-hilfen/kurzarbeitergeld-arbeitnehmer
www.svlfg.de/
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01.07.1977 geschieden, für nichtig erklärt 
oder aufgehoben ist, Rente gewährt wer-
den. Für Scheidungsfälle ab 01.07.1977 → 
Erziehungsrente, → Versorgungsausgleich 

Seit dem 01.01.2005 erhalten auch Le-
benspartner unter den entsprechenden 
Voraussetzungen nach dem Tod ihres Le-
benspartners bzw. ihrer Lebenspartnerin 
Witwen(r)rente. 

Die Höhe der sog. großen Witwen(r)rente 
beträgt für Berechtigte, die entweder das 
45. Lebensjahr vollendet haben, teilweise 
oder voll erwerbsgemindert sind (→ Er-
werbsminderungsrente) oder mindestens 
ein eigenes Kind oder ein Kind des verstor-
benen Ehegatten erziehen, das das 18. Le-
bensjahr noch nicht vollendet hat, 55 % 
(bei Todesfällen, die bis zum 31.12.2001 
eingetreten sind, sowie bei Ehepaaren bzw. 
Lebenspartnern, die bis zum 31.12.2001 
geheiratet bzw. ihre Lebenspartnerschaft 
begründet haben und bei denen mindestens 
einer der Ehepartner bzw. Lebenspartner 
vor dem 02.01.1961 geboren ist, 60 %) 
der auf den Todestag des Versicherten be-
rechneten Rente wegen voller Erwerbs-
minderung (→ Erwerbsminderungsrente). 
Die Altersgrenze von 45 Jahren wird seit 
2012 schrittweise auf 47 Jahre angehoben. 
Sorgt die Witwe bzw. der Witwer für ein 
mit ihr bzw. ihm in häuslicher Gemein-
schaft lebendes eigenes Kind oder Kind 
des verstorbenen Ehegatten, das wegen 
geistiger, körperlicher oder seelischer Be-
hinderung außerstande ist, sich selbst zu 
unterhalten, besteht unabhängig vom Al-
ter des Kindes – also auch nach Vollen-
dung dessen 18. Lebensjahres – Anspruch 
auf große Witwen(r)rente. Liegt keine die-

ser Voraussetzungen vor, beträgt die sog. 
kleine Witwen(r)rente 25 % der auf den 
Todestag berechneten Rente wegen voller 
Erwerbsminderung. Bei Versicherungsfäl-
len (Tod eines Ehegatten bzw. Lebenspart-
ners) nach dem 31.12.1985 wird auf die 
Witwen(r)rente außer während des soge-
nannten Sterbevierteljahres eigenes Ein-
kommen oder eine eigene Rente ange-
rechnet, soweit der Freibetrag überschrit-
ten wird (→ Einkommensanrechnung). 

Bei mehreren Berechtigten (z. B. Witwe 
und frühere Ehefrau) werden Teilrenten in 
Höhe des Verhältnisses der Dauer der Ehe 
bzw. Lebenspartnerschaft mit dem Ver-
storbenen (der Verstorbenen) gezahlt. 
Beim Zusammentreffen mit Witwen(r)ren-
te aus der gesetzlichen Unfallversicherung 
(siehe unten) kann es zum Ruhen eines 
Teils der Rente kommen. Wegen der Höhe 
der Rentenleistung für die ersten 3 Mona-
te nach dem → Sterbemonat → Sterbe-
vierteljahr. Bei Wiederverheiratung oder 
(erstmaliger oder erneuter) Begründung 
einer Lebenspartnerschaft fällt die Rente 
weg; stattdessen kann eine → Abfindung 
beantragt oder ggf. ein → Rentensplitting 
durchgeführt werden. 

Witwen(r)renten, die ab 01.01.2001 be-
ginnen, werden wie die → Waisenrente 
um einen → Rentenabschlag bis zu maxi-
mal 10,8 % gemindert, wenn der versicher-
te Ehegatte bzw. Lebenspartner vor Voll-
endung seines/ihres 63. Lebensjahres 
verstorben ist. Seit 01.01.2012 wird diese 
Altersgrenze vom 63. auf das 65. Lebens-
jahr angehoben. 
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Seit dem 01.01.2002 gelten folgende Än-
derungen gegenüber dem früheren Recht: 

→  Die große Witwen(r)rente beträgt nur 
noch 55 % (früher 60 %) der auf den To-
destag des Versicherten berechneten 
Rente wegen voller Erwerbsminderung 
(→ Erwerbsminderungsrente). 

→  Witwen(r)rentenberechtigte, die Kinder 
erzogen haben, erhalten für jedes Kind 
einen Zuschlag zur Witwen(r)rente.

→  Witwen(r)rente steht grundsätzlich nur 
noch zu, wenn die Ehe bzw. Lebenspart-
nerschaft mindestens ein Jahr gedauert 
hat. Bei einer kürzeren Dauer besteht 
die Vermutung, dass der Zweck der Hei-
rat bzw. der Begründung der Lebens-
partnerschaft die finanzielle Versorgung 
des Hinterbliebenen war. Diese Vermu-
tung kann vom Hinterbliebenen wider-
legt werden, so z. B. wenn der andere 
Ehe- bzw. Lebenspartner durch einen 
Unfall, ein Verbrechen oder eine nach 
der Heirat aufgetretene Infektionskrank-
heit verstorben ist. 

→  Kleine Witwen(r)rente kann nur noch 
befristet für 2 Jahre gezahlt werden. 
Vollendet der überlebende Ehegatte 
bzw. Lebenspartner das 45. Lebensjahr, 
besteht Anspruch auf große Witwen(r)
rente. Die Altersgrenze von 45 Jahren 
wird seit 2012 schrittweise auf 47 Jahre 
angehoben. 

→  Es werden weitere Einkommensarten in 
die → Einkommensanrechnung einbe-
zogen (z. B. Einnahmen aus Vermietung 
und Verpachtung sowie Zinseinkünfte). 
Von einer Anrechnung ausgenommen 
bleiben Einnahmen aus der staatlich 
 geförderten privaten Altersvorsorge  
(→ Altersvorsorge, zusätzliche private). 

→  Ehe- bzw. Lebenspartner können statt 
einer aus der Rentenanwartschaft des 
Verstorbenen abgeleiteten Witwen(r)
rente ein → Rentensplitting wählen.

Diese Neuregelungen gelten ausschließ-
lich für Witwen(r)renten bei Todesfällen, 
die ab 01.01.2002 eintreten. Ehepaare und 
Lebenspartner, die bis zum 31.12.2001 
 geheiratet bzw. ihre Lebenspartnerschaft 
begründet haben, sind von den Änderun-
gen auch bei Beginn einer Witwen(r)rente 
nach dem 31.12.2001 nicht betroffen, 
wenn mindestens einer der Ehegatten 
bzw. Lebenspartner vor dem 02.01.1961 
geboren ist. Bereits nach dem bis zum 
31.12.2001 geltenden Recht bewilligte 
Renten werden unverändert weiterge-
zahlt. 

§§ 46, 67, 77, 78a, 88a, 91, 93, 97, 242a, 243, 
255, 264c, 314, 314a Sozialgesetzbuch VI

 Z  Gesetzliche Rentenversicherungsträger 

www.deutsche-rentenversicherung.de

→ aus der gesetzlichen Unfallversicherung 
In der → Unfallversicherung erhält die 
Witwe eines durch → Arbeitsunfall oder 
an einer → Berufskrankheit verstorbenen 
Versicherten Witwenrente. Dies gilt auch 
für den Witwer. Kein Anspruch besteht, 
wenn eine Ehe erst nach dem Versiche-
rungsfall (Arbeitsunfall oder Berufskrank-
heit) geschlossen wurde, der Tod inner-
halb des ersten Ehejahres eingetreten ist 
und anzunehmen ist, dass es der alleinige 
oder überwiegende Zweck der Heirat war, 
einen Anspruch auf Hinterbliebenenver-
sorgung für die Witwe oder den Witwer 
zu begründen. 

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Home/home_node.html
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Unter bestimmten Voraussetzungen kann 
auch einer früheren Ehefrau (früherem 
Ehemann), deren (dessen) Ehe mit dem 
Versicherten (der Versicherten) geschie-
den, für nichtig erklärt oder aufgehoben 
ist, sowie Verwandten der aufsteigenden 
Linie, Stief- oder Pflegeeltern Rente ge-
währt werden. 

Die Höhe der Witwen(r)rente beträgt für 
Berechtigte, die entweder das 47. Lebens-
jahr vollendet haben oder erwerbsgemin-
dert, berufs- oder erwerbsunfähig (→ Er-
werbsminderungsrente, → Berufsunfähig-
keitsrente, → Erwerbsunfähigkeitsrente) 
i. S. der gesetzlichen Rentenversicherung 
sind oder mindestens ein waisenrentenbe-
rechtigtes Kind erziehen oder Waisenrente 
für ein körperlich oder geistig gebrechli-
ches Kind erhalten, zwei Fünftel des für 
die Berechnung der → Verletztenrente 
maßgebenden Jahresarbeitsverdienstes. 
Liegt keine dieser Voraussetzungen vor, 
beträgt die Rente drei Zehntel des Jahres-
arbeitsverdienstes. Trifft die Witwen(r)
rente mit Erwerbs- oder Erwerbsersatz-
einkommen zusammen, wird sie bei 
 Überschreiten des Freibetrages gekürzt, 
→ Witwen(r)rente aus der gesetzlichen  
→ Rentenversicherung und → Einkom-
mensanrechnung. Bei mehreren Berechtig-
ten werden nur Teilrenten gezahlt. Wegen 
der Höhe der Rentenleistung für die ersten 
3 Monate nach dem Tod (Überbrückungs-
hilfe) → Sterbevierteljahr. Ist der Tod 
Schwerverletzter nicht Folge des Arbeits-
unfalles oder der Berufskrankheit, → Wit-
wen(r)beihilfe. Bezüglich des Wegfalls der 
Witwenrente bei Wiederverheiratung  
→ Abfindung aus der Unfallversicherung 

§§ 65, 66, 69 Sozialgesetzbuch VII

 Z  Gesetzliche Unfallversicherungsträger 

www.svlfg.de

→ aus der Kriegsopferversorgung 
→ Kriegsopferrente für Witwen (Witwer)

Wochenarbeitszeit

→ Arbeitsschutz 

Wöchnerinnen, Hilfen für

→ Mutterschutz 
→ Mutterschaftsgeld 
→ Schwangerschaft und Mutterschaft, 
Leistungen bei 

Wohnberatung und Wohnungs-
anpassung

Der Wunsch der meisten älteren Men-
schen ist es, möglichst lange zu Hause in 
der vertrauten Umgebung wohnen zu blei-
ben. Häufig ist allerdings eine individuelle 
Wohnungsanpassung nötig, um das Woh-
nen zu Hause bei Mobilitätsproblemen 
und anderen körperlichen Einschränkungen 
zu erleichtern. Wohnberatung und Woh-
nungsanpassung können helfen, Unfällen 
und Verletzungen vorzubeugen und so das 
selbstständige Wohnen der Menschen in 
ihrer Wohnung und ihrem Wohnumfeld zu 
erhalten oder wiederherzustellen. 

Oft zeigen schon kleine Maßnahmen, wie 
z. B. die Entfernung von Stolperfallen bei 
Teppichen, eine bessere Beleuchtung, die 

www.svlfg.de
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Befestigung von Haltegriffen im Bad oder 
technische Assistenzsysteme (z. B. Herdsi-
cherung, Erinnerung an Tabletteneinnah-
me) große Wirkung. 

Auf Wunsch leistet die Wohnberatung Un-
terstützung bei der Beauftragung von 
Handwerkern und begleitet die Umbau-
maßnahmen.

Förderrichtlinie Selbstbestimmt Leben im 
Alter – SeLA des Bayerischen Staatsminis-
teriums für Familie, Arbeit und Soziales

Bayerisches Staatsministerium für Familie, 
Arbeit und Soziales

www.stmas.bayern.de/wohnen-im-alter/
beratung/index.php  
www.stmas.bayern.de/imperia/md/ 
content/stmas/stmas_inet/wohnen-im- 
alter/180411_eckpunkte_wohnberatung.
pdf 
www.stmas.bayern.de/senioren/recht/ 
index.php  
www.wohnen-alter-bayern.de/ 
wohnberatung.html 

Wohnen für Hilfe – Wohngemein-
schaft zwischen Jung und Alt

Wohnen für Hilfe ist eine Wohnpartner-
schaft von Alt und Jung und setzt auf das 
Konzept der Gegenseitigkeit. Einerseits 
haben ältere Menschen oft Wohnraum frei 
und suchen Unterstützung, andererseits 
können sich junge Leute im Studium oder 
in der Ausbildung häufig keine eigene 
Wohnung leisten und wollen ihre Arbeits-
kraft zur Mietersparnis einsetzen. So kann 

die konkrete Hilfestellung durch junge 
Menschen dazu beitragen, dass für ältere 
Menschen ein Leben in ihrer vertrauten 
Umgebung möglich bleibt. 

Förderrichtlinie Selbstbestimmt Leben im 
Alter – SeLA des Bayerischen Staatsminis-
teriums für Familie, Arbeit und Soziales

 Z  Bayerisches Staatsministerium für Fa-
milie, Arbeit und Soziales

www.stmas.bayern.de/wohnen-im-alter/
wohnen-fuer-hilfe/index.php  
www.stmas.bayern.de/wohnen-im-alter/
beratung/index.php  
www.stmas.bayern.de/senioren/recht/in-
dex.php  
www.wohnen-alter-bayern.de/wohnen-fu-
er-hilfe.html

Wohngeld

Wohngeld wird auf Antrag zur wirtschaft-
lichen Sicherung angemessenen und fami-
liengerechten Wohnens als Zuschuss zu 
den Aufwendungen für den selbst genutz-
ten Wohnraum geleistet. Es wird als Miet- 
oder Lastenzuschuss gezahlt. 

Empfänger von anderen Sozialleistungen 
(wie z. B. → Arbeitslosengeld II oder  
→ Sozialhilfe), bei deren Berechnung Kos-
ten der Unterkunft bereits berücksichtigt 
worden sind, sind von Wohngeld ausge-
schlossen.

https://www.stmas.bayern.de/wohnen-im-alter/beratung/index.php
https://www.stmas.bayern.de/wohnen-im-alter/beratung/index.php
https://www.stmas.bayern.de/imperia/md/content/stmas/stmas_inet/wohnen-im-alter/180411_eckpunkte_wohnberatung.pdf
https://www.stmas.bayern.de/imperia/md/content/stmas/stmas_inet/wohnen-im-alter/180411_eckpunkte_wohnberatung.pdf
https://www.stmas.bayern.de/imperia/md/content/stmas/stmas_inet/wohnen-im-alter/180411_eckpunkte_wohnberatung.pdf
https://www.stmas.bayern.de/imperia/md/content/stmas/stmas_inet/wohnen-im-alter/180411_eckpunkte_wohnberatung.pdf
https://www.stmas.bayern.de/senioren/recht/index.php
https://www.stmas.bayern.de/senioren/recht/index.php
https://www.wohnen-alter-bayern.de//wohnberatung.html
https://www.wohnen-alter-bayern.de//wohnberatung.html
https://www.stmas.bayern.de/wohnen-im-alter/wohnen-fuer-hilfe/index.php
https://www.stmas.bayern.de/wohnen-im-alter/wohnen-fuer-hilfe/index.php
https://www.stmas.bayern.de/wohnen-im-alter/beratung/index.php
https://www.stmas.bayern.de/wohnen-im-alter/beratung/index.php
https://www.stmas.bayern.de/senioren/recht/index.php
https://www.stmas.bayern.de/senioren/recht/index.php
https://www.wohnen-alter-bayern.de//wohnen-fuer-hilfe.html
https://www.wohnen-alter-bayern.de//wohnen-fuer-hilfe.html
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Mietzuschuss können folgende z. B. bean-
tragen: 

Mieter (auch Untermieter) von Wohn-
raum, Inhaber einer Genossenschafts- 
oder einer Stiftswohnung, Inhaber eines 
mietähnlichen Dauerwohnrechts, nicht nur 
vorübergehend aufgenommene Bewohne-
rinnen und Bewohner einer stationären 
Einrichtung im Sinne des Pflege- und 
Wohnqualitätsgesetzes („Heimbewoh-
ner“) → Seniorenarbeit, teilstationäre und 
stationäre Altenhilfe, (Mit-)Eigentümer, 
die Wohnraum im eigenen Mehrfamilien-
haus bewohnen. 

Miete ist grundsätzlich das vereinbarte 
Entgelt für die Gebrauchsüberlassung des 
Wohnraums, jedoch ohne Kosten für Hei-
zung, Warmwasser, Haushaltsenergie und 
Garage bzw. Stellplatz. 

Lastenzuschuss für den eigengenutzten 
Wohnraum kann z. B. beantragen: 

Eigentümer eines Eigenheimes oder einer 
Eigentumswohnung, Inhaber eines eigen-
tumsähnlichen Dauerwohnrechts oder 
Nießbrauchs, erbbauberechtigte Perso-
nen. 

Belastung sind die Kosten für den Kapital-
dienst und die Bewirtschaftung des Wohn-
raums. 

Berücksichtigungsfähig sind die Aufwen-
dungen für den Wohnraum bis zu be-
stimmten Höchstbeträgen. Die Höchstbe-
träge richten sich nach der Zahl der zu 
berücksichtigenden Haushaltsmitglieder 
und der Mietenstufe der Gemeinde. Die 

Mietenstufen sind im Einzelnen in der 
Wohngeldverordnung bestimmt. 

Berechnungsgrößen des Wohngeldes sind 
die Anzahl der zu berücksichtigenden 
Haushaltsmitglieder, die zu berücksichti-
gende Miete oder Belastung und das Ge-
samteinkommen des maßgebenden Haus-
halts. 

Das Gesamteinkommen ist die Summe 
der Jahreseinkommen der zu berücksichti-
genden Haushaltsmitglieder abzüglich be-
stimmter Frei- und Abzugsbeträge. Jahres-
einkommen ist grundsätzlich die Summe 
der positiven Einkünfte im Sinne des Ein-
kommensteuergesetzes sowie die im 
Wohngeldgesetz im Einzelnen genannte 
steuerfreien oder nicht steuerbaren Bezü-
ge. Als Abzugsbetrag kommt z. B. ein pau-
schaler Abzug von 10 % bis 30 % (je nach-
dem, ob im Bewilligungszeitraum Beiträge 
zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversi-
cherung oder zur gesetzlichen Rentenver-
sicherung oder vergleichbare Beiträge zu 
öffentlichen oder privaten Versicherungen 
zu leisten und Steuern vom Einkommen zu 
zahlen sind) in Betracht. Freibeträge sind 
z. B. für Menschen mit einer Schwerbehin-
derung vorgesehen. 

Kein Anspruch auf Wohngeld besteht, so-
weit die Inanspruchnahme missbräuchlich 
wäre, insbesondere wegen erheblichen 
Vermögens. 

Das Wohngeld wird als nicht zurückzuzah-
lender Zuschuss gewährt und zwar grund-
sätzlich vom Beginn des Antragsmonats 
an und in der Regel für die Dauer von  
12 Monaten. 
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Seit 01.01.2011 kommen → Leistungen 
für Bildung und Teilhabe für Wohngeld-
empfänger hinzu.

§§ 7, 26 Sozialgesetzbuch I, Wohngeldgesetz,  
§ 2 Absatz 1 und 2 Einkommensteuergesetz,  
§ 6b Bundeskindergeldgesetz 

 Z  Landratsämter und kreisfreie Städte  

Wohngemeinschaften für ältere 
Menschen

Der Wunsch nach Selbstbestimmung und 
Selbstständigkeit hat in den letzten Jahren 
zur Entwicklung von neuen Wohnformen 
für ältere Menschen geführt. Inzwischen 
sind 169 ambulant betreute Wohngemein-
schaften im Sinne von Art. 2 Abs. 3 Pfle-
ge- und Wohnqualitätsgesetz für pflege- 
und betreuungsbedürftige ältere Menschen 
mit 12 Mieterinnen und Mietern, die alle 
Angelegenheiten des Zusammenlebens 
selbst regeln, entstanden. Soweit die Mie-
terinnen und Mieter selbst dazu nicht in 
der Lage sind, wird dies durch ein sog. 
„Angehörigengremium“ (Gremium der 
Selbstbestimmung) übernommen. 

→ Ambulante Wohn-, Pflege- und Betreu-
ungsformen für Seniorinnen und Senioren

 Z  Landratsämter und kreisfreie Städte 

Wohnraumförderung

Zur Förderung der Bildung von Wohn-
eigentum werden Wohnungsbaudarlehen 
im Bayerischen Wohnungsbauprogramm 

und im Bayerischen Zinsverbilligungspro-
gramm vergeben. Für Menschen mit Be-
hinderung (→ Behinderte Menschen, Hil-
fen für) oder Haushalte mit Kindern (→ 
Familien, Hilfen für) gibt es zusätzliche Hil-
fen. 

→ Förderung im Bayerischen  
Wohnungsbauprogramm und im  
Bayerischen Zinsverbilligungsprogramm 
Personen, deren Jahreseinkommen ein-
schließlich aller zum Haushalt zählender 
Angehörigen (Gesamteinkommen) eine 
bestimmte Einkommensgrenze (Artikel 11 
Abs. 1 Bayerisches Wohnraumförderungs-
gesetz) nicht überschreitet, können im 
Bayerischen Wohnungsbauprogramm und/ 
oder im Bayerischen Zinsverbilligungspro-
gramm für den Bau oder Kauf eines Hau-
ses oder einer Eigentumswohnung (auch 
aus dem Bestand) Förderdarlehen erhalten.

Menschen mit Behinderung (→ Behinder-
te Menschen, Hilfen für) dürfen einen Frei-
betrag von 4.000 € von ihrem Einkommen 
absetzen; bei Ehepaaren und Lebenspart-
nern wird bis zum Ablauf des siebten Jah-
res des auf dem Beginn der Ehe oder der 
Lebenspartnerschaft folgenden Kalender-
jahres ein Freibetrag von 5.000 € berück-
sichtigt. 

Im Bayerischen Wohnungsbauprogramm 
beträgt das Darlehen höchstens bis zu  
30 % der Gesamtkosten/des Kaufpreises 
beim Neubau oder Ersterwerb und höchs-
tens bis zu 40 % beim Zweiterwerb. Für 
letzteres wird zudem ein Zuschuss von  
10 % der Gesamtkosten bis zu einem 
 maximalen Betrag in Höhe von 30.000 € 
gewährt. Die Bewilligungsstellen setzen 
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das Darlehen in der Höhe fest, die not-
wendig ist, um eine auf Dauer tragbare 
 Belastung zu erreichen. Das Darlehen ist 
15 Jahre lang lediglich mit 0,5 % p. a. zu 
verzinsen. Haushalte mit Kindern erhalten 
für jedes Kind im Sinn des § 32 Einkommen-
steuergesetz einen Zuschuss von 5.000 €. 

Im Bayerischen Zinsverbilligungspro-
gramm wird ein zinsverbilligtes Kapital-
marktdarlehen in Höhe von maximal ei-
nem Drittel der Gesamtkosten, bewilligt. 
Die Zinsverbilligung wird auf die Dauer 
von 10 oder 15 Jahren gewährt. Außer-
dem gibt es noch eine Variante mit 30 -jäh-
riger Zinsbindung und Laufzeit. 

Bayerisches Wohnungsbauprogramm und 
Bayerisches Zinsverbilligungsprogramm 
können nebeneinander in Anspruch ge-
nommen werden.

Die Auswahl der zu fördernden Anträge 
richtet sich nach der sozialen Dringlichkeit 
(z. B. Höhe des Familieneinkommens und 
Tragbarkeit der Belastungen, Zahl der Kin-
der, Schwerbehinderung). 

Menschen mit Behinderung erhalten für 
eine aufgrund der Behinderung notwendi-
ge Wohnraumanpassung (im Bestand) un-
ter bestimmten Voraussetzungen ein leis-
tungsfreies Darlehen bis zu 10.000 € (→ 
Kredite, Bürgschaften und Zuschüsse). 

Für behinderte bzw. schwerbehinderte 
Menschen können auch Zuschüsse oder 
Darlehen der Bundesagentur für Arbeit 
bzw. der Hauptfürsorgestelle in Betracht 
kommen, wenn ein Zusammenhang mit 
der Erlangung oder Erhaltung eines Ar-

beitsplatzes besteht. Umbaukosten kön-
nen, falls kein anderer Leistungsträger  
eintritt, in Ausnahmefällen auch vom zu-
ständigen Sozialhilfeträger (→ Sozialhilfe) 
übernommen werden. Im Rahmen der → 
Kriegsopferfürsorge sind in bestimmten 
Fällen ebenfalls Geldleistungen möglich. 

Bayerisches Wohnraumförderungsgesetz, Wohn-
raumförderungsbestimmungen 2012, Bayerisches 
Zinsverbilligungsprogramm zur Förderung von Ei-
genwohnraum, Richtlinien der jeweiligen Zuwen-
dungsgeber 

 Z  Landratsämter; kreisfreie Städte; Be-
willigung von Baudarlehen für Eigentums-
maßnahmen durch die Landratsämter und 
kreisfreien Städte; Agenturen für Arbeit 
für Leistungen der Bundesagentur für Ar-
beit; Zentrum Bayern Familie und Soziales 
– Hauptfürsorgestelle für die Wohnungs-
fürsorge für schwer behinderte Menschen 

→ Wohnungsbauprämie 
Unbeschränkt einkommensteuerpflichtige 
Personen können nach dem Wohnungs-
bau-Prämiengesetz für Aufwendungen zur 
Förderung des Wohnungsbaus eine Woh-
nungsbauprämie erhalten. Solche Aufwen-
dungen sind insbesondere Beiträge an 
Bausparkassen zur Erlangung von Baudar-
lehen, soweit die an dieselbe Bausparkasse 
geleisteten Beiträge im Sparjahr mindes-
tens 50 € betragen, sowie Aufwendungen 
für den ersten Erwerb von Anteilen an 
Bau- und Wohnungsbaugenossenschaften. 
Die Aufwendungen sind je Kalenderjahr 
bis zu einem Höchstbetrag von 512 €, bei 
zusammen zu veranlagenden Ehegatten/
Lebenspartnern 1.024 € prämienbegüns-
tigt. Aufwendungen für 
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vermögenswirksame Leistungen nach dem 
Vermögensbildungsgesetz sind nur dann 
prämienbegünstigt, wenn für die vermö-
genswirksamen Leistungen kein Anspruch 
auf Arbeitnehmer-Sparzulage besteht. 

Der Höchstbetrag steht dem Prämienspa-
rer und seinem Ehegatten/Lebenspartner 
gemeinsam zu (Höchstbetragsgemein-
schaft). Kinder, die das 16. Lebensjahr voll-
endet haben, sind selbstständig prämien-
berechtigt. Die Wohnungsbauprämie 
beträgt 8,8 % der prämienbegünstigten 
Aufwendungen. Voraussetzung für die Ge-
währung der Wohnungsbauprämie ist, 
dass im Sparjahr das zu versteuernde Ein-
kommen unter Berücksichtigung der Frei-
beträge für Kinder die Einkommensgrenze 
von 25.600 €, bei Ehegatten/Lebenspart-
nern 51.200 € nicht übersteigt. 

Bei vor dem 01.01.2009 abgeschlossenen 
Bausparverträgen gilt, dass nach Ablauf ei-
ner Festlegungsfrist von 7 Jahren über den 
Bausparvertrag im Allgemeinen prämien-
unschädlich verfügt werden kann. Vor Ab-
lauf dieser Festlegungsfrist kann ohne Prä-
mienverlust die ganze oder teilweise 
Auszahlung der Bausparsumme, ihre Belei-
hung oder ihre Abtretung – außer u. a. im 
Falle des Todes, der völligen Erwerbsunfä-
higkeit und längerer Arbeitslosigkeit –  
(→ Steuerbefreiungen und -erleichterun-
gen) nur dann erfolgen, wenn die Beträge 
unverzüglich und unmittelbar zum Woh-
nungsbau verwendet werden. Als Woh-
nungsbau gelten auch Maßnahmen des 
Mieters zur Modernisierung seiner Woh-
nung. 

Bei nach dem 31.12.2008 abgeschlosse-
nen Bausparverträgen ist hingegen eine 
wohnwirtschaftliche Verwendung vorge-
schrieben. Eine anderweitige Verwendung 
ist nur dann prämienunschädlich, wenn der 
Bausparer oder sein von ihm nicht dauernd 
getrennt lebender Ehegatte/Lebenspart-
ner nach Vertragsabschluss verstorben 
oder völlig erwerbsunfähig geworden ist 
oder der Bausparer nach Vertragsab-
schluss arbeitslos geworden ist und die 
 Arbeitslosigkeit mindestens 1 Jahr lang 
 ununterbrochen bestanden hat und im 
Zeitpunkt der Verfügung noch besteht  
(→ Steuerbefreiungen und -erleichterun-
gen).

 Z  Bausparkassen; Banken und Sparkas-
sen; Wohnungsbaugenossenschaften;  
Finanzämter 

Wohnriester

→ Altersvorsorge, zusätzliche private 

Wohnungsbaudarlehen

→ Wohnraumförderung 

Wohnungsbauprämie

→ Wohnraumförderung 

Wohnungshilfe für Kriegsopfer

→ Kriegsopfer, Hilfen für 
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Zahlungsunfähigkeit des 
 Betriebes

→ Insolvenz, Hilfen bei 

Zahn- und Kieferregulierung

Versicherte der gesetzlichen → Kranken-
versicherung haben Anspruch auf kieferor-
thopädische Behandlung, sofern eine Kie-
fer- und Zahnfehlstellung vorliegt, die das 
Kauen, Beißen, Sprechen oder Atmen er-
heblich beeinträchtigt oder zu beeinträch-
tigen droht. Kieferorthopädische Leistun-
gen werden bei Kindern und Jugendlichen 
bis 18 Jahre bezahlt. Zunächst müssen  
20 % der Kosten vom Versicherten getra-
gen werden. Ist mehr als ein Kind zur glei-
chen Zeit in Behandlung, beträgt die Zu-
zahlung ab dem zweiten Kind 10 %. Der 
Eigenanteil wird zurückgezahlt, wenn die 
Behandlung konsequent zu Ende geführt 
wird. Erwachsene erhalten kieferorthopä-
dische Behandlungen zu Lasten der ge-
setzlichen → Krankenversicherung nur bei 
schweren Kiefer- oder Zahnfehlstellungen. 

§§ 28, 29 Sozialgesetzbuch V

 Z  Gesetzliche Krankenkassen 

www.patientenportal.bayern.de

Zahnärztliche Behandlung

Versicherte der gesetzlichen → Kranken-
versicherung haben im Rahmen der  
→ Krankenbehandlung Anspruch auf 
zahnärztliche Behandlung. Die zahnärztli-

che Behandlung umfasst die Tätigkeit des 
Zahnarztes, die zur Verhütung, Früherken-
nung und Behandlung von Zahn-, Mund- 
und Kieferkrankheiten nach den Regeln 
der zahnärztlichen Kunst ausreichend und 
zweckmäßig ist. Sie umfasst  auch konser-
vierend-chirurgische Leistungen und Rönt-
genleistungen, die im Zusammenhang mit 
Zahnersatz einschließlich Zahnkronen und 
Suprakonstruktionen erbracht werden. 
Nicht zur zahnärztlichen Behandlung ge-
hören implantologische Leistungen ein-
schließlich Suprakonstruktionen, sofern 
keine Ausnahmeindikationen vorliegen. Ist 
die Zahnbehandlung auf einen → Arbeits-
unfall zurückzuführen, kann zahnärztliche 
Behandlung auch im Rahmen der → Heil-
behandlung für Unfallverletzte zu Lasten 
der gesetzlichen → Unfallversicherung 
 erfolgen. Zahnärztliche Behandlung erhal-
ten auch → Kriegsopfer, Empfänger von 
→ Sozialhilfe und → Kriegsopferfürsorge 
sowie von → Kriegsschadenrente. 

Die notwendige und zweckmäßige zahn-
ärztliche Behandlung umfasst alle Tätig-
keiten eines Vertragszahnarztes und sei-
ner Hilfspersonen (z.B. Zahntechniker). Sie 
wird in der Regel als Sachleistung (→ Kos-
tenerstattung) erbracht. 

Versicherte haben Anspruch auf die medi-
zinisch notwendige Versorgung mit Zahn-
ersatz. Der Versicherte erhält als Geldleis-
tung einen befundbezogenen Festzu-
schuss anstelle der reinen Sachleistung. 
Der Festzuschuss deckt 50 % der statisti-
schen Durchschnittskosten für die Regel-
versorgung ab. Bei guter Zahnpflege er-
höht sich der Festzuschuss auf 60 %. Eine 
gute Zahnpflege setzt bei Erwachsenen 

www.patientenportal.bayern.de
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eine regelmäßige jährliche Zahnuntersu-
chung bzw. bei 6- bis 18-jährigen Versi-
cherten eine regelmäßige halbjährliche In-
dividualprophylaxe (→ Gesundheitsförde-
rung, Krankheitsverhütung) innerhalb der 
letzten 5 Jahre voraus. Der Festzuschuss 
erhöht sich um 65 %, wenn Versicherte die 
Zähne regelmäßig gepflegt haben und in 
den letzten 10 Jahren ohne Unterbrechung 
alle Untersuchungen einschließlich der In-
dividualprophylaxe in Anspruch genom-
men haben. Ab dem 01.01.2021 sollen die 
Zuschüsse zum befundbezogenen Festzu-
schuss um 10 % erhöht werden. Wählen 
Versicherte einen „gleichartigen“ Zahner-
satz, der die Regelversorgung beinhaltet, 
zu den aber zusätzlichen Leistungen hinzu-
kommen (z.B. vollkeramisch verblendete 
Kronen), so erhält er den Festzuschuss für 
die Regelversorgung und hat die anfallen-
den Mehrkosten selbst zu tragen. Bei ei-
nem Befund von bis zu 4 fehlenden Zäh-
nen stellt die Brücke, bei 5 und mehr feh-
lenden Zähnen der herausnehmbaren 
Prothese die Regelversorgung dar. Nach 
dem Ende der Behandlung rechnet der 
Vertragszahnarzt den von der Krankenkas-
se zu zahlenden Festzuschuss mit der Kas-
senzahnärztlichen Vereinigung ab. Versi-
cherte können aber auch einen andersarti-
gen Zahnersatz wählen, der die für den 
jeweiligen Befund festgelegte Regelver-
sorgung nicht beinhaltet (z.B. implantatge-
stützter Zahnersatz). Die gesamte Abrech-
nung der Leistung erfolgt dann mit dem 
Patienten, der den bewilligten Festzu-
schuss von seiner Krankenkasse im Wege 
der Kostenerstattung erhält. Wie eine an-
dersartige Versorgung werden auch die 
Fälle abgewickelt, die sowohl eine gleich– 
wie eine andersartige Versorgung beinhal-
ten. 

Eine vollständige bzw. teilweise Befreiung 
von der Zuzahlung der Regelversorgung 
ist in Härtefällen möglich (→ Belastungs-
grenze).

§§ 21, 22, 27, 28, 55, 61, 62 Sozialgesetzbuch 
V; § 28 Sozialgesetzbuch VII

 Z  Gesetzliche Krankenkassen 

www.patientenportal.bayern.de

Zahnersatz

→ Zahnärztliche Behandlung 

Zeitarbeit

→ Arbeitnehmerüberlassung (Leiharbeit/
Zeitarbeit 

Zeitrente

→ Erwerbsminderungsrente 
→ Berufsunfähigkeitsrente 
→ Erwerbsunfähigkeitsrente 

Zeugen

Personen, die von einem Gericht, einem 
Staatsanwalt oder einer sonst dazu be-
rechtigten Stelle als Zeugen für eine Be-
weiserhebung herangezogen werden, sind 
während der Vernehmung, den damit ver-
bundenen direkten Hin- und Rückwegen 
und eventueller Wartezeiten in der gesetz-
lichen → Unfallversicherung versichert. 

www.patientenportal.bayern.de
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Leistungen bei Unfall → Arbeitsunfall,  
→ Rentenberechnung in der Unfallver-
sicherung

§ 2 Absatz 1 Nr. 11b Sozialgesetzbuch VII

 Z  Dienststelle, die den Zeugen geladen 
hat; gesetzliche Unfallversicherungsträger 

www.dguv.de  
www.kuvb.de

Zeugnis

Arbeitnehmer können nach Beendigung ei-
nes → Arbeitsverhältnisses vom Arbeitge-
ber ein schriftliches Zeugnis über das Ar-
beitsverhältnis und dessen Dauer fordern. 
Das Zeugnis ist auf Verlangen auf die Leis-
tungen und die Führung in der Arbeit zu 
erstrecken. Auszubildenden muss bei Be-
endigung des Berufsausbildungsverhältnis-
ses ein Zeugnis ausgestellt werden, das 
Angaben über Art, Dauer und Ziel der Be-
rufsausbildung sowie über die erworbenen 
Fertigkeiten und Kenntnisse und Fähigkei-
ten enthält. Auf Verlangen des Auszubil-
denden sind auch Angaben über Verhalten 
und Leistung aufzunehmen. 

§ 630 Bürgerliches Gesetzbuch, § 16 Berufsbil-
dungsgesetz

 Z  Arbeitgeber; Gewerkschaften; → Be-
ratungshilfe 

Zivilblinde

→ Blinde, Hilfen für 

Zurechnungszeit

Versicherten der gesetzlichen → Renten-
versicherung, die vor dem 67. Lebensjahr 
teilweise oder voll erwerbsgemindert  
(→ Erwerbsminderungsrente) werden, 
wird bei der → Rentenberechnung eine 
Zurechnungszeit angerechnet. Gleiches 
gilt grundsätzlich bei Tod des Versicherten 
vor dem 67. Lebensjahr hinsichtlich der Be-
rechnung der Hinterbliebenenrente  
(→ Hinterbliebene, Hilfen für). Die Zu-
rechnungszeit verhindert Nachteile, die 
sich insbesondere dann bei der → Renten-
berechnung ergeben, wenn Versicherte 
bereits in jungen Jahren vermindert er-
werbsfähig geworden oder verstorben 
sind und deshalb nur vergleichsweise kur-
ze Zeit Beiträge zur → Rentenversiche-
rung zahlen konnten. Würde in solchen 
Fällen die → Erwerbsminderungsrente 
bzw. Hinterbliebenenrente allein aus den 
bis zum Leistungsfall zurückgelegten  
→ rentenrechtlichen Zeiten berechnet, so 
ergäben sich nur sehr niedrige Rentenleis-
tungen. 

Als Zurechnungszeit wird die Zeit vom 
Leistungsfall, d. h. vom Tod bzw. vom Ein-
tritt der Erwerbsminderung, bis zum voll-
endeten 67. Lebensjahr angerechnet. Die 
Bewertung der Zurechnungszeit erfolgt im 
Rahmen der → Gesamtleistungsbewer-
tung und hängt damit vom Umfang und 
der Bewertung der übrigen → rentenrecht-
lichen Zeiten ab. 

Bei einem Rentenbeginn oder Tod des Ver-
sicherten im Jahr 2019 endet die Zurech-
nungszeit noch mit 65 Jahre und 8 Mona-
ten. Vom Jahr 2020 an bis zum Jahr 2030 

www.dguv.de
https://www.kuvb.de/aktuelles/
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wir die Zurechnungszeit schrittweise wei-
ter bis auf das vollendete 67. Lebensjahr 
verlängert.

§ 59 Sozialgesetzbuch VI

 Z  Gesetzliche Rentenversicherungsträger

www.deutsche-rentenversicherung.de

Zusatzbeitrag

Soweit der Finanzbedarf einer gesetzli-
chen Krankenkasse durch die Zuweisun-
gen aus dem → Gesundheitsfonds nicht 
gedeckt ist, hat die Krankenkasse in ihrer 
Satzung die Erhebung eines Zusatzbeitra-
ges nach einem kassenindividuellen Zu-
satzbeitragssatz zu bestimmen. Der Zu-
satzbeitrag wird ab 01.01.2019 wieder zu 
gleichen Teilen (paritätisch) von Arbeitge-
bern und Beschäftigten bzw. Rentenversi-
cherungsträgern und Rentnern getragen. 
Die Krankenkassen melden den Zusatzbei-
tragssatz dem Spitzenverband Bund der 
Krankenkassen, der eine laufende Über-
sicht über die kassenindividuellen Zusatz-
beiträge im Internet veröffentlicht. Die er-
hobenen Zusatzbeiträge werden durch 
einen Einkommensausgleich zwischen den 
Krankenkassen vollständig ausgeglichen, 
so dass ihnen durch die Einkommensunter-
schiede ihrer Mitglieder keine Vor- oder 
Nachteile entstehen. 

Das Bundesgesundheitsministerium legt 
zudem einen durchschnittlichen Zusatzbe-
itrag fest, der sich aus der Differenz zwi-
schen den voraussichtlichen Ausgaben al-
ler gesetzlichen Krankenkassen und den 

Einnahmen des Gesundheitsfonds ergibt. 
Die Festlegung eines durchschnittlichen 
Zusatzbeitrages erhöht die wettbewerbli-
che Transparenz. Für Versicherte wird 
deutlich, welche Krankenkassen einen 
überdurchschnittlichen und welche einen 
unterdurchschnittlichen Beitragssatz erhe-
ben. Dieser durchschnittliche Zusatzbei-
tragssatz findet zudem beispielsweise für 
Arbeitslosgengeld II-Bezieher Anwendung. 

Erhebt eine Krankenkasse erstmalig einen 
Zusatzbeitrag oder erhöht sie den Zusatz-
beitragssatz, kann das Mitglied ein Son-
derkündigungsrecht zum Ablauf des Mo-
nats ausüben, für den der Zusatzbeitrag 
erstmalig erhoben wird oder für den der 
Zusatzbeitragssatz erhöht wird. Auf das 
Sonderkündigungsrecht, die Höhe des 
durchschnittlichen Zusatzbeitragssatzes 
und die Übersicht über die kassenindividu-
ellen Zusatzbeiträge im Internet hat die 
Krankenkasse ihren Versicherten schrift-
lich spätestens einen Monat vor Erhebung 
eines Zusatzbeitrags oder der Erhöhung 
des Zusatzbeitragssatzes zu informieren. 
Überschreitet der neu erhobene Zusatzbe-
itrag oder der erhöhte Zusatzbeitragssatz 
den durchschnittlichen Zusatzbeitrags-
satz, so sind die Mitglieder auf die Mög-
lichkeit des Wechsels in eine günstigere 
Krankenkasse hinzuweisen. 

§§ 175, 242, 242a, 270a Sozialgesetzbuch V

 Z  Gesetzliche Krankenkassen

www.patientenportal.bayern.de

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Home/home_node.html
www.patientenportal.bayern.de
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Zusatzurlaub für schwer- 
be hinderte Menschen

→ Urlaub, Gewährung von 

Zuwanderer, nichtdeutsche, 
Hilfen für

Zu den nichtdeutschen Zuwanderern ge-
hören u. a. heimatlose Ausländer, Asylbe-
rechtigte, Kontingentflüchtlinge, jüdische 
Emigranten, Flüchtlinge und Asylbewerber. 

Heimatlose Ausländer sind fremde Staats-
angehörige oder Staatenlose, die der Inter-
nationalen Flüchtlingsorganisation der Ver-
einten Nationen unterstehen, nicht Deut-
sche im Sinne des Artikels 116 Grundge-
setz sind und nicht am 30.06.1950 ihren 
Aufenthalt im Bundesgebiet hatten. Wer 
seine Staatsangehörigkeit von einem hei-
matlosen Ausländer ableitet und im Zeit-
punkt des Inkrafttretens des Gesetzes zur 
Neuregelung des Ausländerrechts recht-
mäßig seinen gewöhnlichen Aufenthalt im 
Geltungsbereich dieses Gesetzes hatte, 
steht einem heimatlosen Ausländer im 
 Sinne dieses Gesetzes gleich. 

Asylberechtigte sind politisch Verfolgte im 
Sinne des Artikels 16a Grundgesetz sowie 
die ihnen gleichgestellten Ehegatten und 
minderjährigen ledigen Kinder. 

Flüchtlinge im Sinne von Artikel 1 der Gen-
fer Flüchtlingskonvention und § 3 Asyl-
gesetz sind Personen, die nicht in einen 
Staat abgeschoben werden dürfen, in dem 
ihr Leben oder ihre Freiheit wegen ihrer 
Rasse, Religion, Staatsangehörigkeit, ihrer 

Zugehörigkeit zu einer Gruppe oder we-
gen ihrer politischen Überzeugung bedroht 
ist. Der Flüchtling unterscheidet sich von 
einem Asylbewerber dadurch, dass sein 
Status als Flüchtling von einer nationalen 
Regierung anerkannt wurde. 

Jüdische Emigranten: Nach einer Vereinba-
rung der Ministerpräsidenten der Länder 
können seit dem 15.02.1991 jüdische 
Emigranten aus den Nachfolgestaaten der 
ehemaligen Sowjetunion in Deutschland 
aufgenommen werden. Die Rechtsstellung 
ergibt sich aus dem Aufenthaltsgesetz  
(§ 23 Aufenthaltsgesetz). Durch Be-
schlüsse der Konferenz der Innenminister 
der Länder wurde die Aufnahme dieser 
Migrantengruppe inzwischen neu geregelt. 

Asylbewerber sind Zuwanderer, die in der 
Bundesrepublik gemäß § 13 Asylgesetz ei-
nen Antrag gestellt haben, über deren An-
trag aber noch nicht entschieden worden 
ist. 

Kontingentflüchtlinge sind Personen, die 
im Rahmen humanitärer Hilfsaktionen von 
der Bundesrepublik Deutschland aufge-
nommen worden sind. Die festgelegten 
Kontingente werden gleichmäßig auf die 
einzelnen Bundesländer verteilt. 

Hilfen, soziale Leistungen

Heimatlose Ausländer, Asylberechtigte, 
Flüchtlinge und Kontingentflüchtlinge sind 
bezüglich sozialer Versorgung den deut-
schen Staatsangehörigen weitgehend 
gleichgestellt. Dies gilt insbesondere bei 
→ Arbeitslosigkeit, für die → Sozialversi-
cherung und → Ausbildungsförderung 
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sowie die Gewährung von → Sozialhilfe 
und Krediten, Bürgschaften und Zuschüsse 
zur Gründung und Sicherung der Existenz. 
Zur Eingliederung in Schule, Beruf und Ge-
sellschaft sowie zur Sprachförderung wer-
den ihnen Deutschkenntnisse vermittelt 
(→ Integration von Zuwanderern). 

Im Falle der Hilfsbedürftigkeit erhalten 
diese Ausländer mit gesichertem Aufent-
haltsstatus Leistungen nach §§ 7, 8 Sozialge-
setzbuch II oder nach § 23 Sozialgesetzbuch XII. 

 Z  Jobcenter, Landratsämter, kreisfreie 
Städte; Sprachförderung: Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge 

Asylbewerber und Ausländer ohne oder 
mit nur vorübergehendem Aufenthaltssta-
tus erhalten im Falle der Hilfsbedürftigkeit 
→ Leistungen nach dem Asylbewerberleis-
tungsgesetz. 

In den ANKER-Einrichtungen gilt bezüglich 
der Leistungen nach dem Asylbewerberleis-
tungsgesetz (AsylblG) der Vorrang des Sach-
leistungsprinzips; in der Anschlussunter-
bringung der Vorrang des Geldleistungs-
prinzips. In Bayern wird das Sachleistungs-
prinzip soweit rechtlich und tatsächlich 
möglich umgesetzt. Leistungen werden im 
Regelfall nur dann gewährt, wenn die 
Asylbewerber vor Leistungsbeginn ihr ge-
samtes Vermögen und Einkommen aufge-
braucht haben. Kindergeld wird während 
der Dauer des Asylverfahrens nicht ge-
währt, es besteht jedoch grundsätzlich ein 
Anspruch auf → Leistungen für Bildung 
und Teilhabe. 

Deutsche Zuwanderer → Spätaussiedler, 
Hilfen für

Asylbewerber → Rückkehrberatung und 
Rückkehrhilfen

Grundgesetz, Aufenthaltsgesetz, Asylgesetz, So-
zialgesetzbuch II und XII

 Z  Jobcenter; Landratsämter; kreisfreie 
Städte; Sprachförderung: Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge 

www.bamf.de  
www.arbeitsagentur.de 

Zuwanderung

→ Integration von Zuwanderern 

Zuzahlungen in der gesetzlichen 
Krankenversicherung

→ Belastungsgrenze in der gesetzlichen 
Krankenversicherung 

Zwangsarbeiter, ehemalige 
deutsche, Leistungen für

Auf Antrag können ehemalige deutsche 
Zwangsarbeiter, die als Zivilpersonen auf-
grund ihrer deutschen Staatsangehörigkeit 
oder Volkszugehörigkeit kriegs- oder 
kriegsfolgenbedingt (zwischen dem 
01.09.1939 und vor dem 01.04.1956) von 
einer ausländischen Macht zur Zwangsar-
beit herangezogen wurden, einen einmali-
gen Anerkennungsbetrag in Höhe von 

https://www.bamf.de/DE/Startseite/startseite_node.html
https://www.arbeitsagentur.de/
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2.500 € erhalten. Der Antrag ist über das 
Bundesverwaltungsamt, Außenstelle 
Hamm, Alter Uentroper Weg 2, 59071 
Hamm zu stellen. Die Leistung erfolgt 
ohne Anerkennung einer Rechtspflicht. 
Auf sie besteht kein Rechtsanspruch. 

Wenn der Berechtigte in der Zeit zwischen 
dem 27.11.2015 und dem 31.12.2017 ver-
storben ist, kann ein Hinterbliebener (d. h. 
ein Kind oder Ehegatte) die Anerkennungs-
leistung erhalten. 

Die Antragsfrist endet am 31.12.2017 
(Ausschlussfrist).

Nicht leistungsberechtigt ist, wer der Leis-
tung unwürdig ist. Unwürdig ist gemäß  
§ 8 Absatz 3 der Richtlinie über eine Aner-
kennungsleistung an ehemalige deutsche 
Zwangsarbeiter (ADZ-Anerkennungsricht-
linie) insbesondere wer 

→  der nationalsozialistischen oder einer 
anderen Gewaltherrschaft erheblich 
Vorschub geleistet hat oder

→  Kriegsverbrechen oder Verbrechen ge-
gen die Menschlichkeit begangen oder 
daran teilgenommen hat oder durch 
sein Verhalten gegen die Grundsätze 
der Menschlichkeit verstoßen hat oder 

→  in schwerwiegendem Maße seine Stel-
lung zum eigenen Vorteil oder zum 
Nachteil anderer missbraucht hat.

 Z  Bundesverwaltungsamt, Außenstelle 
Hamm 

www.bva.bund.de/DE/Organisation/ 
Abteilungen/Abteilung_VII/ 
Zwangsarbeiter/zwangsarbeiter_thema.
html

Zwangsverheiratung

Nach deutschem Recht und deutscher 
Werteordnung beruht die Ehe auf der frei-
en Willensentscheidung beider Ehepart-
ner; sie ist somit Ausdruck der freien Ent-
faltung der Persönlichkeit, die durch 
Artikel 2 Absatz 1 i. V. m. Artikel 1 Grund-
gesetz geschützt ist.

In manchen, patriarchalisch geprägten Fa-
milienstrukturen hingegen werden in ers-
ter Linie Mädchen und junge Frauen, aber 
auch junge Männer, gegen ihren Willen  
mit – zumeist fremden – Partnern verhei-
ratet. Zwangsverheiratungen finden oft-
mals im Ausland, z. B. während eines 
Heimat ferienurlaubs, zum Teil aber auch  
in Deutschland statt.

Zwangsverheiratung ist in fast allen Län-
dern der Welt verboten. In Deutschland 
gibt es seit dem 1. Juli 2011 einen eigen-
ständigen Straftatbestand „Zwangsheirat“. 
Derjenige, der eine andere Person zur Ein-
gehung einer Ehe nötigt, wird mit einer 
Freiheitsstrafe zwischen 6 Monaten und  
5 Jahren bestraft. Die Täter einer Zwangs-
heirat sind in der Regel die Eltern oder 
auch andere Familienangehörige. Das Op-
fer einer Zwangsverheiratung macht sich 
natürlich nicht strafbar.

Spezielle Beratung und Schutzangebote 
für Mädchen und Frauen, die von Zwangs-
verheiratung bedroht  oder hiervon betrof-
fen sind, bieten die Fachberatungsstellen 
von jadwiGa in der Trägerschaft der Öku-
menischen gGmbH „Stop dem Frauenhan-
del“, Solwodi Bayern e.V. sowie IMMA e. V.

https://www.bva.bund.de/SharedDocs/Aufgaben/DE/Z/zwangsarbeiter.html
https://www.bva.bund.de/SharedDocs/Aufgaben/DE/Z/zwangsarbeiter.html
https://www.bva.bund.de/SharedDocs/Aufgaben/DE/Z/zwangsarbeiter.html
https://www.bva.bund.de/SharedDocs/Aufgaben/DE/Z/zwangsarbeiter.html
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Die anonyme Schutzeinrichtung „Schehe-
razade hilft“ für junge Frauen im Alter von 
18 bis 21 Jahren ist unter der kostenlosen 
Telefonnummer 0800/41 51 616 erreichbar. 
Unter www.jadwiga-online.de und www.
imma.de können sich Betroffene auch on-
line beraten lassen.

Seit März 2013 gibt es das bundesweite 
Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen, das 24 
Stunden am Tag kostenfrei erreichbar ist 
unter der Nummer 08000 116 016.

§ 237 Strafgesetzbuch

 Z  JADWIGA in München und Nürnberg; 
IMMA e. V.; SOLWODI Bayern e. V. in 
Augsburg, Bad Kissingen, München, Re-
gensburg und Passau; Jugendämter; Polizei

www.scheherazade-hilft.de  
www.jadwiga-online.de  
www.imma.de  
www.solwodi.de  
www.stmas.bayern.de/gewaltschutz/
zwangsheirat/index.php  
www.hilfetelefon.de

Zwangsvollstreckung

Gläubiger haben grundsätzlich einen 
Rechtsanspruch darauf, dass die zuständi-
gen staatlichen Organe aufgrund eines 
vollstreckbaren Anspruchs gegen den 
Schuldner vorgehen, um ein bestimmtes 
Tun oder Unterlassen durchzusetzen. 

Voraussetzung für die Zwangsvollstre-
ckung ist, dass ein vollstreckbarer Schuld-
titel vorliegt, der in der Regel mit einer 

Vollstreckungsklausel zu versehen ist. In 
Betracht kommen insbesondere rechts-
kräftige oder vorläufig vollstreckbare Ur-
teile, Arrestbefehle und einstweilige Verfü-
gungen, Prozessvergleiche, vollstreckbare 
Anwaltsvergleiche, Kostenfestsetzungsbe-
schlüsse und Vollstreckungsbescheide. Da-
bei muss der Vollstreckungstitel die Perso-
nen, für oder gegen die vollstreckt wird, 
und den Anspruch selbst klar bezeichnen 
und dem Schuldner spätestens bei Beginn 
der Vollstreckungshandlungen zugestellt 
sein. 

Schutz vor Zwangsvollstreckung → Voll-
streckungsschutz 

§§ 704 – 898 Zivilprozessordnung

 Z  Gerichtsvollzieher; Amtsgerichte 

Zweitmeinung

Versicherte der gesetzlichen → Kranken-
versicherung haben bei planbaren soge-
nannten mengenanfälligen operativen Ein-
griffen Anspruch auf eine unabhängige 
ärztliche Zweitmeinung. Dabei soll die me-
dizinische Notwendigkeit und Sachgerech-
tigkeit des vorgesehenen Eingriffs einer 
unabhängigen Zweitbeurteilung unterzo-
gen werden. Der Versicherte kann grund-
sätzlich zwischen den an der vertragsärzt-
lichen Versorgung teilnehmenden Ärzten, 
Einrichtungen und zugelassenen Kranken-
häusern, die die notwendigen Anforderun-
gen erfüllen, wählen. 

https://www.scheherazade-hilft.de/
http://www.jadwiga-online.de/
https://www.imma.de/
https://www.solwodi.de/
https://www.stmas.bayern.de/gewaltschutz/zwangsheirat/index.php
https://www.stmas.bayern.de/gewaltschutz/zwangsheirat/index.php
www.hilfetelefon.de
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Näheres zu den planbaren Eingriffen, zu 
den Anforderungen an die Abgabe der 
Zweitmeinung sowie zu berechtigten Ein-
griffen, Einrichtungen und Krankenhäusern 
legt der Gemeinsame Bundesausschuss in 
seinen Richtlinien fest. 

§ 27b Sozialgesetzbuch V

 Z  Gesetzliche Krankenkassen 

Zwischenstaatliche Verträge

→ Sozial- und Jugendhilfe 
Angehörige von Vertragsstaaten, die sich 
in einem anderen Land aufhalten, erhalten 
je nach geltendem Übereinkommen im Be-
reich der → Sozialhilfe und der → Jugend-
hilfe durch zwischenstaatliche Abkommen 
Hilfe in der Regel wie Inländer zugesichert. 
Ausländer, die rechtmäßig ihren gewöhnli-
chen Aufenthalt im Inland haben, haben 
auch schon direkt einen Anspruch auf Ju-
gendhilfeleistungen. Dabei werden Flücht-
linge, die sich erlaubt in einem Vertrags-
staat aufhalten, im Bereich der öffentli-
chen Fürsorge und sonstigen Hilfeleistun-
gen den eigenen Staatsangehörigen 
gleichgestellt. 

Grundsätzlich ist bei internationalen Sach-
verhalten darauf zu achten, welches Ab-
kommen, Übereinkommen oder welche 
Verordnung konkret für die jeweilige Fall-
gestaltung (Thema, beteiligte Staaten, 
Zeitpunkt, Personenkreis, ggf. vorrangige 
Regelungen) Anwendung findet. 

Insbesondere ist hinzuweisen z. B. auf: 
Haager Kinderschutzabkommen (KSÜ) 

vom 19.10.1996 (i. K. seit 1.1.2011), das 
für Deutschland das sog. Haager Minder-
jährigenschutzabkommen vom 1961 ab-
löst; Europäisches Fürsorgeabkommen 
vom 11. 12.1953; Deutsch-österreichi-
sches Abkommen über Fürsorge- und Ju-
gendwohlfahrtspflege vom 17. 01.1966; 
Genfer Abkommen über die Rechtsstel-
lung der Flüchtlinge vom 28. 07.1951;  
Haager Kindesentführungsübereinkom-
men (HKÜ) vom 25.10.1980; Haager Ad-
optionsübereinabkommen (HAÜ) vom 
29.05.1993; UN-Kinderrechtskonvention 
vom 20.11.1989; Europäisches Adoptions-
abkommen (revidiert) vom 27.11.2008 für 
Deutschland in Kraft seit 01.07.2015). 

Internationale Abkommen und EU-Verord-
nungen bestehen zudem zu familienrecht-
lichen Themen, die den Lebensbereich von 
Kindern- und Jugendlichen (insbes. Rechte 
in familiengerichtlichen Verfahren, Unter-
halt und Sorgerecht usw.) und damit ggf. 
auch Themenbereiche der Jugendhilfe be-
rühren, so z. B. Europäisches Übereinkom-
men über die Ausübung von Kinderrechten 
vom 25.01.1996; sog. Brüssel IIa-Verord-
nung [VO EG Nr. 2201/2003] über die Zu-
ständigkeit und die Anerkennung und Voll-
streckung von Entscheidungen in Ehe-
sachen und in Verfahren betreffend die 
 elterliche Verantwortung; EG-Unter-
haltsverordnung vom 18.12.2008 i. K. 
18.06.2011; weitere Abkommen und völ-
kerrechtliche Verträge gem. § 1 Auslands-
unterhaltsgesetz wie das Haager Unter-
haltsübereinkommen von 2007, i. K. seit 
1.8.2014; Luxemburger Europäisches Sor-
gerechtsübereinkommen vom 20.5.1980. 



zwiSchenStaatLiche VerträGe

§ 6 Sozialgesetzbuch VIII, Internationales Famili-
enverfahrensgesetz von 2005, Auslandsunter-
haltsgesetz von 2011

 Z  Sozialhilfeverwaltungen und Ju-
gendämter bei den Landratsämtern und 
kreisfreien Städten; Bayerisches Landesju-
gendamt; Bundesamt für Justiz 

Zur Auslandsadoption, Auslandsunterhalt 
und internationales Sorgerecht:

www.bundesjustizamt.de/DE/Themen/
Themen_node.html

Zur Brüssel IIa-Verordnung/grenzüber-
schreitende Unterbringung:

https://blja.bayern.de/unterstuetzung/
bruessel/index.php

→ Kriegsopferfürsorge 
Im Bereich der → Kriegsopferfürsorge er-
halten Beschädigte nach dem Bundesver-
sorgungsgesetz (→ Kriegsopfer, Hilfen 
für) oder Gesetzen, die das Bundesversor-
gungsgesetz für anwendbar erklären, bei 
einem ständigen Aufenthalt in Österreich 
von österreichischer Seite berufliche Aus-
bildung nach den Vorschriften des dort 
geltenden Kriegsopferversorgungsgeset-
zes mit Ausnahme der Vorschriften über 
Leistungen für den Lebensunterhalt und 
über die Kranken-, Unfall- und Arbeitslo-
senversicherung; Beschädigte nach dem 
österreichischen Kriegsopferversorgungs-
gesetz oder Heeresversorgungsgesetz er-
halten bei einem ständigen Aufenthalt in 
der Bundesrepublik Deutschland von 
deutscher Seite berufliche Fortbildung, 
Umschulung und Ausbildung sowie 

Schulausbildung nach den Vorschriften des 
Bundesversorgungsgesetzes, mit Ausnah-
me von Leistungen für den Lebensunter-
halt sowie von Hilfen zur Erlangung und Si-
cherung eines Arbeitsplatzes und zur 
Gründung und Erhaltung einer selbststän-
digen Existenz. 

 Z  Zentrum Bayern Familie und Soziales 
– Hauptfürsorgestelle 

→ Sozialversicherung 
In der → Sozialversicherung bestehen, ins-
besondere für → Ausländische Arbeitneh-
mer, verschiedene → Sozialversicherungs-
abkommen.

https://www.bundesjustizamt.de/DE/Themen/Themen_node.html
https://www.bundesjustizamt.de/DE/Themen/Themen_node.html
https://blja.bayern.de/unterstuetzung/bruessel/index.php
https://blja.bayern.de/unterstuetzung/bruessel/index.php
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